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Vorbemerkung zur zehnten AnHage. 

Das Manuskript für die neue Auflage meines Buches ist 
während der ersten Kriegsmonate druckfertig abgeschlossen 
worden. Damit war die Aufgabe, die der Verfasser zu lös~n 

hatte, vorgezeichnet. Es konnte sich um nichts anderes handeln, 
als um eine, von dem Kriege zunächst absehende, gründ
liche Durcharbeitung des gesamten Stoffes, die zu einer Reihe 
von teilweise recht eingreifenden Änderungen der Systematik 
wie der Darstellung selbst geführt hat. Ein Blick in das Ih
haltsverzeichnis dürfte zeigen, daß die Fortschritte des Völker
rechts bis zum 1. August 1914 vollständige Berücksichtigung 
gefunden haben. Die durch den Krieg selbst hervorgerufenen 
Fragen sind, soweit der rasche Gang der Ereignisse es gestattete, 
kurz erwähnt worden; eine ausführlichere Erörterung war schon 
aus dem Grunde nicht möglich, weil vielfach die Tatsachen 
selbst noch nicht einwandfrei festgestellt werden konnten. Der 
nächsten Auflage muß es vorbehalten bleiben, die durch den Krieg 
geschaffene Sachlage darzustellen und rechtlich zu verwerten. An 
der Sammlung der Verträge sind Änderungen nicht vorgenommen 
worden. Für treue Mitarbeit bei dieser Auflage habe ich den 
Herren O. Haering, Rechtsanwalt Oborniker und Referendar Wit
telshöfer zu danken. 

Was die Flammen des Weltbrandes auf dem Gebiet des 
Völkerrechts verzehrt, was sie verschont haben, vermag heute 
noch niemand zu sagen. Zweifellos ist nur, daß die Grundmauern 
stehengeblieben sind; ebenso, daß mit dem Friedensschluß der 
Neubau beginnen wird. Aueh zu unseren heutigen Kriegsgegnern 
werden wir einen Teil der alten rechtlichen Beziehungen wieder
herstellen, andere werden neuangebahnt werden müssen. Keiner 
der führenden Staaten kann auf die Teilnahme an der Weltwirt
schaft verzichten; und diese ist ohne ein Weltrecht nicht möglich. 
Der Großstaat, der durch eine chinesische Mauer von den anderen 
sich abschließen wollte, würde wirtschaftlichen und politischen 
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Selbstmord begehen. Bei dem Neubau werden wir aber die Lehren 
beherzigen müssen, die wir dem Krieg zu verdanken haben. An 
dieser Stelle muß ich mich auf wenige Andeutungen beschränken. 
Die Haager Friedenskonferenzen haben uns gezeigt, daß Be
schlüsse wertlos sind, deren rechtliche Verbindlichkeit an dem 
Widerspruch dieses oder jenes einzelnen Staates scheitern kann. 
Die "Solidaritätsklausel" der Abkommen von 1907 ist widersinnig, 
solange das Bewußtsein der Interessengemeinschaft nicht bei allen 
beteiligten Staaten vorhanden ist, und der Mehrheit die Kraft 
oder der gute Wille fehlt, den widerstrebenden WiUen einzelner 
zu beugen. Und seekriegsrechtliche Vereinbarungen sind ein 
wertloses Stück Papier, solange ein Staat die Weltherrschaft ;zur 
See für sich in Anspruch nimmt und nach willkürlichem Ermessen 
Rechtssätze aufstellt, ändert und aufhebt. 

Die Geschichte der letzten Jahrhunderte lehrt uns, daß jeder 
gewaltigen Erschütterung der Staatenwelt durch den Krieg ein 
kräftiger Aufschwung des Völkerrechts gefolgt ist. Aus den Wirren 
des Dreißigjährigen Krieges ist das moderne Völkerrecht geboren 
worden. Die Napoleonischen Kriege hatten die Neuordnung 
Europas zur Folge. Nach dem Krimkrieg legte die Pariser Dekla
ration den Grund zu der Regelung des Seekriegsrechtes. Dem 
Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten verdankte das schieds
richterliche Verfahren seinen raschen Aufschwung. Nach dem 
deutsch-französischen Krieg trat das Völkerrecht in die neueste 
Epoche seiner Entwicklung ein. So dürfen wir erwarten, daß 
auch dem Krieg, den wir erleben, dem gewaltigsten Krieg, den 
jemals das Menschengeschlecht gesehen hat, eine neue und ge
waltige Entwicklung des Völkerrechts folgen wird. Heute bereits 
tritt als eines, vielleicht als das wichtigste der anzustrebenden 
Ziele die Freiheit des Meeres uns entgegen. Um sie geht 
in letzter Linie der Kampf. Sie wird früher oder später der wert
vollste Siegespreis sein. Damit aber ist dem Deutschen Reiche, 
das gegen die englische Weltherrschaft kämpft, die führende Rolle 
bei der Weiterbildung des Völkerrechts vorgezeichnet und ge
sichert. 

C h a rIo t t e nb u r g, im Februar 1915. 

Franz v. Liszt. 
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rad usw. 3. Auf!. 1909ff. 
H. V. Handbuch des Völkerrechts, herausgegeben von v. HQltzendorff, 

1885ff. 
Institut = Institut de droit internationaL 
K. Z. ZeitschrUt für Völkerrecht und Bundesstaat.arecht, herausgegeben 

von Kohler. 
L. A. Archiv für öffentliches Recht; begründet von Laband und Stoerk. 
Niemeyer=Niemeyer, Urkundenbuch zum Seekriegsrecht, Bä.nde 1913. 
N. R. G. Nouveau Recueil General des Traites; begründet von O. F. de M ar· 

tens, jetzt herausgegeben von Triepel. 
R. G. Revue generale de droit international public; herausgegeben von 

Pillet und Fauchille. 
R. G. BI. Deutsches Reichsgesetzblatt: ist der Jahrgang nicht besonders 

angegeben, 80 ist die J ahresza.hl des Gesetzes, Vertrages usw. gemeint. 
R. I. Revue de droit international et de IegisIation compareej heraus

gegeben von R 0 li n. 
v. Stengel-Fleischmann = Wörterbuch des deutschen Staats- und Ver

waltungsrechts, 2. Auf!., herausgegeben von Fleiachmann, I. Band 
1911, II. Band. 

Stier-Somlo = Handbuch des Völkerrechts; herausgegeben von Stier
Somlo, seit 1912. 

Despagnet, Gareis, HeUborn, de Louter, v. Martltz, Merignhae, Nys, 
Oppenheim, Pereis, Rivier, Ullmann, A. Zorn bezeichnen die in § 4 
angegebenen Werke der genannten Verfasser. Das Seite 43 ange
führte größere Werk von Ri vier wird zitiert: Rivier, Princlpes. 
Fleischmann bezeichnet die von Fleischmann herausgegebenen 
"Völkerrechtsquellen in Auswahl" 1905; Strupp das Seite 44 an· 
gegebene Quellenbuch. 



Einleitung. 

§ 1. Begriff und Einteilung des Völkerrechts. 

I. Begriff des Völkerrechte. 
Völkerrecht (richtiger Staatenrecht) ist der Inbegriff der Rechts

regeln, durch welche Rechte und pmchten der zur internationalen 
Staatengemeinschaft (Völkerrechtsgemeinschalt) gehörenden Staaten 
untereinander, und zwar in bezug auf die Ausübung der staatlichen 
Hoheitsrechte, bestimmt werden. 

Das Völkerrecht wird yon alters her auch als jus gentium, 
droit des gens, law of nations bezeichnet. Aber das römische jus 
gentium war sowohl in der Bedeutung eines römischen Reichs
rechts (im Gegensatz zum Stadtrecht der römischen Bürger), 
wie in der Bedeutung eines allen Menschen gemeinsamen Rechts 
etwas wesentlich anderes, als es das die S ta a t e n berechtigende 
und verpflichtende Völkerrecht ist. Daher ist von Zouch (siehe 
unten S. 19) der Ausdruck jus in ter gentes vorgeschlagen worden; 
danach hat Ben t h a m von einem international law gesprochen. 
Die heutige französische Rechtssprache bevorzugt die Benennung 
d r 0 i tin t ern at ion al, indem sie unter dieser Bezeichnung bald 
das Völkerrecht und das internationale Privatrecht zusammen
faßt, bald aber dieses dem droit international pub I i c, dem 
Völkerrecht, als einen selbständigen Zweig der Rechtswissen
schaft gegenüberstellt. Aber diese Bezeichnung ist durchaus be
denklich. Denn das internationale Pr i v at r e c h t als der in
begriff der nationalen Rechtsregeln über das Geltungsgebiet der 
nationalen Privatrechtssätze hat an sich mit dem Völkerrecht 
nichts gemein (darüber unten § 8 11); und auch der Ausdruck 
internationales öffentliches Recht wird richtiger in durchaus 
pa.ralleler Auffassung auf die Rechtsregeln über das Anwendungs
gebiet der nationalen, sta.atsrechtlichen wie verwaltungsrecht
lichen Reehtsregeln bezogen. Da nicht die Völker, sondern die 
Staaten Subjekte des Völkerrechts sind, würde der von K an t 

v. Llpzt, VlSlll:errecht. 10. Auf!. 1 
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in seinen "Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre" 
1797 gebrauchte Ausdruck "Staatenrecht" sich am meisten 
empfehlen. 

Das Völkerrecht hat es nur mit den Staaten als Staaten, 
d. h. in bezug auf die Ausübung der staatlichen Hoheitsrechte, 
zu tun. Der Staat als Träger von Vermögensrechten, als privat
rechtliches Rechtssubjekt, steht nicht unter den Rechtssätzen 
des Völkerrechts, sondern (vgl. aber unten § 7 III) unter den
jenigen des Privatrechts. 

1. Die Völkerrechtsgemeinschaft (la communaute du droit des 
gens, la familie des nations) Ist ein dauernder und allgemeiner Zweck
verband der Staaten. Sie wird umgrenzt durch die gemeinsame 
Rechtsüberzeugung, die auf der Gemeinsamkeit der Kultur und der 
Interessen beruht. Sie kennzeichnet sich durch den ständigen und 
umfassenden Verkehr auf dem Fuße der Gleichberechtigung. 

Die durch das Völkerrecht umschlossene Staatengemein
schaft ist zunächst (das ist das ideelle Moment) eine Kultur
g e m ein s c haft. Sie beruht als solche in letzter Linie auf der 
~meinsamkeit der religiös-ethischen Überzeugungen, die durch 
das christliche Bekenntnis nicht ohne weiteres gegeben und an 
dieses nicht unbedingt gebunden ist. Sie setzt aber weiter die 
~meinsamkeit der rechtlich-politischen Überzeugungen voraus: 
insbesondere, daß die Grenzlinie zwischen der Macht der Staats
gewalt und der Freiheit des einzelnen in Gesetzgebung, Rechts
pflege und Verwaltung gegen willkürliche Verruckung, sei es 
durch den Herrscher, sei es durch die Beherrschten, gesichert sei. 

Die Staatengemeinschaft ist ferner auch (und das ist das 
materielle Moment) eine Interessengemeinschaft. Der 
steigende Austausch materieller und geistiger Güter zwischen 
den Staaten weist jeden von ihnen auf jeden andern hin, läßt 
ihn seine tatsächliche Abhängigkeit von allen andern (seine "inter
dependance") erkennen und zwingt ihn zur Verständigung mit 
allen übrigen, um in Gemeinschaft mit ihnen die eigenen In· 
teressen zu sichern und zu fördern. So entsteht und entwickelt 
sich die Erkenntnis, daß es Lebensinteressen, Güter der Menschen 
gibt, deren Träger nicht der einzelne Staat, sondern eine Gesamt
heit von Staaten ist. 

Auf dieser Gemeinschaft der Kultur und der Interessen baut 
sich die Rechtsgemeinschaft auf; sie wurzelt in der Über
zeugung, daß die Beziehungen der Staaten untereinander durch 
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verbindliche Normen geregelt werden. Diese Normen bilden das 
Völkerrecht 

Durch die Selbstbindung des Staatenwillens entstanden, 
bedeuten diese Normen zunächst die gegenseitige, auf dem Prinzip 
der GI e ich b e r e c h t i gun g ruhende Anerkennung des von ihnen 
umschriebenen Machtkreises jedes ein z eIn e n Rechtsgenossen. 
Sie ermöglichen und fordern 2.ugleich den Ver k ehr der zur 
Gemeinschaft gehörenden Staaten untereinander (das völkerrecht
liche commercium), der sich in der ständigen Unterhaltung diplo
matischer Beziehungen, in dem Abschluß von Verträgen, vor 
allem aber in der Erschließung des Landes und dem Aus
tausch der materiellen wie der geistigen Güter äußert. 

Neben dem durch die Völkerrechtsgemeinschaft gegebenen 
allgemeinen Zweckverbande ist seit der Mitte des 19. Jahr
hunderts eine ganze Reihe von besonderen Zweckverbän
den (die "internationalen Verwaltungs gemeinschaften" , unten § 19) 
entstanden, die eine kleinere oder größere Zahl von Staaten um
fassen und die Schaffung besonderer Organisationen nötig gemacht 
haben. 

L Der Umfang der VölkerreehtsgemeinsohaH. 
Der Staat, der die Normen des Völkerrechts als für sich 

verbindlich anerkennt und zugleich die Bürgschaft für ihre Be
folgung bietet, kann die Aufnahme in die Völkerrechtsgemein
schaft beanspruchen. Diese aber entscheidet allein darüber, ob 
jene Voraussetzungen gegeben sind. 

Dem geschichtlichen Ursprung nach ist das Völkerrecht 
das Recht der "christlich europäischen" Staaten. Und 
noch heute pflegt man von dem ;,europäischen Konzert" zu 
sprechen. Aber längst hat die Völkerrechts gemeinschaft sich aus
gedehnt über Europa hinaus. Zunächst sind es die Ver
einigten Staaten Nordamerikas gewesen, die 1783 in die Gemein
schaft eintraten 1). In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
folgten die selbständig gewordenen Staaten Süd- und Mittel
amerikas. Heute umfaßt sie nicht nur die über die ganze be
wohnte Erde ausgedehnten Schutzherrschaften und Kolonien der 
europäischen Mächte, sondern auch christliche Staaten in andern 
Weltteilen. 

1) Uber die Stellung der Vereinigten Staaten zum Völkerrecht 
.vgL Ny. R.J. XLI 37ff. Vgl. auch unten § 2 Note 8. 

1* 
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Aber auch die Beschränkung auf die c h r ist 1 ich e n 
Staaten ist aufgegeben. Die Aufnahme der Tür k e i in das "euro· 
päische Konzert", ausgesprochen durch Art. 7 der Pariser Kongreß
akte 1856 (siehe Anhang) hat zwar zunächst zu der völligen Gleich
stellung mit den übrigen Mächten nicht geführt; aber seitdem 
die Türkei im Juli 1908 in die Reihe der Verfassungsstaaten 
eingetreten ist (Wiederherstellung der Verfassung von 1876), war 
der Verzicht der Mächte auf die Gerichtsbarkeit ihrer Konsuln 
(unten § 16) nur mehr eine Frage der Zeit. Es konnte daher 
nicht überraschen, daß die Türkei den großen Krieg von 1914 
dazu benutzte, diese Gerichtsbarkeit einseitig aufzuheben und 
damit die GleichStellung mit den übrigen Mächten herbeizuführen. 

Rascher hat sich der Eintritt Ja pan s in die Völkerrechts
gemeinschaft vollzogen. Japan hatte seit 1854 das Land wenig
stens teilweise dem Verkehr erschlossen und durch eine Reihe 
von Verträgen (grundlegend der Friedens- und Freundschafts
vertrag mit den Vereinigten Staaten vom 31. März 1854) seine 
Rechtsstellung zu den übrigen Mächten geregelt. Aber erst 
mit der Beseitigung des ,Lehenstaates (des Shogunats ) und 
der Wiederaufrichtung der kaiserlichen Herrschaft (des Mikado) 
im Jahre 1868 beginnt die Zeit eines über alles Erwarten raschen 
und glänzenden Aufblühens des Landes. In diese Zeit fällt 
der Freundschafts-, Handels- und Schiffahrts-Vertrag mit dem 
deutschen Zollverein vom 20. Februar 1869 (B. G. Bl.1870 S.l). 
Von da ab war es das Streben Japans, um den Preis der 
vollen Erschließung des Landes die konsularische Jurisdiktion 
der fremden Mächte zu beseitigen und sich die uneingeschränkte 
Autonomie zu sichern. Die nach Einführung der konstitutionellen 
Monarchie im Jahre 1889 mit Deutschland, Rußland und den 
Vereinigten Staaten vereinbarten Verträge, in denen eine "Über
gangszeit von 12 bis 15 Jahren und für diese die Aufnahme aus
ländischer Richter in die obersten Gerichtshöfe Japans vorgesehen 
war, führten nicht zum Ziele. Erst nachdem der chinesisch-japa· 
nische Krieg von 1894 Japans Stellung innerhalb der Gruppe der 
Weltmächte gesichert hatte, brachten die von 1894 bis 1896 (am 
4. April 1896 mit dem Deutschen Reich) geschlossenen Verträge 
1apan, das seine Gesetzgebung wie seine Rechtspflege nach 
bestem europäischen Muster umgestaltet hatte, den Wegfall 
der konsularischen Gerichtsbarkeit, den Vertragsmächten aber 
die volle Erschließung des Landes. Am 17. Juli bzw. am 4. August 
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1899 sind die Verträge in Kraft getreten und haben in ihrer ur· 
sprünglichen Gestalt bis 1911 gegolten (siehe Anhang) 2). 

8. Aber auch die heute noch außerhalb der Völkerrechtsgemein
schaft stehenden Staaten haben sich ihr mehr und mehr dUrch Ab
schluß von Verträgen genähert, so daß ihr vollständiger Anschluß nur 
eine Frage der Zeit ist. Einstweilen gilt ihnen gegenüber das Völker
recht aber nur als Vertragsrecht und nur soweit als der Vertrag reicht. 
Kennzeichen dieser Staatengrupp"l ist die nur teilweise Erschließung 
des Landes. 

Durch den Vertragschluß werden beide Vertragsteile völker· 
rechtlich gebunden. Sie haben die übernommenen Verpflichtungen, 
den Regeln des Völkerrechts gemäß, zu erfüllen; sie müssen, 
wenn sie den Vertrag verletzen, die Unrechtsfolgen über sich 
ergehen lassen. Der Staat, der Gesandtschaften bei den Kultur
staaten unterhält und bei sich empfängt, erwirbt den Anspruch 
auf die völkerrechtlich anerkannte Unverletzlichkeit seiner Ge
sandten und ist gehalten, die der fremden Gesandten zu achten; 
und die Reaktion gegen die Verletzung dieses völkerrechtlichen 
Grundsatzes vollzieht sich nach den Norr.1en des Völkerrechts. 

Unter den Staaten dieser Gruppe sind China, Persien, Siam an 
erster Stelle zu nennen; aber auch andere Staaten, von denen freilich 
mehreren (Zanzibar, Korea, Marokko) seither die Selbständigkeit 
verloren gegangen ist, haben "Freundschaftsverträge" mit den 
Staaten der Völkerrechtsgemeinschaft geschlossen S). Unaufhalt-

2) Yorikadzu v. Matsudeira., Die völkerrechtlichen Verträge dea 
Kaisertums Japan in wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher Bedeutung. 
1890. Lehr, R. J. XXVII 97; R. G. 1562,11 614, V 284. Siebold, Der 
Eintritt Japans in das europäische Völkerrecht. 1900. N agaoka, Histoire 
des relations du Japon avec I'Europe aux 160 et 17- siecles. 1905. Kij oma, 
R. J. XXXIX 350, XLI 578, 660, XLII 160 (GeschichteJapans bis 1868). 
Gubbins, The progress of Japan 1853-1871. 1911. Weitere Literatur in 
R. G. XII 492 Note 1. 

3) Deutsche VerträgemitChina vom 2. September 1861 (preuß. Gesetz. 
sammlung 1863 S. 265; Fleischmann 63; S tru pp 1347) mitZusatzkonven· 
tion vom 31. März 1880 (R. G. BI. 1881 S. 261); mit Persien vom 11. Juni 
1873 (B. G. BI. S. 351); mit Siam vom 7. Februar 1862 (preuß. Gesetz. 
sammlung 1864 S. 717); mit Korea vom 26. November 1883 (R. G. BI. 
1884 S. 221); mit Zanzibar vom 20. Dezember 1885 (R. G. BI. 1886 S. 261); 
mit Marokko vom 1. Juni 1890 (R. G. BI. 1891 S. 378) u. a. m. - v. Mar· 
titz rechnet auch China, Persien und (das seither halbsouverän gewor
dene) Marokko zur Völkerrechtsgemeinschaft. Ebenso Schücking, Der 
Staatenverband der Haager Konferenz 1912. S.58 (auch Siam). Vgl. Ma
Do·YÜn, Der Eintritt des chinesischen Reiches in den völkerrechtlichen 
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sam schreitet diese Ausbreitung des Völkerrechts fort. Der Welt
postverein schließt fast alle Staaten der sämtlichen Erdteile zu 
einer riesigen Verwaltungsgemeinschaft zusammen; und in den 
Jahren 1899 und 1907 haben China, Persien und Siam an den 
Haager Friedenskonferenzen teilgenommen. 

Außerhalb der vertragsmäßig geregelten Beziehungen ist die 
Völkerrechtsgemeinschaft in ihrem Verkehr mit andem Staaten 
nur durch ihre tatsächliche Macht geschützt und nur durch die 
Grundsätze des Christentums und der Menschlichkeit gebunden. 

4. Das StaateDsystem des Völkerrerbandes. 
Die Völkerrechtsgemeinschaft setzt sich gegenwärtig aus 43 

Staaten zusammen. Diese sind: 
1. Die 21 europäischen Staaten, nämlich die 6 Großmächte, 

ferner die 15 mittleren und kleineren Staaten (Belgien, Nieder
lande, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Schweden, Spanien, 
Portugal, Schweiz, Bulgarien, Rumänien, Serbien, Montenegro, 
Griechenland, Türkei). Dazu kämen noch die 3 Duodezstaaten 
Liechtenstein, San Marino und Monaco, die an den Haager 
Friedenskonferenzen nicht beteiligt waren und als selbständige Glie
der der Staatengemeinschaft kaum mitgerechnet werden können; 
ob auch Albanien, kann erst die Zukunft lehren. 

2. Die 21 amerikanischen Staaten, nämlich außer den Ver
einigten Staaten von Amerika und Mexiko die 6 mittel· und die 
10 süd amerikanischen Kontinentalstaaten (Guatemala, Salvador, 
Honduras, Nikaragua, Costa Rica und Panama, Venezuela, Ko
lumbien, Ekuador, Peru, Chile, Argentinien, Bolivien, Uruguay, 
Paraguay, Brasilien), endlich die Insel-Republiken Kuba und 
Haiti, sowie die dominikanische Republik. 

3. Von den asiatischen Staaten ist nur Japan zweifellos 
Glied der Völkerrechtsgemeinschaft. China, Persien (dessen Selb· 
ständigkeit durch Rußland und Großbritannien bedroht ist) und 
Siam haben sich dem Staatenverband noch nicht vollständig an
geschlossen; werden sie mitgezählt, so erhöht sich die Gesamt· 

Verband. Berliner Dias. 1907. Richtig dagegen Nys I 123; Oppenheim 
I 33; 148; Ullmann 56. Auch die Einführung der (konstitutionellen) 
Republik in China 1912 hat an dieser Stellung zur Zeit noch nichts ge
Indert. - Die herkömmliche Bezeichnung "halbzivilisierte Staaten" be
ruht auf einer Verkennung der eigenartigen, aber hochentwickelten Kultur, 
die einzelne dieser Staaten auszeichnet; sie wird daher besser vollstii.ndig 
vermieden. 
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zahl der Staaten auf 46. Afghanistan (das kaum mehr als selb
ständiger Staat betrachtet werden kann), sowie die unabhängigen 
Himalajastaaten Bhutan und Nepal und die kleinen arabischen 
Staatengebilde stehen noch auBerhalb des Verbandes. Korea hat seit 
1905 seine Selbständigkeit verloren. 

Die afrikanischen Staaten Liberia und Abessinien (oder 
Aethiopien) sind richtiger wohl als der Völkerrechts gemeinschaft 
nahestehende, aber ihr nicht voll angehörende Staaten zu be
zeichnen; sie sind auch auf den Haager Konferenzen nicht ver
treten gewesen. Der in den achtziger Jahren des 19. Jahrhun
derts ~egründete Kongostaat ist 1908 zur belgischen Kolonie 
geworden; Marokko 1911 unter französische Oberherrlichkeit ge
kommen. 

Von diesen 43 Staaten sind 41 auf der zweiten Friedens
konferenz vertreten gewesen; mit China, Siam und Persien also 
44 Staaten. 

S. Die Organisation der Völkerrechtsgemeinschaft. Vgl. darüber 
unten· §§ 17ft. 

H. Die Rechtsnatur des Völkerrechts 4). 

1. Die Völkerrechtsgemeinschaft ruht auf dem genossenschaft
Rchen, nicht auf dem herrschaftllehen Prlnzlp; sie ist kein Staaten
staat, sondern ein StaatenvereIn, ein Zweckverband selbstherrReher 
Staaten. 

Der Staat setzt begrifflich eine über dem einzelnen stehende 
Gewalt voraus; einen Herrscherwillen, der etwas anderes ist als 
die Summe der Einzelwillen, eine Herrschermacht, die den ein
zelnen erfaßt und ihn, auch gegen seinen Willen, festhält. Auch 
der Staatenstaat ist nicht denkbar ohne eine über den einzelnen 
Gliedstaaten stehende und sie erfassende Zentralgewalt. Die 

4) Ullmann 17 mitLiteratur. Jellinek, System der subjektiven 
öffentlichen Rechte. 2. Auß. 1905. S.31O. Nys I 138. Niemeyer 
B. Z. XX 1. E. I. Bekker, D. J. Z. XVII 17. Cavaglieri, R. G. 
XVIII 259. Baty, International law. 1909. Higgins, The binding force 
of international law. 1910. v. Lis z t, Das Wesen des völkerrechtlichen 
Staatenverbandes und der internationale Prisenhof. (Festgabe für v. Gierke). 
1910. Huber, Jahrbuch des öffentlichen Rechts IV (1910) 56. Lucaa, 
Staatsrechtlicher und völkerrechtlicher Zwang (Festgabe für Güterbock) 1910. 
Grosch, Der Zwang im Völkerrecht. 1912. Heil born, bei Stier-Somlo I 1 
S.16. - Völlig unhaltbar Pohl, Deutsche Prisengerichtsbarkeit. 1912 
(das Völkerrecht könne nur durch Abstraktion aus dem nationalen in
ternationalen Recht gewonnen werden). 
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Völkerrechts gemeinschaft aber wird gebildet durch unabhängige 
Staaten, die die Aherkennung eines über ihnen stehenden 
Herrscherwillens weit von sich ablehnen. In der Völkerrechts· 
gemeinschaft ist der Wille der Gesamtheit, mag er auf Staaten· 
kongressen ausdrücklich festgestellt werden, mag er nur aus 
der Staatenübung erkennbar sein, nichts anderes als der Wille 
der sämtlichen einzelnen. Den schärfsten Ausdruck findet dieser 
grundlegende Satz in der Tatsache, daß völkerrechtliche Verein· 
barungen nur diejenigen Staaten binden, die sich binden wollen, 
daß, rechtlich betrachtet, die Stimme des kleinsten Staates genau 
so schwer ins Gewicht fällt, wie die seines übennächtigen Nach· 
barn, daß jede Majorisierung der Minderheit grundsätzlich aus
geschlossen ist. 

2. Die verbindende Kratt schöpfen die völkerrechtlichen Normen 
mithin aus dem sich selbst bindenden Willen der Staaten, nicht aus 
dem Willen einer diesen übergeordnetcn Macht. Das Völkerrecht 
ist Vertrag, nicht Gesetz; aber gerade als Vertrag positives Recht. 

Wenn heute noch vereinzelte Theoretiker (so A. Lasson, 
die beiden Zorn, E. I. B~kker) die Rechtsnatur des 'Völkerrechtes 
bestreiten, so beruht diese Ansicht auf einer unrichtigen, weil 
einseitigen Auffassung des Rechtsbegriffes. 

Geht man davon aus, daß der Rechtssatz nur von einer 
übergeordneten Herrschermacht geschaffen werden kann; dann 
freilich ist Recht nur im Staate möglich und Völkerrecht ein 
logischer Widerspruch. Aber wie die Geschichte des nationalen 
Rechts uns lehrt, kann das Recht auch von gleichstehenden Ge
nossen ver ein bar t werden; und diese vereinbarte allgemeine 
Regelung künftigen Verhaltens ist Re c h t, wenn der Rechts
genosse nicht willkürlich von ihr sich lossagen kann. 

Gegen die Rechtsnatur des Völkerrechts kann also die Un
vollkommenheit seiner Erscheinungsform nicht ins Feld geführt 
werden. Es mag zugegeben werden, daß ein Teil der völkerrecht
lichen Normen uns noch immer in der zweifellos unvollkommenen 
Form des Gewohnheitsrechts entgegentritt, und daß, bei der 
schwankenden Haltung der Staaten, der Inhalt dieser Rechts
gewohnheit vielfach - man denke z. B. an einzelne Materien des 
Seekriegsrechts - mit Sicherheit überhaupt nicht festgestellt 
werden kann. Aber unsicheres Gewohnheitsrecht findet sich auch 
auf anderen Gebieten; diese Unsieherheit hat der Anwendung des 
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gemeinen Rechts die größten Schwierigkeiten verursacht, ohne 
daß es jedoch jemand in den Sinn gekommen wäre, die Rechts
natur des gemeinen Rechts zu bestreiten. Und dann haben ja 
gerade die letzten fünf Jahrzehnte uns in reicher Fülle die schrift
liche Festlegung völkerrechtlicher Normen gebracht, so daß heute 
bereits die überwiegende Mehrzahl der völkerrechtlichen Regeln 
dem geschriebenen Recht angehört. 

Auch die Tatsache, daß nur zu oft und gerade auch in unseren 
Tagen die Sätze des Völkerrechts mit Füßen getreten worden sind, 
vermag die Rechtsnatur des Völkerrechts nicht in Frage zu stellen. 
Denn auch die staatlichen Rechtsnormen bleiben oft genug toter 
Buchstabe, über den der Mächtige oder der Kluge ohne Nachteil 
sich hinwegzusetzen gewohnt ist. Diesen Verletzungen des Völker
rechts stehen andere wichtige Tatsachen gegenüber. Bei zahl
reichen ~legenheiten haben die Staaten die verpflichtende Kraft 
des "Völkerrechts" ausdrücklich und feierlich anerkannt; bei 
allen Streitigkeiten zwischen den Mächten, selbst während des 
Krieges, berufen sich diese auf das "Völkerrecht"; neu entstehende 
Staaten verpflichten sich selbst und werden verpflichtet, die 
Sätze des "Völkerrechts" zu beachten; die Konsuln erhalten 
durch Staatenverträge die Befugnis, Verletzungen des "Völker
rechts" durch den Empfangsstaat zu rügen; den Schiedsrichtern 
wird aufgetragen, "nach Völkerrecht" die Entscheidung zu fällen; 
die nationalen Gesetze enthalten (so in den "Delikten gegen das 
Völkerrecht") seine Anerkennung, und die nationalen Gerichte 
(insbesondere die Prisengerichte) bringen es zur Anwendung; 
nach englisch-amerikanischer Auffassung bildet das "Völker
recht" sogar einen integrierenden Bestandteil des nationalen 
Rechts. 

Das Wesen des Rechtssatzes liegt in einem Doppelten. Ein
mal in dem Kennzeichen, das er mit allen andem Normen teilt: 
in seiner verpflichtenden Kraft. Es wird nicht geleugnet werden 
können, daß die Sätze des Völkerrechts dieses Kennzeichen auf
weisen, daß sie als verpflichtend gemeint sind von denen, die sie 
aufstellen, und daß sie als verpflichtend anerkannt und empfunden 
werden von denen, an die sie sich richten. Dann aber liegt das 
Wesen des Rechtssatzes in einem Merkmal, durch das er von 
den übrigen Normen, denen der Religion, der Sittlichkeit usw. 
sich unterscheidet: daß der Verpflichtete sich nicht willkürlich 
von der übernommenen Verpflichtung freimachen kann. 
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Und so liegt die Sache hier allerdings. Die Zugehörigkeit zu 
dem Staatenverein der Völkerrechtsgemeinschaft steht ni c h t im 
freien Belieben der einzelnen Staaten. Je enger die Fäden des 
internationalen Verkehrs sich verschlingen, desto unmöglicher ist 
es für den einzelnen Staat, sich der Gemeinschaft zu entziehen. 
Der mächtigste Staat, wollte er heute erklären, daß er die von 
ihm geschlossenen Verträge nicht halten und neue nicht schließen 
wolle, würde morgen schon darüber klar' sein, daß diese Er· 
klärung einer Selbstvernichtun$ gleichkäme. Darin, daß der Aus
tritt aus der Völkerrechtsgemeinschaft dem einzelnen Staat eben 
nicht freisteht, daß er auch gegen seinen Willen in der Ge
nossenschaft festgehalten wird, liegt der durchschlagende Be
weisgrund für die Rechtsnatur des Völkerrechts. Und es bedarf 
des Hinweises darauf gar nicht, daß auch hinter dem Völker
rechtssatz die Macht steht, die seine Befolgung zu ,erzwingen ver
mag; daß die Völkerrechtsgemeinschaft, wenn sie will, auch die 
Kraft hat, ein widerstrebendes Mitglied zur Erfüllung seiner 
Rechtspflicht zu zwingen. Das Völkerrecht ist ein Recht anderer 
Art als das staatliche Recht; aber von derselben positiven Kraft 
wie dieses_ 

m. EinteUung des Völkerrechts. 
In der nachfolgenden Darstellung, die vier Bücher umfaßt, 

wird ein allgemeiner und ein besonderer Teil des Völkerrechts 
unterschieden. Das erste Buch des allgemeinen Teiles behandelt 
die Rechtsstellung der Staaten, als der Re c h t s sub j e k ted e s 
v ö lke rre ch tlichen Staaten verbandes, zueinander. Das 
zweite Buch bespricht den völkerrechtlichen Verkehr 
innerhalb des Staatenverbandes im allgemeinen, abgesehen also 
von dem I n hai t der völkerrechtlichen Beziehungen; er zerfällt 
in vier Abschnitte, deren erster den Grundsatz der Verkehrsfrei
heit, deren zweiter die nationalen Organe des völkerrechtlichen 
Verkehrs, deren dritter die Organisation der Verbandsstaaten, 
deren vierter die völkerrechtlichen Rechtsverhältnisse bespricht. 
Für den besonderen Teil ergibt sich die Gliederung durch 
den tiefgreifenden Unterschied, den Krieg und Frieden in den 
völkerrechtlichen Beziehungen der Staaten begründen. Das 
dritte Buch ist daher der Darstellung der inhaltlich verschie
denen Gebiete der zwischen den Staaten bestehenden In t er· 
essengemeinschaft, das vierte der Frage nach der Aus
tragung der Staatenstreitigkeiten gewidmet. 
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§ 2. Die Quellen des Völkerrechts 1). 

L Das Völkerrecht beruht auf der übereinstimmenden Rechts
überzeugung der Kulturstaaten, soweit sich diese zur Erklärung des 
gemeinsamen Rechtswlllens verdichtet hat. Diese Erklärung äu8el1 
sieh zum TeU als Reehtsübung, zum Tell als ausdtückllche Rechts
-satzung. 

1. Gewolmheltsrecht (nngesetztes Recht) entsteht durch die tat
üchliche tlliung als Kundgebung des Rechtsbewußtselns (oplnio lurls sln 
necessitatis). Dieses Erfordernis fehlt einerseits bei Handlungen 
der Höflichkeit (comitas gentium, courtoisie internationale), 
andrerseits bei Handlungen, die im Notstand vorgenommen werden 
(Notakte). Doch führt die Entwicklung dazu, Handlungen der 
Höflichkeit allmählich zu RechtspfIichten zu gestalten (so bei 
der Rechtshilfe, insbesondere der Auslieferung). 

Die tatsä.chliche Rechtsübung tritt uns entgegen: 
a) In dem friedlichen und kriegerischen Verkehr der Staaten: 

so in der dem Staatshaupt oder dem Gesandten eines fremden 
Staates tatsächlich eingeräumten Rechtsstellung ; in den Neutra
litätserklärungen bei ausgebrochenem Krieg; in der Optionsklausel 
der Friedensverträge usw.; ferner vor allem in dem Inhalt der 
zwischen den einzelnen Staaten geschlossenen Verträge, auch 
wenn diese nicht allgemeine, für das künftige Verhalten der be
teiligten Staaten bindende Normen enthalten; aber auch in der 
nationalen Gesetzgebung und Rechtsprechung (nicht nur der 
Prisengerichte), insoweit deren inhaltliche Übereinstimmung in den 
verschiedenen Staaten die Gemeinsamkeit der Rechtsüberzeugung 
erkennen läßt 2) ; 

b) in den Entscheidungen der internationalen Gerichte (ins· 
besondere der Schiedsgerichte). Beispiel: Die Entscheidung des 
Alabama·StreitfalIs (vgl. unten § 38 II 1). 

1) Bergbohm, Staatsverträ.ge und Gesetze als Quellen des Völker· 
rechts. 1877. Triepel, Völkerrecht und Landesrecht. 1899. Kaufmann, 
Die Rechtskraft des internationalen Rechts und das Verhältnis der Staats· 
gesetzgebungen und der Staatsorga.ne zu demselben. 1899. Cava.glieri, La. 
consuetudine giuridica interna.zionale. 1907. Nys 1152. Ullma.nn 39. -
Stoerk, Völkerrecht und Völkercourtoisie. (Festgabe für La.band). 1908. 
v. Ba.r, Archiv für Rechts· und Wirtschaftsphilosophie. 1912. S. 1 
(gegen die von Triepel vertretene Willenstheorie). Heilborn, bei Stier· 
Somlo 11. S. 31 (gegen Triepel: S. 36). 

2) Stoerk spricht in diesen Fällen bezeiohnend von der .. Parallel
gesetzgebung der Sta.a.ten". 
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2. Die ausdrllckliche Rechtssatzung finden wir: 
a) In den Vereinbarungen 3) der Staaten selbst, meist, wenn 

auch nicht ausschließlich, auf internationalen Konferenzen und 
Kongressen (Wiener Kongreßakte von 1815 über die Schiffahrts· 
freiheit auf den internationalen Strömen; Pariser Seerechts· 
deklaration von 1856; Genfer Konventionen von 1864 und 1906; 
Generalakte der Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 
1907; Londoner Seerechts erklärung von 1909 u. a.); ferner in 
den Grundungssatzungen der internationalen Verwaltungsgemein. 
schaften (unten § 19) 4); 

b) in den Aussprüchen der Schiedsgerichte, soweit diesen 
durch Vereinbarung der Streitteile die Funktion der Rechtssatzung 
übertragen ist 6). 

n. Nur die Reehtsüberzeugung der Staaten Termag Reeht zu schaffen. 
Daher sind nie h t Quellen des Völkerrechts: 

1. Das N at ur re c h t im alten Sinne, als ein über dem posi· 
tiven Recht stehendes, von Zeit und Ort unabhängiges, unver· 
änderliches Recht; 

2. die Rechtsphilosophie oder das Naturrecht im 
modernen Sinne des Wortes, d. h. die von der Wissenschaft an 
den Gesetzgeber gerichteten Forderungen; . 

3. die S ta a t e n pol i t i k, d. h. die Grundsätze, nach denen 
die Staaten bei Verfolgung ihrer llolitischen Zwecke wirklich 
oder angeblich vorgehen (Prinzip des europäischen Gleich· 
gewichts, Legitimitätsprinzip, Nationalitätsprinzip )6); 

3) Die schon von Binding und J ellinek aufgestellte Unterscheidung 
zwischen dem Vertrag als Rechtsgeschäft und der Vereinbarung als Rechts· 
satzung hat Triepel zum Ausgangspunkte seiner Untersuchungen gemacht. 
Ähnlich Heilborn, Anzilotti, Diena u. a. Da aber die völkerrecht· 
lichen Vereinbarungen in der Form von Staatenverträgen zustande zu 
kommen pflegen, finden die für diese geltenden Rechtssätze grundsätzlich 
auch auf jene Anwendung. Zutreffend Nippold, Die Fortbildung des Ver· 
fahrens in völkerrechtlichen Streitigkeiten. 1907. S. 19 Note 1; E. Kauf· 
mann (unten § 22 Note 6) S. 160; Oppenheim 123; Ullmann 45; 
Fleischmann (unten § 22 Note 1) 505. 

4) Die von den internationalen Verwaltungskommissionen inner· 
halb ihrer Zuständigkeit erlassenen allgemeinen Vorschrüten sind nicht 
Völkerrecht im technischen Sinn. Vgl. darüber unten § 5 Note 2. 

5) Vgl. den Schiedsspruch vom 2. April 1901 unten § 16 Note 4. -
Auch dem Internationalen Prisenhof (unten § 43) ist die Befugnis, er· 
gänzende Rechtsätze aufzustellen, ausdrücldioh übertragen. 

6) Brockhaus, Das Legitimitätsprinzip. 1868. Mancini, Della 
nazionalita corne fondamento deI diritto delle genti. 1851. Ny s, Les 
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4. Entwicklungsgesetze, durch welche (soweit wissen
schafUiche Feststellung hier möglich ist) die Staatenbildung und 
Staatengeschichte kausal bestimmt wird (das Gesetz der natür· 
lichen Grenzen, der Ausdehnung bis ans Meer usw.). 

m. Allgemeines und partikulares Völkerrecht. 
Die aus der gemeinsamen Rechtsübc.rzeugung, sei es auf 

dem Wege der Rechtsübung, Fei es durch Vereinbarung sämt
licher Glieder der Völkerrechtsgemeinschaft, entstandenen Rechts
sätze bilden das allgemeine Völkerrecht: man denke an die 
Unverletzlichkeit der Gesandten oder an die Satzungen des Welt
postvereins. Vereinbarungen einzelner Staaten binden zunächst 
nur diese, lassen also nur par t i ku I are s Völkerrecht ent· 
stehen. Aber dieses wird zum allgemeinen durch die, weim 
auch nur stillschweigende, Anerkennung der übrigen Staaten. 
Beispiele bieten die Neutralisierung Belgiens, die Internationali
sierung des Suezkanals, die Pariser Seerechtsdeklaration usw. 1). 

IV. Eine allgemeine Kodifikation des Völkerrechts ist in der 
Literatur seit Ben t ha m durch eine ganze Reihe von Schrift
stellern vorgeschlagen worden, insbesondere 1872 durch den 
nachmaligen Präsidenten des Instituts für Völkerrecht, den Rechts
lohrer und Staatsmann Man c i n i, in seiner in italienischer 
Sprache geschriebenen Schrift über den Beruf unseres J abr
hunderts zur Reform und Kodifikation des Völkerrechts und 
zur Regelung eines internationalen Streitverfahrens. Unter den 
literarischen Versuchen, die Rechtssätze des Völkerrechts in der 
Gestalt eines Gesetzbuches darzustellen, sind zu erwähnen 8) : 
theories politiques et le droit international en France jusqu'au ISo siecIe, 
2. Auß. 1899. De Rouquette.Buisson, Du principe des nationaIiUs. 
1896. Donna.dieu, La theorie de l'1!:quilibre. 1!:tude d'histoire diplo
matique et de droit international. 1900. Kaerber, Die Idee des euro
piischen Gleichgewichts in der publizistischen Literatur vom 16. bis zur 
Mitte des 18. Jahrhunderts. 1907. Dupuis, La principe d'equilibre et le 
concert europ6en, de 10. pm de Westphalie a l'acte d'Algesira.s. 1909. 

7) Unzutreffend Triepel 83, der das allgemeine Völkerrecht über
haupt in Abrede stellt und nur partikula.res Völkerrecht anerkennt. -
Gegen ihn Cavaglieri, R. G. XVIII 256. Heilborn, bei Stier
Somlo 11 S. 57. 

8) Vgl dazu Heilborn, bei Stiar·Somlo 11 S.81. Root, R. J. 
XLIII 445. Al varez, La codification du droit international. 1912. Die 
panamerikanischen Konferenzen befassen sich gegenwärtig mit dem Ver
BUch einer Kodifikation des amerikanischen wie des allgemeinen Völker
rechts. Alvarez, La oonference des juristes de Rio de Janeiro et Ia 
codification du droit int. amerioa.in. 1913. (Vgl. auch Vianna, De 1& 
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Bluntschli, Das moderne Völkerrecht als Rechtsbuch dar
gestellt 1868, 3. Aufl. 1878; Du dIe y F i eid, Outlines of an 
International Code 1872, 2. Auf!. 1876; F i 0 r e, n diritto inter· 
nazionale codificato e la sua sanzione giuridica 1890, 2. Auf!. 
1898 (französische Übersetzung von Antoine 1911). Wertvolle 
Vorarbeiten lieferte das 1873 gegründete Institut für Völkerrecht 
und die aus demselben Jahre stammende Assoziation für die 
Reform und Kodifikation des Völkerrechts (seit 1895 als Asso· 
ciation de droit international). Die Arbeiten des erstgenannten 
Instituts sind seit 1877 in einem "Annuaire" niedergelegt. 

Einstweilen schreitet das Völkerrecht auf dem Wege der 
Te i I kodifikation vorwärts. Über die Kodifikation des Kriegs
rechts vgl. unten viertes Buch. 

§ 3. Geschichte des Völkerrechts l ). 

L Periode: bis 1648. 
1. Notwendige tatsächliche Voraussetzung für die Ent· 

stehung eines Völkerrechts ist das gleichzeitige Bestehen (die 

non·existence d'un droit international americain. 1912.) Auch der von 
Internoscia 1910 gemachte Versuch, das gesamte Völkerrecht mit dem 
internationalen Privatrecht in tausenden von Artikeln zu kodifizieren, mag 
hier verzeichnet werden. 

1) Laurent,ll:tudes sur l'histoire de l'humamte. (Die ersten Bände 
mit dem Untertitel: Histoire du droit des gens et des relations internatio
nales.) 18 Bde. 1851 bis 1870. Scala, Die Staatsverträge des Altert\lIll8. 
1898. Cybichowski, Das antike Völkerrecht. 1907. Wheeler, The 
tribe and international relations in Australia. 1910. Philippson, The 
international law and custom of ancient Greece and Rome. 2 Bde. 1911. 
Schüoking, Die Organisation der Welt. 1908 (Festgabe für Laband). Bex, 
Essai sur l'evolution du droit des gens. 1910. Vgl. auch die in § 2 Note 6 
angeführten Schriften. - v. Holtzendorff, H. H. I 159 schließt die 
Geschichte des Völkerrechts gerade mit dem Jahre 1648. Dagegen bringt 
Rivier 1393 eine wertvolle Darstellung der Literaturgeschiohte des Völker· 
rechts seit 1648. - Nys hat seine zahlreichen Vorarbeiten jetzt in dem drei· 
biindigen Werke Le droit international (2. Aufl. 1912) zusammengefaßt. 
VgLferner W a.lker, Historyof the law of nations. I. Bd.l900. Piera.n toni, 
Storia. degli studi del diritto internazionale in ltalia. 2. Auf!. 1902. Ullm Bonn 
59. Ph. Zorn, Zur neuesten Entwicklung des Völkerreohts (Festgabe für 
Güterbook) 1910. - Les fondateurs du droit international, leure oeuvres. 
leure doctrines. Avec une introduction de A. Pillet. 1904. (Eine Sa.mmlung 
von Arbeiten über Vitoria., Gentilis, Sua.rez, Gratius, Zouch, Pufendorf. 
Bynkershoek. WoH, Vattel, G. F. Ma.rtens.) - Die Carnegie.Stütung ver· 
anstaltet, unter Leitung von Brown Scott, eine Ausgabe der "Klassiker des 
Völkerreohts". Der erste Bs.nd bringt Hollands Ausgabe von Zouch. 1911; 
der zweite Westlakes Ausgabe von Ayala. 1912. 
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Koexistenz) mehrerer Staaten von ungefähr gleicher Macht, die, 
durch die Gemeinsa_mkeit ihrer Kultur und ihrer Interessen ver· 
bunden, sich als grundsätzlich gleichberechtigt anerkennen und 
in stetem und lebhaftem Verkehr miteinander stehen. 

Das Völkerrecht ist unverträglich mit dem Gedanken eines, 
sei es durch einen besonderen Bund mit der Gottheit, sei es durch 
eine überlegene und eigenartige Kultur "auserwählten Volkes". 
Solange im Sinne des jüdischen wie des klassischen Altertums 
der Staatsfremde als Feind, als Ungläubiger oder als Barbar 
galt, konnte zwar ein Fremdenrecht, nicht aber ein Völkerrecht 
sich entwickeln. Das Völkerrecht ist aber auch unverträglich 
mit dem Gedanken einer Weltherrschaft, mag diese auch in 
kluger Politik das Sonderleben der unterworfenen Völkerschaften 
achten und erhalten, wie das im Altertum Rom schon getan 
hat. Daher war auch die Ausbreitung des Christentums, obwohl 
sie die unentbehrliche Grundlage einer gemeinsamen religiös
ethischen Anschauung schuf, doch nicht ausreichend für die 
Entstehung des Völkerrechts, solange die römisch-deutschen 
Kaiser und im Wettbewerb mit ihnen die römisch-katholische 
Kirche nach der Herrschaft über die gesamte Christenheit strebten. 
Es hat lediglich geschichtliches Interesse, den ersten Anfängen 
eines Völkerrechts im Altertum und im Mittelalter nachzuspüren, 
die sich einzustellen pflegten, wenn im Kampf um die W elt
herrschaft ein Stillstand und damit der friedliche Verkehr un
abhängiger Staaten eingetreten war, die aber wieder verschwanden, 
wenn der Zustand des Gleichgewichts aufs neue durch eine 
aufstrebende Weltmacht erschüttert wurde. 

2. Das Völkerrecht konnte daher erst entstehen, als sich 
mit dem Ausgang des Mittelalters neben dem Deutschen Reich 
die großen und selbständigen, ihrer Souveränität sich bewußten 
christlichen Staatswesen Europas (Spanien, Frankreich, England, 
Österreich, der skandinavische Norden) bildeten und entwickelten. 
Die Entdeckung der überseeischen Welt schuf zugleich eine bis 
dahin ungeahnte Fülle gemeinsamer Interessen, während das 
Vordringen der türkischen Herrschaft (1453 Eroberung von 
Byzanz) in den europäischen Staaten trotz aner Eifersucht das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit stärkte. Freilich bedurfte es 
noch langer und blutiger Kämpfe, um ein wenigstens labiles 
Gleichgewicht zwischen den europäischen Staaten zu schaffen. 
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3. In diese Zeit fällt die Entstehung und die erste Blüte· 
~eit der völkerrechtlichen Wissenschaft. 

Schon die Postglossatoren hatten einzelne Fragen des 
Völkerrechts (neben der dem internationalen Privatrecht ange· 
hörigen Lehre von der Statutenkollision) behandelt. Ihnen folgten 
die kirchenrechtlichen Schriftsteller, die sich mit besonderer Vor· 
liebe der Besprechung des Kriegsrechts widmeten. Die Handels· 
beziehungen zu den Ländern des Ostens veranlaßten verschie
dene Aufzeichnungen des Seegewohnheitsrechts, unter welchen 
das Consolato deI mar (aus dem Ende des 13. Jahrhunderts 
stammend) für die Gebiete des mittelländischen Meeres als 
der angesehenste coutumier die weiteste Verbreitung fand. Unter 
den Schriftstellern des 16. Jahrhunderts verdienen - nach d e 
Vitoria (t1546) und Belli (t1575) - Albericus Gentilis 
(t 1608; de legationibus 1585; Hauptwerk: De jure belli libri 
tres 1589) und der spanische Theologe S u are z (t 1617) hervor· 
gehoben zu werden I). 

Aber der Einfluß der wissenschaftlichen Literatur des 
Völkerrechts auf den tatsächlichen Staatenverkehr knüpft doch 
eigentlich erst an den Namen des 1645 verstorbenen Nieder· 
länders Hugo Grotius (de Groot), der zuerst als Vor
kämpfer der Meeresfreiheit, dann durch sein unter den Stürmen 
des Dreißigjährigen Krieges und in der durch sie hervorgerufenen 
Friedenssehnsucht geschriebenes Hauptwerk: De jure belli ac 
pacis libri tres 1625 die bleibenden Grundlagen für die Weiter· 
entwicklung der jungen Wissenschaft legte. Eigentümlich ist 
G rot i u s die Scheidung des positiven Rechts von dem über 
diesem stehenden, von Zeit und Raum unabhängigen und un
abänderlichen Naturrecht, das Gott selbst zugleich mit der 
Menschennatur gesetzt hat. 

4. Den Abschluß dieser ersten Entwicklungsperiode des Völ. 
kerrechts bildete der westfälische Frieden von 1648 (Strupp I 16), 
das Ergebnis der ersten allgemeinen Beratung von Vertretern fast 
sämtlicher europäischen Staaten. Die Gleichberechtigung der christ· 
lichen Staaten, ohne Unterschied der Konfession wie der Staats
form, und damit die Anerkennung der christlichen Staatengemein-

2) Thamm, Alb. Gentilis und seine Bedeutung für das Völkerrecht. 
Würzb. Diss. 1896. N Y8, Le droit da la guerre et les prOO1ll"86urB de GrotiUL 
1833. Ny 8 I 213. - 'Ober JOBBe van Clickstove (t 1543) vgl. NY8, 
R. J. XLIII 601. 
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schaft fand ihren Ausdruck in dem "Prinzip des europäischen 
Gleichgewichts" (auch Systeme copartageant genannt). Danach 
hat jeder Staat das Recht, allein oder im Bündnis mit andern die 
drohende Übermacht einzelner Staaten abzuwehren (bewährt und 
feierlich anerkannt als justum potentiae aequilibrium im Utrechter 
Frieden 1713; Strupp I 44). Die Unabhängigkeit der Niederlande 
und der Schweiz erhielt die Anerkennung Europas. Dem in 
355 Staaten zerstückelten Deutschland und dem niedergeworfenen 
Österreich gegenüber behaupteten Frankreich und Schweden, das 
Sitz und Stimme im Reichstag erhielt, die führende Stellung. 
Die ständige Vertretung der Staaten durch die an den befreundeten 
Höfen unterhaltenen Gesandtschaften wurde von nun ab allge· 
mein üblich. 

n. Periode: TOD 1848 bis 1814/16. 
1. Das 18. lahrhundert brachte den Entscheidungskampf 

um die Großmachtstellung der europäischen Mächte und die 
Ausdehnung des Völkerrechts weit über die westeuropäischen 
Grenzen hinaus. 

Frankreich, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
durch die Eroberungskriege und die macchiavellistische Politik 
Ludwigs XIV. (1643-1715) auf den Höhepunkt der Macht und 
des Einflusses gebracht, verlor im Laufe des 18. Jahrhunderts 
seine beherrschende Stellung. Eng 1 an d, das unter Cromwell 
durch die Navigationsakte von 1651 und durch Waffengewalt die 
ho 11 ä nd i s ehe Machtstellung empfindlich geschmälert hatte, ver· 
nichtete im Kriege gegen Frankreich und Spanien die s pan i s ehe 
Flotte und gelangte im Frieden zu Paris 1763 zu der seither 
eifersüchtig bewahrten Stellung als erste, alle Meere und damit 
den internationalen Handel beherrschende Seemacht (Merkan. 
tilismus). In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts begründete es 
seine Herrschaft in Ostindien, und 1788 begann es die Koloni· 
sierung Australiens. Sc h w e den hatte seit der Schlacht bei 
Pultawa 1709 seine bisherige übermacht eingebüßt, und Ruß 1 an d 
trat mit dem Nystader Frieden 1721 in die Reihe der europäischen 
Großmächte ein. Mit dem Frieden von Kutschuck Kainardsche 
1772 (Strupp I 62) erlangte Rußland das Schutzrecht über ,die 
Donaufürstentümer Moldau und Walachei und damit der Türkei 
gegenüber die führende Rolle unter den christlichen Mächten, 
die es bis zum Krimkrieg behauptete und verstärkte: zugleich 
sicherte es sich die freie Schiffahrt auf allen türkischen Meeren. 

1'. Llnt·, ViUkerreeht. 10. Auß. 2 
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Preußen aber, die jüngste der westeuropäischen Großmächte, 
legte nicht nur durch siegreiche Kriege, sondern ganz besonders 
durch die sorgfältige Ausbildung seiner Verwaltung im Innern 
die festen Grundlagen für seine künftige glänzende Entwicklung; 
sßit dem Aachener Frieden 1748 ist seine Stellung innerhalb der 
Großmächte unbestritten. Der Friede vom 3. September 1783 
(Strupp I 79) endlich brachte die Anerkennung der von dem eng· 
lischen Mutterlande losgelösten 13 nordamerikanischen Ko· 
Ion i e n als eines neuen Staates, der sich sofort den Grund· 
sätzen des europäischen Völkerrechts durch feierliche Erklärung 
unterwarf und dieses für einen Bestandteil seines nationalen 
Rechtes erklärte. 

2. Die Rechtsregeln über die Stellung der neutralen Mächte 
im Seekriege erfuhren eine, wenn auch nur vorübergehende 
Weiterbildung durch die "bewaffnete Neutralität", die 
während des Krieges Englands gegen seine nordamerikanischen 
Kolonien unter russischer Führung gegen Englands Übergriffe 
zur See zustande gekommen war. Die Deklaration der Kaiserin 
Katharina 11. von Rußland vom 28. Februar (10. März) 1780 
an die Höfe von London, Versailles und Madrid (Strupp I 73, Nie
meyer I 1) enthielt folgende Rechtssätze : 

a) Daß die neutralen Schiffe ungehindert von Hafen zu Hafen 
und die Küsten der kriegführenden Staaten entlang fahren dürfen; 

b) daß die den Untertanen der kriegführenden Mächte ge· 
hörigen Güter (ausgenommen Kriegskonterbande) auf neutralen 
Schiffen frei sein sollen (frei Schiff, frei Gut); 

c) daß hinsichtlich des Begriffes der Kriegskonterbande der 
Handelsvertrag Rußlands mit England vom 20. Juni 1766 Art. X, 
XI maßgebend und auf alle kriegführenden Staaten ausgedehnt 
sein soll. (Danach gelten nur Waffen, Munition, mit Einschluß 
von Schwefel und Salpeter, und Ausrüstungsgegenstände für 
Soldaten als Konterbande); 

d) daß ein Hafen nur dann als blockiert gelte, wenn infolge 
von Vorbhrungen der Macht, die den Hafen mit nahe genug 
herangeführten und dort stationierten (arrMes) Schiffen attackiert; 
die Einfahrt in diesen mit augenscheinlicher Gefahr ver. 
bun4ien ist; 

e) daß diese Grundsätze in den Prozessen und Urteilen über 
die Legalität der Prisen zur Anwendung kommen sollen. 
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Auf Grund dieser Deklaration, die auch die Billigung Frank
reichs und Spaniens fand, entstand die erste "bewaffnete Neu
tralität" als Bündnis von acht Seemächten (Rußland, Dänemark, 
Schweden, Niederlande, PreuBen, Österreich, Portugal, beide Sizi
lien), um den Handel der Neutralen gegen die übergriffe der 
Kriegführenden zu sichern. Mit dem Frieden zu Versailles 
1783 löste sich der Bund der "bewaffneten Neutralität" wieder 
auf, ohne dauernde Erfolge erzielt zu haben. Dasselbe gilt 
von der erneuerten Vereinbarung Rußlands, Dänemarks und 
Schwedens von 1800, der auch Preußen in der Konvention mit 
Rußland vom 18. Dezember 1800 beigetreten war I). 

Von besonderer Wichtigkeit ist ferner der Vertrag Preußens 
mit den Vereinigten Staaten vom 10. September 1785 (Strupp I 82, 
Niemeyer I 22), in dem die Beseitigung der Kaperei vereinbart 
wurde. 

3. In der Wissenschaft des Völkerrechts traten unter den 
Nachfolgern von Grotius zwei Richtungen einander gegenüber: 
Die positivistische CZ 0 u c h t 1660) und die rein naturrecht
liehe oder idealistische (P uf end 0 rf t 1694). ehr i s ti an 
Wolff (tI754) bemühte sich, die Scheidung des "natürlichen" 
und des "positiven" Völkerrechts durchzuführen, und sein Schüler 
Va tte 1 (t 1767) gewann durch sein 1758 erschienenes Droit 
des gens auf Jahrzehnte hinaus bestimmenden Einfluß auf die 
Männer der Staatskunst. Mehr und mehr aber gelangte die positive 
Methode und mit ihr die praktische Richtung, namentlich durch 
Bynkershoek Ct 1743), zum Sieg über die naturrechtliche 
Schule. Ihre späteren Hauptvertreter sind J. J. Mo s e r (t 1785) 
und G. F. v. Martens (tI821). 

m. Periode: Ton 1814/16 bis 1866. 

1. Die Kriegszüge der französischen Republik und die durch 
Napoleons Eroberungspolitik ge~chaffenen Wirren bedeuteten für 
das Völkerrecht eine streng rückläufige Periode, die auf dem 

3) MarteDs Suppl. TI 391; Niemeyer I 13. - Fauchille, La 
diplomatiefranc;aise et la ligue des Neutres de 1780 (1776-1783). 1893. 
Bergbohm. Die bewaffnete Neutralität 1780 bis 1783. Eine Entwicklungs
phase des Völkerrechte im Seekrieg. 1884. Krauel in der Berliner Fest
scbrüt für Brunner (1914) S.69. Albrecht, K. Z. VI 436. - Tren
delenburg. Frledrichs des Großen Verdienste um das Völkerrecht im 
Seekrieg. 1866. {Monatsbericbte der Berliner Akademie.) 

2* 
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Gebiete des Seehandels in der Blockierung der Kontinentalküste 
von der Elbmündung bis Brest durch England (im Mai 1806) und 
der Blockierung der gesamtenglischen Küste durch Napoleon (im 
November 1806), der sogenannten Kontinentalsperre (Niemeyer 
I 35), ihren schärfsten Ausdruck erhielt. Sie fand nach Napoleons 
Abdankung am 27. April 1814 ihren politischen Abschluß durch 
die Bestimmungen des ersten Pariser Friedens vom 30. Mai 1814, 
durch den Wiener Kongreß vom 13. November 1814 bis zum 
25. Mai 1816 (Schlußakte vom 9. Juni 1815) und durch den zweiten 
Pariser Frieden vom 20. November 1815'). 

Aus den politischen Bestimmungen der Wiener Kongreß. 
akte sind hervorzuheben: die Schaffung des Königsreichs der 
Niederlande, die Anerkennung der dauernden Neutralität der 
Schweiz und die Vereinbarung der deutschen Bundesakte vom 
8. Juni 1815 (ergänzt durch die Wiener Schlußakte vom 15. Mai 
1820). Die Neuregelung des Seekriegsrechts wußte England zu 
verhindern. Das Völkerrecht wurde weitergebildet: a) durch die 
Regelung der Rangordnung der Gesandten (unten § 15); b) durch 
die grundsätzliche Verdammung des Negerhandels zur See (unten 
§ 37); c) durch die grundsätzliche Anerkennung der freien Schiff
fahrt auf allen internationalen Strömen (unten § 27) und die 
Durchführung dieses Grundsatzes für das Stromgebiet des Rheins. 

2. Die folgenden Jahrzehnte standen unter dem Zeichen 
der "Heiligen Allianz" (Fleischmann 19), die auf den persön· 
lichen Wunsch des Kaisers Alexander "ZUD.ächst am 26. September 
1816 zwischen den Herrschern von Rußland, Österreich und 
Preußen ,geschlossen, bald auch fast die sämtlichen übrigen 
Fürsten Eur~pas (Großbritannien, die Türkei, der Kirchenstaat 
blieben fern) zur Aufrechterhaltung des europäischen Friedens 
vereinigte. Praktische Verwirklichung fand dieser Gedanke in 
dem Vierbund, der am 20. November 1815, dem Tage des zweiten 
Pariser Friedens, von Rußland, England, Preußen und Österreich 
geschlossen wurde (s. Anhang); durch den Beitritt Frankreichs 
(auf dem Aachener Kongreß 1818) erweiterte sich dieses Bündnis 
zur "Pentarchie der Großmächte", die fortan, bis etwa 

4) Fleischmann I, 5, 20; Strupp I 118. - Klüber, Akten 
des Wiener Kongresses. 9 Bde. 1815 bis 1835. - Auf dem Kongreß waren 
alle europä.isohen Staaten mit Ausnahme der Türkei vertreten; die Schluß
akte haben außer den fünf Großmäohten noch Portugal, Sohweden.Nor
wegen und Spanien unterzeiohnet. 
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1848, die Geschicke Europas zu bestimmen sich anmaßte. Im 
Namen des Legitimitätsprinzips sollte nicht nur die Auf
rechterhaltung des neu geschaffenen Besitzstandes der Mächte 
(dessen "Legitimität" denn doch in vielen Beziehungen mehr als 
bedenklich war) gesichert, sondern auch die innere Ordnung der 
Staaten gegen revolutionäre Umtriebe gewahrt werden. Die Groß
mächte traten zur Beratung der gemeinsamen Angelegenheiten 
Europas auf den Kongressen zu Aachen 1818 (Fleischmann 24), 
Troppau 1820, Laibach 1821 (Fleischmann 26) und Verona 1822 
zusammen. 

Als europäischer Areopag wollten sie die auftauchenden 
Streitigkeiten schlichten oder entscheiden und die gefährdete 
Ordnung, wenn nötig, durch bewaffnete In t er v e n t ion 
schützen. Österreichische Truppen ruckten in Neapel und Sar· 
dinien (1821), französische in Spanien ein (1823), um im Namen 
der Pentarchie das legitime Königtum zu verteidigen. Aber das 
Bündnis lockerte sich, als Canning die Leitung der auswärtigen 
Angelegenheiten Englands wieder übernommen hatte (1822). Die 
Großmächte waren nicht imstande, den Abfall der spanischen und 
portugiesischen Kolonien in Mittel· und Südainerika und deren 
Umwandlung in selbständige Staaten zu hindern (1810-1825), 
die von England sofort anerkannt und durch Handelsverträge 
den englischen Interessen dienstbar gemacht wurden. Und der 
von Canning unterstützte griechische Freiheitskrieg (1821-1829) 
endete nach dem russisch-türkischen Frieden zu Adrianopel vom 
14. September 1829 (Fleischmann S. 29, Strupp I 179) mit der An
erkennung der Unabhängigkeit Griechenlands durch das Londoner 
Protokoll vom 3. Februar 1830 und den Vertrag vom 7. Mai 1832 
(Fleischmann 32 und 34), unterzeichnet von Frankreich, Großbri
tannien und Rußland. Auch die Loslösung Belgiens von den Nie
derlanden fand die Zustimmung der Großmächte (Londoner Kon
ferenz von 1830); das neu geschaffene Königreich Belgien wurde 
durch Vertrag der Großmächte vom 15. November 1831, an dessen 
Stelle die Verträge der Großmächte mit Belgien und den Nieder
landen vom 19. April 1839 (Fleischmann 35, Strupp I 265) traten, 
für dauernd neutral erklärt und die Neutralität unter die Garantie 
der Großmächte gestellt (unten § 6 IV). 

3. Durch das an kriegerischen Ereignissen wie an inneren 
Unruhen reiche vierte Jahrzehnt wurde die Stellung der Groß· 
mächte zueinander wesentlich verschoben. Die Gründung des 
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deutschen Zollvereins 1833 bildete den Ausgangspunkt filr 
den engeren Zusammenschluß der deutschen Staaten unter preu· 
ßischer Führung. Frankreich unterwarf in hartem Kampfe 
Algier seiner Herrschaft (1830). Eng I an d drang in Indien vor 
(pendschabgebiet), zwang durch den Opiumkrieg (1840-1842) 
China zur Abtretung von Hongkong und zur Eröffnung von fünf 
chinesischen Häfen für den europäischen Handel und erweiterte 
in Hinterindien sein Gebiet gegen Osten. Der siegreiche Auf· 
stand Mehemed Alls, des Paschas von Ägypten, drohte die 
Einigkeit der Großmächte und den Frieden Europas zu stören. 
1840 schlossen sich Rußland, England, Österreich und Preußen 
gegen Frankreich zusammen; der von diesem unterstützte Mehe
med All mußte Syrien räumen und behielt nur die erbliche 
Herrschaft über Ägypten unter der Oberhoheit der Türkei. Die 
Schließung des Bosporus und der Dardanellen (unten § 26114) 
wurde durch den Vertrag der Großmächte mit der Türkei vom 
13. Juli 1841 (Fleischmann" 39, Strupp I 279), dem 1842 Belgien, 
Dänemark, Schweden und Norwegen beitraten, als alte Rechts· 
regel feierlich anerkannt. In dieselbe Zeit fällt der QuintupeI. 
vertrag vom 20. Dezember 1841 zur Unterdrückung des Han· 
dels mit afrikanischen Negern (unten § 37; Fleischmann 41, 
Strupp I 392). Das Revolutionsjahr 1848 blieb dagegen ohne 
Bedeutung für den Besitzstand der europäischen Mächte. In 
dem folgenden Jahrzehnt führten die drei Kriege um Schles· 
w i g. Hol s te in gegen Dänemark zu dem von den fünf 
Großmächten und von Schweden unterzeichneten Londoner 
Vertrag vom 8. Mai 1852 (Strupp I 233), durch den, um den 
Bestand der dänischen Monarchie zu wahren, eine neue Thron
folgeordnung für das Königreich Dänemark und für die Herzog
tümer festgestellt wurde. Dann brachte die russische For
derung des Schutzrechts über alle griechischen Christen des 
türkischen Reiches den Krieg der Westmächte gegen Rußland 
(Krimkrieg 1853-1856) zum Ausbruch. Er endete mit dem dritten 
Pariser Frieden vom 30. März 1856 (s. Anhang). 

IV. Periode: Ton 1868 bis 1878. 
1. Für die Weiterbildung des Völkerrechts war der Pariser 

Friede von größter Bedeutung. Die Türkei, deren Neugestaltung 
England und Frankreich erwarteten, wurde in das "Europäische 
Konzert" aufgenommen; durch besonderen Vertrag vom 15. April 
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1856 garantierten England, Frankreich und Österreich die Inte
grität der Türkei und erklärten, jede Verletzung des Friedens
vertrages vom 30. März als Kriegsfall betrachten zu wollen. Ruß
land wurde von den seit 1829 beherrschten Donaumündungen 
abgedrängt, mußte in die Neutralisierung des Schwarzen Meeres 
willigen (Aufhebung durch den Londoner Vertrag vom 13. März 
1871; unten § 26 11) und dem beanspruchten ausschließlichen 
Schutz recht über die Christen in der Türkei entsagen. Die Frage 
der Donaururstentümer Moldau und Walachei olieb späterer 
Regelung vorbehalten; sie wurden durch Abkommen der Signatar
mächte vom 19_ August 1858 zum Fürstentum Rumänien ver
eint, das als halbsouveräner Staat unter der Oberhoheit der 
Türkei stand (bis 1878). Serbien wurde als halbsouveräner Staat 
anerkannt. Die Freiheit der Donauschiffahrt wurde von den 
Mächten ausgesprochen und ihre Durchführung einer europäischen 
Kommission übertragen (unten § 27 II). Von besonderer Wich
tigkeit aber war die Seerechtsdeklaration vom 16. April 
1856, hervorgegangen aus der Einigung der bei den großen See
mächte England und Frankreich (s_ Anhang)_ 

Sie bestimmte: 1. die Abschaffung der Kaperei; 2. die Frei
heit des Privateigentums im Seekrieg, soweit es sich nicht ent
weder um Kriegskonterbande oder um feindliches Gut unter 
feindlicher Flagge handelt; 3. die Effektivität der Blockaden. 

Die meisten Staaten sind der Seerechtsdeklaration bei
getreten 5); sie ist aber seither in allen Seekriegen auch von den
jenigen Staaten beobachtet worden, die ihre Unterzeichnung ver
weigert hatten (so auch von den Vereinigten Staaten und 
Spanien 1898). 

2. In den auf den Pariser Frieden folgenden Jahrzehnten 
wurde A sie n mehr und mehr dem europäischen Einfluß unter
worfen. Nach Niederwerfung des ostindischen Aufstandes über
nahm 1858 die englische Regierung an Stelle der ostindischen 
Kompagnie die Verwaltung Indiens. Der englisch-chinesische Ver
trag von Tientsin 1858 erschloß dem europäischen Handel und den 
christlichen Missionen einen weiteren Teil der chinesischen Küste 
und begründete den ständigen diplomatischen Verkehr zwischen 
China und den europäischen Mächten. Mit den deutschen Staaten 
schloß China am 2. September 1861 zu Tientsin einen Freund-

6) Vgl. Bowles, The declo.ration of Paris 1856. 1900. Niemeyer 
159. Aufzählung der beigetretenen Staaten bei Fleischmann 57. 
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schafts-, Schiffahrts· und Handelsvertrag (oben § 1 Note 3), in 
den das Deutsche Reich durch Art. 9 der Zusatzkonvention vom 
31. März 1880 (R. G. BI. 1881 S. 261) eingetreten ist. Schon vorher 
hatte Japan (oben S. 4) sich der Völkerrechtsgemeinschaft ge
nähert. Frankreich drang in Hinterindien vor (1862 Erwerbung des 
Mündungsgebietes des Mekong); Rußland umklammerte China 
durch die Erwerbung des Amurgebietes (1858) vom Nordosten und 
drang gleichzeitig gegen Indien vor: Khiwa und Buchara wurden 
1868, bzw. 1873 unter russische Oberhoheit gestellt. 

Noch wichtiger waren die Ereignisse in Eu r 0 p a. Auf 
friedlichem Wege vollzog sich 1863 der Übergang der 1815 unter 
englische Schutzherrschaft gestellten jonischen Inseln an Griechen
land (Strupp I 185). DurchWaffengewalt aber erlangten die Land
schaften Italiens die Einheit. Nachdem Österreich 1859 die Lom
bardei an Sardinien verloren hatte, war 1861 unter dem "König von 
Italien" die ganze Halbinsel mit Ausnahme von Venedig und dem 
seit 1849 von den Franzosen besetzten Gebiete von Rom vereinigt. 
Und auf demselben Wege entstand das Deutsche Reich: 1864 im 
Frieden zu Wien (vom 30. Oktober) die Abtretung der Herzogtümer 
Schleswig, Holstein und Lauenburg von Dänemark an Preußen und 
Österreich; 1866 führte der Deutsche Krieg zum Prager Frieden vom 
23. August 1866 (Fleischmann 76, Strupp I 245) und zur Gründung 
des Norddeutschen Bundes; Venedig mußte Österreich im Wiener 
Frieden vom 3. Oktober 1866 an Italien abtreten. Die drohende 
Gefahr eines Krieges zwischen Deutschland und Frankreich wurde 
noch einmal abgewendet; der Londoner Konferenz vom 11. Mai 1867 
(Fleischmann 78, Strupp I 249) gelang es, die Luxemburger Frage 
zu schlichten: die Neutralität des Großherzogtums, das Napoleon 
für Frankreich hatte erwerben wollen, wurde von den Großmäch
ten, unter denen Italien das erste Mal als anerkannte sechste 
Großmacht auftritt, sowie von den Niederlanden gemeinsam ge
währleistet; die preußische Besatzung räumte Luxemburg, dessen 
Festungswerke geschleift wurden (siehe unten § 6 IV). Aber nur 
wenige Jahre noch dauerte der Friede; auf den Schlachtfeldern 
Frankreichs errangen die deutschen Stämme sich die lange er
sehnte Einheit (26. Februar 1871 Präluminarfrieden zu Versailles, 
10. Mai 1871 Frankfurter Frieden) 6). Während die deutschen Heere 

6) Fleischmann 97ff.; Strupp I 253ff. - May. Le traitA de 
Franofort. 1909. 
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in Frankreich einrückten, besetzten (20. September 1870) die ita
lienischen Truppen das bis dahin päpstliche Rom. 

3. Eine wichtige Milderung der Kriegsschrecknisse brachte 
die Genfer Konvention vom 22. August 1864 (über das Rote 
Kreuz unten § 40 V), der sich die Petersburger Konvention von 
1868 über die Verwendung von Sprengstoffen im Krieg (unten 
§ 40 III) anschloß. Dagegen führten die Beratungen über die 
Kodifikation des Landkriegsrechts (1874) zu keinem greifbaren 
Ergebnis (unten § 39). Die Reihe der allgemeinen administrativen 
Staatenverträge (unten § 19) wurde durch die Union geodesique 
1864 und die Union teIegraphique 1865 eröffnet und damit die 
Entwicklung des Völkerrechtes in neue Bahnen gelenkt. Der 
französisch-englische Handelsvertrag vom 23. Januar 1860 be
deutete den Höhepunkt der Herrschaft des Freihandelssystems 
zwischen den europäischen Staaten. 

v. Periode: von 1878 bis 1000. 
1. Der enropäische Orient. Der russisch-türkische Krieg von 

1877/78, veraniaßt durch den Aufstand in der Herzegowina und die 
Erregung in Montenegro, Serbien und Rumänien, endete, anders als 
der Krimkrieg, mit einer entschiedenen Niederlage der Türkei. Da 
aber die von dem siegreichen Rußland in dem Frieden zu San 
Stefano vom 3. März 1878 (definitiver Frieden zu Konstantinopel 
erst am 8. Februar 1879 bei Strupp I 222) der Türkei auferlegten 
Gebietsverluste den Widerspruch Großbritanniens wie Österreich
Ungarns, als Garanten der türkischen Integrität, hervorriefen, 
mußte der Berliner Kongreß vom 13. Juni bis 13. Juli 1878 (Bis
marck als "ehrlicher Makler") die Gegensätze auszugleichen ver
suchen. Nur die wichtigsten Bestimmungen der Schlußakte (s. 
Anhang) können hier hervorgehoben werden 7). 

B u 1 gar i e n, das von Rußland als großer bis an das 
ägäische Meer reichender Staat geplant worden war, wurde inner-

7) Berner, Die Orientfrage. 1878. Brunswik, Le traite de 
Berlin annote et commente. 1878. Dria.ult, La. question d'Orient depuis 
ses origines jusqu'a nos jours. 1898. De Monica.ul t, La question d'Orient 
(1856 bis 1871). 1898. Choublier, La question d'Orient depuis le traite 
de Berlin. 2. Auf!. 1899. Bluntschli, R. J. XII, 411; XII 276, 410; 
XIII 571. - Nedjmidin, Völkerrechtliche Entwicklung Bulga.riens seit 
dem Berliner Vertrage von 1878 bis zur Gegenwart; Bonner Diss. 1908. 
Scelle, R. G. XV 524, XVI 521. Chaunier, La Bulgarie. 1909. Cale b, 
La. Bulgarie et le trait.e de Berlin. 1909. 
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halb wesentlich engerer Grenzen als autonomes, tributpflichtiges 
Fürstentum unter türkischer Oberherrlichkeit (als halbsouveräner 
Staat) anerkannt. Der von dem Volke gewählte Fürst bedarf 
der Zustimmung der Mächte und der Bestätigung der Pforte. 
Ost rum e I i e n wurde autonome Provinz unter einem von der 
Türkei mit Zustimmung der Hächte zu ernennenden General· 
gouverneur; doch erfolgte 1885 die Vereinigung mit Bulgarien, die 
durch Arrangement der Mächte vom 5. April 1886 (Fleischmann 163, 
Strupp 11 6) anerkannt wurde. In Kreta sollte das Reglement von 
1868 zur Anwendung gebracht werden. Die Vergrößerung 
Griechenlands wurde der Verständigung mit der Pforte vor· 
behalten (1881 erhielt Griechenland Thessalien sowie einen kleinen 
Teil von Epirus). Österreich-Ungarn erhielt das Mandat zur Be· 
setzung und Verwaltung von Bosnien und der Her zegowina 
(Artikel 25); zur Durchführung seines Besatzungsrechtes im 
Sandschak Novibazar schloß es mit der Türkei das Abkommen 
vom 21. April 1879 (vgl. unten S. 41). Mon t e ne g r 0, das seine 
Selbständigkeit längst und mit Erfolg behauptet hatte, wurde 
als unabhängiger Staat anerkannt; es erhielt Antivari und 
dessen Küstengebiet, wurde aber hier in der Ausübung seiner 
Staatsgewalt wesentlich beschränkt: es durfte keine Kriegs
schilfe halten, mußte die hier gelegenen Festungen schleifen, 
sich der Seegesetzgebung Österreichs anschließen, dessen See· 
polizei dulden und Österreich-Ungarn das Durchzugsrecht durch 
dieses Gebiet gestatten (vgl. unten S. (1). Serbien und 
Rum ä nie n, bis dahin halbsouveräne Staaten unter türkischer 
Oberherrlichkeit, wurden jetzt in ihrer Selbständigkeit anerkannt. 
Sie übernahmen einen entsprechenden Teil der türkischen Staats
schuld (freilich, ohne ihn zu bezahlen) und verpflichteten sich, 
die volle Gleichstellung aller Religionen und Konfessionen durch
zuführen. Die Frage der konsularischen Gerichtsbarkeit wurde 
späteren Vereinbarungen vorbehalten. Rumänien mußte Bessara
bien an Rußland abtreten, das dadurch wieder an die Donau
mündungen (Kiliaarm) rückte, und erhielt dafür die Dobrudscha. 

Der Vertrag befaßte sich ferner mit der Donauschiffahrt 
(unten § 27 II), regelte die russischen Erwerbungen in Kleinasien 
und verpflichtete in dem Art. 61 die Türkei, für die Einführung 
von Reformen in den von Armeniern bewohnten Provinzen und 
für deren Sicherheit gegen Tscherkessen und Kurden zu sorgen. 
Art. 62 ist der Durchführung der religiösen Freiheit in der 
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Türkei und dem Schutzrecht der christlichen Mächte über ihre 
Angehörigen geistlichen Standes gewidmet. 

Im großen und ganzen haben die auf die orientalische 
Frage bezüglichen Abmachungen der Mächte hingereicht, um 
bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein den Frieden zu bewahren, 
trotz der Eifersucht nicht nur der Großmächte, sondern vor allem 
der in buntem Gewirr die Balkanhalbinsel bewohnenden Natio
nalitäten. Auch während des Aufstandes von Kreta und des 
griechisch-türkischen Krieges von 1897 erhielt sich, wenigstens 
äußerlich, die Einigkeit der Mächte, obwohl (März 1898) Deutsch
land und Österreich-Ungarn aus dem europäischen Konzert sich 
zurückzogen. Durch den Friedensschluß (Präliminarfriede vom 
18. September, definitiver Friede vom 4. Dezember 1897) verlor 
Griechenland einen Teil der 1881 gemachten Erwerbungen, wäh
rend seine Finanzverwaltung unter die Kontrolle der Großmächte 
kam; Kreta erhielt in der Verfassung vom 29. April 1899 die Stel
lung eines halbsouveränen Staates unter türkischer Oberhoheit 
und ist in dieser trotz wiederholter Aufstände bis 1912 (unten 
S.59) verblieben 8). Durch das österreichisch-russische Einverneh· 
men (die sogenannte Petersburger Entente) von 1897 (erneuert in 
dem Mürzsteger Programm vom 2. Oktober 1903) und durch die 
Vereinbarungen von Österreich-Ungarn und Italien über die alba· 
nische Frage (1897, erneuert 1906), wurde die Aufrechterhaltung 
des bestehenden Zustandes bis zum Jahre 1908 gesichert'). 

2. Dreibund und Zweibund. Die äußeren Beziehungen der 
Staaten zueinander wurden nach 1878 beherrscht durch die Frie· 
denspolitik des ersten deutschen Reichskanzlers: am 7. Oktober 
1879 wurde das B ü n d n i s mit Ö s te r r eie h unterzeichnet, das 
einem russischen Angriffskrieg gegenüber beide Mächte zu gemein
samer Kriegführung mit gesamter Heeresmacht verpflichtete 10). 

8) N. R. G. 2 s. xxvrn 630, XXX 26. - De Stieglitz, L'ile de 
Crete, le blocUB pacüique et le plebiscite internationa.l. 1899. Streit, 
R. G. IV 61, 446; VII 5, 301; X 222, 345. Couturier, La. situation de 
la Crete au point de vue du droit international. 1900. Wunsoh, Der 
öffentliche ReohtszUBtand auf der Insel Kreta. Münstersehe Dias. 1908. 

9) Literatur über die mazedonisohe Frage bei Rougier, R. G. 
XIII 180 Note 2, dazu Leroy, La question maced.onienne. 1905. 

10) Der Wortlaut wurde zunächst geheimgehalten, dann aber, als 
die Beziehungen zu Rußland sich zuspitzten. am 3. Februar 1888 gleich
zeitig vom Deutsohen Reiohsanzeiger, der Wiener Abendpost und dem 
Pester Lloyd veröffentlicht. Er geht dahin: 
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Kurz darauf wurde der geheime deutsch-russische Vertrag von 1884 
(der sogenannte Rückversicherungsvertrag) abgeschlossen, den 
Bismarcks Nachfolger (1890) nicht wieder erneuerte. Italien hatte 

"In Erwägung, daß Ihre Majestäten der deutsche Kaiser • • • und 
der Kaiser von Österreich . . • es als ihre unabweisliche Monarchenpflicht 
erachten müssen, für die Sicherheit ihrer Reiche und die Ruhe ihrer Völker 
unter allen Umständen Sorge zu tragen; 

in Erwägung, daß beide Monarchen ähnlich wie in dem früher be· 
standenen Bundesverhältnis, durch festes Zusammenhalten beider Reiche, 
imstande sein werden, diese Pflicht leichter und wirksamer zu erfüllen; 

in Erwägung schließlich, daß ein inniges Zusammengehen von Deutsch· 
land und Österreich.Ungarn niemanden bedrohen kann, wohl aber geeignet 
ist, den durch die Berliner Stipulationen geschaffenen europä.iachen Frieden 
zu konsolidieren, 

haben Ihre Majestäten ... , indem sie einander feierlich versprechen, 
daß sie ihrem rein defensiven Abkommen eine aggressive Tendenz nach 
keiner Richtung jemals beilegen wollen, einen Bund des Friedens und der 
gegenseitigen Verteidigung zu knüpfen beschloBSen. 

Artikel I. Sollte wider Verhoffen und gegen den Wunsch der heiden 
hohen Kontrahenten eines der beiden Reiche vonseiten Ruß 1 11. n d san· 
gegriffen werden, so sind die Hohen Kontrahenten verpflichtet, einander 
mit der gesamten Kriegsmacht ihrer Reiche beizustehen und demgemäß 
den Frieden nur gemeinsam und übereinstimmend zu schließen. 

Artikel 11. Würde einer der hohen kontrahierenden Teile von einer 
11. n der n Mac h t angegriffen werden, so verpflichtet sich hiermit der 
andere hohe Kontrahent, dem Angreifer gegen seinen hohen Verbündeten 
nicht nur nicht beizustehen, sondern mindestens eine wohlwollende neutrale 
Haltung gegen den hohen Mitkontrahenten zu beobachten. 

Wenn jedoch in einem solchen Falle die angreifende Macht vonseiten 
Rußlands, sei es in Form einer aktiven Kooperation, sei es durch militärische 
Maßnahmen .•.. unterstützt werden sollte, so tritt die in Art. I dieses Ver· 
trages stipulierte Verpflichtung des gegenseitigen Beistandes mit voller 
Heeresmacht auch in diesem· Falle sofort in Kraft und die Kriegführung 
der heiden hohen Kontrahenten wird auch dann eine gemeinsame bis zum 
gemeinsamen Friedensschluß. 

Artikel 111. Dieser Vertrag soll in Gemäßheit seines friedlichen Cha· 
rakters und um jede Mißdeutung auszuschließen, von beiden hohen Kon· 
trahenten geheimgehalten und einer dritten Macht nur im Einverständnisse 
beider Teile und nach Maßgabe spezieller Einigung mitgeteilt werden. 

Beide hohe Kontrahenten geben sich nach den bei der Begegnung 
von Alexandrowo ausgesprochenen Gesinnungen des Kaisers Alexander der 
Hoffnung hin, daß die Rüstungen Rußlands sich als bedrohlich für sie in 
Wirklichkeit nicht erweisen werden und haben aus diesem Grunde zu einer 
Mitteilung für jetzt keinen Anlaß. Sollte sich aber diese Hoffnung wider 
Erwarten als eine irrtümliche erweisen, 80 würden die beiden hohen Kon
trahenten es als eine Pflicht der Loyalität erkennen, den Kaiser Alexander 
mindestens vertraulich darüber zu verständigen, daß sie einen Angriff auf 
einen von ihnen als gegen beide gerichtet betrachten müßten." 
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sich bereits 1883, veranlaßt durch Frankreichs Vorgehen in Tunis, 
den Zentralmächten genähert. Aber erst im Spätherbst 1886 be
gannen die Verhandlungen, die im März 1887 zum Abschluß des 
Vertrages und damit zum Dreibund führten 11). Der Dreibund 
hat bis in die letzte Zeit, trotz vorübergebender Verstimmungen 
zwischen einzelnen Verbündeten, allen Schwierigkeiten der politi
schen Lage Stand gehalten und den europäischen Frieden zu er
halten vermocht. Er ist seither wiederholt, zuletzt im November 
1912, unverändert verlängert worden. 

Als (s. oben S.28) der mit dem Deutschen Reich geschlossene 
Vertrag nicht wieder erneuert wuride, näherte Rußland sich 
Frankreich und verband sich am 22. August 1891 mit diesem zum 
Z we i bund. Der Bündnisverlrag, der seither auf die Koopera
tion der Flotten ausgedehPt wurde, ist bisher nicht veröffentlicht 
worden. Großbritannien blieb diesen Bündnissen gegenüber bis 
zum Jahre 1903 isoliert. 

3. Der europäische Frieden ermöglichte den Mächten die 
kräftige Wahrnehmung ihrer überseeischen Interessen. Zunächst 
vollzog sich die AUfteilung Afrikas unter die Kulturstaaten 
Europas : Frankreich begründete seine Schutzherrschaft über 
Tunis (1881), während es gleichzeitig Madagaskar (1886 unter 
französischen Schutz gestellt, wird es durch Dekret von 1895 
französische Kolonie) immer enger an sich schloß; England be
setzte 1882 ohne jeden Rechtstitel Ägypten und erwarb durch den 
Vertrag vom 1. Juli 1890 (Strupp II 161), gegen die Abtretung 
von Helgoland, von Deutschland die Anerkennung seiner Schutz-

11) Der Wortlaut der Abmachungen ist bisher nicht veröffentlicht 
worden. Nach den Mitteilungen italienischer Staatsmä.nner ist anzunehmen, 
daß für Deutschland der Kriegefall gegeben ist, wenn Italien von Frank
reich angegriffen wird; für Italien bei einem französisch-russischen An
griffskrieg, sei es gegen Deutschland und Österreich, sei es gegen Deutsch
land allein. In dem Verhältnis zwischen Österreich und Italien dürfte Öster
reich zn einer "wohlwollenden Neutralität" im Falle eines Krieges zwischen 
Italien und Frankreich; Italien zu einer gleichen Haltung im FaUe eines 
Krieges zwischen Österreich und Rußland verpflichtet sein. Nach der 
Rede, die der Ministerpräsident Guiciardini im italienischen Senat am 24.April 
1906 gehalten hat, sichert der Dreibund zugleich Italien gegen jede ohne 
seine Zustimmung erfolgende Änderung in Mazedonien. Das oben S. 27 
erwähn~ Abkommen zwischen Österreich und Italien über Albanien be
zeichnete der Redner als einen Zusatz zu dem Bündnisvertr&g. Nach de. 
AbmachllD.gen von 1906 Boll Italiens BÜDdnispflicht entfallen, wenn Groß
britannien sich am Kriege beteiligt. 
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herrschaft über Zanzibar; Italien faßte Fuß am Roten Meer 
(Massaua 1885) und suchte, allerdings vergeblich, Abessinien 
seinem Einfluß zu unterwerfen (die auf Grund des Ver
trages von Utschiali 1889 in Anspruch genommene Oberherr
schaft mußte im Frieden zu Addis Abeba von 1896 wieder aufge
geben werden lJ). Deutschland trat (seit 1884) durch beträchtliche 
Erwerbungen in die Reihe der Kolonialmächte. Die belgisehe Kongo
gesellschaft begründete ihre bis tief ins Herz Afrikas hineinrei
chende Herrschaft; die Berliner Kongokonferenz vom 15_ November 
1884 bis Februar 1885 (Schlußakte vom 26. Februar 1885; s. An
hang) 18) trat den übertriebenen Ansprüchen Englands (englisch
portugiesischer Vertrag vom 2. Februar 1884) im Kongobecken 
entgegen, anerkannte den unabhängigen Kongostaat (König Leo
pold 11.) und vereinbarte die Handelsfreiheit in dem gesamten 
Kongobecken ; zugleich wurden Rechtsregeln über den Erwerb 
der Gebietshoheit an den Küsten Afrikas aufgestellt (unten § 10 1II). 
Unverrückt behielt England sein großes afrikanisches Ziel im 
,Auge: durch die Verbindung seiner nord- und südafrikanischen 
Besitzungen alle übrigen Nebenbuhler aus dem Felde zu schlagen. 
Die Eroberung des seit 1885 unabhängigen Sudan (1899) brachte 
es diesem Ziele wesentlich näherU). 

Interessanter noch gestaltete sich das VordriDgen der Mächte 
in Asien. Rußland erwarb Merw (1884) und rückte immer 
näher an die Grenzen von Persien und Afghanistan. Eng 1 an d 
eroberte Birma (1886) und Fra n k r e ich vervollständigte sein 
großes hinterindisches Kolonialreich durch die Erwerbung von 

12) 'Ober den abessinischen Krieg: Fedozzi, R. J. XXVIII 580, 
XXIX 49. - Rouard du Card, La France et les autres nationslatines eil 

Afrique. 1903. Despagnet, R. G. IV 1. Bioves, Franc;:ais et Anglais en 
Egypte (1881-1882). 1910. 

13) Sie ist unterzeichnet von Deutschland, Österreich-Ungarn, 
Belgien, Dä.nemark, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika (von 
diesen aber nicht ratifiziert), Frankreich, Großbritannien, Italien, den 
Niederlanden,Portugal,Rußland, Schweden und Norwegen sowie der Tirkei. 
Beigetreten sind der Kongostaat und Zanzibar. - Vgl. N. R. G.2. s.X 199. 

14) 'Ober die Rechtsstellung des Sudan unten § 8 III 2. - V$l. Blan. 
ohard, R. G. X 169. Cocheris, Situation internationale de l'Egypte et 
~u Soudan. 1903. v. Grünau, Die staats- und völkerrechtliche Stellung 
Ägyptens. 1903. De Freyoinet, La question d'l!:gypte. 1905. Jaray, 
R. J. XXXVI 407. Sayur, Grundzüge des ägyptischen Staatsrechts. 1909. 
v. Dungern, Das Staatsreoht ,Ägyptens. 1911. Derselbe, L. A. XXVIII 
522 (über den Sudan). 
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Tonking (1883) sowie durch seine Schutzherrschaft über Anam 
und Kambodja. Bald aber sollten den europäischen Mächten 
gefährliche Rivalen entgegentreten. Der chi n e s i s eh- j a pa
nische Krieg von 1894 (Frieden zu Simonoseki vom 17. April 
1895 bei Strupp 11 124) führte Japan nicht nur als vollberechtigtes 
Glied in den Kreis der Völkerrechtsgemeinschaft (obeu S.4), son
dern sicherte ihm zugleich, obwohl es durch die unfreundliche Hal
tung von Rußland, Frankreich und Deutschland zur Aufgabe von 
Korea und der Halbinsel Liaotung genötigt wurde, seine Stelle 
unter den Weltmächten und die Erwerbung von Formosa. Im 
s pani sch-am erikanischen Kriege von 1898 (Frieden von 
Paris vom 9. Dezember 1898), durch den die spanische Kolonial
macht vernichtet wurde, verließen die Vereinigten Staaten Ame
rikas das erstemal unter entschiedener Betonung des Imperialismus 
die alte Monroedoktrin; mit der Angliederung der Philippinen 
und Portorikos, sowie mit der Regelung der kubanischen Ver
hältnisse ruckten sie in den Wettbewerb der übrigen Großmächte 
um den Einfluß im fernen Orient ein 15). Seither ist der stille 
Ozean zum Mittelpunkt der Weltgeschichte geworden. 

4. Der langandauernde Frieden zwischen den europäischen 
Großmä.chten hatte in den verschiedensten Richtungen den engeren 
Zusammenschluß der Staaten 1ur Verfolgung gemeinsamer Zwecke 
wesentlich gefördert. Die Zahl der "Unionen" (unten § 19) ver
mehrte sich, und ihre Bedeutung wuchs in ungeahntem Maße. 
Der Allgemeine Postverein von 1874 erweiterte sich 1878 zum 
Weltpostverein und umfaßte allmählich die gesamte zivilisierte 
und nicht zivilisierte Welt; andere Unionen (zum Schutz des 
literarischen wie des gewerblichen Eigentums usw.) folgten. Zahl
reich waren aber auch sonst die auf das "internationale Ver
waItungsrecht" bezüglichen Verträge, unter denen, neben den 
Konventionen zum Schutz gegen Cholera und Pest (unten § 34), 
die Brusseler Antisklavereiakte von 1890 (unten § 37) beson
dere Erwähnung beansprucht. Schwankend war die Handels
politik der Staaten. Die Periode des Freihandels wurde durch 
eine Zeit der Schutzzollpolitik abgelöst (Deutschland seit 1879; 

15) Der Friedensvertrag ist abgedruckt bei Strupp II 111 und 
N.R.G.2.B.xxxn 74. Vgl. DeOlivart, R.Q.IV577; V 358, 499; VII 541; 
IX 161; X 577; XII 469. Lebrand, La guerre hispano-americaine et Ie
droit des gens. 1904. Ben ton, International law and diplomacy of the 
Bpanish-american war. 1909. 
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Frankreich, Rußland, Österreich-Ungarn), die in den neunziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts gemäßigtere Bahnen einschlägt (die 
1ieutschen Handelsverträge unter Caprivi seit 1891), um mit der 
Wende der beiden Jahrhunderte abermals in eine hochschutzzöllne
rische Strömung einzumünden (Dingley-Tarif in den Vereinigten 
Staaten 1897, deutscher Zolltarif von 1902, Chamberlain in 
Großbritannien). 

5. Trotz der vereinzelten kriegerischen Zusammenstöße, die 
das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts aufweist, schien eine 
neue Periode des Völkerrechts mit dem Beginn des neuen Jahr· 
hunderts einsetzen zu wollen. Die erste Ruger Friedenskonferenz 
bedeutete nicht nur einen wichtigen Fortschritt in der Humani
sierung des Krieges, sondern sie eröffnete zugleich durch die 
Einsetzung eines ständigen. Schiedsgerichtshofes die Möglichkeit 
-einer auf dem Rechtswege erfolgenden Austragung der Staaten· 
streitigkeiten. 

Auf Veranlassung des Kaisers von Rußland (Schreiben 
vom 24. August 1898) trat die Friedenskonferenz am 18. Mai 
1899 im Haag zusammen. 26 Staaten waren vertreten: Deutsch· 
land, Österreich-Ungarn, Belgien, China, Dänemark, Spanien, die 
Vereinigten Staaten von Amerika, die Vereinigten Staaten von 
Mexiko, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Japan, 
-Luxemburg, Montenegro, die Niederlande, Persien, Portugal, Ru
mänien, Rußland, Serbien, Siam, Schweden und Norwegen (als 
ein Staat gezählt), Schweiz, Türkei, Bulgarien. Es fehlten also 
nicht nur die beiden Burenstaaten, die mit Rücksicht auf Eng
land keine Einladung erhalten hatten, sondern auch die Staaten 
von Mittel- und Südamerika, sowie der Kongostaat. Daß der 
Papst nicht eingeladen worden war, entsprach durchaus seiner 
-völkerrechtlichen Stellung (unten § 5115). Die von sämtlichen 
auf dem Kongreß vertretenen Mächten unterzeichnete Schluß
akte vom 29. Juli 1899 (siehe Anhang) zählte als Ergebnisse der 
Beratungen auf: 

Drei Konventionen (s. Anhang), und zwar a) betreffend 
die friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten; b) be· 
treffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges ; c) be
treffend die Anwendung der Genfer Konvention von 1864 auf 
un Seekrieg. 

Drei Deklarationen (s. Anhang), betreHend Einschrän
kung der Feindseligkeiten im Kriege. 
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Eine ein stimmig angenommene Res 01 ution: "Daß 
für das Wachstum des materiellen und moralischen Wohlseins 
der Menschheit eine Einschränkung der Militärausgaben, die 
gegenwärtig auf der Welt lasten, dringend wünschenswert ist." 

Sec h s W ü n s c h e, und zwar in bezug auf spätere Beratung 
über a) eine Revision der Genfer Konvention; b) die Rechte und 
Pflichten der Neutralen; c) eine Einigung der Mächte, betreffend 
die Einführung neuer Typen und Kaliber von Marinegewehren 
und Marinegeschützen; d) die Beschränkung der Land- und See
streitkräfte und der Kriegsbudgets ; e) die Unverletzlichkeit des 
Privateigentums im Seekriege; f) die Frage der Beschießung 
von Häfen, Städten und Ortschaften durch Seestreitkräfte 16). 

VI. Periode: von 1900 bis zum Weltkrieg von 1914. 
1. Das 20. Jahrhundert setzte mit kr i e ger i sehe n Wirr en 

i n At r i kau n dAs i e nein. 
a) Der ungleiche Kampf der Burenrepubliken mit Groß

britannien (1899 bis zum Frieden von Prätoria vorn 31. Mai 1902) 
endete mit dem Siege der Weltrnacht, die sich damit nicht nur 
die Ausbeutung der Transvaalschen Goldgruben, sondern die un
bestrittene Herrschaft über Süd afrika sicherte 11). 

b) China und Japau. Überreichen Zündstoff brachte die HaI· 
tung der europäischen Mächte im femen Osten. Die "Pachtver
träge", durch deren Abschluß im Jahre 1898 China an das Deutsche 
Reich das Gebiet von Kiautschou, an Rußland Port Arthur und 
Talienwan, an Großbritannien Wei-hai-wei (Strupp II 130) abzu
treten gezwungen wurde, veranlaBten den Ausbruch des von der 
chinesischen Regierung begünstigten Boxeraufstandes (Ermordung 

16) R. G. BI. 1901 S. 393 bringt die Konventionen und Deklarationen, 
nicht aber die Sohlußakte selbet. Die Aktenstücke sind abgedruckt N. 
R. G. 2. s. XXVI 1. Amtliche Ausgabe: Conferenoe internationale da la 
Pm. Nouvelle Mit. 1907. - Die ältere Literatur ist überholt durch das 
erschöpfende Werk von Meurer, Die Haager Friedenskonferenz. Band I 
1905, Band n 1907. Dazu noch das oben § 2 Note 3 angeführte Buoh von 
Nippold. 

17) Strupp II 76. Vgl. auoh unten § 6 IIl. - "Ober den 
südafrikanischen Krieg vgl. die ausführl. Darstellung von Despagnet, 
R. G. VII; VIII; IX (1903 selbständig erschienen); vom englischen 
Standpunkte aus Westla.ke, L'Angleterre et les Republiques Boers. 
1901 (R. J. xxxn 515; XXXllI 1(0). - Das englische Gesetz über die 
Konstitnierung der Südafrikanischen Union ist abgedruckt N. R. G. 3. I. 

IU 3. VgL Hussen, die Verfassungsentwicklung Transvaals zur "Self
governing Colony". 1909. 

v. Liaz t. Völkerrecht. 10. Au!I. 3 
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des deutschen Gesandten am 10.Juni 1900) und die bewaff
nete Intervention der Mächte in China, die mit dem 
Schlußprotokoll vom 7. September 1901 (Strupp II 132), unter· 
zeichnet zu Peking zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn, Bel· 
gien, Spanien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Japan, den Niederlanden und Rußland einerseits, China 
anderseits, ihren friedlichen Abschluß fand 18). 

Während der deutsch-englische Vertrag vom 16. Oktober 
1900 19) (Jangtsevertrag), dem Frankreich, Italien, Japan, Öster
reich-Ungarn, Rußland und die Vereinigten Staaten beigetreten 
sind, die "Politik der offenen Tür" und die Erhaltung der Integrität 
Chinas festlegte, suchte Rußland die Mandschurei seiner aus
schließlichen Herrschaft zu unterwerfen. Gegen die russische 
Ausdehnungspolitik in Ostasien vereinbarten Großbritannien und 
Japan in dem Bündnisvertrag vom 30. Januar 1902 (Fleisch
mann 320) die Aufrechterhaltung der Integrität Chinas und Koreas 
und den Schutz ihrer gemeinsamen Interessen; Rußland und Frank
reich erwiderten in der Erklärung vom 19. März 1902 (Strupp 11 134) 
mit der Ausdehnung ihres Bündnisses auf die ostasiatischen 
Verhältnisse. Die zunehmende Spannung zwischen Ru B I a n d 
und Japan führte im Februar 1904 zum Ausbruch des Krieges, 
in dem Rußland unterlag. In dem Frieden zu Portsmouth vom 
5. September 1905 übernahm Japan die russischen Rechte an 
Port Arthur und erhielt die Halbinsel Liaotung, die südliche 
Hälfte von Sachalin und das Protektorat über Korea (Vertrag 
zu Söul vom 17. November 1905; erweitert 24. Juli 1907) 10). In-

18) Abgedruokt N. R. G. 2. s. XXXII 94 mit 19 Annexen. VgI. De· 
Lapradelle, R. G. VIII 272, IX 49, 367, X 742. Heinze, Die '.Belage
rung der Pekinger Gesandtschaften. 1901. 

19) Fleischmann 319; N. R. G. 2. s. XXXII 92; 3. s. n 1. 
20) Der Friedensvertrag ist abgedruckt bei Strupp n 139 und 

N. R. G.2. s. xxxm 1; der Vertrag zu Söul N. R. G. 3. So 16. Vgl. ferner 
Strupp n 143,146. - Darstellung des Krieges (von Rey) in R. G. 
XII 215, XIll336, 588, XIV 302, XV 146, XVI 481. Vgl. Lawrence, War 
and neutrality in the far East. 2. Aufl. 1904. N agaoka, R. J. XXXVI 461. 
Smith and Sibley, International Law as interpreted during the russo
japanese war. 2. Aufl. 1907. N agaoka, R. G. XII 603. Akiyama, R. J. 
XXXIX. 211, 297. Takahashi, International Law applied to the Russo. 
Japanese War with the deoisions of the Japaneee Prize Courts. 1908. Ariga, 
La guerre russo-japons.ise au point de vue contineDtal et 1e droit inter
national d'apres les documenta officiels du grand itat-major japonais. 1908. 
Ariga, R. G. XIV 601 (Kapitulation von Port Arthur). Hershey, The 
international law and diplcmacy of the R1l88OoJapanese war. 1906. 
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zwischen hatten Großbritannien und Japan in einem neuen 
Bündnisverlrage vom 12. August 1905 die früheren Verein
barungen auf Indien ausgedehnt; an seine Stelle trat, das 
Bündnis wesentlich abschwächend, der Vertrag vom 13. Juli 
1911 11). Den Abschluß dieser Ausdehnungspolitik Japans bilden 
einerseits seine Verträge mit Frankreich vom 10. Juni 1907 (Stropp II 
144), mit Rußland vom 30. Juli 1907 (bestätigt 4. Juli 1910) und mit 
den Vereinigten Staaten vom 30. November 1908 (Stropp II 145), in 
denen die vertragschließenden Mächte gegenseitig ihren Besitz· 
stand in Asien und zugleich die Integrität Chinas und das "Prinzip 
der offenen Tür" in China anerkannten; anderseits die Einver· 
leibung Koreas als Kolonie Chosen durch Dekret vom 22. August 
1910 (nach dem Vertrag mit Rußland vom 3. Juli 1910)28). 

2. Der Dreiverband und die Marokkofrage. Von der größ
ten Bedeutung für die Beziehungen der europäischen Mächte 
wurde die Annäherung Großbritanniens an Frankreich. Sie fand 
ihren Ausdruck in dem englisch-französischen überein
m e n vom 8. April 1904, dem sich das englisch-spanische Abkommen 
vom 3. Oktober 1904 anschloß 23). Durch das erstere wurden die 
verschiedenen, zwischen den heiden Mächten bestehenden Streit
fragen beseitigt und die Vormachtstellung Großbritanniens in 

21) Die Verträ.ge Bind abgedruckt bei Strupp II S. VII, 138 und 
N. R. G. 2. s. XXXV 402 und 3. s. V 3. Das russisch-japanische Abkom· 
men über die Ma.ndschurei vom 4. Juli 1910 bei Strupp II 149. 

22) VgL R. G. XV doc. 11. N. R. G. 3. s. 15, 7. - De Floeokher, 
R. G • .xv 580. - 'Ober die Rechtslage in Korea vgl. K. Z. IV 261. 
R. G. XVII 532. Du Dekret von ] 910 ist abgedruckt N. R. G. 3. s. 
IV 24. VgL Perri nj aquet, R. G. XVII 532. Terrion, de statut inter
national de 1110 Coree etc. 1910. - Japanisch-chinesisches Abkommen 
vom 4. September 1909 bei Strupp n 147. 

23) Fleischmann 343. N. R. G. 2. s. XXXII 3, 57. Strupp II 37, 
44,47,67. Die Geheimverträ.ge Frankreichs mit England und Spanien bei 
Strupp Erstes Ergänzungsheft S. 1; ferner in N. R. G. 3. B. V 664. -
VgI. Guyot, R. J. XXXVI 275. Jaray, R. J. XXXVI 407. Derselbe, 
La. politique franco-anglaise et l'arbitra.ge international. 1904. Darcy, 
R. G. XI 621. R ouar d de Card, Traite de dlllimitation concernant 
l' Afrique fran~aise. 1910. Deutsches Weißbuch in Drucksachen der 
Reichstags-SeBBion 1907/8. N.948 und in N. R. G. 3. s. V 24. - Ober die 
Konferenz zu Algeciras vgl. Niemeyer, R. G. XIII 174. Pohl, L. A. 
XXI 474 (mit Literatur). Lorin, R. G. XIII 263. Tardieu, La. Con
fllrence d·~bsiru. 1907. Rougier, R. G. XVI 172, XIX 636. Abdruok 
der Verhandlungen in N. R. G. 2. a. XXXIV 3. - Deloncle, Statut 
international du Maroc. 1912. 

3* 
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Ägypten, Frankreichs in Marokko (sein Recht zur p{metration 
pacifique) anerkannt. Da das Deutsche Reich gegen die Beein
trächtigung seiner Stellung in Marokko als meistbegünstigte 
Nation, die ihm durch die Madrider Konvention vom 3. Juli 1880 
(R. G. BI. 1881 S. 103) und den Handelsvertrag mit Marokko vom 
1. Juni 1890 (R. G. BI. 1891 S. 378) zugesichert war, Widerspruch 
erhob, kam es zur Konferenz von Algeciras (16. Januar bis 
13. März 1906, an der, außer Marokko, die europäischen Groß
mächte, Belgien, die Niederlande, Portugal, Schweden, Spanien 
und die Vereinigten Staaten Amerikas teilnahmen. Die Schlußakte 
vom 7. April 1906 (R. G. BI. 1906 S.891), der auch Marokko 
beigetreten ist (R. G. Bl.1907 S.19), ging von der Souveränität 
Marokkos, der Integrität seines Gebietes und dem Prinzip der 
"offenen Türe" aus. Ihre Bestimmungen wurden durch den Gang 
der Ereignisse rasch überholt. 

Die Entente cordiale zwischen Großbritannien und Frank
reich führte weiter zu einer Vereinbarung zwischen diesen Staaten 
und Italien vom 13. Deze~r 1906 (Strupp II 188), durch die 
die Unabhängigkeit Ab e s s in i e n s, die Unantastbarkeit seines Ge
bietes und die Durchführung des Prinzips der offenen Tür gewähr
leistet wurden. Den vorläufigen Abschluß dieser Neugruppierung 
bildeten die Verträge Spaniens mit Großbritannien und Frank· 
reich vom 16. Mai 1907 24.) über die gegenseitige Sicherung des 
Besitzstandes an den Küsten des mi ttelländischen Meeres 
und des atlantischen 0 zeans. 

Großbritannien hatte inzwischen seine Politik der Einkrei
sung des Deutschen Reiches fortgesetzt. Auch Ruß I and gegen
über gelangte es 1907 zu einer Verständigung über die wichtigsten 
schwebenden Fragen. Damit hatte der Zweibund sich zum Drei
ver ban d erweitert. 

Am wichtigsten war die Regelung der russisch-englischen 
Beziehungen in Asien. Großbritannien hatte durch .seine Verträge 
mit China zu Lhassa am 7. September 1904 und zu Peking am 
27. April 1906 25) sich die Wahrnehmung seiner wirtschaftlichen 
Interessen in Tibet, mit Ausschluß aller anderen Mächte, zu 
sichern verstanden. In dem Vertrag mit Rußland vom 31. August 

24) Abgedruokt bei Strupp II 190. Vgl. dazu N. R. G. 2. a. 
XXXV 692, 3. 8. I l. 

25) Strupp 11 136, 148; N. R. G. 2. a. XXXV 447. Das englisch. 
ohinesisohe Abkommen vom 5. Dezember 1893 bei Strupp II 123. 
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1907 26) verzichtete es auf die weitblickenden Pläne Lord Curzons 
in Tibet; Per sie n wurde in zwei Teile geteilt, deren nördlicher 
in die russische, deren südlicher in die englische Interessersphäre 
fallen soll (daneben behält England seine Vormachtstellung im 
persischen Golf); A f g h a n ist angehört nach dem Vertrag voll
ständig in das Gebiet des englischen Einflusses, und kann kaum 
mehr als selbständiger Staat betrachtet werden. 

Zu erwähnen wären ferner an dieser Stelle die Verträge 
Si am s mit Frankreich vom 23. März 1907 und mit Großbritan
nien vom 10. März 1909, die beiden Weltmächten neue Gebiets
erwerbungen brachten 21). 

3. Die zweite Buger Friedenskonferenz. Der zwischen Groß
britannien und Frankreich am 14. Oktober 1903 abgeschlossene 
Sc h i e d s ver tr a g (Fleischmann 340) hat den Anstoß für den 
Abschluß einer ganzen Reihe von meist identischen Verträgen 
zwischen den verschiedenen Staaten gegeben. Die neue Gen f e r 
K 0 n v e n t ion vom 6. Juli 1906 (s. Anhang) brachte eine wich
tige Weiterbildung der Vereinbarungen von 1864 und 1899. 
Am 15. Juni 1907 trat die zweite Friedenskonferenz 
im Ha a g zusammen. Die Anregung war von den Vereinigten 
Staaten ausgegangen und von Rußland aufgenommen worden. 
Außer den 27 Staaten (nach der Trennung von Schweden und 
Norwegen), die an der ersten Konferenz teilgenommen hatten 
(oben S. 32), waren auch von den 19 damals nicht geladenen süd
und mittelamerikanischen Staaten 17, insgesamt also 44 Staaten, 
vertreten. Es fehlten Liechtenstein, Monaco, San Marino, Hon
duras, Costarica, Korea, Afghanistan, der Kongostaat, Abessinien, 
Liberia und Marokko. Das Programm der russischen Regierung 
umfaßte die Revision der drei Konventionen von 1899 sowie 
das Seekriegsrecht. Die Beratungen dauerten bis zum 18. Oktober 
1907. Die Ergebnisse (siehe Anhang) sind in der Schlußakte von 
diesem Tage zusammengefaßt. Sie umfassen zunächst 13 Ab
kommen (Konventionen) und eine Erklärung, und zwar: 

1. Betreffend die friedliche Erledigung internationaler Streit
fälle. 

2. Betreffend die Einschränkung der Anwendung von Ge
walt bei der Eintreibung von Vertragsschulden . 

. _-----

26) Strupp 11 191; N. R. G. 3. 8. I 8. 
27) Kueller, K. Z. II 376. Vgl. dazu Regelsperger, R. G. XV 24. 

N. R. G. 3. 8. 11 683. 
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3. über den Beginn der Feindseligkeiten. 
4. Betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. 
5. Betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte 

und Personen im Falle eines Landkrieges. 
6. über die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe 

beim Ausbruch der Feindseligkeiten. 
7. Über die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegs

schiffe. 
8. Über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontakt

minen. 
9. Betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte in Kriegs

zeiten. 
10. über die Anwendung der Grundsätze des Genfer Ab

kommens auf den Seekrieg. 
11. über gewisse Beschränkungen in der Ausübung des Beute

rechtes im Seekrieg. 
12. über die Errichtung eines internationalen Prisenhofes. 
13. Betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte 

im Falle eines Seekrieges. 
14. Erklärung, betreffend das Verbot des Werfens von Ge

schossen und Sprengstoffen aus Luftschiffen. 
Die Konferenz hat ferner in der Schlußakte: 

1. eine Erklärung zugunsten der obligatorischen Schieds
sprechung angenommen; 

2. den 1899 gefaBten Beschluß in Ansehung der Beschrän
kung der Militärlasten erneuert; 

3. vier Wünsche ausgesprochen, nämlich: 
a) betreffend die Errichtung eines Schiedsgerichtshofes ;. 
b) betreffend die Sicherung des friedlichen Verkehrs im 

Kriegsfalle ; 
c) die Regelung der Militärlasten der Ausländer; 
d) die gesetzliche Regelung des Seekriegsrechtes ; 

4. die Vorbereitung der Beratungen einer 3. Friedenskonferenz 
empfohlen 18). 

28) Deuxit\me conferenoe de 1& Paix. Actes et documenta. - 3 Bände. 
1908/9. N. R. G. 3. s. III 323. R. G. BI. 1910 S. 5. - Vgl. Renault, 
Lee deux conMrences de la paix. 2. Aufl. 1909. De Lapradelle et 
Politis, R. G. XVI 385. Lemonon, La seoonde Conference de 1& 
Paix. 2. Aufl.1912. Bustamante y Sirven, La Segunda Conf. de la 
Paz. 2 Bände. 1908. Nippold, Die zweite Haager Friedenskonferenz. 
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Die drei Abkommen von 1899 sind nur für diejenigen 
Mächte aufgehoben, die die an ihre Stelle tretenden Abkommen I, 
IV, X von 1907 ratifizieren; sie bleiben in Kraft, soweit die Mächte, 
die eines der Abkommen von 1899 ratifiziert haben, die Ratifi
zierung des entsprechenden Abkommens von 1907 unterlassen. 

Das zwölfte Abkommen von 1907 über die Errichtung eines 
internationalen Prisenhofes hatte in Art. 7 diesen bei seinen 
Urteilen auf die Regeln des internationalen Rechts verwiesen. 
Da aber diese, trotz verschiedener Vereinbarungen des Jahres 
1907, vielfach äußerst zweifelhaft sind, wurde von der groß
britannischen Regierung eine kleinere Anzahl von Seemächten 
zu einer besonderen K 0 n f e ren z na c h L 0 n don eingeladen, 
um über eine Kodifizierung des Seekriegsrechts zu beraten und 
zu beschließen. Vertreten waren, außer England selbst, die nndem 
sieben Großmächte, sowie Spanien und die Niederlande. Die Be
ratungen dauerten vom 4. Dezember 1908 bis zum 26. Februar 
1909. Das Ergebnis war eine Erklilrnng Aber das Seekriegsrecht, 
die in nenn Kapiteln Bestimmungen über die Blockade in 
Kriegszeiten, die Kriegskonterbande, die neutralitätswidrige 
Unterstützung, die Zerstörung neutraler Prisen, den Flaggen
wechsel, die feindliche Eigenschaft, das Geleit, den Wider
stand gegen die Durchsuchung und den Schadenersatz enthält 
(siehe Anhang) 19)_ An dem Seebeuterecht hat England fest-

1. Teil. Das Prozeßrecht. 1908. 2. Teil. Das Kriegsrecht 1911. Der
selbe, B. Z. XVII 504, XVIII 199, XIX 363, XXII, 379. Fried, Die 
zweite Haager Konferenz, ihre Arbeiten, ihre Ergebnisse und ihre Bedeutung. 
1908. Huber, Jahrbuch des öffentlichen Rechts. 2. Bd. 1908. S. 470. 
Zorn, Marinerundschau 1907. S. 1251. Adler, Die Haager Friedens
konferenz des Jahres 1907 und die Fortbildung des Völkerrechts. 1909. 
Soott, The Hague Peace ConferenCe& of 1899 and 1907. 1909. Oppen
heim, Die Zukunft des Völkerrechts (Festgabe . für Binding). 1911. 
Schücking, Das Werk vom Haag. Band I: Schücking, Der Staaten
verband der Haager Konferenzen 1912. Band 11: Weh berg, Das Pro
blem eines internationalen Staatengerichtshofes 1912. 11. Serie I. Band: 
Die Judikatur des Ständigen Schiedshofes 1899-1913. Teil 3. 1914. 

29) Der Schlußbericht von Renault ist abgedruckt R.G.XVI doo. 1. 
_ Vgl. Lemonon, R. J. XLI 239, 435. Derselbe, La. conference navale 
de Londres. 1909. Hold v. Ferneck, in Grünhuts Zeitschrift XXXVI 301. 
S ohramm, Die Verhandlungen und Beschlüsse der Landoner Seekriegs
reohtskonferenz. 1911. Bentwich, The declaration of London. with 
a.n introduction and notes and appendices. 1911. Ca.tellani, La di
ohiarazione di Londra etc. 1912. - 'Ober die Verhandlungen im eng
lischen Parlament: Dupuis, R. G. XVIII 369, XIX 58. - Die Mate-
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gehalten. Die Ablehnung der Naval prize bill durch das englische 
Oberhaus am 12. Dezember 1911 hat das Zustandekommen des 
Prisenhofs auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben. 

4. Der Marokkosuelt. Trotz des deutsch - französischen 
Marokko-Abkommens vom 8. Februar 1909 dauerten die Meinungs. 
verschiedenheiten zwischen Frankreich und dem Deutschen Reiche 
fort (Ansprüche der Gebrüder Mannesmann). Die nach dem 
Zwischenfall von Agadir (am 2. Juli 1911) wieder aufgenommenen 
Verhandlungen führte zu den beiden Abkommen vom 4. November 
1911. In diesen erklärte das Deutsche Reich seine Zustimmung zu 
dem französischen Protektorat über Marokko, wofür es durch 
Abtretung eines Gebietes des französischen Kongos entschädigt 
wurde. Frankreich hat durch Vertrag mit dem Sultan vom 
30. März 1912 seine Schutzherrsehaft über Marokko, unter Vor
behalt einer für Spanien reservierten Zone und der internatio
nalen Sonderstellung der Stadt Tanger, begründet SO). 

5. Unter den Ereignissen von geringerer Bedeutung ist zu
nächst die friedliche Lösung der S chwedi s ch-N 0 r weg ischen 
Union durch Volksabstimmung in Norwegen vom 13. August 1905 
zu erwähnen. Sie führte nach der Übereinkunft zu Karlstadvom 
23. September 1905 zu dem Abkommen vom 26. Oktober desselben 
Jahres SI); am 18. November bestieg Prinz Karl von Dänemark 
als König Haakon VI. den norwegischen Thron. Die Unabhängig
keit und die territoriale Integrität Norwegens wurde durch Ver
trag zwischen Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Rußland 
und Norwegen vom 2. November 1907") von den vier erst
genannten Mächten garantiert. 

Die Erhaltung des territorialen Status quo an den Küsten 
der No r d see und der 0 s t see wurde durch zwei Abkommen 

rialien der Konferenz finden sich in den Proceedings UBW. 2 Bde. 1909 
und bei Niemeyer II und 111. 

30) Die heiden Abkommen von 1911 sind abgedruckt RGß!. 1912, 
S. 197. Dazu Strupp, Erstes Ergänzungsheft S. 13. Hier S. 6 auch der 
spanisch-marokkanische Vertrag vom 16. November 19lO. Dokumente zur 
Marokkofrage im Jahrbuch 11. Vgl. N. R. G. 3. s. V 643, VIII, 103ff. 
Laband, D. J. Z. XVIII. Basdevant und Niemeyer im Jahrbuch 

. I 742, 803. - Der französisch-spanische Marokkovertrag vom 27. Novem. 
ber 1912 findet sich in K. Z. VI 473. Vgl. dazu Strupp, K. Z. VI 581. 

31) StruppII 154; N.R.G. 2. s.XXXIV 700. Lit. unten §6 Note 4. 
32) Strupp 11 159; N. R. G. 3. s. 114. -Aal und Gjelsvik, Die 

norwegisch-schwedische Union und ihre Lösung. 1912. Vgl. unten §6 Note4. 
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vom 23. April 1908 85) vereinbart; das erste ist zu Berlin von 
Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, den Nieder
landen und Schweden, das zweite zu Petersburg von Deutschland, 
Dänemark, Rußland und Schweden geschlossen worden. 

Es sei endlich darauf hingewiesen, daß Belgien im Jahre 
1908 durch die Angliederung des 1885 ins Leben getretenen 
K 0 n g 0 s t a at e s zur Kolonialmacht geworden ist 54). 

6. Die Ereignisse auf dem Balkan und In TrIpolis. Ende 
1908 und Anfang 1909 schien es so, als ob der im Südosten 
Europas aufgelagerte Zündstoff einen Weltbrand entzünden 
wollte. Die Wiederherstellung der türkischen Verfassung (jung
türkische Revolution vom 24. Juli 1908) gab Österreich-Ungarn 
den Anlaß, die von ihm kraft des Berliner Vertrags von 1878 
besetzten und verwalteten Provinzen B 0 s nie nun d Her z e -
g 0 w i n a für annektiert zu erklären (5. Oktober 1908; Strupp 
II 24, 27), dafür aber auf sein Besatzungsrecht im Sandschak 
Novibazar zu verzichten; an demselben Tage proklamierte Fürst 
Ferdinand B u I gar i e n als unabhängiges Königreich (Strupp II 12) ; 
am 9. Oktober erklärte Fürst Nikolaus I. (Königstitel nach dem Ge
setz. vom 15. August 1910), daß Mon t e n e g r 0 durch die Beschrän
kungen des Berliner Vertrages Art. 29 (oben S. 26) nicht mehr 
gebunden sei. Der drohende Ausbruch eines Kriegs wurde durch 
die Haltung des Deutschen Reiches verhütet; die Mächte stimm
ten der Annexion zu (Strupp II 29), Österreich·Ungarn und die 
Türkei verständigten sich durch das Protokoll VQm 26. Februar 
1909 (Stropp II 27), und die Unabhängigkeit Bulgariens Wurde 
am 19. April 1909 von der Türkei anerkannt (Strupp 11 13)35). 

33) R. G. XV doc. 13, 18. N. R. G. 3. s. I 17, 18. Vgl. dazu De 
P'loeokher, R. G. XV 125. 

34) Die Angliederung beruht auf dem sogenannten Testament dei 
Königs der Belgier vom 2. August 1889, den Verträgen Belgiens mit dem 
Kongostaat vom 3. Juli 1890 und 28. November 1907 und dem Gesetz vom 
18. Oktober 1908. S tru pp II 91,94. - Die Aktenstücke sind abgedruckt 
N. R. G. 2. s. XVI 582, XX 684, XXI 693; 3. s. II 101. Vgl. R. G. II 545. 
Brunet, L'annexion du Congo a la Belgique et le droit international. 
1911. Rivier, 1173. Fauchille, R. G. II 400. Delpech. R. G. IX 468. 
Delpeoh et Maroaggi. R. G. XVIII 105. 

35) 'Ober die bisherige RechtBBteIlung Österreich.Ungarns vgl. 
Spalaikovitoh, La Bosnie et I'Herzegovine. 1897. Peritch, R. J. 
XXXIll50. 241, 398. Neumann, R. J. XI 38. Rivier, R. J. XI 144. 
Martens-Bergbohm 1362. Lingg, L. A. V 480. Jellinek, Staaten-
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Die Gleichgewichtsverschiebungen, die durch die französische 
Schutzherrschaft über Marokko und durch die Eingliederung Bosniens 
und der Herzegowina an Österreich-Ungarn herbeigeführt worden 
waren, veranlaßten Italien, das sich der Zustimmung Frankreichs 
und Spaniens versichert hatte, zur Besetzung von Tripolis 
und der Cyrenaika (Annexionsdekret vom 5. November 1911), 
die in dem Lausanner Frieden vom 18. Oktober 1912 durch die 
Türkei anerkannt wurde 86). 

Inzwischen hatten auf dem Balkan neue folgenschwere Er
eignisse sich vollzogen. Der Vierbund von Serbien, Bulgarien, 
Griechenland und Montenegro hatte anfangs Oktober (zuerst Mon
tenegro am 1. Oktober) 1912 der Türkei den Krieg erklärt und 
in kurzem Feldzug den Gegner niedergeworfen. Die Türkei mußte 
im Londoner Frieden mit den verbündeten Staaten vom 30. Mai 
1913, dem am 29. September 1913 der Frieden (zu Konstantinopel) 
mit Bulgarien, am 14. November 1913 der Frieden mit Griechen
land (zu Athen) und am 14. März 1914 der Frieden mit Serbien 
(zu Starnbul) folgte, in die Abtretung des weitaus größeren Teiles 
ihrer europäischen Besitzungen willigen. Der Streit um die Beute 
hatte schon vorher zum Kampfe Bulgariens gegen seine bisherigen 
Verbündeten geführt, der nach dem Eingreifen Rumäniens, im 
Friedensvertrag zu Bukarest vom 10. August 1913 zuungunsten 

verbindungen (unten § 6 Note 3) H3. Rivier 186. Schneller, Die staa.ta
rechtliche Stellung von Bosnien und der Herzegowina. 1892. StruppI212 
Note 2. - Der österreichisch-türkische Vertrag von 1879 ist abgedruckt 
N.R.G. 2. s. IV 422. -Zur Annexionsfrage:Criji6, L'annexion de1a.Bosnie 
et 1a. question serbe. 1909. Markowitsch, Die serbische AuHa.ssung der 
bosnischen Frage. 1908. Vesnitch, R. J. XLI 123. Blociszewski, R. G. 
XVII 417. - 'Ober Bulgarien vgl. oben Note 7, und dazu N. R. G. 3. 
B. IV 57. Über Montenegro: R. G. XVIII 173, N. R. G. 3. So IV 31. 
N. R. G. 3. s. V 323 (Königstitel). - Die österreichische Zirkularnote vom 
19. April 1909 betreffend Montenegro (Antivari darf nicht zum Kriegs
hafen gemacht werden) ist abgedrucktbei S t r u p p 11 32. - Die Aktenstücke 
sind abgedruckt N. R. G. 3. s. II 657. 

36) Fleischmann, D. J. Z. XVII 1244. Vgl. K. Z. V 572, VI 394. 
Material bei Strupp, ErstesErzänzungsheftS.29, 80wieJahrbuch I 84. -
Barclay, The Turoo-ltalian War and its problems. 1912. Derselbe, 
Jahrbuch 1496. Rapisardi-Mirabelli, R. J. XLIV 159, 411. Der
seI be, Jahrbuch I 521 (hier auch weitere Abhandlungen über einzelne 
Fragen. Coquet, R. G. XIX 370; XX 243, 510, 605; XXI 105, 245. 
Diena, B. Z. XXIII zweite Abt. S. 1. den Beer Portugael, Le 
droit des gens en marohe vers la. paix et 1. guerre de Tripoli. 1912. 
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Bulgariens beendet wurde 37). Alb an i e n wurde von den Groß
mächten als selbständiges Fürstentum konstituiert 38). 

VIL Die Ereignisse des Jahres 1914-

Der Anlaß zu dem großen Krieg zwischen Deutschland und 
Österreich-Ungarn auf der einen, Rußland, Frankreich, Belgien, 
England, Serbien, Montenegro und Japan auf der anderen Seite 
gab die Ermordung des österreichischen Thronfolgers und seiner 
Gattin am 28. Juni zu Serajewo. Da das österreichische Ultimatum 
an Serbien vom 23. Juli, das den Mord vorbereitet und gefördert 
hatte, ohne Erfolg blieb, erklärte Österreich am 28. Juli den Krieg 
an Serbien. Die Bemühungen, den Krieg zu lokalisieren, waren 
vergeblich. Die Mobilisierung der sämtlichen russischen und fran
zösischen Streitkräfte zwang das Deutsche Reich zur Kriegs
erklärung an Rußland (1. August) und Frankreich (3. August). 
Und als Deutschland, um einem französischen Überfall von Belgien 
aus zuvorzukommen, seine Truppen in Luxemburg und Belgien 
einrücken ließ, führte dies zu der Kriegserklärung Belgiens und 
Englands an das Deutsche Reich (4. August). Es folgte die Kriegs
erklärung Österreich-Ungarns an Rußland (5. August), Montenegros 
an Österreich-Ungarn (5. August), Serbiens an das Deutsche Reich 
(6. August), Montenegros an das Deutsche Reich (12. August). 
Englands und Frankreichs an Österreich-Ungarn (13. August); 
Japans an Deutschland (19. August), Österreichs an Japan und 
an Belgien. Im November 1914 hat die Türkei sich den beiden 
Zentralmächten angeschlossen. Während des Druckes dieser Zei
len wogt der Kampf auf allen Teilen des Kriegsschauplatzes. Der 
Einfluß seines Ausganges auf die Gestaltung der WeItkarte und 
auf die Entwicklung des Völkerrechts wird heute noch von den 
Schleiern der Zukunft verborgen. 

§ 4. Die Literatur des Völkerrechts. 
I. Systematlsche Darstellungen. 

1. In deutscher Sprache: 
Bluntschli (t 1881), Das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten. 

Als Rechtsbnch dargestellt. 1868. 3. Auf!. 1878. 

37) Die Bündnisverträge sind abgedruckt N. R. G. 3. s. VIII 3, 12. 
Jahrbuch n 1. Die Friedensverträge daselbst S. (19),61,78,93; Jahrbuch II 
46,180,203,511; B. Z. XXIV 123. Vgl. dazu Strupp. K. Z. VIII 487. 

38) Literatur über Albanien bei Strupp, K. Z. VII 500, Note 1. 
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Bonfils, Lehrbuch des Völkerrechts. 'Vbersetzt (nach der 3. Auß.) und 
mit Amnerlnmgen versehen von Grab. Mit Geleitswort von Hübler. 
1904. 

Bulmerinoq (t 1890), Das Völkerrecht oder das internationale Recht. 
1884 (in Marquardsens Handbuch des öffentlichen Rechts). 

Gareis, Institutionen des Völkerrechts. 2. Auß. 1901. 
Hartmann, Institutionen des praktischen Völkerrechts in FriedeDSZeiten 

mit Rüoksicht auf die Verfassung, die Verträge und die Gesetzgebung 
des DeutAlchen Reiches. 1874. 2. Auß. 1878. 

Heffter (t 1880), Das europäische Völkerrecht der Gegenwart auf den 
bisherigen Grundlagen. 1844. 8.Auß. Herausgegeben von Geffcken 
(t 1896). 1888. 

Heilbol'n, Das System des Völkerrechts entwickelt aus den völker
rechtlichen Begriffen. 1896. 

Derselbe in v. Holtzendorff-Kohlers Rechtaencyklopädie 1903. 
v. Holtzendorff (t 1889), Handbuch des Völkerrechts (in Einzelbeiträgen.) 

4 Bände. 1885 bis 1889. 
v. Liszt in Birkmeyers Encyklopädie der Rechtswissenschaft. 2. Aufl. 

1904. 
F. v. Martens, Völkerrecht. Das internationale Recht der zivilisierten 

Nationen. Deutsch von Bergbohm. 2 Bände. 1883 bis 1886. 
v. Martitz in Hinnebergs Kultur der Gegenwart. Systematische Rechts

wissenschaft S.427ff. 1906. 
F. Per eis, Das internationale öffentliche Seerecht der Gegenwart. 2. Auß. 

1903. 
Rivier (t 1898), Lehrbuch des Völkerrechts. 2. Auß. 1899. 
Stier-Somlo, Handbuch des Völkerrechts (in Einzelbeiträgen) seit 1912. 
Stoerok in v. Holtzendorffs Rechtaencyklopädie. 5 Auf!. 1890. 
E. Ullmann (t 1913), Völkerrecht. 1898. Neubearbeitung 1908. 
A. Zorn, Grundzüge des Völkerrechts. 2. Auß. 1903. 

2. In nicht deutscher Sprache (nur die wicMigsten neuaren 
Arbeiten können hier genannt werden): 

Bonfils (t 1897), Manuel de droit public (droit des gens). 1894. 6. Aufl., 
herausgegeben von Fauchille, 1912. 

Chretien, Principes de droit international public. 1893. 
Despagnet, CoUrB de droit international public. 4. Auf!., herausgegeben 

von de Boeck, 1910. 
Merignhac, Traite de droit public international. I. Teil 1905, II. Teil 

1907, III. Teil 1 Band 1912. 
N ys, Le droit international. Lee principes, les theories, les fute. 3 Bände. 

2. Auß. 1912-
Piedelievre, Precis de droit international public ou droit des gens. 2 Bde. 

1894/95. 
Rivier, Principes du droit des gens. 2 Bände. 1896. 
Pradier-Fodere, Traite de droit international public europeen et ameri

cain suivant les progr6s de la science et de la pratique centem
poraine. 8 Bände. 1884 bis 1906. 
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Calvo, La droit internationa.l thoorique et pratique. 5. Auf!. 5 Bände 
und ein Ergä.nzungsband 1896. 

HaU (t 1894), A treatise on international law. 6. Auil. Herausgegeben 
von A tlay. 1909. 

Hershey, The essentials of international Public Law. 1912. 
T. J. Lawrence, The principles of international law. 4. Auf!. 1910. 
Oppenheim, International Law. A treatise. 2 Bände. 2. Aufl. 1912. 
Phillimore (t 1885), Commentaries upon international law. 3. Auf!. 

4 Bände. 1879 bis 1889. 
Taylor, A treatise on international public law. 1902. 
Travers Twiss (t 1897), Le droit des gens ou des nations considerees 

comme communautes politiques independantes. Selbständige fran· 
zösische Ausgabe des 1861 ff. el'llChienenen englischen Werkes. 2 Bde. 
1887 u. 1889. 

Walker, The science of international law. 1893. 
Derselbe, A manual of public international law. 1895. 
Westlake, International Law. 2. Auf I. I. Band 1910. II. Band 1913. 
Wha.rton, Digest of the internationallaw of the United States. 3 Bä.nde. 

1886. Neue Bearbeitung von Moore in 8 Bänden 1906. 
Wheaton, Elements of internationallaw. 3. Auf!. 1889. (dazu ausführ· 

licher Kommentar von Lawrence). Neue Ausgabe von Atlay 1904. 
Wilson and Tucker, International law. 5. Auf!. 1910. 
Bigliatti, Diritto internazionale e costituzionale. I. Band. Lo stato e la. 

societA. internazionale. 1904. 
Diena, Diritto interna.ziona.le pubblico 1908. 
Lomanooo, Trattato di diritto internazionale pubblico 1905. 
Pasquale Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico. 4. Auf!. 

1. Band 1904. 
Olivi, Manuele di diritto internazionale pubblico e privato. 1902. 
De Louter, Het stellig Volkenrecht. 2 Bde. 1910. 
Matzen, Forelle8Ilinger over den positive folkeret. 1900. 
De Olivart, Tratado de derecho internacional publico. 4. Auf!. 4 Bde. 

1903/4. 
M. Torres Campos, EIementos de derecho intern. publico. 2. Auf!. 1904. 

11. Von Zeitschriften sind insbesondere zu nennen: 
Revue de droit internationa.l et de legislation comparee, seit 1869 erschei· 

nend; jetzt unter der Redaktion von Eduard RoHn in Brüssel. 
Revue genera.le de droit international public, herausgegeben in Paris von 

Pillet und Fauohille seit 1894. 
Zeitschrift für internationales Recht, 1891 begründet von Böhm, seit 

1896 (1902) herausgegeben von Niemeyer. 
Zeitschrift für Völkerrecht, herausgegeben von Kohler seit 1907. 
Rivista di diritto interna.zionale seit 1906. 
Revista de Derecho intern. y politica exterior, herausgegeben von de Oli· 

vart seit 1905. 
The Amerioan Journal of international law, seit 1907. 
Publications de l'Institut Nobel norvegien. Seit 1912. 
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Einzelne eiDsoblagende Abhandl1lllgeD auoh im .. Archiv für öffent
liohes Recht" (seit 1886), begründet von Laband und Stoe,k, aowie in 
dem Journal du droit international prive et de la jurisprudenoe oomparie, 
seit 1874 in Paris von Clunet herausgegeben. 

ID. Unter den Sammelwerken ist an ersterSte1le zu nennen, der große "Re· 
oueil des traites" (Quellenmaterial seit 1761), begründet von G. F. deMartens. 
mit verschiedenen Fortsetzungen; zuletzt als "Nouveau Reoueil ~ de 
Traites et autrea aotea relatifs aux rapports de droit internatioD&l, deu.ximne 
aerie", seit 1876; von 1887 ab unter der Leitung von Stoerk (seit 187631i 
Bände mit einem besonderen die ersten 25 Bände umfauenden, 1900 er· 
sohienenen Registerbande); seit 1908 als troisi~me aerie von Triepel her· 
ausgegeben. Daneben sind das seit 1861 erscheinende {von Aegidi und 
Klauhold begründete) "Staatea.rchiv", sowie die auch seit 1861 eraoheinen· 
den, von Renault und Fardis geleiteten ,,Archives diplomatiquea" zu er· 
wähnen. VorzügliohStrupp, Urkunden zur Geschiohte des Völkerrechts. 
2 Bde. 1911 (mit Nachtrag 1912). Neuerdings das umfang. und inhalts· 
reiohe ,.Jahrbuch des Völkerrechts", herausgegeben von Niemeyer 
und Strupp, seit 1913. Wertvoll der neu erscheinende Reoueil Inter· 
national des trait.ea du 2Ooai~le. Herausgegeben von Desoamps und 
Renault (umfaßt sämtliohe Verträge und Schiedssprüohe seit 1. Januar 
1901). Ferner Albin, Lee grands traites politiques (von 1816 bis zur 
Gegenwart, mit Kommentar und Noten) 1911. Niemeyer, Urkunden· 
buoh zum Seekriegsreoht. 3 Bände. 1913. - Für die iltere Zeit: 
Dumont, Corps universal diplomatique du droit des gens. 1726ff. - Von 
den Samml1lllgeD der von eine m Staat gesohloesenen Vertrige sind die wich· 
tigsten: De Clercq, Reoueil des traites de la Franoe. 22. Band 1907. De 
Plason de Woystine, Reouell des traitea et oonventions oonolua par 
l' Autriohe.Hongrie aveo les puissanoes etrangme&. Nouvelle serie. 22. Band 
1907. N oradounghian, Reoueil d'a.otea internationaux de l'Empire Otto. 
man. 6. Band. 1903. Martens, Reoueil des traites et oonventions oonolua 
par la RUBBie aveo les puiss&noes e~rea. 15. Band 1909. Hertslet, A 
oomplete oolleotion of the treaties a.nd oonventioDB between Qreat Britain 
and foreign powera. 23. Band 1900. - Für akademische Zwecke: Völker. 
reohtsquellen von Fleisohmann 1900 (sehr zu empfehlen). v. Rohland 
2. Aufl. 1908. Gareis, die wiohtigsten völkerreohtliohen Verträge. 1912-
L. Oppenhehil, International inohlents for disoussion in oonveraa.tion 
ola.sses. 1909. Strupp, Völkerrechtliohe Fille zum akademischen Ge
brauoh und Selbststudium. Erstes Heft 1911, zweites Heft 1914. J'emer 
Sammlungen von Fillen von Bentwioh (englisoh) 1913 und Tsohermi 
(italienisch) 1912. 



1. Buch. 

Die Rechtssubjekte des völkerrechtlichen 
Staaten verbands. 

§ 5. Die staaten als Rechtssubjekte des Völkerrechts.1 ) 

L Nur die Staaten sind Subjekte des Völkerrechts: Träger Ton völker
reehtHehen Rechten und Pßlchten. 

1. Nur im Patrimonial staat, der dominium und imperium, 
Grundeigentum und Staatsgewalt nicht voneinander trennt, konnte 
der Landesherr als Subjekt der r~chUichen Beziehungen im 
Staatenverkehr erscheinen. . Das heutige Völkerrecht ruht, wie 
das heutige Staatsrecht, auf dem Begriff der Staatsgewalt. 

2. Das Völkerrecht berechtigt und verpflichtet nur die 
Staaten selbst, nicht die S t a a t san geh ö r i gen. Zwischen 
diesen und der Staatengemeinschaft steht ihre nationale Staats
gewalt. Aus einem deutsch-russischen Handelsvertrag erwachsen 
dem Deutschen Reich und Rußland Rechte wie Pflichten; der 
deutsche oder russische Kaufmann hat es nur mit sei n e r Re
gierung, nicht mit dem fremden Staate zu tun. Nur die nationale 
Staatsgewalt vermag nationales Recht zu schaffen 2). 

1) Merignhac I 114, II 5. Derselbe, Pr&lis de Iegislation et 
d'OOonomie coloniales. 1912. Nys I 352. Oppenheim I 107. Rivier 88. 
Ullmann 86. 

2) Diese grundlegende Auffassung wird, wie schon früher von Fiore, 
Heffter, v. Martens, so jetzt von Kaufmann (oben§2Notel undK.Z.11 
419), Rehm K. Z. I 53, Kohler K. Z.11 209, Cybichowsky, B. Z.:XX 
382, 398, Freund, Meurer (unten § 11 Note 7), angefochten, die eine un
mittelbare völkerrechtliche Berechtigung und Bindung der Individuen be
haupten. V gl. dagegen J elIinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte. 
2. Auf!_ 1905. S.327. Heilborn beiStier-Somlo I1 S.93. de Louter lI6I. 
Merignhac 11 169. Oppenheim 1362. Ullmann 344. Pohl B.Z.XVII36. 
Curtius, R. J. XUI 5. -Dabei darf eines nicht übersehen werden: inden 
Verordnungen der "Internationalen Kommissionen" (unten § 18) haben wir 
die ersten Ansätze zu einem, die Staatsbürger der verschiedenen Staaten 
unmittelbar bindenden, gemeinen Recht des völkerrechtlichen Staatenver-
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n. Staat Im Sinne des Völkerrechts is~ die selbstherrUche Gebiets
körperschaft; d. b. die auf einem besUmmten Gebiete angesiedelte, 
durch eine· selbständige und unabhängige Herrschergewal~ zusammen
gelaBte, menschliche Gemeinschaft. Zum Begrlft des Staates gehören 
mUhin drei Merkmale: 1. die Staatsgewalt; 2. das Staatsgebiet; 8. du 
Staatsvolk. 

Subjekte des Völkerrechtes sind daher nicht: 
1. Nomadisierende Stämme. Die mit ihnen ge

schlossenen Verträge können völkerrechtlich nicht als Rechts
titel für derivativen Erwerb, sondern nur als Beweismittel für 
tatsächliche Besitzergreifung (unten § 10) in Betracht kommen 3). 

2. Die von einzelnen oder von privaten Gesellschaften aus
gehenden kolonisa torisc hen Un ternehm unge n. 

Jedoch ist zu bemerken: 
a) Diese Unternehmungen werden zu selbständigen Staaten 

in dem Augenblick, in dem sich in ihnen die drei Merkmale des 
Staatsbegriffes vereinigen, i~ dem sie also auf einem abgegrenzten 
Gebiete die Ordnung im Innern und den Schutz nach außen zu 
gewährleisten vermögen. Von diesem Augenblick ab können sie 
als Subjekte des Völkerrechtes in die Staatengemeinschaft ein
treten, daher auch die Hoheitsrechte weiter übertragen. Dabei 
mag wohl im Einzelfall die Bestimmung des Zeitpunktes Schwierig
keiten bieten, in dem der geschichtliche Entwicklungsprozeß der 
Staatsbildung zum Abschluß gelangt, der nasciturus zum selb
ständigen Lebewesen geworden ist. 

Besonders bestritten ist der Zeitpunkt, in welchem die 
internationale Gesellschaft des Kongo zum Kongostaat geworden 
ist. Verträge, die von der Gesellschaft 1884 und 1885 geschlossen 
worden sind') (mit dem Deutschen Reich am 8. November 1884, 

bandes. Aber diese Rechtsnormen sind von den die Staaten bindenden 
Normen des Völkerreohts nach Reohtsquelle, Adressa.t und Inhalt grund
sätzlioh versohieden. Sie bilden eine selbständige Gruppe von Rechts
sätzen zwisohen dem staatliohen Reoht und dem Völkerreoht. - Auoh 
das Rekursreoht an den Internationalen Prisenhof steht unter Umständen 
dem einzelnen Staatsbirger zu (unten § 43). Man erinnere sioh auoh der 
Vorsohläge, die dem Einzelnen ein selbständiges Klagereoht gegenden Schuld
nerstaat vor einem internationalen Geriohtshof geben wollen (unten § 20). 
Aber gerade diese schüohternen und unklaren Ansätze lassen den heute 
nooh geltenden Regtlsatz um so sohärfer hervortreten. 

3) Abweiohend Heilborn bei Stier·Somlo 11 S. 13. 
4) Vor, während und nach der Kongokonferenz. Aufgezählt bei 

Fleisohmann 193. - Vgl. Jozon, L'itat indep. du Congo. 1000. Ny., 
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R. G. BI. 1885. S. 211; s. Anhang), sprechen davon, daß "die Flagge 
der Gesellschaft als diejenige eines befreundeten Staates aner
kannt" werde. Diese "Anerkennung" setzt das Bestehen eines 
Staates voraus. Wenn dagegen noch während der Kongokonferenz 
von 1885 vielfach von dem erst ins Leben zu rufenden Kongo
staate gesprochen wurde, so handelt es sich hier um die häufig 
vorkommende Verwechslung der Staatsbildung mit der völkerrecht
lichen Anerkennung des neugegründeten Staates (unten IV). Die 
förmliche Aufnahme des Kongostaates in die Völkerrechtsgemein
schaft erfolgte allerdings erst in den Sitzungen vom 23. und 
26. Februar 1885; aber der Kongostaat ist nicht erst durch 
diese Erklärung geschaffen worden. 

b) Es ist möglich, daß der Staat in einem von ihm bereits er
worbenen Gebiet einzelnen Personen oder Privatgesellschaften die 
Ausübung von Hoheitsrechten, insbesondere das Recht der Krieg
führung, in seinem Namen widerruflich überläßt. Dann sind und 
bleiben diese Gebiete aber Teile des Mutterlandes und werden 
völkerrechtlich durch dieses vertreten. 

Umgekehrt bedeutet die Erleilung eines Schutzbriefes an eine 
Kolonisationsgesellschaft die Übernahme der Staatsgewalt durch 
das Mutterland, sei es auf derivativem, sei es auf originärem Wege. 

Beispiele bieten: die englisch-ostindische Kompagnie (ge
gründet 1600, East-India·Bill 1784, Aufhebung des Privilegiums 
nach Unterdrückung des Aufstandes 1858); die heutigen eng
lischen chartered companies am Niger, in Ost- und Südafrika 
(1886, 1888, 1889). - Ferner die deutsche Neu-Guinea-Kompagnie, 
der durch die kaiserlichen Schutzbriefe vom 17. Mai 1885 und 
13. Dezember 1886 die Ausübung der Staatshoheitsrechte, mit 
Ausnahme der Rechtspflege, übertragen war. Durch die Verord
nung vom 27. März 1899 ist die Staatsverwaltung vollständig von 
dem Deutschen Reich übernommen worden. 

3. Die aufständischen Parteien, auch wenn sie einen 
Teil des Staatsgebietes unter ihre Herrschaft gebracht haben, so 
lange die bisherige Staatsgewalt noch fortbesteht.· Ihre Aner
kennung als kriegführende Partei (unten § 39 II) beschränkt sich 
auf die Kriegführung selbst; sie bedeutet nicht, auch nicht einst-

R. J. XXXV 333. Descamps, L'Afrique nouvelle. 1903. v.Stengel, Der 
Kong08ta.a.t. 1903. Hasse, H. St. V 155. Weitere Literatur bei S tru pp 11 
78 Note 2 und oben § 3 Note 34. 

Y. Liszt, Völkerrecht. 10. Anf!. 
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weilen, ihre Anerkennung als Staatswesen, die durch die erlangte 
Unabhängigkeit bedingt ist. 

4. Die interna ti 0 na le n FI ußk 0 mmi s s ionen (unten 
§ 1811), die von manchen Schriftstellern, so von Engelhardt, 
Geffcken, v. Holtzendorff, Heilborn, als "Flußstaaten" 
aufgefaßt werden. Wenn man auch das Vorliegen eines, durch 
den Fluß selbst und seine Ufer gebildeten Staatsgebiets zur Not 
konstruieren könnte, so scheitert doch die ganze Lehre von den 
"Flußstaaten" rettungslos an dem Mangel eines von der "Staats
gewalt" beherrschten "Staatsvolkes" . 

5. Der Pa ps t 5). Er ist zwar, sowohl nach dem italienischen 
Garantiegesetz vom 13. Mai 1871 (Fleischmann 107), als auch 
infolge der Anerkennung des Gesetzes durch die übrigen Mächte, 
nicht Untertan Italiens oder irgendeines anderen Staates, mithin 
exterritorial oder extranational ; er genießt ferner eine Reihe 
von Befugnissen, die, wie das aktive und passive Gesandtschafts· 
recht, sonst nur den souveränen Staaten zustehen und übt diese 
Befugnisse unter Zustimmung der Mächte ungestört aus: aber es 
fehlt ihm das Staatsgebiet wie das Staatsvolk, und damit die 
Staatsgewalt. Alle die Eigentümlichkeiten seiner bevorrechteten 
(quasiinternationalen) Stellung vermögen das Fehlen dieser Merk
male nicht zu ersetzen. Daher stehen die von den Mächten mit 
dem Papst geschlossenen Verträge (Konkordate) nicht unter den 
Regeln des Völkerrechts; daher hat ferner der Papst keinerlei 
völkerrechtliche Ansprüche, insbesondere keinen Anspruch darauf, 
zu den Staatenkongressen geladen zu werden. Die Rechtsstellung 
des Papstes ruht insofern auf völkerrechtlicher Grundlage, als 
Italien sich den Mächten gegenüber verpflichtet hat, seine Unab
hängigkeit sicherzustellen; und die italienische Regierung kann 
für die Handlungen des Papstes nicht verantwortlich gemacht 
werden, jedenfalls nicht von denjenigen Staaten, die durch Unter-

5) Vgl. Geffken, H. H. II 153. Bruea R. J. XV 134. Nya R. J. 
XXXVII 155. Imbart Latour, La papaute en droit international. 1893. 
Olivart, Le pape, las lilta.ts de l'lilgliee et l'Italie. 1897. Chretien, 
R. G. VI 281. Bompard, R. G. VII 369. Cougny, La papaute en 
droit intern. 'public. 1906. d eTa u b e, La. situation internationale 
actuelle du Pape et l'idee d'un droit entre pouvoirs 1908. (Archiv für 
Rechts- und Wirtschafts philosophie I 360, 510.) Merignhac n 119. de 
Louter I 165. Nys 11297. Oppenheim 1149. Ullmann 118. Gidel, 
R. G. XVIII 589. Jenny, Ist der Papst Subjekt dea Valkerrechts1 
Leipziger Dies. 1910. . 
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haltung diplomatischer Beziehungen mit der Kurie deren extra
nationale Stellung anerkannt haben. 

6. Staatsteile (Provinzen, Kreise, Gemeinden) mit Ein
schluß der Kolonien. Auch sie sind zwar Gebietskörperschaften; 
aber nicht selbstherrlich und daher nicht Rechtssubjekte des 
Völkerrechts. Schließt z. B. England mit den Niederlanden einen 
Vertrag, der ausschließlich die Beziehungen zwischen Britisch· 
Guayana und Niederländisch·Guayana regelt, so werden doch 
nur die bei den vertragschließenden Staaten, nicht ihre unmittel· 
bar interessierten Kolonien aus dem Vertrage berechtigt und 
verpflichtet. Ausnahmen sind denkbar, soweit das Mutterland 
den Kolonien, wie etwa Großbritannien den dominions, die selb
ständige Ausübung von Hoheitsrechten übertragen hate). 

In. Ein Staat ist entstanden, sobald alle drei Merkmale des Staat!l
begrlHes gegeben sind; er Ist untergegangen, sobald eines von ihnen 
blnwegliillt. 

1. Die E n t s t eh u n g eines Staates kann nur auf dem 
Willensentschluß seiner Bürger, niemals auf fremdem Willen 
oder auf Naturereignissen beruhen. Die Durchsetzung des auf 
Staatsbildung gerichteten Willens kann auf friedlichem oder auf 
kriegerischem Wege erfolgen. Ein Staat kann entstehen durch Be
siedlung eines bisher unbewohnten Gebietes. So wurde die Neger
Republik Liberia 1821 durch Besiedlung mit freigelassenen Negern 
gegründet (1847 als unabhängiger Staat anerkannt); unter ähn
lichen Umständen 1860 das benachbarte Maryland; die ehemalige 
südafrikanische Republik ist 1837 durch holländische Buren be
siedelt worden. Ein Staat kann ferner entstehen durch den erfolg
reichen Unabhängigkeitskampf eines Gebietsteils gegen das Mutter
land; so verdanken Griechenland, Belgien, Serbien, Rumänien wie 
die amerikanischen Staaten dem bewaffneten Aufstand ihre Selb
ständigkeit, die dann auch von den übrigen Mächten anerkannt 
wurde. Die Bildung eines neuen Staates kann aber auch .dadurch 
erfolgen, daß mehrere Staaten sich zum Einheitsstaat oder zu 
einem zusammengesetzten Staate verbinden; das nächstliegende 
Beispiel bietet die Gründung des Deutschen Reichs. Das diplo
matische Kunstprodukt Albanien muß seine Lebensfähigkeit erst 
erweisen. 

6) über die Stellung Finnlands vgl. besonders: Finnland und 
Rußland. Die Internationale Londoner Konferenz von 1911. übersetzung 
aus dem Französischen. 1911. 

4* 
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2. Auch der U n t erg a n g eines Staates kann auf fried
lichem oder auf kriegerischem Wege erfolgen. Er kann auf dem 
Willen seiner Bürger beruhen; so auf der Auswanderung sämt
licher Angehöriger (z. B. eines Inselstaates). In der absoluten 
Monarchie entscheidet der Wille des Monarchen (Kongostaat 1908). 
Ungleich häufiger ist die Spaltung eines bestehenden Staates; so 
ist der Einheitsstaat Österreich durch den Ausgleich von 1867 zum 
Doppelreich Österreich-Ungarn geworden; Schweden und Nor
wegen haben 1905 die zwischen ihnen bestehende Union gelöst. 

Der Untergang eines Staates kann aber auch durch den 
Willen eines fremden Staates, namentlich durch Waffengewalt, 
herbeigeführt werden: so sind 1866 Hannover, Kurhessen, Nassau 
und die freie Stadt Frankfurt durch kriegerische Eroberung als 
selbständige Staaten vernichtet worden. 

Ausnahmsweise kann der Untergang eines kleinen Staates 
auch die Wirkung von Naturereignissen, etwa eines Erdbebens 
oder vulkanischen Ausbruches, sein. 

IV. Ein Staat, der neu entstanden Ist oder bisher der Völkerrechts
gemeinschaft noch nicht angehört hat, bedarf, um völkerrechtIlchea 
Rechtssubjekt zu werden, der Anerkennung (reconnal8sance) durch die 
übrigen Mächte.7) 

Nicht sein Dasein als Staat, sondern sein Eintritt in die 
Völkerrechts gemeinschaft ist durch die Anerkennung bedingt. Die 
Anerkennung setzt voraus, daß der um den Eintritt in die Völker
rechtsgemeinschaft sich bewerbende Staat die Gewähr für die Be
achtung der völkerrechtlichen Rechtsnormen bietet. Ist diese 
Voraussetzung gegeben, so ist die Legitimität der Staatsgrundung 
nicht weiter zu prüfen; auch der auf dem Wege der Gewalt, etwa 
durch bewaffnete Losreißung vom Mutterlande, entstandene Staat 
hat Anspruch auf die Anerkennung. 

Die Anerkennung bindet die Staaten, von denen sie aus
gesprochen worden ist. Sie bindet vor allem auch das Mutter
land, das durch die vorbehaltlose Anerkennung auf die Geltend
machung derjenigen Rechte verzichtet, die durch die Neubildung 
verletzt worden sind. 

7) Vgl. unten § 21 IV 3. - Le Normand, La. reconnaissanoe inter
nationale et ses diverses applications. 1899. Lorimer, R. J. XVI 333-
Heilborn, R. G. 111 179. Nys I 69. Oppenheim I 116. - Gareis 64, 
Ullmann 125, Heilborn bei Stier-Somlo 11 S.58 (dieser im Gegen
satz zu seiner früheren Ansicht) legen der Anerkennung lediglich delda.
ratorische Bedeutung bei. 
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Die Anerkennung kann ausdrücklich, so in feierlicher 
Weise auf Kongressen, oder auch stillschweigend, so durch An
knüpfung oder Unterhaltung diplomatischer Beziehungen, ge
schehen. Beispiele bieten: die Anerkennung des Kongostaates 
(oben S. 49) durch die Berliner Kongokonferenz von 1885; die An
erkennung von Montenegro, Serbien, Rumänien durch den Berliner 
Kongreß von 1878. Sie kann unbedingt erfolgen oder an "Be
dingungen" geknüpft sein. Dabei kann freilich im Einzelfall die 
Entscheidung der Frage schwierig sein, ob es sich wirklich um 
(aufschiebende oder auflösende) Bedingungen oder aber um Auf
lagen handelt. Die den Balkanstaaten durch den Berliner Kongreß 
von 1878 aufgelegten Verpflichtungen (unten S.54) sind nicht 
als auflösende Bedingungen zu betrachten, deren Nichterfüllung 
die Vertragsmächte zum Widerruf der Anerkennung berechtigen 
würde; sondern als Auflagen, deren Erfüllung durch gewaltsame 
Intervention durchgesetzt werden könnte 8). 

Verweigerung der Anerkennung berechtigt als Unfreundlich· 
keit (nicht als Unrecht) zur Retorsion (unten § 38 III); vorzeitige 
Anerkennung eines um seine Selbständigkeit noch ringenden 
Staatsgebietes, so die der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
durch Frankreich am 15. März 1778, ist Unfreundlichkeit (nicht 
Unrecht) gegen das Mutterland. 

V. Veränderungen in der Reglerungsform eines Staates haben keinen 
Einfluß auf seine völkerrechtlichen Berechtigungen und Verpmchtungen. 

über den Einfluß von Gebieisveränderungen auf bestehende 
Rechtsverhältnisse siehe unten § 24. 

§ 6. Die völkerrechtliche Handlungsfähigkeit.1 ) 

I. Als Glied der Völkerrechtsgemeinschaft besitzt jeder Staat die 
Rechtsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, Träger von völkerrechtlichen 
Rechten und Pßlchten, also völkerrechtliches Rechtssubjekt zu sein. 

1. Aber nur dem souveränen Staat kommt die völkerrechtliche 
HandlungsfähIgkelt, d. h. die Fähigkeit, durch eigene Handlungen Rechts
wIrkungen zu erzeugen, uneingeschränkt zu.2) 

8) Ebenso Gareis 66. Nys I 80. Ullmann 128. Dagegen z. B. 
PiMeli~vre 99; auch Triepel (oben § 2 Note 1) 292 Note 1. Vgl. dazu 
Strupp I 217 Note 2. 

1) Merignhac II 5. Rivier 103. Rorenberg, Annalen des D. 
Reichs 1005. S.347. 

2) Der in der staatsrechtlichen Literatur geführte Streit, ob die 
Souveränität mit dem Staatsbegriff gegeben sei, oder ob man souveräne und 
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Souveränität, als Eigenschaft des Staates, ist die höchste, 
nach außen wie im Innern selbständige, von keinem Höheren 
abhängige Herrschermacht (die summa potestas). 

a) Die mit ihr gegebene völkerrechtliche Handlungsfähigkeit 
ist zunächst als Ge s c h ä f t s f ä h i g k e i t die Fähigkeit, durch 
selbständig abgegebene oder entgegengenommene Willenserklä.
rungen (Rechtsgeschäfte) sich zu berechtigen oder zu verpflichten. 
Sie tritt besonders hervor: 1. In der Unterhaltung des völker
rechtlichen Verkehrs durch ständige diplomatische Agenten (jus 
legationum, aktives und passives Gesandtschaftsrecht). 2. In der 
Fähigkeit zum Abschluß von Verträgen, insbesondere auch von 
nündnisverträgen (jus foederum et tractatuum). 3. In dem Recht, 
Krieg zu führen und Frieden zu schließen (jus belli ac pacis). 

b) Handlungsfähigkeit ist ferner als Deli k t s f ä h i g k e it 
die völkerrechtliche Verantwortlichkeit für rechtswidrige Hand
lungen. 

2. Der halbsouveräne Staat besitzt die völkerrechtllche Handlungs
lähigkeit nicht uneingeschränkt; er wird In besUmmten völkerrecht
Hchen Beziehungen durch einen andem Staat vertreten, während er 
In den übrigen Beziehungen sich selbständig berechtlgen und ver
pmchten kann. VgL unten m. 

8. Die Handlungslählgkelt wird nicht berührt durch eine Bindung 
des StaatswUlens, wenn diese nicht einem fremden Staate die Vertretunga
befugnis überträgt. 

Beispiele bieten einstweilen die Einschränkung der Gebiets
hoheit durch die sogenannten '-ölkerrechtIichen Servituten (unten 
§ 8 III 3), die Kontrolle der Finanzverwaltung durch dritte Mächte 
(unten § 18 IV); die Artikel 27, 35, 44 des Berliner Vertrages von 
1878, durch welche die Freiheit der religiösen Bekenntnisse in 
Montenegro, Serbien, Rumänien ausgesprochen wurde; die Kongo
akte von 1885, welche die Handelsfreiheit für das ganze Kongo
becken festlegte. Hierher gehört aber auch die da u ern deN eu
tralisierung eines Staates (unten IV). 

Der Beweis für die fortdauernde Souveränität liegt darin, 
daß der verpflichtete Staat der übernommenen Verpflichtung zu
widerhandeln kann und sich durch dieses Zuwiderhandeln völker
rechtlich verantwortlich macht; daß also die gegen die Ver-

nioht souveräne Staaten zu unterscheiden habe, ist für das Völkerrecht 
ohne Bedeutung. Hier steht es außer Zweifel, daß es neben der unein
geschränkten auch eine in den versohiedensten Abstufungen eingeaohrinkte 
Handlungsfähigkeit der Staa.ten gibt. Ähnlich Ga.reis, Ullmann u. a. 
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pflichtung vorgenommenen Handlungen Rechtswirkungen er· 
zeugen. 

D. Schwierigkeiten bietet die völkerrechtllche Stellung der Staaten
verbIndungen, bei welchen neben der Verbindung ~selb8t auch die eln
lelnen verbundenen GHedstaaten in Betracht kommen.3) 

Die Schwierigkeit liegt darin, daß die geschichtlich ge· 
gebenen Erscheinungen sich den von der Wissenschaft auf· 
gestellten Begriffen nicht immer einordnen lassen und die ver· 
schiedensten Gestaltungen aufweisen. Die staatsrechtliche Lehre 
pflegt Personal· und Realunion, Staatenbund und Bundesstaat 
zu unterscheiden. Für das Völkerrecht ergibt sich die Notwendig· 
keit, in jedem Einzelfall auf die positivrechtliche Organisation 
des gegebenen staatlichen Gebildes einzugehen. Hier können 
nur allgemeine Fingerzeige gegeben werden. 

1. In der Personalunion hat jeder einzelne der verbundenen 
Staaten, nicht aber die UnIon als solche. völkerrechtliche Rechts- und 
Handinngsfählgkelt. 

Die Personalunion wird gebildet durch die zu fäll i g e 
Gemeinsamkeit des monarchischen Staatshauptes. Sie berührt 
die Selbständigkeit der verbundenen Staatswesen in keiner Weise. 
Im Verkehr mit den übrigen Staaten kann jeder der verbundenen 
Staaten unabhängig von dem andern auftreten. Die völkerrecht· 
liehe Rechtsfähigkeit ruht nur bei den einzelnen verbundenen 
Staaten, nicht bei der Union. 

Beispiele bieten: 1707 bis 26. Mai 1857 Preußen und Neuen· 
burg; 1815 bis 23. Oktober 1890 die Niederlande und Luxemburg; 
von 1885 bis 1908 Belgien und der Kongostaat; Norwegen und 
Schweden von der Mosserkonvention vom 14. August 1814 (Strupp 
1124) und der Reichsakte vom 6. August 1815 bis zur Lösung der 
Union durch die Übereinkunft zu Karlstad vom 26. Oktober 1905 
(sehr bestritten). Island steht in Personalunion mit Dänemark "'). 

3) Brie, Theorie der Staatenverbindungen. 1887. Jellinek, Die 
Lehre von den Sta.a.tenverbindungen. 1882. Le Fur, ~tat iMeral et Con. 
federation d'Etats. 1896 (deutsche Bearbeitung von Posener, Bundesstaat 
und Staatenbund in geschichtlichel' Entwicklung. 1902). Ebers, Lehre 
vom Staatenbund. 1910. Blüthgen, K. Z. I 237. de Louter 1191. -
Uber die Union of American Republics vgl. das Material bei Stru pp Il 114. 
Alvarez, La droit international americain 1910. 

4) Uber Schweden-Norwegen vgl. Aubert, R. J. XXVII 529, 
XXVIII 75. Schefer, R. G. VI 267. Nansen, Norwegen und die Union 
mit Schweden. 1905. Jordan, La separation de 111. Suhle et de la 
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2. Das Gleiche gilt begrifflich vom Staatenbunde; auch hier sind 
die einzelnen verbundenen Gliedstaaten, nicht aber der Bund völker
rechtliches Reehtssubjekt. Doch kann daneben dem Bunde die völker
rechtliche Rechts- und Handlungsfihigkeit In einzelnen Beziehungen 
eingeräumt sein. 

Der Staatenbund, der sich aus monarchischen wie aus repu
blikanischen Gemeinwesen zusammensetzen kann, kennzeichnet 
sich durch den Mangel einer über den Gliedstaaten bestehenden 
Zentralgewalt, mithin durch die volle Souveränität seiner Mitglieder., 

Beispiel: Der Deutsche Bund 1815-1866. Art. 11 Abs. 3 der 
Bundesakte von 1815: "Die Bundesglieder behalten zwar das 
Recht der Bündnisse aller Art, verpflichten sich jedoch, in keine 
Verbindungen einzugehen, welche gegen die Sicherheit des Bundes 
oder einzelner Bundesstaaten gerichtet wären." Daneben hatte der 
Bund aktives und passives Gesandtschaftsrecht, sowie das Recht, 
Bündnisse und andere Verträge zu schließen. 

3. Der Bundesstaat ist selbständiges völkerrechtliches Rechts. 
subjekt; doch kann den einzelnen Staaten eine beschränkte völker
rechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit überlassen sein. 

Der Bundesstaat, der ebenfalls aus monarchischen wie aus 
republikanischen Gemeinwesen sich zusammensetzen kann, kenn
zeichnet sich durch das Vorhandensein einer über den Gliedstaaten 
sich erhebenden Zentralgewalt, durch die deren Souveränität mehr 
oder weniger beschränkt, deren völkerrechtliche Handlungsfähig
keit ganz oder teilweise ausgeschlossen wird. 

Beispiele: Die Schweiz nach der Verfassung vom 29. Mai 
1874. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika nach der Ver
fassung vom 17. September 1787. Hier wie dort ist der 
Bund ausschließlich völkerrechtliches Rechtssubjekt. Doch haben 
die Schweizer Kantone ein, wenn auch sehr beschränktes, 
Vertragsrecht; sie können nichtpolitische Verträge miteinander, 
mit /Uldern Staaten nur Verträge über Polizei, lokalen Ver
kehr und Finanzen schließen. Anders das Deutsche Reich. 
Zwar sagt Artikel 11 der Verfassung: "Der Kaiser hat das Reich 
völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reichs Krieg zu 
erklären und Frieden zu schließen, Biindnisse und andere Ver
träge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen 

Norvege. 1910- Fleisohmann, Das Staatagrundgesetz des Königreiohes 
Norwegen UBW. 1912. Vgl. oben § 3 Noten 31 und 32. - Lundberg. 
181&nds sroatarechtliche Stellung. 1908. 
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und zu empfangen." Doch haben die einzelnen Staaten das aktive 
und passive Gesandschaftsrecht, und soweit die Zuständigkeit 
des Reiches nicht eingreift, das Recht des Vertragschlusses. -
Bundesstaaten sind ferner: Mexiko seit 1857, Argentinien seit 
1860, Brasilien seit 1891, Venezuela seit 1830 (neue Verfassung 
von 1904). 

4. Die Realunion kommt für das Völkerrecht grundsätzUch nur 
als solche In Betracht, so daß: die verbundenen Staaten Jeder für sieh 
nicht als völkerrechtliche Rechtssubjekte erscheinen. 

Die Realunion wird gebildet durch die verfassungsmäßige; 
also ge woll te Gemeinsamkeit des monarchischen Staats· 
hauptes. In diesem hat sie die Einheit ihrer völkerrechtlichen 
Persönlichkeit. In dieser rein subjektiv hergestellten Einheit liegt 
aber zugleich, dem Bundesstaat gegenüber, ihre Schwäche. 

Durch die Verfassung wird der Umkreis der "gemeinsamen 
Angelegenheiten" festgelegt; zu diesen pflegt die äußere Politik 
an erster Stelle gerechnet zu werden. Außer halb dieses Kreises 
kann dem Einzelstaat eine gewisse völkerrechtliche Handlungs
fähigkeit eingeräumt sein (Handelspolitik, konsularische Ver
tretung usw.). Ein Beispiel bietet Österreich.Ungarn seit dem 
Ausgleich von 1867 6). 

m. Die HalbsoU'veränltät und das völkerrechtliche Protektorat. ') 
1. Der halbsouveräne Staat wird In bestimmten völkerrechtlichen 

Beziehungen durch einen andern Staat vertreten; dieser besitzt insoweit 
die Oberherrllchkeft (Suzeränität). Der halb souveräne staat ist daher 
nicht vollberechtigtes Glled der Vökerrechtsgemeinschaft. Nur soweit 
die Vertretungsgewalt des oberherrllchen Staates nicht reicht, ist er 
handiungsfähig, kann er sich also durch die von seinen Organen 
vorgenommenen Handlungen berechtigen und verpllichten. 

6) U1brioh, Die rechtliche Natur der österr .. ungarisohen Monarohie. 
1879. Dantsoher, Der monarchisohe BundeBBtaat Österreich.Ungarn. 1880. 

6) HeHborn, Das völkerrechtliohe Protektorat. 1891. Despagnet, 
E88ai sur les Protectorats. 1896. Bornhak, Einseitige Abhängigkeits. 
verhältnisse unter den modernen Staaten. 1896. Pio, R. G. III 613. 
PilIet, R G. II 583. Laveleye, R. I. XV 254. Serkis, La Roumelie 
orientale et 10. Bulgarie actuelle. 1898. Peti t, Des effets du protectorat 
relativement a. 180 souverainetll interieure de l'~tat protege. 1900. Bo· 
ghitchevitoh, Halbsouveränität. Administrative und politisohe Antono· 
mie seit dem Pariser Frieden (1856). 1903. de Lou ter 1170. Merignhao II 
180. Vgl. auch oben § 3 Note 7. - über den Krieg Serbiens gegen 
Bulgarien im Jahre 1885 vgl. Strupp II 7. 
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Es handelt sich hier um übergangsstufen in der geschicht
lichen Entwicklung, sei es von der völligen Abhängigkeit zur 
uneingeschränkten Selbständigkeit, sei es umgekehrt. Die Rechts
stellung des halbsouveränen Staates ist daher von Fall zu Fall 
zu prüfen und festzustellen. Meist ist die diplomatische Ver
tretung dem oberherrlichen Staate vollständig übertragen (in 
Marokko ist der französische Generalresident der einzige Ver
mittler mit den fremden Mächten, während Bulgarien schon vor 
seiner Unabhängigkeit diplomatische Vertreter bei allen Groß
mächten unterhielt); das Recht der Kriegführung ist ausgeschlos
sen, das Vertragsrecht dagegen in nicht rein politischen Beziehun
gen eingeräumt. So sind an Handelsverträgen, Literarkonven
tionen, am Weltpostverein, an der Genfer Konvention, an Eisen
bahn- und Telegraphen-übereinkommen auch die halbsouveränen 
Staaten beteiligt; Bulgarien, damals nur halbsouveräner Staat 
(nicht aber Tunis oder Korea), hat auch an den Haager 
Friedenskonferenzen teilgenommen. Daher kann der halbsouve
räne Staat innerhalb seiner Selbständigkeit selbst mit dem Ober
staat Verträge schließen (vgl. das türkisch-bulgarische Eisenbahn
übereinkommen von 1894). Für rechtswidrige Handlungen des 
halbsouveränen Staates haftet der Oberstaat, soweit es sich nicht 
um die dem Unterstaat überlassenen Rechtsbeziehungen handelt 
(unten § 25 I 2). Wie weit dagegen der Einfluß des Oberstaates 
auf die innere Verwaltung des halbsouveränen Staates reicht, hängt 
von den besonderen Vereinbarungen ab, wenn auch ein gewisser 
Einfluß, namentlich auf Heerwesen und Finanzgebarung, schon 
durch die völkerrechtliche Vertretung unvermeidlich wird. Nicht 
notwendig erforderlich ist die Verpflichtung des halbsouveränen 
Staates zur Waffenhilfe bei Kriegen des Oberstaates. Beschränkt 
sich die Verpflichtung des einen Staates gegen den andern auf die 
Kriegshilfe, so spricht man wohl von V a s all i t ä t; aber diese 
Beschränkung, durch welche die Souveränität nicht berührt wird, 
kommt heute nicht mehr vor, wenn auch in der Literatur un
genau der Ausdruck Vasallität gebraucht wird, um das Rechts· 
verhältnis der Halbsouveränität zu bezeichnen. 

Die Rechtsstellung des halbsouveränen Staates dem ober
herrlichen Staate gegenüber kann unter die Garantie dritter 
Mächte gestellt sein. 

Die Begründung einer bisher nicht vorhandenen Oberherr
schaft bedarf der Anerkennung dritter Mächte. Diese haben ein 
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Einspruchsrecht, soweit durch die Veränderung in ihre wohl
erworbenen Rechte eingegriffen wird (darüber unten § 21 IV). 
Die Aufkündigung der Schutzherrschaft durch den Unterstaat 
ist ausgeschlossen, da er ja gerade in dem Verhältnisse zu dem 
Oberstaate sich seiner staatlichen Souveränität begeben hat. Die 
Aufkündigung hat ebensowenig unmittelbare Rechtswirkung wie 
etwa die Unabhängigkeitserklärung einer Kolonie. 

Die wichtigsten balbsouveränen Staaten sind heute: 'f) 
s) Unter der OberherrUebkelt der Türkei: 

a) Ägypten, seit dem Vertrag zwischen England, Rußland, 
Österreich, Preußen vom 15. Juli 1840 (Beitritt Frankreichs am 
10. Juli 1841) und den Firmanen von 1841 und 1873, trotz der 
Schmälerung der Ägypten eingeräumten Rechte durch den Fir
man von 1879 (erneuert 1892). An dieser Rechtslage ist auch 
weder durch die Besetzung Ägyptens durch England (1882) noch 
durch das englisch-französische Übereinkomm~n von 1904 (oben 
S. 35) unmittelbar etwas geändert worden, wenn auch tatsächlich 
England an die Stelle der Türkei getreten ist. Dagegen besitzt 
England kraft des Rechtes der Eroberung gemeinschaftlich mit 
Ägypten die volle Souveränität über den Sudan 8). 

7) M.onaco ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderte trotz seiner 
engen Beziehung zu Frankreich ein unabhii.ngiger Staat. V gl. darüber 
K. Z. VI 371 (Verfa.eeung vom 5. Januar 1911). Seit Ausbruch des 
Krit'ges von 1914 scheint es allerdings aus der Reihe der Staaten ver
schwunden zu sein. - Andorra. das unter dem Schutze von Frankreich 
und dem Bischof von Urgel steht, und meist als halbsouverän genannt 
wird, ist überhaupt kein Staat. - Die Unabhängigkeit Kubas ist durch 
die mit den Vereinigten Staaten Amerikas vereinbarte Verfassung vom 
21. Februar 1901 (in Kraft seit 20. Mai 1902) mit Zusatz vom 12. Juni 
1901 sowie durch den permanent treaty vom 22. Mai 1903 (N. R. G. 2. 
8. XXXII 79) anerkannt; doch ist den Vereinigten Staaten ein weit
gehendes Interventionsrecht sowie das Recht, Kohlen- und Schiffahrt.e
stationen zu errichten, eingeräumt. 

8) über Ägypten vgl. Engelhardt, R. J. XXIV 345. v. Dungern, 
Das Staatsrecht Ägyptens. 1911. Der Firman von 1892 ist abgedruckt 
N. R. G. 2. s_ XXVII 162. Die französischen Schriftsteller (so Merign
hac II 113, 194, Morel R. G. XIV 400) betrachten Ägypten als einen 
unter englischem Schutz stehenden Staat. Für den Text Lamba, R. G. 
XVII 36. Als autonome türkische Provinz wird es angesehen von Dea
pa.gnet 164, Strupp 1227 Note 1. Nach v. Dungern ist Ägypten 
ein souveräner Staat. - Im Kriege von 1914 ist Ägypten von England, 
allen Regeln des Völkerrechts zuwider, a.ls englische Provinz zum Kriegs
schauplatz gezogen worden. - über den Sudan vgl. § 3 Note 14. 
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13) Samos 9) gehörte nach den Firmanen von 1832 und 1849, 
Kreta nach der Verfassung vom 28. April 1899 hierher. Der 
Balkankrieg hat im Herbst 1912 die türkische Oberherrlichkeit 
beseitigt (Londoner Frieden 30. Mai 1913 Art. 4) und die Anglie
derung bei der Inseln an Griechenland gebracht. 

b) Unter der OberherrUchkeit Frankreichs: 
G) In Hinterindien die Königreiohe Kambodja (Verträge von 

1863 und 1884) und Anam (Verträge von 1874 und 1884)10). 
13) Tunis nach dem Freundschafts- und Nachbarschaftsver

trag mit dem Bey zu Casr el Bardo vom 12. Mai 1881 und dem 
Vertrag zu La Marsa vom 8. Juni 1883 (Fleischmann 168). 

Y) Marokko (Vertrag mit dem Sultan vom 30. März 1912) 11). 
Dagegen ist das bis dahin (seit dem Vertrag vom 17. De

zember 1885) halbsouveräne Königreich M a d aga s kar 1896 zur 
französischen Kolonie geworden (Gesetz vom 6. August 1896) 12). 

c) Unter der OberherrUchkelt Englands: 
G) Die drei Staaten der Insel Borneo: Nord-Borneo, Sarawak 

und Brunei, seit 1888 (Abkommen mit dem Sultan von Brunei 
1905) und die Insel Labuan. 

13) Das Sultanat von Zanzibar (deutsch-englischer Vertrag 
vom 1. Juli 1890). 

Y) Die Tongainseln seit 1900. 
d) Der malaisohe Bundesstaat seit 1895, jetzt nach dem Über

einkommen vom 20. Oktober 1909 (K. Z. V 138). 
e) Wenigstens nach der amtlich englischen Bezeichnung 

"die unter britischer Oberhoheit stehenden Gebiete eingeborner 
Fürsten und Stammeshäupter" ("native princes") in Britisch
Indien. 

Sehr bestritten war die rechtliche Stellung der ehemaligen 
stldafrikanischen Republik (Transvaal) zu EngIand. In dem Ver
trage zu Prätoria vom 3. August 1881 (Strupp II 72) war die eng
lische Oberherrlichkeit ausdrücklich ausgesprochen worden; nicht 
aber in dem Vertrage vom 27. Februar 1884 (Strupp 11 75). Nach 

9) Vgl. Albreoht, K. Z. 156. 
10) tiber Frankreiohs Verhältnis zu Siam vgl. R. G. XI 459. 
11) Vgl. oben § 3 Noten 23, 30. Jahrbuoh I 68. 
12) Vgl. R. G. 11 140, 11155, IV 228; die Aktenstücke von 1885 

bis 1895 sind abgedruokt N. R. G. 2. s. XXI 755. Mignard, :etude sur 
l'etablissement de 111. domination fraru;aise 11. Madagasoar. 1900. - Rouard 
de Card, Lee traites de proteotorat oonolus par 111. Franoe enAfrique de 1870 
a. 1895. 1896. 
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Artikel 4 hatte England das Recht, gegen Verträge der Republik 
binnen sechs Monaten Einspruch zu erheben, wenn durch diese 
Verträge englische Interessen gefährdet würden; nur für Verträge 
der Republik mit dem Oranjefreistaat galt diese Klausel nicht 
(Bündnis zwischen den beiden Burenstaaten vom 17. März 1897). 
Aber diese Beschränkung genügt nicht, um den Begriff der Halb
souveränität zu begründen. Denn die völkerrechtlichen Verträge 
wurden nicht dur c h England für die Republik, sondern von 
die s er im ei gen e n Namen geschlossen; von einer völkerrecht
lichen Vertretung durch England war mithin in keiner Weise die 
Rede. Darin allein aber, in dem gänzlichen oder teilweisen Aus
schluß der Handlungsfähigkeit, kann die Halbsouveränität erblickt 
werden 1S). 

d) Unter der Oberherrllchkeit Rußlands: 
Die Khanate Chiwa und Buchara (seit 1868; im Friedens

vertrag mit Chiwa 1873 neu geregelt) 14). 
e) Unter der Oberherrllchkeit Chinas: Tibet und die Mongolel.l~) 

2. Verschieden von der Oberherrlichkeit Ist der vertragsmäßIg 
einem andem Staat gewährte Schutz, das eigentliche, heute nur mehr 
ausnahmsweise vorkommende "Protektorat". Durch das Schutzver
sprechen wird die Souveränität des geschützten Staates in keiner 
Weise berührt_ Ein Beispiel bietet San Marino im Verhältnisse 
zu Italien (Verträge vom 2. März 1872 und 28. Juni 1897) 16)_ 

3. Als staatsrechtliches oder koloniales "Protektorat" oder als 
"Schutzgewalt" über "Schutzgebiete" pfiegt man wohl auch irre
führend einerseits die Landeshoheit über überseeische Kolonien, andrer-

13) Vgl. Rivier 104 und Principes I 89, 316. Heilborn, R. G. 
IIl28. de Louter, R.J. XXVIII 117. Westlake, R.J.XXVIII 268. 
Despagnet, R. G. V 555. Desjardins, Le Transva.al et le droit des 
gens. 1896. Van der Vlugh, Transvaal VerHUB Great-Bitrain. 1899_ 
Boghitchevitoh 72. Endlich auch die oben § 3 Note 17 angegebene 
Literatur über den BÜda.frika.nischen Krieg. - Die beiden Verträge von 1881 
und 1884 sind abgedruokt N. R. G. 2. s. VIII 210, X 166. 

14) Über Korea vgl. oben § 3 Note 22. 
15) V gl. oben § 3 Note 25. Anerkannt bezüglich Tibets in dem 

russisch-englischen Abkommen von 1907; bezüglich der Mongolei in dem 
rtlBBisch-ehinesischen Abkommen vom 5. November 1913 (N. R. G. 3. s. 
VIII 145), in dem Rußland die in dem Vertrag mit der Mongolei vom 
3. November 1912 (N. R. G. 3. s. VII 11) gestellten weitergehenden For
derungen aufgegeben hat. 

16) Abgedruckt N. R. G. 3. s. II 799 (mit den späteren Zusatz
erklärungen). 
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setts die völkerrechtlichen Befugnls&e In der Interes&eDllphäre oder dem 
Hinterlande zu bezeichnen (unten § 9 1).17) 

IV. Die völkerrechtliche Handlungsfihlgkelt wird nicht ausgesehlossen 
dureh die dem Staat obUegende Verpmehtung zur dauernden Neutra
lltät.18) 

Die dauernde Neutralisierung unabhängiger Staaten, ver
schieden von der unten (§ 40 I) zu besprechenden Neutralisierung 
von Staatsteilen, findet sich erst seit dem Anfang des 19. Jahr
hunderts. Sie verfolgt in erster Linie den Zweck, den neutrali
sierten Staat im allgemeinen Interesse vor den Einverleibungs
gelüsten der benachbarten Staaten sicherzustellen. In diesem 
Sinne kann man den neutralisierten Staat auch als "Pufferstaat" 
("Etat tampon" nach dem von Thiers eingeführten Ausdruck) 
bezeichnen. Die dauernde Neutralität beruht auf einer Verein
barung des neutralisierten Staates mit den übrigen Mächten 
und begründet ein dauerndes Rechtsverhältnis zwischen den be
teiligten Staaten. Einseitige Erklärung eines Staates vermag dieses 
Rechtsverhältnis nicht zu schaffen. 

Die dauernde Neutralität bindet zunächst den neutrali
sie r t e n S ta a t insoweit, als er nicht nur andere Kriege als 
zur Verteidigung seines Gebietes nicht führen, sondern auch 
im Frieden eine völlig neutrale Politik beobachten muß und ins
besondere keine Verträge schließen darf, die ihn (wie Bünd
nisse und Garantieverträge ) zur Kriegführung verpflichten 

17) Abweichend Heilborn, K. Z. VIII 217; nach ihm ist das 
koloniale Protektorat seiner Natur nach von dem völkerrechtlichen nicht 
verschieden. 

18) Piccioni, Essai sur 1110 neutraliM perpetuelle. 2. Aufl. 1902. 
Descamps, L'Etat neutre a. titre permanent. 1912. Hagerup, R. G. 
XII 577. Hilty, Die Neutralität der Schweiz in ihrer heutigen Auf
fassung. 1889. Und dazu Rettich, L A. V 113. Schweizer, Ge
sohichte der schweizerischen Neutralität. 1895. Morand, R. G. 1522. 
Regnault, Des effets de 1110 neutraliM perpetuelle en temps de paix. 1898. 
Wampach, Le Luxembourg neutre. 1900. Fourgassie, La neutralite 
de 1110 Belgique. 1902. Dollot, Lee origines de 1110 neutrallM de la Bel· 
gique et le systeme de 1110 barri~re (1609-1830). 1902. Cressonni~res, 
R. J. XXXIX 253. BaldaSSIlori, La neutra.lizzazione. 1912. v. Fischer
Treuenfeld, die Beschrä.nkung der völkerrechtlichen Handlungsfähig
keit der dauernd neutralen Staaten durch den Neutralitätsvertrag. Leip
ziger Diss. 1908. Richter, Die Neutralisation von Staaten usw. 1913. 
Erich, K. Z. VII 452. Ny. [379. Ullmann 111. - 'Ober die Befesti
gung der westlichen ScheIde vgl. West1ake, R.J. XLIII 105 (vgl. auch 
unten § 27). 
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können (abweichend, daher völkerrechtswidrig, die Haltung Bel
giens seit 1906). Zwar ist die von ihm vorgenommene Kriegs
erklärung nicht etwa nichtig, sondern sie hat alle die Rechts
wirkungen, die durch die Kriegserklärung von seiten eines nicbt 
neutralisierten Staates erzeugt werden (unten § 39 V); wohl aber 
befreit sie, wie jede Verletzung der dem Staat auferlegten Neu
tralität, die garantierenden Staaten von der von ihnen über
nommenen Verpflichtung und berechtigt sie zum Einschreiten 
gegen den neutralisierten Staat. Die Neutralisierung nimmt dem 
Staate mithin eines seiner wichtigsten Rechte; am tiefsten greift 
sie in seine politische Aktionsfreiheit ein, wenn sie ihm, was frei
lich nur bezüglich Luxemburgs geschehen ist, zugleich die Ent
waffnung (mit Schleifung der Festungen) auferlegtt9). Im übrigen 
beläßt sie ihm die völkerrechtliche Handlungsfähigkeit unein
geschränkt. 

Die dauernde Neutralisierung bindet aber ferner die 
an der e n S t a a t e n; und zwar nicht nur diejenigen, welche 
die Neutralisierung vereinbart haben, sondern auch alle übrigen, 
soweit sie, sei es ausdrücklich, sei es auch nur stillschweigend 
(unten § 21 III) ihre Zustimmung erteilt haben. Verletzung der 
Neutralität durch die Kriegführenden erscheint mithin als völker· 
rechtliches Delikt und berechtigt die Mächte zum Einschreiten 
gegen den Friedenstörer. 

Ganz besonders aber bindet die Neutralisierung die 
Gar an t i e m ä c h te ;d. h. diejenigen Staaten, die sich ver
pflichtet haben, die Integrität des Gebietes des neutralisierten 
Staates zu schützen und wenn nötig mit Waffengewalt zu ver· 
teidigen. Soweit diese Sicherung als Kollektivgarantie (unten 
§ 23 II) zugesagt ist, verpflichtet sie die Mächte allerdings nur 
zu gemeinsamer Intervention, berechtigt aber jede von ihnen zu 
einseitigem Einschreiten. 

Durch die vertragsmäßige Neutralisierung wird ein \""ölker
rechtliches Rechtsverhältnis geschaffen, das nur unter Zu· 
stimmung aller beteiligten Staaten geändert oder aufgelöst werden 
kann. Daher kann der neutralisierte Staat nicht durch einseitige 
Erklärung seine N eutralisierung aufgeben; es darf auch keiner 
derjenigen Staaten, welche die Neutralisierung unter sich ver-

19) Ma.ßnahmen zur Verteidigung der Grenze (Rüstungen, Be
festigungen usw.) sind zulässig. 
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einbart haben, von dieser Vereinbarung willkürlich zurücktreten. 
Gebietserweiterungen des neutralisierten Staates bedürfen der 
Genehmigung der übrigen Staaten, namentlich der Garantiemächte, 
deren Verpflichtung nicht durch einseitigen Akt jenes Staates er
weitert werden kann. Anders (sehr bestritten) liegt es bei kolo
nialen Erwerbungen des neutralisierten Staates; diese bedürfen 
der Genehmigung nicht, aber die Verpflichtung der garantierenden 
Mächte erstreckt sich nicht auf sie 20). 

Dauernd neutralisierte Staaten sind: 
1. Die Schweiz, neutralisiert durch die Erklärung der Groß

mächte vom 20. November 1815 (Fleischmann S. 23), mit Kollek
tivgarantie der Großmächte. Über die Ausdehnung der Neutrali
sierung auf Chablai und Faucigny vgl. unten § 8 III 3. 

2. Belgien, dessen Neutralisierung zuerst durch Vertrag der 
Großmächte vom 15. November 1831, dann durch die an dessen 
Stelle tretenden Verträge der Großmächte mit Belgien und den 
Niederlanden vom 19. April 1839 ausgesprochen und von den 
Großmächten garantiert worden ist21). Auch der jetzt an Belgien 
angegliederte Kongostaat hatte auf Grund des Artikels 10 der 
Generalakte von 1885 (s. Anhang) am 1. August 1885 seine 
dauernde Neutralität den Mächten mitgeteilt; seine Neutrali
sation ist aber durch die Angliederung zu der eines Staatsteils 
(unten § 40 I) geworden. 

3. Luxemburg, dessen Neutralisierung durch den Londoner 
Vertrag zwischen den Großmächten (mit Einschluß Italiens), 
Belgien und den Niederlanden vom 11. Mai 1867 (Fleischmann 
S. 78) vereinbart und von diesen Mächten mit Ausnahme Belgiens 
garantiert worden ist 12). 

I. Die Staatsgewalt. 
§ 7. Die Staatsgewalt in ihrer äußeren Unabhängigkeit. 

L Aus dem BegriH des Völkerrechts als der Gemeinschaft gleich
berechtigter Staaten ergibt sieh unmittelbar der Anspruch Jedes Gliedes 

20) 'Ober Belgien und den Kongosta.at vgl. Nys, R. J. XXXIll1, 
R. G. 1409, insbes.417. Fauchille, R. G. 11427. Grau:!:, R.J.XXXVII33. 
v. Stengel, R. J. XXXVII 416, Richter 89. Besonders aber Des
camps (oben Note 18). 

21) "La Belgique formera UD 1!:tat independant et perpetuellement 
neutre. Elle sera. tenue d'observer cette meme neutralite envers tous les 
autres :Etats," (Art. 7). - Fleischma.nn S.35. Strupp I 267. 

22) Schleifung der Befestigungen von Luxemburg. - V gl. Wa m paoh, 
R. G. XII 416. 
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dieser Gemeinschaft auf Anerkennung seiner Gleichberechtigung mit 
allen übrigen Rechtsgenossen, auf Anerkennung seiner vollen völker
rechtlichen Rechts8ubjektivität. 

1. Die Völkerrechtsgemeinschaft beruht auf dem Gedanken 
des Nebeneinanderbestehens verschiedener Staaten mit gegen· 
einander abgegrenzten Herrschaftssphären, mit gegenseitig an· 
erkanntem Machtbereich l ). Aus diesem Grundgedanken folgt uno 
mittelbar eine ganze Reihe von Rechtsnormen, durch welche 
Rechte und Pflichten der Staaten untereinander bestimmt werden, 
die keiner besonderen vertragsmäßigen Anerkennung bedürfen, 
um bindende Kraft zu besitzen. Sie bilden den festen Grund· 
stock aller ungeschriebenen Rechtssätze des Völkerrechts, seinen 
ältesten, wichtigsten, heiligsten Bestand. Da die aus diesem 
Grundgedanken sich ergebenden Rechte ohne weiteres einem 
leden Staate als Mitglied der völkerrechtlichen Gemeinschaft (aber 
auch nur diesen, und nicht den außerhalb der Gemeinschaft 
stehenden Staaten) zukommen, werden sie wohl auch als "völker· 
rechtliche Grundrechte" bezeichnet 2). Und da sie mit dem Begriff 
des Staates als eines völkerrechtlichen Rechtssubjektes, also eines 
Gliedes der Völkerrechtsgemeinschaft, ohne weiteres gegeben 
sind, kann man sie auch als "völkerrechtliche Persönlichkeits· 
rechte" bezeichnen (so He i Ibo rn). Soweit diese "Grundrechte" 
den Gegenstand von besonderen Vereinbarungen zwischen zwei 
oder mehreren Staaten bilden, haben diese entweder lediglich 
deklaratorischen Charakter, oder es handelt sich um die Einzel· 
durchführung des an sich selbstverständlichen Prinzips. 

1) Ebenso Zitelmann, Internationales Privatrecht, I 79 (1897). 
2) Die Polemik gegen diesen BegrHf bei Heilborn, Jellinek, 

Triepel und andern neuern Schriftstellern schießt über das Ziel hinaus, 
Es handelt sioh nioht um na.turrechtliche Truggebilde, sondern um Rechts. 
normen, die nach dem Sa.tze des Nichtwiderspruchs aus dem Begriff der 
Völkerreohtsgemeinsohaft folgen und der Form ausdrücklicher Reohtssatzung 
nioht bedürfen, weil ohne sie ein Völkerreoht überhaupt nicht denkbar wä.re. 
- Vgl. Pillet, Reoherohes sur les droits fondamentaux des liltats dans 
l'ordre des rapports intern. 1899 (R. G. V 66, 236; VI 503). de Lou ter 
I 232. Merignhac I 233. Nys II 216. Ullmann 141 (der nur eine 
Grundnorm annimmt). Cavaglieri, I diritti fondamentali degli Stati 
nella Societa. Internazionale 1906. J ellinek (oben § 5 Note 2) 315 nimmt 
nur einen Anspruch auf Unterlassen, also auf Anerkennung einer Sphäre 
freier Betätigung an; dabei ist die positive Bedeutung des Staaten· 
verbandes nicht genügend gewürdigt. 

v. Llazt, Völkerrecht. 10, AI1ß. 5 
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2. Die grundsätzliche Gleichberechtigung aller Mitglieder 
der völkerrechtlichen Gemeinschaft äußert sich auf den Staaten· 
kongressen in dem gleichen Stimmrecht aller Beteiligten und 
dem Erfordernis der Stimmeneinhelligkeit bei allen Beschlüssen. 

Sie wird nicht berührt durch die Ra n gor d nun g der 
Staaten, die nicht mehr dem Völkerrecht, sondern der inter
nationalen Courtoisie angehört. Die früher häufigen, manchmal 
erbitterten Rangstreitigkeiten werden jetzt bei Staatenkongresaen 
dadurch vermieden, daß für die Unterzeichnung von allgemeinen 
Verträgen die alphabetische Reihenfolge nach der französischen 
Bezeichnung der Staaten festgehalten wird. Titeländerungen, 
die ein Staat oder ein Staatshaupt für sich vornimmt, binden 
andere Staaten nur, insoweit sie die ihnen mitgeteilte Änderung 
ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt haben. Vgl. Aachener 
Protokoll vom 11. Oktober 1818 (Fleischmann S. 24): "Les cabinets 
prennent en m~me temps l'engagement de ne reconnaitre al'avenir 
aucun changement ni dans les titres des souverains ni dans ceux 
des princes de leurs maisons sans en ~tre preaIablement convenus 
entre eux." Mit Zustimmung der Mächte haben die Königin von 
England 1876 den Titel einer Kaiserin von Indien, die Fürsten
tümer Rumänien 1881, Serbien 1882, Bulgarien 1908, Montenegro 
1910 den Titel Königreich' angenommen. 

3. Durch die grundsätzliche Gleichberechtigung aller Mit
glieder der Völkergemeinschaft wird die ta ts ä c h li ehe Vor
her r s c h a f t einzelner von ihnen nicht ausgeschlossen. Eine 
solche Vorherrschaft haben die "Großmächte" für sich wieder
holt beansprucht und tatsächlich durchgesetzt '). Die ersten Jahr
zehnte des 19. Jahrhunderts kennzeichnen sich (oben Seite 20) 
durch die Pentarchie der Großmächte Österreich, Preußen, Ruß
land, Großbritannien, Frankreich. An Stelle Preußens trat das 
Deutsche Reich; die Einigung der italienischen Landschaften 
machte Italien zur sechsten Großmacht (seit 1867). Japan ist seit 
dem Jahre 1894 in die Reihe der Großmächte eingetreten; und die 
seit dem Bürgerkrieg (1865) zur Großmacht entwickelten Vereinigten 
Staaten Amerikas verlangen trotz der Monroedoktrin seit dem spani
schen Krieg von 1898, bei der Entscheidung der W elthändel ge~ört 
zu werden. Die europäischen Großmächte haben insbesondere die 

3) Vgl. Streit. R. J. :xxxn IS. Huber. Die Gleichheit der Staaten 
(in der Festschrift für Kohler). 1909. 
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Regelung der Verhältnisse in der europäischen Türkei von 1856 
ab bis zur Gegenwart mit wechselndem Erfolg für sich in Anspruch 
genommen (das "europäische Konzert"). In den chinesischen 
Wirren zu Anfang dieses Jahrhunderts gingen sie gemeinsam mit 
Japan und Nordamerika vor. Trotz dieser tatsächlichen Vorherr
schaft muß jedoch daran festgehalten werden, daß die Rechts
satzung durch die Großmächte nur partikulares Völkerrecht zu 
schaffen vermag, und daß dieses zu allgemeinem Völkerrecht nur 
durch die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung von 
seiten der übrigen Staaten wird (Neutralisierung Belgiens, Pariser 
Seerechtsdeklaration usw.). 

IL Aus dem Grundgedanken des Völkerrechts folgt die PfUcht aller 
Staaten, sich jedes Eingriffs in den völkerrechtUch abgegrenzten Macht. 
bereich eines jeden der übrigen MltgUeder der Völkerrechtsgemeinschart 
su enthalten. 

1. Völkerrechtswldrig ist daher jeder AngriH auf Bestand und 
Sicherheit eines anderen Staates. .Jeder Staat hat aber auch dafür Sorge 
IU tragen, daß auf dem· von ihm beherrscht~n Gebiet kein solcher An. 
griff von seinen Staatsangehörigen oder von Staatsfremden vorbereitet 
oder unternommen werde. 

leder Staat ist daher verpflichtet, allen auf seinem Ge
biete von seinen Staatsangehörigen oder von Staatsfremden vor
bereiteten oder ausgeführten Angriffen auf andere Staaten ent
gegenzutreten. Er ist zunächst verpflichtet, sie zu hindern; 
er ist, wenn ihm die Verhinderung nicht gelungen ist, ver
pflichtet, die Täter zu bestrafen. Gegen die Folgen der rechts
widrigen Unterlassung schützt ihn nicht der Einwand, daß seine 
Gesetzgebung ihm die Handhabe zum Einschreiten nicht gewähre: 
es ist dann eben seine Pflicht, für Abänderung seiner Gesetz
gebung Sorge zu tragen '). Die Frage wird von besonderer Wich
tigkeit, wenn durch die nationale Bewegung innerhalb eines 
Staates die Einverleibung des einem andern Staate gehörenden, 
von derselben Nationalität bewohnten Gebietes verlangt wird. 
Der Staat, von dessen Gebiet diese Gefährdung des fremden 
Staatswesens ausgeht, handelt völkerrechtswidrig, nicht nur, wenn 
er die Bewegung offen oder heimlich unterstützt, sondern auch 
dann, wenn er sie nicht hindert oder nicht verfolgt. 

~) Vgl. dazu Triepel [oben' § 2ßote 1) 303, !!Owie unten § 25 Ill. 
- Die großbritannische Regierung hat 1911 vier Schiffe, die in England 
für einen royalistischen Angriff auf die Republik Portugal ausgerüstet 
waren, beecbIa.gnahmt. Vgl. dazu Perrinjaquet, R. G. XVIII 666. 

5* 
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2. Völkerreehtswldrlg Ist die IntenenUon, d. b. die autoritaUn 
Einmischung In die Inneren oder äußern Angelegenheiten eines andem 
Staates. Sie erfordert das an den andern Staat gerichtete, doreh An
drohung oder Anwendung von WaHengewaU unterstützte Verlangen 
IU einem besiimmten Tun oder Unterlassen.') 

Sie ist daher verschieden von der In t erz e s s ion, d. h. 
der Erteilung freundschaftlicher Ratschläge, sowie von der unten 
§ 381 zu besprechenden Mediation oder Vermittlung. Der. 
Unterschied liegt darin, daß sie Befolgung heischt und ihre, wenn 
nötig, gewaltsame Durchsetzung in Aussicht stellt. Die Grenz· 
linie mag freilich im einzelnen Falle schwierig zu ziehen sein. 
So wurde der von Rußland, Frankreich und Deutschland gegen 
den Frieden von Simonoseki (1895), insbesondere gegen die Ab· 
tretung der Halbinsel Liaotung (oben S.31), erhobene Einspruch 
als "freundschaftlicher Ratschlag" bezeichnet, obwohl es klar 
war, daß seine Beachtung im Notfalle erzwungen werden würde. 
Ebenso hat Japan im August 1914 seinem Ultimatum an Deutsch
land die Form eines Rates gegeben. 

Die Intervention widerspricht dem heutigen Völkerrechl 
Aber dieser Satz hat sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts 
ausgebildet. Die Pentarchie der Großmächte hat die Aufrechterhal
tung des "legitimen" Zustandes in den kleineren europäischen 
Staaten von 1815 an wiederholt auf Begehren der bedrohten Mon
archen mit Waffengewalt durchzusetzen versucht (oben S. 21), wäh
rend der literarische Wortführer der Pentarchie, v. Kam p tz, das 
Interventionsprinzip wissenschaftlich aus den Grundgedanken des 
Völkerrechts zu rechtfertigen unternahm. Erst seit dem dritten 
Jahrzehnt trat Großbritannien für die Unabhängigkeit der einzelnen 
Staaten ein (Depesche Cannings vom 28. Januar 1823 bei 
Strupp I 166). Einen besonderen Ausdruck hat dann das Prinzip 
der Nichtintervention gefunden in der Botschaft von lames 
Monroe, dem 1831 verstorbenen Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, vom 2. Dezember 1823 8). 

G) Strauoh, Zur Interventionslehre. 1879. !'de Floeokher, Da 
l'interventionendroitintemational.1896. Rougier, R. G. XVII 468 (über 
die "intervention d'humanite"; vgl. unten S. 70). Cavaglieri, L'inter· 
vento nella sua definizione giuridica. 1913 (der nur die Kollektivinter. 
vention zur Wahrung allgemeiner Interessen für rechtlioh zulässig er· 
klärt). Reilborn 353. Nys n 223. Oppenheim 1188. Rivier 243. 

6) Abgedruckt in Riohardson, A oompilation of the meesagea and 
papers of the Presidents 1789 bis 1897. 1898 II, 207 sowie bei Fleisoh· 
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Der Kern der "Monroedoktrin" kann in zwei Sätzen wieder· 
gegeben werden; 1. Die amerikanischen Kontinente sind frei 
und unabhäng:g und daher kein Gegenstand für künftige Kolo
nisation durch europäische Mächte (Abs. 7); 2. jede Einmen
gung einer europäischen Macht in die amerikanischen An
gelegenheiten werden die Vereinigten Staaten als den Ausdruck 
einer unfreundlichen Gesinnung betrachten (Abs. 48). 

Diese kräftige Betonung des Nichtinterventionsprinzipes steht 
im vollen Einklang mit der seither zur allgemeinen Herrschaft 
gelangten völkerrechtlichen Anschauung. 

Schon in der Botschaft ist aber auch die Forderung an
gedeutet, die dann später die Vereinigten Staaten mit steigender 
Bestimmtheit, aber unter dem Widerspruch Europas wie auch 
teilweise der übrigen amerikanischen Staaten selbst aufgestellt 
haben, daß nämlich den Vereinigten Staaten als der panamerika
nischen Schutzmacht eine Vorherrschaft auch über die süd- und 
mittelamerikanischen Staaten, in ihren Streitigkeiten mit euro· 
päischen Mächten, wie in ihren inneren Angelegenheiten, zu· 
komme ("Amerika" nicht den Amerikanern, sondern "den Ver· 
einigten Staaten") 7); eine Forderung, die in direktem Widerspruch 
gerade zu dem Nichtinterventionsprinzip steht. Seit dem sieg. 
reichen Krieg mit Spanien endlich beansprucht der nordameri· 
kanische Imperialismus die Wahrung der Weltmachtstellung der 

mann 27 und Strupp I 175. - Vgl. Desjardins, R. G. m 137. 
Tb. Barolay, R. J. nVIII 502. J. B. Moore, The Monroe dootrine, 
im origin and mea.ning. 1895. Petin, Lee l1:ta.ts·Unis et la. dootrine de 
Monroe. 1900. Valois, Deutsohe Revue XXIX 278 (1904). Lafferier~, 
R. G. XIII 237. Edington, The Momoe dootrine. 1905. Dunning, Die 
neuesten Anwendungen der Monroedoktrin. Heidelberger Dies. 1908. Pohl, 
Der Monroe-Vorbehalt (Festsohrütfür Kriger).1911. Kraus, Die Monroe· 
doktrin in ihren Beziehungen zur amerikanisohen Diplomatie und zum 
Völkerreoht. 1913. Haeberlin, K. Z. VII ll. Vgl. auoh Band LIV 
der Annals of the American Aoademy of politioal and sooial soienoe. 
1914 (International relations of the United States). Heilborn bei Stier· 
Somlo I 1 S. 61. Oppenheim 1188. Ullmann 463. Strupp I 177 
Note 1. 

7) Im Venezuela.Streit 1902/3 haben die Vereinigten Staa.ten an· 
erkannt, da.ß die europäischen Mächte das Recht haben, die zentral· und 
ridamerikanischen Staaten, wenn nötig, duroh Gewalt zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen anzuhalten. - über die Dragodoktrin vgl. unten § 38 Ill. 
- über den Widerspruch zwischen der Monroedoktrin und der Hege. 
moniepolitik der Vereinigten Staaten vgl. Alvarez, Le droit inter· 
national americain. 1910. S. 125. 
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Vereinigten Staaten in den Welthändeln (Teilnahme an der Alge
ciraskonferenz 1906). Den schärfsten Ausdruck hat diese Politik 
einerseits in dem Vertrag mit Panama (unten § 27 IV 2), anderseits 
in der Angliederung der Philippinen gefunden. Damit ist der 
Grundgedanke der Botschaft von 1823 tatsächlich preisgegeben. 

Ausnahmsweise kann die Befugnis zu einer ElumischUDg In die An
gelegenheiten eines andern Staates gegeben sein: 

a) Durch das Ersuchen des andem Staates selbH oder durch 
dessen Zust.lmmuug (Rußland und Österreich 18(9). 

b) Durch ein von cliesem vertragsmäßig elngeriumteB o4er 
zwischen den beteiligten Staaten vereinbartes Recht (Verträge der 
Vereinigten Staaten mit Kuba und Panama von 1903). 

c) Durch die Voraussetzungen, unter denen eigenmächtige Selbst
hilfe als bereehUgt erscheint (unten § 88 ßI). 

Dagegen kann nicht zugegeben werden, daß ein Ein
mischungsrecht schon dann gegeben sei, wenn nach der, sei 
es auch begründeten Ansicht eines einzelnen Staates die allge
meinen Interessen der Menschheit oder der Kultur einen An
griff notwendig machen (Intervention der Vereinigten Staaten in 
Kuba, April 1898); denn damit würde der Willkür Tür und Tor 
geöffnet. Und ebensowenig darf in der Bedrückung von Stammes
genossen für dritte Staaten ein Grund für die Intervention er
blickt werden; denn das Schutzrecht eines jeden Staates beschränkt 
sich, von besonderen Vereinbarungen abgesehen, auf seine eigenen 
Staatsangehörigen (abweichend die Haltung Griechenlands gegen
über Kreta 1897; Rußlands gegenüber Serbien 1914). 

In allen diesen Fällen kann das Recht zum Einschreiten 
auch einer Mehrzahl von Staaten gemeinschaftlich zustehen (so
genannte Kollektiv-Intervention). So hat der Berliner Ver· 
trag 1878 Artikel 61 das Recht der Großmächte zur Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten der Türkei bezüglich der arme
nischen Provinzen ausdrücklich anerkannt. Auf diesem 
Artikel beruhte das wiederholte Einschreiten der Mächte zugunsten 
der Armenier. Aber auch allgemein liegt in der durch den Pariser 
Frieden von 1856 ausgesprochenen Kollektivgarantie des otto
manischen Gebietes die Begründung eines Interventionsreehtes 
für die europäischen Großmächte. 

8. Völkerrechtswiclrig Ist endlich Jede Beleidigung eines andem 
Staates, sei es in dessen vöIk:errechtUchen Vertretem und Organen, sei 
es In dessen Hoheitszeichen. 
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Sie ist völkerrechtliches Delikt und nach den unten § 25 
entwickelten Grundsätzen zu beurteilen. Dagegen gehört die Er
weisung besonderer Ehrenbezeugungen nicht mehr dem Völker
recht, sondern der internationalen Höflichkeit an. Das gilt auch 
von dem gesamten Land- und Seezeremoniell und von der Be
rücksichtigung der von den Kaiserreichen und Königreichen sowie 
von den großen Freistaaten für sich in Anspruch genommenen 
"königlichen Ehren" (Gesandte erster Klasse, Königskrone im 
Wappen, Brudertitel). 

ID. 1. Aus der mit dem Grundgedanken des Völkerrechts gegebenen 
gegenseitigen Unabhängigkeit der Staaten voneinander folgt, daß kein 
Staat vor die Gerichte eines andern Staates gestellt werden kann; denn 
darin läge die Ausübung der Staatsgewalt über einen selbstherrlichen 
Staat, mithin die Verletzung seiner Souveränität. 

Dieser Satz, der von der weitaus überwiegenden Literatur 
und Rechtsprechung anerkannt wird, ist in neuerer Ziet viel
fach angefochten worden. Man stellt die Behauptung auf, 
daß der Staat, soweit er nicht als solcher, sondern als 
Privatunterneh~er (als Fabrikant, als Unternehmer einer Eisen
bahn usw.) auftritt, soweit mithin nicht die Ausübung seiner 
Staatsgewalt in Frage steht, daß also der fremde Staat als Fis k u s 
den inländischen Gerichten auch gegen seinen Willen unterworfen 
sei 8). Gegen diese Ansicht spricht aber entscheidend die Er-

~--?f' 8) Die richtige Ansicht wird jedoch nicht nur von der Rechtsprechung 
der meisten außerdeutschen Länder, sondern ganz besonders auch von den 
deutschen obersten Gerichtshöfen sowie von dem Auswärtigen Amt ständig 
vertreten. Vgl. Preuß. Justizministerialblatt 1905 S. 202 (Entscheidung des 
Kompetenzkonflikts-Gerichtshofs vom 14. Januar 1882). B. Z. XIII 397. 
Reichsgerichts-Entscheidungen LXII 165. Sau ter, Die Exemtion aus
ländischer Staaten von der inländischen Zivilgerichtsbarkeit. Erlanger 
Dias. 1907. Meurer, K. Z. VIII 1. Weber, Fremde Staaten vor dem 
deutschen Richter? 1913. Streit, L'affaire Zappa. 1894. Marx, Gericht
liche Exemtionen der Staaten, Staatshäupter und Gesandten im Ausland. 
1895. Feraud-Giraud, Etats et 8ouverains, personnel diplomatique et 
oonsulaire devant les tribunaux etrangere. .2 Bde. 1895. Gareie 97. 
v. Martitz 442. Nys II 340. Pereie 93. - Fall Rellfeld: 
Gutachten von Meili usw. herausgegeben von v. Dynowsky 1910; 
Schriftstücke in B. Z. XX 416, 59!; K. Z. IV 357. Gutachten von 
Brie, O. Fischer, Fleischmann in Heft 23 der von Brie und Fleischmann 
herausgegebenen Abhandlungen. Dazu Niemeyer, E. Löning, D.J. Z. 
XV 105, 161, Triepel, L. A. XXVIII 212, Radnitzky, daselbst 454. 
Wehberg, Ein internationaler Gerichtshof für Privatklagen. 1911. -
Vgl. auch unten § 11 Note 7. 
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wägung, daß jeder Versuch, das gegen den Fis k u s gefällte Er· 
kenntnis zu vollstrecken, zu einem Eingriff in die fremde Staats
gewalt führen würde. Nur soweit es sich um dingliche Klage in 
bezug auf unbewegliches Gut handelt oder der fremde Staat im 
Einzelfall (durch Klagerhebung usw.), oder für gewisse Sachen all
gemein sich freiwillig der inländischen Gerichtsbarkeit unterwirft, 
erfährt der ausgesprochene Grundsatz eine Durchbrechung. Durch 
die Klageerhebung unterwirft sich der Staat auch der Widerklage 
aus einem zusammenhängenden Gegenanspruch wie der Voll
streckung (sehr bestritten). 

Pri vatrechtliche Streitigkeiten zwischen selbständigen Staaten 
können daher regelmäßig nur auf dem Wege einer gütlichen 
Vereinbarung oder durch Schiedsspruch friedlich erledigt werden. 
Die Vereinbarung eines internationalen Schiedshofs zur Entschei
dung solcher Streitfälle muß mithin als dringend wünschenswert 
bezeichnet werden. 

2. Auch die exterritoriale Stellung des in fremdem Staatsgeblei 
wenenden Staatsoberhauptes sowie des Gesandten ergibt sich als Folge
rung aus der Unabhängigkeit Jedes einzelnen GUedes der Völkerrechts
gemeinschaft (unten §§ 18ff.). 

IV. Aus dem Grundgedanken des Völkerrechts, durch das die Gemein
schaftderStaatenkonstituiertwird,erglbtslchendllchauchRechtundPfllcht 
elnesjedenStaates zu ständigem Verkehr mit allen übrigen Mitgliedern der 
Völkerrechtsgemeinschaft (zum "commerclum", zur "SoclabWtät"). 

In dem Begriff des Verkehrs liegt zunächst die Unterhaltung 
ständiger diplomatischen Beziehungen mit den übrigen 
Staaten, deren Gebrauch so alt ist wie das Völkerrecht überhaupt, 
und deren Anbahnung der erste Schritt zu sein pflegt, der einen 
bisher außerhalb der Völkerrechtsgemeinschaft stehenden Staat in 
diese Gemeinschaft einführt. Es liegt darin ferner die Unterhaltung 
rech tlicher Beziehungen, die in dem Abschluß von 
Staatsverträgen ihren Ausdruck findet. Es liegt darin endlich 
die Erschließung des Landes für die Angehörigen der 
übrigen Staaten und deren grundsätzliche Gleichstellung unter
einander und mit den eigenen Staatsangehörigen (unten § 12)9). 

Ein Staat, der durch eine chinesische Mauer gegen alle 
andern Staaten sich abschließen wollte, träte damit ohne weiteres 

9) Das in den Verträgen der letzten Jahre, namentliohChina, Abessinien, 
Marokko gegenüber, oft ausgesprochene "Prinzip der offenen Türe" wendet 
diesen Satz auf die dem Staatenverbande noch r.icht völlig angeschiOBBenen 
Staaten an. Vgl. Kobatsch. Internationale Wirtschaftspolitik 1907. 8.154. 
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aus der Völkerrechtsgemeinschaft aus. Ein Staat, der einem an
dern Staate allein das allen andern gewährte commercium versagt, 
begründet damit für diesen einen casus beHi. Durch diese grund
sätzliche Verpflichtung zur Unterhaltung des Verkehrs wird aber 
die Berechtigung nicht berührt, im einzelnen Falle den Abschluß 
eines Vertrages, den Empfang einer Gesandtschaft, die Zulassung 
eines Staatsa~gehörigen zu verweigern. 

§ 8. Die Staatsgewalt In ihrer inneren Selbständigkeit. 
L Aus dem Grundgedanken des Völkerrechts ergibt sich die gegen

seitige Anerkennung der Selbständigkeit jedes Staates innerhalb seines 
Machtbereiches. Die Umgrenzung dieses Machtbereiches wird räumlich 
gegeben durch das Staatsgebiet, persönlich gegeben durch das Staats
volk. Die selbständige Staatsgewalt tritt uns daher völkerrechtlich ent
gegen einerseits als Gebietshoheit, andererseits als Personalhoheit. 

Staatsgewalt, imperium, ist stets Herrschergewalt, Befehls
und Zwangsgewalt ; sie kann also nur als Herrschaft über Men
schen gedacht werden, deren Beziehungen untereinander und 
zur Staatsgewalt selbst rechtlich bestimmt werden. Das Neben
einanderbestehen gleichberechtigter Staaten, deren Gesamtheit die 
Völkerrechtsgemeinschaft ausmacht, ist aber nicht denkbar, ohne 
daß die Machtkreise der einzelnen selbständigen Staatsgewalten 
gegeneinander abgegrenzt werden. Die Abgrenzung erfolgt nach 
zwei verschiedenen, sich teilweise durchkreuzenden Gesichtspunkten. 

1. Sie wird zunächst gegeben durch die Beziehung der 
Menschen zum S t a at s g e bi e t, ohne daß hier zwischen Staats
angehörigen und Staatsfremden unterschieden würde. Demnach 
sind alle auf dem Gebiete eines Staates sich auf halt end e n 
Personen der Staatsgewalt dieses Staates, seinen Gesetzen, seinen 
Gerichten, seinen Vollstreckungsbeamten unterworfen. Die Be
ziehung zum Staatsgebiet wird aber auch hergestellt durch ding
liche Rechte an unbeweglichen Gütern, die in dem Ge
biete des Staates gelegen sind. Die Staatsgewalt erscheint hier 
bei oberflächlicher Betrachtung als Herrschaft über Sachen; sie ist 
aber in Wahrheit auch hier Herrschaft über Menschen, und zwar ohne 
Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit wie auf deren Aufenthalt. 

2. Sie wird ferner gegeben durch die Staatsangehörig
k e H. Als Per s 0 n al ho h e it greift die Staatsgewalt hinaus 
über das Staatsgebiet; ihre Befehle erreichen den Staatsbürger 
auch, während er im Auslande sich aufhält; schützend begleitet 
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ihn auch in die Fremde die Staatsgewalt seines Heimatsstaates. 
Es wäre mithin einseitig und unrichtig, die Staatsgewalt ledig
lich als Gebietshoheit, als Territorialgewalt auffassen zu wollen. 
Das Band der Staatsangehörigkeit wird gelockert, aber nicht 
gelöst durch die überschreitung der Staatsgrenzen. 

IL Die Innere Selbständigkeit der Staatsgewalt äußert sich allen 
übrigen Staaten gegenüber als Autonomie In Gesetzgebung, ReeMI
pDege, Verwaltung, Innerhalb des dem Staate zustehendeb Machtkrelsee. 

Jedoch ist zu beachten: 
1. In Ausübung seiner Autonomie darf der Staat nicht über

lehen, daß er nicht isoliert dasteht, sondern Glied einer großen Gemein
schaft gleichberechtigter Rechtsgenossen Ist. Er hat daher Kollisionen 
mit der Autonomie der anderen Staaten zu vermeiden. 

Hier liegt der Berührungspunkt zwischen dem Völkerrecht 
und dem sogenannten internationalen Recht (oben § 1 I). Die 
Lösung der Statutenkollisi,on, die nicht nur im Privat
recht und im Strafrecht, sondern auf allen Gebieten der Gesetz
gebung von Wichtigkeit werden kann, ist zweifellos zunächst Auf
gabe eines jeden einzelnen Staates. Durch seine nationale Gesetz
gebung hat er zu bestimmen, ob im einzelnen Fall inländisches 
oder ausländisches Recht (und welches von verschiedenen aus
ländischen Rechten) zur Anwendung kommen soll. Aber die aus
nahmslose Anwendung des inländischen Rechts auf alle zur Be
urteilung der nationalen Behörden gelangenden RechtsverhäItnisse, 
also die uneingeschränkte Durchführung des Territorialprinzips, 
würde im Widerspruch stehen zu dem Grundgedanken des Völker
rechts selbst: zu der Anerkennung der Gleichberechtigung aller 
Mitglieder der Völkerrechts gemeinschaft und der Abgrenzung der 
Machtkreise ; und sie würde im Widerspruch stehen zu den Bedürf
nissen des internationalen Verkehrs, insbesondere des Handels
verkehrs. In der Tat bringt kein einziger Staat heute ausnahmslos 
sein heimisches Recht zur Anwendung. Jeder Staat schreibt viel
mehr unter gewissen Voraussetzungen die Anwendung des aus
ländischen Rechtes vor, mag es sich um die persönliche Hand
lungsfähigkeit eines Ausländers oder um ein dingliches Recht an 
einer im Auslande gelegenen Sache oder um die Form eines im 
Ausland geschlossenen Vertrages usw. handeln. Diese Grundsätze, 
durch welche die Entscheidung über die "Konflikte" des inlän
dischen mIt dem ausländischen Recht, über die "Kollision der 
Statuten", bestimmt wird, hat die nationale Gesetzgebung aus-
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drücklich oder stillschweigend aufzustellen. Aber sie hat bei ihrer 
Aufstellung die Coexistenz der mit ihr gleichberechtigten aus
ländischen Staaten ins Auge zu fassen. 

Durch die Haager Konventionen (unten § 32) ist die überein
stimmende Regelung der sogenannten Kollisionsnormen auf wich
tigen Gebieten des Privatrechts gesichert worden. Aber auch 
abgesehen von diesen Verträgen, ist schon heute die Überwindung 
des sogenannten Territorialprinzips gerade durch die nationale 
Gesetzgebung aller Kulturstaaten eine feststehende Tatsache. 

2. Die Autonomie kann durch vertragsmäßig übernommene oder 
durch von andern Staaten auferlegte Verpflichtungen beschränkt sein 
(oben § 61). 

m. Die Staatsgewalt, bezogen auf: das Staatsgebiet (unten § 9) 
nnd durch diese Beziehung räumlich umgrenzt, nennen wir Gebiets
hohelt (Territorialgewalt). SIe ist imperium, nicht dominium; völker
rechtlich anerkannte Herrschaft über Menschen innerhalb des Gebiets, 
nicht ein dlngllches Recht an dem Gebiet.1) 

1. Die Gebietshoheit schließt Jedes EingreHen einer fremden 
Staatsgewalt In das Staatsgebiet, jede unmittelbare Ausübung fremder 
Hoheitsrechte In dem Gebiet aus. 

Über die besonderen Rechtsregeln, welche für die konsu
larischen Jurisdiktionsbezirke gelten, vgl. unten § 16 IV. 

2. Ein und dasselbe Gebiet kann unter der, sei es geteilten, sei 
es ungeteilten Mitherrschaft mehrerer Staaten stehen (condominlum, 
richtiger coimperium). Neben diesem ist auch gemeinsames Protektorat 
(gemeinsame Oberherrschaft) möglich. 

Erfahrungsgemäß bildet die Mitherrschaft die Quelle ge
fährlicher Schwierigkeiten. Ungeteilte Mitherrschaft hatten nach 
dem 'Viener Frieden vom 30. Oktober 1864 Österreich und Preußen 

1) Objekt der Staatsgewalt al~ Gebietshoheit ist demnach nicht das 
Staatsgebiet; ihr Objekt bilden vielmehr stets die Menschen, die sich auf 
dem Gebiete aufhalten oder durch Vermittlung dinglicher Rechte an un
beweglichen, im Staatsgebiet gelegenen Gütern in Beziehung zu dem Staats
gebiet treten. So die überwiegende staatsrechtliche Auffassung (J eIl i n ek). 
Besonders aber: Fricker, Vom Staatsgebiet. 1867. Derselbe, Gebiet 
und Gebietshoheit. 1901. Bigliatti (oben § 4) S. 77; Cavaglieri, 
Arehivio giuridico LXXIII; de Louter I 322. Dagegen Heilborn 5, 
Laband (5. Aufl.), 1191, Ullmann 288 mit weiterer Literatur. AnderE' 
im Patrimonialstaat, in dem imperium und dominium zusammenfallen. -
Vgl. auch Ghirardini, La sovranitlt territoriale nel diritto intern. 
}GI3. Gautier , Das Wesen des Staatsgebiets dargestellt am Kondo
minat. Heidelberger Diss. 1906. 
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in Schleswig-Holstein und Lauenburg ; sie wurde durch den Ga
steiner Vertrag vom 14. August 1865 (Strupp 12(0) zwar für 
Schieswig-Hoistein grundsätzlich vorbehalten, tatsächlich aber ge
löst. Das Kondominium zwischen Baden und Hessen im Dorfe 
Kfunbach ist durch Vertrag vom 11. Mai 1903 (Bad. G. Bl.1904 
Nummer 29) aufgehoben worden. Die Fasanen- oder Konferenz
insel (an der Mündung der Bidassoa) steht unter dem Coimperium 
:von Frankreich und Spanien (N. R. G. 3. s. V 737). Ungeteilte 
Mitherrschaft hatten Belgien und Preußen an dem Minendistrikt 
von Neutral-Moresnet. Als nämlich auf Grund des Art. 25 der 
Wiener Kongreßakte vom 9. Juni 1815 die Grenzlinie zwischen 
den Niederlanden und Preußen genau bestimmt werden sollte, 
konnte man sich über das kleine, aber wertvolle Gebiet 
nicht einigen. Es wurde daher durch Art. 17 des Grenzvertrags 
vom 26. Juni 1816 (Fleischmann S. 9 Note 9) vereinbart, daß 
einstweilen das Gebiet unter der gemeinschaftlichen Verwaltung 
der heiden Staaten stehen und von keinem derselben militärisch 
besetzt werden solle. Die wiederholt zwischen Preußen und 
Belgien, das an die Stelle der Niederlande in den Vertrag ein
getreten ist, über die Aufteilung des Gebietes geführten Ver
handlungen sind bisher ohne Ergebnis geblieben. Der Krieg von 
1914 wird dem unhaltbaren Zustand ein Ende machen 2). Unter dem 
Kollektivprotektorat von Deutschland, Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten standen seit dem Vertrage vom 14. Juni 1889 
die Samoainseln, bis die Auf teilung durch den deutsch-englischen 
Vertrag vom 14. November 1899 und den Vertrag der drei Mächte 
vom 2. Dezember 1899 erfolgte (Deutschland erhielt dabei die 
beiden Hauptinseln Savaii und Upolu, Amerika Tutuila, England 
die Tongainseln sowie verschiedene andere Inselgruppen im 
Stillen Ozean)S). Der von England zurückeroberte Sudan steht 
kraft des Rechts der Eroberung jetzt unter der gemeinsamen 

2) Vgl. Schroeder, Das grenzstreitige Gebiet von Moresnet. 1902. 
Leichsensring, Neutral-Moresnet, seine Entstehung und völkerrechtliche 
Na.tur. Erlanger Dias. 1911. Fleischmann bei v. Stengel-Fleiachmann II 
901. - Gegen die Ansicht des Textes: Reichsgericht in Strafaa.chen 
E. XXXVIII 289 (nimmt einen rein tatsächlichen Zustand gemeinsohaft
licher Verwaltung an), abweichend von E. XXXI 259. Ebenso Fleisch
mann. 

3) N. R. G. 2. s. XV 571; XVI 301; XXX 652. Btrupp 1199, 
103, 105. Zorn, KoloniaJgesetzgebung 59. 
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Herrschaft von England und Ägypten'). Eine Art von Kondo
minat haben Frankreich und Großbritannien über die im Stillen 
Ozean gelegenen Neuen Hebriden auf Grund des Vertrages vom 
16. November 1887, bestätigt durch den Vertrag vom 8. April 
1904 und die Konvention vom 27. Februar (20. Oktober) 1906 5). 

über Herrschaft zu getrennten Teilen vgl. unten § 9 Note 4. 
8. Die Gebietshoheit kaD.n, wie die Staatsgewalt überhaupt, durch 

die zuguBsten anderer Staaten übernommenen oder auferlegten Ver. 
pllichtungen beschränkt sein. 

So kann ein Staat verpflichtet sein: a) auf seinem Gebiet 
die Ausübung eines Hoheitsrechtes durch einen andern Staat 
zu dulden; oder b) auf sainem Gebiet die Ausübung eines eigenen 
Hoheitsrechtes zu unterlassen. 

Beispiele für a : die Einräumung eines Besetzungs- oder 
Durchzugsrechtes, einer Kohlenstation, einerFischereigerechtsameS). 

Beispiele für b: die Neutralisierung gewisser Gebiete (unten 
§ 40 I). Ferner: die durch Artikel 33 des Pariser Vertrages von 
1856 Rußland auferlegte Verpflichtung, die Alandsinseln nicht 
zu befestigen und hier militärische und maritime Anstalten 
weder zu unterhalten, noch zu begründen T). Die durch den Lon
doner Vertrag vom 11. Mai 1867 Artikel 5 getroffene Bestimmung, 

4) Ebenso v. Grünau und Bla.noha.rd in den oben § 3 Note 14 a.n. 
gegebenen Schriften. Dagegen erklä.rt v. Dungern den Sudan für einen 
souveränen Staat; a.ber auoh na.oh ihm sind Träger der Souveränität 
Großbritannien und Ägypten. tJber den englisoh-ägyptischen Vertra.g 
vom 19. Ja.nuar 1899 (Fleisohmann 289, Strupp 11 34) vgL R. G. VI 
169. Gegen seine Gültigkeit Dedreuse (unten § 27 Note 12) S. 116 und 
dio von ihm Angeführten. - Ganz eigenartige Verhältnisse ergeben sieb 
aus den französisch -spanisohen Ma.rokkoverträgen (oben § 3 Note 23,30). 
Die heiden Staaten üben eine rä.umlioh geteilte Schutzherrschaft über 
Marokko aus; Verträge bezüglioh des Gesamtgebietes werden aber, unter 
Zustimmung Spaniens, von Frankreioh geschlossen. 

5) Abgedruokt N. R. G. 3 8. 1523 sowie Strupp II 171. VgL da.zu 
Politis, R. G. VIll 121, XIV 689. Brunet, La. regime des Nouvelles 
Hebrides. 1907. 

6) Das bekannteste Beispiel bietet die im Utreohter Frieden 1713 
zu gunsten Frankreiohs bestellte Fisohereigereohtsame an der Kiiste von 
Neufundland, a.uf die Frankreioh im Vertrage mit England vom 8. April 
1904 Verzicht geleistet hat. Literatur dariiber bei Strupp 133, TI 167 
Note 2. V gl. unten § 38. 

7) VgL WaultrinR. G. XIV 517. de Floeokher R. G. XV 271. -
Die Verpffiohtung ist durch das OBtseea.bkommen von 1908 (oben § 3 S. 40) 
nioht beriihrt worden. 
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daß die geschleiften Befestigungen der Stadt Lux e mb u r g nicht 
wieder aufgerichtet werden dürfen. Die Bestimmung des Konstanti
nopler Vertrags vom 2. Juli 1881 (Abtretung eines Teiles von 
Thessalien und von Arta an Griechenland), nach welcher die Be
festigungen am Golfe von Art a niedergelegt und in Friedenszeiten 
nicht erneuert werden sollen. Art. 3 Abs. 1 des Pariser Friedens 
von 1815 (Fleischmann S. 21): "In Betracht, daß die Festungs
werke von H ü n i n gen zu allen Zeiten ein Gegenstand der 
Besorgnisse für die Stadt Basel gewesen sind, haben die hohen 
kontrahierenden Mächte, um der helvetischen Konföderation einen 
neuen Beweis Ihres Wohlwollens und Ihrer Sorgfalt zu geben, 
sich dahin vereinigt, daß die Festungswerke von Hüningen ge
schleift werden, und die französische Regierung verpflichtet sich 
aus dem nämlichen Grunde, sie zu keiner Zeit wieder herzu
stellen, auch auf eine Entfernung von weniger als drei franzö
sischen Meilen von der Stadt Basel keine neue Befestigungen an
legen zu lassen." Der deutsch-englische Vertrag vom 10. April 
1886, durch den beide Mächte sich verpflichten, auf ihren Be
sitzungen im westlichen Stillen Ozean keine Verbrecherkolonien 
anzulegen. 

Es ist völlig irreführend, in diesen Fällen von (positiven 
und negativen) völkerrechtlichen Servituten oder 
Staatsservituten8) zu sprechen. Denn ganz abgesehen davon, 
daß an Stelle des praedium dominans der berechtigte Staat tritt, 
fehlt im Regelfall der dingliche Charakter' dieser Berechtigungen. 
Wenn Rußland etwa auf einer französischen Insel eine Kohlen
station eingeräumt erhält, und später England diese französische 
Insel erwirbt, so kann durchaus nicht behauptet werden, daß 

8) Vgl. Clauß, Die Lehre von den Staatsdienstbarkeiten. 1894. 
Wahl, Die Kohlenstation staats- und völkerrechtlich betrachtet. Greifs. 
walder Dies. 1906. Cavaretta, Diritti sui territori altrui nel diritto inter. 
nazionale contemporaneo. 1905. Schwenzner, Begriff und Wesen der 
Sta.a.tsservituten. Breslauer Diss. 1907. Klass, Begründen Staatsverträge 
über die Herstellung von Eisenbahnverbindungen völkerrechtliche Servi
tuten! Greifswalder Diss. 1009. Hollatz, Begriff und Wesen der Staats
servituten. 1910. La brouue, Des servitutes en droit intern. public. 
1911. Brie bei v. Stengel-Fleischmann III 472. Für die im Text ver
tretene Ansicht die überwiegende staatsrechtliche Auffaaaung (J ellinek). 
Ebenso: Ohallandes L. A. XVI 599. de Lauter 1369. Nys I1319. 
Derselbe, R. J. XLIII 314. Dagegen Oppenheim 1273. UHmann 
320. - Nur soweit es sich um den Staat als privatrecht!. Grundbesitzer han. 
delt, findet der (privatrechtliche) Begriff der Dienstbatkeiten Anwendung. 
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der Erwerber des belasteten Gebietes ohne weiteres in die Ver
bindlichkeit seines Vorgängers einrückt. Es ist vielmehr in sol
chem Falle Sache des Veräußerers, den bisher Berechtigten zu 
entschädigen, wenn dieser nicht ausdrücklich oder stillschweigend, 
durch vorbehaltlose Einwilligung in die Gebietsveränderung, auf 
sein Recht verzichtet. Von einem dinglichen oder absoluten, an 
dem Grundstücke haftenden Charakter des Rechtsverhältnisses 
kann also keine Rede sein. 

Anders liegt die Sache dann, wenn, insbesondere bei der 
Verpflichtung, die Ausübung von Hoheitsrechten zu unterlassen, 
die Bindung des verpflichteten Staates nicht im einseitigen Inter
esse seines Vertragsgegners, sondern, etwa durch einen Kollektiv
vertrag, im allgemeinen Interesse erfolgt. Dann ruh t die Ver
pflich tun g allerdings auf dem Ge bie te, so daß sie bei Ge
bietsveränderungen auf den Erwerber übergeht (unten § 24 Il); 
sie nimmt mithin dinglichen Charakter an~ Ein vielbesprochenes 
Beispiel bieten die ehemals sardinischen Provinzen Chablais und 
Faucigny (mit dem savoyischen Gebiete im Norden von Ugine) 9). 
Diese sollten nach Art. 92 der Wiener Kongreßakte an der 
Neutralität der Schweiz teilnehmen; im Fall eines Krieges 
sollte Sardinien seine Truppen zurückziehen und die Schweiz 
das Besetzungsrecht haben. Diese Bestimmung wurde wieder· 
holt und erweitert in Art. 3 Abs. 2 des Pariser Friedens vom 
20. November 1815 und in der Erklärung der Mächte, betreffend 
die Neutralisierung der Schweiz von demselben Tage. Als durch 
den Turiner Vertrag vom 24. März 1860 (Fleischmann 62) diese 
Gebiete von Sardinien an Frankreich übertragen wurden, erkannte 
Frankreich ausdrücklich seine Verpflichtung an, sie mit der auf 
ihnen ruhenden Neutralität zu übernehmen und sich darüber 
mit den SignatarmäChten der Wien er Kongreßakte sowie mit der 
Schweiz ins Einvernehmen zu setzen und diesen Mächten die 
erforderlichen Bürgschaften zu geben (Art. 2). Die Schweiz hat 
auch 1870 wie 1914 (Erklärung des Bundesrats vom 4. August 
1914) ihr Besetzungsrecht betont, aber seine Ausübung sich vorbe
halten. In derselben Weise muß wohl auch angenommen werden, 
daß Deutschland -als Rechtsnachfolger Frankreichs in die oben 
S. 78 erwähnte Verpflichtung eingetreten ist, die Stadt Hüningen 

9) Vgl. U880unaz·JoriB, De 10. neutraJite de la. Savoie. 1901. 
Trhal, L'annexion de 10. So.voie il. la. France. 1913. Vgl. auch § 10 
Note 6. 
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unbefestigt zu lassen 10). Aber auch in diesen Fällen paßt der 
privatrechtJiche Begriff der Servituten schlecht auf diese streng 
öffentlichrechtliche Beschränkung der Staatsgewalt (unten § 211). 

4. Die Gebietshoheit ergreut mittelbar alle auf dem Gebiet 
befindlichen Sachen, und zwar die unbewegllchen Intenslver als die 
bewegllchen, jedoch auch jene mit den durch die Exterritorialität 
(80 unten 6) gegebenen Einschränkungen. 

a) Der Staat kann daher grundsätzlich Erwerb und Besitz 
von unbeweglichen Sachen den Staatsfremden verbieten oder von 
der Erfüllung besonderer Bedingungen abhängig machen (unten 
§ 12 11). Dies gilt auch von dem Erwerb durch einen fremden 
Staat selbst oder durch fremde Staatshäupter un;! Staatsvertreter. 

b) Dingliche Klagen in bezug auf unbewegliche Güter ge
hören auch dann vor die Gerichte des Staates, in dem sie gelegen 
sind, wenn der Kläger oder der Beklagte exterritorial ist. Dieser 
allgemein anerkannte Satz kann auf die Erwägung gestützt werden, 
daß, wer ein dingliches Recht an einer in fremdem Staate ge· 
legenen Sache erwirbt, sich der Gerichtsbarkeit dieses Staates 
freiwillig unterwirft. 

c) Der exterritoriale Eigentümer eines unbeweglichen Gutes 
(mit Ausnahme des Gesandtschaftshotels) ist auch der gesamten 
auf dieses bezüglichen Staatsverwaltung, insbesondere auch der 
Steuerverwaltung, unterworfen. Auch hier kann der Gesichts· 
punkt der freiwilligen Unterwerfung verwendet werden. 

o. Die Gebietshoheit ergreut alle auf dem Gebiet sich befinden· 
den Personen. Nicht nur die Staatsangehörigen, sondem auch die auf 
dem Gebiet weilenden Staatsfremden sind der Gesetzgebung, Rechts· 
pnege, Verwaltung des Aufenthaltsstaates (als sogenannte subdlU tem· 
porarll) unterworfen. 

Damit Ist umgekehrt für den Au!enthaltsstaat die Verpmehtong 
gegeben, auch den auf seinem Gebiet sich aufhaltenden Staatslremden 
denselben Schutz zu gewähren, wie seinen eigenen Staatsangehörigen. 
Er hat daher die VerpIDchtung, auch in Rechtsstreltlgkeiten zwischen den 
Angehörigen desselben fremden Staates die Durchführung begründeter An. 
sprüche durchselneGeriehte und seine Vollstreckungsbehörden zu slchern.l1) 

10) Ebenso Brie bei v. Stengel.Fleisohmann m.'72, Hollatz 51, 
Repond R. G. IX 43 (47). Abweiohend v. Rogiater (Lit. zu § 24) 32; 
Richter 60; Schönborn bei Stier-Somio 11 2 S. 48. 

11) Abweichend bisher die französische Rechtsprechung, die aber 
mehr und mehr der riohtigen Ansicht sioh genähert hat. Vgl. Bernard, 
De la oompe!ence des tribunaux fr&nQ&is a l'6gard des etrangers et de 
!'exeoution des jugements etrangers en Franoe. 1900. 
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6. Die Gebietshoheit ergreift nicht die sogenannten exterritorialen 
Personen, die von der inländischen Zivil· und Strafgerichtsbarkelt 
(mithin mittelbar von der Herrschaft der Zivil· und Strafgesetze selbst), 
Bowie von persönlichen Steuern und Abgaben, Insbesondere aber, auch 
während ihres Aufenthaltes Im Inlande, von dem Zugriff der voll· 
streckenden Gewalt des Aulenthaltsstaates, befreit (eximiert) sind. 

Die Befreiung erstreckt sich auch auf die im Eigentum 
oder Besitz dieser Per-sonen befindlichen beweglichen Sachen, 
nicht aber auf ihre unbeweglichen Güter. Die einzelnen Rechts
regeln werden später entwickelt werden. 

Exterritorial sind: 
a) Der fremde Staat selbst (oben § 7 III 1). 
b) Das fremde Staatsoberhaupt (unten § 14). 
c) Die diplomatischen Vertreter fremder Staaten (unten 

§§ 15, 16). 
d) Fremde Truppenkörper, sowie fremde Staatsschiffe und 

Luftschiffe (unten § 9 VI). Dabei macht es keinen Unterschied, 
ob ihr Aufenthalt auf der Bewilligung des Aufenthaltstaates be· 
ruht oder nicht (Invasionsarmee). 

e) Den Angehörigen gewisser internationaler Kommissionen 
pflegt eine beschränkte Exterritorialität eingeräumt zu sein (unten 
§ 27). 

f) Die Mitglieder des ständigen Schiedshofes sowie des (vor
geschlagenen) Internationalen Prisenhofes (unten § 17 II) genießen 
auf Grund der Haager Konventionen während der Ausiibung ihres 
Amtes die diplomatischen Befreiungen und Vorrechte. Dieser Satz 
ist da und dort durch die Landesgesetzgebung (Italien 28. Dezember 
1902, Frankreich 2. Dezember 1903) auf alle staatsfremden Richter 
eines auf Grund der Haager Konvention gebildeten Schieds
gerichts ausgedehnt worden. 

g) In einem Teil der nichtchristlichen Länder genießen die 
Angehörigen der christlichen Mächte und ihre Schutzgenossen 
auf Grund der sogenannten Kapitulationen eine weitgehende Be
freiung von der Gebietshoheit des Aufenthaltsstaates (unten 
§ 16 IV). 

h) Abet auch der Papst und seine Gesandten werden ge
wohnheitsrechtlich von den christlichen Mächten als exterritorial 
behandelt (oben § 5 11). 

Verschieden von der Exterritorialität ist die Unverletzlich
keit gewisser Personen und Sachen im Kriege (unten § 40 V). 

v. L IB z t. Völkerrecht. 10. Auß. 6 
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IV. Die Staatsgewalt, bezogen auf das Staatsvolk (unten t 11) 
nnd durch diese Beziehung umgrenzt, nennen wir Personalhohelt. Sie 
umfaßt nur die Staatsangehörigen, diese aber auch, wenn sie auBer
halb des Gebietes sich aufhalten. 

11. Das Staatsgebiet. l ) 

§ 9. Der Umfang des Staatsgebietes. 
I. Staatsgebiet ist das von der Staatsgewalt eines Staates (also VOD 

der Gebietshoheit) umlaßte Gebiet. 
1. Das Staatsgebiet wird mithin gebildet durch den von den 

Staatsgrenzen umschlossenen TeU der Erdoberdäche, mit den von andern 
Staaten nmschlossenen Gebietsteilen (Enclaven), sowie mit den vom 
Wasser umspülten Inseln. 

Die Grenzen sind entweder natürliche oder künstliche. Als 
erstere spielen Gebirge und Flüsse die Hauptrolle. Bei jenen ist 
meist die Wasserscheide, bei diesen, soweit nicht andere Verein
barungen getroffen sind, der sogenannte Talweg die Grenzlinie. 
Für die Meeresküsten ist der Wasserstand zur Zeit der Tiefebbe 
maßgebend; die Watten gehören mithin zum Staatslandgebiet. 
Künstliche Grenzen, die nach den Grundsätzen der Erdmessung 
festgestellt werden, sind besonders in den bisher noch nicht oder 
nicht vollständig erforschten Ländern gebräuchlich. Die Grenze 
kann auch durch einen mehr oder weniger breiten Landstreifen 
gebildet werden, der vielleicht als "neutrale Zone" der Verwal
tung der beiden beteiligten Grenzstaaten entzogen wird. V gl. 
die Abmachungen zwischen Spanien und Marokko vom 5. März 
1894 über das Feld von Melilla; den Vertrag zwischen Schweden 
und Norwegen vom 26. Oktober 1905. Dagegen hat die soge
nannte österreichische Militärgrenze stets einen Bestandteil der 
Habsburgischen Monarchie gebildet. 

2. Zum Staatsgebiet gehören, außer dem Mutterlande, völker
rechtlich auch die NebenläDder oder Kolonien. 

Auch als sogenannte Schutzgebiete (oben § 6 III 3) stehen 
die Kolonien zu dem Mutterland nicnt in völkerrechtlicher, son· 
dem in staatsrechtlicher Beziehung; sie sind allen andern Staaten 
gegenüber Ausland und werden durch das Mutterland völkerrecht· 
lieh vertreten. An diesem Verhältnis ändert auch die weitest· 
gehende, den Kolonien eingeräumte Autonomie nichts. 

1) Merignhao 11 352. Nys I 436. Oppenheim 1217. Rivier 129. 
Ullmann 287. VgL auch die oben § 8 Note 1 angegebene Literatur. 
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3. Dagegen gehört zum Staatsgebiet nicht das "Hinterland" 
der Kolonien (die sogenannte Interessensphäre)2). In diesem Geblei 
hat der Staat nicht die Staatsgewalt, sondern zunächst nur ein aus
schlleßlIches OkkupatIonsrecht, sowie das Recht, schon vor vollzogener 
Okkupation die Ausübung fremder Staatsgewalten auszuschließen. 

Die Abgrenzung des Hmterlandes, wie sie zwischen 
den verschiedenen Kolonialmächten durch zahlreiche Verträge im 
letzten Jahrzehnt, insbesondere zur friedlichen Aufteilung von 
Afrika, vorgenommen worden ist und immer noch vorgenommen 
wird, bedeutet zunächst nur die vertragsmäßige Einräumung eines 
ausschließlichen Okkupationsrechtes ; sie berechtigt und bindet 
daher unmittelbar nur die vertragschließenden Teile. Aber der 
Verzicht des zunächst an den Erwerbungen interessierten Ver
tragsgegners und die ausdrückliche oder stillschweigende Zustim
mung der übrigen Mächte, denen von dem Vertrage Mitteilung 
gemacht worden ist, muß wohl weitergehend als die Einräumung 
eines absoluten auch gegen jeden Dritten wirkenden Rechts ge
dentet werden (unten § 21 IV 3). 

So erscheint das "Hinterland" als eine Vorstufe des Staats
gebietes, dem sie, durch allmähliche Einrichtung von Ver
waltung und Rechtspflege, schrittweise einverleibt wird, ohne daß 
es dabei jedesmal einer besonderen Mitteilung an die übrigen 
Mächte bedürfte. 

Dieser Auffassung entspricht es, wenn z. B. durch die 

2) Der Ausdruck Hinterland ist in die fremden Sprachen über
gegangen_ Vgl. über den Begriff Despagnet, R. G. 1103. Adam, L. A. 
VI 284. van Ortroy, Conventions internationales dMinissant les limites 
actuelles des possessions, protectorats et spheres d'influence en Afrique 
publiees d'apres les textes authentiques. 1898. Fleischmann, Auslieferung 
und Nacheile nach Deutschem Kolonia.1recht. 1906 S. 61. Sassen, bei 
v. Stengel- Fleischmann TI 437. Nys II 116. Ullmann 302. -
Über die ältere Auffassung (symbolische Okkupation) vgI. unten § 10 III. -
Verschieden von diesen nur ungenau sogenannten Interessensphären sind 
die "Einflußsphären", die in der heutigen WeItpolitik der Großmächte 
eine besondere Rolle spielen. Sie entstehen, wenn ein Staat in dem Ge
biete eines anderen Staates sich die ausschließliche Betätigung seines po
litischen oder wirtschaftlichen Einflusses sichert. Das Gegenstück bildet 
der Ausdruck des "desinteressement", der Verzicht auf die Wahrnehmung 
eigener Interessen in einem bestimmten Gebiet. Diese vertragsmäßigen 
Abmachungen haben mit der hier behandelten Frage niohts zu tun. -
Deutsohland in Kleinasien : tlber die Bagdadbahn vgI. Lemonon 
R. G. XVII 201, XIX 318. Strupp II 257. Deutsch-russischer Vertrag 
vom 19. August 1911 in N. R. G. 3. s. V 673. 

6* 
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Verordnung vom 2. Mai 1894 (R. G. BI. S. (61) der Reichskanzler 
ermächtigt wird, "für diejenigen innerhalb einer deutschen In· 
teressensphäre in Afrika gelegenen, zu dem Schutzgebiete bisher 
nicht gehörenden Gebietsteile, hinsichtlich deren der fortschreitende 
Einfluß der deutschen Verwaltung die Vereinigung mit dem Schutz· 
gebiete angezeigt erscheinen läßt, die hierzu erforderlichen An· 
ordnungen in betreff der Organisation der Verwaltung und Rechts· 
pflege nach Maßgabe der für das Schutzgebiet geltenden Vor· 
schriften zu treffen". 

Dieser Auffassung entspricht es ferner, wenn das Deutsche 
Reich in den Verträgen mit Großbritannien vom 5. Mai 1894 
CR. G. BI. S. 535) und mit den Niederlanden vom 21. September 
1897 (R. G. BI. S.7(7) einerseits zur Auslieferung der aus dem 
fremden in das deutsche Hinterland gellüchteten Verbrecher 
sich verpflichtet, andrerseits die Eingeborenen dieser Gebiete 
ebenso wie die deutschen Staatsangehörigen von .der Auslieferung 
ausnimmt 8). 

IL Zum Staatsgebiet gehört aber weiter auch das Staatswasser
gebiet Im Mutterland wie In den Nebenlindem, das durch die Eigen
gewisser oder "Hoheitsgewässer" des Staates (die "nationalen" Ge
wisser Im engem Sinne) gebUdet wird. 

1. Eigengewässer, also Staatsgebiet, sind Me nationalen Ströme, 
die nationalen Kanäle, sowie die Binnenmeere und Blnnenseen im engem 
Sinne. Kraft der autonomen Gebietehoheit kann der Ulentaat, soweit er 
durch Verträge nicht gebunden Ist, den Angehörigen anderer Staaten 
Me SchlUahrt wie die Fischerei In seinen Eigengewässern verbieten 
oder sie ihnen nur unter gewissen, die eigenen Staatsangehörigen be
günsUgenden Becllngungen (Abgaben usw.) gestatten. Die GerIchts
barkeit über fremde Handeisschllle (und clamlt auch das Dureh
suehungsreeht) steht Ihm, von besonderen Vereinbarungen abgesehen, 
uneingeschrinkt zu. 

a) Ströme, die ill dem Gebiet desselben Staates entspringen 
und münden, stehen unter der ausschließlichen Herrschaft dieses 
Staates. Ströme, die, ohne vom Meer aus schiffbar zu sein, das 

3) Von den deutschen Verträgen über die Abgrenzung unserer 
Hinterländer Bind hervorzuheben: Verträge mit England: 6. April 1886 
(Stiller Ozean), 1. November 1886. 1. Juli 1890 und 23. Februar 1901 (Ost
afrika), 15. November 1893 (Zentralafrika); mit Portugal: 30. DJzember 
1886 (Ostafrika); mit Frankreioh: 15. März 1894 (Kamerun); 23. Juli 1897 
(Togo). Vgl. N. R. G. 2. B. XI 505, xn 298. XV 479, :xxv 415,:XXX 492. 
Zorn, Deutsche KoloniaJgesetzgebung. 1901, sowie die oben Note 2 an· 
gefihrte Sohrüt von van Ortroy. 
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Gebiet mehrerer Staaten durchfließen, stehen unter der ge te i 1 te n 
Herrschaft der Uferstaaten. Ströme, die das Gebiet mehrerer 
Staaten durchfließen und vom Meer aus schiffbar sind, heißen 
internationale Ströme j sie sind nicht mehr Eigengewässer, son
dern werden, unter bestimmten Voraussetzungen, von dem Grund
satz der "Schiffahrtsfreiheit" beherrscht (unten § 27). 

b) Kanäle, also künstliche Wasserstraßen, die von bei den 
Seit~n vom Landgebiet desselben Staates umschlossen werden, 
stehen unter der ausschließlichen Herrschaft dieses Staates, und 
zwar auch dann, wenn sie zwei freie Meere miteinander ver
binden (so der deutsche Kaiser-Wilhelm-Kanal). Werden sie vom 
Landgebiet mehrerer Staaten umschlossen, so stehen sie unter 
der geteilten Herrschaft der Uferstaaten. Jedoch drängt die neuere 
Entwicklung dahin, Kanäle, die für den internationalen Handels
verkehr von Bedeutung sind, der uneingeschränkten Staatsgewalt 
der Uferstaaten zu entziehen und auch für sie den Grundsatz der 
freien Schiffahrt zur Durchführung zu bringen. V gl. unten § 27 IV . 

c) Binnenmeere oder Binnenseen im engem Sinne sind die
jenigen Seen, die auf allen Seiten vom Lande umschlossen sind 
oder doch mit dem offenen Meere nicht in schiffbarer Verbindung 
stehen. Auf sie finden dieselben Regeln Anwendung (bestritten). 
Daher steht der Bodensee unter der g e t eil t e n Herrschaft der 
Uferstaaten j und nur der zur Schweiz gehörende Teil des Sees 
hat teil an der dauernden Neutralität der Schweiz. So die über
wiegende Meinung'). 

Durch besondere Vereinbarung können auch hier abwei
chende Rechtsverhältnisse geschaffen werden. So hat sich Rußland 
durch die Verträge mit Persiel'. vom 24. Oktober 1813 und vom 
22. Februar 1828 (Strupp I 286) die ausschließliche Herrschaft 
über das Kaspische Meer gesichert. 

2. Binnenseen im weiteren Sinne (mare clausum) sind solche, 
die mit dem offenen Meer in schiffbarer Verbindung steben. Sie unter
Hegen der Gebletsboheit des sie umschließenden einen Uferstaates nur 
dann, wenn diesel' auch die Verbindung mit dem Meere vollständig be
herrscht. Sie sind dagegen offenes Meer, soweit eine dieser belden Be
dingungen nicht zutrifft. 

4) Ebenso: v. Martitz in den Anna.len des Deutschen Reichs. 1885. 
S. 283. Rehm, H. St. III 111. S toffel, Die Fischereiverhältnisse des 
Bodensees USW. 1906. Hoenninger, Der Bodensee im Völkerrecht. 
Heidelberger Dias. 1906. Da.gegen Rettich, Die völkerrechtlichen und 
staatsrechtlichen Verhältnisse des Bodensees. 1884. - Vgl. Ullmann 293. 
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Nur im ersten Falle sind die Binnenseen Eigengewässer, so 
daß der Uferstaat souverän über die Zulassung Staatsfremder 
zu Schiffahrt und Fischerei bestimmt; im zweiten Falle dagegen 
stehen sie, wie die offene See selbst, den Schiffen aller Flaggen 
frei. So ist das Asowsche Meer geschlossene,· das Schwarze 
Meer offene See. Die Meerengen, welche die Verbindung zwischen 
zwei Teilen der offenen See herstellen, stehen, soweit nicht be
sondere Vereinbarungen eingreifen 5), unter dem Grundsatze der 
Meeresfreiheit (darüber unten § 26 II); und zwar auch dann, wenn 
beide Ufer unter der Staatsgewalt desselben Staates stehen. 

m. Erweiterungen des Staatsgebiets. 
1. Der Luftraum oberhalb der durch die Staatsgrenzen um

schriebenen Land- und Wasseroberftäehe gehört zum Staatsgebiet, steht 
also uuter der Staatsgewalt. 6) 

Die Frage, die zunächst durch die Luftschiffahrt an
geregt worden ist, ist in Friedenszeiten, wie im Kriege von 
großer Bedeutung. So lange internationale Vereinbarungen nicht 
getroffen sind, hat jeder Staat das Recht, die Luftschiffahrt in 
seiner Luftzone autonom zu regeln; er kann fremden Luftschiffen, 
namentlich solchen der Militärverwaltung, das Überfliegen der 
Staatsgrenzen untersagen, einzelne Teile seiner Luftzone von dem 

6) tiber die HudBOn·Bai: Balch, R. J. XLIII 539 (der sie für 
freies Meer erklärt). 

6) VgL v. Holtzendorff, H. V. II 230. Fauchille. Le domain 
a.ärien et le regime juridique des a.erosta.ts. 1901 (R. G. VIII 414). Soholz, 
L. A. XIX 600. Verhandlungen des Instituts in Annua.ire XXIV 23, 303. 
Dupuis, R. G.XVllI 628. Fleischmann, Zeitschrift für Sozialwissen. 
schaft XI 788. Meurer, Luftschüfahrtsrecht. 1909. Meili, Das Luftsohili 
und dieReohtswissensohaft. 1909. Grünwald, Das Luftsohili in völker· 
rechtlioher und strafreohtlicher Beziehung. 1908. Derselbe, L. A. XXIV 
190. Nys, R.J. XXXIV 503. Hilty, L. A. XIX 87. A. Meyer, Die 
Luftsohiffahrt in kriegsrechtlioher Bedeutung. 1909. Zitelmann, Luft
schüfahrtsreoht. 1910. v. Bar, D. J. Z. XVI 1026. Hazeltine, The law 
of the air 1911. Catellani, TI diritto a.ereo. 1911. Bielen berg, Die 
Freiheit des Luftraums. Heidelberger Dias. 1911. Pencker, Luftsohiff
fahrtreoht. LeipzigerDiss.191l. Kohler,Luftfahrtreoht. 1912. Riohards, 
Sovereignety over the Air. 1912. 27. und 28. Konferenz der Inter· 
national Law Assooiation S. 213, bez. 494. Merignhac, R. G. XXI 205. 
Gareis 72. Merignhao II 398. Nys I 568. Rivier 131. - Für das im 
Text vertretene Souveränitätsprinzip auoh Meu rer, Kohler, A. Meyer. 
Zitelmann, Westlake, Hazeltine, Riohards, Merignhao. Fau· 
chilIe und die meisten romanisohen Schriftsteller gehen von dem Prinzip 
der "Freiheit der Luft" aus. 
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freien Verkehr ausnehmen USW. Das Prinzip der "Freiheit der 
Luft" hat im Völkerrecht keine Grundlage; und die Parallele mit 
der Seeschiffahrt versagt völlig. Im Kriege teilt der Luftraum 
die Rechtstellung des Erdraums : der Luftraum oberhalb des 
Gebiets eines Kriegführenden gehört zum Kriegsschauplatz; der 
zum Staatsgebiet eines neutralen Staates gehörende Luftraum ist 
neutrales Gebiet. V gl. auch unten § 29 VI. 

Das Gesagte gilt auch gegenüber der drahtlosen Tele· 
g rap h i e 7). Jeder Staat ist berechtigt, soweit er es technisch 
vermag, die seine Interessen gefährdende Verbreitung der Hertz
sehen W pIlen in seinem Luftgebiet zu inhibieren. 

2. Zum Staatsgebiet gehört weiter der Erdraum unter der durch 
die Staatsgrcnzen umschriebenen Erdoberfläche. 

Jeder Staat hat daher das ausschließliche Recht, unterhalb 
seiner Erdoberfläche unterirdische Anlagen aller Art, Bergwerke, 
Eisenbahntunnels, Telegraphenleitungen usw. zu machen, und 
im Falle eines Krieges darf auch dieser Teil des Staatsgebietes 
der neutralen Staaten von den Kriegführenden nicht zum Schau
platz militärischer Operationen gemacht werden. 

S. Zum Staatsgebiet gehören endlich auch die von dem Staats
gebiet ausgehenden unterseeischen Kabel. 

Landet das Kabel in dem Gebiet eines andern Staates, so 
ist Mitherrschaft (coimperium) beider Staaten anzunehmen 8). 

IV. Zum Staatsgebiet gehören nicht die Küstengewässer (la mel 
territoriale, besser la mer cötiere oder littorale, the 
maritime belt)9). 

7) Scholz, Drahtlose Telegraphie und Neutralität (Festgabe für 
Hübler). 1905. Meili, Die drahtlose Telegraphie im internen Recht und 
Völkerrecht. 1908. Dazu Meurer, R. G. XVI 76. Jen tsch, Telegraphie 
und Telephonie ohne Draht. 1904. Annuaire XXI 76. Boidin, R.G. XVI 
261. Landsberg, Die drahtlose Telegraphie im deutschen undintematio· 
nalen Verkehrsrecht. 1909. Kausen, Die Radiotelegraphie im Völker. 
recht. 1910. V gl. auch die Literatur in Note 6. - Über die Konvention 
von 1906 vgL unten § 29 IU; über das Kriegsrecht unten § 42 n. 

8) "Theorie des Kabelterritoriums", mit überzeugenden Gründen ver· 
treten von Scholz, Krieg. und Seekabel. 1904; dazu Cybichowski, 
B. Z. xvn 160, Scholz, K. Z. V 183. Vgl. unten § 41 IU. 

9) Vgl. Schücking, Das Küstenmeer im internationalen Rechte. 
1897. Ferner: Im bart Latour, Lamer territoriale au point de vue theorique 
et pratique. 1889. Stoerk, H.H. II 453, der die Uferrechte auf die Ver
waltungspflege des Uferstaates gründet und durch diese räumlich begrenzt. 
v. MartenB, R. G. I 32. Godey, R. G. III 224. David, La. peche 
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1. Küstengewässer nennt man denjenigen Tell der offenen See, 
den der Uferstaat Ton der Küste aus ständig zu beherrsehen vermag. 

- Die Bestimmung der Grenzlinie der Küstengewässer ist be
stritten. Die ältere Literatur ließ die Tragweite der auf dem 
Trockenufer aufgestellten Strandbatterien entscheiden ("terrae 
dominium finitur, ubi finitur armorum vis"). In der neuem Gesetz· 
gebung Deutschlands und anderer Staaten sowie auch in ver
schiedenen neueren Verträgen wird die Entfernung vielfach auf 
drei Seemeilen (5556 m) bestimmt, diese aber vom niedrigsten 
Wasserstande der Tiefebbe (la baisse de la basse maree) gerechnet 
So sagt auch der Art. 2 Abs. 1 des von den Nordseestaaten ge
schlossenen Vertrages vom 6. Mai 1882 (unten § 35 III 2), betreffend 
die polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee außerhalb 
der Küstengewässer (R. G. BI. 1884, S. 25): "Die Fischer jeder 
Nation sollen das ausschließliche Recht zum Betriebe der Fischerei 
haben in dem Gebiete bis zu drei Seemeilen Entfernung von der 
Niedrigwassergrenze, in der ganzen Längenausdehnung der Küsten 
ihres Landes und der davor liegenden Inseln und Bänke." 
V gI. auch Art. 8 des deutsch-mexikanischen Freundschafts
usw. Vertrages vom 5. Dezember 1892 (Strupp 11 292). Auch die 
deutsche Prisenordnung von 1909 hält an den drei Seemeilen fest. 
Aber von einer allgemeinen Anerkennung dieser Berechnungsweise 
kann dennoch nicht gesprochen werden. Gegen die "Drei· 
Seemeilen-Zone" spricht auch die Erwägung, daß sie wohl 
ursprünglich mit der Tragweite der Strandbatterien zusammen· 
fallen mochte, daß diese aber heute bei Treffsicherheit fünf 
bis sieben Seemeilen, also neun bis zwölf' Kilometer be
trägt. Daher begegnen wir nicht zu selten in den neuesten 
Verträgen und Auslandsgesetzen (so in dem italienischen Gesetz 
vom 16. Jtfni 1912) der Zehn-Seemeilen-Grenze. Das französische 
Dekret vom 18. Oktober 1912 zieht die Grenze bei sechs See
meilen, das italienische Dekret betr. die Zollhäfen von Tripolis 

maritime au point de vue international. 1897. De Lapradelle, R. G. V 
264, 309. Gregory, Jurisdiction over foreign ships in territorial waters. 
1904. Nagler, Vergleichende Darstellung des deutschen und a.usländischen 
Strafrechts. Bes. Teil. 8. Band 1906. 8.521 (über verbotene Küstenfischerei). 
Ra.dni tzky, L. A. XX 313 (340), der unter Gebietshoheit lediglich örtliche 
Kom~etenz versteht. 27. Konferenz der International Law Association 
S. 81. Annuaire:XXV 375, XXVI 403. Raestad, R. G. XIX 598. 
Fleisohmann bei v. Stengel.Fleischmann II 702. de Louter I 300. 
Nys I 540. Oppenheim 1255. Ullmann 290. 
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vom 4. Februar 1913 (Jahrbuch II 324) für das Zollgebiet bei 
zwölf Seemeilen. Bei der Bestimmung der Grenze ist grundsätzlich 
davon auszugehen, daß die Aufstellung des Begriffes der Küsten
gewässer ihren letzten Grund in dem Schutzbedürfnis des Ufer
staates einerseits, anderseits in dessen Macht hat, dieses Be
dürfnis zu sichern. Die Grenze der Küstengewässer muß also 
so weit hinausgerückt werden, als der Uferstaat seine tatsäch
liche Herrschaft auszuüben und seine Interessen zu sichern ver
mag. Daher wäre eine internationale Vereinbarung über die 
Maximal-Seegrenze der Küstengewässer (etwa auf sechs oder 
zehn Seemeilen) dringend zu wünschen. Trotz einer solchen 
könnte jeder Uferstaat die Grenze auch enger bestimmen, auch 
sie für die Ausübung verschiedener Hoheitsrechte verschieden 
bemessen, also etwa für die Ausübung der Zoll- und Sanitäts
polizei die Grenze weiter hinausschieben als für die Ausübung 
der Gerichtsbarkeit. 

2. Die Küstengewässer sind nicht Staatsgebiet; wohl aber steht 
dem Ufentaate die Ausübung gewisser Hoheitsrechte in den Küsten
geWässern zu. Man kann mithin sagen: der Ulerstaat hat eine be
schränkte GebietshoheU über die Küstengewässer.l~ 

Daß das Küstenmeer nicht schlechtweg als Staatsgebiet des 
Uferstaates betrachtet werden kann, also nicht "Hoheitsgewässer" 
ist, ergibt eine einfache Erwägung. Wenn an Bord eines schwe
dischen Handelsdampfers, der die deutschen Küstengewässer der 
Ostsee durchfährt, ein Kind geboren wird, so ist dieses Kind, 
wie von allen Seiten zugegeben wird (unten V), nicht in Deutsch
land, sondern in Schweden geboren; wenn an Bord eines die 
deutschen Küstengewässer durchfahrenden französischen Schiffes 
ein Matrose von einem andern erschlagen wird, so ist die Hand
lung ganz zweifellos nicht in Deutschland, sondern in Frankreich 
begangen. 

Die rechtliche Stellung des Uferstaates in den Küstengewässern 
ergibt sich vielmehr aus folgenden Rechtssätzen. 

10) Die Frage ist sehr bestritten. Die Souveränität des Uferstaates 
wird von einzelnen Schriftstellern (so von Schücking) behauptet, von 
andem in Abrede gestellt. Da aber die ersteren Einschränkungen in der 
Ausübung der Souveränität zugeben und die letztem dem Uferstaate die 
Ausübung einer ganzen Reihe von Hoheitsrechten (wenn auch unter dem 
Namen VOll "Staa.taservituten") einräumen, so führen die verschiedenen 
Ansichten im wesentlichen zu demselben Ergebnis. Vgl. über die a.lte 
Streitfrage vor allen Schücking. 
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a) Die Durchfahrt durch die Küstengewässer darf den Handels
wie den KriegsschlHen fremder Staaten In Friedens- wie In KrIegs
zeiten weder versagt, noch von Abgaben abhängig gemacht werden 
(drolt de passage Inoffensiv, jus passagll sive transitus lnnoxll). Da
gegen ist, von Seenot (relache forelle) abgesehen, der Aufenthalt In 
de~ Küstengewässern (zu Seemanövern, Vermessungen usw.) nur mit 
Genehmigung des Uferstaates gestattet. 

b) Die Küstenfrachtfahrt (eabotage maritime) und die Küsten
fischerei kann den eigenen Staatsangehörigen unter Ausschluß aller 
Staatsfremden vorbehalten werden. (VgL unten § 12 n.) 

c) Der Uferstaat hat das Recht der SeepolizeL 
Er hat also zunächst das Recht der Sc h i ff a h r ts p 0 li z e i. 

Die Bestimmungen des Uferstaates über die Signalordnung, über 
Seezeichen, über Lotsenzwang, über die Verhütung des Zusammen
stoßes von Schiffen auf See und über das Verhalten der Schiffer 
nach einem Zusammenstoß, über die Hilfeleistung bei Stran
dung, über den Schutz der unterseeischen Kabel usw. sind daher 
für die die Küstengewässer durchfahrenden Schiffe bindend. Er 
hat ferner das Recht der Zoll pol i z e i, also auch das Recht, 
fremde, des Schmuggels verdächtige Schiffe anzuhalten und zu 
durchsuchen. Er hat endlich auch das Recht der Sani tits
pol i z e i. Er ist zugleich auch befugt, die Beobachtung seiner 
polizeilichen Vorschriften zu erzwingen und ihre Übertretung zu 
bestrafen. 

d) Der Uferstaat übt in seinen Küstengewässern eine beschränkte 
Gerichtsbarkeit In Zivll- und Strafsachen. 

Er hat die Gerichtsbarkeit zunächst in bezug auf die in 
seinen Küstengewässern, aber nicht an Bord eines fremden 
Sc h i f fes vorgekommenen, rechtswidrigen Handlungen und 
Rechtsgeschäfte. So wenn in einem deutschen Seebade von 
einem in die See hinausgeschwommenen Badegaste ein Tot
schlag an einem andern begangen, oder zwischen fremden Staats
angehörigen auf einer Sandbank ein Rechtsgeschäft abgeschlossen 
wird. Hier sind zweifellos die deutschen Gerichte zuständig, 
und deutsches Recht ist anzuwenden. Der Uferstaat hat 
ferner die Gerichtsbarkeit beiSeeunfällen, die sich in 
seinen Küstengewässern ereignen; mithin auch bei einem Zu
sammenstoß von Schiffen, selbst wenn die beiden in Frage 
kommenden Schiffe fremder Nationalität angehören oder sogar 
dieselbe fremde Flagge führen. Diesen Standpunkt nimmt nicht 
nur die englische Territorial waters jurisdiction act vom 16. August 
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1878 (41/42 Vict. c. 73), sondern auch das deutsche Gesetz vom 
27. Juli 1877 (R. G. BI. S.549), betreffend die Untersuchung von 
Seeunfällen, ein. Die Gerichte des Uferstaates haben hier nach 
ihrem heimischen Recht das Verschulden der beteiligten Schiffer 
und die zivilrechtlichen wie die strafrechtlichen Folgen dieses Ver
schuldens festzustellen; die inländischen Vollstreckungsbehörden 
für die Durchsetzung der festgestellten Unrechtsfolgen zu sorgen. 

Nicht wesentlich anders ist die Rechtsstellung der in den 
Küstengewässern verankerten Schiffe gegenüber der Gerichts· 
barkeit des Uferstaates. Zwar wird hier von den völkerrecht
lichen Schriftstellern teils die uneingeschränkte Gerichtsbarkeit 
des Uferstaates (so auch Großbritannien und die Vereinigten 
Staaten), teils die unbedingte Exterritorialität des fremden Schiffes 
behauptet, aber diesen beiden extremen Ansichten steht eine 
feste kontinental-europäische Staatenpraxis gegenüber. Nach 
dieser hat der Uferstaat nur dann die Gerichtsbarkeit über die 
an Bord des fremden Schiffes begangenen Delikte, wen nun d 
soweit durch das Delikt berechtigte Interessen 
des Uferstaates selbst oder eines seiner nicht an 
Bord des fremden Schiffes befindlichen Staats
an geh ö ri g en ver letzt ode r gefährdet word e n si n d. 

In dieser Fassung ist der von Frankreich seit der Ent
scheidung des Conseil d'Etat von 1806 vertretene Rechtssatz 
in einer großen Anzahl von Staatsverträgen, so in sämtlichen 
Verträgen Frankreichs, des Deutschen Reiches und anderer 
Staaten, ausdrücklich ausgesprochen worden. Vgl. Art. 16 des 
deutsch-japanischen Konsularvertrages von 1896 im Anhang. In 
den Verträgen ist meistens gesagt, daß die Aufrechterhaltung der 
inneren Ordnung an Bord der in fremden Gewässern verankerten 
Handelsschiffe ausschließlich den Konsuln des Staates zusteht, dem 
das Schiff seiner Flagge nach angehört. Die Konsuln haben daher 
allein über Streitigkeiten jeder Art zwischen Schiffsführern, Schiffs
offizieren, Mannschaften und andern in den Musterrollen unter 
irgendwelcher Bezeichnung aufgenommenen Personen (nicht 
zwischen den Passagieren 1) zu entscheiden; insbesondere auch 
über die Streitigkeiten, die sich auf die Heuer und auf die gr
füllung anderer vertragsmäßiger Verbindlichkeiten beziehen. Die 
Ortsbehörden des Uferstaates haben dagegen einzuschreiten, wenn 
die Unordnungen, welche aus solchen Zwistigkeiten entstehen, 
geeignet sind, die öffentliche Ruhe am Lande oder im Hafen 
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zu stören, oder wenn Landesangehörige oder nicht zur Schiffs· 
besatzung gehörige Personen beteiligt sind. 

e) Im Kriege gehören die Küstengewiisser der Krlegliibrenden 
zum Kriegsschauplatz; die Küstengewässer der an dem Kriege nlch1 
beteillgten. Staaten stehen. dagegen unter den, Rechtssätzen der Neu
tralität (unten § 42 ID). Dasselbe gilt von dem Luftraum oberhalb 
der Küstengewiisser. 

8. Besondere Rechtsmaßregeln gelten för die Baien und Buehten. 
In Ihrem lnnern von den Ufern aus noch vollständig behemchbaren 
TeUe sind sie EIgengewässer und stehen daher unter der uneinge
schränkten Gebietshoheit des Uferstaates; an diesen. Tell schlleßen sich 
die Küstengewiisser, die jenseits Ihrer Grenze ln die oUeneSee übergehen,u) 

Man pflegt die Abgrenzung jenes innem Teiles der Baien 
und Buchten in der Weise zu gewinnen, daß man sich von Küste 
zu Küste eine gerade Linie in einer solchen Breite der Bucht 
gezogen denkt, daß der Mittelpunkt der Linie durch die auf 
beiden Ufern errichteten Strandbatterien noch erreicht wird. 
Hinter dieser Linie, dem festen Lande zu, liegt die geschlossene 
Bucht, also nationales Gewässer; vor dieser Linie, gegen das 
offene Meer zu, beginnen die Küstengewässer. 

Nur teilweise abweichend bestimmt der oben (S. 88) er
wähnte Art. 2 des Vertrages der Nordseestaaten vom 6. Mai 1882 
in seinem zweiten Absatz: "ln den Buchten ist das Gebiet der 
drei Seemeilen von einer geraden Linie ab zu rechnen, welche 
in dem dem Eingang der Bucht zunächst gelegenen Teile von 
einem Ufer derselben zum anderen da gezogen gedacht wird, 
wo die Öffnung zuerst nicht mehr als 10 Seemeilen beträgt." 

Viel weitergehende Anspruche auf die Baien und Buchten 
(kings chambers) sind von englischer Seite wiederholt erhoben, 
von den übrigen Mächten aber nicht anerkannt worden. Danach 
sollte das ganze Wassergebiet, das zwischen den am meisten 
vorspringenden Landspitzen gelegen ist, als Eigengewässer der 
vollen Herrschaft des Uferstaates unterworfen sein. 

V. Die Gebietshoheit umlaBt die nationalen StaatsschUle, die auch 
In fremden Küsten- und Elgengewässem von der Staatsgewalt des 
Aufenthaltsortes befreit sind; die nationalen HandelsschUle auf offener 
See sowle tellwelse (oben S.89) auch In fremden Gewässem.ll) 

11) Vgl. Oppenheim. K. Z. I 579. 
12) Ferber, Interna.tionale Reohtsverhältnisse der Kriegs. und 

Handelssohiffe im Krieg und Frieden. 1894. S toer k, H. H. II 434. PereIs, 
L. A. I 461. 677. de Witt.Ha.mer. R.J. XXXVI 290. Verha.ndlungen 
des Instituts in AnnuaireXVI. Merignhao n 548. Nys n 157. 
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Es ist daher nicht nur grundsätzlich die Ausübung jeder 
Staatshoheit durch einen andern als denjenigen Staat aus
geschlossen, dem das Schiff seiner Flagge nach angehört, son
dern die Schiffe gelten nach dem nationalen Recht der meisten 
Staaten als "s ch wimmende Gebi ets teile" (territoire 
flottant) dieses Staates, als "Scholle des Heimatslandes". Die 
an Bord des Schiffes sich abspielenden Ereignisse gelten als in 
dem Staate vorgekommen, dem das Schiff seiner Flagge nach 
zugehört (oben S. 91). Flüchtet sich ein Verbrecher auf ein 
Kauffahrteischiff, so gelten für seine Auslieferung (von dem 
Hausrecht des Kapitäns abgesehen) dieselben Rechtsregeln, als 
wenn er sich auf das Landgebiet geflüchtet hätte. Entsprechend 
ist die Rechtslage eines an Bord des Schiffes gelangten Sklaven 
zu beurteilen. Der Kapitän eines Kriegsschiffes kann dagegen 
Asyl gewähren oder ausliefern, ohne daß die Regeln des A.us
lieferungsverfahrens zur Anwendung kämen. 

Zu den S t a a t s s chi ff engehören in erster Linie die Kriegs
schiffe; aber auch alle andern Schiffe, die dauernd und ausschließ
lich im Dienst des Staates oder des Staatshauptes verwendet werden 
(so Zollkutter, Sanitätsschiffe usw.). Schiffe, welche Ausstellungs
gegenstände nach und von den internationalen Ausstellungen 
bringen, werden neuerdings (Vereinigte Staaten 1904) den Staats
schiffen gleichgestellt Postschiffe, die im Eigentum von Privat
reedereien stehen und fast immer auch die Beförderung von Per
sonen und Waren übernehmen, gehören, von besonderer Verein
barung abgesehen, nicht hierher; ebensowenig Handelsschiffe, die 
das fremde Staatsoberhaupt oder den Gesandten des fremden Staates 
an Bord haben, ohne ihnen zur freien Verfügung gesteIlt zu sein. 

VI. Auf eile LuftschiHe finden eile für eile Seeschiffe aufgestellten 
Rechtsregeln entsprechende Anwendung. 

Die Ereignisse, die sich auf einem Luftschiff während seiner 
Fahrt durch die freie Luft (oberhalb der offenen See) oder durch 
die Luftzone eines Staates abspielen, gelten als in dem Staate ein
getreten, dem das Luftschiff angehört, während es bei Gefährdung 
des Grundstaates oder seiner Angehörigen der Gerichtsbarkeit 
des Grundstaates unterliegt. Verankerte private Luftschiffe stehen 
unter der Gebietshoheit des Landungsstaates ; staatliche Luft
schiffe sind auch in diesem Falle nur dem Staate, dem sie ange
hören, unterworfen. 

Die Durchführung dieser Rechtsregeln setzt freilich voraus, 
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daß die Nationalität der Luftschiffe, ähnlich wie die der See
schiffe, geregelt und äußerlich (durch Flaggenführung) erkenn· 
bar gemacht wird (unten § 11 VI) 13). 

§ 10. Erwerb und Verlust von Staatsgeblet.1) 

L Erwerb und Verlust Ton Staatsgebiet bedeutet Erwerb und Ver. 
lust der Gebietshoheit, mithin der Staatsgewalt; also des Imperium, 
nicht des Dominiums; der Herrschaft nicht über das Land, sondern 
Innerhalb des Landes über die Leute. 

1. Der Erwerb wie der Verlust von Staatsgebiet kann durtlh 
natürliche Tatsachen oder durch Rechtsgeschäfte erfolgen (unten § IU). 

Beispiele für das erstere: der alveus derelictus, die insula 
in flumine nata; Deltabildung, Abspülung und Anspülung von 
Erdteilen (über diese vgl. den österreichisch-preußischen Ver· 
trag vom 9. Februar 1869). Beispiele für das letztere: Abtretung 
der Karolinen, der Palauinseln und der Marianen von Spanien 
an das Deutsche Reich durch Vertrag vom 30. Juni 1899'). 

2. Der Erwerb kann ein selbständiger (originärer) oder abge. 
lelteter (derivativer) sein. 

Nur im letzteren Fall ist der erwerbende Staat in einem 
gewissen Umfange Rechtsnachfolger des abtretenden, übernimmt 
mithin, soweit nichts anderes bestimmt ist, die auf dem abge· 
tretenen Gebiet ruhenden Rechte unr1 Pflichten (unten § 2411). 
Als selbständige Erwerbsarten sind besonders zu nennen die Er· 
oberung und die Okkupation. Von der Okkupation wird unter 
111 noch näher gesprochen werden. Die Er 0 b e run g als ori· 
ginäre Erwerbsart setzt, außer dem Willen des Siegers zu dauern
der Herrschaft, voraus, daß die Staatsgewalt in dem erober
ten Gebiete vollständig niedergeworfen ist. Darin liegt ihr 
wichtiger Unterschied von der kriegerischen Besetzung (unten 
§ 40 VI). Diese löst das Band nicht, das die Angehörigen des 
Gebietes an die bisherige Staatsgewalt knüpfte; die Eroberung 

13) VgL die Literatur in Note 6. 
1) Heimburger, Der Erwerb der Gebietahoheit. 1888. v. Holtzen· 

dorff, Eroberungen und Eroberungsrecht. 1872. Salomon, L'OOOIlpation 
des territoires BaDS maUre. 1889. Adam, L. A. VI 193. Jilze, Etude 
theorique et politique Bur l'occupation et.c. 1896. Randolph. Tbe law and 
policy of annexation. 1901. Je r u e ale m. übervölkerrechtlicheErwerbsgrinde 
(Festgabe fürTbon). 1911. Nye R.J. XXXVI604, XXXvII 53. deLouter 
I 342. Merignhac II 410. Nye 11 1. Oppenheim I 281. Ullmann 306. 

2) Abgedruckt N. R. G. 2. s .. XXXII 66. 
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dagegen macht sie zu Angehörigen des erobernden Staates und 
unterwirft sie in allen Beziehungen der neuen Staatsgewalt. Die 
Erklärung, daß ein bestimmtes Gebiet als erobert betrachtet 
werden solle (die Annexion), ist daher völkerrechtswidrig und 
rechtsunwirksam, solange die bisherige Staatsgewalt auf diesem 
G€biete noch militärischen Widerstand zu leisten in der Lage 
ist. Bedenklich war daher die von England im Juli 1900, also vor 
der Niederwerfung des Aufstandes, erklärte Annexion der Buren
freistaaten ; verfrüht auch die Erklärung Italiens vom 5. No
vember 1911 betreffend die Annexion von Tripolis. 

8. Erwerb und Abtretung von Staatsgebiet kann nur durch den 
erklärten Willen der Staatsgewalt erfolgen. 

Die Staatsgewalt kann ihre Organe, z. B. die Führer von 
Kriegsschiffen oder die Leiter von Forschungsunternehmungen, 
beauftragen, im Namen des Staates den Erwerbsakt zu vollziehen; 
sie kann aber auch den von den genannten Personen ohne solchen 
Auftrag vollzogenen Erwerbsakt durch nachträgliche Genehmi
gung zu einem Akt der Staatsgewalt erheben. Erwerb der Gebiets· 
hoheit durch Privatpersonen ist logisch unmöglich; denn die 
G€bietshoheit ist Staatsgewalt, und diese kann nur dem Staate 
zukommen. Die gegenteilige Ansicht S) beruht auf einem Mißver
ständnisse. Es kann allerdings nicht in Abrede gestellt werden, 
daß insbesondere an den afrikanischen Küsten und auf den Inseln 
des Stillen Ozeans vielfach von Privaten, sei es Einzelnen, sei es 
Gesellschaften, Souveränitätsrechte erworben und später an ihre 
Heimatsstaaten abgetreten worden sind, ohne daß diese sich 
veraniaßt fühlten, nunmehr einen Okkupationsakt vorzunehmen; 
daß die Erwerbung durch den Heimatsstaat in der Zession durch 
die "Privaten" ihren einzigen Rechtstitel findet; daß diese also 
Souveränitätsrechte erworben haben mußten, um sie übertragen 
zu können. Dabei wird aber übersehen, daß, wenn eine Privat
gesellschaft oder ein Einzelner die Staatsgewalt über ein be
stimmtes Gebiet für sich erwirbt, dann eben ein Fall der 
Staatengründ ung vorliegt (oben § ö 112). Das selbständige 
Dasein dieses neugegrundeten Staates dauert so lange, bis die 
Übernahme durch den Heimatsstaat oder einen dritten Staat er
folgt. Es bedarf also zur Erklärung dieser Vorgänge nicht der 
Annahme, als könnte der Begriff der Staatsgewalt unabhängig 
von dem des Staates gedacht werden. 

3) Vg). Ullma.nn 309. 
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4. Erwerb und Abtretung von Staatsgebiet bedürfen der An
erkennung durch die übrigen Staaten, soweit durch jene Änderung In 
die bestehenden Rechte dieser Staaten elngegrlHen wird. 

In diesem Falle ist es Sache der in ihren Rechten bedrohten 
oder verletzten Mächte, gegen die Gebietsveränderung Einspruch 
zu erheben und so ihre Rechte zu wahren (unten § 21 II 3). Das 
Stillschweigen trotz erfolgter Verständigung ist als Zustimmung, 
mithin als Verzicht aufzufassen. Die Zustimmung kann nicht 
schon deshalb versagt werden, weil die Gebietsveränderung den 
Interessen dritter Staaten widerspricht und etwa das bestandene 
Gleichgewicht zu deren Ungunsten verschiebt. 

So haben gegen den Vertrag zwischen Großbritannien und 
dem Kongostaat vom 12. Mai 1894 wegen der Abmachungen 
über die Provinzen am oberen Nil Frankreich, Deutschland und 
die Türkei Einspruch erhoben. Deutschland hat insbesondere 
gegen den Art. 3 des Vertrages, durch welchen der Kongostaat 
einen 25 km breiten Landstrich vom Tanganyika- bis zum Albert· 
Eduard-See pachtweise an England überlassen wollte, mit Erfolg 
protestiert. Der Artikel wurde bedingungslos zurückgezogen '). 

II. Mit der Herrschaft über das Gebiet wird auch die HerncbaH 
über die zur Zelt des Erwerbes auf dem Gebiete wohnharten staats
angehörigen erworben, bezw. verloren. Die Staatsgewalt des erwer
benden Staates ergreUt dagegen nicht diejenigen StaatsangehörIgeIl, 
die bereits vor dem Erwerb die Staatsangehörigkeit überhaupt oder 
durch Aufgabe des Wohnsitzes die Zugehörigkeit zu dem Gebiete auf
gegeben haben. 

Die Zugehörigkeit zu dem Staatsgebiet, das von dem einen 
Staate an den andern übergeht, wird mithin durch eine doppelte 
Voraussetzung bedingt: 1. Staatsangehörige werden nur diejenigen 
Personen, die S t a a t san geh ö r i g e des das Gebiet verlierenden 
Staates sind, nicht aber Staatsfremde, die in dem Gebiete wohn
haft oder begütert sind. 2. Auch diese nur dann, wenn sie in dem 
Gebiete ihren Wohn s i t z haben, nicht aber, wenn sie nur vorüber
gehend in dem Gebiete, etwa zur Zeit des die Abtretung vereinba
renden Friedensschlusses, sich aufhalten. Gleichgültig dagegen ist 
die Ab s ta m m u n g aus dem Gebiete, d. h. die Abkunft von solchen 
Eltern, die bereits in dem Gebiete ansässig gewesen sind. Die 

4) Vgl. R. G. I 374; die Akteoaticke in N. R. G. 2. e. :xx 805, 
XXI 531, 676. 
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neue Staatsgewalt ergreift also die in dem Gebiete gebore
nen Personen nicht, wenn sie ihren Wohnsitz nicht mehr in 
dem Gebiete haben, und sie ergreift auch die nicht aus dem 
Gebiete abstammenden Personen, wenn Staatsangehörigkeit und 
Wohnsitz bei ihnen zusammentrifft. Maßgebend ist für alle diese 
Fragen der Z ei t p unk t, in dem der Wechsel der Staatsgewalt sich 
vollzieht. Die Treupflicht des Untertanenverbandes trifft alle die
jenigen nicht, die im Augenblicke des Überganges die Zugehörig
keit bereits aufgegeben hatten. Der aufgestellte Rechtssatz gilt in 
gleicher Weise bei ursprünglichem wie bei abgeleitetem Erwerb. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser gegen den Willen 
der einzelnen sich vollziehende Wechsel der Staatsangehörigkeit, 
dieser Übergang in eine fremde, vielleicht bis dahin feindliche 
Staatsgewalt mit großen Härten verknüpft sein kann. Die neuere 
Staatenpraxis hat sich daher bemüht, der freien Willensentschlie
ßung des einzelnen einen gewissen Einfluß einzuräumen. Zwei 
Rechtsgedanken, die dem 19. Jahrhundert ihre Entwicklung ver
danken, sind der Ausdruck dieses Bestrebens: das Plebiszit einer
seits, die Option andererseits. 

1. Der Erwerb des Gebietes ist nicht bedingt durch die Zustim
mung seiner Bewohner (PlebiszitV) 

Das Plebiszit, ein Lieblingsgedanke Napoleons lli. und 
Ca v 0 urs, wurde, in bezug auf europäisches Gebiet, angewandt 
1860 bei der Abtretung von Savoyen und Nizza an Frankreich auf 
Grund des Turiner Vertrags vom 24. März 1860 (Fleischmann 62; 
Strupp I 274), bei den neuen Eroberungen Sardiniens von 1860 bis 
1870 (2. Oktober 1870 in Rom); 1863 bei der Einverleinung der 
Ionischen Inseln in Griechenland. Durch Art. 5 des Prager Friedens 
vom 23. August 1866 (oben S. 24) übertrug Österreich auf Frank
reichs Wunsch seine Rechte an Schleswig-Holstein an Preußen mit 
der Maßgabe, daß die "Bevölkerung der nördlichen Distrikte Schles
wigs, wenn sie durch freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen 
gäbe, mit Dänemark vereinigt zu werden, an Dänemark abgetreten 
werden sollte". Diese Vereinbarung, aus der nur Österreich, keine 
dritte Macht, ein Recht ableiten konnte, wurde durch Vertrag 
zwischen Österreich und Preußen vom 11. Oktober 1878 auf-

5) Stoerk, Option und Plebiszit bei Eroberungen und Gebiets
zessionen. 1879. Freudentha.l, Die Volksa.bstimmung bei Gebiets
a.btretungen und Eroberungen. 1891. Schön born (unten § 24 Note 1) 
S. 33. Heilborn, System 112. Rivier 150. Ullma.nn 318. 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Auft. 7 
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gehoben 6). Auch im Wiener Frieden vom 3. Oktober 1866 
(Stropp I 275) ist das Plebiszit vorgesehen. 

Der Gedanke, daß das Plebiszit der Bewohner Bedingung 
für die Rechtswirksamkeit der Erwerbung des Gebietes sei, ist. 
besonders von den französischen Schriftstellern bis in unsere 
Tage festgehaltenworden. Die herrschende Ansicht innerhalb 
der völkerrechtlichen Literatur steht auf dem entgegengesetzten 
Standpunkt. Und gewiß mit vollem Recht. Entscheidend für die 
Verwerfung dieser Forderung ist in erster Linie nicht die Tat· 
sache, daß jede gewandte Regierung es in ihrer Hand hat, das 
ihr wünschenswerte Ergebnis der Volksabstimmung herbei
zuführen, daß also in den meisten Fällen das Plebiszit nicht 
der einwandsfreie Ausdruck des unbeeinflußten Volkswillens sein 
wird; entscheidend ist vielmehr eine andere naheliegende Erwä· 
gung. Die Plebiszittheorie muß, folgerichtig durchgeführt, den 
Willen eines Bruchteils der Staatsbevölkerung über den Staats· 
willen stellen und damit zur Anarchie führen. Nehmen wir 
an, daß der im Kriege niedergeworfene Staat bereit ist, dem Ver
langen des Siegers nachzugeben und den Frieden durch Hin
gabe eines Stückes seines Gebietes zu erkaufen: die Bewohner 
dieses abzutretenden, vielleicht kleinen und dünn bevölkerten 
Gebiets hätten es nach der Plebiszittheorie in ihrer Hand, den 
Friedensschluß unmöglich zu machen und so die völlige Ver
nichtung des Staates herbeizuführen, dem sie angehören. Neben 
dem Willen der Staatsgewalt würde ein anderer gleichberechtigter 
Wille anerkannt, der alle Entschließungen der Staatsgewalt zu 
hemmen die Kra..1t hätte. Gerade im Interesse der Völkerfreiheit 
muß daher die Plebiszittheorie verworfen werden. Auf diesem 
Wege kann also die Vermeidung der Härten nicht gefunden werden, 
die mit dem Wechsel der Staatsangehörigkeit verbunden sein 
können. 

2. Dagegen wird durch eine, Im Laufe des neunzehnten lahr
hunderts zum Gewohnheitsrecht gewordene Vereinbarung der beteJllgtlm 
Staaten (sogenannte OptIonsklausel) den Angehörigen des erworbenen 
GebletsteUs gestattet, binnen bestimmter FrIst bel der zustindlgen 
Behörde zu erklären, daß sie Ihre Zugehörigkeit zu Ihrer bisherigen 
Staatsgewalt bewahren wollen, die sie durch die Abtretnng an sich 

6) Abgedruckt N. R. G. 2. s. m 529. - Über die Ab1zetung von 
Savoyen vgl. Griva.z, R. G. III 445 und Bourgeois, R. G. m 673. VgL 
auch § 8 Note 9. - Vber den ersten Fa.ll der Plebiszitklausel im Jahre 
1791 siehe Ullmann 318 Anm.3. 
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nrloren hätten. Diese Erklärung schUeSt die PDieht der Auswande
rung (also der Verlegung des Wohnsitzes) in sich; dagegen braucht der lür 
seine bisherige Staatsangehörigkeit OpUerende sein Eigentum an den in 
dem abgetretenen Gebiete gelegenen Grundstücken nieht aufzugeben. Die 
Erklärung des Vaters gilt aueh für die unter väterUcher Gewalt stehenden 
Kinder, die des Ehemannes aueh lür die Frau (option collecUve). 

Die Optionsklausel, die sich schon im Utrechter Frieden 
von 1713 Art. XIV (Strupp I 34) findet 1), gestattet in ihrer 
älteren Fassung den Einwohnern der abgetretenen Gebiete, 
ihre Staatsangehörigkeit beizubehalten, verpflichtet sie aber 
für diesen Fall nicht bloß zur Auswanderung, sondern auch 
zur Aufgabe ihres in dem abgetretenen Gebiete belegenen 
Grundbesitzes (beneficium emigrandi). So sagt Art. 17 des 
ersten Pariser Friedens vom 30. Mai 1814: "In allen Ländern, 
welche teils kraft des gegenwärtigen Vertrages, teils kraft der 
infolge desselben zu treffenden Vereinbarungen, andere Beherr
scher erhplten oder erhalten sollen, wird den eingebornen und 
fremden Einwohnern, wes Standes und Volkes sie seien, ein 
sechsjähriger Zeitraum, von Auswechselung der Ratifikationen 
an gerechnet, verstattet sein, um, wenn sie es angemessen finden, 
über ihr sei es vor oder nach dem jetzigen Kriege erworbenes 
Eigentum zu schalten, und sich nach selbstbeliebiger Wahl in 
dieses oder jenes Land zurückzuziehen." Übereinstimmend Art. 7 
des zweiten Pariser Friedens vom 20. November 1815. Spätere 
Verträge dagegen gestatten ausdrücklich die Beibehaltung des 
bisherigen Grundbesitzes in den abgetretenen Gebieten. So Art_ 6 
des französisch-sardinischen Vertrages vom 24. März 1860 
(Fleischmann 62); Art. 19 des Wiener Friedens vom 30. Oktober 
1864 8). Ebenso auch der Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 

7) Vgl. Nys 11 24. - Nach Focherini, Le successioni degli 
stati 1910 findet sich die Optionsklausel schon im Vertrag von TIreda 1667.
Vgl. den deutsch-französischen Vertrag über die Staats&Ilgehörigkeit der 
auf den ausgetauschten Gebieten Äquatorial-Afrikas befindlichen Personen 
vom 2_ Februar 1912 (R. G_ BI. 1912 S. 495). - Schönborn 39 spricht 
(abweichend vom Text) von einem erst in der Entwicklung begriffenen 
Gewohnheitsrecht. 

S) Vgl. über die Auslegung dieses Art_: Matzen, Die nordschles
wigsche Optantenfrage. 1904_ Brand t in der Festgabe zum 28. Deutschen 
Juristentag 1906 und gegen ihn Matzen, das Indigenatsrecht im Wiener 
Frieden. 1906. - Preußisch-dänischer Vertrag vom 11. Januar 1907, nach dem 
die bisher staatenlosen Optantenkinder in jedem der beiden Staaten a.uf ihren 
Antrag die Staatsangehörigkeit erhalten sollen. Dazu Strupp I 238 Note 1. 

7* . 
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Art. 2 Abs.1 (Fleischmann 100): "Den aus den abgetretenen Ge
bieten herstammenden, gegenwärtig in diesem Gebiete wohnhaften 
Französischen Untertanen, welche beabsichtigen, die Französische 
Nationalität zu behalten, steht bis zum 1. Oktober 1872 und vermöge 
einer vorgängigen Erklärung an die zuständige Behörde die Befug
nis zu, ihren Wohnsitz nach Frankreich zu verlegen und sich dort 
niederzulassen, ohne daß dieser Befugnis durch die Gesetze über 
den Militärdienst Eintrag geschehen könnte, in welchem Falle ihnen 
die Eigenschaft als Französische Bürger erhalten bleiben wird. 
Es steht ihnen frei, ihren auf den mit Deutschland vereinigten 
Gebieten belegenen Grundbesitz zu behalten." V gl. auch Art. XII 
des deutsch·englischen Abkommens vom 1. Juli 1890 betreffend 
die Bewohner von Helgoland (Kolonialblatt S. 120). Dagegen 
freilich wieder der Frieden zu Simonoseki von 1896 (Strupp II 124). 
Die Klausel findet sich ferner im türkisch-bulgarischen Friedens· 
vertrag vom 29. September 1913 Art. 7 sowie im türkisch-griechi
schen vom 14. November 1913 Art.4. 

rn. OkkupaUon Ist die Begründung der Gebletshohelt (mithin der 
Erwerb der Staatshoheit, des Imperium) aol bisher staatslosem Gebiet. 

1. Die Okkupation erfordert objektiv: tatsiehHche Herrschaft 
über das Gebiet (PrInzIp der EHektlvltät), und sie reicht nur so wel& 
'lfle diese; subjektiv: den WWen dauemder Behel'l'8Chung. 

Die Okkupation ist mithin verschieden von der Abgrenzung 
der Interessensphären, die nach den oben § 9 I 3 gemachten 
Auseinandersetzungen lediglich die Begründung eines erst aus
zuübenden ausschließlichen Okkupationsrechtes bedeutet. Sie ist 
verschieden von der kriegerischen Besetzung (unten § 40 VI), 
bei der die Absicht dauernder Beherrschung fehlt. Sie ist ver
schieden ferner von der Begründung eines völkerrechtlichen 
Protektorats über ein weiterbestehendes Staatswesen (oben § 6 m); 
sie fällt aber zusammen mit der Erwerbung einer staatsrechtlichen 
Schutzherrschaft über sogenannte Schutzgebiete, die in Wahrheit 
dem Staatsgebiete eingegliederte Kolonien sind (oben § 9 I 2). 

Die Okkupation ist, wie die Eroberung, ursprüngliche Er
werbsart. Sie setzt aber, abweichend von der Eroberung, voraus, 
daß die erworbenen Gebiete einer Staatsgewalt bisher nicht unter
worfen waren. Dabei ist der Begriff des Staates in dem oben 
§ 6 11 entwickelten Sinne festzuhalten. Nomadisierende Neger
stämme sind, auch wenn sie etwa unter der erblichen Herrschaft 
ihrer Häuptlinge stehen, nicht Staaten im Sinne des Völkerrechtes; 
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die mit ihnen geschlossenen Verträge können daher abgeleitete 
Gebietserwerbungen nicht begründen, sondern lediglich als Be
weis oder Indiz dafür verwendet werden, daß ein Staat früher 
als ein anderer sich in dem in diesen Verträgen bezeichneten 
Gebiete festgesetzt, dieses also durch Okkupation für sich er
worben hat. Gebiete, die unter der Herrschaft eines außerhalb der 
Völkerrechtsgemeinschaft stehenden Staates stehen, sind da~egen 
der Okkupation entzogen; der auf Vereinbarung mit solchen Staaten 
gestützte Erwerb ist abgeleiteter, nicht ursprünglicher Erwerb. 

Es mag unter Umständen schwierig sein, im Einzelfalle fest
zustellen, ob die durch das Prinzip der Effektivität geforderte tat
sächliche Herrschaft wirklich vorhanden ist. Und gerade, wenn 
es sich um die Erschließung bisher unzivilisierter Gebiete handelt, 
werden die Anforderungen nicht zu hoch gespannt werden dürfen. 
Es genügt, wenn die vorhandene Herrschaft ausreicht, um im all
gemeinen das Gebiet gegen äußere Angriffe zu verteidigen und 
Ruhe, und Ordnung im Innern zu sichern 9). 

Die bloße Entdeckung eines bisher unbekannten Gebietes 
oder die symbolische Besitzergreifung (durch Hissen der 
Flagge usw.) genügt mithin nicht, um die Gebietshoheit zu be
gründen. Die Beherrschung eines Küstenstriches bewirkt nicht 
Herrschaft über das ganze Hinterland, Beherrschung der Strom
mündung nicht Herrschaft über das gesamte Stromgebiet. Anderer
seits erfordert der Begriff der Okkupation nicht die wirtschaftliche 
Erschließung des Landes (agrarische Kolonisation). 

Die Kongoakte vom 26. Februar 1885 hat das Prinzip der 
Effektivität in Art. 35 (s. Anhang) ausdrücklich anerkannt 10). 

9) über die Polargebiete (nur in den antarktischen Gebieten gibt es 
Land, das okkupiert werden könnte) vgl. Waultrin, R. G. XV 78, 185, 
401, XVI 649 (widerspruchsvoll); Balch, R. J. XIJI34. Die Organisa
tion von Spitzbergen, das wie die Bäreninsel als res nullius bezeichnet 
wird, soll durch die entworfene Konvention (eine Staatenkonferenz sollte 
Juli 1914 zusammentreten) auf internationaler Grundlage durchgeführt 
werden. Durch den Ausschluß jeder Okkupation würde das Gebiet in 
Wahrheit zur res communis omnium, die unter der ungeteilten Staats
gewalt des Staatenverbandes steht. Literatur: Raestad, Le Spitsberg 
dans Yhistoire diplomatique. 1912. Piccioni, R. G. XVI 117. Hagerup, 
Jahrbuch I 1231. Pohl bei Couwentz, über den Schutz der Natur 
Spitzbergens. 1914 S. 86. Der Entwurf ist abgedruckt: Jahrbuch II 142. 

10) Vgl. Engelhardt, R. J. XVIII 438. 
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~_~;:-~:~2. D1ll'Ch die Kongoakte l~ lerner als BedIngung für rech"
wirksame ErwerbUDgeJl die Mltteßq an die ührlgeJl ltIiehte (Noti
fikation) aulgestellt worden (PrinzIp der "PohUzltitc'). 

Durch dieses .. Prinzip der Publizität", das auf die eigentliche 
Okkupation wie auf die Erwerbung eines völkerrechtlichen Pro· 
tektorates Anwendung findet, soll den Milchten, die durch die 
neue Erwerbung sich in ihrem Rechte bedroht fühlen, die Mög· 
lichkeit gesichert werden, durch Einspruch gegen die Erwerbung 
ihre Rechte zu wahren; du Stillschweigen würde auch hier 
(unten § 21 IV) als Verzicht aufgefaßt werden müssen. 

Auch dieser Rechtssatz wurde durch Art. 54 der Kongo
akte (s. Anhang) zunä.chst nur für Neuerwerbungen an den 
Küsten von Afrika unter den Signatarmä.chten der Kongoa.kte 
vereinbart; er ist aber, wie schon früher (Deutschland 1884 
bezüglich Westafrikas), so seither auch auf andere Erwerbungen 
angewendet worden. So hat Deutschland 1886 die Okkupation 
der Marschalls-Inseln, Frankreich die von Madagaskar sowohl 
1886 als auch 1896 (oben § 6 Note 12) den übrigen Mächten
mitgeteilt 11). 

IV. Eine verschleierte Form des derivativen Erwerhs I~ die tlher
nahme eines Gebietes "zur BesetzuDg und Verwaltung~ ~ unter nomi
neller 'FortAlauer der bisherigen Staatsgewalt (auch, aber sehr onrIüek
Bch, als "Condominlum lnllgal" beselchnet). Entscheidend für die 
Souveränität der erwerbenden Staatsgewalt Ist ate unelngesehrinkte 
und Im eigenen Namen erfolgende Ausübung der Hoheltsreehte.11) 

Hierher gehört: 

i. Die Besetzung von Bosnien and der Herzegowlna duell Oster
reich-Ungarn Im lahre 1879. 

Sie beruhte auf Art. 25 des Berliner Vertrages von 1878 (s. An· 
hang), und auf dem Vertrag zwischen Österreich und der Tilrkei 
vom 21. April 1879 (Stropp I 223). Die Souveränität der Türkei 'war 

11) Vgl.- Rivier, Prineipes I 192. Pie, R. G. m 63IS. 
12) Cava.glieri, n diritto interna.ziona.le e aloune reoenti oonoeaaioni 

di territori. 1903. GtSrard, Lee oessioDS dtSguisl!es de territoirea en droit 
international publio. 1903. Perrinjaquet, Des oessiona tempora.irea da 
territoires. 1904,. Derselbe, R. G. XVI 316. v. Martitz "1 nimmt in 
diesen FiIlen eine bloße Belastung des abtretenden Staates, unter f0rt
dauernder Gebietahoheit, an. Ähnlioh Cava.glieri, Arohivio giuridioo 
LXXIII (S. 52 des Sonderabdrucks). Nys, R. J. XXXvll 75. UllmanD 
297. Richtig Oppenheim I 233, 288. MlSrignhac II 488. 
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in diesen Vereinbarungen ausdrücklich vorbehalten; aber Öster
reich-Ungarn übte die uneingeschränkte Gebietshoheit aus, und 
die Mächte haben dies durch den Verzicht auf die Kapitulationen 
anerkannt; ebenso zweifellos standen die Einwohner der heiden 
Gebiete unter der Personalhoheit Österreich.Ungarns, das sie 
nach außen hin, wie seine eigenen Staatsangehörigen, vertrat. 
Die "Annexion" im Dezember 1908 hatte mithin nur deklara
torische, nicht konstitutive Bedeutung 13). 

2. Die Besetzung ,on ewern durch England. 
In dem englisch·türkischen BÜlldnisvertrag vom 4. Juni 

1878 1') trat die Türkei Cypern an Großbritannien zur Besetzung 
und Verwaltung mit der im Zusatzvertrag vom 1. Juli 1878 aus· 
gesprochenen Bedingung ab, daß die Abtretung aufhören solle, 
sobald Rußland die im letzten Kriege gemachte Erwerbung von 
Kars und der übrigen armenischen Gebiete rückgängig machen 
würde. Im November 1914 hat England die Insel für annektiert 
erklärt. 

S. Die Stellung der Vereinigten Staaten Im Gebiete des Panama
kanals. 

Durch Art. 3 des Vertrags mit PanaMa vom 18. November 
1903 (Fleischmann 322) haben die Vereinigten Staaten die un
eingeschränkte und dauernde Souveränität über das Kanalgebiet 
(unten § 27 IV 2) erworben; die Übertragung der Hoheitsrechte zur 
Ausübung im eigenen Namen ist auch hier völkerrechdich nichts 
anderes als verschleierte Gebietsabtretung. 

4. merher gehört endlich auch die pachtwelse tTherIassung VOD 

Gebieten, wenn sie aullingere Zelt und unter "Übertragung der Hoheits
reehte erfolgt. 

V gl. den Vertrag zwischen England und dem Kongostaat 
vom 12. Mai 1894 (oben S. 95) und ganz besonders die chine
sischen Verträge von 1898 mit Deutschland über die Abtretung 
der Bucht von Kiautschou, mit Großbritannien über die Abtre
tung von Wei-hai-wei und mit Rußland über die Abtretung von 
Port Arthur und Talienwan nebst Hinterland, sowie mit Belgien 
vom 6. Februar 1902 über ein Gebiet in Tientsin (Jahrbuch I 253). 

13) Literatur oben § 3 Note 35. - übereinstimmend mit der im Text 
vorgetragenen Ansicht Gerard, v. Holtzendorff, Lingg, Meriilnhao, 
Rivier; abweichend Jellinek und Peritoh. 

14) N. R. G. 2. 8. III 272. Fleischmann 145. Strupp I 201. 
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Durch Artikel 2 des Vertrages zu Peking vom 6. März 1898 
(Fleischmann 287; Strupp II 128) überließ China an das Deutsche 
Reich "pachtweise vorläufig auf 99 Jahre beide Seiten des Ein
gangs der Bucht von Kiautschou". Nach Artikel 3, durch welchen 
die Grenzen dieses Gebiets näher umschrieben werden, wird China, 
um einem etwaigen Entstehen von Konflikten vorzubeugen, wäh· 
rend der Pachtdauer in dem verpachteten Gebiete Hoheitsrechte 
nicht ausüben, sondern überläBt die Ausübung derselben an 
Deutschland. Den chinesischen Kriegs- und Handelsschiffen wird 
die Behandlung auf dem Fuße der Meistbegünstigten zugesichert. 
In Artikel ö verpflichtet sich Deutschland, das Gebiet niemals 
an eine andere Macht weiterzuvtlrpachten. Sollte Deutschland 
später einmal den Wunsch äußern, die Bucht vor Ablauf der 
Pachtzeit an China zurückzugeben, so verpflichtet sich China, 
Deutschland einen besser geeigneten Platz zu gewähren. -
Außerdem räumt Artikel 1 des Vertrages dem Deutschen Reiche 
weitgehende Rechte ein in einer Zone von 60 km im Umkreise 
der Bucht. China wird in dieser Zone den freien Durchmarsch 
deutscher Truppen jederzeit gestatten, hier keinerlei Maßnahmen 
oder Anordnungen ohne Zustimmung der deutschen Regierung 
treffen und insbesondere einer Regelung der Wasserläufe keine 
Hindernisse in den Weg legen. China behält sich aber in diesem 
Gebiete alle Rechte der Souveränität vor, so auch das Recht, im 
EinvernehJrl.en mit der deutschen Regierung in dieser Zone Truppen 
zu stationieren, sowie andere militärische Maßregeln zu treffen. 

Daraus ergibt sich, daß das' Deutsche Reich zwar nicht in 
der Fünfzig-Kilometer-Zone, wohl aber in dem Gebiete der Bucht 
von Kiautschou die uneingeschränkte Souveränität erworben hat; 
Kiautschou ist deutsches "Schutzgebiet" 15). Über sein künftiges 
Schicksal wird auf den europäischen Schlachtfeldern entschieden. 

15) Abweichend auch hier Jellinek,D.J. Z. III 253, Rehm 82, 
UBmann 298. Die Ansicht des Textes teilen erusen bei v. Stengel. 
Fleischmann n 504, Köbner, Deutsches Kolonia.lrecht in Kohlera 
Encyklopädie S. 1087, La band, Staatsrecht 5. Auf!. II 281, Merignhao 
I 393, v. Stengel, Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete. 1901 
(S.22), Strupp n 128 Note 1. - Der Allerhöchste Erlaß vom 27. April 
1898 (R. G. BI. S. 171) erklärt, daß das Gebiet von Kiautschou "in deut
aohen Besitz übergegangen" sei, stellt sich also auf den im Text vertretenen 
Standpunkt. - Der Vertrag selbst ist auch abgedruokt N. R. G. 2.8. XXX 
326. Vgl. auch den belgisch-chinesischen Pa.chtvertrag (über ein Gebiet 
in Tientsin vom 2. Februar 1902) in N. R. G. 3. s. VIII 215. 
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III. 
§ 11. Das Staatsvolk.1 ) 

L Staatsvolk 1st die Gesamtheit der Staatsangehörigen. Diese stehen 
unter der Staatsgewalt ihres Heimatsstaates nicht kralt der Gebiets
hoheit dieses Staates, sondern kralt des innigeren Bandes der Staats
zugehörigkeit, das sie, auch wenn sie sich in der Fremde aufhalten, 
an die heimatliche Staatsgewalt knüpft. Anch in der Fremde sind sie 
der Befehlsgewalt des Heimatsstaates unterworfen, die freilich in die 
Gebietshoheit des Aufenthaltsstaates nicht eingreifen darf und so der 
Zwangsgewalt entbehrt; und gerade in der Fremde stehen sie unter der 
Schutzgewalt ihres Vaterlandes. 

IL Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit wird durch die natio
nale Gesetzgebung jedes Staates bestimmt.!!) 

Da diese aber heute noch nicht nach einheitlichen Grundsätzen 
l'orzugehen pnegt, so 1st die Möglichkeit einer positiven wie einer nega
tiven Statutenkollislon gegeben. 

1. Es kann jemand die Staatsangehörigkeit seines Heimatstaates 
beibehalten und die eines andern Staates erworben haben, mithin An
gehöriger zweier Staaten sein (sujets mixtes). 

2. Es kann jemand die Staatsangehörigkeit seines Heimatstaates 
1'8r1oren und die eines andern Staates nicht erlangt haben, mithin Im 
völkerrechtlichen Sinne "heimatlos" (Apolid) sein. 

An diese beiden Fälle schließen sich weiter die bereits mit 
der Geburt möglicherweise gegebene doppelte Staatsangehörig
keit oder Heimatlosigkeit S). 

1) v. Marti tz, Daa Recht der Staatsangehörigkeit im internationalen 
Verkehr. 1875. Stoerk, R. G.n 273. Derselbe, H. H. n 585_ Sieber, 
Das Staats bürgerrecht im internationalen Verkehr. 2 Bde. 1907. Weiß, 
Trait;e theorique et pratique de droit international prive. 1. Bd. 2. Auf!. 
1907. Bisocchi, Acquisto e perdita della nazionalitA nella legislazione 
oomparata. e nel diritto internaziona.le. 1906. Lehr, R. J. XL 285, 401, 
525 (auch selbständig: La nationaliM dans leB principault ~tats du globe. 
19(9). Gaston de Leval, De la protection diplomatique des nationaux a. 
l'etranger. 1907. Gargas, K. Z. V 278. De Louter 1257. Oppen
heim I 362. Ullmann 344. 

2) V gl. das deutsche Reichsgesetz vom 22. Juli 1913 (B. G. BI. S.583). 
Eine Zusammenstellung der in den verschiedenen Staaten geltenden Grund
sätze findet sich N. R. G. 2. s. XIX 515 bis 760. 

3) Vgl. von und zu Bodmann, L. A. XII 200,317. Reus, Cber 
Kollisionen der Gesetze über den Erwerb und Verlust der Staatsangehörig
keit. Dias. 1898. Oppenheim I 362. Keidel, L. A. XVI 88. - Cber 
Heimatlosigkeit sagt Art. 29 E. G. zum B. G. B.: "Gehört eine Person keinem 
Staate an, so werden ihre Rechtsverhältnisse, soweit die Gesetze des Staates, 
dem eine Person angehört, für maßgebend erklärt sind, nach den Gesetzen 
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Zur Vermeidung der mit den Kollisionsfällen verbundenen 
übelstände haben verschiedene Verträge zwischen einzelnen Staaten 
gleiche Grundsätze über Erwerb und Verlust der Staatsangehörig
keit aufgestellt. Beachtenswert ist in dieser Beziehung der von 
Frankreich mit der Schweiz am 23. Juli 1879 geschlossene Vertrag. 

Aber auch das Deutsche Reich und die deutschen Einzel· 
staaten haben solche Verträge geschlossen. Hierher gehören die 
vom Norddeutschen Bund (am 22. Februar 1868; B.G.Bl.S.228), 
sowie von den süddeutschen Staaten mit den Vereinigten Staaten 
Nordamerikas infolge der Bemühungen Bancrofts, des amerika
nischen Gesandten in Berlin, geschlossenen "Bancroftverträge". 
Nach diesen werden Angehörige des einen Vertragschließenden, 
die naturalisierte Angehörige des andem geworden sind und fünf 
Jahre lang ununterbrochen in dessen Gebiet zugebracht haben, 
auch von dem ersten Staate als Angehörige des Aufenthalts
staates betrachtet und behandelt. Sie dürfen bei der Rück
kehr in das Geburtsland in diesem nur wegen der vor der 
Auswanderung, nicht wegen der durch die Auswanderung 
begangene:l strafbaren Handlungen (es handelt sich haupt
sächlich um die Verletzung der Wehrpflicht) zur Verant
wortung gezogen werden. Spätere Niederlassung in dem Geburts· 
land ohne Absicht der Rückkehr in das Land, in dem die Natura
lisation erfolgt ist, gilt als Verzicht auf diese. Und der Verzicht 
auf die Rückkehr kann als vorhanden angenommen werden, wenn 
der Naturalisierte des einen Teiles sich länger als zwei Jahre 
in dem Gebiet des anderen Teiles aufgehalten hat'). 

Ferner hat das Deutsche Reich mehrfach durch Verträge mit 
den süd- und mittelamerikanischen Staaten vereinbart, daß die 
Deutschen, die sich in das Gebiet des anderen Teiles begeben 
haben, um daselbst zu leben, sich aber die deutsche Staats
angehörigkeit nach deutschem Recht bewahrt haben, als Deutsche 

des Staates beurteilt, dem die Person zuletzt angehört hat, und, wenn 
sie"auoh friiher einem Staate nioht angehört hat, nach den Gesetzen des 
Staates, in welohem sie ihren Wohnsitz und in Ermangelung eines Wohn. 
sitzes ihren Aufenthalt hat oder zu der maßgebenden Zeit gehabt hat." 
Die völkerrechtliohe Anerkennung dieses Rechtssatzes wäre sehr wiinsohens
wert. - Die in Argentinien, Bra.silien, Chile, Peru geborenen Kinder deutscher 
Eltern haben sämtlioh von Geburt an doppelte Staatsangehörigkeit. 

4) Vgl. Bendix, Fahnenflucht und Verletzung derWehrpOiohtduroh 
Auswanderung. Eine reohtBwiBsensohaftliohe und politisohe Studie zu den 
deutsoh:amerikanisohen Banoroft-Verträgen. 1906. 
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angesehen werden sollen (und ebenso umgekehrt). Vgl. z. B. 
den Freundschafts- usw. Vertrag des Deutschen Reiches mit 
Nicaragua vom 4. Februar 1896 (R. G. B1.1897 S. 171) Art. 10 
§ 1. Übereinstimmende Verträge sind auch zwischen andern 
Staaten geschlossen worden (so von Großbritannien und Haiti am 
6. April 1906). 

Regelmäßig findet sich endlich in den deutschen wie außer
deutschen Verträgen eine Bestimmung, für die der Freundschafts· 
usw. Vertrag des DeutSchen Reiches mit Honduras vom 12. De· 
zember 1887 (R.G.B1.1888 S. 262) als Beispiel dienen mag. Hier 
wird vereinbart, daß die in Honduras geborenen ehelichen Kinder 
eines Deutschen als Deutsche, die in Deutschland geborenen 
Kinder eines hondurenischen Vaters als Hondurener gelten sollen; 
die großjährigen Söhne müssen aber nachweisen, daß sie die 
auf den Militärdienst ihrer Nation bezüglichen Gesetze erfüllt 
haben, widrigenfalls sie als Bürger ihres Geburtslandes angesehen 
werden können. Nach dem Freundschafts- und Handelsvertrag 
des Deutschen Reiches mit Bolivia vom 22. Juli 1908 (R. G. BI. 
1910 S. 507) haben die Söhne das Recht, bei Vollendung des 
21. Lebensjahres sich für die Nationalität ihres Geburtsstaates 
zu entscheiden (sogenanntes Optionsrecht ; nicht mit der oben 
§ 10 Il 2 besprochenen Optionsklausel zu verwechseln). 

Auch der Abschluß von Kollektivverträgen ist wiederholt, 
aber bisher ohne Erfolg, vorgeschlagen worden ~). 

m. Der Staai sehüW seine Angehörigen, mögen sie sich im In. 
land oder Im Ansland aufhalten, gegen das im intemationalt>n Verkehr 
yon einem fremden Staat unmittelbar oder mittelbar ihnen zngefügte 
oder drohende Umecht. 

Diese Schutzgewalt über seine Staatsangehörigen dem Aus
lande gegenüber ist unmittelbarer Ausfluß des Begriffes der Staats
gewalt und daher die unabweisbare Folgerung aus dem Grund
gedanken des Völkerrechts. Jeder Eingriff in diese Schutz gewalt 
erscheint mithin, soweit nicht besondere Vereinbarungen ein
greifen, als eine Verletzung der Souveränität der Staatsgewalt, 
als völkerrechtliches Delikt. Die von Frankreich über die Katho
liken im Orient ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit auf 

5) Vgl. Verhandlungen des Instituts 1896, und dazu Catellani. 
R.J. XXIX 248. 
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Grund älterer RechtstitelS) in Anspruch genommene Schutzgewalt 
stand daher mit den modemen Rechtsanschauungen in Wider
spruch. Das Deutsche Reich hat demgemäß die französischen An
spruche jederzeit, so 1875, 1898, und 1901, mit Bestimmtheit 
zurückgewiesen. Der Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 hat zwar 
in Art. 62 "die bestehenden Rechte Frankreichs ausdrücklich ge
wahrt"; aber aus diesen "bestehenden Rechten" ergibt sich nir· 
gends die französische Schutzgewalt über die einem fremden 
Staate angehörigen katholischen Untertanen. Mit dem Wegfall 
der Kapitulationen (1. Oktober 1914) ist für das französische 
Protektorat die Rechtsgrundlage endgültig weggefallen; die Türkei 
hat es dr:.her für erloschen erklärt. 

V g1. Art. 3 Ahs. 6 der deutschen Reichsverfassung : "Dem 
Auslande gegenüber haben alle Deutschen gleichmäßig Anspruch 
auf den Schutz des Reichs". Diese, durch die Vertreter des 
Staates ausgeübte Schutzgewalt (jus protectionis) kann sogar zu 
einer Einmischung in die innem Angelegenheiten eines andern 
Staates führen (oben § 7 II 2 S.70). 

Doch tritt die Berechtigung des diplomatischen Schutzes 
erst dann ein, wenn die Anrufung der Gerichte oder anderer Be
hörden des Aufenthaltsstaates vergeblich gewesen ist. Also nur 
bei Rechtsweigerung, Rechtsbeugung oder Verschleppung des 
Verfahrens einerseits, bei unberechtigtem Vorgehen der Verwal
tungsbehörden andrerseits. Das wird in den Verträgen vielfach 
ausdrucklich ausgesprochen. V g1. Art. 20 Ahs. 2 des deutschen 
Freundschafts· usw. Vertrages mit Columbien vom 23. Juli 1892 
(R. G. BI. 1894 S. 471): "Auch sind sie (die vertragschließenden 
Teile), geleitet von dem Wunsche, jeden Anlaß zur Trübung 
ihrer freundschaftlichen Beziehungen zu venneiden, dahin über
eingekommen, daß ihre diplomatischen Vertreter aus Anlaß der 
Rechtsansprüche oder Beschwerden von Privatpersonen nicht in 
Angelegenheiten eingreifen sollen, welche dem Bereiche der 
bürgerlichen oder Strafrechtspflege oder Entscheidung im Ver
waltungswege angehören, es sei denn, daß es sich um Rechts-

6) So z. B. Londoner Protokoll vom 3. Februar 1830 beFFleiBoh
mann 33 Note 2. Vgl. dagegen das Protokoll über den ~hluß des 
Deutsohen Reiohs an die (ägyptisohe) GeriohtBreform vom 5. Mai 1875 bei 
Fleischmann 145. VgI. ferner v. Verdy du Vernois, Die Frage der 
heiligen Stätten Palästinas. Berliner Diaa. 1901. Aubes, Le protectorat 
religieux de la Franoe en Orient. 1904. 



§ ll. Das Staatsvolk. 109 

verweigerung, um ungewöhnliche oder ungesetzliche Rechts
verzögerung oder um Nichtvollstreclrung eines rechtskräftigen 
Urteils handelt~ oder endlich, daß nach Erschöpfung der gesetz
lichen Re<;htsmittel eine klare Verletzung der zwischen den bei den 
vertragschließenden Teilen bestehenden Verträge oder der von 
den gesitteten Nationen allgem~in anerkannten Bestimmungen 
des Völkerrechts oder des internationalen Privatrechts vorliegen 
sollte." 

Besondere praktische Bedeutung hat der Schutz der Staats
angehörigen bei Verletzung der Gläubigerrechte durch den schuld
nerischen ausländischen Staat. Zur Beseitigung der hier immer 
noch bestehenden Schwierigkeiten ist die Einsetzung eines inter
nationalen Gerichtshofes vorgeschlagen worden 7). 

1. Der Schutz wird zunächst den Staatsangehörigen gewährt. 
Den Staatsangehörigen stehen in völkerrechtlicher Beziehung 

einerseits die nationalen Schiffe (oben § 9 V), andrerseits die 
Eingeborenen der Kolonien (der sogenannten Schutzgebiete) 
gleich. Über die Ausdehnung des Schutzes in den Konsulargerichts· 
bezirken unten § 16 IV. 

2. Der Schutz der Staatsgewalt kann aber durch die nitt einem 
andern Staat allgemein oder auf den besonderen Fall (etwa während 
eines Krieges) geschlossenen Verträge diesem Staat übertragen werden. 
Die dnrch allgemeine Vereinbarung der Schutzgewalt eines andem 
Staates empfohleuen Personen werdeu "Schutzgenossen" geuannt. 

7) Vgl. unten § 17114. Politis, R. G.III 245. Derselbe, Lee 
emprunts d'1l':tat en droit international. 1894. Kauf m a.nn, R. J. 
XXII 556, XXIII 48. Derselbe, Da.s internationale Recht der ägyp
tischen Staatsschuld. 1891. Kebedgy, R. G. I261. Boustany, Lee 
finances de l'1l':gypte au point de vue international. 1898. Pflug, 
Staatsb8onkerott und internationales Recht. 1898. Murat, La contrOIe 
international BUr les finances de 1'1l':gypte, de la Grace et de la Turquie. 
1899. R. G. V 454. Morawitz, Lee finances de la Turquie. 1902. Du 
Velay, Essai sur l'histoire financil~re de Ia. Turquie. 1903. Imbert, Lee 
emprunts de'1l':tats etrangers etc. 1905. Lacrose, L'immixtion financiare 
en droit international. 1905. Wuarin, Essai sur las emprunts d'll1tats 
et 180 prot.ection des droits des porteurs de fonds d'11:tats etrangers (1907). 
Freund, Der Schutz der Glä.ubiger gegenüber auswärtigen Schuldner. 
staaten, ins besondere bei auswärtigen Staatsanleihen. 19lO. I b rah im, 
Du oontrol du budget egyptien apree l' accord franco-ang18ois de 1904. 
1911. v. Bar, K. Z. VII 429. Meurer, K. Z. VIII 1. - über den 
Fall Hellield vgL oben § 7 Note 8. - Über die Haltung Venezuela.s 1902: 
R. J. XXXV 597. - "Ober die internationale Verwaltungskontrolle vgl. 
§ 18 IV. - 'Ober subsidiä.re Gewa.ltanwendung vgl. unten § 38 III 3. 
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Vgl. den (1905 unverändert gebliebenen) Art. 21 des deutsch· 
österreichischen Handels- und Zollvertrags vom 6. Dezember 1891 
(R. G. BI. 1892 S. 3): "Jeder der vertragschließenden Teile wird 
seine Konsuln im Auslande verpflichten, den Angehörigen des 
anderen Teiles, sofern letzterer an dem betreffenden Platze durch 
einen Konsul nicht vertreten ist, Schutz und Beistand in derselben 
Art und gegen nicht höhere Gebühren wie den eigenen Ange
hörigen zu gewähren." Als deutsche Schutzgenossen können 
ferner auf ihr e n An t rag die Staatsangehörigen der Schweiz 
und Luxemburgs behandelt werden (vgl. das Protokoll zu dem 
deutsch·türkischen Handelsvertrag vom 26. August 1890, R.G.Bl. 
1891 S. 258). 

Anders ist die Rechtslage, wenn bei Ausbruch eines Krieges 
ein neutraler Staat den "Schutz" der Staatsangehörigen eines 
Kriegführenden übernimmt (unten § 39 V 2). So hat das Deutsche 
Reich 1911 den Schutz der in der Türkei sich aufhaltenden 
Italiener übernommen; diese wurden damit aber nicht unter die 
deutsche Konsulargerichtsbarkeit gestellt. 

8. Zu den Sehutzgenossen treum In den konsularlsehen7 lurls
ilIdlonsbezlrken die sogenannten "de facto Untertanen" hinzu; das slnd 
Staatsrremde, die durch einen Indlvlduellen"Sehutzbrlef" unter den Schub 
des Konsuis gestellt und dadurch In gewissem Umfang auch der den 
Staatsbürgern des Schutzstaates elngeriumten Rechte teßhaftlg werden. 8) 

Die "de facto Untertanen" des Deutschen Reiches können in 
drei Klassen geteilt werden: 

a) Es gehören zunächst diejenigen Personen hierher, die 
früher ursprünglich deutsche Staatsangehörige waren, aber diese 
Staatsangehörigkeit durch den Aufenthalt im Auslande verloren 
haben; ebenso auch ihre Ehefrauen, Witwen und Abkömmlinge. 
Jene früheren Reichsangehörigen sind ja auch nach § 11 des 
Reichsmilitärgesetzes vom 2. Mai 1874 gestellungspflichüg, wenn 
sie ihren dauernden Aufenthalt im Deutschen Reiche nehmen. 

b) Es pflegt ferner der Schutz solchen Personen gewährt 
zu werden, welche im ethnographischen Sinne des Wortes, also 
ihrer Muttersprache nach, Deutsche sind. 

c) Endlich aber haben solche Staatsfremde auf die Ge
währung des deutschen Schutzes Anspruch, die als Dolmetscher 

8) Vgl. Zorn, Die Konsulargese~bung des Deutschen Reiohs. 
3. Aufl. 164, 443, 450. Wiohtig die Instruktion vom 1. Mai 1872 und die 
Anordnung des Reiohskanzlers vom 27. Oktober 1900. 
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(Dragomans), Kavassen usw. in amtlichen oder dienstlichen Be
ziehungen zum Deutschen Reiche stehen, oder die den deutschen 
Vertretungen im Auslande besondere Dienste geleistet haben, 
sowie ihre Ehefrauen und ihre in der Hausgemeinschaft befind
lichen Abkömmlinge. 

Beachtenswert ist in dieser Beziehung die zwischen Deutsch
land, Großbritannien, Österreich-Ungarn, Frankreich, Spanien, Bel
gien, Italien, Dänemark, den Vereinigten Staaten, den Nieder
landen, Schweden und Norwegen, Portugal und Marokko am 
3. Juli 1880 zu Madrid abgeschlossene "Konvention über die 
Ausübung des Schutzrechts in Marokko" (R. G. BI. 1881 S. 103), 
die der mißbräuchlichen Ausdehnung des Schutzrechtes entgegen
zutreten bestimmt war 9). 

IV. Die Staatsangehörigen sind mIthln zwar nicht Subjekte des 
Völkerrechts; sie genießen aber lnJolge Ihrer Zugehörigkeit zu einem 
Staate der Völkerrechtsgemelnschalt die durch das Völkerrecht gewähr
leisteten Rechte. In diesem Sinne kann man Ton einem "Tölkerreeht
Behen IndigenatU spreehen. 

V. DIe Staatsangehörigkeit der juristischen Personen bestimmt sieh 
nach Ihrem Sitze, d. h. nach dem Orte, an dem ihre Verwaltung 
tatsächlich geführt wird 10). 

VL Die StaatszugehörIgkeit der See- und BlnnensehUle wird durch 
die Ton Ihnen geführte Flagge bestlmmt.ll) Diese Grundsätze finden 
entsprechende Anwendung auf die Luftschiffe. 

Dabei ist vorausgesetzt, daß die Flaggenführung nach der 
Gesetzgebung des Flaggenstaates zu Recht erfolgt 

9) Fleischmann 165, Strupp n 40. - Die Verha.ndlungen sind 
&bgedruckt N. R. G. 2. s. VI 515. 

10) lsay, Die Stsa.tsa.ngehörigkeit der juristischen Personen. 1907. 
Derselbe, Jahrbuch des öffentlichen Rechts VIII56. Vgl. auch unten 
§ 12 Note 7. Uber die Rechtspflege der internationalen Gesellschaften 
vgl. Annuaire XXV 466 (Bericht von v. Bar). 

11) Vgl. oben § 9 V untsn § 26 V. Dazu Merignhac II 536, 
insbes. 544. 



II. Buch. 

Der völkerrechtliche Verkehr innerhalb des 
Staatenverbandes. 

I. Abschnitt. 
§ 12. Der Grundsatz der Verkehrsfreiheit.1 ) 

L Aus dem GrundbegriHe des Völkerrechts, der gegenseitigen An
erkennung der Staaten als Glieder einer großen Staatengemeinschaft, 
ergibt sich die Eröffnung des Landes für die Staatsangehörigen aller 
Kulturstaaten aus commercll, oben § 'Z IV). 

1. Innerhalb der Mlt.glleder der Staatengemeinschaft bedarf die 
EröHnung des Landes daher keiner ausdrücklichen Anerkennung. 

Eine besondere vertragsmäßige Regelung erfolgt lediglich 
(in den sogenannten Niederlassungsverträgen, traites d'etablisse
ment) zur Feststellung einzelner Punkte, wie des Übemahm~ 
verkehrs und der Fremdenpolizei. V g1. den deutsch-schweizeri· 
-sehen Niederlassungsvertrag vom 13. November 1909 (R. G. BI. 
1911 S.887) und den Vertrag der beiden Staaten betr. Regelung 
von Rechtsverhältnissen der beiderseitigen Staatsangehörigen im 
Gebiete des andem vertragschließenden Teiles vom 31. Oktober 
1910 (R. G. BI. 1911 S. 892); den deutsch~niederländischen Nieder· 
lassungsvertrag vom 17. Dezember 1904 (R.G.Bl. 1906 S.879), 
auf drei Jahre geschlossen, in Kraft seit 29. Januar 1907. 

1) Thomas, R. G. IV 620. v. Martitz, Rechtsbille (unten § 33 
Note 1) I 1 (über das Ausweisungsrecht). Leske und Löwenfeld, Die 
Rechtsverfolgung im internationalen Verkehr. 4 Bde. (1895-1904). 
Klibanski, B. Z. XIV 1 (die rechtliche Stellung der Ausländer in Ruß
land). v.Overbeck, Niederlassungsfreiheit und Ausweisuugsrecht. 1907. 
Derselbe, L. A. XXIII 123 (über den deutsch-niederlä.ndischen Vertrag). 
Heinrichs, Deutsche Auslieferungsverträ.ge und Ubernahmea.bkommen. 
1908. v. Conta, Die Ausweisung aus dem Deutschen Reich. 1904. 
Gar gas, K. Z. V 278 (wichtig). Martini, L'expulsion des etrangers. 1909. 
v. Frisch, Das Fremdenrecht 1910. Hoffmann, Niederlassung und 
rechtliche Behandlung der Fremden. Würzburger Diss. 1906. Lang
hard, Das Niederlassungsrecht der Ausländer in der Schweiz. 1913. 
Cuquin, L'expulsion des etrangers. Pariser These 1912. Stoerk und 
E. Löning, H. St. (3. Aufl.) IV 470. Zorn bei v. Stengel-Fleischmann 
1258 (Ausland). Fleischmann, daselbst 1280 (Ausweisung). Annuaire 
XI 273, xn 184. N ys 11 229. - Gegen die Pflicht zur Erschließung 
-des Landes grundsä.tzlich Oppenheim I 199, 390. 
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2. Im Verkehr mit den übrigen Staaten beruht die Erschließung des 
Landes auf besonderen Vereinbarungen und reicht nicht weiter als diese. 

In den auBerhalb der Völkerrechtsgemeinschaft stehenden 
Staaten, die ihr Land nur teilweise den Fremden erschlossen 
haben, werden ihnen meist bestimmte Gebiete angewiesen. Diese 
bilden dann die sogenannten Fremdenniederlassungen (settle
ments), die infolge der Exterritorialität (oben § 8 III 6) ihrer Be
wohner einen kleinen Staat im Staate bilden 2). 

V gI. die deutsch-chinesischen Niederlassungsverträge vom 
3. und 30. Oktober 1895 und dazu die Verordnung vom 25. Oktober 
1900 (R. G. BI. S. 1000) über die Rechte an Grundstücken und die 
Anlegung von Grundbüchern in den deutschen Niederlassungen 
in Tientsin und Hankau. Mit der Aufhebung der konsularischen 
Gerichtsbarkeit verlieren diese Niederlassungen ihre selbständige 
Stellung; ausdrücklich wurde das ausgesprochen in dem (älteren) 
deutsch-japanischen Handelsvertrage vom 4. April 1896 Art. 18. 

Die Einwanderung von Angehörigen der dem Staatenver
bande nicht völlig angegliederten Staaten kann, soweit nicht be
sondere Verträge im Wege stehen, von jedem Staate beschränkt 
oder verboten werden. 

Praktische Bedeutung hat die chi ne s i sc 11e Ein w an
derung in den Vereinigten Staaten, in Australien und Neusee
land, in Kanada wie in einzelnen Staaten Südamerikas ge
wonnen S). Durch den zwischen China und den Vereinigten Staaten 
geschlossenen Vertrag vom 17. März 1894 (N.R.G.2s.XXII551; 
S t r u p p LI 284) hat China seine Zustimmung dazu erklärt, daß 
für einen Zeitraum von zehn Jahren von dem Austausch der 
Ratifikationen dieses Vertrages (7. Dezember 1894) die Einwande
rung chinesischer Arbeiter in die Vereinigten Staaten vollständig 

2) Franke, DieReehtsverhältnisse am Grundeigentum in China. 1903. 
Fleischmann bei v. Stengel-Fleischmann III 429. 

3) Nordamerikanisehe Gesetze von 1885 und 1891 über die Ein· 
wanderung fremder .A.beiter sind abgedruckt N. R. G. 2. s. XX 95. 
Kanadische Gesetze (Chinesen) von 1903 und 1908 daselbst 3. s. VIII 
262; Neuseeländische von 1908, australische von 1901, 1905 und 1908 
da.selbst VIII 270, V 739, VIII 284. - Vgl. Ca.illeux, La question 
cbinoise aux :f:ta.ts-U nis et dans les possessions des puissances europe. 
ennes. 1898. Sartorius v. Waltershausen. H. St. (3. Aufi.) III 765. -
Das tasmanische Gesetz vom 7. November 1897 findet sich in N. R G. 2 
s. XXVllI 587. Vereinba.rung zwiachen China und Peru vom 28. Augua t 
1909 in N. R. G. 3 B. V 578. 

v. Liazt. Völkerrecht. 10. Aufl. 8 
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verboten wurde. Gegenwärtig ist der Chinese-Immigration-Act von 
1903 maßgebend, der die Zulassung von einer Kopftaxe von 
500 Dollar abhängig macht. Auch die Einwanderung der J a
p ane r in Kalifornien hat gegenüber dem Handelvertrag der 
Vereinigten Staaten mit Japan vom 21. Februar 1911 (Stropp II 
306) neuerdings Schwierigkeiten hervorgerufen 4.). 

n. Die Rechtsstellung der Staatsfremden. 
Aus der Anerkennung der Gleichberechtigung der zur Völker

rechtsgemelnschalt gehörenden Staaten folgt die grundsätzUche Qleieh
stellung der Staatsfremden mit den Inländern. 

1. Die ErsehlleBung des Landes gewährt den Staat&tremden das 
Recht, das Gebiet des Staates zu betreten, an Jedem Ort Innerhalb des
selben sieh aufzuhalten, sieh niederzulassen, und ohne besondere Ab
gabe Landwlrtschatt, Gewerbe und SchlHahrt zu treiben. 

a) Die Ausübung gewisser Gewerbe kann jedoch 
aus staatspolizeilichen Gründen den Staatsangehörigen vorbehalten 
werden. Vgl. den deutsch-italienischen Handels- usw. Vertrag 
vom 6. Dezember 1891 (R. G. BI. 1892 S. 97) Art. 1 Abs. 3 (unver. 
ändert geblieben in der Fassung des Zusatzverlrages vom 3. De
zember 1904; unten § 28 I): "Die vorstehenden Bestimmungen 
finden keine Anwendung auf Apotheker, Handelsmakler, Hausierer 
und andere Personen, welche ein ausschließlich im Umherwandern 
ausgeübtes Gewerbe betreiben; diese Gewerbetreibenden sollen 
ebenso behandelt werden, wie die Angehörigen der meistbegün. 
stigten Nation, welche dasselbe Gewerbe betreiben." 

b) Ebenso pflegt den Staatsfremden die Fischerei (peche 
nationale) in den nationalen Flüssen wie in den Küstengewässern 
versagt zu werden (oben § 9 IV, S.90). In den Vereinigten Staaten, 
in Portugal und in Griechenland ist die Küstenfischerei freigegeben. 
Das deutsche R. St. G. B. bedroht in § 296 a Ausländer mit Strafe, 
die in deutschen Küstengewässern unbefugt fischen. Ähnlich 
das niederländische Gesetz vom 26. Oktober 1889 und das por
tugiesische vom 26. Oktober 1909. 

c) Auch die K ü s te n schiffahrt oder le cabotage (von dem 
spanischen cabo = Kap) wird häufig den nationalen Schiffen vor· 
behalten. Küstenschiffahrt ist die Vermittlung des Verkehrs zwi
schen Küstenpunkten desselben Staates, nicht aber die Hochsee
fahrt zwischen Mutterland und Kolonien (anders das amerika-

4) Vgl. Strupp, R. G. XVIII 675. CaheD, K. Z. VIII 134. 
La.ferri~re. R. G. XX 549. 
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nische Gesetz von 1912, unten § 27 Note 14). England (für das 
Vereinigte Königreich), Belgien, Bulgarien, Rumänien, die meisten 
süd- und mittelamerikanischen Staaten haben die Küstenschiffahrt 
freigegeben. Auch sonst wird sie häufig durch besondere Verein
barung unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit den fremden 
Schiffen eingeräumt. Das Deutsche Reich hat sie nach dem 
Gesetz, betreffend die Küstenfrachtfahrt, vom 22. Mai 1881 
(R. G. BI. S. 97) den deutschen Schiffen vorbehalten (§ 1). Doch 
kann sie (§ 2) ausländischen Schiffen durch Staatsvertrag oder 
durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundes
rats eingeräumt werden. Gegenwärtig besitzen das Recht 
zur Küstenschiffahrt in den deutschen Gewässern 6): Argentinien, 
Belgien, Brasilien, Columbien, Dänemark, Ekuador, Ägypten, 
Griechenland, Großbritannien, Honduras, Italien, Japan, Marokko, 
Mexiko, Nicaragua, die Niederlande, Norwegen, Österreich-Ungarn, 
Persien, Rumänien, Salvador, Schweden, Siam, Tonga, Türkei, 
Zanzibar. In der Kongoakte vom 26. Februar 1885 Art. 2 (s. An
hang) ist die Küstenschiffahrt (cabotage maritime et fluvial) den 
Staatsfremden aller Nationen völlig freigegeben. 

Verschieden von der Küstenschiffahrt ist die stufenweise 
Löschung der aus dem Ausland gebrachten Ladung in verschie
denen Häfen desselben fremden Staates oder die Einnahme oder 
Ergänzung der für das Ausland bestimmten Ladung (S t a f f e 1-
fa h r t, commercio de escala). Diese wird auch den Schiffen 
fremder Mächte, selbst abgesehen von besonderen Vereinbarungen, 
eingeräumt. Vgl. als Beispiel den deutschen Freundschafts- usw. 
Vertrag mit Nicaragua vom 4. Februar 1896 (R. G. BI. 1897 S. 171) 
Art. 16 Abs. 1; "Die deutschen Schiffe in Nicaragua und die nica
raguanischen Schiffe in Deutschland können einen Teil ihrer aus 
dem Auslande kommenden Ladung in dem einen Hafen und den 
Rest dieser Ladung in einem oder mehreren anderen Häfen des
selben Landes entlöschen, und nicht minder können sie ihre Rück
fracht teilweise in verschiedenen Häfen des gedachten Landes ein
nehmen, ohne in jedem Hafen andere oder höhere Abgaben zu 
entrichten, als diejenigen, welche unter ähnlichen Umständen die 
Schiffe des eigenen Landes entrichten oder zu entrichten haben 
werden." 

5) Vgl. die Zusammenstellung bei Fleischmann 270, Note 7. -
Kanadisches Gesetz vom 30 Januar 1907 im N. R. G. 3.8. VIII 235. 

8. 
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d) Wichtig wird auch hier die häufig verwendete Me ist
begünstigungsklausel (unten § 22 III 2). 

2. Das Recht, Grundbesitz durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden 
oder von Todes wegen zu erwerben, zu besitzen und darüber zu ver
fügen, kann den Staatsfremden versagt werden (oben § 8 m 4), wird 
Ihnen aber von den meisten. Kulturstaaten gewährt. 

Solche Beschränkungen bestanden in der Türkei bis 1867, 
in England bis 1870 und bestehen noch heute in den der Völker
rechtsgemeinschaft nicht völlig angegliederten Staaten sowie 
in Rußland. Auch nach der rumänischen Verfassung von 1879 
Art. 7 § 5 ist der Erwerb von Grundbesitz in den ländlichen Ge
meinden den rumänischen Staatsangehörigen vorbehalten. An
erkannt wird diese Beschränkung in dem Schlußprotokolle zu 
Art. 1 des deutsch-rumänischen Handelsvertrages vom 21./9. Okto
ber 1893 (in der Fassung vom 8. Oktober/25. September 1904; 
s. unten § 28 I). Der deutsch-japanische Handelsvertrag vom 
4. April 1896 gewährte in Art. III den beiderseitigen Staats
fremden nur das Recht, "für Niederlassungs-, Industrie- und 
Handelszwecke Ländereien zu pachten", versagte ihnen also das 
Recht, Eigentum an: unbeweglichem Gut zu erwerben; in dem 
neuen Handelsvertrag von 1911 (R. G. BI. S.477) ist diese Be
schränkung, gemäß dem japanischen Gesetz vom 12. April 1910, 
hinweggefallen. Man vergleiche auch Art. 88 E. G. zum B. G. B., 
nach welchem die landesgesetzlichen Vorschriften,· die den Er
werb von Grundstücken durch Ausländer von staatlicher Geneh
migung abhängig machen, unberührt bleiben 6). 

8. Die Gleichberechtigung der Staatsfremden Ist 1m wesentlichen 
durchgeführt auf dem Gebiete des Zivilrechts und des Zivilprozesses. 

Daher haben die Staatsfremden denselben Anspruch auf 
den Schutz der Gerichte wie die Staatsangehörigen; und .ßie 
sind den Gerichten des Aufenthaltsstaates wie die Staatsange· 
hörigen unterworfen. 

Jedoch wird diese Regel nach verschiedenen Richtungen 
hin durchbrochen. 

a) Für das große und praktisch wichtige Gebiet des li te· 
rarischen und gewerblichen Eigentums ist die Gleich-

6) Besondere Bestimmungen zu Ungunsten ausländischer juristischer 
Personen sind häufig. So nach dem Recht der deutschen Einzelstaaten. 
Über Hongkong (Dekret vom 1. Mai 1908) vgl. N. R. G. 3. B. VIII 256. 
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stellung der Staatsfremden mit den Staatsangehörigen nur durch 
besondere Vereinbarungen gesichert, die teils in Sonderverträgen 
einzelner Staaten, teils in Kollektivverträgen enthalten sind 
(darüber unten § 32 II 1 und 2). 

b) Das Recht zur Führung der Nationalflagge wird 
vielfach nur solchen Schiffen zugestanden, die im ausschließ
lichen Eigentum von Staatsangehörigen stehen. Vgl. z. B. das 
deutsche Reichsgesetz vom 22. Juni 1899 (R. G. BI. S. 319). 

c) Die Rechtsfähigkeit und Geschäfts·(Prozeß-) 
fähigkeit ausländischer Vereine und Gesellschaf
te n wird ebenfalls nur kraft besonderer Vereinbarungen derjeni
gen der inländischen Vereine und Gesellschaften gleichgestellt. 
"gI. § 12 der deutschen Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 
sowie Art. 10 E. G. zum B. G. B. So sind sie vielfach im Erwerb 
von unbeweglichem Gut beschränkt, und ihre Prozeßfähigkeit 
bedarf besonderer Anerkennung, sei es durch Landesgesetz, sei 
es durch Staatsvertrag. Solche Verträge hat das Deutsche Reich, 
insbesondere bezüglich der gegenseitigen Anerkennung von 
Handelsgesellschaften, mit einer Reihe von Staaten geschlossen, 
so mit Belgien, Griechenland, Großbritannien, Italien, Österreich
Ungarn, Rumänien, Rußland, Serbien 7). Beispielsweise sei auf 
den deutsch-niederländischen Vertrag vom 11. Februar 1907 
(R. G. BI. 1908 S. 65) verwiesen. 

d) Im Zivilprozeß ist der Ausländer, mangels beson
derer Vereinbarungen, insofern ungünstiger gestellt als der In
länder, als er Sicherheit für die Prozeßkosten zu leisten und keinen 
Anspruch auf Gewährung des Armenrechts hat (unten § 32 III 1). 

4. Der Gleichstellung der Staatsfremden mit den Staats
angehörigen entspricht es, daß alle den Staatsfremden als solchen treHen
den Abgaben und Lasten dem heutigen Völkerrechte fremd sind. 

Dieses gilt auch von den Abgaben, die früher erhoben zu 
werden pflegten, wenn durch Erbfolge, Schenkung, Auswanderung 
oder aus anderen Gründen Vermögen aus dem Gebiet eines Staates 
in das Gebiet eines andern Staates überging; also von der ga-

7) Vgl. Verhandlungen des Instituts in Annuaire XVI über die 
Rechts- und Prozeßfähigkeit der Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Intern. Law Association XXVII 349, XXVIII 246. Leske-Löwenfeld 
(oben Note I). Walker, Die rechtliche Stellung ausländischer juristischer 
Personen, insbesondere ausländischer Aktiengesellschaften. 1897. M a. m e
lok, Die juristische Person im internationa.len Privatrecht. Dias. 1900. 
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bella hereditaria (Abschoß), dem jus detractus, dem 
census emigrationis (Abfabrtgeld). Die Verträge des 
Deutschen Reichs mit den süd- und mittelamerikanischen Staaten 
sprechen das teilweise noch ausdrücklich aus (vg!. den früheren 
Freundschafts- usw. Vertrag mit Costa Rica vom 18. Mai 1875, 
R. G. B1.1877 S.13 Art. X); mit Dänemark hat das Deutsche Reich 
noch unter dem 5. Februar 1891 (R. G. BI. S. 346) ein besonderes 
übereinkommen über die Aufhebung dieser Abgaben geschlossen. 

6. Die Staatsfremden haben keinen Anspmch auf die Gewäbnmg 
derjenigen pontischen Rechte, In deren Ausübung sich die Teilnahme 
der Staatsangehörigen an der BUdung des Staatswlllens äußert, also 
Tor allem auf die Gewährung des pontischen Wahlrechtes. 

Die Staatsfremden werden dagegen wie die Inländer in dem 
Genuß der politischen Rechte im weiteren Sinne des Wortes, also 
derjenigen F r e i h e i t s r e c h t e der Staatsbürger geschtitzt, die, 
wie das Vereins· und Versammlungs recht, die Preßfreiheit, das 
Hausrecht usw. in den Verfassungen ausdrücklich eingeräumt 
und durch besondere Gesetze näher geregelt zu werden pflegen. 

Die freie Religionsübung mit Einschluß des Gottesdienstes 
steht den Angehörigen der KuIturstaaten seit dem Westfälischen 
Frieden auch ohne besondere Vereinbarung zu. 

Sie wird aber vielfach in den Verträgen ausdrücklich ein· 
geräumt. V gl. z. B. den englisch-russischen Vertrag vom 
21. Februar 1797 Art. 14. Auch im 19. Jahrhundert wird sie in 
den Verträgen mit den mittel- und südamerikanischen Staaten 
häufig erwähnt. V g1. den Freundschafts- usw. Vertrag zwischen 
Deutschland und Salvador vom 13. Juni 1870 (R. G. Bl.1872 S. 377) 
Art. VII. 

Auch China hat sich in den mit andern Staaten geschlosse
nen Verträgen, so in dem Freundschaftsvertrag mit Preußen usw. 
vom 2. September 1861 (oben § 1 Note 3) verpflichtet, seine 
christlichen Untertanen zu beschützen, die christlichen Missionen 
nicht zu stören und ihnen, wie allen Fremden, gegen Pässe auch 
den Zutritt in nicht geöffnete Teile des Landes zu gestatten. 

6. Die Staatsfremden können umgekehrt den staatsbürgerlichen 
Pßlchten im engeren Sinne (den pontischen Pfllchten) nicht unter
worfen werden. 

Sie können daher zur WehrpfIicht, zur Wehrsteuer oder 
zu anderen Kriegsleistungen nicht herangezogen werden. Dieser 
Grundsatz ist wiederholt in Verträgen ausdrücklich ausgespro-
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ehen worden. Vgl. den deutsch-japanischen Handelsvertrag vom 
24. Juni 1911, Art.l im Anhang. In anderen Verträgen findet 
sich aber auch die Bestimmung, daß die Staatsfremden nur zu 
solchen Zwangsanleihen sowie militärischen Requisitionen und 
Kontributionen herangezogen werden können, die auch die Staats
bürger oder die Angehörigen der meistbegünstigten Nation treffen. 
Vgl. den niederländisch-japanischen Handelsvertrag vom 6. Juli 
1912 Art. 1 Ziff. 7 (Jahrbuch II 289); den Handelsvertrag zwischen 
Österreich-Ungarn und Japan vom 28. Oktober 1912 Art. 1 Ziff. 5 
(Jahrbuch II 297). Der "einmalige, außerordentliche Wehrbeitrag" 
in dem deutschen Reichsgesetz von 1913 ist trotz des Namens 
keine Kriegsleistung, sondern eine eigenartige Steuer, die Staats
fremde wie Staatsangehörige trifft. 

Dagegen beruht die Befreiung von dem "zwangsweisen 
Amtsdienst gerichtlicher, administrativer oder munizipaler Art" 
(als Geschworene usw.) nicht auf allgemeinem Rechtssatz, sondern 
auf besonderer Vereinbarung oder nationalem RechtS). , 

7. In den Verträgen wird auch noch das sogenannte E m bar g 0, 

d. h. die Zurückhaltung von Handelsschiffen für milltärische oder andere 
staatliche Zwecke ausdrücklich ausgeschlossen. 

Vgl. den Freundschafts- usw. Vertrag zwischen dem Deut
schen Reich und Salvador vom 13. Juni 1870 (R. G. BI. 1872 
S. 377), verlängert durch Konvention vom 12. Januar 1888 (R. G. BI. 
1889 S. 191) Art. VI: "Die Angehörigen des einen und des andern 
Landes können gegenseitig weder einer Beschlagnahme unter· 
worfen, noch mit ihren Schiffen, Ladungen, Waren und Effekten 
zum Zwecke irgend welcher militärischen Expedition oder irgend 
welcher öffentlichen Verwendung zurückgehalten werden, ohne 
daß vorher durch die Beteiligten selbst, oder durch von ihnen 
ernannte Sachverständige eine Vergütung nach Landesgebrauch 
festgestellt worden ist, welche in jedem Falle hinreicht zur 
Deckung aller Nachteile, Verluste, Verzögerungen und Schäden, 
welche durch den Dienst, dem sie unterworfen wurden, ent
standen sind oder entstehen könnten." 

8) Vgl. z. B. den deutsch-griechischen Handels· und Sqhiffa.hrte. 
vertrag vom 9. Juli 1884, (R. G. BI 1885 S. 23) Art. 5; deutsch-italienischen 
Handels· usw. Vertrag vom 6. Dezember 1891, (R. G. BI. 1892 S. 97) Art. 4; 
deutsch~bulga.rischen Handels· uew. Vertrag vom 1. August 1905, (R. G. BI. 
1906 S. 1) Art. 5; deutsch.bolivianischen Freundschafts- und Handels
vertrag vom 22. Juli 1908 (R. G. BI. 1910 S. 507) Art. 8. 
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Vgl. ferner: Art. 14 des deutsch-mexikanischen Freund
schafts- usw. Vertrags vom 6. Dezember 1882 (R. G. BI. 1883 S. 247); 
Art. 7 des Freundschafts- usw. Vertrags mit Guatemala vom 
20. September 1887 (R. G. BI. 1888 S. 238); Art. 7 und 10 des 
deutsch-columbischen Freundschafts- usw. Vertrags vom 23. Juli 
1892 (R.G.B1.1894 S. 471). 

8. Die Zusicherung des "vollständigen und immerwährenden 
Schutzes der Person und des Eigentums", die sich noch 
in den Verträgen mit den mittel- und südamerikanischen Staaten 
findet, hat im Verhältnis der Staaten des Völkerrechtsverbandes 
zueinander heute keine Bedeutung mehr. Sie spielt aber noch 
eine Rolle in den Verträgen mit den diesem noch nicht völlig 
angegliederten Staaten .• So sagt der deutsche Freundschafts- usw. 
Vertrag mit Persien vom 11. Juni 1873 (R. G. BI. S. 351) Art. 5: 
Die Ortsbehörden der beiden Vertragsstaaten "werden ihrer
seits die lebhafteste Sorge tragen, sie (die Untertanen der beiden 
Staaten) vor allem Mißgeschick zu bewahren, insbesondere un
ausgesetzt über ihre persönliche Sicherheit wachen, sie mit 
jeder möglichen Rücksicht behandeln, damit sie nicht irgendwie 
Schaden, Schwierigkeiten oder Kränkungen auf ihrer Reise er
fahren, und sie zu dem Ende mit Geleitbriefen, Pässen oder an
deren Dokumenten versehen." 

ID. Durch die Erscblleßung des Landes wird das Recht der 
Fremdenpollzel nicht berührt. Doch darf diese niemals dazu führen, 
daß den Angehörigen eines fremden Staates als solchen, also nur wegen 
Ihrer Staatsangehörigkeit, der Aufenthalt versagt wird. 

Das Fremdenrecht ist zunächst nationales Recht. Verschie
dene Staaten (nicht aber das Deutsche Reich) haben es durch 
besondere Gesetze geregelt. So Belgien durch das Gesetz vom 
12. Februar 1897. England durch die Aliens Act vom 11. August 
1905 (5 Edw. VII c. 13; N. R. G. 3. s. I 303). Die Vereinigten Staaten 
durch Gesetz vom 20. Februar 1907. 

Auf gemeinsamer Überzeugung beruhen die folgenden 
Rechtssätze. 

1. Jeder Staat hat das Recht, den Grenzverkehr zu ·überwachen. 
Er kann insbesondere den Paßzwang handhaben, soweit 

diesem nicht besondere Vereinbarungen im Wege stehen. 
2. Er kann den Eintritt In sein Gebiet denjenigen Personen ver· 

sagen, die für Sicherheit und Ordnung Im Innem wie naeh außen hin 
gefährlich werden können (Abweisung, renvol). 
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Zu diesen "lästigen Fremden" (undesirable strangers) ge
hören: verurteilte Verbrecher, Personen ohne genügenden Aus
weis, unbemittelte und erwerbsunfähige Personen (paupers). Aber 
auch Personen, die an ansteckenden Krankheiten leiden (Phthy
siker, Leprakranke), müssen hierher gerechnet werden. Besonders 
weit wird durch die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten Ame
rikas und Englands der Kreis der von der Zulassung ausgeschlos
senen Personen gezogen. 

Der Staat hat das Re c h t, aber nicht die P fl ich t, solche 
Personen zurückzuweisen. Und er hat das Recht, ihnen A s y 1 
zu gewähren, soweit dadurch nicht die Sicherheit anderer Staaten 
gefährdet wird (oben § 7 1I 1). Das Asylrecht ist mithin völker· 
rechtlich ein Recht des Zufluchtsstaates, nicht aber des staats· 
fremden Flüchtlings. 

8. Jeder Staat ist aus den gleichen Gründen berechtigt, Staats
fremde, 4le sich bereits auf seinem Gebiete beDnden, auszuweisen 
(Ausweisung, expulsion). 

4. Der Staat, dem der Abgewiesene oder Ausgewiesene angehört 
hat, ist verplllchtet, ihn wieder aufzunehmen, auch wenn er inzwischen 
seine frühere Staatsangehörigkeit verloren haben sollte, ohne eine neue 
IU gewinnen. 

Diese Verpflichtung wird durch die Niederlassungsverträge 
oder durch besondere "Übemahme"·Abkommen oder Repatriie· 
run g s ver tr ä g e vielfach ausdrücklich ausgesprochen, muß aber 
auch ohne diese als bestehend angenommen werden. Vorbildlich 
war (nach v. Martitz 441) die Gothaer Konvention deutscher 
Staaten vom 15. Juli 1851. Vgl. die deutschen Verträge mit Italien 
vom 8. August 1873 und mit Rußland vom 10. Februarj29. Januar 
1894 (Fleischmann 117) 9). 

IV. Die Erschlleßung des Landes bedeutet grundsätzlich auch Zu
lassung der Handelsschiffe der sämtlichen zur Kulturgemeinschaft ge
hörenden Flaggen In allen Seehäfen. 

Die fremden Handelsschiffe dürfen daher die Häfen an· 
laufen und hier wie auf den Reeden vor Anker gehen; sie dürfen 
(abgesehen von der Küstenschiffahrt) Waren aus· und einladen, 
wobei sie wie die inländischen Handelsschiffe der Polizeigewalt des 

9) Wallm ann, Ist der Staat nach Völkerreoht verpflichtet. seine 
ehemaligen Untertanen wieder aufzunehmen? Breslauer Dias. 1910. De 
Clapar~de, Die völkerrechtliche Repatriationspflicht usw. Würzburger 
Diss. 1911. Kämnitz, Die Obemahme ehemaliger Deutsoher usw. 1910. 
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Aufenthaltstaates unterworfen sind. Über die Gerichtsbarkeit vgl. 
oben § 9 IV 2 d. Es bleibt jedoch jedem Staate vorbehalten, be
stimmte Häfen, insbesondere Kriegshäfen, von der allgemeinen 
Eröffnung auszunehmen. Nur im Fall der Seenot (reläche forcee) 
dürfen die fremden Handelsschiffe auch die verschlossenen Häfen 
anlaufen und sich hier so' lange aufhalten, bis ihnen die Weiter
fahrt möglich ist. 

Die Gleichstellung bezieht sich ferner auf Schiffahrtsabgaben 
aller Art, sowie auf die Hilfeleistung bei Strandung und Schiff· 
bruch 10). 

Auch hier findet sich die M eistbegün s ti gun g sklausel. 
Vgl. Freundschafts- usw. Vertrag des Deutschen Reichs mit Nica
ragua vom 4. Februar 1896 (R.G.B1.1897 S. 171) Art. 2 Abs. 2: 
"Die Angehörigen der heiden Hohen vertragenden Teile können frei 
und in voller Sicherheit mit ihren Schiffen und Ladungen in alle 
diejenigen Plätze, Häfen und Flüsse Deutschlands und Nicaraguas 
einlaufen, welche für die Schiffahrt und den Handel irgend einer 
anderen Nation oder eines anderen Staates jetzt geöffnet sind oder 
in Zukunft geöffnet sein werden." 

Verschiedene Behandlung der Handelsschiffe verschiedener 
fremder Staaten ist an sich nicht völkerrechtswidrig und wird 
daher insbesondere als Repressalie (unten § 38 IlI) verwendet. 

Diese Sätze werden sinngemäß auch auf die Zulassung 
von Luftschiffen auszudehnen sein. 

V. Fremde Truppenkörper bedürfen zum Betreten des Staatsgebietes 
und zum Durchzug durch dieses der Erlaubnis im EinzeHall, soweit 
nicht besondere Vereinbarungen, wie die Elnräumung eines Durch· 
zugsrechtes (Etappenrechtes, Heerstraßenrechtes), Im Wege stehen. 

Ebenso bedürfen fremde KrlegsschlUe für den Aufenthalt in den 
naUonalen Gewässern und In den Häfen eines fremden Staates grud. 
sätzllch einer Erlaubnis, die Im allgemeinen gewährt wird, Im Einsel· 
lall aber oder für gewisse Häfen versagt werden kann. Doch steht ihneu 
das Aniaufen der Häfen im Falle der Seenot (relache forcM), sowie die 
friedliche Durchfahrt durch die Küstengewässer frei. 

V gl. oben § 9 IV. Norwegen gestattet nach König!. Beschluß 
vom 10. Mai 1906 (N. R. G. 3. s.lII 871) fremden Kriegsschiffen das 
Einlaufen in Kriegshäfen nur auf Grund vorhergehender Erlaub
nis. Allgemein wird diese zum Einlaufen in die nationalen Flüsse 
gefordert. Dagegen begnügt sich die deutsche Verordnung vom 

10) über Fluß- und Küstenschüfahrt oben § 9 II und IV. 
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14.Mai 1913 (Marine-Vdg.-BI.1913 Nr.15) mit der vorhergehenden 
Anzeige, wenn es sich um nicht mehr als drei Kriegschiffe handelt. 
Zur Durchfahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal ist besondere 
Erlaubnis erforderlich 11). 

Durch Verträge sind mehrfach weitergehende Berechtigungen 
eingeräumt worden, die sich auch aus der Meistbegünstigungs
klausel ergeben können. So bestimmt Art. 30 Abs. 1 des deutsch
chinesischen Vertrags von 1861 (oben § 1 Note 3): "Kriegsschiffen 
der kontrahierenden Deutschen Staaten, welche zum Schutze des 
Handels kreuzen, oder mit Verfolgung von Seeräubern beschäftigt 
sind, soll es freistehen, alle Chinesischen Häfen ohne Unterschied 
zu besuchen." 

2. Abschnitt. 
Die nationalen Organe des völkerrechtlichen 

Verkehrs. 
§ 13. Die völkerrechtliche Vertretungsbefugnis 

im allgemeinen. 
I. Durch die Verfassung eines jeden Staates werden die Organe 

besUmmt, die Ihn im völkerrechtHchen Verkehr zu vertreten, für Ihn 
die völkerrechtllch erheblichen Handlungen vorzunehmen haben. Die 
völkerrechtllche Vertretungsbefugnis ruht mithin auf staatsrechtHcher 
Grundlage; sie wird durch die nationale StaatsTerfassung bestimmt 
und begrenzt. 

IL Die zur Vertretung berufenen Organe. 
1. In monarchischen wie in republikanischen, iu einfachen wie 

In zusammengesetzten Staaten kann die oberste, grundsätzlich un
beschränkte Vertretungsbefugnis (das jus repraesentationis omnimodo) 
einem Einzelnen, dem Staat!lhaupt, übertragen sein. 

Kraft dieser seiner Stellung, ohne daß es einer besondern 
Ermächtigung bedarf, ist das Staatshaupt in allen völkerrechtlichen 
Beziehungen der Vertreter seines Staates, die Verkörperung der 
Staatsgewalt. Die Handlungen des Staatshauptes berechtigen 
und verpflichten, innerhalb der durch die Verfassung etwa ge
zogenen Schranken, völkerrechtlich den Staat; das Staatshaupt 
schließt die Verträge, erklärt den Krieg, schickt und empfängt 
die Gesandten. 

Es ist irreleitend, das Staatshaupt ohne weiteres als Träger 

11) Vgl. auch die unten § 42 Note 8 angeführten Anordnungen 
verschiedener Staaten. 
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der Souveränität zu bezeichnen. Die Souveränität ist Eigenschaft 
der Staatsgewalt und steht daher dem Staate selbst zu. Es ist 
völkerrechtlich durchaus gleichgültig, ob nach dem die Staats· 
verfassung beherrschenden Grundgedanken die Gesamtheit der 
Staatsbürger, also das Volk selbst, Träger der souveränen Staats
gewalt ist, oder ob diese dem Monarchen allein oder ob sie ihm 
und dem Volke zugeschrieben wird. Maßgebend ist lediglich die 
Beantwortung der Frage, ob und eventuell unter welchen Voraus
setzungen und Einschränkungen das Staatshaupt die völkerrecht
liche Vertretungsbefugnis besitzt. Über diese Frage entscheidet 
allein die Staatsverfassung. Sie kann auch in der Republik 
dem Präsidenten dieselbe Vertretungsbefugnis einräumen, die das 
Staatshaupt einer unbeschränkten Monarchie "von Gottes Gnaden" 
für sich in Anspruch nimmt. Es ist daher falsch, wenn die 
herrschende völkerrechtliche Lehre ohne Rücksicht auf die kon· 
krete Verfassung den Präsidenten eines Freistaates grundsätz· 
lieh anders behandeln will als den Beherrscher eines monarchi
schen Staatswesens. Der Präsident der französischen Republik 
besitzt die Vertretungsbefugnis, während sie dem Präsidenten 
der schweizerischen Eidgenossenschaft nicht eingeräumt ist 1). 

Die Frage wird von besonderer Wichtigkeit für die zu
sammengesetzten Staatsgebilde. Der deutsche Kaiser ist nicht· 
Träger der Souveränität des Deutschen Reiches; wohl aber hat 
er nach § 11 der Reichsverfassung (oben § 6 II 3) für das Reich 
die oberste völkerrechtliche Vertretungsbefugnis, ist mithin das 
Staatshaupt im Deutschen Reich. 

Die Vertretungsbefugnis kann durch die Staatsverfassung 
auch einer Mehrheit von Personen übertragen werden; etwa 
einem Regentschaftsrat, einem Senat, der Volksvertretung (in der 
Schweiz hat sie der Bundesrat); in diesem Falle genießen die 
einzelnen Mitglieder dieser Körperschaft aber nicht die dem 
Staatshaupt zukommenden, im nächsten Paragraphen behandel
ten, besonderen Vorrechte, die nur der Körperschaft selbst zu
kommen. 

2. Die tatsächllch .. Leitung des völkerrechtUchen Verkehn Uegt 
In den Händen des Auswärtigen Amtes. 

Der an dessen Spitze stehende Minister oder Staatssekretär 
der Auswärtigen Angelegenheiten (im Deutschen Reich der Reichs-

1) Vgl. Walther, Das Staatshaupt in den Republiken. 1007. 
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kanzler) gilt nach außen hin kraft seiner Stellung, auch ohne 
besondere Vollmacht, als der unmittelbar Beauftragte des Staats· 
hauptes, mithin als Vertreter der Staatsgewalt. Seine Erklä· 
rungen binden den von ihm vertretenen Staat. Doch bedürfen 
die von ihm vereinbarten Verträge in der Regel noch der förm· 
lichen Genehmigung des Staatshauptes, der sogenannten Rati· 
fikation (darüber unten § 22 II). 

8. Unter der Leitung des Auswärtigen Amtes wird der völker· 
rechtliche Verkehr mIt dem Ausland unterhalten durch die völkerrecht
lichen Agenten, die kraft besonderer Vollmacht den aultraggebenden 
Staat vertreten. 

Man unterscheidet: 
a) ständige Agenten; und zwar: 

a) Gesandte (agents dlplomatiques), die die souveräne Staats
gewalt des Absendestaates, diesen mithin In allen seinen völkerrecht
lichen Beziehungen, vertreten und daher "diplomatischen Charakter" 
besitzen. 

fJ) Konsuln, die als Beamte des Absendestaates diesen nur 
Innerhalb ihres Auftrags, insbesondere in den wirtschaftspolitischen 
Beziehungen zum Emplangsstaat, vertreten; 

b) nichtständIge (außerordentliche) Agenten; und zwar: 
a) solche, die mIt "diplomatischem Charakter", d. h. mit den 

Vorrechten der Gesandten, bel besonderen Anlässen (Hochzeiten, Be
erdigungen usw.) den Absendestaat vertreten; 

fJ) Agenten ohne diplomatischen Charakter oder Kommissarlen, 
die zur Erledigung einzelner Staatsgeschäfte, z. B. technischer 
Fragen (Grenzregulierungen, Verkehrsinteressen, Industrieausstel· 
lungen usw.), entsendet werden. Sie genießen während ihres 
amtlichen Aufenthaltes in dem Empfangsstaate diejenigen Vor
rechte, ohne welche die Erledigung ihrer Aufgabe nicht möglich 
wäre. Dahin gehört das "sichere Geleit", also die Unverletzlich
keit ihrer Person und ihrer Papiere (anerkannt vom Reichskanzler 
Fürsten Bismarck, aus Anlaß des Falles Schnäbele, durch Er
klärung vom 28. April 1887 J); nicht aber die Befreiung von der 
Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates. 

Eine lehrreiche Anwendung dieses Grundsatzes enthält der 
deutsch-schweizerische Vertrag vom 5. Dezember 1896 (R. G. BI. 
1897 S.195), betreffend die Einrichtung schweizerischer Neben
zollämter auf badischem Gebiet in Art. VI: "Während seines in 

2) Abgedruokt bei Fleischmann 216. Vgl. v. Holtzendorff, 
R. J. XX 217. Triepel (oben § 2 Note 1) S. 311. Delpech, R. G. VIII 152. 
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Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen auf deutschem Ge
biet erfolgenden Aufenthalts ist das schweizerische Zollpersonal 
den deutschen Gesetzen, sowie der deutschen Gerichtsbarkeit 
und Polizeigewalt insoweit unterworfen, als nicht die Ausübung 
seiner zolldienstlichen Verrichtungen, mithin die Disziplin, Dienst
vergehen oder Dienstverbrechen in Frage stehen." Ähnlich Art. 8 
des deutsch·schweizerischen Vertrags vom 16. August 1906 
(R. G. Bl.l906 S. 849), betreffend die Errichtung deutscher Zoll
abfertigungsstellen auf den linksrheinischen Bahnhöfen in Basel. 

4. Im KrIege üben die mlUtärlschen Befehlshaber (mU EIn
.ehluß der Festungskommandanten) 'fleHach selbständig das Ver
tntungsrecht. Die Verhandlungen werden durch Parlamentäre geliihrL 
V gJ. darüber unten § 40 VII. 

§ 14. Das Staatsbaupt. 
L Das Staatshaupt (oben § 18 n. 1) hat die oberste völkerrecht

Hehe Vertretungsbelugnls Innerhalb der durch die Staatsverlassung re
sogenen Schranken. 

1. Die Veriretungsbefugnls steht dem tatsäehUchen Staat.
haupte zu. 

Die Frage seiner Legitimität ist nicht zu prüfen. Revolution 
wie Staatsstreich sind Vorgänge des innem Staatslebens, durch 
welche die völkerrechtlichen Beziehungen des Staates nicht be
rührt werden. Die Anerkennung des siegreichen Usurpators hat 
nur deklaratorische Bedeutung. 

2. Die staatsrechtUchen Beschrinkungen der Vertl'etaDgsbefugnfl 
lind auch völkerrechtUch zu beachten. 

Die mit Überschreitung seiner Befugnisse vorgenommenen 
Rechtshandlungen des Staatshauptes sind mithin völkerrechtlich 
unwirksam. 

Die Frage wird von besonderer Wichtigkeit beim Abschluß 
von Staatsverträgen (unten § 22 11), kann aber auch in Beziehung 
auf alle andern völkerrechtlichen Handlungen, so bei der Kriegs
erklärung wie bei Beglaubigung und Empfang der Gesandten, eine 
Rolle spielen. 

8. Nur das Staatshaupt eines Staates, der selbst völkerrecht
Hohes Rechtssubjekt ist, kommt hier In Betracht. 

Was von halbsouveränen Staaten und von Staatenverbin
dungen gesagt worden ist (oben § 6 IU und 11), ist daher auch 
hier anzuwenden. 
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Bei den halbzivilisierten Staaten ist Umfang und Inhalt 
ihrer Beziehungen zur Völkerrechtsgemeinschaft maßgebend. 

4. Die Vertretung des Staates kann durch das Staatshaupt (so
wel' die Staatsverfassung dies gestattet) für bestimmte TeUe des Staats
gebietes ganz oder teUweise an andere Personen (so an VIzekönIge, 
8uühalter, Kolonialgesellschalten) delegleri werden. 

Diese Personen, die nicht kraft eigenen Rechts für den 
Staat handelnd auftreten, haben aber keinen Anspruch auf die 
dem Staatshaupte völkerrechtlich zukommende Rechtsstellung. 

n. Als Vertreter der souveränen Staatsgewalt kann das Staats
haupt keiner fremden StaatsgewaI' unterworfen sein; darin besteht 
Beine sogenannte E:rlerritoriaUtät. 

1. Es macht dabei nach dem oben § 13 11 1 Gesagten grund
sätzlich keinen Unterschied, ob es sich um ein monarchisches 
Staatshaupt oder aber um den mit der obersten Vertretungs
befugnis ausgestatteten Präsidenten eines Freistaates handelt 1). 
Und die weitverbreitete Meinung ist unrichtig, welche die Exterri· 
torialität eines solchen Präsidenten einer fremden Republik auf 
den Fall beschränken will, daß er in Staatsgeschäften das Ausland 
betritt; jeder Versuch, diesen Satz praktisch anzuwenden, würde 
sofort seine theoretische Unhaltbarkeit aufdecken. Reist das 
Staatshaupt unter einem andern Namen (incognito), so liegt darin, 
solange das Inkognito gewahrt wird, ein Verzicht auf die Exterri
torialität. 

2. Die Exterritorialität genießen auch die Familienmit. 
gl i e der sowie die übrigen Per s 0 n e n, die das Staatshaupt ins 
Ausland beg 1 e i t e n 2); sie wird dagegen der nicht in Staats
geschäften reisenden Frau des monarchischen Staatshauptes 
(etwa während eines Badeaufenthalts) lediglich aus internatio
naler Höflichkeit zugestanden. 

3. Der Regent, der für das verhinderte Staatshaupt die 
Regierungsgeschäfte führt, genießt dieselben Rechte wie dieses. 

4. Wenn das Haupt eines Staates in die Die n s tee i n e s 
fr emd e n S ta at es tritt, so ist es in allen Rechtsbeziehungen, 
welche diese Stellung mit sich bringt, der Staatsgewalt des dienst
herrlichen Staates unterworfen. Daß eine solche Zwitterstellung 

1) Ebenso Walther (§ 13 Note 1) 195. Merignhao 11 294 (mit; 
der heute herrsohenden französisohen Meinung). Nys n 338. Dagegen 
Despagnet 270 (mit Einschrä.nkungen). Rivier I 424. Ullmann 160. -
tJber die Exterritorialität fürstlioher Vasallen vgl. Kohler in K. Z. VI 201. 

2) Bestritten; dagegen z. B. Martens-Bergbohm. 1321. 
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zu verschiedenen Unzuträglichkeiten führen kann, ist zweifellos; 
aber ebenso sicher, daß sie wiederholt vorgekommen ist und 
noch immer vorkommen kann. Die von dem Reichskanzler Grafen 
Caprivi im Deutschen Reichstag am 5. Februar 1894 aufgestellte 
Behauptung, daß ein deutscher Landesherr nicht zugleich Unter
tan einer fremden Macht sein könne, wird durch die Geschichte 
widerlegt, die zahlreiche deutsche Landesherren im österreichi· 
sehen und preußischen Militärdienst gesehen hats). 

IIL Der Inhalt der ExterrltorlaUtit. 
Da der Aufenthalt des Staatshauptes auf fremdem Staats· 

gebiet eine Ausnahme darstellt, während er für die diplomatischen 
Vertreter die Regel bildet, hat sich geschichtlich· die Lehre von 
der Exterritorialität des Staatshauptes im Anschluß an die der 
diplomatischen Vertreter entwickelt. Dort, wo von dieser ge
sprochen wird (unten § 15 VI), ist daher auch wissenschaftlich 
der "Sitz der Materie", so daß hier eine allgemeine Übersicht 
genügt. 

Die Exterrltorlalltät umfaBt: 
1. Die persönHche Unantastbarkeit: 
Das Staatshaupt ist auf fremdem Staatsgebiet in Friedens· 

zeiten unverletzlich, sakrosankt; nur die äußerste Not würde die 
Anwendung von Gewalt rechtfertigen. So wenn das Staatshaupt 
die Festungen des Empfangsstaates photographieren, das Auto in 
die Menge steuern würde usw. Hier greifen die Begriffe Notwehr 
und Notstand (unten § 25 IV) ein. Anders im Krieg (unten § 40 II). 

2. Die Exemptlon von der gesamten GerlchtsbU'kelt des fremdeB 
Staates und damit von der Herrschaft der In dem fremden Staate gelten. 
den Rechtssätze (oben t 8 m 6). 

Dieser Satz gilt nicht nur danD (u. z. hier unbestritten), wenD 
das staatsbaupt Im Auslande wellt; sondern auch das In seinem algeBeB 
Staat sich aufhaltende Staatshaupt kann nicht vor die Gerichte eines 
andem Staates gezogen werden, soweit es sich nicht um dlngUehe 
Klagen In bezug auf unbewegllches Gut handelt oder du Staats· 
haupt sich Irelwllllg (durch Klage oder Widerklage) dieser Gerlehts· 
barkelt unterwirft. 

Auch hier (oben § 7 III) neigt eine Richtung in der Lite
ratur wie in der Rechtsprechung dahin, die Befreiung auf die 
Fälle zn beschränken, in welchen das Staatshaupt als solches in 
Frage steht, sie dagegen zu verneinen, wenn aus seinen Hand· 

3) Vgl. R. G. I 154. 



§ 15. Die Gesa.ndten. 129 

lungen als Privatmann Rechtsansprüche abgeleitet werden. Die 
Unterscheidung ist aber auch hier nicht durchführbar!). 

3. Die Unbetretbarkeit der Wohnung, In der das Staatshaupt 
sich aufhält, so daß auch alle in dieser befindlichen Gegenstände dem 
Zugriff des Aufenthaltsstaates entzogen sind. 

4. Die Befreiung von allen direkten Steuern und Abgaben, soweU 
diese nicht auf Grundeigentum In dem fremden Staatsgebiet rUhen.5) 

5. Den ungehemmten und uneingeschränkten Verkehr mit dem 
eigenen Staat (durch chiffrierte Depeschen, Feldjäger und andere 
Bolen). 

6. Ob das Staatshaupt während des Aufenthaltes im Ausland 
Regierungsgeschäfte vornehmen kann, hängt lediglich von der Ver· 
fassung seines Staates ab; völkerrechtliche Hindernisse stehen 
nicht im Wege. Gerichtsbarkeit über sein Gefolge ist dem 
Staatshaupt, soweit es sich um die hier allein in Frage stehenden 
Staaten der Völkerrechtsgemeinschaft handelt, schon nach den 
Staatsverfassungen entzogen. Das Verhalten eines der Völker· 
rechtsgemeinschaft nicht angehörenden Staates steht aber über· 
haupt nicht unter den Regeln des Völkerrechts. 

§ 15. Die Gesandten.!) 
I. Gesandte (agents diplomatiques) sind die ständigen Vertreter desAb

sendestaates in allen seinen völkerrechtlichen Beziehungen zum Empfangs. 

4) Vgl. R. J. V 245. Plumon, Die fra.nzösische Rechtsprechung im 
Gebiete des Konsular· und Gesandtschaftsrechts. Heidelberger Dias. 1906. 

5) Lippert, (unten § 31 Note 1) S. 180. 
1) Hrabar, De Legatis et Legationibus tractatus varii. 1905. 

Kr aus k e, Die Entwicklung der ständigen Diplomatie vom 15. Jahrhundert 
bis zu den Beschlüssen von 1815 und 1818. 1885. Menzel, Deutsches Ge· 
sandtschaftswesen im Mittelalter. 1892. Hübler, Die Magistraturen des 
völkerrechtlichen Verkehrs (Gesandtschafts· und Konsularrecht) und die 
Exterritorialität. 1900. Geffken in H. H. In 603. Pietri, Etude critique 
BUr la fiction d' exterritorialite. 1895. Beling, Die strafrechtliche Bedeutung 
der Exterritorialität. 1896. H ar bur ger, Kritische Vierteljahrsschrift. 
3.Folge.Bd.IVS.122. P radier· Fodere, Cours de droitdiplomatique. 2 Bde. 
2. Auf!. 1900. Mi rr e, Die Stellung der völkerrechtlichen Literatur zur Lehre 
von den sogenannten Nebenrechten der gesandtschaftlichen Funktionäre. 
Greifswalder Diss. 1904. Strisower, Osterreichisches Staatswörterbuch, 
"Exterritorialität". deSinner ,L'immunite judiciaire civiIe des agents diplo· 
matiques etrangers. Lausanner These. 1906. Dumon t, über die sog. 
Nebenrechteder diplomatischen Agenten. Berner Diss. 1908. Agath, Die 
Exterritorialität der Gesandten usw. Breslauer Diss. 1911. Z 0 r n 
bei v. Stengel·Fleischmann I 747, 11 206. l\Ierignhac II 229. Nys. 
II 388. Oppenheim I 437. Ullmann 162. 

v. LiBzt, Völkerrecht. 10. Aufi. 9 
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staat. Sie sind mit "diplomatischem Charakter" ausgestattet; cL b. sie ver
treten und verkörpern die souveräne Staatsgewalt des Absendestaates. 

1. Der Gebrauch, ständige Gesandte bei den iibrigen Höfen 
zu unterhalten, zuerst von der päpstlichen Kurie, dann von den 
italienischen Handelsstädten wie von der deutschen Hansa geübt, 
ist von den seit dem Ende des 15. Jahrhunderts aufblühenden 
großen Staatswesen aufgenommen worden und hat seit dem West
fälischen Frieden allgemeine Anwendung gefunden. Außer den 
Mitgliedern der völkerrechtlichen Gemeinschaft haben auch die 
ihr noch nicht vollständig angegliederten Staaten, so China, Siam, 
Persien u. a., meist auf Grund besonderer Verträge, diesem Ge
brauch sich angeschlossen. Soweit es der Fall ist, finden 
die Rechtsregeln des Gesandtschaftsrechtes auch im Verhältnis zu 
diesen Staaten Anwendung, selbst wenn eine ausdrückliche Ver
einbarung, wie sie z. B. in dem deutsch-chinesischen Vertrag 
vom 2. September 1861 Art.3 (oben § 1 Note 3) sich findet, 
fehlen sollte. Verletzung des beglaubigten Gesandten ist mithin 
auch ,in diesen Fällen völkerrechtliches Delikt. 

2. Das. Gesandtschaftsrecht, d. b. das Recht, Gesandte zu schlekell 
und zu empfangen, Ist Ausßd der staatlichen Souveränität. 

Der halbsouveräne Staat wird daher im diplomatischen Ver
kehr durch den Schutzstaat vertreten, soweit ihm nicht ausnahms
weise das Gesandtschaftsrecht zusteht. Vereinzelt haben Kolonien 
das Recht, Gesandte zu empfangen; so unterhält das Deutsche 
Reich beim australischen Bund einen Generalkonsul mit diplo
matischem Charakter. 

8. über die Staatenverbindungen ist das oben § 6 U Gesagte 
zu vergleichen. In der Personalunion hat jeder der verbundenen 
Staaten, in der Realunion nur die Union als solche das Gesandt· 
schaftsrecht. Im Staatenbund steht es grundsätzlich den einzelnen 
Staaten zu; doch kann daneben der Bund ein selbständiges Ge
sandtschaftsrecht haben (so der Deutsche Bund nach der Wien er 
Schlußakte vom 15. Mai 1820). Im Bundesstaat steht es grund· 
sätzlich dem Bund selbst zu; doch kann daneben durch besondere 
Vereinbarung den einzelnen Staaten ein besonderes Gesandtschafts
recht eingeräumt sein. Dies ist nicht der Fall in der Schweiz 
oder in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wohl aber im 
Deutschen Reich nach dem Schlußprotokoll des Bayrischen 
BÜDdnisvertrages vom 23. November 1870. 
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Die Ausübung des Gesandtschaftsrechtes kann von dem 
Staatshaupte andern Staatsorganen übertragen werden; 80 übt es 
im Auftrag der Vizekönig von Indien wie der Generalgouverneur 
von Turkestan. 

4. Das besonder~ Gesandtschaftsrecht des Papstes beruht 
auf Verträgen mit den einzelnen Staaten oder auf dem Herkommen. 
Italien hat es durch das Garantiegesetz vom 13. Mai 1871 (oben 
§ 6 11 5) gewährleistet. 

IL Innerhalb der Gesandten unterscheldei man seit dem Wlener 
Reglement vom 19. März 1816 (Fleischmann 18) dreI, und seit dem 
Aachener Protokoll vom 21. November 1818 vier Rangklassen. 

1. Die Botschafter (ambassadeurs), die nicht nur als poli
tische Vertreter des Absendestaates, sondern, nach der älteren, 
heute rechtlich veralteten, aber gesellschaftlich immer noch be
deutsamen Auffassung, zugleich auch als persönliche Vertreter 
ihres Staatshauptes gelten (sie allein haben nach Art. 2 des 
Wien er Reglements "le caractere representatif") und daher ge
wisse Ehrenvorzüge genießen. Ihnen werden die päpstlichen Le
gaten und Nuntien gleichgestellt. 

2. Die Gesandten Im engeren Sinne, auch außerordentliche Ge· 
8&Ddte und bevollmächUgte Minister genannt (envoyes extraordinaires 
et ministres plenipotentiaires). Ihnen werden die päpstlichen 
Internuntien gleichgestellt. 

8. Die 1818 elngeschobenen- 'Mlnisterresldenten. 
4. Die Geschäftsträger (charges d'aHalres). 
Wesentlich ist jedoch, von den Fragen der Etikette abge

sehen, nur, daß die Gesandten der drei ersten Klassen von dem 
Staatshaupt bei dem Staatshaupt, die der vierten Klasse dagegen 
vom Minister bei dem Minister der Auswärtigen Angelegenheiten 
beglaubigt werden. 

Die bei einem Staat beglaubigten Gesandten der zur Völker
rechtsgemeinschaft gehörenden Staaten bilden zusammen das 
"diplomatische Corps", an dessen Spitze als Doyen das rang
älteste Mitglied steht. Der Rang bestimmt sich nach der Klasse, 
innerhalb derselben Klasse nach dem Zeitpunkt der Anmeldung 
der Ankunft bei dem Empfangsstaat. Wiener Reglement: "d'apres 
la date de la notification de leur arrivee", also nach der "lokalen 
Anciennität" . 

ill. Begründung und Beendigung der völkerrechtlichen Rechts· 
stellung des Gesandten. 

9* 
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1. Sie wird begründet durch die tlbergabe und Empfangnahme 
des Beglaubigungsschreibens belm Empfangsstaat. 

Die Bestellung des Gesandten durch den Absendestaat ist 
ein rein innerstaatlicher Akt. Er gewinnt völkerrechtliche Be
deutung erst durch die Mitteilung der Ernennung an den Emp
fangsstaat und deren Entgegennahme durch diesen. Der Empfangs
staat hat das Recht, die Ernennung einer persona ingrata, auch 
ohne Angabe von Gründen (die aber allerdings von England und 
den Vereinigten Staaten verlangt wird), zurückzuweisen. Daher 
ist vorhergehende Anfrage (demande d'agreation) üblich, aber 
nicht völkerrechtlich erforderlich. Die meisten Staaten pflegen 
den Empfang eigener Staatsangehöriger als Gesandte fremder 
Mächte abzulehnen (anders bezüglich der Konsuln). Ist die Mit
teilung der Ernennung von dem Empfangsstaat entgegengenommen 
worden, so vollzieht sich die Reise des Gesandten an seinen 
Bestimmungsort von dem Augenblicke an, in dem er die Grenze 
des Empfangsstaates überschreitet, bereits unter dem Schutze des 
Völkerrechts. So ausdrücklich das italienische Garantiegesetz von 
1871 Art. 11. Aber erst mit der Überreichung des Beglaubigungs
schreibens (Kreditiv, lettres de creance) an das Staatshaupt oder 
an den Minister des Empfangsstaates tritt der Gesandte in den 
vollen Umkreis seiner völkerrechtlichen Rechte und Pflichten, 
die nach strengem Recht (anders nach Höflichkeitssitte) stets 
nur dem Empfangsstaate, nicht dritten Staaten gegenüber bestehen. 

2. Die völkerrechtliche Rechtsstellung des Gesandten endet: 
a) Durch die Abberulung von selten des Absendestaate8, ge

nauer durch Überreichung und Empfangnahme des Abberufungs
schreibens (lettres de rappel). Der Empfangsstaat pflegt dem 
Oberhaupt des Absendestaates ein Antwortschreiben auf die Mit
teilung (lettres de recreance) zu übersenden. Bei einer Ande
rung der Regierungsform des Absende- oder des Empfangsstaates 
oder bei einem Wechsel in der Person des monarchischen Staats
hauptes werden die von diesem Staat im Ausland beglaubigten 
Gesandten meist abberufen oder aufs neue beglaubigt. 

b) ; Durch Abbruch der Beziehungen von selten des Empfangs
staates, sei es mit dem Absendestaate selbst (etwa bei AU8bruch de8 
Krieges), sel es bloß mit dem Gesandten (etwa bei erwiesener Spionage). 
Doch steht in beiden Fällen die Heimreise des Gesandten, 
wenn sie nicht mit ungebührlicher Verzögerung erfolgt, bis zur 
Grenze des Empfangsstaates unter dem Schutz des Völkerrechts. 
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IV. Der Gesandte hat innerhalb der Grenzen seines Auftrages und 
unter der Leitung seines Ministers des Auswärtigen den Absendestaat 
Im völkerrechtlichen Verkehr mit dem Empfangssiaat, und zwar nach 
allen Richtungen hin, zu vertreten. Darin besteht sein "diplomatischer 
Charakter" • 

Mit seiner Stellung ist ihm die völkerrechtliche Befugnis 
gegeben, die Interessen seines Heimatsstaates wie die der Staats
angehörigen und Schutzgenossen desselben zu wahren, während 
im übrigen seine Pflichten dem Absendestaat gegenüber sich 
durch innerstaatsrechtliche Grundsätze bestimmen. Außerdem 
können ihm die konsularischen Befugnisse (unten § 16 III) über
tragen werden. 

Als Verletzung des Völkerrechts erscheint jeder Versuch 
des Gesandten, sich in die inneren Verhältnisse des Empfangs
staates einzumengen. Und rechtswidriger Mißbrauch der Ver
trauensstellung wäre die Verwendung geheimer Kundschafter. 

V. Um seiner völkerrechllchen Aufgabe Genüge leisten zu können, 
Ist der Gesandte befreit von der Staatsgewalt, also von der Befehls- und 
Zwangsgewalt, des Empfangsstaates; darin besteht seine sogenannte 
Exterritorialität. 

Die dem Gesandten selbst, dem "Chef der l\ßssion", gewährte 
ExterritoriaUtät erstreckt sich aber weiter auch: 

1. Auf die mit Ihm lebenden Mitglleder seiner Famille; 
2. Auf die l\ßtgUeder der Gesandtschaft mit Einschluß der mm· 

tärlschen und sonstigen technischen Attaches, sowie auf die Famlllen 
dieser Personen; 

3. Auf das Geschältspersonal der Gesandtschaft (gens d'unlforme) 
wie Sekretäre, Kanzlisten, Prediger (nicht aber auf deren Familien); 

4. Auf die Dienerschaft (gens de livree), soweit diese Personen 
nicht etwa Angehörige des Empfangsstaates sind. 

Das Deutsche Gerichtsverfassungsgesetz gibt die herr
schende Ansicht wieder. § 18 Abs. 1 sagt: "Die inländische 
Gerichtsbarkeit erstreckt sich nicht auf die Chefs und Mitglieder 
der bei dem Deutschen Reiche beglaubigten Missionen ... " 
§ 19; "Auf die Familienglieder, das Geschäftspersonal der im 
§ 18 erwähnten Personen und auf solche Bedienstete derselben, 
we Ich e nie h t Deu tsche sind, finden die vorstehenden Be
stimmungen Anwendung." Noch weitergehend das Österreichische 
Hofdekret vom 2. September 1839 (K. Z. VI 66). 

Die Befreiung von der Staatsgewalt des Empfangsstaates, 
die schon von den Vorgängern des Grotius als Rechtssatz des 
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Völkerrechts aufgestellt, seit Grotius aber trotz aller Widerspruche 
in der Wissenschaft und trotz gelegentlicher Verletzung in der 
Übung der Staaten stets zu den unantastbaren Grundlagen des 
Staaten verkehrs gerechnet worden ist, ergibt sich unmittelbar 
aus der Souveränität der Staatsgewalt, die der Ge
sandte kraft seines "diplomatischen Charakters" bei dem Emp. 
fangsstaat persönlich vertritt (oben § 7 I). Sie allein sichert ihm 
auch die Erfüllung der mit· Zustimmung des Empfangsstaates 
von ihm übernommenen Aufgaben. Es kann zugegeben werden; 
daß der Ausdruck "Exterritorialität" nicht glücklich gewählt ist 
und zu Mißverständnissen Anlaß geben kann (vgl. unten VI 3). 
In der Tat aber ist der Gesandte trotz des Aufenthaltes im frem
den Staat den Gesetzen seines Heimatlandes unterworfen, als hätte 
er dieses niemals verlassen. Er behält seinen Wohnsitz in der 
Hauptstadt des Heimatlandes und hat in diesem seinen Gerichts
stand. Die herrschende Ansicht von der Exterritorialität muß mit
hin, auch gegenüber den bis in die neueste Zeit gegen sie (so von 
Lawrence, Esperson, Fiore, Zorn, Beling, v. Mar
t i t z u. a.) gerichteten Angriffen, aufrechterhalten werden. 

Aus dieser Auffassung ergibt sich auch, daß der Gesandte 
weder für sich, noch auch für die übrigen Personen, welche die 
Befreiung genießen, auf diese völlig Verzicht leisten kann. Auf 
die Möglichkeit eines (mit Genehmigung seiner Regierung erfol
genden) te i I w eis e n Verzichts wird bei der Besprechung des 
Inhalts der Exterritorialität einzugehen sein. 

VL Die ExterritorlaUtät umlaDt Im einzelnen: 
1. Die persönliche Unantastbarkeit. 
Die "Unverletzlichkeit" des Gesandten verpflichtet den Emp

fangsstaat, ihm einen erhöhten Schutz zu gewähren und Be
leidigungen, die dem Gesandten zugefügt werden, unter besonders 
strenge Strafe zu stellen; sie hindert den Empfangsstaat aber 
auch, von den Fällen der Notwehr und des Notstandes abgesehen, 
Hand an den Gesandten zu legen, falls dieser die Rechtsordnung 
verletzen sollte: sie gewährt mithin dem Gesandten Schutz nicht 
nur, wie jedem Privatmann, gegen jeden rechtswidrigen, sondern 
auch, wie keinem Privatmann, gegen jeden rechtmäßigen Angriff. 
Doch kann der Empfangsstaat das Verhalten des Gesandten zum 
Anlaß nehmen, um seine Abberufung zu verlangen oder ohne 
weiteres die Beziehungen zu ihm abzubrechen und ihm die Pässe 
zuzustellen. 
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2. Die Exemption von der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates. 
Mit ihr ist auch die Befreiung von der Herrschaft des 

materiellen Privat- und Strafrechts notwendig gegeben, selbst wenn 
man die oben S. 134 vertretene Auffassung der Exterritorialität 
bestreiten wollte. Denn Befehlsgewalt ohne Zwangsgewalt wäre 
leerer Schall 2). Nur bei dinglichen Klagen in Beziehung auf 
unbewegliche, im Gebiet des Empfangsstaates gelegene Güter hat 
der beklagte Gesandte vor den Gerichten des Empfangsstaates 
Recht zu nehmen (Deutsches Gerichtsverfassungsgesetz § 20). Das 
gilt auch von dem Gesandtschaftshotel (bestritten). Erhebung der 
Klage oder Widerklage vor den Gerichten des Empfangsstaates 
und Einlassung auf diese durch den Gesandten gilt als der, mit 
der Ermächtigung seiner Regierung erfolgte, Verzicht auf die 
Befreiung in diesem einzelnen RechtsstreitS). 

Die Zustellung muß aber auch in diesem Falle auf diplo
matischem Wege erfolgen; Versäumnis steht der Einlassung nicht 
gleich; die Z wangsvöllstreckung ist ausgeschlossen, soweit ihr 
die persönliche Unantastbarkeit des Gesandten und die Unbetret
harkeit seiner Wohnung im Wege steht, während sie in die 
unbeweglichen Güter, die der Gesandte im Empfangsstaat 
besitzt, und in die außerhalb seiner Wohnung befindlichen beweg
lichen Güter (so in die Wertpapiere, die er bei einem Bankhause 
niedergelegt hat) ebenso möglich ist, wie in das Verruögen, das 
der Gesandte im Absendestaat besitzt. 

Sollte der Gesandte mit Zustimmung seines Absendestaates 
im Empfangsstaat Handel und Gewerbe betreiben, so muß ange-

2) Bestritten. Im Sinne des Textes die überwiegende völker
rechtliche Ansicht. VgJ. auch G. P. Müller, Die Stellung des Reichs
gerichts zu der völkerrechtlichen Lehre von der Exterritorialität. GreUs
walder Dias. 1905. Strapp, Zwei praktische Fälle aus dem Völkerrecht 
(Beilageheft zu K.Z. V) 1911 (über die Anwendbarkeit des Verwaltungs
rechts). - Beling sowie die meisten Kriminalisten (vgl. v. Liszt, 
Strafrecht § 24 Note 4) nehmen nur Befreiung von der Gerichtsbarkeit an. 
Dagegen spricht die Unmöglichkeit" den Gesandten nach Niederlegung 
seines Amtes wegen einer vorher begangenen Handlung nach den Gesetzen 
und vor den Gerichten des Empfangsstaates zu verfolgen. Denn eine solche 
Verfolgung würde voraussetzen, daß der Gesandte während seiner Amts
führnng gleichzeitig den Normen des Absenuestaates und denjenigen des 
Empfangsstaates unterworfen ist. Oder soll in dem angedeuteten Falle etwa 
der Richter des Empfangsstaates das Recht des Absendestaates anwenden! 

3) Abweichend Martens-Bergbohm II 56 u. a., welche a.usdrück· 
liohe Erme.chtigung seitens des Absendestaates verlangen. 
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nommen werden, daß er auf die Befreiung von der inländischen 
Zivilgerichtsbarkeit in alle n Rechtsstreitigkeiten verzichtet, nicht 
nur in denjenigen, die aus dem Betrieb des Handels und Gewerbes 
sich ergeben. Auch in diesem Falle gelten aber die soeben auf· 
gestellten Einschränkungen. 

Das Gegenstück zu der Befreiung von der Gerichtsbarkeit 
des Empfangsstaates bildet der ebenso durch das Völkerrecht wie 
durch das nationale Staatsrecht der Kulturstaaten allgemein an
erkannte Satz, daß der Gesandte wegen aller von ihm begangenen 
Delikte in seinem Heimatsstaat nach dessen Gesetzen verant
wortlich gemacht, und daß er wegen aller von ihm eingegangenen 
privatrechtlichen Verpflichtungen vor den Gerichten des Heimats· 
staates verfolgt werden kann. Seine Befreiung ist nicht Befreiung 
von der Herrschaft des Gesetzes überhaupt, sondern Befreiung 
von den Gesetzen des Empfangsstaates unter gleichzeitiger Ge
bundenheit an die Gesetze des Absendestaates. 

3. Die Unbetretbarkelt der Wohnung (franchise de 1'h6tel) UDd damit 
die Unantastbarkeit aller In Haus und Hof beftndUchen Gegenstände. 

Vor zwei naheliegenden Irrtümern ist jedoch zu warnen. 
Die Hotelfreiheit schließt, soweit die Staaten der Völkerrechts· 
gemeinschaft in Frage stehen, kein Asylrecht in sich '). Flüchtet 
sich ein Verbrecher in das Gesandtschaftshotel, so ist der Gesandte 
zur Auslieierung, auch ohne Bestehen eines Auslieferungsvertrages, 
verpflichtet. Die Hotelfreiheit schließt auch nicht die Fiktion 
in sich, als wäre das Haus des Gesandten als Territorium des 
Absendestaates zu betrachten. Wird in dem Berliner Hotel des 
englischen Gesandten ein Engländer von einem andem Eng
länder ermordet, so ist die Tat auf deutschem Staatsgebiet be· 
gangen und von den deutschen Gerichten abzuurteilen. 

Früher war die Unbetretbarkeit vielfach auf das ganze 
Stadtviertel ausgedehnt worden, in dem das Haus des Gesandten 
lag (jus quarteriorum oder franchise des quartiers). Damit war 
zugleich das Asylrecht gegeben. Eine besondere Stellung hat 
das Gesandtenviertel in Peking nach dem Schlußprotokoll vom 
7. September 1901 (oben S. 34); es steht unter der exterritorialen 
Verwaltung des diplomatischen Korps. 

4. Die Befreiung von allen staatlichen und kommunalen direkten 
und persöDllchen Steuem und Abgaben (Vermögenssteuer, Einkommen-

4) Vgl. R. G. In 693. Robin, R. G. xv 461, Borgano, L'asile 
interne devot le droit intemational. 1911. 
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steuer), sowie von persönlichen Leistungen, nicht aber von Grundsteuern, 
Gewerbesteuern, indirekten Steuern, ZoUabgaben. Doch sind hier durch 
besondere Vereinbarungen oder durch die Landesgesetzgebung vielfach 
weitergehende Vorrechte eingeräumt. 6 ) 

Vgl. Deutsches Reichsgesetz vom 25. Juni 1868 (B. G. BI. 
S. 523), betreffend die Quartierleistung für die bewaffnete Macht 
während des Friedenszustandes, § 4 Ziffer 2: Befreit sind: "Die 
Wohnungen der Gesandten und des Gesandtschaftspersonals 
fremder Mächte; ferner, in Voraussetzung der Gegen
seitigkeit, die Wohnungen der Berufskonsuln fremder Mächte, 
sofern sie Angehörige des entsendenden Staates sind und in 
ihrem Wohnort kein Gewerbe betreiben oder keine Grundstücke 
besitzen." 

Das Deutsche Reichsgesetz vom 13. Februar 1875 über die 
Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden (R. G. BI. 
S. 52), § 3: Von der Vorspannleistung sind befreit: 2. "Die Ge
sandten und das Gesandtschaftspersonal fremder Mächte." § 5 
Abs. 3: Diese Befreiung findet "auch hinsichtlich der Verpflichtung 
zur Verabreichung der Fourage insoweit Anwendung, als der 
vorhandene Fouragebestand für den Unterhalt derjenigen Pferde 
erforderlich ist, auf welche sich die Befreiung bezieht." 

Man vergleiche ferner das preußische Einkommensteuer
gesetz vom 24. Juni 1891 § 3, das Ergänzungssteuergesetz in der 
Fassung vom 19. Juni 1906 § 3 und das Kommunalabgabengesetz 
vom 14. Juli 1893 § 40. Das erstere Gesetz bestimmt: Von der 
"Einkommensteuer sind befreit. . . . . . 3) die bei dem Kaiser 
und Könige beglaubigten Vertreter fremder Mächte und die Be
vollmächtigten anderer Bundesstaaten zum Bundesrate, die ihnen 
zugewiesenen Beamten, sowie die in ihren und ihrer Beamten 
Diensten stehenden Personen, soweit sie Ausländer sind; 4) die
jenigen Personen, denen sonst nach völkerrechtlichen Grundsätzen 
oder nach besonderen, mit anderen Staaten getroffenen Verein
barungen ein Anspruch auf Befreiung von der Einkommen
steuer zukommt. Die Befreiungen zu Nr. 3 und 4 erstrecken 
sich nicht auf das nach § 2 steuerpflichtige Einkommen (aus 
preußischen Besoldungen, Pensionen und Wartegeldern sowie aus 
preußischem Grundbesitz und aus preußischen Gewerbe- oder 
Handelsanlagen oder sonstigen gewerblichen Betriebsstätten) und 

5) Lippert (unten § 31 Note I) S. 184. 
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bleiben in denjenigen Fällen ausgeschlossen, in welchen in den 
betreffenden Staaten Gegenseitigkeit nicht gewährt wird." 

Nach § 6 Ziffer 13 des deutschen Zolltarifgesetzes vom 
25. Dezember 1902 (R. G. BI. S. 808) sind von Zollabgaben befreit: 
" Wappenschilder, Flaggen und andere Gegenstände, die von 
fremden Regierungen ihren in Deutschland bestellten Vertretungen 
zum dienstlichen Gebrauche zugesendet werden, falls die be· 
treffenden Staaten Gegenseitigkeit gewähren." 

Es sei endlich darauf hingewiesen, daß, weit darüber hinaus· 
gehend, ein Beschluß des Bundesrates vom 6. November 1902 
(Zentralblatt für das Deutsche Reich S. 409) den Gesandten und 
dem Gesandtschaftspersonal, unter Voraussetzung der Gegenseitig· 
keit, die Zoll f r e i h e i t gewährt. N ach der preußischen Ver· 
fügung vom 24. November 1902 ist in dieser Beziehung die Gegen. 
seitigkeit bis auf weiteres als verbürgt anzusehen. 

o. Den uneingeschränkten und ungehemmten Verkehr mit dem 
Absendestaat (unbedingtes Brief. und Depeschengehelmnls). 

Daher darf auch das amtliche Reisegepäck der Kuriere keiner 
Grenzuntersuchung unterzogen werden 6). 

6. GerIchtsbarkeit über die eigenen Staatsangehörigen dar! der 
Gesandte nur Innerhalb der durch den Emplangsstaat gezogenen Gren.sen 
ausüben. 

Im allgemeinen wird ihm die freiwillige Gerichtsbarkeit ein· 
geräumt (Beurkundung aller Art, standesamtliche Funktionen, 
insbesondere Eheschließung), u. z. mit Wirksamkeit auch für 
den Empfangsstaat. Er hat ferner in Strafsachen das Recht des 
ersten Angriffs (vorläufige Festnahme usw.) gegenüber den ihm 
unterstellten exterritorialen Personen. 

7. Von geringer praktischer Bedeutung Ist heute die sogenannte 
KapeUenlrelhelt. 

Sie besteht in dem (in den Verträgen mit den süd· und 
mittelamerikanischen Staaten vielfach noch ausdrücklich verein· 
barten) Recht des Gesandten, nicht nur für die der Gesandtschaft 
angehörigen Personen in der Gesandtschaftskapelle den Gottes· 
dienst halten zu lassen, sondern zu diesem auch andern Glaubens· 
genossen, soweit diese nicht dem Empfangsstaate angehören, den 
Zutritt zu gewähren. 

Auch hier ist aber vor dem Mißverständnisse zu warnen, 

6) Ebenso Gareis 120. Nys TI 444. Oppenheim I 475. 
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als stelle die Gesandtschaftskapelle ausländisches Staatsgebiet 
dar: die hier zwischen Staatsangehörigen des Absendestaates 
geschlossene Ehe ist auf dem Gebiete des Empfangsstaates 
geschlossen. 

8. Eine Besonderheit bUdet die von Rußland den auswärtigen 
diplomatischen Beamten (wie den Beamten der Berufskonsulate) ge
währte Zensurfreiheit. 

Vgl. den Zusatzvertrag vom 28./15. Juli 1904 zu dem deutsch· 
russischen Handels- usw. Vertrag von 1894 (R. G. B1.1905 S. 35 
Schlußprotokoll). 

9. In den Verträgen mit den Staaten, die der Völkerrechts
gemeinschaft noch nicht angeschlossen sind, werden wohl 
den beiderseitigen Gesandten die unter 1 bis 7 besprochenen 
V orrechte, sei es durch einen allgemeinen Hinweis auf die 
Grundsätze des Völkerrechts, sei es durch Aufzählung der ein· 
zeInen Freiheiten, ausdrücklich zugestanden. V g1. Vertrag des 
Deutschen Zollvereins mit China vom 2. September 1861 (oben § 1 
Note 3) Art. 3: "Die diplomatischen Agenten Preußens und 
Chinas sollen gegenseitig am Orte ihres Aufenthalts die Vorrechte 
und Freiheiten genießen, welche das Völkerrecht ihnen gewährt. 
Ihre Person, ihre Familie, ihr Haus und ihre Korrespondenz 
sollen unverletzlich sein ..... " 

§ 16. Die Konsuln.1 ) 

L Konsuln sind, soweit 'Ihnen nicht weiterreichende Befugnisse 
übertragen slnd, die ständigen Organe des Absendestaates in seinen 

1) Zorn, Deutsche Konsulargesetzgebung. 3. Auf!. 1911. König, 
Handbuch des deutschen Konsularwesens. 7. Aufl. 1909. Derselbe, 
H. St. VI 109. v. Poschinger, Deutsche Konsularverträge. 1892. 
Salles, L'institution des oonsulats. Son origine, son developpement 
en moyen-age chez les diHerents peuples. 1898. Jordan, R. J. XXXVIII 
479, 717. Pilla.ut, Manuel de droit consulaire. 1910. Monnet, 
Manuel diploma.tique et consulaire. 3. Auf!. 1910. Stowell, Consula.r 
cases a.nd opinions 1909. Börner, Die deutschen Konsuln im Aus
lande, ihre Amtsrechte und Pflichten. Leipziger Diss. 1910. Prieß, 
Befreiungen und Vorrechte der deutschen Konsuln ohne Jurisdiktions
stellung. WÜfzburger Diss. 1911. Zorn bei v. Stengel-Fleischmann 
II 617. Lentner im Osterr. Staatswörterbuch (1907). Merignhac 
ß 314. Nys. II 450. Oppenheim I 482. Ullmann 196. - Für 
das Deutsche Reich vgl. Art. 56 der Reichsverfassung und Gesetz 
betr. die Orga.nisa.tion der Bundeskonsulate usw. vom 8. November 1867 
(B. G. BI. S. 137). 
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wirtschaftlichen, insbesondere handelspolitischen, Beziehungen zum 
Empfangsstaat (Handelskonsuln). Sie sind Beamte, nicht aber Vertreter 
des Absendestaates, entltehren mithin des "diplomatischen Charakters". 

Das Konsularrecht ruht völkerrechtlich teils auf dem Her
kommen, teils auf Verträgen, die entweder reine Konsularverträge, 
oder aber allgemeine Verträge (Handels-, Schiffahrts-, Nieder
lassungsverträge) mit konsularischen Bestimmungen sind. 

Die gegenseitige Vertretung durch Konsuln greift heute weit 
über den Kreis der zur Völkerrechtsgemeinschaft gehörenden 
Staaten hinaus. Jedoch hat jeder Staat das Recht, fremde Konsuln 
nur an bestimmten Orten zuzulassen oder sie von bestimmten 
Orten auszuschließen. Dabei wird in den Verträgen meist voraus
gesetzt, daß dieser Vorbehalt allen Mächten gegenüber gleich
mäßige Anwendung findet. Auch spielt vielfach die Meistbegün
stigungsklausel eine wichtige Rolle. 

n. EinteUung der Konsuln. 
1. Die Unterscheidung von Berufskonsuln (consules mlssi, con· 

suls de carri~re) und Wahlkonsuln (consules electi, consuls commer~ts) 
Ist völkerrechtlich insoweit von Bedeutung, als In den Verträgen jenen 
vielfach größere Rechte als diesen eingeräumt werden. 

2. Die Unterscheidung von Generalkonsuln, Konsuln, VIzekonsuln 
und Konsularagenten hat zunä.chst nur innerstaatliche Bedeutung. Jedoch 
wird In den Verträgen vielfach zwischen den belden ersten Klassen 
einerseits, den beiden letzten andrerseits unterschieden, so daß insoweU 
die Zugehörigkeit zu der einen oder andern Klasse auch völkerrechtliche 
Rechtsfolgen erzeugt. 

3. Von den bloßen Handelskonsuln unterscheiden sich die Handels. 
und Jurisdiktlonskonsuln (vgl. unten IV). 

4. Die Konsuin können auch mit der gesamten Vertretung des 
Absendestaates beauftragt, also zu Geschäftsträgem ernannt werden 
(consuls generaux, charges d'affaires); dann haben sie als solche dlplo. 
matischen Charakter. Die allgemeine Entwlcklungstendenz, besümm' 
durch die wachsende Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen, geM 
überhaupt dahin, die Rechtsstellung der Berufskonsuln derjenigen der 
Gesandten anzunähern. 

m. Die Rechtsstellung der Konsuln. 
1. Sie wird völkerrechtlich begründet durch die Ernennung von 

selten des Absendestaates (lettres de provision) und durch deren Ge· 
nehmigung von seiten des Empfangsstaates (ErteUung des Exequatur 
oder Placet, in der Türkei Berat genannt). 

2. Die Aufgabe der Konsuln umfaßt: 
a) Die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Absendestaat.s. 
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Die Konsuln überwachen aber auch meist, darüber hinaus
gehend, die Beachtung der Staatsverträge, nach einzelnen Ver· 
trägen, so z. B. zwischen Deutschland und den Vereinigten 
Staaten vom 11. Dezember 1871 (R. G. B1.1872 S. 95) Art. 8, die 
Beachtung des "Völkerrechts" überhaupt. Die Besorgung weiterer 
Staatsgeschäfte kann ihnen durch besonderen, vom Empfangsstaat 
genehmigten, Auftrag des Absendestaates übertragen werden. 

b) Die Wahrnehmung der Interessen der Staatsangehörigen und 
Schutzgenossen des Absendestaates. 

c) Die Ausübung obrigkeitlicher Befugnisse, soweit Ihnen diese 
durch den Absendestaat mit Genehmigung des Empfaogsstaates über
tragen sind. 

Im einzelnen pflegt den Konsuln in den Verträgen übertragen 
zu werden: 

0.) Die frei willige Ge ri eh tsb arkeitj so die Aufnahme 
und Beglaubigung von Urkunden, die Eheschließung zwischen 
Staatsangehörigen, die einleitende Regelung des Nachlasses und die 
Sorge für die Hinterbliebenen der in ihrem Amtsbezirk gestorbenen 
Staatsangehörigen (darüber unten § 32); 

ß) die See pol i z ei j so die Hafenpolizei, die Verhaftung 
entwichener Seeleute, die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung 
an B<>rd der nationalen Handelsschiffe, die Entscheidung bei 
Havarien, die Überwachung der Ausbesserung, Verproviantierung 
und des Verkaufs gestrandeter oder gescheiterter Schiffe. 

Dagegen bleibt ihnen die streitige Gerichtsbarkeit und die 
Rechtshilfe dazu, namentlich auch die Vernehmung von Zeugen, 
von besonderen Vereinbarungen abgesehen, regelmäßig entzogen. 

8. Die Konsuln sind, Im Unterschied von den Gesandten, nlcht 
"mit dlplomaUschem Charakter bekleidet", soweit Ihnen dieser nlcht 
besonders verliehen ist. 

Sie sind mithin, von den ihnen übertragenen Funktionen 
abgesehen, nicht Vertreter der Staatsgewalt des Absendestaates. 
Das ist in den Verträgen vielfach ausdrücklich ausgesprochen. 
Die Konsuln sind daher, was ebenfalls in den Verträgen 
hervorgehoben zu werden pflegt, nicht befugt, sich, von 
Notfällen abgesehen, unmittelbar an die Zentralbehörde des 
Empfangsstaates zu wenden, sondern haben zu diesem Zweck 
die Vermittlung des diplomatischen Vertreters ihres Absende· 
staates in Anspruch zu nehmen. 
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Die Konsuln sind daher auch von der Staatsgewalt des 
Empfangsstaates nur soweit befreit, als dies zur ungehinderten 
Durchführung ihrer Aufgabe notwendig ist. Die den Gesandten 
zustehenden Vorrechte und Befreiungen kommen ihnen, mangels 
besonderer Vereinbarung, nicht zu. Ihre Rechtsstellung wird in 
den Verträgen daher meist durch Aufzählung der ihnen gewährten 
Rechte und Befreiungen umschrieben. Doch findet sich gerade 
auch hier die Meistbegünstigungsklausel. So in dem Verhältnis 
des Deutschen Reiches zu Peru nach der Vereinbarung vom 
28. Juni 1897 (R. G. BI. 1899 S.662). Die gewährten Vorrechte 
erstrecken sich nicht auf die Familienglieder des Konsuls; auf 
das Geschäftspersonal nur dann, wenn dieses bei Verhinderung 
des Konsuls die Konsulatsgeschäfte führt. 

" Vorrechte und Befreiungen der KonsuID. 
a} Die persönllche Unantastbarkeit genießen sie nur, IOwet& BI. 

Ihnen durch Vertrag oder Herkommen besonders elngeräum& Ist. 

Aber auch in diesem Fall wird sie für Verbrechen im 
engeren Sinne ausgeschlossen. Meist beschränkt sich die Be
freiung auf die Untersuchungshaft in andern als Verbrechensfällen, 
nicht aber auf die Strafgerichtsbarkeit selbst. 

b} Befreiung von der Gerleht&barkel& des Empfangsstaates ge
nießen sie nicht, soweU nicht die bisher besprochenen .BesUmmungen 
Platz grellen. Sie sind daher, von besonderen Vereinbarungen .. -
gesehen, &uch der Zeugnlspmcht vor den Gerichten des Empfangs
staates unterworlen. 

Deutsches Gerichtsverfassungsgesetz § 21: "Die im Deut· 
sehen Reiche angestellten Konsuln sind der inländischen Gerichts· 
barkeit unterworfen, sofern nicht in Verträgen des Deutschen 
Reichs mit anderen Mächten Vereinbarungen über die Befreiung 
der Konsuln von der inländischen Gerichtsbarkeit getroffen sind." 
Damit ist zugleich die Wirksamkeit eines Gewohnheitsrechts aus· 
geschlossen. Die Zeugnispflicht wird in den Konsularverträgen 
häufig ausdrücklich ausgesprochen. 

e} Die Unverletzllehkelt der Amt&riume sowle Insbesondere des 
Konsulararchlvs und der hier aufbewahrten amtlichen Papiere Ist ge
meines Recht. Doch müssen die amtUehen Papiere Ton den privaten 
getrennt gehalten werden. 

Die Unbetretbarkeit der Amtsräume oder auch der W oh· 
nung des Konsuls sowie die Befreiung der amtlichen Papiere von 
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der Beschlagnahme wird in den Verträgen vielfach ausp.rücklich 
zugesichert. 

d) Befreiung von persönlichen Leistungen und direkten Steuern 
und Abgaben wird, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit, meist 
gewährt. 

V gL oben S. 136 ff. Der deutsch - türkische Freundschafts-, 
Handels· und Schiffahrtsvertrag vom 26. August 1890 (R. G. BI. 
1891 S. 117) Art. X bestimmt: 

"Zollfrei dürfen in das Ottomanische Reich nach zoll
amtlicher Prüfung eingeführt werden: 3. Effekten und Gegen
stände, welche unter der Adresse des Vorstehers eines in der 
Türkei errichteten deutschen Generalkonsulats oder Konsulats 
eingeführt werden und zu dessen persönlichem Gebrauch oder 
dem seiner Familie bestimmt sind, wenn diese Vorsteher von 
ihrer Regierung festbesoldete Berufsbeamte sind und insoweit, 
als die Einfuhrabgabe 2500 Piaster Gold jährlich nicht über
steigt." 

e) Zo den Ehrenvorrechten gehört das Recht der Konsuln, die 
Hoheitszeichen Ihres Staates (Flagge, Wappen usw.) in der dem Her
komme!l entsprechenden Weise 10 führen. 

IV. Eine durchaus eigenartige Rechtsstellung haben die luris
diktionskonsuln. Sie beruht auf der heute noch teUweise fortdauernden, 
aber im Absterben begriffenen, einseitigen Geltung des Personalitäts
prinzips In den nichtchristUchen Ländern (pays hors chretiente).2) 

2) Lippmann, Die Konsularjurisdiktion im Orient. 1898. Rey, La 
protection diplomatique et consulaire dans les echelles du Levant et de 
Barbarie. 1899. Staude, Die völkerrechtliche Sonderstellung der Juris· 
diktionskonsuln in der Türkei. Diss.I900. Ptlllissitl du Rausas, La regime 
des capitulations dans l'Empire ottoman. I. Bd. 1902; II. Bd. 1905. 
S tri s 0 wer, Österreich. Staatswörterbuch , "Konsulargerichtsbarkeit ". 
Dinga, :ttude sur l'Extraterritorialite en Turquie 1905. Hinkley, 
American consular jurisdiction in the Orient. 1906. Hadjilouka, De 180 
jurisdiction consula.ire en Turquie. 1907. Deligeorges, Die Kapitulationen 
der Türkei. I. Teil. 1907. Piggot, Exterritoriallty. The law relating to 
consular jurisdiction and residence in oriental countries. 1908. PapasilIon, 
R. J. XLII 426. Barduzzi, La. giurisdizione consolare. 1909. Mandel
Btam, La justice ottomane dans ses rapports a.veo les puissances etrangeres 
1911. Tra.u t, Die Vorrechte der Jurisdiktionskonsuln usw. Greifswalder 
Diss. 1911. Ltlmonon, R. J. XLV. Jacquemin, La jurisdiction 
penale des consuls fran<;ais dans les pays hors chretiente. 1910. Kan
delafte, L'avenir reserve au regime des capitulations en Turquie. 1911. 
Oppenheim I 497. Nys Il 460. 
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1. Die rechtuche Grundlage dieser eigenarUgen Stellung Hegt, 
einerseits In dem Herkommen, anderseits in besonderen Verträgen 
(KapltulaUonen), welche dle chrlsUlchen Staaten nach dem Vorbilde 
Frankreichs mit den nlchtchrlsUlchen Staaten geschlossen haben. 

Die Grundlage bildet, abgesehen von dem Vertrag zwischen 
der Pforte und Venedig von 1479, der Vertrag von 1535 zwischen 
Franz I. und Soliman II. (Stropp I 11), dem eine Reihe von elf 
weiteren französisch-türkischen Verträgen bis zu dem heute noch 
geltenden Vertrag vom 28. Mai 1740 (Strupp 148) folgte. Nach 
türkischer Auffassung handelte es sich um einseitige, persönliche 
Gnadenbeweise des Sultans, die mit seinem Tode hinwegfielen. 
Erst 1740 wurde diese Auffassung aufgegeben. Der Vertrag von 
1740 diente zugleich als Vorbild für die von der Türkei mit den 
übrigen europäischen Mächten in der Folgezeit geschlossenen Ver
träge, so auch für den preußisch-türkischen Freundschafts· und 
Handelsvertrag vom 22. März 1761 alten Stils (Fleischmann 253), 
dessen Bestimmungen durch die Verträge von 1840 und 1862 auf den 
deutschen Zollverein und durch den deutsch-türkischen Freund· 
schafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 26. August 1890 
(H. G. BI. 1891 S. 117) mit zahlreichen und wichtigen Erweite
rungen auf das Deutsche Reich ausgedehnt wurden. 

a) Diese Verträge galten bis Tor kurzem noeh für das Gesamt
gebiet der Türkei. 

Zwar enthielt das 14. Protokoll des Pariser Vertrags vom 
25. März 1856 die Erklärung der Mächte, daß diese Verträge, 
"einem Zustande entsprechen, dem der gegenwärtige Vertrag 
(durch welchen die Türkei in die Völkerrechtsgemeinschaft auf
genommen wurde) ein Ende zu machen notwendig bestrebt sein 
muß". Da die 1856 erhoffte Reorganisation der türkischen Ver
waltung ausblieb, wurden auch die Kapitulationen nicht be
seitigt. Seitdem aber die Türkei in die Reihe der Verfassungs
staaten eingetreten ist, wurde die Beseitigung der konsula
rischen Gerichtsbarkeit wieder ernstlich in Erwägung gezogen. So 
ausdrücklich in dem österreichisch·türkischen Abkommen vom 
26. Februar 1909 (Strupp II 27) und in dem italienisch-türkischen 
Friedensvertrag vom 18. Oktober 1912. Im September 1914 hat 
die Türkei mit Wirkung vom 1. Oktober die Kapitulationen ein
seitig für ihr gesamtes Gebiet aufgehoben. 

Durch den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 wurde der 
in der Türkei bestehende Zustand nicht berührt, dagegen be-
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stimmt (Art. 8 Abs. 4, Art. 37 Abs. 3, Art. 49), daß in Bulgarien, 
Serbien, Rumänien die konsularische Jurisdiktion in Kraft bleiben 
solle, solange sie nicht durch gemeinsames Einverständnis der 
Beteiligten beseitigt werde. Die Beseitigung ist durch Verträge 
Serbiens mit den christlichen Mächten erfolgt; vgl. z. B. den 
deutsch-serbischen Konsularvertrag vom 6. Januar 1883 (R. G. BI. 
S. 62) Art. XXV. Mit Rumänien sind solche Verträge nicht 
geschlossen worden; tatsächlich aber hat dieses schon seit der 
Unabhängigkeitserklärung von 1877, also vor dem Berliner Kon
greß, die Gerichtsbarkeit der fremden Konsuln außer Übung ge· 
setzt, ohne daß die Mächte dagegen Widerspruch erhoben hätten. 
Nach Art. 50 des Berliner Vertrages haben die rumänischen Kon
suln in der Türkei dieselben Rechte wie die Konsuln der übrigen 
Mächte, während Serbien und Montenegro dieses Recht der Türkei 
gegenüber nicht besitzen. In B u 1 gar i e n sind die Kapitula
tionen, bis auf unwesentliche Reste, seit dem 18. Mai 1907 außer 
Kraft getreten. Die Beseitigung dieser Reste ist erfolgt, nachdem 
Österreich-Ungarn 1911 auf die ihm zustehenden Rechte ver
zichtet hat 3). 

In B 0 s nie n und der Her z ego w i n a wurde 1880, nach
dem diese Gebiete unter österreichisch-ungarische Herrschaft ge
kommen waren, die Gerichtsbarkeit der fremden Konsuln be· 
seitigt. Anerkannt durch Deutsches Reichsgesetz vom 7. Juni 
1880 (R. G. BI. S. 146) und durchgeführt durch Verordnung vom 
23. Dezember 1880 (R.G.BI. S. 191). Auf Cypern hat England 
durch einseitigen Akt die konsularische Gerichtsbarkeit beseitigt 
und dies unter dem 17. Januar 1879 den Vertragsrnächten mitgeteilt. 

3) über Ser bien vgl. den serbisch-türkischen Vertrag vom 9. März 
1896 in N. R. G. 2. s. XXXIV 364. - Ober Bulgarien: Art. 1 und 2 des 
deutsch-bulgarischen Handels- usw. Vertrages vom 1. August 1905 (R. G.BL 
1906 S. 1), ferner die Verträge Bulgariens mit Großbritannien vom 9. De
zember 1905 (R. G. XIII doc. 40), mit Italien und mit Frankreich vom 
13. Januar 1906 (Staatsarchiv LXXIII 224, 239). Deutschland hat durch 
Verordnung vom 27. Februar 1908 (R. G. BI. S.63) die Gerichtsbarkeit 
eingeschränkt, durch Gesetz vom 29. November 1912 in Ausführung des 
deutsch. bulgarischen Handelsvertrages vom 29. September 1911 (R. G. BI. 
1913 S. 435) völlig aufgehoben. VgI. Cale b, Die Konsulargerichtsbarkeit 
in Bulgarien auf Grund der Kapitulationen mit der Türkei 1903. Der· 
selbe, R. J. XXXV 203. Derselbe, Du regime des capitulations en 
Turquie par rapport il.la Bulgarie. 1906. SceBe, R. G. XV 541. Strupp 
1206 Note 1. Vgl. oben § 3 Note 7. - Ober Rumänien vgl. Schina, 
B. z. XII 306. 

T. Lied, Völkerrecht. 10. Auft. 10 
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Der Versuch der Türkei, nach dem siegreichen Kriege mit 
G r i e c he n 1 an d dieses zur Aufgabe der Kapitulationen zu zwin
gen, hatte die Folge, daß die Botschafter der europäischen Groß
mächte durch ihren Schiedsspruch vom 2. April 1901 Griechen
lands Rechte der Türkei gegenüber anerkannten und auf eine feste 
.Grundlage stellten. Diese Regelung ist auch für die meistbegün
stigten Nationen von unmittelbarer Bedeutung gewesen'). 

b) Ähnlich war die Rechtslage auch In den sogenannten 
BarbareskenstaatAm im Norden Afrikas wie In Ägypten und elnlgen 
andem afrikanischen Staaten (so Abesslnlen). 

Doch nahm die konsularische Gerichtsbarkeit in Al g i e r 
bereits im Jahre 1830 mit der Einverleibung in Frankreich ein 
Ende. Und dasselbe geschah in Tunis in den Jahren 1883 und 
1884, nachdem Frankreich die Schutzherrschaft über diese Län
der erworben hatte. Demgemäß, und in Übereinstimmung mit den 
Anordnungen der übrigen Mächte 5), bestimmte das Deutsche 
Reichsgesetz vom 27. Juli 1883 (R. G. BI. S. 263): "Die dem Kon
sul des Deutschen Reichs in Tunis für die Regentschaft Tunis 
zustehende Gerichtsbarkeit kann mit Zustimmung des Bundes
rats durch Kaiserliche Verordnung eingeschränkt oder außer 
Übung gesetzt werden." Dies geschah durch Verordnung vom 
21. Januar 1884 (R. G. BI. S. 9). Später hat, abermals in Über
einstimmung mit den übrigen Mächten 6), das Deutsche Reich 
durch eine Frankreich gegenüber abgegebene Erklärung vom 
18. November 1896 (R. G. G1.1897 S. 7) ausdrücklich "auf die 
Geltendmachung des Regimes der Kapitulationen in Tunis" Ver
zicht geleistet. Ebenso hatte die Eroberung von Tri pol i s durch 
Italien die Aufhebung der Kapitulationen zur Folge. 

Dagegen sind die mit Marokko abgeschlossenen Verträge 
einstweilen noch in Kraft. Die Stellung des Deutschen Reichs 
ruht auf der Meistbegünstigungsklausel in Art. 17 des Madrider 
Vertrags vom 3. Juli 1880 (oben S. 36) 7). 

4) Der SChiedBSpruch ist abgedruckt N. R. G. 2.8. XXXI 696. Vgl. 
Streit, R. J. XXXIV 24 •. Politis, La. convention coDBulaire gr8oo-turque 
et l'arbitrage des ambasaadeur8 des grandes puissances a. Consta.ntinople du 
2 avrill90l. 1903 (R. G. IX 202, 406, X 69). 

5) N. R. G. 2. 8. X. 
6) Vgl. N. R. G. 2. 8. xxm 402. Verzicht der Vereinigten Staaten 

in dem Vertrag vom 15. März 1904, N. R. G. 2. B. XXXIV 513. 
7) Rußland hat am 28. Januar 1914 seinen Verzicht auf die 

konsularische Gerichtsbarkeit erklärt. N. R. G. 3. 8. VIII 324. 
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Die konsularische Gerichtsbarkeit in Ä g y P t e n ist durch die 
Einsetzung der gemischten Gerichte sehr wesentlich eingeschränkt 
worden (siehe unten § 20 III). Im Sud a n ist sie dagegen seit der 
Wiedereroberung durch England (1899) zugunsten der einheimi
schen Gerichte völlig beseitigt 8). 

Mit Z a n z i b ar hatten verschiedene Mächte, das Deutsche 
Reich am 20. Dezember 1885 (R. G. BI. 1886 S. 261), Verträge 
abgeschlossen, durch die ihren Staatsangehörigen das Recht 
der Exterritorialität zugesichert wurde. Durch das deutsch-eng
lische AbkomI!l.en vom 1. Juli 1890, durch welches Zanzibar 
unter englische Schutzherrschaft gelangte, wurde die Fortdauer 
di~ser Verträge an sich nicht beruhrt 9). Erst bei der Teilung 
der Samoainseln verpflichtete sich Deutschland England gegen
über durch Art. VII des Vertrages vom 14. November 1899, 
auf seine Exterritorialitätsrechte in Zanzibar zu verzichten, sobald 
das die übrigen Mächte ebenfalls tun würden. Auf Grund des 
Deutschen Reichsgesetzes vom 15. Februar 1900 (R. G. BI. S. 37) 
wurde demgemäß durch Kaiserliche Verordnung vom 11. Juni 
1907 (R. G. Bl. S. 367) die konsularische Gerichtsbarkeit in Ton g a, 
Sam 0 a und Z a n z i bar aufgehoben. Die Beseitigung erfolgte 
durch Dekret des Sultans vom 4. November 1908 10). Um so mehr 
mußte in M a d aga s kar diese Gerichtsbarkeit hinwegfallen, als 
das Land unter französische Herrschaft gebracht wurde (franzö
sches Gesetz vom 2. April 1891). 

Im Kongostaat hatten sich eine Reihe von Staaten, nicht 
aber das Deutsche Reich, in ihren Verträgen mit der Kongo
gesellschaft die Gerichtsbarkeit ihrer Konsuln vorbehalten. Dieser 
Vorbehalt ist seit der Durchführung der Gerichtsorganisation im 
Kongostaat als weggefallen zu betrachten. 

c) Auch in einzelnen mohammedanischen wie heidnischen Staaten 
Asiens besteht die konsularische Jurisdiktion. 

So im Sultanat 0 m an (Hauptstadt Maskat), aber nicht 
zugnnsten des Deutschen Reiches. Ferner in Per sie n. Hier 
ist der französisch-persische Freundschafts- und Handelsvertrag 

8) VgI. oben § 3 Note 14. Fleischmann 291 Note 10. 
9) Vgl. aber die englische Erklärung vom 2. Februar 1891. N. R. G. 

2.8. XV1l1 173. Das englische Dekret vom 4. November 1908 ist a.b
gedrnckt N. R. G. 3. s. VIII 282. 

10) über die Verzichtserklärungen der übrigen Mächte vgl. N. R. G. 
2. s. XXXIV. 510, 3. s. V 801, 855, VIII 238. Das Dekret daselbst S. 282. 

10· 



148 II. Buch. Der völkerreohtliohe Verkehr innerhalb des Staatenverbandea 

vom 12. Juli 1855 maßgebend auch für die meistbegünstigten 
Nationen, also auch für das Deutsche Reich nach dem Vertrag 
vom 11. Juni 1873 (oben § 1 Note 3). Durch Vertrag von 1873 
haben sich auch die Türkei und Persien gegenseitig dieselben 
Vorrechte eingeräumt, welche die europäischen Mächte genießen. 
Von den Staaten des "äußersten Ostens" (l'extr~me orient) stehen 
unter dem System der konsularischen Gerichtsbarkeit Chi n a 
(Vertrag mit dem Deutschen Zollverein vom 2. September 1861. 
gültig jetzt für das Deutsche Reich), Si a.m (Vertrag mit dem 
Deutschen Zollverein vom 7. Februar 1862, gültig jetzt für das 
Deutsche Reich)l1). In Siam ist nach dem Protokoll zu dem 
Vertrag vom 25. Februar 1898 der Wegfall der konsularischen 
Jurisdiktion in Aussicht genommen 11). Zu beachten ist, daß, 
wie schon seit 187l, so jetzt nach dem japanisch-chinesischen 
Handelsvertrage vom 21. Juli 1896 Japan in China sich die kon
sularische Jurisdiktion gesichert hat, dagegen die Chinesen auf 
seinem Gebiet seiner eigenen Gerichtsbarkeit unterwirft. 

In Anam und Tonking hat Frankreich 1884 die kon
sularische Gerichtsbarkeit, ohne Widerspruch zu begegnen, a.uf· 
gehoben. "Ober die Beseitigung der Konsulargerichtsbarkeit in 
Ja pan vgl. oben S. 4. 

d) Die Vertrige mit; den polJDesllChen Inse1grnppen haben hote 
keine Bedeutung mehr, da diese UIlter die europilsehen Michte ..... 
die VereIDIgten Staaten Amerikas aulget.ellt; worden BInd. 

Das gilt sowohl von der Gruppe der Sa.moainseln. mit 
welcher das Deutsche Reich am 24. Januar 1879 (R. G. BI. 1881 
S. 29) einen Freundschaftsvertrag geschlossen hatte, als auch 
von den Ton g a ins ein. nach dem Freundschaftsvertrag mit dem 
Deutschen Reich vom 1. November 1876 (R.G.Bl.1877 S. 617). 
Vgl. dazu das oben S. 147 erwähnte Deutsche Reichtsgesetz vom 
15. Februar 1900 (R. G. BI. S. 37), und dazu die Bekanntmachung 
vom 25. September 1900 (R.G.Bl. S. 849) sowie die Verordnungen 
vom 16. Februar 1900 (R. G. BI. S. 37). 26. Juni 1902 (R. G. BI. 
S. 261) und 11. Juni 1907 (oben S. 147). 

11) VgI. den japa.nisoh.ohinesisohen Vertrag VOll 1896 in N. R. G 
2. B. XXXIV 419. - Vertrag Italiens mit Siam vom 8. April1901J, N. R. G. 
2. B. XXXV 639. - In Korea hat Japan nach der ADnezioD (1910) die 
Staatsfremden den Landesgeriohten unterstellt (Strupp n 1(3). Vgl. 
auoh oben § 3 Note 22. 

12) Sta.a.tsa.rchiv LXII (1899) S. 6. 
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2. Die Rechte der .Jurisdlktionskonsuln Im einzelnen. 
a) Sie haben, 80weU Ihre nationale Gesetzgebung Ihnen diese 

Befugnis gewährt, die ausschließliche Polizeigewalt (Verordnungs- und 
Strafgewalt) über die Staatsangehörigen und die Schutzgenossen Ihres 
Absendestaates, daher auch das Recht, diese aus ihrem Bezirk auszuweisen. 

b) Sie haben dieZiTil- und Strafgerichtsbarkeitlnailen Streitigkeiten, 
In welchen beide TeUe (Angeklagter und Verletzter, Kläger und Beklagter) 
Staatsangehörige ihres Staates sind;13) Schutzgenossen oder de facto Unter
tanen werden meist, aber nicht inlmer, den Staatsangehörigen gleichgestellt. 

c) In Streitigkeiten zwischen Angehörigen verschiedener christ. 
licher Staaten entscheidet der Konsol des Beklagten oder Beschuldigten 
(nach dem Grundsatz: actor sequitnr forum rei). 

d) Bel Streitigkeiten zwischen den Angehörigen eines christ
lichen Staates und einem Eingeborenen gibt es keine allgemeine Regel. 

In der Türkei, in China und in Persien entscheiden in 
diesem Falle im allgemeinen die lokalen Gerichte, aber mit Da
zwischenkunft des Konsuls. Abweichende Grundsätze gelten viel
fach für Strafsachen. Sehr bestritten ist die Auslegung des von 
der Türkei mit den Vereinigten Staaten am 7. Mai 1830 geschlos
senen Vertrages, der auch für alle meistbegünstigten Nationen, also 
auch für das Deutsche Reich, maßgebend ist. Die Vereinigten 
Staaten haben ohne Erfolg das Recht in Anspruch genommen, 
daß die amerikanischen Konsuln über strafbare Handlungen ihrer 
Staatsangehörigen richten sollen, auch wenn der Verletzte türki
scher Untertan ist. Nach Art. 38 des deutsch-chinesischen 
Vertrages vom 2. September 1861 (oben § 1 Note 3) werden die 
Täter einer strafbaren Handlung von den Behörden ihres Staates 
abgeurteilt. Nach dem deutschen Freundschafts- usw. Vertrage mit 
Persien vom 11. Juni 1873 (R.G.BI. S. 351) Art. 16 sollen 
Strafsachen, in welche Deutsche in Persien oder umgekehrt ver
wickelt werden, nach dem Grundsatze der Meistbegünstigung be
urteilt werden. Dagegen entscheiden in Si a m und andern Län
dern allgemein die Behörden des Beklagten oder Angeklagten. 

e) Die Konsuin haben das Recht der Beistandschalt tn allen 
Streitigkeiten, In welchen eIn Angehöriger ihres Staates als Partei vor 
den eInheimischen Gerichten zu erscheinen hat. 

f) Sie genießen dieselbe Exterritorialität wie die Gesandten, und 
diese erstreckt sich auch auf Ihre Familien wie auf Ihr Geschältspersonal. 

g) Es sind ihnen sogar, darüber hInausgehend, weitere besondere 
Rechte eingeräumt. 

13) Vgl. über den CasablaDcafalI unten § 38; und dazu Kohler, 
K.. Z. VI 29. 
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So haben sie das Recht, sich eine Ehrenwache zu halten; 
ihre Wohnung gilt als Asyl; ihre Schutzgewalt erstreckt sich teil
weise über das ganze Stadtviertel, in dem sie mit ihren Staats
angehörigen wohnen (franchise des quartiers, oben § 15 VI 3). 

8. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß aber auch die Staats
angehörigen der ohristliohen Staaten selbst In den konsularischen lurll
dlktlonsbezirken eine weitgehende Befreiung Ton der Staatsgewalt dee 
Aufenthaltsstaates genießen, Insoweit also, traft des für sie geltenden 
Personalitätsprinzipes, exterritorial sind (oben § 8 m 6). 

Dies war mit aller juristischen Schärfe ausgesprochen in 
dem deutschen Freundschafts- usw. Vertrag mit Zanzibar Tom 
20. Dezember 1886 (R. G. BI. 1886 S.261) Art. XVI und XVII. 

"Die Angehörigen des Deutschen Reiches genießen inner
halb des Gebietes Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar das 
Re cht der Exte rri to~i,ali tät". 

"Die Behörden Seiner Hoheit des Sultans haben sich in 
Streitigkeiten, welche zwischen deutschen Reichsangehörigen 
untereinander und zwischen ihnen und Angehörigen anderer 
christlichen Nationen entstehen, nicht einzumischen ... " 

"Untertanen Seiner Hoheit des Sultans oder Angehörige, 
durch Konsuln bei Seiner Hoheit nicht vertretener, nichtchristlicher 
Nationen, welche innerhalb der Besitzungen Seiner Hoheit als 
Bedienstete bei deutschen Reichsangehörigen angestellt sind, sollen 
denselben Schutz wie die letzteren selbst genießen. Sollten die
selben jedoch eines Vergehens oder Verbrechens beschuldigt wer
den, so sollen sie, sofern hinreichende VerdachtsgrüDde gegen 
sie nachgewiesen werden, von ihren deutschen Dienstherren even
tuell durch das deutsche Konsulat den Behörden Seiner Hoheit 
des Sultans zur Bestrafung überwiesen und zu diesem Zweck aus 
dem Dienste der deutschen Untertanen entlassen werden." 

Die Exterritorialität erstreckt sich dann auch auf die Wo h· 
nungen der christlichen Staatsangehörigen, die ohne die Zu
stimmung der Besitzer nur mit Genehmigung oder doch nur in 
Gegenwart des Konsuls oder seines Vertreters einer Durchsuchung 
unterzogen werden dürfen. Vgl. die deutschen Verträge mit Zan
zibar, mit Persien usw. 

4. Eine wesentliohe Elnsohränkung der konsularischen Gerichts
barkeit wird duroh die Einsetzung der gemischten Gerlohtshöfe herbei
gelüln1. (Vgl. unten § 20.) 
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3. Abschnitt. 
Die Organisation der Verbandstaaten. 

§ 17. Die Organisation des allgemeinen Staatenverbandes.1) 

I. Der allgemeine völkerrechtliche Staatenverband ruht auf ge
nossenschaftlicher Organisation. Rechtsetzende, rechtsprechende und 
vollstreckende Gewalt Hegt daher bei der Gesamtheit der Verbandstaaten. 

1. Die von Abgeordneten der einzelnen Staaten beschickten 
Kongresse oder Konferenzen können bisher nur auf Grund 
besonderer Einberufung zur Beschlußfassung über gemeinsame An
gelegenheiten zusammentreten. Auf solchen Kongressen (z. B. 
Wiener Kongreß 1814/15, Pariser Kongreß 1856, Berliner Kongreß 
1878) wurden die großen politischen Fragen erledigt; hier sind die 
wichtigsten rechtsetzenden Vereinbarungen (Seerechtsdekl aration 
von 1856, die Abkommen der Haager Konferenzen von 1899 und 
1907) zustandegekommen ; hier können Streitigkeiten zwischen 
den Verbandsmitgliedem ausgetragen werden; von hier aus könnte 
der widerstrebende Einzelstaat unter den Willen der Gesamtheit 
gebeugt werden. Auf allen Kongressen und Konferenzen kommen 
aber Beschlüsse grundsätzlich nur durch Stimmeneinhelligkeit 
zustande; die Stimme eines jeden Verbandsmitgliedes, ohne Rück
sicht auf seine tatsächliche Macht, fällt gleich schwer in die 
Wagschale. 

2. Denkt man sich an der Stelle dieser für den Einzelfall 
zusammenberufenen Kongresse eine s t ä nd i g e Ver sam m I u n g 
der Staatendelegierten oder auch nur Versammlungen, die 
in bestimmter Frist automatisch zusammentreten, so würde das 
lose Gefüge des allgemeinen Staatenverbandes eine wesentliche 
Befestigung erfahren. Solche regelmäßig abzuhaltenden Kongresse 
waren nach der Begründung der Quintupelallianz von 1815 (oben 
§ 3 III) in Aussicht genommen und sind mehrere Jahre hindurch 
abgehalten worden. Sie hätten sehr wohl den Keim abgeben 

1) v. Liszt, Das Wesen des völkerrechtlichen Staatenverbande8 
usw. (oben § 1 Note 4). 1910. Oppenheim. Die Zukunft des Völker
rechts (Festgabe für Binding). 1911. Sohücking. Der Staatenverband 
der Haager Konferenzen. 1912; dazu Nippold, L. A. VII 20. Erich, 
Probleme der internationalen Organisation. 1914. - über Kongresse und 
Konferenzen: NYB III 7. Ullma.nn 240. - über die Internationale Union 
der a.merikanisohen Republiken (begründet auf den panamerikanisohen 
Konferenzen von 1889,1902,1906, 1910) vgl. Basdevant. R. G. XV 209. 
Vgl. ferner oben §§ 2 Note 8, 6 Note 3. 
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können zu einem Völkerareopag und damit zu einer rechtlichen 
Organisa.tion der Völkerrechtsgemeinschaft. Aber bereits im Jahre 
1821 hatten die von dem Geist der heiligen Allianz erfüllten 
Kongresse ein unrühmliches Ende gefunden. In den letzten Jahr
zehnten hatte es den Anschein, als ob die Haager Friedenskonfe
renzen zu einer ständigen Einrichtung werden sollten. Damit hätte 
der Gedanke einer von Zeit zu Zeit sich versammelnden Staaten
vertretung und damit einer Organisation des allgemeinen Staaten
verbandes neue und greifbare Gestalt angenommen. Der euro
päische Krieg hat dieser Entwicklung ein jähes Ende bereitet. 

3. Bei dem Mangel einer solchen Organisation hat "das 
Konzert der Großmächte" (oben § 7 13) die Leitung des 
Staatenverbandes in die Hand genommen. Je mehr aber die Inter
essengegensätze innerhalb der Großmächte sich zuspitzten, desto 
geringer wurde ihr Einfluß auf den Gang der Weltereignisse. 

D. Wesentliche Erfolge sind dagegen erzielt oder doch vorbereitet 
worden In bezug auf die Schaffung internationaler Gerichtshöfe '). 

1. Der durch die erste Friedenskonferenz von 1899 eingesetzte 
ständige SchIedshof (Ia Cour permanente d'arbltrage) wird gebUdei 
durch die von den Signatarmächten bezeichneten Schledsriehter. Au 
diesen wählen die StreltteUe das zur Entscheidung des Streitfalles be
rufene Schiedsgericht. Der SchIedshof hat seinen Sitz im Haag. 

Jede Signatarmacht bezeichnet vier Personen, deren Kennt
nisse auf dem Gebiete des internationalen Rechts und deren 
moralische Eigenschaften einwandfrei sind, als Schiedsrichter, 
und zwar auf die Dauer von sechs Jahren. Die Namen der sämt
lichen bezeichneten Richter werden in eine Liste eingetragen 
(la liste generale des membres de la Cour). Aus dieser Liste 
wählt jeder der heiden Streitteile zwei Richter, die einen fünften 
als Obmann bezeichnen. Können diese sich über diese Wahl 
nicht einigen, so erfolgt die Wahl des Obmannes durch eine von 
den Streitteilen zu bezeichnende dritte Macht. Können sich die 
Streitteile über die Wahl dieser dritten Macht nicht einigen, 
so wählt jeder von ihnen je eine Macht und die so bestimmten 
heiden Mächte wählen nunmehr den Obmann. Wenn auch 
zwischen den Mächten eine Einigung nicht zustande kommt, 
so bezeichnet jede von ihnen zwei Personen, zwischen denen 

2) Weh berg, Das Problem eines internationalen Staatsgericht&
hofes. 1912. Derselbe, K. Z. VII 153. Metzner, B. Z. XXIV 78. 
Klein, B. Z. XXIV 112. Annuaire XXV 603. 
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das Los entscheidet (Art. 45 des 1. Abkommens von 1907 im An
hang). Über das Verfahren vgl. unten § 38 H. 

Am Sitze des Gerichtshofes befindet sich ein s t ä n d i g e s 
Burea u. 

Dieses Bureau ist ins Leben gerufen worden durch Art. 22 
der Schiedsgerichts-Konvention von 1899 (Art. 43 von 1907. Vgl. 
unten § 38 II). Die Bestimmungen wurden ergänzt durch ein 
Reglement für den Verwaltungs rat vom 19. September 1900 und 
ein zweites für das Bureau vom 8. Dezember 1900. Das Bureau 
soll dem ständigen Schiedshof wie den Untersuchungskommis
sionen (Art. 15) als Gerichtsschreiberei (greife) dienen, alle Mit
teilungen vermitteln, die sich auf die Sitzungen des Gerichts
hofes beziehen, die Archive anlegen und überwachen und alle 
Verwaltungsgeschäfte führen. Die Signatarmächte werden dem 
Bureau alle Schiedsverträge mitteilen, die sie geschlossen 
haben, und ebenso alle schiedsrichterlichen Urteile, die von be
sonderen Schiedsgerichten gefällt werden. Ebenso verpflichten sie 
sich, dem Bureau alle Gesetze, Verordnungen und Urkunden mit
zuteilen, die sich auf die Vollstreckung der von dem Gerichts
hofe gefällten Urteile beziehen. Das Bureau steht unter der Über
wachung eines ständigen Verwaltungsrats, der aus den im Haag 
beglaubigten diplomatischen Vertretern der Signatarmächte unter 
dem Vorsitz des niederländischen Ministers der auswärtigen An
gelegenheiten besteht. Der Verwaltungsrat hat das Bureau einzu
richten, dessen Geschäftsführung zu regeln, die Beamten und Ange
stellten zu ernennen und deren Gehalt zu bestimmen (Art. 49). Unter 
der Aufsicht dieses Verwaltungsrates versieht das Bureau auch, 
nach Art. 22 und 23 des 12. Abkommens von 1907, die Geschäfte 
der Gerichtsschreiberei bei dem Intern a ti onale n Pri s e nh 0 f e 
(unten § 43 III). Das Gleiche gilt bezüglich des 1907 vorgeschla
genen Schiedsgerichtshofes (Art. 12 und 13 des Entwurfs). 

2. Der auf der zweiten FrIedenskonferenz Torgeschlagene SchIeds
gerIchtshof (Cour de justlce arbitrale). 

Um die Anrufung des Schiedsgerichts zu erleichtern, die 
Entscheidung der Streitfälle nach Rechtsgrundsätzen statt der 
Beilegung nach Billigkeitserwägungen zu sichern und die Stetig
keit der schiedsgerichtlichen Rechtsprechung zu gewährleisten, 
regten die Vereinigten Staaten 1907 die Errichtung eines 
zweiten Schiedsgerichtshofes an. Die Richter sollten, soweit mög
lich, aus den Mitgliedern des ständigen Schiedshofes auf zwölf 
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Jahre gewählt werden und alle Jahre einmal zu einer Tagung 
zusammentreten, um die anhängigen Rechtsfälle zu erledigen. 
In der geschlossenen Organisation und der regelmäßigen Ta
gung dieses Gerichtshofes sollte der Fortschritt gegenüber dem 
1899 vereinbarten Schiedshof bestehen. Die Anregung fand die 
Unterstützung der deutschen wie der britischen Delegation. Da 
sich die Mächte aber über die Besetzung des Gerichtshofes nicht 
einigen konnten, mußte die Konferenz sich damit begnügen, den 
Entwurf eines Abkommens festzustellen (s. Anhang) und in der 
Schlußakte den Wunsch auszusprechen, daß der Entwurf An
nahme finden werde. 

8. Der vorgesohlagene Internationale Prisenhof. 
Die von der völkerrechtlichen Literatur längst aufgestellte 

Forderung, die letzte Entscheidung in Prisensachen internationalen 
Gerichtshöfen zu übertragen, ist von der zweiten Friedens
konferenz in dem zwölften Abkommen erfüllt worden. Der in 
dem 12. Abkommen vorgeschlagene internationale Prisengerichts
hof (s. Anhang) wird mit 15 Richtern und 15 Hilfsrichtern be
setzt; doch genügt die Anwesenheit von 9 Richtern zur Beschluß
fassung. Die Richter haben, bevor sie ihren Sitz einnehmen, vor 
dem Verwaltungsrat einen Eid zu leisten oder eine feierliche Ver
sicherung abzugeben, daß sie ihr Amt unparteüsch und auf das 
gewissenhafteste ausüben werden (Art. 13). Sie genießen die diplo
matischen Vorrechte und Befreiungen. Von den 30 Richtern ent
fallen 8 Haupt- und 8 Hilfsrichter auf die Großmächte; die übrigen 
7 Haupt- und 7 Hilfsrichter werden in einer zwischen den Mäch
ten vereinbarten Reihenfolge (Rotationssystem) auf die mittleren 
und kleineren Staaten verurteilt S). Die Ernennung erfolgt auf sechs 
Jahre. Der Gerichtshof hat seinen Sitz im Haag. Über das Ver
fahren vergleiche unten § 43. Der Prisenhof ist eigentliches 
Gericht, nicht Schiedsgericht; seine Zuständigkeit ist von jedem 
besonderen Abkommen der streitenden Mächte unabhängig. Über 
die Hindernisse, die sich der Ratifizierung des Abkommens ent
gegenstellen, vgl. oben S. 40. 

4. Ein internationaler Gerichtshof zur Erledi
gung von Streitigkeiten aus dem Gebiete des inter
nationalen Privatrechts ist in der Literatur viel
fa c h ver 1a n g t wo r den. So: 

3) Daher die za.hlreichen Vorbehalte gegen Art. 15. 
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a) für Klagen von Privaten gegen fremde Staaten (oben § 11 
Note 7); 

b) für Streitfragen aus der internationalen Wechselordnung 
(unten § 32 IV 2) ; 

c) für Streitfragen aus dem internationalen Privatrecht 
überhaupt. 

m. Die Schaffung eines Intemationalen Exekutivorgans ist von 
der Literatur mehrfach begehrt worden ~). 

IV. Als Territ-orium des allgemeinen Staaten verbandes erscheinen, 
außer der hohen See (unten § 26), diejenigen Gebiete, die, wie Spitz
bergen (oben § 10 Note 9) unrichtig als terra nullius bezeichnet werden. 

§ 18. Die Organisation der besonderen Zweckverbände. 
I. Die besonderen Zweckverbände der Staaten sind Vereinigungen 

einer gröBeren oder kleineren Staatengruppe zur gemeinsamen Ver
folgung bestimmter gemeinsamer Zwecke. Sie werden daher auch als 
Intemationale Verwaltungsgemeinschaften bezeichnet. 

Auf diesem abgegrenzten Gebiet tritt die Notwendigkeit 
einer Organisation deutlicher hervor als innerhalb des allge
meinen Zweckverbandes der Staaten; sie ist aber hier auch 
leichter durchzusetzen, weil die Staatsgewalt der einzelnen Ver
bandsstaaten nur nach bestimmten Richtungen hin gebunden wer
den soll. Innerhalb der besonderen Zweckverbände können vier 
Gruppen unterschieden werden. 

Die er s te Gruppe bilden die Verbände, die von einer 
Organisation ganz abgesehen haben. Sie überlassen die Durch
führung der getroffenen Vereinbarungen lediglich dem guten Willen 
der beteiligten Staaten. Hierher gehört die Mehrzahl der im 
III. Buch behandelten Verbände. An dieser Stelle brauchen sie 
nicht weiter besprochen zu werden. 

Die Verbände der z w e i te n Gruppe begnügen sich mit der 
Schaffung eines Bur e aus, dem jede Befehls- und Zwangsgewalt 
fehlt. Sie sind im nächsten Paragraphen zusammengestellt. 

Zu der d r i t t e n Gruppe gehören die Verbände, die beson
dere mit Befehls- und Zwangsgewalt ausgestattete Organe ge
schaffen haben; Organe, die innerhalb des ihnen übertragenen 
Wirkungskreises nicht nur verwaltende Tätigkeit ausüben, sondern 

4) Vorschlag von van Nollenhoven 1910. Vgl. Erich S. 54. 
Derselbe, K. Z. VII 308. Ähnlich Eysinga, Schüoking, Weh
berg u. a. 
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auch ein selbständiges Verordnungsrecht besitzen und durch rich
tende und vollziehende Gewalt ihren Anordnungen Gehorsam er
zwingen können; Organe, denen mithin 0 b r i g k e i t li ehe reh a
ra k t er zugesprochen werden muß. Von ihnen ist in diesem 
Paragraphen zu reden. 

In die vierte Gruppe stelle ich endlich die Staatenver
bände, deren Zweck die Durchführung einer gemeinsamen, durch 
gemischte Gerichte ausgeübten Gerichtsbarkeit ist. Sie bil
den den Gegenstand des § 20. 

n. Zu der dritten Gruppe gehören In erster Linie, Ihrer zeiWehen 
Entstehung nach, die Internationalen Kommissionen, wie sie zur ttber
wachung der freien SchIHahrt ao! den konventionellen Strömen und 
Kanälen (unten § 27) eingesetzt worden sind. Zu erwähnen sind: 

1. Die RhelnschIHahrts-Zentralkommls8Ion. 

Sie beruht auf der Rheinschiffahrtsordnung vom 31. März 
1831 (Preußische Gesetzsammlung S. 73) und der an deren Stelle 
getretenen revidierten Rheinschiffahrts-Akte vom 17. Oktober 1868 
(Preußische Gesetzsammlung 1869 S.798, Fleischmann 81), die 
zwischen Preußen, Baden Bayern, Hessen, Frankreich und den 
Niederlanden vereinbart wurde. Zum Zweck gemeinsamer Be
ratung über die Rheinschiffahrt wird von jeder Uferregierung ein 
Bevollmächtigter ~rnannt. Diese bilden zusammen die Zentral
kommission mit dem Sitz in Mannheim (Art. 43). Die Berufung 
gegen ,die Erkenntnisse der Rheinschiffahrtsgerichte geht an 
das vorgesetzte Obergericht oder an die Zentralkommission 
(Art. 37,45). Das Verordnungsrecht haben die Uferstaaten; der 
Kommission steht Verwaltung und Gerichtsbarkeit zu. 

2. Die Europäische Donaukommls8lon. 

Die Europäische Donaukommission wurde durch Art. 16 
des Pariser Vertrages vom 30. März 1856 eingesetzt. Sie besteht 
aus je einem Vertreter Preußens (jetzt des Deutschen Reichs), 
Österreich-Ungarns, Frankreichs, Großbritanniens, Rumäniens (seit 
1878), Rußlands, Sardiniens (jetzt Italiens) und der Türkei. Ur
sprünglich sollte sie ihre Aufgabe (unten § 27 II) in zwei Jahren 
zu Ende geführt haben und dann aufgelöst werden. Allein es 
stellte sich bald die Notwendigkeit heraus, ihr Mandat zu ver
längern (so durch den Londoner Vertrag vom 13. März 1871 und 
durch den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 Art. 53, s. Anhang).· 
Nach der Zusatzakte zur Schiffahrtsakte für die Donaumündungen 
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vom 28. Mai 1881 (R. G. Bl.1882 S. 61) ernennt die Europäische 
Kommission erstens den Schiffahrtsinspektor der unteren Donau 
(Inspecteur de la navigation du Bas-Danube), der von einem 
Kanzler und den Aufsehern für die verschiedenen Flußsektionen 
untenüützt wird, sowie zweitens den Kapitän des Hafens von Su
lina und dessen ganzes Unterpersonal, und zwar mit Stimmen
mehrheit und ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit. Der 
Europäischen Kommission steht das Verordnungsrecht zu. Der 
Inspektor und der Hafenkapitän haben die Gerichtsbarkeit erster 
Instanz bei allen Übertretungen der Schiffahrtspolizei ; ihr Urteil 
wird im Namen der Europäischen Kommission gefällt, und an 
diese geht der Rechtsmittelzug. Alle Beamten und Arbeiter der 
Europäischen Kommission haben das Recht, ein besonderes Ab
zeichen zu tragen (auf blauem Feld die weißen Buchstaben 
C. E. D.), und auf allen Bauten und Schiffen der Kommission kann 
deren eigene Flagge ausschließlich geführt werden. Die Unab
hängigkeit von der Staatengewalt der Uferstaaten ist gesichert 
(unten § 27 II). 

8. Die dUl'ch die KongoschiHabrtsakte vom 26. Februar 1886 
(R. G. BL S. 216) vorgesehene IntemaUonaie Kommission. 

Nach Art. 17 der Kongoakte soll die Kommission die Aus
führung der Kongoschiffahrtsakte überwachen. Sie besteht aus 
den Vertretern der Signatarmächte sowie derjenigen Mächte, 
welche später der Akte beitreten. Ihre Mitglieder, sowie die 
von ihr ernannten Agenten sind in der Ausübung ihrer Funktionen 
mit dem Privileg der Unverletzlichkeit bekleidet. Der gleiche 
Schutz soll sich auf die Amtsräume, Bureaus und Archive der 
Kommission erstrecken (Art. 18). Die Kommission hat Bestim
mungen über die Schiffahrt, die Flußpolizei, das Lotsen- und 
Quarantänewesen auszuarbeiten. Übertretungen dieser Bestim
mungen werden da, wo die Kommission ihre Machtbefugnisse 
unmittelbar ausübt, von ihren Agenten, sonst von dem Uferstaate 
geahndet (Art. 19). In der Ausübung ihrer Befugnisse ist die 
Kommission von der Landesgewalt unabhängig (Art. 20). Der 
Kommission ist (durch Art. 21) die Befugnis eingeräumt, im 
Notfalle zur Erfüllung ihrer Aufgabe die Kriegsschiffe der Signatar
mächte heranzuziehen. - Die Kommission ist nicht ins Leben 
getreten. 

Für den N i ger ist die Überwachung durch eine inter
nationale Kommission nicht vorgesehen worden; hier üben die 
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Ufermächte die volle Souveränität innerhalb der Schranken aus; 
die durch die Vereinbarungen der Kongoakte aufgestellt worden 
sind. 

4. Die Internationale Kommission, welehe die Ausführung d81 
Suezkanal-Vertrags Tom 29. Oldober 1888 zu überwaehen hatte, ld 
dureh Art. 6 des IL engllseh-französischen Abkommens Tom 8. AprD 
1904 beseitigt worden (unten t 27 IV)6). 

m. Eine ähnliche Stellung, aber mit beschränkterem Aultr~ nehme. 
die Internationalen Sanitätskommissionen ein. Diese sind: 

1. Der durch die eben (11 2) erwähnte Akte Ton 1881, "
treffend die Donauschlffahrt, eingesetzte Consell International IU 

Bukarest. 

Er hat die sanitären Reglements im Einvernehmen mit der 
Europäischen Donaukommission auszuarbeiten und deren Befol· 
gung zu überwachen, sowie vor allem den Sanitätsdienst in Sulina 
zu verwalten. 

2. Der ConseD superieur de sanU zu KonstanUnopeL 

Die Aufgabe dieser internationalen Körperschaft ist in erster 
Linie die Überwachung derjenigen Maßregeln, die zur Bekämpfung 
der Cholera und der Pest zwischen den Mächten vereinbart sind 
(darüber unten § 34). Der oberste Gesundheitsrat reicht bis in die 
dreißiger Jahre des 19. Jahrhundert zurück (organisches Regle
ment vom 10. Juni 1839) und besteht gegenwärtig (seit der Pariser 
Sanitätskonvention vom 3. Dezember 1903) aus 17 Mitgliedern 
(4 Türken und 13 NichUürken unter dem Vorsitz des ottomani
schen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten). Die nicht· 
türkischen Mitglieder werden ernannt von den europäischen Län
dern, den Vereinigten Staaten Amerikas, sowie von Persien. Unter 
dem Conseil superieur de sante steht der Co n seil san i t air e , 
mari time et quaran tenai re in Alexandrien, am 3. Januar 
1881 hervorgegangen aus der ebenfalls in die dreißiger Jahre 
des 19. Jahrhunderts zuruckreichenden, 1868 reorganisierten, In· 
tendance sanitaire generale d'Egypte. Er besteht seit 19. Juni 1893 
aus 18 Mitgliedern (4 Ägyptern, 14 Nichtägyptern). Unter ihm 
stehen der General-Sanitätsinspektor, die Direktoren der 7 Ge· 
sundheitsämter, die Ärzte der Sanitätsstationen und der Quaran
tänelager sowie das sonstige Sanitätspersonal. Jenem Gesund
heitsrat Konstantinopels sind ferner die verschiedenen Sanitäts-

5) Dagegen Stru pp 11 39; Dedreux (unten § 27 IV) 114. 



§ 18. Die Organisation der besonderen Zweckverbände. 159 

stationen im Roten Meere und im Persischen Meerbusen unter
stellt. Nach Zeitungsnachrichten hat die Türkei den internatio
nalen Sanitätsrat 1914 aufgehoben. 

8. Der Conseil sanltalre zu Tanger. 

Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts üben die Vertreter 
der Mächte die Sanitätspolizei in Marokko aus. Reglement vom 
28. April 1840. Die Befugnisse des diplomatischen Korps wurden 
1879 bestätigt. 

IV. Es gehören ferner hierher die Internationalen Kommissionen, 
die zur 'Ubenvaehung der Finanzverwaltung einzelner Staaten ein
gesetzt worden sind: 6) 

1. Die öffentliche Schuld der Ttlrkei wird seit 1878 ver· 
waltet durch eine Kommission, in der die englischen Gläubiger, 
Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien durch je einen Dele
gierten vertreten sind 7). 

2. Zur Überwachung der ligyptischen Finanzverwaltung (vor 
allem auch der Eisenbahnen, der Telegraphen und des Hafens von 
Alexandrien als der wichtigsten Einnahmequellen für die ägyp
tische Staatsschuld) wurde bereits 1876 eine Co m m iss ion d e 
1 a ca iss e deI ade t t e pub I i q u e eingesetzt. Sie erhielt den 
Charakter eines eigentlichen internationalen Organs 8) durch das 
Liquidationsgesetz vom 17. Juli 1880; die Garantie der ägyptischen 
Anleihen von 1885 durch die sechs europäischen Großmächte 9) 

brachte eine Erweiterung ihrer Zuständigkeit. Die Vertreter der 
Mächte verwalten die Staatsschuldenkasse. 

3. In die Reihe der in ihrer Finanzverwaltung überwachten 
Staaten gehört ferner Griechenland. 

Die Finanzkontrolle in Griechenland führt zurück auf 
die türkisch - griechischen Friedenspräliminarien vom 18. Sep
tember 1897 (Art. 2). Damit die wohlerworbenen Rechte der 

6) V gl. die oben § 3 Note 14 und § 11 Note 7 angeführte Literatur . 
. Dazu Lippert (unten § 31 Note 1) S. 912. 

7) In Tunis wurde durch das französische Gesetz vom 9. Februar 
1889 die durch Dekret des Bey vom 5. Juli 1869 eingeführte internationale 
Kontrolle beseitigt. - Um die Durchführung der Verwaltungsreformen in 
Mazedonien zu sichern, erzwangen die Großmächte durch die Flottendemon
stration vom Dezember 1905 die Einsetzung einer internationalen Finanz
kommission fir Mazedonien. Vgl. Rougier. R. G. XIII 178 

8) Dagegen v. Grünau (oben § 3 Note 14), der nur eine Verwaltungs. 
gemeinschaft zwischen Ägypten und den übrigen Mächten annimmt. 

9) Vgl. R. G. BI. 1886 S.302; N. R. G. 2. s. XI 88. 
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alten Gläubiger Griechenlands durch die Kriegsentschädigung 
nicht beeinträchtigt würden, sollte durch ein, von den Groß
mächten gebilligtes, griechisches Gesetz die Erhebung und 
Verwendung derjenigen Einkünfte, die genügend sind, um die 
Zinsen der zum Zweck der Kriegsentschädigung aufgenommenen 
Anleihen und die übrigen nationalen Schulden zu decken, unter 
die absolute Kontrolle einer aus den Vertretern der sechs euro
päischen Großmächte bestehenden Kommission gestellt werden. 
Dieses griechische Gesetz ist unter dem 10. März 1898 ergangen 10). 
Danach genießen die Mitglieder der Kommission dieselben Ehren· 
rechte wie die Gesandten. Die Kommission entscheidet nach 
Stimmenmehrheit. Streitigkeiten zwischen ihr und der griechi. 
schen Regierung werden durch ein Schiedsgericht erledigt 11). 

V. Hierher würde aueh die internationale Kommls8loD für 8plts
bergen nach der vorgeschlagenen Konvention (oben 110 Note 9) ge
hören, der ein weitgehendes Verordnungsreeht sowie Gerichtsbarkeit 
in zweiter Instanz zugewiesen Ist. 

§ 19. Die Ämter der internationalen Verwaltungs
gemeinschaften.l ) 

L Als Staatenverbände zur gemeinsamen Förderung bestimmter, in
haltlich abgegrenzter, gemeinsamer Interessen erscheinen seit der Mitte 
des neunzehnten ;Jahrhunderts besondere dauernde Zweckverbände von 
meist nleht geschlossenen Staatengrnppen, die Unionen oder inter
nationalen Verwaltungsgemeinschalten. 

Diese "Zweckverbände" werden mithin durch ein doppeltes 
Merkmal gekennzeichnet. Es handelt sich zunächst nicht um 
einen geschlossenen Kreis von Staaten, etwa um die Großmächte; 

10) Wortlaut des Gesetzes bei Strupp n 19. Das weitere Material 
in N. R. G. 2. s. XXIX 290. Deutsche Vbersetzung in: Gesetze und 
Sohrütetücke betr. die Finanzkontrolle in Griechenland. 1898. - Vgl. 
Politis, R. G. IX 5 sowie die oben § 16 Note 4 angefiihrte Literatur. 

11) Die Finanzverwaltung der dominikanisehen Republik steht unter 
der Kontrolle der Vereinigten Staaten. Vgl. dazu De la Rosa, R. G. 
XVIII 401, 499. XIX 73. Scelle R. G. XIX 126. Diese Kontrolle hat 
aber keinen internationalen Charakter. 

1) Moynier, Lee Bureaux internation&ux des Unions universenes. 
1892. Renault, R. G. III 14. Kazansky, R. J. XXIX 238. v. Toll, 
Die internationalen Bureaus der allgemeinen völkerrechtliohen Verwaltungs
vereine. Tübinger Diss. 1910. Reinsoh, Publio international unioDB 
1911. N ys n 264. 
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vielmehr steht, grundsätzlich wenigstens, der Beitritt zu den 
getroffenen Vereinbarungen jedem Staate offen, der gewissen 
Voraussetzungen entspricht. Dann aber kennzeichnen sich diese 
Gemeinschaften durch ihren auf Dauer berechneten Charakter, 
der in der Einsetzung ständiger Verwaltungsämter sowie in den 
regelmäßig wiederkehrenden Konferenzen der Vertragstaaten sei
nen Ausdruck findet. In dieser Gestalt stammen die Unionen aus 
der Mitte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Sie sind heute 
~ierzehn an der Zahl. Eine kräftige Weiterentwicklung kann 
ihnen mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. 

Die Gestaltung der einzelnen Verwaltungsgemeinschaften 
ist im nächsten Buch an den geeigneten Stellen dargestellt. 
Hier handelt es sich nur um eine übersichtliche Zusammenstellung 
der von ihnen ins Leben gerufenen internationalen Ämter, die, 
ohne Befehls- und Zwangsgewalt, also ohne be
hördlichen Charakter, im wesentlichen auf die Aufgaben 
einer Kanzlei beschränkt sind und regelmäßig für die Samm
lung und Veröffentlichung des Materials, für die Erteilung von 
Auskünften sowie für die Vermittlung des Verkehrs zwischen 
den Verbands staaten zu sorgen haben. Die Kosten werden meist 
durch :Matrikularbeiträge der beteiligten Staaten bestritten. Auf
sicht und Leitung hat entweder der Staat, in dem sie ihren Sitz 
haben, oder eine besondere internationale Kommission. 

IL Die heute bestehenden "internationalen Ämter" sind: 

1. Das Bureau international des Administrations teIegraphiques 
mit dem Sitze in Bem. 

Es ist im Jahre 1868 von dem bereits 1865 begründeten 
internationalen Telegraphenverein (unten § 29 II 1) ins Leben ge
rufen worden. Sein Organ ist das in französischer Sprache er
scheinende "Journal telegraphique". Das Bureau besteht aus vier 
Beamten, die unter der Aufsicht der Schweiz ihre Funktionen aus
üben. 

2. Das Burean des Weltpostvereins zu Bem. 

Das Bureau, bestehend aus einem Direktor und sechs andern 
Beamten, trat 1875 zu Bem unter der Aufsicht der Schweiz ins 
Leben, nachdem der jetzige "Weltpostverein" bereits 1874 als 
"Allgemeiner Postverein" begründet worden war (unten § 29 I). 
Es veröffentlicht die Monatsschrift: "L'union postale" in drei 
Sprachen (deutsch, französisch, englisch). 

v. Liszt, Völkf'rrecht. 10. Auf!. 11 



162 11. Buch. Der völkerrechtliche Verkehr innerhalb des Staatenverbandea. 

8. Das Bureau international des poids et mesures zn Paris. 
Das Bureau (unten § 30 11) besteht seit 1875 aus einem 

Direktor, zwei Adjunkten und einer Anzahl weiterer Be
amten. Es hat die Aufgabe, die internationalen Prototype des 
Meters und des Kilogramms zu bewachen und den einzelnen 
Staaten das Urmaß und das Urgewicht (die nationalen Prototype) 
zu überweisen. Das Bureau arbeitet unter der Leitung und Be
aufsichtigung eines internationalen Komitees von 14 Mitgliedern, 
die verschiedenen Staaten angehören. Die oberste Instanz bildet 
die Generalversammlung (conference generale) der Vertrags
staaten, die mindestens alle sechs Jahre einmal in Paris unter 
dem Vorsitz des Präsidenten der französischen Akademie der 
Wissenschaften zusammentreten soll. 

4. Das Bureau der Staatengemeinschaft zum Schutz des gewerb
lichen Eigentums in Bem. 

Das Bureau besteht seit 1883 (unten § 32 II); es hat die 
Wochenschrift "La propriete industrielle" herauszugeben. Seit 
1886 ist dieses Bureau mit dem unter 5 genannten vereinigt. 

o. Das Bureau des St&atenverbandes zum Schutze der Werke 
der Literatur und Kunst zu Bem. 

Das Bureau besteht seit 1886 (unten § 32 I1). Es ist mit 
dem unter 4 genannten vereinigt, steht unter der Aufsicht des 
schweizerischen Departements der auswärtigen Angelegenheiten 
und wird durch einen Generalsekretär mit drei Hilfskräften ge
bildet. Seine amtliche Tätigkeit ist bescheiden, seine literarische 
dagegen von großer Bedeutung. Die von ihm herausgegebene 
Monatsschrift "Le droit d'auteur" erscheint einstweilen nur in 
französischer Sprache. 

6. Das Bureau central de l' Associatlon geodeslqne internationale 
In Potsdam. 

Das Bureau, 1864 begründet (unten § 36 III), ist berufen, 
den ständigen Ausschuß der genannten Staatenverbindung, der aus 
sieben von dieser besoldeten Mitgliedern besteht, in seinen rein 
wissenschaftlichen Arbeiten zu unterstützen. An der Spitze des 
Bureaus steht als Direktor der Leiter des preußischen geodätischen 
Instituts, dem aber zur Wahrung des internationalen Charakters 
des Amtes 1886 J) ein ständiger Sekretär an die Seite gesetzt 
wurde. 

2) Daher ist dieses Jahr für die hier feetgehaltene chronologische 
Reihenfolge maßgebend. 
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7. Die Bureaus der Staatenverelnignng zur Bekämpfung des 
Sklavenraubes und des Sklavenhandels; und zwar 

a) das Bureau international maritime In Zanzlbar mit seinen 
HWsämtem; 

b) das Bureau special In BrüsseL 

Die beiden Bureaus sind geschaffen worden durch die 
Brüsseler Generalakte vom 2. Juli 1890 (unten § 37). Das Bureau 
zu Zanzibar ist zusammengesetzt aus den Vertretern der Signatar
mächte. Seine Aufgabe ist eine praktische: es hat alle Schrift
stücke und alle Auskünfte zu sammeln, die der Bekämpfung des 
Sklavenhandels dienlich sein können. Es hat die Befugnis, Hilfs
bureaus in andern Gebieten der verdächtigen Zone, insbesondere 
am Roten Meere, einzurichten. Das "Spezialbureau" in Brüssel 
dagegen soll den Austausch aller Gesetze und Verordnungen, sowie 
aller statistischen Nachrichten vermitteln, welche Gegenstände 
der Brüsseler Generalakte betreffen. 

8. Das Bureau des internationalen Verbandes zur Veröffentlichung 
der Zolltarife zu Brüssel. 

Der im Jahre 1890 gegründete Verband (unten § 28 V) hat 
ein besonderes Bureau beauftragt, die Zolltarife der verschiedenen 
Staaten und die sie abändernden Gesetze und Verordnungen zu 
sammeln und so rasch als möglich zu veröffentlichen. Das 
Bureau steht unter dem Schutz des belgisehen Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten. Das von ihm herausgegebene 
"Bulletin international des douanes" erscheint in fünf Sprachen 
(deutsch, französisch, englisch, italienisch und spanisch). Der 
Direktor des Bureaus wird unterstützt durch einen Sekretär und 
zehn Übersetzer. 

9. Das Office central des transports lntematlonaux zu Bem. 

Auch dieses Bureau ist im Jahre 1890 entstanden (unten 
§ 29 IV 3). Der weitergehende Vorschlag des Deutschen Reichs, 
einen internationalen Gerichtshof für Rückgriffsstreitigkeiten 
unter den Eisenbahnen einzusetzen (Entwurf von 1877/78), fand 
nicht die Zustimmung der übrigen Mächte_ 

Dem "Centralamt für den internationalen Transport" wurden 
durch Art. 57 des Abkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr 
vom 14. Oktober 1890 (R. G. BI. 1892 S. 793) folgende Aufgaben 
überwiesen: l. die Mitteilungen eines jeden der Vertragsstaaten und 
einer jeden der beteiligten Eisenbahnen entgegenzunehmen und sie 

11* 
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den übrigen Staaten und Verwaltungen zur Kenntnis zu bringen; 
2. Nachrichten aller Art, die für das internationale Transportwesen 
von Wichtigkeit sind, zu sammeln, zusammenzustellen und zu ver
öffentlichen; 3. auf Begehren der Parteien Entscheidungen über 
Streitigkeiten der Eisenbahnen untereinander abzugeben; 4. Abän
derungsanträge geschäftlich zu behandeln und den Vertragsstaaten, 
wenn hierzu Anlaß vorliegt, den Zusammentritt einer neuen Konfe
renz vorzuschlagen; 5. die finanziellen Beziehungen der beteiligten 
Verwaltungen, sowie die Einziehung rückständiger Forderungen 
zu erleichtern. Durch ein besonderes Reglement vom 14. Ok
tober 1890 (R. G. BI. 1892 S. 870) wurde Bern als der Sitz 
des Zentralamtes bestimmt und die Herausgabe einer Zeit
schrift in Aussicht genommen. Diese erscheint in deutscher 
und französischer Sprache. Das Reglement weist dem Zentral
amt außerdem wichtige Aufgaben für den Fall zu, daß eine der 
beteiligten Eisenbahnverwaltungen ihren Verpflichtungen nach
zukommen sich weigert. 

10. Das Bureau der ständigen Zuokerkommlsslon In Brii88eL 

Es ist durch Art. 7 des Vertrags vom 5_ März 1902 (unten 
§ 28 VI) eingesetzt worden; es steht unter der Leitung einer 
ständigen Kommission. 

11. Das IntemaUonale Sanltätsamt In Paris. 

Es wurde als Office international d'hygiene publique auf 
Grund der Sanitätskonvention vom 3. Dezember 1903 (unten 
§ 34 11 3) durch eine Vereinbarung vom 9. Dezember 1907, die zu 
Rom zwischen Belgien, Brasilien, Spanien, den Vereinigten Staaten, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Portugal, 
Rußland, der Schweiz und Ägypten zustande gekommen ist, 
unter der Leitung eines internationalen Komitees von technischen 
Delegierten ins Leben gerufen. Die Niederlande haben noch 
nicht ratifiziert. Serbien, Peru, Mexiko, Schweden, Persien, Bul
garien, Dänemark, Argentinien sind beigetreten. Das Bureau hat 
das Material zu sammeln und ein Bulletin in französischer 
Sprache herauszugeben 8). 

12. Das landwirtschartIlebe InsüM In Rom. 

Es wurde durch die Konvention vom 7. Juni 1905 geschaHen 
(unten § 35 V) und besteht aus einem ständigen Komitee, das das 

3) V gL N. R. G. 3. s. 11 913; R. G. xvn 256, 624, 680, XIX 139. 



§ 20. Die gemischten Gerichte. 165 

Material zu sammeln und Auskünfte zu erteilen hat, sowie der 
allgemeinen Versammlung der staatlichen Delegierten. 

18. Das internationale Bureau für FunkentelegraphIe In Bem. 

Es beruht auf Art. 13 der convention radiotelegraphique inter
nationale vom 3. November 1906 und ist mit dem Telegraphen
bureau (oben 1) verbunden '). 

14. Das Bureau des internationalen Verbandes der Straßen
kongresse zu Paris. 

Gegründet 1908 (Jahrbuch 1909). Der Verband wird nur 
teilweise durch Delegierte der Regierungen gebildet, gehört also, 
streng genommen, nicht hierher. 

§ 20. Die gemischten Gerichte. 
L 1. "Gemischte Gerichte" sind Gerichte, die aus einheimischen 

und aus fremden Richtem zusammengesetzt sind, um über Streitig
keiten zwischen Einheimischen und Fremden oder zwischen Fremden 
verschiedener Nationen zu entscheiden.1) 

Die gemischten Gerichte bedeuten eine Einschränkung der 
konsularischen Gerichtsbarkeit und insoweit einen wesentlichen 
Fortschritt; sie bedeuten aber gleichzeitig, daß die Kulturmächte 
sich nicht entschließen können, die Gerichtsbarkeit über ihre 
Staatsangehörigen in die Hände der Landesgerichte zu legen. 
Die gemischten Gerichte stellen daher eine Übergangsform dar; 
deren weitere logische Entwicklung zu ihrer eigenen Vernich
tung führen muß. Ihr völkerrechtlicher Charakter ist bestritten 
und zweifelhaft. 

Eine Abart bilden die "gemischten Gerichte" in den unter 
dem Kondominium mehrerer Staaten stehenden Gebieten. So der 
"oberste Gerichtshof", der durch die Generalakte der Berliner 
Konferenz vom 14. Juni 1889 auf Samoa von dem Deutschen 
Reiche, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika 
vereinbart worden war, aber infolge der Auf teilung der Inseln 
zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten (oben §8III2) 
durch die nationalen Gerichte ersetzt worden ist. Ferner das 

4) R. G. XV doo. 24. V gl. unten § 29 11 3. 
1) Die seit 1883 in Siam eingerichteten sogenannten internatio

nalen Gerichte sind in Wirklichkeit rein siamesische Landesgerichte. 
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"tribunal mixte" auf den Neuen Hebriden nach dem englisch· 
französischen Vertrag von 1906 (oben S.77). 

. IL Türkei. Seit 1846 (beziehungsweise 1868) Bind gemischte Ge
richte, sowohl für Handels- und Seesachen, als auch für Strafsachen, 
in der Türkei geschaffen worden.~) 

1. Handelsrechtliche Streitigkeiten zwischen Europäern und 
Eingeborenen werden, wenn der Wert des Streitgegenstandes 
1000 Piaster übersteigt, durch Handels· und Seegerichte erster 
Instanz und, wenn der Wert 5000 Piaster übersteigt, durch ein 
Handelsgericht zweiter Instanz (dieses in Konstantinopel) ent
schieden, in welchen zwei Angehörige des europäischen Streit· 
teiles Sitz und Stimme haben. 

2. In Konstantinopel sowie in den meisten größeren Städten 
der Türkei sind korrektionelle Gerichte eingesetzt, die zur Hälfte 
aus Eingeborenen, zur Hälfte aus Europäern, je nach der Staats· 
angehörigkeit des europäischen Streitteiles, gebildet werden. 

m. Ägypten.') 

1. Infolge einer von dem Khedive Ismall ausgehenden Anregung 
wurden 1867 durch eine französisch-ägyptische Kommission, dann durch 
internationale Kommissionen der Großmächte und der Vereinigten Staaten 
1869, 1870 und 1873 die Grundlagen für die Einsetzung von inter
nationalen Gerichtshöfen in Ägypten unter gleichzeitiger Einschränkung 
der konsularischen Gerichtsbarkeit geschaHen. 

Dem Reglement d'organisation judiciaire pour les proces 
mixtes en Egypte vom 16. September 1875 traten sofort Frank· 
reich, Deutschland, Großbritannien, Österreich·Ungarn und Italien 

2) SavvaB·PaBcha in der Strafgesetzgebung der Gegenwart BeL I 
(1894) S. 708. Lippmann, Die Konsularjurisdiktion im Orient. 1898. 
8. 102. MandelBtamm (oben § 16 Note 2) mit Wiedergabe des reiohen 
Quellenmaterials. Papasian, R. J. XLI 613, XLII 84. - Die türkischen 
Gerichte sind rechtlich als nationale Gerichte aufzufassen. 

3) Ft'mmd·Giraud, R. J. XXII 70. Fauchille, R. G. I 126. Van 
den Berg, Strafgesetzgebung der Gegenwart I (1894) 742. Zorn, Kon. 
swargesetzgebung. 3. Aufl. S. 481. Lippmann 120. Babled, R. G. VI 341, 
VII 214. v. Grünau 247 (oben § 3 Note 14). Patureau-Miraud, Lee 
tribunaux mixtes d':mgypte_ 1899. Bonnevay, L'organisation judiciaire de 
l":mgypte. 1902. Schwoe r bel, Mitteilungen des Seminars für orientalische 
Sprachen zu Berlin IX, 2. Abteilung 1906. Scott, The law a.ffecting foreigners 
in Egypt. 1908. Merignhac 11 205. Jarmer, Gerichtsbarkeit über 
Fremde in Ägypten. Greüswalder Diss. 1909. Gane, Die gemischten Ge
richte in Ägypten und deren rechtlicher Charakter. Rostocker Diss. 1910. 
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ausdrücklich bei 4). Belgien, Dänemark, Griechenland, die Nieder
lande, Portugal, Rußland, Schweden, Norwegen, Spanien, die 
Vereinigten Staaten Amerikas schlossen sich später an. Die Ge
richte traten am 1. Februar 1876 zunächst nur für die Dauer von 
fünf Jahren ins Leben. Doch wurden ihre Funktionen nach Ab
lauf dieser Zeit wiederholt, zuletzt bis 1. Februar 1915 5 ), ver
längert. Im Jahre 1900 ist die Zuständigkeit der gemischten Ge
richte nicht unwesentlich erweitert worden (ägyptisches Dekret 
vom 26. März 1900). Seit dem Iranzösisch-englischen Abkommen 
vom 8. April 1904 (oben S.35) wird von englischer Seite die 
Umgestaltung der gemischten Gerichte in Aussicht genommen 6). 

2. Als gemischte Gerichte bestehen: 

a) Drei Gerichtshöle erster Instanz in Alexandrien, Kalro und 
Mansurah (früher in Zagazig, dann in IsmaiIia). 

Sie zerfallen in Zivil- und Handelskammern, jede mit fünf 
Richtern (zwei eingeborenen und drei fremden) besetzt. Sie sind 
zugleich korrektionelle Gerichte und in diesem Falle besetzt mit 
drei Richtern (einem eingeborenen und zwei fremden) und vier 
(fremden) Beisitzern, von denen zwei von den Staatsangehörigen 
des Angeklagten genommen werden. Übertretungen von Nicht
ägyptern werden in erster Instanz durch einen der fremden Richter 
von der Nationalität des Angeklagten abgeurteilt. 

b) Der Appellationsholln Alexandrien, der mit sechs ägyptischen 
und zehn fremden Richtern besetzt ist. 

Die Senate bestehen aus drei einheimischen und fünf frem· 
den Richtern. Hier tritt auch das Schwurgericht zusammen, das 

4) Das Reglement ist, mit den Vorarbeiten, abgedruckt N. R. G. 2. B. 

11 680. VgI. auch Fleischmann 138 (mit wertvoilen Nachweisen). -
Vgl. ferner das deutsche Gesetz vom 30. ~Iärz 1874, betreffend die Ein
schränkung der Gerichtsbarkeit der deutschen Konsuln in Ägypten (R. G. BI. 
S. 23), und die dazu gehörende Ausführungsverordnung vom 23. Dezember 
1875 (R. G. BI. S.381). - Von der Auffassung des Textes vielfach ab
weichend v. Grünau; nach ihm handelt es sich um völkerrechtlich ge
botene, aber national-ägyptische Gerichte, die nach nationalem Recht 
urteilen. Ähnlich Fleischmann und Strupp I 385 Note 1. Ober
einstimmend mit dem Text Schwoerbel und Gane. Das Dekret vom 
11. November 1911 (Bestimmungen über den Vorsitz) siehe in N. R. G. 
3.8. V 727. 

5) Dekret des Khedive vom 30. Januar 1910, abgedruckt in 
N. R. G. 3 B. III 320_ 

6) Ober Lord Cromers Vorschläge vgI. Gidel, R. G. XITJ 408. 
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aus zwölf nichtägyptischen Geschworenen und drei Richtern des 
Appellationshofes (einem ägyptischen und zwei nichtägyptischen) 
besteht 

Die nichtägyptischen Mitglieder dieser Gerichtshöfe werden 
von dem Vizekönige von Ägypten auf Vorschlag und mit Zu
stimmung der europä.ischen Mächte ernannt Sie sprechen Recht 
auf Grundlage der codes mixtes. 

8. Die Znständlgkeli der gemischten Gerichte umfallt:') . 
a) Die Zivflgerlchtsbarkelt 

a) In allen Streitigkeiten zwischen Ägyptern und Nlchtägyptena 
oder zwischen Nlchtägyptemderselben Nation oder verschiedener 
Nationen, wenn efne In Ägypten belegene unbewegUche Sache oder 
ein Recht an einer solchen Sache den Gegenstand des Streites bUdet; 

{J) In allen andem ZlvII- und Handelssachen, die zwischen Ägyptern 
und Nlchtiigyptem oder zwischen Nlchtägyptem verschiedener Natio
nalität streitig sind, mit Ausnahme der Statusklagen; 

r) Im Konkursverfahren, soweit dieses die Interessen von An
gehörigen verschiedener Nationen berührt; 

b) Die StrafgerIchtsbarkelt dagegen nur: 
a) über alle PoUzelübertretungen; 
{J) über alle Verbrechen und Vergehen, die gegen die gemischten 

Gerichte selbst und lhreMitgUeder oder zur Verhinderung der VOU
streckung der von Ihnen gefällten UrteUe begangen werden; 

r) über alle Verbrechen und Vergehen, die von den MltgHedem 
der gemischten Gerichte In Ausübung Ihres Amts oder aus A.nIa8 cler
selben begangen werden; 

<» über elnlachen und betrügerischen Bankbruch, sowie aber 
die damit zusammenhängenden oder während eines Konkursverlahreu 
aufgedeckten Delikte (Erweiterung seit 1900). 

4. Soweit die Zuständigkeit der ge.wschten Gerichte nicht eln
greUt, bleibt die der Konsuln, beziehungsweise der bisherigen GerlchM 
(mit Einschluß der geistlichen Gerichte für die Mohammedaner) bestehen. 

Die meisten Staaten haben sich außerdem ausdrücklich die 
Konsulargerichtsbarkeit vorbehalten: 

a) über die Konsuln selbst, ihre FaD1ilienangehörigen, die 
in ihrem Dienst befindlichen Personen und die ihnen unter· 
stellten Beamten, mit Einschluß der Familienangehörigen dieser 
Beamten, sowie über die Wohnungen dieser Personen, soweit sie 

7) Vgl. dazu die deutsche Verordnung vom 23. Dezember 1876 
(R. G. BI. S. 381), in weloher die zur Zuständigkeit der gemischten Gerichte 
geh6renden StreitB&chen ganz genau aufgezählt sind. Ferner Verordnung 
vom 4.. Februar 1904 eR. G. BL S. 61). . 
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nicht Handel oder Gewerbe treiben oder Liegenschaften besitzen 
(vgI. § 5 der deutschen Verordnung vom 29. Juni 1908, R. G. BI. 
S. 469); 

b) über die unter dem Schutz der christlichen Mächt~ 
stehenden Wohltätigkeitsanstalten, Schulen und religiösen Nieder
lassungen ohne Unterschied des Bekenntnisses (vgI. deutsche 
Verordnung vom 29. Juni 1908). 

Die Erweiterung der Strafgerichtsbarkeit der gemischten 
Gerichte im Jahre 1900 spiegelt sich entsprechend wider in der 
deutschen Verordnung vom 6. Januar 1901 (R. G. BI. S. 3). Da
nach wird die konsularische Gerichtsbarkeit außer Übung gesetzt 
für diejenigen strafbaren Handlungen, deren Tatbestand einen 
Konkurs oder eine Zahlungseinstellung zur Voraussetzung hat, 
sofern der Schuldner ein Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft 
ist und der Schuldner oder einer der Gläubiger der deutschen 
Konsulargerichtsbarkeit nicht untersteht. In diesen Strafsachen 
werden die deutschen Staatsangehörigen und die deutschen Schutz
genossen der Gerichtsbarkeit der gemischten Gerichtshöfe aus
drücklich unterworfen. 

IV. merher kann auch gerechnet werden der aus drei Konsular
beamten und zwei Beisitzern zusammengesetzte "besondere Gerichts
hol" lür Klagen gegen die marokkanische Staatsbank. 

Eingesetzt durch die Algecirasakte vom 7. April 1906 (oben 
S. 36). Die Berufung geht an das schweizerische Bundesgericht 
in Lausanne, das in gewissen Streitsachen schon in erster Instanz 
entscheidet (Eidgenöss. Gesetz-Sammlung 1908 Nr.8). 

4. Abschnitt. 
Die völkerrechtlichen Rechtsverhältnisse. 

§ 21. Begrifl und Einteilung. 
I. Die völkerrechtlichen Rechtsverhiltnlsse kennzeichnen sich durch 

ein zweilaches Merkmal. 
1. Es sind Rechtsverhältnisse zwischen Staaten, also Rechtsnr

hältnlsse, bei denen als berechUgt und verpfUchtet Staaten einander 
gegenüberstehen.1 ) . 

1) Abweichend Freund (oben § 11 Note 7), besonders beziglich 
der auswärtigen Staatsanleihen. Er nimmt hier einen "quasi völker
rechtlichen" Vertrag an, vermag diesen Begriff aber nioht zu rechtfertigen. 
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a) Rechtsverhältnisse zwischen e in z eine n An geh ö ri gen 
verschiedener Staaten sind niemals völkerrechtliche Rechtsver· 
hältnisse. Die Sätze des sogenannten internationalen Privatrechts 
sind nicht Sätze des Völkerrechts, sondern Sätze des nationalen 
Rechts. Der Art. 7 Abs. 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch: "Die Geschäftsfähigkeit einer Person wird nach den 
Gesetzen des Staates beurteilt, dem die Person angehört" - ent
hält deutsches Reichsrecht, nicht aber Völkerrecht. Die Rechts
regeln aber, nach denen die einzelnen Staaten durch ihre nationale 
Gesetzgebung den Geltungsbereich ihrer Rechtsnormen (die 
Statutenkollision), sei es auf Grund besonderer Vereinbarungen, 
sei es nach allgemeinen Grundsätzen zu bestimmen verbunden 
sind (unten § 31 12), sind völkerrechtlicher Natur, sie berechtigen 
und verpflichten daher nur den Staat selbst, nicht seine Staats
angehörigen. Erst wenn die Vereinbarung die Gestalt eines natio
nalen Gesetzes annimmt, entsteht aus diesem für den Staatsbürger 
Recht und Pflicht seinem Staat und nur diesem gegenüber. 

b) Auch die Rechtsverhältnisse zwischen dem Angehö
r i gen ein e s S t a a t e s und ein e m fr emd e n S t a a t sind 
nicht völkerrechtlicher Natur. Die Verpflichtung des Staats
fremden, der s~ch innerhalb unseres Staatsgebietes aufhält, zur 
Beobachtung unserer Gesetze folgt unmittelbar aus dem Begriff 
der Staatsgewalt, die wir innerhalb unseres Gebietes ausüben. 
Die Gewährung des Rechtsschutzes dagegen auch den Staats
fremden gegenüber ist völkerrechtliche Pflicht des Aufenthalts
staates ; aber sie ist eine Rechtspflicht, die der Staat nicht dem 
staatsfremden Einzelnen, sondern dem Staate schuldet, dem dieser 
angehört. Wird dem Staatsfremden dieser Schutz durch den 
Aufenthaltsstaat versagt (bei Justizverweigerung usw.), so hat 
daher der Staat, dem jener angehört, das Recht, das verletzte oder 
gefährdete Interesse seines Staatsangehörigen dem Aufenthalts
staat gegenüber zu vertreten (oben § 11 III). Eine wichtige, bereits 
oben § ö Note 2 erwähnte Ausnahme bildet das den verletzten 
Einzelpersonen eingeräumte Recht des Rekurses an den Inter
nationalen Prisenhof. 

c) Dasselbe gilt von den Rechtsverhältnissen der L an des
herr e n. Familienverträge (ErbverbfÜderungen usw.) sind keine 
Staatsverträge. 

2. Aber auch Rechtsverhältnisse, als deren Träger auf selten 
des Berechtigten wie des Verpfllchteten ein Staat erscheint, sind nur 
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dann völkerrechtliche Rechtsverhältnisse, wenn der Inhalt dieser Be
rechtigungen und Verpllichtungen die Ausübung von Hoheitsrechten 
ausmacht, also von solchen Rechten, die Ausfluß der Staatsgewalt sind. 
Nur soweit die Staatsgewalt selbst als Herrschaft über Menschen, als 
Befehls- und Zwangsgewalt, gebunden oder berechtigt wird, kann von 
einem völkerrechtlichen Verhältnis die Rede sein.2) 

Wenn mithin Frankreich gegen Bezahlung einer bestimmten 
Summe Geldes von dem Deutschen Reich ein Grundstück zu 
Eigentum erwirbt, um auf diesem etwa ein Gebäude zu wissen
schaftlichen Zwecken zu errichten, oder wenn die Türkei von einem 
süd amerikanischen Staat die für diesen erbauten Kriegsschiffe 
übernimmt, so sind die dadurch erzeugten Rechtsverhältnisse 
nicht nach Völkerrecht, sondern nach Privatrecht zu beurteilen, 
Der Staat tritt hier als Fis k u s, d. h. als lediglich vermögens
rechtliches Rechtssubjekt auf, nicht als Subjekt des öffentlichen 
Rechtes. Daß in all diesen Fällen der verpflichtete Staat nur vor 
seinen eigenen Gerichten in Anspruch genommen werden ka~ 
(oben § 7 BI 1), kann an der juristischen Eigenart der in Frage 
stehenden RechtsverhäItnisse nichts ändern. 

Daraus ergibt sich aber auch abermals (oben § 8 III 3), 
daß der Begriff der sogenannten v ö lke r r e c h tl i c hen Se r
vi tut e n unhaltbar ist. Denn wenn es sich wirklich nur um die 
Einräumung eines dinglichen Rechtes an fremder Sache handelt, 
so liegt ein völkerrechtliches Rechtsverhältnis überhaupt nicht 
vor. Hat aber ein Staat dem andern die Ausübung von Hoheits
rechten auf seinem Gebiet gestattet oder sich in der Ausübung 
seiner Staatsgewalt vertragsmäßig beschränkt, so ist von einem 
dinglichen Recht an fremder Sache nicht mehr die Rede. Ent
weder Einschränkung des dominiums: dann entfällt die Anwen
dung des Völkerrechts; oder aber Einschränkung des imperiums: 
dann entfällt der Begriff der Servitut. 

Von diesem Standpunkt aus kann auch die Beurteilung 
derjenigen Staatenverträge keine Schwierigkeiten bieten, welche 
die über Hoheitsrechte getroffenen Vereinbarungen hinter dem 
Schein eines privatrechtlichen Rechtsgeschäftes verbergen. Sie 
sind stets nach Völkerrecht, niemals nach nationalem Privatrecht 
zu beurteilen. Der gewollte Inhalt des Geschäftes, nicht die zu 
seiner Verdeckung gewählte Einkleidung, ist maßgebend. Das 

2) Abweichend neuerdings de Lou ter I 455. Mit dem Text: 
Cavaglieri S. 67, Schoenboru S. 4, 46 (beide unten § 24 Note 1). 



172 11. Buoh. Der völkerrechtliche Verkehr innerhalb des BtaatenverbaDdee. 

Rechtsgeschäft, durch welches Schweden im Jahre 1877 die Insel 
St. BartMlemy gegen Zahlung einer Summe Geldes an Frankreich 
abgetreten hat, ist kein "Kauf" im Sinne des Privatrechts, sondern 
völkerrechtliche Gebietsübertragung. Dasselbe gilt von dem Ver· 
trage vom 12. Februar (30. Juni) 1899, durch welchen Spanien 
die Karolinen, die Palauinseln sowie die damals unter seiner 
Herrschaft stehenden Marianen gegen Zahlung von 25 Millionen 
Pes etas an das Deutsche Reich "verkaufte". Der "Pacht"·Vertrag, 
den China mit dem Deutschen Reich am 6. März 1898 über die 
Abtretung der Kiautschoubucht geschlossen· hat, ist völkerrecht
licher Natur. China hat die Ausübung der Hoheitsrechte an das 
Deutsche Reich abgetreten. Daß die Form eines auf 99 labre 
geschlossenen Pachtvertrages gewählt worden ist, um die Emp. 
findlichkeit des einen Kontrahenten und die Begehrlichkeit andrer 
Mächte zu schonen, ist völkerrechtlich durchaus gleichgültig (oben 
§ 10 IV 4). Auch der "Pachtvertrag", der gemäß Art. 8 des (lahr
buch I 64) deutsch-französischen Abkommens über Aequatorial· 
Africa vom 4. November 1911 (R. G. BI. 1912 S. 206) abgeschlos
sen worden ist, enthält neben seinen privatrechtlichen Bestim
mungen die Einräumung eines Durchzugsrechts, also eine Ein
schränkung der deutschen Staatsgewalt S). Das sogenannte Testa
ment des Königs der Belgier vom 2. August 1889, durch welches 
er als souveräner Herrscher des Kongostaates alle seine Rechte 
an diesem Staat auf Belgien überträgt, ist einseitiger Staatsakt 
eines souveränen Staates, der durch die entsprechende Annahme 
von seiten Belgiens zum völkerrechtlichen Vertrag zwischen bei
den Staaten wurde; von allen Rechtssätzen des Privatrechts, die 
sich auf Testamente beziehen, findet kein einziger Anwendung. 

Zu schwierigen Erörterungen hätte vom rein juristischen 
Standpunkt aus der Vertrag Anlaß geben könnnen, den Mecklen
burg-Schwerin und Schweden am 26. Juni 1803 zu Malmö ge
schlossen hatten. In diesem Vertrage hatte Schweden die Stadt 
und die Herrschaft Wismar sowie die Ämter Pool und Neukloster 
nebst Zubehör, die es seit dem westfälischen Frieden als Reichs
lehen besaß, für 1258000 Taler Hamburger Banco an Mecklen· 
burg-Schwerin verpfändet, sich aber das Recht vorbehalten, nach 
Ablauf von hundert Jahren das UnterpJand gegen Erstattung des 
Pfandschillings nebst drei Prozent Zinsen wiedereinzulösen. In 

3) Vgl. Schoenborn, K. Z. VII 438. 
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dem Vertrag vom 20. Juni 1903 hat Schweden aber auf dieses 
Recht, Mecklenburg-Schwerin dagegen auf die Erstattung des 
Pfandschillings verzichtet; und durch einen deutsch-schwe
dischen Vertrag von demselben Tage erhielt jene Abmachung 
Wirksamkeit für das Deutsche Reich "). 

n. EinteUung der völkerrechtlichen Rechtsverhältnisse. 
1. Eine systematische Einteilung der einzelnen völkerrechtlIchen 

Rechtsverhältnisse nach äuJleren Kriterien wird durch den Umstand 
erschwert, daß die rechtbIldende Kraft des Willens der Staaten nicht, 
wie die des Einzelnen im Privatrecht, an bestimmte, von der Rechts
ordnung vorgezeichnete typische Gestaltungen gebunden ist. Soweit 
auf dem Gebiet des völkerrechtlichen Vertrages solche typische Formen 
ausgebildet slnd, so daß ergänzende Rechtssätze die Lücken auszufüllen 
vermögen, die der ausgesprochene oder erkennbare Wille der Vertrag
schließenden gelassen hat, ist unten in den §§ 22, 28 auf sie eingegangen. 

Nur auf drei bereits besprochene Einteilungen sei an dieser 
Stelle wiederholt aufmerksam gemacht. 

a) Man unterscheidet Rechte und Pflichten, die sich un
mittelbar als völkerrechtliche "Grundrechte" aus dem Grund
gedanken des Völkerrechts, also aus dem Nebeneinanderbestehen 
gleichberechtigter Staaten ergeben, von denjenigen Rechten und 
Pflichten, die erst aus besonderen, sei es ausdrücklichen, sei es 
stillschweigenden Vereinbarungen, beziehungsweise aus Quasi
kontrakt oder Delikt, entstehen, die daher als "k 0 n v e n t ion e l
I e s Y ö I k e r re c h t" bezeichnet werden können. V on jenen ist 
bereits oben, insbesondere im § 7, die Rede gewesen; diese wer
den im LU. Buche besprochen. Die Grenzlinie ist aber fließend; 
die Entwicklung des Völkerrechts besteht gerade darin, daß viel
fach das. was heute noch besonderer Vereinbarung bedarf, dem
nächst auch ohne solche als aus dem Grundgedanken des Völker
rechts folgend anerkannt wird. 

b) Man unterscheidet Rechte und Pflichten, die nur einem 
Staat oder mehreren Staaten gegenüber bestehen, von denjenigen 
Rechten und Pflichten, die der Staat jedem andern Mitglied der 
Völkerrecbtsgemeinschaft gegenüber hat. Man kann jene als re· 
la t i v e, diese als ab sol u te bezeichnen. So hat jeder Staat 

4) Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 6. Juli 1904 (R. G. BI. 
S.295). Fleischma.nn 339; Strupp II 166. Vgl. dazu Waultrin, R. G. 
XII lO. Bruno Schmid t, Der schwedisch-mecklenburgjsche Pfandvertrag 
über Stadt und Herrscha.ft Wismar. 1901. 
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der Völkerrechtsgemeinschaft die Pflicht, diebelgische Neutralität 
zu achten und jeder Staat ist berechtigt, die Durchführung der 
Handelsfreiheit (innerhalb der durch den Vertrag von 1890 ge
zogenen Grenzen) von dem Kongostaat wie seinem Rechtsnach
folger Belgien zu verlangen. Verträge aber, die zwischen ein
zelnen Staaten abgeschlossen werden, begründen im allgemeinen 
(unten § 22 III) Rechte und Pflichten nur zwischen den ver
tragscbließenden Teilen. 

c) Rechte und Pflichten können auf einem bestimmten 
Staatsgebiet lok a li sie r t sein, so daß sie bei einem übergang 
dieses Gebietes an einen andern Staat auf den neuen Erwerber 
übergehen (oben § 8 III 3, S.79). Aber diese Lokalisierung ist 
eine seltene und daher im einzelnen Falle besonders nach
zuweisende Erscheinung; in der Regel der Fälle bleiben Gebiets
veränderungen ohne Einfluß auf die bestehenden völkerrecht
lichen Berechtigungen und Verpflichtungen. 

2. Das System der völkerrechtlichen RechtsverhäItnlsse wird 
daher an keine dieser EinteUungen anknüpfen können. Der Eintellungs
grund wird vielmehr hergenommen werden müssen aus dem Inhalt der 
den Staaten gemeinsamen Interessen, deren gemeinsame Förderung den 
Zweck der Begründung, Aufhebung oder Abänderung der völkerrecht
Hchen Rechtsverbältnisse bUdet (vgl. unten das m. Buch). 

JIL Völkerrechtlich erhebHche Tatsachen sind diejenigen Tatsaeben, 
an deren VorDegen Entstehung, Untergang oder Veränderung von 
völkerrechtlichen Rechtsverhälbüssen geknüpft 1st. 

Diese Tatsachen sind entweder: 
1. NatürDche Tatsachen, deren Eintritt von menscbUcber WUIkiir 

unabhängig ist. 
Beispiele von solchen Tatsachen, durch welche der Unter

gang von Staaten oder Gebietsveränderungen innerhalb der 
bestehenden Staaten bewirkt werden können, sind bereits oben 
§ {) III und § 10 I gegeben worden. 

Zu den natürDchen Tatsachen gehört Im Gebiete des nationalen 
Rechts auch der Ablauf der Zelt. Auf dem Gebiet des Völkerrechts 
aber muß der reehtbegrÜDdende oder rechtvernichtende ElnßuB der 
Zelt In Abrede gestellt werden. Die Verjährung hat völkerrechtlich 
weder als acqulsltive (als Ersitzung) noch als extincttve die Kraft einer 
rechtserhebllchen Tatsache.6 ) 

5) Ebenso Gareis 88. Nys II 43. Die gegenteilige Ansicht wird 
beziiglich der acquisitiven Verjä.hrung in der völkerrechtlichen Literatur viel
faoh vertreten; vgl. Audinet, R. G. m 313. Oppenheim I 308. Gegen sie 
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Die Rechtfertigung dieses auf den ersten Blick auffallenden 
Satzes liegt in einem doppelten: a) in der Bedeutung, die der 
stillschweigenden Zustimmung desjenigen Staates, der durch eine 
Verschiebung der völkerrechtlichen Beziehungen in scinen Inter
essen betroffen wird, zukommt (unten IV 3); b) in der unmittelbar 
rechtbegründenden Wirkung, die auf dem Gebiete des Völkerrechts 
die Gewalt, vor allem als Eroberung, hat (oben § 10 I 2). Die 
kriegerische Erwerbung eines fremden Staatsgebietes erstreckt, 
ganz abgesehen von dem Friedensvertrage, die Staatsgewalt des 
erobernden Staates ohne weiteres auf das neuerworbene Gebiet, 
ohne daß es einer Ersitzung im Sinne des Privatrechts, insbeson
dere also des Ablaufes eines längeren Zeitraums, bedarf; und 
wenn ein Staat zuläßt, daß seine Kolonien von einem andern 
Staat besetzt und verwaltet werden, so muß ein Verzicht auf die 
ihm zustehenden Rechte angenommen werden, ohne daß erst 
die Verjährung seiner Ansprüche durch den Ablauf der Zeit ab
gewartet zu werden braucht. 

2. Willkürliche menschliche Handlungen. Unter diesen treten, 
wie auf dem Gebiete des nationalen Rechtes, zwei Gruppen hervor: 
die Rechtsgeschäfte einerseits, von denen hier die Rede sein soll, und 
die Delikte ar.1rerseits, die unten in § 25 behandelt werden. Neben 
den Rechtsgeschäften stehen die rechtsgeschäftlichen Handlungen 
("natürliche Rechtshandlungen',), unter welchen die Eroberung als 
originäre Erwerbsart eine hervorragende Rolle spielt (oben § 10 I 2). 

IV. Völkerrechtliches Rechtsgeschäft ist die auf Herbeiführung 
einer völkerrechtlichen Wirkung (Begründung, Aufhebung, Änderung 
eines völkerrechtlichen RechtsverhäItnisses) gerichtete Willenserklärung. 

Unter den Rechtsgeschäften sind die zweiseitigen, die Ver
träge, von besonderer Bedeutung (unten § 22). Die völkerrecht
lichen Rechtsgeschäfte sind sämtlich Rechtsgeschäfte unter Leben
den, denn: "der Staat stirbt nicht". 

1. Die Willenserklärung muß Von dem dazu berufenen Organ 
des Staates ausgehen. 

a) Ohne weitere Vollmacht sind das Staatshaupt und der Minister 
des Auswärtigen zu jeder rechtsgeschäftlichen Willenserklärung belugt. 

Auch das geisteskranke Staatshaupt kann, so lange es tat
sächlich an der Spitze seines Staates steht, eine Kriegserklärung 

spricht die Tatsache, daß auch dem nationalen Staatsrechte, von besonderen 
Bestimmungen a.bgesehen, das Rechtsinstitut der Verjährung frerodge 
blieben ist. 
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mit allen rechtlichen Wirkungen erlassen. Staatsrechtliche Be
schränkungen der Vertretungsbefugnis, die etwa den Monarchen 
an die Zustimmung der Volksvertretung oder den Minister an die 
Genehmigung des Staatshauptes binden, kommen auch völker· 
rechtlich in Betracht (unten § 22 11 3). Umgekehrt ist die Willens
erklärung des absoluten Monarchen für den von ihm beherrsch
ten Staat ohne weiteres verbindlich. Das oben I 2 erwähnte 
"Testament" des Königs der Belgier war ein den Kongostaat ver
pflichtender Staatsakt. 

b) Die diplomatischen Agenten vertreten den Staat bmerhalb 
der Ihnen ertenten, sei es allgemeinen, sei es spezialisierten Vollmacht. 
Durch die von ihnen abgegebene Erklärung wird mithin d.,r Absende
staat berechtigt oder verpllichtet. Doch wird bel Staatsverträgen IU

meist (unten § 22) außer der Erklärung des Bevollmächtigten noeh 
die hinzutretende ausdrückliche Genehmigung des Staatshauptes (die 
sogenannte Ratifikation) verlangt. 

c) Willenserklärungen, die von einzelnen Staatsangehörigen aus
gehen, mögen diese auch In beamteter Stellung sich befinden, bedürfen, 
um den Staat zu bereChtigen oder zu verpIDchten, der nachfolgend. 
Genehmlgung der Staatsgewalt. 

d) Die empfangsbedürfUge Wrnenserklirnng muß dem zn Ihrem 
Empfang -befugten Vertreter des andem Staates gegenüber abgegeben 
werden und erzeugt erst mit der Entgegennahme durch diesen Ihre 
reehtllchen Wirkungen. 

Sie kann daher, wenn sie von dem Staate A dem Staate B 
abgegeben werden soll, entweder an den bei dem Staate A 11&
glaubigten Vertreter des Staates B durch den Minister des Aus
wärtigen des Staates A oder aber durch den bei dem Staate B 
beglaubigten Vertreter des Staates A an den Minister des Aus
wärtigen des Staates B abgegeben werden. 

2. Jede WrnenserkIärung kann ausdrücklich oder durchkoD
kIudente H.andlungen oder aber auch stillschweigend erfolgen. 

über die abweichenden Bestimmungen bezüglich der 
Kriegserklärung vgL unten § 39 VI. 

8. Das Stillschweigen eines Staates steht aber nur dann der 8US

clrüekllchen Anerkeunung der geänderten Rechtslage gleich, wenD der 
stillschweigende Staat von dieser Änderung amtlich Kenntnis und damU 
die Gelegenheit erhalten hat, seinen Wlderspmch geltendznmachen. 

Diese amtliche Mitteilung oder Notifikation, welche die 
Kongoakte vom 26. Februar 1885 für Erwerbungen an den Küsten 
von Afrika ausdrücklich vorgeschrieben hat (oben § 10 III 2), er-
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folgt in den Formen der empfangsbedürftigen Willenserklärung 
(oben 1 d). ::iie erlangt Rechtswirksamkeit, sobald sie zur Kenntnis 
des Staates, an den sie gerichtet wird, 5elangt ist, und es macht 
dabei keinen Unterschied, ob dieser die Mitteilung einfach zur 
Kenntnis nimmt (prendre act), oder ob er ihren Empfang ausdrück
lich bescheinigt (accuser reception). Sie ist dagegen im allgemeinen 
wirkungslos, wenn ihre Annahme verweigert wird. 

Die eingetretene oder bevorstehende Änderung der Rechts
lage ist allen Staaten zu notifizieren, deren Rechte durch die 
Änderung berührt werden. Zur Wahrung der Rechte genügt 
die Erhebung des Widerspruchs (Protest). Das Stillschweigen 
bedeutet Verzicht auf die Rechte, welche mit der Änderung 
der Rechtslage im Widerspruch stehen. Hat also der Staat 
B die ~litteilung des Staates A, daß er das Gebiet x für sich er
worben hat, zur Kenntnis genommen, ohne dagegen Widerspruch 
zu erheben, so liegt in diesem Stillschweigen der Verzicht des 
Staates B auf alle Ansprüche, die er etwa selbst auf den Erwerb 
des Gebietes x hat oder zu haben vermeint. Teilt der Staat A 
den übrigen Mächten mit, daß er über den Staat B eine Schutz
herrschaft begründet hat, so bedeutet das Stillschweigen der 
Mächte den Verzicht auf alle Rechte, die sie durch ältere mit 
der neuen Schutzherrschaft unvereinbar gewordene Verträge mit 
dem Staate B (also etwa durch einen Meistbegünstigungsvertrag) 
erlangt haben. Geht ein Staat oder ein Staatsteil, in dem bisher 
das System der Kapitulationen bestand, in die Herrschaft eines 
Mitgliedes der Völkerrechtsgemeinschaft über, so liegt in der still
schweigenden Anerkennung dieser Veränderung zugleich die Ein
willigung in die Aufhebung der konsularischen Gerichtsbarkeit 
(oben § 16 IV). 

4. Die völkerrechtliche Willenserklärung ist an eine bestimmte 
Form nIcht gebunden, doch Ist SchrUtUchkeit der Erklärung die fast 
allgemeine Regel. 

Mündliche Mitteilungen werden wohl durch übergabe eines 
aide-memoire ergänzt. Für die Verhandlungen und Beschlüsse 
der Staatenkongresse ist der Gebrauch der franzö.sischen Sprache 
üblich (vgl. Art. 120 der Wiener Schlußakte). Verträge zwischen 
zwei Staaten pflegen in beiden Landessprachen ausgefertigt zu 
werden. Das schließt nicht aus, daß bei Abweichungen der heiden 
Texte eine Übersetzung in eine dritt..! Sprache für maßgebend er
klärt wird; so ist in dem deutschen Vertrag mit China von 1861 

v. Liszt. Völkerrecht. 10. Auf!. 12 
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(oben § 1 Note 3) der französische, in dem deutschen Vertrag 
mit Siam von 1862 (oben § 1 Note 3) der englische Text als 
maßgebend vereinbart. 

ö. Die Willenserklirung kann eine unbedlngte oder eine be
dingte sein. 

So hat Frankreich die englische Schutzherrschaft über Zan· 
zibar (seit 1890) unter der Bedingung anerkannt, daß England die 
französische Schutzherrschaft über Madagaskar (seit 1885) an
erkenne. Häufig kommt es ferner vor, daß ein Staat auf ein ihm 
zustehendes Recht (z. B. die konsularische Gerichtsbarkeit) nur 
unter der Bedingung verzichtet, daß derselbe Verzicht auch von den 
übrigen beteiligten Staaten ausgeprochen werde oben § 16 IV B.14 7. 

Dabei sind die der allgemeinen Rechtslehre angehörenden 
Begriffe der aufschiebenden wie der auflösenden Bedingung, so
wie der von der Bedingung zu unterscheidenden Auflage, sinn
gemäß zur Anwendung zu bringen (oben § 6 IV). Nichteintritt 
der aufschiebenden oder Eintritt der auflösenden Bedingung hat 
die Unwirksamkeit der abgegebenen Willenserklärung zur Folge; 
doch tritt diese Wirkung nicht ipso jure, sondern nur dann ein, 
wenn der Staat, der die Willenserklärung abgegeben hat, sich 
auf jene Unwirksamkeit beruft: denn auch hier gilt das Still
schweigen als Zustimmung. 

8. Die Willenserklirung kann angelochten werden wegen W68eIlt

Hehen Irrtums des Erklärenden Oder wegen eines an! die PenoD •• 
Erklärenden ausgeübten Zwanges. 6) 

Keine Ausnahme bilden die Kriegsverträge mit Einschluß 
des Friedensvertrages. Auch diese können nur angefochten 
werden, wenn gegen den vertragschließenden Vertreter des Staates 
Zwang geübt worden ist, nicht aber, weil der unterlegene Staat 
selbst sich in einer Zwangslage befunden hat. Nicht die Kriegs· 
gefangenschaft des Monarchen an sich, wohl aber der zu ~ hinzu
tretende völkerrechtswidrige Zwang bildet einen Anfechtungsgrund. 
Der Friedensvertrag, den das in Kriegsgefangenschaft befindliche 
Staatshaupt abgeschlossen hat, bindet den von ihm vertretenen 
Staat, soweit nicht etwa die Kriegsgefangenschaft selbst nach dem 
Staatsrecht seines Staates ihm die Vertretungsbefugnis ent
zogen hat. 

6) VgL Neubeoker. Zwang 1Jl1d Notstand in rechtsTe1'gleiohen. 
der Darstellung. 1910 S. 134. 
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§ 22. Die völkerrechtlichen Verträge. 1) 

L VölkerrechtIlcher Vertrag Ist die zwischen zwei oder mehreren 
Staaten über staatIlche Hoheitsrechte zustande gekommene Willens
elnlgung.2) 

Von den Verträgen im technischen Sinne ist zu unter· 
scheiden die in jüngster Zeit sehr häufig gewordene durch Aus· 
tausch von Noten erfolgende Feststellung der übereinstimmung 
der leitenden Staatsmänner über die von ihnen in einzelnen oder 
auch in allen Fragen verfolgte Politik (entente, entente cordiale). 

1. Die Fähigkeit, Verträge zu schließen, lsi AusUnD der Sou
veränität. Doch pßegi haIbsouveränen Staaten meist das Rechi ein. 
geräumt zu sein, auf nlchtpoUUschem Gebiet Verträge, Insbesondere 
Handelsverträge, zu schließen (oben § 6 m 1). 

So hat Ägypten nach dem Firman vom 20. Januar 1879 
das Recht, alle Verträge abzuschließen und zu vereinbaren, die 
das Zollwesen, den Handel, die Fremdenpolizei und die Be· 
ziehungen der Fremden zu der Regierung und der eingeborenen 
Bevölkerung betreffen; doch dürfen dadurch die politischen Ver· 
träge der Türkei und ihre Hoheitsrechte über Ägypten keine Ein· 
buße erleiden. Vgl. z. B. den deutsch-ägyptischen Handelsvertrag 
vom 19. Juli 1892 (R. G. Bi. 1893 S. 17). Am Weltpostverein 
haben sich Bulgarien, Tunis, Korea, Ägypten, ja sogar Bosnien
Herzogewina als vertragschIießende Staaten beteiligt; an den 
Haager Friedenskonferenzen hat Bulgarien teilgenommen, wäh
rend Korea, Tunis und Ägypten nicht zugezogen wurden. Die 
dauernd neutralisierten Staaten sollen Verträge, durch die sie in 

1) Jellinek, Die rechtliche Natur der Staatenverträge 1880. Selig
mann, Abschluß und Wirksamkeit der Staatsverträge. 1890. Nippold, 
Der völkerrechtliche Vertrag, seine Stellung im Rechtasystem und seine Be
deutung für das intemationaleRecht.1894. Stoerk in v. Stengels Wörter
buch des deutschen Verwaltungsrechts II 516. Leoni, L. A. I 498. Heil
born, L. A. XII 141. N aoum, Der Abschluß von völkerrechtlichen Ver
trägen. Leipziger Dias. 1905 (behandelt hauptsä.chlich das griechisohe 
Staatsrecht). Huber. Gemeinschafts- und Sonderrecht unter den Staaten. 
(Festgabe für Gierke) 1911. Pie, R. G. XVII 5 (Interpretation der Ver
träge). Grosch, Der Zwang im Völkerrecht mit besonderer Berück
sichtigung des völkerreohtlichen Vertragsrechtes. 1912. Derselbe, Jahr
buch des öffentlichen Rechts V 267. Fleischmann bei v. Stengel
Fleischmann III 504. Merignhao II 633. Nys II 497. Ullmann 497. 

2) Der völkerreohtliche Vertrag kommt hier nur als Rechtsgeschäft, 
nioht als Reohtaaatzung in Betracht; vgl. darüber oben § 2 Note 3. 

12* 
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kriegerische Unternehmungen verwickelt werden können (wie 
Garantieverträge), nicht schließen; aber die von ihnen dennoch 
geschlossenen Verträge sind rechtswirksam (oben § 6 IV). Da· 
gegen stehen die vom Papst geschlossenen Verträge (Konkordate 
usw.) nicht unter den Grundsätzen des Völkerrechts. 

Wenn in neueren Verträgen (so in dem Abkommen über 
Funkentelegraphie vom 5. Juli 1912, unten § 29 II 3) einzelne 
Staatsteile (Kolonien) als vertragschließende Parteien genannt sind, 
so €rklärt sich diese völlig inkorrekte B€zeichnung daraus, daß 
die genannten Gebiet€ bei Berechnung der Beitragsquoten oder 
des Stimmenverhältnisses selbständig gezählt werden. 

2. Im zusa.mmengesetzten Staat bestimmt sich die Vertragsfiblg
kelt der Glledstaaten nach dem jeweillgen Staatsrecht (oben § 8 11). 

S. Das Recht des Vertragsabschlusses kann durch die souveräne 
Staatsgewalt der Ausübung nach übertragen werden (oben § 14 14). 

TI. Der Abschluß der Staatsverträge edolgt durch die Willens
erklärung der mit der völkerrechtllchen Vertretungsbefugnls aus
gerüsteten Organe (oben § 18). 

So haben im Kriege die Befehlshaber der Truppen ein 
weitgehendes Recht zum Abschluß von Kriegsverträgen aller 
Art; der oben erwähnte deutsch·ägyptische Vertrag ist, ohne Vor
behalt der Ratifizierung, durch die beiderseitigen Bevollmächtigten 
geschlossen worden. Dagegen bezeichnet sich der deutsch-eng
lische Postvertrag vom 25. April 1870 (B. G. Bl. S. 565) zu Uno 
recht als zwischen den beiden Generalpostämtern geschlossen; 
denn er bedurfte der Ratifikation, die tatsächlich auch erfolgt ist. 

1. Die Staatenpraxis hat jedoch dahln geführt, daß, von beson
deren Fällen (wie den Kriegsverträgen) und besonderen Vereinbarungen 
abgesehen, zum rechtswlrksamen Abschluß aller Staatsverträge die 
ausdrückllche und In feierUcher Form unmittelbar abgegebene Er
klärung des Staatshauptes (des obersten Vertretungsorgans) blnI1I
treten muß. 

Die von den Bevollmächtigten der verhandelnden Staaten 
getroffenen, zu Protokoll gebrachten und unterzeichneten Ver· 
einbarungen erlangen völkerrechtlich verbindliche Kraft erst durch 
den FormaIakt der Genehmigung oder Rat i f i kat ion des Staats· 
hauptes. Versagung der Genehmigung ist daher weder rechts· 
widrige, noch auch nur "unfreundliche" Handlung. 

Es ist unrichtig, den Vertrag schon mit der Unterschrift 
durch die Bevollmächtigten als suspensiv bedingt wirksam an· 
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zusehen; denn mit der erfolgten Genehmigung wird nur die Da· 
tierung, nicht aber (von besonderen Vereinbarungen abgesehen) 
die Wirksamkeit des Vertrages nach dem Tag der Unterzeichnung, 
berechnet. 

Gleichzeitig mit dem Vertrag, und ohne daß es einer be
sonderen Ratifikation bedarf, treten die Vereinbarungen in Wirk· 
samkeit, die sich in den dem Vertrage angehängten "Protokollen" 
oder besonderen "Annexen" (vgl. den Pariser Frieden von 1856 
im Anhang) befinden und die Auslegung einzelner Vertrags
bestimmungen oder Zusätze zu diesen enthalten. 

Ausnahmsweise tritt an die Stelle der solennen Rati
fikation durch das Staatshaupt die formlose GenehmiiUng durch 
die Staatsregierung S). 

2. Verträge, die zwischen zwei staaten abgeschlossen werden, 
kommen durch den gegenseitigen Austausch der Ratillkatlonsurkunden 
zustande. 

Bei allgemeinen Verträgen pflegt (vgl. die zweite Friedens
konferenz) unterschieden zu werden zwischen der ersten (kollek. 
tiven) Hinterlegung der Ratifikationsurkunden bei der im Ver· 
trage bezeichneten Macht und den s p ä te ren (Einzel-) Hinter· 
legungen, die durch Anzeige mit beigefügter Ratifikationsurkunde 
erfolgen. Das Protokoll über die erste Hinterlegung wird auf
bewahrt, die späteren Anzeigen werden in das Register einge
tragen, beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten (bei den 
Anzeigen mit Angabe des Einlaufstages) mitgeteilt. Treten Mächte 
dem Vertrage bei, die nicht unterzeichnet haben, so wird die 
Ratifikation durch eine schriftliche Beitrittserklärung ersetzt. 

Die Wirksamkeit des Vertrages tritt, wenn nichts anderes 
bestimmt ist, mit der Mitteilung der erfolgten Ratifikation ein; 
häufig (so in den Abkommen von 1907) wird aber die Wirksam
keit von dem Ablauf einer weiteren Frist abhängig gemacht. 

8. Mit der Ratifikation Ist der Vertrag völkerrechtlich ver
bindlich. Verfassungsrechtliche Bestimmungen, durch welche die 
Zustimmung der gesetzgebenden Faktoren gefordert wird, kommen 
völkerrechtlich nur soweit In Betracht, als sie Einschränkungen der 
völkerrechtlichen Vertretungsbefugnls enthalten. Ist dies der Fall, so 

3) So bei Verträgen, betr. den grenzüberspringenden Fabrikverkehr, 
betr. die gegenseitige Behandlung von Handlungsreisenden usw. Beispiele 
in R. G. BI. 1900 S. 781, 1903 S.47. 
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Ist zur Verbindlichkeit des Vertrages anch In völkerrechtlicher Be
ziehung Jene Zustimmung erforderlich. 

Bezüglich dieser viel umstrittenen Frage sind folgende Ge
sichtspunkte festzuhalten. Staatsrechtliche Beschränkungen der 
völkerrechtlichen Vertretungsbefugnis sind auch völkerrechtlich 
von entscheidender Bedeutung (oben § 14 I 2). Der Abschluß 
der Staatsverträge kann daher nur durch dasjenige Organ er· 
folgen, dem die Vertretungsbefugnis nach dem innem Staatsrecht 
des Staates zukommt. So hat der Deutsche Kaiser die völker· 
rechtliche Vertretungsbefugnis (nach Art. 11 der Reichsverfassung), 
und ebenso der Präsident der Französischen Republik; für die 
Schweiz dagegen nicht der Präsident, sonllern der Bundesral 
Wenn das Staatsrecht die Ausübung der Vertretungsbefugnis des 
Staatshauptes an die vorhergehende Zustimmung oder die nach
folgende Genehmigung der gesetzgebenden Faktoren bindet, so 
ist die ohne diese Zustimmung vorgenommene Willenserklärung 
des Staatshauptes völkerrechtlich ohne Rechtswirksamkeit; denn 
nach der Staatsverfassung bestimmen sich die zum Zustande
kommen des Staats willens erforderlichen Voraussetzungen, sie 
ist die Organisierung der Staatsgewalt auch in allen Beziehungen 
des Staates zu anderen Staaten. Wenn dagegen die Zustimmung 
oder Genehmigung der gesetzgebenden Faktoren nicht für die 
Ausübung der völkerrechtlichen Vertretungsbefugnis durch das 
Staatshaupt, sondern lediglich für die s t a at s r e c h t li ehe Ver· 
bindlichkeit der geschlossenen Verträge durch die Verfassung 
vorgezeichnet ist, so kann auch der Mangel dieser Zustimmung 
nur staatsrechtliche, nicht aber völkerrechtliche Wirkungen ßr· 
zeugen. Abschluß des Vertrages durch das Staatshaupt, während 
die Zustimmung der verfassungsmäßigen Organe ausfällt, bindet 
daher in diesem Falle den Staat seinem Vertragsgegner gegen· 
fiber, bindet aber nicht die Staatsuntertanen dem Staate 
gegenüber. 

So sicher das so gewonnene Ergebnis auch sein mag, 
so schwierig ist die Entscheidung der Frage, welche Bedeutnng 
den durch die Staatsverfassung aufgestellten Beschränkungen in 
den einzelnen Staaten zukommt. Das Staatsrecht Großbritanniens 
und Belgiens kennt keine Beschränkung der Krone in der völker
rechtlichen Vertretungsbefugnis. In den Vereinigten Staaten Ame
rikas dagegen bedarf der Präsident zum Abschluß der Verträge 
der Zustimmung des Senats. Für das Deutsche Reich bestimmt 
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Art. 11 Abs. 3 der Verfassung: "Insoweit die Verträge mit fremden 
Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach 
Artikel 4 in den Bereich der Reichsgesetzgebung gehören, . ist 
zu ihrem Abschluß die Zustimmung des Bundesrates und zu 
ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstages erforderlich." 
Nach der überwiegenden Ansicht wird durch diese Bestimmung 
die v ö I k er rechtliche Vertretungsbefugnis des Kaisers in keiner 
Weise berührt; sie hat lediglich s t a a t s rechtliche Bedeutung. 
Dasselbe gilt von Art. 48 der preußischen Verfassung, nach 
dem "Verträge mit fremden Regierungen zu ihrer Gültigkeit der 
Zustimmung der Kammern bedürfen, sofern es Handelsverträge 
sind, oder wenn dadurch dem Staate Lasten oder einzelnen Staats
bürgern Verpflichtungen auferlegt werden"'). 

Ganz eigenartig und aus der besonderen Sachlage zu er
klären ist Art. 18 des Frankfurter Friedensvertrages vom 10. Mai 
1871 (R. G. BI. S. 223). Er bestimmt: "Die Ratifikationen des 
gegenwärtigen Vertrages durch Seine Majestät den Deutschen 
Kaiser einerseits und andererseits durch die Nationalver
sam m 1 u n g und durch das Oberhaupt der vollziehenden Gewalt 
der Französischen Republik werden in Frankfurt binnen zehn 
Tagen oder wo möglich früher ausgetauscht werden." Und in 
dem Protokoll vom 20. Mai 1871 über den Austausch der Rati
fikationen ist die V orlegung einer in gehöriger Form erfolgten 
Ausfertigung des am 18. Mai von der Nationalversammlung an 
genommenen, den Friedensvertrag ratifizierenden Gesetzes aus
dürcklich erwähnt. 

IIL Die Wirkung der Staatsverträge. 
Der Staatsvertrag berechtigt und verpmchtet die vertrag

sehllellenden TeUe. 

Er bindet, von besonderen Vereinbarungen abgesehen, den 
Staat mit seinem Gesamtgebiet. Doch wird in den Kollektiv
verträgen meist eine besondere Erklärung über den Beitritt mit 
den einzelnen Kolonien oder anderen überseeischen Besitzungen der 
VertragschlieBenden besonders vorgesehen. So sagt schon Art. 19 

4) Derselben Ansicht sind von den Vertretern des deutschen und 
preußischen Staatsrechts: Gneist, Laband, Arndt, G. Meyer, An. 
schütz, Triepel, Schoen, K. Z. V 400 (gegen Anzilotti). Dagegen 
E. Meier, Bornha.k, Zorn; neuerdings Kohler, K. Z. II 218, Fleisch
ma nn 512, Anzilotti, Volonta e responsabilita. neUa. stipulazione dei 
trattati internazionali. 1910, 
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der Berner Literaturkonvention vom 9. September 1886 (unten 
§ 32 II 2): "Die der gegenwärtigen übereinkunft beitretenden 
Länder haben jederzeit auch das Recht, derselben für ihre Kolo
nien oder auswärtigen Besitzungen beizutreten. - Zu diesem 
Behufe können sie entweder eine allgemeine Erklärung abgeben, 
nach welcher alle ihre Kolonien oder Besitzungen in den Beitritt 
einbegriffen sind, eider diejenigen besonders benennen, welche 
darin einbegriffen, oder sich darauf beschränken, diejenigen zu 
bezeichnen, welche davon ausgeschlossen sein sollen." 

1. Der Vertrag berechtigt und bindet mithin nicht dritte Staaten. 
Jedoch kann diesen der Beitritt (die Akzession oder Adhäsion) offen· 
gehalten werden (conventions ouvertes). Verträge, die einen solchen 
Beitritt nicht vorsehen, keiBen geschlossene Verträge. 

Offene Abkommen sind im allgemeinen die der z\\'eiten 
Friedenskonferenz. Doch bestimmt Art. 94 des ersten Abkommens, 
daß die Bedingungen, unter denen die zur Konferenz nicht ein· 
geladenen Mächte beitreten können, den Gegenstand einer spä· 
teren Verständigung zwischen den Vertragsmächten bilden werden. 
Und das Abkommen betreffend den Internationalen Prisenhof 
beschränkt sich nach Art. 53 auf die in Art. 15 und seiner Anlage 
bezeichneten Mächte. 

Der Beitritt zu einer offenen Konvention erfolgt durch 
schriftliche Erklärung, die an die in dem Vertrag bezeichnete 
Regierung zu richten ist. 

2. Ferner bewirkt die Meistbegünstigungsklausel (Vereinbamng 
des "traltement de la nation la plus favorlsbe", "most favored nation 
treatment"), die In zahlreichen Verträgen gerade der letzten lahre 
sich findet, daß die durch den neuen von dem Staate A mit dem Staate N 
geschlossenen Vertrag diesem eingeräumten Rechte ohne wei~re8 auch 
allen denjenigen Staaten zugute kommen, zu deren gonsten in früheren 
Verträgen des Staates A die Meistbegünstigungsklausel vereinbart 
worden ist. 

Sie bezieht sich am häufigsten auf den Handelsverkehr, 
findet sich aber auch sonst (seit dem Pyrenäen·Frieden von 
1659) in Verträgen aller Art, so auch in Beziehung auf die Rechts
stellung der diplomatischen und konsularischen Vertreter 6). 

5) Daher weigerte sich die Türkei 1898, Serbien die Meistbegünsti. 
gungsklausel zuzugestehen, durch welohe Serbien das Recht der konsula
rischen Geriohtsbarkeit in der Türkei erlangt hätte. - über die Meist
begünstigungsklausel vgl. Glier, Die Meistbegünstigungsklausel UBW. 

1905. Borchardt, Entwicklungsgesohiohte der MeistbegÜDBtigungs· 
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Vgl. Art. 16 des deutsch-japanischen Handelsvertrages von 
1911 (im Anhang). 

Die Zusage der Meistbegünstigung wird häufig eingeschränkt 
durch den Zusatz, daß die gewissen lVIächten gewährten Begün
stigungen dem andern Kontrahenten nicht zugute kommen sollen, 
so daß also die "meistbegünstigten" Staaten in die zweite Reihe 
gerückt werden. So bestimmt Art. 11 des Frankfurter Friedens 
vom 10. Mai 1871, nachdem in Abs. 1 die Meistbegünstigung 
zugesagt worden, in Abs. 3: "Jedoch sind ausgenommen von der 
vorgedachten Regel die Begünstigungen, welche einer der ver
tragenden Teile durch Handelsverträge anderen Ländern gewährt 
hat oder gewähren wird, als den folgenden: England, Belgien, 
Niederland, Schweiz, Österreich, Rußland." 

Ein weiteres Beispiel bietet die deutsch-französische Er
klärung vom 18. November 1896 (R. G. BI. 1897 S. 7), nach welcher 
von dem dem Deutschen Reich in Tunis gewährten Meistbegün
stigungsrecht die Vorteile ausgenommen sind, die das oberherr
liehe Frankreich genießt. V gl. weiter den deutschen Freund
schafts· usw. Vertrag mit ~icaragua vom 4. Februar 1896 (oben 
S. 107) Art. 32: "Es ist verabredet worden, daß die besonderen 
Vorteile, welche der Freistaat Nicaragua den übrigen vier mittel
amerikanischen Freistaaten oder einem derselben eingeräumt hat 
oder künftig einräumen wird, deutscherseits auf Grund des in 
diesem Vertrage zugestandenen Meistbegünstigungsrechts nicht be
ansprucht werden können, solange jene Vorteile auch allen 
anderen dritten Staaten vorenthalten werden." 

IV. Die Weiterbildung der Verträge kann nur durch eine neue 
Vereinbarung der vertragschlIeßenden Staaten erfolgen. 

Ein Beispiel bietet die Weiterbildung der drei Abkommen 
der ersten Haager Konferenz von 1899 im Jahre 1907. Die Kon
vention betr. die internationale Wechsel ordnung vom 23. Juli 1912 
hat in Art. 30 die Änderung und Ergänzung der vereinbarten Be
stimmungen vorgesehen und geregelt. 

V. DIe Aufhebung der Verträge erfolgt nach den bekannten, der 
allgemeinen Rechtslehre angehörigen Grundsätzen. 

klausel im Handelsvertragssystem. Heidelberger Diss. 1906. Visser, 
R. J. XXXIV 66. 159. Cavaretta. La clausohlo della nazione piu 
favorita. 1906. Hornbeck, Rhe most favored-nation clause in corn
rnercial treaties. 1910. Lehr, R. J. XLII 657. Lippert (unten § 31 
Note 1) S.13I. v. Te u bern (Handelsverträge) in Beiheft 1 zu K. Z. VII. 
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Dies gilt auch von der K ü n d i gun g, die in den neueren 
Verträgen (so in den Abkommen von 1907) vielfach ausdrück
lich vorgesehen ist, deren Wirkung aber meist erst nach Ablauf 
eineI: bestimmten Frist eintritt. 

N ur einzelne Punlde bedürfen der Erörterung. 
1. Verträge, die Im Hinblick auf einen bestimmten tatsicbUehea 

Zustaud und unter Voraussetzung seiner Fortdauer geschlossen sind, 
können einseitig gekündigt werden, wenn dieser Zustand sich wesent· 
lich geändert hat (clausula "rebus sie staBUbus").8) 

Die Behauptung, daß alle völkerrechtlichen Verträge mit 
der stillschweigenden Klausel geschlossen werden, daß sie bei 
Änderung der Sachlage gekündigt werden können, ist in dieser 
Allgemeinheit zweifellos unrichtig; durch diese Behauptung würde 
das Völkerrecht in seinen Grundlagen verneint. Der wechselnde 
Lauf der geschichtlichen Ereignisse würde wohl in jedem einzelnen 
Falle eine Verschiebung der Verhältnisse nachweisbar machen und 
damit die Vertragstreue, ohne die das Völkerrecht nicht bestehen 
kann, in das Belieben der vertragschließenden Staaten stellen. 

Jedenfalls dürfen Verträge, die auf eine bestimmte Zeit ge
schlossen worden sind (etwa Handelsverträge mit zwölfjähriger 
Gültigkeit), mangels einer besondern Vereinbarung nicht vor Ab
lauf dieser Frist einseitig gekündigt werden. Die Kündigung wäre 
ein Rechtsbruch, der den Vertragsgegner zur Anwendung von 
Gegenmaßregeln, in letzter Linie zur Kriegserklärung, berech
tigen würde. 

Auch bei Verträgen, die auf unbestimmte Zeit, vielleicht 
sogar "auf ewige Zeiten" geschlossen worden sind, ist keiner der 
vertragschließenden Teile, von besonderer Vereinbarung abge
sehen, ohne weiteres zur einseitigen Kündigung berechtigt. Als 
Rußland während des deutsch-französischen Krieges sich von 
der ihm lästigen Neutralisierung des Schwarzen Meeres einseitig 
lossagte, erklärten die auf der Londoner Konferenz versammelten 
Mächte ein solches Vorgehen ausdrücklich für völkerrechts widrig 
(unten § 26 II 2). 

Eine Ausnahme kann nur insoweit zugegeben werden, als 

6) Bruno Schmidt, über die völkerrechtliohe olausuIa rebus Bio 
stantibus sowie einige verwandte Völkerrechtanormen. 1907. E.Kaufmann, 
Das Wesen des Völkerrechts und die clausula r. s. st. 1911. Bonucci, 
K. Z. IV 449. - Interessante Bemerkungen in Bismaroks Gedanken und 
Erinnerungen 11 258. 
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der geschlossene Vertrag eine bestimmte S ach lag e, sei es 
ausdrücklich, sei es stillschweigend, zur Voraussetzung nimmt 
und durch eine Änderung dieser Sachlage die übernommene 
Verpflichtung eine wesentlich drückendere werden würde. Wenn 
ein Staat dem andern seinen Besitzstand garantiert hat, so kann 
der Garantievertrag einseitig gekündigt werden,. wenn durch eine 
Vergrößerung des Staatsgebietes des garantierten Staates, etwa 
durch die Erwerbung eines ausgedehnten Kolonialbesitzes, die 
von dem garantierenden Staate übernommenen Verpflichtungen 
wesentlich erhöht würden. Dasselbe würde von Zolleinigungen 
gelten, wenn durch Gebietsveränderungen die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des einen der vertragschließenden Teile sich wesent
lich verschieben. Auch Änderungen der Verfassungsform, also 
Übergang von der monarchischen zur republikanischen Ver
fassung und umgekehrt, würden zur Kündigung derjenigen Ver
träge berechtigen, die gerade im Hinblick auf die beim Ver
tragsschluß bestehende Verfassungsform geschlossen worden sind. 

Von diesen Ausnahmen abgesehen, muß dagegen an dem 
die Grundlage alles Rechts bildenden Satze festgehalten werden: 
pacta sunt servanda. Der Notstand (unten § 25 IV 3) freilich 
vermag auch hier der Verletzung bestehender berechtigten Inter· 
essen den Charakter der Rechtswidrigkeit zu nehmen. Darüber 
hinaus kann der Staatsmann, der die Erfüllung vertragsmäßig 
übernommener Verpflichtungen ablehnt, sich auf die Politik, nicht 
aber auf das Völkerrecht berufen. 

2. Nichterfüllung des Vertrages durch den einen der vertrag
schließenden Teile berechtigt den andern zum Rücktritt von dem 
Vertrage. 

Die Rechtfertigung dieses von den meisten Privatrechten ab
weichenden Satzes liegt darin, daß das Völkerrecht keinen andern 
Erfüllungszwang als die Gewalt, in letzter Linie den Krieg, kennt, 
dem gegenüber der Rücktritt vom Vertrage für beide Teile das 
kleinere Übel darstellt. 

8. Durch den Krieg werden die zwischen den kriegführenden 
Staaten bestehenden rechtsgeschäftllchen Verträge aufgehoben, soweit 
sie nicht ganz oder In einzelnen ihrer Bestimmungen gerade für den 
Fall des Krieges geschlossen worden sind. Die rechtsetzenden Verträge, 
wie z. B. die Abkommen der beidenFriedenskonferenzen, bleiben in Kraft. 

Es erlöschen also nicht bloß die rechtsgeschäftliclJ.en Ver
träge, die mit dem Kriegszustand unverträglich sind, also etW:l 
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Bündnisverträge, die zwischen den jetzigen Gegnern geschlossen 
waren, sondern alle z w eis e i ti gen Verträge, die nicht, wie N eu
tralisierungsverträge, Verträge über den freien Abzug gegnerischer 
Staatsangehöriger usw., erst unter der Voraussetzung des Kriegs
zustandes ihre Wirksamkeit entfalten. Daß die zwischen den Krieg
führenden bestehenden Handelsverträge erlöschen, wird von allen 
Seiten zugegeben, ist auch bei Ausbruch des Krieges von 1914 all
gemein angenommen worden. Dasselbe gilt von Auslieferungs-, Kon
sular- usw Verträgen. Dagegen werden all g e m ein e Verträge, die 
nicht nur zwischen den Kriegführenden, sondern zugleich mit 
anderen Staaten abgeschlossen sind, wie der Weltpostverein oder 
die Vereinbarungen zum Schutze des literarischen oder gewerb
lichen Eigentums, zwar zwischen den Kriegsgegnern suspendiert, 
bleiben aber im übrigen bestehen. Bereits erworbene Rechte 
bleiben unberührt j die entgegengesetzte englische Anschauung 
(unten § 40 Note 6) steht in Widerspruch zu den Haager Ver
einbarungen von 1907. 

Die Staatenpraxis der letzten Jahrzehnte stimmt durchaus 
mit dieser Ansicht überein 7). Vgl. Art. 11 Abs. 1 des Frankfurter 
Friedensvertrags vom 10. Mai 1871 und Art. 18 der Zusatzkon
vention vom 11. Dezember 1871 (R.G.B1.1872 S. 7). Der erstere 
bestimmt (Fleischmann 100): "Da die Handelsverträge mit den 
verschiedenen Staaten Deutschlands durch den Krieg aufgehoben 
sind (ayant Me annules par la guerre), so werden die Deutsche 
Regierung und die Französische Regierung den Grundsatz der 
gegenseitigen Behandlung auf dem Fuße der meistbegünstigten 
Nation ihren Handelsbeziehungen zugrunde legen." Ebenso wurde 
nach Beendigung des griechisch-türkischen Krieges von 1897 
von allen Seiten anerkannt, daß die vor dem Kriegsausbruch 
zwischen den beiden Staaten geschlossenen Verträge, daher auch 
die Kapitulationen, aufgehoben seien. Vgl. auch Art. XII des 
Friedensvertrags zwischen Rußland und Japan vom 5. September 
1905 (oben S. 34). 

7) Abweiohend Oppenheim Il 129, UBmann 475, Politis, An. 
nuaire XXIV 200. Lippert S.309. Teilweise abweichend auch Sohätzel, 
Der Krieg als Endigungsgrund von Verträgen. Erlanger Diss. 1911; sowie 
Heilborn bei Stier·Somlo I 47. - VgL Philippson, The effect of 
war on contracts. 1909. J acomet, La. guerre et les traiMs. 1909 (nach 
ihm werden nur die politischen Verträge aufgehoben). Reinsch (oben 
§ 19 Note 1) S. 142. Annuaire:XXV 610. Billerbeck, Der Einfluß 
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§ 23. Die Sicherung völkerrechtlicher RechtsverhäItnisse.1 ) 

L Das alte Recht hatte, ganz abgesehen von den prlvatrechtuch 
anerkannten Formen der Pfandbestellung und der Bürgschaft, eine 
ganze Reihe verschiedenartiger Mittel angewendet, um die Erfüllung 
bestehender völkerrechtlicher Verpflichtungen zu sichern. 

So die eidliche Bekräftigung des gegebenen Versprechens (be
sonders auch bei Friedensverträgen), die Stellung von Geiseln 
(otages), das Einlager usw. Heute sind diese Sicherungsmittel 
außer Gebrauch gekommen. 

Unter den in der Rechtsübung unserer Tage verwendeten 
Mitteln zur Sicherung völkerrechtlicher Verpflichtungen sind 
hervorzuheben: 

1. Die Verpfändung der Staatseinnahmen. 
2. Die pfandweise Besetzung von fremdem Staatsgebiet mit Über- • 

nahme der Verwaltung. 
Diese gehört jedoch nur soweit hierher, als sie vertrags

mäßig eingeräumt ist, nicht aber als Art der Repressalien; unten 
§ 38 m. 

8. Die rein militärische Besetzung von fremdem Staatsgebiet, 
bei welcher die Verwaltung in den Händen der zuständigen Staats
gewalt verbleibt. 

Sie wird häufig angewendet zur Sicherung der Leistung einer 
Kriegsentschädigung. So schon im zweiten Pariser Frieden vom 
20. November 1815 Art. 5; ferner nach Art. III der Versailler 
Friedens-Präliminarien vom 26. Februar 1871 (R. G. BI. S. 215). 

4. Der Garantievertrag mit oder zwischen dritten Mächten 
(unten II). 

II. Garantieverträge sind diejenigen völkerrechtlichen Verträge, 
durch welche ein Staat einem oder mehreren anderen gegenüber sich 
verpflichtet, entweder für die Erfüllung völkerrechtlicher Ver-

des Kriegsbeginns und des Friedensschlusses auf die zwischen den krieg
führenden Staaten vor Ausbruch des Krieges geschlossenen Verträge. 
Breslauer Diss. 1911. 

1) Ullmann 277. Nippold (§ 22 Note 1) S. 213. Milovanowitsch, 
Des traites de garantie en droit international. 1888. Geffken, H. H. III83. 
Teopilian, Les traites de ga.ra.ntie au point de vue juridique. 1904. 
Sendler, Die völkerrechtliche Garantie. Breslauer Diss. 1910. Quabbe, 
Die völkerrechtliche Garantie. 1911. Erich, Die Allianzen und Allianz
verhältnisse na.ch heutigem Völkerrecht. Helsingforser Diss. 1907. 
Denziger , Die völkerrechtliche Garantie. Breslauer Dias. 1910. Idman, 
Le traite de garantie en droit intern. 1913. De Louter 1485. 
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pmchtungen eines andem Staates, oder aber dafür elnmstehen, daI 
dieser von selten eines andem staates In seinen völkerrechtllehen Rechten 
DIcht beeinträchtigt werde. 

Die übernommene Garantie, die eine einseitige oder eine 
gegenseitige sein kann, verpflichtet den garantierenden Staat, seine 
ganze Kraft, wenn nötig mit den Waffen in der Hand, für das 
gegebene Versprechen einzusetzen; die von mehreren Staaten ge
meinsam geleistete Garantie berechtigt und verpflichtet im Zweifel 
jeden von ihnen zum Einschreiten (KolI ekti v g ar an tie). Die 
Verpflichtung des garantierenden Staates kann, was aber im 
Zweifel nicht anzunehmen ist, bedingt sein durch das Ersuchen 
des garantierten Staates. 

Die verschiedenartigsten Rechtsverhältnlssc, die durchauB Dleht 
notwendig dem Völkerrecht anzugehören brauchen, können den Gegen
stand eines völkerrechtlichen GaranUevertrages bUden. I) 

Nur beispielsweise seien als Gegenstand der Garantierung 
angeführt. 

1. Die Staatsverfusung eines Staates, Insbesondere die Erbfolge. 
So hatten im Westfälischen Frieden Frankreich und 

Schweden die Garantie für die deutsche Verfassung übernommen 
und daraus Anlaß zu fortwährenden Einmischungen in die inneren 
Angelegenheiten Deutschlands hergeleitet. 

2. Besitzstand, Unabhängigkeit und dauemde NeutraUtit. 

So wurde die Unabhängigkeit und Integrität der Türkei in 
Art. 7 (les Pariser Vertrages vom SO. März 1856 (s. Anhang) durch 
die Signatarmächte sowie durch einen besonderen Vertrag 
zwischen Österreich, Großbritannien, Frankreich und der Türkei 
vom 15. April 1856 garantiert. über die Garantie der Neutralität 
der Schweiz, von Belgien und Luxemburg vgl. oben § 6 IV. Die 
Unabhängigkeit GriecheBlands steht unter der Garantie von Frank· 
reich, Großbritannien und Rußland seit dem Vertrag vom 7. Mai 
1832 (Fleischmann 34) und dem Vertrag dieser Mächte mit Däne
mark vom 13. Juli 1863. Die Integrität Norwegens haben Deutsch
land, Frankreich, Großbritannien und Rußland durch Vertrag vom 
2. November 1907 garantiert (oben S. 40). 

Wird der Schutz gegen Angriffe von außen versprochen, 
80 nähert sich der Garantievertrag dem Bfindnisvertrag. Er geht 

2) Dagegen Qu ab be 8 109, der daher die Garantie von Staats· 
anleihen nicht hierher rechnet. 
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in diesen über, sobald gemeinsames Handeln der beiden Vertrag
schließenden vereinbart ist (oben § 3 Note 10). 

So hatte England in dem Vertrag vom 4. Juni 1878 (Ver
trag über Cypern) der Türkei bewaffneten Beistand für den Fall 
versprochen, daß Rußland versuchen sollte, weitere Erwerbungen 
in Asien zu machen, somit den asiatischen Besitzstand der Türkei 
garantiert. Der Vertrag (Fleischmann 145) bezeichnet sich aus
drilcklich als Bündnisvertrag. 

a. Das Ton einem Staate aufgenommene Gelddarlehen. 
Vgl. die Übereinkunft vom 18. März 1885 zwischen den sechs 

europäischen Großmächten und der Türkei über die Garantie
rung der ägyptischen Staatsanleihe (Anlage zum Deutschen 
Reichsgesetz vom 14. November 1886, R. G. BI. S. 301), durch 
welche die Vertragsmächte sich verpflichten, die regelmäßige 
Zahlung des Jahresbetrages von 315000 Pfund Sterling "gemein. 
sam und solidarisch zu garantieren, beziehungsweise die Geneh
migung ihrer Parlamente zur gemeinsamen und solidarischen 
Garantie einzuholen". Vg!. oben § 18 IV. Für die griechischen 
Anleihen von 1832, 1883 und 1898 haben Rußland, Frankreich 
und Großbritannien die Garantie ilbemommen (Vereinbarung vom 
29. März 1898). 

§ 24. Rechtsnachfolge in völkemchtliche Rechtsverhältnlsse1). 

J. Höchstpersönliche Natur der völkerrechtlichen Reehtsverhältnls8e. 

Die Rechtssätze des Völkerrechtes binden den Staat, weil 
und solange er Glied der Völkerrechtsgemeinschaft ist. Diese 
Bindung ist selbstverständlich unabhängig von jeder Veränderung 
des Staatsgebietes. Aber auch die aus Vertrag oder Delikt ent-

1) Appleton, Des effets des annexions de territoireasurlesdettesde 
l'ttat d6membre ou annexe. 1895. Huber, Die Staatensuccession (völker
rechtliche und staatarechtliche Praxis im 19. Jahrhundert). 1898. Malla rme, 
R. G. X 282. Gidel, Des effets de l'annexion BUr les concessions. 1904. 
Focherini, Le sUcceBsioni degli stati etc. 1910. Cavaglieri, La dottrina 
deUasuccessione di stato a stato e il suo valore giuridico. 1910. Descamps, 
R. G. XV 385. Andread~8, R. G. XV 585. Michel, Die Einverleibung 
Frankfurts in den preußischen Staat als Fall einer Staatensukzession. Mar
burger Disa.1910. Schoenborn, Staatensukzession (bei Stier-Somlo 
II,2). 1913. F. F. Schmidt, Der übergang der StaatBBchulden bei 
Gebietsabtretungen. 1913. Oppenheim I 125. Nys TI 28. Lippert (unten 
§ 31 Note 1) S. 253.- UOOr den 'Obergang des Kongostaates an Belgien vgl 
Strupp II 94. 
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standenen Rechte und Pflichten haften an dem Staat als völker
rechtlichem Rechtssubjekt, nicht an seinem Gebiet; sie werden 
daher durch Gebietsveränderungen nicht berührt. 

n. Entstehung oder Untergang eines Staates. 

1. Bel Entstehung wie bel Untergang eines Staates Ist Rechts
nachfolge grundsätzlich ausgeschlossen. 

Wenn durch Kolonisation auf bisher staatlosem Gebiet oder 
durch Losreißung einer Kolonie oder einer Provinz vom Mutter· 
lande ein neuer Staat e nt s te h t, so wird er zwar durch die 
Rechtssätze des Völkerrechts berechtigt und verpflichtet, hat 
sich im übrigen aber seine Rechtsstellung den übrigen Staaten 
gegenüber erst durch be s 0 n der e Vereinbarungen nach seinem 
souveränen Ermessen zu schaffen. Selbstverständlich aber kann 
die Anerkennung des neuen Gliedes der Völkerrechtsgemeinschaft 
durch die übrigen Staaten an die Bedingung geknüpft werden, daß 
es die Verpflichtungen des Mutterlandes, z. B. bezüglich der 
konsularischen Jurisdiktion, übernimmt. Dies ist auf dem Berliner 
Kongreß von 1878 den neuen Balkanstaaten gegenüber in mehr
facher Beziehung geschehen (vgl. oben §§ 5 IV und 16 IV). Und 
wenn ein Staat durch Eroberung zum Gebietsteil des siegreichen 
Staates wird, als völkerrechtliches Rechtssubjekt daher u n te r
geh t, so sind damit alle Rechtsverhältnisse, in denen er zu 
anderen Staaten gestanden hat, so auch alle mit anderen Staaten 
geschlossenen völkerrechtlichen Verträge, erloschen. Sache der 
in ihren erworbenen Rechten bedrohten dritten Staaten ist es, 
gegen die Eroberung Einspruch zu erheben und so ihr Interesse 
zu wahren; ihr Stillschweigen gilt als Verzicht (oben § 21 II 3). 
Sollte Belgien von einem anderen Staate erobert werden, so wären 
damit alle von Belgien geschlossenen Verträge zerrissen; ins
besondere wären auch die für die Neutralität Belgiens bezüg
lichen Verpflichtungen der Garantiemächte beseitigt. 

2. Bel Umgestaltung bestehender Staatengebllde kommt e. 
darauf an, ob trotz der Umgestaltung die Persönllchkelt des früheren 
Staates oder der mehreren früheren Staaten fortdauert. Ist da. der 
Fall, so tritt Rechtsnachfolge ein. 

Wenn sich der bisher einheitliche Staat in mehrere Teile 
spaltet (dismembratio), so bleiben die mit dem Einheitsstaat 
geschlossenen Verträge für die nunmehr selbständig gewordenen 
Staatsteile bestehen; vorausgesetzt, daß die Verbindung der neuen 
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Staatsteile nicht völlig gelöst ist. So sind die von der öster
reichischen Monarchie vor 1867 geschlossenen Verträge seit der 
Einführung des Dualismus nicht etwa aufgehoben worden, son
dern bestehen für beide Reichshälften weiter. Freilich wird, 
da die Rechtslage durch eine solche Spaltung sich wesentlich 
geändert hat, sowohl den neugebildeten als auch dritten Staaten 
das Recht eingeräumt werden müssen, die geschlossenen Ver
träge zu kündigen (oben § 22 V 1)_ Sind aber die früheren 
Staatsteile nunmehr weder durch Real- noch durch Personal
Union miteinander verbunden (Schweden und Norwegen seit 1905), 
so müssen mangels besonderer Vereinbarung, die von dem frühe
ren Einheitsstaat geschlossenen Verträge als erloschen betrachtet 
werden 2). 

Wenn, wie bei der Gründung des Deutschen Reiches, mehrere 
Staaten sich durch freie Vereinbarung zu einem S ta a t e n b und 
oder Bundesstaat zusammenschließen, so dauern die von jedem 
von ihnen geschlossenen Verträge weiter, da die Rechtssubjekti
vität des Gliedstaates selbst im Bundesstaat nicht völlig verloren 
geht. Doch muß auch hier ein Küudigungsrecht auf bei den Seiten 
angenommen werden_ Bei einem Zusammenschluß zum Ein
heitsstaat dagegen müßte wegen des völligen lJnterganges der 
bisherigen völkerrechtlichen Rechtssubjekte auch das Erlöschen 
der sämtlichen von den ehemals selbständigen Staaten geschlos
senen Verträge behauptet werden. 

Bei Anwendung dieser Regeln ist aber zu beachten, daß 
die scharfe Unterscheidung der geschichtlichen Entwicklung gegen
über sich nicht streng durchführen läßt. Bei der Entstehung 
des einheitlichen Königreichs Italien ist S ar d i nie n der füh
rende Staat gewesen, der die übrigen italienischen Staaten in 
sich aufgenommen hat. Daraus ergibt sich, daß die von Sardinien 
früher geschlossenen Verträge, mit Erweiterung auf das gesamte 
Königreich, fortbestehen, die von den übrigen italienischen Staaten 
geschlossenen Verträge dagegen untergegangen sind. 

S. Durch die Begründung einer völkerrechtlichen Sr.hutzherr
schaft erlöschen alle Verträge des nunmehr geschützten Staates, 
welche die uneingeschränkte Souveränität des Vertragschlleßenden 
'Voraussetzen. 

2) Es kann insbesondere vereinbart werden, daß die Verträge bis 
auf weiteres in Kraft bleiben. Vgl. Briefwechsel Großbritanniellil 
mit Schweden und Norwegen in N. R. G. 3. s. V 865. 

v. Llut, Völkerrecht. 10. Anft. 13 
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Hierher gehören vor allem Bündnisverträge, ferner alle 
politischen Verträge überhaupt. Die übrigen Verträge des ge
schützten Staates bleiben bestehen; doch. führt die Verschiebung 
der Rechtslage zu einem Kündigungsrecht sowohl des oberherr
lichen Staates, als auch aller anderen Staaten, die mit dem jetzt 
nur halbsouveränen Staate Verträge geschlossen haben. Die VOll 

dem Schutzstaate geschlossenen Verträge werden jedenfalls ni c h t 
auf das Gebiet des geschützten Staates ausgedehnt, da dieser seine 
völkerrechtliche Rechtssubjektivität nicht vollständig einbüßt. 

m. Gebietsveränderungen, bei denen der Bestand der beiden 
Staaten erhalten bleibt, haben grundsätzlich keinen EinHuB auf die 
bestehenden völkerrechtlichen Berechtigungen nnd Verpmchtunge~ 

Die von dem erwerbenden Staate geschlossenen Verträge erstrecken 
sich ohne weiteres auch auf die neu erworbenen Gebiete; und die Ton 
dem verkleinerten Staate geschlossenen Verträge bleiben trotz dee 
Gebietsverlustes weiter bestehen. 

Das ist das sogenannte Prin zip de r "b eweglichen 
Vertragsgrenzen", das auch in den Handelsverträgen des 
Deutschen Reichs zur ausdrücklichen Anerkennung gelangt ist. 
So sagt Art. 12 des deutsch-belgischen Handels- und Zollvertrages 
vom 6. Dezember 1891 (Fassung vom 22. Juni 1904; siehe unten 
§ 28 I): "Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sich auch auf die 
mit einem der vertragschließenden Teile gegenwärtig 0 der 
k ü n ft i g zollgeeinten Länder oder Gebiete." 

Dieser Grundsatz ergibt sich schon aus der Unteilbarkeit der 
Staatsgewalt. Wenn der Staat A etwa drei Viertel seines Gebietes 
an den Staat B abtritt, so rückt damit nicht etwa der Staat B 
in einen vom Staate A mit dem Staate C abgeschlossenen Bundes
vertrag ein, soweit es sich um das abgetretene Gebiet handelt. 

Nach diesem Prinzip war mithin mit der Angliederung von 
Elsaß-Lothringen an das Deutsche Reich der französisch-schweize
rische Vertrag über das internationale Privatrecht vom 15. Juni 
1869 für jene Gebiete außer Kraft getreten. Das· aufgestellte 
Prinzip gilt im allgemeinen auch von den Garantieverträgen. Hat 
ein Staat oder haben mehrere Staaten einem andem Staat die 
Integrität seines Gebietes garantiert, so erstreckt sich die Garan
tie auch auf die von diesem Staate neu erworbenen Gebiete. Will 
der garantierende Staat diesen seine Verpflichtung erweiternden 
Erfolg nicht eintreten lassen, so muß er gegen die Neuerwerbung 
Einspruch erheben. Umgekehrt bleibt die Garantie auch für das 
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verkleinerte Gebiet bestehen, während der Staat, der ein Stück 
des garantierten Staates erwirbt, in die Rechtsverhältnisse des 
garantierten Staates nur dann eintritt, wenn diese auf dem erwor
benen Gebiete lokalisiert sind. Eine Ausnahme muß jedoch gemacht 
werden, wenn die Garantie einen Territorialstaat ohne jeglichen 
Kolonialbesitz betrifft, dieser Staat aber später Kolonien erwirbt; 
die Garantie kann dann nicht für diesen neuen Besitz in An
spruch genommen werden. Die Frage ist aktuell geworden, seitdem 
Belgien den bisherigen Kongostaat sich einverleibt hat (oben 
§ 6 S.64). Die Durchführung der Trennung zwischen Mutterland 
und Kolonie wird freilich bei einem Kolonialkrieg auf die größten 
praktischen Schwierigkeiten stoBen. 

IV. Rechtsnachfolge In völkerrechtliche RechtsverhältnIsse IIndet 
nur soweit statt, als diese mit absoluter Wirkung auf dem Staats
gebiete lokalisiert slnd.8 ) 

Ist etwa dem Staate, der ganz oder mit einem Teile 
seines Gebietes in einem andern Staate aufgeht, dritten Staaten 
gegenüber die Verpflichtung auferlegt, die öffentlichen Straßen, 
international wichtige Eisenbahntunnels oder das Fahrwasser 
seiner eigenen Gewässer in gutem Zustande zu erhalten, die das 
Gebiet durchströmenden Flüsse einzudämmen usw., so gehen 
diese Verpflichtungen auf den Erwerber über. Dasselbe würde 
gelten in bezug auf die das abgetretene Gebiet durchschneidenden 
Eisenbahnen. Von solchen und ähnlichen Fällen war bereits 
oben § 8 III 3 bei Besprechung der sogenannten Staatsdienst
barkeiten die Rede. Mit der Erwerbung des Kongostaates durch 
Belgien sind die durch die Akte von 1885 dem Kongostaate auf
erlegten völkerrechtlichen Verpflichtungen (mit den Einschrän
kungen von 1890) auf die belgisehe Staatsgewalt übergegangen; 
diese hat dafür Sorge zu tragen, daß auf dem übernommenen 
Gebiete die Grundsätze der Handelsfreiheit usw. zur Durch
führung gelangen. In diesem Falle hätten wir eine wirkliche 
"Gesamtnachfolge". Diese Möglichkeit ist auch in den von der 
internationalen Gesellschaft des Kongo 1884 geschlossenen V er
trägen vorgesehen worden. 

3) Auch in diesem Falle wird die Rechtsnachfolge geleugnet von 
Gareis 67 und A. Zorn 32, 77. 153. Im wesentlichen mit dem Text 
Schönborn 44 (Verträ.ge "mit territorialer Beziehung". wenn durch 
Kollektivakt der Mä.chte begründet). CavagIieri verwirft für durch 
Völkerrecht den Begrüf der Rechtsnachfolge vollständig. 

13* 
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V. Eine Rechtsnachfolge muß dagegen bei Erwerb dnrch Zession 
angenommen werden, soweit es sich um privatrechtllche RechtsverhiU
nisse (Elsenbahnkonzesslonen, fiskallsche Verträge un.) handelt. Dies 
gilt auch von den Staatsschulden. Die Frage führt aber gerade In Ihrem 
wichtigsten Anwendungsgebiete über das Völkerrecht hlnaUs.4) 

Allgemein anerkannte Rechtssätze lassen sich bezüglich der 
Staatsschulden allerdings nicht aufstellen. Meist werden in den 
Friedens- oder sonstigen Zessionsverträgen besondere und aus
drückliche Vereinbarungen getroffen. Nach der herrschenden Mei
nung findet eine Rechtsnachfolge statt in die sogenannten hypo
thezierten oder "relativen" Schulden (dettes hypothequees), d. h. 
diejenigen Sthulden, die im ausschließlichen Interesse des ab
getretenen Gebietes (etwa für die Entwässerungsarbeiten) aufge
nommen worden sind, sowie in die Grundschulden (dettes hypo
thecaires), d. h. diejenigen, für welche unbewegliches in dem ab
getretenen Gebiete gelegenes Staatsgut verpfändet ist. Doch pflegt 
der erwerbende Staat einen verhältnismäßigen Anteil auch an den 
übrigen Staatsschulden zu übernehmen; das war aber z. B. nicht 
der Fall bei übernahme von Elsaß-Lothringen durch das Deutsche 
Reich. 

§ 25. Das völkerrechtUche Delikt.1 ) 

L Völkerrechtnches Delikt Ist die von einem Staate ausgehende sehnld
hafte, rechtswidrige Vedetzung eines völkerrechtllch geschützten inter
esses eines andern Staates. 

1. Subjekt des völkerrechtnchen Dellktes, mithin Träger der 
dnrch dieses begründeten Verantwortlichkeit, ist nnr der Staat selbst; und 
zwar auch dann, wenn er für Handiungen seiner Staatsangehörigen haftet. 

Das völkerrechtliche Delikt ist daher verschieden von den 
sogenannten "Delikten gegen das Völkerrecht", wie sie die natio
nalen Strafgesetzbücher aufzustellen pflegen ("strafbare Hand
lungen gegen befreundete Staaten" nach der Terminologie des 

4) Vgl. Rivier 97; im wesentlichen übereinstimmend auoh Gidel 
und Nys; ganz besonders aber Huber und Schoenborn. Nach F. F. 
Schmidt geht die eigentliche Schuld über, nicht a.ber die sie siohernde 
öffentlich -rechtliche Haftung. 

1) Clunet, Offeuses et aotes hoetiles commis par des particuliera 
contre un Jijtat etranger. 1887. Heilborn, R. G. III 179. Triepel (oben 
§ 2 Note 1) 324. Anzilotti, Teoria. generale della responsabilita dello Stato 
nel diritto intemaziona.\e. I. Band 1902. Benj amin, Haftung des Staates 
a.us dem Versohulden seiner Organe nach Völkerreoht. Heideiberger Diss. 
1909. Oppenheim I 206. Ullmann 147. 



§ 25. Das völkerrechtliche Delikt. 191 

deutschen Reichsstrafgesetzbuches ). Subjekt eines solchen "De
liktes gegen das Völkerrecht" ist stets der Einzelne, niemals der 
Staat; Träger des durch das Delikt entstandenen Strafanspruches 
stets nur der Staat, dessen Normen übertreten worden sind, nie
mals ein fremder Staat. Dieser Satz läßt Ausnahmen nur inso
weit zu, als der Einzelne durch Anordnungen internationaler 
Organe unmittelbar verpflichtet wird (oben § 5 Note 2); auf 
diese Ausnahmen wird hier nicht weiter eingegangen. 

2. Nur der souveräne Staat besitzt mit der völkerrechtUchen 
Geschäftsfähigkeit auch die volle Deliktsfähigkeit. 

Für den halbsouveränen Staat haftet daher, soweit dieser 
in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, der oberherrIiche 
Staat (oben § 6 III 1). Für eine Verletzung der mit Marokko 
geschlossenen Verträge hat daher im allgemeinen Frankreich 
aufzukommen, während Ägypten auf dem ihm überlassenen Ge
biete der völkerrechtlichen Betätigung selbständig verantwortlich 
ist. Dagegen ist der dauernd neutralisierte Staat deliktsfähig 
(oben § 6 IV). Der Staat vertritt auch seine überseeischen Kolo
nien; die von diesen begangenen Rechtsverletzungen fallen ohne 
weiteres ihm zur Last. In bezug auf die Staatenverbindungen ist 
das oben § 6 11 Gesagte anzuwenden. 

8. Das völkerrechtUche Delikt ist stets Verletzung eines Staates. 
Und zwar nur eines souveränen Staates. Eine Verletzung 

~Iarokkos ist rechtlich als eine Verletzung Frankreichs aufzufassen. 
Doch kann der Staat nicht nur unmittel~)J.r (so in seinen Ver
tretern und in seinen Hoheitszeichen), sondern auch, in seinen 
Staatsangehörigen und Schutzgenossen, mittelbar verletzt werden. 

4. Jede Verletzung eines völkerrechtlich geschützten Interesses 
ist DeRkt. 

Es gibt daher keine be s 0 n der e n deliktischen Tatbestände; 
die feine Differenzierung, die das nationale Strafrecht und seine 
Unrechtslehre beherrscht, ist dem Völkerrecht (wie dem natio
nalen Privatrecht) fremd. Selbst die Unterscheidung des straf
baren und des nichtstrafbaren Unrechts kennt es nicht. Daher 
ist, im Gegensatz zum nationalen Privatrecht, auch die ein
fache Vertragswidrigkeit Delikt, soweit es sich (oben § 22 I) 
wirklich um völkerrechtliche Verträge handelt. Jede Verletzung 
bestehender Staatsverträge kann mithin die sämtlichen Unrechts· 
folgen nachsichziehen. Doch ist der Staat, wenn sein Vertrags
gegner auch nur in einem einzigen Punkte den geschlossenen 
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Vertrag verletzt, berechtigt, von dem ganzen Vertrage zurück
zutreten (oben § 22 V 2). Damit entfallen dann die eigentlichen 
Unrechtsfolgen. 

ö. Vencbleden von dem völkerrechtlichen DeIUd Ist der nun
freundllche Akt" (acte peu amlcal). 

Ein solcher Akt, vor allem die nichtautoritative Ein
mischung in die Angelegenheiten eines fremden Staatswesens, 
kann, soweit nicht die Haager Abkommen im Wege stehen, mit 
Entschiedenheit zurückgewiesen werden, erzeugt aber nicht die 
Unrechtsfolgen. 

n. Der Staat Ist unmittelbares DeUktssubJekt bel allen schuldhaflen 
rechtswidrigen Handlungen, die von seinen mit völkerrechtlicher Ver. 
tretungsbefugnls ausgerüsteten Vertretungsorganen Innerhalb Ihrer 
VertretungsbefugnIs begangen werden. 

Der Staat haftet daher für die Handlungen seines Staats
hauptes und seines Ministers des Äußeren, seiner Gesandten und 
seiner Konsuln, sowie auch für die im Kriege vorgenommenen 
Handlungen seiner Befehlshaber. Und er haftet für diese Hand
lungen, mögen sie im Inland oder im Ausland ,vorgenommen 
sein. Denn diese Handlungen der mit Vertretungsbefugnis aus· 
gestatteten Organe sind Handlungen des Staates selbst, mag rechts
geschäftliche, mag deliktische Handlung in Frage stehen. Jedoch 
müssen, damit zuungunsten des Staates 'die Deliktsfolgen ein
treten, schuldhafte, d. h. vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen 
seiner Vertretungsorgane vorliegen. Die reine Erfolgshaftung ist 
dem Völkerrecht fremd. 

Die Entwicklung des Völkerrechts hat aber über diesen 
Satz bereits hinausgeführt. Durch Art. 3 des 4. Abkommens von 
1907 ist auf deutschen Antrag die Haftung des Staates für "alle 
Handlungen, die von den zu ihrer bewaffneten Macht gehören
den Personen begangen werden" ausdrücklich ausgesprochen wor
den (unten § 39 Note 8). Der Satz gilt zunächst für den Land· 
krieg, ist aber (unten § 41) auch auf den Seekrieg anzuwenden'). 

Die Handlungen der Gerichte und der Verwaltungshehörden 
sind, da diesen Staatsorganen die völkerrechtliche Vertretungs
befugnis mangelt, nicht Handlungen des Staates selbst, können 
daher den Staat auch nur mittelbar verantwortlich machen 
(unten III). 

2) Vgl. Hofer, Der Schadensersatz im Landkrieg (XIT 1 der von 
Zorn und Stier-Somlo herausgegebenen Abhandlungen). 1913. 
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m. Der Staat Ist mittelbares Dellktssubjekt bei allen übrigen 
auf seinem Gebiete gegen einen fremden Staat oder gegen fremde 
Staatsangehörige begangenen schuldhaften, rechtswidrigen Handlungen, 
vorausgesetzt, daß er deren Hinderung oder Bestrafung völkerrechts
widrIg unterläBt. 

1. Der Staat haftet für die auf seinem Gebiete begangenen Hand
lungen ohne Unterschied, ob sie von seinen Staatsangehörigen oder ob 
sie von Staatsfremden, von Privaten oder von Behörden, begangen werden. 

Der Staat haftet, wenn die Handlungen von einzelnen 
Privatpersonen oder aber wenn sie von seinen Vertretungsorganen, 
jedoch außerhalb ihrer Vertretungsbefugnis, oder wenn sie von 
seinen rein innerstaatlichen Organen vorgenommen werden. Er 
haftet kraft seiner Territorialgewalt auch für die von Staatsfremden 
auf seinem Gebiete vorgenommenen H<.>.ndlungen; er haftet aber 
eben darum nicht für diejenigen Handlungen, deren Täter exterri
torial, also seiner Staatsgewalt gar nicht unterworfen ist 3). 

2. Der Staat haftet für diejenigen Handlungen, welche gegen 
den inneren und äußeren Bestand des fremden Staates, gegen dle per
BÖnllche Unversehrtheit der fremdstaatlichen Vertretungsorgane, gegen 
die Hoheitszeichen des fremden Staates oder aber auch nur gegen 
fremde Staatsangehörige oder Schutzgenossen begangen sind. 

Doch müssen diese Handlungen nicht nur objektiv rechts
widrig, sondern von den sie begehenden Einzelpersonen .auch 
schuldhaft, d. h. vorsätzlich oder fahrlässig begangen sein. Daher 
haftet der Staat für Entscheidungen und Verfügungen seiner Ge
richte und Verwaltungsbehörden nur dann, wenn jene als schuld
haftes Unrecht, als Rechtsverweigerung, Rechtsverzögerung, Rechts
beugung, Bedrückung usw. sich darstellen. Entscheidungen oder 
Verfügungen, die objektiv und subjektiv oder auch nur sub
jektiv betrachtet kein Unrecht darstellen, vermögen niemals die 
Haftung des Staates begründen '). 

S. Der Staat haftet in allen diesen Fällen nur wegen völker
rechtswidrIger Unterlassung der Verhinderung oder Bestrafung. 

Die Berufung auf die Mangelhaftigkeit der nationalen Gesetz
gebung befreit nicht von der Haftung. Jeder Staat ist verpflichtet, 
seine Gesetzgebung so einzurichten, daß sie ihn in den Stand 

3) Abweichend Triepel339 Note 3. Vgl. a.uch Borchard. K. Z. 
V 510. 

4) Teilweise a.bweichend Triepel 351. VgI. Regelsperger, R G. 
IV 735. 
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setzt, seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen 
(oben § 7 II 1). Aber die Haftung des Staates ist in allen hierher 
gehörigen Fällen bedingt dadurch, daß der Verletzte den Rechts· 
weg vergeblich betreten hat. Nur wenn dieser Weg versagt, tritt 
die Haftung des Staates ein. Sie ist nicht unmittelbar, sondern 
nur mittelbar begründet. 

Wenn fremde Staatsangehörige bei leidenschaftlich erregtem 
Nationalitätenhaß wegen ihrer Zugehörigkeit zu dem fremden 
Staate verletzt worden sind (man erinnere sich an die Lynchung 
freigesprochener Italiener in New·Orleans 1891), so ist eine Haft· 
pflicht des Aufenthaltsstaates der Verletzten nach Völkerrecht an 
sich nicht begründet; diese haben vielmehr zunächst deil Rechts· 
weg zu beschreiten. Doch haben die Regierungen, namentlich 
der europäischen Staaten, wiederholt in solchen Fällen Entschädi· 
gungen gewährt. So Frankreich 1893 aus Anlaß der Schlägerei 
zwischen Franzosen und Italienern zu Aigues-Mortes. Eine recht· 
liehe Verpflichtunng dazu bestand aber nicht 5). 

Das gilt auch für die Verletzungen, die, sei es wäh· 
rend eines auswärtigen Krieges, sei es w ä h ren dei n e s 
B ü r ger krieges 0 de rein e s Aufs tan des fremden Staats
angehörigen von den Staatstruppen oder von den Aufständischen 
zugefügt sind 6). Die Verletzten haben daher zunächst den Rechts
weg zu betreten; und erst, wenn dieser versagt, tritt die Ersatz· 
pflicht des Staates ein. Die europäischen Mächte sind gegenüber 
den durch immer wiederkehrende innere und äußere Unruhen 
erschütterten mittel- und süd amerikanischen Staaten vielfach mit 
Erfolg weitergegangen und haben sofort, ohne daß eine Anrufung 
der Gerichte stattgefunden hätte, auf diplomatischem Wege bei 
der fremden Regierung Entschädigung verlangt und erhalten. 
Aber eine Rechtspflicht, diesem Verlangen zu entsprechen, besteht 
auch hier nicht; und die mittel· und südamerikanischen Staaten 
haben nicht nur wiederholt das Verlangen zurückgewiesen (so 
Venezuela 1895), sondern auch in den mit den europäischen 

5) Vgl. R. G. I 171. Breton, De 180 responsabiliM des Etats en 
matiere de guerre civile etc. 1906. V8onneroy, Evolution de l'idee de 
responsabilitll en cas de troubles ou d'emeute. 1907. 

6) Vgl. Annuaire XVIII. Ferner Wiese, Le droit international 
applique aux guerres civiles. 1899. R. G. I 164, n 338 III476. Rivier, 
Principes II 43 (gegen ihn, der hier unmittelba.re Verantwortlichkeit des 
Staates annimmt, gut Oppenheim 1223). Anzilotti, R. G. XIII 5, 285. 
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Mächten geschlossenen Verträgen ihre Verpflichtung ausdrück
lich abgelehnt. Beispiel: Deutsch-mexikanischer Freundschafts
usw. Vertrag vom 5. Dezember 1882 (R. G. BI. 1883 S. 247) Art. 18 
Abs. 3: "Ferner besteht darüber Einverständnis unter den vertrags
schließenden Teilen, daß die deutsche Regierung, mit Ausnahme 
der Fälle, wo ein Verschulden oder ein Mangel an schuldiger 
Sorgfalt seitens der mexikanischen Behörden oder ihrer Organe 
vorliegt, die mexikanische Regierung nicht verantwortlich machen 
wird für Schäden, Bedrückungen oder Erpressungen, welche die 
Angehörigen des Deutschen Reichs in dem Gebiete Mexikos in 
Zeiten der Insurrektion oder des Bürgerkrieges von Seiten der 
Aufständischen zu erleiden haben sollten, oder welche ihnen 
durch die wilden Stämme zugefügt werden, die den Gehorsam 
gegen die Regierung nicht anerkennen." Ähnlich in späteren Ver
trägen mit anderen Staaten. 

IV. Der Begriff des Deliktes wird ausgeschlossen durch den 
Mangel der Bechtswidrigkelt. 

Er wird also beseitigt durch die Befugnis zu dem Eingriff 
in die Rechtssphäre des verletzten Staates, mag diese Befugnis 
auf allgemeinen Rechtssätzen oder auf besonderer Einräumuug 
beruhen. Doch ist nicht ausgeschlossen, daß die Ersatzpflicht ohne 
die übrigen Unrechtsfolgen trotz der Rechtmäßigkeit eintritt. Diese 
Erscheinung hat dieselbe Bedeutung wie auf dem Gebiete des 
Privatrechtes. Der Standpunkt der Deliktshaftung ist damit auf
gegeben. 

1. HIerher gehört zunächst die berechtigte Selbsthllfe, ins
besondere die Intervention (unten § S8 nil. 

2. Der Einwilligung des verletzten Staates mu.ß unter allen Um
ständen die Kraft eines die Rechtswldrigkelt ausschließenden Umstandes 
beigelegt werden. 

Das folgt aus der Souveränität der Staatsgewalt. Eine Ein
schränkung ist nur insoweit zu machen, als die Handlung nicht 
nur die Interessen des unmittelbar verletzten Staates selbst, son
dern auch diejenigen anderer Staaten verletzt. Die Einwilligung 
Belgiens in die Besetzung seines Gebietes durch eine kriegführende 
Macht würde dieser Besetzung die Rechtswidrigkeit zu nehmen 
nicht in der Lage sein. 

8. Die strafreehtllch und prlvatrechtlleh anerkannten Begriffe 
der Notwehr und des Notstandes schließen auch für das Gebiet des 
Völkerrechts die Beehtswldrigkeit der begangenen Verletzung aus. 
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Auch der dauernd neutralisierte Staat darf mithin den feind· 
lichen Überfall mit Waffengewalt abwehren. Er handelt in Notwehr. 
Ebenso der dritte Staat, der, wie Deutschland 1914, der drohenden 
Verletzung der dauernden Neutralität durch seinen Kriegsgegner 
durch Besetzung des neutralen Gebietes zuvorkommt. Derselbe 
Grundsatz gilt für den Notstand. Droht den Lebensinteressen eines 
Staates Gefahr, so darf er sie bei überwiegendem Interesse durch 
Verletzung der berechtigten Interessen eines dritten Staates 
schützen. Doch hat er in diesem Falle Ersatz zu leisten. Auch 
diejenigen Schriftsteller, welche die Anwendbarkeit des Notstand
begriffes im Völkerrecht leugnen, gewähren dem bedrohten Staat 
das "Recht auf Selbsterhaltung" 7). Damit ist derselbe Begriff 
innerhalb engerer Grenzen anerkannt. Aber soll der Staat wirk
lich warten, bis er vor der unmittelbar drohenden Gefahr des 
Unterganges steht? 

Auf dem Notstande beruht auch das Recht der Seeschiffe, 
der Kriegsschiffe wie der Handelsschiffe, zur r e I ä. ehe f 0 r c e e , 
d. h. zum Aufenthalt in einem ihnen sonst verschlossenen Hafen, 
wenn sie durch Seenot dazu gezwungen sind (oben § 12 V). 

Sehr bestritten ist die Frage für das Gesamtgebiet des 
Kriegsrechts. Vielfach behauptet man, daß die Rechtsregeln der 
Kriegführung eingeschränkt würden durch die "K r i e g s raison" 
(necessite de guerre). Diese Behauptung verkennt die modeme 
Entwicklung des Kriegsrechts, das (man vergleiche Art. 22 des 
Anhanges zum 4. Abkommen 1907) den Kriegführenden ein "un
beschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung 
des Feindes", also der necessaria ad finem belli, aus d r ü c k
li c hab s pr ich t. Eine offene Stadt darf auch dann nicht be
schossen werden, wenn von ihrer Vernichtung der Ausgang des 
Kampfes abhängen sollte. Wohl aber greift auch im Kriege der 
Begriff der Not weh r Platz: gegen rechtswidrigen Angriff ist 
Verteidigung stets gestattet. Und auf den Begriff des N ot
s ta n des verweist die in den Kriegsregeln vielfach sich fin
dende "Umstandsklausel" ("soweit es die Umstände gestatten"). 

V. Die Rechtsfolgen des völkerrechtlichen DeUktes slnd vielgestal
tiger, als die In dem nationalen Recht aufgestellten Rechtsfolgen des 
privatrechtlichen Deliktes oder des strafrechtlichen Verbrechens. 

7) Vgl. z. B. Fleischmann, Auslieferung und Nacheile nach 
deutsohem Kolonialreoht. 1906, S.52. 
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1. Der schuldige Staat hat zunächst, soweit das möglich ist, 
den früheren Zustand wieder herzustellen und eine Entschädigung in 
Geld zu leisten. 

Die Ersatzpflicht ist ausdrücklich anerkannt für Verletzung 
der Kriegsregeln (oben S. 198); ihre Feststellung und Durch
setzung bei Wegnahme von Handelsschiffen völkerrechtlich ge
sichert durch das prisengerichtliche Verfahren (unter § 43). 

Die Entschädigung umfaßt den eingetretenen Schaden wie 
den entgangenen Gewinn; sie kann sich naturgemäß nicht auf 
vermögensrechtliche Interessen beschränken, da bei allen gegen 
den Staat selbst gerichteten Verletzungen staatliche Hoheitsrechte 
in Frage stehen. 

2. Vber die Entschädigung hinaus ist in allen schwereren Fällen 
Genugtuung zu leisten, die In einer Huldigung vor der verletzten Staats· 
gewalt besteht (Ausdruck des Bedauerns, Salutieren der Flagge usw.). 

So hat China für die Ermordung des deutschen Gesandten 
Freiherrn von Ketteler (oben § 3 S. 33) durch die Errichtung eines 
Grabdenkmals, durch die Hinrichtung vornehmer Boxer sowie 
durch die Entsendung einer Sühnemission unter dem Prinzen 
Tschun (Empfang in Potsdam am 4. September 1901) Genug
tuung geleistet. 

3. Soweit die Gefahr einer Wiederholung der verletzenden Hand
lung besteht, Ist Sicherheit zu leisten. 

Diese kann insbesondere in der zeitweisen oder dauernden 
Verpfändung von Staatsgebiet (oben § 23 I) bestehen. 

4. Wird die freiwilllge Leistung der geschuldeten Sühne ver
weigert, so kann diese mittelbar oder unmittelbar erzwungen werden. 
In erster Urne kommt hier die Anmfung eines Schiedsgerichts oder 
die nlchtkriegerlsche SelbsthlHe (unten § 88), in letzter Linie der 
KrIeg als ultima ratio des Völkerrechts in Betracht. 

Ein Beispiel bietet das gemeinsame Vorgehen Deutschlands, 
Großbritanniens und Italiens gegen Venezuela im Dezember 1902: 
Beschlagnahme von Kanonenbooten (wobei zwei davon in den 
Grund gebohrt wurden) und Blockierung der Küsten (mit Be
schießun~ des Forts San Carlos) 8). 

8) Vgl. Basdevant, R. G. Xl 362. 



TII. Buch. 

Die Interessengemeinschaft des völkerrecht
lichen Staatenverbands. 

Vorbemerkung. 
Die Aufgabe dieses Buches ist der Nachweis , daß auf den 

ve1'schiedensten Gebieten menschlicher Lebensbetätigung heute bereits 
die Erkenntnis der vorhandenen Interessengemeinschaft zu einem 
engeren Zusammenschluß der beteiligten Staaten geführt hat, zur 
Bildung von besonderen Zweckverbänden, die die Wahrung und 
Förderung gemeinsamer Interessen mit vereinten Kräften anstreben. 
Durch diese besonderen Zweckverbände entwickelt sich der Rechts
verband der Staaten zu einem Kulturverband. 

Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß es sich in dem folgenden 
Abschnitt fast ausschließlich um partikulares V ölke1'recht handelt, 
das nur jene Staaten bindet und berechtigt, die dem einzelnen Zweck
verband als Glieder angehören. Aber die werbende Kraft de1' meisten 
dieser Zweckverbände zwingt eine immer größ~e Zahl von Staaten 
zum Anschluß und verwandelt, wie wir das beim Weltpostverein oder 
bei der Genfer Konvention erlebt hohen, Schritt für Schritt deA zu
erst nur wenige Staaten umspannenden Verein in einen allgemeinen 
Verband, der sogar die Grenzen der eigentlichen V ölkerrechtsgemein
schalt überspringt. 

Es mag ferner zugegeben werden, daß die an sich unsichere 
Scheidung von rechtsetzenden und rechtsgeschäftlichen Verträgen hier 
rollig zu verschwinden droht. Aber es ist nun einmal nicht anders: 
der Weg zur allgemein bindenden völkerrechtlichen Rechtsnorm führt 
geschichtlich durch die rechtsgeschäftlichen Einzelvenräge der Staaten 
hindurch. Und wer mit starren juristischen Begriffen arbeiten will, 
bleibt besser dem Völkerrecht überhaupt fern. Denn hier tritt uns 
die normative Kraft des Faktischen in ihrer ganzen schöpferischen 
Bedeutung entgegen. 

Trotz aller methodischen Bedenken, deren ich mir wohl bewußt 
bin, lege ich daher dieses III. Buch denjenigen meiner Leser besonders 
ans Herz, die für das Werden und Wachsen des Rechts Sinn u"tl 
Interesse haben. 
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LAbschnitt. 
Die Interessengemeinschaft der Staaten auf dem 

Gebiete des Verkehrs. 

§ 26. Die HochseeschHfahrt und die Freiheit des Meeres.1 ) 

L Der völkerrechtllche Grundsatz der Meeresfrelhelt schlleBt jede 
staatliche HerrschaH über die offene See aus. Jeder ursprüngllche 
oder abgeleitete Erwerb der Gebietshoheit über TeUe des offenen Meeres 
Ist völkerrechtlich unmöglich. Das Meer ist In diesem Sinne nicht res 
nullius, sondern res commun1s omnium, Gebiet des Staatenverbandes. 
Jeder Staat hat das Recht, Handelsschiffe und Kriegsschiffe Im Frieden 
wie Im KrIeg unter seiner Flagge und unter der ausschließlichen Herr
schaft seiner Gesetze die hohe See befahren zu lassen und den uner
schöpIDchen Reichtum, den die Tiefen des Meeres bieten, durch seine 
Fischerellür sich zu verwerten. Im Kriege gehört auch das Meer, unbe
schadet der Rechte der Neutralen, zum Kriegsschauplatz (unten § 41 1). 

Der Grundsatz der Meeresfreiheit ist bereits von H. G r 0 0 t 
in seiner Jugendschrift "mare liberum seu de jure quod Batavis 
competit ad Indicana commercia" 1609 gegen die weitgehenden An
sprüche Portugals, Spaniens und Englands vertreten worden. Er 
gelangte, trotz Sei den s "mare clausum" 1635 (geschrieben 1618) 
und er 0 m w e 11 s Navigationsakte von 1651, namentlich seit 
B y n k e r s h 0 e k s Schrift "de dominio maris" 1702 zur allge
meinen Anerkennung und wird in der heutigen Wissenschaft von 
keiner Seite mehr in Frage gestellt. 

n. Die Durchführung dieses Grundsatzes führt zu einer Reihe von 
Folgesätzen. 

1. Binnenmeere Im weiteren Sinne des Wortes sind nicht mehr 
"geschlossene Meere" (mare clausum) (oben § 9 112), wenn sie vom 
Staatsgebiet mehrerer Uferstaaten umschlossen werden, mag auch die 
Verbindung zwischen Ihnen und der offenen See durch einen einzigen 
Staat vom Ufer her beherrscht werden können. Auch für sie gUt unter 
dieser Voraussetzung der Grundsatz der Meeresfrelhelt. 

1) Pereis, Das Internationale öffentliohe Seerecht der Gegenwart. 
2.AufLl903. Loening, R.St. VII 279. Lemoine, Precis de droit maritime 
international. 1888. Stoerk, H. R. TI 483. Nys, Lee origines du droit 
international. 1894. S.377. Radnitzky, L. A. XXl1416. de Louter 
I 376, 399. Merignhac II 498. Nys TI 168. Oppenheim I 315. 
Rivier 166. Ullmann 324. - Loewen thaI, Das Untersuchungareoht des 
internationalen Seerechts in Krieg und Frieden. 1905. Stoerk, W. V. 
IH. Erg. "Bd. 192. Ca,ste1, Du principe de 180 liberte des mers et de ses 
applications dans le droit commun international. 1900. 
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Geschlossene Binnenseen sind demnach das Asowsche Meer, 
der Rigasche Meerbusen, die Ztiidersee. Teile des offenen Meeres 
sind dagegen die Ostsee (die im Krimkrieg wie im deutsch-fran
zösischen Krieg Kriegsschauplatz war) I); das Schwarze Meer, 
das Beringmeer (Schiedsrichterspruch vom 15. August 1893 gegen 
die Ansprüche der Vereinigten Staaten) usw. 

2. J edoeh kann durch Vereinbarung der Mächte die 8Ogenann&e 
Nentrallsierung von solchen, an der Freiheit der offenen See teUnehmen
den MeeresteUen, d. h. ihre Schließung für KriegsschlHe, angeordnet werden. 

Vgl. über die montenegrinischen und die ionischen Gewässer 
unten § 40 I 2. Insbesondere aber hatte der Art. 11 des Pariser 
Friedens von 1856 die Gewässer und Häfen des S c h war zen 
Me e res (mit Einschluß also der Küstengewässer) den Kriegs
schiffen nicht nur der Uferstaaten, sondern auch aller anderen 
Mächte im Frieden "auf ewig" verschlossen. Nachdem sich aber 
das durch diese Vereinbarung in seinen Lebensinteressen schwer 
betroffene Rußland im Oktober 1870 einseitig von dieser Ver
pflichtung losgesagt hatte, wurde Art. 11 durch den Londoner Ver· 
trag vom 13. März 1871, geschlossen von den Unterzeichnern des 
Pariser Friedens von 1865 (R. G. BI. 1871 S. 104; Strupp I 283), 
ausdrücklich aufgehoben. 

8. Die Meerengen, welche TeUe der oUenen See miteinander 
verbinden, stehen, auch wenn sie vom Ufer aus durch einen oder durcla 
mehrere Staaten beherrscht werden können, der Durchfahrt der Kriegs
wIe HandelsschUle der übrigen Mächte oUen. Im übrigen linde' der 
BegrlH der Küstengewässer (oben § 9 IV) Anwendung. 

Wichtige Beispiele bieten der Sund und die Meerenge von 
Gibraltar. Der Uferstaat ist nicht berechtigt, für die Gestattung 
der Durchfahrt Abgaben zu erheben, soweit diese nicht als Gegen
leistung für die Erhaltung des Fahrwassers und der Schiffahrts
zeichen erscheinen. Die von Dänemark erhobenen Sund- und Belt
zölle wurden durch Vertrag vom 14. März 1857 S) gegen Entschädi
gung aufgehoben. 

4. Auch bezüglich der Meerengen können jedoch durch besondere 
Vereinbarungen der Mächte abweichende BestimmUDgeD getroUen 

2) über die Hudsonbai, deren Zugang mehr als sechs Seemeilen 
Breite hat, vgl. Baieh, R. J. XLIII 539. 

3) Abgedruckt bei Fleischmann 58; Strupp 1304. Vgl. dazu 
Krauel, Hansische Geschichtsblätter XXXIV 2, 319. 
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werden. So wurde durch den Londoner Meerengen-Vertrag (convention 
des d6trolts) vom 13. Juli 1841 bestimmt, daß in FrIedenszeiten jedem 
nicht türkischen Kriegsschiff die Durchfahrt durch die Dardanellen und 
den Bosporus versagt sein solle.4.) 

Nach dem oben aufgestellten Grundsatze stehen die Meer
engen des Bosporus und der Dardanellen unter der Staatsgewalt 
der Türkei; diese aber wäre nach demselben Grundsatze nicht be
rechtigt, den Schiffep der übrigen Mächte die Durchfahrt zu ver
sagen. Aber schon im türkisch-englischen Friedensvertrage vom 
5. Januar 1809 verpflichtet sich England zu der Beobachtung des 
alten Grundsatzes, daß fremden Kriegsschiffen die Einfahrt in 
die Meerengen verboten sei (Strupp I 280 Note). Den Handels
schiffen dagegen war die Durchfahrt gestattet; vgl. Art. 7 des 
Friedens zu Adrianopel von 1829. 

Durch den Meerengenvertrag von 1841 wurde die Schließung 
der Meerengen für andere als türkische Kriegsschiffe, unter 
Gleichstellung Rußlands mit allen anderen Mächten, ausdrücklich 
als alter Grundsatz des otlomanischen Reichs hingestellt, und die 
Türkei verpflichtete sich, ihn zur Anwendung zu bringen. Eine 
Ausnahme wurde für leichte Kriegsschiffe im Dienste der Gesandt· 
schaften gemacht; der Sultan behielt sich vor, solchen Fahrzeugen 
einen Passagierfirman zu erteilen. Diese Bestimmungen wurden 
durch einen besonderen Anhang zum Pariser Frieden von 1856 
(s. Anhang) aufrechterhalten. Zugleich wurde eine weitere Aus
nahme hinzugefügt für je zwei leichte Kriegsschiffe jeder Signatar
macht, die dazu bestimmt sind, an den Donaumündungen zur Über· 
wachung der freien Flußschiffahrt auf der Donau stationiert zu wer
den (unten § 27 II). Abweichend hat der oben § 22 V 1 erwähnte 
Londoner Vertrag vom 13. März 1871 die Befugnis (faculte) des 
Sultans ausdrücklich anerkannt, die Meerengen im Frieden deo 
Kriegsschiffen der befreundeten und verbündeten Mächte zu öffnen, 
falls die Hohe Pforte dies für nötig erachten sollte, um die Aus
führung der Stipulationen des Pariser Vertrages zu sichern. Art. 63 

4) Mischeff, La Mer Noire et les detroits de Constantinople. Essai 
d'histoire diplomatique. 1899. Esperet, La condition interna.tionale 
des detroits etc. 1907. Loze, La question des detroits etc. 1908. 
Kuntze, Die Darda.nellenfrage. 1909. Gorianow, Le Bosphore et les 
Dardanelles. 1910. Kohler, K. Z. V 187. Hasenclever, Die orienht· 
lische Frage 1838-1841. Der Ursprung des Meerengenvertrages von 1841. 
1914. Nys 1500. - Abdruck bei Fleischmann 29,39; Strupp 1279. 
V gl. oben S. 22, 
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der Berliner Kongreßakte von 1878 hat die Verträge von 1856 
und 1871 ausdrücklich aufrechterhalten, den Widerspruch zwi 
sehen der englischen und der russischen Auffassung (Fleisch 
mann 147) jedoch nicht gelöst; Rußland betracbtet die Ver
pflichtung der Mächte als von allen gegen alle übernommen, 
Großbritannien dagegen als eine solche, die jede einzelne Macht 
nur dem Sultan gegenüber eingegangen ist. Trotz der Schließung 
hat die Türkei wiederholt den unter Handelsflagge fahrenden (meist 
zu Truppentransporten verwendeten, aber keine Armierung führen· 
den) Schiffen der russischen "Freiwilligen Flotte" die Durchfahrt 
freigegeben 5). 1895 (Irade vom 10.Dezember) setzten die Signatar
mächte von 1856 und 1878 die Anerkennung ihres Rechtes durch, 
je ein zweites leichtes Stationsschiff durch die Dardanellen laufen 
(aber hier nicht Anker werfen) zu lassen. Der von anderen Mäch· 
ten (den Vereinigten Staaten, Spanien, den Niederlanden, Griechen· 
land) erhobene Anspruch, ebenfalls je ein Stationsschiff nach Kon· 
stantinopel zu schicken, wurde von der Türkei zurückgewiesen. 

5. Die dauernd zugefrorenen Meeresgebiete jenseits der Grenze 
der Küstengewässer nehmen an der freiheit des Meeres teIL') 

6. Die Luft oberhalb des Meeres Ist frei wie dss Meer selbst; da
gegen Ist der Erdraum unterhalb des Meeresgrundes stsstsloses, daher 
okkupatlonslählges Gebiet. 7) 

Durch die Untertunnelung des Ärmelkanals würde daher 
für die sie durchführende Macht die Gebietshoheit erworben 
werden; für Frankreich und England eventuell zu ungetrennten 
Teilen. 

m. Nur ausnahmsweise und nDr In eng umscbrlebenen Be
ziehungen können staatliche Hoheitsrechte auf der oUenen See aus
ceübt werden. 

1. Der Ulerstaat hat das Recht der Nacheile (drolt de pounulte). 
Kraft dieses Rechtssatzes kann der Uferstaat fremde Schiffe, 

die auf dem unter seiner Gebietshoheit stehenden Gebiet sich eines 

5) Vgl. die türkische Zirkularnote vom 19. September 1891 bei 
Fleischmann 265. Strupp I 182. 1902 führte die Durchfahrt russischer 
Torpedoboote, ebenfalls ohne Armierung und ohne kriegerische Bema.nnung, 
zu einem Proteste Großbritanniens, der aber ohne Folgen blieb. V g1. 
R. G. X 326. 

6) Abweichend Rolland, R. G. XI 340, der sie als Zubehör des 
Landgebietee betrachtet (aus Anlaß der Errichtung einer Spielba.nk auf 
,dem Eise außerha.lb der Dreimeilenzone vor Alaska). 

7) Oppenheim, K. Z. II 1. Robin. R. G. XV 50. 
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unter seine Gerichtsbarkeit fallenden Unrechts schuldig gemacht 
haben, in die offene See hinaus verfolgen. Das Recht der N ach
eile erlischt, sobald das verfolgte Schiff in andere Küstengewässer 
gelangt ist. 

2. Auf Grund besonderer Vereinbarungen haben die Kriegs
schiffe das Recht, auf offener See die unter fremdet Flagge fahrenden 
nrdächtigen Schiffe a) anzuhalten (droit d'arret), b) ihre Schiffspapiere 
In prüfen (droit de visite im weiteren Sinn, verilication du pavillon), 
beziehungsweise c) die SchiHsräume zu durchsuchen (droit de visite 
Im engeren Sinn, droit de recherche), und d) bei Bestätigung des Ver
daehts sie mit Beschlag zu belegen (droit de salsie). 

Folgende Vereinbarungen kommen hier in Betracht: 
a) Die Vereinbarungen über die Bekämpfung des SkI ave n

ha nd eIs, insbesondere die Brüsseler Generalakte vom 2. Juli 
1890 (unten § 37); 

b) der Vertrag vom 6. Mai 1882, betreffend die Hochsee
fischerei auf der Nordsee (unten § 35 111); 

c) der Vertrag vom 14. März 1884, betreffend den Schutz 
der unterseeischen Kabel (unten § 29 11 2); 

d) der Vertrag vom 16. November 1887, betreffend die Unter
drückung des Branntweinhandels unter den Nordseefischern auf 
hoher See (unten § 34 Ill1). 

3. Im Kriege haben die Kriegsschiffe der Kriegführenden das 
Recht, nicht nur Schiffe des Gegners, sondern auch die der Neu
tralen anzuhalten und unter Umständen mit Beschlag zu belegen. 
(unten § 41 und § 42). 

IV. Besondere Rechtsregeln gelten IÜl' den Seeraub (die Piraterie).8) 

Der staatlich autorisierte Seeraub der nordafrikanischen 
Barbareskenstaaten Marokko, Algier, Tunis und Tripolis ist durch 
Frankreichs entschiedenes Vorgehen (um das Jahr 1830) im Mittel
meer verschwunden; der private Seeraub spielt im Roten Meer 
wie besonders in den chinesischen Gewässern auch heute noch 
eine Rolle. 

8) Vgl. Stiel, Der Tatbestand der Piraterie nach geltendem Völker
recht USW. 1905 (hier S. 4 Note 3 über die sehr zweifelhafte Etymologie 
des Wortes). Schlikker, Die völkerrechtliche Lehre von der Piraterie UBW. 

Erlanger Dies. 1907. Dazu A. Zorn, L. A. XXI 272, der den selb· 
ständigen völkerrechtlichen Begriff des Seeraubes überhaupt leugnet. -
v. Martitz 444. Merignhac II 506. Nys II 184. Oppenheim J 340. 
Pereis lOS. Ullmann 331. 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Auf!. 14 



210 IU. Buoh. Interessengemeinschaft des völkerreohtl. Btaatenvetbanda. 

1. Seeraub Ist die auf oDener See Ton der Mannsehaft eines Pd,..,
BChlfIs begangene rechtswidrige Gewalüat gegeD Personen 'oder Sachen. ') 

Der Begriff des Seeraubes setzt mithin voraus, daß die Ge
walttat auf offener See begangen wird; Seeraub kann weder auf 
dem Lande noch in den Küstengewässern begangen werden. See
räuberschiff kann nur ein Privatschiff, niemals ein Staatsschiff 
oder ein mit staatlicher Genehmigung, also etwa mit staatlichen 
Kaperbriefen ausgestattetes Schiff sein, selbst wenn die Erteilung 
des Kaperbriefes eine Verletzung der Pariser Seerechtsdeklaration 
von 1856 (unten § 41 II) in sich schließen würde. W ohI aber sind 
Seeräuberschiffe Kriegsschiffe, deren Besatzung gemeutert hat; 
ebenso die von einer aufständischen Partei, so lange sie noch nicht 
als kriegführende Macht anerkannt ist, ausgerüsteten Kaperschiffe, 
sobald sie einen Gewaltakt begehen. Ob das Schiff unter der 
Flagge eines zur Völkerrechtsgemeinschaft gehörenden Staates 
fährt, oder ob es gar keine oder eine völkerrechtlich nicht aner· 
kannte Flagge führt, ist gleichgültig. 

Der völkerrechtliche Begriff des Seeraubes deckt sich nicht 
mit dem strafrechtlichen Begriffe des Raubes auf offener See. Er 
ist wesentlich weiter als dieser. Jede Gewalttat auf offener See 
ist Seeraub im Sinne des Völkerrechts. Also auch die Tötung 
oder Verwundung von Menschen, selbst wenn dabei keine Weg
nahme fremden Eigentums erfolgt j auch die Beschädigung oder 
Zerstörung von fremdem Eigentum, selbst wenn eine Aneignung 
desselben nicht vorausgegangen ist j auch Freiheitsberaubung oder 
Notzucht usw. Es bedarf daher nicht des verschwommenen Be
griffes der Quasipiraterie, um die sämtlichen Fälle zu decken. 

2. Die völkerrechtliche Rechtslolge des Seeraubes .. dle En'
natlonaUslemng des Seeräuberschlfles; dleses ist mlthbi völkerrechtlich 
vogelfrei, es kann ohne Verletzung des Staates, dem das Schill selDer 
Flagge und der Besatzung Ihrer NatioDalität nach angehört, TOD den 
KrlegsschHIen Jedes Staates aulgegrillen und nach dem Reeht des auf
greUenden Staates zur Verantwortung gezogen werden. 

9) Der Begriff des Seeraubes ist überaus bestritten. v. Martitz 
und Stiel verlangen ein gewerbsmäßig auf räuberische Gewalttaten, u. z. 
grundsä.tzlich gegen alle Nationen, gerichtetes Unternehmen. Für den 
weiteren Begriff Oppenheim 1340 (unter Berufung auf Hall und Law
renoe), ebenso A. Zorn 283 und Sohlikker 38. Fir den Text spricht 
auch Art. 3 des deut8ch·Diederländisohen Auslieferungsvertrages (für die 
Kolonien) vom 21. September 1897 ("Gewalttätigkeiten gegen Personen 
oder Sachen"). 
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Die geraubten Gegenstände sind nach einem, seit dem 
18. Jahrhundert anerkannten Rechtssatz (pirata non mutat domi· 
nium) dem Eigentümer zurückzugeben. Dies wird wohl auch noch 
in den Verträgen ausdrücklich ausgesprochen. Vgl. den deutschen 
Freundschafts- usw. Vertrag mit Nicaragua vom 4. Februar 1896 
(RG.B1.1897 S. 171) Art. 19. 

V. Die Ausgestaltung des öHentlicheu und des privaten Seerechtes 
Ist eben infolge der Freiheit des Meeres Sache des einzelnen Staates. 
Doeh hat sich hier In einer Reihe von Beziehungen ein inhaltlich gleicheIl 
und In diesem Sinne internationales Recht ausgebildet. 

1. Die Staatsangehörigkeit eines Schiffes und damit seine ganse 
Reehtsstellung richtet sich (im Frieden wie im KrIege) nach der von 
Ibm geliihrten Flagge. 

Durch die Flagge wird die Nationalität des Schiffes für den 
Verkehr auf offener See wie in den Eigengewässem fremder 
Staaten, völkerrechtlich bestimmt. Die Voraussetzungen der Be
fugnis wie der Verpflichtung zur Führung der nationalen Flagge 
bestimmen sich nach der Gesetzgebung des Staates, dem das Schiff 
seiner Flagge nach angehört. Widersprüche zwischen den ver
schiedenen nationalen Gesetzen sind daher nicht ausgeschlossen; 
über gleichmäßige Regelung wurde vom Institut für Völkerrecht 
1896 zu Venedig beraten. 

In den Verträgen wird der eben aufgestellte Grundsatz viel
fach ausdrücklich anerkannt. So namentlich auch in den deut
schen Handelsverträgen von 1904/5 (unten § 28 I). 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß Schiffe eines im allgemeinen 
nicht Seeschiffahrt treibenden Staates unter der Flagge eines be
freundeten Staates fahren. Es bedarf dazu aber nicht nur selbstver· 
ständlich der Vereinbarung mit diesem Staate, sondern auch der 
Zustimmung der übrigen MäcHe. Das Schiff wird dann in allen 
friedlichen völkerrechtlichen Beziehungen durch die Staatsgewalt 
desjenigen Staates vertreten, dessen Flagge es führt; ist dieser 
im Kriegszustande, so unterliegt es aber nicht der Wegnahme 
durch den Gegner (unten § 41 VI). 

Die nationalen Vorschriften über die Verpflichtung der 
Kriegs- und Handelsschiffe zum Zeigen der Flagge sind inhaltlich 
dieselben bei den verschiedenen seefahrenden Nationen. Vgl. 
etwa die deutsche Verordnung vom 21. August 1900 (R. G. BI. 
S. 807). 
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2. Bel Prüfung der Legitimationspapiere eines SchUles, Ins· 
besondere des auf Grund der RegistrieruD1 aufgestellten Zertmkats, 
wird das Recht desjenigen Staates angewendet, dem das SchlU naeh 
der von Ihm geführten Flagge angehört. 

Den zu Konstantinopel 1872 ausgearbeiteten Regeln über 
die Bestimmung des Tonnengehalts der Seeschiffe, die sich an das 
in England 1854 eingeführte Moorsom-Verfahren anschließen, sind 
die meisten seefahrenden Staaten beigetreten. Damit sind Verein
barungen über die gegenseitige Anerkennung der Meßbriefe ver
bunden. 

8. Das Seestraßenrecht wird ebenlalls durch die nationale Ge
setzgebung geregelt, die aber inhaltlich sich an das engllsche Reeht 
anschlleßt, so daß das Straßenrecht der verschiedenen seefahreDden 
Nationen In allen wesentlichen PunkteD tatsäehlleh dasselbe Ist. 

a) Das gilt vor allem von dem interna ti 0 nal e n Signal
k 0 d ex J der durch Annahme des von dem englischen Board of 
trade angefertigten Commercial code of signals for the use of aJl 
nations (1857) von seiten der übrigen seefahrenden Mächte zu
stande gekommen ist (letzte amtliche deutsche Ausgabe 1901). 

b) Zur Vermeidung des Zusammenstoßes auf 
See haben die seefahrenden Staaten gemeinsame Grundsätze auf 
dem Kongreß zu Washington von 1889 ver~inbartJ die auf den eng
lischen Regulations for preventing collisions at sea von 1862 
beruhen und seit 1. Juli 1897, abgeändert seit 1. Mai 1906 in Gel
tung sind. Es handelt sich aber auch hier um keinen internatio
nalen Staatenvertrag, sondern lediglich um materiell gemeinsames 
nationales Recht 10). 

c) In den Küstengewässern hat jeder Staat die zur 
Vermeidung von Unglücksfällen erforderlichen Vorschriften selb
ständig zu erlassen. Auch hier stimmen die nationalen Gesetze 
inhaltlich im wesentlichen überein. V gl. die deutsche Verordnung 

10) 'Ober die Verhandlungen des Kongresses von 1889 vgL N. R. G. 
2. s. XVI 363,xxn H3. International Law Association XXVII 178. 'Ober 
das Seestraßenrecht iberhaupt: Merignhac II 623. Prien, Der Zu. 
sammenstoß von Schiffen nach den Gesetzen des ErdbaIls. 2. Aufl. 1899. 
Romberg, Straßenrecht auf See. 1870. Pereis, Verhaltender Seeschiffe 
bei unsichtigem Wetter nach dem internationalen Seestraßenrecht. 1898. 
Triepel (oben § 2 Note 1) 278 Note 2. 1... Pereis, Zeitschrift fiirHandelB
rechtLVL-FürdasDeutBcheReichVdg. vom 9. Mai 1897 (R. G. BL8. 2(3), 
abgeändert durch Vdg. vom 6. Februar 1906 (R. G. BL S. WS). Dazu 1.. 
Pereis. Die Seestraßenordnung vom 5. Februar 1006 und die ihr ver
wandten Vorschriften. 1908. 
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über die Abblendung der Seitenlichter und die Einrichtung der 
Positionslaternen auf Seeschiffen, vom 16_ Oktober 1900 (R. G_ BI. 
S. 1003) und dazu die Bekanntmachung vom 8. Dezember 1900 
(R. G. BI. S. 1036)_ 

d) Daneben finden sich auch einzelne Verträge verschiedener 
Staaten über die Erhaltung der Seewege, insbesondere 
über Errichtung und Erhaltung der Seezeichen (Leuchttürme, 
Bojen und Baken usw.). 

Ein typisches Beispiel bietet der deutsch-niederländische 
Vertrag vom 16. Oktober 1896 (R. G. BI. 1897 S. 603), durch den 
sich in Art. 1 Abs. 2 die preußische Regierung verpflichtet, "die 
Betonnung und Bebakung der Mündungen der Unter-Ems sowie die 
Leuchttürme auf Borkum, die Leuchtbaken auf dem Randsei und 
die Leuchttürme bei Pilsum und bei Campen in gutem Zustande, 
beziehungsweise in ordnungsmäßigem Betriebe zu erhalten", wäh
rend die niederländische Regierung die Verpflichtung übernimmt, 
"die Küstenlichter in Delizyl und in Watum in ordnungsmäßigem 
Betriebe zu erhalten." 

Auch Verträge einer größeren Gruppe von seefahrenden 
Staaten finden sich. So haben durch Vereinbarung vom 31. Mai 
1865 Belgien, Frankreich, Italiea, Großbritannien, Österreich-Un
garn, die Niederlande, Portugal, Schweden-Norwegen, Spanien und 
die Vereinigten Staaten sich verpflichtet, eine Beisteuer zu dem 
von Marokko am Kap Spartel errichteten Leuchtturm zu leisten; 
zugleich haben die Vertragsmächte sich die oberste Leitung und 
Verwaltung vorbehalten 11). Das Deutsche Reich ist durch Er
klärung vom 4. März 1878 der Vereinbarung beigetreten, Rußland 
am 31. Mai 1899 gefolgt. über die "Neutralisierung" dieses Leucht
turms unten § 40 VI 5. 

4. 'Ober das interna tiono.le Pri v a. tse er echt vgI. unten § 32. 

§?:T. Die Fluß- und Kanalsehltlahrt.1) 

L Die Internationalen Ströme. 
t. Internationale Ströme sind diejenigen Ströme, welche cIa& 

GebIet mehrerer Staaten durchströmen (oder trennen) und mit dem 
Meere In schiffbarer Verbindung stehen. Auf den internationalen Strömen 

11) Abgedruckt N. R. G. 2. B. m 560, IX 227. 
1) Engelhard t, Histoire du droit fluvial conventionnel. 1889. 

Guillaume, L'Escaut depuis 1830. 2 Bde. 1903. Den Beer Portugael. 
La neutralite BUr l'Escaut. 1911. Wittmaaok, L. A.XIX 145 (völker
rechtliche Bedenken gegen die Einführung von Flußabgaben). Caratheo-



214 m. Buch. Interessengemeinschaft des völkerreohtl. Staatenverbands. 

Boll die SchiHahri den ScblUen aller Staaten der VölkerrechtsgemeID
Bchaft freistehen. 

Dieser Grundsatz wurde zuerst für die deutschen Flüsse 
1648 durch den Westfälischen Frieden, später durch das Dekret 
des republikanischen Conseil executif provisoire vom 16. Novem
ber 1792, und zwar zunächst für ScheIde und Maas, dann aber 
allgemein mit den Worten ausgesprochen: "daß kein Staat ohne 
Ungerechtigkeit das Recht für sich in Anspruch nehmen kann, 
den Lauf eines Flusses zu benützen und die benachbarten Völker, 
die an dem Oberlauf gelegen sind, in dem Genuß dieser selben 
Vorteile zu hindern" (also Beschränkung auf die Uferstaaten). 
Seither wurde die :Frage auf verschiedenen Kongressen und in ver· 
schiedenen Friedensschlüssen (so Luneville 1801, Reichsdeputa
tionshauptschluß 1803) erörtert, bis der fünfte Artikel des Pariser 
Friedens vom 30. Mai 1814 die Bestimmung traf: "Die Schiffahrt 
auf dem Rheine, von dem Punkte an, wo er schiffbar wird, bis 
zur See (jusqu'a la mer), und umgekehrt, soll frei sein, in der 
Maße, daß sie niemanden untersagt werden kann, und man wird 
sich bei dem künftigelt Kongresse mit den Grundsätzen beschäf
tigen, nach welchen die von den Ufer-Staaten zu erhebenden Ge
fälle auf die gleichmäßigste und dem Handel aller Nationen am 
meisten günstige Weise reguliert werden können. - Gleichergestalt 
soll bei dem künftigen Kongresse untersucht und entschieden 
werden, in welcher Art die obige Bestimmung, um das Verkehr 
zwischen den Völkern zu erleichtern und sie sich, eines dem 
andern, immer weniger fremd zu machen, auch auf alle andern 
in ihrem Laufe schiffbaren und verschiedene Staaten trennenden 
oder durchfließenden Ströme ausgedehnt werden könne." Der 
Wiener KongreB hat dann in den Arti',eln 108 bis 116 der Schluß.. 
akte vom 9. Juni 1815, diese Grundsätze im einzelnen, aber unter 
Vorbehalt besonderer Vereinbarungen für die einzelnen Ströme, 
durchgeführt. Beilage 16 der Akte enthält die Reglements für 
die Rheinschiffahrt sowie für die Schiffahrt auf Neckar, Main, 
Mosel, Maas und ScheIde. 

dory, H. H. n 279. Stoerk, in v. Stengels Wörterbuoh des Verwaltungs
reohts. m. Erg. Bd. 195. Sohmitt, Das Recht der SohiHahrt auf intel
nationalen Flüssen. Wirzburger Dias. 1909. SartoriuB, H. Bt. m 18. 
de Louter I 430. Merignhac TI 605. NYB II 129. Oppenheim 
1239, 248. Ullmann 333. 
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Solche besondere Vereinbarungen sind zunächst, und zwar 
trotz des Widerstrebens der Niederlande 2), für den Rhein und 
seine Nebenflüsse getroffen worden. Die Rheinschiffahrtsakte 
vom 31. März 1831 beschränkte zwar noch die Schiffahrt auf die 
Uferstaaten ; aber die revidierte Akte vom 17. Oktober 1868, ver
einbart zwischen Preußen, Baden, Bayern, Hessen, Frankreich 
und den Niederlanden, gab die Schiffahrt von Basel bis ins Meer 
den Schiffen aller Staaten frei, und der Vertrag zwischen Baden 
und der Schweiz vom 16. Mai 1879 dehnte diese Bestimmung auf 
die Strecke von Neuhausen bis Basel aus. Rasch folgten die Ver· 
einbarungen für die übrigen großen europäischen Ströme: für die 
Ems (1843), EIbe (1821; Aufhebung des Elbzolles durch den 
norddeutsch-österreichischen Vertrag vom 22. Juni 1870, B. G. BI. 
S. 417), die Weser (1823), Oder 3), Weichsel, Warthe, den Niemen, 
Pruth (Konvention zwischen Rußland, Österreich und Rumänien 
vom 15. Dezember 1866; abgeändert 2. März 1895)'), Po, der, ob
wohl zum italienischen Strom geworden, doch unter den Rechts
regeIn der internationalen Ströme geblieben ist (bestritten), den 
Duero, Tajo und für die Donau; ferner für verschiedene nord
und südamerikanische Ströme, so für den Rio de la Plata (parana 
und Uruguay; Vertrag zwischen Argentinien, Großbritannien, 
Frankreich und den Vereinigten Staaten vom 10. Juli 1853), end
lich in jüngster Zeit auch für den Kongo und den Niger. 

2. Die Durebliihrung des Grundsatzes setzt besondere Verein
barungen für die einzelnen Ströme voraus, die daher auch "konven
tionelle" Ströme genannt werden. 

2) Sie stützten sich auf den Wortlaut des oben angeführten Pariser 
Friedens: "jusqu'a. Ja. mer" (nicht: "jusque dans ]a mer"). - tJber Elbe
und Rheinschüfa.hrt vgI. Jellinek, H. St. TII926, VII 120. Die revi
dierte RheinschüfahrtBakte von 1868 ist abgedruckt bei Fleischmann 81 
und Strupp I 308. Eckert, Die Rheinschiffahrt im 19. Jahrhundert. 
1900. Gothein, Geschichtliche Entwicklung der RheinschiHahrt. 1903. 
Arndt, K. Z. IV 208. Mallinckrodt bei v. Stengel-Fleischmann 
Irr 314. - Uber die Weserschiffahrt vgL Jellinek, H. St. VTII785. -
tJber die gewerbliche Ausnutzung des Wassers: v. Bar, R. G. XVII 281; 
Dupuis, R. G. XVllI 617. Verhandlungen des Instituts XXIV 156, 347. 

3) Vertrag zwischen Preußen und Rußland vom 7./19. Dezember 1818, 
aufgehoben durch den Vertrag vom 27. Februar/lI. März 1825 (Preußische 
Gesetzsammlung 1825 S.57), durch den auf allen preußischen und 
russischen Wasserstraßen den beiderseitigen Untertanen gleiche Rechte 
zugesichert wurden. 

4) N. R. G. 2. s. XXXIV 350. 
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Der Inhalt dieser Vereinbarungen geht im allgemeinen dahin: 
a) Die Gebietshoheit der Uferstaaten bleibt bestehen. Diese 

haben für die Erhaltung des Fahrwassers, des Leinpfades usw., 
iiberhaupt der Schiffbarkeit des Stromes, zu sorgen und gemein
sam die Schiffahrtsordnungen festzustellen. 

b) Die Schiffahrt steht den Schiffen aller Flaggen (nicht 
nur der Uferstaaten) offen. Abgaben dürfen nur insoweit erhoben 
werden, als sie Gegenleistungen für die zur Erhaltung der Schiff· 
barkeit oder zur Erleichterung des Verkehrs gemachten AuIwen· 
dungen sind. 

c) Mehrfach sind neben der Kommission der Uferstaaten 
allgemeine, internationale Kommissionen eingesetzt worden, um 
gegenüber den Uferstaaten im allgemeinen Interesse über die 
Durchführung der Schiffahrlsfreiheit zu wachen. 

Dazu tritt in den späteren Vereinbarungen (noch nicht in 
den Rheinschiffahrtsakten) die sogenannte "Neutralisierung", 
besser "Befriedung"; d. h. der Stromlauf selbst, die zur Erhal
tung der Schiffbarkeit errichteten Anstalten und die überwachen
den Kommissionsmitglieder sowie ihre Angestellten werden von 
der Staatsgewalt der Uferstaaten befreit. 

D. Die Reehtsverhältnlsse der Donau.6) 

1. Die Freiheit der Donauschiffahrt, die Rußland in dem 
Frieden zu Adrianopel 1829 für sich allein in Anspruch genommen, 
aber in dem Vertrag mit Österreich vom 25. Juli 1840 (Strupp I 291) 
allen Mächten zugestanden hatte, wurde erst durch die Art. 15 
bis 19 des Pariser Friedens vom 30. März 1856 (s. Anhang) auf 
feste Grundlagen gestellt. Eine europäische Kommission 
(Art. 16), bestehend aus den Vertretern der Signatarmächte, wurde. 
mit der Aufgabe betraut, die "Mündungen der Donau, sowie die 
Teile des daran stoßenden Meeres von dem die Passage hindernden 
Sande und anderen Hemmnissen zu befreien. Sie sollte ihre 
Aufgabe in zwei Jahren beendigen und sich dann wieder auflösen. 

5) Vgl. Engelhardt, R. J. XV 5, 340, XVI 360. Bittei, 'Ober 
das Flußschiffahrtsreeht der Donaumündungen. Dias. 1899. Saint·Clair, 
Le Danube. :f:tude de droit international. 1899. Jellinek, H. St. In 
549. Sturdza, Recueil de documenta relatifs alaliberte de navigation 
du Danube. 1904. Gusti, Preußische Jahrbücher CXVIII 235. Radu, 
Die Donauschiffahrt in ihrer völkerrechtlichen Entwickelung. Berliner 
Dias. 1909. Dernorgny, La. question du Danube. 1911. v. Ullmann 
bei v. Stengel·Fleischmann I 604. 
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Daneben wurde eine Ufer s taa te nk ommi s sion eingesetzt. 
Sie hatte die Aufgabe, die Fluß-, Schiffahrts- und Polizeireglements 
auszuarbeiten und nach Auflösung der Europäischen Kommission 
deren Befugnisse zu übernehmen. Sehr bald stellte sich jedoch 
die Notwendigkeit heraus, das Mandat der Europäischen Kom
mission zu verlängern, während ale "permanente Uferstaaten
kommission" kein rechtes Leben zu entfalten vermochte (vgl. 
oben § 18 11). 

2. Die von der Uferstaatenkommission ausgearbeitete Schiff
fahrtsakte vom 7. November 1857 (Strupp I 292), welche die Fahrt 
zwischen den einzelnen Donauhäfen (le "petit cabotage") den 
Uferstaaten vorbehielt und den Schiffen der übrigen ;Uächte nur 
die Fahrt vom offenen :Meer bis zu einem Donauhafen oder umge
kehrt freigab, wurde von den Mächten auf der Pariser Konferenz 
von 1858 verworfen; sie ist aber noch heute als Akte vom 
9. Januar 1858, in Widerspruch mit dem Pariser Frieden, in 
Österreich-Ungarn in Geltung. 

Dagegen vereinbarten die Mächte auf der Pariser Konferenz 
unter dem 28. März 1866 die vom 2. November 1865 datierte 
Schiffahrts-Akte für die Donau-Mündungen (Preuß. G. S.1867 S. 307 ; 
Fleischmann 72, Stropp I 300). Nach ihr (Art. 21) genießen alle 
von der Europäischen Kommission geschaffenen Arbeiten und Ein
richtungen, auch die Schiffahrtskasse von Sulina, die durch Art. 11 
des Pariser Friedens für das Schwarze Meer vereinbarte Neu t r a I i
tät (oben § 26 11 2). Diese erstreckt sich aber weiter auch auf die 
Generalinspektion der Schiffahrt, die Verwaltung des Hafens von 
Sulina, die Angestellten der Schiffahrtskasse und das Marine
hospital ; sowie auf das mit der Überwachung der Arbeiten beauf
tragte technische Personal. Das' heißt, die genannten Personen 
und Anstalten sind im Kriege außerdem vor den Unternehmungen 
der Kriegführenden geschützt. 

Der Londoner Vertrag vom 13. März 1871 (oben § 26 II 2) 
hielt diese Bestimmungen aufrecht. Nach Art. 7 soll das Recht 
der Türkei, in ihrer Eigenschaft als Territorialmacht ihre Kriegs
schiffe wie früher zu jeder Zeit in die Donau einlaufen zu lassen, 
unberührt bleiben. 

3. Art. 62 des Berliner Vertrags vom 13. Juli 1878 (R. G. BI. 
S. 307) dehnte zunächst die Neutralität der Donau bis hinauf 
zum Eisernen Tor, also auf den mit tl e ren Flußlauf, aus. Alle 
Festungen und Befestigungen, die sich an dem Laufe des 
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Flusses von dem Eisernen Tore ab bis zu seinen Mündungen be
finden, sollen geschleift und neue nicht angelegt werden. Kein 
Kriegsschiff darf die Donau abwärts des Eisernen Tores befahren 
mit Ausnahme der, bereits 1856 (Art. 19) erwähnten leichten, für 
die Flußpolizei und den Zolldienst bestimmten Fahrzeuge. Die 
Stationsschiffe der Mächte an den Donaumündungen dürfen jedoch 
bis nach Galatz hinaufgehen_ Die Europäische Kommission bleibt 
auf den untersten Teil des Flußlaufes (section maritime) be
schränkt, wird aber (Art. 53) ihre Tätigkeit bis nach Galatz 
hinauf in vollständiger Unabhängigkeit von der Landesgewalt 
ausüben. Art. 57 überträgt ÖSterreich·Ungarn die Ausführung der 
Arbeiten, die notwendig sind, um die durch das Eiserne Tor und 
die Stromschnellen der Schiffahrt bereiteten Hindernisse zu be· 
seitigen (vgI. Anhang). 

4. Die Schiffahrtsa.kte von 1865 wurde durch eine von der 
Europäischen Kommission ausgearbeitete Zusatzakte vom 28. Mai 
1881 (R. G. BI. 1882 S. 61; Fleischmann 171, Strupp Il 210) den 
neueren Bedürfnissen angepaßt. Das ebenfalls von ihr aus· 
gearbeitete Schiffahrtsreglement vom 19. Mai 1881 6 ) für den 
untern Donaulauf und die Donaumündungen wurde von der 
Londoner Konferenz am 10. März 1883 (Strupp II 213) ange
nommen. Dagegen fand das Schiffahrtsreglement für den mi tt
I er e n Donaulauf (zwischen Braila und dem Eisernen Tor) vom 
2. Juni 1882 1) zwar die Zustimmung der Großmächte und der 
Türkei, erregte aber den lebhaften Widerspruch Rumäniens, das 
sich durch den ständigen Vorsitz Österreich-Ungarns in der 
Kommission verletzt fühlte, und ist daher bisher nicht in Kraft 
getreten 8). Die Schiffahrt auf dem mittleren Stromlauf steht 
mithin auch heute noch nicht unter völkerrechtlicher Ver· 
waltung, sondern unter dem Territorialrecht der Uferstaaten. 
Auf der Londoner Konferenz wurden zugleich die Befugnisse der 
Europäischen Kommission auf 21 Jahre verlängert (von da mit 
stillschweigender Verlängerung auf je drei Jahre). Rußland aber 

6) Abgedruckt N. R. G. 2. s. IX 254. 
7) Abgedruckt N. R. G. 2. s. IX 392. 
8) Vgl., a.ußer den in Note 5 a.ngegebenen Schriften: v. Holtzen· 

dorff, Rumäniens Uferrechte an der Donau. 1883. Dahn, Eine Lanze 
für Rumänien. 1883. Geffcken, La question du Danube. 1883. Jellinek, 
Österreich.Ungarn und Rumänien. 1884. Ferner R. G. IV 120; Bunsen, 
R. J. XVI 551. - Die Verhandlungen der Konferenz sind a.bgedruckt 
N. R. G. 2. s. IX 346. 
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gelang es, den Kiliaarm der Kontrolle der Europäischen Kom
mission zu entziehen. 

5. Einen neuen Streitfall hat das Verhalten Ungarns herauf
beschworen. Am 27. September 1896 hatte nach (angeblicher) 
Beendigung der Regulierungsarbeiten die feierliche Eröffnung des 
Eisernen Tores stattgefunden. Aber bald erhob die Schiffahrt 
Klagen über die Unzulänglichkeit der vorgenommenen Arbeiten. 
Die Klagen verstärkten sich, als die ungarische Regierung unter 
dem 14. Juli 1899 einseitig die Schiffahrtsreglements erließ und 
durch diese, besonders durch die Bemessung der Schiffahrts· 
abgaben, die ungarische Schiffahrt günstiger stellte als die der 
übrigen Mächte. Der von Frankreich und Rußland, von Bulgarien 
und Rumänien gegen die Reglements erhobene Widerspruch ist 
bisher ohne Erfolg geblieben 9). 

m. Die Rechtsverhältnlsse des Kongo und des Niger. 
Die Freiheit der Schiffahrt auf dem Kongo und dem Niger 

ist durch die Generalakte der Berliner Konferenz vom 26. Februar 
1885 (s. Anhang), und zwar durch die Art. 13 ff. (Kongoschiffahrts· 
akte) und 26 ff. (Nigerschiffahrtsakte), gewährleistePO). 

Der Gedanke hat aber hier nach verschiedenen Richtungen 
hin eine wesentlich erweiterte Durchführung gefunden. 

a) Die Freiheit der Schiffahrt erstreckt sich nicht nur auf 
das ganze S t rom g e b i e t, auf alle in dieses fallenden N eben
flüsse und dazu gehörenden Seen, sondern auch auf die Kanäle, 
Eisenbahnen und Straßen, die zu dem besonderen Zwecke erbaut 
werden, um den Mängeln der natürlichen Wasserstraßen abzu
helfen (Art. 15 und 16). 

b) Die Freiheit der Schiffahrt erstreckt sich ferner nicht 
nur auf die Handelsschiffe, sondern auch auf die Kr i e g s s chi f f e 
(Art. 22); und zwar gilt dies sowohl vom Kongo als auch vom 
Niger, obwohl es für diesen nicht ausdrücklich ausgesprochen ist. 

c) Sie soll endlich auch in Kr i e g s z e i t e n, ausgenommen 
für Konterbande, in Kraft bleiben; und alle Anstalten und Per
sonen sollen unverletzlich sein (Art. 25). 

9) Vgl. Blociszewski, R. G. IV 104. - Sturdza, La. question 
des portes de fer et des cataractes du Danube. 1899. Ghica, Les droits de 
pllage aux Portes de fer. 1900. Cantilli, La. question des taxes de peage 
aux Portes de fer. 1900. Vgl. auch Blooiszewski, R. G. VII 502. 

10) Oben S. 30. - Vgl. Duchene, R. G. 11 439. Pillet, R. G. 111 
190, V 829, VI 28. Travers-Twiss, R. J. XV 437, 547; XVl237; XVII 
213. v. Martens. R. J. XVTIr 150. 
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über die vereinbarte internationale Kommission s. oben 
§ 18 IJ 3. 

IV. Die Intematlonalen Kanäle.ll) 
1. Der für die internationalen Ströme- geltenc1e Grundsatz der 

SchlHahrtslreihelt Ist nach längeren Vorberatungen dnrch den VertrBl 
TOm 29. Oktober 1888 auch für den Im lahre 1889 eriHneten Sues
kanal anerkannt worden.lIl) 

Der Vertrag wurde nach dem Vorbilde des Clayton-Bulwer
Vertrages von 1850 (unten S. 222) zu Konstantinopel, auf Grund
lage der Verhandlungen der Konferenz zu Paris 1885, von den 
Großmächten, der Türkei, Spanien und den Niederlanden ge
schlossen. Nachträglich sind Griechenland, Schweden und Nor
wegen, Dänemark, Portugal, Japan und China beigetreten. 

Aus den Bestimmungen des Vertrages sind die folgenden 
hervorzuheben: 

Der maritime Suezkanal wird stets, in Kriegszeiten wie in 
Friedenszeiten, jedem Handels- und jedem Kriegsschiff ohne 
Unterschied der Flagge frei- und offenstehen. 

Die Mächte verpflichten sich, die freie Benutzung des Kanals 
im Krieg wie im Frieden nicht zu beeinträchtigen. Der Kanal 
wird niemals der Ausübung des Blockaderechts unterworfen 
werden (Art. 1). Ebenso soll die Sicherheit des Süßwasserkanals 
und seiner Zuflüsse nicht beeinträchtigt werden (Art. 2). Die 
Mächte verpflichten sich, das Material, die Anstalten, Bauten und 
Arbeiten beider Kanäle zu respektieren (Art. 3)_ 

Da der Kanal mithin auch in Kriegszeiten den Kriegsschiffen 
der Kriegführenden offenstehen wird~ verpflichten sich die Ver
tragsmächte, kein Kriegsrecht, ,keinen Akt der Feindseligkeit und 
keine Handlung, deren Zweck die Beschränkung der freien Schiff
fahrt im Kanal wäre, auszuüben, sei es im Kanal selbst und seinelt" 
Eingangshäfen, sei es in einem Umkreis von drei Seemeilen, von 

11) Rheinstrom, Die KanäJ.e von Suez und Panama. WÜl'Zburger 
Dias. 1906-

12) VgL Travers-Twiss, R. J. XIV 572, xvn 6UL Alser, R. J. 
xx 529. Charles-Roux, L'isthme et le canal de Suez. 2:Bde. 1901. 
v. Öthalom, Der Suezkanal und seine Geschichte, seine Bau- und Ver
kehrsverhiltnisse und seine militärische Bedeutung. 1905. Dedr eux, Der 
Suezkanal im internationalen Recht 1913. Fleisohmann bei v. StAlugel
Fleischmann rr 491. Merignhao rr 597. Nys I 516. Oppenheim 
1248. - Die VerhandlungsprotokoDe von 1885 sind abgedruckt N. R. G.2. 
s. XI 307, XV 213; der Vertrag bei Fleischmann 220 und S trupp II 198. 
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dem Eingangshafen an gerechnet, auch wenn die Türkei selbst 
eine der kriegführenden Mächte sein sollte 13). Die Kriegsschiffe der 
Kriegführenden dürfen im Kanal und in seinen Eingangshäfen sich 
nur soweit aufhalten, als es unumgänglich notwendig ist, um sich 
mit Lebensmitteln oder anderen Bedürfnissen zu versehen. Die 
Durchfahrt der Kriegsschiffe durch den Kanal wird in möglichst 
kurzer Frist nach den geltenden Reglements und ohne andern 
Aufenthalt geschehen als denjenigen, der durch die Bedürfnisse 
des Dienstes erfordert wird. Der Aufenthalt der Kriegsschiffe 
in Port Said und auf der Reede von Suez darf, den Fall der 
Seenot (reläche forcee) ausgenommen, vierundzwanzig Stunden 
nicht übersteigen. Zwischen der Ausfahrt eines Kriegsschiffes 
aus einem der Eingangshäfen und der Ausfahrt eines dem Gegner 
gehörenden Kriegsschiffes muß ein Zeitraum von vierundzwanzig 
Stunden liegen (Art. 4). 

Ferner dürfen in Kriegszeiten die Kriegführenden in dem 
Kanal und seinen Eingangshäfen weder Truppen, noch Munition, 
noch Kriegsmaterial ausschiffen (Art. 5). Prisen werden in allen 
Beziehungen ebenso wie die Kriegsschiffe der Kriegführenden be
handelt werden (Art. 6). Die Mächte dürfen keine Kriegsschiffe 
im Kanal halten. In die Häfen von Port Said und Suez dürfen 
sie Kriegsschiffe senden, insoweit ihre Zahl nicht zwei für jede 
Macht übersteigt; den Kriegführenden steht dieses Recht nicht zu 
(Art. 7). über die jetzt hinweggefallene überwachung der Aus
führung des Vertrages durch die Vertreter der Mächte in Ägypten 
s. oben § 18 11 4. 

2. Ganz anders verlief die völkerrechtliche Geschichte des 
Panamakanals 14). Am 19. April 1850 wurde zwischen England und 

13) Zwar hat Großbritannien zu d6m Vertrag von 1888 einen 
allgemeinen Vorbehalt gemacht. diesen jedoch in dem Vertrag mit Frank
reich vom 8. April 1904 II Art. 6 zurückgezogen. Eine unzweüelhafte 
Verletzung des Völkerrechts war es mithin, als England 1914 in Port Said 
den deutschen Postdampfer "Derfflinger" durch Wegnahme von Maschinen
teilen fahrt unfähig gemacht und später Befestigungen am Suezkanal an
gelegt hat. 

14) Vgl. Caratheodory, H. H. II 394. Viallate, R. G.X 5, XI 481. 
Rougier, R. G. XI 567 (über die Entstehung der Republik Panama). 
NysI528. Pensa, La. Republique et lecanal de Panama. 1906. Müller
Heymer, Der Panamakanal in der Politik der Vereinigten Staaten_ 1909. 
Brodnitz, H. St. VI 980. Catellani, Il canale di Panama. 1996. Arias, 
The Panama Cana.l. 1911. Boyd, R. G. XVII 614. Lehmann, B. Z. 
XXIII 2. Abt. 46. W. Kaufma.nn, K- Z. VI 407. Oppenheim, The 
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den Vereinigten Staaten der nach den verhandelnden Staatsmännem 
so genannte Clayton-Bulwer-Vertrag geschlossen (Strupp I 288), in 
dem die Vertragschließenden sich verpflichteten, gemeinsam 
die Sicherheit und Neutralität des Kanals (es war zunächst die 
Nicaragua-Linie in Aussicht genommen) zu verbürgen. Seit den 
achtziger Jahren aber änderten die Vereinigten Staaten ihre Hal
tung. indem sie. gestützt auf ihre Auslegung der Monroedoktrin 
(oben § 7 II 2), für sich das ausschließliche Recht der überwachung 
des Kanals in Anspruch nahmen. Der erste Hay-Pauncefote
Vertrag vom 5. Februar 1900, in dem England zwar auf das Recht 
der Mitkontrolle verzichtete. der aber an der vertragsmäßigen 
Neutralisierung des Kanals festhielt und den Beitritt den übrigen 
Mächten offenhielt, stieß daher im Senat der Vereinigten Staaten 
auf unüberwindlichen Widerstand. Unter dem Eindruck des 
südafrikanischen Krieges sah sich England zum Rilckzug 
veraniaßt. Der neue, ratifizierte Hay-Pauncefote-Vertrag vom 
18. November 1901 gewährte den Vereinigten Staaten die voll
ständige Beherrschung des Kanals, ohne Rücksicht auf die für 
ihn gewählte Linie. Das "allgemeine Prinzip der Neutralisation", 
im Sinne des Suezkanalvertrages von 1888, wird zwar von den 
Vereinigten Staaten anerkannt und in seinen Folgesätzen durch
geführt (Art. III); aber die an dem Vertrag nicht beteiligten Staaten 
können daraus kein Recht ableiten. Ende November 1902 traten 
die Vereinigten Staaten mit Columbien in Verhandlungen, die 
zu einem Vertrag vom 22. Januar 1903 führten; und als 
Columbien die Ratifizierung verzögerte, schlossen die Ver· 
einigten Staaten mit Panama, das sich von Columbien losgerissen 
und am 4. November 1903 als unabhängigen Staat erklärt hatte, 
am 18. November 1903 einen neuen Vertrag (Hay-Varilla-Vertrag), 
der ihnen die uneingeschränkte und dauernde Ausübung der 
Gebietshoheit nicht nur über den Kanal, sondern auch fiber 

Panama Conflict etc. 1913. Kraus (oben § 7 Note 6 S. 183 - tlber den 
Vertrag vom 18. November 1903: R. G. xvn 549. Offioial oorre-
8pondenoe and other documenta respecting the Panama question. 1904. -
Die Verträge von 1850 und 1901 sind abgedruokt B. Z. XII 365, sowie 
N. R. G. XV 187 und N. R. G. 2.8. XXX 631; die Verträge von 1901 und 
1903 bei Fleisohmann 321, 322; die von 1900, 1901, 1903 bei Strupp 
n 203 ff.; dazu R. G. XVIIT 89. - 'Ober das amerika.nische Gesetz vom 
24. August 1912 (Begünstigung der nationalen Küstenfrachtfahrt) und 
den britischen Protest vom 14. November 1912 (Jahrbuoh I 164, K. Z. 
VI 499) vgl. Butte und Ba.ty, Jahrbuch I 403 und 463. 
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einen Landstrich von je fünf englischen Meilen Breite auf beiden 
Ufern und über die beiden Endpunkte des Kanals am Großen wie 
am Atlantischen Ozean sichert. Die in Art. 18 ausgesprochene 
"ewige Neutralität" des Kanals ist mithin ohne jeden völker
rechtlichen Schutz unter die freie Souveränität der Vereinigten 
Staaten gestellt, denen daher auch die Anlage von Befestigungen 
nicht versagt werden kann 15). Damit ist aus dem geplanten inter
nationalen Friedenswerk ein auch den militärischen Zwecken der 
Vereinigten Staaten dienstbares nationales Werk geworden. 

V. Die Blnnenschiffabrt. 
1. Die SchiHahrt in den nationalen Gewässern (Flüssen, Binnen

seen, Kanälen) steht unter der Gesetzgebung des Uferstaates. Dieser 
Ist insbesondere berechtigt, Staatsfremde von der Binnenschirfahrt 
auszuscblleßen oder sie bel Zulassung ungünstiger zu stellen als die 
Staatsangehörigen (oben § 9 II). 

Aber die Entwicklung der Gegenwart geht dahin, auch be
züglich der Binnenschiffahrt die Staatsfremden den Staatsange
hörigen gleichzustellen. Das Deutsche Reich hat diesen Stand
nunkt vielfach in den mit andern Staaten geschlossenen Verträgen 
eingenommen. Als Beispiel mag Art. III des deutsch-japanischen 
Handels- usw. Vertrags vom 24. Juni 1911 (s. Anhang) dienen. 

Die Gleichstellung der Staatsfremden mit den Staatsange
hörigen ist ferner durch das deutsche Reichsgesetz, betref
fend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt vom 
15. Juni 1895 (R. G. BI. S. 301; n~ue Fassung R. G. BI. 1898 S.868) 
ausgesprochen worden. 

Auch für die Binnenseen ist dieser Grundsatz mehrfach ver
einbart worden. So für den Gardasee durch den Züricher Frieden 
vom 10. November 1859. 

2. Für die Binnensehlrrahrt gilt heute bereits fast allgemein 
der Grundsatz, daß die von einem Staate ausgestellten Alchscheine 
(certmcats de jaugeage) von allen übrigen Staaten als maßgebend an
erkannt werden. 

Dieser Grundsatz ist in zahlreichen Einzelverträgen ausge
sprochen worden. Von besonderer Wichtigkeit ist die von Deutsch
land, Belgien, Frankreich und den Niederlanden geschlossene Über-

15) Vgl. R. G. XVII 549, 624. - Das Recht war ausgeschlossen 
in den Verträgen von 1850 und 1900 (Art. II Ziff. 7), nicht erwähnt. 
im Vertrag von 1901, ist dagegen ausdrücklich vorbehalten in dem Ver
trag von 1903. - Gegen den Text Lehmann. 
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einkunft, betreffend die Aichung der Binnenschiffe vom 4. Februar 
1898 (R. G. BI. 1899 S. 299); ergänzt nach der Bekanntmachung 
vom 1. Juni 1908 (R. G. BI. S. 398). Die Vereinbarung findet, was 
Deutschland betrifft, Anwendung auf Preußen, Bayern, Baden, 
Hessen, Elsaß-Lothringen sowie die übrigen deutschen Staaten, 
die später ihren Beitritt erklären sollten. 

8. Zahlreich sind die zwischen einzelnen, Insbesondere benaeh
barten Staaten geschlossenen, die BlnnenschHfabrt berührenden Verträge. 

Hierher gehören Verträge über die Regelung des Wasser
laufes der Flüsse und die Speisung (alimentation) der Kanäle, 
über den Nachrichtendienst, so beim Herannahen von Hoch
wasser, über den Ausbau des Fluß- und Kanalnetzes, über Schiff
fahrtsanlagen aller Art, über Brücken und andere Bauten, über 
Schiffahrt, Flößerei und Fischerei. Für den Bodensee haben 
Österreich-Ungarn, Baden, Bayern, die Schweiz und Württemberg 
eine internationale Schiffahrts- und Hafenordnung vom 22. Sep
tember 1867 vereinbart, die am 8. April 1899 revidiert wurde 16). 
Allgemeine völkerrechtliche Rechtssiltze aber lassen sich auf 
diesem Gebiete nicht aufstellen. 

§ 28. Handel und Industrie.1 ) 

L Aus der Souveränität der Staatsgewalt folgt die Autonomie der 
Handelspolitik (oben § 8 11). 

Jeder Staat, soweit er durch Verträge nicht beschränkt ist, 
hat das Recht, diejenige Handelspolitik zu treiben, die er für die 
richtige hält; er kann dem reinsten Freihandelsprinzip huldigen 
oder in seinem autonomen Tarif weitgehende Schutzzölle ein
führen; er kann durch Verträge sich binden, die entweder einen 
bis in die kleinsten Einzelheiten gehenden Tarif, oder aber die 
bloße Meistbegünstigungsklausel enthalten; er kann alle andern 
Staaten auf dem Fuß der Gleichberechtigung behandeln, oder, 
wenn er Retorsionen nicht scheut, mit Differenzialzöllen arbeiten. 

16) N. Re G. 2. B. XX 354, XXX 206. 
1) v. MeIle, H. H. III 141. Oncken, H. St. V 346. Kurzmann, 

Die Völkerrechtsnormen in den deutschen Handelsverträgen. Heidelberger 
Dias. 1907. Lusensky bei v. Stengel-Fleischmann II 355. Merignhac 
II 688. Ullmann 419. - Die von den verschiedenen Staaten ab
geschlossenen Handelsverträge werden von dem deu tschen Handels
archiv in deutscher Sprache veröffentlicht. Vgl. die amtliche Zusammen

.stellung: Die Handelsverträge des Deutschen Reichs. 1906. 
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Seit dem Beginn der neunziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts besteht zwischen den ntitteleuropäischen Staaten ein Ver
tragssystem, das, an die Stelle der bloßen Meistbegünstigungsver
träge getreten, auf der Unterscheidung zwischen einem gesetzlich 
festgelegten Generaltarif (als Maximaltarif oder als Maximal- und 
Minimaltarif) und dem vereinbarten Konventionaltarif beruht. 
Das Deutsche Reich hatte in den v. Caprivischen Handelsverträgen 
von 1891 bis 1894 (geschlossen mit Belgien, Italien, Österreich· 
Ungarn, mit der Schweiz, mit Serbien, Rumänien und Rußland) 
eine gemäßigt schutzzöllnerische Richtung eingeschlagen und sich 
zugleich bemüht, Mitteleuropa zu einer handelspolitischen Ein· 
heit zusammenzufassen. Das Zolltarifgesetz vom 25. Dezember 
1902 (R. G. BI. S. 303) lenkte in hochschutzzöllnerische Bahnen 
(besonders bezüglich der landwirtschaftlichen Produkte) ein. Auf 
dieser Grundlage sind Zusatzverträge zu den bestehenden Ver· 
trägen abgeschlossen worden mit Belgien am 22. Juni 1904 
(R. G. BI. 1905 S. 599), Rußland am 28./15. Juli 1904 (R. G. BI. 1905 
S. 35), Rumänien am 8. Oktober/25. September 1904 (R. G. BI. 1905 
S. 253), mit der Schweiz am 12. November 1904 (R. G. BI. 1905 
S. 319), Serbien am 29./16. November 1904 (R. G. BI. 1906 S. 319), 
Italien am 3. Dezember 1904 (R. G. BI. 1905 S. 413), Österreich· 
[ngarn am 25. Februar 1905 (R. G. BI. 1906 S. 143). Dazu kommen 
der Handels-, Zoll· und Schiffahrtsvertrag mit Bulgarien vom 
1. August 1905 (R. G. BI. 1906 S. 1), verlängert bis 31 Dezember 
1917 (R. G. BI. 1912 S. 488); der Handels- und Schiffahrtsver· 
trag mit Schweden vom 2. Mai 1911 (R. G. BI. S. 275), der an 
Stelle des Vertrages vom 8. Mai 1906 getreten ist; der Vertrag 
mit Japan vom 24. Juni 1911 (R. G. BI. S.477), der den Ver· 
trag vom 4. April 1896 ersetzt; der Vertrag mit Bolivien vom 
22. Juli 1908 (R. G. BI. 1910 S.507), mit Portugal vom 30. No· 
vember 1908 (R. G. BI. 1910 S. 679). Zu dem Handelsabkommen 
mit Egypten vom 19. Juli 1892 ist ein Zusatzabkommen vom 
17. März 1910 (R. G. BI. S. 901) vereinbart worden. Der Deutsch· 
Äthiopische Freundschafts· und Handelsvertrag vom 7. März 
1905 (R. G. BI. 1906 S. 470) ist, wie der Vertrag mit EI 
Salvador vom 14. April 1908 (R. G. BI. 1909 S. 405) und der 
Vertrag mit Venezuela vom 26. Januar 1909 (R. G. BI. S.619), ein 
einfacher Meistbegünstigungsvertrag. Vgl. auch die Zusatzüber· 
einkunft zu dem deutsch·türkischen Freundschafts·, Handels- usw. 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Aufl. 15 
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Vertrag vom 26. August 1890 (R G. Bl.1891 S. 117) vom 25. April 
1907 (R G. BI. S.371). 

Fran"kreich gegenüber ist durch Art. 11 des Frankfurter 
Friedens das reine Meistbegünstigungsverhältnis festgelegt. Mit 
den Vereinigten Staaten ist, bis zum Zustandekommen eines um
fassenden Handelsvertrages, eine vorläufige Vereinbarung als 
Handelsabkommen vom 22. April/2. Mai 1907 (R. G. BI. 1907 S.305) 
getroffen worden, das durch Gesetz vom 5. Februar 1910 (R.G.Bl. 
S. 387) ergänzt wurde. Das Handelsprovisorium mit Großbritan
nien (mit Ausnahme von Kanada) ist seit der Kündigung des 
Meistbegünstigungsvertrages im Jahre 1898 wiederholt, zuletzt 
durch Gesetz vom 20. Dezember 1911 eR. G. BI. S. 975) ver
längert, nach Ausbruch des Krieges August 1914 aber durch 
Bundesratsbeschluß aufgehoben worden; es sicherte den Ange
hörigen und den Erzeugnissen der heiden Länder die Behand
lung auf dem fuße der Meistbegünstigung. Auch mit Spanien sind 
die Verhandlungen über die wiederholte Verlängerung des Handels
provisoriums nicht hinausgekommen. Mit den übrigen Staaten 
bestehen ältere Verträge, die teils MeistbegÜDstigungsverträge, 
teils Tarifverträge sind. 

Die Selbständigkeit der nationalen Handelspolitik erleidet 
jedoch gewisse Einschränkungen. 

1. Die Schutzzölle dürfen nicht als allgemeine, auf alle Gegen. 
stände gelegte Prohibitivzölle zu einer Abschlle8ung des Landes gegen 
allen Handelsverkehr überhaupt werden; denn damit würde der Staat 
seiner völkerrechtlichen Verpflichtung zum commercium (oben 
§ 7 IV) direkt zuwiderhandeln_ Die Grenze wird im einzelnen 
Falle vielleicht schwierig zu ziehen sein. 

2. Die Selbständigkeit der HandelspoUtlk kann (ganl abgeseheD 
von den kündbaren Handelsverträgen) elngeschränld oder ausgesehloueD 
seID durch die von andem Staaten dem Staat auferlegte DDkündbare 
Verpmchtung, eIne bestimmte HandelspoUUk zu treiben. 

So ist dem Kongostaat und den übrigen Staaten, die im 
konventionellen Kongobecken Besitzungen haben, durch die Kongo
akte von 1885 Art. 1 bis 5 die Handelsfreiheit auferlegt worden; 
und erst die Unterzeichner der Brüsseler Antisklavereiakte vom 
2. Juli 1890 gewährten den beteiligten Staaten das Recht zur Er
hebung von Eingangszöllen bis zu zehn Prozent des Wertes, um 
der ungünstigen Finanzlage des jungen Staatswesens aufzuhelfen. 
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IL Durch die Handelsverträge werden Insbesondere die Voraus
setzungen geregelt, unter welchen die Ein-, Aus- und Durchfuhr Ton 
Waren gestattet wird. 

1. Nur ausnahmsweise und auf Grund besonderer Vereinbarung 
kann in diesem Fall die Ein-, Aus- oder Durchfuhr gewisser Waren 
'erboten werden.S ) 

Als solche Waren pflegen in den Verträgen aufgezählt zu 
werden: 

a) Waren, die den Gegenstand eines Staatsmonopols 
bilden; 

b) Waren, deren Einfuhr Gefahr für die Gesundheit von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen mit sich bringen könnte; 

c) Waren, deren Ausfuhr die Interessen der Landesvertei
digung gefährden würde. 

d) Mehrfach findet sich aber auch noch eine weitergehende 
Klausel, kraft welcher die Vertragschließenden sich vorbehalten, 
"aus Rücksichten der öffentlichen Sicherheit oder der Moral" 
Einfuhr- und Ausfuhrverbote auch in Beziehung auf andere Waren 
zu erlassen_ 

e) Einzelne Staaten (so Italien und Griechenland) lassen die 
Ausfuhr von Kunstgegenständen oder Denkmälern nur unter be
sonderen einschränkenden Voraussetzungen zu. 

In den Handelsverträgen, durch die solche Verbote vor
gesehen werden, pflegt meist auch ausdrücklich bestimmt zu 
werden, daß dem Vertragsgegner gegenüber kein Einfuhr- oder 
Ausfuhrverbot in Kraft gesetzt werden solle, ohne daß dieses 
zu gleicher Zeit und unter den gleichen Voraussetzungen auch 
allen übrigen Staaten gegenüber in Kraft treten werde. Es kann 
auch hier die Meistbegünstigungsklausel Anwendung finden. Um
gekehrt enthielt Arl 1 Abs. 4 des deutsch-schweizerischen Handels
und Zollvertrages vom 10. Dezember 1891 (R. G. B1.1892 S. 195) 
die Bestimmung: "Die vertragschließenden Teile werden jedoch 
während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages die Ausfuhr von 
Getreide, Schlachtvieh und Brennmaterialien gegenseitig nicht 
verbieten." In dem neuen Vertrag (oben S. 225) ist diese Be
stimmung weggefallen. England hat durch Gesetz vom 6. August 

2) VgL Btoerk, LA. IX 23. 

15* 
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1897 8) die Einfuhr von in Strafanstalten angefertigten Gegen
ständen verboten. 

2. Von den elnzuJiihl'enden Waren werden, soweit nicht frei· 
handel herrscht, EIngangszölle erhoben, während DurebganguöDe nur 
selten mehr sleh finden. 

Die Waren müssen, um der vertragsmäßigen Behandlung 
teilhaftig zu werden, mit Ursprungszeugnissen versehen sein. Be
sondere Erleichterungen gelten regelmäßig für den Grenz-, 
Markt- und Veredelungsverkehr, für die Muster von Handlungs
reisenden ') usw. Häufig werden auch besondere Zoll karte II e 
geschlossen, mit Vereinbarungen zur Verhütung und Bestrafung 
von Übertretungen der Zollgesetze, besonders des Schleichhandels 
(unten § 33 I 1). 

m. In lahJrelchen Handelsverträgen der neueren Zelt, namentllch 
In denen, die von Italien, Belgien und der Schweiz geschlossen worden 
sind, findet slch die Scbledsgerlchtsklausel (kompromlssarisehe Klausel). 

Diese Klausel enthält die Vereinbarung, daß die VertragschlieBen. 
den sich verpflichten, alle Streitigkeiten, die aus der Anwendung 
und Auslegung des Vertrages entstehen sollten, einem Schieds
gericht zu übertragen (unten § 38 II 2). Das Deutsche Reich hat 
in die meisten neuen Verträge (nicht aber in den Vertrag mit 
RuBland) die Schiedsgerichtsklausel in bezug auf Tarifstreitig
keiten aufgenommen. 

IV. Mehrere Staaten können auch wohl einen Zollverband (UDlon 
douanl~re) schUeßen, durch den sie dem Ausland gegenüber als eln· 
heltllches Hande1sgeblet erscheinen. 

Das bekannteste Beispiel bietet der deutsch-preußische Zoll
verein, der nach langen Vorverhandlungen am 1. Januar 1834 in 
volle Wirks~keit getreten ist; er hat die Zollschranken zwischen 
den Einzelstaaten beseitigt und damit die politische Einigung 
der deutschen Staaten, aber auch die Periode des Freihandels 
zwischen den europäischen Mächten vorbereitet. In theoretischer 
Beziehung ist der Vertrag vom 9. November 1865 von Interesse, 

3) Die diploma.tische Korrespondenz zwischen Großbritannien und 
den beteiligten Staaten iber diese Angelegenheit (1895 und 1896) siehe 
N. R. G. 2. B. XXVII 425. 

4) Vgl. z. B. die deutsch-franzöBiBche Vereinbarung vom 2. Juli 1002 
eR. G. BI. 1903 S. 47); die deutsch-niederländische vom 9. November 1912 
(R. G. BI. 1912 S. MI). 
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durch den die Zollunion zwischen Frankreich und Monako be
gründet wurde. Hierher gehört auch das durch den Ausgleich 
von 1867 geschaffene Zoll- und Handelsbündnis zwischen den 
österreichischen Kronländern und den Ländern der ungarischen 
Krone. 

Verschieden von dem "Zollverein" mehrerer Staaten ist der 
"Z 0 11 ans chi u ß" einzelner Gebiete an ein größeres einheitliches 
Zollgebiet. Beispiele bieten Liechtenstein, das seit 1852 an Öster
reich, sowie Luxemburg, das seit dem Vertrage vom 20./25. Oktober 
1865 (verlängert am 11. November 1902) an den deutschen Zollver
band angeschlossen ist; oder die österreichischen Gemeinden Jung
holz in Tirol, das seit 1868, und Mittelberg in Voralberg, das durch 
Vertrag vom 2_ Dezember 1890 (R. G_ BI. 1891 S. 59) dem deutschen 
Zollsystem angegliedert wurde. Das Prinzip der "beweglichen 
Vertragsgrenzen" (oben § 24 1lI 3) bezieht sich vorzugsweise auf 
die "zollgeeinten Gebiete". 

Umgekehrt können bestimmte Landesteile von dem ein
heitlichen Zollgebiete als Freihäfen oder Freibezirke aus -
ge s chI 0 S sen sein. So Hamburg bis 1882, Bremen bis 1885. 
In Art.59 des Berliner Vertrages von 1878 (s. Anhang) er
klärte der Kaiser von Rußland, "daß es Seine Absicht sei, Batum 
zu einem wesentlich für den Handel bestimmten Freihafen zu 
machen"; 1886 wurde diese Erklärung zurückgezogen. 

v. Den Handelsinteressen dient auch der StaatenTerband zur Ver. 
illfenWehung der Zolltarife (Union internationale pOOl Ja publleation des 
tarUs dooanlel'8), der am 6.lull1890 zu Drossel gegriiDdei worden 1st.1) 

Der Verband, dem das Deutsche Reich 1904 beigetreten 
ist, umfaßt heute in Europa: Österreich-Ungarn, Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, die 
Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Rußland, die 
Schweiz, Schweden, Serbien, Spanien; in Amerika: die Ver
einigten Staaten, Mexiko, Guatemala, Costarica, Nicaragua, Hon
duras, Panama, Argentinien, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru, Uru
guar, Venezuela, Columbien, Ekuador, Brasilien; in Asien: Japan, 
China, Persien, Siam; in Afrika: den früheren Kongostaat und 
Ägypten. Über das Zentralamt dieses Verbandes vgl. oben § 19 II 8. 

6) Die Verhandlungen sind a.bgedruokt N. R. G. 2. s. XVIII 558; der 
Vertrag bei Fleisohma.nn 246. Vgl. R. G. TI 225 Note 2. 
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VL Von geringerer Zahl sind die auf die Produktlon bezügUehen 
Staatenverträge. 

1. Von grundlegender Bedeutung Ist bler der Bmsseler Vemar 
über die Behandlung des Zuckers vom Ii.März 1902 (R. G. BL 1903 S. '1)'). 

Er ist hervorgerufen worden durch das Bestreben, die 
Bedingungen für den Wettbewerb zwischen den Rübenzuck.er 
oder Rohrzucker erzeugenden Staaten auszugleichen und den 
Zuckerverbrauch zu heben. Vertragsstaaten sind: Deutschland, 
Österreich, Ungarn, Belgien, Frankreich, Großbritannien (ohne 
Kolonien), Italien, Niederlande (ohne Kolonien), Schweden, Spa
nien; Luxemburg und Peru sind 1903 (R. G_ BI. S. 277), die 
Schweiz ist 1906 (R. G. BI. S. 857) beigetreten. Den übrigen 
Staaten ist der Beitritt offengehalten. Der Vertrag verpflichtet 
die Vertragsmächte, die auf Erzeugung und Ausfuhr von 
Zucker gesetzten direkten wie indirekten Prämien zu be
seitigen und für den überzoU (die surtaxe), d. h. die Mehrbe
lastung des ausländischen über den inländischen Zucker, eine 
bestimmte Höchstgrenze nicht zu überschreiten. Zucker aus Län
dern mit Prämiensystem soU von den Verbandstaaten mit einem 
be sondern Einfuhrzoll belegt werden (Strafklausel)_ Eine stän
dige Kommission soll, unterstützt von einer Geschäftsstelle (oben 
§ 19 11 10), die Durchführung der Vereinbarung überwachen. Die 
Kommission besteht aus den Vertretern der Verbandsstaaten und 
hat ihren Sitz in BrüsseI. Durch Zusatzakte vom 28. August 
1907 (R.G.BI.1908 S. 135) wurde der Vertrag von den Signatar
mächten (ohne Spanien) bis zum 1. September 1913 verlängert; 
England wurde von der Strafklausel befreit; Rußland ist unter 
besonderen Bedingungen in dem Protokoll vom 19. Dezember 1907 
(R. G. BI. 1908 S. 140) beigetreten 7). Nach dem Protokoll vom 
17. März 1912 (R. G. BI. 249) ist die Vereinbarung auf weitere 
fünf Jahre, aber ohne die Beteiligung von Großbritannien, Italien 

6) t!ber die langwierigen Vorverhandlungen vgl. N. R. G. 2. B. XIV 
669, 724; XV 3. Abdruok des Vertrages bei Fleiaohmann 326. - Vor
bildlioh war die Pariser Zuokerkonvention vom 8. November 1864 zwischen 
Frankreioh, Belgien, Großbritannien und den Niederlanden. - VgI. Kauf
mann, Weltzuckerinduatrie und internationales und koloniales Recht, 1904-
BoreI, R. J. XLIX 150. Bertrand, Laconvention de Bruxelles etIeregime 
fisoa! actuel des aucres. 1910. Priaux, Laquestion des suores et les CODven
tiona suorit\rea de Bruxelles. 1911. Lippert (unter § 31 Note 1) S.364. 
Andre, R. G. XIX 665. 

7) N. R. G. 3. s. 1874, 880; V 169, 190. 
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und Spanien (R. G. BI. 1913 S. 706) verlängert worden; Rußland 
hat das von ihm verlangte außerordentliche Ausfuhrkontigent er
halten. Bisher haben Peru, die Schweiz und Schweden das Proto
koll ratifiziert (R. G. BI. 1912 S. 487). 

2. Zwischen benachbarten Staaten finden sich ferner Ver
träge über den "grenzüberspringenden Fabrikverkehr" ; als Bei
spiel mögen die deutsch-belgische Vereinbarung vom 7. April 1900 
(R. G. BI. S. 781) und der deutsch-niederländische Vertrag vom 
5. Juni 1901 (R. G. BI. 1902 S.55) dienen. Dazu treten Ver
träge über den Grenzverkehr mit alkoholischen Erzeugnissen; 
vg1. z. B. die Vereinbarungen des Deutschen Reichs mit den 
Niederlanden vom 6. Juni 1910 (R. G. BI. 1911 S. 103) und Bel· 
gien vom 27. Juni 1910 (R. G. BI. 1911 S. 1149). 

§ 29. Die Verkehrsanstalten. 
I. Der Postverkehr. 

1. Zahlreiche EInzelverträge, insbesondere wieder zwischen den 
benachbarten Staaten, regeln die Beförderung von Postsendungen sowie 
andere Betrlebsfragen. 

Von den Sonderverträgen zwischen benachbarten Staaten ist 
die vom Deutschen Reich mit den Niederlanden, Österreich-Ungarn 
und der Schweiz vom 29. Januar 1894 (R. G. BI. S. 113) ge
schlossene Vereinbarung von Vorschriften zur Erleichterung des 
wechselseitigen Verkehrs hervorzuheben, der auch Luxemburg und 
Belgien beigetreten sind. Weitere Erleichterungen sind zwischen 
Deutschland und Österreich-Ungarn vereinbart worden. 

Zu erwähnen ist das auf altem Herkommen beruhende, aber 
durch die jüngste Entwicklung beseitigte Recht der christlich
europäischen Staaten, in der Türkei, in Marokko und China ihre 
eigenen Postämter zu errichten 1). 

Zahlreich sind die Verträge, welche die europäischen 
Staaten untereinander, vor allem erst der Norddeutsche Bund, 
dann das Deutsche Reich, mit den übrigen Staaten geschlossen 
hatten. Besonders eng gestalteten sich die Beziehungen der 

1) Vgl. R. G. II 365, VIII 777. In dem österreiohisoh-tfukischen 
Abkommen vom 26. Februar 1909 (Strupp II 27) verpflichtet sich 
Osterreioh-Unga.rn zur allmählichen Aufhebung seiner Postämter. Ebenso 
Italien im Lausauner Frieden von 1912 ~(oben S. 42) Annex 4 Art. 7. 
Über China und Marokko vgl. Staedler, B. Z. XXI 593. Andersch, 
Die deutsche Post in der Türkei, in China. und Marokko usw. 1912. 
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Deutschen Staaten zu dem benachbarten Österreich, die in dem 
Postverein vom 6. April 1850 und später in den Postverträgen vom 
23. November 1867 (B. G.Bl.1868 S. 69), vom 30. November 1867 
(B. G. BI. 1868 S. 97) und 7. Mai 1872 (R. G. BI. 1873 S. 1) ihre feste 
Regelung gefunden hatten. 

2. Nach dem Muster der von kleineren Staatengruppen ge
schlossenen Verträge wurde am 9. Oktober 1874 zu Bern der "allgemeine 
Postverein" (die Union g(lBeraie des postes) von 21 Staaten begründet. 

An seine Stelle trat durch die Pariser Vereinbarung vom 1. Juni 
1878 auf Deutschlands Antrag der Weltpostverein (die UnIon postale 
universelle), der, durch spätere Kongresse mehrfach revIdiert (zu Lissabon 
1885, Wien 1891, Washlngton 1897, Rom 26. Mai 19(6), Jetzt, nach. 
dem China beigetreten ist, mit Ausnahme von einzelnen kleineren 
Staaten und Staatstellen, die ganze bewohnte Erde umfaBt. Der Ver. 
band wird durch einen Hauptvemag und mehrere (jetzt 6) Neben
verträge gebUdet. 2) 

Der Hauptvertrag bezieht sich auf die Beförderung: 1. von 
Briefen, 2. von einfachen Postkarten und Postkarten mit bezahlter 
Antwort, 3. von Drucksachen, 4. von Geschäftspapieren, 5. von 
Warenproben, die von einem der vertragschließenden Staaten 
nach einem andern geschickt werden. Für diese Beförderung 
stellt der Verein eine ganze Reihe von Rechtssätzen auf, deren 
Anführung an dieser Stelle nicht möglich ist. Erwähnt sei die 
Beseitigung der besonderen Durchgangsgebühren, die Einheitlich
keit der Postgebühr, der Wegfall der Portoteilung, die Zulassung 
von Einschreibsendungen (mit Gewährleistung), die mit Nach
nahme belastet werden können, die Zulassung von Eilsendungen, 
sowie die Eipsetzung eines internationalen Bureaus (oben § 19 11 2); 
seit 1906 sind die Antwort-Wertzeichen eingeführt worden. Der 
Vertrag wird durch ein Ausführungsreglement ergänzt 

Die Nebenverträge (arrangements particuliers), zwischen 
kleineren Staaten gruppen geschlossen, betreffen: 

a) den Austausch von Briefen und Kästchen mit Wertangabe 
(echange d~s lettres et des boites avec valeur declaree; seit 1891) ; 

2) Fischer-Asohenborn, H. St. VII 111. Rolland, De la corre
spondance postale et telegraphique d&DB les relations internationales. 1901 
(bespricht hauptsächlich die Rechtsverhältnisse im Kriege). Lacroix, 
EXPOS6 du systßme general de l'union postale universelle. 1910. 
Merignhac II 695. Ullmann 424. - Die Vereinbarungen von 1906 Bind 
abgedruckt R. G. BI. 1907 S.593 sowie bei Strupp I 326. 
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b) den Postanweisungsdienst (service des mandats de poste; 
in Kraft seit 1. April 1879); 

c) den Austausch von Postpaketen (echange des colis postaux; 
seit 1. Oktober 1881; Zusatzkonvention vom 7. November 1888)3); 

d) den Postauftragsdienst (service des recouvrements; in 
Kraft seit 1. April 1886); 

e) den Postbezug von Zeitungen und Zeitschriften (inter
vention de la poste dans les abonnements aux joumaux etc.; in 
Kraft seit 1. Juli 1892); 

f) Die Postausweisungsbücher (livrets d'identite) zur Legi
timation beim Empfang von Postsendungen und Postanweisungen 
(in Kraft seit 1. April 1886)'). 

Der letzte Weltpostkongreß (zu Rom 1906) hat die Erhöhung 
des Gewichts für den einfachen Brief auf 20 g und die Einfüh
rung von Antwortwertzeichen gebracht. 

ß. Der Telegraphenverkehr.~) 

Auch hier führten die gemeinsamen Interessen der Staaten
welt, nach und neben zahlreichen Einzelverträgen, nicht nur zur 
Bildung einer völkerrechtlichen Verwaltungsgemeinschaft, sondern 
auch zu besonderen Vereinbarungen über den Schutz der besonders 
kostspieligen und wichtigen unterseeischen Telegraphenleitungen. 

1. Der allgemeine Telegraphenverein (die Union till~aphlque 
uidverselle) wurde am 17. Mal 1866 zu Paris als dle erste aller völker. 
rechtlichen Verwaltungsgemelnschaften begründet. 

Nachdem der preußisch-französische Vertrag von 1862 die 
deutsch-österreichische Staatengruppe (entstanden durch den Bei
tritt der übrigen deutschen Staaten und der Niederlande zu dem 
zwischen Preußen, Österreich, Bayern und Sachsen am 25. Juli 
1850 abgeschlossenen Vertrage) der romanischen Staatengruppe 
wesentlich nähergebracht hatte, war die Möglichkeit eines Zu
sammenschlusses sämtlicher Staaten gegeben. 

3) übereinkunft des Weltpostvereins vom 3. November 1880 (R. G. 
BI. 1881 S.69). 

4) Diesem Vertrag ist Deutschla.nd bis jetzt nicht beigetreten. 
5) Fischer - Aschenborn, H. St. VII 1165. Ullmann 425. 

Lamata.bois, La oorrespondance teltSgraphique dans les relations inter
nationales. 1910. - Der Vertrag von 1875 ist abgedruckt bei Fleisch
mann 133 und Stru pp I 341; das Reglement vom 11. September 1908 in 
N. R. G. 3 s. V 208. 
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Unter den Vertragsstaaten fehlte zunächst Großbritannien, 
das erst 1876 beitrat. Gegenwärtig umfaßt der Verband die sämt
lichen europäischen Staaten; in Asien: Cochinchina, britisch 
wie niederländisch Indien, Ceylon, Japan, Persien, Siam; in 
Afrika: Ägypten, Senegal, Algier, Tunis, Madagaskar, die süd· 
afrikanische Republik, Erythrea; in Amerika: Argentinien, Boli
vien, Brasilien, Chile, Uruguay (nicht die Vereinigten Staaten von 
Amerika); in Australien : die sechs Staaten des Common Wealth 
und Neuseeland. Auch von den Privatgesellschaften ist etwa die 
Hälfte beigetreten; aber das Stimmrecht ist ihnen in diesem Ver· 
bande der Staaten versagt. Die ursprüngliche Vereinbarung ist 
1875 abgeändert, das Reglement vielfach (zuletzt 11. September 
1908) ergänzt und umgestaltet worden; von besonderer Wichtig· 
keit ist der Petersburger Vertrag vom 22. Juli 1875 und die 
Berliner Übereinkunft vom 17. September 1885, durch die der 
reine Worttarif als Grundlage genommen wurde. 

Obwohl älter als der Weltpostverein, ist doch der Tele
graphenverein hinter diesem nicht nur in räumlicher Ausdehnung, 
sondern auch in der Durchbildung der für die Verwaltungsgemein
schaft maßgebenden Rechtssätze ganz wesentlich zurückgeblieben. 
So ist es trotz wiederholter Bemühungen der Vertreter des Deut
schen Reichs nicht gelungen, zu dem Einheitstarif auch nur für 
den europäischen Verkehr zu gelangen. Zu bemerken wäre, daß 
sich die Vertragsstaaten die Zensur wie die Einstellung des tele· 
graphischen Verkehrs auf ihren Linien vorbehalten haben. Damit 
ist den Staaten, die, wie heute Großbritannien, über den weitaus 
größten Teil der unterseeischen Weltkabellinien verfügen, eine in 
ihrer Bedeutung immer schärfer hervortretende Übermacht über 
die andern gesichert. 

2. Am U. März 1884 wurde zu Paris der "Intematlonale Vertrag 
zum Schutze der unterseeischen Telegraphenkabel" geschlossen; an Ihn 
reiM sich ein Zusatzartlkel vom selben Tag, sowle eine DeldaraUoD vom 
1. Dezember 1886, beziehungsweise 23. März 1887 (R. G. BL 1888 8.101).6) 

6) Fleischmann 189, Strupp n 'JZ1. Die VerhandlUDgen sind 
mitgeteilt in N. R. G. 2. s. XI 104, 218. - Vgl. Landois, Zur Lehre vom 
völkerrechtlichen Schutz der submarinen Telegraphenkabel. Dissertation 
1894. Lorentz, Les oAbles souamarins et la telegraphie sans fila dans 
les rapports internationaux. 1906. Röper, Die Unterseebbel. 1909. 
Renault, R.J. XII 251, XV 17,619. Höpfner, VergL Darstellung des 
deutsohen und auslä.ndischen Strafrechts. Bes. Teil. II 485. Ull mann 4-25. 
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Der am 1. Mai 1888 in Kraft getretene Vertrag ist abge
schlossen von Deutschland, Argentinien, Österreich-Ungarn, Bel
gien, Brasilien, Costa-Rica, Dänemark, St. Domingo, Spanien, den 
Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Guatemala, 
Griechenland, Italien, Türkei, den Niederlanden, Portugal, Ru
mänien, Rußland, Salvador, Serbien, Schweden-Norwegen, Uru
guay. England ist für seine sämtlichen Kolonien und Besitzungen 
mit Ausnahme von Kanada, Neufundland, Cap, Natal, Neu
südwales, Tasmanien, Westaustralien, Neuseeland beigetreten; 
auch Japan (1888) und Tunis (1889) haben ihren Beitritt erklärt. 

a) Der Vertrag bezieht sich auf alle unterseeischen Tele
graphenkabel, die auf den Staatsgebieten, Kolonien oder Be
sitzungen eines oder mehrerer vertragschließender Teile landen. 

b) Er findet nur Anwendung außerhalb der Küstengewässer, 
und er gilt ferner nur in Friedenszeiten, während im Krieg die 
Freiheit der Kriegführenden durch den Vertrag in keiner Weise 
beeinträchtigt wird (Art. 15). 

c) Der Vertrag verbietet jede Störung des Betriebs durch 
Beschädigung oder Zerreißung der Kabel. Jede vorsätzliche oder 
fahrlässige Zuwiderhandlung ist strafbar und ersatzpflichtig, so
weit nicht Notstand des Täters vorliegt. Alle Fahrzeuge haben sich 
daher von den Schiffen, welche mit der Legung oder der Wieder
herstellung eines Kabels beschäftigt sind, sowie von den zur 
Kennzeichnung der Kabel dienenden Bojen entferntzuhalten. 

d) Zur Feststellung der Zuwiderhandlungen können die 
Kriegsschiffe oder andere dazu ermächtigte Schiffe eines der 
Vertragsstaaten jedes verdächtige Schiff anhalten, den urkund
lichen Nachweis seiner Nationalität verlangen und über ihre Amts
handlungen ein Protokoll aufnehmen. Die Aburteilung der Schul
digen erfolgt nach den Gesetzen und durch die Gerichte des 
Staates, dem das schuldige Schiff seiner Flagge nach angehört. 
Die Verfolgung ist nicht durch den Verletzten, sondern im Namen 
des Staates oder durch den Staat zu betreiben. 

e) Die vertragschließenden Staaten verpflichten sich, die
jenigen Gesetze und Verordnungen zu erlassen, welche zur Durch
führuQg dieser Bestimmungen notwendig sind. Dieser Verpflich
tung hat das Deutsche Reich Genüge geleistet durch das deutsche 
Ausführungsgesetz vom 21. November 1887 (R. G. BI. 1888 S. 169) 
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und das Gesetz, betreffend die Abänderungen von Bestimmungen 
des Strafgesetzbuchs vom 13. Mai 1891 (R. G. BI. S. 107) 7). 

8. Die FunkentelegraphIe, auf die im allgemeinen cD.e Verein
barungen über TelegraphIe sinngemäß anzuwenden sind, Ist Gegen
stand eines besonderen am 8. November 1900 zu Berlin abgeschl08senen 
intemaUonalen Staatsvertrages (B. G. BI. 1908 S. 411), an dessen Stelle 
der Vertrag vom o.luU 1912 zu London (R. G. BL 1918 S. 373) ge
treten Ist S). 

Dieser Vertrag ist ratifiziert von Deutschland, Belgien, Mo
nako, Ägypten, Dänemark, den Vereinigten Staaten, den Nieder
landen, Rußland; ferner von Spanien, Großbritannien, Italien, 
Japan, Norwegen, Rumänien, San Marino, Siam, Schweden. Bei
getreten ist Mexiko (R. G. BI. 1914 S. 41). 

Die Vereinbarung geht dahin, daß die Vertragsstaaten zum 
Austausch der Mitteilungen, ohne Rücksicht auf das System, nicht 
nur (wie schon 1906) zwischen den nichtmilitärischen Küsten
stationen und den Bordstationen, sondern auch zwischen den 
Bordstationen untereinander verpflichtet sind. Dem Vertrag ist 
eine Ausführungsübereinkunft (reglement de service) beigefügt. 
Die Geschäftsführung ist dem Berner Telegraphenbfueau (oben 
§ 19 1113) übertr~en. Schiedsrichterliche Erledigung der aus dem 
Vertrag entstehenden Streitigkeit ist vorgesehen (Art. 18). 

III. Anlage.,und Betrieb der Femspreehanstalten Ist in zablrelehn 
Elnzelverträgen geregelt worden. 

In diesen Verträgen wird regelmäßig die Einheit der Ge
sprächsdauer und der Gebühren festgelegt. Das Deutsche Reich 
hat solche Verträge, meist als direkte Vereinbarung zwischen 
den beteiligten Verwaltungen selbst, mit Dänemark, Norwegen, 
Schweden, Österreich-Ungarn, Luxemburg, den Niederlanden und 
der Schweiz geschlossen. 

Als Beispiele mögen dienen: der zwischen Frankreich und 
der Schweiz über die Correspondence telephonique zu Paris ab-

7) Die außerdeutschen Ausführungsgesetze sind abgedruokt N. R. G. 
2. a. XI 290, XV 71. 

8) Strupp 11 246, Jahrbuch I 190. Die Materialien sind abge
druokt N. R. G. 2. s. XXXIII 398; 3. s. m 147. Vgl. Literatur oben f 9 
Note 7. Dazu Landsberg, Die drahtlose Telegraphie im deuteohen und 
interna.tionalen Verkehrsrecht. 1909. Kausen , Die Radiotelegraphie im 
Völkerrecht. Würzburger Diss. 1909. Despagnet 1395, M'rignhao 
Il697. Ullmann 426. 
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geschlossene Vertrag vom 31. Juli 1892, ersetzt durch den Ver
trag vom 17. Februar 1899, in dem auch die Einheit der Gesprächs
dauer, sowie der Gebühren festgesetzt worden ist; ferner die Ver
träge Belgiens mit den Niederlanden vom 11. April 1895, dem 
Deutschen Reich vom 28. August 1895 und mit Großbritannien 
vom 21. November 1902; endlich der Vertrag zwischen Frank
reich und dem Deutschen Reich vom 8. Juli 1908 9). 

IV. Der Elsenbahnverkehr.10) 

1. Auch bler sind zunächst zahlreiche EInzeiverträge zu neunen, 
dureh welche, besonders zwischen den benachbarten Staaten, der Inter
naUonale Verkehr auf den Eisenbahnen gesichert wird. 

Hierher gehören Verträge über den Grenz- und Durchgangs
verkehr, so über die Verbindung des inländischen Eisenbahn
netzes mit dem der benachbarten Staaten, über durchgehende 
Züge und Wagen, über die Beförderung der Post, der Personen und 
der Güter, über Sicherheits- und Sanitätspolizei, über die Zoll
abfertigung und über die Errichtung fremder Zollämter auf heimi
schem Gebiete, über die Zahlung der Gebühren in den bei den 
Landeswährungen usw. us\\"o Ferner Verträge über den Bau ge
meinsamer Eisenbahnen, Herstellung von gemeinsamen Einzel
bauten, wie Grenzstationsgebäuden, Sanitätsstationen, Brücken, 
Tunnels usw.; über den Bau von Grenzverbindungsbahnen, die 
bald im gemeinsamen Eigentum der beiden vertragschließenden 
Staaten oder aber eines von ihnen, bald im Eigentum von Privat
gesellschaften unter der Aufsicht der Staaten stehen; Verträge 
über die Übernahme der Verwaltung einer im andern Staat be
stehenden staatlichen oder privaten Eisenbahn unter Aufrecht
erhaltung der Gebietshoheit des Territorialstaates, der gleichzeitig 

9) N. R. G. 2. 8. XXI 45, XXIII 28, 146, XXIX 277, XXXI 459, 
xxxm 527; 3. B. IV 278. 

10) W. Kaufmann, Die mitteleuropäisohen Eisenbahnen und da.e 
internationale öffentliche Recht. 1893. Meili, H. H. llI257. Eger, Da.e 
internationale tlbereinkommen über den Eisenbahnfra.chtverkehr. 2. Aufl. 
1903. Rosenthai, Internationales Eisenbahnfrachtrecht. 1894. Derselbe, 
H. St. m 836. Droz, R. G. II 169. Gerstner, Der neueste Stand des 
Berner internationalen 'tlbereinkommens über den Eisenbahnfraohtverkehr. 
1901. Korge, Die Gotth&rdbahnverträge im System des Völkerrechts. 1910. 
Kopp, Da.e völkerrechtlicho Verfa.hren und die rechtlichen Wirkungen 
bei Herstellung von Eisenbahnverbindungen an den Grenzen souveräner 
Staaten. GreÜswa.lder Diss. 1907. 
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das Oberaufsichtsrecht an den andem Kontrahenten abgibt; end
lich Verträge über die finanzielle Unterstützung einer für den 
internationalen Verkehr wichtigen Eisenbahn 11). 

Ein Beispiel für diese letztere Gruppe bilden die auf den 
Bau der Gotthardbahn bezüglichen Verträge. Auf den Grund
lagen des Schlußprotokolls der Bemer Konferenz vom 13. Oktober 
1869 (Strupp I 320), in dem sich die interessierten Staaten über 
die Mittel zur Ausführung ,der Gotthardbahn zu verständigen 
suchten, schlossen zunächst Italien und die Schweiz die überein
kunft vom 15. Oktober 1869 (R. G. BI. 1871 S. 378). Dieser trat zu
erst der Norddeutsche Bund durch Gesetz vom 31. Mai 1870 (B. G. BI. 
S. 312), dann an dessen Stelle das Deutsche Reich durch überein
kunft mit Italien und der Schweiz vom 28. Oktober 1871 (R.G.BL 
S. 376) bei 12). Danach verpflichtete sich das Deutsche Reich, 
20 Millionen Franken zum Bau der Bahn beizutragen, die durch 
den Nachtragsvertrag vom 12. März 1878 (R. G. BI. 1879 S. 270) 
auf 30 Millionen erhöht wurden. Die Schweiz behielt die Betriebs
und Tarifhoheit und außerdem das Recht (Art. 6 Abs. 2 der über
einkunft von 1870), "die zur Aufrechthaltung der Neutralität 
und zur Verteidigung des Landes nötigen Maßregeln zu treHen." 
Nachdem das Bahnnetz durch Vertrag der Bahngesellschaft mit 
der Schweiz an diese übergegangen war (1. Mai 1909), ist an die 
Stelle der früheren Verträge der Vertrag vom 13. Oktober 1909 
(R. G. BI. 1913 S. 719) zwischen den drei beteiligten Mächten ge
treten, durch den der Durchgangsverkehr auf den Strecken der 

11) Aus den letzten Jahren seien erwähnt: Der deutsch-Iuxemburgische 
Vertrag über den Betrieb der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen vom 
11. November 1902 (R. G. BI 1903 S. 183; Fleischmann 335), interessant 
wegen der Bestimmungen zur Wahrung der dauernden Neutralität Luxem
burgs. - Der Vertrag zwischen Italien und der Schweiz, betr. den Bau und 
die Verwaltung einer Bahn durch den Simplon vom 25. November 1895 
(vgl. N. R. G. 2. s. XXVII (06); BOwie Vertrag vom 16. Mai 1903 (N. R. G. 
2. B. XXXI 552). Dazu die Konventionen der heiden Staaten vom 24. März 
1906 über die Zollabfertigung. - Der Vertrag zwischen Deutschland und 
Schweden wegen Herstellung einer Eisenbahn-Dampffä.hren-Verbindung 
zwischen Saßnitz und Trelleborg vom 15. November 1907 (R. G. BL 1908 
S. 165). - Die Verträge zwischen Frankreich und Spanien, betr. die Eisen
bahn über die Zentra.lpyrenä.en vom 18. August 1904 und 8. März 1905, 
vgl. N. R. G. 3. s. I 209. 

12) Abdruck der Verträge bei Fleiachmann 89. Vgl. dazu BeeIle, 
R. G. XVIII 44. 
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Gotthardbahn gesichert und erleichtert werden SOlllS). Für Strei
tigkeiten aus dem Vertrag ist (Art. 13) schiedsrichterliche Erledi
gung vorgesehen. 

Wichtig sind auch die Verträge, durch welche der teilweise 
auch in der Landesgesetzgebung anerkannte Grundsatz der Ni c h t· 
pfändbarkeit von Fahrbetriebsmitteln auch völker
rechtlich sichergestellt wird. Man vergleiche dazu das deutsche 
Reichsgesetz vom 3. Mai 1886 (R. G. BI. S. 131), sowie den deutsch· 
österreichischen Vertrag vom 17. März 1887 (R. G. BI. S. 153). 

!. Die Bemer Vereinbarung vom 16. Mal 1886 stellte über die 
8punrelte der Eisenbahnen sowie über die BeschaHenhelt des rollenden 
Materials, die diesem die Verwendung Im Internationalen Verkehr 
sichern sou, einheitliche Grnndsätze auf. Gleichzeitig wurden In Bem 
über die zollslehere EInrichtung des Verschlusses der Eisenbahnwagen 
Im internationalen Verkehr Vereinbarungen getroHen. Sie 1st. ersetzt. 
durch die Vereinbarung vom 18. Mal 1907.U ) 

Vertragsstaaten sind (1907): Deutschland, Österreich·Ungarn, 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Italien, Norwegen, die 
Niederlande, Rumänien, Rußland, Schweden und die Schweiz. 
Beigetreten sind: Griechenland, Luxemburg, Serbien, die Nieder
lande und Rumänien. Die Konvention hatte ihre Vorläufer in den 
bahntechnischen Vereinbarungen, die von den Mitgliedern des 
schon 1846 begründeten Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen 
(dazu gehörten auch Österreich, die Niederlande und Luxemburg) 
untereinander getroffen worden waren. V gl. dazu die deutsche Be
kanntmachung, betreffend die technische Einheit im Eisenbahn
wesen vom 17. Februar 1887 (R. G. BI. S. 111). 

8. Von besonderer Wichtigkeit Ist das 60 Artikel umfassende 
Internationale Vberelnkommen über den Eisenbahnlraehtverkehr Tom 
U. Okt.ober 1890 (R. G. BI. 1892 S. 793).111) 

Vertragsstaaten sind Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, 
die Niederlande, Luxemburg, Österreich-Ungarn, Rußland und die 

13) Vgl. v. Martitz (Festga.be für Brunner S. 465) 1914. BceIle, 
R. G. XX 484. - Italienisches-schweizerisches Sonderabkommen von 
demselben Tage in N. R. G. 3. s. VIII 210. 

14) Abgedruckt N. R. G. 2. B. x:xn 42; 3. B. n R78. 
15) Strupp n 230. Die Vorverhandlungen von 1874,1881,1886 sind 

abgedruckt N. R. G. 2. s. XII13. Vgl. Rosenthai, Ho St. III 836. Eger, 
Das internationale Übereinkommen über den Eisenba.hnfrachtverkehr. 
3. Aufl. 1909. Reindl, Derselbe Titel. 1009. Morel, Etude de 1110 con
vention de Beme etc. 1909. Loyau, La convention de Berne etc. 
1911. Vgl. MeriKnhao II 701. Ullmann 428. 
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Schweiz. Beigetreten sind Dänemark, Rumänien, Peru, Schweden, 
Serbien, Bulgarien. Beigefügt ist dem Hauptvertrag eine (seither 
wiederholt abgeänderte, in letzter Ausgabe R. G. BI. 1914 S.21 ab
gedruckte) Liste der beteiligten Eisenbahnstrecken, ein Reglement, 
betreffend die Errichtung eines Zentralamtes, Ausführungsbestim· 
mungen, Vorschriften über bedingungsweise zur Beförderung zu· 
gelassene Gegenstände und ein Schlußprotokoll. Eine Zusatz
erklärung vom 20. September 1893 (R. G. BI. 1896 S. 707) hält den 
nichtbeteiligten Staaten den Beitritt offen. Zusatzvereinbarungen 
vom 16. Juli 1895 (R. G. BI. S. 465), 16. Juni 1898 (R. G. BI. 1901 
S. 295) und 19. September 1906 (R. G. BI. 1908 S.515) brachten 
Verkehrserleichterungen, insbesondere bezüglich der bedingungs
weise zur Beförderung zugelassenen Gegenstände. 

Außer dem Hauptvertrag sind Nebenverträge für den 
wechselseitigen Verkehr der Grenzstaaten vorgesehen. 

Das übereinkommen findet Anwendung (Art. 1) auf alle 
Sendungen von Gütern, die auf Grund eines durchgehenden 
Frachtbriefes aus dem Gebiete eines der vertragschlieBenden 
Staaten in das Gebiet eines anderen vertragschließenden Staates 
auf denjenigen Eisenbahnstrecken befördert werden, die für den 
internationalen Eise.nbahnverkehr geeignet erscheinen und sich 
den Bestimmungen des Übereinkommens unterwerfen. 

Für den Frachtverkehr auf diesen zur wirtschaftlichen und 
rechtlichen Einheit zusammengefaßten Linien hat das überein
kommen eine ganze Reihe von Rechtssätzen aufgestellt, die teils 
privatrechtlicher (handelsrechtlicher), teils zivilprozessualer Natur 
sind, hier aber nicht weiter besprochen werden können (vgl. unten 
§ 32 IV 1). Das neue deutsche Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 
1897 hat die völkerrechtliche Vereinbarung in nationales Recht 
umgesetzt. über das Zentralamt zu Bern vgl. oben § 19 11 9. 

4. Auch der Internationale Personenverkehl' soll durch ein 
Abkommen, dessen Abschluß demnächst zu erwarten Ist, einheitlich 
geregelt werden. 

V. Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen Ist durch die Pariser KonvenUon 
vom 11. November 1909 (R. G. BI. uno S. 608) geregelt worden.18) 

Die Vereinbarung ist seit 1. Mai 1910 in Kraft. Ratifiziert 
haben: Deutschland, Österreich, Ungarn, Belgien, Bulgarien, Spa-

16) Strupp n 281 und dazu N. R. G. 3. s. m 834. - VgL Be
kanntmachung des Reiohskanzlers vom 31. Januar 1914 (R. G. BI. S. 11) 
über gegenseitige Mitteilung von Zuwiderhandlungen zwischen Frankreich 
und Deutschland. 
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nien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Monako, Rußland, Bel
gien, sowie (R. G. BI. 1912 S.261) Rumänien und Portugal; bei
getreten sind Luxemburg, Schweden, die Schweiz (R. G. BI. 1910 
S.640, 838; 1911 S.179). Nach der Vereinbarung müssen Führer 
wie Fahrzeug gewissen Anforderungen genügen, um auf öffent
lichen Wegen zugelassen zu werden; der Führer muß mit Fahr
ausweisen, das Fahrzeug mit Kennzeichen und Warnungvorrich
tungen versehen sein. Besondere Bestimmungen gelten für Kralt
dreiräder und Kraftzweiräder. 

VL Der Luftschillahrtsverkehr.1') 

Internationale Vereinbarungen stehen noch aus, nachdem die 
Pariser Konferenz von 1911 einstweilen zu keinem Ergebnis ge
führt hat. Da die Staatsgewalt auch den Luftraum über dem 
Staatslandgebiet umfaßt (oben § 9 III 1), regelt jeder Staat den 
Luftverkehr selbständig. Zwischen Frankreich und dem Deutschen 
Reich besteht eine Vereinbarung, der die deutschen Bundesregie
rungen sowie der Statthalter von Elsaß-Lothringen zugestimmt 
haben. VgI. die Bekanntmachung des Reichskanzlers R. G BI. 
1913 S. 60l. 

§ 30. Münz-, Maß- und Gewichtswesen. 
L Während die Bemühungen, zu internationalen Verein

barungen der Kulturstaaten über das Münzwesen zu gelangen (zu
letzt Konferenz zu Berlin 1903) 1) bisher schon wegen der Mei
nungsverschiedenheit über die festzuhaltende oder einzuführende 
Währung keinen Erfolg gehabt haben, sind zwischen kleineren 
Staatengruppen Münzunionen zustande gekommen, die freilich 
hauptsächlich infolge der Entwertung des Silbers sich keines beson
deren Aufblühens zu erfreuen hatten. Zu erwähnen sind: 

1. Die latelnfsche Münzunlon.2) 

Sie wurde am 23. Dezember 1865 ~wischen Frankreich, Bel
gien, Italien und der Schweiz unter Annahme des festen Wert-

17) Vgl. Rolland, R. G. XX 697. - Von den nationalen Gesetzen usw. 
sind zu nennen: das englische Gesetz vom 2. Juni 1911 (N. R. G. 3. s. VI 529), 
das französische Dekret vom 21. November 1911 (daselbst VII 409), die 
ös!erreichische Verordnung vom 20. Dezember 1912 (daselbst VII 410). 

1) Die Verhandlungen der BrüBseler Konferenz von 1892 sind mit. 
geteUt N. R. G. 2. s. XXIV 167. 

2) Vgl. Lexis, H. St. VI 812. Bamberger, Schicksale des latei
nischen MÜDzbundes. 1895. Merignhac II 703. Lippert (unten § 3] 
Note 1) S. 877. Vgl Chasserie-La.pree, La convention monetaire la
tine. 1911. J a.nssen, Les conventions monetaires. 1911. 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Auß. 16 
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verhältnisses von Gold und Silber gleich 1: 151/1 gegründet, 1868 
durch den Beitritt von Griechenland verstärkt, später wiederholt 
(zuletzt 6. November 1885) erneuert und ergänzt (zuletzt ~ 
4. November 1908) S). 
--~- 2. Der skandinavische MÜDzverbancL 

Er wurde am 27. Mai 1873 und 16. Oktober 1875 zwischen 
Dänemark, Schweden und Norwegen geschlossen. 

IL Zu dem Zweck, die internationale Einheitlichkeit (unUlcaUon) 
nnd die Vervollkommnung des metrischen Systems zu sichern, haben 
am 20. Mal 1876 17 Staaten zu Paris eine Intemationale Meterkon
V8ntlon (Convention internationale du m~tre) geschlossen (R. G. BL 
1876 S. 191). 

Die Konvention wurde ratifiziert von Deutschland, Oster· 
reich-Ungarn. Argentinien, Belgien, Dänemark, Spanien, den Ver
einigten Staaten, Frankreich, Italien, Peru, Portugal, Rußland, 
Schweden-Norwegen und der Schweiz. Später sind beigetreten 
Serbien, Rumänien, Großbritannien, Japan und Mexiko; ferner 
Bulgarien, China, Siam, Uruguay, Kanada (R. G. BI. 1913 S.169). 
Die auf der vierten und fünften Generalkonferenz 1907 und 1913 
beschlossenen Abänderungen sind mitgeteilt R. G. BI. 1908 S.509 
und 1914 S.229. Über die Organisation und die Arbeiten dieser 
völkerrechtlichen Verwaltungsgemeinschaft vgL oben § 19 11 3'). 

II. Abschnitt. 
Gesetzgebung und Rechtsp:flege. 

§ 31. Allgemeines. 1. ÖUentHches Recht. 
I. Unter dem Namen "int.ernationales Privatrecht" pflegt man 

heterogene Gebiete zusammenzufassen, die im folgenden nach 
Möglichkeit auseinandergehalten werden sollen. 

1. Das internationale Fremdenrecht, d.h. Staaten
verträge über die Rechtsstellung der Staatsfremden, insbesondere 
über ihre Gleichstellung mit den Staatsangehörigen. Die unten 
§ 32 II angeführten Urheberrechtskonventionen gehören hierher. 

2. Das internationale Recht der Grenznormen 
(oder Kollisionsnormen), d. h. Vereinbarungen über die Anwen-

3) N. R. G. 2. s. XXI 285; 3. 8. n 918. 
4) Vgl. Plato, H. St. VI 616. - Die Konvention ist abgedruckt 

bei Fleisohmann 129. 
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dung des inländischen oder des ausländischen Rechts. Diese 
können sich auf das öffentliche Recht oder auf Privatrecht und 
Zivilprozeß (mit Einschluß der freiwilligen Gerichtsbarkeit) oder 
auf Strafrecht und Strafprozeß beziehen. Die Haager Abkommen 
(unten § 32 III) seien als Beispiel genannt. 

3. In te rn a t ion a I ge m ein sam e s Re c h t , die auf 
Staatsverträgen beruhende inhaltliche übereinstimmung der natio
nalen Rechtsnormen. Ein Beispiel bietet die in § 32 IV 2 er
wähnte Weltwechselordnung. 

Diese drei Gruppen bilden zugleich die Stufenfolge einer 
aufsteigenden Entwicklung des Völkerrechts. 

IL Das öUentliche Reeht.1 ) 

Hier finden sich nur vereinzelte Ansätze zu Vereinbarungen 
über die Grenznormen. Sie fehlen ganz auf dem staatsrechtlichen 
Gebiet der Staatsangehörigkeit (oben § 11). Wichtig ist da
gegen der bereits oben § 26 V 1 festgestellte Satz, daß die Rechts
verhältnisse eines See s chi ff e s nach dem Recht beurteilt wer
den, dem es seiner Flagge nach angehört. Gegenseitige Mitteilung 
über die Ergebnisse der V 0 I k s zäh I u n gen ist in zahlreichen 
Einzelverträgen vereinbart'). Der Aus tau s c h von amt li c h e n 
Sc h r i f t s t ü c k e n aller Art bildet den Gegenstand von Verein
barungen verschiedener Staaten; erwähnenswert wäre eine dahin
gehende Konvention, die Belgien, Brasilien, Serbien usw. im Jahre 
1886 abgeschlossen haben. Die Ve rme i d un g der D 0 P pe I b e
s t e u er u n g ist durch einzelne Staatsverträge angebahnt worden. 
Als Beispiel diene der Vertrag zwischen Preußen und Österreich
Ungarn vom 21. Juni 1899 (preuß. Gesetzsammlung 1900 S. 260) 3) 

1) Neumeyer, InternationalesVerwaltungareoht 1910. Derselbe, 
B. Z. xvn 50, 130,275, xvm 61. Derselbe, R.G.XVIII492. Lippert, 
Das internationale Finanzrecht. 1912 (dazu Neumeyer, B. Z. XXIV 186). 
International Law Aesociation XXVIII 486. Bousek, K. Z. VII 39 
(iber internationales Wasserrecht). 

2) Weissenborn, Die Ansätze einer internationalenRechtBhilfe inder 
Bevölkerungskontrolle. Diss.1897. - V gL dazu Vertrag zwischen Österreich
Ungarn und Schweden-Norwegen vom 19. Juli 1901, N. R. G. 2. s. XXX 587_ 

3) Abgedruckt bei Fleischmann 291, Strupp II 312 (bei diesem 
Hinweis auf weitere Verträge). Preußisch-Iuxemburgischer Vertrag vom 
10. August 1909 in N. R. G. 3 s. V 574. Badisch-österreichischer Vertrag 
vom 7. November 1908 in N. R. G. 3.8. VIII 285. - VgI. Bar, R. J. 
XXXII 435. Verhandlungen des Instituts 1908 (Annuaire XXII 147, 299). 
Eheberg, H. St. III 653. Lippert 592. 

16* 
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und der deutsch-griechische Vertrag über die Besteuerung des be
weglichen Nachlaßvermögens vom 1. Dezember/1S. November 1910 
(R- G. BI. 1912 S.173). Steuergemeinschaften bestehen da 
und dort zwischen Staaten mit inhaltlich übereinstimmender 
Steuergesetzgebung. So zwischen dem Deutschen Reich und 
Luxemburg. VgI. die Verträge vom 11. Juli 1906 (R. G. BI. 1907 
S. 67) bezüglich der Zigarettensteuer, 2. März 1907 (R. G. BI. 149) 
bez. der Brausteuer, 14. Oktober 1909 (R. G. BI. 1910 S.513) bez. 
der Leuchtmittelsteuer, 15. September 1911 (R. G. BI. 961) bez. 
der Essigsäure-VerbrauchsabgaDe. Nach dem Reichsgesetz vom 
19. Mai 1891, betreffend die Prüfung der Läufe und Verschlüsse 
der Handfeuerwaffen § 6 Abs.2 kann der Bundesrat die 
Prüfungszeichen eines ausländischen Staates den inländischen 
gleichstellen. Dies ist geschehen Belgien gegenüber durch Be
kanntmachung vom 26. April 1899 (R. G. BI. S.275), Frankreich 
gegenüber durch Bekanntmachung vom 16. Juli 1904 (R. G. BI. 
S. 309). Aber gera.de die angeführten Beispiele zeigen, wie wenig 
auf diesem Gebiete bisher erreicht worden ist. Am deutlichsten 
tritt uns die eifersüchtige Wahrung der staatlichen Autonomie 
in den Fragen des öffentlichen Rechts entgegen, wenn wir uns 
an das oben § 11 11 über die Regelung der Staatsangehörigkeit 
Gesagte erinnern. 

m. Die Ausbildung eines internationalen VerwaltuDgsrechts 
ist aber durch die zahlreichen "Verwaltungsgemeinschaften" 
(oben § 19), wenn auch zunächst nur auf verschiedenen engum
grenzten Gebieten der Interessengemeinschaft, angebahnt und ge
fördert worden. In diesem Sinne gehören fast sämtliche Ab
schnitte des III. Buches hierher. 

§ 32. 2. Privatrecht und Proze8. 
L Ebu:elverträge. 

1. Zwischen elnzelnen Staaten sind zahlreiche Vedrip über 
dle Grundsitze des lntemattonalen Prlvatreehtes, also über die Beael· 
ttgung der 8tatutenkoWslon auf prlvatreehtuchem Gebiet, pecblO888Il 
'Worden. 

Zu erwähnen sind an erster Stelle der sehr ausführliche 
Vertrag Frankreichs mit der Schweiz vom 16. Juni 1869 und die 
Verträge, die infolge der seit 1888 wiederholt abgehaltenen Kon
gresse zwischen den südamerikanischen Staaten geschlossen 
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worden sind 1). Auch PreußBn hat eine Reihe solcher Verträge 
abgeschlossen. G€ringere Bedeutung dagegen haben die vom 
Deutschen Reich geschlossenen Einzelverträge. 

2. Zahlreiche Einzelverträge betreffen die freiwlllige Gerichts
barkeU mit den unmittelbar anschließenden privatrechtIichen Gebieten. 

Die Anerkennung der sogenannten "d i P 10m a t i s c h e n 
Ehe n", die vor dem diplomatischen Vertreter, und der "k 0 n s u
I a r i s c h e n Ehe n", die vor dem Konsul zwischen Angehörigen 
seines Staates geschlossen sind, ist, abgesehen von dem Haager 
Übereinkommen von 1902 (unten III 2), in verschiedenen Einzel
verträgen ausgesprochen. So bezüglich beider Gruppen in dem 
deutschen Konsularvertrage mit Serbien vom 6. Januar 1883 
(R. G. BI. S.62) Art. X, mit Japan vom 4. April 1896 Art. XI (s. An
hang), mit Bulgarien vom 29. September 1911 (R. G. BI. 1913 
S. 435) Art. 14; bezüglich der konsularischen Ehen allein in den 
deutschen Verträgen mit Italien vom 3. Mai 1891 (R. G. BI. 113), 
mit Paraguay vom 21. Juli 1887 (R. G. BI. 1888 S. 178) 2). Dasselbe 
gilt von der Befugnis der Konsuln zur Aus s tell u n gun d Be
glaubigung von Urkunden; "gI. z. B. den deutsch-schwei
zerischen Vertrag vom 14. Februar 1907 (R. G. BI. S. 411); zur 
Mitwirkung bei der einstweiligen Regelung des Nach
las ses ihrer Staatsangehörigen (oben § 16 III 2): Versiege
lung, Inventarisierung, Verwahrung, Verwaltung, Hinterlegung 
der Nachlaßgegenstände ; Einberufung der Nachlaßgläubiger; 
Bezahlung der Kosten der letzten Krankheit und der Beerdigung 
des Verstorbenen, des Lohnes der Dienstboten, des Mietzinses 
l1SW., Ausgaben für die Familie des Gestorbenen; Vertretung der 
Erben, wozu es einer besonderen Vollmacht nicht bedarf; Aus
folgung des Nachlasses an die Erben. Für die Erbfolge in un
bewegliches Gut ist die ausschließliche Anwendung der Ge
setze des Staates anerkannt, in dem jenes gelegen ist. Diese 
Bestimmungen finden sich entweder in den Konsularverträgen 
(vgl. Art. XIV des deutsch-japanischen Vertrags) oder in be· 
sonderen Nachlaßverträgen. V gl. beispielsweise die deutsch
russische Konvention vom 12. November/31. Oktober 1874 (R. G. BI. 

1) Vgl Pradier·Fodere, R. J. XXI 217 und oben § 6 Note 3. 
Ferner Auj ay. ll:tudes sur lc traite franoo-suissc du 15 juin 1869. 1903. 

2) Mariolle, L. A.XIII459. Meyerowitz, B. Z. X 11. Neu
ge ba uer, Das Haa.ger Eheschließungsabkommen usw. 1914 S. 50. 
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1875 S. 136; Fleischmann 119) Art. 10. Ebenso wird den Kon
suln vieUach die Befugnis zur Einleitung einer Vor m und s c haft 
ode r Ku ra tel über ihre Staatsangehörigen eingeräumt. Der 
Austausch von Mitteilungen aus den Standesamtsregistem ist in 
zahlreichen Einzelverträgen vereinbart. 

n. Kollektivverträge über Urheber- und Erflnderrechte. 
Sie gehören zu dem oben § 31 I 1 genannten Fremdenrecht. 
1. An erster Stelle Ist zu nennen die durch die Pariser KonvenUon 

zum Schutze deli gewerbllchen Eigentums vom 20. März 1888 lnII Leben 
gerufene Union Intematlonale pour Ja protectlon de Ja proprMte indu
strielle, deren Mlf,gHeder den Angehörigen eines jeden andem Verbands
staates dieselben Rechte In Beziehung auf das gewerbliche Eigentum so 
gewähren sIeh verpmchten, wie Ihren eigenen St&atsaDgehörlgeL 

Jeder Erfinder kann in jedem Verbands staate die Ertei
lung des Patents verlangen, die in dem Ursprungsland eingetragene 
Fabrikmarke genießt den Rechtsschutz in jedem Verbands staat ; 
und dasselbe gilt von der Handelsfirma. Über das Bureau in Bem 
vgI. oben § 19 II 4. 

Der Vertrag wird ergänzt: 1. durch das Schlußprotokoll 
v'om 20. März 1883; 2. durch die Ausführungsverordnung vom 
11. Mai 1885; 3. durch die Madrider Vereinbarung vom 14. April 
1891; 4. durch die Brusseler Zusatzakte vom 14. Dezember 1900. 
Eine wesentliche Weiterbildung bringt die zu Washington am 
2. Juni 1911 geschlossene Übereinkunft (R. G. BI. 1913 S. 209), zu 
der das deutsche Ausführungsgesetz vom 31. März 1913 (R. G. Bi. 
236) ergangen ist. Wichtig ist insbesondere die Anerkennung der 
Verbandszeichen durch das Abkommen von 1911. 

Signatarmächte sind seit 1883: Belgien, Brasilien, Spanien, 
Frankreich, Guatemala, Italien, die Niederlande, Portugal, Sal· 
vador, Serbien und die Schweiz. Später sind Großbritannien, 
Schweden·Norwegen, Tunis, die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Japan, Dänemark und die Dominikanische Republik beigetreten. 
An der Zusatzakte von 1900 sind die genannten Staaten sämtlich, 
bis auf die schon vorher ausgeschiedenen Staaten Guatemala und 
San Salvador, beteiligt. Die Vereinigten Staaten von Mexiko 
(1903), die Republik Kuba am 17. November 1904 (R. G. BI. S. 440), 
sowie Serbien am 23. August 1909 (R. G. BI. S.926) sind der 
Vereinbarung beigetreten. Das Abkommen von 1911 ist ratifiziert 
von Deutschland, Österreich, Ungarn, der Dominikanischen Re
publik, Spanien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritan-
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nien, Italien, Japan, Mexiko, Norwegen, den Niederlanden, der 
Schweiz, Tunis, Portugal (R. G. BI. 1913 S. 236, 317, 624). 

Das Deutsche Reich hat seinen Beitritt zu dem Abkommen 
von 1883 erst am 21. März 1903, mit Wirkung vom 1. Mai 1903, 
erklärt, nachdem durch die Zusatz akte von 1900 die Bedenken 
beseitigt wurden, die bis dahin gegen den Anschluß gesprochen 
hatten (Bemessung der Prioritätsfristen, Patentverfall wegen Nicht
aüsübung usw.) S), Österreich-Ungarn ist mit dem 1. Januar 1909 
beigetreten (R. G. BI. 1908 S.654). 

Neben dem Weltverband bestehen zahlreiche, von den Einzel
staaten, auch dem Deutschen Reich, geschlossene Sonderverträge. 
In neuerer Zeit sind solche zahlreich zu dem Zwecke geschlossen 
worden, den gegenwärtigen Schutz von Erfindungen, Mustern und 
Fabrikmarken in Chi n a zu gewähren. 

2. Die Bemer Konvention zum Schutze von Werken der Literatur 
und Kunst vom 9. September 1886 (R. G. BL 1887 S.493).4.) 

Hier finden wir das Deutsche Reich (seit 1908 mit seinen 
Schutzgebieten) unter den Grundern des Verbandes. Die Konven· 
tion ist ferner ratifiziert von Belgien, Spanien, Frankreich, Groß
britannien mit allen seinen Kolonien, Haiti, Italien, der Schweiz, 
Tunis; später sind Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norwegen, 
Japan, Dänemark, Schweden und (1908) Liberia beigetreten; Mon
tenegro ist 1900 wieder ausgeschieden. 

Die vertrag schließenden Länder bilden einen Verband zum 
Schutze des Urheberrechts an Werken der Literatur und Kunst 

3) R. G. BI. 1903 8.147; Strupp II 333. Die Verhandlungen und 
die Konventionen selbst Bind abgedruckt im N. R. G. 2. s. X 3, 110, 133; 
XIV 551; XVII 259; xxn 208. - Vgl. Lyon-Caen, R. J. XIV 191, 
XV 272. Pelletier et Vidal.Naquet, La oonvention d'union pour 
la proteotion de la propriM.e industrielle etc. 1902. Robolski, H. St. 
VI 1028. Merignhac II 705. Ullmann 411. 

4) Fleischmann 210, Strupp II 327. Die Verhandlungen sind 
mitgeteüt N. R. G. 2. s. XII 1, XXVll743. - Vgl. d'Orelli, R. J. XVI 533. 
Dubois, R. J. XXIX 577. Röthlisberger. Die Bemer Ubereinkunft zum 
Schutze von Werken der Literatur und Kunst und die Zusatzabkommen. 
1906. Osterrieth. D.J.Z.XlV 1060, Allfeld, D.J.Z.XV. 273, v.Over
beck, K. Z. V 195 (zu der Revision von 1908). Petit, :Etude sur la. 
Convention de 1908, 1909. Dungs. H. St. VI 297. Merignhac TI 706. 
Ullmann 409. Die Akten der Berliner Konferenz von 1908 sind abge
druckt N. R. G. 3. s. IV 323. - Ein engerer Verband besteht zwischen 
den amerikanischen Staaten nach der Vereinbarung vom 27. Januar 1902; 
vgJ. N. R. G. 3. s.137. 
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(Art. 1); die Verbandsländer gewähren den Urhebern, welche 
einem Verbandslande angehören, denselben Schutz wie ihren 
eigenen Angehörigen (Art. 2). Das Gleiche gilt von den Ver
legern solcher Werke, die in einem Verbandslande veröUentlicht 
sind und von einem Angehörigen eines Nichtverbandstaates her
rühren (Art. 3). Weitere Bestimmungen betreffen das Recht der 
Übersetzung, der Verwertung von Auszügen, die öffentliche Auf
führung dramatischer oder dramatisch-musikalischer Werke, die 
indirekte Aneignung durch sogenannte "Adaption, musikalische 
Arrangements" usw. Weitergehende Abmachungen zwischen ein
zelnen Ländern bleiben (nach dem Zusatz artikel vom 9. September 
1886) in Kraft und können (nach Art. 15 des 'Vertrages) auch in 
Zukunft getroUen werden. Über das Bureau in Bern vgl. oben 
§ 19 115. 

Eine Zusatz akte vom 4. Mai 1896, unterzeichnet von Deutsch
land, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxem
burg, Monaco, Montenegro, der Schweiz und Tunis, nicht aber 
von Norwegen (R. G. Bl.1897 S. 759), hat einige Artikel der Ober
einkunft von 1886 unwesentlich abgeändert. Ferner wurde gleich
zeitig eine Deklaration von Deutschland, Belgien, Spanien, Frank
reich, Italien, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norwegen, der 
Schweiz und Tunis, nicht aber von Großbritannien unterzeichnet, 
durch die gewisse Artikel des Bemer Übereinkommens und der 
Pariser Zusatzakte erläutert werden (R. G. BI. 1897 S. 769). Haiti 
ist dem Zusatzübereinkommen 1898, Japan 1899, Dänemark 1903, 
Schweden 1904 beigetreten (R.G.BI.1898 S. 106, 1899 S. 310,1903 
S. 255, 1904 S. 328). 

Auf der Berliner Konferenz von 1908 ist eine Reihe von 
Abänderungen (Art. 2, 4, 7, 9, 11, 13, 14) beschlossen worden. 
Hervorzuheben wäre: die Unabhängigkeit des Schutzes von der 
Gesetzgebung des Ursprungslandes; die einheitliche Höchstschutz
frist von 50 Jahren nach dem' Tode; die Erweiterung der ge
schützten Werke (Baukunst, Photographie, Kinematographie); 
Gleichstellung des Übersetzungsrechts ; Schutz des Komponisten 
gegen mechanische Wiedergabe; Schutz des Urhebers gegen kine
matographische Reproduktion. Die revidierte Übereinkunft vom 
13. November 1908 (R. G. BI. 1910 S. 965) ist ratifiziert von Deutsch
land, Belgien, Frankreich (mit Vorbehalt), Haiti, Japan (mit Vor
behalt), Liberia, Luxemburg, Monako, der Schweiz und Tunis 
(mit Vorbehalt); später von Großbritannien und Dänemark 
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(R. G. BI. 1912 S. 444). Beigetreten sind die Niederlande (mit 
Vorbehalt; R. G. BI. 1912 S. 551). Zur Ausführung ist das deutsche 
Reichsgesetz vom 22. Mai 1910 (R. G. BI. S.793) ergangen. 

Auch hier bestehen neben dem Weltvertrag zahlreiche Einzel
verträge, an denen auch das Deutsche Reich vielfach beteiligt ist. 

m. Die Haager Abkommen über Fragen des Internationalen PrIvat. 
und Prozeßreehts enthalten Im wesentlichen Vereinbarungen über die 
Koillslonsnormen. 

Auf Einladung der niederländischen Regierung, die damit 
einer Anregung des niederländischen Rechtslehrers Ass er 
(t 1913) folgte, haben seit 1893 wiederholte Staatenkonferenzen 
(Großbritannien hält sich fern) stattgefunden, um zur Aufstel
lung gemeinsamer Rechtssätze über eine Reihe von Fragen des 
internationalen Privat- und Prozeßrechts zu gelangen. 

1. Das erste ErgebDls war das Abkommen zur Regelung von Fragen 
des Internationalen Prlvatreehts vom 14. November 1896 (R. G. BI. 
1899 S.285). An seine Stelle Ist das Abkommen über den ZIvliproze8 
vom 17. Juli 1906 (Ho G. BL 1909 S. 4(9) getreten (vgl. unten 3) 5). 

Das Abkommen von 1896 (Zusatzprotokoll vorn 22. Mai 1897) 
ist unterzeichnet von Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Luxem
burg, den Niederlanden, Portugal und der Schweiz; ferner von 
Schweden-Norwegen. Das Deutsche Reich hat, gleichzeitig mit 
Österreich-Ungarn, am 9. November 1897 seinen Beitritt erklärt; 
seither sind noch Dänemark, Rumänien und Rußland beigetreten. 
Die sämtlichen genannten Staaten haben auch das neue Abkommen 
von 1905 unterzeichnet. Das deutsche Ausführungsgesetz ist vom 
5. April 1909 (R. G. B1. 430). 

Das Abkommen betrifft lediglich den ZiviJprozeß mit Aus
schluß des Strafverfahrens und umfaßt folgende Punkte: 

a) Die Mitteilung gerichtlicher und außergerichtlicher Ur
kunden; b) das Ersuchen um Rechtshilfe; c) die Sicherheits
leistung für die Prozeßkosten; d) das Armenrecht; e) die Personal
haft. Es bezweckt einerseits die Vereinfachung des Verkehrs 

5) Die Verhandlungen sind mitgeteilt N. R. G. 2. s. XIV 424 und 
XXI 113.-Vgl. Asser, R.J. XXV 521, :XXVI 349, 367, XXVIII 573. Neu
meyer, B. Z.IX453. :\!eili, Das internationale Zivilprozeßrecht auf Grund 
der Theorie, Gesetzgebung und Praxi.'!. 1904. III. Teil. 1906. ABser, 
La convention de la Haye ••• relative a. la procedure civile. 1901 (mit 
Materialien und Kommentar). Seresia, R. J. XXXIII 569. - Zu der 
Konvention von 1905: Huisman, R. J. XLI 320, 395. Über die Rati
fizierungen vg\. N. R. G. 3 8. II 263 und R. G. 131.1909 S. 907. 
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zwischen den Verbandsstaaten, anderseits die Gleichstellung der 
Staatsfremden mit den Staatsangehörigen. Seit 27. April 1909 
ist es in Kraft. 

Im Anschluß an das Abkommen sind von dem Deutschen 
Reich mit den Niederlanden, Luxemburg, Norwegen, Schweden, 
der Schweiz, Dänemark, Österreich, Frankreich, Bulgarien Ver
einbarungen über weitere Vereinfachung des Rechtshilfeverkehrs 
getroffen worden (R. G. BI. 1909 S. 907; 1910 S. 455, 674, 871; 
1911 S.161; 1913 S. 457; 1914 S.205). 

2. Die Beratungen der dritten Konferenz von 1800 liihrten m 
den drei famlJlenrechtllchen Abkommen vom 12. Juni 1002 (R. Q. 
BL 1004 S. 221).6) 

Sie sind zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxem
burg, den Niederlanden, Rumänien und Schweden zustande ge
kommen; beigetreten sind die Schweiz und Italien 1905 (R. G. BI. 
S. 716), Portugal 1907 (R. G. BI. S. 84), Ungarn 1909 (R. G. BI. 919). 
Durch diese drei selbständigen Abkommen sollen die Wider
spruche der nationalen Privatrechte (die "Statutenkollision") auf 
den der Vereinbarung unterliegenden Gebieten beseitigt werden. 

6) Fleisohmann 330; Strupp n 315,320, 322. Vgl.dazu die Denk
schrift der deutschen Regierungen (Nr. 347 der Drucksachen 11. Legis. 
laturperiode L Session) in B. Z. XIV 524. Bogeng, Die Ha.a.ger Abkommen 
über internationales Privat- und Zivilprozeßrecht. 1908 (umfaßt auoh die 
unter 3 erwähnten Abkommen). Die Verhandlungen sind abgedruoktN.R.G. 
2. s. XXXI 26,XXXII 499. Vgl. ferner Buzzati und Asser, R.J.xxxm 
269 und 437. Kahn, B. Z. XII 1,201, 385;:xm 229, XV 125. Derselbe, 
Die einheitliohe Kodifikation des internationalen Privatrechts durch Staats
verträge. 1904. 'Cantuzzi, Commentaire theorique et pratique des oon· 
ventions de la Baye. 11904. Renault, Lee oonventions de Ja Haye (1896 
et 1902) sur le droit international prive. 1907. Buzzati, Trattato di 
diritto intemazionaJe privato seoondo Ia oonvenzione den' Aja deI 12 
giugno 1902. 1908 (französische übersetzung von Rey 1911). Meili und 
Mamelok, Internationales Priva.t- und Zivilprozeßrecht naoh den Haager 
Konventionen. 1911. Olivi, R.J. XXXVI 41. Niemeyer, D.J.Z. IX 
613. Meili, K. Z. I 113. v. Roszkowski, K. Z. m 123. Bettelheim, 
B. Z. xvn 597. Dove, Die vertragsmäßige Fortbildung des inter
nationalen Privatreohts durch die Buger Konventionen. 1909. W olff, 
Familienreoht. 1912. S.129. N enge bauer, Das Haager EhesohlieBungs
abkommen UBW. 1914. Neubeoker, Der Ehe- und Erbvertrag im 
internationalen Verkehr. 1914. Travers, La oonvention eto. relative 
au mariage. 2 Bände 1912. Derselbe, La oonvention eto. relative 
au divoroe eto. 1909. über die K.ündigung durch Frankreioh vgL Beer, 
D. J. Z. 1914, S. 713. - Vgl. auoh oben Note 5. 
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Dem dritten Abkommen ist Spanien am 30. Juni 1904 beigetreten 
(R. G. BI S. 307). Frankreich hat die drei Abkommen zum 1. Juli 
1914 gekündigt (R. G. BI. 1914 S. 9). 

a) Das erste Abkommen betrifft das Recht der Ehescblleßung. 
Die Berechtigung zur Eheschließung bestimmt sich nach der 

Staatsangehörigkeit eines jeden der beiden Gatten (Art. 1). Doch 
kann das Recht des Eheschließungsortes die Ehe von Staats
fremden verbieten, wenn sie einem der in der Vereinbarung auf
gezählten absoluten Verbotsgesetze zuwiderläuft. Die dennoch 
geschlossene Ehe ist nicht nichtig, vorausgesetzt, daß sie den 
Bestimmungen des Art. 1 entspricht (Art. 2). Das Recht des 
Eheschließungsortes kann die Ehe von Staatsfremden gestatten, 
obwohl sie nach dem Arl. 1 nicht zulässig wäre, wenn die Hinder
nisse ausschließlich auf religiösen Motiven beruhen. Doch 
brauchen die übrigen Staaten eine solche Ehe nicht für rechts
gültig anzusehen (Art. 3). 

Für die F 0 r m der Eheschließung ist das Recht des Ehe
schließungsortes maßgebend. Doch kann ein Staat, dessen Gesetz
gebung kirchliche Eheschließung verlangt (z. B. Rußland), die ohne 
diese von seinen Staatsangehörigen im Ausland geschlossenen 
Ehen als ungültig behandeln (Art. 5). Die diplomatischen Ehen 
(oben S.245) werden anerkannt (Art. 6), wenn keiner der Gatten 
Staatsangehöriger des Staates ist, in dem die Ehe geschlossen 
wird, und wenn dieser Staat sich nicht widersetzt. Die Ehe, die in 
dem Land der Eheschließung wegen Nichtbeachtung der Form 
ungültig ist, kann dennoch von den übrigen Staaten als gültig 
anerkannt werden, wenn die Form beachtet worden ist, die 
durch das nationale Recht der beiden Gatten vorgeschrieben 
wird (Art. 7). 

Das Abkommen findet nur auf solche Ehen Anwendung, 
die auf dem Gebiet eines Vertragsstaates und zwischen Per
sonen geschlossen werden, von denen wenigstens die eine Staats
angehörige eines Vertragsstaates ist (Art. 8). Das Abkommen 
bezieht sich nur auf die europäischen Gebiete der Vertragsstaaten 
(Art.9), ist also insofern ein "geschlossener" Vertrag. Staaten, die 
auf der dritten Konferenz vertreten waren, aber die Vereinbarung 
nicht unterzeichnet haben, ist der Beitritt offengehalten (Art. 10). 

b) Das zweite Abkommen betrlff1; das Recht der Ehescheidung. 
Die Ehescheidung kann nur begehrt werden, wenn so w 0 h 1 

(las nationale Recht der Gatten als aue h das Recht des Ortes, 
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an dem das Begehren gestellt wird, die Ehescheidung überhaupt 
zulassen (z. B. nicht Spanien und Portugal, wohl aber Frankreich 
seit 1884); sie kann ferner nur begehrt werden, wenn im gegebenen 
Falle nach den beiden Rechten, wenn auch aus verschiedenen 
Gründen, die Ehescheidung begründet erscheint (Art. 1, 2). Das 
gleiche gilt bezüglich der Trennung von Tisch Und Betl Doch 
kommt das nationale Recht allein zur Anwendung, wenn das 
Recht des Ortes, an welchem das Begehren gestellt wird, dieses 
vorschreibt (Art. 3). 

Das Begehren kann gestellt werden 1. vor den nach dem 
nationalen Recht zuständigen Gerichten; 2. vor den' Gerichten 
des Wohnsitzes der Gatten (Art. 5). Die von einem dieser Ge· 
richte ausgesprochene Scheidung oder Trennung von Tisch und 
Bett wird überall (also auch im Heimatsstaate des Geschiedenen) 
anerkannt, wenn die übrigen BestimmlIDgen dieser Vereinbarung 
beachtet worden sind (Art. 6). Die in der ersten Konvention ver
einbarten Beschränkungen hinsichtlich der Personen und des 
Anwendungsgebietes gelten auch für die zweite Konvention. Auch 
ist der Beitritt nur den auf der Konferenz vertretenen Staaten 
vorbehalten. 

c) Das dritte Abkommen betrlHt die Vormundschaft über MInder
Jihrlge. 

Die Vormundschaft richtet sich nach dem nationalen Recht 
des Minderjährigen (Art. 1). Hat der Minderjährige seinen Wohn
sitz im Ausland und tritt infolgedessen die Vormundschaft in 
seinem Heimatsort nicht ein, so kann der diplomatische oder kon
sularische Vertreter seines Heimatsstaates einschreiten, wenn der 
Staat des Wohnsitzes sich nicht widersetzt (Art. 2). Wenn nach 
diesen BestimmlIDgen (Art. 1 und 2) die Vormundschaft nicht 
nach dem Recht des Heimatsstaates eintritt, so ist das Recht 
des Wohnsitzes maßgebend (Art. 3). 

Doch kann in diesem Fall eine neue Vormundschaft in dem 
Heimatstaat eingesetzt werden, die dann an Stelle der alten tritt 
(Art. 4). Für Beginn und Beendigung der Vormundschaft ist stets 
das nationale Recht des Minderjährigen maßgebend (Art. 5). Die 
vormundschaftliche Verwaltung ergreift die Person und die Ge
samtheit der Vermögensgüter des Minderjährigen, soweit nicht 
unbewegliche Güter durch die Gesetzgebung, in deren Gebiet sie 
gelegen sind, einer besonderen Behandlung unterstellt sind (Art. 6). 
Einstweilige Maßregeln zum Schutz dEn' Person und der Interessen 
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des Minderjährigen können von den Ortsbehörden getroffen wer· 
den (Art. 7). - Die bei den heiden ersten Konventionen verein· 
barten Einschränkungen finden auch hier Anwendung. Dasselbe 
gilt von dem Beitritt dritter Staaten. 

8. Die auf der vierten Konferenz im Jahre 1904 unter Beteiligung 
lapans beratenen und am 17. Juli 1905 unterzeichneten Beschlüsse?) 
umfassen außer der Revision der Konvention über das Z i v i 1-
prozeßrecht (oben 1) zwei weitere familienrechtliche 
Konventionen, und zwar: 

a) ein Abkommen über die Wirkungen der Ehe auf die Rechte 
nnd Pßichten der Ehegatten in ihren persönlichen Beziehungen und 
auf das Vermögen der Ehegatten in 15 Artikeln. Danach sind 
die persönlichen Beziehungen der Ehegatten nach dem Rechte 
ihres Heimatsstaates zu beurteilen; bezüglich des ehelichen Güter
rechts werden Kollisionsnormen für den gesetzlichen Güterstand 
und die Eheverträge gegeben; 

b) ein Abkommen über die Entmündigung und gleichartige 
Fürsorgemaßregeln in 19 Artikeln. Die Entmündigung kann 
in der Regel nur von dem Heimatsstaate ausgesprochen oder auf· 
gehoben werden; subsidiär tritt die Zuständigkeit des Aufenthalt,,· 
staates ein. 

Die beiden Abkommen sind im R. G. BI. 1912 S.453 abge
druckt. Das erste haben ratifiziert: Deutschland, Frankreich, ita
lien, die Niederlande, Portugal, Rumänien; Schweden, Belgien 
(R. G. BI. 1912 S. 475, 1913 S. 249). Das zweite: Deutschland, 
Ungarn, Frankreich, Italien, die Niederlande, Portugal, Rumänien 
(R. G. BI. 1912 S.475). 

4. Die Verhandlungen werden fortgesetzt über Erbfolge und Erb
einsetzung; sie sollen ausgedehnt werden auf Konkursrecht. 8 ) 

IV. Materiell gemeinsames Recht. 
1. Das internationale Abkommen vom 14. Oktober 1890 über 

den Eisenbahnfrachtverkehr enthält die ersten Ansätze zu einem 
internationalen Handelsgesetzbuch nebst den einschlagenden zivil
prozeßualen Bestimmungen (oben § 29 IV 3). 

7) Str u pp II 323, 325. - Asser. R. J. XXXVI 516. Levis, 
Das internationale Entmiindigungsrecht des Deutschen Reiches. 1906. 

8) Meili, Modeme Staatsverträge über das internationale Konkura 
recht. 1907. Derselbe, Internationales Konkursrecht. 1909. Die 
deutsche Denksohrüt ist abgedruckt B. Z. XVIII 578. 
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2, Die internationale Weehselordnung Tom 28. .Juli 11129), 
beschlossen im Haag 1912 nach langen, bis 1878 zurückreichenden 
Beratungen, der sich fast alle Staaten des kontinentalen Europas 
sowie Mittel- und Südamerikas angeschlossen haben, beruht im 
wesentlichen auf dem deutschen Recht, nähert sich in einzelnem 
dem englisch-amerikanischen Recht und gewährt durch verschie
dene Vorbehalte abweichendem Landesrecht fortdauernde Gel
tung. Die Verhandlungen über ein einheitliches Scheckrecht 
werden fortgesetzt. Dagegen haben die Verhandlungen über das 
Ha n dei s r e c h t, die 1886 zu Antwerpen, 1888 zu Brüssel, 1889 
zu Paris, 1905 zu Brüssel zwischen den Vertretern der Mächte 
stattgefunden haben, bisher zu keinem Ergebnis geführt. 

8. Das Seeprlvatreeht betreffen die bei den Abkommen vom 
23. September 1910 (R. G. BI. 1913 S.49) betr. die einheitliche 
Feststellung von Regeln a) über den Zusammenstoß von 
Schiffen, b) über die Hilfeleistung und Bergung 
inS e e not (Ansprüche auf Schadenersatz und angemessene Ver
gütung). Die beiden Abkommen sind ratifiziert von Deutschland, 
Österreich, Ungarn, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Mexiko, 
den Niederlanden, Rumänien; ferner von Italien, Dänemark, Por
tugal, Norwegen, Schweden (R. G. BI. 1913 S. 567, 581, 702, 740, 
747,764), Brasilien und Japan (R.G.BI.1914 S.5, 15). Das zweite 
allein haben ratifiziert die Vereinigten Staaten, das erste Nika
ragua (R. G. BI. 1913 S. 89, 707). Das deutsche Ausführungsgesetz 
ist vom 7. Januar 1913 (R. G. BI. 1913 S.49, 90). 

Die beiden Abkommen sind das Ergebnis der Brüsseler Kon
ferenzen von 1905, 1909 und 1910. Auf diesen Konferenzen wurde 
aber auch über die Vereinheitlichung der für die beschränkte Haf
tung der Reeder sowie für die Hypotheken und Privilegien an 
Seeschiffen geltenden Rechtssätze verhandelt. Die Verhandlungen 
dauern fort 10). 

4. Der Gedanke, zu einem umfassenden We I t pr i va tre c h t 
zu gelangen, ist bisher nur vereinzelt in der Literatur vertreten 
worden. Größere Aussicht auf Erfolg dürfte der auch auf der 

9) Text in Jahrbuch I 268. SchluBprotokoll der Konferenz in 
B. Z. XXII 561. Die dem Reichstag zugege.ngene Denkschrift in B. Z. 
XXIII 374. Vgl. Jitta, Jahrbuch 11218, Meyer, Das Weltwechselrecht. 
2 Bände. 1909. Adler, H. St. VIII 655. - Meyer, Das Weltaoheck
recht. 2 Bände. 1913. G. Cohn, H. St. VII 231. 

10) Vgl. das dem deutachen Reichstag am 1. Dezember 1913 vor· 
gelegte Weißbuch (Drucksachen Nr. 1223). Abgedruckt Jahrbuch 11402 
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Wechselkonferenz von der deutschen Delegation angedeutete Vor
schlag haben, für die international kodifizierten Gebiete des 
Privatrechts einen internationalen Gerichtshof einzu
setzen 11). 

§ 33. 3. Strafrecht und Auslieferungswesen. 
L Das Strafrecht und das Strafverfahren mit Einschluß der Rechts

hlIIe hat ebenfalls den Gegenstand vleHacher Abmachungen gebUdet. 
1. Durch Internationales Vberelnkommen kann ein Staat ver

,mchtet werden, gewisse Strafdrohungen In seine nationale Geset.
pbung aufzunehmen. 

a) Von den zwischen größeren Staatengruppen getroffenen 
Vereinbarungen sind zu nennen: die Reblauskonvention (unten 
§ 35 ll); der Kabelschutzvertrag (oben § 29 11 2); die Brusseler 
Antisklavereiakte (unten § 37 I 4). 

b) Zwischen den Grenzstaaten sind Vereinbarungen häufig 
über die Verfolgung und Bestrafung der auf dem "Gebiet des 
andem vertragschließenden Teiles" begangenen strafbaren Hand· 
lungen, insbesondere der Jagd- und Fischereivergehen. 

Vgl. ferner Artikel IV 6 a. E. des deutschen Handels- usw. 
Vertrages mit Korea vom 26. November 1883 (R. G. BI. 1884 S. 221) : 
". . • . . Wer die genannten Grenzen (in dem Umkreis der ge
öffneten Häfen und Plätze) ohne Paß überschreitet, wird mit einer 
Geldstrafe bis zu einhundert Dollars bestraft, neben welcher 
auf Gefängnis bis zu einem Monat erkannt werden kann." In 
Art. VI desselben Vertrages hat Deutschland die Verpflichtung 
übernommen, den Schleichhandel der deutschen Staatsangehörigen 
mit den nichtgeöffneten Häfen und Plätzen zu bestrafen. Hierher 
gehören auch Vereinbarungen in der deutsch-chinesischen Zusatz
konvention (zu dem Handelsvertrag von 1861) vom 31. März 1880 
(R. G. BI. 1881 S. 261). 

c) In den Handelsverträgen und neben diesen finden sich 
vieUach Kartelle zum Zwecke der Verhütung und Bestrafung des 
Schleichhandels. V gl. Anlage D zu dem deutsch-österreichischen 
Handels- und Zollvertrag vom 6. Dezember 1891 (R. G. BI. 1892 
S. 3) in der Fassung vom 25. Januar 1905, den eben erwähnten 

11) Vgl. Klein in der Festgabe für Zitelmann sowie B. Z. XVII 
und XXIV 112. Mutzner, B. Z. XXIV 78. VgL auch oben § 17 Il 4. -
Über einheitliche Regelung einzelner Fragen des Privatrechta ha.ben die 
International Law Associ&tion und das Institut wiederholt verhandelt. 
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deutschen Vertrag mit Korea, sowie das dem deutsch-ägyptischen 
Handelsvertrag vom 19. Juli 1892 (R.G.Bl.1893 S. 17) beigefügte 
Zollreglement. 

2. Ein unmittelbar Internationales, allerdings In den ersten An
fängen stehendes Strafrecht wird durch dle mit der Strafsanktion ver
sehenen Anordnungen der Internationalen SchlHahrts- und Sanitäts
kommIssionen gebildet (vgl. darüber oben § 18 11 und ill). 

IL Das Auslieferungswesen.1) 

1. Die Auslieferung nüchtiger Verbrecher, als Akt der inter
nationalen Rechtshilfe, ist völkerrechtliche Pllicht des Zußuchtsstaates, 
soweit dlese durch besondere Auslieferungsverträge oder andere Ver
einbarungen begründet ist. 

Der Zufluchts staat ist in allen Fällen zur Auslieferung b e
rechtigt; denn wie bereits bemerkt (oben § 12 III 2), ist das Asyl
recht ein Recht des Zufluchtsstaates, nicht aber des flüchtigen Ver
brechers. Der Zufluchtsstaat ist aber zur Auslieferung nur ver· 
pflichtet, soweit er diese Pflicht ausdrücklich oder etwa 

1) Cohn, Die Auslieferungsverträge des Deutschen Reichs und 
der deutschen Bundesstaaten. 1908. Lammasch, Auslieferungspflicht 
und Asylrecht. 1887. v. Bar, Lehrbuch des internationalen Privat
und Strafrechts. 1892. v. Martitz, Internationale Rechtshilfe in Straf. 
sachen. I. Bd. 1888, II. Bd. 1897. Fleischmann, Auslieferung und Nach. 
eile nach deutschem Kolonialrecht. 1906. Mettgenherg, Die Attentats· 
klausel im deutschen Auslieferungsrecht. 1906. Dersei be, L. A. XXV 1 
( die Reziprozität im deutschenAuslieferungsrecht). Der seI b e, L. A.XXVIl 
247 (die amerikanische Definition des politischen Delikts). Derselbe, 
D. J. Z. XVIII 1381 (Begriff des politischen Delikts). Wolf, Die Be· 
deutung und der Begriff des politischen Delikts im Völkerrecht. 1907. 
R i n t el en, Die Grundsä.tze des heutigen Völkerrechts über die Auslieferung 
von Verbrechern. Heidelberger Diss. 1909. Lohmann, Der deutsch. 
griechische Auslieferungsvertrag vom 12. März 1907. 1909. Lindenblatt, 
Das Asylrecht der politischen Verbrecher nach Völkerrecht. Wärzburger Diss. 
1910. Georgi, Das politische Delikt. Gießener Diss. 1910. van Hamel, 
R. J. XUII 370. v. Bargong , L'asile interne devant le droit inter. 
national.. 1911. Schildmacher, Das Auslieferungsverfahren und die 
Auslieferungsverträge. 1911. Laire, L'extradition et les delits politiques. 
1911. Beaudeant, L'attentat contre le chef d':Etat. 1911. - Bernard, 
TraiM theorique et pratique de l'extradition. 2. Aufl. 2 Bde. 1890. 
- de Louter 1309. Merignhac II 732. NyslI 290. Oppenheim I 403. 
Ullmann 389, 392. Weitere Literatur mit Aufzählung der deutschen 
Verträ.ge bei v. Lisz t, Lehrbuch des Strafrechts. 20. Aufl. §§ 21-23. -
über den Savarkar Fall: Strupp, Zwei praktische Fälle usw. 1911. S. 12. 
Kohler, K. Z. V 202. Ro bin, R. G. XVIII 303. B. Z. XXIII Ab. 
teilung II S. 184. 
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durch Einräumung der fileistbegünstigungsklausel auf sich ge
nommen hat. Dabei ist es völkerrechtlich ohne Bedeutung, 
ob in dem einzelnen Staate das Auslieferungswesen durch be
sondere Staatsgesetze geregelt ist oder nicht 2). Denn diese Gesetze 
binden die Staatsgewalt nur nach innen als die unverrückbare 
Grundlage der abzuschließenden Verträge; völkerrechtlich kom
men nur die Verträge in Betracht. Die von verschiedenen Seiten 
vorgeschlagene Bildung eines internationalen Auslieferungsver
bandes 3), der für die Verbandsstaaten gemeinsame Grundsätze 
der Auslieferung festlegen würde, ist von der belgischen Regie
rung, leider erfolglos, angeregt worden. Die Voraussetzungen der 
Auslieferung und das Auslieferungsverfahren werden gegenwärtig 
durch eine kaum übersehbare Menge von Einzelverträgen ge
regelt, die, zwischen den verschiedenen Staaten abgeschlossen, 
nur in den allgemeinen Grundzügen übereinstimmen. Nur so
weit solche Übereinstimmung sich feststellen läßt, kann von 
allgemeinen völkerrechtlichen Rechtsnormen gesprochen werden. 

2. Die AusUeferungspflicht erstreckt sich nur auf die in dem Ver
trage ausdrückHch aufgezählten oder durch die Elimmationsmethode 
bezeichneten DeUkte. Ausgenommen sind zumeist, aber durchaus 
nicht Immer, die politischen Verbrechen. 

Unter den "Auslieferungsdelikten" pflegen die leichtern 
Fälle zu fehlen: so fahrlässige Vergehen, Zweikampf, manche 
Sittlichkeitsdelikte, Religionsvergehen, Verletzung militärischer 
Pflichten (abgesehen von älteren Kartellen), Zoll- und Steuer
kontraventionen usw. 

Der Ausschluß der politischen Verbrechen führt zurück 
auf ein belgisches Gesetz VOll 1833, durch das für den 
Abschluß von Auslieferungsverträgen der Grundsatz aufgestellt 
wurde: "qu'il sera expressement stipule, que l'etranger ne pourra 

2) Auslieferungsgesetze bestehen in Belgien seit 1833 (abgeändert 
1874), Großbritannien seit 1870 (abgeändert 1873, 1895), in den Nieder
landen und in Luxemburg seit 1875, in Argentinien seit 1885, im Kongo
staat seit 1886, in Peru seit 1888, in der Schweiz seit 1892, in Kanada 
seit 1907, in Norwegen seit 1908, in Brasilien seit 1911, in Rußland 
seit 1912 (dazu Zeitschrift für die ges. Strafrechtswissenschaft XXXIII 
455, 683). 

3) Vgl. v. Liszt, Zeitschrift für die gesamte StrafrechtswiBsenschaft 
II 50 (Strafrechtliche Aufsä.tze md Vorträ.ge, 1. Band 1905, S. 90). v. Mar
titz 452. Derselbe, Rechtshilfe II 767. Verhandlungen der Internat. 
krim. Vereinigung in Brüssel 1910 (Mitteilungen Bd. XVII). 

v. Liszt, YÖlkerrecht. 10. Auf!. 17 
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~tre poursuivi pour aucun delit politique anterieur a l'extradition 
ni pour aucun fait connexe a un semblable delit". Die Recht
fertigung dieses Satzes liegt in der Verschiedenheit der Regierungs
systeme der verschiedenen Staaten und in der Unsicherheit der 
politischen Verhältnisse. Er ist daher auch in die Mehrzahl 
der Auslieferungsverträge übergegangen; nicht freilich in die 
Verträge Rußlands mit Preußen und Bayern von 1885 sowie in 
den deutschen Vertrag mit dem Kongostaate von 1890. 

Dabei bietet aber der Begriff de s po li tischen De
li k t s große Schwierigkeiten. Nach der maßgebend gewordenen 
belgischen Rechtsauffassung ist nicht, wie oft in der älteren 
Literatur behauptet, das politische Mo t i v der Tat entscheidend, 
sondern die R ich tun g des Verbrechens; politische Verbrechen 
sind daher die vorsätzlichen Verbrechen, die gegen Bestand 
und Sicherheit des (eigenen oder fremden) Staates oder gegen 
das Staatshaupt oder die politischen Rechte der Staatsbürger 
gerichtet sind. 

Das Asylrecht wird aber auch nach dem Vorbild der beI· 
gischen Gesetzgebung über die' sogenannten "absolut politischen 
Verbrechen" hinaus ausgedehnt auf die "r el at i v politischen 
Delikte"; Delikte, die, an sich dem gemeinen Recht angehörend, 
mit einem politischen Verbrechen "connex" sind. Es sind darunter 
die gemeinen V erbrechen zu verstehen, die als das Mit tel zur 
Begehung eines absolut politischen Delikts erscheinen: also 
z. B. Tötung und Körperverletzung, Sachbeschädigung und Brand
stiftung, die während eines auf Umsturz der Verfassung ab
zielenden Aufstandes begangen werden. 

Aber gerade diese Ausdehnung auf die relativ politischen 
Delikte hat in den letzten Jahrzehnten eine Reaktion hervor· 
gerufen. Man hat sich besonders bemüht, den K ö n i g s m 0 r d von 
dem den politischen Verbrechen gewährten Asylrecht auszu· 
Bchließen. Dabei ist die Fassung der sogenannten "belgischen 
Attentatsklausel" für die Auslieferungsverträge maßgebend ge
worden. Sie beruht auf dem belgischen Gesetze vom 22. März 
1856: "Ne sera pas repute delit politique ni fait connexe a 
un semblable delit, l'attentat contre Ia personne du chef d'un 
gouvernement etranger ou contre celle des membres de sa fa· 
mille, lorsque cet attentat constitue le lait, soit de meurtre, 
soit d'assassinat, Boit d'empoisonnement". Auch die deutschen 
Verträge seit 1874 haben meist diese Klausel aufgenommen; sie 
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findet sich dagegen nicht in den mit Italien, Großbritannien, den 
Niederlanden und der Schweiz abgeschlossenen Verträgen. 

a. Die Auslleferung findet nur statt, wenn die Handlung nach 
dflm Gesetz befderStaaten, des ersuchenden und des ersuchten, strafbar 1st; 
sie wird nicht gewährt, wenn die Strafbarkeit nach dem Recht des einen 
oder des anderu der beiden Staaten ausgeschlossen oder aufgehoben ist. 

Die Auslieferung wird daher z. B. versagt, wenn nach 
dem Recht des ersuchten Staates die Verjährung eingetreten ist, 
mag auch nach der Gesetzgebung des ersuchenden Staates die 
Tat noch nicht verjährt sein. Sie wird ferner versagt, wenn 
wegen derselben Tat bereits durch die Gerichte des ersuchten 
Staates entschieden ist. 

Dieser Satz, der sich in den meisten Auslieferungsverträgen 
der verschiedenen Staaten ausdrücklich ausgesprochen findet, 
steht im Widerspruch zu der grundsätzlichen Auffassung der 
Auslieferung als eines Aktes der Re c h t s h i I f e; denn diese 
setzt lediglich voraus, daß aus der Tat für den ersuchenden 
Staat ein Strafanspruch entstanden sei, zu dessen Durchsetzung 
der ersuchte Staat seine Hilfe leistet. Dennoch wäre es durch
aus verkehrt, aus dieser Inkonsequenz die Ablehnung jener grund
sätzlichen Auffassung abzuleiten und die Auslieferung als einen 
Akt der kosmopolitischen Rechtspflege aufzufassen.!) 

4.. Nicht ausgeUelen werden nach der kontinental-europäischen 
und südamerlkanischen Rechtsanschauung die eigenen Staatsangehörigen, 
auch wenn sie das Verbrechen im Auslande begangen haben. 

Dieser Satz beruht teils (wie in Belgien Art. 8) auf der 
innerstaatlichen Verfassung, teils, wie in Deutschland (§ 9), auf 
der innerstaatlichen Strafgesetzgebung. Er hat seinen Grund in 
dem Mißtrauen gegen die Strafrechtspflege des ersuchenden 
Staates und steht daher im Widerspruch zu den Grundgedanken 
des Völkerrechts. Aber auch die Strafverfolgung wird durch die 
Nichtauslieferung an die Behörde des Tatortes ganz wesentlich 
erschwert oder gar unmöglich gemacht. Großbritannien und die 
Vereinigten Staaten tragen grundsätzlich kein Bedenken ihre Staats
angehörigen an die Behörden des Begehungsortes auszuliefern 6). 

4) Gegen die abweichende Auffassung von Lammasch vergleiohe 
v. Liszt, Zeitschrüt II 50 (Aufsätze I 90) und v. Martitz I 440. 

5) Literatur bei v. Liszt, Lehrbuch des Strafrechts, 20. Aun. § 23 
Note 3. v. Martitz 1305. Teich, Die Staatsangehörigkeit im deutschen 
Auslieferungsreoht. 1909. Die deutsche Literatur hat sich überwiegend 
(anders Teich) gegen die "Auslieferung der Nationalen" ausgesprochen. 

17* 



260 111. Buch. Interessengemeinschaft des völkerrechtl. Btaatenverbands. 

o. Das Ausllelerungsverfabren. 
Das Ersuchen um Auslieferung ist, soweit nicht besondere 

Vereinbarungen den direkten Weg gestatten, auf diplomatischem 
Wege an die zuständigen Behörden des Zufluchtsstaates zu über
mitteln. Es setzt voraus, daß entweder eine rechtskräftige Ver
urteilung erfolgt oder ein richterlicher Haftbefehl gegen den Ver
dächtigen ergangen ist. Darüber, ob diese Voraussetzungen ge
geben sind, entscheiden in Großbritannien und den Vereinigten 
Staaten die Gerichte, in den kontinental-europäischen Staaten die 
oberste Verwaltungsbehörde unter Mitwirkung der Gerichte. Außer· 
dem kann die vorläufige Festnahme des Verdächtigen begehrt 
werden, deren Dauer aber zeitlich beschränkt ist. Die Aburteilung 
des ausgelieferten Verbrechers wird beherrscht durch den 
"Grundsatz der Spezialität", d. h. der Ausgelieferte kann 
im allgemeinen nur wegen derjenigen Tat abgeurteilt werden, 
wegen deren die Auslieferung begehrt und gewährt worden ist; 
die Verurteilung wegen einer andem vor ,der Auslieferung be
gangenen Tat ist nur dann zulässig, wenn die ausliefernde Staats
gewalt zustimmt, oder wenn der Ausgelieferte entsprechende Zeit 
gehabt hat, sich aus dem Staatsgebiete ~es ersuchenden Staates 
zu entfernen, oder wenn er dahin wieder zurückgekehrt ist. 

Auch die Durchlieferung kann auf Grund der be· 
stehenden Verträge von einem dritten Staate begehrt werden; sie 
wird bewilligt, wenn die begangene Tat, wegen deren die Dur c h -
lieferung begehrt wird, auch die Aus lieferung rechtfertigen würde. 

m. Die Ausllelerungsverträge pDegen weiter auch noch Verein
barungen über die in Stralsachen zu leistende Rechtshllle, so von Zeugen
vernehmungen und anderen Untersuchungshandlungen, zu enthalten. 

IV. 'Ober die Abllelerung nüchtiger Schlllsmannschalten werden 
Vereinbarungen entweder in besonderen Kartellen oder in Konsular
und andem allgemeineren Verträgen getroHen. 6 ) 

III. Abschnitt. 
§ 34. Der Schutz von Leben und Gesundhelt.1) 

L Auch hier sind zunächst zahlreiche Elnzelvertriige, In erster 
Reihe zwischen den Grenzstaaten, zu verzeichnen. 

Sie betreffen die gegenseitige Zulassung der in den Grenz· 
gemeinden wohnenden Ärzte, Wundärzte, Hebammen und Tier· 

6) Zusammenstellung bei König (oben § 16 Note 1) n 197. 
1) Karlinski, "Ober die geschichtliche Entwicklung der internatio· 

nalen Gesundheitspflege und deren weitere Aufgaben. 1895. Proust, La. 
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ärzte '), die Benutzung der Spitäler, das Verfahren bei Feststellung 
von Geisteskrankheiten, die Beförderung von Ckisteskranken in 
ihre Heimat, das Beerdigungswesen, die gegenseitige Anerken
nung von Leichenpässen (deutsch-schweizerisches Abkommen vom 
28. August 1909), den Schutz gegen die Verschleppung anstecken· 
der Krankheiten, die gegenseitige Unterstützung mittelloser Kran
ken usw. Interessant sind die deutsch-englischen Abkommen zur 
Bekämpfung der Schlafkrankheit in Afrika vom 27. Oktober 1908 
und 17. August 1911 (N. R. G. 3. s. II 709, VIII 310 und Strupp II 
411); die Verhandlungen vom Juni 1907, die ein allgemeines Ab
kommen der beteiligten Mächte bezweckten, haben nicht zum 
Ziele geführt. 

n. Ungleich wichtiger sind die Kollektivverträge zur Bekämpfung 
Ton Cholera, Pest und Gelbfieber. 

1. An erster Stelle ist der seit den fünfziger Jahren begonnene 
Kampl gegen die Cholera zu erwähnen. 

a) Die auf Napoleons Anregung 1851 zu Paris 
zusammeng e tretene ers te international e San i
t ä t s k 0 n fe ren z f ü h r t e zu der K 0 n v e n ti 0 n vom 27. 1\1 a i 
1853, die ab ern ur von Fra n k re ich, It a li e II und Po r
tugal ratifiziert wurde und im wesentlichen toter 
B u c h s tab e bl i e b. 

Auch die folgenden Konferenzen zu Paris 1859, Konstan· 
tinopel 1866, Wien 1874, Washington 1881, Rom 1885 hatten 
keinen durchgreifenden und bleibenden Erfolg, obwohl seit der 
Eröffnung des Suezkanals die Gefahr einer Einschleppung der 
Cholera aus den heiligen Stätten der Mohammedaner nach Europa 
ganz wesentlich vergrößert worden war. Wohl aber wurden in· 
folge dieser Beratungen internationale Organe zur Überwachung 

defense de l'Europe contre 180 peste et 180 conference de Venise. 1897. Der
sei be, L'orientation nouvelle de 180 politique sanitaire. Conferences sani· 
mires internationales. 1896. Ko bier, Die Quarantänefrage in der inter
nationalen Sanitäts-Gesetzgebung. 1898. Toy, Sur la reglementIlotion de 
180 defense sanitaire contre la peste, le cholera et la fievre jaune d'apres 180 
convention de Paris. 1903. Toulouser These. 1905. Loufti, La politique 
sanitaire internationale. 1906. l\1erignhac II 708. Per eis 131. un· 
mann 412. -Ältere Verträge sind aufgezählt bei Strupp II 381 Note3. 

2) Vgl. den deutsch-niederländischen Vertrag vom 11. Dezember 
1873 (R. G. BI. 1874 S.99), erweitert durch Vertrag vom 23. Februar 
1898 (R. G. BI. 1899 S. 221); den deutsch-schweizerischen Vertrag vom 
20. November 1872 (Strupp I 400). 
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der Sanitätsverwaltung im Orient geschaffen (oben § 18 I1I). So 
wurde der Oberste Gesundheitsrat in Konstanti
nopel (Conseil superieur de sanM) reorganisiert. Daneben wurde 
1868 auch die Intendance sanitaire generale d'Egypte 
in Alexandrien neu eingerichtet; 1881 erhielt sie die Bezeichnung 
Conseil sanitaire maritime et quarantenaire. In dem
selben Jahre wurde auch die Gesundheitsstation in Camaran ge· 
schaffen. Durch die Donauschiffahrtakte vom 28. Mai 1881 wurde 
der Conseil international de sante zu Bukarest ein
gesetzt. 

b) Neue Bahnen schlug die Konferenz zu Vene
d i g 1892 ein, die u n te r F ü h run g 0 s t e r r eie h - U n gar n s 
tagte und zu der Konvention vom 31. Januar 1892 
f ü h r te. 

Diese ist unterzeichnet von Deutschland, Österreich·Ungarn, 
Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Griechen· 
land, den Niederlanden, Portugal, Rußland, Schweden·Norwegen 
und der Türkei. Sie beruht auf den neuen medizinischen An
schauungen über die Art der Übertragung der Krankheit und die 
Dauer der Inkubationszeit. Von den früher üblichen langen Qua· 
rantänen (auch an den Landgrenzen der Staaten) ist keine Rede 
mehr. Die zur Bekämpfung der Cholera vereinbarten Maßregeln 
betreffen hauptsächlich Ägypten und die Durchfahrt durch den 
Suezkanal. Der Conseil sanitaire maritime et quarantenaire in 
Alexandrien (oben a) wurde reformiert und internationaler 
gestaltet. 

e) Die Dresdener übereinkunft vom 15. April 1893 
(R.G.BI. 1894 S.343) hat den Kampf gegen die Ausbrei
tun g der C hol e r a i nEu r 0 pas e I b s tim A u g e. 

Sie ist unterzeichnet von Deutschland, Österreich-Ungarn, 
Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Montenegro, Rußland 
und der Schweiz; Großbritannien hat sich nur mit weitgehen
dem Vorbehalte angeschlossen; die Niederlande, Serbien und 
Liechtenstein sind später, Rumänien ist 1897 beigetreten I). 

Die vereinbarten Maßregeln betreffen einerseits den Verkehr 
von Reisenden und Waren (Anlage I), andrerseits das Sanitäts
wesen an der Donaumündung bei Sulina (Anlage II). leder Ver
tragsstaat ist verpflichtet, von der Entstehung eines Choleraherdes 

3) Die Protokolle sind abgedruckt N. R. G. 2. So XIX 3. 
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auf seinem Gebiet und von den getroffenen Vorbeugungsmaßregeln 
den anderen Staaten Mitteilung zu machen. Die den Verkehr 
einengenden Maßregeln sind auf die verseuchten Gebiete zu be
schränken. Die "giftfangenden" Gegenstände, die Träger von 
Ansteckungsstoffen sein können und daher für Einfuhrverbote 
und für die Desinfektion in Frage kommen, werden genau be
zeichnet (Leibwäsche, getragene Kleider, gebrauchtes Bettzeug, 
Hadern und Lumpen); Einfuhr und Durchfuhr anderer Gegen
stände darf nicht untersagt werden. Eine allgemeine Absperrung 
der Landesgrenzen darf nicht stattfinden; nur erkrankte Personen 
dürfen zurückgehalten werden. Für den Seeverkehr wird zwischen 
verseuchten, verdächtigen und reinen Schiffen unterschieden. Nur 
die ersteren unterliegen der Quarantäne; die verdächtigen Schiffe 
werden desinfiziert, mit frischem Trinkwasser versehen und das 
Kielwasser wird ausgeschöpft. 

Alle von der Sulinamündung stromaufwärts gehenden Schiffe 
sind, solange die Stadt nicht mit gutem Trinkwasser versehen 
ist, einer gesundheitspolizeilichen Beaufsichtigung unterworfen. In 
der Stadt selbst, sowie an beiden Ufern des Stromes sind Sanitäts· 
stationen minderer Ordnung zu errichten, welche die Schiffe zu 
überwachen haben, und in welche die Kranken zu schaffen sind. 

d) Einen wichtigen weitern Fortschritt brachte 
die Par i s e r K 0 n f e ren z von 1891, der e n Z w eck die Ver
einbarung von Maßregeln zur Bekämpfung der Cho
lera in den Ursprungsländern, daher insbesondere 
die Überwachung der Mekkapilgerfahrten und die 
Einrichtung von Sanitätsstationen im persischen 
Golf war. Ihr Ergebnis ist die internationale Sani
tätskonvention vom 3. April 1894 mit einer Zusatz
erklärung vom 30. Oktober 1897 (R.G.BI. 1898 S.973). 

Die Konvention ist ratifiziert von Deutschland, Österreich
Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, 
Griechenland, Italien, den Niederlanden, Persien, Portugal und 
Rußland. Die Ratifikationsurkunde Großbritanniens enthält nicht 
die Anlage III; andrerseits findet die Konvention auch auf ver
schiedene englischen Kolonien Anwendung (Bekanntmachung vom 
17. April 1899, R. G. BI. S. 266). Schweden-Norwegen ist der Kon
vention sowie der Zusatzerklärung am 6. April 1898 beigetreten. 

Die Beschlüsse der Konferenz sind in vier Anlagen zur 
Konvention selbst niedergelegt. Die Grundlage bilden die Be-
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stimmungen der Sanitätskonventionen von Venedig 1892 und 
Dresden 1893. 

Die Anlage I enthält 1. die in den Abgangshäfen be
züglich der aus dem indischen Ozean und aus Ozeanien kommen
den Pilgerschiffe zu ergreifenden Maßnahmen (vor allem ärztliche 
Untersuchung der Pilger vor der Einschiffung und Zurückhaltung 
erkrankter wie verdächtiger Personen); 2. die Maßnahmen an 
Bor d der Sc h i f f e, die mohammedanische Pilger nach dem 
Hedjaz oder von dort zurückbringen. Zuwiderhandlungen der 
Schiffskapitäne werden mit Geldstrafen belegt. 

Anlage 11 behandelt die gesundheitspolizeiliche Über
wachung der Pilgerfahrten im Rot e n l\f e e r. 1. Die aus dem 
Süden kommenden Schiffe haben zunächst die Sanitätsstation 
Camaran anzulaufen. Reine Schiffe erhalten das Recht zur Weiter
fahrt (libre pratique); verdächtige Schiffe, auf denen seit sieben 
Tagen kein neuer Fall von Cholera vorgekommen ist, werden des
infiziert und nach Weiterfahrt in Djeddah abermals untersucht; 
verseuchte Schiffe werden zurückgehalten, die Passagiere gelandet 
und isoliert. 2. In den Sanitätsstationen sind verschiedene Ver
besserungen vorzunehmen. 3. Auch die von Norden kommenden, 
sowie die aus den Häfen des Hedjaz zurückkehrenden Schiffe sind 
gesundheitlich zu überwachen. 

Anlage III betrifft die Gesundheitspolizei im per s i s c he n 
Golf J hauptsächlich die Errichtung eines Netzes von Sanitäts
posten. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Anlage IV, betreffend die 
überwachung und Ausführung der getroffenen Verein
barungen. Sie wird einem besonderen Kom i tee übertragen, das 
aus den Mitgliedern des obersten Gesundheitsrates in Konstan
tinopel gebildet wird. Es besteht aus drei der türkischen Ver
treter in diesem Gesundheitsrat und den Delegierten derjenigen 
Mächte, welche den Sanitätskonventionen von Venedig, Dresden 
und Paris beigetreten sind. Den Vorsitz führt eines der türkischen 
Mitglieder. Ein Korps von diplomierten und sachverständigen 
Ärzten, von gut geübten Desinfektören, Mechanikern 
und San i t ä t s w ä c h te r n wird mit dem Sanitätsdienste be
traut. Die Kosten des Verfahrens werden zwischen der türkischen 
Regierung und dem obersten Gesundheitsrat verteilt. Schiffs
kapitäne, die den erlassenen Vorschriften zuwiderhandeln, wer
den durch eine besondere K 0 n s u I a t s kom m iss ion abgeurteilt, 
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die in Konstantinopel jedes Jahr durch das Konsularskorps be
stimmt wird. Der Konsul der beteiligten Nation ist zur Verhand
lung beizuziehen; er hat Stimmrecht. Die rechtskräftig erkannte 
Geldstrafe verfällt dem obersten Gesundheitsrat, der sie zu 
Zwecken der Sanitätsverwaltung zu verwenden hat. 

2. Die Bekämpfung der Pest bildete die Aufgabe der zu Venedig 
nreinbarten Sanitäts-Übereinkunft vom 19. lUärz 1897 (R. G. BI. 1900 
S.43). Dazu die den Art. 35 abändernde Deklaration vom 24. Januar 
1900 (R. G. BI. S. 821). 

Der Ausbruch der Pest in Bombay hatte die österreichisch
ungarische Regierung veranlaßt, die Mächte zu gemeinsamen 
Beratungen einzuladen. Diese nahmen die Konvention von 
1894 zur Grundlage, soweit nicht die (damals angenommene) 
längere Inkubationsdauer der Pest (zehn Tage gegenüber fünf 
Tagen bei der Cholera) abweichende Bestimmungen notwendig 
machte. Das Ergebnis der Beratung bildet die "Internationale 
Sanitäts-Übereinkunft, betreffend Maßregeln gegen 
die E inschleppung und Verbreitung der Pest". Sie 
ist ratifiziert von Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, Spa· 
nien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Monte
negro, den Niederlanden, Persien, Rumänien, Rußland und der 
Schweiz. 

Die Konvention enthält als einzige Anlage das "A 11 g e
meine Gesundheitsreglement zur Verhütung der 
Ein s chI e p p u n gun d W e i t er ver b re i tun g der Pes t". Da· 
neben wird den zuständigen Behörden Marokkos empfohlen, in 
den Häfen dieses Landes Maßnahmen zur Anwendung zu bringen, 
die mit den in dem Reglement vorgesehenen in Einklang stehen. 

In Kapitel I des Reglements sind die Maßnahmen außerhalb 
Europas, in Kapitel Il die Maßnahmen in Europa zusammen· 
gestellt. Kapitel III und IV enthalten technische "Vor· 
schläge" für die Ausführung der Desinfektion, sowie über 
Sicherungsmaßregeln an Bord der Schiffe. Die Überwachung und 
Ausführung der Vereinbarung wird in Kapitel V ganz so wie in 
der Konvention von 1894 dem obersten Gesundheitsrat in Kon
stantinopel und dem aus diesem zu bildenden besondern Komitee 
übertragen. Kapitel V dehnt die Zuständigkeit der oben S. 262 
genannten Behörden auch auf die Dur c h f ü h run g der gegen 
die Pest getroffenen Vereinbarungen aus. 
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8. Die dureh die bisherigen Konventionen gewonnenen ErgebnlsBe 
wurden zusammengefaßt und weiterentwickelt durch die Pariser Kon
ferenz des Jahres 1908. Den Abschluß der Beratungen bUdet die 
Internationale tlbereinkunft, betr. Maßregeln gegen Pest, Cholera und 
Gelbfieber vom 3. Dezember 1903 (R. G. BI. 1907 S. 426). 

Die Übereinkunft ist sofort ratifiziert worden von Deutsch
land, Österreich-Ungarn, Belgien, Brasilien, Ägypten, den Ver
einigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxem
burg, Montenegro, den Niederlanden, Persien, Rumänien, Rußland 
und der Schweiz. Nachträglich haben ratifiziert: Schweden (R. G. BI. 
1908 S. 15), Spanien, Mexiko (R. G. BI. 1909 S. 318, 769), Nor
wegen und Portugal (R. G. BI. 1911 S. 274, 922). 

Die Konvention tritt für die ratifizierenden Mächte an die 
Stelle der bisherigen Konventionen, die für die übrigen Vertrags
staaten auch weiterhin in Kraft bleiben. Nach zwei Richtungen 
hin hatte man neuen wissenschaftlichen Anschauungen Rechnung 
zu tragen: 1. daß die Inkubationszeit bei der Pest nicht 10 Tage, 
wie man bisher angenommen hatte, sondern nur 5 Tage betrage; 
2. daß die Ratten die gefährlichsten Träger der Infektion seien 
(daher die "deratisation" als Schutzmittel). 

Die Konvention umfaßt sechs Titel. Der e r s t e Ti tel ent
hält die allgemeinen Bestimmungen (Anzeigepflicht bei Auftreten 
von Cholera oder Pest, überwachung der aus verseuchten Ge
bieten kommenden Waren, Fahrzeuge und Reisenden). Die bis· 
herigen Vorschriften werden vielfach gemildert; die Vertilgung der 
Schiffsratten wird bei Pestgefahr unter die Schutzmaßregeln auf
genommen. Im z w ei t e n Ti tel, der die Maßnahmen außerhalb 
Eiuropas betrifft, werden den Kriegsschiffen bei Durchfahrung des 
Suezkanals gewisse Erleichterungen gewährt, im übrigen die bis
herigen Bestimmungen im wesentlichen aufrechterhalten. Auch der 
d ritt e, von der überwachung der Pilgerschiffe handelnde T it e 1 
wiederholt die bisherigen Vorschriften, erleichtert aber den Ver
kehr für die Pilgerschiffe der Signatarmächte. Ti tel vi e r reor
ganisiert die internationalen Ausführungsorgane (oben § 18 III), 
empfiehlt dem Gesundheitsrat zu Tanger die Anwendung der 
Übereinkunft, .verlangt die Beschleunigung der sanitären Einrich
tungen im persischen Meerbusen und überträgt der französischen 
Regierung die Einsetzung eines Office international da sante in 
Paris (oben § 19 1111). Der fünfte Titel faßt das bisher nicht 
berücksichtigte gelbe Fieber ins Auge und empfiehlt, ohne zu 
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Lindenden Vereinbarungen zu gelangen, den beteiligten Mächten 
eine Revision ihrer Sanitätsverordnungen. Der sec h s t e Ti tel 
enthält Bestimmungen über Beitritt und Ratifikation. 

4. Die praktischen Erfahrungen führten zu einer teilweisen 
Umarbeitung der Übereinkunft durch die internationale Sanitäts
konferenz, die zu Paris Tom 7. November 1911 bis 17. Januar 1912 
tagte. Das Ergebnis Ist die Übereinkunft vom 17. Januar 1912, be
treUend Maßregeln gegen Cholera, Pest und Gelbfieber. 4) 

Die 160 Artikel umfassende Konvention ist unterzeichnet 
von Deutschland, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Österreich
Ungarn, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Columbien, Costa
rika, Kuba, Dänemark, Ecuador, Ägypten, Spanien, Frankreich, 
Großbritannien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Italien, 
Luxemburg, Mexiko, Montenegro, Panama, Niederlande, Persien, 
Portugal, Rumänien, Rußland, Salvador, Serbien, Siam, Schweden, 
Schweiz, Türkei, Uruguay. Sie tritt für die ratifizierenden Mächte 
an die Stelle der bisherigen Konventionen, die für die übrigen 
Vertragsstaaten auch weiterhin in Kraft bleiben. 

Die Übereinkunft schließt sich in Anlagen und Inhalt an 
die von 1903 an, bringt aber verschiedene wichtige Neuerungen. 
Die wesentlichste von diesen bilden die eingehenden Vorschriften 
über das durch eine Stechmücke (stegomya calopus) übertragene 
Gelbfieber. Weitere Änderungen berücksichtigen die Ergebnisse 
der Pestforschung (Übertragung der Pest durch den Rattenfloh, 
Inkubationsdauer fünf Tage) und der Choleraforschung (gesunde 
"Bazillenträger"). 

Die Artikel sind in fünf Titel gegliedert. Titel I enthält 
die allgemeinen Bestimmungen; Hier Kap i tel 1 die Vorschrif
ten, die von den Vertragsländern nach dem Auftreten einer der 
drei Krankheiten zu beobachten sind (Meldepflicht, Begriff des 
"verseuchten" Bezirks, Maßnahmen in verseuchten Häfen bei 
Abfahrt der Schiffe). Kap i te 1 2; Abwehrmaßregeln gegen die 
verseuchten Gebiete. Diese sind sofort zu veröffentlichen. "Gift
fangende" Waren an sich gibt es nicht. Desinfektion bei Gelb
fieber ist ausgeschlossen. Vernichtung der Ratten, Stechmücken 
und anderer Insekten. Maßnahmen in den Häfen und an den 

4) Dem Reichstag mit einer Denkschrift vom 4. Dezember 1913 
überreicht (Druoksachen Nr. 1232). Die Proces-Verbaux der Konferenz 
sind von der französischen Regierung herausgegeben (1912). - V gl. 
Strupp in Jahrbuch I 1258. 
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Meeresgrenzen. Unterscheidung der Schiffe in verseuchte, ver
dächtige, freie. Maßnahmen an den Landesgrenzen. Titel n gibt 
die Sonderbestimmungen für die Länder des Orients und des 
äußersten Ostens. Er entspricht im wesentlichen der Übereinkunft 
von 1903. Doch sind die Bestimmungen über die Sanitätseinrich
tungen in Suez und an der Mosesquelle gestrichen, da sie nach 
einer Erklärung der ägyptischen Regierung durchgeführt sind; 
ebenso die Vorschriften über die Einfahrt in den persischen Golf, 
da auf ihre Beachtung nicht gerechnet werden kann. Titel III 
bringt die besonderen Vorschriften über die Pilgerfahrten ohne 
wesentliche Neuerungen.. Titel IV behandelt die Überwachung 
und Ausführung. Die Bestimmungen über den internationalen 
Gesundheitsrat in Konstantinopel sind gestrichen und dessen An
gelegenheiten der unmittelbaren Regelung durch die beteiligten 
Mächte überlassen. Titel V enthält die Bestimmungen über Bei
tritt und Ratifikation. 

m. Die Bekämpfung des MlJIbraucbs Ton Alkohol und Opium. 

Die geltenden Vereinbarungen beschränken sich bisher auf 
zwei abgegrenzte geographische Gebiete. 

1. Zur Unterdrückung des Branntwelnhandels unter den Nord
seeUscbem auf hober See Ist Im Haag am 16. November 1887 ein Vertrag 
geSChlossen worden (R. G. BI. 1894 S.427V) 

Dieser von Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, 
Großbritannien und den Niederlanden unterzeichnete, von Frank
reich nicht ratifizierte, von den übrigen Mächten durch das Rati 
fikationsprotokoll vom 11. April 1894 in Kraft gesetzte Vertrag 
lehnt sich teilweise an den Haager Vertrag von 1882 zur Rege
lung der Hochseefischerei in der Nordsee (unten § 35 III 2) an. 
Er hat die fahrenden Branntweinschenken (bumboats oder coopers) 
im Auge. Durch den Vertrag wird der Verkauf und Ankauf 
von spirituösen Getränken an und von Personen, die sich an 
Bord eines Fischerfahrzeuges befinden oder zu einem solchen 
Fahrzeuge gehören, auf offener See unbedingt verboten. Dasselbe 
gilt vom Aus- und Eintausch solcher Getränke (Art. 2). Zur Ver
meidung einer Umgehung dieser Vorschrift wird auch das Recht, 
Mundvorrat und andere Gebrauchsgegenstände an die Fischer 

5) Die Verhandlungen sind mitgeteilt N. R. G. 2.8. XIV 473; XXII 
562. Vgl. Guillaume, R. J. :XXVI488. Höpfner, Vergl. Darstellung 
des deutschen und ausländischen Strafrechts. Bes. Teil n 507 (1906). 
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zu verkaufen, von einer besonderen Bewilligung abhängig ge
macht, die derjenige Staat zu erteilen hat, dem das verkaufende 
Schiff angehört (Art. 3). Das Recht der Überwachung steht den 
Fischereikreuzern der vertragschließenden Mächte in demselben 
Umfange zu, in dem es ihnen durch den Haager Vertrag von 1882 
eingeräumt ist. Die Aburteilung erfolgt durch die Gerichte des 
Staates, dem das schuldige Schiff seiner Flagge nach ange
hört. Das deutsche Ausführungsgesetz ist vom 4. März 1894 
(R.G.Bl. S. 151). 

2. Durch die Art. XC bis XCIV der Brüsseler AntIsklavereiakte 
vom 2. Juli 1890 (R.G. BI. 1892 S.605) wird der Handel mit Spirituosen 
Innerhalb einer genau abgegrenzten Zone in Afrika wesentlichen Be
schränkungen unterworfen. 

Im Hinblick auf die gerechte Besorgnis wegen der moralischen 
und materiellen Folgen, die der Mißbrauch der Spirituosen bei den 
eingeborenen Völkerschaften Afrikas mit sich bringt, wird durch 
Art. XCI die Einfuhr wie auch die Fabrikation dieser Getränke in 
denjenigen Teilen der Zone gänzlich verboten, in welchen erweis
lich, sei es aus religiösen oder andern Gründen, keine Spirituosen 
verbraucht werden oder deren Genuß sich nicht eingebürgert hat. 
In den übrigen Teilen der Zone soll der Verkehr mit Spirituosen 
durch einen im Vertrag bestimmten Einfuhrzoll sowie durch eine 
diesem entsprechende Fabrikationssteuer eingedämmt werden (Art. 
XCII und XCIII). Die Mächte, deren Besitzungen an die bezeich
nete Zone angrenzen, verpflichten sich, die erforderlichen Maß
regeln zu treffen, um zu verhindern, daß Spirituosen über ihre 
Grenzen in das Gebiet der Zone eingeführt werden (Art. XCIV). 

Diese Vereinbarungen haben eine wesentliche Verschärfung 
erhalten durch die beiden Brüsseler Verträge vom 8. Juni 1899 
(R. G. BI. 1900 S. 823) und vom 3. November 1906 (R. G. BI. 1908 
S.5)6). Durch sie wurde der Mindestbetrag des Eingangszolls 
wie der Fabrikationssteuer zuerst auf 70, dann auf 100 Frcs. für 
den Hektoliter von 50 Ofo Alkohol erhöht. Die Verträge sind unter
zeichnet von Deutschland, Belgien, Spanien, dem Kongostaat, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Portugal, 
Rußland, Schweden, Norwegen; die Vereinigten Staaten und Öster
reich-Ungarn sind 1907 beigetreten. Eine Konferenz von 1912 ist 
ohne Erfolg geblieben. 

6) Materialien abgedruckt in N. R. G. 3. B. 1643. 
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3. Die Konferenzen Im Haag Ton 1911 und 1918 über Maß
regeln zur Bekämpfung des OpiummlBbrauchs haben bisher zu einem 
endgültigen Ergebnis nicht geführt. Die Konnntion TOm 28. Januar 
1912 konnte noch nicht ratifiziert werden, da die Vertragsmiiehte 
die Ratifizierung Ton dem Beitritt der übrigen Mächte abhängig 
machen, dieser aber noch nicht erfolgi ist. 7) 

Beabsichtigt ist die fortschreitende Einschränkung der Ein
fuhr nach China und des Verbrauchs in China. Schwierigkeiten 
bietet die Konkurrenz der an der Übereinkunft noch nicht beteilig
ten Staaten, besonders der Türkei; ferner die Gefahr, daß an stelle 
des Opiums Kokain oder Morphium treten könnte. Die Verhand
lungen werden fortgesetzt. 

IV. Der intemationale Vertrag zum Schutze des menschlichen 
Lebens auf hoher See (mit Reglement), geschlossen zu London am 
20 • .Januar 1914, Ist noch nicht ratifiziert. 8) 

Nach dem Untergange des englischen Dampfers Titanic 
(April 1912) ist auf Initiative des Deutschen Kaisers in London 
am 12. November 1913 eine Staatenkonferenz zusammengetreten, 
um über gemeinsame Maßregeln zur Verhütung der Wiederkehr 
ähnlicher Katastrophen zu beraten. Das Ergebnis war der Ver
trag vom 20. Januar 1914. Vertragstaaten sind Deutschland, Öster
reich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, die Vereinigten Staaten, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Norwegen, die Niederlande, 
Rußland und Schweden. Der Vertrag, der 74 Artikel umfaßt, zer
fällt inhaltlich in vier Hauptabschnitte. 1. Zur Sicherung der See
fahrt wird ein dreifacher Dienst eingerichtet. Zwei besondere 
Beobachtungsschiffe, die, auf Kosten der sämtlichen Vertrags
mächte, von den Vereinigten Staaten gestellt werden, haben im 
nordatlantischen Ozean die Wracks zu zerstören, die Eisverhält
nisse zu beobachten und das Treibeis aufzusuchen. Zugleich ver
pflichten sich die Mächte, eine Änderung der Seestraßenordnung 
in Angriff zu nehmen. 2. Die Schiffskonstruktion soll so be
schaffen sein, daß sie (durch wasserdichte Abteilungen) die mög
lichste Unsinkbarkeit, besonders bei den großen Passagierdampfern, 

7) Text: Jahrbuch 1303. Vgl. dazu Fleischmann in v. Stengel
Fleischmann nI 437. van der Mandere, Jahrbuch I 1239 und K. Z. 
VIII 101. - Korrespondenz über das englisch - ohinesische Opium 
agreement vom 8. Mai 1911 in N. R. G. 3. s. VIII 467. 

8) Dem deutschen Reichstag mit einer Denkschrift überreicht am 
24. März 1914 (Drucksachen Nr. 1510). Portugal ist beigetreten 
(R. G. BI. 1914 S. 407). 



§ 35. Der VermägenllBchutz. 271 

gewährleistet. 3. Alle Handelsschiffe (auch Segelschif.fe), die 50 
und mehr Personen an Bord haben, müssen mit einer Einrichtung 
für Funkentelegraphie versehen sein. Der ununterbrochene Hör
dienst soll möglichst bald auf allen Schiffen durchgeführt werden. 
Jeder Kapitän soll, wenn er das Notrufzeichen hört, zu Hilfe 
eilen. 4. Auf jedem Schiff muß für alle an Bord befindlichen Per
sonen Platz in den Rettungsbooten oder auf den Rettungsflößen 
vorhanden sein. Die Zahl und Konstruktion der mitzuführenden 
Rettungsringe und Rettungswesten ist vorgezeichnet. Auch zur 
Verhinderung der Feuersgefahr und zur Entdeckung und Löschung 
von Schiffsbränden sind Vorschriften vereinbart. Schiffe, die den 
aufgestellten Bedingungen genügen, erhalten ein "Sicherheitszerti
fikat", das von allen Vertragsstaaten als vollgültig anerkannt wird 

Der weitere Ausbau des Seeschiffahrtsrechts, zunächst durch 
eine internationale Fr e ibo r d k 0 n f e ren z, ist in Aussicht ge
nommen. 

IV. Abschnitt. 

§ 35. Der Vennögensschutz. 
L Zur Verhütung der Verbreitung von ansteckenden Tierkrank

helten (insbesondere auch der Tollwut der Hunde) sind zahlreiche Ver
träge zwischeu einzelnen Staaten, vorzugsweise zwischen benachbarten 
Staaten, geschlossen worden. 

n. Dagegen hat die Gefabr, welche die Reblaus für die Welnpßanzungen 
mit sich brachte, zu einer internationalen Konvention geführt, die am 
17. September 1878 geschlossen, am 3. November 1881 zu Bem durch 
eine neue Vereinbarung ersetzt wurde (R. G. BL 1882 S.126).I) 

Vertragsmächte sind: Deutschland, Österreich-Ungarn, Frank· 
reich, Portugal und die Schweiz. Später sind beigetreten: Belgien, 
Italien, Luxemburg, die Niederlande, Rumänien, Serbien, Spanien. 
Deklaration dazu vom 15. April 1889 (R. G. BI. S. 203). Diese 
internationale Reblauskonvention (Convention phylloxerique inter
nationale) verpflichtet die Vertragsstaaten, ihre innere Gesetz
gebung zu vervollständigen, um ein gemeinsames und wirksames 
Vorgehen gegen die Einschleppung und Verbreitung der Reblaus 
zu sichern. Sie enthält ferner Bestimmungen über den Verkehr 
von Wein, Trauben usw. Ausgerissene Weinstöcke und trockenes 
Rebholz sind von dem internationalen Verkehr ausgeschlossen. Die 

1) Abgedrucktbei FleischmaDn 176. -Vgl. Loening, H. St. VII 19. 
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Vertragsstaaten werden sich gegenseitig alle auf die Bekämpfung 
der Reblaus bezüglichen Maßregeln mitteilen. Die Einsetzung 
eines internationalen Bureaus ist nicht vorgesehen. Das deutsche 
Ausführungsgesetz datiert vom 3. Juli 1883 (R. G. BI. S. 149); 
ersetzt durch das Gesetz vom 6. Juli 1904 (R. G. BI. S. 261). 

m. Der Schutz der Fischerei. 
1. Der Schutz der Fischerei in den durch das Gebiet mehrerer 

Staaten strömenden Flüssen bildet den Inhalt verschiedener Verträge 
zwischen den beteiligten Staaten. 2) 

Für die deutschen Interessen ist hier von besonderer Wichtig. 
keit der zwischen Deutschland (d. h. Preußen, Bayern, Württem
berg, Baden, Hessen, Oldenburg), den Niederlanden und der 
Schweiz am 30. Juni 1885 geschlossene Vertrag, betreffend die 
Regelung der Lachsfischerei im Stromgebiete des Rheins (R. G. BI. 
1886 S. 192) S). Dem Vertrag ist Luxemhurg 1892 beigetreten. 
Er betrifft die Fangarten, die Schonzeit, den Schutz der natür
lichen Laichplätze wie der künstlichen Lachszucht. In Art. IX 
verpflichten sich die beteiligten Uferstaaten, die erforderlichen 
Ausführungsbestimmungen zu erlassen und deren übertretung 
mit angemessenen Strafen zu bedrohen. V gl. das preußische 
Gesetz vom 17. April 1895 (Preuß. Gesetzsammlung S. 165). 

2. Aber auch die Hochseefischerei ist unter den Schutz inter
nationaler Vereinbarungen gestellt worden. 

merher gehört der Vertrag, betreUend die pollzeillche Regelung 
der Fischerei in der Nordsee außerhalb der Küstengewässer, geschlossen 
Im Haag am .. S. Mal 1882 (R. G. BI. 1884 S.20).4) 

Vertrags staaten sind Deutschland, Belgien, Dänemark, Frank
reich, Großbritannien und die Niederlande; Schweden und Nor
wegen ist der Beitritt vorbehalten. Deutsches Ausführungsgesetz 
vom 30. April 1884 (R. G. BI. S. 48). Dazu die Erklärung vom 
1. Februar 1889 (R. G. BI. 1890 S. 5). Der Vertrag findet Anwen
dung auf die Nordsee außerhalb der Küstengewässer (Art. 1 bis 4). 
Die Fischerfahrzeuge der vertragschließenden Mächte sind in das 
Schiffsregister einzutragen und durch äußere Kennzeichen erkenn-

2) Vgl. Buohenberger, H. St. UI 1060. 
3) Vgl. den italienisoh-schweizerisohen Vertrag iiber die Fisoherei 

in den Grenzgewässern vom 13. Juni 1906 in N. R. G. 2.8. XXXV 471. 
4) S tru p p 11 219. - Die Verhandlungen sind mitgeteilt N. R. G. 2. s. 

IX 505. - V gl. cl e R y c k e r e, La regime legal de la peohe maritime dans Ia 
mer du Nord. 1901. 
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bar zu machen (Art. 5 bis 13). Eingehende Bestimmungen werden 
getroffen, um Konflikte zwischen den Fischerbooten der verschie· 
denen Flaggen zu verhindern (Art. 14 bis 25). Die überwachung 
der Fischerei wird durch Kriegsfahrzeuge der vertragschließenden 
Mächte ausgeübt. Die Fischereikreuzer sind berechtigt, die durch 
die Fischerboote begangenen Delikte ohne Unterschied der Natio· 
nalität der Fischer festzustellen. Sie haben zu diesem Zweck das 
Recht, das Schiff anzuhalten, zu besuchen, sowie ein Protokoll 
aufzunehmen oder in schweren Fällen das einer Zuwiderhandlung 
schuldige Fahrzeug in einen Hafen der Nation des Fischers ab· 
zuführen (Art. 26 bis 31). Die Entscheidung liegt stets bei den 
Gerichten desjenigen Landes, dem die Fahrzeuge der Schul· 
digen angehören (Art. 36). Die Verfolgung von Fischereidelikten 
ist im Namen des Staates oder durch den Staat zu betreiben 
(Art. 34). 

IV. Der Schutz der übrigen Tierwelt. 
1. Um die Robben Im Beringmeer vor der Ausrottung zu schützen, 

haben zunächst die Vereinigten Staaten und England auf Grund deI 
Pariser Schiedsspruches vom 10. August 1898 Vereinbarungen über den 
Robbenfang auBerhalb der Küstengewässer (die auf drei SeemeUen 
bestimmt werden) miteinander getroHen. i ) 

Durch diese wird der Robbenfang zur See in einer 60 See· 
meilen um die Pribyloffinseln umfassenden Zone überhaupt aus· 
geschlossen. In den übrigen Teilen des Beringmeeres wird die 
Anwendung von Feuerwaffen, Netzen und Sprengstoffen untersagt; 
eine Schonzeit, die vom 1. Mai bis 31. Juli reicht, wird ein· 
geführt; der Fang darf nur mit Segelbooten betrieben werden; 
die Fischerboote müssen von ihrer Regierung eine besondere 
Bewilligung zum Fang von Robben erhalten und eine besondere 
Flagge führen. über die Ergebnisse des It'ischzuges sind genaue 
Eintragungen in das Schiffsbuch zu machen. Die Vereinigten 

5) VgI. Barcla.y, R. J. XXV 417. Engelbardt, R. J. XXVI 386; 
R. G. V 193, 347. Tillier, Les pecheries des phöquee de 10. mer Behring. 
1906. Triepel 279. Löning, H. St. VI 442. Kaufmann, Jahrbuch 
der internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft I 459. 
Die Aktenstücke sind abgedruckt in N. R. G. 2.8. XVIII 587, XXI 439, 
xxn 557, 564,624, XXVII 212; 3. s. V 717. Die Verträge finden sich 
in N. R. G. 3. s. V 717, 720. - Die deutsche Schiffahrt ist an dem 
Robbenfang im Beringmeer nicht beteiligt. Vgl. aber das deutsche Gesetz 
vom 4. Dezember 1876 (R. G. BI. S. 233), betr. die Schonzeit für den 
Fang von Robben. 

v. L 18 Z t. Völkerrecht. 10. Aun. 18 
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Staaten haben auf Grund dieser Vereinbarungen das Robbenschutz· 
gesetz vom 9. April 1894 erlassen und die 33 Seemächte einge
laden (1894), den Vereinbarungen beizutJ:-eten. Sie haben dann 
zunächst mit Rußland am 4. Mai 1894 sich über einen ent
sprechenden modus vivendi geeinigt; Italien ist durch Deklaration 
vom 23. Oktober 1894 den englisch.amerikanischen Abmachungen 
beigetreten, und endlich haben die Vereinigten Staaten mit Ruß
land und Japan am 7. November 1897 auf derselben Grundlage 
einen Vertrag über die Regelung des Robbenfangs im Beringmeer 
geschlossen. Weitere Vereinbarungen der Vereinigten Staaten 
sind mit Großbritannien am 7. Februar 1911, mit Großbritannien, 
Rußland und Japan am 7. Juli 1911 abgeschlossen worden. 

2. Dem Schutze der Tierwelt Afrikas dient der von Deutschland, 
Spanien, dem Kongostaat, Frankreich, Großbritannien, Italien und 
Portugal geschlossene Londoner Vertrag vom 19. Mal 1900.1) 

Der Schutz wird einmal denjenigen Tieren gewährt, die dem 
:\Ienschen nützlich sind; dann aber auch denjenigen, die unschäd
lich sind oder im wissenschaftlichen Interesse erhalten werden 
sollen. Innerhalb einer durch den Vertrag bestimmten Zone wird 
die Jagd auf die aufgezählten Tierarten entweder ganz verboten 
oder doch wesentlich eingeschränkt durch Aufstellung einer Schon
zeit, durch das Verlangen, daß die Jäger einen Erlaubnissehein 
bei sich führen USW. Die Mächte verpflichten sich, die zur 
Durchführung der vereinbarten Grundsätze erforderlichen Anord
nungen auf dem Wege der Landesgesetzgebung zu erlassen. Das 
deutsche Reichsgesetzblatt hat den Vertrag bisher noch nicht 
veröffentlicht. 

S. Zum Schutz der für die Landwirtschaft nützlichen Vögel Ilt 
zu Paris am 19. Mirz 1002 eine Intematlonale tTherelnkunft (lL G. BL 
1908 S.89) geschlossen worden.7) 

Die Verhandlungen reichen weit zurück. Die im Jahre 1895 
zu Paris geschlossene Konvention wurde nicht ratifiziert. Die 
Konvention von 1902 ist am 6. Dezember 1905 zu Paris von 
Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frankreich, 
Lichtenstein, Luxemburg, Monaco, Schweden und der Schweiz 
ratifiziert worden (R. G. BI. 1906 S. 102). Portugal hat seinen 
Beitritt 1907 erklärt (R. G. BI. S. 762). Dagegen ist Italien, das 
am Vogelfang am meisten beteiligte Land, bisher nicht beigetreten. 

6) Abgedruokt N. R. G. 2. B. XXX 430. Vgl. R. G. VII 519. 
7) Abgedruokt N. R. G. 2. s. XXX 686. 
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Die Konvention verlangt grundsätzlich uneingeschränkten 
Schutz der für nützlich erklärten Vögel (Art. 1); also Verbot des 
Tötens der Vögel, des Zerstörens der Nester, der Eier, der Brut. 
Die Mächte verpflichten sich aber einstweilen nur zu eingeschränk
tem Schutz. Zu verbieten ist: 1. das Ausnehmen der Nester, 
das Zerstören der Brut, Ein- und Durchfuhr, Kauf und Verkauf 
von Vögeln (Art. 2); 2. der Massenfang (Art. 3); 3. Fangen und 
Töten der in einem Anhang verzeichneten Vögel vom 1. März 
bis 15. September (Art. 4). Dabei ist die Zulassung von Aus
nahmen in weitem Umfang gestattet (Art. 6-9). Der Beitritt 
steht andern Staaten offen (Art. 13). 

V. Durch den Vertrag vom 7. Juni 1905 ist in Rom ein internationales 
landwirtschaftllches Institut begründet worden.8 ) 

Das Institut soll durch Sammlung des Materials und durch 
A.uslrunftserteilung den Interessen der Landwirtschaft dienen. 

Vertragsstaaten sind Deutschland, Argentinien, Österreich
Ungarn, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costarika, 
Kuba, Dänemark, Ägypten, Ekuador, die Vereinigten Staaten, 
Spanien, Abessinien, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, 
Guatemala, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Montenegro, Nika· 
ragua, Norwegen, Paraguay, die Niederlande, Persien, Peru, Portu
gal, Rumänien, Rußland, Salvador, Schweden, die Schweiz, die 
Türkei und Uruguay. 

v. Abschnitt. 

§ 36. Schutz der ideellen Interessen. 1 ) 

I. Der Schutz reHgiöser Interessen. 
Von der gegenseitigen Zusicherung der freien Religions

übung ist bereits oben § 12 II 5 die Rede gewesen. Hier handelt es 
sich um die Vereinbarungen, die allgemeines Völkerrecht dar
stellen. 

1. Die Bestimmungen des Berliner Kongresses von 1878 (s. Anhang). 
a) l\lontenegro, Serbien, Rumänien und Bulgarien wurden 

verpflichtet, die Gleichheit der Religionsbekenntnisse in Gesetz
gebung und Verwaltung ausnahmslos durchzuführen. 

8) Abdruck des Vertrages: N. R. G. 3. s. II 238; III 139. Be· 
richt der deutschen Delegierten in Nr. 720 der Drucksachen des Reichs
tags, 13. Leg.-Periode Session 1912/14. Vgl. Merignhac II 711. 

1) Ullmann 400. 
18* 
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V gl. Art. 5 Abs. 2, 3 für Bulgarien, Art. 27 für Montenegro, 
85 für Serbien, 44 für Rumänien. 

b) Dieselbe Verpflichtung wurde, wenn auch in anderer 
Fassung, durch Art. 62 der Türkei auferlegt I). 

2. Auch AlL 6 Abs. 8 der Kongoakte vom 28. Februar 188& 
(B. Q. BL S. 216) gewährleistet die Rellglonsfrelhelt: 

"Gewissensfreiheit und religiöse Duldung werden sowohl 
den Eingeborenen wie den Landesangehörigen und Fremden aus
drücklich gewährleistet. Die freie und öffentliche Ausübung aller 
Kulte, das Recht der Erbauung gottesdienstlicher Gebäude und 
der Einrichtung von Missionen, welcher Art Kultus dieselben 
angehören mögen, soll keinerlei Beschränkung noch Hinderung 
unterliegen." 

TI. Der Schutz sittlicher und humanitärer Interessen. 
1. tTher die Maßregeln l1ll' Bekämpfung des Sklavenhande18 

vgL den folgenden Paragraphen. 
2. Die Bekämpfung des Mädchenhandels. S) 
a) Von Einze I ve rträgen sind zu nennen das deutsch· 

niederländische Übereinkommen vom 15. November 1889 (R. G. BI. 
1891 S. 356; Fleischmann 228) zum Schutze verkuppelter weib
licher Personen und das damit vollständig übereinstimmende Über
einkommen zwischen dem Deutschen Reich und Belgien vom 
4. September 1890 (R. G. BI. 1891 S. 376). 

b) Die am 16. Juli 1902 zu Paris begonnenen Verhand· 
lungen haben zunächst zu dem Abschluß eines "Abkommens 
über Verwaltungsmaßregeln zur Gewährung wirk
samen Schutzes gegen den Mädchenhandel" (conven
tion administrative) vom 18. Mai 1904 (R. G. BI. 1905- S. 695, 
Strupp 11 378) geführt. Ratifiziert haben Deutschland, Belgien, 

2) Beziglich Armeniens vgI. Art. 61 des Berliner Vertrage von 1878 
[oben S. 26). Das diplomatische Material über die armenischen Wirren 
der neunziger Jahre ist abgedruckt N. R. G. 2. So xxvn 511, xxvur 
118. - Vgl. de Ridder, R. J. xxxvn 283. 

3) V gl. die Verhandlungen der Internationalen Kriminalistischen 
Vereinigung zu Budapest 1899 (Mitteilungen der L K. V. Bel. VIII). Ha tzig, 
Zeitschrüt fir die gesamte Stra.freohtswiasenschaft XX 511. Gruber, 
da.selbstxxm 820. Butz, Die Bekämpfung des Mädchenhandels im int«
na.tionalen Recht. 1908. Merignhac n 729. UHmann 406. Kitzinger, 
D. J. Z. XII 803. Renault, R. G. IX 497. - Einen Komentar zu dem 
französischen Gesetz vom 4. April 1903 bietet Appleton. La. traite des 
bla.nohes. 1903. 
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Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, die Niederlande, 
Norwegen, Portugal, Rußland, Schweden, die Schweiz und Spa
nien_ Österreich-Ungarn, Brasilien, die Vereinigten Staaten und 
Luxemburg sind beigetreten (R. G. Bl. 1905 S. 705, 715; 1907 
S. 721; 1908 S. 481; 1911 S. 861). 

c) Einige Jahre später wurde auf einer zweiten Konferenz 
das Pariser übereinkommen z ur Bekämpfung des Mäd· 
chenhandels vom 4. Mai 1910 getroffen (R.G.BI. 1913 S.31). 
Es ist ratifiziert von Deutschland, Österreich.Ungarn, Frankreich, 
Großbritannien, den Niederlanden, Rußland, Spanien und Portugal 
(R. G. Bl. 1913 S. 44,763). In dem Abkommen übernehmen die Ver· 
tragsmächte die Verpflichtung, den Mädchenhandel unter Strafe 
zu stellen und unter die Auslieferungsdelikte aufzunehmen. Das 
deutsche Ausführungsgesetz vom 14. August 1912 (R. G. BI. 1913 
S. 44) hat die von dem Deutschen Reich übernommenen Verpflich
tungen nicht vollständig erfüllt 4). 

8. Zur Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Verötlent
Hchungen (pubUcations obscenes) Ist das Pariser Abkommen vom 
4. Mal 1910 (Ho G. BI. 1911 S. 209) geschlo88en worden. 

Ratifiziert haben sofort Deutschland, Belgien, Dänemark, 
Spanien, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Ita
talien, die Schweiz; später Portugal, Rußland, Österreich-Ungarn 
und die Niederlande (R. G. Bl. 1911 S_ 957; 1912 S. 149, 417). Bei
getreten sind Luxemburg und Norwegen (R. G. BI. 1911 S. 908; 
1912 S. 187). In jedem der Vertrags staaten soll eine Zentral
behörde mit der Sammlung des gesamten auf die Schmutzliteratur 
bezüglichen Materials beauftragt werden; diese Zentralbehörden 
sollen miteinander in unmittelbaren Verkehr treten, um die Ver
breitung solcher Veröffentlichungen wirksam bekämpfen zu können. 

4. Das Bestreben, die Eingeborenen der europäischen "Schutz
gebiete" vor dem Untergang zu schützen, hat zu mehreren "Obereln
kommen geführt. 

a) In Art. 6 Abs.1 der Kongoakte von 1885 (s. Anhang) ver
pflichten sich die Mächte, di e Er h al tun g der ei ng e b or e nen 
Bevölkerung und die Verbesserung ihrer sittlichen 
und materiellen Lebenslage zu überwachen. 

b) Die nach Art. II Ziff. 1 der Antisklavereiakte von 1890 
einzurichtenden Stationen sollen, neben ihrer Hauptaufgabe, der 

4) Ma.terialien in N. R. G. 3. B. vrr 200. - Vgl. Mettgenberg, 
L. A. XXXI 131. 
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Verhinderung der Sklavenjagden und der Absperrung der dem 
Slavenhandel dienenden Straßen, der weiteren Aufgabe dienen, 
"den eingeborenen Völkerschaften, welche der Oberhoheit oder 
dem Schutz des Staates unterstellt sind, von dem die Station ab
hängig ist, sowie den unabhängigen Völkerschaften und bei drohen
der Gefahr zeitweise allen anderen als Schutz- und nötigenfalls 
Zufluchtsort zu dienen; die Völkerschaften der ersterwähnten 
Kategorie in den Stand zu setzen, zu ihrer eigenen Verteidigung 
beizutragen; die inneren Kriege zwischen den Stämmen auf 
schiedsrichterlichem Wege zu vermindern; dieselben mit Ackerbau 
und Gewerbe vertraut zu machen, um so ihren Wohlstand zu 
heben, sie zur Zivilisation zu erziehen und die Ausrottung bar
barischer Bräuche, wie des Kannibalismus und der Menschen
opfer, herbeizuführen". 

c) Auch Art VIII ff. der Antisklavereiakte von 1890, in welcher 
der Vertrieb von Feuerwaffen eingeschränkt wird, dient der "Er
haltung der afrikanischen Völkerschaften, deren Fortbestehen zu 
sichern der ausdrückliche Wille der Mächte ist" (unten § 37 I 4) 5). 
Dasselbe gilt von dem zwischen Deutschland, Spanien, dem 
Kongostaat, Frankreich, Großbritannien und Portugal am 22. Juli 
1908 zu Brüssel getroffenen Übereinkommen, übereinstimmende 
Verbote gegen die Waffeneinfuhr für Eingeborene in der Ur
waldzone von Westafrika zu erlassen (N. R. G. 3 s. II 711). 

d) Den vorläufigen Abschluß dieser Bemühungen bildet 
die Brusseler Akte vom 28. April 1908 über das Waffenwesen 
in Afrika. Beteiligt sind Deutschland, die Vereinigten Staaten, 
Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, der Kongo
staat, die Niederlande, Portugal, Rußland, Schweden, die Türkei 
und Liberia 6). 

5. Zur Regelung des Armenwesens sind verscbledene Verträge 
zwischen einzelnen Staaten geschlossen worden. 

Hierher gehören die Verträge über die gegenseitige Unter
stützung hilfsbedürftiger Staatsangehöriger, insbesondere aber 
hilfsbedürftiger Seeleute, von Kranken, verlassenen Kindern usw. 
V gl. z. B. deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrag vom 

5) Vgl. Ca.ttier, R. J. XXVII 263. 
6) V gl. auch den Vertrag zwischen Fra,nkreich, Großbritannien und 

Italien über den Waffenschmuggel im Roten Meer, im Golf von Aden und 
im Indischen Ozean in R. G. XV doo. 3. - Erklärung der Signa.tarmächte 
der BrÜBseler Generalakte vom 15. Juni 1910 (R. G. BI. 1912 S. 373). 
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31. Mai 1890 (R. G. BI. S. 131) Art. 11. Über die Gewährung des 
Armenrechts im Zivilprozeß (assistance judiciaire) vgl. oben 
§ 32 II1 1. Der Entwurf einer Übereinkunft, betreffend die Gleich
stellung der wegen Krankheit oder Schwangerschaft hilfsbedürf
tigen Staatsfremden mit den Staatsangehörigen, ist auf einer Pariser 
Konferenz im Jahre 1912 ausgearbeitet, aber bisher nicht ratifi
ziert worden (Jahrbuch II 313). 

6. Die lange fortgesetzten Bemühungen, zu einer internationalen 
Regelung des Arbeiterschutzes zu gelangen, haben einerseits zu der 
Internationalen Konvention zu Bern vom 26. September 1906, ander
seits zu einer Ueihe von Einzelverträgen geführt. 

a) Die Schweiz, die durch Rundschreiben vom 15. März 
1889 alle europäischen Industriestaaten zu gemeinsamen Bera· 
tungen eingeladen und von den meisten Staaten Zusagen erhalten 
hatte, trat zurück, als der Deutsche Kaiser durch die Erlasse 
vom 4. Februar 1890 die Sache in die Hand nahm. Die Vertreter 
,-on 13 Mächten tagten in Berlin vom 15. bis 29. März des Jahres 
1890 unter dem Vorsitz des Staatsministers v. Berlepsch, ohne 
zu bindenden Ergebnissen zu gelangen '). Dagegen hatten die auf 
Einladung der Schweiz in den Jahren 1905 und 1906 zu Bern 
abgehaltenen Beratungen in der Konvention vom 26. September 
1906 ein doppeltes Ergebnis: 

0.) Das Verbot der Verwendung von weißem (gelbem) Phos
phor zur Anfertigung von Zündhölzern (R. G. BI. 1911 S. 23), 
ratifiziert von Deutschland, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, 
den Niederlanden, der Schweiz. Beigetreten sind Italien, Groß
britannien, Spanien. 

ß) Das Verbot der gewerblichen Nachtarbeit von Frauen 
(R. G. BI. 1911 S. 5), ratifiziert von Deutschland, Österreich. 

7) Die Verhandlungen von 1890 sind abgedruckt N. R. G. 2. s. 
XV 335. Über die Verhandlungen von 1913: Pie, R. G. XX 752. -
Vgl. Rolin-Jaeq uemyns, R.J. XXII 1. Dochow, Vereinheitlichung des 
Arbeiterschutzrechts durch Staatsverträge. 1907. Derselbe, B. Z. XVI. 
574. Dersei be, L. A. XXIII 581. Hein, Die völkerrechtlichen Ein
richtungen zum Zweck der AUBdelmung der deutschen Sozialgesetzgebung 
auf die Angehörigen fremder Staaten. Greifswalder Diss. 1907. Laß, 
Die Staatsverträge über Arbeiterversicherung. 1908. Raynaud, Droit 
international ouvrier. 1906. Chatelain, La protection internationale 
ouvriere. 1908. Mlltin, Les traitks ouvriers. 1908. Evert, H. St. I 772. 
Crick, R. J. XXXVII 432, 543. Pic,R. G. XIV 495. l\Ierignhac 
II 726. Ullmann 417. 
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Ungarn, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, den 
Niederlanden, Portugal, der Schweiz; beigetreten sind Italien 
und Schweden. 

r) Die Verhandlungen der Konferenz von 1913 betreffen das 
Verbot der Nachtarbeit für jugendliche Arbeiter und die Dauer 
des Arbeitstages für jugendliche und weibliche Arbeiter. 

b) Bahnbrechend wirkte der zwischen Frankreich und 
Italien vom 15. April 1904 abgeschlossene, am 9. Juni 1906 er
gänzte Arbeitsvertrag 8), in dem sich jede der beiden Mächte 
verpflichtete, die Staatsangehörigen der andern Macht in Beziehung 
auf Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung ihren eigenen Staats
angehörigen gleichzustellen. 

Ähnliche Vereinbarungen sind dann in einer ganzen An
zahl von Verträgen verschiedener Staaten vereinbart worden. 
So in dem deutsch-Iuxemburgischen Abkommen über Unfall
versicherung vom 2. September 1905 (R. G. BI. S. 753) und dem 
deutsch·niederländischen Vertrag vom 27. August 1907 (R. G. BI. 
763); in dem französisch-englischen Vertrag vom 3 . .Juli 1909 
(N. R. G. 3. s. V 550) und in dem englisch.ungarischen Vertrag 
vom 19. September 1909 (daselbst V 595). Auch in den Han
delsverträgen des Deutschen Reichs mit Italien, Österreich· 
Ungarn und Schweden wird der Abschluß solcher Verein
barungen in Aussicht genommen. Zustandegekommen ist auf 
dieser Grundlage das deutsch-italienische Abkommen vom 31. Juli 
1912 (R. G. BI. 1913 S. 171). Durch ein neues Abkommen zwi
schen Frankreich und Italien vom 15. Juni 1910 werden die 
jugendlichen Arbeiter eines jeden der bei den Vertragsstaaten in 
dem andem Staate ebenso geschützt wie dessen Staatsange
hörige.Es sei endlich hingewiesen auf den französisch·italie
nischen Vertrag vom 20. Januar 1906 (N. R. G.ß. s. III 270), nach 
dem italienische Sparkassen zur übernahme und Auszahlung 
von Guthaben bis zu 1500 Fr. auf französische Kassen und um
gekehrt angewiesen werden sollen; sowie auf das deutsch-bel-

8) Abgedruckt Fleischmann348, Strupp n 345, 3liO und N.R.G. 
2. s. XXXII 367, 3. s. 1473. Dazu die in Note 7 a.ngeführten Arbeiten 
von Dochow, Hein, Raynaud, Criok. Ferner: Guyot, R. J. 
XXXVI 359. Pie, R. G. XI 518. Loubat, Lee aooidents du travail 
en droit international. 1911. Capitant, Lee conventions internationales 
Bur les accidents de travail. 1911. Strupp n 349 Note 1. Mahaim, 
R. J. XLIV 113, 388. DerBel be, Le droit international ouvrler. 1913. 
Sinsot, Les tra.ites internat. pour Ja proteotion des travailleurs. 1911. 
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gisehe Abkommen über Unfallversicherung vom 6. Juli 1912 
(R. G. BI. 1913 S. 23). 

7. Eine Internationale Vereinbarung zum Schutze der (überseeischen 
wie konUnentalen) Auswanderer 1st bisher nicht zust&ndegekommen.') 

m. Der Schutz wissenschaltlicher Interessen. 

1. Von den verschiedenen Einzelverträgen verdient Beach
tung der von Deutschland und Griechenland am 13./25. April 
1874 geschlossene Vertrag wegen Ausführung von archäologischen 
Ausgrabungen auf dem Boden des alten Olyrnpia (R. G. BI. 1875 
S. 241). 

Es wäre dann noch als Beispiel für die Vereinbarungen, die mit 
den der Völkerrechtsgemeinschaft noch nicht völlig angegliederten 
Staaten mehrfach getroffen worden sind, hinzuweisen auf Art. 9 
des deutsch-chinesischen Vertrages vom 2. September 1861 (oben 
§ 1 Note 3): "Es soll den Untertanen der kontrahierenden Deutschen 
Staaten gestattet sein, ... von Chinesen die Sprache oder Dia
lekte des Landes zu lernen, oder sie in fremden Sprachen zu unter
richten. Dem Verkaufe von deutschen und dem Ankaufe von chine
sischen Büchern soll kein Hindernis in den Weg gelegt werden." 

2. Nach Art. 6 Abs. 2 der Kongoakte von 1885 bUden (christliche 
Missionare) "Gelehrte, Forscher, sowle Ihr Gefolge, Ihre Habe und Ihre 
Sammlungen •••• den Gegenstand eines besonderen Schutzes." 

8. Eine Internationale Gesellschaft für ErdmessUJlg (Union g~odb
sique) Ist IBM zu Berlln gegründet worden (oben § 19 11 6). 

4. Der Staatenverband zur VeröHentllchung der Zolltarife (oben 
§ 28 V) dient In erster LInIe wlrtschalillchen Interessen. 

Dagegen ist der Gedanke eines Verbandes zur Ver
öffen tl ich ung säm tlich e r S t a a ts verträ ge (Union inter
nationale pour la publication des traites), den Fr an z v. Hol t zen
dorff bereits 1876 angeregt hatte, und der seither wiederholt von 
dem Institut für Völkerrecht behandelt worden ist, bisher seiner 
Verwirklichung nicht nähergerückt, obwohl die Schweiz 1894 
und namentlich Belgien 1895 die Regierungen auf Grund eines 
ausgearbeiteten Planes zum Beitritt aufgefordert hatten; von grö· 
ßeren Staaten hat bisher nur Italien seine Zustimmung erklärt 10). 

9) Wertvolle Vorarbeiten in den Verhandlungen des Instituts 
von 1897. Vgl. auch Olivi. R. J. XXX 413. Gargas. K. Z. V 278. 

10) Vgl. R. G. I 135 (Rostworowsky). II 221. III 587; R.J. 
XXVII 495. 
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§ 37. Fortsetzung. Die Bekämpfung des Sklavenhandels.1 ) 

L Die Maßregeln zur Unterdrückung des Sklavenhandels gewinnen 
völkerrechWche Bedentung erst mit dem Augenblick, in dem die 
Staaten zu seiner gemeinsamen Bekämpfung sich zusammenschließen. 

Nur diese internationalen Vereinbarungen, nicht die Be
stimmungen der nationalen Gesetzgebung sind an dieser Stelle zur 
Darstellung zu bringen. 

1. Der von den englischen Kolonien in N ordamerlka und von 
England ausgehenden Bewegung folgend, hatte bereits der Wlener 
Kongreß durch die berühmte Erklärung vom 8. Februar 1816 den 
Handel mit Negersklaven (die "traite des nOirR",2) nicht zu verwechseln 
mit der Rechtseinrlchtung der Sklaverei), der damals besonders von 
Afrika nach Amerika betrieben wurde, als eine Verletzung der Grund
sätze der Menschlichkeit und der allgemeinen Moral bezeichnet. In 
dem zweiten Pariser Frieden vom 20. November 18163 ) wurden weitere 

1) Vgl. Freudenthai, in v. Stengel- Fleischmann III 441. 
v. Liszt, Lehrbuch des Strafrechts. 20. Auf!. § 99 und § 101. v. Martitz, 
L. A. 13. Scherling, Die Bekämpfung von Sklavenraub und Sklaven
handel seit dem Anfange dieses Jahrhunderts. 1897. Desjardins, La 
traite maritime, le droit de visite et la conference de Bruxelles. 1891. 
Kaysel, Die Gesetzgebung der Kulturstaaten zur Unterdrückung des afri
kanischen Sldavenhandels. 1905. Scelle, Histoire politique de la traite 
negriere aux Indes de Castille. Contrats et traites d' Assiento. 2 Bde. 1906. 
List, Die Beteiligung Deutschlands an der Bekä.mpfung des Sklaven· 
handels und Sklavenraubes. Münchner Diss. 1907. Sarden, La traite 
des negres et le droit de visite au cours du XIX. siecle. 1910. 
de Louter I 262. Merignhac 11 512. Ullmann 402. - Der erste 
Vorschlag, einen Staatenverband gegen den Sklavenha.ndel zu gründen, 
rährt wohl von Montesquieu her. 

2) "Un fleau qui a si longtemps desole l' Afrique, d6grad6 l'Enrope 
et a.fflig6 l'humanitll." - Fleischmann 17. 

3) Additional-Artikel: "Da die hohen kontrahierenden Mächte auf· 
riohtig wünschen, die Maßregeln zu verfolgen, womit sie sich bereits auf 
dem Kongreß zu Wien in Rücksicht der vollständigen und allgemeinen 
Abschaffung des Sklavenhandels beschäftigt hatten, und auch schon in 
ihren Staaten, ihren Kolonien und Untertanen jede und alle Art von 
Teilnahme an diesem Handel ohne Ausnahme untersagt haben, so ver· 
pflichten sie sich, von neuem ihre Bemühungen zu vereinigen, um den 
endlichen Erfolg der in der Deklaration vom 4 ten (sie!) Februar 1815 auf· 
gestellten Grundsätze zu sichern, und ohne Zeitverlust duroh ihre Gesandten 
an den Höfen zu London und Paris die wirksamsten Ma.ßnehmungen zu 
verabreden, damit dieser an sich so verabsoheuungswürdige und den Ge
setzen der Natur und der Religion so offenbar zuwiderlaufende Handel 
gänzlioh und auf immer abgeschafft werden möge." 



§ 37. Fortsetzung. Die Bekämpfung des Sklavenha.ndels. 2~3 

Verhandlungen über die Frage vereinbart, die in London 1817 und 
1818, sowie aul dem Kongreß zu Aachen 1818 und Verona 1822 statt
fanden, aber ergebnislos verliefen. 

England ging daher auf dem von ihm bereits seit 1810 ein
geschlagenen Wege selbständig weiter vor und schloß mit einer 
Reihe von Staaten Verträge ab, durch die den Kriegsschiffen 
der Vertragsstaaten das Recht zur Durchsuchung verdächtiger 
Schiffe gegenseitig eingeräumt wurde. 

2. Erst der sogenannte Quintupelvertrag vom 20. Dezember 1841, 
zwischen England, .Frankreich, Rußland, Österreich und Preußen 
geschlossen (von Frankreich Jedoch nicht ratifiziert), setzte jenen 
theoretischen Grundsatz des Wiener Kongresses In Wirklichkeit um. 4 ) 

Der Vertrag, dem Belgien 1848, das Deutsche Reich durch 
Vertrag mit Großbritannien vom 29. März 1879 (R. G. Bl. 1880 
S. 100) an Stelle Preußens beitraten, beruht (abgesehen yon der 
Gleichstellung des Sklavenhandels mit dem Seeraub) darauf, daß 
in einer gen au umschriebenen "verdächtigen Zone", die den 
Atlantischen Ozean zwischen Afrika und Amerika (also nicht das 
Mittelmeer) sowie den westlichen Teil des Indischen Ozeans 
um faßt, den Kreuzern der Vertragsmächte das Recht der Durch
suchung der des Sklavenhandels verdächtigen Schiffe eingeräumt 
wurde. 

Auch nach dem Vertrag von 1841 war England unausgesetzt 
bemüht, durch Verträge mit andem Staaten die vorhandenen 
Lücken auszufüllen. Den Abschluß fanden diese Bestrebungen 
zunächst durch den Vertrag der Vereinigten Staaten mit England 
vom 7. April 1862, in dem jene in das von ihnen lange be
strittene gegenseitige Durchsuchungsrecht innerhalb einer be
stimmten Zone einwilligten. Ende der sechziger Jahre konnte der 
Negerhandel nach Amerika als erloschen betrachtet werden. 

S. ~Ht der friedlichen Aufteilung von Afrika entstand für die 
Kulturstaaten die neue Aufgabe, auch dem Sklavenhandel, der von 
der Ostküste Afrikas und von l\ladagaskar aus vorwie~end nach Asien 
betrieben wurde, sowie den besonders von arabischen Sklavenhindlero 
ausgehenden Sklavenjagden im Innern von Afrika, entgegenzutreten. 
Die erste Vereinbarung der Mächte enthielt die von 16 Staaten unter
zeichnete Kongoakte von 1880, der auch der neugebildete Kongostaat 
sofort beigetreten Ist. 

4) Floischmaun 41; Strupp 1392. 
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In Art. 9 (s. Anhang) "erklären die Mächte, welche in den 
das konventionelle Kongobecken bildenden Gebieten Souveränitäts· 
rechte oder einen Einfluß ausüben oder ausüben werden, daß 
diese Gebiete weder als Markt noch als Durchgangsstraße für den 
Handel mit Sklaven, gleichviel welcher Race, benutzt werden 
sollen. Jede dieser Mächte verpflichtet sich zur Anwendung aller 
ihr zu Gebote stehenden Mittel, um diesem Handel ein Ende zu 
machen und diejenigen, welche ihm obliegen, zu bestrafen." 

4. Um die Maßregeln zur Durehführung dI_ 6randsatzes zu 
beraten, tra& auf die Im Elnnrstindnls m1& Englan4 TOD BelgIen aUB

gegangene EInladung am 18. November 1889 die Briis&eler Konlerens 
ZU88IIUJleDo Ihr ErgebDis 18& In der General-AIde Tom l..JuII 1880 
(B. G. BL 1891 S.806) D1e4ergelegt.6) 

Die Bmsseler Antisklavereiakte ist ratifiziert von Deutsch
land, Österreich·Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, dem Kongo
staat, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
den Niederlanden, Persien, Portugal, Rußland, Schweden-N or
wegen, der Türkei und Zanzibar. Später sind Liberia und der 
(ehemalige) Oranje-Freistaat (letzterer 1896) beigetreten (deutsches 
Ausführungsgesetz vom 28. Juli 1895, R. G. BI. S.425). 

Die Vereinbarung enthält in sieben Kapiteln 100 Artikel 
Das I. Kapitel spricht von den Ländern des 

Sklavenhandels und den ~aßregeln, welche in den 
Gebieten zu treffen sind, in denen der Sklaven
handel seinen Ursprung hal Hier handelt es sich darum; 
die Sklavenjagden zu verhindern und die dem Sklavenhandel 
dienenden Straßen abzusperren. Zu diesem Zweck sollen im 
Innern des Landes feste Stationen angelegt und auf den Ge
wässern Kreuzfahrten unterhalten werden, die in bestimmten 
Schutzhä!en ihre Stützpunkte finden. Die Vertragsmä.chte ver· 
pflichten sich, alle für die Erreichung dieses Zweckes erforder
lichen Maßregeln zu treffen, vor allem auch Strafdrohungen gegen 
den Sklavenraub zu erlassen. über den Vertrieb von Feuerwaffen 
vg!. oben § 86 n 4. 

Die Bestimmungen des 11. Kapitels sollen dem 
Sklavenhandel zu Lande entgegentreten. Die von den 
Sklavenhändlern benützten Karawanenwege sollen überwacht, die 

ö) Die VerhandlUDg8D sind mitgeteilt N. R. G. 2. L XVI 30. Die 
Akte ist abgedruokt bei Fleiaohmann 226, Strupp n 366. 
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auf dem Marsche befindlichen Sklavenzüge sollen angehalten und, 
soweit als dies gesetzlich zulässig ist, verfolgt werden. Eine 
besondere überwachung soll in den Seehafenplätzen ausgeübt 
werden. 

Das III. Kap i tel b e s c h ä f t i g t sie h mit dem 
Ski ave n h an dei zur See. In den allgemeinen Bestimmungen 
wird die "verdächtige Zone" abgegrenzt, innerhalb weIcher der 
Sklavenhandel 1890 noch getrieben wurde. Sie umfaßt den west
lichen Teil des Indischen Ozeans mit Einschluß des Roten Meeres 
und des Persischen Meerbusens und wird im Westen durch die 
Küsten von Belutschistan bis zum Kap von Tangalane, im Osten 
durch eine konventionelle Linie begrenzt. Darauf folgen strenge 
Vorschriften über Verleihung des Flaggenrechtes an die einheimi
schen Schiffe, über die Musterrollen und die Listen der schwarzen 
Passagiere. Die Kriegsschiffe der Vertragsmächte haben das Recht, 
jedes verdächtige Schiff unter 500 Tonnen Gehalt, das sie in 
der bezeichneten Zone treffen, anzuhalten und eine Prüfung der 
Schiffspapiere vorzunehmen. "Die Prüfung der Schiffsladung oder 
die Durchsuchung" (also die eigentliche recherche im technischen 
Sinne des Wortes, in der Akte "visite" genannt) darf jedoch nur 
dann stattfinden, wenn der Staat, dem das verdächtige Schiff 
seiner Flagge nach angehört, w.eses Recht dem Staate des an
haltenden Kreuzers ausdrücklich eingeräumt hat; eine Einschrän
kung, die aus Rücksicht für Frankreich aufgenommen wurde. Be
stätigt sich der Verdacht, BO soll das angehaltene Schiff in den 
nächsten Hafen derjenigen Macht geführt werden, der es seiner 
Flagge nach angehört; es kann aber auch einem Kreuzer seiner 
Flagge übergeben werden, wenn dieser bereit ist, es zu über
nehmen. Die Behörde, der das aufgebrachte Schiff überantwortet 
worden ist, hat in Gegenwart eines Offiziers des aufbringenden 
Schiffes ein Untersuchungsverfahren einzuleiten. Wird mißbräuch
liche Flaggenführung festgestellt, so verbleibt das aufgebrachte 
SchUf der Verfügung des Aufbringenden. Wird dagegen ein Fall 
des Sklavenhandels nachgewiesen, so bleibt das Schiff unter 
Sequestration der untersuchenden Behörde, während Schiffer und 
Mannschaft den Gerichtshöfen ihrer Flagge überwiesen werden. 
Ein zu Unrecht angehaltenes Schiff hat Anspruch auf eine von 
der Regierung des Kreuzers zu leistende, eventuell durch Schieds
spruch zu bemessende Entschädigung. Wird im Verfahren von 
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dem Gerichtshofe das Schiff endgültig verurteilt, so soll es als 
gute Prise des aufbringenden Kreuzerschiffes erklärt werden. 

Kapitel IV handelt von den Bestimmungs
ländern, deren Einrichtungen das Bestehen der 
Haussklaverei gestatten. Diese Mächte verpflichten sich, 
soweit sie die Generalakte unterzeichnet haben, Einfuhr, Durch
fuhr, Ausfuhr von afrikanischen Sklaven, sowie den Handel mit 
diesen zu verhindern. Die Signatarmächte erkennen den hohen 
Wert des türkischen Gesetzes vom 4./16. Dezember 1889 über 
die Verhinderung des Sklavenhandels an "und sie halten sich 
versichert, daß wirksame Überwachungsmaßregeln von den otto
manischen Behörden werden getroffen werden, besonders an der 
Westküste Arabiens und auf den Straßen, welche diese Küste 
mit den übrigen Gebieten Seiner Kaiserlichen Majestät in Asien 
in Verbindung setzen". Der Schah von Persien und der Sultan 
von Zanzibar versprechen ebenfalls, die geeigneten Vorbeugungs
maßregeln zu treffen. 

In Kapitel V ist die Rede von dem internationalen mari
timen Bureau in Zanzibar und dem Spezialbureau in Brüssel 
(oben § 19 11 7), sowie von dem Schutz der in Freiheit ge
setzten Sklaven. 

Kapitel VI hetrifft die bereits besprochene Überwachung 
und Einschränkung des Handels mit Spirituosen (oben § 3.1 III 1 
und 2). 

Ein VII. Kapitel enthält die Schlußbestimmungen. 
Zu erwähnen wäre noch, daß Frankreich (Gesetz vom 

23_ Dezember 1891) die Generalakte nur mit Ausschluß gewisser 
Bestimmungen ratifiziert hat (Protokoll vom 2. Januar 1892 in 
N_ R. G. 2. s. XXII 259). Die ausgeschlossenen Artikel sind die 
Art. 21 bis 23, 42 bis 61. Sie l>eziehen sich auf die verdächtige 
Zone, aus welcher der Umkreis von Madagaskar ausgeschieden 
werden soll, auf die Sistierung verdächtiger Schiffe und auf das 
Untersuchungs- und Spruchverfahren bei Aufbringung von 
Schiffen 6). 

Die Brüsseler Generalakte ist am 2. April 7) 1892 in Kraft 
getreten. 

6) Vgl. R. J. XXIV 206. Die Haltung Fra.nkreichs ist auch von fran
zösischen SchrUtstellern. z. B. von Merignha.c. scharf getadelt worden. 

7) Fleischmann 245 Note32. tlber ihre Ergebnisse vgl. R. G_ 
XV 131. 
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o. Seit dem Jahre 1890 haben verscbiedene Einzelverträge die 
Brüsseler Generalakte ergänzt. 

Von besonderer Wichtigkeit ist der Vertrag Großbritanniens 
mit Ägypten vom 21. November 1895 (N.R.G.2.s.XX1II166). 

II. Der Handel mit cbinesischen Kulis, die vielfach mit An
wendung von List oder Gewalt von Macao nach Westindien und 
Südamerika gebracht wurden, sowie der Handel mit pol y ne
sischen Kontraktarbeitern (Kanaken) nach Queensland, 
den Fidschi- und den Gesellschaftsinseln, der in den sechziger 
und siebziger Jahren vorigen Jahrhunderts dem afrikanischen 
Sklavenhandel nicht viel nachgegeben haben dürfte, hat zu inter
nationalen Vereinbarungen keinen Anlaß gegeben, sondern ist 
durch die einheimische Gesetzgebung der beteiligten Länder mit 
Erfolg bekämpft worden 8). 

8) Vgl. Sartorius v. Waltershausen, H St VI 2~·}5 



IV. Buch. 

Die Erledigung der Staaten streitigkeiten. 

§ 38. Die nicht-kriegerlsehe Erledlgung.i) 
L Die friedliche Beilegung der zwischen den Staaten der Völker

rechtsgemeinschaft ausgebrochenen Streitigkeiten, mag es stch um die 
Behauptung eines (tatsächlIch oder angeblich) völkerrechtlich be
gründeten Rechtsanspruches, mag es steh um die Austragung elnfll 
InteressenkonDikts handeln, kann zunächst erfolgen durch Vereinbarung 
der streitenden Mächte, also durch Vergleich, Anerkennung, VerzlehL 

1. Zur Vorbereitung dieses Ergebnisses werden häufig ge
mischte Kommissionen (commissions mixtes) aus den Vertretern 
beider Staaten mit oder ohne Zuziehung von Sachverständigen 
zusammengesetzt, deren Vereinbarungen aber noch der Genehmi
gung durch die von ihnen vertretene Staatsgewalt bedürfen. 

Die erste Konvention der Haager Schlußakte von 1899 hat, 
um die Verhandlungen zu erleichtern, das Institut der "i nt e r
nationalen Untersuchungskommissionen" (Commis
sions internationales d'enquete) eingeführt, die auf Grund der 
gemachten Erfahrungen in dem 1. Abkommen von 1907 wesentlich 
weiterentwickelt wurden (Art. 9 bis 36) I). Diese sollen bei Streitig
keiten, "die weder die Ehre noch wesentliche Interessen berühren 

1) Wagner, Zur Lehre von den Streiterledigungsmitteln des Völker
recht&. 1900. Meurer, DieHaagerFriedenskonferenz. I.Bd.I905. Nippold, 
Die Fortbildung des Verfahrens in völkerrechtlichen Streitigkeiten. 1907. 
Fried, Handbuoh der Friedensbewegung. 1905. Erster Teil, 2. Auß. 
1912, 2. Teil 1913. - Nys II 538. de Louter n 99. Oppenheim II 3. 
Rivier 357. Ullmann 430. Bustamante I 82. 

2) Boghitohevitoh, Die Enqu~te-Kommissionen des Völkerrecht&. 
Festgabe fir Hübler. 1905. Herr, Die Untersuohungskommissionen der 
Haager Friedenskonferenzen usw. 1911. Bokanowski, LeB oommissions 
internationales d'enqu6te. Pariser These. 1908. Politis, R. G. XIX 
149. - nber den Doggerbankfall vom 21./22. Oktober 1904 vgL die 
Materialien in N. R. G. 2. s. XXXllI 641. Meurer I 168. Mandel
stamm, R. G. XII 161, 351. 
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und einer verschiedenen Würdigung der Tatsachen entspringen", 
"durch eine unparteiische und gewissenhafte Prüfung die Tat· 
fragen aufklären". Sie werden (lurch besonderes Abkommen der 
Streitteile und in derselben Weise gebildet wie das Schieds· 
gericht. Das Verfahren ist eingehend geregelt. Der Bericht der 
Kommission, der in öffentlicher Sitzung verlesen wird, hat sich 
auf die Feststellung der Tatsachen zu beschränken und läßt, 
im Gegensatze zum Schiedsspruch, den streitenden Mächten die 
volle Freiheit der weiteren Entschließung (Art. 9 bis 14). - Die 
Weiterbildung dieser Einrichtung, die namentlich von den Ver· 
einigten Staaten (der Wilson-Bryan'sche Friedensplan von 1913) 
vorgeschlagen wird, ist mit Bestimmtheit zu erwarten. Bis Oktober 
1914 sind 26 Verträge auf dieser Grundlage abgeschlossen worden. 

2. Die friedliche Beilegung kann gefördert werden durch die 
freundlichen Bemühungen dritter Mächte (intervention amicale; ver· 
schieden von der autoritativen Intervention, oben § 7 n 2). 

Mögen diese von der dritten Macht angeboten oder von 
beiden streitenden Teilen oder von einem von ihnen erbeten sein, 
stets behalten die streitenden Teile die Entscheidung in der eigenen 
Hand; darin liegt der Unterschied dieser freundlichen Bemühungen 
von der schiedsrichterlichen Entscheidung. Man pflegte dabei 
früher zwischen. den "g u t enD i e n s te n" (den "bons offices"), 
die auf Einleitung der Verhandlung z w i s ehe n den Streitteilen 
gerichtet sind, und der eigentlichen "V ermi ttl ung" (mediation), 
d. h. der Verhandlung der dritten Macht mit den Streitteilen, zu 
unterscheiden; doch kann der Unterschied nicht streng durchgeführt 
werden und ist auch in der Haager Konvention nicht durchgeführt 
worden. Vermittler, nicht Schiedsrichter, war der Papst in dem 
Karolinenstreit zwischen dem Deutschen Reich und Spanien 1885. 
Die endgültige Erledigung erfolgte erst auf Grund dieses Ver
mitUungsvorschlages durch den deutsch-spanischen Vertrag vom 
17. Dezember 1885 3). 

Wiederholt haben die Mächte in den zwischen ihnen ge
schlossenen Ein z e Iv e rt r ä gen sich verpflichtet, einander gegen
seitig ihre guten Dienste zur Beilegung von Streitigkeiten mit 
dritten Staaten zu leihen. V gl. den deutschen Handels- usw. 

3) Die Schriftstücke sind mitgeteilt N. R G. 2. s. XII 283. - VgI. 
Bredin, De l'amiable compositeur. 1897. Fourchault, De Ja mediation. 
1900. Melik. La mediation et las bons offices. 1900. Zamfiresco, De 
la mediation 1911. Politis, R. G. XVII 136 (Mediation). 

v. Lhzt. Völkerrecht. 10. Aufl. 19 
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Vertrag mit Korea vom 26. November 1883 (R.G.B1.1884 S. 221) 
Art. I Ziff. 2: "Sollten zwischen Einem der vertragschließendeIl. 
Teile und einer dritten Macht Streitigkeiten entstehen, so wird 
der andere vertragschließende Teil auf ein diesfallsiges Ersuchen 
seine guten Dienste leihen und eine freundschaftliche Erledigung 
des Streites herbeizuführen suchen." 

In Art. 8 des Pariser Vertrags von 1856 hatten sich die 
Signatarmächte ver p flic h te t, bei Streitigkeiten mit der 
Tür k e i die Vermittlung (action mediatrice) der übrigen, am 
Streite unbeteiligten Unterzeichner des Vertrags anzunehmen (von 
Italien 1911 nicht beobachtet). Und das 23. Protokoll vom 14. April 
1856 sprach den W uns c h aus, daß die Mächte in a 11 e n Streitig
keiten die guten Dienste eines befreundeten Staates anrufen soll
ten, ehe sie das Glück der Waffen versuchten. Nach diesem Vor
bild findet sich mehrfach auch in neueren K 0 11 e k t i v ver t r ä gen 
die Verpflichtung der Vertragsmächte, ehe sie wegen der zwischen 
ihnen ausgebrochenen Streitigkeiten zu den Waffen greifen, die 
guten Dienste oder die Vermittlung befreundeter Mächte in An
spruch zu nehmen. Vgl. Art. 11 und 12 der Kongoakte vom 26. Fe
bruar 1885. Die Vermittlung kann auch durch Einberufung eines 
Staatenkongresses erfolgen (Deutschland als "ehrlicher Makler" 
im Jahre 1878). 

Eine wertvolle Weiterbildung hat das Institut der Vermittlung 
durch das erste Abkommen der beiden Friedenskonferenzen 
(Art. 2 bis 8) erfahren. Die Signatarmächte "kommen überein", 
bevor sie zu den Waffen greifen, die guten Dienste oder die Ver
mittlung einer befreundeten Macht anzurufen, "soweit dies die 
Umstände gestatten werden"; den am Streit nicht beteiligten 
Mächten wird ausdrücklich das Recht eingeräumt, ihre guten 
Dienste oder ihre Vermittlung anzubieten, und die Ausübung 
dieses Rechts kann niemals als eine "unfreundliche Handlung" 
(un acte peu amical) betrachtet werden. Durch die Annahme der 
Vermittlung wird die Eröffnung oder die Fortsetzung der Feind
seligkeiten nicht gehemmt. Ausdrücklich wird hervorgehoben, 
daß die Vermittlung "ausschließlich die Bedeutung eines Rates 
und niemals verbindliche Kraft hat". Als wichtiger Anwendungs
fall dieser Rechtssätze ist die Vermittlung der Vereinigten Staaten 
in dem russisch-japanischen Krieg 1905 (oben S.34) zu nennen. 
Neben dieser allgemeinen Vermittlung kennt die Konvention aber 
noch eine "b es 0 n der e Ver mit tl u n g" (mediation speciale, 
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Art. 8), die den "Sekundanten" beim Zweikampf nachgebildet ist. 
Sie besteht darin, daß jede der beiden streitenden Mächte eine 
andere Macht wählt, die sie mit der Aufgabe betraut, in unmittel
bare Verbindung mit der von der andern Seite gewählten Macht 
zu treten, um den Bruch der friedlichen Beziehungen zu verhüten. 
Während der Dauer dieses Auftrages, die, von besonderer Verein
barung abgesehen, 30 Tage nicht übersteigt, stellen die streitenden 
Teile jede unmittelbare Verhandlung über den Streit ein; die Ver
handlung bleibt ausschließlich den vermittelnden Mächten über
lassen. Auch wenn diese Bemühungen nicht zum Ziele führen und 
die friedlichen Beziehungen zwischen den streitenden Mächten ab
gebrochen sind, bleiben die vermittelnden Mächte mit der gemein
samen Aufgabe betraut, jede Gelegenheit zu benutzen, um den 
Frieden wieder herzustellen. 

II. Die friedliche Beilegung völkerrechtlicher Streitigkeiten kann 
auch durch Schiedsspruch geschehen.') 

Der Schiedsspruch unterscheidet sich von dem richterlichen 
Urteil nicht durch seinen Inhalt, sondern durch seine Grundlage. 
Wie dieses entscheidet er den Recbtstreit nach Rechtsätzen ; soweit 
dem Schiedsrichter nicht etwa, über seine eigentliche Funktion 
hinaus, die freie Schlichtung eines Interessenkonfliktes (als amiable 
compositeur) übertragen ist. Aber die Grundlage des Schieds
spruches ist stets nur der Wille der Streitteile, nicht das über 
diesen stehende Gesetz. 

1. Die Befugnis der Schiedsrichter ruht in der Mehrzahl der 
Fälle auf einem besonderen Schiedsvertrag (compromissum) der be· 
telligten Staaten, durch welchen diese sich verpflichten, die Entscheidung 

4) Vgl. Lammasch bei Stier·Somlo IH. 3. Abteilung 1914. Der· 
selbe, Jahrbuch des Offentl. Rechts. VI 76. Derselbe, Die Rechts
kraft der Schiedssprüche. 1913 (Publication de !'Institut Nobel Nor· 
vegien II 2). Weh berg bei v. Rtengel-Fleischmann III 345. Strupp, 
Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit. 1914. A. Merignhac, Traite 
tMorique et pratique de I'arbitrage international. 1895. Bustamante 
198. de Louter II 121. Nys II 547. Rivier 366. Ullmann 440. 
Loria, Les bases economiques de 180 justice internationale. 1912. 
Curtius, R. J. XLII 5. Nys, R. J. XLII 595 (über Revision des Schieds· 
spruchs). - Eine Zusammenstellung der bisherigen Schiedssprüche gibt 
La Fontaine, Pasicrisie internationale. Histoire documentaire des nrbi· 
trages internationaux 1902 (R. J. XXXIV 349,558,623). De Lapradelle 
et Poli tis, Reeueil des arbitrages internationaux. 1. Bd. 1798 bis 1855. 
1905. Raeder, L'arbitrage international chez les Hellenes (Publications 
de l'Institut Nobel Norvegien. 1. Bd.). 1912. 

19* 
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der zwischen Ihnen entstandenen Streitigkeit dem Ausspruch der Ton 
Ihnen vereinbarten Schledsrlchter zu übertragen. 

Solche ("isolierte") Schiedsverträge, schon in früherer Zeit 
nicht selten, finden sich mit steigender Häufigkeit seit dem Beginn 
des 19. Jahrhunderts. Der bekannteste Schiedsspruch wurde in der 
Alabamafrage zwischen England und den Vereinigten Staaten auf 
Grund des Washingtoner Schiedsvertrages vom 8. Mai 1871 am 
14. September 1872 gefällt. Er verurteilte die englische Regierung 
zur Zahlung von 15 112 Millionen Dollars, weil sie geduldet hatte, 
daß während des amerikanischen Bürgerkrieges Kreuzer der Süd
staaten in englischen Häfen ausgerüstet wurden (unten § 42 III 2 a )~). 

2. Daneben aber IIndet sich In den zwischen einzelnen Staaten 
geschlossenen Verträgen verschiedensten Inhalts (vor allem In den 
Handelsverträgen) die sogenannte kompromlssarlsche Klausel, durch 
welche die VertragschlleBenden sich verpmchten, alle bel Auslegung 
und Anwendung des Vertrags sich ergebenden Streitigkeiten einem 
Schledsgerlcht zur Entscheidung zu übertragen. 

Auch das Deutsche Reich, das früher die Aufnahme einer 
solchen Klausel in· seine Verträge abgelehnt hatte, hat sie in 
mehrere der neuen Handelsverträge aufgenommen (oben § 281I1). 
Nach dem Notenwechsel zwischen v. Kiderlen-Wächter und Cam
bon vom 4. November 1911 sollen auch alle Streitigkeiten aus 
den beiden Abkommen von diesem Tage (oben S.40) durch 
Schiedsgericht ~rledigt werden. Ebenso findet sie sich in ein
zelnen allgemeinen, auch vom Deutschen Reich mitunter
zeichneten, Verträgen. So im Weltpostvertrag seit 1874 (Ver
trag vom 26. Mai 1906 Art. 23), in den Art. 54, 55 und 58 der 
Brüsseler Antisklavereiakte vom 2. Juli ,1890 (oben 37 I 4), in 
Art. XVIII des funkentelegraphischen Abkommens von 1906 und 
1912 (oben § 29 II 3) und in § 13 der Gotthardbahnkonvention 
(oben § 29 IV 1) von 1909. Auch die Friedensverträge der Türkei 
mit den Balkanstaaten von 1913/14 enthalten die Klausel. 

8. Durch allgemeine (,,institutionelle") SchledsTeririige werden 
die sämtlichen zwischen den VertragschlleBenden kiinIUg entatehenden 

5) Der A1&bama-Schiedsspruch ist abgedruckt N. R. G. 2. 11. I :n; der 
Sohiedsvertrag zu Washington vom 8. Mai 1871 bei Fleischmann 95 und 
S tru pp I 405. Vgl. a.uch Geffken, DieAlaba.ma.frage. 1872. R.J.I153,449; 
II 452; IV 127. v. Pauer, Die Entstehungsgeschichte der Washingtoner 
Regeln. Wirzburger Dias. 1908. Haoket, Reminisoenoes of the Geneva 
tribunal of arbitration 1872; the Alabama claims. 1911. Baloh, Inter
national oourts of arbitration (1874). 4. Auß. 1912. 
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Streitigkeiten (sei es uneingeschränkt, sei es mit Ausnahme der Streitig
keiten, bei denen die Lebensinteressen, die Ehre oder die Unab
hinglgkeit des Staates in Frage stehen) einem Schiedsgericht überwiesen. 

a) Solche Verträge sind bereits in früheren Jahren zwischen 
einzelnen Staaten, insbesondere Mittel- und Südamerikas, ge
schlossen worden. Der vielbesprochene englisch-amerikanische Ver
trag vom 11. Januar 1897 6) ist durch den Senat der Vereinigten 
Staaten am 5. Mai desselben Jahres abgelehnt worden. 

b) Dagegen wurde eine neue Periode der allgemeinen Schieds
verträge durch den zwischen Frankreich und Großbritannien am 
14. Oktober 1903 abgeschlossenen Vertrag eröffnet 7). Er über
weist in Art. 1 dem ständigen Schiedshof im Haag alle "Streitig
keiten rechtlicher Natur oder über die Auslegung der zwischen 
den Unterzeichnern bestehenden Verträge, die zwischen den 
Unterzeichnern entstehen und auf diplomatischem Wege nicht 
erledigt werden konnten, vorausgesetzt, daß sie weder die Lebens
interessen noch die Unabhängigkeit des Vertragschließenden in 
Frage stellen, noch die Interessen dritter Mächte berühren." 

Nach dem Muster dieses Vertrages ist in den folgenden 
labren eine ganze Reihe weiterer allgemeiner Schiedsverträge 
zwischen den verschiedenen Mächten zustande gekommen. Ihre 
Zahl beträgt augenblicklich etwa hundertzwanzig, die, wie ein 
immer enger werdendes Netz, die ganze Völkerrechtsgemeinschaft 
umspannen. Das Deutsche Reich hat bisher nur zwei solcher Ver
träge geschlossen, den einen mit England am 12. Juli 1904 (ver
längert bis 12. Juli 1914, vgl. Strupp 11 513; also wohl abgelaufen), 
den andern mit den Vereinigten Staaten am 22. November 1904. 
Dieser ist von den Vereinigten Staaten nicht ratifiziert worden 
und die fortgesetzten Verhandlungen haben bisher zu einem Er
gebnis nicht geführt. Dabei ist in dem Inhalt der Verträge ein 
wesentlicher Fortschritt festzustellen. Während die älteren Ver
träge nur gewisse Streitigkeiten dem schiedsrichterlichen Verfahren 
unterwerfen, sprechen die jüngeren vielfach (so schon der dänisch-

6) Abgedruckt (mit der diplomatischen Korrespondenz) N. R. G. 
2.II.XXVIII90; dazu Andre, R. G. XVIII 654. VgJ. Imberg, K. Z. 
VII 272, 554. Derselbe, Die Stellung der Ver. Staaten von Nord
amerika zur internationalen Schiedsgerichtsfrage. 1914. 

7) Vgl. Merignhac, R. G. X 799. Abgedruckt bei Fleisch mann 
340. Strupp II 511. - Die übrigen Verträge finden sich im .N. R. G. 
VgL Traites gen6raux d'arbitrage communiques au Bureau international 
de 180 cour permanente d'arbitrage. 1911 (enthält 90 Verträge). 
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niederländische vom 12. Februar 19Ö4) ganz allgemein von "tous 
les differends et t 0 u s les litiges", die auf diplomatischem Wege 
nicht erledigt werden konnten; oder sie schließen die Ehrenklausel 
aus, wenn es sich um gewisse, im Vertrag aufgezählte Streitig
keiten handelt (so der französisch-dänische Vertrag vom 9. August 
1911 in N. R. G. 3. s. V 682). Der Versuch, solche vorbehaltlose 
Schiedsverträge auch zwischen Großbritannien und Frankreich 
einerseits, den Vereinigten Staaten anderseits zustande zu bringen 
(Verträge vom 3. August 1911), ist, da der amerikanische Senat 
sie nur mit weitgehenden, einer Ablehnung gleichkommenden Vor
behalt angenommen hat (Beschluß vom 7. März 1912), als geschei
tert zu betrachten. 

4. Die welt zurückreichenden Vorschläge, einen ständigen Staaten
lerlchtshof für die Erledigung völkerrechtlicher Streitigkeiten eln
mrichten, haben durch die Baager FrIedenskonferenzen VerwirkUchUIII 
gefunden.8) 

Die Beschlüsse der Haager Konferenz beruhen auf dem Ge
danken eines Staatenverbandes (oben § 17), durch den ein stän
diger Schiedshof gebildet werden soll, dem die Vertragsstaaten 
die zwischen ihnen entstehenden Streitigkeiten zuweisen k ö n n e n , 
soweit sie es nicht vorziehen, sie auf anderm Wege zur Erledigung 
zu bringen (fakultative Schiedssprechung). 

Von der "Internationalen Schiedssprechung" (De l'arbitrage 
international) handelt der vierte Titel des ersten Abkommens von 
1907. Er zerfällt in vier Kapitel. 

Das erste Kapitel betrifft das "S chi e d s wes e n" (la ju
stice arbitrale; Art. 37 bis 40). In Rechtsfragen, in erster Linie in 
Fragen der Auslegung oder Anwendung von Staatsverträgen, wird 
die Schiedssprechung von den Signatarmächten als das wirk
samRte und zugleich der Billigkeit am meisten entsprechende 

8) Weh berg, Kommentar zu dem Haager Abkommen betr. die 
friedliche ]1rledigung internationaler Streitigkeiten vom 18. Oktober 1907. 
1911. Tetten born, Das Haager Schiedsgericht. 1911. Pohl, Der Monroe. 
Vorbehalt (Festgabe für Krüger). 1911. Kohler K. Z. VI 103. Meurer 
1161. Nys 11 568. Oppenheim 11 23. Annuaire XXV 397. Erich 
(oben § 17 Note 1). - Das wichtigste Auslegungsmittel der Konvention 
bildet der vortreffliche Bericht von DesoampB. - Die vom Haager 
Schiedshof bisher gefällten Sprüche sind mitgeteilt und kritisch besprochen 
in "Das Werk vom Haag" 11. Serie 1914 ff. Vgl auch die völkerrecht. 
lichen Zeitschriften und Sammelwerke. - Ober den 1907 vorgeschlagenen 
wirklich "ständigen" Sohiedsgerichtshof B. oben § 17 U 2; über den 
Priaenhof unten § 43. 
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Mittel anerkannt, um die Streitigkeiten zu erledigen, die nicht 
auf diplomatischem Wege haben beseitigt werden können. Die 
Anrufung des Schiedshofes erfolgt auf Grund des zwischen den 
Streitteilen geschlossenen Schiedsvertrages. Doch können die 
Parteien dem Schiedshof die Feststellung des Schiedsvertrages 
überlassen; unter gewissen Voraussetzungen ist er dazu auch 
auf einseitigen Antrag eines Streitteils zuständig (Art. 53). 

Das zweite Kapitel (Art. 41 bis 50) enthält die schon oben 
§ 17 II besprochene Einsetzung eines ,,8 t ä n d i gen Sc h i e d s· 
hofes". An dem durch die Streitteile bestimmten Tage tritt das 
Schiedsgericht zusammen. Die Signatarmächte betrachten es als 
ihre Pflicht, die streitenden Mächte daran zu erinnern, daß 
ihnen der ständige Schiedshof offenstehe ; auch kann jeder der 
Streitteile in einer an das Bureau gerichteten Note sich bereit 
erklären, den StreiUall der Schiedssprechung zu unterbreiten 
(Art. 48). 

KII:pitel3 (Art.5l bis 85) regelt das Schiedsverfahren 
(la procedure arbitrale), soweit über dieses nicht besondere Ver
einbarungen unter den Streitteilen getroffen sind. Das Verfahren 
zerfällt in zwei Abschnitte: die schriftliche Vorbereitung (instruc
tion) und die mündliche Verhandlung vor dem Gericht (dcbats). 
Die Entscheidung wird mit Stimmenmehrheit gefällt und muß 
mit Gründen versehen werden. Der verkündete und zugestellte 
Schiedsspruch erledigt im allgemeinen endgültig die Streitsache; 
doch können die Parteien sich im Schiedsvertrage vorbehalten, 
die Nachprüfung (revision) des Schiedsspruches zu beantragen. 
Diese kann nur auf neu hervorkommende Tatsachen gestützt 
werden. Sie geht an das Gericht, das den Spruch abgegeben 
hat, und wird von diesem erledigt. Der Spruch bindet nur die 
Streitteile, die den Schiedsvertrag geschlossen haben; handelt 
es sich aber um die Auslegung eines Vertrages, an dem auch dritte 
Mächte beteiligt sind, so haben diese das Recht der Intervention. 
Jeder Teil trägt seine eigenen Kosten und, zu gleichen Teilen, die 
Kosten des Schiedsverfahrens. 

Das vierte Kapitel, 1907 neu angefügt, regelt die Grundlagen 
für ein beSChleunigtes Verfahren (Art. 86 bis 90). Das 
Schiedsgericht besteht hier nur aus drei Richtern. Die Par
teien werden vor dem Gericht durch Agenten vertreten. Das 
Verfahren ist ausschließlich schriftlich; doch hat jede Partei 
das Recht, das Erscheinen von Zeugen und Sachverständigen 
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zu verlangen, und das Gericht kann von den Agenten, wie von 
Zeugen und Sachverständigen miindliche Aufklärungen fordern. 

Ö. Die obllgatorlsche Sehledssprechung.9) 
Die Vereinbarungen des ersten Haager Abkommens be

schränkten sich, wie bemerkt, auf die fakultative Schiedssprechung. 
Das von Rußland schon 1899 vorgeschlagene "Obligatorium" 
scheiterte damals an dem Widerspruch der deutschen Delegation. 
Auch die Verhandlungen von 1907 führten nicht zum Ziel. Aller· 
dings sollte der Kollektivvertrag die obligatorische Schieds
sprechung nicht auf alle Streitigkeiten zwischen den Signatar
mächten ausdehnen; sie sollte nur eigentliche Rechtsfragen um
fassen und (abgesehen von den in der "Liste" aufgezählten, rein 
technischen Fragen) überdies durch die sogenannte "EhrenklauseI" 
(oben S. 293) eingeschränkt sein. Aber auch gegen dieses be
schränkte Obligatorium machte die deutsche Delegation schwer
wiegende Einwendungen geltend. Sie wies darauf hin, daß die 
Trennung der Rechtsfragen von den Interessenfragen kaum durch
geführt werden könne; daß für Rechtsstreitigkeiten von unter
geordneter Bedeutung das Schiedsverfahren viel zu schwerfällig 
sei; daß die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen ver
fassungsrechtliche Schwierigkeiten finden werde; daß endlicb 
die Unklarheiten über die Wirkung des Schiedsspruches fort
beständen. Da auch andere Großmächte mehr oder weniger be
stimmt dem deutschen Standpunkt sich anschlossen, mußte die 
Konferenz sich damit begnügen, in einer allgemein gehaltenen 
und daher einstimmig angenommenen "Erklärung" ihre Sym
pathie für die obligatorische Schiedssprechung zum Ausdruck zu 
bringen. 

Bis auf weiteres ist mithin diese auf die bereits oben S.293 
besprochenen Anwendungsfälle, hauptsächlich also auf die Einzel
verträge zwischen denjenigen Staaten beschränkt, die sich gegen
seitig das zur Durchführung des Gedankens erforderliche Ver
trauen nicht versagen. 

Das Verfahren vor dem 1907 vorgeschlagenen internationalen 
Prisenhof ist nicht schiedsrichterliches, sondern richterliches Ver
fahren, gehört also nicht hierher (unten § 43 III). 

9) Zorn, Das Deutsche Reich und die internationale Schieds
gerichtsbarkeit 1911. Nippold, Jahrbuch des öffentlichen Rechts VIII 1.
V gl. auch den obligatorischen Schiedsvertrag zwisohen verschiedenen 
amerikanischen Staaten vom 29. Januar 1002 bei S tru pp 11 007. 



§ 38. Die nicht-kriegerische Erledigung. 297 

m. Zu den friedlichen Mitteln der Durchsetzung eines behaupteten 
Anspmches gehört auch die Selbsthilfe, die sich als unmittelbare Durch· 
setzung des behaupteten Anspmchs oder als indirekter Zwang dar· 
8iellen kann. Das Eigenartige dieser beiden Formen der Selbsthllfe 
besteht darin, daß sie den Kriegszustand mit seinen Rechtsfolgen nicht 
eneugen. 

1. Unter den Arten der Indirekten Selbsthllle Ist zunächst die 
Retorsion oder Vergeltung zu nennen. Sie besteht darin, daß eine uno 
bllllge Maßregel, die ein Staat gegen eInen andem Staat ergreift, durch 
eine andere Unbilligkelt erwidert wird; und Ihr Zweck geht dahin, die 
Beseitigung jener ersten unbllllgen Maßregel herbeizuführen. 

a) Der Begriff der "Vergeltung" schließt daher die An
wendung einer der Billigkeit zuwiderlaufenden Maßregel, eines 
jus iniquum in sich; er schließt aber umgekehrt jede Verletzung 
des Völkerrechts begrifflich aus. Die Unbilligkeit wird zumeist 
in einer differenziellen Behandlung des sich beschwerenden 
Staates, also darin bestehen, daß dieser schlechter behandelt 
wird als die übrigen Staaten. Als ein im heutigen Staatenverkehr 
praktisch besonders wichtiger Fall der Vergeltung erscheint der 
sogenannte Z 0 I I k r i e g. So können nach § 10 Abs. 1 des 
Deutschen Zolltarifgesetzes vom 25. Dezember 1902 (R. G. BI. 
S.303) "zollpflichtige Waren, die aus Ländern herstammen, in 
welchen deutsche Schiffe oder deutsche Waren ungünstiger be
handelt werden als diejenigen anderer Länder, neben dem tarif
mäßigen Zollsatz einem Zollzuschlage bis zum doppelten Betrage 
dieses Satzes oder bis zur Höhe des vollen Wertes unterworfen 
werden. Tarifmäßig zollfreie Waren können unter der gleichen 
Voraussetzung mit einem Zolle in Höhe bis zur Hälfte des Wertes 
belegt werden." Über die Anwendung des Vergeltungs- oder 
Kampfzolles (auf Grund des Zolltarifgesetzes vom 15. Juli 1879) 
auf Haiti vergleiche man die Verordnung vom 17. April 1901 
(R. G. BI. S. 121). Auch der Ausschluß fremder Staatspapiere 
von dem amtlichen Börsenverkehr und die Verschärfung des 
Paß zwanges haben in den letzten Jahren eine Rolle gespielt. 

b) Die Anordnung der Vergeltung ist stets Sache der Staats
gewalt. Sie kann durch die nationale Gesetzgebung an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden sein. So verfügt Artikel 31 des Ein
führungsgesetzes zum deutschen Bürgerlichen Gesetzbuche: "Unter 
Zustimmung des Bundesrats kann durch Anordnung des Reichs· 
kanzler;; bestimmt werden, daß gegen einen ausländischen Staat 
sowie dessen Angehörige und ihre Rechtsnachfolger ein Ver-
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geItungsrecht zur Anwendung gebracht wird." Vgl. ferner § 24 
E. G. zur Zivilprozeßordnung, § 5 Abs. 2 der Konkursordnung, 
§ 64 Abs. 3 der Gewerbeordnung. 

2. Als direkte oder indirekte Selbsthllfe erscheint ferner die 
Anwendung von Repressalien, d. h. der Eingriff In die an sich be
rechtigten Interessen des gegnerischen Staates oder seiner Angehörigen.10) 

a) Die Repressalie setzt eine staatliche Maß
regel voraus, durch die ein Rechtsatz des Völker
re c h t s ver 1 e t z t wir d. Handlungen einzelner Staatsangehöriger 
können nur dann zu Repressalien im technischen Sinne führen, 
wenn der Staat für sie verantwortlich ist (oben § 25 IlI). 

b) Nach heutiger Rechtsauffassung ist nur die 
Staatsgewalt selbst zur Anordnung und zur Durch
führung von Repressalien befugt. Dagegen wurde im 
Mittelalter und vereinzelt bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts 
dem durch die fremde Staatsgewalt in seinen Interessen ver
letzten Staatsangehörigen (bei Justizverweigerung usw.) durch 
sogenannte R e p res s a I i e n brie fe (leUres de marque) die Be
fugnis gegeben, so viel Eigentum den Staatsangehörigen des ver
letzenden Staates wegzunehmen, als zur Befriedigung seines An
spruchs notwendig war. 

c) Die ergriffenen Maßregeln können sich gegen 
den verletzenden Staat selbst oder gegen seine 
Staatsangehö rigen richten. 

Unter den gegen den verletzenden Staat selbst gerichteten 
Maßregeln sind die Besetzung des Staatsgebietes, Flottenkund
gebungen, Beschlagnahme von Staatsschiffen, die Beschießung oder 
Zerstörung von Plätzen usw. zu erwähnen. Beispiele bieten: die 
Besetzung Kretas durch die Großmächte im Jahre 1897; das Vor
gehen des Deutschen Reiches, Großbritanniens und Italiens gegen 
'Venezuela im Jahre 1902 (oben § 25 V 4); die Flottenkund
gebungen Frankreichs vor Mytilene 1901, der Großmächte 
(ohne das Deutsche Reich) vor Mytilene und Lemnos (wegen 
der mazedonischen Frage) 1905 11). Die gegen die fremden 
Staatsangehörigen gerichteten Maßregeln können bestehen in der 

10) Lafargue. Lee repressailles en temps de paix. 1899. Duorooq. 
Repressailles en temps de paix. 1901. v. Ullmann bei v. Stengel
Fleischmann III 312. Merignhac. III 1 S_ 48. Strupp (unten § 40 
Note 1) S.31. de Louter 11 166. Nys II 582. Oppenheim II 38. 

11) Monoharville. R. G. IX 677. Rougier, R. G. XIII 178. 
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Festnahme von Geiseln (Androlepsie), wobei aber die diploma. 
tischen Vertreter unbedingt ausgenommen werden müssen; in der 
Versagung des Rechtsschutzes; in der Beschlagnahme von frem
dem Privateigentum, insbesondere von fremden Handelsschiffen 
in den Häfen des verletzten Staates (Embargo, vom spanischen 
embargo = sperren) oder auf offener See. Mehrfach wird durch 
Staatsverträge einzelner Staaten das Embargo ausgeschlossen oder 
beschränkt (oben § 12 II 7). 

d) Vielfach wird, so auch in den von dem Deutschen Reich 
mit den mittel· und süd amerikanischen Staaten geschlossenen 
Verträgen, die Anwendung der Vergeltung ausdrücklich einge· 
schränkt. 

So bestimmte Art. XXXVI des früheren deutschen Freund· 
schafts· usw. Vertrages mit Costa Rica vom 18. Mai 1875 (R. G. BI. 
1877 S. 13): "Im Falle, daß einer der vertragenden Teile der 
Meinung sein sollte, es sei eine der Bestimmungen des gegen· 
wärtigen Vertrages zu seinem Nachteile verletzt worden, soll 
er alsbald eine Auseinandersetzung der Tatsachen, mit dem Ver· 
langen der Abhülfe und mit den nötigen Urkunden und Belegen 
zur Begründung seiner Beschwerde versehen, dem andern Teile 
zugehen lassen, und er darf zu keinem Akte der Wiedervergeltung 
(ados de represalia) die Ermächtigung erteilen oder Feindselig
keiten begehen, so lange nicht die verlangte Genugtuung verweigert 
oder willkürlich verzögert wurde." Ebenso Art. 24 des deutsch
columbischen Freundschafts- usw. Vertrages vom 23. Juli 1892 
(R. G. BI. 1894 S.471). 

e) Über Repressalien im Kriege vgl. unten § 40 IfI 10. 
8. Direkte SelbsthUfe Ist die Intervention, d. h. Anwendung von 

Gewalt zur Durchsetzung eines behaupteten Anspruches oder zur Ab
wehr eines drohenden Unrechts. 

Sie kann in einer K olle k t i va k t ion der beteiligten 
Mächte oder in der einseitigen Gewaltsanwendung durch 
den gefährdeten oder verletzten Einzelstaat bestehen. In bei den 
Fällen darf sie die Interessen dritter Staaten nicht verletzen. 

Gegen die süd· und mittelamerikanischen Staaten haben die 
Mächte vielfach Gewalt angewendet, wenn diese Staaten ihren, 
den Angehörigen fremder Staaten gegenüber übernommenen, 
finanziellen Verpflichtungen nachzukommen sich weigerten (vgl. 
oben § 11 Note 7). Gegen diese Praxis hat sich, wie schon 
1868 der Völkerrechtslehrer Ca I v 0, später der argentinische 
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Minister des Auswärtigen, D rag 0, in einer an seinen Gesandten 
in Washington gerichteten Note vom 29. Dezember 1902 (Strupp 
II 106) ausdrücklich verwahrt, indem er den Ausschluß der Ge
walt als einen völkerrechtlichen Grundsatz behauptete ~,Drago
Doktrin"). Die Haager Konferenz von 1907 hat sich mit der 
Frage befaßt, und sie in dem zweiten Abkommen ("Die Drago
Porter Konvention") zu lösen versucht. Hier wird die Anwen
dung von Gewalt bei Eintreibung von Vertragsschulden 
eines Staates davon abhängig gemacht, daß der Schuldner
staat das Anerbieten schiedsrichterlicher Erledigung ablehnt oder 
unbeantwortet läßt oder den Abschluß des Schiedsvertrages ver
eitelt oder dem Schiedsspruche nicht nachkommt. Auf Staats
anleihen bezieht sich das Abkommen nicht 12). 

4. Die Frledensblockade (le blocU8 pacWque).18) 

Sie ist als besondere seerechtliche Gewaltmaßregel (sowohl 
als Repressalie wie als Intervention) seit den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts von großen Seemächten wiederholt ange
wendet worden, um kleinere oder. schwächere Staaten zur Er
füllung ihrer Verpflichtung anzuhalten. Den ersten Fall bildet die 
Blockierung Norwegens durch England und Schweden 1814. Be
sonders die Türkei (seit 1827) sowie Griechenland sind wieder
holt von den Großmächten blockiert worden. Viel besprochen 
wurde die Blockade Formosas durch Frankreich 1884 sowie die 
Blockierung Kretas durch die Großmächte 1897. Aus jüngster Zeit 
wäre die Blockierung der albanischen Küste im Herbst 1912 zu 
erwähnen. Begriff, Voraussetzungen und Wirkungen der Friedens
blockade sind dieselben wie die der kriegerischen Blockade 
(darüber unten § 41 III 4); doch müssen die aufgebrachten 

12) Dugo, Cobro coercitivo de deudas publioas. 1906. Derselbe, 
R. G. XIV 251. Moulin. R. G. XIV 417. DerBel be, La. dootrine de Drago. 
1908. Vivot, La. doctriua Drago. 1911. Pohl. Zeitschrift fir Politik 
IV 134. Bustamante 144. - Gegen den letzten Satz des Textes 
Lammasch (oben Note 4) S. 85. 

13) Falcke, Die Hauptperiode der sogenannten Friedensblockaden 
(1827 bis 1850). 1891. Derselbe, B. Z. XIX 63. Söderquist. Le BlocUB 
maritime. 1908. Hogan, Pacüio blockade. 1908. Staudaoher. Die 
Friedensblockade. 1909. Teyssaire, Le blocUB pacifique. 1910. West
lake, R. J. XLI 203. Merignhac, III 1 S. 60. NYB n 590. Oppen
heim II 48. Per eIs 151. Rivier 375. Ullmann 458. Derselbe bei 
v. Stengel-Fleischmann I 496. Drossos, Das Problem der Friedens
blokade (griechisch). 1912. 
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Blockadebrecher der nichtbeteiligten Staaten wie des Gegners 
nach Beendigung der Blockade zurückgegeben werden. Es 
besteht daher die Hauptwirkung der Blockade darin, daß 
auch den Schiffen der nichtbeteiligten Mächte die Verbindung 
mit der blockierten Küste untersagt ist (sehr bestritten). Aus· 
nahmsweise wird die Wirkung beschränkt auf die Schiffe des 
blockierten Staates selbst; so 1850, 1886 bei der Blockierung 
Griechenlands, 1897 bei der Blockierung Kretas. Die friedliche 
Blockierung der Küsten von Venezuela wurde am 20. Dezember 
1902 in eine "kriegerische" verwandelt, da die Vereinigten Staaten 
die Wirksamkeit der Friedensblockade für Schiffe der nicht· 
beteiligten Mächte bestritten U). Diese Beschränkung übersieht, 
daß die Blockade erfolglos bleiben muß, wenn sie die Küsten 
nicht von dem gesamten Handel abschneidet; sie übersieht ferner, 
daß die Vermeidung des Kriegszustandes gerade im Interesse der 
nichtbeteiligten Mächte liegt. 

§ 39. Der KrIeg als völkerrechtliches Rechtsverhältnls.1 ) 

L Das äußerste Mittel zur Durchsetzung eines wirkHchen oder ver· 
melntlIchen Anspruches, die ultima ratio zur Erledigung völkerrecht· 
Heher Streitigkeiten, bleibt auch 1m heutigen Völkerrecht der Krieg. 

Der oft erörterte Gedanke eines ewigen Friedens ist bis zum 
heutigen Tage Utopie geblieben 2). Die Entwicklung bewegt sich da· 

14) Dazu Basdevant, R. G. XI 423. 
1) Vgl. die Angaben in § 40 Note I, § 41 Note 1. Pillet, 

Las Iois aotuelles de la guerre. 2. Auf!. 1901. Longnet, Le droit aotnel 
de 1& guerre terrestre. 1900. Bord weIl, The law of war between 
belligerents. 1908. Boidin, Las lois de la guerre et las deux conferences 
de Ia Haye. 1908. Higgins, The Hague Peace Conferences and other 
international conferences concerning the Iaws snd usages of war. 1909. 
de Louter 11 180. Merignhac Irr 1 S. 1. Nys III 1. Oppenheim 
ll59. Rivier 377. Ullmann 464. - Schönlank, Das Kriegsrecht in 
den deutschen Befreiungskriegen. Rostocker Diss. 1910. 

2) über die älteste Literatur zu dem Problem des ewigen Friedens 
vgl. Schücking (ober § 3 Note 1) S.559 (über Dubois, De recuperatione 
terre Sancte 1306.). Ferner: Meyer, Die staats- und völkerrechtlichen Ideen 
von Peter Dubois. Und: Schwitzky, Der europäische Fiirstenbund Georgs 
von Podiibrad (1462). Beides Arbeiten aus dem iuristisch-staatswissen
schaftlichen Seminar der Universität Marburg. 6. u. 7. Heft 1907 und 1908. 
Zeck, Der Publizist Pierre Dubois. 1911. Wirckau, B. Z. XXIV 19.
Aus der späteren Zeit: BaIch, Le nouveau Cynee de Emeric Cruce 
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gegen in der Richtung auf zwei Ziel punkte. Der erste ist durch die 
Erkenntnis gegeben, daß der Krieg ein Re eh t sv e r hält n i s ist, 
daß er eine Summe von Rechten und Pflichten zwischen den Krieg
führenden untereinander und zwischen ihnen und den neutralen 
Staaten erzeugt; daß es daher die Aufgabe der Staatsgemeinschaft 
sein muß, zu einer möglichst erschöpfenden K 0 d i f i z i e ru n g des 
Kriegsrechtes zu gelangen. Der zweite besteht in der Beschränkung 
der kriegerischen Selbsthilfe auf den Notfall; also in der E nt
wicklung und Sicherung des schiedsrichterlichen 
Ver fa h ren s bei Strei tigkei ten zwischen den Staaten. 

TI. Krieg ist der mit WaHengewalt geführte Kampf zweier oder 
mehrerer Staaten. 

1. Subjekte des Krieges und der dadurch begründeten Rechts
verhältnisse (Träger der facultas bellandi) können nur souveräne Staaten 
als die selbständigen Träger völkerrechtlicher BerechUgungen und Ver
pmchtungen seln. 

Privatpersonen (KolonialgeseIIschaften) und Staatsteilen 
(entfernten, unter selbständiger Verwaltung stehenden Kolonien) 
kann das Recht zur Kriegführung von ihrem Mutterlande der 
Ausübung nach übertragen werden. 

Einzelne Staatsbürger, welche die Waffen gegen einen 
fremden Staat ergreifen, werden nach Strafrecht und Standrecht, 
nicht nach Völkerrecht behandelt (Schill 1809). Darüber näheres 
unten §§ 40 II, 41 11. 

Die Auflehnung der Staatsbürger gegen ihre eigene Staats
gewalt (der Bürgerkrieg) ist nicht Krieg im völkerrechtlichen Sinne 
des Wortes und erzeugt daher auch nicht die Rechte und 
Pflichten der Neutralität. 

Dasselbe gilt von dem Kampfe der Teilstaaten einer Real
union oder eines Bundesstaates, sei es untereinander, sei es 

(t 1648). Neudruck der Ausgabe von 1623. 1909. Abbe de St. Pierre 
(t 1743), Projet de traitti pour rendre 10. paix perpetuelle entre les sou
verains cbretiens etc. 1713 (im Jahre des Utrechter Friedens; besprochen von 
Rousseau 1761). Borner, Das Weltstaa.ten·Projekt der AbM de St. Pierre. 
1913. Vgl. Vesnitch, Deux pticurseurs fran9ais du pa.cifisme et de 
l'arbitrage international. P. Dubois et E. Cruce. 1911. Kant, Zum ewigen 
Frieden. Ein philosophischer Entwurf. 1. Aufl. 1795, 2. Auf!. 1796 und dazu: 
Staudinger, Kants Traktat zum ewigen Frieden. Ein Jubiläumsepilog. 
In Vaihingers Kantstudien I. Heft 3. - Mirabelli. 11 significato della 
guerra nella soienza. dei diritto intemazionale. 1910. Vecchio, n feno
meno da la. guerra e l'idea della pace. 1911. 
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gegen die Zentralgewalt. Dagegen ist Krieg im völkerrechtlichen 
Sinne möglich zwischen den Gliedern einer Personalunion oder 
eines Staatenbundes. 

2. Die Aufständischen können, wenn sie einen Tell des Staats
gebietes tatsächlich besetzt halten und geordnet verwalten, sowie regel
mäßige Verbindungen mit den übrigen Staaten zu unterhalten in der 
Lage sind, als kriegführende Macht (partie belligerante) anerkannt 
werden. 

Die Anerkennung bindet nur den anerkennenden Staat; sie 
verpflichtet ihn vor allem zur Neutralität. Sie verpflichtet aber 
auch die anerkannte Partei, sich den Rechtsregeln des Völker
rechts zu unterwerfen. Vorzeitige Anerkennung ist ein unfreund
licher Akt (oben § 5 S. 53) 3). 

3. Halbsouveräne Staaten haben das Kriegsrecht nur aul Grund 
besonderer Vereinbarungen mit dem schützenden Staat oder aul Grund 
eines besonderen Gewohnheitsrechtes (oben § 6 S. ö8). 

So hat Ägypten eine Reihe von selbständigen Kriegen geführt 
und gemeinsam mit England 1899 den Sudan erobert. Bulgarien 
hat 1885 (Strupp II 7) anerkannt, daß es das Recht der Krieg
führung nicht habe, ist aber noch als halbsouveräner Staat der 
Genfer Konvention beigetreten. 

4. Erhebung des geschützten Staates gegen den Schutz staat Ist 
als innerer Kampf m betrachten, der den nicht beteiligten Mächten 
die PßIcht der Neutralität nicht auferlegt,~) solange nicht die An
erkennung der Aufständischen als kriegführende Partei (oben 2) er
folgt ist. 

o. Dauernd neutralisierte Staaten haben, vom Falle der Not
wehr abgesehen, das Recht der Kriegführung nicht (oben § 6 IV) 

Genauer gesprochen: der von dem neutralisierten Staate 
ausgehende Angriff hat alle die Rechtswirkungen, die mit dem 
Ausbruch des Krieges verbunden sind; aber der neutralisierte 

3) Wiese, Le droit international applique aux guerres civiles 
1899. Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens. 1902. Fera.ud
Giraud. R. G. IIl2n :\lerignhac, III 18.16. Oppenheim II 92.
Vgl. Ilie Verhandlungen des Instituts von 1900 (Annuaire XVIII). 

4) Sehr bestritten: ,gI. .F an chille, R. G. II 156. Fera ud - Gira ud, 
R. G. II 295. Strupp (unten § 40 Note 1) S. 15; gegen den Text 
Bru8a, R. G. IV 157, Rivier, Principes II 209, Fedozzi. R. J. XXVIII 
591, Despagnet, Essai Bur le protectorat. 1896, S. 336, 372, Oppen. 
heim 11 62. 
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Staat \1erletzt eben durch den Beginn der Feindseligkeiten die 
ihm auferlegte völkerrechtliche Rechtspflicht. Das Recht des 
Verteidigungskrieges dagegen kann ihm nicht bestritten werden. 

6. Nur der WaHenkampf zwischen Mlf.gUedem der Völkerrechts
gemeinschaft ist Krieg Im völkerrechtlichen Sinne des Wortes. 

Der Kampf gegen außerhalb der Völkerrechtsgemeinschaft 
stehende Staaten und Völkerschaften ist daher nicht nach den 
Rechtssätzen des Kriegsrechtes, sondern nach den Grundsätzen 
der Menschlichkeit und des Christentums zu beurteilen. Auch 
staatsrechtlich kommt er als Krieg nicht in Betracht. 

m. Einteilungen des Krieges. 
1. Die Unterscheidung von Angriffskriegen und Verteidigungs

kriegen ist, obwohl unter Umständen für den EinzeUaIl sehwer durch
Eufiihren, sowohl für das Staatsrecht als auch für das Völkerrecht Ton 
Bedeutung. 

So ist nach Art. 11 Abs. 2 der deutschen Reichsverfassung 
zur Erklärung des Krieges im Namen des Reiches die Zustim
mung des Bundesrates erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff 
auf das Bundesgebiet oder dessen Küsten erfolgt. Und die 
Bündnisverträge zwischen dem Deutschen Reich, Österreich und 
Italien (oben § 3 Noten 10 und 11) stellen nur den Fall eines 
Angriffskrieges von außen als den Casus foederis für diese reine 
Defensivallianz auf. 

2. Landkrieg und Seekrieg stehen In wichtigen Beziehungen, Tor 
allem In Beziehung auf das PrIvateigentum, unter durehans YerseJde
denen ~ch~egeln. 

Daher ist die Darstellung des Seekrieges von der des Land
krieges zu trennen. Für die Unterscheidung ist der Schauplatz 
maßgebend, auf dem der Krieg sich abspielt; vgl. unten §§ 40 I, 
411. Dabei ist aber zu beachten, daß ein Krieg zwischen den 
Großmächten der Gegenwart stets zugleich Land- und Seekrieg 
sein wird. Dagegen muß, so lange internationale Vereinbarungen 
nicht stattgefunden haben, der Luft k r i e g nach den Rechtsregeln 
beurteilt werden, die für die unterhalb des Luftraums liegende 
Erdoberfläche gelten b). 

5) VgL oben § 9 Note 6. Dazu: Da Stael- Rolstein, La 
reglementation de 111. guerre des aires. 1911. Philit, La guerre aerienne. 
1910. Bellenger (derselbe Titel). 1913. Bernaert, R. J. XLIV 569.
Einen besonderen "Küstenkrieg" (so Boeckner u. a.) gibt es nicht. 
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IV. Die Krieglübrung zu Wasser und zu Lande steht unter be
stimmten Rechtssätzen des Völkerrechts, durch die sowohl die 
Beziehungen der Kriegführenden untereinander, als die Rechte und 
PDiehten zwischen den Kriegführenden und den neutralen Mächten 
geregelt werden. 

1. Bis zur Haager Konferenz des Jahres 1899 gehörten die 
Rechtsregeln des Kriegsrechts, von einzelnen Vereinbarungen abgesehen, 
durchweg dem ungeschriebenen Völkerrecht an. 

a) Solche Ausnahmen bildeten 1. die Pariser Seerechts· 
deklaration vom 16. April 1856; 2. die Genier Konvention vom 
22. August 1864 über den Schutz der kranken und verwundeten 
Soldaten; 3. die Petersburger Konvention vom 11. Dezember 1868 
über die Verwendung von Explosionsgeschossen. 

b) Vereinbarungen über !lie Beachtung des Kriegsrechts 
finden sich mehrfach in den zwischen einzelnen Staaten ge· 
schlossenen Staatenverträgen. V gl. den deutschen Freundschafts· 
usw. Vertrag mit Mexiko vom 5. Dezember 1882 (R. G. BI. 1883 
S. 247) Art. 17; "Hinsichtlich ihrer Beziehungen in Kriegszeiten, 
sei es als Kriegführende, sei es als Neutrale, werden sich die 
vertragschließenden Teile nach den Normen des Völkerrechts 
richten, welche von den gesitteten Nationen allgemein anerkannt 
sind. Auf dem Gebiete des internationalen Seerechts insbesondere 
verpflichten sie sich, gegen einander die Regeln 2, 3 und 4 der 
Pariser Deklaration vom 16. April 1856 (also mit Ausschluß der 
auf die Kaperei bezüglichen Regel 1) zu beobachten, jedoch mit 
dem Vorbehalt von Seiten der Vereinigten Staaten von Mexiko, daß 
diese, sofern sie sich im Kriege mit einer dritten Macht befinden 
sollten, das unter neutraler Flagge befindliche Gut des Feindes 
nur in dem Fall als frei anerkennen werden, wenn die genannte 
Macht den gleichen Grundsatz des Seerechts auch ihrerseits 
gegen Mexiko gelten läßt." 

Auf die sämtlichen "Regeln von 1856" bezog sich der 
frühere deutsche Freundschafts- usw. Vertrag mit Salvador vom 
13. Juni 1870 (R. G. BL1872 S. 377) Art. XIX und XX. 

c) Dagegen blieben die Versuche, zu einer allgemeinen Kodi
fizierung des Kriegsrechts, wenigstens des Landkriegsrechts, zu 
gelangen, zunächst ohne Erfolg. Nach dem deutsch-französischen 
Kriege von 1870/71 trat auf Einladung der russischen Regierung 
im Jahre 1874 zu Brüssel eine Staatenkonferenz zusammen, deren 
Aufgabe die Vereinbarung eines umfassenden Kriegsgesetzbuchs 

v. Li s z t, Völkerrecht. 10. Aun. 20 
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war. Aber die Verhandlungen scheiterten einerseits an der wider· 
strebenden Haltung sowohl der kleinen Mächte als Englands (Lord 
Derby), andererseits an den bald hereinbrechenden orientalischen 
Wirren 6). Dennoch hat die "Brasseler Deklaration", das Ergebnis 
dieser Beratungen, nicht nur dem Institut für Völkerrecht als 
wertvolle Vorarbeit für das von diesem 1880 ausgearbeitete Manuel 
des lois de la guerre sur terre und verschiedenen Mächten als Vor
bild für die von ihnen erlassenen Gesetze und Verordnungen 
gedient, sondern zugleich die Grundlage geliefert, auf der die 
beiden Friedenskonferenzen weiterbauen konnten. 

2. Schon die Verhandlungen der ersten Konferenz von 1899 
führten zu dem (2.) Abkommen, betreUend die Gesetze und Gebüuehe 
des Landkrleges (Conventlon concernant les lols et coutomee de Ia 
guerre sur terre), das In dem 4. Abkommen von 1907 In elueInen 
Punkten weltergebßdet wurde. 

Das Abkommen zerfällt in die eigentliche Konvention 
in neun Artikeln und die dieser angefügte .,Ordnung". In der 
Konvention verpflichten sich die Mächte, für den Kriegsfall ihren 
Landstreitkräften Anweisungen zu geben, die mit der Ordnung 
übereinstimmen 7). Die Ordnung ist nur bindend bei einem Kriege 
zwischen den Signatarmächten und den Mächten, die später dem 
Abkommen beitreten. Die "Ordnung der Gesetze und Gebräuche 
des Landkrieges" zerfällt in drei Abschnitte. Der frühere vierte 
Abschnitt findet sich jetzt im 2. Kapitel der 5. Konvention von 1907. 

8. Die zweite Konferenz von 1007 hat In einer Belhe von Ab
kommen einzelne Fragen des Landkriegsreehta, namentlich aber des 
Seekrlegsrechtes geregelt. Die KodiUzlerung IIndet ihren vorläufigen 
Abschluß in der "Erklärung über das Seekdegsrech1.", die auf der 
Londoner Konferenz von 1909 vereinbart worden Ist. 

4. Verletzung der Rechtssätze des Kriegsrechts erzeugt die all
gemeinen Unrechtslolgen 8). In Notwehr und als Repressallen sind 
auch Handlungen gestattet, die dem strengen Kriegsrecht (der :Kriegs
manier) zuwiderlaufen. Dagegen rechtlertlgt die "KrlegsnotwendlgkeJt" 
(Krlegsräson) an sich niemals die Verletznng des Kriegsrechts. 

6) Die VerhandlUDg6D Bind abgedruckt N. R. G. 2. .. IV 1. VgJ. 
Meurer II 21. 

7) In Deutaohla.nd wie in ÖSterreich.Ungarn sind diese Anweisungen 
bisher nicht erfolgt, wohl aber in Großbritannien (Oppenhei m n 81 Note 2). 

8) Vgl. oben § 25 IT; und dazu Zorn, Zeitschrift für Politill 
IT 335; Wehberg, B. Z. XIX 497. Uber KriegsräsoD vgL Huber, 
K. Z. VII 351. 
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Art. 3 des Abkommens, den die deutsche Delegation vor
geschlagen hatte, macht, über die allgemeinen Grundsätze hinaus
gehend, die Mächte für jede Verletzung der Ordnung verantwort
lich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht gehörenden Personen 
begangen werden (vgl. oben § 25 II). 

V. KrIegszustand ist der InbegrUI der durch den Krieg erzeugten 
Rechtsverhältnisse. 

1. Er beginnt entweder mit der rörmUchen Kriegserklärung 
oder aber mit dem tatsächlichen Ausbruch der Feindseligkeiten auf 
belden Selten.lI) 

Nach dem bisherigen Gewohnheitsrecht war die formelle 
Kriegserklärung nicht unbedingt erforderlich. Die Kriege des neun
zehnten Jahrhunderts haben vielfach mit dem nicht angekündigten 
Ausbruch der Feindseligkeiten begonnen. Der Überfall der Japaner 
auf die russische Flotte zu Port Arthur in der Nacht vom 8. auf 
den 9. Februar 1904 war daher nicht völkerrechtswidrig. 

Dagegen erklärt das dritte Abkommen von 1907, daß die 
Feindseligkeiten zwischen den Vertragsrnächten ohne eine voraus
gehende unzweideutige Benachrichtigung nicht beginnen dürfen, 
die entweder die Form einer mit Gründen versehenen KrIegs
erklärung, oder die eines Ultimatums mit bedingter Kriegserklärung 
(diese hat die österreichisch-ungarische Note an Serbien vom 
23. Juli 1914 ni c h t enthalten) haben muß. Von der Festsetzung 
einer Frist zwischen Kriegserklärung und Beginn der Feindselig
keiten ist Abstand genommen worden. Der Abbruch der diploma
tischen Beziehungen für sich allein genügt nicht. 

Für die neutralen Mächte tritt der Kriegszustand erst nach 
Eingang der Anzeige ein, die auch auf telegraphischem Wege er
folgen kann. Jedoch können sie sich auf das Ausbleiben der An-

9) Bustamante I 207. de Louter 11 204. 'Merignhac 111 1 
S. 64. Nys 111 29. Oppenheim 11 121. Maurel, De la declaration 
da guerre. 1907. Mauche, La. declaration de guerrc et l'avenir de l'arbi
trage international. 1909. Tambaro, L' inizio della. guerra et la 3& 
oonvenzione delI' Aja. 1911. Soughimoura, Da la. declaration de 
guerre etc. 1912. Roessler, Die Kriegserklärung und ihre Wirkung 
nach modernem Völkerrecht. Leipziger Diss. 1912. Jovy, Kriegserklärung 
und Friedensschluß nach deutschem Staats- und Völkerrecht. 1913. 
v. Burgsdorff, Die Kriegserklärung und ihre Wirkungen usw. 1914. 
Verhandlungen des Institute 1{106 in Annuaire XXI 269 (Berichterstatter 
Rolin). Niemeyer n 427. Strupp, (unten § 40 Note 1) S. 13. 

2C* 
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zeige nicht berufen, wenn unzweifelhaft feststeht, daß sie den 
Kriegszustand 'tatsächlich gekannt haben. 

Diese Vereinbarung gilt für den Landkrieg wie für den 
Seekrieg. 

Beginn der Feindseligkeiten zwischen den Vertragsstaaten 
ohne vorangegangene Kriegserklärung ist mithin künftig eine 
schwere Verletzung des Völkerrechts; der Kriegszustand mit seinen 
rechtlichen Wirkungen würde aber trotzdem eintreten. Ober die 
Kriegserklärungen 1914 vgl. oben S. 43. 

2. Der Kriegszustand Außert seine WIrkung: 
a) In staatsreohtlloher Beziehung auf das Verbilbds der Staats· 

gewalt zu den Ihr unterworfenen Personen. 
Hierher gehören: Der Eintritt des Kriegs- oder Standrechts; 

die Zurnckberufung der im Ausland weilenden Staatsangehörigen 
und die Versagung der Entlassung aus dem Staatsverband; das Ver· 
bot des Handels mit den Angehörigen des Gegners; Ausfuhr
verbote von Pferden, Nahrungsmitteln usw. Diese rein staats
rechtlichen Wirkungen können auch durch einseitigen Akt der 
Staatsgewalt begründet werden. 

b) In völkerrechtlloher Beziehung auf das Verhiltols der belden 
Staaten zueinander. 

e) Die diplomatischen Beziehungen werden abgebrochen; 
der eigene Gesandte wird abberufen, dem Gesandten des Gegners 
werden die Pässe zugestellt, den Konsuln wird (zumeist, aber 
nicht notwendig) das Exequatur entzogen und die Vertretung der 
Interessen der Staatsangehörigen wird den Vertretern einer be
freundeten Macht übertragen. 

ß) Die mit dem Gegner geschlossenen rechtsgeschäftlichen 
Verträge werden aufgehoben, soweit sie nicht gerade für den 
Fall des Krieges abgeschlossen sind (oben § 22 V 3). 

T) Den Staatsangehörigen des Gegners kann der Eintritt 
in das Staatsgebiet versagt werden; die auf dem Staatsgebiet 
weilenden Angehörigen des Gegners können,. soweit nicht be
sondere Vereinbarungen im Wege stehen, im Lande zurückgehalten 
oder aber ausgewiesen werden (Xenelasie). Bleiben sie im Lande, 
so werden sie von ihrem Heimatsstaat unter den Schutz einer 
befreundeten Macht gestellt. Der vertragsmi.Bige Ausschluß der 
Ausweisung der gegnerischen Staatsangehörigen findet sich bei
spielsweise in Art.11 des deutschen Freundschafts- usw. Ver
trags mit Nicaragua vom 4. Februar 1896 (R. G. BI. 1897 S.l71). 
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Frankreich hat am 16. September 1870 die auf französischem 
Gebiet weilenden Deutschen (angeblich etwa 100 000, davon 40000 
in Paris) ausgewiesen; dagegen ist eine Ausweisung der gegneri
schen Staatsangehörigen während des chinesisch-japanischen Krie
ges 1894, während des spanisch-amerikanischen Krieges von 1898 
und während des russisch-japanischen Krieges von 1904/5 nicht 
erfolgPO). Im großen Kriege von 1914 wurden meist die wehr
pflichtigen Angehörigen der Kriegsgegner als Kriegsgefangene be
handelt, die übrigen ausgewiesen oder als "Zivilgefangene" vor
läufig interniert. Die Maßregel rechtfertigt sich durch das Inter
esse an der Geheimhaltung militärischer Operationen. 

c) In völkerrechtlicher Beziehung auf das Verhältnis der krieg
führenden zu den übrigen Mächten. V gl. darüber unten § 42. 

d) Dagegen bleibt der Kriegszustand ohne Einlluß auf dIe 
prIvatrechtlichen Verhältnisse zwischen den Staatsangehörigen der 
Kriegsgegner • 

V gl. aber die unten § 40 Note 6 behandelte Streitfrage. 
VL Die BeendIgung des Krfegszustandes. l1) 

1. Sie erfolgt entweder: 
a) Formlos durch Einstellung der Feindseligkeiten von belden 

Selten oder durch Unterjochung des Gegners (Eroberung, debellatio 
oder snblugaUo). 

So hat Preußen mit Liechtenstein weder 1866 noch später 
einen Friedensvertrag geschlossen. - Der eroberte Staat hört auf, 
als Staat, mithin als völkerrechtliches Rechtssubjekt, zu exi· 
stieren. In diesem Falle können Abmachungen oder "Kapitu· 
lationen" über die Person des bisherigen Herrschers, sein Ver
mögen, das geschlaj!ene Heer usw. vorangehen, die den Friedens· 
schluß ersetzen. Beispiele bieten die mit Hannover von Preußen am 
29. Juni 1866 zu Langensalza geschlossene Kapitulation, sowie 
die Vereinbarung zwischen den englischen Generälen und den 
Burenführern vom 31. Mai 1902. 

b) Oder In förmlicher Weise durch Abschluß und RatHikatlon 
des Friedensvertrages. 

10) Vgl. R. G. 1468, II 577. Fleisohmann, D. J. Z. XVI 1246. 
Mllrignhac,III 1 S. 86. Oppenheim 11 131. NYB III 58. Vgl. auoh 
HigginB, War and the priva.te citizen. 1912. - Die Türkei ha.t 1912 
einen Teil der italienischen Staatsangehörigen ausgewiesen. 

11) deLouter n 352. ~Ierignhac, III 1 S.121. NYII III 737. 
Oppenheim II 322. 
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2. Der Friedensvertrag steht unter denselben völkerrechtlichen 
Rechtsregeln wie jeder andere Staatsvertrag. 

Dies gilt insbesondere von der Berechtigung des Staats
oberhauptes, den von ihm beherrschten Staat zu binden (oben 
§ 14 I). Daß das in Kriegsgefangenschaft geratene Staatsoberhaupt 
einen verbindlichen Friedensvertrag schließen kann, wurde be
reits oben § 21 IV 6 hervorgehoben. Häufig geht dem eigent
lichen Friedensvertrag ein Präliminarfrieden voran. So bildeten 
die Versailler Friedenspräliminarien vom 26. Februar 1871 die 
Grundlage für den Frankfurter Frieden vom 10_ Mai 1871; der tür
kisch-griechische Präliminarfrieden vom 18. September 1897 die 
Grundlage für den definitiven Friedensvertrag vom 14. Dezember 
1897. Die Bedeutung des Präliminarfriedens liegt in der binden
den Festlegung der Grundlagen für den Definitivfrieden; neue An
sprüche des Siegers sind mithin ausgeschlossen, die Zugeständ
nisse des Besiegten dürfen nicht widerrufen werden. Sind da
gegen die Kriegführenden damit einverstanden, so steht dem Ab
schluß des Definitivfriedens auf neuer Grundlage nichts im Wege. 

8. Die allgemeine und grundsätzliche Wirkung des Friedens· 
schlusses Ist zunächst die Beendigung des Streites zwlschen den KrIeg. 
liibrenden, die Erledigung des casus belli, die Wlederhentellung der 
völkerrechtlich geregelten friedlichen Beziehungen; zugleich bewtrld 
der Friedensschluß, daS die durch den KrIegszustand begründeten 
Rechte nnd pmchten der Neutralen wieder hlnwegfallen. 

Insoweit also tritt der frühere Rechtszustand wieder in Kraft 
(sogenanntes postliminium). Die frühere Staatsgewalt über
nimmt die Leitung der Staatsgeschäfte in den vom Feinde besetzt 
gewesenen Gebietsteilen ; die Gefangenen werden frei; das "an
geforderte" bewegliche und unbewegliche Gut fällt an den Eigen
tümer zurück. Doch behalten die nach Kriegsrecht erfolgten 
Rechtshandlungen ihre Rechtswirksamkeit. Und die durch den 
Krieg aufgehobenen Verträge treten, von besonderen Vereinba
rungen abgesehen, nicht wieder in Kraft (oben § 22 V 3). Der 
Einwand des Besiegten, daß er durch Gewalt zum Abschluß des 
Friedens gezwungen worden sei, ist ausgeschlossen; der Gedanke 
der Revanche steht, wie schon Kant 1795 betont hat, im Wider
spruch zu dem innersten Wesen des Friedensvertrages. 

4. Der friedensvertrag enthält aber häuftg noch weitere be· 
sondere Vereinbarungen. Unter diesen sind zu erwähnen: 

a) Die Vereinbarungen über Gebietsabtretungen. 
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Hier ist der Erwerb (anders als bei der Eroberung) ein ab· 
gdeiteter, und es finden mithin die oben § 24 aufgestellten 
Rechtsregeln Anwendung. Den Bewohnern der abgetretenen Gebiete 
pflegt das Optionsrecht zugestanden zu werden (oben § 10 II 2). 

b) Die sogenannte AmnMtieklausel, d. h. der Aussehluß der 
Strafverfolgung der während des Krieges von den beiderseitigen Staats
angehörigen begangenen politischen und militärischen Delikte. 

Die Amnestieklausel wird wichtig bei Gebietsabtretungen, 
während sie sich im übrigen von selbst versteht. Sie findet sich 
bereits in Art. II des instrumenturn pacis Osnabrugense 1648 
(Strupp I 17) wie in späteren Verträgen. V gl. Art. 2, Abs. 2 des 
Frankfurter Friedens: "Kein Bewohner der abgetretenen Gebiete 
darf in seiner Person oder seinem Vermögen wegen seiner poli
tischen oder mi!itärischen Handlungen während des Krieges ver
folgt, gestört oder zur Untersuchung gezogen werden." 

c) Die Vereinbarung einer Kriegsentschädigung, die der Besiegte 
an den Sieger zu zahlen hat. 

Zur Sicherung der Leistung kann diesem auch die völlige 
oder teilweise militärische Besetzung des dem Besiegten ver
bleibenden Gebietes als Territorialgarantie (§ 23 I) eingeräumt 
werden. Vgl. den Frankfurter Frieden Art. 7. 

t1) Die Berichtigung der Grenzen oder der Vorbehalt Ihrer ge
uueren Bestimmung. 

e) Erwähnung verdient Art. 16 des Frankfurter Friedens 
vom 10. Mai 1871: "Beide Regierungen .... verpflichten sich 
gegenseitig, die Gräber der auf ihren Gebieten beerdigten Sol
daten respektieren und unterhalten zu lassen." 

§ 40. Die Rechtssätze des Landkriegsrechts.1 ) 

L Kriegsschauplatz (theitre de Ia guene) d. h. das Gebiet, auf 
dem Feindseligkeiten vorgenommen werden dürfen, ist das gesamte 
Land- und Wassergebiet der kriegführenden Staaten sowie der Loft
raum über und der Erdraum unter diesen Gebieten. 

Der Kriegsschauplatz umfaßt auch die überseeischen Kolo
nien, die autonomen Provinzen, sowie die den Kriegführenden 

1) V gl. die Litera.tur oben § 39 Note 1. Erschöpfend die Dar· 
stellung bei Meurer und Nippold (oben § 3 Note 16). Louquet, 
Le droit aotuel de 1& guerre terrestre. 1900. Merignhac, Les lois 
et coutumes de la. guerre sur terre. 1903. Derselbe, Tra.ite III Teil, 
1. Band 1912. A. Zorn, Das Kriegsrecht zu Lande in seiner neuesten 
Gestaltung. 1906. Holland, The Laws of War on Land. 1908. 
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untergeordneten halbsouveränen Staaten. Er umfaßt aber nicht 
jene Gebiete, die von einer fremden, die staatlichen Hoheits· 
rechte ausübenden Staatsgewalt "besetzt" sind (oben § 10 IV). 
Cypern würde also auch schon vor seiner Angliederung durch Eng
land (1914) in einem von England, nicht aber in einem von der Tür
kei geführten Kriege zum Kriegsschauplatz gehört haben. Auf der 
Zustimmung 'der Mächte beruhte es, daß im russisch-japanischen 
Krieg 'Von 1904/5 auch die zu China gehörende Mandschurei wie 
das damals noch unabhängige Korea in den Kriegsschauplatz 
einbezogen wurden. Ebenso umgekehrt, daß im Kriege Italiens 
gegen die Türkei 1911/12 Ägypten neutral geblieben ist. Dagegen 
war es eine nackte Verletzung des Völkerrechts, daß England 1914 
zu Beginn des Krieges Ägypten wie eine englische Provinz als 
Teil des Kriegsschauplatzes behandelte und die diplomatischen 
Vertreter des Zweibundes aus Kairo auswies. 

In dem zum Kriegsschauplatz gehörenden Luftraum können 
kriegerische Operationen jeder Art vorgenommen werden. Feind· 
liehe Luftschiffe unterliegen daher der Beschießung und dürfen 
selbst den Gegner angreifen. Das Herabwerfen von Geschossen 
und Sprengstoffen aus Luftschiffen oder auf andern ähnlichen 
neuen Wegen ist zwar durch die 1. Deklaration von 1899 und das 
ihr entsprechende 14. Abkommen von 1907 (für den Landkrieg wie 
für den Seekrieg) untersagt worden; aber Deutschland wie Frank
reich und eine Reihe anderer Staaten haben die Unterzeichnung 
dieses Abkommens verweigert 2). 

1. Der KrIegsschauplatz kann durch die Neutrallslerung ein. 
zelner GebletsteUe eingeschränkt werden. Au! diesen Gebieten dürfen 
kriegerische Operationen nicht vorgenommen 'Werden. Die Neutrall· 
8lerung kann entweder auf einer besonderen, für einen besUmmten 
KrIeg getroHenen Vereinbarung der streitenden TeUe, oder aber auf 
allgemeinen und dauernden Abmachungen beruhen. 

Besondere Vereinbarungen sind auch in früheren Zeiten 
häufig (so bezüglich besuchter Badeorte) getroffen worden. Durch 

Spaight, War rights on Land. 1911. Baeckner, Der Kriegsschau. 
platz. Gießener Dias. 1911. Strupp, Das internationale Landskriegs. 
recht. 1914. - Halgi, Die Kriegführenden im Landkrieg. 1911. 
Lioux, Le droit de belligerenoe dans les dernimes guerres oontinentales. 
Toulouser These. 1910. Helbing, Lalevee en ma.sse. 1911. de Louter 
II 346. Oppenheim II 144. 

2) Neff, Das Werfen von Gesohossen und Sprengstoffen aus 
Luftschiffen usw. Würzburger Diss. 1911. 



§ 40. Die Rechtssii.tze des Landkriegareohts. 313 

Art. 11 der Kongoakte von 1885 verpflichteten sich die Signatar
mächte, ihre guten Dienste zu leihen, damit durch Vereinbarung 
der Kriegführenden deren in dem konventionellen Kongobecken be
legene Besitzungen .,den Gesetzen der Neutralität" unterstellt 
werden. 

Die dauernde Neutralisierung gewisser Gebiete; zu unter
scheiden von der Neutralisierung ganzer Staaten (oben § 6 IV) 
und daher besser .,Befriedung" genannt, kann sich auf Landgebiet 
wie auf Wassergebiet der Kriegführenden erstrecken. 

Dabei tritt, insbesondere soweit es sich um die Neutralisie
rung von Wasserstraßen handelt, eine wichtige Verschiedenheit 
hervor. 

a) Es kann sein, und das ist die ältere Form der Abmachun
gen, daß den Truppen und Kriegsschiffen der Kriegführenden der 
Zutritt zu dem neutralisierten Gebiet unbedingt untersagt ist 
(negative Neutralisierung). 

b) Es kann aber auch sein, daß die neutralisierten Gebiete 
(Wasserstraßen) auch in Kriegszeiten den Truppen und Kriegs
schiffen der Kriegführenden offenstehen, daß diese aber keinerlei 
kriegerische Operationen in diesen Gebieten vornehmen dürfen 
(positive N eutralisierung oder Internationalisierung). 

In jedem dieser beiden Fälle sind kriegerische Unterneh
mungen irgendwelcher Art auf den neutralisierten Gebieten aus
geschlossen. 

2. Als dauernd neutraUsierte GebletsteUe sind zu erwähnen: 

a) Die ehemaligen sardinischen Gebiete von Chablals und 
Faucigny (oben § 8 III 3). 

b) Die internationalen Ströme, so insbesondere die Donau, 
der Kongo und der Niger (oben § 27). 

c) Der Suezkanal und der Panamakanal (oben § 27 IV 1 und 2). 
Die Vornahme kriegerischer Operationen im Suezkanal und seinen 
Mündungshäfen durch England 1914 war daher eine Verletzung 
des Völkerrechts (vgl. oben § 27 Note 13). 

d) Die ÄIandsinseln nach dem Pariser Vertrag von 1856 
(oben § 8 1Il3). 

e) Nach dem Vertrag der Großmächte vom 14. November 
1863 (Strupp I 185) sollen die Ionischen Inseln die Vorteile einer 
dauernden Neutralität genießen; die Befestigungen der Insel Korfu 
sind daher niederzulegen. Der Londoner Vertrag vom 29. März 
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1864, an dem auch Griechenland beteiligt ist, hat diese "avantages 
d'une neutralite perpetuelle" auf die Inseln Korfu und Pa:x:os 
und ihre Dependenzen beschränkt. 

f) Nach dem Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 Art. 29 
Abs.6 (s. Anhang) waren die montenegrinischen Gewiisser den 
Kriegsschiffen aller Nationen verschlossen; die Beschränkung ist 
1909 weggefallen (vgl. oben S. 26, 41). 

g) Die Magalha.ensstraße ist durch Art. 5 des Vertrages 
zwischen Chile und Argentinien vom 23. Juli 1881 neutralisiert 
worden 3). 

n. Die Anwendung von Gewalt, Insbesondere von Wallengewalt, 
Ist nur den Angehörigen der Krlegsmaeht, also den bewaßneten Streit
kräften (forces mllitalres) der KrIegführenden und nur gegen die KrIegs
macht des Gegners gestattet. Nur die Kriegsmacht hat den sogerumnten 
"aktiven Kriegsstand". 

1. Kriegsmacht Ist die gesamte organisierte Wehrkraft des Staates, 
die unter staatllcher Leitung steht und durch äußerliche Abzeichen kennt
lich gemacht Ist. 

Dabei ist die Staatsangehörigkeit gleichgültig; der Ange
hörige eines neutralen Staates, der in der Kriegsmacht Dienste 
genommen hat, steht den Angehörigen des kriegführenden Staates 
völkerrechtlich in jeder Beziehung gleich. 

Den Gegensatz zu der KrIegsmacht bildet die friedliche Bevölke
rung des Landes. Ihr gegenüber Ist die WaHengewalt ausgeschlossen; 
und umgekehrt sind Feindseligkeiten, die ein Angehöriger der frlecl
lichen Bevölkerung gegen die Kriegsmaeht des Gegners begeht, als 
gemeine Verbrechen nach dem maßgebenden Strafrecht oder Stand
recht zu bestrafen. 

Proklamation des Königs von Preußen vom 11. August 1870 : 
"Ich führe Krieg mit den französischen Soldaten und nicht mit 
den Bürgern Frankreichs. Diese werden demnach fortfahren, 
einer vollkommenen Sicherheit ihrer Person und ihres Eigen
tums zu genießen, und zwar so lange, als sie mich nicht selbst 
durch feindliche Unternehmungen gegen die deutschen Truppen 
des Rechtes berauben werden, ihnen meinen Schutz angedeihen 
zu lassen." 

3) VgL Abribat. Les detroits de Magellime au point de vue 
du droit international Pariser These. 1902. Nach ihm bindet und berech
tigt der Vertrag nur die vertragschließenden Staaten. Ebenso v. Martitz 
D. J. Z. XV 980. Dagegen Baldassari (oben § 6 Note 18) 8. 135, 
der, wohl mit Recht, von einer neutralizazzione imperf ta spricht. 
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Die Grenze ist nicht immer leicht zu ziehen und die 
Meinungen gehen noch vielfach auseinander. Napoleon I. hat 
1813 das Lützowsche Freikorps, obwohl es staatlich organisiert 
war, nicht als Bestandteil der Kriegsrnacht anerkannt. Während 
des Deutsch-französischen Krieges waren es besonders die nicht 
organisierten Franktireurs, deren Rechtsstellung erbitterte Strei
tigkeiten verursachte. Keinem Zweifel unterliegt es, daß Frei
scharen ("Irreguläre"), die der regulären Kriegsmacht angegliedert 
und unter deren Oberleitung gestellt sind, als Teile der Kriegs
macht behandelt werden müssen. Daher hat die neuere Landes
gesetzgebung auch den Landsturm der bewaffneten Macht organisch 
eingegliedert. Vgl. das deutsche Reichsgesetz über den Land
sturm vom 12. Februar 1875 (R. G. BI. S. 63), sowie das an dessen 
Stelle getretene Gesetz, betr. Änderungen der Wehrpflicht vom 
11. Februar 1888 (R.G.Bl. S. 11) §§ 23 bis 34. 

Einen Schritt weiter geht das vierte Haager Abkommen 
von 1907, indem die ihm beigefügte Ordnung (Art. 1) auch die 
nich t dem Heere eingegliederten Milizen und Freiwilligen
korps zu den Kriegführenden rechnet, wenn sie eine gewisse mili
tärische Organisation aufweisen; d. h. 1. wenn jemand an ihrer 
Spitze steht, der für das Verhalten seiner Untergebenen verant
wortlich ist; 2. wenn sie ein bestimmtes, aus der Ferne erkenn
bares Abzeichen tragen; 3. die Waffen offen führen, und 4. bei 
ihrer Kriegführung die Kriegsgesetze und Kriegsgebräuche beob
achten. 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich jedoch bezüglich 
der nicht militärisch organisierten Bevölkerung, die sich zum 
Schutze des Vaterlandes gegen den herandrängenden Feind oder 
gegen die das Land bereits besetzthaltende feindliche Kriegsrnacht 
erhebt (die levee en masse). Das Haager Abkommen hat die Streit
frage nur zum Teil entschieden, da zwischen den Interessen der 
groBen Militärrnächte und denjenigen der kleinen Staaten, die, 
wie die schweizerische Eidgenossenschaft, auf die Massenerhebung 
des Volkes nicht verzichten wollten, eine Vermittlung nicht mög
lich war. Die "Ordnung" bestimmt in Art. 2: 

"Die Bevölkerung eines ni c h t be set z te n Gebietes, die 
bei m Her a n nah endes Feindes aus eigenem Antriebe zu den 
Waffen greift, um die eindringenden Truppen zu bekämpfen, ohne 
Zeit gehabt zu haben, sich nach Art. 1 zu organisieren, wird 
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als kriegführend betrachtet, wenn sie die Waffen offen führt 
und sie die Gesetze und Gebräuche des Krieges beobachtet." 

Damit ist die nichtorganisierte Massenerhebung anerkannt, 
aber nur, solange das Gebiet von der feindlichen Macht noch 
nicht besetzt ist, und nur, wenn sie die Gesetze und Gebräuche 
des Krieges beobachtet. Meuchlerische Tötung und Verwundung 
ist durch Art. 23 der Ordnung ausdrücklich untersagt (unten S. 318); 
sie berechtigt mithin zur Bestrafung der Schuldigen (die belgische 
Zivilbevölkerung 1914) sowie zur Ergreifung der erforderlichen 
Abwehrmaßregeln. über die Massenerhebung gegenüber dem bereits 
eingedrungenen Feinde sagen die vereinbarten Rechtsregeln nichts. 
Und doch ist die Frage von größter Wichtigkeit. Handelt es sich 
doch darum, ob der bewaffnete Bürger als Soldat nach Kriegs
recht oder als Mörder nach gemeinem Strafrecht und Standrecht 
behandelt werden soll. Nur eine Ablehnung der Entscheidung ist 
es, wenn die Vertragsmächte erklären, daß auch in den durch 
das Abkommen nicht entschiedenen Fällen nicht die Willkür der 
militärischen Befehlshaber, sondern die Grundsätze des Völker
rechts maßgebend sein sollen, "wie sie sich aus den unter ge
sitteten Staaten geltenden Gebräuchen, aus den Gesetzen der 
Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Ge
wissens herausgebildet haben." Denn solche völkerrechtliche 
Grundsätze, die von allen Seiten anerkannt wären, bestehen eben 
heute noch nicht. Die Militärmächte werden daran festhalten, der 
Bevölkerung, die sich in den von ihnen besetzten Gebieten der 
Kriegsmacht bewaffnet entgegenstellt, 0 h n e den Voraussetzungen 
des Art. 1 zu entsprechen, die Eigenschaft der "Kriegführenden" 
"lach wie vor zu versagen. 

2. Neben den waffentragenden Soldaten stehen auch (auSer 
dem Staatshaupte und den beim Heere befindHchen, &berdle Walfea 
nicht tragenden männlichen MltgUedem seiner FamUle) dle l1Il KrIegs
macht gehörenden und Ihrer DlszipUn dlenstllch unterworfenen Nicht
kombattanten, sowie die mit Genehmigung der Heeresleltung dem 
Heere folgenden Personen unter dem Schutze des Völkerrechts. Sie 
haben, wenn sie von dem Gegner festgenommen werden, Anspruch 
auf Behandlung als KrIegsgefangene. Der Waffengebrauch dagegen 
Ist ihnen und gegen sie untersagt. 

Zu der ersten Gruppe gehören die Militärbeamten mit Ein
schluß der Feldgeistlichen; die zugelassenen Vertreter fremder 
Mächte; die bei dem Heer dienstlich weilenden nichtmilitärischen 
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Beamten des kriegführenden Staates, besonders seine Minister. Zu 
der zweiten Zeitungsberichterstatter ,Lieferanten, Marketender usw. ; 
auch sie werden, wenn ihre Festhaltung zweckmäßig erscheint, 
wie Kriegsgefangene behandelt. V gl. Art. 3 und 13 der "Ordnung". 

S. Parlamentäre sowie die sie begleitenden Personen sind so 
lange unverletzlich, als sie ihre Rechtsstellung nicht mißbrauchen. 

Parlamentäre sind diejenigen Personen, die von einem der 
Kriegführenden beauftragt sind, mit dem Gegner zu unterhandeln. 
Das Abzeichen des Parlamentärs ist die weiße Fahne. Er kann 
von einem Trompeter, Hornisten oder Trommler, sowie von einem 
Fahnenträger und einem Dolmetscher begleitet werden. Der Be· 
fehlshaber, an den der Parlamentär gesandt wird, ist nicht ver· 
pflichtet, ihn unter allen Umständen zu empfangen. Er kann alle 
Maßregeln ergreifen, die erforderlich sind, um ihn zu verhindern, 
seine Sendung zur Einziehung von Nachrichten zu benutzen. Er 
ist berechtigt, bei Mißbrauch den Parlamentär zeitweilig zurück· 
zuhalten. Der Parlamentär verliert sein Recht der Unverletzlich· 
keit, wenn "der bestimmte, unwiderlegliche Beweis" vorliegt, daß 
er seine bevorrechtigte Stellung dazu benutzt hat, um Verrat zu 
üben oder dazu anzustiften. Vgl. Art. 32 bis 34 der "Ordnung". 

4. Spione werden nach Standrecht gerichtet, lelndllche Kund
schafter wie die übrigen Angehörigen der Kriegsmacht nach Völker
recht behandeW). 

Zum Begriff des Spions im Gegensatz zum Kundschafter 
gehört, daß er heimlich oder unter Vorspiegelung unwahrer Tat· 
sachen in dem Operationsgebiete eines Kriegführenden Nach· 
richten einzieht oder einzuziehen versucht, um sie der Gegenpartei 
mitzuteilen. Daher sind nicht als Spione zu betrachten: 

1. Militärpersonen, die i nUn i f 0 r m in das Operations· 
gebiet des Gegners eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu 
verschaffen; 

2. Militärpersonen und Nichtmilitärpersonen, die 0 f fe n den 
ihnen erteilten Auftrag ausführen, Mitteilungen an ihr eigenes oder 
an das feindliche Heer zu überbringen; 

3. Personen, die in Lu f t sc h i f f e n befördert werden, um 
Nachrichten zu überbringen, oder um die Verbindung zwischen 
den verschiedenen Teilen eines Heeres oder eines Gebietes auf· 

4) Vgl. G. Friedemann, Die Lage der Kriegskundschafter und 
Kriegespione. 1892. Adler, Die Spionage. Eine völkerrechtliohe Studie. 
1906. A. Zorn 174. Meurer II 170. Strupp 78. 



318 IV. Buch. Die Erledigung der Staatenstreitigkeiten. 

rechtzuerhalten; im übrigen fällt auch die Ausspähung durch Luft
fahrzeuge unter den allgemeinen Begriff der Spionage. 

Der auf frischer Tat ergriffene Spion kann nach voran
gegangenem gerichtlichen Verfahren bestraft werden. Der Spion, 
der zu seinem Heere zurückgekehrt ist und später vom Feinde 
gefangengenommen wird, ist als kriegsgefangen zu behandeln und 
kann für die früher begangene Spionage nicht verantwortlich 
gemacht werden. 

Vgl. Art. 29 bis 31 der "Ordnun~". 

m. Im allgemeinen darf der KrIegführende alle Mittel anwenden, 
deren Anwendung notwendig ist, um den Widerstand des Gegners 
niederzuwerfen (die necessarla ad flnem belli). Aber auch in der Ver
wendung der als notwendig erkannten Mittel werden dem KrIeg
führenden durch das Völkerrecht gewisse, freilich zum TeU reeIli be
st.rlttene Grenzen gezogenll). 

Ausdrücklich bestimmt denn auch Art. 22 des Abkommens: 
"Die Kriegsparteien haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl 
der Mittel zur Beschädigung des Feindes." Im einzelnen wäre 
folgendes zu bemerken: 

1. Durch die Petersburger Deklaratlon Tom 11. Dezember 1868 
haben sich die Mächte verpmchtet, im Falle eines KrIeges IWlsehen 
Ihnen (Iür die Land- wie für die Seetruppen) aol den Gebrauch Jedes 
Explosiv-Geschosses unter 400 Gramm Gewicht zu verzichten (qul seraU 
ou explosible ou charge de matleres Iulmlnantes ou lnIlammables). 

Vertragsmächte sind (Fleischmann 88) Belgien, Österreich
Ungarn, Bayern, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Griechen
land, Italien, die Niederlande, Persien, Portugal, Preußen und 
der Norddeutsche Bund, Rußland, Schweden und Norwegen, die 
Schweiz, die Türkei und Württemberg. Brasilien ist 1869 bei
getreten. 

2. Ausdrücklich untersagt Art. 28 der "Ordnwag": 

a) Die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen; 
b) die meuchlerische Tötung oder Verwundung von An· 

gehörigen des feindlichen Staates oder des feindlichen Heeres; 

5) A. Zorn 127. Derselbe, Kriegsmittel und Kriegfiihrung im 
La.ndkrieg nach den Bestimmungen der Haager Konferenz. Dis&. 1902. 
Tettenborn, Prinzip und Richtungen der Kriegsmittelverbote des 
La.ndkriegsrechtes. WÜlzburger Dias. 1909. de Louter 11 247. Nys 
III 139. Merignhac Irr 1 S.24O. Oppenheim II 146. Meurer 11 150. 
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c) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen strecken· 
den oder wehrlosen Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade 
ergibt; 

d) die Erklärung, daß kein Pardon gegeben wird; 
e) den Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die 

geeignet sind, unnötigerweise Leiden zu verursachen; 
f) den Mißbrauch der Parlamentärflagge, der Nationalflagge 

oder der militärischen Abzeichen oder der Uniform des Feindes 
(oder einer neutralen Macht), sowie der besonderen Abzeichen der 
Genfer Konvention; 

g) die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums, 
es sei denn, daß die Gebote des Krieges es dringend erheischen; 

h) (seit 1907) die Aufhebung oder zeitweilige Außerkraft· 
setzung der Rechte und Forderungen von Angehörigen der Gegen· 
partei oder die Ausschließung ihrer Klagbarkeit 6). 

Nach einem 1907 zugefügten neuen Absatz ist es den 
Kriegführenden ebenfalls untersagt, Angehörige der Gegenpartei 
zur Teilnahme' an den Kriegsunternehmungen (auch als Weg
weiser) gegen ihr Land zu zwingen; dies gilt auch für den Fall, 
daß sie vor Ausbruch des Kriegs angeworben waren. Der frühere 
Art. 44 hatte dieses Verbot nur gegenüber den Angehörigen des 
vom Kriegführenden besetzten Gebiets ausgesprochen. 

8. Weltere Beschränkungen enthalten die drei Deklarationen 
der Haager SchluBakte von 1899. 

a) Über die erste vgl. das oLen S. 312 Gesagte. 

6) Zu der (sehr bestrittenen) Auslegung von Art. 23 b, der auf deu tschen 
Antrag aufgenommen wurde: Politis, R. G. XVIII 249; Derselbe, 
K. Z. VI 213. Holland, R. G. XIX 120 und K. Z. VI 213; Schuster, 
B. Z. :XXIII 2. Abt. S. 21; Strupp daselbst S. 118 und K. Z. VIII 57; 
Holland, K. Z. VI 213; Higginfil, War and tbe private citizen. 1912. 
Großbritannien und die Vereinigten Staaten bezieben die Bestimmungen 
lediglich auf Anordnungen der Befehlshaber und halten im übrigen an 
der Ansicht fest, da.ß vor dem Kriege mit dem alien enemy (wobei der 
Wohnsitz entscheidet) geschlossene Verträge durch den Kriegsausbruch 
suspendiert werden, wäbrend des Krieges gescblossene nichtig sind: daß 
im allgemeinen jeder rechtliche Verkehr mit Staatsangehörigen des 
Gegners, von besonderer Erlaubnis abgesehen, verboten ist. Diese An· 
sicht steht im zweifellosen Widerspruch zu dem unzweideutigen Wort· 
laut des Artikels und wird außerhalb der englisch-amerikanischen 
Literatur einmütig abgelehnt. Da England 1914 an diesem Grundsatze 
festhielt, sahen die Zentralmächte sich zu Gegenmaßregeln gezwungen. 
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b) In der zweiten unterwerfen sich die Vertragsmächte 
gegenseitig dem Verbote, solche Geschosse zu verwenden, deren 
einziger Zweck ist, erstickende oder tödliche Gase zu verbreiten. 

c) Die dritte verbietet, Geschosse zu verwenden, die sich 
leicht im menschlichen Körper ausdehnen oder plattdrocken, der 
Art, wie Geschosse mit hartem Mantel, der den Kern nicht ganz 
umhüllt oder mit Einschnitten versehen ist. 

Diese beiden letzten Vereinbarungen sind 1907 unverändert 
geblieben. Dennoch haben Engländer wie Franzosen 1914 viel
fach die sogenannten Dum-Dum·Geschosse verwendet. 

4. KrlegsUsten sind gestattet. 

Hierher gehört auch die Anwendung der notwendigen Mittel, 
um sich Nachrichten über den Gegner und das Gelände zu ver· 
schaffen (Art. 24 der "Ordnung" und oben II 4). 

0. Nur verteidigte Städte, Dörfer, Gebiude nnterUegen der Be
lagerung und Beschießung. 

Durch die 1907 zugefügten Worte: "mit welchen Mitteln es 
auch sei" wird auch die Beschießung aus Luftschiffen derselben 
Beschränkung unterworfen. Vor Beginn der Beschießung soll der 
Befehlshaber, den Fall eines Sturmangriffs ausgenommen, alles 
tun, was in seinen Kräften steht, um die Ortsobrigkeit davon zu 
benachrichtigen. Bei der Beschießung sollen alle erforderlichen 
Maßregeln getroffen werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, 
der Wissenschaft und der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäude, 
die geschichtlichen Denkmäler, sowie die Krankenhäuser und 
Sammelplätze für Kranke und Verwundete soviel wie möglich 
zu schonen, vorausgesetzt, daß diese Gebäude nicht zu mili· 
tärischen Zwecken verwendet werden. Die Belagerten haben diese 
Gebäude mit besonderen sichtbaren Zeichen zu versehen und 
diese vorher dem Belagerer bekanntzugeben. Dagegen braucht 
sich die Beschießung nicht auf die Festungswerke zu beschränken, 
sondern kann sich auf die ganze Stadt ausdehnen. Vgl. Art. 25 
bis 27 der "Ordnung". 

In die "Ordnung" nicht aufgenommen worden sind die beiden 
folgenden, während des deutsch·französischen Krieges lebhaft 
besprochenen Rechtsregeln : 

a) Die friedlichen Einwohner der belagerten Stadt, ins
besondere ~ie Kranken, die Frauen und Kinder haben keinen 
Rechtsanspruch auf die Gewährung ungestörten Abzuges. 



§ 40. Die Rechtssä.tze des Landkriegsrechts. 321 

b) Die diplomatischen Vertreter neutraler Mächte, die sich 
in der belagerten Stadt befinden, haben keinen Rechtsanspruch 
auf unüberwachten Verkehr mit ihren Absendestaaten. 

6. Städte und Ansiedelungen, selbst wenn sie Im Sturm ge
nommen sind, dürfen nicht der Plünderung preisgegeben werden. 
(Art. 28 der "Ordnung"). 

7. Die Verwendung von Truppen, denen die europäische 
Zivilisation fremd geblieben ist, kann an sich nicht als völker
rechtswidrig betrachtet werden, verpflichtet aber den krieg
führenden Staat, der sie verwendet, mit besonderer Sorgfalt über 
die Beobachtung des Kriegsrechts durch diese Truppen zu wachen. 
Die "Ordnung" enthält darüber keine Bestimmungen. 

8. Das Legen von Minen im Landkrieg, u. z. nicht bloß bei 
Belagerung und Verteidigung von Festungen und befestigten 
Plätzen, ist, da es die Neutralen nur ausnahmsweise gefährdet, 
uneingeschränkt zulässig. Dasselbe gilt von Stacheldrähten mit 
elektrischer Spannung, der Verwendung von Handgranaten usw. 

9. Verbindung mit aufständischen Parteien im feindlichen 
Lande ist nicht völkerrechtswidrig, wohl aber die Aufforderung 
zur Empörung. 

10. Repressalien (oben § 38 III 2) sind im Kriege wie außer
hain desselben gestattet; als solche sind selbstverständlich gerade 
solche Mittel verwendbar, deren Anwendung sonst völkerrechts· 
widrig wäre. Nicht Repressalie, sondern berechtigte Selbsthilfe 
ist die Festnahme von angesehenen Bürgern, um die Gefahr völker
rechtswidriger Angriffe auf die Truppen und das Kriegsmaterial 
abzuwenden, Verständigung mit dem Feinde zu verhindern, die 
Zahlung von Kontributionen zu sichern usw. Diese "Kriegsgeiseln" 
gelangen in eine der Kriegsgefangenschaft ähnliche Stellung. Sie 
können getötet werden, wenn die Festnahme zur Erreichung des 
Zweckes nicht genügt. 

IV. Die Rechtsstellnng der Kriegsgefangenen'). 
1. In Kriegsgefangenschaft fallen die in die Gewalt des Krieg

führenden gelangten Angehörigen der bewaffneten Macht des Kriegs
gegners sowie die oben II 2 genannten Personen. 

7) Vgl. Payrat. La prisonnier de guerre dans 1110 guerre conti
nentale. 1910. Probst, Die Kriegsgefangenen nach modernem Völker
recht. Greifswa.lder Diss. 1911. Wünnenberg, Die Entlassung der 
Kriegsgefangenen auf Ehrenwort. WÜfzburger Diss. 1911. Merignhac 
Irr 1 S. 156. Meurer II 112. Nys 111 511. Oppenheim 11 165. 
A. Zorn 73. 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Auf!. 21 
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Der bewaffneten Macht nicht eingereihte, aber wehrpflich
tige Staatsangehörige des Gegners (oben § 39 V 2) werden wie 
Kriegsgefangene behandelt. Ebenso die oben III 10 erwähnten 
Kriegsgeiseln. 

In die feindliche Kriegsmacht ein ger ei h t e Personen, die 
auf einem neutralen Handelsschiffe betroffen werden, können zu 
Kriegsgefangenen gemacht werden (Art. 47 der Londoner Dekla
ration von 1909). Wenn England 1914 auch andre Staatsangehörige 
des Kriegsgegners, die sich an Bord neutraler Handelsschiffe be
fanden, gefangen genommen hat, so war das eine unzweifelhafte 
Verletzung des Völkerrechts. 

2. Die Kriegsgefangenschaft ist im heuUgen KrIege nur Ver
wahrung mit Schonung des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums 
der Gefangenen (hostes, dum vulnerati, fratres). 

Der kriegführende Staat, in dessen Gewalt die Gefangenen 
geraten sind, darf alle Maßregeln treffen, um sie am Entweichen 
zu hindern; er darf sie, mit Ausnahme der Offiziere, auch mit 
angemessenen Arbeiten beschäftigen, muß aber andrerseits für 
ihren ranggemäßen Unterhalt sorgen. Die Entweichung des Ge
fangenen zieht kriminelle Bestrafung nicht nach sich. 

Den Kriegsgefangenen verbleibt ihr persönliches Eigentum, 
mit Ausnahme der Waffen, Pferde und der Schriftstücke mili· 
tärischen Inhalts. Kriegsgefangene Offiziere erhalten den ihnen 
zukommenden Sold, den ihre Regierung dann zurückzuerstatten 
hat. Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion 
und in der Teilnahme am Gottesdienste volle Freiheit gelassen. 
Für die Errichtung von Testamenten der Kriegsgefangenen gelten 
dieselben Bestimmungen wie für die Militärpersonen des eigenen 
Heeres. Dasselbe gilt für die Sterbeurkunden sowie für die Be
erdigung von Kriegsgefangenen. Vgl. Art. 4 bis 9, 17 bis 19 der 
"Ordnung". 

3. Kriegsgefangene können, wenn die Gesetze ihres Landes das 
gestatten, auf Ehrenwort in die Heimat entlassen werden. Sie dürfen 
dann, dem gegebenen Wort entsprechend, während dieses Krieges die 
WaUen nicht gegen den Gegner tragen. 

Auch die Regierung des auf Ehrenwort entlassenen Kriegs
gefangenen ist verpflichtet, von ihm keinerlei Dienste zu ver
langen oder anzunehmen, die dem gegebenen Ehrenwort wider
sprechen. Kein Kriegsgefangener kann gezwungen werden, die 
Entlassung auf Ehrenwort anzunehmen; und die feindliche Macht 
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ist nicht verpflichtet, ihm die erbetene Entlassung zu gewähren. 
Vgl. Art. 10 bis 12. Der Kriegsgefangene, der die auf Ehrenwort 
übernommene Verpflichtung verletzt, hat, wenn er wieder ergriffen 
wird, keinen Anspruch auf die Behandlung als Kriegsgefangener; 
er wird vielmehr nach dem Militärstrafrecht des Gegners gericht
lich abgeurteilt: nach § 159 des deutschen Militär-Strafgesetz
buches triff~ ihn die Todesstrafe. 

4. Von Jedem der Kriegführenden sollen besondere Auskunfts
stellen über die Kriegsgefangenen errichtet werden. 

Dasselbe gilt von den neutralen Staaten, die etwa Ange
hörige der Kriegsmächte bei sich aufgenommen haben. Die Aus
kunftsstellen sammeln alle auf die Kriegsgefangenen bezüglichen 
Nachrichten, um die an sie gerichteten Anfragen beantworten zu 
können; sie haben ferner alle die Gegenstände, die auf den 
Schlachtfeldern gefunden oder von den verstorbenen Kriegsgefan
genen zurückgelassen werden, zu sammeln und den Berechtigten 
zuzustellen. Diese Auskunftsstellen sollen Portofreiheit genießen. 
Vgl. Art. 14 und 16. 

5. Die ordnungsmäßig geblldeten HfHsgeseßschaften sollen alle 
mögUchen Erleichterungen bei Ausübung Ihrer Tätigkeit finden. 

Die Liebesgaben bleiben von allen Eingangszöllen sowie von 
den Frachtkosten auf Staatseisenbahnen befreit. V gl. Art. 15 
und 16. 

6. Nach dem Friedensschiuß sollen die Kriegsgefangenen In kür
zester Frist In Ihre Heimat entiassen werden (Art. 20). 

Kriegsgefangene, die sich in Untersuchungshaft oder in 
Strafhaft befinden, können jedoch zurückbehalten werden. 

Die Behandlung der Kriegsgefangenen ist vielfach, so in 
Österreich, Rußland, Italien, durch die nationale Gesetzgebung 
geregelt. Beachtenswert ist das französische Reglement vom 
21. März 1893. 

v. Die kranken und verwundeten Soldaten sind durch die Genler 
Konvention vom 6.luU 1906 (Convention pOOl l'ameUoration du son 
des mllitaires blesses dans les armees en campagne) geschützt, die an 
die Stelle der Konvention vom 22. August 1864 getreten ist8 ). 

8) Beide Konventionen sind abgedruckt im Anhang. VgI. Lueder, 
Die Genier Konvention. 1876. Roszkowski, R. J. XXXIV 199, 299, 
442. Delpech, R. G. XIII 629. Ruze, R. G. XIX 229, XXI 235. 
Ullmann 482. Meurer. Die Genier Konvention und ihre Reform. 1906. 
Derselbe, K. Z.1521. - Ferner: Buhl, Die Kranken- und Verwundeten-

21* 
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Vereinbarungen zwischen einzelnen Staaten, um das Los 
der Verwundeten zu sichern und zu erleichtern, sind seit dem 
16. Jahrhundert wiederholt getroffen worden. Vom Jahre 1581 bis 
zum Jahre 1864 werden 291 solche Verträge aufgezählt, die sich 
teilweise auch auf den Seekrieg beziehen. Seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts zeigte sich infolge der veränderten Kriegführung 
eine rückläufige Bewegung, die im Krimkrieg, in dem italienischen 
Krieg und während des amerikanischen Bürgerkrieges deutlich 
zutage trat. Die Schlacht bei Solferino (24. Juni 1859) gab einem 
Schweizer. Dunant (t 1910), den Anlaß, die Pflege verwundeter 
und kranker Soldaten im Feldzug, insbesondere die Gründung von 
Vereinen freiwilliger Krankenpfleger im Kriege, näher ins Auge 
zu fassen. Er und ein andrer Schweizer, M 0 Y nie r, der V or
sitzende der Genfer Gemeinnützigen Gesellschaft, bestimmten die 
Schweizer Regierung, die übrigen Mächte zu einer Konferenz ein
zuladen, die vom 8. bis 22. August 1864 in Genf tagte. Das Er
gebnis dieser Beratungen, die Genfer Konvention, wurde 1864 nur 
von zwölf Staaten unterzeichnet und nur von neun Staaten rati
fiziert: von der Schweiz, Baden, Belgien, Dänemark, Spanien, 
Frankreich, Italien, Schweden und Norwegen und den Nieder
landen. Seither sind beigetreten: Preußen, Bayern, Hessen, 
Sachsen,Württemberg, Mecklenburg-Schwerin, Argentinien, Boli
via, Bulgarien, Chile, Griechenland, Großbritannien, Honduras, 
Japan, der Kongostaat, Luxemburg, Montenegro, Nicaragua, die 
Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich-Ungarn, Persien, Peru, 
Portugal, Rumänien, Rußland, Salvador, Serbien, Siam, die Türkei, 
Uruguay, Venezuela, 1903 Korea und Guatemala, 1904 China, 
1905 Mexiko, 1906 das Deutsche Reich, Brasilien und Kolumbien, 
1907 Ecuador, Haiti, Kuba, Paraguay und die Dominikanische 
Republik. Demnach gilt die Genfer Konvention heute für 
44 Staaten der erweiterten Völkerrechtsgemeinschaft. Die Kriege 
nach 1864 lieferten den Beweis, daß die Konvention, so 
wohltätig sie im allgemeinen gewirkt hatte, doch nach verschie-

transporte nach der G. K. von 1906. Wirzburger Disa. 1908. Kehr. Dia 
Verwundeten und Kranken des Landkriegs in Feindeshand. Wirzburger 
Diss.l909. Macpherson, K. Z. V 253. Strupp (oben Note 1) S. 148. 
Merignhao III 1 S.186. Oppenheim 11154. - Actes de la oomerenoe 
de revision reunie a Gen~ve du 11/6 au 6/7 1906 (abgedruckt N. R. G. 
3. s. 11 323). Genaue Zusammenstenung iiher die Daten der Ratifizierung 
oder des Beitritts in N. R. G. 3. s. n 328. - Ober die Vereine vom 
roten Kreta vgL Rnd. B. G. XIX 229. 
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denen Richtungen hin der Veroosserung und Erweiterung be
durfte. Insbesondere war von Italien ihre Ausdehnung auf den 
Seekrieg angeregt worden. Nach verschiedenen Verhandlungen 
trat eine abermalige Konferenz in Genf zusammen. Sie einigte 
sich über 15 Zusatzartikel, die in dem Entwurf einer Konvention 
vom 20. Oktober 1868 zusammengefaßt wurden. Aber diese neue 
Vereinbarung, die auch .die Ausdehnung auf den Seekrieg ent
hielt, fand nicht die Genehmigung der Mächte. 

Von der ersten Haager Konferenz, die in der dritten Kon
vention die Ausdehnung der Genfer Konvention auf den See
krieg vereinbart hatte (darüber unten § 41 V), wurde der Wunsch 
ausgesprochen (oben S.33), daß möglichst bald eine neue Kon
ferenz zusammentreten möge, um die Genfer Konvention zu revi
dieren. Dieser Wunsch ist durch das Abkommen vom 6. Juli 1906 
erfüllt worden. Dieses ist von 35 Staaten unterzeichnet worden. 
Von diesen haben bisher ratifiziert: das Deutsche Reich, Groß
britannien, Italien, Rußland, die Schweiz, die Vereinigten Staaten 
von Amerika, der Kongostaat und Siam (R. G. BI. 1907 S. 303); 
ferner Österreich-Ungarn, Belgien, Chile, Dänemark, Spanien, Bra
silien, Mexiko, Japan, Luxemburg, Norwegen, die Niederlande, 
Spanien (R. G. BI. 1910 S. 676); Schweden, Rumänien (R. G. BI. 
1911 S. 896); Honduras, Guatemala (R. G. BI. 1912 S. 150, 317); 
Bulgarien (R. G. BI. 1912 S.415), Frankreich (R. G. BI. 1913 S. 624). 
Beigetreten sind: Die Türkei (mit dem Vorbehalt, sich des roten 
Halbmondes zu bedienen), Kolumbien, Nikaragua, Venezuela 
(R. G. BI. 1910 S. 676); Paraguay, Costarica (R. G. BI. 1911 S. 105, 
896), Salvador (R. G. BI. 1912 S. 150). Das Abkommen von 1864 
bleibt für die Mächte in Kraft, die es ratifiziert haben, dem 
neuen Abkommen aber nicht beigetreten sind (Art. 31). 

1. Die neue Genler Konvention gilt ebenso wie die von 1864 nur für 
den Landkrieg. Sie verpmehtet die Mächte, die sie unterzeichnet haben 
oder Ihr beigetreten sind, nur, wenn sämtliche Kriegführende Vertrag
staaten (von 1864 oder 1897) sind (Art. 24). 

Führt eine dieser Mächte einen Krieg gegen einen Staat, 
welcher der Konvention nicht beigetreten ist, so ist sie durch die 
Konvention nicht gebunden; ebensowenig in einem Bürgerkrieg, 
den sie zur Niederwerfung eines inneren Aufstandes führt, oder 
bei gewaltsamer, aber nicht kriegerischer Selbsthilfe. Die häufig 
vertretene Gegenansicht verwechselt die Grundsätze des Christen
tums und der Menschlichkeit mit den Rechtsregeln des Völkerrechts. 
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2. Verwundete oder erkrankte Mllitärpersonen wie andere den 
Heeren dienstlich beigegebene Personen werden ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit von der Krlegsmacht, In deren Händen sie sieh be
Ilndeu, geachtet und versorgt (seront respeetN et 8OlgnM). 

Unbeschadet dieser Fürsorge sind sie Kriegsgefangene und 
werden als solche behandelt. Doch können die kriegführenden 
Mächte Ausnahme- und Vorzugsbestimmungen vereinbaren; ins
besondere über gegenseitige Rückgabe der auf dem Schlachtfeld 
gebliebenen Verwundeten, über die Zurücksendung der transport
fä.higen Verwundeten und Kranken, über ihre Übergabe an einen 
neutralen Staat, wenn dieser sich verpflichtet, sie bis zum Ende 
der Feindseligkeiten zu internieren (Art. 2). 

Nach jedem Kampf soll die das Schlachtfeld behauptende 
Partei die Verwundeten aufsuchen und sie, wie die Gefallenen 
gegen Beraubung und schlechte Behandlung schützen; sie soll 
darüber wachen, daß der Bestattung der Gefallenen eine sorg
fältige Leichenschau vorausgeht (Art. 3). 

Jede Kriegspartei soll die bei den Gefallenen gefundenen 
Identitätsbeweise sowie ein Namenverzeichnis der von ihr auf
gefundenen Kranken und Verwundeten deren Landesbehörden oder 
den Dienstbehörden ihres Heeres übermitteln. Die Kriegsparteien 
sollen sich über die Unterbringung der Kranken und Verwundeten 
und über die Sterbefälle auf dem Laufenden erhalten und sich 
die auf dem Schlachtfeld gefundenen oder von den Sterbenden 
hinterlassenen Gegenstände, die zum persönlichen Gebrauch be
stimmt sind, zusenden (Art. 4). 

3. Die bewegBchen SanltätsfolDlatlonen und die stehenden SBDI
tätsanstalten werden von den Kriegsparteien geachtet und g8schütst 
(seront respectes et proteges) (Art. 6). 

Der Schutz hört auf, wenn sie dazu verwendet werden, 
dem Feinde zu schaden (Art. 7, 8). 

4. Das ausschHeßBch zur Bergung, Beförderung, Behandlunr 
der Verwundeten und Kranken sowie zur Verwaltung Ton SanItäts
formationen und -anstalten bestimmte Personal und die den Heenm 
beigegebenen Feldprediger werden unter allen Umständen geachtet und 
geschützt; wenn sie In die Hände des Feindes fallen, dürfen sie nIcht 
als Kriegsgefangene behandelt werden (Art. 9). 

Gleichgestellt wird (wichtiger Fortschritt gegenüber 1864) 
das Personal der von ihrer Regierung anerkannten und ermäch
tigten frei wi lli gen Hilfsges eIl s chaften, das in den 
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Sanitätsformationen und Sanitätsanstalten der Heere verwendet 
wird, vorausgesetzt, daß es den militärischen Gesetzen und Ver
ordnungen sich unterwirft (Art. 10)_ 

Dasselbe gilt von der anerkannten Gesellschaft eines neu
tralen Staates, deren Personal und deren Sanitätsformationen 
bei einer Kriegspartei mit vorgängiger Einwilligung ihrer eigenen 
Regierung und mit Ermächtigung der Kriegspartei selbst mit
wirken kann (Art. 11). 

Wenn die in den letzten rlrei Absätzen genannten Personen 
in die Hände des Feindes fallen, so haben sie ihre Verrichtungen 
unter dessen Leitung fortzusetzen (Art. 12). Sie sollen zurück
geschickt werden, sobald ihre Mitwirkung nicht mehr unentbehr
lich ist; in diesem Fall dürfen sie ihr Privateigentum mit Ein
schluß der Instrumente, Waffen, Pferde, mitsichnehmen. Während 
der Dauer ihrer Tätigkeit bleiben sie unverletzlich; sie unterstehen 
daher auch nicht der Gerichtsbarkeit des Nehmestaates (die ab
weichende Haltung der französischen Militärgerichte 1914 war 
eine schwere Verletzung der Genfer Konvention). 

Das in den Händen des Feindes befindliche amtliche Personal 
(Art. 9) erhält von diesem dieselben Bezüge und Löhnungen, wie 
das Personal gleichen Dienstgrades des eigenen Heeres (Art. 13). 

6. Die beweglichen Sanltätslormationen, die in die Bände des 
Feindes lallen, behalten ihre Ausrüstung mit Einschluß der Bespannung; 
die Gebäude und die Ausrüstung der stehenden Sanitätsanstalten bleiben 
den Kriegsgesetzen (also dem Beuterecht) unterworfen (Art. 1~ 16). 

Von der Ausrüstung der beweglichen Sanitätsformaiionen 
darf die zuständige Militärbehörde jedoch zur Versorgung der Ver
wundeten und Kranken Gebrauch machen; und die Ausrüstung 
und die Gebäude der stehenden Sanitätsanstalten dürfen ihrer 
Bestimmung nicht entzogen werden, solange sie für Verwundete 
und Kranke erforderlich oder diese im Notfall nicht anderweitig 
sichergestellt sind (Art. 14, 15). 

Die Ausrüstung der Hilfsgesellschaften bleibt Privateigen
tum, unterliegt aber dem Recht der Requisition (Art. 16). 

6. Die Räumungstransporte (convois d'evacuation) sollen wie die 
bewegUchen Sanltätsformationen behandelt werden (Art. 17). 

Jedoch kann die Kriegspartei, die einen Transport abfängt, 
ihn, wenn die militärischen Erfordernisse es verlangen, auflösen 
und die Sorge für die Kranken und Verwundeten selbst über
nehmen. In diesem Fall hat sie (in analoger Anwendung des 
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Art. 12) alle Militärpersonen zurückzuschicken, die zur Leitung 
der Beförderung oder der Bewachung des Transportes bestellt 
und mit einem regelrechten dienstlichen Auftrag versehen sind. 
Die in Art. 14 erwähnte Verpflichtung zur Rückgabe der Sanitäts
ausrüstung bezieht sich auch auf die für die Räumungszwecke 
besonders eingerichteten Eisenbahnzüge und Fahrzeuge der 
Binnenschiffahrt, sowie auf die Ausstattung der zum Sanitäts
dienst gehörenden gewöhnlichen Wagen, Eisenbahnzüge und 
Schiffsfahrzeuge (Art. 17). 

7. Zu Ehren der Schweiz wird das heraldlsche Abzelehen dei 
Roten Kreuzes auf weIßem Grunde, das durch dle Umkehrung der eid
genössischen Landesfarben gebndet Ist, als Wahrzelehen und Abzeichen 
des Sanitätsdienstes der Heere beibehalten (Art. 18). 

Das Wahrzeichen wird auf den Flaggen und Armbinden, 
sowie auf der gesamten .mit dem Sanitätsdienst in Verbindung 
stehenden Ausrüstung angebracht (Art. 19). 

Das geschützte Personal trägt die mit dem Wahrzeichen ver
sehenen Binden auf dem linken Arm (Art. 20). 

Die geschützten Sanitätsformationen und Sanitätsanstalten 
hissen das Flaggenabzeichen neben der Landesflagge ihrer Kriegs
partei (Art. 21). 

Das Abzeichen des Abkommens soll in Friedens- wie in 
Kriegszeiten nur zum Schutz und zur Bezeichnung der ge
schützten Formationen und Anstalten, des Personals und der Aus
mstung verwendet werden (Art. 23). 

8. Die Vertragsmächte verpmchten sich, den MlJIbraueh des Roten 
Kreuzes zu verhindern; ferner In Krlegszelten dle Beraubung und die 
schlechte Behandlung von Verwundeten und Kranken mU Strafe zu 
belegen, sowle den unbefugten Gebrauch des Abzeichens als Anmaßung 
militärischer Abzeichen zu bestrafen (Art. 27, 28) 9). 

VL Die kriegerische Besetzuug fremden Staatsgebietes (occupaUo 
belliea).10) 

9) Kuhn, Der Mißbrauch des Roten Kreuzes. Erlanger Dies. 1905. 
Buzzati, De l'emploi abusif du signe et du nom de 180 Croix-Rouge. 1890. 
- Deutsches Reichsgesetz zum Schutze des Genfer Neutra.litätazeichens vom 
22. März 1902 (R. G. BL S. 125). Über das ÖBterreichische GeIletz vom 
14. April 1903 vgL Roszkowski, R. J. XXXVI 76, 188. Das Schweizer 
Bundesgesetz vom 14. April 1910 ist abgedruckt in N. R. G. 3. 8. m 831; 
das italienienische vom 30. Juli 1912 in Jahrbuch TI 494-

10) Petit, L'administraticn de 180 justice en territcire occupe. 1900. 
Kaufmann, Zur Transvaalba.hnfrage. 1901. Schiemann, Rechtslage 
der öffentliohen Banken im Kriegsf&ll. Greifswalder Dias. 1902. Lorriot, 
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Während durch die Eroberung fremdes Staatsgebiet dem Sieger 
erworben wird, tritt inlolge der Besetzung von feindlichem Staats
gebiet durch die vorrückende Kriegsmacht nur tatsächlich und vorüber
gehend, soweit die effektive Macht der besetzenden Truppen reicht, 
die Staatsgewalt des Okkupierenden an die Stelle der rechtmäßigen 
Staatsgewalt. Durch die Okkupation wird also ein besonderes Rechts
verhältnis zwischen der besetzenden Staatsgewalt und den Bewohnern 
des besetzten Gebietes erzeugt. 

Die Rechtsregeln über die Besetzung feindlichen Gebietes 
sind entsprechend anzuwenden, wenn ausnahmsweise neutrales 
Gebiet besetzt wird (Japan in der Mandschurei 1904; Deutschland 
in Luxemburg) 11). 

1. Die besetzende Staatsgewalt hat das Recht wie die PDlcht, 
an Stelle der rechtmäßigen Staatsgewalt Ruhe und Ordnung aufrechtzu
erhalten. 

Gesetzgebung, Rechtspflege, Verwaltung werden, soweit es 
möglich ist, wie bisher fortgeführt. Doch hat die besetzende 
Staatsgewalt das Recht, alle Maßregeln zu treffen, die erforderlich 
sind, um die besetzenden Truppen und die Zwecke der Krieg· 
führung zu sichern (VerkÜDdung des Standrechts, Einschränkung 
der Preßfreiheit, des Hausrechts usw.). Die Bewohner des besetz
ten Gebietes schulden der besetzenden Staatsgewalt Gehorsam, 
nicht aber die Treue, die der Untertanen verband fordert. Es ist 
daher völkerrechtswidrig, von der Bevölkerung des besetzten 
Gebietes den Treueid zu verlangen oder 12) sie zu zwingen, Aus-

De la nature de l'occupation de guerre. 1903. Sichel, Die kriegerische 
Besetzung feindlichen Staatsgebiets nach den Bestimmungen der Haager 
Friedenskonferenz. Marburger Dias. 1905. Pon t, Lee requisitions militaires 
en temps de guerre. 1905. Nowacki, Die Eisenbahnen im Kriege. Ro· 
stocker Dias. 1906. Baumberger, Occupatio bellica. (im Landkriege). 
Freiburger Dias. 1909. Tj adden, Die kriegerische Besetzung feind· 
lichen Staatsgebietes in ihrer Wirkung auf Land und Leute UBW. Göt· 
tinger Di.se. 1910. Huber, R. G. XX 657 (Staatseigentum im Landkrieg). 
Nys m 222. Deraelbe, R. J. XXXVIII 274, 406 (über Requisitionen 
und Kontributionen). Meurer II 206. Rud, R. G. XVI 134. de Louter 
II 260. Merignhac III 1 S. 387. Oppenheim II 204. Strupp 93. 
Ullmann 494. A. Zorn 207. 

11) Eingehend darüber Boeckner (oben Note 1) 145. Wird die 
durch die Kriegsnotwendigkeit gebotene Besetzung von neutralem Ge· 
biet von dem neutralen Staat mit der Kriegserklärung erwidert, so 
wird das neutrale Gebiet damit zu feindlichem (Belgien 1914). 

12) Gegen diese Bestimmung hat das Deutsche Reich einen Vor· 
behalt gemacht. 
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künfte über das Heer des Gegners oder über dessen Verteidigungs-
mittel zu geben (vgl. Art. 42 bis 45), oder sie zur Teilnahme an 
den Kriegsunternehmungen gegen ihr eigenes Land, etwa zu 
Führerdiensten in unbekanntem Gelände, zu zwingen. 

2. Die besetzende Krlegsmacht kann fällige Steuern und Alt
gaben erheben und für die Bedürfnisse des Heeres ZwangsauDagen In 
Geld (Kontributionen) ausschreiben, sowle Naturalleistungen (Requlsl
äonen) fordern. 

Die Erhebung der Steuern, Zölle und Abgaben soll nach 
Maßgabe der bestehenden landesrechtlichen Bestimmungen er
folgen; die Gelder sind für die ordnungsmäßige Verwaltung des 
besetzten Gebietes zu verwenden. Strafen, seien es Geldstrafen, 
seien es Strafen anderer Art, dürfen, soweit sie nicht als Re
pressalien erscheinen, nicht über eine ganze Bevölkerung wegen 
der Handlungen einzelner verhängt werden, für welche die Gesamt
heit nicht (sei es nur wegen Nichthinderung) als verantwortlich 
angesehen werden kann. Zwangsauflagen in Geld dürfen nur 
auf Grund eines schriftlichen Befehls, unter Verantwortlichkeit 
eines selbständigen kommandierenden Generals und gegen Emp
fangsbescheinigung erhoben werden. Ähnliches gilt von den Natu
ralleistungen aller Art (Stellung von Pferden und Wagen, Liefe
rung von Nahrungsmitteln und Kleidern, Einquartierung der Trup
pen usw.), die im Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes 
stehen müssen. Die Zwangsleistungen können von allen Bewoh
nern des besetzten Gebietes, ohne Unterschied ihrer Staatsange
hörigkeit, verlangt werden; an Stelle der nicht erfüllten Leistun
gen tritt die Zahlung von Strafgeldern. V gl. Art. 49 bis 52. 

8. Das in die Hände des SIegers gefallene fremde Staatsvermögen 
wird den Zwecken der Krlegführung dienstbar gemacht. 

Bewegliches Staatsgut kann eingezogen werden: so ins
besondere Bargeld, Wertpapiere, fällige Forderungen, Wagen, 
Pferde, Kriegsmaterial aller Art Unbewegliches Gut (Gebäude, 
Wälder, Liegenschaften, landwirtschaftliche Anlagen, Staats
eisenbahnen usw.) kann von der besetzenden Staatsgewalt mit 
den einen Nutznießer bindenden Beschr~gen gebraucht 
werden. Öffentliche Anstalten, die dem Gottesdienst, der W ohl
tätigkeit, der Kunst und Wissenschaft gewidmet sind, sind un
verletzlich. V gl. Art. 53, 55. 

4. Das PrIvateigentum Ist Im Landkrleg unverletzUch, soweIt nleht 
der Krfegszweck seine Verletzung notwendig macht. 
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Das Beutemachen, Plündern usw. ist völkerrechtswidrig. 
Gegenstände, die unmittelbar der Kriegführung zu dienen geeignet 
sind (nicht Bargeld und Wertpapiere, wohl aber das rollende 
Material der Eisenbahnen, Landtelegraphen, Fernsprechanlagen, 
Schiffe und andere Fahrzeuge, Waffen, Pferde, Kleidungsstücke 
und Nahrungsmittel), unterliegen der Anforderung (Requisition); 
sie können daher gegen Entschädigung verwendet werden, sind 
aber nach Abschluß des Friedens zurückzuerstatten oder zu 
ersetzen. Über neutrales Eisenbahnmaterial vgl. unten § 42 II 4. 

Die unterseeischen Kabel, die besetztes feindliches Gebiet 
mit neutralem Gebiet verbinden, dürfen nur im Falle unbedingter 
l\otwendigkeit und nur gegen Entschädigung mit Beschlag belegt 
oder zerstört werden. V gl. Art. 53, 54, 56. 

6. Durch besondere Vereinbarung können gewisse bewegliche 
oder unbewegliche Sachen für unverletzlich erklärt ("befriedet',) werden. 
Dies Ist, abgesehen von den Bestimmungen der Genler Konvention 
(oben V), allgemein geschehen bezüglich der von den internationalen 
FluBschlffahrtskommlssfonen errichteten Schiffahrtsanstalten. 

Vgl. oben § 27 über die Schiffahrtsanstalten an der Donau, 
dem Kongo, dem Suezkanal. Ein weiteres Beispiel bietet die 
"Neutralisierung" des Leuchtturms am Kap Spartel durch die 
Konventionen vom 31. Mai 1865 und 27. Januar 1892 (oben 
§ 26 V 3)13). 

6. In ganz allgemeiner Fassung bestimmt Art. 46 Abs. 1 der 
Ordnung: 

"Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der 
Bürger, das Privateigentum, die religiösen Überzeugungen und die 
gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden." 

vn. Krlegsverträge, d. h. die während eines Krieges zwischen den 
Kriegführenden über die Kriegführung geschlossenen Verträge, be
rechtigen und verpllichten selbstverständlich wie Jeder andere Staats
vertrag die verlr&gschIieJlenden TeUe. 

1. Kriegsverträge sind entweder Verträge über dauernde Ver
hältnisse, meist Kar tell e genannt, so über die Neutralität ge
wisser Plätze, über die Behandlung von Parlamentären, den 
Austausch von Gefangenen, über den Post- und Telegraphen
verkehr usw.; oder Verträge über einzelne militärische Verhält
nisse, Kriegsverträge im engeren Sinn genannt, die dann 
meist von den Befehlshabern unmittelbar geschlossen werden 

13) VgL R. G. I 289. 
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können, ohne daß die Ratifikation durch das Staatshaupt hinzu
zutreten braucht (oben § 1311 4). In diese Gruppe gehören Ver
einbarungen über die Beerdigung von Gefallenen nach der 
Schlacht, über die Kapitulation von befestigten Plätzen, Schiffen 
oder Truppenkörpern, über die Erteilung von Schutz- oder Geleit· 
briefen, über die Räumung von Spitälern usw. Art. 35 bestimmt 
in dieser Beziehung, daß Kapitulationen den Forderungen der 
militärischen Ehre Rechnung tragen und, einmal abgeschlossen, 
von beiden Teilen gewissenhaft beobachtet werden sollen. 

2. Zu den Kriegsverträgen gehört auch die Vereinbarung 
einer vorübergehenden und nur für bestimmte Zwecke geschlosse
nen Waffenruhe (suspension d'armes) oder eines für längere 
Zeit und für den ganzen Kriegsschauplatz oder dessen größeren 
Teil geschlossenen Waffenstillstandes (armistice; vgl. Art. 
36 bis 41). Während des Waffenstillstandes ruhen alle militä
rischen Unternehmungen. Haben solche etwa, weil die Befehls
haber in Unkenntnis des Waffenstillstandes gelassen wurden, 
auf entfernteren Teilen des Kriegsschauplatzes stattgefunden (Be. 
setzung von Plätzen, Gefangennahme von Mannschaften usw.), 
so sind sie wieder rückgängigzumachen. Trotz des Stillstandes 
der gegen den Gegner gerichteten kriegerischen Unternehmungen 
dauert aber der Kriegszustand fort. Jeder Teil ist daher, wenn 
nicht besondere Vereinbarungen im Wege stehen, zur Ausbildung 
und Verstärkung seiner eigenen Kriegsmacht (Aushebung und 
Einübung von Mannschaften, Ankauf von Waffen und Lebens
mitteln, Ausrüstung von Kriegsschiffen usw.) durchaus berechtigt. 

Bruch dez Waffenstillstandes durch einen oder mehrere Ein
zelne verpflichtet nur zu einer Bestrafung des Schuldigen und 
Entschädigung des verletzten Gegners; Bruch durch den Befehls
haber selbst berechtigt den Gegner nicht nur zur Aufkündigung 
der Vereinbarung, sondern sogar zum sofortigen Wiederbeginn 
der Feindseligkeiten. 

3. Über den Friedensvertrag vgl. oben § 39 VI. 

§ 41. Die Rechtssätze des Seekriegsreehtes.1) 

Eine vollständige Kodifikation, wie sie für den Landkrieg 
schon 1899 gelungen ist, fehlt. Die zweite Haager Konferenz hat 

1) Vgl. die § 3 Noten 28 u. 29 angegebene Litera.tur. Ferner: Nie
meyer, Urkundenbuch zum Seekriegsrecht. 3 Bände 1911. Hold 
v. Ferneok bei Stier-Somlo IV 1. Das vom Institut 1913 angenommene 
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nur durch einzelne Abkommen verschiedene Fragen des See
kriegsrechtes geregelt (Abkommen 6 bis 11); und auch die Lon
doner Konferenz von 1909 bringt keine zusammenfassende Ge
setzgebung. Doch hat die zweite Friedenskonferenz den Wunsch 
ausgesprochen, daß die Mächte die Landkriegskonventionen, so
weit wie möglich, auch auf den Seekrieg anwenden möchten. Die 
Londoner Konferenz ist, wie bereits oben S. 40 erwähnt, nicht 
ratifiziert worden. Doch haben die kriegführenden Staaten sie 
mehrfach als für verbindlich anerkannt. So Italien im Kriege 
gegen die Türkei 1911, Österreich-Ungarn sowie die Mächte des 
dreifachen Einvernehmens im Kriege von 1914 (Erklärung vom 
21. August). Auch das Deutsche Reich hat seine Prisenordnung 
der Londoner Deklaration angepaßt (unten § 43 11). 

L Schauplatz des Seekriegs ist In erster Linie die oUene See mit Ein. 
schluß der mit Ihr zusammenhängenden, an der Meeresfrelheit teU· 
nehmenden MeeresteUe (oben § 26 ß). KrIegsschauplatz sind ferner die 
Küstengewässer der KrIegführenden, nicht die der Neutralen; die 
Efgengewässer der KrIegführenden Insoweit, als sie von Seekriegs· 
schilfen befahren werden können.2 ) 

1. Zum Kriegsschauplatz muß auch gerechnet werden der 
Luftraum über dem oben genannten Wassergebiet; d. h. wie 

Manuel des lois de 10. guerre maritime. - Rettich, Prisenrecht und 
Flußsohiffahrt. 1892. Travers Twiß, R. J. XVI 113. Bulmerincq, 
R. J. XI 561, XII 187. XIII 447, XIV 114. Leroy, La. guerre maritime. 
1900. Du boc, Le droit de visite et la. guerre de course. 1902. v. Mir· 
bach, Die völkerrechtlichen Grundsätze des Durchsuchungsrechts zur 
See. 1903. Loewenthal, Das Untersuchungsrecht des internationalen 
Seerechts in Krieg und Frieden. 1905. Liepmann, Der Kieler Hafen im 
Seekrieg. 1906. Fell, Das Durchsuchungsrecht im Seekrieg. Wiirzburger 
Dias. 1908. Zorn, Die Fortschritte des Seekriegsrechtes durch die 
zweite Haager Friedenskonferenz (Festgabe für Laband). 1908. Fitger, 
Das Seekriegsrecht nach den Bescbliissen der internationalen Konferenzen 
usw. 1909. Niemeyer, Das Seekriegsrecht nach der Londoner Dekla.· 
ration usw. 1910. Dupuis, Le droit de 11' guerre maritime etc. 1911. 
Bernsten, Das Seekriegsrecht 1911. Ullmann, Ja.hrbuch des öffent· 
lichen Rechts der Gegenwart IV 1. Baty, Britain a.nd sea·law. 1911. 
Higgins, K. Z. VI 19 (Kriegsberichterstatter im Seekrieg). de Lou ter 
11 296. Oppenheim n 216. Pereis 159. Nys In 397. 

2) Bestritten. Dagegen neuerdings Boeckner (oben Note 1) 87. -
Die Beschießung des deutschen Hilfskreuzers "Kaiser Wilhelm der Große" 
durch den englischen Kreuzer ,.Highflyer" in den spanischen Küsten· 
gewässern von Rio dei Oro 1914 war eine flagrante Verletzung des 
Völkerrechts. 
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der Landkrieg, so kann auch der Seekrieg zugleich Luftkrieg 
sein. Für diesen Fall ist an das oben S. 312 erwähnte 14. Ab
kommen von 1907 zu erinnern. 

2. Dagegen steht nicht unter den Regeln des Seekriegs. 
rechts der Erd rau m unter dem oben genannten Wassergebiet. 
Die Untertunnelung der Küstengewässer wäre nach den Grund
sätzen des Landkriegs zu beurteilen; der Erdraum unter der 
offenen See ist frei, wie diese selbst. 

3. Aus dem Kriegsschauplatz scheiden die neutrali· 
sie rt e n Meeresteile aus (oben § 40 I). 

TI. Den aktiven KrIegsstand Im Seekrieg haben die Seestreitkräfte, 
d. h. die Kriegsschiffe deJ,' KrIegführenden. 

1. DIe Umwandlung von HandelsschlHen In KriegsschiHe Is& 
völkerrechtlich unter gewissen Voraussetzungen gesiaUe&.3) 

Diese Voraussetzungen sind in dem 7. Abkommen von 
1907 näher bestimmt. 

a) Die umgewandelten Schiffe müssen dem direkten Be
fehl, der unmittelbaren Aufsicht und der Verantwortlichkeit der 
Ma.cht unterstellt sein, deren Flagge sie führen. Der Befehls
haber muß im Staatsdienst stehen; die Mannschaft muß den 
Regeln der militärischen Disziplin unterworfen sein. 

b) Die umgewandelten Schiffe müssen die äußeren Ab
zeichen der Kriegsschiffe ihrer Flagge tragen und auf der Liste 
der Kriegsschiffe <vennerkt sein. 

c) Sie müssen die Gesetze und Gebräuche des Kriegs be
achten. 

Über die Frage, ob die Umwandlung der Handelsschiffe in 
Kriegsschiffe auch auf offener See stattfinden darf, konnte 1907 
und 1909 eine Einigung nicht erzielt werden. Ebensowenig über 
die Rückverwandlung in Handelsschiffe. Deutschland, Rußland 
und Frankreich wollen auch die "militarisation en haute mer" 
zulassen; die Mehrheit der Konferenzstaaten, unter Führung von 
England, erklärte sich aber dagegen. Es bleibt also bis auf wei
teres bei dem bisherigen Gewohnheitsrecht, das Umwandlung wie 
Rückverwandlung zuläßt. 

3) Guiheneuo, La marine auxiliaire, son aveoir. 1900. Willms, 
Die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschüfe. 1912. Oppen. 
heim n 100. Busta.mante 1278. 
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2. Die Kaperschiffe gehören zu den Streitkräften nnr dann, 
wenn die kriegführende Macht sich der Pariser Seerechtsdeklaration 
von 1856 (oben § 8 NC1te 6) nicht angeschlossen hat.4) 

a) Kaper (corsaires oder Br1Dateurs) sind diejenigen Privat
schIffe, die In Kriegszelten mit besonderer Ermächtigung der krieg
führenden Staatsgewalt auf feindliche sowle auf Konterbande führende 
neutrale Handelsschiffe .Jagd machen. 

Die Kaper stehen unter der Aufsicht der obersten Marine
behörde, von der sie die Erlaubnis zur Wegnahme der guten Prisen 
(lettres de marque, commission de guerre) erhalten, und führen 
die Kriegsflagge; sie sind aber der Kriegsmarine nicht einge
gliedert und stehen nicht unter militärischem Kommando. Die 
Ausstellung von Kaperbriefen an Schiffe, die nicht der Handels· 
marine des Kriegführenden angehören, gilt als völkerrechtswidrig. 
Privatschiffe, die ohne staatliche Ermächtigung auf Beute aus· 
gehen, sind Seeräuber und können als solche behandelt werden 
(oben § 26 IV). 

b) Durch den ersten Satz der Pariser Seerechtsdeklaration vom 
16. April 1866 ist die Kaperei zwischen den Signatarmächten und den 
der Deklaration später beigetretenen Mächten beseitigt worden (,,1& 
eourse est ei demeore abolle',). 

Die meisten Seemächte sind dieser Vereinbarung (s. Anhang) 
beigetreten. Die Vereinigten Staaten verweigerten den Beitritt, 
weil sie vollständige Freiheit des Privateigentums auch im See· 
kriege, also die vollständige Aufgabe des Prisenrechts, forderten. 
Doch ist die Deklaration seither in allen Seekriegen befolgt wor· 
den. Auch im Kriege von 1898 haben sowohl die Vereinigten 
Staaten als auch (trotz seiner entgegenstehenden Erklärung) Spa
nien auf die Verwendung von Kapern verzichtet. Die Vereinbarung 
verpflichtet nur. die Signatarmächte und auch diese nur in den 
zwischen ihnen geführten Kriegen. Sie hat heute ihre praktische 
Bedeutung eingebüßt; die Hilfskreuzer der Handelsmarine (oben 
S.334) sind an die Stelle der Kaper getreten. 

4) Vgl. (außer der in Note 1 angegebenen Literatur) Pereis, L. A. 
1466. Funck-Brentano. R. G.1324. Duboc. R. G. IV 382. Ferner 
R. G.lV 696. La Mache, La guerre de course dans le passe, dans le present 
et dans l'avenir. 1901. PereIs 171. Nys III 113. Ullmann bei 
v. Stengel-FIeischmann III 491. - Die Unzulässigkeit von Kaperbriefen 
ist bereits im preußisch· amerikanischen Vertrag von 1785 ausgesprochen 
worden (Strupp 187, Niemeyer I 35). 
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8. BelÜgUch der beim Heer bellndllehen NlchtkombaUanten, 
der Parlamentäre und der Spione gelten auch Im Seekrieg die oben 
I 40 n 2 bis 4, aufgestellten Grundsätze. 

m. Die Felndsellgkelten Im Seekrieg. 
1. Die Legung Ton unterseeischen Konta.ktmlnen. 6) 
Die Verwendung von unterseeischen selbsttätigen Kontakt· 

minen, die für den Kriegführenden zu Angriff und Verteidigung un
entbehrlich, für den neutralen Handel dagegen äußerst gefährlich ist, 
bildete seit den Erfahrungen des russisch-japanischen Krieges den 
Gegenstand vielfacher Erörterung in der Literatur wie auf den Ver
sammlungen der Fachmänner. Das achte Abkommen von 1907 
hat es versucht, die Interessen der Kriegführenden mit denen 
des Handels in Einklang zu bringen, indem es bestimmte: 

a) Es dürfen nur Minen und Torpe4os von einer gewissen 
technischen Beschaffenheit zur Verw~mdung gelangen. Art. 1 
untersagt: 

(1) Das Legen von un verankerten selbsttätigen Kontakt
minen (mines flottantes ), außer wenn diese so eingerichtet sind, 
daß sie spätestens eine Stunde, nachdem der sie Legende die 
Aufsicht über sie verloren hat, unschädlich ("blind") werden; 

fI) das Legen verankerter selbsttätiger Kontaktminen 
(mines amarrees), außer wenn sie unschädlich werden, sobald 
sie sich von ihrer Verankerung losgerissen haben; 

1) die Verwendung von Torpedos, außer wann sie nn· 
schädlich werden, nachdem sie ihr Ziel verfehlt haben. 

Die Minen und Torpedos, die jenen Anforderungen ent· 
sprechen, dürfen auf hoher See und in den Meerengen, sowie 
in den Küstengewässern der Kriegführenden gelegt werden. Doch 
untersagt Art. '2 (deutscher Vorbehalt I) das Legen vor den Küsten 
und Häfen des Gegners, wenn es zu dem alleinigen Zweck ge
schieht, die Handelsschiffahrt zu unterbinden. 

5) Vgl. Sohüoking. B. Z. XVI 121 (erwähnt. daß Seeminen du 
erste Mal 1848 von W. Siemens zur Verteidigung des Kieler Hafens 
verwendet wurden). v. Martitz 476 und auf der Tagung der lnter. 
national Law Asaociation zu Berlin 1006. Annuaire xxm 177, XXIV 
226. :xxv 421. Noalhat. Lee torpillee et les mines sousma.rinea. lOOlS. 
v. Chlumetzky. GrinhutAI Zeitsohrift XXXUT 663. Wetzstein, Die 
Seeminenfra.ge im Völkerreoht. Leipziger Dias. 1908. Rooholl, Die 
Frage der Minen im Seekrieg usw. 1910. Berg. Der Seeminenkrieg UBW. 
Würzburger Dias. 1910. Bustamante I 259. de Louter II 316. Ny. 
m 196. Oppenheim II 227. Ullmann 490. 
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Die Staaten, deren Minen den Anforderungen noch nicht 
entsprechen, verpflichten sich, ihr Material möglichst bald ent· 
sprechend umzugestalten (Art. 6). 

b) Bei Verwendung von verankerten Minen sind für die 
Sicherheit der friedlichen Schiffahrt alle möglichen Vorsichts· 
maßregeln zu treffen (Art. 3); nach Beendigung des Kriegs sind 
die gelegten Minen möglichst zu beseitigen (Art. 5). 

c) Die neutralen Mächte dürfen vor ihren Küsten selbst· 
tätige Kontaktminen legen, sind dabei aber an die für die Krieg
führenden aufgestellten Regeln gebunden (Art. 4). 

2. Die Beschießung durch Seestreitkräfte. 
Nachdem bereits 1899 für den Landkrieg die Beschießung 

unverteidigter Plätze untersagt war, ist durch das neunte Ab
kommen von 1907 diese Rechtsregel auch auf den Seekrieg 
ausgedehnt worden. 

a) Artikel 1 verbietet die Beschießung von unverteidigten 
Häfen, Städten, Dörfern, Wohnstätten oder Gebäuden durch See
streitkräfte. Gegen den zweiten Absatz, der die Beschießung aucb 
dann ausschließt, wenn die Verteidigung lediglich in dem Legen 
von unterseeischen Kontaktminen vor dem Hafen besteht, haben 
sowohl das Deutsche Reich als auch andere Staaten Vorbehalte 
gemacht. 

Von dem Verbot der Beschießung sind jedoch ausgenommen 
(Art. 2) Anlagen, Niederlagen, Werkstätten und Einrichtungen, die 
für die Zwecke der Kriegsführung dienstbar gemacht werden 
können, mit Einschluß der im Hafen befindlichen Kriegsschiffe. 
Diese Gegenstände können durch Geschützfeuer zerstört werden, 
wenn jedes andere Mittel ausgeschlossen ist, und die Ortsbehörden 
nicht selbst die Zerstörung vornehmen. 

b) Ausnahmsweise ist die Beschießung unverteidigter Plätze 
gestattet, wenn die Ortsbehörde sich weigert, der Anforderung 
von Leb e n s m i tt eIn 0 der Vor rät e n nachzukommen, die 
für das augenblickliche Bedürfnis der vor dem Platz liegenden 
Seestreitmacht benötigt werden. In diesem Falle muß der Be
schießung eine ausdrückliche Ankündigung vorangehen. Für die 
Requisitionen gelten dieselben einschränkenden Bestimmungen 
wie im Landkrieg. Werden Auflagen in Gel d nicht bezahlt, so ist 
die Beschießung unter allen Umständen ausgeschlossen (Art. 3, 4). 

c) Für den Fall der Beschießung wiederholen die Artikel 5 
bis 7 die in den Artikeln 16 bis 28 der Ordnung für den Landkrieg 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Auf!. 22 
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gegebenen Bestimmungen (Schonung gewisser Gebäude; voran
gehende Benachrichtigung; Verbot der Plünderung). 

8. Die unterseeischen Kabel 1m SeekrIeg.8) 

Hier haben sich allgemein anerkannte Rechtssätze noch 
nicht ausgebildet. Die Konvention vom 14. März 1884 (oben 
§ 29 112) bezieht sich nicht auf die Rechtslage der Kabel im See
krieg. Der Artikel 54 der Ordnung für den Landkrieg (oben S. 331) 
hat nur die auf dem besetzten Gebiet mündenden Kabel im Auge. 
Aus den allgemeinen Grundsätzen des Kriegsrechts können wohl 
die folgenden Regeln abgeleitet werden: 

a) In den eigenen und fremden Küstengewässern sowie auf 
offener See sind die Kriegführenden, soweit der Kriegszweck es 
verlangt, berechtigt, _alle Kabel zu benutzen, zu überwachen (durch 
Kontrollierung oder Sperrung des Nachrichtendienstes) und zu 
zerstören, die auf ihrem eigenen Gebiete oder auf dem des 
Gegners landen, auch wenn sie dieses Gebiet mit einem neutralen 
Staate verbinden, und ohne Rücksicht darauf, daß sie im Eigen
tum eines neutralen Staatsangehörigen oder einer neutralen Ge-
sellschaft stehen. . 

b) Kabel, die das Gebiet zweier neutralen Staaten verJjinden, 
dürfen nicht zum Gegenstand eines Eingriffs gemacht werden. 

4. Die Blockade.7 ) 

a) Blockade ist die Absperrung eines felndllchen KÜ8tenstriehl 
(eines Hafens oder anderen Platzes, einer Flußmündung) vom See· 
verkehr. 

6) Vgl. außer der zu § 29 11 2 angegebenen Literatur: Rey, R. G. 
VITI681. v. Bar, L. A. XV 414. Dupuis, R. G. X 532. Kro.emer, Die 
unterseeisohen Telegraphenkabel in Kriegszeiten (Rostooker reohtswissen. 
schaftliehe Studien 15). 1903. Bennig, B. Z. XIV 382. Scholz, Krieg 
und Seekabel. 1904. J ouhanno.ud, Lee cables souemariDB, leur protection 
en temps de paix et en temps de guerre. 1904. Cybichowski, B. Z. 
XVIT 160. Zuculin, I cavi sottoma.rini eil telegrafo senza fili nel diritto di 
guerro.. 1907. H. MäHer, Kabel und Seekriegsreoht. Wirzburger 
Dies. 1911. Liepmann 14. N ys III 314. Oppenheim ll271. 

7) V gl. außer der zu § 38 Ill4 angefihrten Literatur (uamentlich 
Söderquist über die geschichtliohe Entwioklung): Fauohille, Du 
bloOUB maritime. 1882. Pohl, B. Z. XVII 1. Wiethaus, Die Blockade. 
Würzburger Dias. 1908. Ma.rtin, ll:tude sur le blocue ma.ritime. Pariser 
These. 1909. Güldeno.gel, Verfolgung und Rechtsfolgen des Blockade. 
bruchs. Banner Diss. 1911. Bustamo.nte I 289. de Louter II 318, 
432. Nys m 165,691. Oppenheim ll450. Ullmann 490. - Zur Kon. 
tinentalsperre vgl. Lexis, H. St. VI 156. 



§ 41. Die Reohtssätze des Seekriegsrechtea. 339 

Die Blockade, die dem Feinde die Zufuhr von der See her 
abschneidet, ist eine der wirksamsten Waffen im Seekrieg, zugleich 
aber ein schwerer Eingriff in das Interesse des neutralen Handels. 
Sie ist daher der Gegenstand vielfacher und eingehender Erörte
rungen gewesen. 

Schon die bewaffnete Neutralität von 1780 (oben S. 18) 
hatte die Effektivität der Blockade verlangt. Nur dort soll 
die Blockierung rechtswirksam sein, "ou il y a, par des bätiments 
de guerre arretes et suffisamment proches, un danger evident 
d'entrer". Damit war die sogenannte papierene Blockade, der 
blocus sur papier oder de cabinet, auch blocus anglais genannt, 
für rechtsunwirksam erklärt. Aber noch in der Zeit der Napoleo
nischen Kriege haben die Seemächte, England sowohl wie Frank
reich, mit Erfolg der bloßen Erklärung, daß ein ausgedehntes Küsten
gebiet blockiert sei, die Wirkung einer tatsächlichen Blockade 
beigelegt (man denke auch an die Kontmentalsperre). Dieser 
Verfügung gegenüber bestimmte die Pariser Seerechts deklaration 
von 1856: "Les blocus, pour etre obligatoires, doivent etre effec
tives, c'est a dire maintenus par une force suffisante pour inter
dire reellement l'acces du littoral de l'ennemi." Damit war, im 
Gegensatz zur Vereinbarung von 1780, die Blockade durch kreu
zende Schiffe (Kreuzerblockade, blocade par croisieres) anerkannt. 
Obwohl nicht alle Seemächte dieser Bestimmung beitraten, ist sie 
doch im Lauf des 19. Jahrhunderts tatsächlich allgemein beachtet 
worden. In den Staatsverträgen, auch in denen des Deutschen 
Reiches mit den mittel- und südamerikanischen Staaten, haben 
sich die Mächte vielfach noch ausdrücklich znr Beachtung dieser 
Rechtsregel verpflichtet. V gl. z. B. die oben § 39 IV angeführten 
Verträge Deutschlands mit Mexiko und Salvador. 

Dennoch blieb eine Reihe von Streitfragen ungelöst. Be
sonders bestritten war die Theorie der "fortgesetzten Reise" 
(voyage continue, Reisetheorie), die die ganze Fahrt des Schiffes, 
von dem Verlassen des Heimathafens bis zur Rückkehr in diesen, 
als eine Einheit betrachtet und den Folgen des versuchten Blockade
bruchs unterwerfen will (vgl. unten Note 8). Die Verhandlungen 
der zweiten Friedenskonferenz führten zu keinem Ergebnis. Die 
Londoner Seekriegsrechtserklärung von 1909 hat dagegen im 
ersten Kapitel die Blockade im Seekrieg eingehend geregelt 
(Art. 1 bis 21). 

22* 
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b) Das Blockadereeht steht dem KrIegführenden zu; e8 ergreift 
die feindliche oder die vom Feind besetzte eigene Küste. Der Zugang 
zu neutralen Häfen und Küsten darf dagegen nicht gesperrt werden 
(Art. 1, 18). 

Sperrung der Küste durch Aufständische, die nicht als 
kriegführende Partei anerkannt sind, ist rechts unwirksam (oben 
§ 38 II14). 

Ausgeschlossen ist die Blockierung eines Teils der offenen 
See sowie einer Meerenge, die Teile der offenen See miteinander 
verbindet; ebenso die Blockierung solcher Land- und Wasserge
biete, die durch allgemeine oder besondere Vereinbarungen neu
tralisiert sind (oben § 40 I). 

Der Abschluß der Küste erfolgt durch stationierte oder 
kreuzende Kriegsschiffe; Unterseeboote genügen selbstverständ
lich. Die Sperrung des Fahrwassers durch Steine oder versenkte 
Schiffe (blocus par pierres ) oder durch Minen hat mit dem Rechts
begriff der Blockade nichts zu tun; der Blockadebruch zieht also 
keine Rechtsfolgen nach sich. 

e) Die Blockade muß, um rechtswIrksam zu sein, tatsäehJlch 
wirksam sein (Art. 2 bis 7). 

Sie muß mithin durch eine Streitmacht aufrechterhalten 
werden, die hinreicht, um den Zugang zur feindlichen Küste in 
Wirklichkeit zu verhindern. Entfällt die Wirksamkeit, etwa weil 
die blockierenden Schiffe vor der herannahenden Streitmacht des 
Gegners das Weite gesucht haben, so ist die Blockade aufgehoben. 
Das gilt aber nicht für den Fall, daß sich die blockierenden Schiffe 
infolge schlechten Wetters zeitweise entfernt haben. 

Die Blockade muß den verschiedenen Flaggen gegenüber 
unparteüsch gehandhabt werden. Doch kann neutralen Kriegs· 
schiffen die Durchfahrt gestattet werden. Auch können neutrale 
Kriegs- und Handelsschiffe im Fall der Seenot (detresse) in den 
blockierten Hafen einlaufen und später unter der Voraussetzung 
wieder verlassen, daß sie dort keine Ladung gelöscht oder ein
genommen haben. 

d) Die Blockade muß, um rechtswIrksam zu sein, erkIir& UDd 
bekannigegeben werden (Art. 8 bis 18). 

Die Erklärung (Deklaration) der Blockade muß von 
der blockierenden Macht oder von den in ihrem Namen handelnden 
Befehlsstellen ausgehen. Sie hat zu bestimmen: 1. Den Tag des 
Beginns der Blockade; 2. die geographischen Grenzen der 
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blockierten Küstenstrecke ; 3. die Frist, die den neutralen Schiffen 
zum Auslaufen gewährt werilen muß. Fehlt eine dieser Angaben, 
so ist die Erklärung in ihrem ganzen Umfange nichtig. 

Die Erklärung muß be k a n n t g e g e ben werden (N otifi
kation); 1. Den neutralen Mächten gegenüber durch die krieg
führende ;Macht selbst; 2. den Ortsbehärden gegenüber durch 
den Befehlshaber der blockierenden Streitmacht. Das gleiche 
gilt von der Ausdehnung, der Wiederaufnahme und der Aufhebung 
der Blockade. 

e) Der Blockadebruch hat den Verfall des Schiffs und der Ladung 
zur Folge (Art. 14 bis 21). 

Blockadebruch ist der Versuch eines neutralen Schiffs, an 
die blockierte Küste zu gelangen, oder von ihr aus die offene 
See zu gewinnen; nicht aber der Versuch, sich mit der Küste in 
funkentelegraphische Verbindung zu setzen. 

Die Beschlagnahme des Schiffes ist bedingt durch die wirk
liche oder vermutete K e n n t n i s der Blockade. Die Kenntnis 
wird vermutet, wenn das Schiff einen neutralen Hafen nach Ab
lauf einer angemessenen Zeit seit Bekanntgabe der Blockade 
an die diesen Hafen innehabende Macht verlassen hat. Nähert 
sich das Schiff dem blockierten Hafen ohne wirkliche oder ver
mutete Kenntnis von dem Bestehen der Blockade, so muß die 
Bekanntgabe an das Schiff selbst durch einen Offizier der blockie
renden Streitmacht erfolgen (sogenannte Spezialnotifikation). 

Die Beschlagnahme darf nur innerhalb des 
Aktionsbereiches der blockierenden Kriegsschiffe 
s tat tf i n den (Ablehnung der "Reisetheorie") 8). Sie ist daher 
unzulässig, solange das Schiff, wenn auch mit dem Kurs nach dem 
blockierten Hafen, noch nicht in den Aktionsbereich des Blockade
geschwaders gekommen ist; und sie ist unzulässig, wenn das 
Schiff, obwohl aus dem blockierten Hafen kommend, diesen 
Aktionsbereich bereits wieder verlassen hat. Die Beschlagnahme 
ist ausgeschlossen, wenn das Schiff, das in den Aktionsbereich 

8) Vgl. oben S. 339. Die Theorie der einheitlichen Reise ist im 
Anschluß an den Springbock.FaJl, von den Vereinigten Staaten seit 
dem Sezessionskrieg festgehalten und noch in den Naval War Code 
(1900 bis 1904) aufgenommen worden. Vgl. v. Hansemann, Die Lehre 
von der einheitlichen Reise im Rechte der Blockade und Kriegskonter
bande. Würzburger Diss. 1910. Beiheft zu K. Z. IV. 
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des Geschwaders gekommen ist, zur Zeit auf der Fahrt nach 
einem nicht blockierten Hafen sich befindet, wie auch immer die 
spätere Bestimmung von Schiff oder Ladung sein mag. Sie ist 
aber zugelassen, solange das Schiff, das den blockierten Hafen zu 
verlassen oder anzulaufen versucht hat, von einem der blockie· 
renden Kriegsschiffe verfolgt wird. 

Die Einziehung des S chi ff es, das des Blockadebruchs 
schuldig befunden wird, erfolgt unter allen Umständen. Die Ein
ziehung der Lad u n g entfällt, wenn nachgewiesen wird, daß der 
Befrachter, zur Zeit der Verladung der Ware, die Absicht des 
Blockadebruchs weder gekannt hat noch kennen konnte. Über 
die Berechtigung der Wegnahme entscheiden die Prisengerichte 
(unten § 43). Die Man n s eh a ft des verurteilten Schiffes kann 
bis zur Beendigung des Verfahrens zurückbehalten, muß dann 
aber freigegeben werden. 

5. Andere Feindsellgkelten. 

Die oben § 40 111 besprochenen Rechtssätze über die Grenzen 
der zulässigen Feindseligkeiten im Landkrieg beanspruchen auch 
für den Seekrieg Geltung. 

IV. Die Rechtsstellung der KrIegsgefangenen Ist dieselbe wie Im 
Landkrieg (oben § 40 IV). 

V. Die Anwendung der Grundsätze der Genfer Konvention Im Seekrieg.') 

Der im Jahre 1868 gemachte Versuch, die Genfer Konvention 
von 1864 auf den Seekrieg auszudehnen (oben S. 325), hatte zu
nächst keinen Erfolg. Dagegen findet nach der dritten Konvention 
von 1899 die Genfer Konvention, unter zeitgemäßer Weiterbildung 
ihres Grundgedankens, auch im Seekrieg Anwendung. Nachdem 
aber die Landkriegskonvention von 1864 durch die vom Jahre 
1906 ersetzt war (oben § 40 V), war auch die Umarbeitung der 
Seekriegskonvention von 1899 notwendig geworden. Sie erfolgte 
in dem zehnten Abkommen von 1907. Dabei ist zu beachten, daß, 
wenn Kriegsunternehmungen zwischen Land- und Seestreitkräften 
stattfinden, das Abkommen (nach Art. 22) nur für die eingeschiff
ten, nicht für die ausgeschifften Streitkräfte Geltung hat. 

9) Vgl. Cauwes, L'extension des prinoipes de Ja Convention de 
Genhe aux guerres maritimes. 1899. Ubrioh, Die Ausdehnung der Genfer 
Konvention auf den Seekrieg usw. Erlanger Dias. 1907. Fauohille, 
R. G. VI 291. Bajer, R. G. VllL 226. Bustamante I 307. Oppenheim 
II 252. Ullmann 487. Besonders aber Meurer TI 341. 
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1. Die LazarettschiHe, die den Verwundeten, Kranken nnd SchlU
llrüehigen HiHe bringen, "sind zu achten und von der Wegnahme 
ausgeschlossen" (Art. 1 bis 6). 

Die Konvention unterscheidet drei Gruppen von solchen 
Schiffen: je nachdem sie a) von einem kriegführenden Staate selbst 
oder b) von Staatsangehörigen (Privatpersonen oder amtlich aner
kannten Hilfsgesellschaften) eines kriegführenden Staates oder 
c) von Staatsangehörigen eines neutralen Staates ausgerüstet 
sind. Diese Schiffe sind rechtzeitig mit ihrem Namen anzumelden; 
die der zweiten Gruppe bedürfen einer amtlichen Bescheinigung 
von seiten des Staates, dem sie angehören; die der dritten Gruppe 
haben sich der Leitung eines der Kriegführenden zu unterstellen. 
Sie sind durch weißen Anstrich und durch einen wagerechten 
grünen (erste Gruppe) oder roten (zweite und dritte Gruppe) 
Streifen kenntlich zu machen; neben der Nationalflagge führen 
sie die Flagge der Genfer Konvention, die der dritten Gruppe 
außerdem am Hauptmast die Flagge des Kriegführenden, dem 
sie sich unterstellt haben (also d re i Flaggen). Andere als die 
genannten Fahrzeuge, die Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige 
an Bord genommen haben, können zwar aus diesem Grunde nicht 
weggenommen werden, bleiben aber der Wegnahme ausgesetzt, 
wenn sie sich einer Verletzung der Neutralität schuldig gemacht 
haben. 

Die Lazarettschiffe sollen den Verwundeten, Kranken, Schiff
brüchigen ohne Unterschied der Nationalität Hilfe und Beistand 
leisten. Sie dürfen aber die Bewegungen der Kriegsschiffe nicht 
behindern; diese können ihnen befehlen, sich zu entfernen, ihnen 
eine bestimmte Fahrtrichtung vorschreiben, sie, wenn die Um
stände es erfordern, auch zurückhalten. Sie verlieren den Schutz, 
wenn sie dazu verwendet werden, dem Feinde zu schaden (Art. 8). 
Neutrale Handelsschiffe, Yachten und Boote, die, aufgefordert oder 
unaufgefordert, Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige aufge
nommen haben, genießen besonderen Schutz und bestimmte Ver
günstigungen; nur im Falle der Neutralitätsverletzung können 
sie weggenommen werden (Art. 9). 

!. Die SehiHslazarette der KrlegsschiUe sollen bel einem Kampf 
an Bord tunUehat geachtet und geschont werden; das gelstllche, ärzt
Hche und Lazarettpersonal weggenommener Schifte Ist unverletzUch 
und kann nieht kriegsgefangen gemacht werden (Art. 7, S, 10). 
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Die Lazarette und ihre Ausrüstung bleiben den Kriegs. 
gesetzen (dem Beuterecht) unterworfen, dürfen aber, abgesehen 
von dem Falle gewichtiger militärischer Erfordernisse, ihrer Be· 
stimmung nicht entzogen werden, so lange sie für Verwundete 
und Kranke erforderlich sind. 

Das Personal darf beim Verlassen des Schiffes die Gegen
stände und chirurgischen Instrumente, die Privateigentum sind. 
mitsichnehmen. Es soll jedoch seine Dienste so lange weiter leisten, 
als dies notwendig ist und darf sich erst zurückziehen, wenn 
der Befehlshaber des Schiffes es für zulässig erklärt. Der Krieg· 
führende, in dessen Hand diese Personen fallen, hat ihnen die· 
selben Bezüge und Löhnungen, wie dem Personal gleichen Dienst· 
grades der eigenen Marine, zuzusichern. 

8. Die Vennmdeten und Kranken, die sich an Bord eines 
weggenommenen Schiffes bellnden, sollen TOD dem Wegnehmenden 
ohne Unterseh1ed der NaUonalltä' geschützt; und gepn~ werden 
(Art. 11 bis 21). 

Die Bestimmung bezieht sich auf alle Seetransporte, auch 
auf die von Verwundeten und Kranken des Landheeres. Die Ver
wundeten und Kranken, sowie die Schiffbrüchigen, die in die 
Hand des Gegners fallen, werden kriegsgefangen. Jedes Kriegs
schiff kann daher die Herausgabe dieser Personen verlangen, 
wenn sie sich an Bord eines Lazarettschiffes oder eines andern 
Fahrzeuges befinden. Die Kriegsgefangenen können festgehalten 
oder nach einem Hafen des Wegnehmenden pder nach einem 
neutralen Hafen oder nach einem Hafen ihres Staates gebracht 
werden. Der neutrale Staat hat sie derart zu überwachen, daß 
sie nicht wieder an den Kriegsunternehmungen teilnehmen können. 
Dieselbe Verpflichtung tritt ein, wenn ein neutrales Kriegsschiff 
solche Personen an Bord genommen hat. 

Rettnng der Schiffbrüchigen während des Kampfes ist nicht 
RechtspßichL Doch sollen nach jedem Kampf die bei den Kriegs. 
parteien die Schiffbrüchigen, Kranken und Verwundeten auf· 
suchen und sie wie die Gefallenen gegen Beraubung und schlechte 
Behandlung schützen. Im übrigen wiederholen die Art. 16 und 
17 die Bestimmungen in Art 3 und 4 der Landkriegskonvenfion 
von 1906. 

Die Vertragsmächte verpflichten sich, die Bestimmungen des 
Abkommens ihren Marinen und besonders dem geschützten Per· 
sonal bekanntzumachen und sie zur Kenntnis der Bevölkerung zu 
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bringen; ferner durch Strafdrohungen der Beraubung und schlech
ten Behandlung der Verwundeten und Kranken sowie dem Miß
brauch der Abzeichen des Sanitätsdienstes entgegenzuwirken 
(Art. 20, 21). 

4. In Kriegszeiten sind die Lazarettschiffe von der Entrichtung 
der Hafengebühren befreit. 

Dieser Satz ist durch den Staatenvertrag vom 21. Dezem
ber 1904 (R. G. BI. 1907 S. 722) vereinbart worden. Vertrags· 
staaten sind; Deutschland, Österreich-Ungarn, Belgien, China, 
Korea, Dänemark, Spanien, die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, 
Montenegro, die Niederlande, Persien, Peru, Portugal, Rumänien, 
Rußland, die Schweiz, Serbien und Siam. Serbien hat nicht 
ratifiziert; beigetreten sind Guatemala, Norwegen und Schweden 
IR. G. BI. 1907 S. 730, 1909 S. 333). 

VI. Das feindliche Privateigentum unter feindlicher Flagge unter
liegt im Seekrieg als gute Prise dem Seebeuterecht, d. h. der Weg
nahme durch die KrlegsschlHe (beziehungsweise Kaper) des Gegners.lO ) 

1. Der Grundsatz. 
Während die Unverletzlichkeit des Privateigentums im Land· 

krieg längst anerkannt ist, unterliegt auch heute noch das Privat
eigentum im Seekrieg dem Beuterecht. Zwar hatten Preußen und 
die Yereinigten Staaten bereits in ihrem Vertrag von 1785 (Strupp I 
82, Niemeyer 122) die Unverletzlichkeit des Privateigentums pro-

10) Quellen in Niemeyer, Urkundenbuch. - Röpcke, Das 
Seebeuterecht. 1904 (Rostocker rechtBwissenschaftliche Studien, heraus
gegeben von )latthiass und Geffken, II 7). Giordana, La proprieta 
privata nelle guerre marittime secondo i1 diritto internazionale pubbIico. 
1907. Watanabe, Das Prisenverfahren, mit besonderer Berücksichtigung 
des japanischen Prisenrechts. Jenaer Dias. 1903. Liepmann, B. Z. XVII 
303. Bentwich, Tbe law of private property in war. 1907. Mar
strand-Mechlen burg, Das japanische Prisenrecht in seiner Anwendung 
im japanisch-russischen Krieg, 1908. Weh berg, Das Beuterechtim Land
und Seekrieg. 1909. Nord, B. Z. XXII 289 (die Türkei im tripolitanischen 
Krieg). Pa pp e n h e i m er, Die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe 
beim Ausbruch der Feindseligkeiten. Würzburger Dias. 1911. Posse, B. Z. 
XXI 123 (sehr eingehende Darstellung). Hirschmann, Das internatio· 
nale Prisenrecht. 1912. Hüttenheim, Die HandeIsschüfe der Krieg
führenden. 1912 (Beilageheft zu K. Z. VI). Schramm, Das Prisen
rechtin seiner neuesten Gestaltung. 1913. Loreburn, Privateigentum im 
Seekrieg. Deutsch von Niemeyer. 1914. Bustamante I 319. de Lou ter 
II 326, 464. Meurer II 262. Nys III 397. Oppenheim II 225. UIImann 
510. - V gI. auch die Literaturanga.ben in § 26 Note 1. 
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klamiert. Großbritannien aber hält heute noch, trotz einer immer 
stärker werdenden Gegenströmung, an dem Seebeuterecht als 
einer wertvollen Waffe im Seekrieg fest und würde lieber auf 
die Wegnahme der Kontrebande als auf die der feindlichen 
Handelsschiffe verzichten. 

Der zweite und der dritte Absatz der Pariser Seerechtsdekla.· 
ration von 1856 hatt~n feindliches Gut unter neutraler Flagge und 
neutrales Gut unter feindlicher Flagge für unverletzlich erklärt, 
damit aber die Wegnahme von feindlichem Gut unter feindlicher 
Flagge aufs neue anerkannt. Gerade deshalb haben sich auch 
die Vereinigten Staaten wie verschiedene andere Mächte ge
weigert, der Deklaration beizutreten. Bei dieser Rechtslage ist 
es bisher geblieben. 

Zu Beginn des deutsch·französischen Krieges hatte eine 
Verordnung des Norddeutschen Bundes vom 18. Juli 1870 be
stimmt (B. G. BI. S. 485): "Französische Handelsschiffe sollen der 
Aufbringung und Wegnahme durch die Fahrzeuge der Bundes· 
Kriegsmarine nicht unterliegen. Diese Bestimmung findet keine 
Anwendung auf diejenigen Schiffe, welche der Aufbringung und 
Wegnahme auch dann unterliegen würden, wenn sie neutrale 
Schiffe wären." Da aber Frankreich am 21. Juli 1870 erklärte, 
sich die Wegnahme vorbehalten zu wollen, und da ferner fran
zösische Schiffe (die Desaix) deutschen Handelsschiffen gegen
über das Völkerrecht verletzten, wurde die Bestimmung durch 
Verordnung vom 19. Januar 1871 (B.G.Bl.S.8) mit Wirkung 
vom 10. Februar ab wieder außer Kraft gesetzt. Tatsächlich 
wurden während des Krieges 75 deutsche Schiffe von den fran
zösischen Kreuzern aufgebracht. Auch die Vereinigten Staaten 
haben in dem spanischen Krieg von 1898 das Seebeuterecht aus
geübt, es auch in ihren Naval War Code aufgenommen; ebenso 
Rußland und Japan in dem Kriege von 1904/5. 

Selbstverständlich kann die Anwendung des Prisenrechts 
durch Staatsverträge für immer oder für einen bestimmten Krieg, 
ebenso wie 'durch die nationale Gesetzgebung unbedingt oder unter 
Voraussetzung der Gegenseitigkeit ausgeschlossen werden. V g1. 
den Vertrag Italiens mit den Vereinigten Staaten vom 26. Februar 
1871 (N. R. G. 2 s. I 57, Niemeyer 1147) und das italienische See
rechts - Gesetzbuch vom 25. Oktober 1877 Art. 211, 212 (Nie
meyer I 150). 
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Die erste Friedenskonferenz hat sich mit dem Seebeuterecht 
nicht näher befaßt; die zweite hat nach eingehender Beratung 
des von den Vereinigten Staaten gestellten Antrages, die Un
verletzlichkeit des Privateigentums anzuerkennen, das Seebeute
recht beibehalten, aber in dem sechsten und elften Abkommen ge
wisse Einschränkungen in seiner Ausübung gebracht. Auch auf 
der Londoner Konferenz 1909 ist die Beseitigung an dem Wider
spruche Englands gescheitert. 

2. Den felndUehen Schiffen soll eine Frist zum Auslaufen ge. 
wihrt werden. 

Seit dem Krimkrieg pflegen die Kriegführenden den feind
lichen Handelsschiffen, die von dem Ausbruch der Feindselig
keiten überrascht werden, eine Frist zu gewähren, damit sie 
sich in Sicherheit bringen können (Indult, days of grace, delai 
de fa,veur). So haben die Vereinigten Staaten im Jahre 1898 
den in den amerikanischen Gewässern weilenden spanischen 
Schiffen eine dreißigtägige Frist, Rußland 1904 den japanischen 
Schiffen eine Frist von 48 Stunden, Japan den russischen die 
Frist von einer Woche zur Einnahme der Ladung und zur Ab
reise offengehalten. Dagegen hat die Türkei 1911 schon am Tage 
nach der Kriegserklärung vom 29. September italienische Schiffe 
weggenommen. 

Das sechste Abkommen von 1907 über die Behandlung der 
feindlichen Kauffahrteischiffe beim Ausbruch der Feindseligkeiten 
hat zwar von der Aufstellung einer Rechtsregel abgesehen, aber in 
Artikel 1 es als "erwünscht" bezeichnet, daß den feindlichen 
Schiffen, die sich beim Ausbruch der Feindseligkeiten in einem 
Hafen des Kriegführenden befinden, gestattet werde, unverzüglich 
oder binnen einer ausreichenden Frist auszulaufen und sich in 
Sicherheit zu bringen. Das gleiche gilt für ein Schiff, das den letz
ten Hafen vor Beginn des Krieges verlassen hat und ohne Kenntnis 
der Feindseligkeiten einen feindlichen Hafen anläuft. In diesen 
Fällen ist Anforderung, Beschlagnahme und Einziehung aus
geschlossen. Ist das Auslaufen nicht gestattet worden, oder hat 
das Schiff infolge höherer Gewalt den Hafen nicht binnen der 
Frist verlassen können, so darf es zwar nicht eingezogen, wohl 
aber ge gen Entschädigung angefordert oder mit der Verpflich
tung, es nach dem Krieg 0 h n e Entschädigung zurückzugeben, mit 
Beschlag belegt werden (Art. 2). 

Feindliche Schiffe, die in Unkenntnis der Feindseligkeiten 
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auf See betroffen werden, unterliegen nicht der Einziehung, wohl 
aber der Beschlagnahme oder Anforderung, ja selbst der Zer
störung; doch muß im Falle der Zerstörung für die Sicherheit 
der Personen und die Erhaltung der Schiffspapiere Sorge ge
tragen und für Schiff und Ladung Entschädigung geleistet werden 
(Art. 3 mit deutschem Vorbehalt). 

In all diesen Fällen (Art. 1 bis 3) unterliegt die feindliche 
Ware an Bord der Schiffe, mit dem Schiff oder auch allein, 
der Beschlagnahme oder der Anforderung (Art. 4; deutscher 
Vorbehalt bezüglich der Ware auf den in Art. 3 genannten 
Schiffen). 

Das Abkommen erstreckt sich nicht auf solche Handels
schiffe, deren Bau ersehen läßt, daß sie zur Umwandlung in 
Kriegsschiffe bestimmt sind. 

8. Der Wegnahme unterUegt das feindliche Schiff und die auf 
ihm verfrachtete feindliche Ladung. 

8) Das Schilf Ist feindlich, wenn es unter feindUcher Flagge 
fährt, oder wenn es zu Unrecht die Flagge eines neutralen Staates 
führt, während es die feindliche Flagge zu führen rechtllch verpfUchtet Ist. 

Dieser Satz ist durch Artikel 57 der Londoner Erklärung 
von 1909 ausdrücklich anerkannt worden. Dabei bleibt jedoch 
der Fall außer Betracht, daß ein neutrales Schiff eine ihm in 
Friedenszeiten nicht gestattete Schiffahrt betreibt; England hat 
mithin nicht auf die von ihm aufgestellte "Regel von 1756" 
verzichtet, nach der in diesem Falle das Schiff seine neutrale 
Eigenschaft verliert. 

Schwierigkeiten verursacht der F lag gen w e c h sei, d. h. 
der Übergang eines feindlichen Schiffes zur neutralen Flagge 
durch Kauf, Erbgang usw. Die Londoner Erklärung von 1909 
unterscheidet in den Artikeln 55 und 56, je nachdem der Flaggen
wechsel vor oder na eh Beginn der Feindseligkeiten stattgefunden 
hat. Im ersten Fall ist der Flaggenwechsel gültig, falls nicht 
bewiesen wird, daß er vorgenommen worden ist, um den mit der 
Eigenschaft eines feindlichen Schiffes verbundenen Folgen zu 
entgehen. Eine unwiderlegliche Vermutung spricht für die Gültig
keit, wenn der Übergang mehr als dreißig Tage vor Beginn der 
Feindseligkeiten stattgefunden hat und gegen seine rechtliche 
Wirksamkeit keine Bedenken bestehen. 

Dagegen ist der nach Beginn des Krieges herbeigeführte 
Übergang nichtig, falls nicht bewiesen wird, daß er nicht in 
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fraudem legis herbeigeführt worden ist. Auch hier ist aber 
unter gewissen Voraussetzungen eine unwiderlegliche Vermutung. 
und zwar hier für die Nichtigkeit, aufgestellt. 

b) Die Ladung Ist eine feindliche, wenn sie In feindlichem Eigen
tum steht. 

Artikel 58 der Londoner Erklärung sagt: Die neutrale oder 
feindliche Eigenschaft der an Bord eines feindlichen Schiffes vor
gefundenen Waren wird durch die neu tr ale 0 der fe in d 1 ich e 
Eigenschaft des Eigentümers bestimmt. Dabei ist die 
vielbestrittene Frage offengelassen, ob für die feindliche Eigen
schaft des Eigentümers seine Staatsangehörigkeit oder sein W ohn
sitz maßgebend ist. Die englisch-amerikanische Anschauung, der 
sich Japan, Spanien und die Niederlande angeschlossen haben, 
läßt den Wohnsitz entscheiden; die kontinental-europäische An
sicht, die sich auf überwiegende Gründe zu stützen vermag, 
hält an dem Merkmal der Staatsangehörigkeit fest. Ebenso auch 
die deutsche Prisenordnung yon 1909, die aber (20) subsidiär den 
Wohnsitz entscheiden läßt. Bei Gütern, die im Eigentum einer 
Aktiengesellschaft stehen, ist der Sitz der Gesellschaft maßgebend. 

Für die feindliche Eigenschaft der auf einem feindlichen 
Schiffe vorgefundenen Ware spricht eine widerlegliehe Vermutung. 
Ei gen t ums w e c h sei während der Fahrt nach dem Bestim
mungsort bleibt, von dem Fall des Konkurses abgesehen (stoppage 
in transitu), ohne Einfluß auf die Eigenschaft der Ware (Art. 59 
und 60). 

4. Von der Wegnahme sind gewisse Schiffe und Waren befrelt.11) 

a) Einer von den meisten Staaten geübten Praxis ent
sprechend, befreit das 11. Abkommen in den Artikeln 3 und 4: 
Die ausschließlich der Küstenfischerei oder der kleinen Lokal
schiffahrt dienenden Fahrzeuge sowie ihr Fischereigerät, ihre Take
lage, ihr Schiffsgerät und ihre Ladung; ferner die mit religiösen, 
wissenschaftlichen oder menschenfreundlichen Aufgaben betrauten 
Schiffe. 

b) Die auf feindlichen Schiffen vorgefundenen Briefpost
sendungen der Neutralen wie der Kriegführenden, mögen sie amt
licher oder privater Natur sein, sind unverletzlich. Erfolgt die 

11) Vgl. R. G. VIII 54, R. J. XXXII 455, B. Z. XII 51. Röpcke 60 
Note 2. Nys m 432. BustaIDante II 37 (über die Briefpost). - Anders 
die englische Praxis; vgI. Oppenheim II 232. 
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Beschlagnahme des Schiffes, so sind sie unverzüglich weiter· 
zubefördern (Art. 1). 

6. Das· KriegsscbiU ~ezlehungswelse der Kaper) hat nur das 
Recht der Beschlagnahme. 

Dieses Recht kann selbstverständlich nur auf dem Kriegs· 
schauplatz (hier heute noch ohne jede räumliche Begrenzung), 
mithin niemals in neutralen Gewässern, ausgeübt werden. Seine 
Ausübung vollzieht sich in folgender Weise. Nachdem das ver· 
dächtige Schiff durch einen blinden Schuß (coup de semonce) zum 
Anhalten und zur Weisung seiner Flagge aufgefordert worden 
ist, wird es durch eine Abordnung des Kriegsschiffes besucht, 
damit die Staatsangehörigkeit des Schiffes und der Ladung fest· 
gestellt werden kann. Ergibt eine Durchsicht der Schiffspapiere, 
daß die Voraussetzungen der Wegnahme gegeben sind, so wird das 
Schiff mit Beschlag belegt und entweder durch seine eigene Mann· 
schaft oder durch die Mannschaft des Kriegsschiffes in den 
nächsten Hafen des Wegnehmenden gesteuert. Leistet das Schiff 
Widerstand!!), so kann es in den Grund gebohrt werden; dasselbe 
ist der Fall, wenn die Wegführung den Kreuzer selbst (sei es 
wegen der großen Entfernung des nächsten Hafens, sei es aus 
andern Gründen) dringender Gefahr aussetzt. 

6. Daß die Beschlagnahme gereChtfertigt gewesen sei, muß durch 
ein Urten des Prisengerichts ausgesprochen werden. Mit diesem UrteU 
geht das Eigentum an ScbiU und Ladung (diese, soweit sie feindlich Ist) 
auf den Staat über, dessen KriegsschlH die Wegnahme bewirkt hat. 

Kap i t ä n, 0 ff i z i e r e und Man n s c haft des verfallenen 
Schiffs werden nach dem elften Abkommen von 1907, im Gegen
satze zu der bisherigen übung, in der Regel in ihre' Heimat entlas-

12) Ein Reoht zum bewaffneten Widerstand, ja selbst zur Kape
rung des angreifenden Kriegssohiffes nimmt die englische Literatur 8011· 
gemein an. Vgl. Oppenheim, K. Z. VIII 154. Higgins, War and 
the private citizen. 1912. S. 126. Ebenso überwiegend die amerikanischen 
und italienischen Schriftsteller. Dagegen Schramm, Das Prisenrecht. 
1913. Triepel, K. Z. VIII. Auch das Manuel des Institut Art. 12. 
Die Frage ist zu verneinen. Der Widerstand gegen die Ausübung des 
Seebeuterechts ist rechtswidrig. Die Besatzung des Kauffahrteischiffes 
wird kriegsgefangen. Die Passagiere, die sich im dem Widerstand be. 
teiligt haben, werden kriegsrechtlich abgeurteilt; die übrigen entlassen. 
Aueübung von Feindseligkeiten durch das bewaffnete Handelsschiff ist 
Seeraub. Vgl. Anlage zur deutschen Prisenordnung (von 19(9) vom 
22. Juni 1914 (R. G. BI. S. 3(0). 
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sen und können nur ausnahmsweise zu Kriegsgefangenen gemacht 
werden. Doch ist dabei zu unterscheiden: die einem neu t r ale n 
Staat angehörigen Mannschaften werden in keinem Fall Kriegs
gefangene; der Kapitän und die Offiziere nur dann, wenn sie sich 
weigern, das schriftliche Versprechen abzugeben, daß sie während 
der Dauer des Kriegs auf keinem feindlichen Schiff Dienste nehmen 
werden. Der Kapitän, die Offiziere und die Mannschaft, die 
Angehörige des feindlichen Staates sind, werden Kriegs· 
gefangene, wenn sie das schriftliche Versprechen nicht abgeben, 
keinen Dienst (auch zu Lande) zu nehmen, der mit den Kriegs· 
unternehmungen im Zusammenhang steht. Hat das Schiff an den 
Feindseligkeiten teilgenommen, so finden diese Bestimmungen 
keine Anwendung (Art. 5 bis 8) j die Besatzung fällt also in 
Kriegsgefangenschaft. 

Ungerechtfertigte Beschlagnahme verpflichtet den Staat, dem 
das aufbringende Kriegsschiff angehört, zur Entschädigung des 
Schiffes. 

über das Verfahren in Prisensachen vgl. unten § 43. 

7. Wird vor rechtskräftiger Entscheidung des Prisengerichts da. 
aufgebrachte Schilf dem aufbringenden Kreuzer wieder entrissen oder 
reUngt es ihm zu entkommen (reprise, reeousse), so verbleibt Schlfl 
wie Ladung dem lriiheren Eigentümer. 

8. Das Prlsenreeht endigt mit dem endgültigen Aufhören der 
FelndseUgkelten, also Insbesondere mit dem Frledensschluß. 

Die später erfolgte Wegnahme ist rechts unwirksam ; die 
früher erfolgte kann vor dem Prisengericht weiterverfolgt werden. 
Meist werden bereits im Waffenstillstandsvertrag besondere Ver
einbarungen auch über die vor den Prisengerichten schwebenden 
Rechtsstreitigkeiten getroffen. 

V gl. Art. 111 des Zürcher Friedens zwischen Österreich und 
Frankreich vom 10. November 1859 (Strupp I 271). Ferner den 
Frankfurter Friedensvertrag vom 10. Mai 1871 Art. 13: "Die 
Deutschen Schiffe, welche durch Prisengerichte vor dem 2. März 
1871" (an diesem Tage wurden die Ratifikationen der Friedens· 
prilliminarien vom 26. Februar ausgetauscht) "kondemniert waren, 
sollen als endgültig kondemniert angesehen werden. 

Diejenigen, welche an besagtem Tage nicht kondemniert 
waren, sollen mit der Ladung, soweit solche noch vorhanden, 
zurückgegeben werden. Wenn die Rückgabe der Schiffe und. 
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Ladungen nicht mehr möglich ist, so soll ihr nach dem Verkaufs
preise bemessener Wert ihren Eigentümern erstattet werden." 

vn. KrIegsverträge. 
Hier gilt das oben § 40 VII über Kriegsverträge im Land· 

krieg gesagte. 

§ 42. Die Rechtsstellung der neutralen Mäehte.1) 

I. Der Krieg erzeugt nicht nur ein Rechtsverhältnls zwischen den 
Kriegführenden, sondern auch ein solches zwischen den Krlegführen. 
den und den nicht am Kriege beteillgten Mächten. 

Dieses RechtsverhältnIs, daA eine wesentliche Verschiebung des 
Frledensverhältnisses darstellt, wird Neutralität genannt. Für die 
neutralen Mächte (medii In bello) ist der Krieg eine res Inter alios 
gesta: sie haben gegen die Kriegführenden den Anspruch, von den 
FelndseUgkeiten unberührt zu bleiben; und sie haben den Krleglührenden 
gegenüber die Verpmchtung, an den Feindseligkeiten keinen Antell zu 
nehmen. Das Prinzip der Neutralität bedeutet Beschränkung des Kriegs 
auf die kriegführenden Mächte. 

Die Rechtsstellung der Neutralen tritt ohne weiteres mit 
dem Kriegszustande ein. Die am Krieg nicht beteiligten Staaten 
pflegen noch besondere Neutralitätserklärungen abzugeben; ihr 
Wert liegt lediglich darin, daß sie zunächst die Behörden und 
Staatsbürger, dann aber auch die Kriegführenden über die Auf
fassung aufklären, welche die Regierung von den ihr durch die 
Neutralität auferlegten Pflichten hat; diese Pflichten selbst ver· 

1) Schopfer, R. G. I1632. Feraud-Giraud, R. G. n 291. Kleen, 
Lois et usages de Ia neutraIite d'apr~ le droit international conven· 
tioonel et DOutumier des ~tats civilises. L Band. 1898, IL 1900. Law
rence, War ud NeutraIity in the Far East. 2. Anfl. 1904. Verrael, Las 
Iois de 1& guerre et la neutraIite. 1906. Ottolenghi, Jl rapporto di 
neutralit&. 1907. Huber, Das Neutralitätsrecht in seiner neuesten 
Gestaltung. 1908 (Festgabe für den Schweizerischen Jurlstenverein). 
Dumas, R. G. XVI 289 (Durchzug von Truppen durch neutrales Ge
biet). Duplessix, R. G. XVI 660 (gegen Dumas). Albrecht, Requi
sitionen von neutralem Privateigentum, insbesondere von SchiHen. Bei
heft I zu K. Z. VL 1912. Holland, Letters to the Times upon War 
andNeutrality(18S1-1909). 1909. Frankenbach, Die RechblstellungvoD 
neutralen Staatsangehörigen in kriegführenden Staaten 1910. de Lou ter 
II 366. Nys m 535. Oppenheim II347. Ullmann 514. - Die Neu
traIitätserklii.rungen sowie die Erklä.rungen der Kriegfiihrenden während des 
spanisch -amerikanisohen Krieges von 1898 lind abgedruckt N. R. G. 
2. XXIX 55; die während des r1lS8isch.japa.nisohen Krieges ergangenen 
R. G. XI doownents. 
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mag die Erklärung weder einzuschränken noch zu erweitern. 
Das Deutsche Reich hat während des spanisch-nordamerikanischen 
Krieges von 1898 wie während des englischen Krieges mit den 
Burenfreistaaten 1900 von einer besonderen Neutralitätserklärung 
abgesehen, dagegen während des russisch-japanischen Krieges 
(Reichsanzeiger vom 13. Februar 1904) eine solche erlassen. 

1. Der strenge Rechtsbegriff der Neutralität ist dem alten 
Völkerrecht fremd; von der Willkür des Kriegführenden hing 
es ab, ob er die Mächte, die nicht für ihn waren, als seine 
Feinde ansehen wollte oder nicht. Verschiedene Vereinbarungen 
einzelner Mächte (Pyrenäenvertrag 1659, Utrechter Frieden 1713), 
sowie insbesondere auch die Bemühungen Preußens, hatten keinen 
bleibenden Erfolg. Erst durch die bewaffnete Neutralität (oben 
S.18) wurde von den neutralen Mächten unter der Führung Ruß
lands die Rechtsstellung der am Kriege nicht beteiligten Staaten 
für den Seekrieg zur Anerkennung gebracht. Einen neuen und 
wesentlichen Fortschritt in der Anerkennung der den Neutralen zu
stehenden Rechte brachte der Pariser Frieden von 1856. Auf der 
zweiten Friedenskonferenz 1907 wurden die Rechte und Pflichten 
in zwei Konventionen genauer bestimmt, von denen die eine 
(die 5.) den Landkrieg, die andere (die 13.) den Seekrieg be
handelt. Von besonderer Wichtigkeit waren die Verhandlungen der 
Londoner Konferenz 1909. Hier gelang es, die wichtige Materie 
der Konterbande und verschiedene damit zusammenhängende 
Fragen in befriedigender Weise, wenn auch nicht abschließend, 
zu regeln. Dennoch hat die englische Kriegführung 1914/15 den 
neutralen Mächten vielfachen Anlaß zu berechtigten Beschwerden 
gegeben. 

2. Der Begriff der Neutralität läßt Abstufungen nicht zu. 
Jede Beteiligung am Kriege, nicht nur die Teilnahme an den 
Feindseligkeiten der bewaffneten Macht, vernichtet die aus der 
Neutralität fließenden Rechte. Auch die sogenannte "w 0 h l
woll end e Neu t r a I i t ä t" (neutralite bienveillante), wie sie auch 
Art. 2 des deutsch-österreichischen Bündnisvertrages vom 
I. Oktober 1879 vereinbart (oben § 3 S. 27), steht, sobald sie über 
die rein diplomatische Unterstützung hinausgeht, im Widerspruch 
mit dem Begriff der Neutralität und berechtigt den Gegner dazu, 
den Freund seines Feindes als Feind zu behandeln. Dagegen ist 
es durchaus nicht ausgeschlossen, daß die neutralen Mächte 
ihre Neutralität durch Aufgebot ihrer Truppenmacht, durch Sper-

v. L Is z t. Völkerrecht. 10. Auf!. 23 
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rung ihrer Häfen, Legung von Seeminen usw. zu verteidigen sich 
anschicken (bewaffnete Neutralität), solange sie nicht an
griffsweise gegen einen der Kriegführenden vorgehen; und die 
Anbietung einer Vermittlung zwischen den Streitteilen ist durch 
die Haager Konferenz zu einem guten Recht eines jeden neutralen 
Staates geworden (oben § 38 12). 

3. Den neutralen Mächten gegenüber haben die Krieg
führenden sich jeder Feindseligkeit zu enthalten. Es darf daher 
das Land- und Wassergebiet der neutralen Staaten mit Einschluß 
der Küstengewässer unter keinen Umständen zum Schauplatz 
kriegerischer Operationen gemacht werden. Die neutrale Rechts
stellung kommt auch den Staatsangehörigen dieser Mächte zu
gute. Nur im Falle der Kriegsnotwendigkeit und nur in seinen Ge
wässern darf der Kriegführende 3) (gegen Entschädigung) auch neu
trale Schiffe zurückhalten, um die Verbreitung von Kriegsnach
richten zu verhüten (arr~t de prince), oder sie für die Kriegfüh
rung verwenden (jus angariae). 

4. Der neutrale Staat darf keinen der Kriegführenden in 
der Führung des Krieges unterstützen oder behindern. Verletzung 
der Neutralität wäre daher die Gewährung von Hilfstruppen oder 
Geldmitteln, die Lieferung von Waffen oder anderm Kriegsbedarf, 
der Verkauf von Kriegsschiffen usw. Er darf für keinen von 
ihnen tatsächlich Partei ergreifen, wenn er auch seine Neigung 
und Abneigung auszusprechen durchaus berechtigt isl Was er 
dem einen gewährt, darf er dem andern nicht versagen. 

Diese Pflicht trifft den Staat als solchen, nicht seine Unter
tanen. Doch haftet der Staat unter gewissen Voraussetzungen 
für die von diesen vorgenommenen Handlungen. Die Abgrenzung 
kann Schwierigkeiten machen. Es empfiehlt sich daher für jeden 
Staat, seine Auffassung von den Pflichten, welche durch die 
Neutralität seinen Staatsangehörigen auferlegt werden, durch die 
nationale Gesetzgebung zum klaren Ausdruck zu bringen. Das 
hat z. B. England durch seinen Foreign Enlistment Act vom 
9. August 1870 getan S). V gl. auch die Erklärung der drei skan-

2) Vgl Albrecht, Requisitionen von neutralem Privateigentum. 
insbesondere von Sohüfen. Beila!!eheft zu K.. Z. VI. 1912. 

3) Abgedruokt bei Oppenheim II 667. Vgl. Holland, R. J. 
XXXVII 359. Vgl. den ForeignJurisdictionAot von 1890 und den Foreign 
Jurisdiction NeutraJity Order in Council von 1904 (N. R. G. 2. B. XXVII 93. 
3.8. V 830). 
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dinavischen Königreiche vom 30. April 1904') und vom 21. De
zember 1912 (Jahrbuch II 495). Demselben Zwecke dienen (teil
weise) die von den nichtbeteiligten Mächten erlassenen Neutrali
tätserklärungen (oben S. 352). 

n. Die Rechte und PDichten der neutralen Mächte Im Landkrlege. 

1. Auf dem Staatsgebiete der Neutralen dürfen Feindseligkeiten 
VOll den KrIegführenden nicht vorgenommen und von den Neutralen 
nicht geduldet werden (Art. 1 bis 10 des o. Abkommens von 1907). 

a) Truppen oder andere militärische Kolonnen dürfen durch 
das Gebiet nicht hindurchgeführt werden; funkentelegraphische 
Stationen oder andere Verkehrsanlagen dürfen nicht eingerichtet, 
und, wenn vor dem Krieg zu ausschließlich militärischen Zwecken 
eingerichtet, nicht benützt werden 5); Korps von Kombattanten 
dürfen nicht gebildet und Werbestellen nicht eröffnet werden. 
Die neutrale Macht darf solche Handlungen nicht dulden und ist 
berechtigt, Verletzungen ihrer Neutralität mit Gewalt zurück· 
zuweisen. 

b) Die neutrale Macht ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
Kriegslieferungen an einen Kriegführenden durch ihre Angehö· 
rigen zu verhindern und den Kriegführenden die BenutzUI1g von 
Telegraphen- oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen für 
drahtlose Telegraphie zu untersagen oder zu beschränken. Macht 
sie von diesem Recht Gebrauch, so hat sie die Beschränkungen 
oder Verbote auf die Kriegführenden gleichmäßig anzuwenden. 

2. Angehörige der Streitkräfte, die auf neutrales Gebiet gelangen, 
Bind während der Dauer des KrIeges zu internieren (An.. 11 bis 16 
des Abkommens; an Stelle der Art. 57 bis 60 der zweiten Kon
vention von 1899 getreten) 6). 

a) übertretende Truppenteile (man erinnere sich 
an den Übertritt der französischen Ostannee mit 85000 Mann 
auf schweizerisches Gebiet am 1. Februar 1871) sind möglichst 
weit vom Kriegsschauplatz auf Kosten des Kriegführenden unter· 
zubringen und zu verpflegen; Offi ziere, die sich auf ihr Wort ver· 

4) R. G. XII 585. Dazu R. G. XIll 92. Waultrin, R. G. XI 5. 
5) Vgl. die in § 9 Note 6 und 7 angeführte Literatur. Dazu die Ver· 

handlungen des Instituts 1906 in Annuaire XXI. Rolland. R. G. 
XXill58. Nysill215. Oppenheim 11435. 

6) Vgl. Sauser Hall, R. G. XIX 40. - Der Vertrag vom 1. Fe· 
bruar 1871 ist abgedruckt bei Strupp I 252. 

23* 
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pflichten, das neutrale Gebiet nicht zu verlassen, können frei
gelassen werden. 

b) Entwichene oder von den übertretenden Truppen mit
gebrachte Kr i e g s g e fan gen e sind in Freiheit zu setzen. 

c) Der Durchzug von Verwundeten und Kranken 
kann gestattet werden. Auf neutrales Gebiet gebrachte Verwun
dete und Kranke sind von der neutralen Macht zu bewachen. Das 
Genfer Abkommen gilt auch in diesem Fall. 

8. Die Angehörigen eines neutralen Staates verwirken die Neu
tralität durch Beteillgung an den Feindseligkeiten (ArL 16 bis 18). 

Die von der deutschen Delegation vorgeschlagene vollstän
dige Regelung der Rechtsstellung der neutralen Personen ist nicht 
zustande gekommen_ Die auf dem Gebiet des Gegners befind
lichen Angehörigen eines neutralen Staats stehen daher bis auf 
weiteres der friedlichen Bevölkerung des Gegners gleich. 

a) Die Verwirkung der neutralen Stellung tritt ein, wenn 
der neutrale Staatsangehörige feindliche Handlungen gegen einen 
Kriegführenden oder zu gunsten eines Kriegführenden be
geht. ,Er wird in diesem Fall so behandelt, wie ein Angehöriger 
des Gegners unter den gleichen Umständen. 

b) Die Verwirkung tritt nicht ein: L Bei Übernahme von 
Lieferungen und Bewilligung von Darlehn an einen Kriegführen
den, vorausgesetzt, daß der Lieferant oder Darleiher weder im 
Gebiet des Gegners, noc'h in dem von diesem besetzten Gebiet 
wohnt, und daß auch die Lieferung nicht aus diesem Gebiet 
herrührt; 2. bei Leistung von Polizei- oder Zivil verwaltungs
diensten. 

4. Neutrales Elsenbahmnaterlal kann von dem Krlegfiihrendea 
Im Notfall angefordert werden (Art. 19 des o. Abkommens; an Stelle 
des Art. 54 der zweiten Konvention von 1899 getreten). 

a) Die Anforderung und Benutzung darf nur in dem Fall 
und in dem Maß erfolgen, in dem es eine gebieterische Notwendig
keit verlangt; es ist entsprechende Entschädigung zu leisten. 

b) Umgekehrt kann auch die neutrale Macht im Fall der 
Not Eisenbahnmaterial, das aus dem Gebiet der kriegführenden 
Macht herrührt, gegen Entschädigung festhalten und benützen. 
Dagegen ist die Ausübung des "Angarienrechts" nur als Notstands
maßregel gestattet (oben § 25 IV 3). 
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m. Rechte und Pßichten der neutralen Mächte Im Falle eines See. 
krleges.7 ) 

1. Der Kriegführende darf in den neutralen Gewässern keine 
FelndseUgkeiten vornehmen (Art. 1 bis I) des dreizehnten Abkommens 
von 1907). 

a) Daher ist die Wegnahme von Schiffen oder die Aus· 
übung des Durchsuchungsrechts in den neutralen Küstengewässern 
unbedingt untersagt. Ist die Wegnahme dennoch erfolgt, und 
befindet sich die Prise noch in dem Hoheitsbereich der neutralen 
Macht, so hat diese die Befreiung der Prise, wenn nötig mit 
Gewalt, herbeizuführen; befindet sich die Prise außerhalb des 
Hoheitsbereiches, so hat auf Verlangen der neutralen Macht die 
nehmende Regierung die Prise freizugeben. 

b) Auf neutralem Gebiet oder auf einem Schiff in neu· 
tralen Gewässern darf kein Prisengericht gebildet werden. 

c) Der Kriegführende darf neutrale Häfen oder Gewässer 
nicht zu Stützpunkten für kriegerische Unternehmungen machen, 
insbesondere dort keine funkentelegrapbischen Stationen oder 
andere Anlagen einrichten, die den Verkehr mit den Land· oder 
Seestreitkräften vermitteln sollen. 

2. Die neutrale Macht darI weder unmittelbar noch mittelbar 
einen Kriegführenden unterstützen (Art. 6 bis 11). 

a) Die neutrale Macht ist verpflichtet, zu verhindern, daß 
1. in ihrem Hoheitsbereich ein Schiff ausgerüstet oder bewaffnet 
wird, von dem anzunehmen ist, daß es zur Teilnahme an kriege· 
rischen Unternehmungen bestimmt ist; 2. daß ein in ihrem 
Hoheitsbereich ganz oder teilweise zum Kriegsgebrauch her· 
gerichtetes Schiff zur Teilnahme an kriegerischen Unternehmungen 
ausläuft. . 

Dieser Satz entspricht der ersten der drei sogenannten 
Washingtoner Regeln, die aus Anlaß des Alabama·Falles (oben 

7) Bustamante 1383. de Louter II 415. Curtius, Des navires 
de guerre belligerants dans les ea.ux neutres 1907. W andelstam me, Guerre 
maritime et neutraliU. 1907. Pilidi, Le combustible en temps de guerre: la. 
houille,le petrole, dans le droit de la. neutralite maritime. 1909. Jaekel, 
Die RechtsteIlung der Kriegsschiffe Kriegführender in neutralen Gewässern. 
Greifswalder Dias. 1910. Einicke, Rechte und Pflichten der neutralen 
Mächte im Seekrieg usw. 1912. Pepy, L'asiIe maritime en temps de 
guerre etc. 1913. Derselbe, R. G. XX 574 (geschichtlich). Verhand. 
lungen des Instituts 1910 Annua.ire XXIII. - Italienisches Gesetz für 
die Ha.ndelsmarine von 1877 Art. 246-251. 
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§ 38 II 1) in dem Schiedsvertrage von 1871 ausgesprochen 
worden sind. 

b) Den Kriegsschiffen und Prisen der Kriegführenden ist 
die Durchfahrt durch die neutralen Küstengewässer gestattet. 

c) Die von der neutralen Macht für die Zulassung von 
Kriegsschiffen und Prisen in ihren Häfen, Reeden oder Küsten
gewässern getroffenen Anordnungen sind auf beide Kriegführende 
gleichmäßig anzuwenden. 

d) Die neutrale Macht darf zulassen, daß die Kriegsschiffe 
der Kriegführenden sich ihrer bestallten Lotsen bedienen 
(Deutscher Vorbehalt). 

8. Der Aufenthalt der KrlegssohlHe der KrIegführenden In den 
nentralen Häfen, Reeden nnd Küstengewässem Ist DDr mit wesent
Hehen Einschränkungen gestattet (Art. 12 bis 20)8). 

a) Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nichts 
anderes bestimmt, darf der Aufenthalt 24 Stunden nicht über
schreiten (Deutscher Vorbehalt); nur bei Seenot darf die Frist 
überschritten werden. Deutschland gewährt im allgemeinen vier
zehn Tage; 24 Stunden nur in unmittelbarer Nähe des Kriegs
schauplatzes. Die Beschränkung gilt nicht für Kriegsschiffe, die 
ausschließlich religiösen, wissenschaftlichen oder menschenfreund
lichen Aufgaben dienen. Mangels einer gesetzlichen Bestimmung 
der neutralen Macht dürfen sich höchstens drei Kriegsschiffe eines 
Kriegführenden zu gleicher Zeit innerhalb eines ihrer Häfen oder 
einer ihrer Reeden befinden. 

b) Der Aufenthalt darf nicht zur Erhöhung der militärischen 
Leistungsfähigkeit verwendet werden. Daher dürfen zwar die für 
die Sicherheit der Schiffahrt unerläßlichen Ausbesserungen vorge-

8) Die hier ausgesprochenen Sätze entsprechen dem von Groß. 
britannien seit 1861, den Vereinigten Staaten und Japan eingenommenen 
Standpunkt. Deutschland hat gegenüber verschiedenen Artikeln Vor
behalte gemacht. Es ist einleuohtend, daß die Beeohränkungen die 
Kriegführung um I!O mehr erschweren, je weniger Flottenatüt&punkte 
der Kriegführende in den verschiedenen Teilen der Erde besitzt. Daraus 
erklä.rt sioh die versohiedene Haltung Großbritanniens und des Deutschen 
Reiohs. Vgl. v. Martitz 478. Soholz, L. A. XX 157. Liepmann.o. 
de Lapradelle. R. G. XI 531. - Besondere Bestimmungen haben er
lassen: Frankreich, Dekret vom 18. Oktober 1912 (N. R. G. 3. 8. vm 
329); Dänemark, Norwegen und Sohweden, Erklärung vom 31. Dezember 
1912 (daselbst 81); Deutschland, Verordnung vom 14. Mai 1913 (da-
8elbst VIII 326). 



§ 42. Die Rechtsstellung der neutralen Mächte. 359 

nommen, nicht aber die militärischen Vorräte oder die Armierung 
erneuert oder verstärkt oder die Besatzung ergänzt werden (ent
sprechend der 2. Regel von Washington). Lebensmittel dürfen 
nur bis zur Ergänzung auf den regelmäßigen Friedensbestand 
eingenommen werden. 

c) Die Kriegsschiffe dürfen nur soviel Fe u e run g s m at e
ri a I einnehmen, als nötig ist, um den nächsten Hafen ihres 
Heimatlandes zu erreichen. Die vollständige Füllung der Kohlen
bunker ist nur dann gestattet, wenn der neutrale Staat diese 
Art der Bemessung angenommen hat (so das Deutsche Reich). 
Kriegsschiffe, die in dem Hafen einer neutralen Macht Feuerungs
material eingenommen haben, dürfen ihren Vorrat in einem Hafen 
derselben Macht erst nach drei Monaten erneuern (Deutscher 
Vorbehalt). 

4. Prisen dürfen nur Im Falle der Seenot in einen neutralen Hafen 
gebracht werden (Art. 21 bis 23). 

a) Liegt diese Voraussetzung nicht vor, oder läuft die Prise 
nicht aus, nachdem die Voraussetzungen weggefallen sind, so 
muß die neutrale Macht die Befreiung der Prise, wenn nötig mit 
Gewalt, herbeiführen. 

b) Die neutrale Macht kann Prisen den Zutritt gestatten, 
wenn sie in den Hafen gebracht werden, um bis zur Entschei
dung des Prisengerichts hier in Verwahrung gehalten zu werden. 
Die Offiziere und Mannschaften des Kriegführenden, die auf die 
Prise gelegt sind, sind in Freiheit zu lassen. 

6. KriegsschiUe, die in dem neutralen Hafen unberechtigt ver· 
weßen, sind dienstunfähig zu machen (Art. 24). 

a) Die neutrale Macht hat sie unfähig zu machen, während 
der Dauer des Kriegs wieder in See zu gehen; der Befehlshaber 
des Schiffes soll die Ausführung dieser Maßregel erleichtern (die 
russischen Kriegsschiffe im Hafen von Tsingtau 1904). 

b) Mit den Kriegsschiffen können auch Offiziere und Mann
schaften festgehalten werden. Diese sind unterzubringen; Offi
ziere können freigelassen werden, wenn sie sich auf ihr Wort 
verpflichten, das neutrale Gebiet nicht zu verlassen. 

6. Allgemeine Bestimmungen. 

a) Die neutralen Mächte sind verpflichtet, jede Verletzung 
dieses Abkommens zu verhindern (Art. 25). 
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b) Die Ausübung der den neutralen Mächten zustehenden 
Befugnisse darf niemals als unfreundliche Handlung betrachtet 
werden (Art. 26). 

c) Die Mächte werden sich alle Bestimmungen über die 
Behandlung der Kriegsschiffe der Kriegführenden in ihren Häfen 
und Gewässern mitteilen (Art. 27). 

IV. Nach heute feststehendem Rechtssatz Ist der Handel der Neu
tralen auch In Kriegszelten frei. Die Staatsangehörigen der neutralen 
Staaten dürfen zu Wasser und zu Lande, nicht nur unter sieh, sondern 
auch mit den Kriegführenden selbSt, nicht nur auf neutralem Gebiet, 
sondem auch auf dem KrIegsschauplatz, Handel treiben. Daher darf 
nicht nur neutrales Gut unter neutraler Flagge nicht weggenommen 
werden, sondern auch feindliches Gut unter neutraler Flagge 80wie 
neutrales Gut unter feindlicher Flagge Ist, von KrIegskonterbande ab
gesehen, der Wegnahme entzogen. 

1. Diese Sätze sind das Ergebnis einer langsamen geschicht
lichen Entwicklung, die mit der Pariser SeerechtsdeklaraUon (oben S. 21) 
ihren vorläuligen Abschluß fand. 

2. Die englische und französische Praxis des 16. und 
17. Jahrhunderts schwankte. Bald wurde neutrales Gut unter 
feindlicher Flagge weggenommen (Navire confisque cargaison; 
robe d'ennemi confisque celle d'ami), dafür feindliche Ware 
unter neutraler Flagge freigelassen (Le pavillon neutre couvre 
la marchandise ennemie); es entschied also die Eigenschaft der 
Flagge: frei Schiff, frei Gut; unfrei Schiff, unfrei Gut. Bald 
aber wurde, nach der Theorie von der infection hostile, Schiff 
und Ladung der Wegnahme unterworfen, wenn auch nur Schiff 
ode r Ladung feindlich war ("confiscantur ex navibus res et 
ex rebus naves"). Nach dem englisch-französischen Handelsver
trag vom 31. März/ll. April 1713 (Strupp I 35) sollte die Flagge 
entscheiden, Art. XVII: les vaisseaux libres rendront les mar
chandises libres. Auf denselben Standpunkt stellte sich die 
bewaffnete Neutralität von 1780 (oben S. 18); auch sie verlangte 
Freigabe der feindlichen Ware unter neutraler Flagge (frei Schiff, 
frei Gut), gestattete aber die Wegnahme von neutraler Ware 
unter feindlicher Flagge (unfrei Schiff, unfrei Gut). 

Der jetzt geltende Rechtssatz, nach dem neutrale Ware auch 
auf feindlichem Schiff freibleibt, war aber bereits in dem Ver
trage Frankreichs mit den Vereinigten Staaten vom 1. Februar 
1778 aufgestellt worden und hatte Eingang auch teilweise in die 
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Gesetzgebung des 18. Jahrhunderts, so in das preußische allge
meine Landrecht (I 9 §§ 213, 214) gefunden 9). Die Seerechts
deklaration von 1856 war das Ergebnis der Verständigung zwischen 
Frankreich und England und des Anschlusses von Rußland. Sie 
bindet nur die Signatarmächte in ihrem Verhältnis zueinander. 
Vielfach aber haben sich auch andere Staaten durch besondere 
Staatsverträge (mehrfache Verträge auch des Deutschen Reichs 
mit süd- und mittelamerikanischen Staaten; vgl. oben S. 305) 
zur Beobachtung dieser Sätze verpflichtet. Auch Spanien und 
Mexiko, sowie die Vereinigten Staaten (Naval War Code), haben 
in diesem Punkte sich der Pariser Deklaration angeschlossen. 

Die feindliche oder neutrale Eigenschaft des Schiffes und 
der Ladung bestimmt sich jetzt nach den (oben § 41 VI 3) be
sprochenen) von der Londoner Seekonferenz 1909 aufgestellten 
Rechtsregeln. 

2. Dennoch erfährt der neutrale Handel durch den Krieg auch 
heute noch mancherlei Belästigungen: die Blockade (oben § 41 m 4) 
versperrt Ihm die feindliche Küste; die Verwendung von Seeminen 
(oben § 41 m 1) gefährdet Ihm die Seestraßen; und das Verbot der 
Krlegskonterbande (unten V) hemmt seine Bewegungsfreiheit in allen 
TeUen der oUenen See. 

V. Die Krlegskonterbande unterliegt der Wegnahme durch die 
Streitkräfte des Krleglührenden, dessen Gegner sie zugeführt werden SOll.lO) 

9) v. Krauel, Preußen und die Freiheit neutraler Güter auf 
feindlichen Schiffen (Festg&be für Gierke). 1910. 

10) Vetzel, De 1& contrebande par analogie en droit martime 
international 1901. Remy, Theorie de 180 continnite de voyage en matiere 
de blocUB et de contrebande. 1902. Knight. Des ~tats neutres au point 
de vue de 180 oontrebande de guerre. 1903. Pincitore, 11 contrabbando 
di guerra. 1902. Thonier, De la notion de 180 contrebande de guerre. 1904. 
Hold v. Ferneok, Die Konterbande. 1907. Posener, K. Z. II 231. 
Moore, R. J. XLIV 221. Beckenkamp, Die Kriegskonterbande in 
der Behandlung des Instituts für internationales Recht und nach der 
Londoner Erklärung über das Seekriegsrecht. 1910. \V 0 0 t h k e. Die 
Theorie der Einheit der Reise der Kriegskonterbandegüter. Tübinger 
Dias. 1910. de Louter II 443. Nys III 626. Oppenheim II 420. 
Per eIs 234. Ullmann 527. Derselbe bei v. Stengel-Fleischmann II 626. 
Kleen, R. G. XI 353 (über den russisch-japanischen Krieg). VgI. 
auch R. G. II 128 und die Verhandlungen des Instituts von 1896 und 
1897 (Annua.ire XV, XVI). Zur ältesten Literatur über Konterbande 
(schon die mittela.lterlichen Italiener behandeln die Zuführung von 
Waffen an die Sarazenen) vgl. Hrabar, R. J. XLIII 183. - Die dipl0' 
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Der Begriff der Konterbande gehörte bis zur Gegenwart zu 
den schwierigsten und bestrittensten des Völkerrechts. 

Sowohl der Pyrenäische Friede von 1659 als auch der fran
zösisch-englische Handelsvertrag von 1713 (Strupp I 35) Art. XIX 
hatte den Begriff der Konterbande auf Waffen und Kriegs
munition, Pferde und Pferdegeschirr beschränkt. Auch die be
waffnete Neutralität (oben S. 18) stand auf diesem Standpunkt; 
und das preußische allgemeine Landrecht (ebenso das preußische 
Prisenreglement vom 20. Juni 1864) hat sich ihm angeschlossen. 

Die spätere Entwicklung hat jedoch dazu geführt, den Be
grili der Konterbande wesentlich weiter auszudehnen. Er um
faßt nunmehr nicht nur b e s ti m m t e Gegenstände, die nur für 
die Zwecke der Kriegführung dienlich sind, sondern alle 
Gegenstände, die an sich sowohl friedlichen als auch kriegerischen 
Zwecken dienen können (res ancipitis usus), wenn diese 
Gegenstände im einzelnen Fall nachweisbar, sei es 
unmittelbar, sei JaS nach vorangegangener Bearbeitung, den 
Zwecken des Angriffs oder der Verteidigung dienen 
soll e n (contrebande relative, condi tionnelle oder par accident). 
Unter diesen haben die im modemen Seekrieg immer wichtiger 
werdenden Kohlen eine besonders hervorragende Rolle gespielt. 

Für den Umfang des Begriffs waren bis in die jüngste 
Zeit die Erklärungen der Kriegführenden maßgebend, soweit nicht 
besondere Vereinbarungen zwischen den beteiligten Staaten be
standen. Auf der zweiten Konferenz von 1907 wurde die Frage 
eingehend besprochen. Von englischer Seite wurde angeregt, 
auf die Wegnahme der Konterbande völlig zu verzichten und 
nur die "Anforderung" (Benutzung gegen Entschädigung) zu ge
statten 11); da die Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland 
und Rußland widersprachen, fiel der Vorschlag. über die Aus
übung des Wegnahmerechts kam es dagegen auf der Londoner 
Konferenz zu wichtigen Vereinbarungen, die in das zweite bis 
vierte und siebente bis neunte Kapitel (Art. 22 bis 54, 61 bis 
64) der "Erklärung" aufgenommen sind. 

matisohe Korrespondenz über die Beschlagnahme der deutachen Dampfer 
"Herzog" und "Bundesrat" durch die Engländer ist abgedruckt N. R. G. 
2. B. XXIX 456. Vgl. auch Heinze, Die Beachlagnahme der deutacheo 
Postdampfer durch die Engländer. 1900. 

11) So Bchon der preußisoh-amerikanische Vertrag vom 10. Sep
tember 1785 Art.. xxm (Strupp 182). 
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1. Der Begriff der Konterbande wird durch die Eignung der Ware 
für die Krlegfiihrung umgrenzt (Art. 22 bis 29). 

a) Gewisse Gegenstände dürfen niemals als Konterbande 
erklärt werden. Artikel 28 stellt zunächst eine "F r eil ist e" 
(liste libre) dieser Gegenstände auf, unter denen sich, neben 
zweifellos harmlosen Artikeln, auch wichtige Rohstoffe befinden. 
Artikel 29 fügt dann noch hinzu: 1. Gegenstände uud Stoffe, die 
ausschließlich zur Pflege der Kranken und Verwundeten dienen, 
jedoch mit der Maßgabe, daß sie unter Umständen gegen Ent
schädigung angefordert werden können; 2. Gegenstände und Stoffe, 
die zum Gebrauch des Schiffes, der Besatzung oder der Passagiere 
während der Fahrt bestimmt sind. 

b) Innerhalb der Gegenstände, die Konterbande sein können, 
wird zwischen ab sol u t e r und r e I at i ver Konterbande un ter
schieden; die Unterscheidung wird wichtig für die Abgrenzung der 
"feindlichen Bestimmung" (unten 2). Absolute Konterbande sind 
ohne weiteres die in Artikel 22 aufgezählten Gegenstände 
(Waffen, Geschosse, Kriegsschiffe usw.); andere Gegenstände und 
Stoffe, die ausschließlich für den Krieg verwendet werden, können 
von dem Kriegführenden durch eine besondere, bekanntzugebende 
Er k I ä run g in die Liste der absoluten Kriegskonterbande auf
genommen werden (Art. 23). Relative Konterbande sind 0 h n e 
w e i t er e s die in Artikel 24 aufgezählten Gegenstände (Lebens
mittel, Eisenbahnmaterial usw.); andere Gegenstände und Stoffe, 
die für kriegerische wie für friedliche Zwecke verwendbar sind, 
können durch eine besondere Er k I ä run g in die Liste der 
relativen Konterbande aufgenommen werden (Art. 25). Verzichtet 
der Kriegführende darauf, einen der in Artikel 22 und 24 auf
gezählten Gegenstände und Stoffe als Kriegskonterbande zu be
trachten, so hat er das durch eine besondere Erklärung kund
zugeben. 

2. Der Beschlagnahme unterHegen die Gegenstände der Konter
bande nur dann, wenn sie für die Kriegführung bestimmt sind 
(Art. 30 bis 88). 

a) Die "feindliche Bestimmung" (destination hostile) wird 
verschieden beurteilt, je nachdem es sich um absolute oder 
relative Konterbande handelt. Die ,Gegenstände der absoluten 
Konterbande unterliegen der Beschlagnahme, wenn bewiesen wird, 
daß ihre Bestimmung das feindliche oder vom Feind besetzte 
Gebiet oder die feindliche Streitmacht ist; die der relativen 



364 IV. Buch. Die Erledigung der Staatenstreitigkeiten. 

Konterbande, wenn bewiesen wird, daß sie für den Gebrauch 
der feindlichen Streitmacht oder von Verwaltungsstellen des feind· 
lichen Staates bestimmt sind. In einem deutsch·französischen 
Seekrieg würden also Waffen der Beschlagnahme durch deutsche 
Kreuzer unterliegen, wenn sie auch für eine Privatperson in Mar· 
seille, LebensmiUel nur dann, wenn sie für die französischen. 
Truppen bestimmt sind. Bei der absoluten Konterbande macht 
es keinen Unterschied, ob die Zuführung unmittelbar erfolgt, oder 
ob sie noch eine Umladung oder eine Beförderung zu Lande er· 
fordert (Anerkennung der "Reisetheorie") ; die relative Konter· 
bande unterliegt der Beschlagnahme nur, wenn das Schiff sich 
auf der Fahrt nach dem feindlichen oder vom Feind besetzten 
Gebiet oder zur feindlichen Streitmacht befindet, und die Gegen. 
stände nicht in einem Zwischenhafen ausgeladen werden sollen 
(Ablehnung der "Reisetheorie"). 

b) Das Schiff, das der Beschlagnahme unterliegende Gegen· 
stände befördert, kann während der ganzen Dauer seiner 
Re i s e beschlagnahmt werden, selbst wenn es die Absicht hat, 
einen Zwischenhafen anzulaufen, bevor es die feindliche Be· 
stimmung erreicht; dagegen ist die Beschlagnahme nach bereits 
vollendeter Beförderung der Konterbande ausgeschlossen. 

3. Der Einziehung unterliegt die Konterbande stets, das Schill 
selbs' nur ausnahmsweise (Art. 39 bis 44). 

a) Die Einziehung des Schilles ist zulässig, wenn die 
Konterbande nach Wert, Gewicht, Umfang oder Fracht mehr 
als die Hälfte der Ladung ausmacht. Wird das Schiff freigegeben, 
weil diese Voraussetzung nicht zutrifft, so fallen die Kosten des 
Prisenverfahrens dem Schiff zur Last. Wenn das angehaltene 
Schiff der Einziehung nicht unterliegt, so kann es zur Fortsetzung 
der Fahrt ermächtigt werden, wenn der Kapitän die Konterbande 
dem anhaltenden Kriegsschiff überliefert. 

b) Die dem Eigentümer der Konterbande gehörende, an 
Bord des Schiffes befindliche harmlose Ware unterliegt ebenfalls 
der Einziehung. 

c) Befindet sich das angehaltene Schiff in Unkenntnis der 
Feindseligkeiten oder der Konterbandeerklärung, oder hat der 
Kapitän die Konterbande noch nicht ausladen können, so kann 
die Einziehung nur gegen Entschädigung erfolgen. 

4. Der Befördemng Ton Kriegskonterbande steht die neutraUtits
widrige Untmtützung gleich (Art. 40 bis 4:7). 



§ 42. Die Rechtsstellung der neutra.len Mächte. 865 

a) Neutralitätswidrige Unterstützung (unneutral services), 
auch Quasi-Konterbande (contrebande par analogie) genannt, ist 
die Beförderung von Kriegsmannschaften oder Nachrichten im 
Interesse des Feindes. 

b) Die allgemeine Rechtsfolge der neutralitätswidrigen 
Unterstützung ist die Einziehung des Schiffs und der dem Eigen
tümer des Schiffs gehörigen Ware. 

c) Die Erklärung von 1909 unterscheidet einen leichteren 
und einen schwereren Fall, je nachdem es sich um eine einzelne 
Fahrt oder um dauernde Verwendung handelt. Der erstere ist 
gegeben, wenn 1. das Schiff die Reise eigens zum Zweck der Be
förderung einzelner Mitglieder der feindlichen Streitmacht oder 
der Übermittlung von Nachrichten ausführt; 2. wenn es mit Wissen 
des Eigentümers, Charterers oder des Kapitäns eine geschlossene 
feindliche Truppenabteilung oder eine oder mehrere Personen an 
Bord hat, die während der Fahrt die Operationen des Feindes un
mittelbar unterstützten. In diesem Fall unterliegt das Schiff der 
Behandlung, die ein neu t r ale s, der Einziehung von Kriegs
konterbande unterworfenes Schiff erfahren würde. 

Der zweite Fall ist gegeben: 1. Falls das Schiff sich un
mittelbar an den Feindseligkeiten beteiligt; 2. unter dem Befehl 
oder der Aufsicht eines feindlichen Agenten sich befindet; 3. von 
der feindlichen Regierung gechartert ist (etwa als Kohlenschiff) ; 
4. falls es derzeit ausschließlich zur Beförderung von feind
lichen Truppen oder zum Nachrichtendienst im Interesse des 
Feindes bestimmt ist. In diesem Falle wird das Schiff wie 
ein fe i n d I ich e s behandelt. 

d) Jede in die feindliche Streitmacht eingereihte Person, 
die an Bord eines neutralen Handelsschiffes betroffen wird, kann 
zum Kriegsgefangenen gemacht werden, auch wenn das Schiff 
der Beschlagnahme nicht unterliegt. 

6. Der Kriegführende hat das Recht, neutrale HandelsschHfe 
anluhalten und zu durchsuchen, um die Beförderung von Krlegskonter
lIode oder die neutralitätswldrlge Unterstützung feststellen zu können. 

a) Anhaltung und Durchsuchung erfolgt in der oben S.350 
geschilderten Weise. 

b) Neutrale Schiffe unter dem Geleit (convoi) 
ihrer Kriegsflagge sind von der Durchsuchung be
freit (Art. 61, 62). Das Recht des Convoi, das bis dahin von Eng
land bestritten war, ist damit anerkannt. Das Deutsche Reich hatte 
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in verschiedenen Verträgen mit den süd· und mittelamerikanischen 
Staaten diesen Rechtssatz ! ausdrücklich ausgesprochen. Vgl. 
Art. XXI Absatz 4 des friiheren Deutschen Freundschafts· usw. 
Vertrages mit Salvador vom 13. Juni 1870 (R. G.B. 1872 S.377). 
Dieselbe Ansicht vertraten Frankreich während des Kriegs 1870/71 
und das Institut für Völkerrecht 1887. 

c) Neutrale Postdampfer sind von der Anhaltung und 
Durcbsuchung nicht befreit; doch soll die Untersuchung nur 
im Notfall unter möglichster Beschleunigung vorgenommen werden 
(Art. 2 des elften Abkommens von 1907). 

d) Gewaltsamer Widerstand gegen die rechtmäßige AmI
übung des Anbaltungs-, Durchsuchungs- oder Beschlagnahmerechts 
hat in allen Fällen· die Einziehung des Schiffs zur Folge. Die 
Ladung unterliegt derselben Behandlung, welche die Ladung eines 
feindlichen Schills erfahren würde; die dem Kapitän oder dem 
Eigentümer des Schiffs gehörenden Waren werden als feind
liche Waren angesehen (Art. 63 von 1909). 

8. Die BechtmißlgkeU der Wegnahme Ist Im prlseuprlehtllchen 
Verfahren. festmsfA!llen. 

a) Die Z erstöru ng der neu tralen Prise!l) bildete 1907 
den Gegenstand lebhafter Erörterung. Nach dem englisch-ameri
kanischen Vorschlag sollte sie unbedingt verboten werden; doch 
kam es darüber zu keiner Verständigung. Die Londoner Konferenz 
hat sie grundsätzlich untersagt, aber im Falle der Not gestattet; 
dann nämlich, wenn die Wegführung des Schiffs das Kriegsschiff 
einer Gefahr aussetzen, oder den Erfolg der kriegerischen Ope
ration, worin es derzeit begriffen ist, beeinträchtigen könnte. Vor 
der Zerstörung müssen die an Bord befindlichen Personen in 
Sicherheit gebracht und die Schiffspapiere und sonstigen Beweis
stücke auf das Kriegsschiff übergenommen werden. Das zer
störende Kriegsschiff hat den Beweis zu führen, daß die Zer
störung notwendig war; gelingt der Nachweis nicht, so ist die 
nehmende Macht unter allen Umständen, mag die Wegnahme 
rechtmäßig gewesen sein oder nicht, zum Schadensersatz ver
pflichtet. Gelingt der Nachweis, wird aber die Wegnahme für 
nicht gerechtfertigt erklärt, so ist Ersatz ZII leisten. Statt das 
Schiff zu zerstören, kann das nehmende Kriegsschiff die Über
gabe einziehbarer Waren, die an Bord eines der Einziehung selbst 

12) Vgl. dazu Trautmann. L. A. XXVI 513. 
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nicht unterliegenden Schiffs gefunden werden, verlangen oder sie 
zerstören; die Haftung der nehmenden Macht bestimmt sich 
dann nach denselben Grundsätzen wie bei der Zerstörung des 
Schiffs (Art. 48 bis 54 der Erklärung von 1909). 

b) Das nehmende Kriegsschüf hat, von den eben be
sprochenen Ausnahmefällen abgesehen, die Prise vor das nationale 
Prisengericht zu stellen. Soweit das Verfahren nach dem natio
nalen Recht des Nehmestaates als Reklameprozeß gestaltet, d. h. 
dem Eigentümer des weggenommenen Schiffs der negative B~

weis der Unschuld aufgebürdet ist, sind diese Bestimmungen durch 
die Erklärung von 1909 geändert. Nach dieser hat die nehmende 
Macht den Beweis der Schuld zu erbringen. Wird die Beschlag
nahme des Schiffs oder der Waren von dem Prisengericht nicht 
bestätigt, oder wird sie ohne gerichtliches Verfahren aufgehoben, 
so haben die Beteiligten Anspruch auf Schadensersatz, es sei 
denn, daß ausreichende Gründe für die Beschlagnahme vorgelegen 
haben (Art. 64 von 1909). 

Gegen die Entscheidung des nationalen Prisengerichts steht 
der Rekurs an den internationalen Prisenhof offen (unten § 43). 

c) Mit dem Aufhören des Kriegszustandes fällt auch das 
Prisenrecht hinweg. Neue Wegnahmen dürfen nicht erfolgen; 
die bereits erfolgten können aber abgeurteilt werden (oben 
§ 41 VI 8) 13). 

'I. Die Bestimmungen über Konterbande ftnden auch Im Land
krieg Anwendung (Art. 86). 

I 43. Das Verfahren in Prisensachen und der Internationale 
Prisenhof.1 ) 

L Prisen sind die im Seekrieg vom Kriegführenden In Beschlag 
pnommenen Schiffe und Waren. 

1. Die in Beschlag genommenen S chi f f e können entweder 
feindliche oder neutrale Kauffahrteischiffe (nicht Kriegsschiffe) 
aein. Letztere dann, wenn sie entweder 

13) Vgl. Brues. R. G. IV 157 gegen Fedozzi, R. J. XXIX 64. 
Oppenheim 11 555. 

1) Außer der zu den beiden vorangehenden Paragraphen zitierten 
Literatur: v. Liszt (Lit. zu § 1 Note 4). Curtius, R. J. XLI 5. Busta
mante II 41. de Lou ter 11 479. Katz, Der internationale Prisenhof. 
Leipziger Diss.1910. Po h 1, Deutsche Prisengerichtebarkeit. 1911. FellmanD, 
Das Prisengerichtsabkommen. Würzburger Diss. 1911. Hold v. Ferneck, 
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a) sich des Blockadebruches schuldig gemacht haben (oben 
§ 41 III 4); oder 

b) Konterbande geführt haben (oben § 42 V); oder 
c) den Kriegsgegner neutralitätswidrig unterstützt haben 

(oben § 42 V 4). 
2. Die in Beschlag genommenen Waren können sein: 
a) feindliches Gut auf feindlichem Schiff (oben § 41 VI); oder 
b) Konterbande nebst den übrigen dem Schiffseigentümer ge

hörigen Waren (oben § 42 V); oder 
c) die dem Eigentümer eines neutralen Schiffs, das neutra

litätswidrige Unterstützung geleistet hat, gehörenden Waren (oben 
§ 42 V 4). 

TI. Vber die Berechtigung der Wegnahme Ton SchIften und Waren 
entscheiden In allen Fällen zunächst die nationalen PrIsengerichte nach 
dem nationalen Recht des NehmeschHfes. 

Die nationalen Gesetze bestimmen die Zusammensetzung 
der nationalen Prisengerichte, den Gang des Verfahrens und die 
Rechtsregeln, nach denen diese zu urteilen haben. Das deutsche 
Reichsgesetz, betreffend die Prisengerichtsbarkeit Tom S. Mai 
1884 (R. G. BI. S. 49) begnügt sich damit, die Regelung kaiserlicher 
Verordnung zu überweisen. Eine solche war am 15. Februar 1889 
(R. G. BI. S. 5) aus Anlaß der ostafrikanischen Blockade zur Be
kämpfung des Sklavenhandels ergangen'). Jetzt gilt die Prisen
ordnung vom 30. September 1909 (R.G.ß!. 1914 S.275) und die 
Prisengerichtsordnung vom 15. April 1911 (R. G. BI. 1914 S. SOl). 
Nach dieser sind entscheidende Behörden erster Instanz die Pri
sengerichte in Hamburg und Kiel, der zweiten (Berufungs)-Instanz 
das Oberprisengericht in Berlin. Vorbereitende Behörden sind die 
Prisenämter. 

Das nationale Prisenverfahren ist durch das zwölfte Ab
kommen von 1907 grundsätzlich unberührt geblieben. Doch sind 

K. Z. VI 1 und Weh b er g, B. Z. XXII 202 (beide gegen die völlig uno 
haltbaren Behauptungen von Pohl). Ozanam, La. jurisdiCtiOD inter· 
nationale des prises maritimes. 1910. Holland. R. J. XIJII 337. 
v. Ullma.nn (Fleisohmann) bei v. Stengel-Fleisohmann III 182. 
Cavaglieri, Riv. di diritto intern. 2. ·Band. 1913. Butte, Ameri· 
kanisohe Prisengerichtsbarkeit UBW. 1913. 

2) Vgl. Literatur oben § 41 Note 10. - Für Großbritannien gilt 
der Naval Prize Aot 1911 (Jahrbuoh I 33'). Für Japa.n die Seepriaen
ordnung von 1904 (Ir. Z. 11 172), für Rußland das Reglement von 1906 
{K. Z. n 144). "Ober Japan auoh Perele, B. Z. XIX 21'. 
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die nationalen Prisengerichte künftig an die materiellrechtlichen 
wie prozeßrechtlichen Regeln gebunden, die durch die Konferenzen 
von 1907 und 1909 aufgestellt worden sind. Die nationalen Prisen
gerichte sind ferner durch Artikel 2 des zwölften Abkommens 
von 1907 insoweit gebunden, als die Urteile in öffentlicher Sitzung 
verkündet und von Amtswegen den Parteien zugestellt werden 
müssen. Und endlich bestimmt Art. 6, daß die nationale Ge· 
richtsbarkeit in höchstens zwei Instanzen ausgeübt werden darf. 

Ill. Gegen die Entscheidungen der nationalen Prisengerichte Ist der 
Rekurs an den InterDaUonalen Prisenhof zugelassen. 

Jedoch ist es, nach einem auf der Londoner Konferenz von 
1909 ausgesprochenen "Wunsch", den Mächten gestattet, der Ra
tifizierung des Abkommens über den Prisenhof den Vorbehalt 
beizufügen, daß an die Stelle des Rekurses eine "unmittelbare 
Klage auf Schadensersatz" trete (Rücksicht auf die staatsrecht
lichen Bedenken der Vereinigten Staaten). 

1. Der Rekurs richtet sich gegen die Entscheidung des nationalen 
Prisengerichts. 

Die Gesetzgebung der nehmenden Kriegsmacht hat darüber 
zu entscheiden, ob der Rekurs nach der Entscheidung in erster oder 
in zweiter Instanz zuzulassen ist. Haben aber die nationalen 
Gerichte binnen zwei Jahren nach der Wegnahme keine end· 
gültige Entscheidung gefällt, so kann der Prisenhof unmittelbar 
angerufen werden (Art. 6). 

Der Rekurs kann darauf gestützt werden, daß die Entschei
dung in tatsächlicher oder in rechtlicher Hinsicht unrichtig war 
(Art. 3); er entspricht also etwa der deutschen Berufung. 

2. Der Rekurs Ist unbedingt zulässig, wenn es sich um neutrales 
bedingt zulässig, wenn es sich um feindliches Eigentum handelt. 

a) Im letzteren Fall ist der Rekurs zu I ä s s i g, wenn es 
sich hanuelt: 

n) Um feindliche Güter, die auf einem neutralen Schiff 
verfrachtet sind; 

ß) um ein feindliches Schiff, das in den Küstengewässern 
einer neutralen Macht weggenommen worden ist, falls nicht diese 
Macht die Wegnahme zum Gegenstand einer diplomatischen Rekla
mation gemacht hat; 

,) um einen Anspruch auf Grund der Behauptung, daß 
die Wegnahme unter Verletzung einer zwischen den kriegführenden 

v. Llszt, Völkerrecht. 10. Aufl. 24 
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Mächten geltenden Vertragsbestimmung oder einer von der neh
menden Kriegsmacht erlassenen Rechtsvorschrift bewirkt worden 
ist (Art. 3). 

b) Der Rekurs kann eingelegt werden: 
Cl) Von einer neu tr ale n Mac h t, wenn es sich um ihr 

Eigentum oder das ihrer Angehörigen handelt, oder wenn die 
Wegnahme eines feindlichen Schiffes in ihren Küstengewässern 
erfolgt ist; 

ß) von einer neutralen Privatperson, wenn es sich 
um ihr Eigentum handelt, wobei jedoch die Macht, der sie an· 
gehört, ihr die. Anrufung des Prisenhofes untersagen oder an 
ihrer Stelle selbst dort auftreten kann; 

y) von einer der fe i n d li c h e n Macht angehörenden 
Pr i v at per so n, wenn es sich um ihr Eigentum handelt und die 
oben unter a) Cl. oder y erwähnten Voraussetzungen gegeben sind 
(Art. 4). 

Außer den unmittelbar Beteiligten steht das Recht zur Ein
legung des Rekurses auch den neutralen oder feindlichen Beteilig
ten zu, die ein Interesse an dem Obsiegen der zum Rekurs be
fugten Privatperson oder neutralen Macht haben (Art. 5). 

8. Der Prlsenhof urteilt als Gerichtshof nach den Roohtssätzen 
des Völkerrechts über den geltend gemachten Anspruch; wo solehe 
fehlen, hat er in freier RechtsfIndung zu entscheiden 8). 

Soweit nicht die zu entscheidende Rechtsfrage in einem 
Staatsvertrage vorgesehen ist, wendet der Gerichtshof die Regeln 
des internationalen Rechts an. Bestehen solche nicht, so ent
scheidet er "nach den allgemeinen Grundsätzen der Gerechtigkeit 
und der Billigkeit" und kann dabei prozessuale Rechtsnachteile, 
die in der Gesetzgebung der nehmenden Kriegsmacht vorgesehen 
sind, außer acht lassen (Art. 7). 

Wird die Wegnahme für rechtmäßig erklärt, so ist mit der 
Prise nach dem nationalen Recht des Nehmestaates zu ver
fahren Wird sie für nichtig erklärt, so bestimmt der Prisen-

3) Der Prisenhof ha.t mithin eine ganz andere Stellung als der 
Ha.a.ger Schiedshof : er ist ein ordentliches Gericht im technischen Sinn& 
des Wortes. Gegen diese von mir in der oben § 1 Note 4 erwähnten 
Schrift ausgeführte Ansieht haben sieh Zorn, Pohl, Schücking, 
Lammasch, Cavaglieri, Heilborn u. a. ausgesprochen. Ich halte 
trotzdem an ihr fest. Für sie Hold v. Ferneck. Vgl. auch Grosch 
(oben § 22 Note 1) S. 106. 
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hof die Höhe des zu leistenden Schadensersatzes. War die Weg
nahme von dem nationalen Gericht für nichtig erklärt worden, 
so ist der Prisenhof nur zur Entscheidung über den Schadens
ersatz berufen, darf also die Wegnahme nicht für rechtmäßig 
erklären. 

IV. Die Verfassung des internationalen Prisenholes (Art. 10 bis 21). 

über die Zusammensetzung vgl. das oben § 18 II 3 Gesagte. 
Jede kriegführende Macht kann verlangen, daß der von ihr . 

ernannte Richter an der Aburteilung teilnimmt; in diesem Falle 
bestimmt das Los, wer von den anderen Richtern auszuscheiden 
hat (Art. 16). Ausgeschlossen ist ein Richter, der bei dem Ver
fahren vor dem nationalen Gericht in irgendeiner Eigenschaft 
mitgewirkt hat (Art. 17). 

Die Richter müssen Rechtsgelehrte sein; die beteiligten 
Mächte haben aber das Recht, je einen höheren Marineoffizier 
zu bestellen, der mit beratender Stimme an den Sitzungen teil
nimmt (Art. 18). 

Die beteiligten Mächte können besondere Agenten zur Ver
mittelung zwischen ihnen und dem Prisenhof bestellen und Rechts
beistände oder Anwälte mit der Wahrnehmung ihrer Interessen 
betrauen. Beteiligte Privatpersonen müssen sich durch Bevoll
mächtigte vertreten lassen (Arl 26). 

Die Bewirkung von Zustellungf'n oder Beweisaufnahmen 
ist durch die Regierung der Macht, in deren Gebiet diese erfolgen 
sollen, herbeizuführen (Art. 27). 

V. Das Verfahren vor dem Prisenhof (Art. 28 bis 00). 

1. Der Rekurs ist binnen einer Frist von 120 Tagen, von 
der Verkündung oder Zustellung der Entscheidung an, bei dem 
nationalen Gericht oder bei dem internationalen Bureau ein
zulegen. Bei Behinderung durch höhere Gewalt ist Wieder
einsetzung möglich. Abschrift der Erklärung wird durch den 
Prisenhof der Gegenpartei zugestellt (Art. 28 bis 33). 

2. Das V e rf a h ren zerfällt in ein schriftliches V orver
fahren und die mündliche Verhandlung. In dieser kann eine 
Ergänzung der Beweisaufnahme angeordnet werden. Die Verhand· 
lung ist öffentlich; doch kann jeder Prozeßbeteiligte den Ausschluß 
der Öffentlichkeit verlangen. Bei Ausbleiben der Parteien ent
scheidet der Prisenhof unter Berücksichtigung des ihm zur Ver
fügung stehenden Materials. Das Urteil ergeht auf Grund freier 

24* 
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BeweisWÜfdigung j es ist mit Gründen zn versehen, in öffentlicher 
Sitzung zu verkünden und den Parteien von Amts wegen zuzu
stellen (Art. 84 bis 45). 

S. Jede Partei trägt die Kosten der eigenen Verteidigung; 
die unterliegende Partei außerdem die Kosten des Verfahrens, und 
überdies hat sie ein Prozent vom Wert des Streitgegenstandes 
als Beitrag zu den allgemeinen Kosten des Prisenhofes zu zahlen. 
Diese allgemeinen Kosten werden im übrigen auf die Vertrags
mächte nach dem Maßstab verteilt, in dem sie gemi8 Artikel 15 
an der Tätigkeit des Prisenhofes beteiligt sind (Art. 46, 47). 

4. Ist der Prisenhof nicht versammelt, so werden die 
richterlichen Geschäfte durch eine Delegation von drei Richtern 
wahrgenommen (Art. 48). 

VL 1Thergangs. und 8chluBbesUmm1lllpD (Art. 611ds 67). 
Das Abkommen gilt für die Daner von zwöU Jahren; in 

Ermangelung einer Kiindigung gilt es als stillschweigend von 
sechs zu sechs Jahren erneuert. 

Die Hinterlegung der Ratifikationsnrkunden sollte am SO. Juni 
1909 unter der Voraussetzung stattfinden, daß die zur Ratifizie
rung bereiten Mächte neun Richter und neun Hilfsrichter stellen 
könnten. Daß die Ratifikation durch den ablehnenden Beschluß 
des englischen Oberhauses einstweilen vereitelt worden ist, wurde 
bereits (oben S. 40) erwähnt. Auf die Dauer aber werden die 
Lords, denen zurzeit nur mehr ein aufschiebendes Vetorecht zu
steht, das Zustandekommen dieser tiefgreifenden Weiterbildung 
des Völkerrechts nicht hindern können. Mit dem Tage, an dem 
der Prisenhof ins Leben tritt, beginnt für den völkerrechtlichen 
Staatenverband eine neue Periode einer aufwärtsstrebenden Ent
wicklung. 



Anhang. 
8el~e 

1. Traktat zwischen Preußen, Oesterreich, Großbritannien und Rußland. 
geschlossen zu Paris, den 20. November 1815. . . . . . . . . . 375 

2a. Vertrag zwischen Preußen. Oesterreich, Frankreich,' Großbritannien, 
Rußland. Sardinien und der Türkei. Vom 30. März 1856 . 377 

2b. Seerechtsdeklaration . . . . . . . . . . . . . . 385 
3a. Die (I.) Genfer Konvention vom 22. August 1864 . . . . 386 
3b. Die (n.) Genfer Konvention vom 6. Juli 1906. . . . . . 387 
4. Vertrag zwischen Deutschland, Oesterreich.Ungarn, Frankreich, Groß· 

britannien, Italien, Rußland und der Türkei. Vom 13. Juli 1878. . 393 
5a. Uebereinkunft zwischen dem Deutschen Reich und der Internationalen 

Gesellschaft des Kongo. Vom 8. November 1884 . . . . . . . . 406 
5b. General-Akte der Berliner,Konferenz. Vom 26. :l<'ebrnar 1885. . . . 407 
6a. Handels· und Schiffahrtsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und 

Japan. Vom 24. Juni 1911 . . . . . . . . . . . . . . 417 
6b. Konsularvertrag zwischen dem Deutschen Reich und Japan. Vom 

4. April 1896 . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . 422 
7a. Auslieferungsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und den Nieder· 

landen vom 31. Dezember 1896 . . . . . _ . . . . . . . . . 430 
7b. Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und den Niederlanden über 

die Auslieferung der Verbrecher zwischen den deutschen Schutz· 
gebieten, sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten 
und dem Gebiet der Niederlande, sowie den Niederländischen Kolo· 
nien und auswärtigen Besitzungen vom 21. September 1897. . . 435 

8. Schlußakte der ersten internationalen Friedenskonferenz vom 29. Juli 
1899 mit den Konventionen und Deklarationen. . . . . . . . 437 

9. Schlußakte der zweiten internationalen Friedenskonferenz vom 18. Ok. 
tober 1907 mit den vereinbarten Abkommen. . . . . . . . . . 457 

10. Schlußprotokoll der Londoner Seekriegsrechts·Konferenz vom 25. Fe· 
bruar 1909 mit der Erklärung über das Seekriegsrecht . . . . . . 517 



Nr. 1. Traktat zwischen Preußen, Oesterreich, Großbritannien und Ruß
land, geschlossen zo Paris, den 20. November 1811)1. 

Im Namen der allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit! 
Nachdem der Zweck der zu Wien am 25. März 1815 geschlossenen V;;

bindung, durch die in Frankreich Statt gehabte Wiederherstellung derjenigen 
Ordnung, durch die das letzte Attentat des Napoleon Bonaparte auf einen Augen
blick umgestossen war, glücklich erreicht worden, haben Ihre Majestäten der 
König vonPreussen, der Kaiser von Oesterreich, der König des vereinigten König
reichs von Grossbrittanien und Irland und der Kaiser aller Reussen, in Erwägung: 
dass die Ruhe von Europa an die Befestigung dieser auf die Aufrechterhaltung 
der königlichen Autorität und der Verfassungs-Urkunde gegründeten Ordnung 
wesentlich geknüpft sey, und in der Absicht, alle in Ihrer Macht stehende Mittel 
dahin zu verwenden, dass die öffentliche Ruhe, dieser Gegenstand der allgemeinen 
Wünsche, wie der bleibende Zweck Ihrer Anstrengungen, nicht von neuem gestört 
werde; so wie in dem Verlangen, die Bande, welche Sie zum gemeinsamen Wohl 
Ihrer Völker vereinigen, noch enger zu knüpfen, beschlossen, die Grundsätze, 
die durch die Traktaten von Chaumont vom 1. März 1814 und von Wien vom 
25. März 1815, feierlich erklärt worden, auf die angemessenste Art dem gegen
wärtigen Stande der öffentlichen Angelegenheiten anzupassen, und durch einen 
förmlichen Vertrag, diejenigen Grundsätze festzustellen, welche Sie zu befolgen 
sich vorsetzen, damit Europa vor den Gefahren, von welchen es noch einmal 
bedroht werden könnte, sicher gestellt werde. 

Zu diesem Zwecke und um die Bedingungen eines solchen Traktats zu be
rathen, zu beschliesen und zu unterzeichnen, haben die hohen contrahirenden 
Mächte ernannt: 

Se. ~Iajestät der König von Preussen: den l!'iirsten von Hardenberg, Ihren 
Staatskanzler ...... ; und den Freiherrn Carl Wilhelm von Humboldt, Ihren 
Staatsminister ...... ; 

Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich, den Herrn Clemens Wenzeslaus 
Lothar Fürsten von Metternich·Winneburg-Ochsenhausen ...... , Ihren Staats-, 
Konferenz- und der auswärtigen Angelegenheifen Minister; und den Herrn Jo-
ha.nn Philipp Freiherrn v. Wessenberg ...... , Sr. K. K. A. M. wirklichen Käm. 
merer und Geheimen Rath; 

Se. Majestät der König des vereinigten Königreichs von Grossbrittanien 
und Irland: den Herzog von Wellington, Ihren geheimen Rath, Feldmarschall 
Ihrer Armeen ...... , Ober-Befehlshaber der brittischen Armee in Frankreich, 
und der Armee Sr. Maj. d. Königs der Niederlande; u. den Herrn Robert Stuart, 
Vicomte Castiereagh ...... , Chef des Departements der auswärtigen Angelegen-
heiten ete. etc. 

Und Se. Majestät der Kaiser von Russland: den Herrn Andreas Grafen von 
Rasumoffsky, Ihren wirklichen Geh. Rath ...... ; und den Herrn Johann Grafen 
v. Capodistrias, Ihren wirklichen Staatsrath, Staatssekretair ...... ; 

Welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgewechselt und in rechter Form 
befunden, sich über folgende Artikel vereini!:(t bahen: 

Art. 1. Die hohen contrahirenden Mächte versprechen einander wechsel
seitig, den an diesem Tage mit Sr. Allerchristlichsten Majestät geschlossenen Traktat 

1) Urtext französisch. Abdruck französisch und deut.sch: Preuß. Gesetzsammlung 1816 S.66· 
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n seiner vollen KraIt aufrecht zu erhalten, und dahin zu wachen, dass den Stipu. 
ationen dieses Traktats, so wie denen der besonderen Conventionen die sich 

auf denselben beziehen, in ihrem. ganzen Umfange genau und treulich nach· 
gekommen werde. 

Art. 2. Da die hohen contrahirenden Mächte sich in den jetzt beendigten 
Krieg eingelassen haben, um für die Sicherheit und das Wohl von Europa zu 
Paris im vergangenen Jahre beschlossenen Anordnungen unverletzt zu erhalten, 
80 haben Sie zweckdienlich erachtet, durch die gegenwärtge Akte, sowohl diese 
Anordnungen überhaupt, vorbehältlich derjenigen Modifikationen die durch den 
am heutigen Tage mit den Bevollmächtigten Sr. Majestät des Königs von Frank
reich geschlossenen Traktat hinzugefügt sind, als ganz besonders diejenigen An
ordnungen zu erneuern und als wechselseitig verpflichtend zu bestätigen, durch 
welche Napoleon Buonaparte und seine Familie, in Folge des Vertrags vom 
11. April 1814, von der höchsten Gewalt in Frankreich für immer ausgeschlossen 
sind; welche AUSBchliessung in voller Kraft und nöthigenfalls mit Anwendung 
aller Ihrer Macht aufrecht zu erhalten, die hohen Contrahenten sich durch die 
gegenwärtige Akte nochmals ausdrücklich verpflichten. Und da auch dieselben 
revolutionairen Grundsätze, durch welche der letzte Usurpations-Frevel unter
stützt worden, noch unter anderer Gestalt, Frankreich in Aufruhr bringen, dem
nach auch die Ruhe fremder Staaten von neuem bedrohen könnten; so erkennen 
die hohen contrahirenden Mächte feierlichst die Pflicht, unter solchen Umständen 
mit verdoppelter Sorgfalt für die Ruhe und das Wohl Ihrer Völker zu wachen 
an, und verpflichten sich, in dem Falle, dass ein so unglückliches Ereignis aber
mals ausbräche, unter einander und mit Sr. Majestät dem Könige von Frank
reich, diejenigen Maassregeln zu verabreden, welche zu ergreifen Sie für die Sicher
heit Ihrer respektiven Staaten und für die allgemeine Ruhe von Europa, alsdann 
nothwendig erachten werden. 

Art. 3. Indem die hohen contrahirenden Mächte mit Sr. Majestät dem 
Könige von Frankreich übereingekommen sind, während einer bestimmten Zahl 
von Jahren, ducrh ein Corps verbündeter Truppen eine militairische Positions. 
Linie in Frankreich besetzen zu lassen, haben Sie zur Absicht gehabt, den Erfolg 
der in den Artikeln 1 und 2 des gegenwärtigen Traktats enthaltenen Stipulationen, 
so weit es in Ihrer :Macht steht, zu sichern. Unablässig bereit, jede zur Befestigung 
des Ruhestandes von Europa, durch Aufrechthaltung der jetzigen Ordnung in 
Frankreich, abzweckende wirksame Maassregel zu ergreifen, verpflichten Sie sich, 
auf den Fall, dass das gedachte Truppen-Corps von Seiten Frankreichs entweder 
wirklich angegrüfen, oder doch mit einem Angriff bedroht würde, oder dass die 
verbündeten Mächte zur Aufrechterhaltung der einen oder andem der yorange
führten Stipulationen, oder auch zur Sicherung und Behauptung der grossen 
Interessen auf welche diese Stipulationen sich beziehen, wiederum in Kriegsstand 
gegen Frankreich zu treten genöthigt wären, nach den Bestimmungen des Traktats 
von Chaumont, und vorzüglich nach dem 7. und 8. Artikel dieses Traktats, dahin, 
dass Sie alsdann aU88er der Truppenzahl, die Sie jetzt in Frankreich zurück
lassen, eine jede noch Ihr volles Contingent von Sechszigtausend Mann, oder einen 
solchen Theil dieses Contingents den man in Thätigkeit zu setzen nach dem Be
dürfnisse des Falles beschliessen wird, unverzüglich hergeben wollen. 

Art. 4. Wenn aber die im vorhergehenden Artikel stipulirte Macht sich 
wider Verhoffen unzureichend zeigte, so werden die hohen contrahirenden Mächte 
sich ohne Zeitverlust über die fernere Truppenzahl vereinigen, welche eine jede 
von Ihnen zur Unterstützung der gemeinschaItlichen Sache stellen wird; und 
Sie verpflichten sich, nöthigenfalls Ihre gesammte Streitmacht anzuwenden 
um einen solchen neu ausgebrochenen Krieg zu einem baldigen glücklichen Aus· 
gange zu fördern, wobei Sie sich vorbehalten, in dem Frieden den Sie unter ge
meinschaftlicher Uebereinkunft schliessen würden, noch solche Einrichtungen 
mit einander festzusetzen, die eine hinreichende Sicherheit gegen die nochmalige 
Wiederkehr eines ähnlichen Unglücks für Europa zu gewähren vermöchten. 

Art. 5. Die hohen contrahirenden Mächte, indem Sie sich zur Sicherstellung 
des Erfolgs Ihrer gemeinscha.ftlichen Verpflichtungen wii.hrend der gegenwär
tigen Militair-Besetzung, zu den in den vorhergehenden Artikeln bestimmten An-
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ordnungen vereinigt haben, fügen noch die Erklärung hinzu, dass auch alsdann, 
wenn die jetzt erwähnte Maassregel ihr Ende erreicht haben wird, jene Verpflich
tungen demungeachtet, zur Ausführung derjenigen Ma.assregeln in voller Kraft 
verbleiben sollen, die als nothwendig zur Aufrechthaltung der im 1. und 2. Artikel 
der gegenwärtigen Akte enthaltenen Stipulationen anerkannt sind. 

Art. 6. Um die Ausführung des gegenwärtigen Traktats zu sichern und zu 
erleichtern, und um das innige Freundschaftsverhältniss noch mehr zu befestigen, 
welches dermalen die vier Souveraine zum Wohl der Welt verbindet, sind die 
hohen contrahirenden M.ächte übereingekommen, dass Sie zu bestimmten Zeiten, 
entweder durch unmittelbare Bestimmung der Souveraine Selbst, oder durch 
Ihre respektiven Minister, Vereinigungen erneuern wollen, die den gemeinschaft
lichen grossen Interessen, so wie der Prüfung derjenigen Maassregeln gewidmet 
seyn sollen, die in jedem dieser Zeitpunkte, als die erspriesslichsten für die Ruhe 
und Glückseligkeit der Völker, so wie für die Aufrechterhaltung des Friedens von 
Europa, anerkannt seyn werden. 

Art. 7. Der gegenwärtige Traktat wird ratüizirt und die Ratifikations
Urkunden werden ausgewechselt werden, binnen zwei Monaten, oder eher, wenn 
es thunlich ist. 

Zur Urkunde dessen haben die respektiven Bevollmächtigten diesen Traktat 
unterzeichnet, und mit ihren Wappen besiegelt. 

So geschehen zu Paris, den 20. November im Jahre Christi 1815. 
Hardenberg. Hum boldt. Metternich. Wessenberg. 
Wellington. Castlereagh. Rasumoffsky. Capodistrias. 

Nr. 2a. Vertrag zwischen Preussen, Oesterreich, 
Frankreich, Grossbritannien, Russland, Sardinien und der TürkeP. 

Vom 30. März 1806. 
Im Namen des Allmächtigen Gottes. 

Ihre Majestäten, der Kaiser der Franzosen, die Königin des Vereinigten 
Königreiches von Grossbritannien und Irland, der Kaiser aller Reussen, der König 
von Sardinien und der Kaiser der Ottomanen, beseelt von dem Wunsche, dem 
Unheil des Krieges ein Ziel zu setzen, und in der Absicht, der Wiederkehr der 
Verwickelungen, woraus derselbe hervorgegangen, vorzubeugen, haben beschlossen, 
sich mit Sr. Majestät dem Kai ser von Oesterreich über die Grundlagen der Wieder
herstellung und Befestigung des Friedens zu verständigen und durch wirksame 
und gegenseitige Bürgschaften die Unabhängigkeit und Integrität des Ottoma
nischen Reichs sicherzustellen. Zu diesem Ende haben Ihre gedachten Majestäten 
zu Bevollmächtigten ernannt, nämlich: 

Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich, den Herrn Carl Ferdinand Grafen 
von Buol·Schauenstein ...... ; Ihren Kammerherrn und Wirklichen Geheimen 
Rath, Ihren Minister des Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten, Präsi
denten des Ministerrathes, und den Herrn Joseph Alexander Freiherrn von 
Hübner ...... ; Ihren Wirklichen Geheimen Rath und ausserordentlichen Ge-
sandten und bevollmächtigten Minister am Französischen Hofe; 

Se. Majestät der Kaiser der Franzosen, den Herrn Alexander Grafen Colonna-
Walewski, Senator des Kaiserreichs ...... ; Ihren Minister und Staatssekretair 
für die auswärtigen Angelegenheiten, und den Herrn Franz Adolph Freiherrn von 
Bourqueney ...... ; Ihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten 
Minister bei Sr. Kaiserlich-Königlich apostolischen Majestät; 

Ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreiches von Grossbritannien 
und Irland, den sehr ehrenwerthen Georg Wilhelm Friedrlch Grafen von Clarendon, 
Baron Hyde de Hindon ...... ; ersten Staats-Sekretair Ihrer Majestät für die 
auswärtigen Angelegenheiten, und den sehr ehrenwerthen Heinrich Richard Kar! 

1) Urtext franzÖllillch. Abdruck französisch und deutsch: PreuB. Gesetzsammlung 1856 S. 557. 
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Baron Cowley .....• ; ausserordentlichen und bevollmächtigten Botschafter 
Ihrer Majestät bei Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen; 

Se. Majestät der Kaiser aller Reussen, den Herrn Alexie Grafen Orloff, 
Ihren Generaladjutanten und General der Kavallerie, Kommandanten des Haupt
quartiers Sr. Majestät, Mitglied des Reichsraths und des MinistercomitAle ••.. 
und den Herrn Philipp Freiherrn von Brunnow, Ihren Geheimen Rath, Ihren 
ausserordentlichen und bevollmächtigten Minister beim Deutschen Bunde nnd 
bei Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzog von Hessen ••.•.. ; 

Se. Majestät der König von Sardinen, den Herrn Camill Benso Grafen von 
Cavour .•.•.. , Präsident des Mninsterrathes und Ihren Minister Staa.~-Sekretair 
für die Finanzen, und den Herrn Salvator Marquis von Villamarina ...... , Ihren 
ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Französischen 
Hofe; und 

Se. Majestät der Kaiser der Ottomanen, den Muhammed Emin Aa.li Pascha, 
Grossvezir des Ottomanischen Kaiserreiches ....•. , und den Mehemmed Dj6mil 
Bey ...... , Ihren aUBBerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei 
Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen, in gleicher Eigenschaft bei Sr. Majestät. 
dem Könige von Sardinien beglaubigt, 
welche sich in Paris zu einem Kongresse vereinigt haben. 

Ihre Majestäten, der Kaiser von Oesterreich, der Kaiser der Franzosen, 
die Königin des vereinigten Königreiches von GrOBBbritannien und Irland, der 
Kaiser aller Reussen, der König von Sardinien und der Kaiser der Ottomanen 
haben nach glücklich unter ihnen hergestelltem EinverständniBS in Betracht 
gezogen, dass in einem Europäischen IntP.resse Se. Majestät der König von Preussen, 
Mitunterzeichner der Konvention vom 13. Juli 1841, zur Theilnahme an den zu 
treffenden neuen Verabredungen berufen werden mÜBBe und, indem sie den Werth, 
welchen die Mitwirkung Sr. gedachten Majestät dem allgemeinen Friedenswerke 
hinzufügen würde, würdigen, haben sie ihn eingeladen, Bevollmächtigte zum 
Kongress zu senden. 

In Folge dessen haben Se. Majestät der König von Preussen zu Bevollmäch
tigten ernannt: den Herrn Otto Theodor Freiherrn von Manteuffel, Ihren Minister-
Präsidenten und Minister der auswärtigen Angelegenheiten ...... , und den 
Herrn Maximilian Friedrich Karl Franz Grafen von Hatzfeldt-Wildenburg-Schoen
stein, Ihren Wirklichen Geheimen Rath, Ihren ausserordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister am Französischen Hofe ..... . 

Die Bevollmächtigten haben sich nach Austausch ihrer in guter und ge
höriger Form befundenen Vollmachten über folgende Artikel verständigt: 

Art.!. Von dem Tage der Auswechselung der Ratifikationen des gegen
wärtigen Vertrages an wird auf ewige Zeiten Friede und Freundschaft bestehen 
zwischen Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen, Ihrer Majestät der Königin des 
vereinigten Königreiches von Grossbritannien und Irland, Sr. Majestät dem Könige 
von Sardinien, Sr. Kaiserlichen Majestät dem Sultan einerseits, und Sr. Majestät 
dem Kaiser aller ReuBsen andererseits, sowie zwischen ihren Erben und Nach
folgern, ihren Staaten und respektiven Unterthanen. 

Art. 2. Da der Friede zwischen den genannten Majestäten glücklich her
gestellt worden ist, so werden die während des Krieges besetzten oder eroberten 
Territorien von heiden Theilen geräumt werden. Spezielle Uebereinkommen 
werden die Art der Räumung ordnen, die so schnell, als es sich thun lii.Bst, statt
finden soll. 

Art. 3. Se. Majestät der Kaiser aller ReuBSen verpflichtet sich, Sr. Majestät 
dem Sultan die Stadt und Citadelle von Kars, sowie die anderen Punkte des Otto
manischen Gebietes, wieder zurückzuerstatten, in deren Besitz sich die RuBBischen 
Truppen befinden. 

Art. 4. Ihre Majestäten der Kaiser der Franzosen, die Königin des ver
einigten Königreiches von Grossbritannien und Irland, der König von Sardinien 
und der Sultan verpflichten sich, Sr. Majestät dem Kaiser aller Reussen die 
S~te und Häfen von Sebastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertsch, 
Jenikale, Kinbum und alle anderen Punkte zuriickzugeben, die im Besitze der 
alliirten Truppen sind. 
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Art. 5. Ihre Majestäten der Kaiser der Franzosen, die Königin des ver
einigten Königreiches von Grossbritannien und Irland, der Kaiser aller Reussen, 
der König von Sardinien und der Sultan ertheilen denjenigen ihrer Unterthanen, 
welche sich durch irgend welche Betheiligung an den Kriegsereignissen zu Gunsten 
des Gegners kompromittirt haben, volle Amnestie. 

Man ist ausdrücklich übereingekommen, dass diese Amnestie sich auf die
jenigen Unterthanen der kriegführenden Parteien erstrecken soll, welche während 
des Krieges ihr früheres Dienstverhältniss bei einem der andern Kriegführenden 
fortgesetzt haben. 

Art. 6. Die Kriegsgefangenen werden sofort gegenseitig ausgeliefert. 
Art. 7. Se. Majestät der König von Preussen, Se. Majestät der Kaiser von 

Oesterreich, Se. Majestät der Kaiser der Franzosen, Ihre Majestät die Königin 
des vereinigten Königreiches von Grossbritannien und Irland, Se. Majestät der 
Kaiser aller Reussen und Se. Majestät der König von Sardinien erklären die hohe 
Pforte theilhaftig der Vortheile des öffentlichen Europäischen Rechts und des 
Europäischen Concerts. Ihre Majestäten verpflichten sich, die Unabhängigkeit 
und den TerritorialbestaDd des Ottomanischen Reiches zu achten, garantiren 
gemeinschaftlich die genaue Beobachtung dieser Verpflichtung und werden dem
gemäss jeden Akt, welcher dem entgegen wäre, als eine Frage des allgemeinen 
Interesses ansehen. . 

Art. 7. Wenn zwischen der hohen Pforte und einer oder mehreren der 
anderen kontrahirenden Mächte Meinungsverschiedenheiten entstehen, welche 
ihre Beziehungen zu stören drohen, so wird die Pforte und jede dieser Mächte 
vor Anwendung von Gewaltmaassregeln die anderen kontrahirenden Mächte in 
den Stand setzen, diesem Aeussersten durch ihre Vermittelung vorzubeugen. 

Art. 9. Nachdem Se. Kaiserliche .Majestät der Sultan in seiner beständigen 
Fürsorge für daa Wohl seiner Unterthanen einen Firman erlassen hat, welcher 
die Lage derselben ohne Unterschied der Religion oder der Abstammung ver
bessernd, seine grossmüthigen Gesinnungen gegen die christliche Bevölkerung 
des Reichs beweist, so hat er beschlossen, den gedachten Firman, welcher ein 
freier Ausfluss seines souverainen Willens ist, den kontrahirenden Mächten mit
zutheilen, um einen neuen Beweis seiner desfallsigen Gesinnungen zu geben. 

Die kontrahirenden Mächte konstatiren den hohen Werth dieser Mit
theilung. Es ist wohl verstanden, dass dieselbe in keinem Falle den genannten 
Mächten das Recht geben kann, sich, sei es kollektiv oder einzeln, in die Be
ziehungen Sr. Majestät des Sultaus zu seinen Unterthanen, noch in die innere 
Verwaltung seines Reiches einzumischen. 

Art. 10. Der Vertrag vom 13. Juli 1841, welcher die alte Regel des Otto
manischen Reiches betreffs der Schliessung der Meerengen des Bosporus und der 
Dardanellen aufrecht erhält, ist gemeinschaftlich revidirt worden. 

Der in dieser Beziehung und diesem Prinzip gemäss zwischen den hohen 
kontrahlrenden Parteien abgeschlossene Akt ist und bleibt dem gegenwärtigen 
Vertrag annexirt und wird die nämliche Kraft und den nämlichen Werth haben, 
als wenn er in denselben vollständig aufgenommen wäre. 

Art. U. Das Schwarze Meer ist neutralisirt. Der Handelsmarine aller 
Nationen geöffnet, sind seine Gewässer und Häfen förmlich und auf ewig den 
Kriegsflaggen der Uferstaaten sowohl, als aller anderen Mächte untersagt, die 
in den Art. 14. und 19 des gegenwärtigen Vertrages erwähnten Ausnahmefälle 
ausgenommen. 

Art. 12. Frei von aller Beschränkung wird der Handel in den Häfen und 
Gewässern des Schwarzen Meeres nur den Gesundheits-, Zoll· und Polizei-Verord· 
nungen unterworfen sein, die in einem der Entwickelung der Handelsbeziehungen 
günstigen Geiste a.bgefasst werden. 

Um den Handels- und Schiffahrts·Interessen aller Nationen die wünschens
werthe Sicherheit zu geben, werden Russland und die hohe Pforte in allen ihren 
im Uferbezirk des Schwarzen Meeres gelegenen Häfen, den Prinzipien des inter
nationalen Rechtes gemäss, Konsuln zulassen. 

Art. 13. Da das Schwarze Meer dem Wortlaute des Art. 11 gemäss neu
tra.lisirt ist, so ist die Aufrechterhaltung oder Errichtung von militairisch-mari-
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timen Arsenalen in dessen Uferbezirk unnöthig und zwecklos. Se. Majestät der 
Kaiser aller Reussen und Se. Kaiserliche Majestät der Sultan verpflichten sich 
deshalb, auf diesem Littorale kein militärisch-maritimes Arsenal zu errichten 
oder zu behalten. 

Art. 14. Nachdem Ihre Ma.jestäten der Kaiser aller Reussen und der Sultan 
eine Konvention abgeschlossen haben, um die Stärke und Za.bl der leichten, zum 
Dienste ihrer Küsten nothwendigen Schiffe zu bestimmen, deren Unterhaltung 
im Schwarzen Meere sie sich vorbehalten, so ist diese Konvention dem gegen
wärtigen Vertrage annexirt worden und wird die nämliche Kra.ft und den näm
lichen Werth haben, als wenn sie in denselben vollständig aufgenommen wäre. 
Sie kann ohne die Zustimmung der Mächte, Unterzeichner des gegenwärtigen 
Vertrages, weder annullirt, noch modifizirt werden. 

Art. 16. Nachdem die Wiener Kongress-Akte die Prinzipien festgestellt 
hat, welche die Schiffahrt auf den mehrere Staaten trennenden oder durch
strömenden Flüssen regeln, so verabreden die kontra.hirenden Mächte, d8S8 
diese Prinzipien in Zukunft ebenfalls auf die Donau und ihre Mündungen an
gewandt werden. Sie erklären, dass diese Disposition zukünftig einen Theil 
des öffentlichen Europäischen Rechts ausmacht, und sie stellen dieselbe unter 
ihre Garantie. 

Die Schiffahrt auf der Donau kaun keiner Beschränkung oder Abgabe 
unterworfen werden, die nicht ausdrücklich in den in den folgenden Artikeln 
enthaltenen Stipulationen vorgesehen sind. In Folge dessen wird keine Abgabe 
erhoben werden können, die sich einzig und allein auf die Thatsache der Be
scbüfung des Fl1l88e8 stützt, noch irgend ein Zoll auf die an Bord der Schiffe be
findlichen Wa.aren. Die Polizei- und Quarantame-Reglemente zur Sicherheit 
der Staaten, die dieser Fluu trennt oder durchströmt, werden derart abgef&8llt 
sein, dass sie die Cirkulation der Schiffe so viel als thunlich ~. Ausser 
diesen Reglements wird kein anderes Hinderniss, welcher Art es auch Bein mag, 
der freien Schiffahrt entgegengesetzt. 

Art. 16. Zu dem Zwecke, die Dispositionen des vorhergehenden Artikels 
zu verwirklichen, wird eine Kommission, in welcher Preussen, Oeaterreich, frank
reich, Grossbritannien, Russland, Sardinien und die Türkei durch je einen Ab
gesandten repräsentirt sein werden, mit der :Bezeichnung und der Ausführung 
der Arbeiten beauftragt werden, die von Isaktscha an nothwendig sind, um die 
Mündungen der Donau, sowie die Theile des daran stossenden Meeres von dem 
die Pa.ssage hindernden Sande und anderen Hemmnissen zu befreien, damit dieser 
Theil des Flusses und die erwähnten Theile des Meeres sich in dem für die SchiHahrt 
möglichst günstigen Zustande befinden. 

Um die Kosten dieser Arbeiten und der, die Sicherung und Erleichterung 
der Schiffa.brt an den DonaumÜDdungen bezweckenden Etablissements zu decken, 
sollen bestimmte Abgaben, welche die Kommission nach Stimmenmehrheit fest
setzt, erhoben werden können, aber unter der ausdrücklichen BediDgung. d&8II 
in dieser Beziehung, wie in allen anderen, die ~ aller Nationen auf dem 
Fosse einer vollkommenen Gleichheit behandelt werden. 

Art. 17. Eine Kommission wird bestellt werden und aus Abgesandten 
Oesterreicbs, Bayerns, der hohen Pforte und WürttembergtJ bestehen (einer für 
jede dieser Mächte), denen sich die Kommissare der drei DonaufürstenthÜDler, 
nachdem die Pforte deren Ernennung gutgeheisaen bat, anschliessen werdeD. 
Diese Kommission, die permanent sein wird, wird 1) die F1uss-. Schiffahrts- und 
Polizei-Reglements ausarbeiten; 2) die ~ beseitigen, von welcher 
Natur sie auch sein mögen, die sich der Anwendung der Dispositionen des Wiener 
Vertrages auf die Donau noch entgegenstellen; 3) die auf dem ganzen Laufe des 
Fluues nothwendigen Arbeiten anordnen und ausführen 1&88eD, und 4) nach 
Auflösung der Europäischen KommiBBion über die Aufrechterhaltung der Schiff
barkeit der DonaumÜDdungen und der Theile des dar8D8toSBenden Meeres wachen. 

Art. 18. Man hat sich geeinigt, d&8II die Europäische Kommission ihre 
Aufgabe gelöst und die FlusskommissiQll ihre in dem vorhergehenden Artikel 
unter 1. und 2. bezeichneten Arbeiten binnen zwei Jahren beendet habm miissen. 
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Die zur Konferenz vereinigten Mächte, Unterzeichner des Vertrages, von dieser 
Thatsache benachrichtigt, werden, nachdem sie davon Akt genommen, die Euro
päische Kommission auflösen, und die permanente Flusskommission wird aJsdann 
die nämlichen Befugnisse erhalten, wie die, mit welchen die Europäische Kom
mission bis dahin bekleidet war. 

Art. 19. Um die Ausführung der durch gemeinschaftliches Uebereinkommen 
und nach oben angedeuteten Prinzipien aufgestellten Reglements zu sichern, 
wird jede der kontrahirenden Mächte das Recht haben, zwei leichte Schiffe an 
den Donaumüudungen zu jeder Zeit stationiren zu l&8sen. 

Art. 20. Im Austausch gegen die im Artikel 4 des gegenwärtigen Vertrages 
aufgezählten Städte, Häfen und Gebiete und zur besseren Sicherung der Schiff
fahrt auf der Donau willigt Se. Majestät der Kaiser aller Reussen in eine Rekti. 
fikation seiner Grenze in Bessa.rabien. Die neue Grenze wird am Schwarzen Meere, 
einen Kilometer ostwärts vom See Burna-Sola, beginnen, die Strasse von Akerman 
senkrecht erreichen, diese Strasse bis zum Trajans-ThaJe verfolgen, südwärts an 
Bolgrad vorbeilaufen, längs des FlUBBes Yalpuck bis zur Höhe von Saratsika 
hinauf gehen und bei Katamori am Pruth enden. Stromaufwärts von diesem Punkte 
aus wird die alte Grenze zwischen den beiden Reichen keine Veränderung erleiden. 
Abgesandte der kontrahirenden Mächte werden im Einzelnen die neue Grenz
scheide feststellen. 

Art. 21. Das von Russland abgetretene Gebiet wird dem Fürstenthume 
Moldau unter der Oberherrlichkeit der hohen Pforte hinzugefügt werden. 

Die Bewohner dieses Gebietes werden die nämlichen Rechte und Privi
legien geniessen, die den Fürstenthümem zugesichert sind, und während eines 
Zeitraums von drei Jahren wird es ihnen erlaubt sein, unter freier Verfügung 
über ihr Eigenthum ihr Domizil anderwärts aufzuschlagen. 

Art.22. Die Fürstenthümer Walachei und Moldau werden fortfahren, unter 
der Oberherrlichkeit der Pforte und unter der Garantie der kontrahirenden Mächte 
die Privilegien und Immunitäten zu geniessen, in deren Besitz sie sind. Kein 
ausschliesslicher Schutz wird über sie von einer der garantirenden Mächte aus
geübt werden. Es wird kein besonderes Recht der Einmischung in ihre inneren 
Angelegenheiten bestehen. 

Art. 23. Die hohe Pforte verpflichtet sich, den genannten Fürstenthümern 
eine unabhängige und nationale Verwaltung, sowie die vollkommene Freiheit 
des Kultus, der Gesetzgebung, des Handels und der Schiffahrt zu erhalten. Die 
jetzt in Kraft befindlichen Gesetze und Statuten werden revidirt werden. Um 
eine vollständige Uebereinstimmung betreffs dieser Revision zu erzielen, wird 
eine spezielle Kommission, über deren Zusammensetzung die hohen kontra
hirenden Mächte sich verständigen werden, mit einem Kommissar der hohen 
Pforte in Bukarest ohne Verzug zusammentreten. 

Diese Kommission wird zur Aufgabe haben. sich über den gegenwärtigen 
Zustand der Fürstenthümer zu unterrichten und die Grundlagen ihrer künftigen 
Organisation vorzuschlagen. 

Art. 24. Se. Majestät der Sultan verspricht, in jeder der beiden Provinzen 
sofort einen Divan ad hoc zusammenzuberufen, der Art zusammengesetzt, dass 
er die genaueste Vertretung der Interessen aller Klassen der Gesellschaft in sich 
fasst. Diese Divans sind berufen, die Wünsche der Bevölkerungen betreffs der 
definitiven Organisation der Fürstenthümer auszudrücken. 

Eine Instruktion des Kongresses wird die Beziehungen der Kommission zu 
diesen Divans ordnen. 

Art. 25. Die Kommission wird die von beiden Divans ausg6:!prochene Mei
nung erwägen und das Resultat ihrer eigenen Arbeit o~ne Ve~g .dem ~egen
wärtigen Sitze der Konferenzen zustellen. Das End·Emverstandmss mlt der 
oberherrlichen Macht wird durch eine in Pa.ris zwischen den hohen kontrahirenden 
Parteien abzuschliessende Konvention festgestellt werden, und ein Ha.ttischerif 
wird den Stipulationen der Konvention gemäss die Organisation dieser zukünftig 
unter die Kollectivgarantie der unterzeichnenden Mächte gestellten Provinzen 
defintiv regeln. 
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Art. 26. Man ist übereingekommen, dass es in den Fürstenthümem eine 
bewaffnete Gewalt geben wird, zu dem Zwecke organisirt, die Sicherheit im Innem 
und nach Aussen hin aufrecht zu erhalten. Keine Beschränkung wird den aUSBer; 
ordentlichen Vertheidigungsmaassregeln entgegt'llgesetzt werden können, die sie, 
in Uebereinstimmung mit der hohen Pforte, zur Abweisung eines jeden fremden 
Angriffes zu nehmen berufen sein werden. -

Art. 27. Wenn die innere Ruhe der Fürstenthümer bedroht oder gefährdet 
werden sollte, so wird die hohe Pforte sich mit den übrigen kontrahirenden Mäch
ten über die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der gesetzmässigen Ordnung 
zu nehmenden Maassregeln verständigen. Eine bewaffnete Intervention kann ohne 
vorherige Ein.~timmung dieser Mächte nicht statthaben. 

Art. 28. Das Fürstenthum Serbien wird fortfahren, von der hohen Pforte 
abhängig zu sein, gemäss den Kaiserlichen Hats, welche seine, zukünftig unter 
die Kollectivg&r&ntie der Mächte gestellten Rechte und Immunitäten festsetzen. 
In Folge dessen wird dieses Fürstenthum seine unabhängige und nationale Ver
waltung, sowie die vollständige }'reiheit des Kultus, der Gesetzgebung, des Handels 
und der S"hiffahrt behalten. 

Art. 29. Das Garnisonsrecht der hohen Pforte, so wie es durch frühere 
Reglements festgestellt ist, wird aufrecht erhalten. Keine bewaffnete Intervention 
wird in Serbien stattfinden können, ohne vorherige Uebereinstimmung der hohen 
kontrahirenden Mächte. 

Art. 30. Se. Majestät der Kaiser aller Reussen und Se. Majestät der Sultan 
behalten ihre Asiatischen Besitzungen in ihrer Integrität in demjenigen Um
fange, wie er vor dem Bruch gesetzlich bestand. Um jeder lokalen Streitigkeit 
Torzubeugen, wird die Grenzscheide verifizirt, und wenn nötig, rektifizirt werden, 
ohne dass jedoch ein Gebietsnachtheil für eine oder die andere der beiden Par
teien daraus entstehen kann. Zu diesem Zwecke wird eine gemischte Kommission, 
bestehend aus zwei Russischen Kommissaren, zwei Ottomanischen KommiBB&ren, 
einem Französischen Kommissar und einem Englischen Kommissar, an Ort und 
Stelle unverzüglich nach Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen 
zwischen dem Russischen Hofe und der hohen Pforte gesandt werden. Ihre Arbeit 
muss in dem Zeitraum von acht Monaten, von dem Tage der Auswechselung der 
Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrages an gerechnet, beendet sein. 

Art. 31. Die während des Krieges von den Truppen Ihrer Majestäten des 
Kaisers von Oesterreich, des Kaisers der Franzosen, der Königin des Vereinigteil 
Königreiches von Grossbritannien und Irland und des Königs von Sardinien, in 
:Folge von Verträgen, abgeschlossen in Konstantinopel am 12. März 1854 zwischen 
Frankreich, Grossbritannien und der hohen Pforte, am 14_ Juni des nämlichen 
Jahres zwischen Oesterreich und der hohen Pforte und am 15. März 1855 zwischen 
Sardinien und der hohen Pforte, besetzten Gebietstheile werden nach Auswech
selung der Ratifikationen des gegenwärtigen Vertrages geräumt werden, so bald 
als es geschehen kann. Die Termine und die Ausführungsmittel werden der Gegen
stand einer Uebereinkunft zwischen der hohen Pforte und den Mächten, deren 
Truppen ihr Gebiet okkupiren, sein. 

Art. 32. Bis zur Erneuerung oder Ersetzung der Verträge oder Konven
tionen, die zwischen den kriegführenden Mächten vor dem Kriege bestanden, 
wird der Aus- und Einfuhrhandel gegenseitig auf dem Fusse des vor dem Kriege 
Kraft habenden Reglements stattfinden, und ihre resp_ Unterthanen werden in allen 
anderen Angelegenheiten auf dem Fusse der am meisten begünstigten Nationen 
behandelt werden. 

Art. 33. Die am heutigen Tage zwischen Ihren Majestäten dem Kaiser der 
Franzosen, der Königin des Vereinigten Königreiches von Grossbritamrlen und 
Irland einerseits und Sr. Majestät dem Kaiser aller Reussen andererseits ab
geschlossene Konvention bezüglich der Alands-Inseln ist und bleibt dem gegen
wä.rtigen Vertrage annexirt, und wird die nämliche Kraft und den nämlichen Werth 
haben, als wenn sie in denselben aufgenommen wäre. 

Art. 34. Der gegenwärtige Vertrag wird ratifizirt, und sollen die Ratifi
kationen binnen vier Wochen oder früher, wenn es geschehen kann, zu Pa.ris aus
gewechselt werden. 
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Zur Beglaubigung dessen haben die respektiven Bevollmächtigten ihn unter
zeichnet und den Abdruck ihrer Wappen beigefügt. 

Geschehen Paris, den 30. März 1856. 
(L. S.) ManteuffeI. Gr. M. v. Hatzfeldt. Buol·Schauenstein. 

Hübner. A. Walewski. Bourqueney. Clarendon. 
C:owley. Orloff. Brunnow. C. Cavour. v. Villamarina. Aali. 

Mehemmed Djemil. 

Transitorischer Zusatza.rtikel. Die Bestimmungen der heute gezeichneten 
Meerengen-Konvention finden auf diejenigen Kriegsfahrzeuge keine Anwendung, 
welche von den kriegführenden Mächten zur Räumung der von ihren Armeen 
besetzten Gebiete seewärts verwendet werden; aber unmittelbar nach beendigter 
Räumung treten diese Bestimmungen in volle Kraft. 

Geschehen zu Paris, den 30. März 1856. 

Dieselben Unterschriften. 

Anhang I. (Schließung der Meerengen.) 
Im Namen des Allmächtigen Gottes. 

Da Ihre Majestäten, der König von Preussen, der Kaiser von Oesterreich, 
der Kaiser der Franzosen, die Königin des Vereinigten Königreiches von Gross
britannien und Irland, der Kaiser aller Reussen, die Unterzeichner der Konven
tion vom 13. Juli 1841, und Se. Majestät der König von Sardinien, Willens sind, 
Ihre einmüthige Entschliessung gemeinschaftlich an den Tag zu legen, sich die 
alte Regel des Ottomanischen Reiches, der zu folge die Meerengen der Dardanellen 
und des Bespor, so lange sich die Pforte im Frieden befindet, den fremden Kriegs
schiffen verschlossen sind, zur Richtschnur zu nehmen; haben Ihre gedachten 
Majestä.ten einerseits und Se. Majestät der Sultan andererseits den Beschluss 
gefasst, die in London a.m 13. Juli 1841 abgeschlossene Konvention zu erneuern, 
mit Ausnahme einiger Detail-Aenderungen, welche dem Prinzip, worauf dieselbe 
beruht, keinen Eintrag thun. 

Zu diesem Behuf haben demnach Ihre genannten Majestäten zu Ihren 
Bevollmächtigten ernannt, nämlich .... (folgen die Namen), welche, nach Aus
wechselung ihrer in guter und gebührender Form befundenen Vollmachten, über 
die folgenden Artikel übereingekommen sind: 

Art. 1. Se. Majestät der Sultan einerseits, erklärt, dass er des festen Willens 
ist, in Zukunft das als alte Regel Seines Reiches unwandelbar festgestellte Prinzip, 
und in Folge dessen es zu allen Zeiten den Kriegsschiffen der fremden Mächte 
untersagt war, in die Meerenge der Dardanellen und des Bospor einzulaufen, 
aufrecht zu erhalten; und dass Se. Majestät, so lange sich die Pforte im Frieden 
befindet, kein fremdes Kriegsschiff in die genannten Meerengen einlassen wird; und 

Ihre Majestäten der König von Preussen, der Kaiser von Oesterreicb, die 
Königin des vereinigten Königreiches von Grossbritannien und Irland, der Kaiser 
aller Reussen und der König von Sardinien, andererseits, verpflichten sich, diese 
Willeusbestimmung des Sultans zu achten und sich das vorhin erwähnte Prinzip 
zur Richtschnur zu nehmen. 

Art. 2. Wie in früherer Zeit, behält sich der Sultan vor, denjenigen leichten 
Fahrzeugen unter Kriegsflagge Passage-Firmane zu ertheilen, welche, der Ge
wohnheit gemäss, im Dienst der Gesandtschaften der befreundeten Mächte ver
wendet werden sollen. 

Art. 3. Dieselbe Ausnahme findet ihre Anwendung auf diejenigen leichten 
Fahrzeuge unter Kriegsflagge, welche eine jede der kontrahiranden Mächte befugt 
ist, an den Mündungen der Donau zu stationiren, um die Ausführung der auf die 
Freiheit des Flusses bezüglichen Bestimmungen zu sichern, und deren Zahl nicht 
zwei für jede Macht überschreiten darf. 

Art. 4. Die gegenwärtige, dem am heutigen Tage zu Paris gezeichneten 
Hauptvertrage angehängte Konvention soll ratifizirt und die Ratifikationen 
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derselben sollen in dem Zeitraume von vier Wochen, oder, wenn thunlich, früher 
ausgewechselt werden. 

Zur Beglaubigung dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten die
selbe unterzeichnet und derselben den Abdruck ihrer Wappen beigefügt. 

Geschehen zu Paris, am 30. März 1856. 

Dieselben Unterschriften. 

Anhang 11. (Leichte Kriegsschiffe im Schwarzen Meer.) 
Im Namen des Allmächtigen Gottes. 

Se. Majestät der Kaiser aller Reußen, und Se. Kaiserliche Majestät der 
Sultan, das Prinzip der Neutralisation des Schwarzen Meeres in Erwägung ziehend, 
wie es durch die in dem am 25. Februar des gegenwärtigen Jahres zu Paris ge
zeichneten Protokolle Nr. 1 verzeichneten Prii.liminarien festgestellt ist, und in 
Folge dessen Willens, im Wege gemeinschaftlichen Uebereinkommens die Zahl 
und Stärke derjenigen leichten Fahrzeuge zu bestimmen, welche sie sich für den 
Dienst ihrer Küsten im Schwarzen Meere zu unterhalten reservirt haben, haben 
zu diesem Behufe eine besondere U ebereinkunft zu zeichnen beschlossen und 
zu diesem Ende ernannt .•.... (folgen die Namen), welche, nach Auswechselung 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, über die folgenden 
Artikel übereingekommen sind: 

Art. 1. Die hohen kontrahirenden TheiIe verpflichten sich gegenseitig, im 
Schwarzen Meere keine anderen Kriegsschiffe zu halten, als diejenigen, deren 
Zahl, Stärke und Umfang nachstehend festgesetzt sind: 

Art. 2. Die hohen kontrahirenden Theile behalten sich ein jeder vor, in 
diesem Meere sechs Dampfschiffe von funfzig Metres Länge auf dem Wasser
spiegel, von einem Gehalt von höchstens achthundert Tonnen, und vier leichte 
Dampf- oder Segel.Fahrzeuge, von einem Gehalt, welcher bei keinem zweihundert 
Tonnen übersteigen darf, zu unterhalten. 

Art. 3. Die gegenwärtige, dem am heutigen Tage zu Paris gezeichneten 
Hauptvertrage angehängte Konvention soll ratifizirt und die Ratifikationen der
selben sollen in einem Zeitraume von vier Wochen, oder, wenn thunlich, früher 
a.usgewechselt werden. 

Zur Beglaubigung dessen haben die betreffenden Bevollmä.chtigten dieselbe 
unterzeichnet und derselben den Abdruck ihrer Wa.ppen beigefügt. 

Geschehen zu Paris, am 30. März 1856. 

(L. S.) Orloff. Brunnow. Aali. Mehemmed Djemil. 

Anhang 111. (Die Alandsinseln.) 
Im Namen des Allmächtigen Gottes. 

Se. Majestät der Kaiser der Franzosen, Ihre Majestät die Königin des ver
einigten Königreiches von GroBBbritannien und Irland und Se. Majestät der Kaiser 
aller ReuBBen, in der Absicht, das so glücklioh zwischen Ihnen im Orient wieder 
hergestellte Einvernehmen auf das Baltische Meer zu erstrecken und dadurch 
die W ohlthaten des allgemeinen Friedens zu befestigen, haben beschl088en, eine 
Konvention zu sohliessen und zu diesem Behufe ernannt •.... (folgen die Namen), 
welche, nach Auswechselung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Voll
machten, über die folgenden Artikel übereingekommen sind: 

Art. 1. Se. Majestät der Kaiser aller ReuBBen, um dem Wunsche zu ent
sprechen, welcher ihm von Ihren Majestäten dem Kaiser der Franzosen und der 
Königin des vereinigten Königreiches von Gr088britannien und Irland ausgedrückt 
worden, erklärt, dass die Alands-Inseln nicht befestigt werden sollen und daes 
daselbat ein militairisches oder maritimes Etablissement weder unterhalten, noch 
begründet werden soll. 

Art. 2. Die gegenwärtige, dem am heutigen Tage zu Paris gezeiohneten 
Hauptvertrage angehängte Konvention Boll ratifizirt und deren Ratifikationen 
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sollen in dem Zeitraume von vier Wochen, oder, wenn thunlich, früher ausge
wechselt werden. 

Zur Beglaubigung dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten dieselbe 
unterzeichnet und derselben den Abdruck ihrer Wappen beigefügt. 

Geschehen zu Paris, am 30. März 1856. 
(L. S.) Walewski. Bourqueney. Clarendon. Cowley. 

Orloff. Brunnow. 

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt und die Auswechselung der Ratifi
kations·Urkunden zu Paris am 27. April 1856 bewirkt worden. 

Nr. 2b. Seerechtsdeklaration.1 

Verordnung, betreffend die zwischen Preussen, Oesterrelch, 
Frankreich, GrossbrUannlen, Russland, Sardinien und der Pforte ver
einbarte Erklärung vom 16. April 1866 über Grundsätze des Seerechts. 

Vom 12 • .Juni 1856. 
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preussen etc. etc. ver

ordnen, was folgt: 
Die von Unserem Bevollmächtigten, sowie von den Bevollmächtigten der 

übrigen bei dem Friedensvertrage vom 30. März d. J. betheiligten Staaten, zu 
Paris a.m 16. April d. J. unterzeichnete Erklärung, welche wörtlich und in Ueber-
setzung lautet: E kl" r arung. 

Die Bevollmächtigten, welchen den Pariser Vertrag vom dreissigsten März 
Eintausend achthundert und sechs und funfzig unterzeichnet haben, sind nach 
stattgehabter Berathung, in Betracht: 

dass das Seerecht in Kriegszeiten während langer Zeit der Gegenstand be· 
dauerlicher Streitigkeiten gewesen ist; 

dass die Ungewissheit der in dieser Beziehung obwaltenden Rechte und 
Pflichten zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Neutralen und den Krieg
führenden Anlass giebt, aus denen ernste Schwierigkeiten und selbst Konflikt.e 
entspringen können; 

dass es folglich zum Nutzen gereicht, gleichmässige Grundsätze über einen 
so wichtigen Punkt festzustellen; 

dass die auf dem Kongress zu Paris versammelten Bevollmächtigten den 
Absichten, von welchen ihre Regierungen beseelt sind, nicht besser zu entsprechen 
vermögen, als indem sie feststehende Grundsätze hierüber in die völkerrecht· 
lichen Beziehungen einzuführen suchen; 

mit gehöriger Ermächtigung versehen, übereingekommen, sich über die 
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes zu verständigen, und haben, nach erzieltem 
Einverständniss, die nachstehende feierliche Erklärung beschlossen: 

1) Die Kaperei ist und bleibt abgeschafft; 
2) die neutrale Flagge deckt das feindliche Gut, mit Ausnahme der Kriegs

Kontrebande ; 
3) neutrales Gut unter feindlicher Flagge, mit Ausnahme der Kriegs-Kontre

bande, darf nicht mit Beschlag belegt werden; 
4) die Blokaden müssen, um rechtsverbindlich zu sein, wirksam sein, das 

heisst, durch eine Streitmacht aufrecht erhalten werden, welche hinreicht, um 
den Zugang zur Küste des Feindes wirklich zu verhindern. 

Die Regierungen der unterzeichneten Bevollmächtigten verpflichten sich, 
diese Erklärung zur Kenntniss derjenigen Staaten zu bringen, welche nicht zur 
Theilnahme an dem Pariser Kongresse berufen waren, und sie zum Beitritte ein
zuladen. 

In der Ueberzeugung, dass die hiermit von ihnen verkündigten Grundsätze 
von der ganzen Welt nur mit Dank aufgenommen werden können, bezweifeln die 

1) Urtext franzllsi8ch. Hier nach der Fassung in der Preuß. G""etzsammlnng 1856 S. 585 ab
Bedruckt. 

v. Llszt, Völkerrecht. 10. Ann. 25 
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unterzeichneten Bevollmächtigten nicht, dass diese Bemühungen ihrer Regie. 
rungen, denselben die allgemeine Anerkennung zu verschaffen, von vollständigem 
Erfolge gekrönt Bein werden. 

Gegenwärtige Erklärung ist und wird nur zwischen denjenigen Mächten 
verbindlich sein, welche derselben beigetreten sind, oder beitreten werden. 

Geschehen zu Paris den sechs zehnten April Eintausend achthundert und 
sechs und funfzig. 

Buol·Schauenstein. Hübner. A. Walewski. Bourqueney. 
Clarendon. Cowley. Manteuffel. Hatzfeldt. Orloff. Brunnow. 

C. Cavour. v. Villainarina. Aali. Mehemmed DjemiL 
wird hierdurch von Uns genehmigt. 

Unser Ministerpräsident und Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
ist mit der A.usführung beauftragt. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhii.ndigen Unterschrift und bei
gedrucktem Königlichen Insiegel. 

Gegeben Sanssouci, den 12. Juni 1856. 
(L. S.) Friedrich Wilhelm. 

. v. Manteuffel. 

Nr. 3a. Die I. Genfer Konventlon.1 

Conventlon zur Verbesserung des Schicksals der verwundeten Soldaten 
der Armeen im Felde. 

Se. Königliche Hoheit der Grossherzog von Baden, Se. Majestät der König 
der Belgier u. s. w. 
von dem gleichen Wunsche beseelt, soweit es von ihnen abhängt, die vom Kriege 
unzertrennlichen Leiden zu mildern, unnöthige Härten zu beseitigen und das 
Loos der auf dem Schlachtfelde verwundeten Soldaten zu verbessern, haben zu 
diesem Behufe beschlossen eine Convention zu vereinbaren, und zu ihren Bevoll
mächtigten ernannt: 

Se. Königliche Hoheit der Grossherzog von Baden den Herrn u. s. w., 
Se. Majestät der König der Belgier den Herrn u. s. w. 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
welche nach Austausch ihrer in guter und vorschriftsmii.ssiger Form befnndenen 
Vollmachten über folgende Artikel übereingekommen sind. 

Art. 1. Die leichten und die Haupt-Feldlazarethe sollen als neutral anerkannt 
und demgemäss von den Kriegführenden geschützt und geachtet werden, so 
lange sich Kranke und Verwundete darin befinden. 

Die Neutralität würde aufhören, wenn dieSe Feldlazarethe mit Militär besetzt 
worden wären. 

Art. 2. Das Personal der leichten und Haupt-Feldlazarethe, inbegriffen 
die mit der Aufsicht, der Gesundheitspflege, der Verwaltung, dem Transport der 
Verwundeten beauftragten Personen, sowie die Feldprediger, nehmen so lange 
an der Wohlthat der Neutralität Theil, als sie ihren Verpflichtungen obliegen und 
als Verwundete aufzuheben oder zu verpflegen sind. 

Art. 3. Die im vorhergehenden Artikel bezeichneten Personen können selbst 
nach der feindlichen Besitznahme fortfahren, in den von ihnen bedienten leichten 
oder Haupt-Feldlazarethen ihrem Amte obzuliegen oder sich zurückziehen, um 
sich den Truppen anzuschliessen, zu denen sie gehören. 

Wenn diese Personen unter solchen Umständen ihre Thätigkeit einstellen, 
wird die den Platz behauptende Armee dafür sorgen, dass sie den feindlichen 
Vorposten zugeführt werden. 

1) Urtext französisch. Abdruck französisch und deutsch: PreuD. Gesetzsammlung 1885 S. 841-
:a1er abgedruckt nach Lueder, Die Genfer Konvention. 1876 S.124. Die amtlichen t)benetzungen 
'n den deutschen Stsaten welchen von Ihm wie untereinander vielfach ab. 
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Art. 4. Das Material der Haupt-Feldlazarethe unterliegt den Kriegsgesetzen, 
und die zu diesen Lazarethen gehörigen Personen dürfen daher bei ihrem Rückzug 
nur diejenigen Gegenstände mitnehmen, welche ihr Privateigentum sind. 

Das leichte Feldlazareth dagegen bleibt unter gleichen Umständen im Besitz 
seines Materials. 

Art. 5. Die Landesbewohner, welche den Verwundeten zu Hülfe kommen, 
sollen geschont werden und frei bleiben. 

Die Generale der kriegführenden Mächte haben die Aufgabe, die Einwohner 
von dem an ihre Menschlichkeit ergehenden Rufe und der daraus sich ergebenden 
Neutralität in Kenntniss zu setzen 

Jeder in einem Hause aufgenommene und verpflegte Verwundete soll dem
selben als Schutz dienen. Der Einwohner, welcher Verwundete bei sich aufnimmt, 
soll mit Truppeneinquartierung sowie mit einem Theil der etwa auferlegten Kriegs. 
contributionen verschont werden. 

Art. 6. Die verwundeten oder kranken Militärs sollen ohne Unterschied 
der Nationalität aufgenommen und verpflegt werden. 

Den Oberbefehlshabern soll es freistehen, die während des Gefechts ver
wundeten feindlichen Militärs sofort den feindlichen Vorposten zu übergeben, 
wenn die Umstände dies gestatten und beide Parteien einverstanden sind. 

Diejenigen, welche nach ihrer Hetlung als dienstunfähig befunden worden 
sind, sollen in ihre Heimat zurückgeschickt werden. 

Die Andern können ebenfalls zurückgeschickt werden unter der Bedingung, 
während der Dauer des Krieges die Waffen nicht wieder zu ergreifen. 

Die Verbandplätze und Depots nebst dem sie leitenden Personal geniessen 
unbedingte Neutralität. 

Art. 7. Eine deutlich erkennbare und übereinstimmende Fahne soll bei den 
Feldlazarethen, den Verbindeplätzen und Depots aufgesteckt werden. Daneben 
muss unter allen Umständen die Nationalflagge aufgepflanzt werden. 

Ebenso soll für das unter dem Schutz der Neutralität stehende Personal 
eine Armbinde zulässig sein; aber die Verabfolgung einer solchen bleibt der 
.\Iilitärbehörde überlassen. 

Die Fahne und Arm binde sollen ein rothes Kreuz auf weissem Grunde 
tragen. 

Art. 8. Die Einzelheiten der Ausführung der gegenwärtigen Convention 
sollen von den Oberbefehlshabern der kriegführenden Armeen nach den An· 
weisungen ihrer betreffenden Regierungen und nach Massgabe der in dieser Con
vention ausgesprochenen allgemeinen Grundsätze angeordnet werden. 

Art. 9. Die hohen vertragschliessendcn Mächte sind übereingekommen, 
gegenwärtige Convention denjenigen Regierungen, welche keine Bevollmächtigte 
zur internationalen Conferenz in Genf haben schicken können, mitzutheilen und 
sie zum Beitritt einzuladen. Das Protokoll wird zu diesem Zweck offen gelassen. 

Art. 10. Die gegenwärtige Convention soll ratifizirt und die Ratifications
urkunden sollen in Bern, binnen vier Monaten, oder, wenn es sein kann, früher 
ausgewechselt werden. 

Zu Urkund dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten dieselbe unter
zeichnet und den Abdruck ihrer Wappen beigefügt. 

Geschehen zu Genf den zweiundzwanzigsten August des Jahres eintausend 
achthundert und vierundsechzig. 

Nr. 3b. Die 11. Genler Konvention.1 

Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken bel 
den Im Felde stebenden Heeren. Vom 6. Juli 1906. 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, Seine Exzellenz 
der Präsident der Argentinischen Republik, Seine Majestät der Kaiser von Oster-

, i 

1) Urtext französi.ch. Abdruck französisch-deutsch: Reichsgesetzblatt 1907 S.279. Vielfach 
abweichend die deutsche Ubersetzung in der Botschaft des Schweizerischen Bundesrats an die Bundes
versammlung vom 30. November 1906. - über Ratifikationen und Beitrittserklärungen vgl. obe ... 
140 V. 

25* 
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reich, König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn, Seine 
l'najestät der König der Belgier, Seine Königliche Hoheit der Fürst von Bulgarien, 
Seine Exzellenz der Prii.sident der Republik Chile, Seine Majestät der Kaiser von 
China, Seine Majestät der König der Belgier als Souverän des Unabhängigen 
Kongostaats, Seine Majestät der Kaiser von Korea, Seine Majestät der König 
von Dänemark, Seine Majestät der König von Spanien, der Präsident der Ver
einigten Staaten von Amerika, der Präsident der Vereinigten Staaten von Bra
silien, der Präsident der Vereinigten Staaten von Mexiko, der Präsident der 
Französischen Republik, Seine Majestät der König des Vereinigten Königreichs 
von Großbritannien und Irland, Kaiser von Indien, Seine Majestät der König 
der Hellenen, der Präsident der Republik Guatemala, der Präsident der Republik 
Honduras, Seine Majestät der König von Italien, Seine Majestät der Kaiser von 
Japan, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Luxemburg, Herwg zu 
Nassau, Seine Königliche Hoheit der Fürst von Montenegro, Seine Majestät der 
König von Norwegen, Ihre Majestät dieKönigin der Niederlande, der Präsident 
der Republik Peru, Seine Kaiserliche Majestät der Schah von Persien, Seine Majestät 
der König von Portugal und Algarvien usw., Seine Majestät der König von Ru
mänien, Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, Seine Majestät der König von 
Serbien, Seine Majestät der König von Siam, Seine Majestät der König von 
Schweden, der Schweizerische Bundesrat, der Präsident des Orienta.lischen Frei
staats Uruguay 

gleichermaßen von dem Wunsche beseelt, so viel an ihnen liegt, die vom 
Kriege unzertrennlichen Leiden zu mildem, und in der Absicht, zu diesem Zwecke 
die in Genf am 22. August 1864 vereinbarten Bestimmungen zur Verbesserung 
des Loses der verwundeten und kranken Militärpersonen der im Felde stehenden 
Heere zu vervollkommnen und zu ergänzen, 

haben beschlossen, zu dem Ende ein neues Akbommen zu treffen, und haben 
zu ihren Bevollmächtigten ernannt: (hier folgen die Namen), welche, nachdem sie 
sich ihre Vollmachten mitgeteilt und sie in guter und gehöriger Form befunden 
haben, über folgendes übereingekommen sind: 

Erstes Kapitel. 

Verwundete und Kranke. 

Art. 1. Militärpersonen und andere den Heeren dienstlich beigegebene 
Personen, die verwundet oder krank sind, sollen ohne Unterschied der Staats
angehörigkeit von der Kriegspartei, in deren Händen sie sich befinden, geachtet 
. und versorgt werden. 

Indessen soll die Kriegspartei, die gezwungen ist, Kranke oder Verwundete 
dem Gegner zu überlassen, soweit es die Kriegslage gestattet, einen Teil ihres 
Sanitätspersonals und ihrer SanitätsauBrÜstung zurücklassen, um zu deren Ver
sorgung beizutragen. 

Art. 2. Unbeschadet der nach Maßgabe des vorstehenden Artikels zu lei
stenden Fürsorge sind Verwundete und Kranke eines Heeres, die in die Hände 
der anderen Kriegspartei gefallen sind, Kriegsgefangene; die allgemeinen völker
rechtlichen Regeln über Kriegsgefangene finden auf sie Anwendung. 

Indessen steht es den Kriegsparteien frei, in Ansehung der verwundeten 
und kranken Gefangenen solche Ausnahme- oder Vorzugsbestimmungen unter 
sich zu vereinbaren, wie sie für zweckmä.ßig erachten; sie sollen insbesondere Ter· 
a.breden können: 

sich nach einem Kampfe die auf dem Schlachtfelde gebliebenen Verwun
deten gegenseitig zurückzugeben, 

die Verwundeten und Kranken, die sie nicht als Gefangene zurückbehalten 
wollen, nachdem sie sie in beförderungsfähigen Zustand versetzt haben 
oder nach ihrer Heilung in ihre Heimat zurückzuschicken, 

Verwundete und Kranke der Gegenpartei einem neutralen Staate zu über
geben, wenn dieser hiermit einverstanden ist und sich verpflichtet, sie 
bis zum Ende der Feindseligkeiten zu internieren. 
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Art. 3. Nach jedem Kampfe soll die das Schlachtfeld behauptende Partei 
Maßnahmen treffen, um die Verwundeten aufzusuchen und sie, ebenso wie die 
Gefallenen, gegen Beraubung und schlechte Behandlung zu schützen. 

Sie soll darüber wachen, daß der Beerdigung oder Verbrennung der Ge
fallenen eine sorgfältige Leichenschau vorangeht. 

Art. 4. Jede Kriegspa.rtei soll sobald als möglich die bei den Gefallenen 
aufgefundenen militärischen Erkennungsmarken und Beweisstücke der Identität 
sowie ein Namensverzeichnis der von ihr aufgenommenen Verwundeten und 
Kranken deren Landesbehörden oder den Dienstbehörden ihres Heeres über
mitteln. 

Die Kriegsparteien sollen sich über die Unterbringung von Kranken und 
Verwundeten, die sich in ihrer Gewalt befinden, und den Wechsel in der Unter
bringung sowie über ihre Aufnahme in die Lazarette und die vorkommenden 
Sterbefä.lle gegenseitig auf dem Laufenden halten. Sie sollen alle zum persönlichen 
Gebrauche bestimmten Gegenstände, Wertsachen, Briefe usw., die auf dem' 
Schlachtfelde gefunden oder von den in Sanitätsanstalten und ·formationen 
sterbenden Verwundeten und Kranken hinterlassen werden, sammeln, um sie 
durch deren Landesbehörden den Berechtigten übermitteln zu lassen. 

Art. 5. Die Militii.rbehörde kann den Wohltii.tigkeitssinn der Einwohner 
anrufen, damit sie unter ihrer (der l\filitärbehörde) Aufsicht Verwundete und 
Kranke der Heere aufnehmen und versorgen, unter Gewährung besonderen 
Schutzes und bestimmter Vergünstigungen an die Personen, die ihrem Aufrufe 
nllAlhkommen. 

Zweites Kapitel. 

Sani tätsformationen und Sani tä ts ans talten. 
Art. 6. Die beweglichen Sanitätsformationen (das heißt solche, die zur 

Begleitung der Hesreim Felde bestimmt sind) und stehende Anstalten des Sanitäts
dienstes sollen von den Kriegsparteien geachtet und geschützt werden. 

Art. 7. Der den Sanitätsformationen und -anstalten gebührende Schutz 
hört auf, wenn sie dazu verwendet werden, dem Feinde zu schaden. 

Art. 8. Als geeignet, um für eine Sanitätsformation oder ·anstalt den Verlust 
des durch Artikel 6 gewä.hrleisteten Schutzes zu begründen, sollen nicht gelten: 

1. die Tatsache, daß das Personal der Formation oder der Anstalt bewaffnet 
ist und sich seiner Waffen zum Selbstschutz oder zum Schutze seiner 
Kranken und Verwundeten bedient; 

2. die Tatsache, daß die Formation oder die Anstalt in Ermangelung be
waffneten Krankenpflegepersonals von einer militärischen Abteilung 
oder von Wachtposten bewacht wird, die mit einem regelrechten dienst
lichen Auftrage versehen sind; 

3. die Tatsache, daß in der Formation oder der Anstalt Waffen und Munition 
gefunden werden, die den Verwundeten abgenommen, aber noch nicht 
der zuständigen Dienststelle abgeliefert worden sind. 

Drittes Kapitel. 
Das Personal. 

Art. 9. Das ausschließlich zur Bergung, zur Beförderung und zur Behand
lung von Verwundeten und Kranken sowie zur Verwaltung von Sanitätsforma
tionen und ·anstalten bestimmte Personal und die den Heeren beigegebenen 
Feldprediger sollen unter allen Umständen geachtet und geschützt werden; wenn 
sie in die Hinde des Feindes fallen, dürfen sie nicht als Kriegsgefangene be
handelt werden. 

Diese Bestimmungen kommen in dem im Artikel 8 Nr. 2 vorgesehenen 
Falle auf die Wachtmannschaft der Sanitätsformationen und -anstalten zur 
Anwendung. 

Art 10. Dem im vorstehenden Artikel erwähnten Personale wird das Per
sonal der von ihrer Regierung in gehöriger Form anerkannten und ermächtigten 
freiwilligen Hilfsgesellscha.ften das in den Sanitätsformationen und -a.nstalten 
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der Heere verwendet wird. gleichgestellt mit dem Vorbehalte. daß dies Personal 
den militärischen Gesetzen und Verordnungen untersteht. 

Jeder Staat soll dem anderen entweder schon in Friedenszeiten oder bei 
Beginn oder im Laufe der Feindseligkeiten. jedenfalls aber vor jeder tatsäch. 
lichen Verwendung die Namen der Gesellschaften bekannt geben. die er ermäch· 
tigt hat. unter seiner Verantwortung im amtlichen Sanitätsdienste seines Heeres 
mitzuwirken. 

Art. 11. Eine anerkannte Gesellschaft eines neutralen St&a.tes darf ihr 
Personal und ihre Sanitätsformationen bei einer Kriegspartei nur mit vorgängiger 
Einwilligung ihrer eigenen Regierung und mit Ermächtigung der Kriegspartei 
selbst mitwirken lassen. 

Die Kriegspa.rtei. welche die Hilfe annimmt. ist verpflichtet. solches vor 
jeder Verwendung dem Feinde bekannt zu machen. 

Art. 12. Wenn die in den Artikeln 9. 10, 11 bezeichneten Personen in die 
Hände des Feindes gefallen sind, sollen sie ihre Verrichtungen unter dessen Leitung 
fortsetzen. 

Sobald ihre Mitwirkung nicht mehr unentbehrlich ist, sollen sie zu ihrem 
Heere oder in ihre Heimat zu solcher Zeit und auf solchem Wege. wie sich mit den 
militärischen Erfordernissen vereinbaren läßt, zurückgeschickt werden. 

Sie dürfen in diesem Falle die Habseligkeiten, Instrumente, Waffen und 
Pferde mit sich nehmen, die ihr Privateigentum sind. 

Art. 13. Der Feind sichert dem im Artikel 9 bezeichneten Personale, solange 
es sich in seinen Händen befindet, dieselben Bezüge und dieselbe Löhnung zu wie 
dem Personale gleichen Dienstgrads des eigenen Heeres. 

Viertes Kapitel. 
Die Ausrüstung. 

Art. 14. Die beweglichen Sanitätsformationen sollen. wenn sie in die Hand 
des Feindes fallen, ihre Ausrüstung mit Einschluß der Bespannung behalten, ohne 
daß es auf die Art der Beförderungsmittel und des Begleitpersonals ankäme. 

Indessen darf die zuständige Militärbehörde davon zur Versorgung der 
Verwundeten und Kranken Gebrauch machen; die Rückgabe der Ausrüstung 
soll nach Maßgabe der für das Sanitätspersonal vorgesehenen Regelung und, 
soweit möglich, zur selben Zeit erfolgen. 

Art. 15. Die Gebäude und die Ausrüstung der stehenden Sanitätsanstalten 
bleiben den Kriegsgesetzen unterworfen, dürfen aber ihrer Bestimmung nicht ent· 
zogen werden, solange sie für Verwundete und Kranke erforderlich sind. 

Gleichwohl können die Befehlshaber der Operationstruppen im Falle ge. 
wichtiger militärischer Erfordernisse darüber verfügen. wenn sie zuvor den Ver· 
bleib der darin untergebrachten Verwundeten und Kranken sichergestellt haben. 

Art. 16. Die Ausrüstung der Hilfsgesellschaften. denen die Vergünstigungen 
dieses Abkommens gemäß den darin festgesetzten Bestimmungen zukommen, 
ist als Privateigentum anzusehen und muß als solches jederzeit geachtet werden, 
unbeschadet des den Kriegsparteien nach den Gesetzen und Gebräuchen des 
Krieges anerkanntermaßen zustehenden Rechtes der Inanspruchnahme von 
Leistungen. 

Fünftes Kapitel. 
Riumungstransporte. 

Art. 17. Die Räumungstransporte sollen wie die beweglichen Sanitäts· 
formationen behandelt werden. unbea.chadet der folgenden Sonderbestimmungen: 

1. Die Kriegspartei, die einen Transport abfängt, kann ihn. wenn militä· 
rische Erfordernisse es verlangen. auflösen, indem sie die Sorge für die 
mitgeführten Kranken und Verwundeten selbst übernimmt. 

2. In diesem Falle erstreckt sich die im Artikel 12 vorgesehene Verpflich· 
tung, das Sanitätspersonal zurückzuschicken. auf alle Militärpersonen, 
die zur Leitung der Beförderung oder der Bewachung des Transports 
bestellt und mit einem regelrechten dienstlichen Auftrage versehen sind. 
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Die im Artikel 14 erwähnte Verpflichtung zur Rückgabe der Sanitätsaus
rüstung bezieht sich auch auf die für Räumungszwecke besonders eingerichteten 
Eisenbahnzüge und Fahrzeuge der Binnenschiffahrt sowie auf die Ausstattung 
der zum Sanitätsdienste gehörenden gewöhnlichen Wagen, Eisenbahnzüge und 
Schiffsfahrzeuge. 

Andere Militärfuhrwerke als die des Sanitätsdienstes können samt ihrer 
Bespannung weggenommen werden. 

Das Zivilpersonal und die verschiedenen, aus der Inanspruchnahme von 
Kriegsleistungen herrührenden Beförderungsmittel mit Einschluß von Eisenbahn
material und Schiffen, die für die Transporte verwendet werden, unterstehen den 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts. 

Sechstes Kapitel. 

Das Abzeichen. 

Art. 18. Zu Ehren der Schweiz wird das heraldische Abzeichen des Roten 
Kreilzes auf weißem Grunde, das durch die Umkehrung der eidgenössischen 
Landesfarben gebildet ist, als Wahrzeichen und Abzeichen des Sanitätsdienstes 
der Heere beibehalten. 

Art. 19. Dieses Wahrzeichen wird mit Erlaubnis der zuständigen Militär
behörde auf den Flaggen und Armbinden sowie auf der gesamten mit dem Sanitäts
dienst in Verbindung stehenden Ausrüstung angebracht. 

Art. 20. Das gemäß Artikel 9 Abs. 1 und Artikel 10, 11 geschützte Per
sonal trägt eine auf dem linken Arme befestigte Binde mit dem Roten Kreuze 
auf weißem Grunde, die von der zuständigen Militärbehörde geliefert und ge
stempelt wird und der für die dem Sanitätsdienste der Heere zugeteilten Per
sonen, die keine militärische Uniform tragen, ein Ausweis über ihre Person bei
zugeben ist. 

Art. 21. Das Flaggenabzeichen dieses Abkommens darf nur bei den Sa
nitätsformationen und -anstalten, deren Schutz das Abkommen anbefiehlt, und 
nur mit Zustimmung der Militärbehörde gehißt werden. Daneben soll die Landes
flagge der Kriegspartei gesetzt werden, der die Sanitätsformation oder -anstalt 
un ters teh t. 

Jedoch sollen die Sanitätsformationen, die in die Hände des Feindes ge
fallen sind, solange sie sich in dieser Lage befinden, keine andere Flagge als die 
des Roten Kreuzes hissen. 

Art. 22. Sanitätsformationen neutraler Länder, die unter den im Artikel 11 
vorgesehenen Voraussetzungen zur Hilfeleistung ermächtigt sind, müssen neben 
der Flagge dieses Abkommens die Landesflagge der Kriegspartei hissen, der sie 
unterstellt sind. 

Die Bestimmungen von Artikel 21 Abs. 2 finden auf sie Anwendung. 
Art. 23. Das Wahrzeichen des Roten Kreuzes auf weißem Grunde und die 

Worte "Rotes Kreuz" oder "Genfer Kreuz" sollen sowohl in Friedens- als auch 
in Kriegszeiten nur zum Schutze und zur Bezeichnung von Sanitätsformationen 
und -anstalten, Personal und Ausrüstung, die durch dieses Abko=en geschützt 
sind, gebraucht werden. 

Siebentes Kapitel. 
Anwendung und Ausführung des Abkommens. 

Art. 24. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Abkommens sind für die 
vertragschließenden Mächte nur bindend im Falle eines Krieges zwischen zwei 
oder mehreren von ihnen_ Diese Bestimmungen hören mit dem Augenblick auf 
verbindlich zu sein, wo eine Macht, die das Abkommen nicht unterzeichnet hat, 
kriegführende }.lacht wird. 

Art. 25. Die Oberbefehlshaber der kriegführenden Heere haben für die 
Einzelheiten der Ausführung der vorstehenden Artikel und für nicht vorgesehene 
Fälle gemäß den Weisungen ihrer Regierungen und im Sinne des gegenwärtigen 
Abkommens zu sorgen. 
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Art. 26. Die &11 der Unterzeiohnung teilnehmenden Regierungen werden 
die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Bestimmungen dieses Abkommens 
ihren Truppen und besonders dem darin geschützten Personale bekannt zu machen 
und sie zur Kenntnis der Bevölkerung zu bringen. 

Aohtes Kapitel. 
Unterdrückung von Mißbräuohen und von Zuwiderhandlungen. 

Art. 27. Die &11 der Unterzeiohnung teilnehmenden Regierungen, deren 
Gesetzgebung zur Zeit nioht ausreichend sein sollte, verpfliohten sich, die er· 
forderliohen Maßnahmen zu treffen oder ihren gesetzgebenden Körperschaften 
vorzusohlagen, um jederzeit den Gebrauch des Wahrzeichens oder der Worte 
"Rotes Kreuz" oder "Genfer Kreuz" durch Privatpersonen oder von seiten an· 
derer als der nach diesem Abkommen berechtigten Gesellschaften, namentlioh zu 
Handelszwecken in Fabrik· oder Handelszeichen, zu verhindern. 

Das Verbot des Gebrauohs des Wahrzeichens oder der erwähnten Worte 
soll von dem durch die einzelnen Gesetzgebungen festgesetzten Zeitpunkt &11, 
spätestens aber fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens rechts· 
wirksam werden. Nach diesem Inkrafttreten ist es nioht mehr gestattet, ein 
gegen das Verbot verstoßendes Fabrik· oder H&I1delszeiohen in Gebrauch zu 
nehmen. 

Art. 28. Die &11 der Unterzeichnung teilnehmenden Regierungen verpflichten 
sich gleichermaßen, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen oder im Falle der 
Unzulänglichkeit ihrer Militärstrafgesetze ihren gesetzgebenden Körperschaften 
vorzuschlagen, um in Kriegszeiten die von einzelnen begangenen Handlungen 
der Beraubung und der schlechten Beh&l1d1ung von Verwundeten und Kr&nken 
der Heere mit Strafe zu belegen sowie um den unbefugten Gebrauch der Flagge 
oder der Armbinde des Roten Kreuzes durch die von diesem Abkommen nicht 
geschützten Militär· oder Privatpersonen als Anmaßung militii.rischer Abzeichen 
zu bestrafen . 

• Sie werden sich durch Vermittelung des Schweizerischen Bundesrats diese 
Strafbestimmungen spätestens in fünf Jahren nach der Ratifikation dieses Ab· 
kommens gegenseitig mitteilen. 

Allgemeine Bestimmungen. 
Art. 29. Dieses Abkommen soll sobald als möglich ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen in Bern hinterlegt werden. 
über die Hinterlegung einer jeden Ratüikationsurkunde soll ein Protokoll 

aufgenommen werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen Vertrags. 
mächten auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Art. 30. Dieses Abkommen tritt für jede Macht sechs :Monate nach dem Tage 
der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde in Kraft. 

Art. 31. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation für die Beziehungen 
zwischen den Vertragsstaaten an Stelle des Abkommens vom 22. August 1864. 

Das Abkommen von 1864 bleibt in Kraft für die Beziehungen zwischen 
den Parteien, die es unterzeichnet haben, die aber das vorliegende Abkommen 
nicht gleichfalls ratifizieren sollten. 

Art. 32. Dieses Abkommen kann bis zum 31. Dezember d. J. von den Mäch· 
ten, die auf der in Genf am 11. Juni 1906 eröffneten Konferenz vertreten waren, 
sowie von den Mächten unterzeiohnet werden, die auf dieser Konferenz nicht 
ve;:treten waren, aber das Abkommen von 1864 unterzeichnet haben. 

Den vorbeszeichneten Mä.chten, die bis zum 31. Dezember 1906 dies Ab· 
kommen nicht unterzeichnet haben, soll der spätere Beitritt dazu freistehen. 
Sie haben ihren Beitritt durch eine schrütliche Benachrichtigung bekannt zu 
geben, die an den Schweizerischen Bundesrat zu richten und von diesem allen 
Vertragsmächten mitzuteilen ist • 
. ' Andere Mächte können sich in gleicher Form zum Beitritte melden, aber 
Ihre Meldung wird erst wirksam, wenn bei dem Schweizerischen Bundesrat inner· 
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halb Jahresfrist von der ihm zugegangenen Benachrichtigung an kein Wider
spruch von einer der Vertragsmächte eingegangen ist. 

Art. 33. Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen kündigen. Die Kün
digung wird erst ein Jahr nach der schriftlich an den Schweizeritltlhen Bundesrat 
erfolgten Erklärung wirksam werden; der Bundesrat wird die Erklärung unverzüg
lich allen anderen Vertragsparteien mitteilen. 

Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie 
erklärt hat. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollruächtigten dieses Abkommen unter
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen in Genf, am sechsten Juli neunzehnhundertsechs in einer einzigen 
Ausfertigung, die im Archive der Schweizerischen Eidgen088enschaft hinterlegt 
bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmii.chten auf diplo
matischem Wege übergeben werden sollen. 

(Unterschriften. ) 

Das Reich1 ) ist der Genfer Konvention vom 22. August 1864 zur Verbes
serong des Loses der verwundeten Mili tärpersonen bei den im Felde stehenden 
Heeren durch eine Erklärung beigetreten, die von dem ersten deutschen Dele
gierten zu der in Genf im Juni 1906 zur Revision der Genfer Konvention zu
sammengetretenen Konferenz in der ersten Plenarsitzung der Konferenz am 
12. Juni 1906 abgegeben worden ist und lautet, wie folgt: 

"Das Reich tritt der Genfer Konvention vom 22. August 1864 mit der 
Maßgabe bei, daß durch diesen Beitritt nach übereinkunft zwischen ihm und den 
deutschen Signatarstaaten dieser Konventio!l, nämlich den Königreichen Preußen, 
Bayern, Sachsen, Württemberg und den Großherzogtümern Baden, Hessen und 
lfecklenburg·Schwerin, alle für diese Staaten aus der Genfer Konvention herzu
leitenden Rechte und Pflichten auf das Reich übergehen, dergestalt, als ob das 
Reich an ihrer Stelle die Konvention unmittelbar mit abgeschl088en hätte." 

Nr. 4. Vertrag zwischen Deutschland, Oesterrelch·Ungarn, 
Prankrelch, Grossbrltannien, Italien, Russland und der Türkei. 

Vom 13. Juli 1878.9 

Im Namen des Allmächtigen Gottes. 

Se. Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, Se. Majestät der 
Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von 
Ungarn, der Präsident der Französischen Republik, Ihre Majestät die Königin 
des Vereinigten Königreichs von Gr088britannien und Irland, Kaiserin von Indien, 
Se. Majestät der König von Italien, Se. Majestät der Kaiser aller Reussen und 
Se. Majestät der Kaiser der Ottomanen, von dem Wunsche geleitet, in einem 
der europäischen Ordnung entsprechenden Sinne gemäss den Bestimmungen des 
Pariser Vertrages vom 30_ März 1856 die Fragen zu regeln, welche im Orient 
durch die Ereignisse der letzten Jahre und durch den Krieg entstanden sind, 
dem der Präliminarvertrag von San Stefano ein Ziel gesetzt hat, sind einmüthig 
der Ansicht gewesen, dass die Vereinigung zu einem Kongresse das beste Mittel 
darbieten "'würde, ihr Einvernehmen zu erleichtern. 

Ihre gedachten Majestäten und der Präsident der Französischen Republik 
haben in Folge dessen zu ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich ..... (folgen 
die Namen), welche zufolge des Vorschlages des Oesterreichisch-Ungarischen 
Hofes und auf die Einladung des Deutschen Hofes sich in Berlin vereinigt 
haben, versehen mit Vollmachten, die in guter und gehöriger Form befunden 
worden sind. 

Nach glücklich unter ihnen hergestelltem Einverständnis sind dieselben 
über folgende Bestimmungen übereingekommen: 

1) Bekanntmachung vom 29. Mai 1007 (R.G. BI. 8.303). 
2) Urte~t traDSÖlllsch. Abdruck fran.zöalsch und deutsch: R.G.BI.1878 8.807. 
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Art. 1. Bulgarien wird zu einem autonomen und tributpflichtigen Fürsten
thum unter der Oberherrlichkeit Sr_ Kaiserlichen Majestät des Sultans erhoben; 
es soll eine christliche Regierung und eine Nationalmiliz erhalten. 

Art. 2. Dhs Fürstenthum Bulgarien wird folgende Gebietstheile umfassen: 
Die Grenze folgt im Norden dem rechten Donauufer von der früheren ser

bischen Grenze bis zu einem durch eine europäische Kommission noch zu be
stimmenden Punkte östlich von Silistria und wendet sich von dort nach dem 
Schwarzen Meere südlicl:. von Mangalia, welches mit dem rumänischen Gebiete 
vereinigt wird. Das Schwarze Meer bildet die Ostgrenze von Bulgarien. Im 
Süden steigt die Grenze von der Mündung des Baches, in dessen Nähe die Dörfer 
Hod2akiöj, Selam-Kiöj, AivadSik, Kulibe, Sudtuluk liegen, den Thalweg des
selben hinauf, durchschneidet quer das Thal des Deli Kam6ik, geht südlich an 
Belibe und Kemhalik und nördlich an Hadtimahale vorbei, nachdem sie den 
Deli KamCik 2 Yz Kilometer oberhalb Cengei überschritten hat, erreicht den Kamm 
an einem zwischen Tekenlik und Aidos-bred2a gelegenen Punkte und folgt dem
selben über den Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan nördlich 
von Kotel bis zum Demir Kapu. Sie geht durch die Hauptkette des grossen 
Balkans weiter, welchem sie in seiner ganzen Ausdehnung bis zum Gipfel von 
Kosica folgt. 

Dort verlässt sie den Kamm des Balkans, geht in südlicher Richtung zwischen 
den Dörfern Pirtop und DU2anci, von welchen das erstere Bulgarien, das andere 
Ost-Rumelien zufällt, bis zum Bache Tuzlu Dere hinab, folgt diesem Wasserluaf 
bis zu dessen Vereinigung mit der Topolnica, sodann diesem Flusse bis zu dessen 
Zusammenfluss mit dem Smovskio Dere beim Dorfe Petricevo, wobei sie bei Ost
Rumelien einen Bezirk von zwei Kilometer Umfang flussaufwärts dieses Zusammen
flusses belässt, steigt zwischen den Bächen Smovskio Dere und der Kamenica 
auf der Wasserscheidelinie hinauf, um sich nach Südwesten auf die Höhe von 
Voinjak zu wenden und geradenwegs den Punkt 875 der österreichischen General
stabskarte zu erreichen. 

Die Grenzlinie schneidet in gerader Richtung das obere Becken des Baches 
Ichtiman Dere, geht zwischen Bogdina und Karawa hindurch, um auf die die 
Becken des laker und der Marica trennende Wasserscheidelinie zwischen Camurli 
und Had2ilar zu gelangen, folgt dieser Linie zwischen den Gipfeln Velina Mogila. 
dem Sattel 531, Zmailica Vrh, Sumnatica und erreicht die Verwaltungsgrenze 
des Sandjak von Sofia zwischen Sivri TaS und Cadir Tepe. 

Von Cadir Tepe folgt die Grenze, in der Richtung nach Südwesten, der 
\Vasserscheidelinie zwischen den Becken des Mesta Karasu einerseits und des 
Struma Karasu andererseits, läuft über die Kämme des Rhodopegebirges, ge
nannt Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan und Aiji Gedük bis zum Ka
petnik Balkan und fällt so mit der früheren Verwaltungsgrenze des Sandjak von 
Sofia zusammen. 

Von Kapetnik Balkan ab wird die Grenze durch die Wasserscheidelinie 
zwischen den Thälern der Rilska reka und der Bistrika reka gebildet und folgt 
den Vorbergen, genannt Vodenika Planina, um in das Thal der StrUma bei der 
Vereinigung dieses Flusses mit der Rilska reb hinabzugehen, das Dorf Barakli 
bei der Türkei belassend. Sie steigt sodann südlich von dem Dorfe Jeleänica hin
auf, um auf der kürzesten Linie die Kette Golema Planina auf dem Gipfel des 
Gitka zu erreichen und dort die alte Verwaltungsgrenze des Sandjak von Sofia zu 
gewinnen, belässt jedoch das ganze Becken der Suha reka bei der Tiirkei. 

Vom Berge Gitka wendet sich die Westgrenze nach dem Berge Crni Vrh 
über die Gebirge von Karvena Jabuka, indem sie der alten Verwaltungsgrenze 
des Sandjak von Sofia in dem oberen Theile der Becken des Egrisu und der Lepnika 
folgt, läuft mit derselben auf die Kämme der Babina polana und langt bei dem 
Berge Orni Vrh an. 

Vom Berge Orni Vrh folgt die Grenze der Wasserscheidelinie zwischen 
StrUma und Morawa über die Gipfel des Streäer, Vilogolo und MeSid Planina, 
erreicht üb~r die Gacina, Oma Trava, Darkovska und Drainica plan, sodann 
den DeMaru Kladanec, die Wasserscheidelinie der Hohen Sukowa und der Mo
rawa, geht geradenwegs auf den Stol und steigt von demselben hinab, um 1000 Meter 
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nordwestlich von dem Dorfe Sagu~a die Strasse von Sofia nach Pirot zu schneiden. 
Sie geht wieder in gerader Linie auf die Vidlic Plauina und von dort auf den Berg 
Radooina in der Kette des Kod2a Balkan hinauf, indem sie bei Serbien das Dorf 
Doikinci und bei Bulgarien das Dorf Senakos belässt. 

Vom Gipfel des Berges Radocina folgt die Grenze, nach Westen zu, dem 
Kamme des Balkans über Ciprovec Balkan und Stara Planina bis zur alten Ost
grenze des Fürstenthums Serbien bei der Kula Smiljova Cuka und von dort dieser 
alten Grenze bis zur Donau, welche sie in Rakovitza erreicht. 

Diese Grenze soll an Ort und Stelle durch eine europäische Kommission 
festgestellt werden, in welcher die Signatarmächte vertreten sein werden_ Man 
ist hierbei darüber einig: 

l. dass die besagte Kommission die Nothwendigkeit für Se. Kaiserliche 
Majestät den Sultan, die Balkangrenzen von Ost.Rumelien vertheidigen zu können, 
in Betracht zu ziehen haben wird, 

2. dass in einem Umfange von 10 Kilometer um Samakow keine Befesti
gungen errichtet werden dürfen. 

Art. 3. Der Fürst von Bulgarien wird von der Bevölkerung frei gewählt 
und von der Hohen Pforte mit Zustimmung der Mächte bestätigt werden_ Kein 
Mitglied der regierenden Häuser der europäischen Grossmächte darf zum Fürsten 
von Bulgarien gewählt werden. 

Wird die fürstliche Würde wieder frei, so erfolgt die Wahl des neuen Fürsten 
unter den gleichen Bedingungen und Förmlichkeiten. 

Art. 4. Eine in Tirnovo zusammenzuberufende Versammlung von Notabeln 
Bulgariens wird vor der \Vahl des Fürsten das organische Reglement des Fürsten
thums ausarbeiten. 

An denjenigen Orten, wo Bulgaren mit türkischen, rumänischen, grie. 
chischen oder anderen Bevölkerungen gemischt sind, soll den Rechten und Inter
essen dieser Bevölkerungen bezüglich der \Vahlen und der Ausarbeitung des 
organischen Reglements Rechnung getragen werden_ 

Art. 5. Folgende Bestimmungen sollen die Grundlage des öffentlichen 
Rech tes in Bulgarien bilden: 

Der Unterschied des religiösen Glaubens und der Bekenntnisse darf Nie
mandem gegenüber geltend gemacht werden als ein Grund der Ausschliessung 
oder der Unfähigkeit bezüglich des Genusses der bürgerlichen und politischen 
Rechte, der Zulassung zu öffentlichen Diensten, Ämtern und Ehren oder der 
Ausübung der verschiedenen Berufs- und Gewerbszweige, an welchem Orte 
es auch sei. 

Die Freiheit und die öffentliche Ausübung aller Kulte werden allen An
gehörigen Bulgariens sowie den Ausländern zugesichert, und es darf weder der 
hierarchischen Organisation der verschiedenen Religionsgemeinschaften noch 
deren Beziehungen zu ihren geistlichen Oberen ein Hinderniss entgegengestellt 
werden. 

Art. 6. Die provisorische Verwaltung von Bulgarien wird bis zur Voll
endung des organischen Reglements durch einen Kaiserlich russischen Kommissar 
geleitet werden. Ein Kaiserlich ottomanischer Kommissar, sowie die dazu be
sonders delegirten Konsuln der übrigen Signatarmächte dieses Vertrages werden 
berufen werden, demselben zur Seite zu treten, um die Ausübung dieser provi
sorischen RegierungBthätigkeit zu kontroliren. Im Falle der Meinungsverschie
denheit zwischen den delecirten Konsuln soll die Mehrheit entscheiden und im 
Falle des Zwiespaltes der ksichten zwischen dieser Mehrheit und dem Kaiserlich 
russischen Kommissar oder dem Kaiserlich ottomanischen Kommissar haben 
die Vertreter der Signatarmächte in Konstantinopel, zu einer Konferenz vereinigt, 
zu entscheiden. 

Art. 7. Die provisorische Verwaltung darf nicht über die Dau~r ,von neun 
Monaten, vom Austausche der Ratifikations-Urkunden des gegenwartlgen Ver
trages ab gerechnet, ausgedehnt werden. 

Nach Fertigstellung des organischen Reglements soll sofort zur Wahl des 
Fürsten von Bulgarien geschritten werden. Sobald der Fürst eingesetzt sein wird, 
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8011 die neue Organisation in Kraft treten und das Fürstenthum in den vollen 
Genuss seiner Autonomie gelangen. 

Art. 8. Die Handels- und Schüfa.hrtsverträge sowie aJIe sonstigen Ueber
einkommen und Abmachungen, welche zwischen den auswärtigen Mächten und 
der Pforte abgeschlossen worden sind und sich zur Zeit noch in Kraft befinden. 
werden im Fürstenthum Bulgarien aufrechterhalten und keine Veränderung der· 
selben darf gegenüber irgend einer Macht vorgenommen werden, bevor diese 
nicht ihre Zustimmung dazu gegeben hat. 

Kein Durchgangszoll darf in Bulgarien von den durch dieses Fürstenthum 
gehenden Waaren erhoben werden. 

Die Angehörigen und der Handel aller Mächte sollen auf dem Fusse voll· 
kommener Gleichstellung behandelt werden. 

Die Immunitäten und Privilegien der fremden Unterthanen, sowie die kon· 
sularischen Gerichtsbarkeits- und Schutzrechte, wie solche durch die Kapitulationen 
und Gebräuche eingeführt sind, sollen in voller Kraft bleiben, so lange sie nicht 
mit Zustimmung der dazu berufenen Betheiligten abgeändert werden. 

Art. 9. Die Höhe des jährlichen Tributes, welchen das Ffustenthum Bul· 
ga.rien dem Oberherrlichen Hofe durch Zahlung an die von der Hohen Pforte 
später zu bezeichnende Bank zu entrichten hat, wird durch Vereinbarung der 
Signatarmächte des gegenwärtigen Vertrages am Schlusse des ersten Jahres der 
Wirksamkeit der neuen Organisation bestimmt werden. Dieser Tribut wird nach 
dem mittleren Ertrage des Gebietes des Fürstenthums festgesetzt werden. 

Da Bulgarien einen Theil der öffentlichen Schuld des Reichs zu tragen hat, 
so werden die Mächte bei Fests~ung dieses Tributs denjenigen Theil dieser 
Schuld in Betracht ziehen, welcher dem Fürstenthum auf der Grundlage eines 
billigen Verhältnisses aufzulegen sein wiirde. 

Art. 10. Bulgarien übernimmt vom Tage der Auswechselung der Ratifi· 
kations·Urkunden zu dem gegenwärtigen Vertrage ab an Stelle der Kaiserlich 
ottoma.nischen Regierung deren Lasten und Verpflichtungen gegenüber der 
Rustschuk·Varnaer Eisenbahngesellschaft; die Begleichung der früheren Rech· 
nungen wird einer Vereinbarung zwischen der Hohen Pforte, der Regierung des 
Fürstenthums und der Verwaltung dieser Gesellschaft vorbehalten. 

Das Fürstenthum Bulgarien übernimmt gleichfaJIs, für seinen Theil, an 
Stelle der Hohen Pforte, die Verpflichtungen, welche dieselbe sowohl gegenüber 
Oesterreich.Ungarn als gegenüber der Gesellschaft für den Betrieb der Eisen. 
bahnen der europäischen Türkei bezüglich des Ausbaues, des Anschlusses und des 
Betriebes der auf bulgarischem Gebiete gelegenen Bahnen eingegangen ist. 

Die zur Regelung dieser Fragen nothwendigen UebereIDkommen werden 
zwischen Oesterreich-Ungarn, der Pforte, Serbien und dem Fürstenthum Bul· 
garien unmittelbar nach dem Abschluss des Friedens getroffen werden. 

Art. 11. Die ottomanische Armee darf nicht länger in Bulgarien verbleiben; 
aJIe bisherigen Festungen sind, auf Kosten des Fürstenthums, innerhalb eines 
Jahres oder womöglich früher zu schleifen; die Landesregierung hat sofort die 
zu deren Entfestigung nöthigen Massregeln zu ergreUen und darf neue Festungen 
nicht anlegen. Die Hohe Pforte hat das Recht, nach Gutdünken übel' das Kriegs. 
material und über andere, der ottomanischen Regierung gehörige Gegenstände 
zu verfügen, welche in den gemäss dem Waffenstillstande vom 31. Janusr bereits 
geräumten Donaufestungen etwa zurückgeblieben sind, desgleichen über solche, 
welche sich in den festen Plätzen Schumla. und Varn& befinden sollten. 

Art. 12. GrundeigenthÜIDer, muselmännische oder andere, welche ihren 
persönlichen Aufenthalt ausserhalb des Fürstenthums nehmen Bollten, können 
ihren Grundbesitz im Fürstenthum behalten, indem sie ihn verpachten oder durch 
Dritte verwalten lassen. 

Eine türkisch.bulgarische Kommission hat innerhalb zweier Jahre alle An· 
gelegenheiten zu regeln, welche Bezug haben auf die Art der Veräusserung, der 
Benutzung oder des Gebrauches der Staatsgüter und frommen Stiftungen (Vakufs) 
für Rechnung der Hohen Pforte, desgleichen die Fragen, welche die etwa hierbei 
berührten Interessen von Privaten betreffen sollten. 
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Die Angehörigen des Fürstenthums Bulgarien, welche in anderen Theilen 
des Ottomanischen Reichs reisen oder sich aufhalten Bollten, sind den ottoma
nischen Behörden und Gesetzen unterworfen. 

Art. 13. Südlich vom Balkan wird eine Provinz gebildet, welche den Namen 
Ost-Rumelien führen und unter der unmittelbaren politischen und militärischen 
Autorität Sr. Kaiserlichen Majestät des Sultans, jedoch mit administrativer 
Autonomie, verbleiben wird. Sie wird einen christlichen General-Gouverneur 
erhalten. 

Art. 14. Ost-Rumelien wird im Norden und Nordwesten durch Bulgarien 
begrenzt und umfasst die in folgender Linie eingeschlossenen Gebiete: 

Von dem Schwarzen Meere ausgehend, steigt die Grenzlinie von der Mün
dung des Baches, in dessen Nähe die Dörfer Hod2akiöj, Selam Kiöj, Aivadsik, 
Kulibe, Sud1uluk liegen, den Thalweg desselben hinauf, durchschneidet quer 
das Thal des Deli KamCik, geht südlich an Belibe und Kemhalik und nördlich 
an Had~imahale vorbei, nachdem sie den Deli Kam2ik 2% Kilometer oberhalh 
Cengei überschritten hat, erreicht den Kamm an einem zwischen Tekenlik und 
Aidos-Bred~a gelegenen Punkte und folgt demselben über den Karnabad Balkan, 
Prisevica Balkan, Kazan Balkan nördlich von Kotel bis zum Demir Kapu. Sie 
geht durch die Hauptkette des grossen Balkans weiter, welchem sie in seiner 
ganzen Ausdehnung bis zum Gipfel von Kosica folgt. 

An diesem Punkte verlässt die Westgrenze von Rumelien den Kamm des 
Balkans, geht in südlicher Richtung zwischen den Dörfern Pirtop und DU2anci, 
von welchen das erstere Bulgarien, das andere Ost-Rumelien zufällt, bis zum 
Bache Tuzlu Dere hinab, folgt diesem Wasserlauf bis zu dessen Vereinigung mit 
der Topolnica, sodaon diesem Flusse bis zu dessen Zusammenfluss mit dem 
Smovskio Dere beim Dorfe Petricevo, wobei sie bei Ost-Rumelien einen Bezirk 
von zwei Kilometer Umfang flussaufwärts dieses Zusammenflusses belässt, steigt 
zwischen den Bächen Smovskio Dere und der Kamenica auf der Wasserscheide
linie hinauf, um sich nach Südwesten auf die Höhe von Voinjak zu wenden und 
geradenwegs den Punkt 875 der österreichischen Generalstabskarte zu erreichen. 

Die Grenzlinie scheidet in gerader Richtung das obere Becken des Baches 
Ichtiman Dere, geht zwischen Bogdina und KaraUla hindurch, um auf die die 
Becken des lsker und der Marica trennende Wasserscheidelinie zwischen Camurli 
nnd Had~i1ar zu gelangen, folgt dieser Linie zwischen den Gipfeln Velina Mogila, 
dem Sattel 531, Zmailica Vrh, Sumnatica und erreicht die Verwaltungsgrenze des 
Sandjak von Sofia zwischen Sivri Tas und Cadir Tepe. 

Die Grenze Rumeliens trennt sich von derjenigen Bulgariens auf dem Berge 
Ca.dir Tepe, folgt der Wa.'!serscheidelinie zwischen den Becken der Marica und 
ihrer Zuflüsse einerseits, und des Mesta Karasu und seiner Zuflüsse andererseits 
und nimmt eine südöstliche und sodann eine südliche Richtung über den Kamm 
der Berge DespotQ Dagh nach dem Berge Kruschowa zu. (Ausgangspunkt der 
Linie des Vertrages von San Stefano.) 

Vom Berg Kruschowa richtet sich die Grenze nach der im Vertrage von 
San Stefano bestimmten Linie, das heisst der Kette des schwarzen Balkans (Kara 
Balkan), der Gebirge Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellü, Karakolas und Ischiklar, 
von wo sie geradenwegs nach Südost hinabgeht. um den Fluss Arda zu erreichen, 
dessen Thalwege sie bis zu einem bei dem Dorfe Adacali gelegenen Punkte folgt. 
Letzteres Dorf verbleibt bei der Türkei. 

V~n diesem Punkte steigt die Grenzscheide auf den Kamm des ~e!ltepe 
Dagh hmauf, welchem sie folgt, um sodann herabzugehen und den Mantza an 
einem 5 Kilometer oberhalb der Brücke von Mustafa Pascha gelegenen Punkte 
zu überschreiten; sie wendet sich sodann gegen Nurden über die Wasserscheide
linie zwischen Demirhanli Dere und den kleinen Zuflüssen der Maritza bis Küdeler 
Bair, von wo sie eine östliche Richtung auf Sakar Bair nimmt; von do.rt über
schreitet sie das ThaI der Tundta, nach Büjük Derbend zu, welches SIe nebst 
Soudzak nördlich lässt. Von Büjük Derbend aus schliesst sich die Grenze wieder 
an die Wasserscheidelinie zwischen den Zuflüssen der Tund~a im Norden und 
denen der Maritza im Süden bis auf die Höhe von Kaibilar an, welche letztere 
bei Ost-Rume1ien verbleibt, geht südlich von V. Almali zwischen den Becken der 
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Maritza im Süden und verschiedenen Wasserläufen, welche sich unmittelbar in 
das Schwarze Meer ergiessen, zwischen den Dörfern Belevrin und Alatli hindurch; 
sie folgt nördlich von Karanlik den Kämmen Vosna und Zuvak, der Wasserscheide· 
linie zwischen der Duka und dem Karagae.Su und erreicht das Schwarze Meer 
zwischen den beiden eben genannten Flüssen. 

Art. 15. Se. Majestät der Sultan soll das Recht haben, für die Vertheidigung 
der Land· und Seegrenzen dieser Provinz durch Errichtung von Befestigungen 
auf diesen Grenzen und Unterhaltung von Truppen daselbst Sorge zu tragen. 

Die innere Ordnung in Ost·Rumelien wird durch eine, von einer Ortsmiliz 
unterstützte Gendarmerie aufrechterhalten. 

Bezüglich der Zusammensetzung dieser beiden Korps, deren Offiziere vom 
Sultan ernannt werden, soll, je nach der Oertlichkeit, der Religion der Einwohner 
Rechnung getragen werden. 

Se. Kaiserliche Majestät der Sultan verpflichtet sich, irreguläre Truppen, 
wie Baschibozuks und Tscherkessen in den Grenzgarnisonen nicht zu verwenden. 
Die zu diesem Dienste bestimmten regulären Truppen dürfen in keinem }<'alle bei 
den Einwohnern einquartiert werden. Bei einem Durchmarsche durch die Provinz 
dürfen sie keinen Aufenthalt daselbst nehmen. 

Art. 16. Der General·Gouverneur soll das Recht haben, die ottcmanischen 
Truppen herbeizurufen in denjenigen Fällen, in welchen die innere oder äussere 
Sicherheit der Provinz bedroht sein sollte. Die Hohe Pforte hat in dem vorgesehenen 
Falle den Vertretern der Mächte zu Konstantinopel von dieser Massregel sowie 
von den Umständen, welche dieselben rechtfertigen, Kenntniss zu geben. 

Art. 17. Der General·Gouverneur von Ost·Rumelien wird auf die Dauer 
von fünf Jahren von der Hohen Pforte mit Zustimmung der Mächte ernannt 
werden.' 

Art. 18. Unmittelbar nach dem Austausche der Ratifikations-Urkunden 
zu dem gegenwärtigen Vertrage soll eine europäische Kommission gebildet werden, 
um in Uebereinstimmung mit der Ottomanischen Pforte die Organisation von 
Ost-Rumelien auszuarbeiten. Diese Kommission hat in einer Frist von drei Mo
naten die Befugnisse und Machtvollkommenheiten des General-Gouverneurs, 
sowie das Verwaltungs., Gerichts- und Finanzwesen der Provinz festzustellen. 
Sie hat hierbei zum Ausgangspunkt die verschiedenen Gesetze über die Vilayets 
und die in der achten Sitzung der Konferenz von Konstantinopel gemachten 
Vorschläge zu nehmen. 

Die Gesammtheit der für Ost·Rumelien beschlossenen Bestimmungen wird 
den Gegenstand eines Kaiserlichen Firmans bilden, welchen die Hohe Pforte ver
öffentlichen und den Mächten mittheilen wird. 

Art_ 19. Die europäische Kommission hat im Einverständniss mit der Hohen 
Pforte die Finanzen der Provinz bis zur Vollendung der neuen Organisation zu 
verwalten. 

Art. 20. Die zwischen der Pforte und den fremden Mächten geschlossenen 
oder noch zu schliessenden internationalen Verträge, Uebereinkommen nnd Ab
machungen, von welcher Art sie auch sein mögen, sollen in Ost·Rumelien wie im 
ganzen Ottomanischen Reich anwendbar sein. Die den Ausländern zustehenden 
Immunitäten und Privilegien, welches auch ihre Bedeutung sei, sollen in dieser 
Provinz aufrecht erhalten bleiben. Die Hohe Pforte verpflichtet sich, daselbst 
die allgemeinen Reichsgesetze über die religiöse Freiheit zu gunsten aller Kulte 
beobachten zu lassen. 

Art. 21. Die Rechte und Pflichten der Hohen Pforte bezüglich der Eisen
bahnen in Ost·Rumelien werden in ihrer Gesammtheit aufrecht erhalten. 

Art. 22. Die Effectivstärke der russischen Besatzungstruppen in Bulgarien 
und Ost-Rumelien wird aus sechs Infanterie- und zwei Kavallerie·Divisionen be
stehen und soll die Zahl von, 50000 Mann nicht übersteigen. Die Unterhaltnng 
dersel~n erfolgt. auf Kosten des besetzten Landes. Die Besatzungstruppen be
h~ten Ihre Verbmdungen mit Russland nicht bl088 durch Rumänien gemäss den 
z~lschen beiden Staaten zu treffenden Abmachungen, sondern auch über die 
Hafen des Schw~rzen Meeres, Varna und Burgas, woselbst sie während der Dauer 
der Besetzung die nöthigen Depots errichten dürfen. 
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Die Dauer der Besetzung von Ost·Rumelien und Bulgarien wird auf neun 
Monate, vom Tage der Auswechselung der Ratifikations·Urkunden zu dem gegen
wärtigen Vertrage ab gerechnet, festgesetzt. 

Die Kaiserlich russische Regierung verpflichtet sich, in einer weiteren Frist 
von drei Monaten den Durchmarsch ihrer Truppen durch Rumänien und die voll
ständige Räumung dieses Fürstenthums zu beendigen. 

Art.23. Die Hohe Pforte verpflichtet sich, auf der Insel Kreta das organische 
Reglement von 1868 gewissenhaft zur Anwendung zu bringen und dabei die etwa 
billig erscheinenden Abänderungen zu treffen. 

Analoge, den örtlichen Bedürfnissen anzupassende Bestimmungen sollen, 
ausgenommen bezüglich der Kreta gewährten Abgabenfreiheit, gleicherweise 
in denjenigen übrigen TheiIen der europäischen Türkei eingeführt werden, für 
welche eine besondere Organisation durch den gegenwärtigen Vertrag nicht vor
gesehen ist. 

Die Hohe Pforte wird besondere Kommissionen, innerhalb deren das ein
geborene Element zahlreich vertreten sein soll, zu dem Zwecke ernennen, um diese 
neuen Reglements im Einzelnen in jeder Provinz auszuarbeiten. 

Die aus diesen Arbeiten hervorgehenden Organisationsentwürfe sind der 
Prüfung der Hohen Pforte zu unterbreiten; diese wird vor Erlass der Verord
nungen, welche dieselben in Kraft zu setzen bestimmt sind, das Gutachten der 
für Ost-Rumelien eingesetzten europäischen Kommission einholen. 

Art. 24. Für den Fall, dass es der Hohen Pforte und Griechenland nicht 
gelingen sollte, sich über die im dreizehnten Protokolle des Berliner Kongresses 
angegebene Grenzberichtigung zu verständigen, behalten sich Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Russland vor, 
heiden Theilen ihre Vermittelung zur Förderung der Verhandlungen anzubieten. 

Art. 25. Die Provinzen Bosnien und Herzegowina werden von Oesterreich
Ungarn besetzt und verwaltet werden. Da die österreichisch.ungarische Re
gierung nicht den Wunsch hegt, die Verwaltung des Sandjaks von Novibazar 
zu übernehmen, welches sich zwischen Serbien und Montenegro in südöstlicher 
Richtung bis jenseits Mitrovitza erstreckt, so wird die ottomanische Verwaltung 
daselbst fortgeführt werden. Um jedoch sowohl den Bestand der neuen politischen 
Ordnung, als auch die Freiheit und die Sicherheit der Verkehrswege zu wahren, 
behält sich Oesterreich·Ungarn das Recht vor, im ganzen Umfange dieses Theils 
des alten Vilajets von Bosnien Garnisonen zu halten und Militär- und Handels
strassen zu besitzen. 

In dieser Beziehung behalten sich die österreichisch-ungarische und die 
türkische Regierung die Verständigung im Einzelnen vor. 

Art. 26. Die Unabhängigkeit Montenegros wird von der Hohen Pforte und 
von allen denjenigen der Hohen vertragschliessenden Theile anerkannt, welche 
dieselbe noch nicht zugestanden hatten. 

Art. 27. Die Hohen vertragschliessenden Theile sind über die folgenden 
Bedingungen einverstanden: 

In Montenegro darf der Unterschied des religiösen Glaubens und der Be
kenntnisse Niemandem gegenüber geltend gemacht werden als ein Grund der 
Ausschliessung oder der Unfähigkeit bezüglich des Genusses der bürgerlichen und 
politischen Rechte, der Zulassung zu öffentlichen Diensten, Aemtern und Ehren, 
oder der Ausübung der verschiedenen Berufs- und Gewerbszweige, an welchem 
Orte es auch sei. Die Freiheit und die öffentliche Ausübung aller Kulte werden 
allen Angehörigen Montenegros sowie den Ausländern zugesichert, und es darf 
weder der hierarchischen Organisation der verschiedenen Religionsgemeinschaften 
noch den Beziehungen derselben zu ihren geistlichen Oberen ein Hindernis ent
gegengestellt werden. 

Art. 28. Die neuen Grenzen Montenegros werden festgestellt wie folgt: 
Der Grenzzug, bei llinobrdo nördlich von Klobuk beginnend, geht abw~rts 

zur Trebinjcica nach Grancarevo zu, welches bei der Herzegowina verbleibt, 
folgt dann dem Laufe dieses Flusses aufwärts bis zu einem, einen Kilometer ab
wärts von der Einmündung der Cepelica belegenen Punkt«; ~~d erreicht von dort 
aus auf der kürzesten Linie die Höhen an den Ufern der TrebmJcICa. Danach wendet 
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sie sich gegen Pilatova hin, dieses Dorf bei Montenegro belassend, geht soda.nn 
weiter über die Höhen in nördlicher Richtllllg, wobei sie sich thunlichst in einer 
Entfernung von sechs Kilometern von der Strasse Bilek-Korito-Gacko hält, 
bis zu dem zwischen der Somina-Planina und dem Berge Ourilo belegenen 
Sattel und wendet sich von dort aus nach Osten bei Vratkoviti vorbei, dieses 
Dorf bei der Herzegowina belassend, bis turn Berge Orline. Von diesem Punkte 
geht die Grenze - Ravno bei Montenegro belassend - geradezu nach Nord· 
Nord·Ost, überschreitet die Gipfel des LeberSnik und des Volujak, steigt darauf 
auf der kürzesten Linie zur Piva hinab, überschreitet dieselbe und erreicht zwischen 
Crkvica und Nedvina hindurchgehend die Tara. Von diesem Punkte ab geht sie 
die Tara aufwärts bis nach Mojkovac, von wo aus sie dem Kamme der Vorberge 
bis nach Si~kojezero folgt. Von dieser Oertlichkeit ab schliesst sie sich der alten 
Grenze an bis zu dem Dorfe Sekulare. Von dort aus nimmt die neue Grenze ihre 
Richtung über die Kämme der Mokra Pianino., das Dorf Mokra bei Montenegro 
belassend, und erreicht sodann den Punkt 2166 der österreichischen General. 
stabskarte, indem sie der Hauptkette und der Wasserscheidelinie zwischen dem 
Lim einerseits und dem Drin und der Cievna (Zem) andererseits fo4ct. 

Darauf schliesst sie sich den zwischen dem Stamme der Kufi·DrekaloTiti 
einerseits und der Kullka.Krajna sowie den Stämmen der Klementi und Grudi 
andererseits gegenwärtig bestehenden Grenzen an bis zu der Ebene von Pod· 
gorica, und wendet sich von dort aus nach Plavnica zu, die Stämme der Klementi, 
Grudi und Hoti bei Albanien belassend. 

Von dort aus durchschneidet die neue Grenze den See bei dem welchen 
Gorica.Topa.l, geht von Gorica-Topal aus geradenwegs bis zu den Höhen des 
Kammes, folgt von dort aus der Wasserscheidelinie zwischen Megured und Ka· 
limed, Mrkovic bei Montenegro belassend, und erreicht das Adriatische Heer 
bei V. Krulli. 

Im Nordwesten wird der Grenzzug durch eine Linie gebildet werden, welche 
von der Küste zwischen den Dörfern SuSana und Zubci hindurchgeht und an der 
äussersten südöstlichen Spitze der gegenwärtigen Grenze von Montenegro auf der 
Vrsuta-Planina endet. 

Art. 29. Antivari und sein Küstsnland werden unter folgenden Bedingnngen 
zu Montenegro geschlagen: 

Die südlich von diesem Gebiete belegenen Gegenden, nach der im Vor
stehenden bestimmten Abgrenzung, bis zur Boj811a, Dulcinjo mit einbegriffen, 
sollen der Türkei zurückgegeben werden. 

Der Gemeindebezirk Spica bis zur nördlichen Grenze des in der ausführ· 
lichen Beschreibung der Grenzen angegebenen Gebietes wird Dalmatien einverleibt. 

Es soll für Montenegro volle und gänzliche Freiheit der Schiffahrt auf der 
Bojana bestehen. Befestigungen dürfen am Laufe dieses Flusses nicht angelegt 
werden, mit Ausnahme der für die örtliche Vertheidigung des Platzes Scutari 
etwa nothwendigen, welche sich nicht weiter als in einer Entfernung von sechs 
Kilometer von dieser Stadt ausdehnen dürfen. 

Montenegro darf weder Kriegsschiffe besitzen, noch eine Kriegsflagge führen. 
Der Hafen von Antivari und alle zu Montenegro gehörigen Gewässer sollen 

den Kriegsschiffen aller Nationen verschl088en bleiben. 
Die zwischen dem See und dem Küstenlande auf dem montenegrinischen 

Gebiete, belegenen Befestigungen sollen geschleift werden, und es dürfen neue 
in diesem Bezirke nicht errichtet werden. 

Die See· und Gesundheitspolizei wird sowohl in Antivari als auch längs 
der Küste Montenegros von Oesterreich·Ungarn vermittelst leichter Küsten· 
wa.chtschiffe ausgeübt werden. 

Montenegro hat die in Dalmatien in Kraft- befindliche See-Gesetzgebllllg 
~unehmen. Oesterreich-Unga.rn verpflichtet sich seinerseits, der montenegri. 
DISchen Handelsflagge seinen konsularischen Schutz zu gewä.hren. 

Montenegro muß sich mit Oesterreich.Ungarn über das Recht verständigen, 
durch das neue montenegrinische Gebiet hindurch eine Strasse und eine Eisen· 
bahn anzulegen und zu unterhalten. 

Es wird vollständige Freiheit des Verkehrs a.uf diesen Strassen zugesichert. 
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Art. 30. Muselmänner oder Andere, welche Grundeigenthum in den zu 
Montenegro geschlagenen Gebieten besitzen und ihren Aufenthalt ausserhalb 
des Fürstenthums zu nehmen wünschen, können ihr unbewegliches Eigenthum 
behalten, indem sie dasselbe verpachten oder durch Dritte verwalten lassen. 

Gegen Niemand darf eine Enteignung stattfinden, ausseI' im gesetzlichen 
Wege aus Griinden des öffentlichen Wohls und gegen eine vorgängige Ent· 
schädigung. 

Eine türkisch-montenegrinische Kommission hat innerhalb einer Frist von 
drei Jahren alle Angelegenheiten zu regeln, welche Bezug haben auf die Art der 
Veräusserung, der Benutzung und des Gebrauches der Staatsgüter und frommen 
Stiftungen (Vakufs) für Rechnung der Hohen Pforte, desgleichen die Fragen, 
welche die etwa hierbei berührten Interessen von Privaten betreffen sollten. 

Art. 31. Das Fürstenthum Montenegro wird sich mit der Ottomanischen 
Pforte unmittelbar über die Bestellung montenegrinischer Vertreter in Kon
stantinopel und an bestimmten Orten des Ottomanischen Reichs, wo ein ent
sprechendes Bedürfniss anerkannt werden wird, verständigen. 

Die in dem Ottomanischen Reiche reisenden oder sich aufhaltenden Monte
negriner sollen den ottomanischen Gesetzen und Behörden unterworfen sein nach 
Ma.~sgabe der allgemeinen Grundsätze des internationalen Rechts und der bezüglich 
der ..\Iontenegriner bestehenden Gebräuche. 

Art. 32. Die Truppen Montenegros haben innerhalb einer Frist von zwanzig 
Tagen, von der Auswechselung der Ratifikations-Urkunden zu dem gegen· 
wärtigen Vertrage ab gerechnet oder, wenn thunlich, früher, das Gebiet, welches 
sie in diesem Augenblick ausserhalb der neuen Grenzen des Fürstenthums besetzt 
halten, zu räumen. 

Die ottomanischen Truppen sollen die an ..\Iontenegro abgetretenen Gebiete 
innerhalb desselben Zeitraums von zwanzig Tagen räumen. Doch wird denselben 
eine weitere Frist von zwei Wochen gewährt, sowohl um die festen Plätze zu räumen 
und um die Vorräthe und das Kriegsmaterial aus denselben wegzuschaffen, als 
auch um das Inventar derjenigen Geräthschaften und sonstigen Gegenstände, 
welche nicht sogleich entfernt werden können, aufzunehmen. 

Art. 33. Da Montenegro einen Theil der öffentlichen ottomanischen Schuld 
für die neuen Gebiete, welche ihm durch den Friedensvertrag zugetheilt worden 
sind, zu tragen hat, so werden die Vertreter der Mächte zu Konstantinopel den 
betreffenden Betrag im Einverständniss mit der Hohen Pforte auf einer billigen 
Grundlage festsetzen. 

Art. 34. Die Hohen vertragschliessenden Theile erkennen die Unabhängig
keit des Fürstenthums Serbien an, indem sie dieselbe an die in dem folgenden 
Artikel aufgeführten Bedingungen knüpfen. 

Art. 35. In Serbien darf der Unterschied des religiösen Glaubens und der 
Bekenntnisse Niemandem gegenüber geltend gemacht werden als ein Grund der 
Ausschliessung oder der Unfähigkeit bezüglich des Genusses der bürgerlichen 
und politischen Rechte, der Zulassung zu den öffentlichen Diensten, Aemtern 
und Ehren oder der Ausübung der verschiedenen Berufs- und Gewerbszweige, 
an welchem Orte es auch sero 

Die Freiheit und die öffentliche Ausübung aller Kulte werden allen An
gehörigen Serbiens sowie den Ausländern zugesichert, und es darf weder der hierar
chischen Organisation der verschiedenen Religionsgemeinschaften noch den Be
ziehungen derselben zu ihren geistlichen Oberen ein Hindernis entgegengestellt 
werden. 

Art. 36. Serbien erhält die in der hier folgenden Abgrenzung eingeschlossenen 
Gebiete: 

Die neue Grenze folgt der gegenwärtigen Grenzlinie, i~dem s~e den Th~lwe~ 
der Drina von deren Zusammenfluss mit der Save ab aufwarts steigt, wobeI Mal! 
Zwornik und Sakhar bei dem Fürstenthum verbleiben, und geht dann bis zum 
Kopaonik die alte Grenze Serbiens entlang, von welcher sie sich auf dem Gipfel 
des Kanilug trennt. Von dort folgt sie zunächst der westlichen Grenze des San
djaks von Nisch über die südlichen Vorberge des Kopaonik und über die Kämme 

v. Li 8 z t. Völkerrecht. 10. Aun. 26 
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der Marica und Mrdar Planina, welche die Wasserscheidelinie zwischen den Becken 
des Ibar und der Sitnioa einerseits und dem der Toplica andererseits bilden, wobei 
Prepolac bei der .Türkei belassen~. . . .. . 

Sie wendet SICh sodann nach Suden hin auf der WasserscheIdelinie ZWlBChen 
der Brvenioa und der Medvedja, das ganze Becken der Medvedja bei Serbien be· 
lassend, und folgt dem Kamme der Goljak Planina (welcher die Wasserscheide 
zwischen der Kriva Rjeka einerseits und der Poljanica, der Veternica und der 
Morawa andererseits bildet) bis zum Gipfel der Poljanica. Darauf nimmt sie ihre 
Richtung über die Vorberge der Karpina Planina bis zum ZusammenflU88 der 
Koinska mit der Morawa, überschreitet diesen Fluss und geht auf der Wasser. 
scheidelinie zwisohen dem Bache Koinska und dem in der Nä.he von Neradovoe 
in die Morawa mündenden Bache aufwärts, um die PIanino. Sv. llija oberhalb 
Trgovi!!te zu erreiohen. Von diesem Punkte aus folgt sie dem Kamme der Sv. llija 
bis zum Berge Kljuc, geht über die auf der Karte mit 1516 und 1547 bezeiohneten 
Punkte und die Babina Gora und endet bei dem Berge Crni Vrh. 

Von dem Berge Cmi Vrh ab fällt die neue Abgrenzung zusammen mit der 
von Bulgarien, das heisst: 

Die Grenzlinie folgt der Wasserscheidelinie zwischen der Struma und der 
Morawa über die Gipfel des Stre~er, Vilogolo und MeSid Planina, erreicht über die 
Ga.(jina, Crna Trava, Darkovska und Drainica plan, sodann über den D~cani 
Kladanec, die Wasserscheidelinie der hohen Sukowa und der Morawa, geht ge
radewegs auf den Stol und steigt von demselben hinab, um 1000 Meter nordwest
lioh von dem Dorfe Segu!§a .die Strasse von Sofia nach Pirot zu schneiden. Sie 
geht in gerader Linie wieder auf die Vidlic Planina hinauf und von dort auf den 
Berg Radoeina in der Kette des Kodia Balkan, indem sie bei Serbien das Dorf 
Doikinoi und bei Bulgarien das Dorf Senakos belässt. 

Vom Gipfel des Berges Radoeina folgt die Grenze nach Nordwesten zu dem 
Kamme des Balkans über Ciprovec Balkan und Stara Planina bis zur alten Ost.
grenze des Fürstenthums Serbien bei der Kula Smiljova cuka und von dort dieser 
alten Grenze bis zur Donau, welche sie in Rakowitza erreicht. 

Art. 37. Bis zu dem Zustandekommen neuer Abmachungen darf in Serbien 
an den gegenwärtigen Bedingungen der Handelsbeziehungen des Fürstenthums 
zu den fremden Ländern nichts geändert werden. 

Kein Durchgangszoll darf von den Waaren, welche durch Serbien hindurch
gehen, erhoben werden. 

Die Immunitäten und Privilegien der fremden Unterthanen, sowie auch 
die konsularischen Gerichtsbarkeits- und Schutzrechte, wie solche heute be
stehen, sollen in voller Kraft bleiben, so lange sie nicht im gemeinsamen Ein
verstä.ndniss zwischen dem Fürstenthum und den betheiligten Mächten abge
ändert werden. 

Art. 38. Das Fürstenthum Serbien tritt für seinen Theil an Stelle der Hohen 
Pforte in die Verpflichtungen ein, welche dieselbe sowohl gegenüber Oesterreich
Ungarn, als auoh gegenüber der Gesellschaft zum Betriebe der Eisenbahnen der 
europä.ischen Türkei bezüglich des Ausbaues, des Anschlusses sowie des Betriebes 
der auf dem neu erworbenen Gebiete des Fürstenthums anzulegenden Eisenbahnen 
eingegangen ist. 

Die zur Regelung dieser Fragen nothwendigen Uebereinkommen werden un
mittelbar nach der Unterzeichnung des gegenwärtigen Vertrages zwischen Oester
reioh.Ungarn, der Pforte, Serbien und, innerhalb der Grenzen seiner Zuständigkeit, 
dem Fürstenthum Bulgarien abgeschlossen werden. 

Art. 39. Muselmänner, welche Grundeigenthum in den zu Serbien geschla
genen Gebieten besitzen und illren Aufenthalt aUBBerhalb des Fürstenthums zu 
nehmen wünschen, können ihr unbewegliches Eigenthum in demselben behalten, 
indem sie es verpachten oder durch Dritte verwalten lassen. 

Eine türkisch-serbische Kommission hat innerhalb einer Frist von drei 
Jahren alle Angelegenheiten zu regeln, welche Bezug haben auf die Art der Ver
äusserung, der Benutzung und des Gebrauchs der Staatsgüter und frommen Stif· 
tungen (Vakufs) für Rechnung der Hohen Pforte, desgleichen die Fragen, welche 
die etwa hierbei berührten IntereBSen von Privaten betreffen sollten. 



Vertrag zwischen Deutschland UBW. und der Türkei vom 13. Juli 1878. 403 

Art. 40. Bis zum Abschluss eines Vertrages zwischen der Türkei und Ser
bien sollen die serbischen Unterthanen, welche in dem Ottomanischen Reich 
reisen oder sich aufhalten, nach den allgemeinen Grundsätzen des internationalen 
Rechts behandellt werden. 

Art. 41. Die serbischen Truppen haben innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen, von der Auswechselung der Ra:tifikations-Urkunden zu dem gegen
wärtigen Vertrage ab gerechnet, das GebIet zu räumen, welches in die neuen 
Grenzen des Fürstenthums nicht einbezogen ist. 

Die ottomanischen Truppen sollen die von Serbien abgetretenen Gebiete 
innerhalb desselben Zeitraums von zwei Wochen räumen. Doch wird denselben 
eine weitere Frist von einer gleichen Anzahl Tage gewährt, sowohl um die festen 
Plä.tze zu räumen und um die Vor~äthe und das Kriegsmaterial aus denselben 
wegzuschaffen, als auch um das Inventar derjenigen Geräthschaften und sonstigen 
GegeUBtände, welohe nioht sogleich entfernt werden können, aufzunehmen. 

Art. 42. Da Serbien einen Theil der öffentlichen ottomanisohen Schuld 
für die neuen Gebiete, welohe ihm durch den gegenwärtigen Vertrag zugetheilt 
worden sind, zu tragen hat, so werden die Vertreter zu Konstantinopel den ent
sprechenden Betrag im Einverständnis mit der Hohen Pforte auf einer billigen 
Grundlage festsetzen_ 

Art. 43. Die Hohen vertragschliessenden Theile erkennen die Unabhängig
keit Rumäniens an, indem sie dieselbe an die in den beiden folgenden Artikeln 
aufgeführten Bedingungen knüpfen. 

Art. 44. In Rumärrien darf der Unterschied des religiösen Glaubens und 
der Bekenntnisse Niemandem gegenüber geltend gemacht werden als ein Grund 
der Ausschliessung oder der Unfähigkeit bezüglich des Genusses der bürgerlichen 
und politischen Rechte, der Zulassung zu öffentlichen Diensten, Aemtern und 
Ehren oder der Ausübung der verschiedenen Berufs- und Gewerbszweige, an 
welchem Orte es auch sei. 

Die Freiheit und die öffentliche Ausübung aller Kulte werden allen An
gehörigen des Rumänischen Staats sowie den Ausländern zugesichert, und es 
darf weder der hierarchischen Organisation der verschiedenen Religionsgemein
schaften noch den Beziehungen derselben zu ihren geistlichen Oberen ein Hinder
niss entgegengestellt werden. 

Die Angehörigen aller Mächte, die Handeltreibenden sowohl als die übrigen. 
sollen in Rumänien ohne Unterschied der Religion auf dem Fusse vollkommener 
Gleichstellung behandelt werden. 

Art. 45. Das Fürstenthum Rumänien tritt an Se. Majestät den Kaiser von 
Russland denjenigen Thei! des in Folge des Pariser Vertrages von 1856 von RU88-
land losgelösten Gebietes von Bessarabien wieder ab, weloher im Westen durch den 
Thalweg des Pruths, im Süden durch den Thalweg des Kilia·Armes und die Mün
dung von Stary-Stambul begrenzt wird. 

Art. 46 .. Die das Donau·Delta bildenden Inseln sowie die Schlangeninsel. 
das Sandjak von Tultscha, welches die Bezirke (Cazas) von Kilia, Sulina Mah 
muditl, Isaktscha, Tultscha, Matschin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidie 
umfasst, werden mit Rumänien vereinigt. Das Fürstenthum erhält ausserdem 
das im Süden der Dobrutscha belegene Gebiet bis zu einer Linie, welche ihren 
Ausgangspunkt im Osten von Silistria nimmt und am Schwarzen Meere im Süden 
von Mangalia endet. 

Der Grenzzug wird an Ort und Stelle durch die für die Abgrenzung Bul
gariens eingesetzte europäische Kommission festgestellt werden. 

Art. 47. Die Frage der Theilung des Stromgebiets und der Fischerei wird 
der Entscheidung der europäischen Donau-Kommission unterworfen werden. 

Art. 48. Kein Durchgangszoll darf in Rumänien von den Waaren, welche 
durch das Fürstenthum hindurchgehen, erhoben werden. 

Art. 49. Von Seiten Rumäniens köunen Abkommen getroffen werden, um 
die Privilegien und Befugnisse der Konsuln bezüglich der Schutzgewähru~g in 
dem Fürstenthume zu regeln. Die bestehenden Rechte sollen in Kraft bleIben. 
so la.nge sie nicht im gemeinsamen Einverständniss zwisohen dem Fürstenthum 
und den dazu berufenen Betheiligten abgeändert werden. 

26* 
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Art. 50. Bis zu dem Abschlusse eines die Privilegien und Befugnisse der 
Konsuln regelnden Ver~rages. zwischen der. Türkei und Rumäni~n. sollen die in 
dem Ottomanischen ReICh reisenden oder SiCh aufhaltenden ruma.mschen Unter
thanen und die in Rumänien reisenden oder sich aufhaltenden ottcmanischen 
Untertha.nen die Rechte geniessen, welche den Unterthanen der anderen euro
päischen Mächte verbürgt sind. 

Art. 51. Was die Unternehmungen von öffentlichen und anderen gleich
artigen Arbeiten anbetrifft, so tritt Rumänien für das ganze ilim abgetretene Ge
biet an Stelle der Hohen Pforte in deren Rechte und Pflichten ein. 

Art. 52. Um die Sicherheiten zu verstärken, welche für die als im euro
päischen Interesse liegend anerkannte Freiheit der Schiffahrt auf der Donau 
bestellt sind bestimmen die Hohen vertragschliessenden Theile, dass alle Festungen 
und Befesti~gen, welche sich an dem Laufe ~es Flusses von. dem Eisernen Thore 
ab bis zu seinen Mündungen befinden, geschleIft und neue DIcht angelegt werden 
sollen. Kein Kriegsschiff darf die Donau abwärts des Eisernen Thores befahren 
mit Ausnahme der leichten, für die Flusspolizei und den Zolldienst bestimmten 
Fahrzeuge. Die Statiousschiffe der Mächte an den Donaumündungen dürfen 
jedoch bis nach Galatz hinaufgehen. 

Art. 53. Die europäische Donau-Kommission, in welcher Rumänien ver
treten sein soll, bleibt in ihrer Thätigkeit bestehen und wird solche von jetzt ab 
bis nach Galatz hinauf in vollständiger Unabhängigkeit von der Landesgewalt 
ausüben. Alle Verträge, Abkommen, Verfügungen und Entscheidungen bezüglich 
ihrer Rechte, Privilegien, Prärogative und Verpflichtungen werden bestätigt. 

Art. 54. Ein Jahr vor dem Ablauf der für die Dauer der europäischen Kom
mission festgesetzten Frist werden die Mächte sich über die Verlängerung der Be
fugnisse derselben beziehungsweise über die Abänderungen, deren Einführung 
sie für nothwendig halten sollten, in Einvernehmen setzen. 

Art. 55. Die Reglements für die Schiffahrt, die Flusspolizei und die Auf
sichtsführung vom Eisernen Thore ab bis nach Galatz werden von der europäischen 
Kommission, unter Zuziehung von Bevollmächtigten der Uferstaaten, ausgear
beitet und mit denjenigen in Uebereinstimmung gesetzt werden, welche für den 
Lauf abwärts von Galatz erlassen sind oder künftig erlassen werden sollten. 

Art. 56. Die europäische Donau-Kommission wird, um die Unterhaltung 
des Leuchtthurms auf der Schlangeninsel zu sichern, sich mit wem Rechtens 
verständigen. 

Art. 57. Die Ausführung derjenigen Arbeiten, welche bestimmt sind, die 
durch das Eiserne Thor und die Stromschnellen der Schiffahrt bereiteten Hinder
nisse zu beseitigen, wird Oesterreich-Ungarn anvertraut. Die Uferstaaten an dieser 
Strecke des Flusses werden alle Erleichterungen gewähren, welche im Interesse 
der Arbeiten in Anspruch genommen werden sollten. 

Die in dem Art. VI des Londoner Vertrages vom 13. März 1871 getroffenen 
Bestimmungen bezüglich des Rechtes auf Erhebung einer provisorischen Abgabe 
zur Deckung der Kosten dieser Arbeiten werden zu gunsten Oesterreich-Ungarns 
aufrecht erhalten. 

Art. 58. Die Hohe Pforte tritt an das Russische Reich in Asien die Gebiete 
von Ardahan, Kars und Batum einschliesslich des letztgenannten Hafens, sowie 
alle zwischen der alten russisch-türkischen Grenze und dem folgenden Grenzzuge 
einbegriffenen Gebiete ab. 

Die neue Grenze geht von dem Schwarzen Meere aus in Uebereinstimmuug 
mit der durch den Vertrag von San Stefano bestimmten Linie bis zu einem Punkte 
im Nordwesten von Khorda und im Süden von Artwin, verlängert sich dann in 
§er~er Linie bis .zu dem Flusse Tchorukh, überschreitet diesen Fluss und geht 
osthch von AschmlChen vorbei in gerader Linie nach Süden zu, um die in dem Ver
trage von San Stefano angegebene russische Grenze bei einem Punkte südlich 
von Nariman wieder zu erreichen, wobei sie die Stadt Olti bei Russland belässt. 
Von dem angegebenen Punkte bei Nariman wendet sich die Grenze nach Osten, 
geht bei Tebrenec vorbei, welches bei Russland verbleibt und setzt sich bis zum 
Pennek Tschai fort. 
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Sie folgt diesem Flusse bis nach Barduz und nimmt darauf ihre Riohtung 
nach Süden, Barduz und Jönikioy bei Russland belassend. Von einem Punkte 
westlich von dem Dorfe Karaugan wendet sich die Grenze nach Medjingert hin, 
geht weiter in gerader Linie auf den Gipfel des Gebirges Kassadagh zu und folgt 
der Wasserscheidelinie zwischen den Zuflüssen des Araxes im Norden und denen 
des Murad Su im Süden bis zu der alten Grenze Russlands. 

Art. 59. Se. Majestät der Kaiser von Russland erklärt, dass es Seine Ab
sicht ist, Batum zu einem wesentlich für den Handel bestimmten Freihafen zu 
machen. 

Art. 60. Das ThaI von Alaschkerd und die Stadt Bayazid, welche durch 
den Art. XIX des Vertrages von San Stefano an Russland abgetreten worden sind, 
fallen an die Türkei zurück. 

Die Hohe Pforte tritt an Persien die Stadt und das Gebiet von Khotur 
ab, sowie dasselbe durch die gemischte englisch-russische Kommission für die 
Festsetzung der Grenzen zwischen der Türkei und Persien bestimmt worden ist. 

Art.61. Die Hohe Pforte verpflichtet sich, ohne weiteren Zeitverlust die 
Verbesserungen und Reformen ins Leben zu rufen, welche die örtlichen Bedürf
nisse in den von den Armeniern bewohnten Provinzen erfordern, und für die 
Sicherheit derselben gegen die Tscherkessen und Kurden einzustehen. Sie \vird 
in bestimmten Zeiträumen von den zu diesem Zwecke getroffenen Massregeln 
den Mächten, welche die Ausführung derselben überwachen werden, Kennt
niss geben. 

Art. 62. Nachdem die Hohe Pforte den Entschluss kundgegeben hat, den 
Grundsatz der religiösen :Freiheit aufrecht zu erhalten und demselben die weiteste 
Ausdehnung zu geben, nehmen die vertragschließenden Theile von dieser frei· 
willigen Erklärung Akt. 

In keinem Theile des Ottomanischen Reichs darf der Unterschied der Religion 
Jemanden gegenüber geltend gemacht werden als ein Grund der Ausschliessung 
oder der Unfähigkeit bezüglich der Ausübung der bürgerlichen und politischen 
Rechte, der Zulassung zu den öffentlichen Diensten, Aemtern und Ehren oder 
der Ausübung der verschiedenen Berufs- und Gewerbszweige. 

Jedermann soll, ohne Unterschied der Religion, als Zeuge vor den Gerichten 
zugelassen werden. 

Die Freiheit und die öffentliche Ausübung aller Kulte werden Allen zu
gesichert, und es darf weder der hierarchischen Organisation der verschiedenen 
Religionsgemeinschaften, noch den Beziehungen derselben zu ihren geistlichen 
Oberen ein Hinderniss entgegengestellt werden. 

Die in der europäischen oder asiatischen Türkei reisenden Geistlichen, Pilger 
und Mönche aller Nationalitäten sollen die gleichen Rechte, Vortheile und Privi
legien geniessen. 

Das Recht der amtlichen Schutzgewährung steht den diplomatischen und 
konsularischen Vertretern der Mächte in der Türkei sowohl bezüglich der vor· 
erwähnten Personen als auch der von denselben zu religiösen, Wohlthätigkeits· 
und anderen Zwecken an den Heiligen Orten und anderwärts gemachten An
lagen zu. 

Die bestehenden Rechte Frankreichs werden ausdrücklich gewahrt, und 
man ist einverstanden darüber, dass kein Eingriff in den gegenwärtigen Zustand 
an den Heiligen Orten geschehen soll. 

Die Mönche des Berges Athos, aus welchem Lande sie auch immer stammen 
mögen, sollen in ihren bisherigen Besitzungen und Vorrechten geschützt bleiben 
und, ohne irgend welche Ausnahme, eine vollständige Gleichheit der Rechte 
und Prärogative geniessen. 

Art. 63. Der Pariser Vertrag vom 30. März 1856 sowie der Londoner Ver
trag vom 13. März 1871 werden in allen denjenigen ihrer Bestimmungen aufrecht 
erhalten, welche durch die vorstehenden Vereinbarungen nicht aufgehoben oder 
abgeändert worden sind. 

Art. 64. Der gegenwärtige Vertrag wird ratifizirt werden, und sollen die 
Ratifikations-Urkunden zu demselben in Berlin in einer Frist von drei Wochen 
oder, wenn thunlich, früher ausgewechselt werden. 
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Zur Beglaubigung dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten den· 
selben unterzeichnet und den Abdruck ihrer Wappen beigesetzt. 

Geschehen zu Berlin am dreizehnten Juli achtzehnhundert acht und siebenzig. 
(L. S.) v. Bismarck. B. Bülow. Hohenlohe. Andra.ssy. Karolyi. 

Haymerle. Waddington. Saint. Vallier. H. Desprez. Beaconsfield. 
Salisbury. Odo RusselI. L. Cortl. Launay. Gortchacow. Schouvaloff. 

P. D'Oubril. AI. Caratheodory. Mehemed Ali. Sadoullah. 
Der vorstehende Vertrag ist ratUizirt worden und es hat die Auswechselung 

der Ratifikations·Urkunden in Berlin a.m 3. August 1878 stattgeflmden. 

No.68. Uebereinkunft zwischen dem Deutschen Reich und der Internatio
nalen Gesellschaft des Kongo. Vom 8. November 1884. 1 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des 
Deutschen Reichs, und Seine Majestät der König der Belgier, als Begründer und 
im Namen der Internationalen Gesellschaft des Kongo, von dem Wunsche geleitet, 
die Beziehungen des Deutschen Reichs zu der Internationalen Gesellschaft des 
Kongo durch eine Uebereinkunft zu regeln, haben zu dem Zweck mit Vollmacht 
versehen: 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen: Friedrich Wilhelm 
Alexander Carl Gustav Grafen von Brandenburg, ausserordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister am Königlich belgischen Hofe, etc. etc.; 

Seine Majestät der König der Belgier: Maximilian Carl Ferdinand Strauch, 
Militär·Intendanten erster Klasse in der belgischen Armee, 
welche, nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form be· 
fundenen Vollmachten, über folgende Artikel übereingekommen sind: 

Art. 1. Die Internationale Gesellschaft des Kongo verpflichtet sich, in 
ihren gegenwärtigen und zukünftigen Besitzungen in dem Becken des Kongo 
und des Niadi·Kwilu·Flusses, sowie in den angrenzenden Küstenländern des 
Atlantischen Oceans von den eingehenden oder durchgehenden Waaren und Handels· 
artikeln keinerlei Zölle zu erheben. Diese Zollfreiheit erstreckt sich insbesondere 
auch auf diejenigen Waaren oder Handelsartikel, welche auf der um die Kongo· 
Katarakte gebauten Strasse befördert werden. 

Art. 2. Die Angehörigen des Deutschen Reichs sollen befugt sein, sich in 
dem Gebiete der Gesellschaft aufzuhalten und niederzulassen. 

Dieselben sollen hinsichtlich des Schutzes ihrer Person und ihres Eigen. 
thums, der freien Ausübung ihrer Religion, der Verfolgung und Vertheidigung 
ihrer Rechte, sowie in Bezug auf Schüfahrt, Handel und Gewerbebetrieb den 
Angehörigen der meistbegünstigten Nation, einschliesslich der Inländer, gleich. 
gestellt sein. 

lI]sbesondere sollen sie das Recht haben, in dem Gebiete der Gesellschaft 
belegene Grundstücke und Gebäude zu kaufen, zu verkaufen und zu vermietheD, 
Handelshäuser zu errichten und daselbst Handel sowie die Küstenschiffahrt 
unter deutscher Flagge zu treiben. 

. Art .. 3. Die. Gesellschaft verpflichtet sich, den Angehörigen einer anderen 
NatIOn memals Irgend einen Vortheil zu gewähren, der nicht zugleich auch auf 
die Angehörigen des Deutschen Reichs erstreckt würde. 

Art. 4. Bei Abtretung des gegenwärtigen oder zukünftigen Gebietes der 
Gesellschaft, oder eines Theiles desselben, gehen alle von der Gesellschaft dem 
~eutsch~n Reich .gegenüber eingegangenen Verpflichtungen auf den Erwerber 
uber. Diese Verpflichtungen und die dem Deutschen Reich und seinen Angehörigen 
V~:lD d~r Gesellschaft eingeräumten Rechte bleiben auch nach der Abtretung 
eIDem Jeden neuen Erwerber gegenüber in Gültigkeit. 

Art •. 5. Das Deutsche Reich erkeunt die Flagge der Gesellschaft - blaue 
Flagge mit goldenem Stern in der Mitte - als diejenige eines befreundeten 
Staates an. 

1) Urtext deutsch und fraJlZÖ8lsch: Beichagesetlblatt 1886 8.211. 
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Art. 6. Das Deutsche Reich ist bereit, diejenige Grenze des Gebietes der 
Gesellschaft und des zu errichtenden Staates, welche auf der anliegenden 1 Karte 
verzeichnet ist, seinerseits anzuerkennen. 

Art. 7. Die Uebereinkunft soll ratifuirt und es sollen die Ratifikations
Urkunden in möglichst kurzer Frist zu Brüssel ausgetauscht werden. Die Ueber
einkunft soll unmittelbar nach Austausch der Ratüikationen in Kraft treten. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten sie unterzeich
net und mit ihren Wappen untersiegelt. 

So geschehen in Brüssel, den 8. November 1884. 
(L. S.) Graf Brandenburg. (L. S.) Strauch. 

Die vorstehende Uebereinkunft ist ratifizirt worden und die Auswech
selung der Ratifikations-Urkunden hat am 27. November v.J. in Brüssel statt
gefunden. 

No. ö b. General-Akte der Berliner Konfel·enz. Vom 26. Februar 1885.~ 
Im Namen des Allmächtigen Gottes, 
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, Seine Majestät 

der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König 
von Ungarn, Seine Majestät der König der Belgier, Seine Majestät der König 
von Dänemark, Seine Majestät der König von Spanien, der Präsident der Ver
einigten Staaten von Amerika, der Präsident der Französischen Republik, Ihrc 
Majestät die Königin des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Irland, 
Kaiserin von Indien, Seine Majestät der König von Italien, Seine Majestät der 
König der Niederlande, Grossherzog von Luxemburg etc., Seine Majestät der 
König von Portugal und Algarvien etc. etc. etc., Seine Majestät der Kaiser allel' 
Reussen, Seine Majestät der König von Schweden und Norwegen etc. etc. und Seine 
Majestät der Kaiser der Ottomanen, 

in der Absicht, die für die Entwickelung des Handels und der Civilisatioll 
in gewissen Gegenden Afrikas günstigsten Bedingungen im Geiste guten gegen
seitigen Einvernehmens zu regeln und allen Völkern die Vortheile der freien 
Schiffahrt auf den beiden hauptsächlichsten, in den Atlantischen Ocean mün
denden afrikanischen Strömen zu sichern; andererseits von dem Wunsche geleitet. 
Missverständnissen und Streitigkeiten vorzubeugen, welche in Zukunft durch 
neue Besitzergreifungen an den afrikanischen Küsten entstehen könnten und 
zugleich auf Mittel zur Hebung der sittlichen und materiellen Wohlfahrt der 
eingeborenen Völkerschaften bedacht, haben in Folge der von der Kaiserlich 
dcutschen Regierung im Einverständniss mit der Regierung der Französischen 
Republik an Sie ergangenen Einladung beschlossen, zu diesem Zweck eine Kon
ferenz in Berlin zu versammeln und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt ... 
(folgen die Namen) welche, versehen mit Vollmachten, die in guter und ge
höriger Form befunden worden sind, nach einander berathen und angenommen 
haben: 

1. eine Erklärung, betreffend die Freiheit des Handels in dem Becken des 
Kongo, seinen Mündungen und den angrenzenden Ländern, nebst einigen 
damit zusammenhängenden Bestimmungen; 

2. eine Erklärung, betreffend den Sklavenhandel und die Operationen, 
welche zu Lande oder zur See diesem Handel Sklaven zuführen; 

3. eine Erklärung, betreffend die Neutralität der in dem konventionellen 
Kongobecken einbegriffenen Gebiete; 

4. eine Kongo-Schiffahrtsakte, welche unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse auf diesen Strom, seine Nebenflüsse und auf die denselben 
gleichgestellten Gewässer die in den Artikeln 108 bis 116 der Schlussakte 
des 'Viener Kongresses enthaltenen allgemeinen Grundsätze ausdehnt, 
welche zum Zweck haben, zwischen den Signatärmächten jener Akte 
die freie Schiffahrt auf den mehrere Staaten trennenden oder durch-

1) Nickt mit abgedruckt. 
2) Urtext französisch. Abdruck französisch lind deutsch: Reichsgf'!leublatt 1885 S.215 
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schneidenden schiffbaren Wasserläufen zu regeln und welche seitdem 
vertragsmässig auf Flüsse Europas und Amerikas, und namentlich auf 
die Donau, mit den durch die Verträge von Paris 1856, von Berlin 1878 
und London,1871 und 1883 vorgesehenen Veränderungen angewendet 
worden sind; 

5. eine Niger·Schiffahrtsakte, welche gleichfalls unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse auf diesen Strom und seine Nebenflüsse die in den 
Artikeln 108 bis 116 der Schlussakte des Wiener Kongresses enthaltenen 
Grundsätze ausdehnt; 

6. eine Erklärung, welche in die internationalen Beziehungen einheitliche 
Regeln für zukünftige Besitzergreifungen an den Küsten des afrikanischen 
Festlandes einführt; 

und, von der Ansicht ausgehend, dass diese verschiedenen Dokumente nützlicher. 
weise in einer einzigen Urkunde miteinander zu verbinden seien, dieselben zu 
einer aus folgenden Artikeln bestehenden Generalakte vereinigt haben. 

Kapitel I. Erkläruug, betreffend die Freiheit des Handels in dem Becken des Kongo, 
seinen Mündungen und den angrenzenden Ländern, nebst einigen damit zusammen· 

hängenden Bestimmungen. 

Art. 1. Der Handel aller Nationen soll vollständige :Freiheit geniessen: 
1. In allen Gebieten, welche das Becken des Kongo und seiner Nebenflüsse 

bilden. Dieses Becken wird begrenzt durch die Höhenzüge der daran 
grenzenden Becken, nämlich insbesondere die Becken des Niari, des 
Ogowe, des Schari und des Nils im Norden, durch die östliche Wasser. 
scheide des Zuflüsse des Tanganyka.Sees im Osten, durch die Höhen· 
züge der Becken des Zambese und des Loge im Süden. Es umfasst dem· 
nach alle Gebiete, welche von dem Kongo und seinen Nebenflüssen durch· 
strömt werden, einschliesslich des Tanganyka·Sees und seiner östlichen 
Zuflüsse. 

2. In dem Seegebiete, welches sich an dem Atlantischen Ocean von dem 
unter 2° 30' südlicher Breite belegenen Breitengrade bis zu der Mündung 
des Loge erstreckt. 

Die nördliche Grenze folgt dem unter 2° 30' belegenen Breiten· 
grade von der Küste bis zu dem Punkte, wo er mit dem geographischen 
Becken des Kongo zusammentrifft, ohne indess das Becken des Ogowe, 
auf welchen die Bestimmungen des gegenwärtigen Aktes keine Anwendung 
finden, zu berühren. 

Die südliche Grenze folgt dem Laufe des Loge bis zu der Quelle 
dieses Flusses und wendet sich von dort nach Osten bis zur Vereinigung 
mit dem geographischen Becken des Kongo. 

3. In dem Gebiete, welches sich östlich von dem Kongobecken in seinen 
oben beschriebenen Grenzen bis zu dem Indischen Ocean erstreckt, von 
dem fünften Grade nördlicher Breite bis zu der Mündung des Zambese 
im Süden; von letzterem Punkte aus folgt die Grenzlinie dem Zambese 
bis fünf Meilen aufwärts von der Mündung des Schire und findet ihre 
Fortsetzung in der Wasserscheide zwischen den Zuflüssen des Nyassa. 
Sees und den Nebenflüssen des Zambese, um endlich die Wasserscheide· 
linie zwischen dem Zambese und Kongo zu erreichen. 

Man ist ausdrücklich darüber einig, dass bei Ausdehnung des Grund· 
satzes der Handelsfreiheit auf dieses östliche Gebiet die auf der Konferenz 
vertretenen Mächte sich nur für sich selbst verpflichten, und dass dieser 
Grundsatz auf Gebiete, welche zur Zeit irgend einem unabhängigen 
und souveränen Staate gehören, nur insoweit Anwendung findet, als 
der letztere seine Zustimmung ertheilt. Die Mächte beschliessen, ihre 
guten Dienste bei den an der afrikanischen Küste des Indischen Oceans 
bestehenden Regierungen einzulegen, um die fragliche Zustimmung 
zu erhalten und für alle Fälle der Durchfuhr aller Nationen die günstigsten 
Bedingungen zu sichern. 
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Art. 2. Alle Flaggen, ohne Unterschied der Nationalität, haben freien 
Zutritt zu der gesammt{ln Küste der oben aufgeführten Gebiete, zu den Flüssen, 
die d88elbst in das Meer einmünden, zu allen Gewässern des Kongo und seiner 
Nebenflüsse, einschliesslich der Seen, zu allen Häfen an diesen Gewässern, sowie 
zu allen Kanälen, welche etwa in Zukunft zu dem Zweck angelegt werden, um 
die Wasserstrassen oder Seen innerhalb der in dem Artikel 1 beschriebenen Ge
biete zu verbinden. Sie dürfen jede Art von Beförderung unternehmen und Küsten-. 
Fluss- und Kahnschiffahrt unter den gleichen Bedingungen wie die Landesange
hörigen ausüben. 

Art. 3. Waaren jeder Herkunft, welche in diese Gebiete unter irgend einer 
Flagge auf dem See-, Fluß- oder Landwege eingeführt werden, sollen keine anderen 
Abgaben zu entrichten haben als solche, welche etwa als billiger Entgelt für zum 
Nutzen des Handels gemachte Ausgaben erhoben werden und in dieser ihrer Eigen
schaft gleichmässig von den Landesangehörigen und den Fremden jeder Nationalität 
zu tragen sind. 

Jede ungleiche Behandlung, sowohl bezüglich der Schiffe wie der Waaren, 
ist untersagt. 

Art. 4. Die in diese Gebiete eingeführten lVaaren bleiben von Eingangs
und Durchgangszöllen befreit. 

Die Mächte behalten sich vor, nach Ablauf einer Periode von zwanzig Jahren 
zu bestimmen, ob die Zollfreiheit der Einfuhr beizubehalten ist oder nicht. 

Art. 5. Keine der Mächte, welche in den oben bezeichneten Gebieten Sou
veränitätsrechte ausübt oder ausüben wird, kann daselbst Monopole oder Privi
legien irgend einer Art, die sich auf den Handel beziehen, verleihen. 

Die Fremden sollen daselbst mit Bezug auf den Schutz ihrer Personen und 
ihres Vermögens, den Erwerb und die übertragung beweglichen und unbeweg
lichen Eigenthums und die Ausübung ihres Gewerbes ohne Unterschied die gleiche 
Behandlung und dieselben Rechte wie die Landesangehörigen geniessen. 

Art. 6. Bes timm ungen hinsich tlich des Schutzes der Einge bo
renen, der Missionare und Reisenden, sowie hinsichtlich der reli
giösen Freihei t. Alle Mächte, welche in den gedachten Gebieten Souveränitäts
rechte oder einen Einfluss ausüben, verpflichten sich, die Erhaltung der ein
geborenen Bevölkerung und die Verbesserung ihrer sittlichen und materiellen 
Lebenslage zu überwachen und an der Unterdrückung der Sklaverei und ins
besondere des Negerhandels mitzuwirken; sie werden ohne Unterschied der Natio
nalität oder des Kultus alle religiösen, wissenschaftlichen und wohlthätigen Ein
richtungen und Unternehmungen schützen und begünstigen, welche zu jenem 
Zweck geschaffen und organisirt sind, oder dahin zielen, die Eingeborenen zu 
unterrichten und ihnen die Vortheile der Civilisation verständlich und werth 
zu machen. 

Christliche :Missionare, Gelehrte, Forscher, sowie ihr Gefolge, ihre Habe 
und ihre Sammlungen bilden gleichfalls den Gegenstand eines besonderen Schutzes. 

Gewissensfreiheit und religiöse Duldung werden sowohl den Eingeborenen 
wie den Landesangehörigen und Fremden ausdrücklich gewährleistet. Die freie 
und öffentliche Ausübung aller Kulte, das Recht der Erbauung gottesdienst
licher Gebäude und der Einrichtung von Missionen, welcher Art Kultus dieselben 
angehören mögen, soll keinerlei Beschränkung noch Hinderung unterliegen. 

Art. 7. Regelung des Postwesens. Die am l. Juni 1878 zu Paris revidirte 
Uebereinkunft, betreffend den Welt-Postverein, soll auf das konventionelle Kongo
becken Anwendung finden. 

Die Mächte, welche daselbst Souveränitäts- oder Protektoratsrechte aus
üben oder ausüben werden, verpflichten sich, sobald die Umstände es gestatten, 
die erforderlichen Massnahmen zur Ausführung der vorstehenden Bestimmung 
zu treffen. 

Art. 8. Aufs ich tsrech t der Internationalen Schiffahrts - Kom
mission des Kongo. In allen denjenigen Theilen des in der gegenwärtigen 
Erklänmg ins Auge gefassten Gebietes, wo von keiner Macht Souveränitäts
oder Protektoratsrechte ausgeübt werden sollten, ist es Aufgabe der gemäss 
Artikel 17 eingesetzten Internationalen Schiffahrtskommission des Kongo, über 



410 General-Akte der Berliner Konferenz. Vom 26_ Februar 1881J-

die Anwendung der in dieser Erklärung aufgestellten und gebilligten Grund
sätze zu wachen. 

In allen F"allen, wo bezüglich der Anwendung der in der gegenwärtigen 
Erklärung aufgestellten Grundsätze SchwierUtkeiten entstehen, können die inter
essirten Regierungen dahin übereinkommen, die guten Dienste der Internationalen 
Kommission in Anspruch zu nehmen, indem sie dieselbe mit Prüfung der Um
stände beauftragen, welche zu jenen Schwierigkeiten Anlass gegeben haben_ 

Kapitel 11. Erkllrunll, betreUend den BkJavenhandel. 
Art. 9. Da nach den Grundsätzen des Völkerrechts, wo solche von den 

Signatärmä.ehten anerkannt werden, der Sklavenhandel verboten ist, und die 
Operationen, welche zu Lande oder zur See diesem Handel Sklaven zuführen, 
ebenfa.lIs als verboten anzusehen sind, so erklären die Mächte, welche in den das 
konventionelle Kongobeeken bildenden Gebieten Souveränitätsrechte oder einen 
Einfluss ausüben oder ausüben werden, d&88 dieee Gebiete weder als Markt noch 
als Durchgangsstr&88e für den Handel mit Sklaven, gleichviel welcher Race, be
nutzt werden sollen. Jede dieser Mächte verpllichtet sich zur Anwendung aller 
ihr zu Gebote stehenden Mittel, um diesem Handel ein Ende zu machen und 
diejenigen, welche ihm obliegen, zu bestrafen. 

Kapitel m. ErkJlrung, betreffend die NeutraJltit 
der In dem konventionellen Kongobecken einbegriffenen Gebiete. 

Art. 10. Um dem Handel und der Industrie eine neue Bürgschaft der Sicher· 
heit zu geben und durch die Aufreehterhaltung des Friedens die Entwickelung 
der Civilisation in denjenigen Ländem zu sichern, welche im Artikel 1 erwähnt 
und dem System der Handelsfreiheit unterstellt sind, verpflichten sieh die Hohen 
Theile, welche die gegenwärtige Akte unterzeichnen, und diej~ welche 
ihr in der Folge beitreten, die Neutralität der Gebiete oder Theile von Gebieten. 
welche den erwähnten Ländern angehören, einschliesslich der territorialen Ge· 
wässer, zu achten, so lange die Mächte, welche Souveränitäts- oder Protektorats
rechte über diese Gebiete ausüben oder ausüben werden, von dem Rechte, sich 
für neutral zu erklären, Gebrauch machen und den durch die Neutralität be· 
dingten Pflichten nachkommen. 

Art.n. Falls eine Macht, welche Souveränitäts- oder Protektoratsrechte 
in den im Artikel 1 erwähnten und dem Freihandelssystem unterstellten Ländern 
ausübt, in einen Krieg verwickelt werden sollte, verpflichten sich die Hohen 
Theile, welche die gegenwärtige Akte unterzeichnen, sowie diejenigen, welche 
ihr in der Folge beitreten, ihre guten Dienste zu leihen, damit die dieser Macht 
gehörigen und in der konventionellen Freihandelszone einbegriffenen Gebiete, 
im gemeinsamen EinverstäDdniss dieser Macht und des anderen oder der anderen 
der kriegführenden Theile, für die Dauer des Krieges den Gesetzen der Neutralität 

. unterstellt und so betrachtet werden, als ob sie einem nichtkriegführenden 
Staate angehörten. Die kriegführenden Theile würden von dem Zeitpunkte an 
darauf Verzicht zu leisten haben, ihre Feindseligkeiten auf die also neutralisirten 
Gebiete zu erstrecken oder dieselben als Basis für kriegerische Operationen zu 
benutzen. 

Art. 12. Falls sich zwischen den Mä.ehten, welche die gegenwärtige Akte 
unterzeichnen, oder denjenigen, welche etwa in der Folge derselben beitreten, ernste 
Meinungsverschiedenheiten mit Bezug auf die Grenzen oder innerhalb der Grenzen 
der im Artikel 1 erwähnten und dem Freihandelssystem unterstellten Gebiete 
ergeben, so verpflichten sich jene Mächte, bevor sie zur Waffengewalt schreiten. 
die Vermittelung einer oder mehrerer der befreundeten Mächte in Anspmch zu 
nehmen. 

Für den gleichen Fall behalten sich die gleichen Mächte vor, nach ihrem 
Ermessen auf ein schiedsrichterliches Verfahren zurückzugreüen. 

Kapitel IV. Kongo·8chlffahrtukte. 
~t. 13. Die Schiffahrt auf dem Kongo, ohne Ausnahme irgend einer der 

Verzweigungen oder Ausläufe dieses Flusses, soll für die Kauffahiteischiffe aller 
Nationen, mögen sie mit Ladung oder Ballast fahren, vollkommen frei sein und 
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bleiben, sowohl bezüglich der Beförderung von Waaren, wie von Reisenden. Sie 
hat sich zu richten nach den Bestimmungen der gegenwärtigen Schiffahrtsakte 
und den in Ausführung derselben zu erlassenden Vorschriften. 

Bei Ausübung dieser Schiffahrt sollen die Angehörigen 'und Flaggen aller 
Nationen in jeder Hinsicht auf dem Fusse einer vollkommenen Gleichheit be
handelt werden, sowohl für die direkte Schiffahrt vom offenen Meer nach den 
inneren Häfen des Kongo und umgekehrt, als für die grosse und kleine Küsten
Bchiffahrt und für die Kahnschiffahrt auf dem ganzen Laufe des Flusses. 

Demgemäss soll auf dem ganzen Laufe und an den Mündungen des Kongo 
keinerlei Unterschied zwischen den Angehörigen der Uferstaaten und der Nicht
uferstaaten gemacht und keine ausschliessliche Schüfahrtsvergiinstigung weder 
an irgend welche Gesellschaften oder Körperschaften, noch an Privatpersonen 
verliehen werden. 

Diese Bestimmungen werden von den Signatärmächten, als künftig einen 
Bestandtheil des internationalen öffentlichen Rechts bildend, anerkannt. 

Art. 14. Die Schiffahrt auf dem Kongo soll keinerlei Beschrä.nkung oder 
Abgabe unterliegen, die nicht ausdrücklich in der gegenwärtigen Akte vereinbart 
ist. Dieselbe soll keinerlei Stations·, Stapel., Niederlage-, Umsohlags. oder Aufent· 
halts verpflichtung unterworfen sein. 

In der ganzen Ausdehnung des Kongo sind die den Strom passirenden Schiffe 
und Waaren, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft oder Bestimmung, von jeder Art 
Durchgangszoll befreit. 

Es soll keinerlei See- oder Flussabgabe erhoben werden, welche sich einzig 
und allein auf die Thatsache der Schiffahrt gründet, noch auch irgend ein Zoll 
von Waaren, die sich an Bord der Schiffe befinden. Vielmehr sollen nur solche 
Gebühren oder Abgaben zur Erhebung gelangen, die den Karakter eines Entgeltes 
für der Schiffahrt selbst geleistete Dienste tragen, nämlich: 

I. Hafengebühren für die thatsächliche Benutzung gewisser örtlicher Ein· 
richtungen. wie Quais, Lagerhäuser u. B. w. 

Der Tarif für diese Gebühren soll nach den Kosten der Herstellung 
und der Unterhaltung der bezüglichen örtlichen Einrichtungen berechnet 
und ohne Rücksicht auf die Herkunft der Schiffe und auf ihre Ladung 
angewendet werden. 

2. Lootsengebühren auf denjenigen Flussstrecken, wo die Einrichtung von 
Stationen geprüfter Lootsen nothwendig erscheint. 

Der Tarif für diese Abgaben soll fest und dem geleisteten Dienste 
angemessen sein. 

3. Gebühren zur Bestreitung der technischen und Verwaltungs ausgaben. 
die im allgemeinen Interesse der Schiffahrt gemacht worden sind, ein· 
schliesslich der Gebühren für Leuchtthürme, Leuchtfeuer und Baken. 

Die Gebühren der letzteren Art sollen nach dem Tonnengehalte 
der Schiffe, wie sich derselbe aus den Schüfspapieren ergiebt, nach Mass
gabe der für die untere Donau eingeführten Vorschriften berechnet 
werden. 

Die Tarife, nach denen die in den vorhergehenden drei Absätzen aufgezählten 
Gebühren und Abgaben erhoben werden, dürfen keinerlei differentielle Behandlung 
enthalten und sind in jedem Hafenplatze amtlich zu veröffentlichen. 

Die Mächte behalten sich vor, nach Ablauf eines Zeitraumes von fünf Jahren 
zu prüfen, ob eine Revision der oben erwähnten Tarife, auf Grund gemeinschaft
lichen Einverständnisses, angezeigt erscheint. 

Art. 15. Die Nebenflüsse des Kongo sollen in jeder Hinsicht denselben 
Gesetzen wie der Strom selbst unterworfen sein. 

Die gleichen Gesetze gelten auch für die grösseren und kleineren .. Flüsse, 
sowie für die Seen und Kanäle in den durch Artikell Absatz 2 und 3 naher be· 
zeichneten Gebieten. 

Doch sollen sich die Befugnisse der Internationalen Gesellscha:~t des Kon/;o 
auf die gedachten grösseren und kleineren Flüsse, Seen und Kanale nur dann 
erstrecken, wenn die Staaten. unter deren Souveränität jcne Gewässer stehen, 
ihre Zustimmung ertheiIen. Auch bleibt wohlverstanden für die im Artikel 1 
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Absatz 3 erwähnten Gebiete die Zustimmung der souveränen Staaten, zu denen 
diese Gebiete gehören, vorbehalten. 

Art. 16. Strassen, Eisenbahnen oder Seitenkanä.le, welche zu dem be
sonderen Zweck erbaut werden, um der Nichtschüfbarkeit oder den Mängeln 
der Wasserstrasse auf gewissen Strecken des Kongo, seiner Nebenflüsse, und 
den anderen, durch Artikel 15 letzteren gleichgestellten Wasserläufen abzuhelfen 
sollen in ihrer Eigenschaft als Verkehrsmittel als zu diesem Strome gehörig an
gesehen werden und gleichfalls dem Handel aller Nationen geöffnet sein. 

Ebenso wie auf dem Strome können auch auf diesen Strassen, Eisenbahnen 
und Kanälen nur solche Abgaben erhoben werden, welche nach Massgabe der 
Aufwendungen für Herstellung, Unterhaltung und Betrieb, einschliesslich des 
den Unternehmern zustehenden Gewinnes, in Ansatz zu bringen sind. 

Bei Bestimmung der Höhe dieser Abgaben sollen die Fremden und die 
Angehörigen der betreffenden Gebiete auf dem Fusse vollständiger Gleichheit 
behandelt werden. 

Art. 17. Eine Internationale Kommission wird eingesetzt, um die Aus
führung der Bestimmungen der gegenwärtigen Schiffahrtsakte zu sichern. 

Die Signatärmächte dieser Akte, sowie die Mächte, welche später derselben 
beitreten, können sich jederzeit in der gedachten Kommission, jede durch einen 
Abgesandten, vertreten lassen. K,ein Abgesandter kann über mehr als eine Stimme 
verfügen, selbst dann nicht, wenn er mehrere Regierungen vertritt. 

Der Abgesandte wird direkt von seiner Regierung besoldet. 
Die Gehälter und Bezüge der Agenten und Angestellten der Internationalen 

Kommission werden auf den Ertrag der gemäß Artikel 14 Absatz 2 und 3 zu er· 
hebenden Abgaben verrechnet. 

Die Höhe der fraglichen Gehälter und Bezüge, sowie die Anzahl, der Grad 
und die Amtsbefugnisse der einzelnen Agenten und Angestellten sind in den 
Rechenschaftsbericht aufzunehmen, welcher jedes Jahr an die in der Internationalen 
Kommission vertretenen Regierungen zu erstatten ist. 

Art. 18. Die Mitglieder der Internationalen Kommission, sowie die von ihr 
ernannten Agenten sind in der Ausübung ihrer Funktionen mit dem Privileg der 
Unverletzlichkeit bekleidet. Der gleiche Schutz soll sich auf die Amtsräume, 
Bfueaus und Archive der Kommission erstrecken. 

Art. 19. Die Konstituirung der Internationalen Schiffahrtskommission des 
Kongo soll erfolgen, sobald fünf der Signatärmächte der gegenwärtigen General
akte ihre Abgesandten ernannt haben. Bis zur Konstituirung der Kommission 
soll die Ernennung der Delegirten der Regierung des Deutschen Reichs angezeigt 
werden, welche ihrerseits die erforderlichen Schritte einleiten wird, um die Ver
einigung der Kommission herbeizuführen. 

Die Kommission hat unverzüglich Bestimmungen über die Schiffahrt, die 
l<'lusspolizei, das Lootsen- und Quarantänewesen auszuarbeiten. 

Diese Bestimmungen, sowie die von der Kommission festzusetzenden Tarife 
sind vor ihrer Inkraftsetzung der Genehmignng der in der Kommission vertretenen 
Mächte zu unterbreiten. Die interessirten Mächte haben binnen kürzester Frist 
ihre Ansicht zu äussern. 

Uebertretungen dieser Bestimmungen werden da, wo die Internationale 
Kommission ihre Machtbefugnisse unmittelbar ausübt, von den Agenten der
selben, anderwärts von dem betreffenden Uferstaate geahndet. 

Im Falle eines Amtsmissbrauchs oder einer Rechtsverletzung von Seiten 
eines Agenten oder Angestellten der Internationalen Kommission soll es dem 
Betreffenden, der sich in seiner Person oder seinen Rechten verletzt fühlt, frei
stehen, sich an den konsularischen Agenten seiner Nation zu wenden. Letzterer 
hat die Beschwerde zu prüfen und kann dieselbe, sofern er sie prima facie be
gründet findet, der Kommission vortragen. Auf seinen Antrieb hat die Kommission, 
vertreten durch mindestens drei ihrer Mitglieder, mit ihm gemeinschaftlich eine 
Untersuchung über das Verfahren ihres Agenten oder Angestellten herbeizuführen. 
Wenn der konsularische Agent die Entscheidung der Kommission für rechtlich 
anfechtbar hält, so hat er darüber an seine Regierung zu berichten, welche sich 
mit den in der Kommission vertretenen Mächten in Verbindung setzen und dieselben 
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einladen kann, über die der Kommission zu ertheilenden Weisungen eine Ver
ständigung zu treffen. 

Art. 20. Die nach Artikel 17 mit überwachung der Ausführung der gegen
wärtigen Schiffahrtsakte betraute Internationale Kommission des Kongo zählt 
namentlich zu ihren Befugnissen: 

1. Die Bestimmung der Arbeiten, welche geeignet sind, die Schiffbarkeit 
des Kongo entsprechend den Bedürfnissen des internationalen Handels 
zu sichern. 

Auf denjenigen Strecken des Stromes, wo keine Macht Souveränitäts
rechte ausübt, hat die Internationale Kommission selbst die erforderlichen 
Maßnahmen zur Sicherung der Schiffbarkeit des Flusses zu treffen. 

Auf den im Besitz einer souveränen Macht befindlichen Strecken 
hat sich die Internationale Kommission mit der Ufer-Obrigkeit zu ver
ständigen. 

2. Die Festsetzung des Lootsentarifs sowie des allgemeinen Tarifs für die 
im zweiten und dritten Absatz des Artikels 14 vorgesehenen Schiffahrts
abgaben. 

Die im ersten Absatz des Artikels 14 erwähnten Tarife werden 
innerhalb der durch den gedachten Artikel bestimmten Grenzen von 
der territorialen Obrigkeit festgesetzt. 

Die Erhebung der verschiedenen Abgaben erfolgt durch die inter
nationalen oder territorialen Obrigkeiten, für deren Rechnung sie ein
geführt sind. 

3. Die Verwaltung der nach obigem Absatz 2 erzielten Einkünfte. 
4. Die Ueberwachung der in Gemäßheit des Artikels 24 geschaffenen Quaran

täneanstalt. 
5. Die Ernennung der zu dem allgemeinen Schiffahrtsdienst gehörigen 

Agenten, sowie ihrer eigenen Angestellten_ 
Die Einsetzung von Unteraufsehern erfolgt für die im Besitz einer 

Macht befindlichen Stromstrecken durch die Territorialgewalt, für die 
übrigen Stromstrecken durch die Internationale Kommission. 

Der Uferstaat hat der Internationalen Kommission die Ernennung 
der von ihm eingesetzten Unteraufseher anzuzeigen und seinerseits für 
die Besoldung der letzteren Sorge zu tragen. 

In der Ausübung ihrer oben bezeichneten und abgegrenzten Befugnisse 
ist die Internationale Kommission von der Territorialgewalt unabhängig. 

Art.21. Bei der Erfüllung ihrer Aufgabe kann die Internationale Kommis
sion, im Nothfalle, die Kriegsschiffe der Mächte, welche diese Akte unterzeichnen, 
sowie derjenigen, die ihr künftig beitreten, zur Hülfe ziehen, unbeschadet der den 
Kommandanten dieser Schiffe von ihren betreffenden Regierungen etwa ertheilten 
Instruktionen. 

Art. 22. Die in den Kongo einlaufenden Kriegsschiffe der die gegenwärtigen 
Akte unterzeichnenden Mächte sind von Entrichtung der im Absatz 3 des Artikels 14 
vorgesehenen Schiffahrtsabgaben befreit. Sie haben indess die eventuellen Lootsen
sowie die Hafenabgaben zu leisten, sofern nicht ihre Intervention von der Inter
nationalen Kommission oder deren Agenten nach Massgabe des vorhergehenden 
Artikels nachgesucht worden ist. 

Art. 23. Zur Deckung der ihr obliegenden Ausgaben für technische und 
VerwaItungszwecke kann die durch Artikel 17 eingesetzte Internationale Kom
mission im eigenen Namen Anleihen schliessen, zu deren Sicherstellung aus
Bchliesslich die der gedachten Kommission zugewiesenen Einkünfte dienen. 

Die auf den Abschluss einer Anleihe gerichteten Beschlüsse der Kommission 
müssen mit einer Majorität von zwei Drittel der Stimmen gefasst sein. Unter 
allen Umständen bleibt die Annahme ausgeschlossen, als ob von den in der Kom
mission vertretenen Regierungen irgend eine Garantie übernommen oder irgend 
eine Verbindlichkeit oder Bürgschaft bezüglich der fraglichen Anleihen ein
gegangen werde, es sei denn, dass sie besondere Abkommen zu diesem Zweck 
getroffen hätten. 
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Der Ertrag. der im dritten Absatz des Artikels 14 a.ufgefiihrtenAbgabeo 
lIoll in erster Linie zur Bezahlung der Zinsen der gedachten Anleihen und zu ihrer 
Tilgung, nach Massga.be der mit den Darleihern getroffenen Abkommen ver· 
wendet werden. 

Art. 24. An den Mündungen des Kongo soll. sei es a.uf Initiative der Ufer· 
llta.a.ten, sei es auf Dazwisohentreten der Internationalen Kommission, eine Quaran. 
täneanstalt geschaffen werden, deren Aufgabe es ist, die Kontroie über die ein· 
und a.usla.ufenden Schiffe auszuüben. 

Es bleibt späterer Entoheidung der Milehte vorbehalten, ob und unter 
welohen Bedingungen eine gesundheitliche Kontrole über die Schiffe auch im 
Gebiete der eigentliohen Stromsohiffabrt auszuüben ist. 

Art. 25. Die Bestimmungen der gegenwärtigen Sohiffabrtsakte sollen in 
~iegszeiten in Kraft bleiben. -Demgemiias soll auf dem Kongo, seinen Verzwei· 
gungen, NebenflÜBBen und Mündungen, sowie auf den, letzteren gegenüberliegenden 
Theilen des KÜBtenmeeres die Sohiffabrt aller Nationen, neutraler wie kriegfüh. 
render, zu jeder Zeit für den Gebrauch des Handels frei sein. 

Der Handel soll gleiohfalls, ungeachtet des Kriegszustandes, frei bleiben 
auf den in den Artikeln 15 und 16 erwähnten Strassen, Eisenbahnen, Seen und 
Kanälen. 

Dieser Grundsatz erleidet eine Ausnahme nur bezüglioh der Beförderung von 
Gegenständen, welche für einen Kriegführenden bestimmt und nach dem Völker· 
recht als Kriegskontrebande anzusehen sind. 

Alle in Ausführung der gegenwärtigen Akte gesohaffenen Werke und Ein· 
riohtungen, namentlioh die Hebestellen und ihre Kassen, sowie die bei diesen 
Einriohtungen dauernd angestellten Personen sollen den Gesetzen der Neutralität 
unterstellt sein und demgemäss von den Kriegführenden geachtet und geschützt 
werden. 

Kapitel V. Nlger·ScblffahrtBakte. 

Art. 26. Die Schiffahrt auf dem Niger, ohne Ausnahme irgend einer der 
Verzweigungen oder Auslä.ufe dieses Flu88es, soll für die Kauffahrteischiffe aller 
Nationen, mögen sie mit Ladung oder Ballast fahren, vollkommen frei sein und 
bleiben, sowobl bezüglioh der Beförderung von Waaren wie von Reisenden. Sie 
hat sioh zu richten nach den Bestimmungen der gegenwärtigen Schiffabrtsakte 
und den in Ausführung derselben zu erlaBSenden Vor80hriften. 

Bei Ausübung dieser Sohiffahrt sollen die Angehörigen und Flaggen aller 
Nationen in jeder Hinsioht auf dem Fu88e vollkommener Gleichheit behandelt 
werden, sowohl für die direkte Sohiffabrt vom offenen Meere nach den inneren 
Häfen des NJger und umgekehrt, als für die grosse und kleine KÜBtAmohiffahrt 
und für die Kahnsohiffahrt auf dem ganzen Laufe des Flusses. 

Demgemiias soll auf dem ganzen Laufe und an den Mündungen des Niger 
keinerlei Unterschied zwisohen den Angehörigen der Ufersta.a.ten und der Nicht
ufersta.a.ten gemacht und keiAe aUBBOhliessliohe SohiffahrtsvergünBtigung weder 
an irgend welche Gesellsohaften oder Körperschaften, noch an Privatpersonen 
Terliehen werden. 

Diese Bestimmungen werden von den Signatärmäohten, als künftig einen 
Bestandtheil des internationalen öffentlichen Rechts bildend, anerkannt. 

Art. 'n. Die Schiffahrt auf dem Niger soll keinerlei Beschränkung oder 
Abgabe unterliegen, welohe sioh einzig und allein auf die Thatsaohe der Schiffahrt 
gründet. 

Dieselbe soll keinerlei Stations·, Stapel., Niederlage., Umsohlaga. oder Auf· 
enthaltsverpflichtung unterworfen sein. 

In der ganzen Ausdehnung des Niger sind die den Strom passirenden Schiffe 
und Waaren, ohne Rüoksioht auf ihre Herkunft oder Bestimmung, von jeder 
Art Durchgangszoll befreit. 

Es soll keinerlei See- oder Flu88abgabe erhoben werden, welche sich einzig 
und allein auf die Thatsache der Schiffabrt gründet, noch a.uoh irgend ein 7ß1l 
von Wa.aren, die sich an Bord der Schiffe befinden. Vielmehr sollen nur solche 
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Gebühren oder Abgaben zur Erhebung gelangen, die den Karakter eines Entgeltes 
für der Schiffahrt selbst geleistete Dienste tragen. Die Tarife für diese Gebühren 
oder Abgaben sollen keinerlei differentielle Behandlung enthalten. 

Art.28. Die Nebenflüsse des Niger sollen in jeder Hinsicht denselben Gesetzen 
wie der Strom selbst unterworfen sein. 

Art. 29. Strassen, Eisenbahnen oder Seitenkanäle, welche zu dem beson
deren Zweck erbaut werden, um der Nichtschiffbarkeit oder den Mängeln der 
Wasserstrasse auf gewissen Strecken des Niger, seiner Nebenflüsse, Verzweigungen 
und Ausflüsse abzuhelfen, sollen in ihrer Eigenschaft als Verkehrsmittel als zu 
diesem Strome gehörig angesehen werden und gleichfalls dem Handel aller Nationen 
geöffnet sein. 

Ebenso wie auf dem Strome können auch auf diesen Strassen, Eisenbahnen 
und Kanälen, nur solche Abgaben erhoben werden, welche nach Massgabe der 
Aufwendungen für Herstellung, Unterhaltung und Betrieb, einschliesslich des 
den Unternehmern zustehenden Gewinnes, in Ansatz zu bringen sind. 

Bei Bestimmung der Höhe dieser Abgaben sollen die Fremden und die An
gehörigen der betreffenden Gebiete auf dem Fusse vollständiger Gleichheit be
handelt werden. 

Art.30. Grossbritannien verpflichtet sich, die in den Artikeln 26, 27, 28, 29 
mit Bezug auf die Freiheit der Schiffahrt aufgestellten Grundsätze zur Anwendung 
zu bringen, insoweit die Gewässer des Niger, seiner Nebenflüsse, Verzweigungen 
und Ausflüsse sich unter britischer Souveränität oder britischem Protektorat 
befinden oder befinden werden. 

Die Bestimmungen, welche es zur Sicherung und Kontrole der Schiffahrt 
erlassen wird, werden so abgefasst sein, dass der freie Verkehr der Handelsschiffe 
.'Ioviel wie möglich erleichtert wird. 

Es versteht sich, dass keine der so übernommenen Verpflichtungen in dem 
Sinne ausgelegt werden kann, als wenn in Folge derselben Grossbritannien ver
hindert wäre oder sein könnte, beliebige Bestimmungen für die Schiffahrt zu 
treffen, welche nicht mit dem Geiste dieser Verpflichtungen in Widerspruch 
stehen. 

Grossbritannien verpflichtet sich, den fremden Kaufleuten aller Nationen, 
welche in den jetzt oder zukünftig seiner Souveränität oder seinem Protektorat 
unterstehenden Strecken des Niger Handel treiben, Schutz zu gewähren, als 
wären es seine eigenen Unterthanen, vorausgesetzt jedoch, dass die betreffenden 
KlIoufleute den auf Grund des Vorstehenden ergangenen oder in Zukunft ergehenden 
Bestimmungen nachkommen. 

Art.31. Frankreich übernimmt, insoweit die Gewässer des Niger, seiner 
Nebenflüsse, Verzweigungen und Ausläufe sich unter seiner Souveränität oder 
seinem Protektorat befinden oder befinden werden, die in dem vorhergehenden 
Artikel bezeichneten Verpflichtungen unter denselben Vorbehalten und in dem 
gleichen Wortlaut. • 

Art.32. Jede der übrigen Signatärmä.chte verpflichtet sich in gleichem Sinne 
für den Fall, dass sie in Zukunft Souveränitäts· oder Protektoratsrechte über 
irgend einen Theil des Niger, seiner Nebenflüsse, Verzweigungen und Ausflüsse 
ausüben sollte. 

Art. 33. Die Bestimmungen der gegenwärtigen Schiffahrtsakte sollen in 
Kriegszeiten in Kraft bleiben. 

Demgemäss soll auf dem Niger, seinen Verzweigungen und Nebenflüssen, 
seinen Mündungen und -Ausflüssen, sowie auf den, den Mündungen und Aus
flüssen dieses Stromes gegenüberliegenden Theilen des Küstenmeeres die Schiff
fahrt aller Nationen, neutraler wie kriegführender, zu jeder Zeit für den Gebrauch 
des Handels frei sein. 

Der Handel soll gleichfalls, ungeachtet des Kriegszustandes, frei bleiben auf 
den in dem Artikel 29 erwähnten Strassen, Eisenbahnen und Kanälen. 

Dieser Grundsatz erleidet eine Ausnahme nur bezüglich der Beförderung 
von Gegenständen, welche für einen Kriegführenden bestimmt und nach dem Völ
ken-echt als Kriegskontrebande anzusehen sied. 
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Kapitel VI. Erklirung, betreffend die wesentlichen Bedingungen, welche zu erllUlen 
sind, damit neue Besitzergreifungen an den KlIsten des afrikanischen Festlandes 

als· effektive betrachtet werden. 

Art. 34. Diejenige Macht, welche in Zukunft von einem Gebiete an der 
Küste des afrikanischen Festlandes, welches ausserhalb ihrer gegenwärtigen 
Besitzungen liegt, Besitz ergreift, oder welche, bisher ohne dergleichen Besitzungen, 
solche erwerben sollte, desgleichen auch die Macht, welche dort eine Schutzherr
schaft übernimmt, wird den betreffenden Akt mit einer an die übrigen Signatär
mächte der gegenwärtigen Akte gerichteten Anzeige begleiten, um dieselben 
in den Stand zu setzen, gegebenenfalls ihre Reklamationen geltend zu machen. 

Art. 35. Die Signatärmächte der gegenwärtigen Akte anerkennen die Ver
pflichtung, in den von ihnen an den Küsten des afrikanischen Kontinents be
setzten Gebieten das Vorhandensein einer Obrigkeit zu sichern, welche hinreicht, 
um erworbene Rechte und, gegebenenfalls, die Handels· und Durchgangsfreiheit 
unter den Bedingungen, welche für letztere vereinbart worden, zu schützen. 

Kapitel '-lI. Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 36. Die Signatärmächte der gegenwärtigen Generalakte behalten sich 
vor, in dieselbe nachträglich und auf Grund gemeinsamen Einverständnisses 
diejenigen Abänderungen oder Verbesserungen aufzunehmen, deren Nützlichkeit 
durch die Erfahrung dargethan werden sollte. 

Art. 37. Die die gegenwärtige Generalakte nichtunterzeichnenden Mächte 
können ihren Bestimmungen durch einen besonderen Akt beitreten. 

Der Beitritt jeder Macht wird auf diplomatischem Wege zur Kenntniss der 
Regierung des Deutschen Reichs und von dieser zur Kenntniss aller der Staaten 
gebracht, welche diese Generalakte unterzeichnen oder derselben nachträglich 
beitreten. 

Er bringt zu vollem Recht die Annahme aller Verpflichtungen und die Zu
lassung zu allen Vortheilen mit sich, welche durch die gegenwärtige Generalakte 
vereinbart worden sind. 

Art. 38. Gegenwärtige Generalakte soll binnen kürzester und keinenfalls 
den Zeitraum eines Jahres überschreitender Frist ratifizirt werden. 

Sie tritt für jede Macht von dem Tage ab in Kraft, an welchem letztere die 
Ratifikation vollzogen hat. 

Inzwischen verpflichten sich die diese Generalakte unterzeichnenden Mächte, 
keinerlei Maasnahmen zu treffen, welche den Bestimmungen dieser Akte zuwider
laufen würden. 

Jede Macht wird ihre Ratifikation der Regierung des Deutschen Reichs 
zugehen laasen, durch deren Vermittelung allen anderen Signatärmächten der 
gegenwärtigen Generalakte davon Kenntnis gegeben werden wird. 

Die Ratifikationen aller Mächte bleiben in den Archiven der Regierung 
des Deutschen Reichs aufbewahrt. Wenn alle Ratifikationen beigebracht sind, 
so wird über den Hinterlegungsakt ein Protokoll errichtet, welches von den Ver· 
tretern aller Mächte, die an der Berliner Konferenz theilgenommen haben, unter
zeichnet und wovon eine beglaubigte Abschrift allen diesen Mächten mitge· 
theilt wird. 

Zur Beglaubigung dessen haben die betreffenden Bevollmächtigten gegen
wärtige Generalakte unterzeichnet und ihre Siegel beigesetzt. 

Geschehen zu Berlin, am sechsundzwanzigsten Februar Eintausendacht
hundertfünfundachtzig. 

(Folgen die Unterschriften.) 

Die vorstehende Vereinbarung ist diesseits am 8. April d. J. ratifizirt worden. 
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No. ·0. Handels- und Schilfahrtsvertrag zwischen dem Deutschen Reiche 
und Japan nebst zugehörigem Zollabkommen. Vom 24. Juni 1911. 1 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des 
Deutschen Reichs, und Seine Majestät der Kaiser von Japan, von dem Wunsche 
geleitet, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu erleichtern 
und zu vermehren, haben beschlossen, zu diesem Zwecke einen Handels- und 
Schiffahrtsvertrag zu schließen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt (hier 
folgen die Namen), welche nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und ge
höriger Form befundenen Vollmachten, die nachstehenden Artikel vereinbart 
haben: 

Art. I. Die Angehörigen eines jeden der Hohen vertragschließenden Teile 
sollen volle Freiheit genießen, überall die Gebiete des anderen Teiles zu betreten 
und sich daselbst aufzuha.lten. 

Unter der Voraussetzung, daß sie sich nach den Landesgesetzen richten, 
werden sie die nachstehend aufgeführten Rechte genießen: 

1. Sie sollen in bezug auf die Niederlassung, auf die Verfolgung ihrer Studien 
und Forschungen, auf die Ausübung ihrer Berufe und ihrer Beschäf
tigungen sowie auf den Betrieb ihrer gewerblichen und industriellen 
Unternehmungen in jeder Beziehung auf demselben Fuße wie die An
gehörigen der meistbegünstigten Nation behandelt werden. 

2. Sie sollen in gleicher Weise wie die Inländer befugt sein, innerha.lb des 
ganzen Gebiets des anderen Teiles zu reisen und mit allen Arten von 
erlaubten Handelsartikeln Handel zu treiben. 

3. Sie dürfen Häuser, Fabrikgebäude, Warenhäuser, Läden und die dazu 
gehörigen Räumlichkeiten zu Eigentum besitzen, mieten oder inne
haben. Ferner dürfen sie Land zu 'Vohn-, Handels-, gewerblichen, indu
striellen und anderen erlaubten Zwecken pachten. 

4. Sie sollen in bezug auf den Besitz von beweglichen Sachen aller Art, 
auf den, sei es kraft letzten Willens oder in anderer Weise erfolgenden 
Erwerb von Todeswegen bei solchem Vermögen aller Art, welches sie 
unter Lebenden gesetzmäßig erwerben dürfen, und in bezug auf alle 
wie immer beschaffenen Verfügungen über Vermögen jeder Art, welches 
in gesetzmäßiger Weise erworben ist, die nämlichen Begünstigungen, 
Freiheiten und Rechte genießen und in diesen Beziehungen keinen höheren 
Abgaben und Lasten unterworfen sein a.ls die Inländer oder die An
gehörigen der meistbegünstigten Nation. 

5. Sie dürfen unter Vorbehalt der Gegenseitigkeit, alle Arten von unbeweg
lichem Vermögen erwerben und besitzen, welches nach den Gesetzen 
des Landes von den Angehörigen irgendeiner anderen fremden Nation 
erworben und besessen werden kann, wobei sie sich indessen immer nach 
den in den genannten Gesetzen vorgeschriebenen Bedingungen und 
Beschränkungen zu richten haben. 

6. Sie sollen von jedem zwangsweisen Militärdienste, sei es im Heere, in 
der Flotte, der Bürgerwehr oder der Miliz befreit sein, desgleichen von 
allen an Stelle persönlicher Dienstleistung auferlegten Abgaben sowie 
von allen Zwangsanleihen. Auch sollen sie zu militärischen Requisitionen 
und Kontributionen irgendwelcher Art nur unter denselben Bedingungen 
und auf denselben Grundlagen herangezogen werden wie die Inländer 
oder die Angehörigen der meistbegünstigten Nation. 

7. Sie sollen unter keinem Vorwande gezwungen werden, andere oder höhere 
Abgaben oder Steuern zu bezahlen als diejenigen, welche jetzt oder 
künftig von Inländern oder Angehörigen der meistbegünstigten Nation 
gezahlt werden. 

Art. H. Die Wohngebäude, Warenhäuser, Fabriken und Läden der An
gehörigen eines jeden der Hohen vertragschließenden Teile und alle dazu ge
hörigen Räumlichkeiten in den Gebieten des anderen Teiles sollen unverletzlich 

1) An Stelle des Vertrages vom 4. AI'ril1896 getreten. - Urtext französisch. Abdruck: Reichs· 
gesehblatt 1911 S. n7_ 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Aun. 27 
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sein. Es ist unzulässig, daselbst Haussuchungen oder Durchsuchungen vorzu
nehmen oder Bücher, Papiere oder Rechnungen zu prüfen oder einzusehen, aus
genommen unter den Bedingungen und in den Formen, di~ von den Gesetzen für 
Inländer vorgeschrieben sind. 

Art. 111. Es soll gegenseitige Freiheit des Handels und der Schiffahrt 
zwischen den Gebieten der beiden Hohen vertragschließenden Teile bestehen. 

Die Angehörigen des einen der vertragschließenden Teile sollen volle Frei
heit genießen, mit ihren Schiffen und deren Ladungen alle Plätze, Häfen und 
Flüsse in den Gebieten des anderen Teiles zu besuchen, welche für den Außen
handel geöffnet sind oder künftighin geöffnet werden. Jedoch sollen sie gehalten 
sein, sich immer nach den Gesetzen des Landes zu richten, das sie besuchen. 

Art. IV. Die Einfuhrzölle auf Gegenstände, die in den Gebieten eines der 
Hohen vertragschließenden Teile erzeugt oder verfertigt sind, sollen bei der Ein
fuhr in die Gebiete des anderen Teiles entweder durch besondere Abmachungen 
zwischen den bei den Staaten oder durch die innere Gesetzgebung eines jeden 
derselben geregelt werden. 

Keiner der vertragschließenden Teile soll auf die Ausfuhr irgendeines Gegen
standes nach den Gebieten des anderen Teiles irgendwelche anderen oder höheren 
Zölle oder Abgaben legen als diejenigen, welche bei der Ausfuhr der gleichen 
Gegenstände nach irgendeinem dritten fremden Lande jetzt oder in Zukunft zu 
entrichten sind. 

Art. V. Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, den gegenseitigen 
Verkehr zwischen beiden Ländern in keiner Weise durch Einfuhr-, Ausfuhr
oder Durchfuhrverbote zu hemmen. 

Ausnahmen, sofern sie auf alle oder doch auf alle diejenigen Länder an
gewendet werden, bei denen die gleichen Voraussetzungen zutreffen, können nur 
in folgenden Fällen stattfinden: 

1. Für den Kriegsbedarf unter außerordentlichen Umständen; 
2. aus Rücksichten auf die öffentliche Sicherheit; 
3. aus Rücksichten der" Gesundheitspolizei oder zum Schutze von Tieren 

oder Nutzpflanzen gegen Krankheiten oder Schädlinge; 
4. zu dem Zwecke, um auf fremde Waren Verbote oder Beschränkungen 

anzuwenden. die durch die innere Gesetzgebung für die Erzeugung, den 
Vertrieb oder die Beförderung gleichartiger einheimischer Waren im 
Inland festgesetzt sind. 

Art. VI. Die Angehörigen eines jeden der vertragschließenden Teile sollen 
in den Gebieten des anderen mit bezug auf die Befreiung von Durchfuhrzöllen 
und in allem, was sich auf Zollniederlagen, Ausfuhrvergütungen, Rückzölle und 
auf Erleichterungen hinsichtlich der Einfuhr oder der Ausfuhr von Waren bezieht, 
völlige Gleichstellung mit den Inländern genießen. 

Art. VII. Kaufleute und Fabrikanten, welche sich durch den Besitz einer 
von den Behörden des einen der vertragschließenden Teile ausgefertigten Gewerbe
Legitimationskarte darüber ausweisen, daß sie in dem Gebiete dieses Teiles zum 
Gewerbebetriebe berechtigt sind, sollen befugt sein, persönlich oder durch Hand
lungsreisende in dem Gebiete des anderen Teiles Einkäufe zu machen oder Be· 
stellungen aufzunehmen, und zwar mit oder ohne Muster. Solche Kaufleute, 
Fabrikanten und ihie Handlungsreisenden sollen, wenn sie dergestalt Einkäufe 
machen oder Bestellungen aufnehmen, hinsichtlich der Besteuerung und der Er· 
leichterungen die Behandlung der meistbegiinstigten Nation genießen. 

Die vertragschließenden Teile werden sich gegenseitig Mitteilung darüber 
machen, welche Behörden zur Erteilung von Gewerbe.Legitimationskarten befugt 
sein sollen. 

Gegenstände, die als Muster für die im ersten Absatz erwähnten Zwecke 
eingeführt werden, sollen in jedem der beiden Länder zeitweilig zollfrei zugelassen 
werden, in Gemäßheit der Zollvorschriften und Förmlichkeiten, die festgesetzt 
sind, um die Wiederausfuhr oder, wenn diese nicht innerhalb der gesetzlich vor
geschriebenen Zeit erfolgt, die Zahlung der vorgeschriebenen Zölle zu sichern. 
Aber das genannte Vorrecht soll sich nicht auf Gegenstände erstrecken, die wegen 
ihrer Menge oder ihres Wertes nicht als Muster angesehen werden können oder 
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die infolge ihrer natürlichen Beschaffenheit bei der Wiederausfuhr nicht identi
fiziert werden können. Die Entscheidung der Frage, ob Gegenstände sich als zoll
frei zuzulassende Muster eignen, bleibt in allen Fällen ausschließlich den zu
ständigen Behörden des Platzes vorbehalten, wo die Einfuhr bewirkt wird. 

Art. VIII. Die Erkennungszeichen, Stempel oder Siegel, die an die im 
vorigen Artikel genannten Muster von den Zollbehörden des einen Landes an
gelegt worden sind, und das von ihnen amtlich bescheinigte, eine eingehende 
Beschreibung der Muster enthaltende Verzeichnis derselben sollen von den Zoll
behörden des anderen Landes in dem Sinne anerkannt werden, daß die betreffen
den Gegenstände als Muster gelten und von jeder Zollrevision befreit sind, aus
genommen, soweit die letztere notwendig ist, um die Identität der vorgelegten 
Muster mit den in dem Verzeichnis aufgeführten festzustellen. Die Zollbehörden 
eines jeden der vertragschließenden Teile dürfen jedoch in besonderen Fällen, 
in denen sie eine solche Vorsichtsmaßregel für erforderlich halten, den Mustern 
weitere Erkennungszeichen anlegen. 

Art. IX. Aktiengesellschaften und andere kommerzielle, industrielle oder 
finanzielle Gesellschaften mit Einschluß der Versicherungsgesellschaften, die in 
dem Gebiete des einen vertragschließenden Teiles ihren Sitz haben und nach dessen 
Gesetzen zu Recht bestehen, werden auch in dem Gebiete des anderen Teiles als 
gesetzlich bestehend anerkannt und sollen befugt sein, daselbst, sei es als Kläger, 
sei es als Beklagte, nach den Gesetzen dieses anderen Teiles vor Gericht auf
zutreten. 

Ihre Zulassnng zum Gewerbe- oder Geschäftsbetriebe sowie zum Erwerbe 
von Vermögen in dem Gebiete des anderen Teiles bestimmt sich nach den dort 
geltenden Vorschriften. Doch sollen die Gesellschaften in diesem Gebiete jeden
falls dieselben Rechte genießen, welche den gleichartigen Gesellschaften der 
meistbegünstigten Nation zustehen oder künftig eingeräumt werden. 

Art. X. Alle Gegenstände, welche in die Häfen eines der Hohen vertrag
schließenden Teile auf inländischen Schiffen gesetzmäßig eingeführt werden 
oder künftig eingeführt werden dürfen, können in gleicher Weise in diese Häfen 
auf Schiffen des anderen vertragschließenden Teiles eingeführt werden, ohne 
anderen oder höheren Zöllen oder Abgaben, gleichviel welcher Benennung, unter
worfen zu sein als denjenigen, die bei der Einfuhr dieser Gegenstände auf in
ländischen Schiffen zu entrichten sind. Diese gegenseitige gleiche Behandlung 
erfolgt ohne Unterschied, ob die betreffenden Gegenstände unmittelbar von dem 
Ursprungsort oder von einem anderen fremden Platze kommen. 

Ebenso soll eine völlig gleiche Behandlung hinsichtlich der Ausfuhr herrschen, 
so daß dieselben Ausfuhrzölle sowie dieselben Ausfuhrvergütungen und Rück
zölle gezahlt werden sollen, die in den Gebieten eines jeden der vertragschließenden 
Teile bei der Ausfuhr irgendeines zur Ausfuhr gegenwärtig oder künftig gesetz
lich zugelassenen Gegenstandes gewährt werden, gleichviel ob die Ausfuhr auf 
japanischen oder deutschen Schiffen erfolgt, und ohne Rücksicht auf den Bestim
mungsort, mag dieser ein Hafen des anderen Teiles oder einer dritten Macht sein. 

Art. XI. Rücksichtlich des Liegeplatzes, des Ladens und Löschens von 
Schiffen in den Hoheitsgewässern der Hohen vertragschließenden Teile sollen 
den inländischen Schiffen keine Vorrechte oder Erleichterungen gewährt werden, 
die nicht in derselben Weise, in gleichen Fällen. den Schiffen des anderen Landes 
gewährt werden; die Absicht der vertragschließenden Teile geht dahin, daß in 
dieser Hinsicht die beiderseitigen Schiffe auf dem Fuße völliger Gleichheit be
handelt werden. 

Art. XII. Alle Schiffe, welche nach deutschem Recht als deutsche, und 
alle Schiffe, welche nach japanischem Recht als japanische Schiffe anzusehen 
sind, sollen im Sinne dieses Vertrags als deutsche beziehungsweise japanische 
Schiffe gelten. 

Art. XIII. Keine Tonnen-, Durchfuhr- oder Kanal-, Hafen-, Lotsen-, 
Leuchtturm-, Quarantäne- oder andere gleichartige oder entsprechende Ab
gaben oder Lasten, irgendwelcher Bezeichnung, die im Namen oder zum Nutzen 
der Regierung. von öffentlichen Beamten, von Privaten, von Korporationen 
oder von Instituten irgendeiner Art erhoben werden, dürfen in den Hoheits-

27* 



420 Handelsvertrag zwischen Deutschland u. Ja.pan vom 24. Juni 1911. 

gewässern des einen Landes den Schüfen des anderen Landes auferlegt werden, 
sofern dieselben nicht in der gleichen Weise, unter denselben Bedingimgen den 
inländischen Schiffen allgemein und den Schiffen der meistbegünstigten Nation 
auferlegt werden. Diese Gleichheit. in der Behan~un~ soll gegenseitig auf die 
beiderseitigen Schilfe Anwend~ f!ßden, .ohne R~cksl~~t darauf, von welchem 
Platze sie ankommen und wohin SIe bestImmt sem mogen. 

Art. XIV. Schiffe, die den regelmäßig festgesetzten Postdienst eines der 
Hohen vertragschließenden Teile versehen, sollen in den Hoheitsgewässern des 
anderen Teiles die gleichen Erleichterungen, Vorrechte und Befreiungen ge
nießen wie diejenigen, die den gleichen Schüfen der meistbegünstigten Nation 
gewährt werden. 

Art. XV. Die Küstenschüfahrt ist von den Bestimmungen des gegenwärtigen 
Vertrags ausgenommen und hleibt der nationalen Flagge vorbehalten. Es be
steht indessen Einverständnis darüber, daß jeder der beiden Teile in dieser Be
ziehung für seine Schiffe dieselben Befugnisse oder Vorrechte in Anspruch nehmen 
kann. die von dem anderen Teile den Schiffen irgendeines anderen Landes ein
geräumt werden, insoweit er den Schiffen des anderen Teiles dieselben Befugnisse 
oder Vorrechte gewährt. Als Küstenschiffahrt gilt nicht: 

1. der Verkehr der Schüfe von einem Hafen zum andern, sei es, um da
selbst vom Ausland mitgebrachte Passagiere oder Ladung ganz oder 
teilweise zu landen, sei es, um daselbst für das Ausland bestimmte Passa
giere oder Ladung ganz oder teilweise an Bord zu nehmen, 

2. die Beförderung von Passagieren, die mit direkten, im Ausland aus
gestellten oder für das Ausland bestimmten Fahrscheinen versehen sind, 
oder von Waren, die mit direkten, im Ausland ausgestellten oder für 
das Ausland bestimmten Ladescheinen verschifft werden, von einem 
Hafen zum andern. 

Art. XVI. In Fällen von Schiffbruch, von Beschädigungen auf See oder 
im Falle des Anlaufens eines Nothafens soll jeder der vertragschließenden Teile 
den Schiffen des anderen Teiles, mögen sie dem Staate oder Privaten gehören, 
denselben Beistand und Schutz und dieselben Befreiungen zuteil werden lassen, 
die in gleichen Fällen den inländischen Schüfen gewährt werden. Die von den 
schüfbruchigen oder beschädigten Schüfen geborgenen Gegenstände sollen von 
allen Zöllen befreit bleiben, sofern sie nicht in den inneren Verbrauch übergehen; 
in diesem Falle haben sie die vorgeschriebenen Zölle zu entrichten. 

Die Ortsbehörden sollen den nächsten Konsul des Flaggenstaats sobald als 
möglich von dem Schüfbruch oder der Beschädigung benachrichtigen. Die 
Konsuln der vertragschließenden Staaten sollen ermächtigt sein, den Angehörigen 
ihres Landes den erforderlichen Beistand zu leisten. 

Art. XVll. Die Hohen vertragschließenden Teile kommen darin überein, 
daß, soweit in diesem Vertrage nicht ausdrücklich Ausnahmen vorgesehen sind, 
in allen auf Handel, Schiffahrt und Industrie bezüglichen Angelegenheiten jede 
Art von Vorrecht, Begünstigung oder Befreiung, welche der eine vertragschließende 
Teil den Schüfen oder den Angehörigen irgendeines anderen Staates gegenwärtig 
eingeräumt hat oder in Zukunft einräumen wird, sofort und bedingungslos auf 
die Schiffe oder die Angehörigen des anderen vertragschließenden Teiles aus· 
gedehnt werden soll, da es ihre Absicht ist, daß, abgesehen von den vorerwähnten 
Ausnaltmefällen, Handel, Schiffahrt und Industrie eines jeden Landes von dem 
anderen in allen Beziehungen auf den Fuß der meistbegünstigten Nation gestellt 
werden sollen. 

Art. XVllI. Der gegenwärtige Vertrag erstreckt sich auch auf die mit einem 
der vertragschließenden Teile gegenwärtig oder künftig zollgeeinten Gebiete. 

. Art. XIX. Der gegenwärtige Vertrag soll zusammen mit dem heute unter· 
zelChneten besonderen gegenseitigen Zollabkommen am 17.Juli 1911 in Wirk
samkeit treten und in Kraft bleiben bis zum 16. Juli 1923. 

Im Falle keiner der Hohen vertragschließenden Teile dem anderen Teile 
zwölf Monate vor dem Ablauf des genannten Zeitraums seine Absicht, den Ver
trag zu beendigen, kundgibt, soll lier letztere bis zum Ablauf eines Jahres von 
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dem Tage ab in Wirksamkeit bleiben, an welchem einer der vertragschließenden 
Teile ihn gekündigt haben wird. 

Die vertragschließenden Teile behalten sich indessen die Befugnis vor, 
den gegenwärtigen Vertrag bis zum 31. März 1912 zu kündigen. In diesem Falle 
tritt der genannte Vertrag am 31. Dezember 1912 außer Wirksamkeit. Es be
steht Einverständnis darüber, daß die vertragschließenden Teile von der er
wähnten Befugnis keinen Gebrauch machen werden, ohne gleichzeitig das im 
ersten Absatz dieses Artikels genannte Zollabkommen zu kündigen. 

Art. XX. Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert werden, und die Ratifi
kationsurkunden sollen in Tokio sobald als möglich ausgetauscht werden. 

Zu Urkund dessen haben ihn die beiderseitigen Bevollmächtigten unter
zeichnet und ihre Siegel beigedruckt. 

So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Berlin, den 24. Juni Eintausend 
neunhundertundelf. 

(L.S.) Kiderlen. 
(L. S.) S. Chinda. 

Besonderes gegenseitiges Zollabkommen zwischen dem Deutschen Reiche 
und Japan. 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des 
Deutschen Reichs, und Seine Majestät der Kaiser von Japan, von dem Wunsche 
geleitet, die Entwickelung der Handelsbeziehungen zwischen Ihren beiden Ländern 
zu fördern, haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein besonderes gegenseitiges 
Zollabkommen abzuschließen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt (hier folgen 
die Namen), welche nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten, die nachstehenden Artikel vereinbart haben: 

Art. I. Die in dem anliegenden Tarif Al) bezeichneten deutschen Boden
und Gewerbserzeugnisse werden bei ihrer Einfuhr in Japan und die in dem an
liegenden Tarif B bezeichneten japanischen Boden- und Gewerbserzeugnisse 
werden bei ihrer Einfuhr in Deutschland, von welchem Platze sie auch kommen 
mögen, zu den durch diese Tarife festgestellten Bedingungen zugelassen. 

Art. 1I. Gegenstände, die in den Gebieten eines der Hohen vertragschließen
den Teile erzeugt oder verfertigt sind, sollen bei der Einfuhr in die Gebiete des 
anderen Teiles, von welchem Platze sie auch kommen mögen, die niedrigsten 
Zollsätze genießen, die auf gleichartige Gegenstände irgendeiner anderen fremden 
Herkunft angewendet werden. 

Art. IU. Gegenstände, die in den Gebieten des einen vertragschließenden 
Teiles erzeugt oder verfertigt sind, sollen, wenn sie in gehöriger Weise in die Ge
biete des anderen Teiles eingeführt worden sind, nicht anderen oder höheren 
Steuern oder Oktroi-, Durchfuhr-, Lagerhaus- oder Akzise- odcr Verbrauchsabgaben 
unterliegen, als solche gegenwärtig oder künftig von gleichartigen Gegenständen 
inländischer Herkunft erhoben werden. 

Art. IV. Die vertragschließenden Teile kommen überein, daß im allgemeinen 
eine Verpflichtung zur Vorlage von Ursprungszeugnissen nicht bestehen soll. 
Doch köunen, insoweit als in einem der beiden Länder hinsichtlich gewisser Einfuhr
waren verschiedene Zollsätze gelten, Ursprungszeugnisse ausnahmsweise gefordert 
werden. 

Die Ursprungszeugnisse sollen von den zuständigen Berufskonsuln aus
gestellt werden. Insoweit es sich um Waren handelt, die von einem Orte ab
gesandt werden, an dem kein Berufskonsul seinen Sitz hat, wird der Konsul die 
von den zuständigen Behörden des Ursprungslandes ausgestellten Zeugnisse 
als Beweis für den Ursprung der Waren annehmen. Es besteht indessen Einver
ständnis darüber, daß der Konsul in Ausnahmefällen unter Angabe der Gründe, 
die eine solche Maßregel erforderlich machen, ergänzende Beweise verlangen kann. 

Art. V. Das gegenwärtige Abkommen erstreckt sich auch auf die mit einem 
der vertragschließenden Teile gegenwärtig oder künftig zolIgeeinten Gebiete. 

1) Die Tarife sind nicht mit abgedruckt. 
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Art. VI. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden weder Anwendung 
auf die tarifarischen Zugeständisse, die seitens des einen oder anderen der Hohen 
vertragschließenden Teile angrenzenden Staaten lediglich zur Erleichterung 
des örtlichen Verkehrs in einer beschränkten Zone zu beiden Seiten der Grenze 
bewilligt werden, noch auf die Behandlung, die den Erzeugnissen der nationalen 
Fischerei der vertragschließenden Teile gewährt wird, noch endlich auf die be· 
sonderen tarifarischen Begünstigungen, die von Japan bezüglich der in den terri· 
torialen Gewässern einer dritten Japan benachbarten Macht gewonnenen Fische 
und anderen Meereserzeugnisse eingeräumt werden. 

Art. vrr. Das gegenwärtige Abkommen soll, zusammen mit dem heute 
unterzeichneten Handels· und Schiffahrtsvertrage, am 17. Juli 1911 in Wirksam. 
keit treten und in Kraft bleiben bis zum 31. Dezember 1917. 

Im Falle keiner der Hohen vertragschließenden Teile dem anderen Teile 
zwölf Monate vor dem Ablauf des genannten Zeitraums seine Absicht, das Ab· 
kommen zu beendigen, kundgibt, soll das letztere bis zum Ablauf eines Jahres 
von dem Tage ab in Wirksamkeit bleiben, an welchem einer der vertragschließenden 
Teile es gekündigt haben wird. . 

Die vertragschließenden Teile behalten sich indessen die Befugnis vor, 
das gegenwärtige Abkommen bis zum 31. März 1912 zu kündigen. In diesem 
Falle tritt das genannte Abkommen am 31. Dezember 1912 außer Wirksamkeit. 
Es besteht Einverständnis darüber, daß die vertragschließenden Teile von der 
erwähnten Befugnis keinen Gebrauch machen werden, ohne gleichzeitig den im 
ersten Absatz dieses Artikels genannten Handels- und Schiffa.hrtsvertrag zu 
kündigen. 

Art. VITI. Das gegenwärtige Abkommen soll ratifiziert werden und die 
Ratifikationsurkunden sollen in Tokio so bald als möglich ausgetauscht werden. 

Zu Urkund dessen haben ihn die beiderseitigen Bevollmächtigten unter. 
zeichnet und ihre Siegel beigedrückt. 

So geschehen in doppelter Ausfertigung zu Berlin, den 24. Juni Eintausend 
neunhundertundelf. 

(L. S.) Kiderlen. 
(L. S.) S. Chinda. 

Der vorstehende Vertrag und das vorstehende Zollabkommen sind ratifi
ziert worden und der Austausch der Ra.tUika.tionsurkunden hat in Tokio statt
gefunden. 

No.6b. Konsularvertrag zwischen dem Deutschen Reich und lapan. 
Vom 4.Aprll1800.1 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des 
Deutschen Reichs, und Seine Majestät der Kaiser von Japan, von dem gleichen 
Wunsche geleitet, über die wechselseitige Zulassung von Konsularbeamten und 
über die Befugnisse, Vorrechte und Befreiungen, welche diese Beamten in Deutsch
land und Japan bei Ausübung ihrer Amtsverrichtungen geniessen sollen, genauere 
Bestimmungen zu treffen, haben beschlossen, einen Konsula.rvertrag abzuschliessen, 
und haben zu diesem Zweck zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich: 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen: Allerhöchstihren 
Staatsminister, Staatssekretär des Auswärtigen Amts Herrn Adolf Freiherrn 
Marschall von Bieberstein, und 

Seine Majestät der Kaiser von Japan: Allerhöchstihren ausserordentIichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem Deutschen 
Kaiser, König von Preussen, Herrn Vicomte Siuzo Aoki, 
welche, nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form be· 
fundenen Vollmachten, die nachstehenden Artikel vereinbart und festgestellt 
haben: 

1) Deutlcher Text: Relcbslresetzblatt 1898 S.782. 
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Art.!. Jeder der vertragschliessenden Theile kann Generalkonsuln, Kon
suln, Vicekonsuln und Konsularagenten in allen Häfen, Städten und Plätzen 
des anderen Theiles bestellen, mit Ausnahme derjenigen Orte, wo es nicht ange
messen erscheinen sollte, solche Beamte anzuerkennen. Dieser Vorbehalt soll 
jedoch auf keinen der vertragschliessenden Theile angewendet werden, ohne 
jeder anderen Macht gegenüber ebenfalls Anwendung zu finden. 

Die beiderseitigen Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsnln und Konsular
agenten, imgleichen die Konsulatskanzler, Sekretäre, Büreaubeamten und Attaches 
sollen in beiden Ländern alle Vorrechte, Immunitäten und Privilegien geniessen, 
welche den Beamten desselben Ranges der meistbegünstigten Nation bewilligt 
sind oder in Zukunft bewilligt werden. 

Art. II. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten 
sollen nach Vorlegung ihrer mit Beobachtung der in ihren bezüglichen Ländern 
bestehenden Förmlichkeiten ausgefertigten Bestallung gegenseitig zugelassen 
und anerkannt werden. Das erforderliche Exequatur soll ihnen kosten frei ertheilt 
werden, und als dann sollen sie die gegenseitig zugesicherten Rechte, Vorrechte 
und Immunitäten geniessen. 

Bei Vorlegung der Bestallung soll gleichzeitig eine Mitteilung über den 
dem Konsularbeamten zugewiesenen Amtsbezirk gemacht werden; etwaige spätere 
Veränderungen des Amtsbezirks sollen gleichfalls mitgetheilt werden. 

Die das Exequatur ertheilende Regierung soll zur Zurücknahme desselben 
befugt sein unter Darlegung der Gründe, aus denen sie für angemessen erachtet 
hat, so zu handeln. 

Art.III. Konsularbeamte, welche Angehörige desjenigen vertragschliessen
den Theiles sind, der sie ernannt hat, sollen frei von Verhaftung oder Gefangen
haltung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und von Untersuchungshaft in 
Strafsachen sein, ausgenommen in Fällen strafbarer Handlungen, welche nach der 
Landesgesetzgebung als Verbrechen angesehen werden. Sie sollen ferner befreit 
von Militäreinquartierung und Kontributionen sein, und vorausgesetzt, dass sie 
nicht Handel, Industrie oder ein anderes Gewerbe, beziehungsweise eine ausser
amtliche Erwerbsthätigkeit betreiben, sollen sie auch von persönlichen oder Luxus
abgaben und von allen Leistungen und Beiträgen befreit sein, welche einen direkten 
oder persönlichen Karakter haben. Diese Befreiung soll sich dagegen nicht auf 
Zölle, Verbrauchssteuern, örtliche Verzehrungsabgaben oder auf Auflagen hin
sichtlich Grundeigenthums erstrecken, das sie etwa in dem Lande ihres Amts
sitzes erwerben oder besitzen. 

Konsularbeamte, welche kaufmännische Geschäfte betreiben, sollen sich 
nicht auf ihre Konsularvorrechte berufen dürfen, um sich kaufmännischen Ver
bindlichkeiten zu entziehen. 

Im Falle der Verhaftung eines Konsuls oder Konsularbeamten soll die 
Gesandtschaft seines Landes hiervon sofort durch die Regierung desjenigen 
Landes, in welchem die Verhaftung stattgefunden hat, in Kenntniss gesetzt werden. 

Art. IV. Die Generalkonsuln, Konsuln und ihre Kanzler oder Sekretäre, 
sowie die Vicekonsuln und Konsularagenten sind verbunden, vor Gericht Zeugnis8 
abzulegen, wenn die Landesgerichte solches für erforderlich halten. Doch soll 
die Gerichtsbehörde in diesem Falle sie mitte1st amtlichen Schreibens ersuchen, 
vor ihr zu erscheinen. 

Für den Fall der Behinderung der gedachten Beamten durch Dienst
geschäfte oder Krankheit soll, jedoch nur in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
dieGerichtsbehörde sich in ihre Wohnung begeben, um sie mündlich zu vernehmen, 
oder unter Beobachtung der einem jeden der beiden Länder eigenthümlichen 
Förmlichkeiten ihr schriftliches Zeugniss verlangen. Die gedachten Beamten 
haben dem Verlangen der Behörde in der ihnen bezeichneten ]''rist zu entsprechen 
und derselben ihre Aussage schriftlich, mit ihrer Unterschrift und ihrem amtlichen 
Siegel versehen, zuzustellen. 

Art. V. Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten können 
über dem äusseren Eingange ihrer Amtsräume oder ihrer Wohnungen das Wappen 
ihrer Nation mit einer ihr Amt bezeichnenden Inschrift anbringen. 
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Sie dürfen auch die Flagge ihres Landes über dem Hause aufziehen, in dem 
sich das Konsularamt befindet. Desgleichen können sie ihre Flagge auf jedem 
Fahrzeuge aufziehen, dessen sie sich im Hafen in dienstlichen Angelegenheiten 
bedienen. 

Art. VI. Die Konsularachive sollen jederzeit unverletzlich sein, und unter 
keinem Vorwande soll es den Landesbehörden erlaubt sein, die Papiere, welche 
zu diesen Archiven gchören, zu durchsuchen oder mit "Beschlag zu belegen. 

Betreibt· ein Konsularbe&mter nebenbei Geschäfte, so sollen die auf das 
Konsulat bezüglichen Papiere unter besonderem VerschluSBe, gesondert von den 
Privatpapieren, aufbewahrt werden. 

Die Amtsräume und Wohnungen der Konsularbeamten, welche Angehörige 
des Landes sind, das sie ernannt hat, und nicht Handel, Industrie oder eine 
sonstige gewerbliche Thätigkeit nebenbei betreiben, sollen jederzeit unverletz
lich sein. 

Die Landesbehörden sollen, soweit es sich nicht um Verfolgung von Ver
brechen handelt, unter keinem Vorwande dort eindringen. In keinem Fa.lle dürfen 
sie die daselhat niedergelegten Papiere durchsuchen oder in Beschlag nehmen. 
Unter keinen Umständen jedoch dürfen die Amtsräume oder Wohnungen der 
Konsularbea.mten als Asyl benutzt werden. 

Art. VII. Im Fa.lle des Todes, der Verhinderung oder Abwesenheit der 
Genel'alkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten dürfen deren K.a.nzler 
oder Sekretäre, wenn ihr amtlicher Karakter zuvor zur Kenntniss der betreffenden 
Behörden in Deutschland oder in Japan gebracht worden ist, zeitweilig die Kon
sulargeschäfte wahrnehmen, und sie sollen während solcher Amtsführung die 
gleichen Rechte, Vorrechte und Immunitäten wie die von ihnen vertretenen 
Beamten geniessen, unten den für letztere geltenden Bedingungen und Vor
behalten. 

Art. VIII. Die Generalkonsuln und Konsuln sollen mit Genehmigung 
ihrer Regierung und vorbehaltlich der Zustimmung der Landesregierung Konsulats
verweser als ihre Stellvertreter im Behinderungsfa.lle oder während zeitweiser 
Abwesenheit, sowie Konsularagenten in den Städten, Häfen und Plätzen inner· 
halb ihres Konsularbezirks bestellen dürfen. 

Solche Konsulatsverweser oder Konsularagenten sollen von dem Konsul, 
der sie bestellt, oder von dessen Regierung mit einer Bestallung ausgestattet werden. 
Sie sollen die für die Konsularbea.mten in diesem Vertrage vorgesehenen konsu
larischen Vorrechte geniessen, unter den für solche geltenden Ausnahmen und 
Vorbehalten. 

Art. IX. Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln nnd Konsularagenten 
sollen das Recht haben, wegen Abhülfe irgend einer Verletzung der zwischen 
beiden Ländern bestehenden Verträge und Uebereinkünfte oder des Völkerrechts 
sich an die in ihrem Amtsbezirk fnngirenden Gerichts· oder Verwaltungsbehörden 
des bezüglichen Landes zu wenden, Auskunft von denselben zu verlangen und 
an dieselben Anträge zum Schutz der Rechte _und Interessen ihrer Landsleute 
zu richten. Fa.lls ein solches Ansuchen die gebührende Beachtung nicht findet, 
sollen die vorgedachten Konsul&rbea.mten bei etwaiger Abwesenheit eines diplo
matischen Vertreters ihres Landes sich unmittelbar an die Regierung des Landes. 
wo sie ihren Sitz haben, wenden dürfen. 

Art. X. Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten 
der beiden Länder oder deren Kanzler sollen, soweit sie nach den Gesetzen und 
Verordnungen ihres Landes dazu befugt sind, folgende Rechte haben: 

1. In ihren Amtsräumen oder an ihrem Amtssitze, an dem Wohnorte der 
Betheiligten oder an Bord der Nationalschiffe die Erklä.rungen der Schiffs
führer. der Schiffsmannschaften, der Schiffspassa.giere, von Kaufleuten 
oder sonstigen Angehörigen ihres Landes entgegenzunehmen. 

2. Einseitige Rechtsgeschäfte und letztwillige Verfügungen ihrer Lands
leute sowie Verträge. die zwischen Angehörigen ihres eigenen Landes 
beziehungsweise zwischen diesen und Angehörigen oder anderen Ein
wohnern des Landes ihres Amtssitzes gesohlossen werden. aufzunehmen 
und zu beglaubigen; desgleichen solche Verträge zwischen Personen 
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der letzteren Kategorie, die sich auf ein im Gebiete der Nation, von 
welcher die gedachten Konsularbeamten bestellt sind, belegenes Grund
eilZenthum oder auf ein daselbst abzuschliessendes Geschäft beziehen. 

3_ Alle Schriftstücke, die von Behörden oder Beamten ihres Landes aus
gegangen sind, zu übersetzen und zu beglaubigen. 

Alle solche Urkunden, sowie Abschriften, Auszüge und Uebersetzungen 
davon sollen, wenn sie von den gedachten Konsularbeamteu gehörig beglaubigt 
und mit dem Amtssiegel des Konsulats versehen sind, in jedem der beiden Länder 
dieselbe Kraft und Geltung haben, als wenn sie vor einem öffentlichen Notar 
oder vor einem anderen öffentlichen oder gerichtlichen, in dem einen oder dem 
anderen der beiden Länder zuständigen Beamten aufgenommen oder beglaubigt 
wären, mit der Massgabe, dass sie dem Stempel und anderen in dem Lande, in 
welchem sie zur Ausführung gelangen sollen, gesetzlich bestehenden Gebühren 
und Auflagen unterworfen sind. 

Art. XI. Diplomatische Vertreter, Generalkonsuln, Konsuln und Vice
konsuln haben, soweit sie nach den Gesetzen des vertragsschließenden Theiles, 
welcher sie ernannt hat, dazu befugt sind, das Recht, Eheschliessungen von An
gehörigen dieses Theiles nach Massgabe der Gesetze desselben vorzunehmen. 

Diese Bestimmung findet nicht auf solche Eheschliessungen Anwendung, 
bei welchen einer der Verlobten Angehöriger desjenigen vertragschliessenden 
Theiles ist, in dessen Gebiet der betreffende Beamte seinen Sitz hat. 

Von allen nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen vorgenommenen 
Eheschliessungen soll der betreffende Beamte den Landesbehörden alsbald An
zeige erstatten. 

Art. XII. Diplomatische Vertreter, Generalkonsuln, Konsuln und Vice
konsuln sollen das Recht haben, in Gemässheit der Gesetze und Verordnungen 
des vertragschließenden Theiles, welcher sie ernannt hat, Geburten und Todes
fWe von Angehörigen dieses Theiles zu beurkunden. 

Die nach den Landesgesetzen bestehende Verpflichtung der Betheiligten, 
von Geburten und Todesfällen den Lande8behörden Anzeig" zu machen, wird 
hierdurch nicht berührt. 

Art. XIII. Die Generalkonsuln, Konsuln, oder Vicekonsuln sollen Vor
münder und Pfleger für ihre Landesangehörigen bestellen können, auch befugt 
sein, nach Massgabe der Gesetze ihres eigenen Landes die Führung der Vormund
schaft oder Pflegschaft zu beaufsichtigen. 

Art. XIV. Stirbt ein Angehöriger eines der vertragschliessenden Theile 
in dem Gebiete des anderen Theiles, so sollen nachstehende Vorschriften beobachtet 
werden: 

a_ Im Falle, dass ein Japaner in Deutschland oder ein Deutscher in Japan 
in oder in der Nähe eines Ortes verstirbt, an welchem ein Generalkonsul, Konsul, 
Vicekonsul oder Konsularagent der Nation des Verstorbenen seinen Amtssitz 
hat, so sollen die Lokalbehörden hiervon dem Konsularbeamten unverzüglich 
Nachricht geben. 

Erhält der Konsularbeamte zuerst von dem Todesfall Kenntniss, so soll 
er in Ideicher Weise die Lokalbehörden mit Nachricht versehen. 

Die Konsularbeamten sollen das Recht haben, von Amtswegen oder auf 
Antrag der betheiligten Parteien alle Effekten, Mobilien und Papiere des Ver' 
storbenen unter Siegel zu legen, nachdem sie zuvor die zuständigen Lokalbehörden 
davon gebührend unterrichtet haben, denen das Recht zusteht, bei dem Vorgange 
zugegen zu sein und ihre Siegel gleichfalls anzulegen. . 

Die beiderseits angelegten Siegel dürfen ohne Mitwirkung der Lokalbehörden 
nicht abgenommen werden. Sollte jedoch die Lokalbehörde auf eine von den 
Konsularbeamten an sie ergangene Einladung, der Abnahme der beiderseits an
gelegten Siegel beizuwohnen, innerhalb achtundvierzig Stunden - vom Empfange 
der Einladung an gerechnet - sich nicht eingefunden haben, so können die 
Konsularbeamten allein zu der gedachten Amtshandlung schreiten. Nach Ab
nahme der Siegel sollen die gedachten Beamten ein Verzeichniss aller Habe und 
Effekten des Verstorbenen aufnehmen und zwar in Gegenwart der Lokalbehörde, 
wenn diese in Folge der vorerwähnten Einladung anwesend ist. Die Lokalbehörden 
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sollen die in ihrer Gegenwart aufgenommenen Protokolle mitzeiohnen, sie sind 
aber nicht befugt, für ihre amtliche Mitwirkung bei dieser Amtshandlung Ge· 
bühren irgend welcher Art zu beanspruohen. 

b. Die zuständigen Lokalbehörden sollen die in dem Lande gebräuchlichen 
oder durch die Gesetze desselben vorgeschriebenen Bekanntmachungen bezüglich 
der Eröffnung des Nachlasses und des Aufrufs der Erben oder Gläubiger erlassen 
und diese Bekanntmachungen den Konsularbea.mten mittheilen, ohne dadurch 
dem Rechte der letzteren auf Erlass gleichartiger Bekanntmachungen Abbruch 
zu thun. 

c. Die Konsularbeamten können veranlassen, dass diejenigen beweglichen 
Gegenstände, deren Aufbewahrung in natürlichem Zustande mit erheblichen 
Kosten für die Nachlassmasse verbunden wäre, öffentlich in der durch Gesetz 
und Gebrauch des Landes vorgeschriebenen Weise versteigert werden. 

d. Die Konsularbeamten sollen die inventarisirten Effekten und Werth· 
gegenstände, den Betrag der eingegangenen Forderungen und Einkünfte, sowie 
den Erlös aus dem etwaigen Verkauf der Mobilien als ein den Landesgesetzen 
unterworfenes Depositum verwahren bis zum Ablauf einer Frist von zehn :&;Ionaten, 
von dem Tage der letzten Bekanntmachung an gerechnet, welche die Lokalbehörden 
hinsichtlich der Eröffnung des Nachlasses erlassen haben, oder in Ermangelung 
einer solchen Bekanntmachung, bis zum Ablauf einer Frist von zwölf Monaten 
seit dem Todestage. 

Die Konsularbea.mten sollen jedoch die Befugniss haben, die Kosten der 
ärztlichen Behandlung und der Beerdigung des Verstorbenen, den Lohn seiner 
Dienstboten, Miethzins, Gerichtskosten, Konsulatsgebühren und Kosten ähn· 
licher Art, sowie etwaige Ausgaben für den Unterhalt der Fa.mi1ie des Verstorbenen 
aus der Nachlassmasse sofort vorweg zu entnehmen. 

e. Vorbehaltlich der Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes sollen 
die Konsularbeamten das Recht haben, alle Massnahmen zu treffen, die sie zur 
Erhaltung des beweglichen und unbeweglichen Nachlasses des Verstorbenen als 
im Interesse der Erben liegend erachten. Sie können den Nachlass entweder 
persönlich oder durch einen von ihnen erwählten und in ihrem Namen handelnden 
Vertreter verwalten, und sie sollen das Recht haben, die Auslieferung aller dem 
Verstorbenen zugehörigen Werthgegenstände zu verlangen, die sich in öffentlichen 
Kassen oder in den Händen von Privatpersonen befinden. 

f. Wenn während der im Absatz d erwähnten Frist über etwaige Ansprüche 
von Landesa.ngehörigen oder Angehörigen einer dritten Macht gegen den Nach· 
lass Streit entstehen sollte, so haben die Landesgerichte ausschliesslich die Ent· 
scheidung über solche Anspruche, soweit solche nicht auf einem Erbanspruch 
oder Vermächtniss beruhen. 

Falls der Bestand der Hinterlassenschaft des Verstorbenen zur unverkürzten 
Bezahlung seiner Schulden nicht ausreichen sollte, sollen die Gläubiger, sofern 
die Gesetze des Landes es gestatten, bei den zuständigen Lokalbehörden die Er· 
öffnung des Konkurses beantragen können. Nach erfolgter Konkurseroffnung 
sollen alle SchrUtstücke, Effekten oder Werthe der N achlassma.sse den zuständigen 
Lokalbehörden oder den Verwaltern der Konkursmasse überliefert werden, wobei 
es die Aufgabe der Konsularbea.mten bleibt, die Interessen ihrer Landesangehörigen 
wahrzunehmen. 

g. Wenn mit Ablauf der im Absatz d erwähnten Frist keine Forderung 
gegen den Nachlass vorliegt, so sollen die Konsularbea.mten, nachdem alle dem 
Nachlasse zur Last fallenden Kosten und Rechnungen nach den im Lande gelten· 
den Tarifen bezahlt und berichtigt sind, endgültig :seaitz von dem Na.chla.sse 
ergreifen, ihn liquidiren und den gesetzlichen Erben überweisen. ohne dass sie 
anderweit als ihrer eigenen Regierung Rechnung abzulegen haben. 

h. In allen Fragen, welche über die Eröffnung, Verwaltung und Liquidation 
der Hinterlassenschaft von Angehörigen eines der beiden Länder in dem anderen 
entstehen, sollen die betreffenden Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und 
~onsularagenten von Rechtswegen zur Vertretung der Erben befugt sein und 
SInd amtlich als deren Bevollmächtigte anzuerkennen, ohne dass sie verpfliohtet 
wä.ren, ihren Auftrag durch eine besondere Vollmacht nachzuweisen. 
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Die Konsularbea.mten Können daher entweder in Person oder durch einen 
landesgesetzlich dazu befugten Vertreter vor der zuständigen Landesbehörde 
auftreten und in allen den Nachlass betreffenden Angelegenheiten die Interessen 
der Erben wahrnehmen, auch sich auf die gegen diese erhobenen Ansprüche 
einlassen. 

Sie sind jedoch verpflichtet, etwa vorhandene Testamentsvollstrecker oder 
die gegenwärtigen beziehungsweise durch Bevollmächtige vertretenen Erben von 
jedem Anspruch in Kenntniss zu setzen, der etwa bei ihnen gegen die Nachlass
masse erhoben wird, damit die Vollstrecker oder Erben ihre Einreden gegen 
solche Ansprüche geltend machen köunen. 

:&! ist indeesen selbstverständlich, dass die Generalkonsuln, Konsuln, Vice
konsuln und Konsularagenten, da sie als Bevollmächtige ihrer Landesangehörigen 
betrachtet werden, persönlich wegen einer den Nachlass betreffenden Angelegen
heit gerichtlich nicht in Anspruch genommen werden können. 

i. Das Erbrecht sowie die Theilung des Nachlasses des Verstorbenen richten 
sich nach den Gesetzen seines Landes. 

Alle Ansprüche wegen des Erbrechts und der Nachlasstheilung sollen durch 
die Gerichtshöfe oder zuständigen Behörden dieses Landes und in Gemässheit 
der Gesetze des letzteren entschieden werden. 

k. Wenn ein Deutscher in Japan oder ein Japaner in Deutschland an einem 
Orte verstirbt, an welchem oder in dessen Nähe kein Konsularbeamter seines 
Landes vorhanden ist, so haben die zuständigen Lokalbehörden nach Massgabe 
der Landesgesetze ein Verzeichniss der Hinterlassenschaft des Verstorbenen auf
zunehmen und ihre Siegel anzulegen. Beglaubigte Abschriften der betreffenden 
Urkunden sind nebst der Todesurkundeund allen die Nationalität des Verstorbenen 
darthuenden Schriftstücken binnen kürzester Frist dem dem Nachlassorte nächsten 
Konsularbeamten zu übersenden. 

Die zuständigen Lokalbehörden Bollen hinsichtlich des Nachlasses des Ver
storbenen alle durch die Landesgesetze vorgeschriebenen Massnahmen treffen, 
und der Nachlass soll sobald als thunlich nach Ablauf der im Absatz d bestimmten 
Frist dem vorgedachten Konsularbeamten oder deesen Bevollmächtigten über
mittelt werden. 

Es versteht sich von selbst, dass von dem Augenblicke an, wo ein zuständiger 
Konsularbeamter oder deesen Vertreter an dem Nachlassorte erscheint, die Lokal
behörden, welche etwa inzwischen eingeschritten sind, sich nach den vorstehenden 
Bestimmungen dieses Artikels zu richten haben. 

I. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrages sollen in gleicher Weise 
auf die Hinterlassenschaft von Angehörigen eines der beiden Länder Anwendung 
finden, die, ausserhaIb des Gebiets des anderen Landes verstorben, dort beweg
liches oder unbewegliches Eigenthum etwa hinterlassen haben. 

m. Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten jedes 
Landes sind ausschliesslich beauftragt mit der Inventarisirung und den anderen 
zur Erhaltung und Liquidirung erforderlichen Amtshandlungen bei Nachlässen 
von Seeleuten, Passagieren und sonstigen Reisenden ihrer Nation, welche in dem 
anderen Lande, sei es am Lande, sei es an Bord eines Schiffes, gestorben sind. 

Art. XV. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln und Konsularagenten 
können sich in Person an Bord der zum freien Verkehr zugelassenen Schiffe ihrer 
Nationalität begeben oder einen Bevollmächtigten an Bord senden, um die 
Offiziere und Mannschaften zu vernehmen, die Schiffspapiere zu prüfen, die Er
klärungen über ihre Reise, ihren Bestimmungsort und die Zwischenfälle während 
der Reise entgegenzunehmen, Ladungsverzeichnisse (Manifeste) aufzunehmen, 
den Eingang und die Abfertigung ihrer Schiffe zu fördern, endlich mit den ge
dachten Offizieren und Mannschaften vor den Gerichts- und Verwaltungs
behörden des Landes zu erscheinen, um ihnen als Dolmetscher oder Agenten 
zu dienen. 

Die öffentlichen Beamten des Landes dürfen in den Häfen, wo ein General
konsul, Konsul, Vicekonsul oder Konsularagent eines der beiden vertragschliessen
den TheHe seinen Amtssitz hat, an Bord von Handelsschiffen Untersuchungs
handlungen, Verhaftungen, Beschlagnahmen, Durchsuchungen, Vernehmungen 
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oder Zwa.ngsakte jeder Art, abgesehen von den gewöhnlichen zollamtlichen und 
gesundheitspolizeilichen :Besichtigungen, nicht vornehmen, ohne zuvor dem 
gedachten Konsularbeamten Nachricht gegeben zu haben, damit derselbe der 
betreffenden Amtshandlung beiwohnen kann. 

Ebenso müssen die Konsularbeamten behufs ihrer Anwesenheit recht
zeitig benachrichtigt werden, wenn die Offiziere oder zur SchiHsmannschaft 
gehörige Personen vor den Gerichten oder Behörden des Ortes Aussagen oder 
Erklä.rungen abzugeben haben. Die bezügliche Mittheilung soll die für das 
Verfahren bestimmte Stunde enthalten. Beim Nichterscheinen der gedachten 
Beamten oder ihrer Vertreter kann in ihrer Abwesenheit in der Sache vorgegangen 
werden. 

Art. XVI. Den Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln oder Konsular
agenten steht aUBBchliesslich die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung an 
Bord der Handelsschiffe ihres Landes ZU; sie haben daher aJIein Streitigkeiten 
zwischen dem Schiffsführer , den Schiffsoffizieren und Matrosen zu schlichten, 
insbesondere solche, welche sich auf die Heuer und die Erfüllung gegenseitiger 
Verpflichtungen beziehen. Weder ein Gerichtshof noch eine andere Behörde 
soll unter irgend einem Vorwande sich in solche Streitigkeiten mischen dürfen, 
&usser in Fällen, wenn die an Bord vorfaJIenden Streitigkeiten der Art sind, d&BB 
dadurch die Ruhe und öffentliche Ordnung im Hafen oder a.m Lande gestört 
wird, oder wenn andere Personen als die Offiziere und Mannschaften des Schiffes 
an der Unordnung oder St.reitigkeit betheiligt sind. 

Die Landesbehörden sollen indessen, sofern es sich nicht um Angehörige 
ihres Landes handelt, verpflichtet sein, den Konsularbeamten wirksame Hülfe 
zu leisten, wenn diese darum nachsuchen, um eine Person der Bchiffsbesa.tzung 
ausfindig zu machen, zu verhaften und in Haft zu behalten, deren Festhaltung 
jene für erforderlich erachten. Solche Personen sollen auf eine schriftliche, an 
die Landesbehörden gerichtete und von einem beglaubigten Auszuge aus dem 
Schiffsregister oder der Musterrolle begleitete Aufforderung der Konsularbea.mten 
Terhaftet und während des Aufenthalts des Schiffes im Hafen zur Verfügung 
der Konsularbea.mten gehalten werden. Ihre Freilassung soll nur auf Grund eines 
schriftlichen Ansuchens der gedachten Beamten erfolgen. 

Die Kosten der Verhaftung und der Festhaltung dieser Personen sollen 
von den Konsularbeamten getragen werden. 

Art. XVII. Die Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln oder Konsular
agenten können die Offiziere, Matrosen und alle anderen zur Mannschaft der 
Kriegs- oder Handelsschiffe ihrer Nationalität gehörigen Personen, welche der 
Desertion von den gedachten Schiffen schuldig oder angeklagt sind, festnehmen 
lassen, um dieselben an Bord oder in ihre Heimath zu senden. 

Zu diesem Zweck sollen die Konsularbeamten sich an eine der zuständigen 
Behörden des Landes, in dem sie ihren Amtesitz haben, wenden und an dieselbe 
bezüglich der Deserteure ein Ersuchungsschreiben richten, begleitet von einem 
amtlichen Auszuge aus dem Schiffsregister und der Musterrolle oder von anderen 
amtlichen Urkunden, aus denen hervorgeht, dass die Leute, deren Auslieferung 
sie verlangen, zu der gedachten Schiffsmannschaft gehören. Auf ein dergestalt 
begründetes Ersuchen, und ohne dass es einer Beeidigung von Seiten der Kon
suln bedarf, sollen die Deserteure auBl(eliefert werden - vorausgesetzt, dass 
dieselben weder zur· Zeit ihrer EinschiIfung, noch zur Zeit ihrer Ankunft im 
Hafen Angehörige des Landes sind, wo das Auslieferungsverlangen gestellt wird, 

Ferner soll jeder Beistand und jede erforderliche Hülfe ihnen bei der Er
mittelung und Festhaltung der Deserteure gewährt werden, welche in die Gefäng
nisse des Landes gebracht und dort auf Ersuchen und auf Kosten des Konsular
beamten 80 lange festgehalten werden sollen, bis dieser eine Gelegenheit zu ihrer 
Fortsendung gefunden haben wird. 

Wenn jedoch eine solche Gelegenheit innerhalb eines Zeitraums von sechs 
Monaten, vom Tage der Gefangennahme an gerechnet, sich nicht findet, sO sind 
die Deserteure freizulassen und aus dem nämlichen Grunde nicht wieder fest
zunehmen. 
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Sollten die Deserteure ein Verbrechen oder Vergehen in dem Lande, in 
dem sie aufgefunden werden, begangen haben, so sollen sie nicht eher zur Ver. 
fügung der Konsularbea.mten gestellt werden, bis das für den Fall zuständige 
Landesgericht die Entscheidung gefällt hat und diese vollstreckt worden ist. 

Art. XVllI. Falls nicht Verabredungen zwischen Rhedem, Befrachtern 
und Versicherten entgegenstehen, werden alle während der Fahrt der Schiffe 
beider Länder erlittenen Havereien, sei es, dass die Schiffe den Hafen freiwillig 
oder als Nothhafen anlaufen, von den Generalkonsuln, Konsuln, Vicekonsuln 
und Konsularagenten festgesetzt. 

Hat indessen der gedachte Konsularbeamte ein Interesse an dem Falle, 
oder ist er Agent für das Schiff oder die Ladung, ist ein Landesangehöriger oder 
ein Angehöriger einer dritten Macht bei der Sache betheiligt und es lässt sich 
eine gütliche Einigung der Parteien nicht erzielen, so sollen die Landesbehörden 
entscheiden. 

Art. XIX. Der gegenwärtige Vertrag soll in Kraft treten, sobald der zwischen 
den vertragschliessenden Theilen vereinbarte Handels· und Schiffahrtsvertrag 
vom heutigen Tage in allen seinen Theilen Wirksamkeit erlangt. Er soll von 
seinem Inkrafttreten ab 12 Jahre in Geltung bleiben. 

Jeder der vertragschliessenden Theile soll das Recht haben, zu irgend einer 
Zeit, nachdem 11 Jahre vom Tage des Inkrafttretens des Vertrages verflossen 
sind, dem anderen seine Absicht, diesen Vertrag aufhören zu lassen, anzukündigen, 
und mit Ablauf von 12 Monaten nach erfolgter Kündigung sull der Vertrag gänz. 
lieh aufhören und endigen. 

Art. xx. Der gegenwärtige Vertrag soll ratifizirt und die Ratifikations
Urkunden sollen gleichzeitig mit jenen des zwischen den vertragschliessenden 
Theilen vereinbarten Handels· und Schiffahrtsvertrages vom heutigen Tage in 
Berlin ausgetauscht werden. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag 
unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

So geschehen zu Berlin in doppelter Ausfertigung am 4. April 1896. 
(L. S.) Freiherr von Marschall. (L. S.) Vicomte Aoki. 

Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden, und der Austausch der 
Ratifikations-Urkunden hat am 18. November 1896 in Berlin stattgefunden. 

Protokoll. 
Die unterzeichneten Bevollmächtigten haben gleichzeitig mit dem Konsular· 

vertrage vom heutigen Tage noch folgende Bestimmungen vereinbart: 
1. Sollten am Tage des Inkrafttretens des Konsularvertrages vom heutigen 

Tage in den Gebieten des einen vertragschlieSl!enden Theiles Personen vorhanden 
sein, welche, obne im Besitz irgend einer Staatsangehörigkeit sich zu befinden, 
als Schutzgenossen des anderen vertragschliessenden Theiles anerkannt sind, 
BO sollen die durch den Konsularvertrag den beiderseitigen Konsularbeamten 
mit Beziehung auf ihre Landesangehörigen ein~eräumten Befugnisse sicb auch 
nuf die vorerwäbnten Schutzgenossen für die Dauer ihrer Lebenszeit erstrecken. 
Ein Verzeichniss solcher Personen werden sich die beiderseitigen Regierungen 
mittheilen. 

2. Ueber die gegenseitige Auslieferung der Verbrecher und Erledigung von 
Requisitionen in Strafsachen wird zwischen den vertragschliessenden Theilen 
eine besondere Vereinbarung getroffen werden. Bis zum Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung sollen dem Deutschen Reich in Japan dieselben Rechte und Be· 
günstigungen, welche seitens Japans einem anderen Lande in diesen Beziehungen 
eingeräumt sind oder in Zukunft eingeräumt werden, insoweit zustehen, als seitens 
des Deutschen Reichs bei Stellung des Antrages fiir gleichartige Fälle die Gegen
seitigkeit an Japan zugesichert wird. 

Die unterzeichneten Bevollmächtigten sind übereingekommen, dass dieses 
Protokoll den beiden vertragschliessenden Theilen zugleich mit dem heute unter-
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zeichneten Konsularvertrage vorgelegt werden soll, und dass, wenn der genannte 
Vertrag ratifizirt wird, die in dem Protokoll enthaltenen Vereinbarungen in gleicher 
Weise als genehmigt angesehen werden sollen, ohne dass es einer weiteren förm. 
lichen Ratifikation bedarf. 

Auch wird vereinbart, dass die Bestimmungen dieses Protokolls zu gleicher 
Zeit mit dem Aufhören der Wirksamkeit des genannten Vertrages ausser Kraft 
treten. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten dasselbe 
unterzeichnet unli ihre Siegel beigedrückt. 

So geschehen zu Berlin in doppelter Ausfertigung am 4. April 1896. 
(L. S.) Freiherr von Ma.rschall. (L. S.) Vicomte Aoki. 

Nr.7a. Auslieferungsvertrag zwischen dem Deutschen Relehe 
und den Niederlanden. Vom 31. Dezember 1896.1 

Nachdem Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im 
Namen des Deutschen Reichs, und Ihre Majestät die Königin-Regentin der Nieder
lande, im Namen Ihrer Majestät der Königin der Niederlande, übereingekommen 
sind, einen Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher abzuschliessen, 
haben Allerhöchstdieselben zu diesem Zwecke mit Vollmacht versehen und zwar: 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen: Allerhöchstihren 
Wirklichen Geheimen Legationsrath Herrn Michelet von Frantzius, 

Ihre Majestät die Königin-Regentin der Niederlande: den ausserordent· 
lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Ihrer Majestät der Königin 
der Niederlande bei Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, König von Preussen, 
Herrn Jonkheer Dr. Dirk Arnold Wilhelm van Tets van Goudriaan, welche nach 
gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Voll
machten über folgende Artikel übereingekommen sind: 

Art. 1. Die Hohen vertragschliessenden Theile verpflichten sich durch 
gegenwärtigen Vertrag, sich in allen nach dessen Bestimmungen zulässigen Fällen 
die) in ihrem Gebiete befindlichen Personen, die wegen einer der nachstehend 
aufgezählten ausserhalb des Gebiets des ersuchten Theiles begangenen straf· 
baren Handlungen, sei es als Thäter oder Theilnehmer, verurtheilt oder in An
klagestand versetzt oder zur gerichtlichen Untersuchung gezogen worden sind. 
einander auszuliefern, sofern die betreffende Handlung zugleich nach der Gesetz
gebung des ersuchten Theiles als eine der nachstehend aufgezählten Strafthaten 
anzusehen ist. 

Die im Vorstehenden in Bezug genommenen Strafthaten sind: 
1. Todtschlag,. Mord, Kindesmord; 
2. sehrütlich und unter einer bestimmten Bedingung ausgesprochene Be

drohung; 
3. vorsätzliche Abtreibung der Leibesfrucht; 
4. vorsätzliche Misshandlung, welche eine schwere Körperverletzung oder 

den Tod ztn- Folge gehabt hat, mit Vorbedacht begangene MisshllDdlung, 
beabsichtigte schwere Misshandlung; 

5. Nothzucht; 
6. Vornahme unzüchtiger Handlungen mit Gewalt oder unter Bedrohung 

mit Gewalt, Missbrauch einer Frauensperson zum ausserehelichen Bei
schlafe mit dem Bewusstsein, dass sie sich in einem willenlosen odal" 
bewusstlosen Zustande befindet; 

7. Vornahme unzüchtiger Handlungen mit Personen unter 14 Jahren, sowie 
Verleitung solcher Personen zur Verübung oder Duldung unzüchtiger 
Handlungen; 

8. Kuppelei; 
9. mehrfache Ehe; 

1) Text deutsch und niederlAndl.ech: ReicbslleeetzbJatt 1897 8_ 781. 
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10. Entziehung oder Entführung, Verheimlichung, Unterdrückung, Ver
wechselung oder Unterschiebung eines Kindes; 

ll. Entziehung oder Entführung einer minderjährigen Person; 
12. Falschmünzerei, nämlich Nachmachung, Fälschung oder Veränderung 

von Metallgeld oder Papiergeld in der Absicht, das Geld als echtes und 
unverändertes in Verkehr zu bringen, sowie wissentliche Inumlaufsetzung 
von nachgemachtem, gefälschtem oder verändertem Metallgeld oder 
Papiergelde; 

13. Fälschung oder Verfälschung der von Reichs- oder Staatswegen aus
gegebenen Stempelzeichen oder Marken, in der Absicht, sie als echt zu 
verwenden; 

14. Urkundenfälschung, einschliesslich der Fälschung von Ban!illoten und 
Bewirkung einer unrichtigen amtlichen Beurkundung, sofern bei diesen 
Ha.ndlungen ein Gebrauch der gefälschten oder falschen Urkunde beab
sichtigt ist und aus dem Gebrauch ein Schaden entstehen kann; wissent
licher Gebrauch solcher Urkunden, aus dem ein Schaden entstehen kann; 
sowie wissentliche Einführung falscher oder verfälschter Noten einer 
kraft des Gesetzes bestehenden Notenbank in der Absicht, sie als echt 
und unverfälscht in Verkehr zu bringen, sofern der Thäter bei ihrem 
Empfange von der Fälschung oder Verfälschung Kenntniss hatte; 

15. Meineid; 
16. Bestechung, insofern Geschenke oder Versprechen einem Richter in 

rechtswidriger Absicht gemacht oder von einem Richter oder sonstigen 
Beamten rechtswidrig angenommen werden; Erpressung durch Beamte, 
Unterschlagung begangen von Beamten oder anderen zu einem öffent
lichen Dienste dauernd oder zeitweise bestellten Personen; 

17. vorsätzliche Brandstiftung mit gemeiner Gefahr für das Eigenthum 
oder mit Gefährdung des Lebens Anderer; Inbrandsetzen einer versicher
ten Sache in betrügerischer Absicht zum Nachtheile des Versicherers; 

18. vorsätzliche und rechtswidrige Zerstörung von Gebäuden, die ganz oder 
theilweise fremdes Eigenthum sind; vorsätzliche Zerstörung von Ge
bäuden oder anderen Bauwerken durch Gebrauch von explodirenden 
Stoffen mit gemeiner Gefahr für das Eigenthum oder mit Gefährdung 
des Lebens Anderer; 

19. öffentliche Gewaltthätigkeit mit vereinten Kräften gegen Personen oder 
Sachen; 

20. Bewirkung des Sinkens oder der Strandung von SchUfen oder deren 
Zerstörung, Unbrauchbarmachung oder Beschädigung, sofern die Hand
lung vorsät7lich und rechtswidrig begangen und dadurch Gefahr für 
das Leben eines Anderen herbeigeführt ist; 

21. Widerstand oder thätlicher Angriff der Schüfsmannschaft gegen den 
Schiffsführer oder einen a.nderen Vorgesetzten; 

22. vorsätzliche Gefährdung eines Eisenbahnzugs; 
23. Diebstahl; 
24. Betrug; 
25. Missbrauch einer Blanko-Unterschrift; 
26. Unterschlagung; 
27. betrüglicher Bankerutt. 
In gleicher Weise findet die Auslieferung statt wegen Versuchs einer der 

vorbezeichneten strafbaren Handlungen, sofern er auch nach der Gesetzgebung 
des ersuchten Theiles strafbar ist. 

Art. 2. Kein Deutscher wird von einer Regierung des Deutschen Reichs 
an die Königlich Niederländische Regierung und von dieser kein Niederländer 
an eine Regierung des Deutschen Reichs ausgeliefert werden. 

Wenn eine nach diesem Vertrage beanspruchte Person auch von einer oder 
mehreren anderen Regierungen in Anspruch genommen wird, kann der ersuchte 
Thei! dem Auslieferungsantrag einer der anderen Regierungen den Vorzug geben, 
sofern er hierzu vertragsmässig verpflichtet ist oder es den Interessen der Straf· 
rechtspflege mehr entsprechend findet·. 
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Art. 3. Die Auslieferung soll nicht stattfinden: 
1. wenn die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung na.ch der Gesetz

gebung des ersuchten Theiles verjährt ist; 
2. wenn die von einer Regierung des Deutschen Reichs beanspruchte Person 

in den Niederlanden oder die von' der Königlich Niederländischen Re
gierung beanspruchte Person im Gebiete des Deutschen Reichs wegen 
derselben strafbaren Handlung, wegen deren die Auslieferung beantragt 
wird, in gerichtlicher Untersuchung gewesen und verurtheilt, ausser 
Verfolgung gesetzt oder freigesprochen worden ist. 

Während eines noch schwebenden Verfahrens oder nach dessen Einstellung 
kann die Auslieferung abgelehnt werden. 

Art. 4. Wenn die auszuliefernde Person wegen einer anderen strafbaren 
Handlung als derjenigen, wegen deren die Auslieferung beantragt ist, sich in 
Untersuchung befindet oder eine Stra.fe verbüsst, so wird die Auslieferung nicht 
eher statthaben, als bis diese Untersuchung beendet und die zuerkannte Strafe 
verbÜBst oder Begnadigung erfolgt ist. 

Es kann jedoch eine beanspruchte Person, um in dem ersuchenden Staate 
vor Gericht gestellt zu werden, zeitweilig ausgeliefert werden unter der Bedingung, 
dass sie nach Ablauf der Untersuchung zurickgeliefert wird. 

Art. 5. Wenn eine beanspruchte Person Verbindlichkeiten gegen Privat
personen eingegangen ist, an deren Erfüllung sie durch die Auslieferung ver
hindert wird, so soll sie dennoch ausgeliefert werden, und es bleibt dem dadurch 
beeinträchtigten Theile überlassen, seine Rechte vor der zuständigen Behörde 
geltend zu machen. 

Art. 6. Die ausgelieferte Person darf wegen einer anderen vor der Aus
lieferung begangenen strafbaren Handlung als derjenigen, welche die Auslieferung 
begründet hat, weder in dem Lande, an welches die Auslieferung erfolgt ist, zur 
Untersuchung gezogen oder bestraft, noch von da an einen· dritten Staat weiter
geliefert werden, es sei denn, dass die Regierung, welche die Auslieferung be
willigt hat, ihre Zustimmung erklärt oder dass die ausgelieferte Person die Freiheit 
gehabt hat, das Land binnen einem Monate nach Beendigung der Untersuchung 
und im Falle der Verurtheilung nach Verbüssung der St.rafe oder nach etwaiger 
Begnadigung wieder zu verlassen, oder dass sie nach Verlassen des Landes wieder 
dahin zurückgekehrt ist. 

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags können nicht auf Personen 
Anwendung finden, die sich irgend eine politische Strafthat haben zu Schulden 
kommen lassen. 

Die Auslieferung kann nur behufs der Untersuchung und Bestrafung der 
gemeinen strafbaren Handlungen erfolgen, welche im Artikel 1 dieses Vertrags 
aufgeführt sind. 

Art. 7. Der Antrag auf Amuieferung und auf deren nachträgliche Aus
dehnung (Artikel 6 Absatz 1) erfolgt im diplomatischen Wege. Zu seiner Be
gründung ist beizubringen ein verurtheilendes Erkenntniss oder ein Beschluss 
auf Eröffnung des Hauptverfahrens oder eine die Voruntersuchung eröffnende 
Verfügung, falls der Beschluss oder die Verfügung mit einem Haftbefehle ver
bunden ist, oder auch ein Haftbefehl allein. Der Haftbefehl muss den That
bestand und die darauf anwendbare strafgesetzliehe Bestimmung angeben. Die 
vorbezeichneten Schriftstücke sind in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift 
und zwar in denjenigen Formen beizubringen. welche die Gesetzgebung des die 
Auslieferung nachsuchenden Staates vorschreibt. 
. Art. 8. Bevor der Auslieferungsantrag auf diplomatischem Wege gestellt 
1st, kann die vorläufige Festnahme einer Person, deren Anslieferung nach diesem 
Vertrage beansprucht werden kann, in Antrag gebracht werden. 

Diesen Antrag unmittelbar zu stellen sind befugt: 
Deutscherseits die Gerichte, einschliesslich der Untersuchungsrichter, die 

Beamten der Staatsanwaltschaft und die hierzu ermächtigten Polizei- und Sicher
heitsbesmten; 

Niederländischerseits die Untersuchungsrichter (Richter-Kommissare) und 
die" Beamten der Staatsanwaltschaft.-
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Art. 9. Der vorläufig Festgenommene (Artikel 8) ist, fa.lls seine Haft nicht 
aus einem anderen Grunde fortzudauern hat, wieder auf freien Fuss zu setzen, 
wenn nicht binnen zwanzig Tagen nach dem Tage seiner Festnahme der Aus
lieferungsantrag unter Vorlegung der erforderlichen Schriftstücke auf diploma.
tischem Wege gestellt worden ist. 

Art. 10. Die im Besitze des Auszuliefernden in Beschlag genommenen 
Gegenstände sollen, wenn die zuständige Behörde des ersuchten Staates die Aus
antwortung derselben angeordnet hat, dem ersuchenden Staate übergeben werden. 

Art.l1. Die Durchlieferung einer Person, welche von einer dritten Re
gierung an einen der vertragschliessenden Theile ausgeliefert wird, durch das 
Gebiet des anderen Theiles, wird auf den im diplomatischen Wege zu stellenden 
Antrag bewilligt werden. sofern die betreffende Person dem um die Durchlieferung 
ersuchten Theile nicht angehört und die strafbare Handlung, wegen deren die 
Auslieferung stattfindet, auch nach dem gegenwärtigen Vertrage die Auslieferung 
begründen würde. Mit dem Antrag ist ein den Be3timmungen des Artikels 7 
entsprechendes Schriftstück beizubringen_ Die Dllrchlieferung erfolgt unter Be
gleitung von Beamten des um die Durchlieferung ersuchten Theiles. 

Art. 12. Wenn die Behörden eines der vertragschliessenden Theile in einem 
Strafverfahren wegen nicht politischer Handlungen, die auch durch die Gesetze 
des anderen Theiles mit Strafe bedroht sind, die Vernehmung im Gebiete des 
anderen Theiles befindlicher Zeugen oder irgend eine andere Untersuchungs
handlung für nothwendig erachten, so wird ein entsprechendes Ersuchungs
schreiben auf diplomatischem Wege mitgetheilt und dem Ersuchen nach Mass
gabe der Gesetzgebung des Landes, wo der Zeuge vernommen oder die sonstige 
Untersuchungshandlung vorgenommen werden soll, Folge gegeben werden_ 

In dringenden Fällen kann ein solches Ersuchen unmittelbar von der Ge
richtsbehörde des einen Theiles an die Gerichtsbehörde des anderen Theiles ge
richtet werden. 

Art. 13. Wenn die Behörden eines der vertragschliessenden Theile in einern 
Strafverfahren wegen nicht politischer Handlungen, die auch durch die Gesetze 
des anderen Theiles mit Strafe bedroht sind, das persönliche Erscheinen eines 
Zeugen für nothwendig oder erwün~cht erachten, so wird auf den im diploma. 
tischen Wege zu stellenden Antrag die Regierung des Landes, in welchem 
der Zeuge sind befindet, ihm von der an ihn ergehenden Ladung Kenntniss geben. 
Erklärt sich der Zeuge bereit, der Ladung Folge zu leisten, so werden ihm die 
Kosten der Reise und des Aufenthalts nach den Tarifsätzen und Vorschriften 
des Landes, in welchem die Vernehmung erfolgen soll, bewilligt. sofern nicht die 
ersuchende Regierung eine höhere Ent.3chädigung gewährt. 

Dem Zeugen kann auf seinen Antrag durch die Behörden seines Wohnorts 
der Gesamtbetrag oder ein Theil der im vorhergehenden Absatze bezeichneten 
Reisekosten vorgeschossen werden; diese Kosten werden demnächst von der 
ersuchenden Regierung zurückerstattet. 

In keinem Falle darf ein Zeuge, gleichviel welchem Staate er angehört. 
wenn er in Folge der in dem einen Lande ihm zugegangenen Ladung freiwillig 
vor den Richtern des anderen Landes erscheint, daselbst auf Grund einer Beschul
digung oder Verurtheilung wegen früherer strafbarer Handlungen oder unter 
dem Vorwande der Mitschuld an den Handlungen, welche den Gegenstand des 
Strafverfahrens bilden, in dem er als Zeuge auftritt, zur Untersuchung gezogen 
oder festgenommen werden. 

Art. 14. Wenn die Behörden eines der vertragschliessenden Theile in einem 
Strafverfahren wegen nicht politischer Handlungen, die auch durch die Gesetze 
des anderen Theiles mit Strafe bedroht sind, die Zuführung von Personen, die 
sich in dessen Gebiet in Untersuchungs- oder Strafhaft befinden und dort nieht 
die Staatsangehörigkeit besitzen, zum Zwecke einer Gegenüberstellung oder die 
Mittheilung von Beweisgegenständen oder Urkunden, die in den Händen der 
anderseitigen Behörden sind, für nothwendig oder nützlich erachten, so wird ein 
'entsprechender Antrag auf diplomatischem Wege gestellt und diesem Antrag 
unter der Verpflichtung der Zurücklieferung der Personen, Beweisgegenstände 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Auf!. 28 
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oder Urkunden stattgegeben werden, sofern nicht besondere Bedenken ent
gegenstehen. 

Art. 15. Die vertragschliessenden Theile verzichten gegenseitig auf alle 
Ersatzansprüche wegen der Kosten, die ihnen innerhalb der Grenzen ihres Ge
biets aus der Festnahme, dem Unterhalt und der Beförderung der auszuliefernden 
Personen, aus der Erledigung der im Artikel 12 vorgesehenen Ersuchungsschreiben 
oder aus der Hin- und Rücksendung der gemäss Artikel 14 zu gestellenden Per
sonen oder mitzutheilenden Beweisgegenstände oder Urkunden erwachsen. 

Soll die Beförderung auf dem Seewege erfolgen, so wird die auszuliefernde 
Person nach dem Hafen gebracht werden, welchen der diplomatische oder kon
sularische Vertreter des ersuchenden Theiles bestimmt; diesem fallen die aus der 
Festhaltung, dem Unterhalt und der Beförderung erwachsenden Kosten von dem 
Augenblick an zu Last, wo der Auszuliefernde an Bord gebracht ist. 

Die Kosten der Durchlieferung (Artikelll) fallen dem ersuchenden Theile 
zur Last. 

Art. 16. Die vertragschliessenden Theile werden sich gegenseitig die rechts
kräftigen Verurtheilungen von Angehörigen des anderen Theiles wegen straf
barer Handlungen jeder Art mit Ausnahme der Uebertretungen mittheilen. Diese 
Mittheilung wird durch die auf diplomatischem Wege zu bewirkende Ueber
sendung des Strafurtheils oder eines die Entscheidung auszugsweise enthaltenden 
Vermerkes erfolgen. 

Art. 17. Jeder der beiden Hohen vertragschliessenden Theile wird alle 
Rechte und Begünstigungen, die er einem dritten Staate in Beziehung auf die 
Frage, wegen welcher strafbaren Handlungen die Auslieferung zu bewilligen 
ist, seit dem 1. September 1886 eingeräumt hat oder in Zukunft einräumen sollte, 
dem anderen Theile zu Statten kommen lassen, insoweit dieser im gleichen Falle 
die Auslieferung gewährt. 

Die vertragschliessenden Theile werden sich gegenseitig die seit dem 
1. September 1886 abgeschl088enen Verträge mittheilen, durch die sie dritten 
Staaten Rechte und Befugnisse, die nach Absatz 1 dem anderen Theile zu Statten 
kommen sollen, eingeräumt haben, und werden sich auch in Zukunft alle Verträge 
dieser Art, sobald sie in Kraft getreten sind, mittheilen. Sie werden sich gleich. 
falls davon Mittheilung machen, wenn ein Vertrag, von dem hiernach Mittheilung 
zu machen war, wieder aUSBer Kraft tritt. 

Art. 18. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags finden auf die 
Niederländischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen derart Anwendung, 
d&88, wo im Vertrage von den Niederlanden die Rede ist oder diese unter der 
Bezeichnung des ersuchten oder ersuchenden Theiles, Staates oder Landes zu 
verstehen sind, die Kolonien und Besitzungen darunter gleichfalls begrUfen sein 
sollen, mit der Massgabe jedoch, dass: 

1. die Auslieferung aus den Kolonien und Besitzungen nur insoweit be
ansprucht werden kann, als die dort vermutheten Personen sich innerhalb 
des Bereichs der daselbst bestehenden Behörden befinden; 

2. als Gesetze und Gesetzgebung, wo der Vertrag auf solche verweist, die 
Gesetze und Gesetzgebung der betreffenden Kolonie oder Besitzung zu 
gelten haben; 

3. für die vorläufige Festhaltung an Stelle der im Artikel 9 vorgesehenen 
zwanzigtägigen Frist eine Frist von drei Monaten tritt. . 

Die Deutschen Schutzgebiete werden von diesem Vertrage nicht berührt. 
Es bleibt vorbehalten, den Gegenstand für diese Gebiete besonders zu regeln. 

Art. 19. Der gegenwärtige Vertrag wird ratifizirt werden. Er soll drei 
~onate nach der Auswechselung der Ratifikationsurkunden, die sobald als mög
hch bewirkt werden wird, in Kraft treten. Von diesem Zeitpunkt ab verlieren 
die früher zwischen einzelnen Staaten des Deutschen Reichs und den Nieder
la~d~n ~bgeschlo8Senen Verträ.ge über die Aus~eferung von Verbrecher~ ihre 
Gültlg~elt. An deren Stelle trItt der gegenwärtIge Vertrag, welcher von ledem 
der belden vertragschliessenden Theile aufgekündigt werden kann, jedoch nach 
erfolgter Aufkündigung noch sechs Monate in Kraft bleibt. 
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Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegen
wärtigen Vertrag unterzeichnet und mit dem Abdruck ihrer Siegel versehen. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Berlin, den 31. Dezember 1896. 
(L. S.) Michelet von FrantziuB. 

(L. S.) D. A. W. van Tets van Goudriaan . 
. per. vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung der 

RatifikatIOns·Urkunden hat am 23. Oktober 1897 in Berlin stattgefunden. 

Nr. 'ib. Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Niederlanden 
über die Auslieferung der Verbrecher zwischen den Deutschen Schutz
gebieten, sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem 
Gebiete der Niederlande, sowie den Niederländischen Kolonien und aus-

wärtigen Besitzungen. Vom 21. September 1897.1 

Nachdem Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen 
des Deutschen Reichs. und Ihre Majestät die Königin-Regentin der Niederlande, im 
:Namen Ihrer Majestät der Königin der Niederlande, übereingekommen sind, die 
gegenseitige Auslieferung der Verbrecher zwischen den Deutschen Schutzgebieten, 
sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem Gebiete der 
Niederlande, sowie den Niederländischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen 
durch einen Vertrag zu regeln, haben Allerhöchstdieselben zu diesem Zwecke 
mit Vollmacht versehen und zwar: 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen: Allerhöchstihren 
Wirklichen Geheimen Legationsrath Herrn Michelet von Frantzius, 

Ihre Majestät die Königin-Regentin der Niederlande: den ausserordent
lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Ihrer Majestät der Königin 
der Niederlande bei Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, König von Preussen, 
Herrn Jonkheer Dr. Dirk Arnold WilheIm van Tets van Goudriaan, welche nach 
gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Voll
machten über folgende Artikel übereingekommen sind: 

Art. 1. Die Bestimmungen des zwischen dem Deutschen Reiche und den 
Niederlanden am 31. Dezember 1896 unterzeichneten Auslieferungsvertrags 
sollen auf die im nachfolgenden Artikel näher bezeichneten von Deutschland 
abhängigen Gebiete derart Anwendung finden, dass auch die in einem dieser 
Gebiete innerhalb des Bereichs der daselbst bestehenden Behörden sich auf· 
haltenden Personen, die wegen einer ausserhalb der bezeichneten Gebiete, sowie 
des Gebiets des Deutschen Rechs begangenen Handlung von den Behörden der 
Niederlande oder der Niederländischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen 
verfolgt werden. und die in den Niederländischen Kolonien und auswärtigen 
Besitzungen innerhalb des Bereichs der daselbst bestehenden Behörden oder im 
Königreiche der Niederlande sich aufhaltenden Personen, die wegen einer ausser
halb. des Gebiets der Niederlande, sowie der Niederländischen Kolonien und 
Besitzungen begangenen Handlung von den Behörden der von Deutschland ab
hängigen Gebiete verfolgt werden, in Gemässheit der Bestimmungen jenes Ver
trags, soweit nicht der gegenwärtige Vertrag etwas Abweichendes festsetzt. gegen
seitig auszuliefern sind. 

Art. 2. Unter den von Deutschland abhängigen Gebieten (Artikel 1) sind 
im Sinne des gegenwärtigen Vertrags zu verstehen: 

die in Afrika, in Neu-Guinea und im westlichen Stillen Ozean belegenen 
Deutschen Schutzgebiete, Besitzungen und Interessensphären. . 

Art. 3. Zwischen den von Deutschland abhängigen Gebieten in Neu-GUInea 
und im westlichen Stillen Ozean, nämlich dem Schützgebiete der Neu-Guinea· 
Kompagnie und dem Schutrgebiete der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln 
einerseits und Niederländisch-Indien andererseits soU wegen solcher strafbaren 
Handlungen, die in Niederländisch-Indien als Seerau b oder gleich dem Seerau be 
bestraft werden und zugleich nach der Gesetzgebung des betreffenden Deutschen 
Schutzgebiets eine als Verbrechen oder Vergehen strafbare Gewaltthätigkeit 

1) Text deutsch und niederJindlsch: RelclJ!gesetzblatt IS97 S. 747. 
28* 
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gegen Personen oder Sachen oder die Theilnahme an einer solohen oder den straf· 
baren Versuch einer solchen darstellen, die Auslieferung auoh dann stattfinden, wenn 
diese niohtschon nach Artikel 1 des Vertrags vom 31. Dezember 1896 begründet ist. 

Art. 4. Bei Anwendung des Vertrags vom 31. Dezember 1896 auf die von 
Deutsohland abhängigen Gebiete sollen, wo in jenem Vertrage vom Deutschen 
Reiohe die Rede oder dieses unter der Bezeichnung des ersuohten oder ersuchenden 
Theiles, Staates oder Landes zu verstehen ist, die bezeiohneten Gebiete darunter 
gleichfalls begriffen sein. Dabei haben als Gesetze und Gesetzgebung, wo der 
erwähnte Vertrag auf solche verweist, die Gesetze und Gesetzgebung des be
treffenden Gebiets zu gelten. 

Art. 5. An Stelle des ersten Absatzes von Artikel2 des Vertrags vom 
31. Dezember 1896 soll für die von Deutschland abhängigen Gebiete gelten, dass 
die Verpflichtung zur Auslieferung aus diesen Gebieten sioh nicht auf deren Ein
geborene, sowie auf Reiohsangehörige, und die Verpfliohtung der Behörden der 
Niederlande oder der Niederländischen Kolonien und auswärtigen Besitzungen 
zur Auslieferung von Personen, die von den Behörden jener Gebiete verfolgt werden, 
sioh nicht auf Niederlä.nder erstreckt. 

Art. 6. Die Verpfliohtung zur Auslieferung aus den von Deutschland ab
hängigen Gebieten fällt weg, wenn vor Ausführung der Auslieferung ein Antrag 
auf Ablieferung der beanspruohten Person nach dem Gebiete des Deutschen 
Reichs eingeht. dem nach gesetzlioher Vorschrift entsprochen werden muss. Die 
Bewilligung der Auslieferung aus einem der von Deutschland abhä.ngigen Ge
biete soll stets als unter der Bedingung geschehen gelten, dass ein sclcher Antrag 
auf Ablieferung bis zur Ausfiihrung: der Auslieferung nicht eingegangen ist. Eg 
bleibt im Falle der Ablieferung nach Deutschland der Königlich Niederländischen 
Regierung aber vorbehalten, die demnächstige Auslieferung aus Deutschland auf 
Grund und nach Ma.ssgabe des Vertrags vom 31. Dezember 1896 in Antrag zu bringen. 

Art. 7. Die Anträge auf Auslieferung aus einem der von Deutschland ab
hängigen Gebiete oder an eines dieser Gebiete und auf nachträgliche Ausdehnung 
solcher Auslieferung sollen, wie im Absatz 1 des Artikels 7 des Vertrags vom 
31. Dezember 1896 vorgesehen ist, im diplomatischen Wege gestellt werden. 

Jedoch können solohe Anträ.ge, wenn es sich um eine Auslieferung zwischen 
Niederländisch·Indien und einem der in Ostafrika, in Neu-Guinea und im west
lichen Stillen Ozean belegenen von Deutschland abhängigen Gebiete, nämlich 
Deutsch·Ostafrika, dem Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie und dem 
Sohutzgebiete der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln handelt, auch un
mittelbar von dem General-Gouverneur von Niederlä.ndisch-Indien bei der obersten 
Behörde des betreffenden von Deutschland abhä.ngigen Gebiets, die innerhalb 
dieses Gebiets ihren Sitz hat, und von dieser Behörde bei dem General-Gouverneur 
von Niederländisch·Indien gestellt werden. Diesem, sowie der bezeichneten 
Deutschen Behörde bleibt es vorbehalten, wenn der bei ihnen unmittelbar gestellt-e 
Antrag ihnen zu Zweifeln Anlass giebt, darüber die Entsoheidung der vorgesetzten 
Stelle einzuholen. 

Art. 8. Für die vorläufige Festhaltung tritt an Stelle der im Artikel 9 des 
Vel'trags vom 31. Dezember 1896 vorgesehenen zwanzigtägigen Frist in den 
Fällen, auf die der gegenwärtige Vertrag sich bezieht, eine Frist von drei Monaten. 

Art. 9. Der gegenwä.rtige Vertrag soll ratifizirt und die Ratifikations
Urkunden sollen gleichzeitig mit denen zum Vertrage vom 31. Dezember 1896 
ausgewechselt werden. 

Der Vertrag Boll drei Monate nach Austausch der Ra.tifikations-Urkunden 
in Kraft treten und 80 lange in Kraft bleiben, wie der Vertrag vom 31. Dezember 
1896, also aUSBer Kraft treten. wenn dieser ausser Kraft tritt. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den gegen
wärtigen Vertrag unterzeichnet und mit dem Abdruck ihrer Siegel versehen. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Berlin, den 21. September 1897. 
(L. S.) Michelet von Frantzius. 

(L. S.) D. A. W. van Tets van Goudriaan. 
Der vorstehende Vertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselung der 

Ra.tifikations-Urkunden hat am 23. Oktober 1897 in Berlin stattgefunden. 
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Nr.8. Schlussakte der Haager Friedenskonferenz vom 29. Juli 1899.1 

Acte final. 
La Conference internationale de la Paix, convoquee dans un haut sentiment 

d'humanit8 par Sa. Majest8 l'Empereur de Toutes les Russes, s'est reunie, sur 
l'invitation du Gouvernement de Sa Majeste la Reine des Pays.Bas, a la Maison 
Royale du Bois a la Raye, le 18 Mai 1899. 

(Folgen die Namen der Konferenzmächte und ihrer Bevollmächtigten). 
Dans une serie de reunions, tenues du 18 Mai au 29 Juillet 1899, ou les 

DeIegues precites ont ete constamment animes du desir de realiser, dans la plus 
large mesure possible, les vues genereuses de l'augustc Initiateur de la Conference 
et les intentions de leurs Gouvernements, la Conference a arn~te, pour etre soumis 
a. Ia. signature des PIenipotentiaires, le texte des Conventions et Declarations 
enumerees ci-apres et anDexees au present Acte: 

I. Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux. 
n. Convention concerna.nt les lois et coutumes de la guerre sur terre. 
In. Convention pour l'adaptation a. la guerre maritime des principes de la 

Convention de Geneve du 22 Aollt 1864. 
IV. Trois declarations concerna.nt: 

1. L'interdiction de lancer des project.iles et des explosifs du haut de ballons 
ou pa.r d'autres modes analogues nouveaux. 

2. L'interdiction de l'emploi des projectiles qui ont POUf but unique de repan. 
dre des ga.z asphyxiants ou deleteres. 

3. L'interdiction de l'emploi de balles qui s'epanouissent ou s'aplatissent 
facilement dans le corps humain, teIles que les balles a enveloppe dure dont I'enve
loppe ne couvrirait pas entierement le noyau ou serait pourvue d'incisions_ 

Ces conventions et declarations formeront autant d' Actes separes_ Ces 
Actes porteront la date de ce jour et pourront etre signes jusqu'au 31 Decembre 
1899 par les Plenipotentiaires des Puissances representees a. la Conference Inter
na.tionale de la Paix a La Raye. 

Obeissant aux memes inspira.tions, la Conference a adopt8 a l'unanimite 
la resolution suivante: 

"La Conference estime que la limitation des charges militaires qui pesent 
actuellement sur le monde est grandement desirable pour I'accroissement du 
bien-etre materiel et moral de l'humanite_" 

Elle a, en outre, emis les voeux suivants: 
1. La Conference, prenant en consideration les demarches preliminaires 

faites par le Gouvernement federal Suisse pour la revision de la Convention de 
Geneve, emet le voeux qu'il soit procede a breI delai a la reunion d'une Conference 
speciale ayant pour objet la revision de cette Convention. 

Ce voeu a ete vote a. l'unanimite. 
2. La Conference emet le voeu que la question des droits et des devoirs des 

neutres soit inscrite au programme d'une prochaine Conference. 
3. La Conference emet le voeu que les questions relatives aux fusils et aux 

canons de marine; telles qu'elles ont ete examinees par elles, soient mises a I'etude 
par les Gouvernements, en vue d'arriver a une entente concernant 10. mise en 
usage de nouveaux types et caIibres. 

4. La Conference emet le voeu que les Gouvernements, tenant compte des 
propositions faites dans la Conference, mettent a I'etude la possibilite d'une 
entente concemant la limitation des forces armees de terre et de mer et des budgets 
de guerre. 

5. La Conference emet le voeu que la proposition tendant a declarer I'invio
labilite de la propriete privee dans la guerre Bur mer soit renvoyee a l'examen 
d'une Conference ulterieure. 

6. La Conference emet le voeu que la proposition de regler la question du 
bombardement des ports, villes, et villages par une forre navale soit renvoy6e a. 
l'examen d'une Conference ulterieure. 

1) Text französisch. Abdruck französisch und deutsch (aber ohne die ScbluJlakte selbst) Reiche
gesetzblatt 1901 8.393. 
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Les cinq derniere Voeux ont 6t6 votftl a l'una.nimite. sauf quelques absten· 
tions. 

En foi de quoi, les P16nipotentiaires ont sign6 le present Acte, et y ont appose 
leur cachets. 

Fait a La Haye, le 29 Juillet 1899, en UD seul exempIaire, qui sera depose 
au Ministere des Affaires l!:tra.ngeres, et dont les copies, certifiees conformes. 
seront delivrees a toutes les Puissances representees a la Conference. (Folgen 
die Unterschriften.) 

I. Konvention. 
Abkommen zur frledllchen Erledigung IntemaUonaler Streitfälle. 

Vom 29. luD 1899. 
Se. Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, Se. Majestät der 

Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen u. s. w. und Apostolischer König 
von Ungarn, Se. Majestät der König der Belgier, Se. Majestät der Kaiser von 
China, Se. Majestät der König von Dänemark, Se. Majestät der König von Spanien 
und in Seinem Namen Ihre Majestät die Königin.Regentin des Königreichs, der 
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Präsident der Vereinigten 
Staaten von Mexiko, der Präsident der Französischen Republik, Ihre Majestät 
die Königin des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Irland, Kaiserin 
von Indien, Se. Majestät der König der Hellenen, Se. Majestät der König von 
Italien, Se. Majestät der Kaiser von Japan, Se. Königliche Hoheit der Grossherzog 
von Luxemburg, Herzog zu Nassau, Se. Hoheit der Fürst von Montenegro, Ihre 
Majestät die Königin der Niederlande, Se. Kaiserliche Majestät der Schah von 
Persien, Se. Majestät der König von Portugal und Algarvien u. s. w., Se. Majestät der 
König von Rumänien, Se. Majestät der Kaiser aller Reussen, Se. Majestät der König 
von Serbien, Se. Majestät der König von Siam, Se. Majestät der König von Schwe
den und Norwegen, der Schweizerische Bundesrath, Se. Majestät der Kaiser der 
Osmanen und Se. Königliche Hoheit der Fürst von Bu4I;arien, 

von dem festen Willen beseelt, zur Aufrechterhaltung des a.llgemeinen Friedens 
mitzuwirken, 

entschlossen, mit allen ihren Kräften die friedliche Erledigung internationaler 
Streitigkeiten zu begünstigen, 

in Anerkennung der Solidarität, welche die Glieder der Gemeinschaft der civi
Hsirten Nationen verbindet. 

gewillt, die Herrschaft des Rechtes auszubreiten und das Gefühl der inter
nationalen Gerechtigkeit zu stärken, 

überzeugt, dass die dauernde Einrichtung einer Allen zugänglichen Schieds
gerichtsbarkeit im Schosse der unabhängigen Mächte wirksam zu diesem Ergeb
nisse beitragen kann, 

in Erwägung der Vortheile einer allgemeinen und regelmässigen Einrichtung 
des Schiedsverfahrens, 

mit dem Erlauchten Urheber der internationalen Friedenskonferenz der An
sicht, dass es von Wichtigkeit ist, in einer internationalen Vereinbarung die Grund
sätze der Billigkeit und des Rechtes festzulegen. auf denen die Sicherheit der 
Staaten und die Wohlfahrt der Völker beruhen, 

von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schliessen. 
haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Folgen die Namen der Bevollmächtigten), 
welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitgetheilt und sie in guter und ge-' 
hörige~ Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekom. 
men smd: 

Erster Titel. Erhaltung des allgemeinen Friedens. 
Art. 1. Um in den Beziehungen zwischen den Staaten die Anrnfung der 

Gewalt sowei~ als möglich zu verhüten, erklären sich die Signatarmächte einver
standen, alle Ihre Bemühungen aufwenden zu wollen, um die friedliche Erledigung 
der internationalen Streitfragen zu sichern. 
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Zweiter Titel. Gute Dienste und Vermittelung. 
Art. 2. Die Signatarmächte kommen überein, im Falle einer ernsten Meinungs

verschiedenheit oder eines Streites, bevor sie zu den Waffen greifen, die guten 
Dienste oder die Vermittelung einer befreundeten Macht oder mehrerer befreun
deter Mächte anzurufen, soweit dies die Umstände gestatten werden. 

Art. 3. Unabhängig hiervon halten die Signatarmächte es für nützlich, 
dass eine Macht oder mehrere Mächte, die am Streite nicht betheiligt sind, aus 
eigenem Antriebe den im Streite befindlichen Staaten ihre guten Dienf!te oder 
ihre Vermittelung anbieten, soweit sich die Umstände hierfür eignen. 

Das Recht, gute Dienste oder Vermittelung anzubieten, steht den am Streite 
nicht betheiligten Staaten auch während des Ganges der Feindseligkeiten zu. 

Die Ausübung dief!es Rechtes kann niemaL~ von einem der streitenden 
Theile als unfreundliche Handlung angesehen werden. 

Art. 4. Die Aufgabe des Vermittelers besteht darin, die einander entgegen
gesetzten Ansprüche auszugleichen und Verstimmungen zu beheben, die zwischen 
den im Streite befindlichen Staaten etwa entstanden sind. 

Art.5. Die Thätigkeit des Vermittelers hört auf, sobald, sei es durch einen 
der streitenden Theile, sei es durch den VermitteIer selbst festgestellt wird, dass 
die von diesem vorgeschlagenen Mittel der Verständigung nicht angenommen 
werden. 

Art. 6. Gute Dienste und Vermittelung, seien sie auf Anrufen der im Streite 
befindlichen Theile eingetreten oder aus dem Antriebe der am Streite nicht be· 
theiligten Mächte hervorgegangen, haben ausschliesslich die Bedeutung eines 
Rathes und niemals verbindliche Kraft. 

Art. 7. Die Annahme der Vermittelung kann, unbeschadet anderweitiger 
Vereinbarung, nicht die Wirkung haben, die Mobilmachung und andere den Krieg 
vorbereitende Massnahmen zu unterbrechen, zu verzögern oder zu hemmen. 

Erfolgt sie nach Eröffnung der Feindseligkeiten, so werden von ihr, un 
beschadet anderweitiger Vereinbarung, die im Gange befindlichen militärischen 
Unternehmungen nicht unterbrochen. 

Ars. 8. Die Signatarmächte sind einverstanden, unter Umständen, die 
dies gestatten, die Anwendung einer besonderen Vermittelung in folgender Form 
zu empfehlen: 

Bei ernsten, den Frieden gefä.hrdenden Streitfragen, wählt jeder der im 
Streite befindlichen Staaten eine Macht, die er mit der Aufgabe betraut, in uno 
mittelbare Verbindung mit der von der anderen Seite gewählten Macht zu treten, 
um den Bruch der friedlichen Beziehungen zu verhüten. 

Während der Dauer dieses Auftrags, die, unbeschadet anderweitiger Ab· 
rede, eine Frist von dreissig Tagen nicht überschreiten darf, stellen die streitenden 
Staaten jedes unmittelbare Benehmen über den Streit ein, welcher als ausschliess
lich den vermittelnden Mächten übertragen gilt. Diese Bollen alle Bemühungen 
aufwenden, um die Streitfrage zu erledigen. 

Kommt es zum wirklichen Bruche der friedlichen Beziehungen, so bleiben 
diese Mächte mit der gemeinsamen Aufgabe betraut, jede Gelegenheit zu benutzen, 
um den Frieden wiederherzustellen. ' 

Dritter Tittel. Internationale Untersuchungskommissionen. 
Art. 9. :Bei internationalen Streitigkeiten, die weder die Ehre noch wesent

liche Interessen berühren und einer verschiedenen Würdigung von Thatsachen 
entspringen, erachten die Siguatarmächte es für nützlich, dass die Parteien, die 
sich auf diplomatischem Wege nicht haben einigen können, soweit es die Um
stände gestatten, eine internationale Untersuchungskommission einsetzen mit 
dem Auftrage, die Lösung dieser Streitigkeiten zu erleichtern, indem sie durch 
eine unparteüsche und gewissenhafte Prüfung die Thatfragen aufklären. 

Art. 10. Die internationalen Untersuchungskommissionen werden durch 
besonderes Abkommen der streitenden Theile gebildet_ 

Das Untersuchungsabkommen bestimmt die zu untersuchenden Thatsachen 
und den Umfang der :Befugnisse der Kommissare. 

Es regelt das Verfahren. 
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Die Untersuchung erfolgt kontradiktorisch. 
Die zu wahrenden Formen und Fristen werden, soweit sie nicht durch das 

Untersuchungsabkommen festgesetzt sind, durch die Kommission selbst be. 
stimmt. 

Art. 11. Die internationalen Untersuchungskommissionen werden, sofern 
nicht ein Anderes verabredet ist, in der im Artikel 32 dieses Abkommens bezeich. 
neten Weise gebildet. 

Art. 12. Die streitenden Mächte verpflichten sich, der internationalen Unter· 
suchungskommis~ion in de~ weitesten Umf~~e •. den sie .für möglich halten, 
alle zur vollständigen Kenntruss und genauen Wurdigung der m Frage kommenden 
Thatsachen nothwendigen Mittel und Erleichterungen zu gewähren. 

Art. 13. Die internationale Untersuchungskommission legt den streitenden 
Mächten ihren von allen Mitgliedern der Kommission unterzeichneten Bericht vor. 

Art. 14. Der Bericht der internationalen Untersuchungskommission. der 
sich auf die Feststellung der Thatsachen beschränkt, hat in keiner Weise die Be· 
deutung eines Schiedsspru.chs.. Er lässt den streitenden ~chten volle Freiheit 
in Ansehung der Folge, dIe dIeser Feststellung zu geben 1st. 

Vierter Titel. Internationale Schiedssprechung. 
Erstes Kaplt~l. Schled8we8en. 

Art. 15. Die internationale Schiedssprechung hat zum Gegenstande die 
Erledigung von Streitigkeiten zwischen den Staaten durch Richter ihrer Wahl 
auf Grund der Achtung vor dem Rechte. 

Art. 16. In Rechtsfragen und in erster Linie in Fragen der Auslegung oder 
der Anwendung internationaler Vereinbarungen wird die Schiedssprechung von 
den Signatarmächten als das "\\irksamste und zugleich der Billigkeit am meisten 
entsprechende Mittel anerkannt, um die Streitigkeiten zu erledigen, die nicht 
auf diplomatischem Wege haben beseitigt werden können. 

Art. 17. Schiedsabkommen werden für bereits entstandene oder für etwa 
entstehende Streitverhältnisse abgeschlossen. 

Sie können sich auf alle Streitigkeiten oder nur auf Streitigkeiten einer 
bestimmten Art beziehen. 

Art. 18. Das Schiedsabkommen schliesst die Verpflichtung in sich, sich 
nach Treu und Glauben dem Schiedsspruche zu unterwerfen. 

Art. 19. Unabhängig von den allgemeinen und besonderen Verträgen, die 
schon jetzt den Signatarmächten die Verpflichtung zur Anrufung der Schieds· 
sprechung auferlegen, behalten diese Mächte sich vor, sei es vor der Ratifikation 
des vorliegenden Abkommens oder später, neue allgemeine oder besondere Ueber. 
einkommen abzuschliessen, um die obligatorische Schiedssprechung auf alle 
Fälle auszudehnen, die ihr nach ihrer Ansicht unterworfen werden kennen. 

Zweites Kapitel. StAndlger 8chled8hof. 

Art. 20. Um die unmittelbare Anrufung der Schiedssprechung für die inter· 
nationalen Streitfragen zu erleichtern, die nicht auf diplomatischem Wege haben 
erledigt werden können, machen sich die Signatarmächte anheischig, einen stän· 
digen Schiedshof einzurichten, der jederzeit zugänglich ist und, unbeschadet 
anderweitiger Abrede der Parteien, nach Massgabe der in diesem Abkommen 
enthaltenen Bestimmungen über das Verfahren thätig wird. 

Art. 21. Der ständige Schiedshof soll für alle Schiedsfälle zuständig sein, 
sofern nicht zwischen den Parteien über die Einsetzung eines besonderen Schieds· 
gerichts Einverständni88 besteht. 

Art. 22. Ein im Haag errichtetes internationales Büreau dient dem Schieds· 
hofe für die Büreaugeschäfte. 

Dieses Büreau vermittelt die auf den Zusammentritt des Schiedshofs bezüg
lichen Mittheilungen. 

Es hat das Archiv unter seiner Obhut und besorgt alle Verwaltungs
geschäfte. 
. Die Signatarmächte machen sich anheischig, dem internationalen Biireau 
Im Haag beglaubigte Abschrift einer jeden zwischen ihnen getroffenen Schieds· 
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abrede sowie eines jeden Schiedsspruchs mitzutheilen, der sie betrifft und durch 
besondere Schiedsgerichte erlassen ist. 

Sie machen sich anheischig, dem Büreau ebenso die Gesetze, allgemeinen 
Anordnungen und Urkunden mitzutheilen, die gegebenen Falles die Vollziehung 
der von dem Schiedshof erlassenen Spruche darthun. 

Art.23. Jede Signatarmacht wird binnen drei Monaten, nachdem sie dieses 
Abkommen ratifizirt hat, höchstens vier Personen von anerkannter Sachkunde 
in Fragen des Völkerrechts benennen, die sich der höchsten sittlichen Achtunrt 
erfreuen und bereit sind, ein Schiedsrichteramt zu übernehmen. e 

Die 80 benannten Personen sollen unter dem Titel von Mitgliedern des 
Schiedshofs in eine Liste eingetragen werden; diese soll allen Signatarmächten 
durch das Büreau mitgetheilt werden. 

Jede Aenderung in der Liste der Schiedsrichter wird durch das Büreau 
zur Kenntniss der Signatarmächte gebracht. 

Zwei oder mehrere Mächte können sich über die gemeinschaftliche Be. 
nennung eines Mitglieds oder mehrerer Mitglieder verständigen. 

Dieselbe Person kann von verschiedenen Mächten benannt werden. 
Die Mitglieder des Schiedshofs werden für einen Zeitraum von sehs Jahren 

ernannt. Ihre Wiederernennung ist zulässig. 
Im Falle des Todes oder des Ausscheidens eines Mitglieds des Schiedshofs 

erfolgt sein Ersatz in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise. 
Art. 24. Wollen die Signatarmächte sich zur Erledigung einer unter ihnen 

entstandenen Streitfrage an den Schiedshof wenden, so muss die Auswahl der 
Schiedsrichter, welche berufen sind, das für die Entscheidung dieser Streitfrage 
zuständige Schiedsgericht zu bilden, aus der Gesammtliste der Mitglieder des 
Schiedshofs erfolgen. 

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichts mittelst unmittelbarer 
Verständigung der Parteien wird in folgender Weise verfahren: 

Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter und diese wählen gemeio'!!chaftlich 
einen Obmann. 

Bei Stimmengleichheit wird die Wahl des Obmanns einer dritten Macht 
anvertraut, über deren Bezeichnung sich die Parteien einigen. 

Kommt eine Einigung hierüber nicht zu Stande, so bezeichnet jede Partei 
eine andere Macht. und die Wahl des Obmanns erfolgt durch die so bezeichneten 
llächte in Ueberein!Jtimmung. 

Nachdem das Schiedsgericht so gebildet ist, theilen die Parteien dem Büreau 
ihren Entschluss, sich an den Schiedshof zu wenden, und die Namen der Schieds· 
richter mit. 

Das Schiedsgericht tritt an dem von den Parteien festgesetzten ~l.'age zu· 
sammen. 

Die Mitglieder des Schiedshofs geniessen während der Ausübung ihres Amtes 
und ausserhalb ihres Heimathlandes die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. 

Art. 25. Das Schiedsgericht hat regelmässig seinen Sitz im Haag. 
Abgesehen von dem Falle höherer Gewalt darf der Sitz vom Schiedsgerichte 

nur mit Zustimmung der Parteien verlegt werden. 
Art. 26. Das internationale Büreau im Haag ist ermächtigt, sein Geschäfts· 

lokal und seine Geschäftseinrichtung den Signatarmächten für die Thätigkeit 
eines jeden besonderen Schiedsgerichts zur Verfügung zu stellen. 

Die Schiedsgerichtsbarkeit des ständigen Schiedshofs kann unter den durch 
die allgemeinen Anordnungen festgesetzten Bedingungen auf. Streit~~eiten 
zwischen anderen Mächten als Signatarmächten oder z"ischen Slgnatarmachten 
und anderen Mächten erstreckt werden, wenn die Parteien übereingekommen 
sind, diese Schiedsgerichtsoorkeit anzurufen. ., 

Art. 27. Die Signatarmächte betrachten es als Pfhcht, m dem Falle', wo 
ein ernsthafter Streit zwischen zwei oder me'hreren von ihnen auszubrechen droht, 
diese daran zu erinnern, dass ihnen der ständige Schiedshof off~n steht: . 

Sie erklären demzufolge, dass die Handlung, womit den UD Strelte befmd· 
lichen Theilen die Bestimmungen dieses Abkommens in. Erinnerun~ gebracht 
werden, und der im höheren Interesse des Friedens erthellte Rath, slCh an den 
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ständigen Schiedshof zu wenden, immer nur als Bethätigung gutAlr Dienste M.. 

gesehen werden dürfen. 
Art. 28. Ein ständiger Verwaltungsrath, der aus den im Haag beglaubigten 

diplomatischen Vertretern der. Signatarmii.c~te und dem niederlä.n~isch~n MimstAlr 
der auswärtigen Angelegenheiten als Vorsitzenden besteht, soll m dieser Stadt 
gebildet werden sobald wie möglich nach der Ratifikation dieses Abkommens 
durch mindestens neun Mächte. 

Dieser Verwaltungsrath soll damit betraut sein, das internationale Biireau 
zu errichten und einzurichten; dieses soll unter seiner Leitung und Aufsicht 
bleiben. 

Er giebt den Mächten von der Bildung des Schiedshofs Nachricht und trägt 
für dessen äussere Einrichtung Sorge. 

Er erlässt seine Geschäftsordnung sowie a.lle sonst nothwendigen allgemeinen 
Anordnungen. .,. . 

Er entscheidet alle Verwaltungsfragen, die SICh etwa m Bezlehung auf den 
Geschäftsbetrieb des Schiedshofs erheben. 

Er hat volle Befugniss, die Beamten und Angestellten des Büreaus zu er
nennen ihres Dienstes vorläufig zu entheben oder zu entlassen. 

Er setzt die Gehälter und Löhne fest und beaufsichtigt das Kassenwesen. 
Die Anwesenheit von fünf Mit.gliedern in den ordnungsmässig bernfenen 

Versammlungen genügt zur gültigen Berathung des Verwaltungsraths. Die Be
schlussf&88ung erfolgt nach Stimmenmehrheit. 

Der Verwaltungsrath theilt die von ihm genehmigten a.llgemeinen Anord
nungen unverzilglich den Signatarmächten mit. Er erstattet ihnen jährlich Be· 
richt über die Arbeiten des Schiedshofs, über den Betrieb der Verwa.\tungsgeschäfte 
und über die Ausgaben. 

Art. 29. Die Kosten des Büreaus werden von den Signatarmächten nach 
dem für das internatonale Büreau des Weltpostvereins festgestellten Vertheilungs
massstabe getragen. 

Dritteil Kapitel. 8chledaverfahren. 
Art. 30. Um die Entwickelung der Schiedssprechung zu fördern, haben die 

Signatarmächte folgende Bestimmungen festgestellt, die auf das Schiedsverfahren 
Anwendlmg finden sollen, soweit nicht die Parteien über andere Bestimmungen 
übereingekommen sind. 

Art. 31. Die Mächte, welche die Schiedssprechung anrufen, unterzeichnen 
eine besondere Urkunde (Schiedsvertrag), worin der Streitgegenstand sowie der 
Umfang der Befugnisse der Schiedsrichter klar bestimmt werden. Diese Be
urkundung schliesst die Verpflichtung der Parteien in sich, sich dem Schieds
spruche nach Treu und Glauben zu untAlrwerfen. 

Art. 32. Das Schiedsrichtera.mt kann einem einzigen Schiedsrichter oder 
mehreren Schiedsrichtern übertragen werden, die von den Parteien nach ihrem 
Belieben ernannt oder von ihnen unter den Mitgliedern des durch dieses Abkommen 
errichteten ständigen Schiedshofs gewählt werden. 

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichts durch unmittelbare 
Verständigung der Parteien wird in folgender Weise verfahren: 

Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter und diese wählen gemeinschaftlich 
einen Obmann. 

Bei Stimmengleichheit wird die Wahl des Obmanns einer dritten Macht 
anvertraut, über deren Bezeichnung sich die Parteien einigen. 

Kommt eine Einigung hierüber nicht zu Stande. so bezeichnet jede Partei 
eine andere Macht und die Wahl des Obmanns erfolgt durch die so bezeichneten 
Mächte in Uebereinstimmung. 
. Art.33. Wird ein Souverän odcr ein sonstiges Staatsoberhaupt zum Schieds-

rIChter gewählt, BO wird das Schiedsverfahren von ihm geregelt. 
Art. 34. Der Obmann ist von Rechtswegen Vorsitzender des Schieds

gerichts. 
Gehört dem Schiedsgerichte kein Obmann an, so ernennt es selbst seinen 

Vorsitzenden. 
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Art. 35. Im Falle des Todes, des Rücktritts oder der aus irgend einem 
Grunde stattfindenden Verhinderung eines der Schiedsrichter erfolgt sein Ersa.tz 
in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise. 

Art. 36. Der Sitz des Schiedsgerichts wird von den Parteien bestimmt. In 
Erm&Ilgelung einer solchen Bestimmung hat das Gericht seinen Sitz im Haag. 

Abgesehen von dem :I!'alle höherer Gewalt darf der so bestimmte Sitz vom 
Schiedsgerichte nur mit Zustimmung der Parteien verlegt werden. 

Art. 37. Die Parteien haben das Recht, bei dem Schiedsgerichte besondere 
Delegirte oder Agenten zu bestellen mit der Aufgabe, zwischen ihnen und dem 
Schiedsgericht als Mittelspersonen zu dienen. 

Sie sind ausserdem berechtigt, mit der Wahrnehmung ihrer Rechte und 
Interessen vor dem Schiedsgerichte Rechtsbeistände oder Anwälte zu betrauen. 
die zu diesem Zwecke von ihnen bestellt werden. 

Art. 38. Das Schiedsgericht entscheidet über die zu wählenden Sprachen, 
deren es sich bedienen wird und deren Gebrauch vor ihm gestattet sein soll. 

Art. 39. Das Schiedsverfahren zerfällt regelmässig in zwei gesonderte Ab
schnitte: das Vorverfahren und die Verhandlung. 

Das Vorverfahren besteht in der von den betreffenden Agenten an die Mit
glieder des Schiedsgerichts und an die Gegenpartei zu machenden l\Httheilung 
aller gedruckten oder geschriebenen Aktenstiicke und aller Urkunden, welche 
die in der Sache geltend gemachten Rechtsbehelfe enthalten. Diese MittheiJung 
soll in der Form und innerhalb der Fristen erfolgen, die von dem Schiedsgerichte 
gemäss Artikel 49 bestimmt werden. 

Die Verhandlung besteht in dem mündlichen Vortrage der Rechtsbehelfe 
der Parteien vor dem Schiedsgerichte. 

Art. 40. Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstück muss der anderen 
Partei mitgetheilt werden. 

Art.41. Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet. 
Sie erfolgt öffentlich nur, wenn ein Beschluss des Schiedsgerichts mit Zu

stimmung der Parteien dahin ergeht. 
Ueber die Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen von Sekretären, 

die der Vorsitzende ernennt. Nur dieses Protokoll hat öffentliche Beweiskraft. 
Art.42. Nach dem Schlusse des Vorverfahrens ist das Schiedsgericht befugt, 

alle neuen Aktenstücke oder Urkunden von der Verhandlung auszuschliessen, 
die ihm etwa eine Partei ohne Einwilligung der anderen vorlegen will. 

Art. 43. Dem Schiedsgerichte steht es jedoch frei, neue Aktenstücke oder 
Urkunden, auf welche etwa die Agenten oder Rechtsbeistände der Parteien seine 
Aufmerksamkeit lenken. in Betracht zu ziehen. 

In diesem Falle ist das Schiedsgericht befugt, die Vorlegung dieser Akten
stücke oder Urkunden zu verl&Ilgen, unbeschadet der Verpflichtung, der Gegen
partei davon Kenntniss zu geben. 

Art. 44. Das Schiedsgericht kann ausserdem von den Agenten der Parteien 
die Vorlegung aller nöthigen Aktenstücke verlangen und alle nöthigen Aufklä
rungen erfordern. Im Falle der Verweigerung nimmt das Schiedsgericht von 
ihr Vermerk. 

Art. 45. Die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien sind befugt, 
beim Schiedsgerichte mündlich alle Rechtsbehelfe vorzubringen, die sie zur Ver
theidigung ihrer Sache für nützlich holten. 

Art. 46. Sie haben das Recht, Einreden sowie einen Zwischenstreit zu er
heben. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts über diese Punkte sind end
gültig und können zu weiteren Erörterungen nicht Anla.'lS geben. 

Art. 47. Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind befugt, an d~e Agenten 
und die Rechtsbeistände der Parteien Fragen zu richten und von Ihnen Auf
klärungen über zweifelhafte Punkte zu erfordern. 

Weder die gestellten Fragen noch die von Mitgliedern des Schiedsgerichts 
im Laufe der Verhandlung gemachten Bemerkungen dürfen als Ausdruck der 
Meinung des ganzen Sch.icd~gericht8 oder seiner einzelnen Mitglieder angesehen 
werden. 
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Art. 48. Das Schiedsgericht ist befugt, seine Zuständigkeit zu bestimmen, 
indem es den Schiedsvertrag sowie die sonstigen Staatsvcrträge, die für den Gegen. 
stand angeführt werden können, auslegt und die Grundsätze des Völkerrechts 
anwendet. 

Art. 49. Dem Schiedsgerichte steht es zu, auf das Verfahren bezügliche 
Anordnungen zur Leitung der Streitsache zu erlassen, die Formen lmd Fristen 
zu bestimmen, in denen jede Partei ihre Anträge zu stellen hat, und zu allen Förm
lichkeiten zu schreiten, welche die Beweisaufnahme mit sich bringt. 

Art. 50. Nachdem die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien alle 
Aufklärungen und Beweise zu Gunsten ihrer Sache vorgetragen haben, spricht 
der Vorsitzende den Schluss der Verhandlung aus. 

Art.51. Die Berathung des Schiedsgerichts erfolgt geheim. 
Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der Mitglieder des Schieds

gerichts. 
Die Weigerung eines Mitglieds, an der Abstimmung Thei! zu nehmen, muss 

im Protokolle festgestellt werden_ 
Art. 52. Der nach Stimmenmehrheit erlassene Schiedsspruch ist mit Gründen 

zu versehen. Er wird schriftlich abgefasst und von jedem Mitgliede des Schieds
gerichts unterzeichnet. 

Die in der Mehrheit gebliebenen Mitglieder können bei der Unterzeichnung 
die Verweigerung ihrer Zustimmung feststellen. 

Art. 53. Der SchiedsspnlCh wird in öffentlicher Sitzung des Schiedsgerichts 
verlesen, sofern die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien anwesend 
sind oder gehörig geladen waren. 

Art. 54. Der gehörig verkündete und den Agenten der streitenden Theile 
zugestellte Schiedsspruch entscheidet das Streitverhältniss endgiiItig und mit 
Ausschliessung der Berufung. 

Art. 55. Die Parteien können sich im Schiedsvertrage vorbehalten, die 
Nachprüfung (Revision) des Schiedsspruchs zu beantragen. 

Der Antrag muss in diesem Falle, unheschadet anderweitiger Vereinbarung, 
bei dem Schiedsgericht angebracht werden, das den Spruch erlassen hat. Er 
kann nur auf die Ermittelung einer neuen Thatsache gegründet werden, die einen 
entscheidenden Einfluss auf den Spruch auszuüben geeignet gewesen wäre und 
bei Schluss der Verhandlung dem Schiedsgerichte selbst und der Partei, welche 
die Nachprüfung beantragt hat, unbekannt war. 

Das Nachprüfungsverfahren kann nur eröffnet werden durch einen Beschluss 
des Schiedsgerichts, der das Vorhandensein der neuen Th3.teache ausdrücklich 
feststellt, ihr die im vorangehenden Absatze bezeichneten Merkmale zuerkennt 
und den Antrag insoweit für zulässig erklärt. 

Der Schiedsvertrag bestimmt die Frist, innerhalb deren der Nachprüfungs
antrag gestellt werden muss. 

Art. 56. Der Schiedsspruch bindet nur die Parteien, die den Schiedsvertrag 
geschlossen haben. 

Wenn es sich um die Auslegung eines Abkommens handelt, an dem sich 
noch andere Mächte betheiligt haben, als die streitenden Theile, so geben diese 
ihnen von dem Schiedsvertrage, den sie geschlossen haben, Kenntniss. Jede dieser 
Mächte hat das Recht, sich an der Streitsache zu betheiligen. Wenn eine oder 
mehrere von ihnen von dieser Berechtigung Gebrauch gemacht haben, so ist die 
in dem Schiedsspruch enthaltene Auslegung auch in Ansehung von ihnen bindend. 

Art.57. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten des Schieds
gerichts zu gleichem Antheile. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 58. Dieses Abkommen soll sobald wie möglich ratifizirt werden. 
Die Ratüikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Ueher die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll 

aufgenommen werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift auf diploma
tischem Wege allen Mächten mitgetheilt werden, die auf der internationalen 
Friedenskonferenz im Haag vertreten gewesen sind. 
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Art. 59. Die Mächte, die auf der internationalen Friedenskonferenz ver
treten gewesen sind, dieses Abkommen aber nicht gezeichnet haben, können 
ihm später beitreten_ Sie haben zu diesem Zwecke ihren Beitritt den Vertrags
mächten durch eine schriftliche Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die 
Regierung der Niederlande zu richten und von dieser allen anderen Vertrags
mächten mitzutheilen ist. 

Art. 60. Die Bedingungen, unter denen die auf der internationalen Friedens
konferenz nicht vertreten gewesenen Mächte diesem Abkommen beitreten können, 
Bollen den Gegenstand einer späteren Verständigung zwischen den Vertrags
mächten bilden. 

Art.61. Falls einer der hohen vertragschliessenden Theile dieses Abkommen 
kündigen sollte, würde diese Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die 
Regierung der Niederlande ergehenden und von dieser allen anderen Vertrags
mächten unvenüglich mitzutheilenden Benachrichtigung wirksam werden. 

Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie 
erklärt hat. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unt.er
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen im Haag am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneu
undneunzig in einer ein7igen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der 
Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Ver
tragsmächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

Unterzeichnet von Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, China, Däne
mark, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika (mit dem in der Plenar
sitzung der Konferenz vom 25. Juli 1899 erklärten Vorbehalte), den Vereinigten 
Staaten von Mexiko, Frankreich, Grossbritannien und Irland, Griechenland, 
Italien, Japan, Luxemburg, Montenegro, den Niederlanden, Persien, Portugal, 
Rumänien (mit den Vorbehalten, die zu den Artikeln 16, 17,19 dieses Abkommens 
[15, 16, 18 des von dem Prüfungsausschusse vorgelegten Entwurfs] gemacht 
und in das Protokoll der Sitzung der dritten Kommission vom 20. Juli 1899 auf
genommen worden sind), Russland, Serbien (mit den Vorbehalten, die in das Pro
tokoll der dritten Kommission vom 20. Juli 1899 aufgenommenen worden sind), 
Siam, den Vereinigten Königreichen von Schweden und Norwegen, rler Schweiz, 
der Türkei (mit dem in der Plenarsitzung der Konferenz vom 25. Juli 1899 erklärten 
Vorbehalte), Bulgarien.1 

11. Konvention. 
Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. 

Vom 29. Juli 1899. 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen usw. 
haben in der Erwägung, dass es nicht genügt, Mittel und Wege zu suchen, 

um den Frieden zu sichern und bewaffnete Streitigkeiten zwischen den Sta&ten 
zu verhüten, sondern dass auch der Fall ins Auge gefasst werden muss, wo ein 
Ruf zu den Waffen durch Ereignisse herbeigeführt wird, die ihre ~'ürsorge nicht 
hat abwenden können, 

von dem Wunsche beseelt, auch in diesem äussersten Falle den Gesetzen der 
Menschlichkeit und den sich immer steigernden Forderungen der Civilisation 
zn dienen, 

in der Erkenntniss, das es von Bedeutung ist, zu diesem Zwecke die allgemeinen 
Kriegsgesetze und Gebräuche einer Durchsicht zu unterziehen, sei es um sie näher 
zu bestimmen, sei es um ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie soviel wie 
wie möglich von ihrer Schärfe verlieren, 

von all diesen Gesichtspunkten ausgehend, die heute wie vor 25 Jahren zur 
Zeit der Brüsseler Konferenz von 1874 durch eine weise und hochherzige Fürsorge 
nahegelegt sind, 

1) Die Vorbehalte s. unten S.444. - Nicht ratifiziert von der Türkei. 
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in diesem Sinne zahlreiche Bestimmungen angenommen, die dem Zwecke dienen, 
die Gebräuche des Landkriegs näher zu bestimmen und zu regeln. 

Nach der Auffassung der hohen vertragschliessenden TheUe sollen diese 
Bestimmungen, deren Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die Leiden 
des Krieges zu mildem, soweit es die militärischen Interessen gestatten, den Krieg. 
führenden als allgemeine Richtschnur für ihr Verhalten in den Beziehungen unter 
einander und mit der Bevölkerung dienen. 

Es war indessen nicht möglich, sich schon jetzt über Bestimmungen zu 
einigen, die sich auf alle in der Praxis vorkommenden Fä.lIe erstrecken. 

Andererseits konnte es nicht in der Absicht der hohen vertragschliessenden 
Theile liegen, dass die nicht vorhergesehenen Fälle, in Ermangelung eines schrift· 
lichen Uebereinkommens, der willkürlichen Beurtheilung der militärischen Befehls
haber überlassen bleiben_ 

Solange, bis ein vollständigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden kann. 
halten es die hohen vertra.gschliessenden Theile für zweckmässig, festzusetzen, 
dass in den Fä.1Ien, die in den von ihnen angenommenen Bestimmungen nicht 
vorgesehen sind, die Bevölkenmgen und Kriegführenden unter dem Schutze 
und den herrschenden Grundsätzen des Völkerrechts bleiben, wie sie sich aus 
den unter gesitteten Staaten geltenden Gebräuchen. aus den Gesetzen der Mensch
lichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens herausgebildet 
haben. 

Sie erklären, dass namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen Be
stimmungen in diesem Sinne zu verstehen sind. 

Die hohen vertragschliessenden Theile, die hierüber ein Abkommen ab
zuschliessen wünschen, haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Folgen die Namen der Bevollmächtigten), 
welche, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitgetheilt und sie in guter und ge
höriger Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind 

Art. 1. Die hehen vertragschliessenden Theile werden ihren Landheeren 
Verhaltungsmassregeln geben, welche den dem vorliegenden Abkommen bei
gefügten Bestimmungen über die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs ent
sprechen. 

Art. 2. Die Vorschriften der im Artikel 1 genannten Bestimmungen sind 
für die vertragschliessenden Mächte nur bindend im Falle eines Krieges zwischen 
zwei oder mehreren von ihnen. 

Diese Bestimmungen hören mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, 
wo in einem Kriege zwischen Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich 
einer der Kriegsparteien anschliesst. 

Art. 3. Dieses Abkommen soll sobald wie möglich ratifizirt werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Ueber die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll 

aufgenommen werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift allen Vertrags
mächten auf diplomatischem Wege mitgetheilt werden. 

Art. 4. Die Nichtsignatarmächte können diesem Abkommen beitreten. 
Sie haben zu "diesem Zwecke ihren Beitritt den Vertragsmächten durch 

eine schriftliche Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die Regierung der 
Niederlande zu richten und von dieser allen anderen Vertragsmächten mitzu
theilen ist. 

Art. 5. Falls einer der hohen vertragschliessenden Theile dieses Abkommen 
kündigen sollte, würde die Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die 
Regierung der Niederlande ergehenden und von dieser allen anderen Vertrags
mächten unverzüglich mitzutheilenden Benachrichtigung wirksam werden. 
" Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die ge-

kündigt hat. 
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unter

zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 
Geschehen im Haag am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneun

undneunzig in einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Niederlande hinter-



II Konvention (Landkrieg) vom 29. Juli 1899. 447 

legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf 
diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

Unterzeichnet von Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, 
Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Vereinigten Staaten von 
Mexiko, Frankreich, Grossbritannien und Irland, Griechenland, Italien, Japan, 
Luxemburg, Montenegro, den Niederlanden, Persien, Portugal, Rumänien, Russ
land, Serbien. Siam, den Vereinigten Königreichen Schweden und Norwegen, 
der Türkei, Bulgarien. l 

Bestimmungen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. 
Erster Abschnitt. Kriegsparteien. 

En&e8 Kapitel. Bestlmmuug des Begriffs Kriegspartei. 

Art.1. Die Gesetze, die Rechte und die Pflichten des Krieges gelten nicht 
nur für das Heer, sondern auch für die Milizen und Freiwilligen-Korps unter folgen. 
den Bedingungen: 

1. dass Jemand an ihrer Spitze steht, der für das Verhalten seiner Unter. 
gebenfiIl verantwortlich ist, 

2. dass sie ein bestimmtes aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen, 
3. dass sie die Waffen offen führen und 
4. bei ihrer Kriegführung die Kriegsgesetze und -Gebräuche beobachten. 
In den Staaten, in denen Milizen oder Freiwilligen-Korps das Heer oder 

einen Bestandtheil des Heeres bilden, sind diese unter der Bezeichnung "Heer" 
einbegriffen. 

Art. 2. Die Bevölkerung eines nicht besetzten Gebiets, die beim Heran
nahen des Feindes aUB eigenem Antriebe zu den Waffen greift, um die eindrin
genden Truppen zu bekämpfen, ohne Zeit gehabt zu haben, sich nach Artikel 1 
zu organisiren, wird als Kriegspartei betrachtet, sofern sie die Gesetze und Ge
bräuche des Krieges beobachtet. 

Art. 3. Die bewaffnete Macht der kriegführenden Parteien kann sich zu
sammensetzen aus Kombattanten und Nichtkombattanten. Im Falle der Ge
fangennahme durch den Feind haben die einen wie die anderen Anspruch auf 
Behandlung als Kriegsgefangene. 

Zweites Kapitel. Kriegsgefangene. 

Art. 4. Die Kriegsgefangenen stehen unter der Gewalt der feindlichen Re
gierung, nicht in der Gewalt der Personen oder der Abtheilungen, die sie gefangen 
genommen haben. 

Sie sollen mit Menschlichkeit behandelt werden. 
Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigenthum, ausgenommen 

Waffen, Pferde und Schriftstücke militärischen Inhalts. 
Art. 5. Die Kriegsgefangenen können in Städten, Festungen, Lagern oder 

an anderen Orten internirt werden mit der Verpflichtung, sich nicht über eine 
bestimmte Grenze hinaus zu entfernen; dagegen dürfen sie nicht eingesperrt 
werden, wenn es nicht dringende Rücksichten der Sicherheit erfordern. 

Art. 6. Der Staat ist befugt, die Kriegsgefangenen nach ihrem Dienst
grad und nach ihren Fähigkeiten als Arbeiter zu verwenden. Diese Arbeiten 
dürfen nicht übermässig sein und in keiner Beziehung zu den Kriegsunterneh
mungen stehen. 

Den Kriegsgefangenen kann gestattet werden, Arbeiten für öffentliche 
Verwaltungen oder für Privatpersonen oder für ihre eigene Rechnung auszu
führen. 

Arbeiten für den Staat werden nach den Sätzen bezahlt, die für Militär
personen des eigenen Heeres gelten. 

Werden die Arbeiten für Rechnung anderer öffentlicher Verwaltungen oder 

1) Nicht unterzeichnet mithin von China und der Schweiz. Nicht ratifiziert von Schweden, 
Norwegen und der Türkei. - Die 17 Mächte ,die nicht eingeladen waren, aber an der zweiten KonferelIlI 
teilnahmen, haben ihren Beitritt zu allen Beschlüssen der ersten Konferenz erteilt. 
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für Privatpersonen ausgeführt, so werden die Bedingungen im Einverständnisse 
mit der Militärbehörde festgestellt. 

Der Verdienst der Kriegsgefangenen soll zur Besserung ihrer Lage ver
wendet und der Ueberschu88, nach Abzug der Unterhaltungskosten, ihnen bei 
der Freilassung ausbezahlt werden. 

Art. 7. Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, 
hat für ihren Unterhalt zu sorgen. 

Falls nicht besondere Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien getroffen 
werden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Kleidung und 
Unterk~nft ebenso zu behandeln, wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen 
genommen hat. 

Art. 8. Die Kriegsgefangenen unterstehen den Gesetzen, Vorschriften und 
Befehlen, die in dem Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich befinden. 
Jede Unbotmässigkeit kann mit der erforderlichen Strenge geahndet werden. 

Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, bevor es ihnen 
O'elungen ist, ihr Heer zu erreichen, oder das von den Truppen, die sie gefangen 
genommen haben, besetzte Gebiet zu verlassen, unterliegen disziplinarischer 
Bestrafung. 

Kriegsgefangene, die nach gelungener Flucht wieder gefangen genommen 
werden, köunen für die frühere Flucht nicht bestraft werden. 

Art. 9. Jeder Kriegsgefangene ist verpflichtet, auf Befragen seinen wahren 
Nameu und Dienstgrad anzugeben; handelt er gegen diese Vorschrift, so können 
ihm die Begünstigungen, die den Kriegsgefangenen seiner Klasse zustehen, ent
zogen werden. 

Art. 10. Kriegsgefangene können auf Ehrenwort freigela.ssen werden, wenn 
die Gesetze ihres Landes dies gestatten; sie sind alsdann bei ihrer persönlichen 
Ehre verbunden, die übernommenen Verpflichtungen, sowohl ihrer eigenen Re
gierung, als auch dem Staate gegenüber, der sie zu Kriegsgefangenen gemacht 
hat, gewissenhaft zu erfüllen. 

Ihre Regierung ist ebenfalls verpflichtet, keinerlei Dienste zu verlangen 
oder anzunehmen, die dem gegebenen Ehrenworte widersprechen. 

Art.ll. Ein Kriegsgefangener kann nicht gezwungen werden, seine Frei· 
lassung gegen Verpfändung des Ehrenworts anzunehmen; ebensowenig ist die 
feindliche Regierung verpflichtet, auf die Bitte eines Kriegsgefangenen hin die 
Entlassung auf Ehrenwort zu bewilligen. 

Art. 12. Jeder auf Ehrenwort entlassene Kriegsgefangene, der gegen den 
Staat, der ihn entlassen hat oder gegen dessen Verbündete die Waffen trägt, ver
liert, wenn er wieder ergriffen wird, das Recht der Behandlung als Kriegsgefangener 
und kann den Gerichten überliefert werden. 

Art. 13. Personen, die einem Heere folgen, ohne ihm unmitMbar anzuge
hören, wie Kriegskorrespondenten. Zeitungsberichterstatter, Marketender und 
Lieferanten, haben, wenn sie in Feindeshand gerathen und ihre Festhaltung zweck
mässig erscheint, das Recht auf Behandlung als Kriegsgefangene, vorausgesetzt, 
dass sie sich im Besitz eines Ausweises der Militärbehörde des Heeres befinden, 
dem sie folgen. 

Art. 14. Es wird beim Ausbruche der Feindseligkeiten in jedem der krieg
führenden Staaten und gegebenenfalls in den neutralen Staaten, die Angehörige 
einer der Kriegsparteien in ihr Gebiet aufgenommen haben, eine Auskunttstelle 
über ~ie Kriegsgefangenen errichtet. Diese hat die Aufgabe, alle die Kriegs
gefangenen betreffenden Anfragen zu beantworten, und erhält hierfür von den 
zuständigen Dienststellen die nöthigen Angaben, die sie in den Stand setzen, über 
jeden Kriegsgefangenen ein Personal blatt zu führen. Die Auskunftstelle muss 
auf dem Laufenden gehaten werden über die Unterbringung der Gefangenen 
und über die dabei eintretenden Veränderungen, sowie über die Ueberführung 
in Krankenhäuser und über Todeafälle. 

Die Auskunftstelle sammelt ferner alle zum persönlichen Gebrauche dienen
den Gegenstände, Werthsachen, Briefe usw., die auf den Schlachtfeldern gefunden 
o?er von den in Krankenhäusern oder Feldlazarethen gestorbenen Kriegsgefangenen 
hmterla.ssen werden, und stellt sie den Berechtigten zu. 
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Art. 15. Die Hülfsgesellschaften für Kriegsgefangene, die ordnungsmässig 
nach den Gesetzen ihres Landes gebildet worden sind und den Zweck verfolgen, 
die Vermitteler der mildthätigen Nächstenhülfe zu sein, empfangen von den 
Kriegsparteien für sich und ihre ordnungsmässig bevollmächtigten Agenten jede 
Erleichterung innerhalb der durch die militärischen Massnahmen und die Ver· 
wa.ltungsvorschriften gezogenen Grenzen, um ihre menschenfreundlichen Be· 
strebungen wirksam ausführen zu können. 

Die Bevollmächtigten dieser Hülfsgesellschaften können die Erlaubniss 
erha.lten, unter die Gefangenen an ihrem Aufenthaltsorte, sowie unter die in die 
Heimath zurückkehrenden Kriegsgefangenen an ihren Rastorten Liebesgaben 
auszutheilen. Sie gebrauchen hierzu eine persönliche, von der Militärbehörde 
ausgestellte Erla.ubniss, auch müssen sie sich schriftlich verpflichten, sich allen 
Ordnungs. und Polizeimassnahmen, die diese Behörde anordnen sollte, zu fügen. 

Art.16. Die AuskunftsteIlen geniessen Portofreiheit. Briefe, Postanweisun· 
gen, Geldsendungen und Postpackete, die für die Kriegsgefangenen bestimmt 
sind oder von ihnen a.bgesandt werden, sind sowohl im Lande der Aufgabe, als 
auch im Bestimmungsland und in den Zwischenländern von allen Postgebühren 
befreit. 

Liebesgaben für Kriegsgefangene sind von allen Eingangszöllen und anderen 
Gebühren, sowie von den }<'rachtkosten auf Staatseisenbahncn befreit. 

Art. 17. Kriegsgefangene Offiziere können den ihnen in dieser Lage nach 
den Vorschriften ihres Landes zukommenden Sold erhalten; ihre Regierung hat 
ihn zurückzuerstatten. 

Art. 18. Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion und 
in der Theilnahme a.m Gottesdienste volle Freiheit gelassen, unter der einzigen 
Bedingung, dass sie sich den Ordnungs. und Polizei vorschriften der :Militär· 
behörde fügen. 

Art. 19. Für die Annahme oder Errichtung von Testamenten der Kriegs. 
gefangenen gelten dieselben Bedingungen, wie für die Militärpersonen des eigenen 
Heeres. 

Das Gleiche gilt für die Sterbeurkunden sowie für die Beerdigung von Kriegs. 
gefangenen, wobei deren Dienstgrad und Rang zu berücksichtigen ist. 

Art. 20. Nach dem Friedensschlusse sollen die Kriegsgefangenen binnen 
kürzester Frist in ihre Heimath entlassen werden. 

Drittel Kapitel. Kranke und Verwundete. 
Art.21. Die Pflichten der Kriegsparteien in Ansehung der Pflege der Kran· 

ken und Verwundeten sind durch die Genfer Konvention vom 22. August 1864 
festgesetzt, unter Vorbeha.lt der Abänderungen, denen diese etwa unterworfen 
wird. 

Zweiter Abschnitt. Feindseligkeiten. 
EnteeKapltel. ;Mittel zur Schädigung des Feindes, Belagerungen und Bombardements. 

Art. 22. Die Kriegsparteien haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl 
der Mittel zur Schädigung des Feindes. 

Art. 23. Abgesehen von den durch Sonderverträge aufgestellten Verboten, 
ist namentlich untersagt: 

a) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen, 
b) die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feind· 

lichen Staates oder des feindlichen Heeres, 
c) die Tödtung oder Verwundung eines die W affen strec~enden oder wehr· 

losen Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergIebt, 
d) die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird, 
e) der Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, 

unnöthiger Weise Leiden zu verursachen, 
f) der Missbrauch der Parlamentärfl~gge, der N~tionalflag!5e oder der 

militärischen Abzeichen und der Umform des Femdes, BOWle der beson· 
deren Abzeichen der Genfer Konvention, 

g) die Zerstörung oder We~ahme. feindlichen. Eigenthums, es sei denn, dass 
die Gebote des Krieges dies drmgend erhelSchen. 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Aufl. 29 
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Art. 24. Kriegslisten und die Anwendung der nothwendigen Mittel, um 
sich Nachrichten über den Gegner und das Gelinde zu verschaffen, sind erlaubt. 

Art. 25. Es ist verboten, unvertheidigte Städte, Dörfer, Wohnungen oder 
Gebäude anzugreifen oder zu bombardiren. 

Art. 26. Der Befehlshaber eines Belagerungsheers soll vor Beginn des Bom
bardements, den Fall eines Sturmangriffs ausgenommen, alles thun, soweit es 
in seinen Kräften steht, um die Ortsobrigkeit davon zu benachrichtigen. 

Art. 27. Bei Belagerungen und Bombardements sollen alle erforderlichen 
Massregeln getroffen worden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der Wissen
schaft und der Wohlthätigkeit gewidmeten Gebä.ude, sowie die Krankenhäuser 
und Sammelplätze für Kranke und Verwundete so viel wie möglich zu schonen, 
vorausgesetzt. dass sie nicht gleichzeitig zu einem militärischen Zwecke Ver
wendung finden. 

Pflicht der Belagerten ist es, diese Gebäude oder Sammelplätze mit beson
deren sichtbaren Zeichen zu versehen und diese vorher dem Belagerer bekannt
zugeben. 

Art. 28. Es ist verboten, Städte oder Ansiedelungen, selbst wenn sie im 
Sturme genommen sind, der Plünderung preiszugeben. 

Zweites Kapitel. Spione. 
Art. 29. Spion ist, wer heimlich oder unter falschem Vorwand in dem 

Operationsgebiet einer Kriegspartei Nachrichten einzieht oder einzuziehen sucht, 
in der Absicht, sie der Gegenpartei mitzutheilen. 

Demgemäss sind Militärpersonen in Uniform, die in das Operationsgebiet 
des feindlichen Heeres eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu verschaffen, 
nicht als Spione zu betrachten. Desgleichen gelten nicht als Spione: Militärper
sonen und Nichtmilitärpersonen, die offen den ihnen ertheilten Auftrag, Mit
theilungen an ihr eigenes oder an das feindliche Heer zu überbringen, ausführen. 
Dahin gehören ebenfalls die Personen, die in Luftschiffen befördert werden, um 
Nachrichten zu überbringen oder um überhaupt Verbindungen zwischen den 
verschiedenen Theilen eines Heeres oder eines Gebiets aufrecht zu erhalten. 

Art. 30. Der auf frischer That ergriffene Spion kann nicht ohne voraus-
gegangenes Urtheil bestraft werden. • 

Art. 31. Ein Spion, der zu seinem Heere zurückgekehrt ist und später vom 
Feinde gefangen genommen wird, ist als Kriegsgefangener zu behandeln und 
kann für früher begangene Spionage nicht verantwortlich gemacht werden. 

Drittes Kapitel. Parlamentäre. 
Art. 32. Parlamentär ist, wer von einer der Kriegsparteien bevollmächtigt 

ist, in Unterhandlungen mit der anderen Partei zu treten, und sich mit der weissen 
Fahne zeigt. Er ist unverletzlich, ebenso der ihn begleitende Trompeter, Hornist 
oder Trommler, Fahnenträger und Dolmetscher. 

Art. 33. Der Befehlshaber, zu dem ein Parlamentär gesandt wird, ist nicht 
verpflichtet, ihn unter allen Umständen zu empfangen. 

Er kann alle erforderlichen Massregeln ergreifen, um den Parlamentär zu 
verhindern, seine Sendung zur Einziehung von Nachrichten zu benutzen. 

Er ist berechtigt, bei vorko=endem Missbrauche den Parlamentär zeit
weilig zurückzuhalten. 

Art. 34. Der Parlamentär verliert sein Recht der Unverletzlichkeit, wenn 
der bestimmte, unwiderlegbare Beweis vorliegt, dafos er seine bevorrechtigte Stel
lung dazu benutzt hat, um Verrath zu üben oder dazu anzustUten. 

Viertes KapiteL Kapitulationen. 
Art. 35. Die zwischen den verhandelnden Parteien vereinbarten Kapitula. 

tionen sollen den Forderungen der militärischen Ehre Rechnung tragen. 
Einmal abgeschlossen, sollen sie von beiden Parteien gewissenhaft beobachtet 

werden. 
Fünftes Kapitel. Waffenstillstand. 

Art. 36. Der Waffenstillstand unterbricht die Kriegsuntemehmungen kraft 
eines wechselseitigen Uebereinko=ens der Kriegsparteien. Ist eine bestimmte 
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Dauer nicht vereinbart worden, so können die Kriegsparteien jederzeit die 
Feindseligkeiten wieder aufnehmen, jedoch nnter der Voraussetzung, dass der 
Feind, gemii.ss den Bedingungen des Waffenstillstandes, rechtzeitig benach
richtigt wird. 

Art. 37. Der Waffenstillstand kann ein allgemeiner oder ein örtlich be
grenzter sein; der erstere unterbricht die Kriegsunternehmungen der kriegführenden 
Staaten allenthalben, der letztere nur für bestimmte Theile der kriegführenden 
Heere und innerhalb eines bestimmten Gebiets. 

Art. 38. Der Waffenstillstand muss in aller Form und rechtzeitig den zu
ständigen Behörden nnd den Truppen mitgetheilt werden. Sofort nach Mit
theilung oder zu einem bestimmten Zeitpunkte sind die Feindseligkeiten ein
zustellen. 

Art. 39. Es ist Sache der vertragschliessenden Parteien, in den Bedingungen 
des Waffenstillstandes festzusetzen, welche Beziehungen sie auf dem Kriegsschau
platz unter einander und mit der Bevölkerung unterhalten können. 

Art. 40. Jede schwere Verletzung der Bedingungen des Waffenstillstandes 
durch eine der Parteien giebt der anderen das Recht, ihn zu kündigen, und in 
dringenden Fällen sogar das Recht, die Feindseligkeiten sofort wieder aufzu. 
nehmen. 

Art. 41. Die Verletzung der Bedingungen des Waffenstillstandes durch 
Privatpersonen, die aus eigenem Antriebe handeln, giebt nur das Recht, die Be
strafung der Schuldigen und gegebenen Falles eine Entschädigung für den erlittenen 
Schaden zu fordern. 

Dritter Abschnitt. Militärische Gewalt auf besetztem feindlichen 
Gebiete. 

Art. 42. Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es thatsächlich in der Gewalt 
des feindlichen Heeres steht. 

Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt her
gestellt ist und ausgeübt werden kann. 

Art. 43. Nachdem die gesetzmässige Gewalt thatsächlich in die Hände 
des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle ihm zu Gebote stehenden Mass
nahmen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentlche Ordnung und Sicherheit 
wiederherzustellen und aufrecht zu erhalten, und zwar unter Berücksichtigung 
der Landesgesetze, sofern keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen. 

Art. 44. Es ist verboten, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zur Theil
nahme an den Kriegsunternehmungen gegen ihr eigenes Land zu zwingen. 

Art. 45. Es ist verboten, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, 
der feindlichen Macht den Treueid zu leisten. 

Art. 46. Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger, das 
Privateigenthum, die religiösen Ueberzeugungen und die gottesdienstlichen Hand
lungen sollen geachtet werden. 

Das Privateigenthum darf nicht eingezogen werden. 
Art. 47. Die Plünderung ist ausdrücklich verboten. 
Art. 48. Wenn die Kriegspartei in dem besetzten Gebiete die zu Gunsten 

des Staates bestehenden Steuern, Zölle und Abgaben erhebt, 80 soll sie es mög
lichst nach Massgabe der für ihre Erhebung und Vertheilung geltenden Vor
schriften thun; es erwächst hiermit für sie die Verpflichtung. die Kosten der Ver
waltung des besetzten Gebiets in dem Umfange zu tragen, wie die gesetzmässige 
Regierung hierzu verpt1ichtet war. 

Art.49. Wenn der Besetzende ausser den im vorstehenden Artikel erwähn
ten Abga.ben andere Auflagen in Geld in dem besetzten Gebiet erhebt, so darf 
dies nur zur Deckung der Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses 
Gebiets geschehen. 

Art. 50. Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über eine ganze Bevöl
kerung wegen der Handlungen Einzelner verhängt werden, für welche die Ge
sammtheit nicht als verantwortlich angesehen werden kann. 

29* 
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Art. 51. Zwa.ngsa.uflagen können nur auf Grund eines schriftlichen Be
fehls und unter Verantwortlichkeit eines selbständig kommandirenden Generals 
erhoben werden. 

Die Erhebung soll so viel wie möglich unter Beobachtung der für die Fes~ 
setzung und Vertheilung der Steuern geltenden Vorschriften erfolgen. 

Ueber jede Zwangsleistung erhalten die Beitra.gspffiohtigen eine Empfangs
besoheinigung. 

Art. 52. Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden 
oder Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden. 
Sie müssen im Verhältnisse zu den Hülfsquellen des Landes stehen und dürfen 
für die Bevölkerung nicht die Verpflichtung enthalten, an Kriegsunternehmungen 
gegen ihr Vaterland Theil zu nehmen. 

Derartige Natural- und Dienstleistungen können nur mit der Ermächtigung 
des Befehlshabers der besetzten Gebiete vorgenommen werden. 

Naturalleistungen sind so viel wie möglich baar zu bezahlen; anderenfalls 
sind dafür Empfangsbesoheinigungen auszustellen. 

Art. 53. Das Besetzungsheer kann nur mit Beschlag belegen: das Baar
geld und die Werthbestände des Staates sowie die dem Staate zustehenden ein
treibbaren Forderungen, die Waffenniederla.gen, Beförderungsmittel, Vorraths
häuser und LebenBmittelvorräthe sowie überhaupt alles dem Staate gehörende 
bewegliche Eigenthum, das geeignet erscheint, den Kriegsunternehmungen zu 
dienen. 

Das EiBenbahnmaterial, die Landtelegraphen, die Fernsprechanlagen, die 
Dampfschiffe und andere Fahrzeuge - soweit hier nicht die Vorschriften des 
Seerechts platr.greifen - die Waffenniederlagen und überhaupt jede Art Kriegs
munition, auch dann, wenn all dies Gesellschaften oder Privatpersonen gehört, 
sind ebenfa.1ls ihrer Natur nach Mittel, die den Kriegsunternehmungen dienen; 
sie müssen aber wieder zurückerstattet werden. Die Entschädigungsfrage wird 
bei Abschluss des Friedens geregelt. 

Art. 54. Das Eisenba.hnmaterial, das aus neutralen Staaten kommt, sei es 
dass es diesen selbst oder Gesellschaften oder Privatpersonen gehört, soll ihnen 
sobald wie möglich zurückgesandt werden. 

Art. 55. Der Staat, von dem die Besetzung a.usgeht, betrachtet sich nur 
als Verwalter und Nutzniesser der öffentlichen Gebäude, Liegenschaften, W"alder 
und landwirtschaftlichen Anlagen, die dem feindlichen Staate gehören und in 
dem besetzten Gebiete liegen. Er ist verpflichtet, den Grundstock dieser Güter 
zu schützen und sie nach den Regeln des Niessbrauchs zu verwalten. 

Art. 56. Das Eigenthum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der 
Wohlthätigkeit, dem Unterriohte, deJ' Kunst und Wissenschaft gewidmeten An
stalten, auch wenn diel!e dem Staate gehören, ist als Privateigenthum zu behandeln. 
Jede absichtliche Entfernung, Zerstörung oder Beschädigung von derartigen 
Gebäuden, von geschichtlichen Denkmälern oder von Werken der Kunst und 
Wissenschaft ist verboten und muss geahndet werden. 

Vierter Abschnitt. Bei Neutralen festgehaltene Kriegführende und in 
Pflege befindliche Verwundete. 

Art. 57. Der neutrale Staat, auf dessen Gebiet Truppen der kriegführenden 
Heere übertreten. muss sie möglichst weit vom Kriegsschauplatz unterbringen_ 

Er kann sie in Lagern verwahren und sie auch in Festlmgen oder in anderen 
zu diesem Zwecke geeigneten Orten einschliessen. 

Es hängt von seiner Entscheidung ab, ob Offiziere, die sich auf Ehrenwort 
verpflichten, das neutrale Gebiet nicht ohne Erla.ubniss zu verlassen, freigelassen 
werden können. 

Art. 58. In Ermangelung einer besonderen Verein ba.rung hat der neutraJ.e 
Staat den der Festhaltung unterliegenden Personen Nahrung, Kleidung und die 
durch die Menschlichkeit gebotenen Hülfsmittel zu gewähren. 

Die durch die Internirung verursachten Kosten sind nach dem Friedens
schlusse zu ersetzen. 
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Art. 59. Der neutrale Staat kann den Durchzug von Verwundeten oder 
Kranken der kriegführenden Heere durch Rein Gebiet gestatten, jedoch unter 
dem Vorbehalte, dass die zur Beförderung benutzten Züge weder Kriegspersonal 
noch Kriegsmaterial mit sich führen. Der neutrale Staat ist in solchen Fällen 
Terpflichtet, die erforderlichen Sicherheits- und Allfsichtsmassregeln zu treffen. 

Die der Gegenpartei angehörigen Verwundeten oder Kranken, die von 
einer der Kriegsparteien auf neutrales Gebiet gebracht werden, sind von dem 
neutralen Staate derart zu bewachen, dass sie nicht von neuem an den Kriegs
unternehmungen TheH nehmen können. Der neutrale Staat hat gegenüber den 
ihm anvertrauten Verwundeten oder Kranken des anderen Heeres die gleichen 
Verpflichtungen. 

Art. 60. Die Genfer Konvention gilt auch für die im neutralen Gebiet unter
gebrachten Kranken und Verwundeten. 

III. Konvention. 
Abkommen, betreffend die Anwendung der Grundsätze der Genler 

Konvention vom 22. August 1864 auf den Seekrieg. Vom 29.1011 1899. 
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen Ul!W. 

gleichermassen von dem Wunsche beseelt, so viel an ihnen liegt, die vom Kriege 
unzertrennlichen Leiden zu mildern und in der Absicht, zu diesem Zwecke die 
Grundsätze der Genfer Konvention vom 22. August 1864 auch auf den Seekrieg 
auszudehnen, haben beschlossen, ein Abkommen zu dem Ende einzugehen, 

sie haben demgemäss zu Bevollmächtigten ernannt: 
(Folgen die Namen der Bevollmächtigten), 

welche nach Austausch ihrer, in guter und gehöriger Form befundenen Voll
machten, folgende Bestimmungen vereinbart haben: 

Art. 1. Die militärischen Lazarethschiffe, die einzig und allein vom Staate 
erbaut oder eingerichtet worden sind, um den Verwundeten, Kranken und Schiff
brüchigen Hülfe zu bringen, sind bei Beginn oder im Verlaufe der Feindseligkeiten, 
jedenfa.lls aber vor der Verwendung, den kriegführenden Mächten mit Namen 
anzumelden. Diese Schiffe sind zu achten und dürfen während der Dauer der 
Feindseligkeiten nicht weggenommen werden. 

Auch dürfen sie bei einem Aufenthalt in neutralen Häfen nicht nach den 
für Kriegsschiffe geltenden Regeln behandelt werden. 

Art. 2. Lazarethschiffe, die ganz oder zum Thei! auf Kosten von Privat
personen oder von amtlich anerkannten Hülfsgesellschaften ausgerüstet worden 
sind, sind ebenfalls zu achten und von der Wegnahme ausgeschlossen, sofern 
die kriegführende Macht, der sie angehören, eine amtliche Bescheinigung für 
sie ausgestellt und ihre Namen dem Gegner bei Beginn oder im Verlaufe der 
Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor der Verwendung bekannt gemacht hat. 

Diese Schiffe müssen eine von der zuständigen Behörde auszustellende 
Bescheinigung darüber bei sich führen, dass sie sich während der Ausrüstung 
und beim Auslaufen unter ihrer Aufsicht befunden haben. 

Art. 3. Lazarethschiffe, die ganz oder zum Theil auf Kosten von Privat
personen oder von amtlich anerkannten Hülfsgesellschaften neutraler Staaten 
ausgeriistet worden sind, sind zu achten, und von der Wegnahme ausgeschlossen, 
sofern der neutrale Staat, dem sie angehören. einen amtlichen Auftrag für sie 
ausgestellt hat und den kriegführenden Mächten ihre Namen zu Beginn oder 
im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor ihrer Verwendung, bekannt 
gemacht hat. 

Art. 4. Die in den Artikeln 1, 2, 3 bezeichneten Schiffe sollen den Ver
wundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Kriegsparteien ohne Unterschied 
der Nationalität Hülfe und Beistand gewähren. . 

Die Regierungen verpflichten sich, diese Schiffe zu keinerlei militärischen 
Zwecken zu benutzen. 

Diese Schiffe dürfen in keiner Weise die Bewegungen der Kriegsschiffe 
behindern. 
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Wahrend und nach dem. Kampfe handeln sie auf ihre eigene Gefahr. 
Die Kriegsparteien üben ein Aufsichts· und Durchsuchungsrecht über sie 

aus. Sie köunen ihre Hülfe ablehnen, ihnen befehlen, sich zu entfernen, ihnen 
eine bestimmte Fahrtrichtung vorschreiben, einen Kommissar an Bord geben 
und sie auch zurückhalten, wenn besonders erhebliche Umstände es erfordern. 

Die Kriegsparteien sollen die den La.za.rethschiffen gegebenen Befehle, soweit 
wie möglich, in deren Schiffstagebuch eintragen. 

Art. 5. Die militärischen La.za.rethschiffe sind kenntlich zu machen durch 
einen äusseren weissen Anstrich mit einem wa.grecht laufenden, etwa 1 % Meter 
breiten, grünen Streifen. 

Die in den Artikeln 2, 3 bezeichneten Schiffe sind kenntlich zu machen 
durch einen äusseren weissen Anstrich mit einem wa.grecht laufenden, etwa 
1 % Meter breiten, rothen Streifen. 

Die Boote dieser Schiffe sowie die kleinen zum Lazarethdienste verwendeten 
Fahrzeuge müssen durch einen ähnlichen Anstrich kenntlich gemacht sein. 

Alle Lazarethschiffe sollen sich dadurch erkennbar machen, dass sie neben 
der NationaJflagge die in der Genier Konvention vorgesehene weisse Flagge mit 
dem rothen Kreuze hiBBen. 

Art. 6. Handelsschiffe, Yachten oder neutrale Fahrzeuge, die Verwundete, 
Kranke oder Schiffbrüchige der Kriegsparteien an Bord genommen haben, können 
a.us diesem Anlasse nicht weggenommen werden, aber sie bleiben der Wegnahme 
ausgesetzt im Fa.lle von Neutralitätsverletzungen, deren sie sich etwa schuldig 
gemacht haben. 

Art. 7. Das geistliche, ärztliche und La.za.rethpersonal weggenommener 
Schiffe ist unverletzlich und kann nicht kriegsgefangen gemacht werden. Es 
ist berechtigt, beim Verlaseen des Schiffes die Gegenstände und chirurgischen 
Instrumente, die Privateigenthum sind, mit sich zu nehmen. 

Es soll jedoch seine Dienste solange weiter leisten, als es nothwendig erscheint, 
und kann sich erst dann zurückziehen, wenn der Befehlshaber des Schiffes es für 
zulässig erklärt. . 

Die Kriegspa.rteien sind verpflichtet, diesem Personale, wenn es in ihre Hinde 
fällt, den vollen GenUBB der Gebührnisse zu sichern. 

Art. 8. Die an Bord befindlichen Marine· und Militärpersonen, die ver· 
wundet oder krank sind, sollen von der Partei, die das Schiff genommen hat, 
ohne Unterschied der Nationalität geschützt und gepflegt werden. 

Art. 9. Schiffbrüchige, Verwundete oder Kranke einer Kriegspartei, die 
in die Hände der anderen fallen, sind Kriegsgefangene. 

Der Partei, die sie gefangen genommen hat, bleibt es überlassen, sie je nach 
den Umständen festzuhalten oder nach einem ihrer Häfen, nach einem neutralen 
Hafen oder selbst nach einem. Hafen des Gegners zu befördern. Im letzteren 
Falle dürfen die so in ihre Heimath entlassenen Kriegsgefa.ugenen während der 
Dauer des Krieges nicht mehr dienen. 

Art. 10. (Weggefallen.) 
Art.ll. Die in den vorstehenden Artikeln getroffenen Vereinbarungen 

sind für die vertragschlieseenden Mächte nur bindend im Fa.lle eines Krieges zwi· 
schen zwei oder mehreren von ihnen. 

Die Vereinbarungen hören mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, 
wo in einem Kriege zwischen Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich 
einer der Kriegsparteien anschliessen sollte. 

Art. 12. Dieses Abkommen soll sobald wie möglich ratifizirt werden. 
Die Ratüikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Ueber die Hinterlegung einer jeden Ratüika.tionsurkunde soll ein Protokoll 

a.ufgenommen werden; von diesem soll eine beglaubigte Abschrift a.llen Vertrags· 
mächten a.uf diplomatischem. Wege mitgetheilt werden. 

Art. 13. Die Nichtsignata.rmächte, die der Genier Konvention vom 
22. August 1864 beigetreten sind, können ihren Beitritt zu diesem Abkommen 
erkläreD. 

Sie haben zu diesem. Zwecke ihren Beitritt den Vertragsmächten durch 
eine schriftliohe Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die Regierung der 
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Niederla.nde zu richten und von dieser allen anderen Vertragsmächten initzu. 
theilen ist. 

Art. 14. Falls einer der hohen vertragschliessenden Theile dieses Abkommen 
kündigen sollte, würde diese Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die 
Regierung der Niederlande ergehenden und von dieser allen a.nderen Vertrags
miWhten unverzüglich mitzutheilenden Benachrichtigung wirksam werden. 

Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie 
erklärt hat. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unter
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen im Haag am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneun
undneunzig in einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der 
Niederla.nde hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Ver· 
tragsmächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

Unterzeichnet von Deutschla.nd, Oesterreich-Ungarn, Belgien, China, Däne
mark, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Vereinigten Staaten 
von Mexiko, Frankreich, Grossbritaunien und Irland, Griechenla.nd, Italien, Japan, 
Luxemburg, Montenegro, den Niederlanden, Persien, Portugal, Rumänien, Russ· 
land, Serbien, Siam, den Vereinigten Königreichen Schweden und Norwegen, 
der Schweiz, der Türkei, Bulgarien.1 

I. Erklärung. 
Die unterzeichneten BevollmiWhtigten der auf der internationalen Friedens

konferenz im Haag vertretenen Mächte, 
von dem Gedanken geleitet, der in der Deklaration von St. Petersburg vom 

29. Sovember 
ll. Dezember 1868 Ausdruck gefunden hat, 

erklären: 
Die vertragschliessenden Mächte sind dahin übereingekommen, 

dass das Werfen von Geschossen und Sprengstoffen aus Luft· 
schiffen oder auf anderen ähnlichen neuen Wegen für die Dauer 
von fünf Jahren verboten ist. 

Diese Erklärung ist für die vertragschliessenden MiWhte nur bindend im 
Falle eines Krieges zwischen zwei oder mehreren von ·ihnen. 

Sie hört mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, wo in einem Kriege 
zwischen Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegsparteien 
aoschliesst. 

Diese Erklärung soll sobald wie möglich ratifizirt werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Ueber die Hinterlegung einer jeden Ratifikationsurkunde soll ein Protokoll 

aufgenommen werden; von diesem 8011 eine beglaubigte Abschrift allen Vertrags
mächten auf diplomatischem Wege mitgetheilt werden. 

Die Nichtsignatarmächte können dieser Erklärung beitreten. Sie haben 
zu diesem Zwecke ihren Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftliche 
Benachrichtigung bekannt zu geben, die an die Regierung der Niederlande zu 
richten und von dieser allen anderen Vertragsmächten mitzutheilen ist. 

~'alls einer der hohen vertragschliessenden Theile diese Erklärung kündigen 
sollte, würde diese Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung 
der Niederlande ergehenden und von dieser allen anderen Vertragsmächten un
verzüglich mitzutheilenden Benachrichtigung wirksam werden. 

Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie 
erklärt hat. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diese Erklärung unter
zeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen im Haag am neunundzwanzigsten Juli achtzehnhundertneun
undneunzig in einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der 

1) Nicht ratifiziert von der Türkei. Beigetreten sind 8alvador, Peru, Kores, Guatemala, Bolivien, 
Brasilien, Columblen, Venezuela. 
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Niederlande hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Ver
tragsmächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

Unterzeichnet von Deutschland, Oesterreich-Ungam, Belgien, China., Däne
mark, Spa.nien, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Vereinigten Staaten 
von Mexiko, Frankreich. Griechenland, Italien, Japan, Luxemburg, Montenegro, 
den Niederlanden, Persien, Portugal, Rumänien, RuBSland, Serbien, Siam, den 
Vereinigten Königreichen Schweden und Norwegen, der Schweiz, der Türkei, 
Bulgarien.1 

11. Erklärung. 
Die unterzeichneten Bevollmächtigten der auf der interna.tionalen Friedens

konferenz im Haag vertretenen Mächte, 
von dem Gedanken geleitet, der in der Deklaration von St. Petersburg vom 

29. November 1868 Ausdruck gefunden hat, 
11. Dezember 

erklären: 
Die vertragschliessenden Mächte unterwerfen sich gegen

seitig dem Verbote, solche Geschosse zu verwenden, deren ein
ziger Zweck ist, erstickende oder giftige Ga.se zu verbreiten. 

Diese Erklärung usw. (wie in der vorstehenden Erklärung). 
Unterzeichnet von Deutschland, Oesterreich-Unga.m, Belgien, China., Däne

mark, Spanien, den Vereinigten Staaten von Mexiko, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Japan, Luxemburg, Montenegro, den Niederlanden, Persien, Portuga.l, 
Rumänien, RU88land, Serbien. Siam, den Vereinigten Königreichen Schweden 
und Norwegen, der Schweiz, der Türkei, Bulgarien 2 

III. Erklärung. 
Die unterzeichneten Bevollmächtigten der a.uf der interna.tionalen Friedens

konferenz im Haag vertretenen Mächte, 
von dem Gedanken geleitet, der in der Deklaration von St. Petersburg vom 

29. November d k d h 
11. Dezember 1868 Aus ruc gefun en at, 

erklären: 
Die vertragschliessenden Mächte unterwerfen sich gegen

seitig dem Verbote, Geschosse zu verwenden. die sich im 
menschlichen Körper ausdehnen oder platt drücken, dera.rt 
wie die Geschosse mit hartem Ma.ntel, der den Kern nicht ga.nz 
umhüllt oder mit Einschnitten versehen ist. 

Diese Erklärung ist usw. (wie in der vorvorstehenden Erklärung). 
Unterzeichnet von Deutschland, Oesterreich-Ungam, Belgien, China., Däne

mark, Spa.nien, den Vereinigten Staaten von Mexiko, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Japan, Luxemburg, Montenegro, den Niederlanden, Persien, Rumänien, 
Russland, Serbien, Siam, den Vereinigten Königreichen Schweden und Nor
wegen, der Schweiz, der Türkei, Bulgarien.3 

Der in der Plena.rsitzung der Haager Friedenskonferenz vom 25. Juli 1899 
von der Abordnung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärte Vorbeha.lt, 
mit dem diese Abordnung da.s Abkommen zur friedlichen Erledigung interna.tio
naler Streitfälle unterzeichnet hat, lautet wie folgt: 

Die Abordnung der Vereinigten Staaten von Amerika giebt bei Unter
zeichnung des Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle 

1) Nicht unterzeichnet von Großbritannien, nicht ratifiziert von der TOrteI. 
2) Nicht unterzeichnet von Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika, nicht 

ratifiziert von der Tllrkel. Großbritannien Ist auf der zweiten Konferenz 1907 b~lgetreten. 
3) Nicht unterzeichnet von Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und Portugal, 

nicht ratifiziert von der Tllrkel. Großbritannien und Port. BInd 1907 auch dieser Erkllrung bei
getreten. 
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in der von der internationalen Friedenskonferenz vorgeschlagenen Fassung die 
folgende Erklärung ab: 

.Von dem Inhalte dieses Abkommens darf nichts derart ausgelegt werden, 
dasss es die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichtete, von ihrer überlieferten 
Politik abzuweichen, auf Grund deren sie sich eines Eingreifens, einer Einmengung 
oder einer Einmischung in die politischen Fragen oder in die Politik oder in die 
innere Verwaltung irgend eines fremden Staates enthalten. Es ist gleichermassen 
selbstverständlich, dass in dem Abkommen nichts so ausgelegt werden darf, als 
wenn es für die Vereinigten Staaten von Amerika ein Aufgeben ihrer überlieferten 
Haltung in Ansehung der rein amerikanischen Fragen in sich schlösse •• 

Die Vorbehalte, die von der Vertretung Rumäniens zu den Artikeln 16, 
17,19 des Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (Artikel 
15,16,18 des von dem Prüfungsausschusse vorgelegten Entwurfs) gemacht worden 
sind und mit denen das Abkommen von dieser Vertretung unterzeichnet worden 
ist, lauten nach dem Protokolle der Sitzung der dritten Kommission vom 20. Juli 
1899, wie folgt: 

Zu Artikel 15 des Entwurfs (Artikel ]6 des Abkommens): 
.Die Königlich rumänische Regierung, ganz eingenommen für den Grund

satz der fakultativen Schiedssprechung, deren volle Wichtigkeit sie in den 
internationalen Beziehungen schätzt, versteht sich gleichwohl nicht dazu, durch 
Artikel 15 eine Verpflichtung zur Annahme einer Schieds.~prechung in allen dort 
vorgesehenen Fällen zu übernehmen, und sie glaubt, in dieser Hinsicht ausdrück
liche Vorbehalte machen zu müssen. 

Sie kann daher für diesen Artikel nur mit diesem Vorbehalte stimmen .• 
Zu Artikel 16 des Entwurfs (Artikel 17 des Abkommens): 
.Die Königlich mmänische Regierung erklärt. dass sie dem Artikel 16 nur 

mit dem ausdrücklichen, in das Protokoll aufzunehmenden Vorbehalte beitreten 
kllllD, dass sie entschlossen ist, für Streitverhältnisse oder Streitigkeiten aus der 
Zeit vor dem Abschlusse dieses Abkommens in keinem Falle eine internationale 
Schiedssprechung anzunehmen .• 

Zu ArtikellB des Entwurfs (Artikel 19 des Abkommens): 
tDie Königlich rumänische Regierung erklärt, dass sie sich nicht dazu ver

steht, mit dem Beitritte zum Artikel 18 des Abkommens irgend eine Verpflichtung 
in Sachen der obligatorischen Schiedssprechung zu übernehmen .• 

9. Schlußakte der Zweiten Internationalen Friedenskonferenz (1907).1) 
Die Zweite Internationale Friedenskonferenz, die zuerst von dem Herrn 

Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vorgeschlagen und sodann 
auf die Einladung Seiner Majestät des Kaisers a.lJer Reußen von Ihrer Majestät 
der Königin der Niederlande einberufen worden war, ist im Haag am 15. Juni 
1907 im Rittersa.&le zusammengetreten mit der Aufgabe, den Grundsätzen der 
Menschlichkeit, die dem Werke der Ersten Konferenz von 1899 zur Grundlage 
gedient haben, eine weitere Entwickelung zu geben. 

Folgende Mächte haben an der Konferenz teilgenommen und dazu die 
nachstehend aufgeführten Delegierten ernannt (hier weggelassen): Deutschland, 
die Vereinigten Staaten von Amerika, die Argentinische Republik, österreich
Ungarn, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Kolumbien, die 
Republik Kuba, Dänemark, die Dominikanische Republik, die Republik Ekuador, 
Spanien, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Guatemala, die Republik 
Haiti, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Montenegro, Nikaragua, Norwegen, 
Panama, Paraguay, die Niederlande, Peru,. Persien,. P0r:tug~~, R:umänien, Ru~
land, Salvador, Serbien, Siam, Schweden, die SchweiZ, die Turkel, Uruguay, die 
Vereinijtten Staaten von Venezuela. 

1) Abgedruckt (ohne die Scblußakte selbst) Im Reichs-Gesetzblatt 1910, S.5. Die Schlußakte 
ist bier Dach dem deutschen WeIßbuch abgedruckt. - Die Staaten, die ratillzlert oder ihren Bpjtritt 
8!'tIIrt haben, sind auf Grund der BekaDDtmachDDgcn im Reichs-Gesetzblatt, zu den einzelnen Uber· 
einkommen aufgezihlt. 
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In einer Reihe von Sitzungen während der Zeit vom 15. Juni bis zum 
18. Oktober 1907 in denen die genannten Delegierten beständig von dem Wunsche 
beseelt waren, in möglichst weitem Maße die hochherzigen Gedanken des Erlauchten 
Veranstalters der Konferenz und die Absichten ihrer Regierungen zu verwirk
lichen, hat die Konferenz den Wortlaut der Abkommen und der Erklärung fest
gestellt, die nachstehend aufgezählt und dieser Akte als Anlage beigegeben sind, 
um den Bevollmächtigten zur Unterzeichnung unterbreitet zu werden: 

I. Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitlalle, 
il. Abkommen, betreffend die Beschränkung der Anwendung von Ge

walt bei der Eintreibung von Vertragsschulden, 
Iil. Abkommen über den Beginn der Feindseligkeiten, 
IV. Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs, 
V. Abkommen, betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte 

und Personen im Falle eines Landkriegs, 
VI. Abkommen über die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe 

beim Ausbruche der Feindseligkeiten, 
Vll. Abkommen über die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegs

schiffe, 
VllI. Abkommen über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontakt

minen, 
IX. Abkommen, betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte in 

Kriegszeiten, 
X. Abkommen über die Anwendung der Grundsätze des Genfer Ab

kommens auf den Seekrieg, 
XI. Abkommen über gewisse Beschränkungen in der Ausübung des Beute

rechts im Seekriege, 
Xil. Abkommen über die Errichtung eines Internationalen Prisenhofs, 

XilI. Abkommen. betreffend die Rechte und die Pflichten der neutralen 
Mächte im Falle eines Seekriegs, 

XIV. Erklärung, betreffend das Verbot des Werfens von Geschossen und 
Sprengstoffen aus Luftschiffen. 

Diese Abkommen und diese Erklärung sollen ebensoviele besondere Ur
kunden bilden. Diese Urkunden sollen das Datum des heutigen Tages tragen 
und können bis zum 30. Juni 1908 im Haag von den Bevollmächtigten der auf 
der Zweiten Friedenskonferenz vertretenen Mächte unterzeichnet werden. 

Die Konferenz hat im Geiste der Verständigung 1l\ld gegenseitigen Nach
giebigkeit, der eben der Geist ihrer Beratungen ist, die nachstehende Erklärung 
beschlossen, die zwar jeder der vertretenen Mächte die Wahrung ihres eigenen 
Standpunkts vorbehält, ihnen allen aber gestattet, die Grundsätze, die sie als 
einstimmig anerkannt ansehen, zu bestätigen: 

Sie ist einstimmig 
1. in der grundsätzlichen Anerkennung der obligatorischen Schiedssprechung; 
2. in der Erklärung, daß gewisse Streitigkeiten, insbesondere solche über 

die Auslegung und Anwendung internationaler Ve~ra.gsabreden, geeignet 
sind, der obligatorischen Schiedssprechung ohne jede Einschränkung 
unterworfen zu werden. 

Sie ist endlich einstimmig darin auszusprechen, daß, wenn es ihr auch nicht 
gelungen ist, schon jetzt ein Abkommen in diesem Sinne zustande zu bringen, 
doch die hervorgetretenen Meinungsverschiedenheiten die Grenzen einer juristischen 
Auseinandersetzung nicht überschritten haben, und daß alle Mächte der Welt 
während ihres hiesigen viermonatigen Zusa.mmenarbeitens nicht nur gelernt 
haben, einander besser zu verstehen und einander näherzutreten, sondern auch 
verstanden haben, während dieses langen Zusammenwirkens ein sehr hohes Ge
fühl für das Gemeinwohl der Menschheit zur Entwickelung zu bringen. 

Außerdem hat die Konferenz mit Einstimmigkeit folgenden Beschluß gefaßt: 
Die Zweite Friedenskonferenz bestätigt den auf der Konferenz von 1899 

in Ansehung der Beschränkungen der Militii.rla.sten angenommenen Beschluß 
und erklärt im Hinblick darauf, daß die Militii.rlasten seit jenem Jahre in fast 
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allen Ländern erheblich gewachsen sind, es für höchst wünschenswert, daß die 
Regierungen das ernstliche Studium dieser Frage wieder aufnehmen. 

Sie hat ferner folgende Wünsche ausgesprochen: 
1. Die Konferenz empfiehlt den Signatarmächten die Annahme des an. 

liegenden Entwurfs eines Abkommens über die Errichtung eines Schieds. 
gerichtshofs und seine Inkraftsetzung, sobald eine Einigung über die 
Auswahl der Richter und die Zusammensetzung des Gerichtshofs er· 
folgt ist. 

2. Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß im Kriegsfalle die zustän· 
digen Zivil- und Militärbehörden es sich zur ganz besonderen Pflicht 
machen, den Fortbestand des friedlichen Verkehrs und namentlich der 
kaufmä.n.nischen und industriellen Beziehungen zwischen der Bevölkerung 
der kriegführenden Staaten und den neutralen Ländern zu sichern und 
zu schützen. 

3. Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß die Mächte durch beson
dere Abkommen die Lage der auf ihren Gebieten ansässigen Ausländer 
in Ansehung der Militärlasten regeln. 

4. Die Konferenz spricht den Wunsch aus, daß die Ausarbeitung einer 
Ordnung der Gesetze und Gebräuche des Seekriegs in das Programm 
der nächsten Konferenz aufgenommen werde und daß jedenfalls die 
Mächte die Grundsätze des Abkommens über die Gesetze und Gebräuche 
des Landkriegs so weit wie möglich auf den Seekrieg anwenden. 

Endlich empfiehlt die Konferenz den Mächten die Zusammenberufung 
einer Dritten Friedenskonferenz, deren Zusammentritt nach Ablauf eines Zeit· 
raums, etwa so wie er seit der vorigen Konferenz verstrichen ist, zu einer zwischen 
den Mächten zu vereinbarenden Zeit stattzufinden hätte; sie lenkt ihre Auf
merksamkeit auf die Notwendigkeit, die Arbeiten dieser Dritten Konferenz im 
voraus so rechtzeitig vorzubereiten, daß deren Beratungen mit der unerläßlichen 
Würde und Schnelligkeit Fortgang nehmen. 

Zur Erreichung dieses Zweckes hält es die Konferenz für sehr wünschens· 
wert, daß etwa zwei Jahre vor dem voraussichtlichen Zusammentritte der Kon· 
ferenz ein Vorbereitungsausschuß von den Regierungen damit beauftragt werde, 
die verschiedenen der Konferenz zu unterbreitenden Vorschlä.ge zu sammeln, 
die für eine demnächstige internationale Regelung geeigneten Gegenstände aus· 
zusuchen und ein Programm vorzubereiten, das die Regierungen zeitig ·genug 
festzustellen hätten, um seine eingehende Prüfung in jedem Lande zu ermög. 
lichen. Dieser Ausschuß würde außerdem berufen sein, Vorschläge für die Art 
der Organisation und des Verfahrens der Konferenz selbst zu machen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diese Akte unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter· 
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften allen auf der Konferenz ver· 
tretenen Mächten übergeben werden sollen. 

(Unterschriften )l 

1. Abkommen lur frledllchen Erledigung internationaler Streltfälle. 1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
von dem festen Willen beseelt, zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens 
mitzuwirken, 

1) Ratifiziert von Deutschl&nd, den Vereinigten Staaten von Amerika, ÖSterreich-Ungarn, 
Bolivien, CbiDa, Dlnemark, Mexiko, den Niederlanden, Russland, Salvador, Schweden, (R. G. BI. 1910 
8.375). Duu Vorbehalte der Vereinigten Staaten. (Betonung der Honroedoktrln; Ausschluss der 
BefugDl.s des Schiedahofes zur Feststellung nach Art. 53). Nachträglich haben ratifiziert oder sind 
beigetreten: Nikaragua (R. G. BI. 1910 S. 382), Ha tI (R. G. BI. 1910 S. 673), Siam (daaelbst), 8chwelz 
(R. G. BI. 1910 S. 913; unter Vorbehalt des Art. 53 Nr.2), Belgien (R. G. BI. 1910 8. 992), Norwegen 
(R. G. BI. 1910 8.1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. BI. 1911 S. 193), Panama 
(R. G. BI. 1911 S.9U), Portugal R. G. BI. 1911 S.97Z), Japan R. G. BI. 1912 S. 169), RumAnien 
(R. G. BI. 191Z· S. Z57), Kuba (R. G. BI. 1912 S. SOl), Luxemburg (R. G. BI. 1912 8. 531), Spanien 
(R. G. BI. 1913 S. 293), Bmellien (R. G. BI. 1914 (S. ZO). 
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entschlossen, mit allen ihren Kräften die friedliche Erledigung internationaler 
Streitigkeiten zu begünstigen, 

in Anerkennung der Solidarität, welche die Glieder der Gemeinschaft der zivi
lisirten Nationen verbindet, 

gewillt, die Herrschaft des Rechtes auszubreiten und das Gefühl der interna
tionalen Gerechtigkeit zu stärken, 

überzeugt, daß die dauernde Einrichtung einer allen zugänglichen Schieds
gerichtsbarkeit im Schoße der unabhängigen Mächte wirksam zu diesem Ergeb
nis beitragen kann, 

in Erwägung der Vorteile einer allgemeinen und regelmäßigen Einrichtung 
des Schiedsverfahrens, 

mit dem Erlauchten Urheber der Internationalen Friedenskonferenz der An
sicht, daß es von Wichtigkeit ist, in einer internationalen Vereinbarung die Grund
sätze der Billigkeit und des Rechtes festzulegen, auf denen die Sicherheit der 
Staaten und die Wohlfahrt der Völker beruhen, 

von dem Wunsche erfüllt, zu diesem Zwecke größere Sicherheit für die prak
tische Betätigung der Untersuchungskommissionen und der Schiedsgerichte zu 
gewinnen und für Streitfragen, die ein abgekürztes Verfahren gestatten, die An
rufung der Schiedssprechung zu erleichtern, 

haben für nötig befunden, das von der Ersten Friedenskonferenz hergestellte 
Werk zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle in gewissen Punkten zu 
verbessern und zu ergänzen. 

Die hohen vertragschließenden Teile haben beschlossen, zu diesem Ende ein 
neues Abkommen zu treffen, und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und ge
höriger Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen 
sind: 

Erster Titel. Erhaltung des allgemeinen Friedens. 
Art. 1. Um in den Beziehungen zwischen den Staaten die Anrufung der 

Gewalt soweit wie möglich zu verhüten, erklären sich die Venragsmächte ein
verstanden, alle ihre Bemühungen aufwenden zu wollen, um die friedliche Er
ledigung der internationalen Streitfragen zu sichern. 

Zweiter Titel. Gute Dienste und Vermittelung. 
Art. 2. Die Vertragsmächte kommen überein, im Falle einer ernsten Mei

nungsverschiedenheit oder eines Streites, bevor sie zu den Waffen greifen, die 
guten Dienste oder die Vermittelung einer befreundeten Macht oder mehrerer 
befreundeter Mächte anzurufen, soweit dies die Umstände gestatten werden. 

Art. 3. Unabhängig hiervon halten die Vertragsmächte es für nützlich 
und wünschenswert, daß eine Macht oder mehrere Mächte, die am Streite nicht 
beteiligt sind, aus eigenem Antriebe den im Streite befindlichen Staaten ihre 
guten Dienste oder ihre Vermittelung anbieten, soweit sich die Umstände hierfür 
eignen. 

Das Recht, gute Dienste oder Vermittelung anzubieten, steht den am Streite 
nicht beteiligten Staaten auch während des Ganges der Feindseligkeiten zu. 

Die Ausübung dieses Rechtes kann niemals von einem der streitenden Teile 
als unfreundliche Handlung angesehen werden. 

Art. 4. Die Aufgabe des Vermittlers besteht darin, die einander entgegen
gesetzten Ansprüche auszugleichen und Verstimmungen zu beheben, die zwischen 
den im Streite befindlichen Staaten etwa entstanden sind. 

Art. 5. Die Tätigkeit des Vermittlers hört auf, sobald, sei es durch einen 
der streitenden Teile, sei es durch den Vermittler selbst festgestellt wird. daß 
die von diesem vorgeschlagenen Mittel der Verständigung nicht angenommen 
werden. 

Art.6. Gute Dienste und Vermittelung, seien sie auf Anrufen der im Streite 
befindlichen Teile eingetreten oder aus dem Antriebe der am Streite nicht be
teiligten Mächte hervorgegangen, haben ausschießlich die Bedeutung eines Rates 
und niemals verbindliche Kraft. 
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Art. 7. Die Annahme der Vermittelung kann, unbeschadet anderweitiger 
Vereinbarung, nicht die Wirkung haben, die Mobilmachung und andere den Krieg 
vorbereitende Maßnahmen zu unterbrechen, zu verzögern oder zu hemmen. 

Erfolgt sie nach Eröffnung der Feindseligkeiten, so werden von ihr, un
beschadet anderweitiger Vereinbarung, die im Gange befindlichen militärischen 
Unternehmungen nicht unterbrochen. 

Art. 8. Die Vertragsmächte sind einverstanden, unter Umständen, die 
dies gestatten, die Anwendung einer besonderen Vermittelung in folgender Form 
zu empfehlen: 

Bei ernsten, den Frieden gefährdenden Streitfragen wählt jeder der im 
Streite befindlichen Staaten eine Macht, die er mit der Aufgabe betraut, in un
mittelbare Verbindung mit der von der anderen Seite gewählten Macht zu treten, 
um den Bruch der friedlichen Beziehungen zu verhüten. 

Während der Dauer dieses Auftrags, die, unbeschadet anderweitiger Abrede, 
eine Frist von dreißig Tagen nicht überschreiten darf, stellen die streitenden 
Staaten jedes unmittelbare Benehmen über den Streit ein, welcher als ausschließ
lich den vermittelnden Mächten übertragen gilt. Diese sollen alle Bemühungen 
aufwenden, um die Streitfrage zu erledigen. 

Kommt es zum wirklichen Bruche der friedlichen Beziehungen, so bJeiben 
diese Mächte mit der gemeinsamen Aufgabe betraut, jede Gelegenheit zu benutzen, 
um den Frieden wiederherzustellen. 

Dritter Titel. Internationale Untersuchungskommissionen. 
Art. 9. Bei internationalen Streitigkeiten, die weder die Ehre noch wesent

liche Interessen berühren und einer verschiedenen Würdignng von Thatsachen 
entspringen, erachten die Vertragsmächte es für nützlich und wünschenswert, 
daß die Parteien, die sich auf diplomatischem Wege nicht haben einigen können, 
soweit es die Umstände gestatten, eine internationale Untersuchungskommission 
einsetzen mit dem Auftrage, die Lösung dieser Streitigkeiten zu erleichtern, in
dem sie durch eine unparteiische und gewissenhafte Prüfung die Tatfragen auf
klären. 

Art. 10. Die internationalen Untersuchungskommissionen werden durch 
besonderes Abkommen der streitenden Teile gebildet. 

Das Untersuchungsabkommen gibt die zu untersuchenden Tatsachen an; 
es bestimmt die Art und die Frist, in denen die Kommission gebildet wird, sowie 
den Umfang des Befugnisse der Kommissare. 

Es bestimmt gegebenen Falles ferner den Sitz der Kommission und die 
Befugnis, ihn zu verlegen, die Sprache, deren die Kommission sich bedienen 
wird, und die Sprachen, deren Gebrauch vor ihr gestattet sein soll, den Tag, bis 
zu dem jede Partei ihre Darstellung des Tatbestandes einzureichen hat, sowie 
überhaupt alle Punkte, worüber die Parteien sich geeinigt haben. 

Erachten die Parteien die Ernennung von Beisitzern für nötig. so bestimmt 
das Untersuchungsabko=en die Art ihrer Bestellung und den Umfang ihrer 
Befugnisse. 

Art. 11. Hat das Untersuchungsabkommen den Sitz der Kommission nicht 
bezeichnet, so hat diese ihren Sitz im Haag. 

Der einmal bestimmte Sitz kann von der Kommission nur mit Zustimmung 
der Parteien verlegt werden. 

Hat das Untersuchungs abkommen die zu gebrauchenden Sprachen nicht 
bestimmt. so wird darüber von der Kommission entschieden. 

Art.12. Sofern nicht ein anderes verabredet ist, werden die Untersuchungs
ko=issionen in der in den Artikeln 45, 57 dieses Abko=ens bezeichneten 
Weise gebildet. 

Art. 13. Im Falle des Todes, des Rücktritts oder der aus irgend einem Grunde 
stattfindenden Verhinderung eines Kommissars oder eines etwaigen Beisitzers 
erfolgt sein Ersatz in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise. 

Art. 14. Die Parteien haben das Recht, bei der Untersuchungskommission 
besondere Agenten zu bestellen mit der Aufgabe, sie zu vertreten und zwischen 
ihnen und der Kommission als Mittelspersonen zu dienen. 
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Sie sind außerdem berechtigt, Rechtsbeistände oder Anwälte, die sie ernennen, 
mit der Darlegung und Wahrnehmung ihrer Interessen vor der Kommission zu 
beauftragen. 

Art. 15. Das Internationale Bureau des Ständigen Schiedshofs dient den 
Kommissionen, die ihren Sitz im Haag haben, für die Bureaugeschäfte und hat 
sein Geschäftslokal und seine Geschäftseinrichtung den Vertragsmä.chten für die 
Tä.tigkeit der Untersuchungskommission zur Verfügung zu stellen. 

Art. 16. Hat die Kommission ihren Sitz anderswo als im Haag, so ernennt 
sie einen Generalsekretär, dessen Bureau ihr für die Bureaugeschäfte dient. 

Dem Bureauvorstande liegt es ob, unter der Leitung des Vorsitzenden die 
ä.ußeren Vorkehrungen für die Sitzungen der Kommission zu treffen, die Proto· 
kolle abzufassen und wä.hrend der Dauer der Untersuchung das Archiv auf
zubewahren, das später an das Internationale Bureau im Haag abzugeben ist. 

Art. 17. Um die Einsetzung und die Tätigkeit der Untersuchungskommis
sionen zu erleichtern, empfehlen die Vertragsmächte die nachstehenden Regeln, 
die auf das Untersuchungsverfahren Anwendung finden, soweit die Parteien 
nicht andere Regeln angenommen haben. 

Art.IS. Die Kommission soll die Einzelheiten des Verfahrens bestimmen, 
die weder in dem Untersuchungsabkommen noch in dem vorliegenden Abkommen 
geregelt sind; sie soll zu allen Förmlichkeiten schreiten, welche die Beweisaufnahme 
mit sich bringt. 

Art. 19. Die Untersuchung erfolgt kontradiktorisch. 
Zu den vorgesehenen Zeiten übermittelt jede Partei der Kommission und 

der Gegenpartei gegebenen Falles die Darlegungen über den Tatbestand und in 
jedem Falle die Akten, Schriftstücke und Urkunden, die sie zur Ermittelung 
der Wahrheit für nützlich erachtet, sowie eine Liste der Zeugen und Sachverstän
digen, deren Vernehmung sie wünscht. 

Art. 20. Die Kommission ist befugt, mit Zustimmung der Parteien sich 
zeitweilig an Orte zu begeben, wo sie dieses Aufklä.rungsmittel anzuwenden für 
nützlich erachtet, oder dorthin eins oder mehrere ihrer Mitglieder abzuordnen. 
Die Erlaubnis des Staates, auf dessen Gebiete zu der Aufklärung geschritten 
werden soll, ist einzuholen. 

Art. 21. Alle tatsächlichen Feststellungen und Augenscheinseinnahmen 
müssen in Gegenwart oder nach gehöriger Ladung der Agenten und Rechtsbei
stände der Parteien erfolgen. 

Art. 22. Die Kommission hat das Recht, von beiden Parteien alle Aus
künfte oder Aufklärungen zu verlangen, die sie für nützlich erachtet. 

Art. 23. Die Parteien verpflichten sich, der Untersuchungskommission in 
dem weitesten Umfange, den sie für möglich halten, alle zur vollständigen Kennt· 
nis und genauen Würdigung, der in Frage kommenden Tatsachen notwendigen 
Mittel und Erleichtemngen zu gewähren. 

Sie verpflichten sich, diejenigen Mittel, über welche sie nach ihrer inneren 
Gesetzgebung verfügen, anzuwenden, um das Erscheinen der vor die Kommission 
geladenen Zeugen und Sachverständigen, die sich auf ihrem Gebiete befinden, 
herbeizuführen. 

Sie werden, wenn diese nicht vor der Kommission erscheinen können, deren 
Vernehmung durch ihre zuständigen Behörden veranlassen. 

Art. 24. Die Kommission wird sich zur Bewirkung aller Zustellungen, die 
sie im Gebiet einer dritten Vertragsmacht herbeizuführen hat, unmittelbar an 
die Regierung dieser Macht wenden. Das gleiche gilt, wenn es sich um die Herbei
führung irgendwelcher Beweissaufnahmen an Ort und Stelle handelt. 

Die zu diesem Zweck erlassnenen Ersuchen sind nach Maßgabe derjenigen 
Mittel zu erledigen, über welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetz
gebung verfügt. Sie können nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie für 
geeignet hält, ihre Hoheitsrechte oder ihre Sicherheit zu gefährden. 

Auch steht der Kommission stets frei, die Vermittelung der Macht in An· 
spruch zu nehmen, in deren Gebiete sie ihren Sitz hat. 
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Art. 25. Die Zeugen und die Soohverständigen werden durch die Kommission 
auf Antrag der Parteien oder von Amts wegen geladen, und zwar in allen Fällen 
durch Vermittelung der Regierung des Staates, in dem sie sich befinden. 

Die Zeugen werden nooheinander und jeder für sich in Gegenwart der 
Agenten und Rechtsbeistände und in der von der Kommission bestimmten Reihen· 
folge vernommen. 

Art. 26. Die Vernehmung der Zeugen erfolgt durch den Vorsitzenden. 
Doch dürfen die Mitglieder der Kommission an jeden Zeugen die Fragen 

richten, die sie zur Erläuterung oder Ergänzung seiner Aussage oder zu ihrer 
Aufklärung über alle den Zeugen betreffenden Umstände für zweckdienlich er· 
oohten, soweit es zur Ermittelung der Wahrheit notwendig ist. 

Die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien dürfen den Zeugen in 
seiner Aussage nicht unterbrechen, noch irgend eine unmittelbare Anfrage an ihn 
richten; sie können aber den Vorsitzenden bitten, ergänzende Fragen, die sie für 
nützlich halten, dem Zeugen vorzulegen. 

Art. 27. Dem Zeugen ist es bei seiner Aussage nicht gestattet, einen ge· 
schriebenen Entwurf zu verlesen. Doch kann er von dem Vorsitzenden ermächtigt 
werden, Aufzeichnungen oder Urkunden zu benutzen, wenn die Natur der zu 
bekundenden Tatsachen eine solche Benutzung erheischt. 

Art. 28. über die Aussage des Zeugen wird während der Sitzung ein Proto· 
koll aufgenommen, das dem Zeugen vorgelesen wird. Der Zeuge darf dazu die 
ihm gut scheinenden Anderungen und Zusätze machen, die am Schlusse seiner 
Aussage vermerkt werden. 

Noohdem dem Zeugen seine ganze Aussage vorgelesen ist, wird er zur Unter· 
zeichnung aufgefordert. 

Art. 29. Die Agenten sind befugt, im Laufe oder am Schlusse der Unter· 
suchung der Kommission und der Gegenpartei solche Ausführungen, Anträge oder 
Sachdarstellungen schriftlich vorzulegen, die sie zur Ermittelung der Wahrheit 
für nützlich halten. 

Art. 30. Die Beratung der Kommission erfolgt nicht öffentlich und bleibt 
geheim. 

Jede Entscheidung ergehtnooh der Mehrheit der Mitglieder der Kommission. 
Die Weigerung eines Mitglieds, an der Abstimmung teilzunehmen, muß 

im Protokolle festgestellt werden. 
Art. 31. Die Sitzungen der K:ommission sind nur öffentlich und die Proto

kolle und Urkunden der Untersuchung werden nur veröffentlicht auf Grund eines 
mit Zustimmung der Parteien gefaßten K;ommissionsbeschlusses. 

Art.32. Nachdem die Parteien alle Aufklärungen und Beweise vorgetragen 
ha.ben und nachdem alle Zeugen vernommen worden sind, spricht der Vorsitzende 
den Schluß der Untersuchung aus; die Kommission vertagt sich, um ihren Bericht 
zu bera.ten und abzufassen. 

Art. 33. Der Bericht wird von allen Mitgliedern der Kommission unter
zeichnet. 

Verweigert ein Mitglied seine Unterschrift, so wird dies vermerkt; der Bericht 
bleibt gleichwohl gültig. 

Art. 34. Der Bericht der 'Kommission wird in öffentlicher Sitzung in Gegen
wart oder nach gehöriger Ladung der Agenten und Rechtsbeistände der Parteien 
verlesen. 

Jeder Partei wird eine Ausfertigung des Berichts zugestellt. 
Art. 35. Der Bericht der Kommission, der sich auf die Feststellung der 

Ta.tsoohen beschränkt, hat in keiner Weise die Bedeutung eines Schiedsspruchs. 
Er Iä.ßt den Parteien volle Freiheit in Ansehung der Folge. die dieser Feststellung 
zu geben ist. 

Art. 36. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten selbst und die Kosten der 
Kommission zu gleichem Anteile. 
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Vierter Titel. Internationale Schiedssprechung. 
Entes Kapliel. SchiedBweBen. 

Art. 37. Die internationale Schiedssprechung hat zum Gegenstande die 
Erledigung von Streitigkeiten zwischen den Staaten durch Richter ihrer Wahl 
auf Grund der Achtung vor dem Rechte. 

Die Anrufung der Schiedssprechung schließt die Verpflichtung in sich, 
sich nach Treu und Glauben dem Schiedsspruche zu unterwerfen. 

Art. 38. In Rechtsfragen und in erster Linie in Fragen der Auslegung oder 
der Anwendung internationaler Vereinbarungen wird die Schiedssprechung von 
den Vertra.gsmächten als das wirksamste und zugleich der Billigkeit am meisten 
entsprechende Mittel anerkannt, um die Streitigkeiten zu erledigen, die nicht 
auf diplomatischem Wege haben beseitigt werden können. 

Demzufolge wäre es wünschenswert, daß bei Streitigkeiten über die vor· 
erwähnten Fragen die Vertragsmächte eintretenden Falles die Schiedssprechung 
anrufen, soweit es die Umstände gestatten. 

Art. 39. Schiedsabkommen werden für bereits entstandene oder für etwa 
entstehende Streitverhältnisse abgeschlossen. 

Sie können sich auf alle Streitigkeiten oder nur auf Streitigkeiten einer 
bestimmten Art beziehen. 

Art. 40. Unabhängig von den a.llgemeinen und besonderen Verträgen, die 
schon jetzt den Vertragsmächten die Verpflichtung zur Anrufung der Schieds
sprechung auferlegen, behalten diese Mächte sich vor, neue a.llgemeine oder 
besondere übereinkommen abzuschließen, um die obligatorische Schiedssprechung 
auf alle Fälle auszudehnen, die ihr nach ihrer Ansicht unterworfen werden 
können. 

Zweites Kapitel. Ständiger SchiedBhof. 

Art.41. Um die unmittelbare Anrufung der Schiedssprechung für die 
internationalen Streitfragen zu erleichtern, die nicht auf diplomatischem Wege 
haben erledigt werden können, machen sich die Vertragsmächte anheischig, den 
Ständigen Schiedshof, der jederzeit zugänglich ist und, unbeschadet anderweitiger 
Abrede der Parteien, nach Maßgabe der in diesem Abkommen enthaltenen Be
stimmungen über das Verfahren tätig wird, in der ihm von der Ersten Friedens
konferenz gegebenen Einrichtung zu erhalten. 

Art. 42. Der Ständige Schiedshof ist für alle Schiedsfälle zuständig, Bofern 
nicht zwischen den Parteien über die Einsetzung eines besonderen Schiedsgerichts 
Einverständnis besteht. 

Art. 43. Der Ständige Schiedshof hat seinen Sitz im Ha.a.g. 
Ein Internationales Bureau dient dem Schiedshofe für die Buree.ugeschäfte. 

Es vermittelt die auf den Zusammentritt des Schiedshofs sich beziehenden Mit
teilungen; es hat das Archiv unter seiner Obhut und besorgt a.lle Verwaltungs
geschä.fte. 

Die Vertragsmächte machen sich anheischig, dem Bureau möglichst bald 
beglaubigte Abschrift einer jeden zwischen ihnen getroffenen Schiedsa.brede sowie 
eines jeden Schiedsspruchs mitzuteilen, der sie betrifft und durch besondere 
Schiedsgerichte erlassen ist. 

Sie machen sich anheischig, dem Bureau ebenso die Gesetze, a.llgemeinen 
Anordnungen und Urkunden mitzuteilen, die gegebenen Fa.lles die Vollziehung 
der von dem Schiedshof erlassenen Sprüche dartun. 

Art. 44. Jede Vertragsmacht benennt höchstens vier Personen von an
erkannter Sachkunde in Fragen des Völkerrechts, die sich der höchsten sittlichen 
Achtung erfreuen und bereit sind, ein Schiedsrichteramt zu übernehmen. 

Die so benannten Personen sollen unter dem Titel von Mitgliedern des Schieds
hofs in eine Liste eingetragen werden; diese soll allen Vertragsmächten durch 
das Bureau mitgeteilt werden. 

Jede Anderung in der Liste der Schiedsrichter wird durch das Bureau 
zur Kenntnis der Vertragsmächte gebracht. 

Zwei oder mehrere Mächte können sich über die gemeinschaftliche Be
nennung eines Mitglieds oder mehrerer Mitglieder verständigen. 
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Dieselbe Person kann von verschiedenen Mächten benannt werden. 
Die Mitglieder des Schiedshofs werden für einen Zeitraum von sechs Jahren 

ernannt. Ihre Wiederernennung ist zulässig. 
Im Falle des Todes oder des AUBScheidens eines Mitglieds des Schiedshofs 

erfolgt sein Ersatz in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise und für einen 
neuen Zeitraum von sechs Jahren. 

Art. 45. Wollen die Vertragsmächte sich zur Erledigung einer unter ihnen 
entstandenen Streitfrage an den Schiedshof wenden, so muß die Auswahl der Schieds· 
richter, welche berufen sind, das für die Entscheidung dieser Streitfrage zu· 
ständige Schiedsgericht zu bilden, aus der Gesamtliste der Mitglieder des Schieds· 
hofs erfolgen. 

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichts mittels Verständigung. 
der Parteien wird in folgender Weise verfahren: 

Jede Partei ernennt zwei Schiedsrichter, von denen nur einer ihr Staats· 
angehöriger sein oder unter den von ihr benannten Mitgliedern des Ständigen 
Schiedshofs ausgewählt werden darf. Diese Schiedsrichter wählen gemeinschaftlich 
einen Obmann. 

Bei Stimmengleichheit wird die Wahl des Obmanns einer dritten Macht 
anvertraut, über deren Bezeichnung sich die Parteien einigen. 

Kommt eine Einigung hierüber nicht zu stande, so bezeichnet jede Partei 
eine andere Macht, und die Wahl des Obmanns erfolgt durch die so bezeichneten 
Mächte in übereinstimmung. • 

Können sich diese heiden Mächte binnen zwei Monaten nicht einigen, so 
schlägt jede von ihnen zwei Personen vor, die aus der Liste der Mitglieder des 
Ständigen Schiedshofs, mit Ausnahme der von den Parteien benannten Mitglieder, 
genommen und nicht Staatsangehörige einer von ihnen sind. Das Los bestimmt, 
welche unter den so vorgeschlagenen Personen der Obmann sein soll. 

Art. 46. Sobald das Schiedsgericht gebildet ist, teilen die Parteien dem 
Bureau ihren Entschluß, sich an den Schiedshof zu wenden, den Wortlaut ihres 
Schiedsvertrags und die Namen der Schiedsrichter mit. 

Das Bureau gibt unverzüglich jedem Schiedsrichter den Schiedsvertrag 
und die Namen der übrigen Mitglieder des Schiedsgerichts bekannt. 

Das Schiedsgericht tritt an dem von den Parteien festgesetzten Tage zu· 
sammen. Das Bureau sorgt für seine Unterbringung. 

Die Mitglieder des Schiedsgerichts genießen wä.hrend der Ausübung ihres 
Amtes und außerhalb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und 
Befreiungen. 

Art. 47. Das Bureau ist ermächtigt, sein Geschäftslokal und seine Ge· 
schäftseinrichtung den Vertragsmächten für die Tätigkeit eines jeden besonderen 
Schiedsgerichts zur Verfügung zu stellen. 

Die Schiedsgerichtsbarkeit des Ständigen Schiedshofs kann unter den durch 
die allgemeinen Anordnungen festgesetzten Bedingungen auf Streitigkeiten zwi· 
sehen anderen Mächten als Vertragsmächten oder zwischen Vertragsmä.chten 
und anderen Mächten erstreckt werden, wenn die Parteien übereingekommen 
sind, diese Schiedsgerichtsbarkeit anzurufen. 

Art. 48. Die Vertragsmächte betrachten es als Pflicht, in dem Falle, wo 
ein ernsthafter Streit zwischen zwei oder mehreren von ihnen auszubrechen droht. 
diese daran zu erinnern, daß ihnen der Ständige Schiedshof offen steht. 

Sie erklären demzufolge, daß die Handlung, womit den im Streite befind· 
lichen Teilen die Bestimmungen dieses Abkommens in Erinnerung gebracht 
werden, und der im höheren Interesse des Friedens erteilte Rat, sich an den 
Ständigen Schiedshof zu wenden, immer nur als Betätigung guter Dienste angesehen 
werden dürfen. 

Im Falle eines Streites zwischen zwei Mächten kann stets eine jede von 
ihnen an das Internationale Bureau eine Note richten, worin sie erklärt, daß sie 
bereit sei, den Streitfall einer Schiedssprechung zu unterbreiten. 

Das Bureau hat die Erklä.rung sogleich zur Kenntnis der andern Macht 
zu bringen. 

v. Llazt, Völkerrecht. 10. Aufl. 30 
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Art. 49. Der Ständige Verwaltungsrat, der aus den im Haag beglaubigten 
diplomatischen Vertretern der Vertragsmächte und dem Niederländischen Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten als Vorsitzenden besteht, hat das Internationale 
Bureau unter seiner Leitung und Aufsicht. 

Der Verwaltungsrat erläßt seine Geschäftsordnung sowie alle sonst not· 
wendigen a.\lgemeinen Anordnungen. 

Er entscheidet alle Verwaltungsfragen, die sich etwa in Beziehung auf den 
Geschäftsbetrieb des Schiedshofs erheben. 

Er hat volle Befugnis, die Beamten und Angestellten des Bureaus zu ernennen, 
ihres Dienstes vorläufig zu entheben oder zu entlassen. 

Er setzt die Gehälter und Löhne fest und beaufsichtigt das Kassenwesen. 
Die Anwesenheit von neun Mitgliedern in den ordnungsmäßig berufenen 

Versammlungen genügt zur gültigen Beratung des Verwaltungsrats. Die Be· 
schlußfassung erfolgt nach Stimmenmehrheit. 

Der Verwaltungsrat teilt die von ihm genehmigten allgemeinen Anord· 
nungen unverzüglich den Vertragsmächten mit. Er legt ihnen jährlich einen 
Bericht vor über die Arbeiten des Schiedshofs. über den Betrieb der Verwaltungs. 
geschäfte und über die Ausgaben. Der Bericht enthält ferner eine Zusammen· 
stellung des wesentlichen Inhalts der dem Bureau von den Mächten auf Grund 
des Artikel 43 Abs. 3, 4 mitgeteilten Urkunden. 

Art. 50. Die Kosten des Bureaus werden von den Vertragsmächten nach 
dem für das Internationale Bureau des Weltpostvereins festgestellten Verteilungs. 
maßstabe getragen. 

Die Kosten, die den beitretenden Mächten zur Last fallen, werden von dem 
Tage an berechnet, wo ihr Beitritt wirksam wird. 

Drittes Kapitel. Schiedsverfahren. 

Art. 51. Um die Entwickelung der Schied.ssprechung zu fördern, haben 
die Vertragsmächte folgende Bestimmungen festgesetzt, die auf das Schieds· 
verfahren Anwendung finden sollen, soweit nicht die Parteien über andere Be· 
stimmungen übereingekommen sind. 

Art. 52. Die Mächte, welche die Schiedssprechung anrufen, unterzeichnen 
einen Schiedsvertrag, worin der Streitgegenstand, die Frist für die Ernennung 
der Schiedsrichter, die Form, die Reihenfolge und die Fristen für die im Artikel 63 
vorgesehenen Mitteilungen sowie die Höhe des von jeder Partei als Kostenvorschuß 
zu hinterlegenden Betrags bestimmt werden. 

Der Schiedsvertrag bestimmt gegebenen Falles ferner die Art der Ernennung 
der Schiedsrichter, alle etwaigen besonderen Befugnisse des Schiedsgerichts, dessen 
Sitz, die Sprache, deren es sich bedienen wird, und die Sprachen, deren Gebrauch 
vor ihm gestattet sein soll, sowie überhaupt alle Punkte, worüber die Parteien 
sich geeinigt haben. 

Art.53. Der Ständige Schiedshof ist für die Feststellung des Schiedsvertrags 
zuständig, wenn die Parteien darin einig sind, sie ihm zu überlassen. 

Er ist ferner auf Antrag auch nur einer der Parteien zuständig, wenn zu· 
vor eine Verständigung auf diplomatischem Wege vergeblich versucht worden 
ist und es sich handelt: 

1. um einen Streitfall, der unter ein nach dem Inkrafttreten dieses Ab· 
kommens abgeschloBBenes oder erneuertes allgemeines Schiedsabkommen fällt, 
sofern letzteres für jeden einzelnen Streitfall einen Schiedsvertrag vorsieht nnd 
dessen Feststellung der Zuständigkeit des Schiedshofs weder ausdrücklich noch 
stillschweigend entzieht. Doch ist, wenn die Gegenpartei erklärt, daß nach ihrer 
Auffa.ssung der Streitfall nicht zu den der obligatorischen Schiedssprechung unter· 
liegenden Streitfällen gehört, die Aurufung des Schied.shofs nicht zuläSBig, es sei 
denn, daß das Schiedsabkommen dem Schiedsgerichte die Befugnis zur Ent· 
scheidung dieser Vorfrage überträgt; 

2. um einen Streitfall, der aus den bei einer Macht von einer anderen Macht 
für deren Angehörige eingeforderten Vertragsschulden herrührt und für dessen 
Beilegung das Anerbieten schiedsgerichtlicher Erledigung angenommen worden 
ist. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Annahme unter der 
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Bedingung erfolgt ist, daß der Schiedsvertrag auf einem anderen Wege festgestellt 
werden soll. 

Art. 54. In den Fällen des vorstehenden Artikels erfolgt die Feststellung 
des Schiedsvertrags durch eine Kommission von fünf Mitgliedern, welche auf 
die im Artikel 45 Abs.3 bis 6 angegebene Weise bestimmt werden. 

Das fünfte Mitglied ist von Rechts wegen Vorsitzender der Kommission. 
Art. 55. Das Schiedsrichteramt kann einem einzigen Schiedsrichter oder 

mehreren Schiedsrichtern übertragen werden, die von den Parteien nach ihrem 
Belieben ernannt oder von ihnen unter den Mitgliedern des durch dieses Abkommen 
festgesetzten Ständigen Schiedshofs gewählt werden. 

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichts durch Verständigung 
der Parteien wird in der im Artikel 45 Aba. 3 bis 6 angegebenen Weise verfahren. 

Art. 56. Wird ein Souverän oder ein sonstiges Staatsoberhaupt zum Schieds. 
richter gewä.hlt, so wird das Schiedsverfahren von ihm geregelt. 

Art. 57. Der Obmann ist von Rechts wegen Vorsitzender des Schieds. 
gerichts. 

Gehört dem Schiedsgerichte kein Obmann an, so ernennt es selbst seinen 
Vorsitzenden., 

Art. 58. Im Falle der Feststellung des Schiedsvertrags durch eine Kom~ 
mission, so wie sie im Artikel 54 vorgesehen ist, soll, unbeschadet anderweitiger 
Abrede, die Kommission selbst das Schiedsgericht sein. 

Art. 59. Im Falle des Todes, des Rücktritts oder der aus irgend einem 
Grunde stattfindenden Verhinderung eines der Schiedsrichter erfolgt sein Ersatz 
in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise. 

Art. 60. In Ermangelung einer Bestimmung durch die Parteien hat das 
Schiedsgericht seinen Sitz im Haag. 

Das Schiedsgericht kann seinen Sitz auf dem Gebiet einer dritten Macht 
nur mit deren Zustimmung haben. 

Der einmal bestimmte Sitz kann von dem Schiedsgerichte nur mit Zustim· 
mung der Parteien verlegt werden. 

Art. 61. Hat der Schiedsvertrag die zu gebrauchenden Sprachen nicht 
bestimmt, so wird darüber durch das Schiedsgericht entschieden. 

Art. 62. Die Parteien haben das Recht, bei dem Schiedsgerichte besondere 
Agenten zu bestellen mit der Aufgabe, zwischen ihnen und dem Schiedsgericht 
als Mittelspersonen zu dienen. 

Sie sind außerdem berechtigt, mit der Wahrnehmung ihrer Rechte und 
Interessen vor dem Schiedsgerichte Rechtsbeistände oder Anwälte zu betrauen, 
die zu diesem Zwecke von ihnen bestellt werden. 

Die Mitglieder des Ständigen Schiedshofs dürfen als Agenten, Rechtsbeistände 
oder Anwälte nur zugunsten der Macht tätig sein, die sie zu Mitgliedern des Schieds· 
hofs ernannt hat. 

Art. 63. Da.'! Schiedsverfahren zerfällt regelmäßig in zwei gesonderte Ab· 
schnitte: da.'! schriftliche Vorverfahren und die Verhandlung. 

Das schriftliche Vorverfahren besteht in der von den betreffenden Agenten 
an die Mitglieder des Schiedsgerichts und an die Gegenpartei zu machenden Mit· 
teilung der Schriftsä.tze, der Gegenschriftsätze und der etwa weiter erforderlichen 
Rückäußerungen; die .Parteien fügen alle in der Sache in Bezug genommenen 
Aktenstücke und Urkunden bei. Diese Mitteilungen erfolgen unmittelbar oder 
durch Vermittelung des Internationalen Bureaus in der Reihenfolge und in den 
Fristen, wie solche durch den Schiedsvertrag bestimmt sind. 

Die im Schiedsvertrage festgesetzten Fristen können verlängert werden 
durch übereinkommen der Parteien oder durch das Schiedsgericht. wenn dieses 
es für notwendig erachtet, um zu einer gerechten Entscheidung zu gelangen. 

Die Verhandlung besteht in dem mündlichen Vortrage der Rechtsbehelfe 
der Parteien vor dem Schiedsgerichte. 

Art.6-J.. Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstück muß der anderen 
Partei in beglaubigter Abschrift mitgeteilt werden. 

Art. 65. Abgesehen von besonderen Umständen tritt das Schiedsgericht 
erst nach dem Schlusse des Vorverfahrens zusammen. 

30· 
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Art. 66. Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden geleitet. 
Sie erfolgt öffentlich nur, wenn ein Beschluß des Schiedsgerichts mit Zu

stimmung der Parteien dahin ergeht. 
über die Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen von Sekretären, 

die der Vorsitzende ernennt. Dieses Protokoll wird vom Vorsitzenden und einem 
der Sekretäre unterzeichnet; es hat allein öffentliche Beweiskraft. 

Art. 67. Nach dem Schlusse des Vorverfahrens ist das Schiedsgericht be
fugt, alle neuen Aktenstücke oder Urkunden von der Verhandlung auszuschließen, 
die ihm etwa eine Partei ohne Einwilligung der andern vorlegen will. 

Art. 68. Dem Schiedsgerichte steht es jedoch frei, neue Aktenstücke oder 
Urkunden, auf welche etwa die Agenten oder Rechtsbeistände der Parteien 
seine Aufmerksamkeit lenken, in Betracht zu ziehen. 

In diesem Falle ist das Schiedsgericht befugt, die Vorlegung dieser Akten
stüoke oder Urkunden zu verlangen, unbeschadet der Verpflichtung, der Gegen
partei davon Kenntnis zu geben. 

Art. 69. Das Schiedsgericht kann außerdem von den Agenten der Parteien 
die Vorlegung aller nötigen Aktenstüoke verlangen und alle nötigen Aufklä
rungen erfordern. Im Falle der Verweigerung nimmt das Schiedsgericht von 
ihr Vermerk. 

Art. 70. Die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien sind befugt, 
beim Schiedsgerichte mündlich alle Rechtsbehelfe vorzubringen, die sie zur Ver· 
teidigung ihrer Sache für nützlich halten. 

Art. 71. Sie haben das Recht, Einreden sowie einen Zwischenstreit zu er· 
heben. Die Entscheidungen des Schiedsgerichts über diese Punkte sind end· 
gültig und können zu weiteren Erörterungen nicht Anlaß geben. 

Art. 72 Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind befugt, an die Agenten 
und die Rechtsbeistände der Parteien Fragen zu richten und von ihnen Auf
klärungen über zweifelhafte Punkte zu erfordern. 

Weder die gestellten Fragen noch die von Mitgliedern des Sohiedsgerichts 
im Laufe der Verhandlung gemachten Bemerkungen dürfen als Ausdruck der 
Meinung des ganzen Schiedsgerichts oder seiner einzelnen Mitglieder angesehen 
werden. 

Art. 73. Das Schiedsgericht ist befugt, seine Zuständigkeit zu bestimmen, 
indem es den Schiedsvertrag sowie die sonstigen Staatsverträge, die für den Gegen
stand angeführt werden können, auslegt und die Grundsä.tze des Rechtes an
wendet. 

Art.74. Dem Schiedsgerichte steht es zu, auf das Verfahren sich beziehende 
Anordnungen zur Leitung der Streitsache zu erlassen, die Formen, die Reihen
folge und die Fristen zu bestimmen, in denen jede Partei ihre Schlußanträge zu 
stellen hat, und zu allen Förmlichkeiten zu schreiten, welche die Beweisaufnahme 
mit sich bringt. 

Art. 75. Die Parteien verpflichten sich, dem Schiedsgericht in dem weitesten 
Umfange, den sie für möglich halten, alle für die Entscheidung der Streitigkeit 
notwendigen Mittel zu gewähren. 

Art. 76. Das Schiedsgericht wird sich zur Bewirkung aller Zustellungen, 
die es im Gebiet einer dritten Vertragsrnacht herbeizuführen hat, unmittelbar 
an die Regierung dieser Macht wenden. Das gleiche gilt, wenn es sich um die 
Herbeiführung irgendwelcher Beweisaufnahmen an Ort und Stelle handelt. 

Die zu diesem Zwecke erlassenen Ersuchen sind nach Maßgabe derjenigen 
Mittel zu erledigen, über welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetz
gebung verfügt. Sie können nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie für 
geeignet hält, ihre Hoheitsrechte oder ihre Sicherheit zu gefährden. 

Auch steht dem Schiedsgerichte stets frei, die Vermitte1ung der Macht 
in Anspruch zu nehmen, in deren Gebiet es seinen Sitz hat . 

. Art. 77. Nachdem die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien alle 
Aufklärungen und Beweise zugunsten ihrer Sache vorgetragen haben, spricht 
der Vorsitzende den Schluß der Verhandlung aus. 

Art. 78. Die Beratung des Schiedsgerichts erfolgt nicht öffentlich und 
bleibt geheim. 
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Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der Mitglieder des Schieds· 
gerichts. 

Art. 79. Der Schiedsspruch ist mit Gründen zu versehen. Er enthält die 
Namen der Schiedsrichter und wird von dem Vorsitzenden und dem Bureau· 
vorstand oder dem dessen Tätigkeit wahrnehmenden Sekretär unterzeichnet. 

Art. 80. Der Schiedsspruch wird in öffentlicher Sitzung des Schiedsgerichts 
in Gegenwart oder nach gehöriger Ladung der Agenten und Rechtsbeistände 
der Parteien verlesen. 

Art. 81. Der gehörig verkiindete und den Agenten der Parteien zugestellte 
Schiedsspruch entscheidet das Streitverhältnis endgültig und mit Ausschließung 
der Berufung. 

Art. 82. Alle Streitfragen, die etwa zwischen den Parteien wegen der Aus· 
legung und der Ausführung des Schiedsspruchs entstehen, unterliegen, unbeschadet 
anderweitiger Abrede, der Beurteilung des Schiedsgerichts, das den Spruoh er· 
lassen hat. 

Art. 83. Die Parteien können sich im Schiedsvertrage vorbehalten, die 
Nachprüfung (Revision) des Schiedsspruchs zu beantragen. 

Der Antrag muß in diesem Falle, unbeschadet anderweitiger Abrede, bei 
dem Schiedsgericht angebracht werden, das den Spruch erlassen hat. Er kann 
nur auf die Ermittelung einer neuen Tatsache gegriindet werden, die einen ent· 
scheidenden Einfluß auf den Spruch auszuüben geeignet gewesen wäre und bei 
Schluß der Verhandlung dem Schiedsgerichte selbst und der Partei, welche die 
Nachprüfung beantragt hat, unbekannt war. 

Das Nachprüfungsverfahren kann nur eröffnet werden durch einen Be· 
schluß des Schiedsgerichts, der das Vorhandensein der neuen Tatsache ausdruck· 
lieh feststellt, ihr die im vorstehenden Absatze bezeichneten Merkmale zuerkennt 
und den .Antrag insoweit für zulässig erklärt. 

Der Schiedsvertrag bestimmt die Frist, innerhalb deren der Nachprüfungs. 
antrag gestellt werden muß. 

Art. 84. Der Schiedsspruch bindet nur die streitenden Parteien. 
Wenn es sich um die Auslegung eines Abkommens handelt, an dem sich 

noch andere Mächte beteiligt haben, als die streitenden Teile, so benachrichtigen 
diese rechtzeitig alle Signatarmächte. Jede dieser Mächte hat das Recht, sich 
an der Streitsache zu beteiligen. Wenn eine oder mehrere von ihnen von dieser 
Berechtigung Gebrauch gemacht haben, so ist die in dem Schiedsspruch ent· 
haltene Auslegung auch in Ansehung ihrer bindend. 

Art. 85. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten des Schieds· 
gerichts zu gleichem Anteile. 

Vierte. Kapitel. A.bgekürztes Schledsverfahreo. 

Art. 86. Um die Betätigung des Schiedswesens bei Streitigkeiten zu er· 
leichtern, die ihrer Natur nach ein abgekürztes Verfahren gestatten, stellen die 
Vertragsmächte die nachstehenden Regeln auf, die befolgt werden sollen, soweit 
nicht abweichende Abmachnngen bestehen, und unter dem Vorbehalte, daß 
geeigneten Falles die nicht widersprechenden Bestimmungen des dritten Kapitels 
zur Anwendung kommen. 

Art. 87. Jede der streitenden Parteien ernennt einen Schiedsrichter. Die 
beiden so bestellten Schiedsrichter wählen einen Obmann. Wenn sie sich hierüber 
nicht einigen, so schlägt jeder zwei Personen vor, die aus der allgemeinen Liste 
der Mitglieder des Ständigen Schiedshofs, mit Ausnahme der von den Parteien 
selbst benannten Mitglieder, genommen und nicht Staatsangehörige einer von 
ihnen sind; das Los bestimmt, welche unter den so vorgeschlagenen Personen 
der Obmann sein soll. 

Der Obmann sitzt dem Schiedsgerichte vor, das seine Entscheidungen nach 
Stimmenmehrheit fällt. 

Art. 88. In Ermangelung einer vorherigen Vereinbarung bestimmt das 
Schiedsgericht, sobald es gebildet ist, die Frist, binnen deren ihm die beiden 
Parteien ihre Schriftsätze einreichen müssen. 
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Art. 89. Jede Partei wird vor dem Schiedsgerichte durch einen Agenten 
vertreten; dieser dient als Mittelsperson zwischen dem Schiedsgericht und der 
Regierung, die ihn bestellt hat. 

Art. 90. Das Verfahren ist aUBBchließlich schriftlich. Doch hat jede Partei 
das Recht, das Erscheinen von Zeugen und Sachverständigen zu verlangen. Das 
Schiedsgericht ist seinerseits befugt, von den Agenten der beiden Parteien sowie 
von den Sachverständigen und Zeugen, deren Erscheinen es für nützlich hält, 
mündliche Aufklärungen zu verlangen. 

Fünfter Titel. Schlußbestimm ungen. 
Art. 91. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation für die Beziehungen 

zwischen den Vertragsmächten an die Stelle des Abkommens zur friedlichen Er· 
ledigung internationaler Streitfälle vom 29. Juli 1899. 

Art. 92. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeich· 
net wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati· 
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den andern Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den 
Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihneB zugleich 
bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 93. Die Mächte, die zur Zweiten Friedenskonferenz eingeladen worden 
sind, dieses Abkommen aber nicht gezeichnet haben, können ihm später bei· 
treten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen zur Zweiten Friedens· 
konferenz eingeladenen Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige wie der Bei· 
trittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die An· 
zeige erhalten hat. 

Art. 94. Die Bedingungen, unter denen die zur Zweiten Friedenskonferenz 
nicht eingeladenen Mächte diesem Abkommen beitreten können, sollen den Gegen. 
stand einer späteren Verständigung zwischen den Vertragsmächten bilden. 

Art. 95. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll üb",r diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. . 

Art.96. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung 
erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. 

Art. 97. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen. 
heiten geführtes Register soll den Tag der gemä.ß Artikel 92 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 



H. Abkommen (Eintreibung von Vertragsschulden). Vom 18. Okober 1907. 471 

Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 93 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 96 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter· 
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten auf 
diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

11. Abkommen, betreffend die Beschränkung der Anwendung von Gewalt 
bei der Eintreibung von Vertragsschulden. Vom 18. Oktober 1907.') 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
von dem Wunsche erfüllt, bewaffnete Streitigkeiten pekuniären Ursprungs, 

die aus einer bei der Regierung eines Landes von der Regierung eines anderen 
Landes für deren Angehörige eingeforderten Vertragsschuld herrühren, unter 
den Völkern zu verhüten, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen und haben 
zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Art. 1. Die Vertragsmächte sind übereingekommen, bei der Eintreibung 
von Vertraggschulden, die bei der Regierung eines Landes von der Regierung 
eines anderen Landes für deren Angehörige eingefordert werden, nicht zur Waffen
gewalt zu schreiten. 

Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn der Schuldnel'
staat ein Anerbieten schiedsgerichtlicher Erledigung ablehnt oder unbeantwortet 
läßt oder im Falle der Annahme den Abschluß des Schiedsvertrags vereitelt oder 
nach dem Schiedsverfahren dem Schiedsspruche nicht nachkommt. 

Art. 2. Man ist ferner übereingekommen, daß die im Abs. 2 des vorstehenden 
Artikels erwähnte Schiedssprechung dem im Titel IV Kapitel 3 des Haager Ab· 
kommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle vorgesehenen 
Verfahren unterworfen sein soll. In Ermangelung besonderer Abreden der Par· 
teien entscheidet der Schiedsspruch über den Grund des Anspruchs, über die Höhe 
der Schuld sowie über die Zeit und die Art der Zahlung. 

Art. 3. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet 
wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 

1) Ratifiziert von Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, österreich· Ungarn, 
Dänemark Grossbritannien Mexiko, den Niederlanden, Russland und Salvador. Dazu Vorbehalt 
der Vereinigten Staaten vo:' Amerika (R. G. BI. 1910 S. 379)_ - Nachtrliglich haben ratifiziert oder 
Bind beigetreten: Nlkaragna (R. G. BI. 1910 S.3S2; mit Vorbehalt.), China (R. G_ BI. ~910 S.457), 
Haiti (R. G. BI. 1910 S_ 673), Siam (daselbst), Norwegen (R. G. BI. 1910 S. 1092), Frankreich (R. G. BI. 
1910 S.11':5) Guatemala (R. G. BI. 1911 S.193; mit Vorbehalt), Panama (R- G. BI. 1911 S_ 914), 
Portugal (R. G. BI. 1911 S_ 972), Japan (R- G. BI. 1912 S. 169), Spanien (R. G. BI. 1913 S. 293), Liberia 
(R- G. BI. 1914 S.83). 
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Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 4. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab
kommen später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mächten beglaubigte Abschrift der Anzeige wie der Bei
trittsurkunde übersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die Anzeige 
erhalten hat. 

Art. 5. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 6. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklä.rung allen anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung er
halten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Nieder
lande eingegangen ist. 

Art. 7. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten geführtes Register soll den Tag der gemä.ß Artikel 3 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 4 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 6 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertragsmächten a.uf 
diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

III. Abkommen über den Beginn der Feindseligkeiten. Vom 18. Oktober 1907. 1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
in der Erwägung, daß es für die Sicherheit der friedlichen Beziehungen von 

Wert ist, wenn die Feindseligkeiten nicht ohne vorausgehende Benachrichtigung 
beginnnen, 

daß es gleichfalls von Wert ist, wenn der Kriegszustand unverzüglich den 
neutralen Mächten angezeigt wird, 

von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schließen, 
haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 

1) Ratifiziert von Deutschland, den Vereinigten staaten von Amerika, o.terreicb-Ungam, 
BoUvien, Grossbrltannien, Mexiko, den Niederlanden, Russland, Salvador und Schweden. Nacbtriglldl 
haben ratifiziert oder Bind beigetreten: Nlkaragua (R. G. BI. 1910 8.382), China (R. G. BI. 1910 8.467), 
Haiti (R. G. BI. 1910 8.673), Siam (daselh6t), Schweiz (R. G. BI. 1910 S. 918), Belgien (R. G. BI. 11110 
S. 992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S. 1092), Frankreich (B.. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. BI. 
1911 8.193), Panama, (R. G. BI. 1911 S. 914), Portugal (R. G. BI. 1911 S.972), lapan (R. G. BI. UI12 
S. 169), Rumlinlen (R. G. BI. 1912 S. 257), Luxemburg (R. G. BI. 1912 S. 581), Spanien (R. G. BI. uns 
8.293), Brasilien (R.G. BI. 1914 8.20), Liberia (R. G. BI. 1914. 8. S3). 
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welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Art.1. Die Vertragsmächte erkennen an, daß die Feindseligkeiten unter 
ihnen nicht beginnen dürfen ohne eine vorausgehende unzweideutige Benachrich. 
tigung, die entweder die Form einer mit Gründen versehenen Kriegserklärung 
oder die eines Ultimatums mit bedingter Kriegserklärung haben muß. 

Art. 2. Der Kriegszustand ist den neutralen Mächten unverzüglich anzu. 
zeigen und wird für sie erst nach Eingang einer Anzeige wirksam, die auch auf 
te1egraphischem Wege erfolgen kann. Jedoch können sich die neutralen Mächte 
auf das Ausbleiben der Anzeige nicht berufen, wenn unzweifelhaft feststeht, daß 
sie den Kriegszustand tatsächlich gekannt haben. 

Art. 3. Der Artikel I dieses Abkommens wird wirksam im Falle eines Krieges 
zwischen zwei oder mehreren Vertragsmächten. 

Der Artikel 2 ist verbindlich in den Beziehungen einer kriegführenden 
Vertragsmacht und den neutralen Mächten, die gleichfalls Vertragsmächte sind. 

Art. 4. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeich· 
net wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie 
der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur 
Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, 
die dem Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 
In den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art.5. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen 
später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei ihre Beitrittsurkunde zu über· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich an· 
geben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 6. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer: Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 7. Sollte einer der hohen vertragschließenden Teile dieses Abkommen 
kündigen wollen, so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande 
erklärt werden, die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen 
Mächten mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Er· 
klärung erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die s~e er· 
klärt hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der NIeder· 
lande eingegangen ist. 

Art. 8. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen· 
heiten geführtes Register soll den Tag der gemä.ß Artikel 4 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 5 Abs.2) oder von der Kündigung (Artikel 7 
Abs. 1) eingegangen sind. 
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Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Untersohriften versehen. 

Geschehen im Haag a.m achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter· 
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden 
sollen. 

(Unterschriften) 

IV. Abkommen,lbetreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrlegs. 
Vom 18. Oktober 1007.1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
in der Erwägung, daß bei allem Bemühen, Mittel zu suchen, um den Frieden 

zu sichern und bewaffnete Streitigkeiten zwischen den Völkern zu verhüten, es 
doch von Wichtigkeit ist, auch den Fall ins Auge zu fassen, wo ein Ruf zu den 
Waffen durch Ereignisse herbeigeführt wird, die ihre Fürsorge nicht hat abwenden 
können, 

von dem Wunsche beseelt, selbst in diesem äußersten Fa.lle den Interessen 
der Menschlichkeit und den sich immer steigernden Forderungen der Zivilisation 
zu dienen, 

in der Meinung, daß es zu diesem Zwecke von Bedeutung ist, die allgemeinen 
Gesetze und Gebräuche des Krieges einer Durchsicht zu unterziehen, sei es, um 
sie näher zu bestimmen, sei es, um ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie 
soviel wie möglich von ihrer Schärfe verlieren, 

haben eine Vervollständigung und in gewissen Punkten eine bestimmtere Fas
sung des Werkes der Ersten Friedenskonferenz für nötig befunden, die im An
schluß an die Brüsseler Konferenz von 1874, ausgehend von den durch eine weise 
und hochherzige Fürsorge eingegebenen Gedanken, Bestimmungen zur Fest
stellung und Regelung der Gebräuche des Landkriegs angenommen hat. 

Nach der Auffassung der hohen vertragschließenden Teile sollen diese Be
stimmungen, deren Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die Leiden 
des Krieges zu mildern, soweit es die militärischen Interessen gestatten, den 
Kriegführenden als allgemeine Richtschnur für ihr Verhalten in den Beziehungen 
untereinander und mit der Bevölkerung dienen. 

Es war indessen nicht möglich, sich schon jetzt über Bestimmungen zu 
einigen, die sich auf a.lle in der Praxis vorkommenden Fälle erstrecken. 

Andererseits konnte es nicht in der Absicht der hohen vertragschließenden 
Teile liegen, daß die nicht vorgesehenen Fälle in Ermangelung einer schriftlichen 
Abrede der willkürlichen Beurteilung der militärischen Befehlshaber überlassen 
bleiben. 

Solange, bis ein vollständigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden kann, 
halten es die hohen vertragschließenden Teile für zweckmäßig, festzusetzen, 
daß in den Fällen, die in den Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ord
nung nicht einbegriffen sind, die Bevölkerung und die Kriegführenden unter 
dem Schutze und der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrechts bleiben, wie 
sie sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, 
aus den Gesetzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen 
Gewissens. 

1) Ratifiziert von Deutscbland, den Vereinigten 8taaten von Amerika, Osterreich-Unpra, 
Bolivien, Dänemark, Grossbritannien, Mexiko, den Niederlanden, Russland, 8alvador und 8chweden. 
Vorbehalt Deutschlands (zu Art. 44), Osterrelch·Ungarna (zu Art. 44), RU88IaD.ds (m Art. 44). - Nach
trliglich haben ratifiziert oder sind beigetreten: Nlkaragua (R. G. BI. 1910 8.382), HaIti (R. G. BI. 
1910 8. 673), Siam (dsselbst), Schweiz (R. G. BI. 1910 S. 1118), BelgIen (R. G. BI. 1910 8.1192), Nor
wegen (R. G. BI. 1910 8. 1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. BI. 11111 8.1118), 
Panama (R. G. BI. 1911 8.914), Portugal (R. G. BI. 8.972), Japan (R. G. BI. 1912 S.1811), Ruminiflll 
(R. G. BI. 1912 S.527), Kuba (R. G. BI. 11112 8.801), Luxemburg (R. G. BI. 1912 8.531), BraslIiflll 
(R. G. BI. 19H 8.20), Liberia (R. G .BI. 11114 8.83). 
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Sie erklären, daß namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen Ord· 
nung in diesem Sinne zu verstehen sind. 

Die hohen vertragschließenden Teile, die hierüber ein neues Abkommen 
abzuschließen wünschen, haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Art. I. Die Vertragsmächte werden ihren Landheeren Verhaltungsmaß. 
regeln geben, welche der dem vorliegenden Abkommen beigefügten Ordnung der 
Gesetze und Gebrä.uche des Landkriegs entsprechen. 

Art. 2. Die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten Ordnung sowie 
des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten An. 
wendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sä.mtlich Vertragspa.rteien sind. 

Art. 3. Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen der bezeichneten Ord· 
nung verletzen sollte, ist gegebenen Falles zum Schadensersatze verpflichtet. 
Sie ist für alle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht 
gehörenden Personen begangen werden. 

Art. 4. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation für die Beziehungen 
zwischen den Vertragsmächten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899, 
betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs. 

Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft für die Beziehungen zwischen 
den Mächten, die es unterzeichnet haben, die aber das vorliegende Abkommen 
nicht gleichermaßen ratifizieren sollten. 

Art. 5. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati· 
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwä.hnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 6. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Abkommen 
später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich an· 
geben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 7. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 8. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglau~igte Abschr~ft der Erklärung allen ~de.ren M.ii:?hten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgtbt, an welohem Tage 81e die Erklarung 
erhalten hat. 
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Die Kündigung soll nUT in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklä.rt 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. 

Art. 9. Ein im Niederländisohen Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 5 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 6 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 8 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu 
nehmen und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neuzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zu der Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden 
Ilollen. 

(Unterschriften) 

Anlage zum Abkommen. 
Ordnung der Gesetze und Gebräuche- des Landkriegs. 

Erster Abschnitt. Kriegführende. 
Ente. Kapitel. Begriff des Kriegführenden. 

Art. 1. Die Gesetze, die Rechte und die Pflichten des Krieges gelten nicht 
nur für das Heer, sondern auch für die Milizen und Freiwilligen-Korps, wenn 
sie folgende Bedingungen in sich vereinigen: 

1. daß jemand an ihrer Spitze steht, der für seine Untergebenen verant-
wortlich ist, 

2. daß sie ein bestimmtes aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen, 
3. daß sie die Waffen offen führen und 
4. daß sie bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebrä.uche des Krieges 

beobachten. 
In den Ländern, in denen Milizen oder Freiwilligen-Korps das Heer oder' 

einen Bestandteil des Heeres bilden, sind diese unter der Bezeichnung "Heer" 
ein begrifffen. 

Art. 2. Die Bevölkerung eines nicht besetzten Gebiets, die beim Heran
nahen des Feindes aus eigenem Antriebe zu den Waffen greift, um die eindrin
genden Truppen zu bekämpfen, ohne Zeit gehabt zu haben, sich nach Artikel 1 
zu organisieren, wird als kriegführend betrachtet, wenn sie die Waffen offen 
führt und die Gesetze und Gebräuohe des Krieges beobachtet. 

Art. 3. Die bewaffnete Macht der Kriegsparteien kann sich zusammen
setzen aus Kombattanten und Nichtkombattanten. Im Falle der Gefangennahme 
durch den Feind haben die einen wie die anderen Anspruch auf Behandlung als 
Kriegsgefangene. 

Zweites Kapitel. Kriegsgefangene. 

Art. 4. Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen Re
gierung, aber nicht der Gewalt der Personen oder der Abteilungen, die sie gefangen 
genommen haben. 

Sie sollen mit Menschliohkeit behandelt werden. 
Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigentum mit Ausnahme 

von Waffen, Pferden und Schriftstücken militärischen Inhalts. 
Art. 5. Die Kriegsgefangenen können in Städten, Festungen, Lagern oder 

an anderen Orten untergebracht werden mit der Verpflichtung, sich nicht über 
eine bestimmte Grenze hinaus zu entfernen; dagegen ist ihre Einschlie8ung nur 
statthaft als unerläßliche Sicherungsmaßregel und nur während der Dauer der 
diese Maßregel notwendig machenden Umstände. 
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Art. 6. Der Staat ist befugt, die Kriegsgefangenen mit Ausnahme der 
Offiziere nach ihrem Dienstgrad und nach ihren Fähigkeiten als Arbeiter zu ver
wenden. Diese Arbeiten dürfen nicht übermäßig sein und in keiner Beziehung 
zu den Kriegsuntemehmungen stehen. 

Den Kriegsgefangenen kann gestattet werden, Arbeiten für öffentliche 
Verwaltungen oder für Privatpersonen oder für ihre eigene Rechnung auszu
führen. 

Arbeiten für den Staat werden nach den Sätzen bezahlt, die für Militär
personen des eigenen Heeres bei Ausführung der gleichen Arbeiten gelten, oder, 
falls solche Sätze nicht bestehen, nach einem Satze, wie er den geleisteten Arbeiten 
entspricht. 

Werden die Arbeiten für Rechnung anderer öffentlicher Verwaltungen 
oder für Privatpersonen ausgeführt, so werden die Bedingungen im Einverständ
nisse mit der Militärbehörde festgestellt. 

Der Verdienst der Kriegsgefangenen soll zur Besserung ihrer Lage ver
wendet und der überschuß nach Abzug der Unterhaltungskosten ihnen bei der 
Freil88BUDg ausgezahlt werden. 

Art. 7. Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen befinden, 
hat für ihren Unterhalt zu sorgen. 

In Ermangelung einer besonderen Verständigung zwischen den Krieg
führenden sind die Kriegsgefangenen in Beziehung auf Nahrung, Unterkunft 
und Kleidung auf demselben Fuße zu behandeln wie die Truppen der Regierung, 
die sie gefangen genommen hat. 

Art. 8. Die Kriegsgefangenen unterstehen den Gesetzen, Vorschriften und 
Befehlen, die in dem Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich befinden. 
Jede Unbotmä.ßigkeit kann mit der erforderlichen Strenge geahndet werden. 

Entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, bevor es ihnen 
gelungen ist, ihr Heer zu erreichen, oder bevor sie das Gebiet verlassen haben, 
das von den Truppen, welche sie gefangen genommen hatten, besetzt ist, unter
liegen disziplinarischer Bestrafung. 

Kriegsgefangene, die nach gelungener Flucht von neuem gefangen genommen 
werden, können für die frühere Flucht nicht bestraft werden. 

Art. 9. Jeder Kriegsgefangene ist verpllichtet, auf Befragen seinen wahren 
Namen und Dienstgrad anzugeben; handelt er gegen diese Vorschrift, so können 
ihm die Vergünstigungen, die den Kriegsgefangenen seiner Klasse zustehen, 
entzogen werden. 

Art. 10. Kriegsgefangene können gegen Ehrenwort freigelassen werden, 
wenn die Gesetze ihres Landes sie dazu ermächtigen; sie sind alsdann bei ihrer 
persönlichen Ehre verbunden, die übernommenen Verpflichtungen sowohl ihrer 
eigenen Regierung als a.uch dem Staate gegenüber, der sie zu Kriegsgefangenen 
gemacht hat, gewissenhaft zu erfüllen. 

Ihre Regierung ist in solchem Falle verpllichtet, keinerlei Dienste zu ver
langen oder anzunehmen, die dem gegebenen Ehrenworte widersprechen. 

Art. 11. Ein Kriegsgefangener kann nicht gezwungen werden, seine Frei
lassung gegen Ehrenwort anzunehmen; ebensowenig ist die feindliche Regierung 
verpflichtet, dem Antrag eines Kriegsgefangenen auf Entlassung gegen Ehren
wort zu entsprechen. 

Art. 12. Jeder gegen Ehrenwort entlassene Kriegsgefangene, der gegen 
den Staat, dem gegenüber er die Ehrenverpllichtung eingegangen i~t, oder gegen 
dessen Verbündete die Waffen trägt und wieder ergriffen wird, verhert das Recht 
der Behandlung als Kriegsgefangener und kann vor Gericht gestellt werden. 

Art. 13. Personen, die einem Heere folgen, ohne ihm unmittelbar anzu· 
gehören, wie Kriegskorrespondenten, Zeitungsberichterstatter, Marke~nder ~nd 
Lieferanten haben wenn sie in die Hand des Feindes geraten und diesem Ihre 
Festhaltung zwec~äßig erscheint, das Recht auf Behandlung als Kriegsgefangene, 
vorausgesetzt, daß sie sich im Besitz eines Ausweises der Militärbehörde des 
Heeres befinden, das sie begleiteten. 



478 Schlußakte der Zweiten Intem&tionalen Friedenskonferenz (1907). 

Art.14. Bei Ausbruche der Feindseligkeiten wird in jedem der kriegführen
den Staaten und eintretenden Falles in den neutralen Staaten, die Angehörige 
eines der Kriegführenden in ihr Gebiet aufgenommen haben, eine Auskunftstelle 
über die Kriegsgefangenen errichtet. Diese ist berufen, alle die Kriegsgefangenen 
betreffenden Anfragen zu beantworten, und erhält von den zuständigen Dienst
stellen alle Angaben über die Unterbringung und deren Wechsel, über Freilassungen 
gegen Ehrenwort, über Austausch, über Entweichungen, über Aufnahme in die 
Hospitäler und über Sterbefälle sowie sonstige Auskünfte, die nötig -sind, um 
über jeden Kriegsgefangenen ein Personalblatt anzulegen und auf dem laufenden 
zu erhalten. Die Auskunftstelle verzeichnet auf diesem Personalblatte die Matrikel
nummer, den Vor- und Zunamen, das Alter, den Heimatsort, den Dienstgrad, 
den Truppenteil, die Verwundungen, den Tag und Ort der Gefangennahme, der 
Unterbringung, der Verwundungen und des Todes sowie alle besonderen Be
merkungen. Das Personalblatt wird nach dem Friedensschlusse der Regierung 
des anderen Kriegführenden übermittelt. 

Die Auskunftstelle sammelt ferner alle zum persönlichen Gebrauche dienen
den Gegenstände, Wertsachen, Briefe usw., die auf den Schlachtfeldern gefunden 
oder von den gegen Ehrenwort entlassenen, ausgetauschten, entwichenen oder 
in Hospitälern oder Feldlazaretten gestorbenen Kriegsgefangenen hinterlassen 
werden, und stellt sie den Berechtigten zu. 

Art. 15. Die Hilfsgesellschaften für Kriegsgefangene, die ordnungsmä.ßig 
nach den Gesetzen ihres Landes gebildet worden sind und den Zweck verfolgen, 
die Vermittler der mildtätigen Nächstenhilfe zu sein, erhalten von den Krieg
führenden für sich und ihre ordnungsmäßig beglaubigten Agenten jede Erleich
terung innerhalb der durch die militärischen Erfordernisse und die Verwaltungs
vorschrüten gezogenen Grenzen, um ihre menschenfreundlichen Bestrebungen 
wirksam ausführen zu können. Den Delegierten dieser Gesellschaften kann auf 
Grund einer ihnen persönlich von der Militärbehörde erteilten Erlaubnis und 
gegen die schrütliche Verpflichtung, sich allen von dieser etwa erlassenen Ordnungs
und Polizeivorschriften zu fügen, gestattet werden, Beihilfen an den Unter
bringungsstellen sowie an den Rastorten der in die Heimat zurückkehrenden 
Gefangenen zu verteilen. 

Art. 16. Die AuskunftsteIlen genießen Portofreiheit. Briefe, Postanwei
sungen, Geldsendungen und Postpakete, die für die Kriegsgefangenen bestimmt 
sind oder von ihnen abgesandt werden, sind sowohl im Lande der Aufga.be, aJs 
auch im Bestimmungsland und in den Zwischenlä.ndern von a.llen Postgebühren 
befreit. 

Die als Liebesgaben und Beihilfen für Kriegsgefangene bestimmten Gegen
stände sind von a.llen Eingangszöllen und anderen Gebühren sowie von den Fracht
kosten auf Sta.a.t,seisenbahnen befreit. 

Artl7. Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe Besoldung, wie sie den 
Offizieren gleichen Dienstgrads in dem Lande zusteht, wo sie gefangen gehalten 
werden; ihre Regierung ist zur Erstattung verpflichtet 

Art.IS. Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion mit 
Einschluß der Teilnahme am Gottesdienste volle Freiheit gelBBSeIl unter der 
einzigen Bedingung, daß sie sich den Ordnungs- und Polizeivorschriften der Militär
behörde fiigen. 

Art. 19. Die Testamente der Kriegsgefangenen werden unter denselben 
Bedingungen entgegengenommen oder errichtet wie die der Militärpersonen 
des eigenen Heeres. 

Das gleiche gilt für die Sterbeurkunden sowie für die Beerdigung von Kriegs· 
gefangenen, wobei deren Dienstgrad und Rang zu berücksichtigen ist. 

Art. 20. Nach dem Friedensschlusse sollen die kriegsgefangenen binnen 
kürzester Frist in ihre Heimat entlassen werden. 

Drittel Kapitel. Kranke und Verwundete. 

Art. 21. Die Pflichten der Kriegführenden in Ansehung der Beha.ndlung 
von Kranken und Verwundeten bestimmen sich nach dem Genfer Abkommen. 
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Zweiter Abschnitt. Feindseligkeiten. 
Erstes KapiteL Mittel zur Schädigung des Feindes, Belagerungen und 

Beschießunllen. 
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Art. 22. Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl 
der }fittei zur Schädigung des Feindes. 

Art. 23. Abgesehen von den durch Sondervertrage aufgestellten Verboten, 
ist namentlich untersagt: 

a) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen, 
b) die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feind. 

lichen Volkes oder Heeres, 
c) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehr· 

losen Feindes, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat, 
d) die Erklärung, daß kein Pardon gegeben wird, 
e) der Gebrauch von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, 

unnötig Leiden zu verursachen, 
f) der Mißbrauch der Parlamentärflagge, der Nationalflagge oder der mili

tärischen Abzeichen oder der Uniform des Feindes sowie der besonderen 
Abzeichen des Genfer Abkommens, 

g) die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums außer in den 
Fällen, wo diese Zerstörung oder Wegnahme durch die Erfordernisse 
des Krieges dringend erheischt wird, 

h) die Aufbehung oder zeitweilige Außerkraftsetzung der Rechte und For
derungen von Angehörigen der Gegenpartei oder die Ausschließung 
ihrer Klagbarkeit. 

Den Kriegführenden ist ebenfalls untersagt, Angehörige der Gegenpartei 
zur Teilnahme an den Kriegsuntemehmungen gegen ihr Land zu zwingen; dies 
gilt auch für den Fall, daß sie vor Ausbruch des Krieges angeworben waren. 

Art. 24. Kriegslisten und die Anwendung der notwendigen Mittel, um sich 
Nachrichten über den Gegner und das Gelände zu verschaffen, sind erlaubt. 

Art. 25. Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder 
Gebäude, mit welchen Mitteln es auch sei, anzugreifen oder zu beschießen. 

Art. 26. Der Befehlshaber einer angreüenden Truppe 8011 vor Beginn der 
Beschießung, den Fall eines Sturmangriffs ausgenommen, alles was an ihm liegt 
tun, um die Behörden davon zu benachrichtigen, 

Art. 27. Bei Belagerungen und Beschießungen sollen alle erforderlichen 
Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der Wissen· 
schaft und der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäude, die geschichtlichen Denk· 
mäler, die Hospitäler und Sammelplätze für Kranke und Verwundete soviel wie 
möglich zu schoflen, vorausgesetzt, daß sie nicht gleichzeitig zu einem militärischen 
Zwecke Verwendung finden. 

Pflicht der Belagerten ist es, diese Gebäude oder Sammelplätze mit deut
lichen besonderen Zeichen zu versehen und diese dem Belagerer vorher bekannt· 
zugeben. 

Art. 28. Es ist untersagt, Städte oder Ansiedelungen, selbst wenn sie im 
Sturme genommen sind, der Plünderung preiszugeben. 

Zweites Kapitel. Spione. 

Art. 29. Als Spion gilt nur, wer heimlich oder unter falschem Vor~and 
in dem Operationsgebiet eines Kriegführenden Nachrichten einzieht oder emzu
ziehen sucht in der Absicht, sie der Gegenpartei mitzuteilen. 

Demgemäß sind Militärpersonen in Unilorm, die in das Operationsgebiet 
des feindlichen Heeres eingedrungen sind, um sich Nachrichten zu verschaffen, 
nicht als Spione zu betrachten. Desgleichen gelten nicht als Spione: Militär
personen und Nichtmilitärpersonen, die den ihnen erteilten Auftrag, Mitteilungen 
an ihr eigenes oder an das feindliche Heer zu überbringen, offen ausführen. Dahin 
gehören ebenfalls Personen, die in Luftschiffen befördert werden, um Mitteilungen 
zu überbringen oder um überhaupt Verbindungen zwischen den verschiedenen 
Teilen eines Heeres oder eines Gebiets aufrechtzuerhalten. 
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Art. 30. Der auf der Tat ertappte Spion kann nioht ohne vorausgegangenes 
Urteil bestraft werden. 

Art. 31. Ein Spion, weloher zu dem Heere, dem er angehört, zurüokgekehrt 
ist und spä.ter vom Feinde gefangen genommen wird, ist als Kriegsgefangener 
zu behandeln und kann für früher begangene Spionage nioht verantwortlioh ge
macht werden. 

Drittes Kapitel. Parlamentäre. 

Art. 32. Als Parlamentär gilt, wer von einem der Kriegführenden bevoll
mächtigt ist, mit dem anderen in Unterhandlungen zu treten, und sich mit der 
weißen Fahne zeigt. Er hat Anspruch auf Unverletzliohkeit, ebenso der ihn 
begleitende Trompeter, Hornist oder Trommler, Fahnenträger und Dolmetscher. 

Art.33. Der Befehlshaber, zu dem ein Parlamentär gesandt wird, ist nioht 
verpfliohtet, ihn unter allen Umständen zu empfangen. 

Er kann alle erforderliohen Maßregeln ergreUen, um den Parlamentär zu 
verhindern, seine Sendung zur Einziehung von Nachriohten zu benutzen. 

Er ist berechtigt, bei vorkommendem Mißbrauohe den Parlamentär zeit
weilig zurückzubehalten. 

Art. 34. Der Parlamentär verliert seinen Anspruoh auf Unverletzliohkeit, 
wenn der bestimmte, unwiderlegbare Beweis vorliegt, daß er seine bevorrechtigte 
Stellung dazu benutzt hat, um Verrat zu üben oder dazu anzustiften. 

Vierte, Kapitel. Kapitulationen. 

Art. 35. Die zwisohen den absohließenden Parteien vereinbarten Kapitu
lationen sollen den Forderungen der militärisohen Ehre Rechnung tragen. 

Einmal abgesohlossen, sollen sie von beiden Parteien gewissenhaft beobachtet 
werden. 

Fünftel Kapitel. WaffenBtlllstand. 

Art. 36. Der Waffenstillstand unterbrioht die Kriegsuntemehmungen 
kraft eines wechselseitigen übereinkommens der Kriegsparteien. Ist eine bestimmte 
Dauer nicht vereinbart worden, so köunen die Kriegsparteien jederzeit die Feind
seligkeiten wieder aufnehmen, doch nur unter der Voraussetzung, daß der Feind, 
gemäß den Bedingungen des Waffenstillstandes, rechtzeitig benachrichtigt wird. 

Art. 37. Der Waffenstillstand kaun ein allgemeiner oder ein örtlich be
grenzter sein. Der erstere unterbricht die Kriegsunternehmungen der krieg
führenden Staaten allenthalben, der letztere nur für bestimmte Teile der krieg
führenden Heere und innerhalb eines bestimmten Bereichs. 

Art. 38. Der Waffenstillstand muß in aller Form und rechtzeitig den zu
ständigen Behörden und den Truppen bekanntgemacht werden. ·Die Feindselig
keiten sind sofort nach der Bekanntmachung oder zu dem festgesetzten Zeitpunkt 
einzustellen. 

Art. 39. Es ist Sache der abschließenden Parteien, in den Bedingungen 
des Waffenstillstandes festzusetzen, welche Beziehungen etwa auf dem Kriegs
schauplatze mit der Bevölkerung und untereinander staathaft sind. 

Art. 40. Jede schwere Verletzung des Waffenstillstandes durch eine der 
Parteien gibt der anderen das Recht, ihn zu kündigen und in dringenden Fällen 
sogar die Feindseligkeiten unverzüglich wieder aufzunehmen. 

Art.41. Die Verletzung der Bedingungen des Waffenstillstandes durch 
Privatpersonen, die aus eigenem Antriebe handeln, gibt nur das Recht, die Be
strafung der Schuldigen und gegebenen Falles einen Ersatz für den erlittenen 
Schaden zu fordern. 

Dritter Abschnitt. Militä.rische Gewalt auf besetztem feindlichen 
Gebiete. 

Art. 42. Ein Gebiet gilt als besetzt, wenn es sich tatsächlich in der Gewalt 
des feindlichen Heeres befindet. 

Die Besetzung erstreckt sich nur auf die Gebiete, wo diese Gewalt her
gestellt ist und ausgeübt werden kann. 
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Art. 43. Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des 
Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkeh· 
rungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche 
Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwin· 
gendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze. 

Art. 44. Einem Kriegführenden ist es untersagt, die Bevölkerung eines 
besetzten Gebiets zu zwingen, Auskünfte über das Heer des anderen Kriegführenden 
oder über dessen Verteidigungsmittel zu geben. 

Art. 45. Es ist untersagt, die Bevölkerung eines besetzten Gebiets zu zwingen, 
der feindlichen Macht den Treueid zu leisten. 

Art. 46. Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und 
das Privateigentum sowie die religiösen überzeugungen und gottesdienstlichen 
Handlungen sollen geachtet werden. 

Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. 
Art. 47. Die Pründerung ist ausdrücklich untersagt. 
Art. 48. Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiete die zugunsten 

des Staates bestehenden Abgaben, Zölle und Gebühren, so soll er es möglichst 
nach Maßgabe der für die Ansetzung und Verteilung geltenden Vorschriften tun; 
es erwächst damit für ihn die Verpflichtung, die Kosten der Verwaltung des be· 
setzten Gebiets in dem Umfange zu tragen, wie die gesetzmäßige Regierung 
hierzu verpflichtet war. 

Art. 49. Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiet außer den im 
vorstehenden Artikel bezeichneten Abgaben andere Auflagen in Geld, BO darf 
dies nur zur Deckung der Bedürfnisse des Heeres oder der Verwaltung dieses 
Gebiets geschehen. 

Art. 50. Keine Strafe in Geld oder anderer Art darf über eine ganze Be· 
völkerung wegen der Handungen einzelner verhängt werden, für welche die 
Bevölkerung nicht als mitverantwortlich angesehen werden kann. 

Art. 51. Zwangsauflagen köunen nur auf Grund eines schriftlichen Befehls 
und unter Verantwortlichkeit eines selbständig kommandierenden Generals er· 
hoben werden. 

Die Erhebung soll so viel wie möglich nach den Vorschriften über die An· 
setzung und Verteilung der bestehenden Abgaben erfolgen. 

Uber jede auferlegte Leistung wird den Leistungspflichtigen eine Empfangs. 
bestätigung erteilt. 

Art. 52. Naturalleistungen und Dienstleistungen können von Gemeinden 
oder Einwohnern nur für die Bedürfnisse des Besetzungsheers gefordert werden. 
Sie müssen im Verhältnisse zu den Hilfsquellen des Landes stehen und solcher 
Art sein, daß sie nicht für die Bevölkerung die Verpflichtung enthalten, an Kriegs· 
unternehmungen gegen ihr Vaterland teilzunehmen. 

Derartige Natural· und Dienstleistungen können nur mit Ermächtigung 
des Befehlshabers der besetzten Ortlichkeit gefordert werden. 

Die Naturalleistungen sind so viel wie möglich bar zu bezahlen. Anderen· 
falls sind dafür Empfangsbestätigungen auszustellen; die Zahlung der geschuldeten 
Summen soll möglichst bald bewirkt werden. 

Art. 53. Das ein Gebiet besetzende Heer kann nur mit Beschlag belegen: das 
bare Geld und die Wertbestände aes Staates sowie die dem Staate zustehenden ein· 
treibbaren Forderungen, die Waffenniederlagen, Beförderungsmittel, Vorrats· 
hä.user und Lebensmittelvorräte sowie überhaupt alles bewegliche Eigentum 
des Staates, das geeignet ist, den Kriegsunternehmungen zu dienen .. 

Alle Mittel, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft zur WeItergabe von 
Nachrichten und zur Beförderung von Personen oder Sachen dienen, mit Aus
nahme der durch das Seerecht geregelten Fälle, sowie die Waffenniederlagen und 
überhaupt jede Art von Kriegsvorräten können, selbst wenn sie Privatpersonen 
gehören, mit Beschlag belegt werden. Bem Friedensschlusse müssen sie aber 
zurückgegeben und die Entschädigungen geregelt werden. 

Art. 54. Die unterseeischen Kabel, die ein besetztes Gebiet mit einem 
neutralen Gebiete verbinden, dürfen nur im Falle unbedingter Notwendigkeit 

v. Li8Zt, Völkerrecht. 10. Auf). 81 
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mit Beschlag belegt oder zerstört werden. Beim FriedeIlBBchlusse mÜB8en sie 
gleichfaJIs zurückgegeben und die Entschädigungen geregelt werden. 

Art. 55. Der besetzende Staat hat sich nur als Verwalter und Nutznießer 
der öffentlichen Gebäude. Liegenschaften, Wälder und landwirtschaftlichen Be· 
triebe zu betrachten, die dem feindlichen Staate gehören und sich in dem besetzten 
Gebiete befinden. Er soll den Bestand dieser Güter erhalten und sie nach den Regeln 
des Nießbrauchs verwalten. 

Art. 56. Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der 
Wohltätigkeit, dem Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten 
Anstalten, auch wenn diese dem Staate gehören, ist als Privateigentum zu be· 
handeln. 

Jede Beschlagnahme, jede absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von 
dera.rtigen Anlagen, von geschichtlichen Denkmälern oder von Werken der Kunst 
und Wissenschaft ist untersagt und soll geahndet werden. . 

V. Abkommen, betreffend die Rechte und Pntchten der neutralen Mächte 
und Personen im Falle eines Landkriegs. Vom 18. Oktober 1907.1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
in der Absicht, die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines 

Landkriegs genauer festzustellen und die Lage der a.uf neutra.les Gebiet geflüchteten 
Angehörigen einer Kriegsmacht zu regeln, 

sowie von dem Wunsche geleitet, den Begriff des Neutralen zu bestimmen, 
in Erwartung der Zeit, wo es möglich sein wird, die Lage neutraler Privatpersonen 
in ihren Beziehungen zu den Kriegführenden im ganzen zu regeln, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen und haben 
demzufolge zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnungen der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Enm. Kapitel. Rechte und Pflichten der neutralen MIchte. 

Art. 1. Das Gebiet der neutralen Mächte ist unverletzlich. 
Art. 2. Es ist den Kriegführenden untersagt, Truppen oder Munitions

oder Verpflegungskolonnen durch das Gebiet einer neutralen Macht hindurch
zuführen. 

Art. 3. Es ist den Kriegführenden gleicherma.ßen untersagt: 
a) auf dem Gebiet einer neutralen Macht eine funkentelegraphische Station 

einzurichten oder sonst irgend eine Anlage, die bestimmt ist, einen Ver
kehr mit den kriegführenden Land- oder Seestreitkräften zu vermitteln; 

b) irgend eine Einrichtung dieser Art zu benutzen, die von ihnen vor dem 
Kriege auf dem Gebiete. der neutralen Macht zu einem ausschließlich 
militärischen Zwecke hergestellt und nicht für den öffentlichen Nach· 
richtendienst freigegeben worden ist. 

Art. 4. Auf dem Gebiet einer neutralen Macht dürfen zugunsten der Krieg
führenden weder Korps von Kombattanten gebildet noch Werbestellen eröffnet 
werden. 

Art. 5. Eine neutrale Macht darf auf ihrem Qebiete keine der in den Artikeln 2 
bis 4 bezeichneten Handlungen dulden. 

Sie ist nur dann verpflichtet, Handlungen, die der Neutralität zuwider
laufen, zu bestrafen, wenn diese Handlungen auf ihrem eigenen Gebiete began
gen sind. 

1) Ratiflrlert von Dentsch\&nd, den Vereinigten 8taaten von Amerilra, Ooterreich-Ungam, 
Bolivien, Dänemark, Mexiko, den Niederlanden, RusRland, 8alvador und 8chweden. - Nl\chtriglich 
haben ratifiziert odersind beigetreten: Nlkaragua (R. G. BI. 1910 8. M2), C'hIna (R. G. BI. 1910 8. 457), 
Rafti eR. G. BI. 1910 8.673), 8lam (daselbst). Schweiz (R. G. BI. 1910 8.913 , Belgien (R. G. BI. 1910 
8.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 8. 1092), Frankreich eR. G. BI. 1910 8. 1105), Guatemala (R. G. BI. 
1911 9. 193), Panama (R. G. BI. 1911 8. 914), Portugal (R. G. BI. 1911 8.972), Japan (R. G. BI. 1912 
8. 169), RumlInIen (R. G. BI. 1912 8.257). Kuba (R. G. BI. 1912 8.801), Luxemburg eR. G. BI. 1912. 
8. 531), 8pan1en (R. G. BI. 1914 8.20). Liberia eR. G. BI. 1914 8. 83). 
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Art. 6. Eine neutrale Macht ist nicht dafür verantwortlich, daß Leute 
einzeln die Grenze überschreiten, um in den Dienst eines Kriegführenden zu treten. 

Art. 7. Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für Rechnung des 
einen oder des anderen Kriegführenden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von 
Waffen, Munition und überhaupt von allem, was für ein Heer oder eine Flotte 
nützlich sein kann, zu verhindern. 

Art. 8. Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, für Kriegführende die 
Benutzung von Telegraphen. oder Fernsprechleitungen sowie von Anlagen für 
drahtlose Telegraphie, gleichviel ob solche ihr selbst oder ob sie Gesellschaften 
oder Privatpersonen gehören, zu untersagen oder zu beschränken. 

Art. 9. Alle Beschränkungen oder Verbote, die von einer neutralen Macht 
in Ansehung der in den Artikeln 7, 8 erwähnten Gegenstände angeordnet werden, 
sind von ihr auf die Kriegführenden gleichmäßig anzuwenden. 

Die neutrale Macht hat darüber zu wachen, daß die gleiche Verpflichtung 
von den Gesellschaften oder Privatpersonen eingehalten wird, in deren Eigen. 
tum sich Telegraphen. oder Fernsprechleitungen oder Anlagen für drahtlose 
Telegraphie befinden. 

Art. 10. Die Tatsache, daß eine neutrale Macht eine Verletzung ihrer Neu· 
tralität selbst mit Gewalt zurückweist, kann nicht als eine feindliche Handlung 
angesehen werden. 

Zweites Kapitel. Bei Neutralen untergebrachte Angehörige einer Kriegsmacht und 
In Pflege befindliche Verwundete. 

Art. 11. Die neutrale Macht, auf deren Gebiet Truppen der kriegführenden 
Heere übertreten, muß sie möglichst weit vom Kriegsschauplatz unterbringen. 

Sie kann sie in Lagern verwahren und sie auch in Festungen oder in anderen 
zu diesem Zwecke geeigneten Orten einschließen. 

Es hängt von ihrer Entscheidung ab, ob Offiziere, die sich auf Ehrenwort 
verpflichten, das neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen, frei gelassen 
werden können. 

Art. 12. In Ermangelung einer besonderen Vereinbarung hat die neutrale 
Macht den bei ihr untergebrachten Personen Nahrung, Kleidung und die durch 
die Menschlichkeit gebotenen Hilfsmittel zu gewähren. 

Die durch die Unterbringung verursachten Kosten sind nach dem Friedens· 
schlusse zu ersetzen. 

Art. 13. Die neutrale Macht, die entwichene Kriegsgefangene bei sich auf· 
nimmt, wird diese in Freiheit lassen. Wenn sie ihnen gestattet, auf ihrem Gebiete 
zu verweilen, so kann sie ihnen den Aufenthaltsort anweisen. 

Die gleiche Bestimmung findet Anwendung auf die Kriegsgefangenen, die 
von den Truppen bei ihrer Flucht auf das Gebiet der neutralen Macht mitgeführt 
werden. 

Art. 14. Eine neutrale Macht kann den Durchzug von Verwundeten oder 
Kranken der kriegführenden Heere durch ihr Gebiet gestatten, doch nur unter 
dem Vorbehalte, daß die zur Beförderung benutzten Züge weder Kriegspersonal 
noch Kriegsmaterial mit sich führen. Die neutrale Macht ist in einem solchen 
Falle verpflichtet, die erforderlichen Sicherheits· und Aufsichtsmaßregeln zu 
treffen. 

Die der Gegenpartei angehörenden Verwundf'ten oder Kranken, die unter 
solchen Umständen von einem der Kriegführenden auf neutrales Gebiet gebracht 
werden, sind von der neutralen Macht derart zu bewachen, daß sie an den Kriegs· 
unternehmungen nicht wieder teilnehmen können. Diese Macht hat die gleichen 
Verpflichtungen in Ansehung der ihr anvertrauten Verwundeten oder Kranken 
des anderen Heeres. 

Art. 15. Das Genfer Abkommen gilt auch für die im neutralen Gebiet unter· 
gebrachten Kranken und Verwundeten. 

Drittes K8plt~l. Neutrale Personen. 

Art. 16. Als Neutrale sind anzusehen die Angehörigen eines an dem Kriege 
nicht beteiligten Staates. 

Art. 17. Eine Neutraler kann sich auf seine Neutralität nicht berufen: 
31* 
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a) wenn er feindliche Handlungen gegen einen Kriegführenden begeht; 
b) wenn er Handlungen zugunsten eines Kriegführenden begeht, insbeson

dere wenn er freiwillig Kriegsdienste in der bewaffneten Macht einer 
der Parteien nimmt. 

In einem solchen Fa.l\e darf der Neutrale von dem Kriegführenden, dem 
gegenüber er die Neutralität außer acht gelassen hat, nioht strenger behandelt 
werden, als ein Angehöriger des anderen kriegführenden Staates wegen der gleichen 
Tat behandelt werden kann. 

Art. 18. Als Handlungen zugunsten eines Kriegführenden im Sinne des 
Artikel 17 b sind nicht anzusehen 

a) die übernahme von Lieferungen oder die Bewilligung von Darlehen 
an einen Kriegführenden, vorausgesetzt, daß der Lieferant oder Dar
leiher weder im Gebiete der anderen Partei noch in dem von ihr besetzten 
Gebiete wohnt und daß auch die Lieferungen nicht aus diesen Gebieten 
herrühren; 

b) die Leistung von polizeilichen oder Zivilverwaltungsdiensten. 

Viertes Kapitel. EiBenbahnmaterial. 

Art. 19. Das aus dem Gebiet einer neutralen Macht herrührende Eisen
bahnmaterial, das entweder dieser Macht oder Gesellschaften oder Privatpersonen 
gehört und als solches erkennbar ist, darf von einem Kriegführenden nur in dem 
Falle und in dem Maße, in dem eine gebieterische Notwendigkeit es verlangt. 
angefordert und benutzt werden. Es muß möglichst bald in das Herkunftsland 
zurückgesandt werden. 

Desgleichen kann die neutrale Macht im Falle der Not das aus dem Ge
biete der kriegführenden Macht herrührende Material in entsprechendem Umfange 
festhalten und benutzen. 

Von der einen wie von der anderen Seite soll eine Entschädigung nach Ver
hältllÜ! des benutzten Materials und der Dauer der Benutzung gezahlt werden_ 

Fünftes Kaplte1. Schlußb •• thnmungen_ 

Art. 20. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen Vertr&g8-
mächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertrags
parteien sind. 

Art. 21. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, da.s von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigenAngelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifika.tionsurkunden erfolgen mittels einer 
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratüikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 22. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab
kommen später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 23. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
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dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und 
für die später ra.tifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem 
die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem 
Beitritt erhalten hat. 

Art. 24. Sollte eine der Vertragsmächte 4lieses Abkommen kündigen wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung 
erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er. 
klä.rt ha.t, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Nieder
lande eingega.ngen ist. 

Art. 25. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 21 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die An
zejgen von dem Beitritt (Artikel 22 Abs.2) oder von der Kündigung (Artikel 24 
Abs.l) eingegangen sind. 

Jede Vertragsma.cht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubgte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertBieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden 
sollen_ 

(Unterschriften) 

VL Abkommen über die Behandlung der feindlichen Kauffahrteischiffe 
beim Ausbruche der Feindseligkeiteu. Vom 18. Oktober 1907.1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
von dem \Vunsche erfüllt, den internationalen Handel gegen die überraschun

gen des Krieges zu sichern, und gewillt, der neueren übung gemäß soweit wie 
möglich Handelsunternehmungen zu schützen, die vor dem Ausbruche der Feind
seligkeiten in gutem Glauben eingegangen und in der Ausführung begriffen sind, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben 
zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, na.chdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und ge
höriger :I<'orm befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen 
sind: 

Art. 1. Befindet sich ein Kauffahrteischiff einer der kriegführenden Mächte 
beim Ausbruche der Feindseligkeiten in einem feindlichen Hafen, so ist es er
wünscht, daß ihm gestattet wird, unverzüglich oder binnen einer ihm zu ver
gönnenden ausreichenden Frist frei auszulaufen und, mit einem Passierscheine 
versehen, unmittelbar seinen Bestimmungshafen oder einen soustigen, ihm be
zeichneten Ha.fen aufzusuchen. 

Das gleiche gilt für ein Schiff, das seinen letzten Abfahrtshafen vor dem 
Beginne ~ Krieges verlassen hat und ohne Kenntnis der Feindseligkeiten einen 
feindlichen Ha.fen anläuft. 

1 Ratifl,lert von Deutschland, Osterr~ich-Ungarn, Dänemark, Grossbritannien, Mexiko, den 
Niederlanden, Russland; Salvador und Schweden. Dabei Vorbehalte des deutschen Reichs (zu Art. 3 
und Art. 4, Abs. 2 • Russland (ebenso). - Nachträglich haben mUtidert oder sind beigetreten: Nlkara
gna (R. G. BI. 1910 S.382), Haiti (R. G. BI. 1910 S.673), Siam (daselbstl, Schweiz (R. G. BI. 1910 
S. 9131, Belgien IR. G. BI. 1910 8.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 8.1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 
8.1105), Guatemala (R. G. BI. 1911 S.193), Panama (R. G. BI. 1911 S. 914), Portugal (R. G. BI. 1911 
S. 972), J'apan (R. G. BI 1912 S. 169), Rumänien (R. G. BI. 1912 S. 257), Kuba (R. G. BI. 1912 S. 801), 
Luxemburg (R. G. BI. 1912 S_ (31), Spanien (R. G_ BI. 1918 S.293), Braslllen (R. G. BI. 1914 8. 20), 
Liberia (R. G. BI. 1914 S.83). 
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Art. 2. Ein Kauffahrteischiff, das infolge höherer Gewalt den feindlichen 
Hafen nicht binnen der im vorstehenden Artikel erwähnten Frist hat verlassen 
können oder dem das Auslaufen nicht gestattet worden ist, darf nicht eingezogen 
werden. 

Der Kriegführende darf es nur entweder unter der Verpflichtung, es nach 
dem Kriege ohne Entschädigung zurückzugeben, mit Beschlag belegen oder gegen 
Entschädigung für sich anfordern. 

Art. 3. Die feindlichen Kauffahrteischiffe, die ihren letzten Abfahrtshafen 
vor dem Beginne des Krieges verlassen haben und in Unkenntnis der Feind
seligkeiten auf See betroffen werden, dürfen nicht eingezogen werden. Sie unter
liegen nur entweder der Beschlagnahme unter der Verpflichtung, daß sie nach 
dem Kriege ohne Entschädigung zurückgegeben werden, oder der Anforderung 
oder selbst Zerstörung gegen Entschädigung und unter der Verpflichtung, daß 
für die Sicherheit der Personen und die Erhaltung der Schiffspapiere gesorgt wird. 

Sobald diese Schiffe einen Hafen ihres Landes oder einen neutralen Hafen 
berührt haben, sind sie den Gesetzen und Gebräuchen des Seekriegs unter
worfen. 

Art.4. Die feindlichen Waren, die sich an Bord der in den Artikeln 1, 2 
bezeichneten Schiffe befinden, unterliegen ebenfalls, zusammen mit dem Schiffe 
oder allein, entweder der Beschlagnahme, wobei sie nach dem Kriege ohne Ent
schädigung zurückzugeben sind, oder der Anforderung gegen Entschädigung. 

Das gleiche gilt für Waren, die sich an Bord der im Artikel 3 bezeichneten 
Schiffe befinden. 

Art. 5. Dieses Abkommen erstreckt sich nicht auf solche Kauffahrtei
schiffe, deren Bau ersehen läßt, daß sie zur Umwandlung in Kriegsschiffe be
stimmt sind. 

Art. 6. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich 
Vertragsparteien sind. . 

Art. 7. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratüiziert werden. 
Die Ratüikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratüikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeich
net wird. 

Die spä.teren Hinterlegungen von Ratüikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schrütlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrüt des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Absat7.es wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 8. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab
kommen später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 9. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung a.ufgenommen ist, 
und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nach
dem· die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von 
ihrem Beitritt erhalten ha.t. 
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Art. 10. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
80 soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklä.rung allen anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekauntgibt, an welchem Tage sie die Erklä.rung 
erhalten hat. 

Die Kündigung 8011 nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er
klärt hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Nieder· 
lande eingegangen ist. 

Art.lI. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen. 
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 7 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 8 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artkel 10 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag a.m achtzehnten Oktober neuzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter· 
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden 
sollen. 

(Unter~chriften) 

VII. Abkommen über die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegs
scbiffe. Vom 18. Oktober 1907. 1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, us\\'o 
in der Erwägung, daß es im Hinblick auf die Einreihung von Schiffen der 

Handelsmarine in die Kriegsflotten zur Zeit eines Krieges wünschenswert ist, 
die Bedingungen festzustellen, unter denen eine solche Maßregel vorgenommen 
werden kann, 

daß jedoch in Ermangelung einer Einigung der Vertragsmächte darüber, ob 
die Umwandlung von Kauffahrteischiffen in Kriegsschiffe auf hoher See statt
finden darf, die Frage wegen des Ortes der Umwandlung bestehendem Einver
ständnisse zufolge außer Betracht bleiben und durch die nachstehenden Regeln 
in keiner Weise berührt werden soll, 

von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schließen, 
haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Art. 1. Kein Kauffahrteischiff, das in ein Kriegsschiff umgewandelt ist, 
ha.t die mit dieser Eigenschaft verbundenen Rechte und Verpflichtungen, wenn 
es nicht dem direkten Befehle, der unmittelbaren Aufsicht und der Verantwort
lichkeit der Macht, deren Fla.gge es führt, unterstellt ist. 

Art. 2. Die in Kriegsschiffe umgewandelten Kauffahrteischiffe müssen die 
äußeren Abzeichen der Kriegsschiffe ihres Heimatlandes tragen. 

Art. 3. Der Befehlshaber muß im Staatsdienste stehen und von der zu· 
ständigen Staatsgewalt ordnungsmäßig bestellt sein. Sein Name muß in der Rang
liste der Kriegsmarine stehen. 

Art. 4. Die Mann~chaft muß den Regeln der militärischen Disziplin unter
worfen sein. 

1) Ratifiziert von Deutschland, Osterreich· Ungarn, Dänemark, Grossbritaunien, Mexiko, den 
Niederlanden Rnssland Salvador und Schweden. - NachträgliCh haben ratifiziert oder sind bei· 
getreten: Nikaragua (R. G. BI. 1910 S.382), HaIti (R. G. BI. 1910 S.673), Siam (daselbst), Schweiz 
(R. G. BI. 1910 S. 913), Belgien (R. G. BI. 1910 S.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S. 1092), Frankreich 
(R. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G BI. 1911 S.193), Panama (R. G. BI. 1911 S.914), Portugal 
(R. G. BI. 1911 S.972) Japan (R. G. BI. 1922 S.109), Rumänien (R. G. BI. 1912 S.267), Luxemburg 
(R. G. BI. 1912 S 531),'Spanlen (R. G. BI. 1913 S. 293), Brasilien (R. G. BI. 1914 S. 20), Liberia IR. G. BI. 
1914 8.83). . 
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Art. 5. Jedes in ein Kriegsschiff umgewandelte Kauffahrteischiff hat bei 
seinen Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges zu beobachten. 

Art. 6. Der Kriegführende, der ein Kauffahrteischiff in ein Kriegsschiff 
umwandelt, muß diese Umwandlung möglichst baJ.d auf der Liste seiner Kriegs. 
schiffe vermerken. 

Art. 7. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich 
Vertrags parteien sind. 

Art. 8. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati· 
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 9. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab
kommen später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhaJ.ten hat. 

Art. 10. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhaJ.ten hat. 

Art. 11. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
80 soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung a.l1en anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung er
halten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er
klärt hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Nieder
lande eingegangen ist. 

Art. l~. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 8 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 9 Aba. 2) oder von der Kündigung (Artikelll 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden Bollen. 

(Unterschriften) 
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vm. Abkommen über die Legung von unterseeischen selbsttätigen Kontakt. 
minen. Vom 18. Oktober 1907.1) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
ausgehend von dem Grundsatze der Freiheit der Seestraßen, die allen Nationen 

offenstehen, 
in der Erwägung, daß, wenn bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge die Ver

wendung unterseeischer selbsttätiger Kontaktminen nicht untersagt werden 
kann, es doch von Wert ist, ihren Gebrauch einzuschränken und zu regeln, um 
die Härten des Krieges zu mildern und soweit wie möglich der f.riedlichen Schiffahrt 
diejenige Sicherheit zu gewähren, auf welche sie auch bei bestehendem Kriege 
Anspruch hat, 

in Erwartung der Zeit, wo es möglich sein wird, den Gegenstand in einer Art 
zu regeln, die den davon berührten Interessen jede wünschenswerte Gewähr 
bietet, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben 
zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Art.1. Es ist untersagt: 
1. unverankerte selbsttätige Kontaktminen zu legen, außer wenn diese 

so eingerichtet sind, daß sic spätestens eine Stunde, nachdem der sie 
Legende die Aufsicht über sie verloren hat, unschädlich werden; 

2. verankerte selbsttätige Kontaktminen zu legen, wenn diese nicht un
schädlich werden, sobald sie sich von ihrer Verankerung losgerissen 
haben; 

3. Torpedos zu verwenden, wenn diese nicht unschädlich werden, nachdem 
sie ihr Ziel verfehlt haben. 

Art. 2. Es ist untersagt, vor den Küsten und den Häfen des Gegners selbst
tätige Kontaktminen zu legen zu dem alleinigen Zwecke, die Handelsschiffahrt zu 
unterbinden. 

Art. 3. Bei der Verwendung von verankerten selbsttätigen Kontaktminen 
sind für die Sicherheit der friedlichen Schiffahrt alle möglichen Vorsichtsmaßregeln 
zu treffen. 

Die Kriegführenden verpflichten sich, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, 
daß diese Minen nach Ablauf eines begrenzten Zeitraums unschädlich werden; 
auch verpflichten sie sich, falls ihre überwachung aufhört, die gefährlichen Gegen
den den Schiffahrtskreisen, sobald es die militärischen Rücksichten gestatten, 
durch eine Bekanntmachung zu bezeichnen, die auch den Regierungen auf diplo. 
matischem Wege mitzuteilen ist. 

Art. 4. Jede neutrale Macht, die vor ihren Künsten selbsttätige Kontakt. 
minen legt, soll dieselben Regeln beobachten und dieselben Vorsichtsmaßregeln 
treffen, wie sie den Kriegführenden zur Pflicht gemacht sind. 

Die neutrale Macht muß durch eine vorgängige Bekanntmachung die Gegen. 
den, wo selbsttätige Kontaktminen gelegt werden sollen, zur Kenntnis der Schiff
fa.hrtekreise bringen. Diese Bekanntmachung soll den Regierungen schleunigst 
auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Art. 5. Die Vertragsmii.chte verpflichten sich, nach Beendigung des Krieges 
alJee was an ihnen liegt zu tun, um, jede auf ihrer Seite, die gelegten Minen zu 
beseitigen. 

Was die verankerten selbsttätigen Kontaktminen betrüft, welche einer 
der Kriegführenden längs den Küsten des anderen gelegt hat, so soll deren Lage 

1) Ratifiziert· von Deutschland, den Vereinigten 8taaten von Amerika, Ost erreich-Ungarn, 
Dlinemark Grossbritannieu Mexiko, den Niederlanden und 8alvador. Dabei Vorbehalt des deutschen 
Reiche (Art.2l Grossbritaniuens. - Nachträglich haben ratifiziert oder sind beigetreten: Nikaragua 
(R. G. BI. 1910 S. 382, Haiti (R. G. BI. 1910 S. 673), Siam (daselbst; unter Vorbehalt des Art. 1, Abs. 1'. 
Schweiz (R. G. BI. lIno S.913). Belgien (R. G. BI. 1910 8.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S.1092). 
Frankreich (R. G. BI. 1910 8. 1105), Guatemala (R. G. BI. 1911 S. 193), Panama (R. G. BI. 1911 S. 914), 
lapan (R. G. BI. 1912 8. 169), Rumänien (R. G. BI. 1912 8.257), Luxemburg (R. G. BI. 1912 S.531). 
BraaiJlen (R. G. BI. 1914 8.20), Liberia (R. G. BI. 1914 8.83). 
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von derjenigen Macht, die sie gelegt hat, der anderen Partei mitgeteilt werden 
und jede Macht soll in kürzester Frist zur Beseitigung der in ihren Gewässern 
befindlichen Minen schreiten. 

Art. 6. Die Vertragsmächte, die noch nicht über vervollkommnete Minen, 
so wie sie dieses Abkommen vorsieht, verfügen und mithin zur Zeit die in den 
Artikeln 1 und 3 aufgestellten Regeln nicht befolgen können, verpflichten sich, 
ihr Minenmaterial möglichst bald umzugestalten, damit es den erwähnten Vor· 
schriften entspricht. 

Art. 7. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, weun die Kriegführenden sämtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 8. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurlrunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt. das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die 
Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von 
Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie 
der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur 
Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, 
die dem Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 
In den Fä.llen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 9. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab-
kommen später beitreten. . 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte Ab
schrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 10. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen 
ist, und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, 
nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder 
von ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 11. Dieses Abkommen gilt für die Dauer von sieben Jahren. gerechnet 
vom sechzigsten Tage nach dem Tage der ersten Hinterlegung von Ratifikations. 
urkunden. 

In Ermangelung einer Kündigung bleibt es nach dem Ablaufe dieser Frist 
weiter in Kraft. 

Die Kündigung soll schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklä.rung allen Mächten mitteilt 
und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er
klärt hat, und erst sechs Monate, nachdem die Erklärung bei der Regierung der 
Niederlande eingegangen ist. 

Art.12. Die Vertragsmächte verpflichten sich, die Frage der Verwendung 
selbsttätiger Kontaktminen sechs Monate vor dem Ablaufe des im ersten Ab
satze des vorstehenden Artikels vorgesehenen Frist wieder aufzunehmen, falls sie 
nicht vorher von der Dritten Friedenskonferenz wieder aufgenommen und gelöst 
worden ist. 

Sollten die Vertragsmächte ein neues Abkommen über die Verwendung 
von Minen schließen, so verliert, sobald dieses in Kraft tritt, das. vorliegende 
Abkommen seine Gültigkeit. 
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Art. 13. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen. 
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 8 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 9 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikelll 
Abs. 3) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neuzehnhundertsieben in einer 
einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt 
bleiben soll und wovon beglaubigte Abschrilten den zur Zweiten Friedenskonferenz 
eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen . 

. (Unterschrilten) 

IX.1Abkomme~ betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte in 
Kriegszeiten. Vom 18. Oktober 1907. 1) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
von dem Bestreben beseelt, den von der Ersten Friedenskonferenz in Ansehung 

der Beschießung unverteidigter Häfen, Städte und Dörfer durch Seestreitkräfte 
ausgesprochenen Wunsch zu verwirklichen, 

in der Erwägung, daß es von Wert ist, die Beschießung durch Seestreitkräfte 
allgemeinen Bestimmungen, welche die Rechte der Einwohner gewährleisten 
und die Erhaltung der hauptsächlichsten Bauten sichern, zu unterwerfen, indem 
auf diese Kriegsunternehmung soweit wie möglich die Grundsä.tze der Ordnung 
der Gesetze und Gebräuche des Landkriegs von 1899 ausgedehnt werden, 

demgemäß von dem Wunsche ausgehend, den Interessen der Menschlichkeit 
zu dienen und die Härten und das Unheil des Krieges zu mildern, 

haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und haben 
demzufolge zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Ente. Kapitel. Beschießung unverteldlgter Häfen, Städte, Dörfer, Wohnstätten 
oder Gebäude. .. _. 

Art.1. Es ist untersagt, unverteidigte Häfen, Städte, Dörfer, Wohnstätten 
oder Gebäude durch Seestreitkräfte zu beschießen. 

Eine Ortschaft darf nicht aus dem Grunde allein beschossen werden, weil 
vor ihrem Hafen unterseeische selbsttätige Kontaktminen gelegt sind. 

Art. 2. In diesem Verbote sind jedoch nicht einbegriffen militärische Werke, 
Militär· oder MarineanIagen, Niederlagen von Waffen oder von Kriegsmaterial, 
Werkstätten und Einrichtungen, die für die Bedürfnilc<se der feindlichen Flotte 
oder des feindlichen Heeres nutzbar gemacht werden können, sowie i.m Hafen 
befindliche Kriegsschüfe. Der Befehlshaber einer Seestreitmacht kann sie nach 
Aufforderung mit angemessener Frist durch Geschützfeuer zerstören, wenn jedes 
andere Mittel ausgeschlossen ist und die Ortsbehörden nicht innerhalb der ge· 
stellten Frist zu der Zerstörung geschritten sind. 

Ihn trifft in diesem Falle keine Verantwortung für den nicht beabsichtigten 
Schaden, der durch die Beschießung etwa verursacht worden ist. 

1) &.tiliziert von Deut.chhni. den Veroinigten Stuten von Amerika., Osterreich-Ungm, 
Bolivien Dänemark, Gro.sbritannien, Mexiko, den Niederla.nden, Russland, Salvador und Schweden, 
Dabei V~rbebalt des deutschen Reichs (zu Art. 1, Abs. 2), Gro.sbritanniens (zu Art.l, Abs. 2). - Nach· 
trAglich baben ratifiziert oder sind beigetreten; Nlkaragua (R. G. BI. 1910 S. 382), China (R. G. BI. 1910 
8.457), Haiti (R. G. BI. 1910 S. 673), Si.m (daselbst), Schweiz (R. G. BI. 1910 S. 913), Belgien (R. G. BI. 
1910 S.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S.1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S.1105), Guatemala 
(R. G. BI. 1911 S. 193), Panama (R. G. BI. 1911 S. 914), Portugal (R. G. BI. 1911 S. 972), Japan (R. G. BI. 
1912 S.169), Rumänien (R. G. BI. 1912 S.257), Kuba (R. G. BI. 1912 S. 301), Luxemburg (R. G. BI. 
(R. G. BI. 1912 S. (31), Spaulen (R. G. BI. 1913 S. 2(2), Brasilien (R. G. BI. 1914 S. 20), Liberia (R. G. BI. 

1114 S.83). 
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Wenn zwingende militärische Gründe, die ein sofortiges Handeln erfordern, 
die Bewilligung einer Frist nicht gestatten, so versteht es sich, daß das Verbot 
der Beschießung der unverteidigten Stadt ebenso wie im Falle des Abs. 1 bestehen 
bleibt und daß der Befehlshaber alle erforderlichen Anordnungen zu treffen hat, 
damit daraus für die Stadt möglichst wenig Nachteile entstehen. 

Art. 3. Nach ausdrücklicher Ankündigung kann zur Beschießung unver· 
teidigter Häfen, Städte, Dörfer, Wohnstätten und Gebäude geschritten werden, 
wenn die Ortsbehörde, nachdem sie durch eine förmliche Aufforderung in Verzug 
gesetzt ist, sich weigert, einer Anforderung von Lebensmitteln oder Vorräten 
nachzukommen, die für das augenblickliche Bedürfnis der vor der Ortschaft liegen. 
den Seestreitmacht benötigt werden. 

Die angeforderten Leistungen müssen im Verhältnisse zu den Hilfsquellen 
der Ortschaft stehen. Sie sollen nur mit Ermächtigung des Befehlshabers der 
Seestreitmacht gefordert und soviel wie möglich bar bezahlt werden; andernfalls 
sind dafür Empfangsbescheinigungen auszustellen. 

Art. 4. Es ist untersagt, unverteidigte Häfen, Städte, Dörfer, Wohnstätten 
und Gebäude zu beschießen, weil sie Auflagen in Geld nicht bezahlt haben. 

Zweites Kapitel. Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 5. Bei der Beschießung durch Seestreitkräfte sollen von dem Befehls
haber alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottes
dienste, der Kunst, der Wissenschaft und deI' Wohltätigkeit gewidmeten Gebä.ude, 
die geschichtlichen Denkmäler, die Hospitäler und Sammelplätze für Kranke 
oder Verwundete soviel wie möglich zu schonen, vorausgesetzt, daß sie nicht; 
gleichzeitig zu einem militärischen Zwecke Verwendung finden. 

Pflicht der Einwohner ist es, diese Denkmäler, Gebäude oder Sammelplätze 
durch deutliche Zeichen kenntlich zu machen, die aus großen und steifen recht
eckigen Flächen bestehen und diagonal in zwei Dreiecke, das obere von schwarzer, 
das untere von weißer Farbe, geteilt sein sollen. 

Art. 6. Mit Ausnahme des Falles, wo die militärischen Erfordernisse es 
nicht gestatten, soll der Befehlshaber der angreifenden Seestreitmacht vor Er· 
öffnung der Beschießung alles was an ihm liegt tun, um die Behörden zu benach. 
richtigen. 

Art. 7. Es ist untersagt, Städte oder Ortschaften, selbst wenn sie im Sturme 
genommen sind, der Plünderung preiszugeben. 

Drittes Kapitel. SchluBbestimmungen. 

Art. 8. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 9. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet 
wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati· 
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zu
gleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 10. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab· 
kommen später beitreten. 
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Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Bsitrittsurkunde zu über. 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzei~e wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich an· 
geben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art.l1. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, 
und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem 
die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem 
Beitritt erhalten hat. 

Art.12. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich begla.ubigte Abschrift der Erklärung allen anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung 
erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er· 
klärt hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Nieder· 
lande eingegangen ist. 

Art. 13. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 9 Abs. 9 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 10 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 12 
Aba. I) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter. 
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens· 
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

X. Abkommen, betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genler Ab
kommens aul den Seekrieg. Vom 18. Oktober 1907. 1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
gleichermaßen von dem Wunsche beseelt, soviel an ihnen liegt, die vom Kriege 

unzertrennlichen Leiden zu mildern, 
und in der Absicht, zu diesem Zwecke die Grundsätze des Genfer Abkommens 

vom 6. Juli 1906 auf den Seekrieg zur Anwendung zu bringen, 
haben beschlossen, ein Abkommen zu treffen, um das denselben Gegenstand 

behandelnde Abkommen vom 29. Juli 1899 zu verbessern, und haben zu Ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Art. I. Die militärischen Laza.rettschiffe, das heißt die Schiffe, die vom Staate 
einzig und allein erbaut oder eingerichtet worden sind, um den Verwundeten, 
Kranken und Schiffbrüchigen Hilfe zu bringen, und deren Namen beim Beginn 
oder im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber vor irgendwelcher Ver· 

1) R.tifiziert von Deutschland. den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich· Ungarn. 
Bolivien. China, Dänemark, Mexiko, den Niederlanden, R11ssland und "alv'dor, - Nachträglich ha~en 
ratiltz:ert oder ainu beigetreten; Nikaragna (R. G. BI. 1910 S. 3R?), Halt! (R. G. BI. 1910 S. 673), SIam 
(daaell>8t), Schweiz (R. G. BI. 1910 S.913), Belgien (R. G. BI. 1910 S.992), Norwellen (R. G. B. 11910 
8.1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S.1105), Gnatem •• la (R. G. BI. 1910 S. 193), Schweden (R. G. BI. 
1911 S.895). Panama (R. G. BI. 1911 S.914). Portngal (R. G. BI. 1911 S.972), Japan (R. G. BI. 1912 
8.169:. RnmäßLen (R. G. BI. 1912 5.257), Kuba (R. G. BI. 1912 S. 301), Luxemburg (R. G. BI. 1912 
8.631). Spanien (R. G. BI. 1913 S.293), Brasilien (R. G. BI. 1914 S.20). 
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wendung, den kriegführenden Mächten mitgeteilt werden, sind zu achten und 
dürfen während der Dauer der Feindseligkeiten nicht weggenommen werden. 

Auch dürfen diese Schiffe bei einem Aufenthalt in neutralen Hä.fen nicht 
als Kriegsschiffe behandelt werden. 

Art. 2. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Teile auf Kosten von Priva.t
personen oder von amtlich anerkannten Hilisgesellschaften ausgerüstet worden 
sind, sind ebenfa.lls zu achten nnd von der Wegna.hme ausgeschlossen, sofern 
die kriegführende Macht, der sie angehören, eine amtliche Bescheinigung für sie 
ausgestellt und ihre Namen dem Gegner beim Beginn oder im Verlaufe der Feind
seligkeiten, jedenfa.lls aber vor irgendwelcher Verwendung, bekanntgemacht hat. 

Diese Schiffe müssen eine Bescheinigung der zuständigen Behörde darüber 
bei sich führen, daß sie sich während der Ausrüstung und beim Auslaufen unter 
ihrer Aufsicht befunden haben. 

Art .. 3. Lazarettschiffe, die ganz oder zum Teile auf Kosten von Privat
personen oder von amtlich anerkannten Hilfsgesellschaften neutraler Staaten 
ausgerüstet worden sind, sind zu achten und von der Wegnahme ausgeschlossen 
unter der Bedingung, daß sie sich der Leitung eines der Kriegführenden mit vor
gängiger Einwilligung ihrer eigenen Regierung und mit Ermächtigung des Krieg
führenden selbst unterstellt haben und daß dieser ihren Namen zu Beginn oder 
im Verlaufe der Feindseligkeiten, jedenfalls aber Tor irgendwelcher Verwendung, 
dem Gegner bekanntgemacht hat. 

Art. 4. Die in den Artikeln 1, 2, 3 bezeichneten Schiffe sollen den Verwun
deten, Kranken und Schiffbrüchigen der Kriegführenden ohne Unterschied der 
Nationalität Hilfe und Beistand gewähren. 

Die Regierungen verpflichten sich, diese Schiffe zu keinerlei militärischen 
Zwecken zu benutzen. 

Diese Schiffe dürfen in keiner Weise die Bewegungen der Kriegsschiffe 
behindern. 

Während des Kampfes und nach dem Kampfe handeln sie auf ihre eigene 
Gefahr. 

Die Kriegführenden üben über sie ein Aufsichts- und Durchsuchungsrecht 
aus; sie können ihre Hilfe ablehnen, ihnen befehlen, sich zu entfernen," ihnen 
eine bestimmte Fahrtrichtung vorschreiben, einen Kommissar an Bord geben 
und sie auch zurückhalten, wenn besonders erhebliche Umstände es erfordern. 

Die Kriegführenden sollen die den Lazarettschiffen gegebenen Befehle 
soweit wie möglich in deren Schiffstagebuch eintragen. 

Arti 5. Die militärischen Lazarettschiffe sind "kenntlich zu machen durch 
einen äußeren weißen Anstrich mit einem wagerecht laufenden, etwa andert
halb Meter breiten grünen Streifen. 

Die in den Artikeln 2, 3 bezeichneten Schiffe sind kenntlich zu machen 
durch einen äußeren weißen Anstrich mit einem wagerecht laufenden, etwa andert
halb Meter breiten roten Streifen. 

Die Boote dieser Schiffe sowie die kleinen, zum Lazarettdienste verwendeten 
Fahrzeuge müssen durch einen ähnlichen Anstrich kenntlich gemacht sein. 

Alle Lazarettschiffe sollen sich dadurch erkennbar machen, daß sie neben 
der Nationalflagge die in dem Genfer Abkommen vorgesehene weiße Flagge mit 
dem roten Kreuze und außerdem, sofern sie einem neutralen Staate angehören, 
am Hauptmaste die Nationalflagge des Kriegführenden, dessen Leitung sie sich 
unterstellt haben, hissen. 

Lazarettschiffe, die gemäß Artikel 4 vom Feinde zurückgehalten werden, 
haben die Nationalflagge des Kriegführenden, dem sie unterstellt sind, nieder
zuholen. 

Wollen sich die vorstehend erwähnten Schiffe und Boote auch wä.hrend 
der Nacht den ihnen gebührenden Schutz sichern, so haben sie mit Genehmigung 
des Kriegführenden, den sie begleiten, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, 
damit der sie kenntlich machende Anstrich genügend sichtbar ist. 

Art. 6. Die im Artikel 5 vorgesehenen Abzeichen sollen sowohl in Friedens
als auch in Kriegszeiten nur zum Schutze und zur Bezeichnung der dort erwähnten 
Schiffe gebraucht werden. 
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Art. 7. Im Fa.Ile eines Kampfes an Bord eines Kriegsschiffs sollen die 
Lazarette tunlichst geachtet und geschont werden. 

Diese Lazarette und ihre Ausrüstung bleiben den Kriegsgesetzen unter· 
worfen, dürfen aber ihrer Bestimmung nicht entzogen werden, solange sie für 
Verwundete und Kranke erforderlich sind. 

Gleichwohl kann der Befehlshaber, der sie in seiner Gewalt hat, im Falle 
gewichtiger militärischer Erfordernisse, darüber verfügen, wenn er zuvor den 
Verbleib der darin untergebrachten Verwundeten und Kranken sichergestellt hat. 

Art. 8. Der den Lazarettschiffen und den Schiffslazaretten gebührende 
Schutz hört auf, wenn sie dazu verwendet werden, dem Feinde zu schaden. 

Als geeignet, um den Verlust des Schutzes zu begründen, soll weder die 
Tatsache gelten, daß das Personal dieser Schiffe und Lazarette zur Aufrecht· 
erhaltung der Ordnung und zur Verteidigung der Verwundeten oder Kranken 
bewaffnet ist, noch die Tatsache, daß sich eine funkentelegraphische Einrichtung 
an Bord befindet. . 

Art. 9. Die Kriegführenden können den Wohltätigkeitssinn der Führer 
neutraler Kauffahrteischiffe, Jachten oder Boote anrufen, damit sie Verwundete 
oder Kranke an Bord nehmen und versorgen. 

Fahrzeuge, die diesem Aufrufe nachkommen, ebenso wie solche, die uno 
aufgefordert Verwundete, Kranke oder Schiffbrüchige aufgenommen haben, 
genießen einen besondem Schutz nnd bestimmte Vergünstigungen. In keinem 
Falle können sie wegen einer solchen Beförderung weggenommen werden; sie 
bleiben jedoch, sofern ihnen nicht ein anderes versprochen ist, im Falle von Neu
tra.litätsverletzungen, deren sie sich etwa schuldig gemacht haben, der Wegnahme 
ausgesetzt. 

Art. 10. Da.s geistliche, ä.rztliche und Lazarettpersonal weggenommener 
Schiffe ist unverletzlich und kann nicht kriegsgefangen gemacht werden. Es 
ist berechtigt, beim Verlassen des Schiffes die Gegenstände und chirurgischen 
Instrumente, die sein Privateigentum sind, mit sich zu nehmen. 

Es soll jedoch seine Dienste so lange weiter leisten, als es notwendig er
scheint, und kann sich erst dann zurückziehen, wenn der oberste Befehlshaber 
es für zulässig erklärt. 

Die Kriegführenden sind verpflichtet, diesem Personale, wenn es in ihre 
Hände fällt, dieselben Bezüge und dieselbe Löhnung zuzusichern wie dem Personale 
gleichen Dienstgrads der eigenen Marine. 

Art. 11. Die an Bord befindlichen Marine· und Militärpersonen sowie andere 
den Marinen oder Heeren dienstlich beigegebene Personen sollen, sofern sie ver· 
wundet oder krank sind, von dem, der das Schiff nimmt, ohne Unterschied der 
Nationalität geachtet und versorgt werden. 

Art. 12. Jedes KriegBBchiff einer Kriegspartei kann die Herausgabe der 
Verwundeten, Kranken oder Schiffbrüchigen verlangen, die sich an Bord von 
militärischen Lazarettschiffen, von Lazarettschiffen einer Hilfsgesellschaft oder 
einer Privatperson, von Kauffahrteischiffen, Jachten und Booten befinden, welches 
auch die Nationalität dieser Fahrzeuge sei. 

Art. 13. Wenn ein neutrales Kriegsschiff Verwundete, Kranke oder Schiff· 
brüchige an Bord genommen hat, so muß soweit wie möglich dafür gesorgt 
werden, daß diese nicht wieder an den Kriegsunternehmungen teilnehmen können. 

Art. 14. Schiffbrüchige, Verwundete oder Kranke eines Kriegführenden. 
sind Kriegsgefangene, wenn sie in die Gewalt des anderen Kriegführenden fallen. 
Es bleibt diesem überlassen, den Umständen nach darüber zu befinden, ob sie 
festzuhalten oder ob sie nach einem Hafen seiner Nation, nach einem neutralen 
Hafen oder selbst nach einem Hafen des Gegners befördert werden sollen. Im 
letzteren Fa.lle dürfen die so in ihre Heimat entlassenen Kriegsgefangenen während 
der Dauer des Krieges nicht mehr dienen. ..' 

Art. 15. Schiffbrüchige, Verwundete oder Kranke, die mit Genehmigung 
der Ortsbehörde in einem neutralen Hafen ausgeschifft worden sind, sollen, so
fern nicht zwischen dem neutralen Staate und den kriegführenden Staaten ein 
anderes vereinbart ist, durch den neutralen Staat derart bewacht werden, daß 
sie nicht wieder an den Kriegsunternehmungen teilnehmen können. 
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Die Kosten der Pflege und derUuterbringung sind von dem Staate zu tragen, 
dem die Schiffbrüchigen, Verwundeten oder Kranken angehören. 

Art. 16. Nach jedem Kampfe sollen die beiden Kriegsparteien, soweit es 
die militärischen Zwecke gestatten, Vorkehrungen treffen, um die Schiffbrüchigen, 
Verwundeten und Kranken aufzusuchen und sie, ebenso wie die Gefallenen, gegen 
Beraubung und schlechte Behandlung zu schützen. 

Sie sollen darüber wachen, daß der Beerdigung, Versenkung oder Verbren· 
nung der Gefallenen eine sorgfältige Leichenschau vorangeht. 

Art. 17. Jeder Kriegführende soll sobald als möglich die bei den Gefallenen 
aufgefundenen militärischen Erkennungsmarken und Beweisstücke der Identität 
sowie ein Namensverzeichnis der von ihm aufgenommenen Verwundeten oder 
Kranken deren Landesbehörden oder den Dienstbehörden ihrer Marine oder ihres 
Heeres übermitteln. 

Die Kriegführenden sollen sich über die Unterbringung von Kranken und 
Verwundeten, die sich in ihrer Gewalt befinden, und den Wechsel in der Unter
bringung sowie über ihre Aufnahme in die Lazarette und die vorko=enden 
Sterbefälle gegenseitig auf dem laufenden halten. Sie sollen alle zum persönlichen 
Gebrauche bestimmten Gegenstände, Wertsachen, Briefe usw., die auf den genom
menen Schiffen gefunden oder von den in Hospitälern sterbenden Verwundeten 
oder Kranken hinterlassen werden, sammeln, um sie durch deren Landesbehörden 
den Berechtigten übermitteln zu lassen. 

Art. 18. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, weun die Kriegführenden sämtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 19. Die Oberbefehlshaber der Flotten der Kriegführenden haben für 
die Einzelheiten der Ausführung der vorstehenden Artikel und für nicht vorgesehene 
Fälle gemäß den Weisungen ihrer Regierungen und im Sinne dieses Abkommens 
zu sorgen. 

Art. 20. Die Mächte, die unterzeichnet haben, werden die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Bestimmungen dieses Abkommens ihren Marinen 
und besonders dem geschützten Personale bekanntzumachen und sie zur Kenntnis 
der Bevölkerung zu bringen. 

Art. 21. Die Mächte, die unterzeichnet haben, verpflichten sich gleicher
maßen, im Falle der Unzulänglichkeit ihrer Strafgesetze die erforderlichen M&ß.. 
nahmen zu treffen oder ihren gesetzgebenden Körperschaften vorzuschlagen, 
um in Kriegszeiten die von einzelnen begangenen Handlungen der Beraubung 
und der schlechten Behandlung von Verwundeten und Kranken der Marinen 
mit Strafe zu belegen sowie um den unbefugten Gebrauch der im Artikel 5 vor
gesehenen Abzeichen durch die von diesem Abkommen nicht geschützten Schiffe 
als Anmaßung militärischer Abzeichen zu bestrafen. 

Sie werden sich durch Vermittelung der Niederländischen Regierung diese 
Strafbestimmungen spätestens in fünf Jahren nach der Ratifikation dieses Ab
kommens gegenseitig mitteilen. 

Art. 22. Finden Kriegsunternehmungen zwischen Land· und Seestreit
kräften der Kriegführenden statt, so sollen die Bestimmungen dieses Abko=eDII 
nur für die eingeschifften Streitkräfte Anwendung finden. 

Art. 23. Dieses Abkommen soll mözlichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die spä.teren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 
. Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati-
fika~i?nsurkunden. der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ra:tIfIkationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
FrIedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind. auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
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den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zu· 
gleich bekanntgeben, an welchem Tp.ge sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 24. Die Mächte, die nicht unterzeichnet, aber das Genfer Abkommen 
vom 6. Juli 1906 angenommen haben, können dem vorliegenden Abkommen 
später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten begla.ubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art, 25. Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation für die Beziehungen 
zwischen den Vertragsmächten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899, 
betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens auf den 
Seekrieg. 

Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft für die Beziehungen zwischen 
den Mächten, die es unterzeichnet haben, die aber das vorliegende Abkommen 
nicht gleichermaßen ratifizieren sollten. 

Art. 26. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, 
und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nach· 
dem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von 
ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art.27. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung aUen anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung 
erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Nieder. 
lande eingegangen ist. 

Art. 28. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen. 
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 23 Abs. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 24 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 27 
Aha. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande 
hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens· 
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

XI. Abkommen über gewisse Beschränkungen in der Ausiibung des Beute
rechts im Seekriege. Vom 18. Oktober 1907. 1 ) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
in Anerkennung der Notwendigkeit, in Kriegszeiten eine billige Handhabung des 

Rechtes in Ansehung des internationalen Seeverkehrs mehr als bisher zu sichern, 

1) Ratifiziert von Dentschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Osterreich·Ungarn, 
DAnemark, Gro"sbritannien, Mexiko, den Niederlanden, Salvador und Schweden, - Nachträglich 
haben ratifiziert oder sind beigetreten: Nikaragua (R. G. BI. 19111 S. 382), Haiti (R. G. BI. 1910 S. 673), 
Siam (daseIb.t), Schweiz (R. G. BI. 1910 S.913), Belgien (R. G. BI. 1910 S.992), Norwegen (R. G. BI. 
1910 S. 1092). Frankreich (R. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. BI. 1911 S. 193), .Panama (R. G. BI. 
1911 S. 914) Portugal (R. G. BI. 1911 S. 97~), Japan (R. G. BI. 1912 S. 169), Rumllruen (R. G. BI. 1912 
8. 267), Lux'emb~ (R. G. BI. 1912 S.531), Spanien (R. G. BI. 1913 S.293), Brasilien (R. G. BI. 1914 
S.2O), Liberia (R. G. BI. 1914 S.II3). 

v. Liazt, Völkerrecht. 10. Auf!. 32 
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in der Meinung, daß es, um dieses zu erreichen, ratsam erscheint, im gemein
samen Interesse gewisse veraltete und einander widersprechende übungen auf· 
zugeben oder gegebenen Fa.lles miteinander in Einklang zu bringen und an die 
Zusammenstellung gemeinfllomer Regeln für den dem friedlichen Handel und der 
harmlosen Arbeit gebührenden Schutz sowie für die Vornahme der Feindselig. 
keiten zur See zu gehen, daß es ferner von Wert ist, in schriftlichen gegenseitigen 
Verpflichtungen die Grundsätze festzulegen, die bisher dem unsicheren Gebiete der 
Streitfragen angehörten oder dem Ermessen der Regierungen überlassen waren, 

daß gegenwärtig eine gewisse :Anzahl von Regeln aufgestellt werden können, 
ohne das in Geltung befindliche Recht in Ansehung der darin nicht vorgesehenen 
Gebiete zu berühren, 

haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 
(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 

welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Erstes Kapitel. Briefpostsendnngen. 
Art. 1. Die auf See auf neutralen oder feindlichen Schiffen vorgefundenen 

Briefpostsendungen der Neutralen oder der Kriegführenden, mögen sie amtlicher 
oder privater Natur sein, sind unverletzlich. Erfolgt die Beschlagnahme des 
Schiffes, so sind sie von dem Beschlagnehmenden möglichst unverzüglich weiter
zubefördern. 

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes finden im Falle des Blockade· 
bruchs keine Anwendung auf die Briefsendungen, die nach dem blockierten Hafen 
bestimmt sind oder von ibm kommen. 

Art. 2. Die Unverletzlichkeit der Briefpostsendungen entzieht die neutralen 
Postdampfer nicht den Gesetzen und Gebräuchen des Seekriegs, welche die neutralen 
Kauffahrteischiffe im allgemeinen betreffen. Doch soll ihre Durchsuchung nur 
im Notfall unter möglichster Schonung und mit möglichster Beschleunigung 
vorgenommen werden. 

Zweites Kapitel. Befreiung gewisser Fahrzenge von der Wegnahme. 

Art. 3. Die ausschließlich der Küstenfischerei oder den Verrichtungen 
der kleinen Lokalschiffahrt dienenden Fahrzeuge sowie ihr Fischereigerät, ihre 
Takelage, ihr Schiffsgerät und ihre Ladung sind von der Wegnahme befreit. 

Die Befreiung hört auf, sobald sie in irgendwelcher Art an den Feindselig. 
keiten teilnehmen. 

Die Vertragsmächte versagen es sich, den harmlosen Charakter dieser Fahr· 
zeuge auszunutzen, um sie unter Beibehaltung ihres friedlichen Aussehens zu 
militärischen Zwecken zu verwenden. 

Art. 4. Von der Wegnahme sind gleichermaßen die Schiffe befreit, die mit 
religiösen, wissenschaftlichen oder menschenfreundlichen Aufgaben betraut sind. 

Drittes Kapitel. Behandlung der Besatzung der von einem Kriegfo.hrenden weg. 
genommenen feindlichen Kauffahrteischiffe. 

Art. 5. Wird von einem Kriegführenden ein feindliches Kauffahrteischiff 
weggenommen, so wird dessen Mannschaft, soweit sie einem neutralen Staate 
angehört, nicht zu Kriegsgefangenen gemacht. 

Das gleiche gilt von dem Kapitän und den Offizieren, die ebenfalls einem 
neutralen Staate angehören, wenn sie ein förmliches schriftliches Versprechen 
abgeben, während der Dauer des Krieges auf keinem feindlichen Schiffe Dienste 
zu nehmen. 

Art. 6. Der Kapitän, die Offiziere und die Mitglieder der Mannschaft, die 
dem feindlichen Staate angehören, werden nicht zu Kriegsgefangenen gemacht, 
sofern sie sich unter Bekräftigung mit einem förmlichen schriftlichen Versprechen 
verpflichten, während der Dauer der Feindseligkeiten keinen Dienst zu über· 
nehmen, der mit den Kriegsunternehmungen im Zusammenhange steht. 

Art. 7. Die Namen der unter den Voraussetzungen des Artikel 5 Abs.2 
und des Artikel 6 frei gelassenen Personen werden von der nehmenden Kriegs. 
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macht der anderen Kriegsmacht mitgeteilt. Dieser iet es untersagt, solche Personen 
wissentlich zu verwenden. 

Art. 8. Die Bestimmungen der drei vorstehenden Artikel finden keine An. 
wendung auf Schiffe, die an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

Viertel Kapitel. SchluBbestimmungen. 
Art. 9. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 

Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 10. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratüikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der auswä.rtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati· 
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 11. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab· 
kommen später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über· 
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
&Il welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 12. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage 
nach dem Tage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, 
und für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nach· 
dem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von 
ihrem Beitritt erhalten hat. 

Art. 13. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklä.rt werden, die 
unverzüglich beglaubigte Abscbrift der Erklärung allen anderen Mächten mitteilt 
und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklärung erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklä.rt 
hat, und erst ~in Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. . 

Art. 14. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen. 
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 10 Abs.3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikelll Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 13 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragbmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlangen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter· 
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten Friedens
konferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 
32* 
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xn.i'Abkommen über die Errichtung eines Internationalen Prlsenhofs.1 ) 

1;--:--Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, USW • 
... von dem Wunsche beseelt, die Streitigkeiten, die bisweilen im Falle eines See
kriegs aus Anlaß der Entscheidungen der nationalen Prisengerichte entstehen, 
in billiger Weise zu regeln, 

von der Absicht ausgehend, daß es, wenngleich diese Gerichte auch weiterhin 
nach den Vorschriften ihrer Gesetzgebung urteilen sollen, doch von Wert ist, in 
bestimmten Fällen einen Rekurs zuzulassen unter Bedingungen, welche die bei 
jeder Prisensache beteiligten öffentlichen und privaten Interessen soweit wie 
möglich miteinander in Einklang bringen, 

in der Erwägung andererseits, daß die Errichtung eines Internationalen Prisen· 
hofs mit sorgfältiger Regelung seiner Zuständigkeit und seines Verfahrens als das 
beste Mittel zur Erreichung dieses Zieles erschienen ist, 

in der überzeugung endlich, daß auf diese Art die harten Folgen eines See
kriegs gemildert werden können, daß insbesondere die guten Beziehungen zwischen 
den Kriegführenden und den Neutralen mehr Aussicht auf Bestand haben, und 
daß so die Erhaltung des Friedens besser gesichert sein wird, 

von dem Wunsche geleitet, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu schließen, 
haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form ,befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen. 
Art.I. Die Rechtmäßigkeit der Wegnahme eines Kauffahrteischiffs oder 

seiner Ladung ist, wenn es sich um neutrales oder feindliches Eigentum handelt. 
vor einer Prisengerichtsbarkeit nach Maßgabe dieses Abkommens darzutun. 

Art. 2_ Die Prisengerichtsbarkeit wird zunächst durch Prisengerichte der 
nehmenden Kriegsmacht ausgeübt. 

Die Entscheidungen dieser Gerichte werden in öffentlicher Sitzung Ter
kündet und von Amts wegen den neutralen oder feindlichen Parteien zugestellt. 

Art. 3. Die Entscheidungen der nationalen Prisengerichte können Gegen
stand eines Rekurses an den Internationalen Prisenhof sein: 

1. wenn die Entscheidung der nationalen Gerichte das Eigentum einer 
neutralen Macht oder Privatperson betrifft; 

2. wenn diese Entscheidung feindliches Eigentum betrifft und es sieh 
handelt 
a) um Güter, die auf einem neutralen Schiffe verfrachtet sind, 
b) um ein feindliches Schiff, das in den Küstengewässern einer neutralen 

Macht weggenommen worden ist, falls nicht diese Macht die Weg
nahme zum Gegenstand einer diplomatischen Reklamation ge
macht hat, 

c) um einen Anspruch auf Grund der Behauptung, daß die Wegnahme 
unter Verletzung einer zwischen den kriegführenden Mächten geltenden 
Vertragsbestimmung oder einer von der nehmenden Kriegsmacht 
erlaasenen Rechtsvorschrift bewirkt worden ist. 

Der Rekurs gegen die Entscheidung der nationalen Gerichte kann darauf 
gestützt werden, daß die Entscheidung in tatsächlicher oder in rechtlicher Hin
sicht unrichtig ist. 

Art. 4. Der Rekurs kann eingelegt werden: 
1. von einer neutralen Macht, wenn die Entscheidung der na.tionalen Gerichte 

ihr Eigentum oder das ihrer Angehörigen betroffen hat (Artikel 3 Nr.l) 
oder wenn behauptet wird, daß die Wegnahme eines feindlichen Schiffes 
in den Küstengewässern dieser Macht erfolgt ist (Artikel 3 Nr.2b); 

2. von einer neutralen Privatperson, wenn die Entscheidung der nationalen 
Gerichte ihr Eigentum betroffen hat (Artikel 3 Nr_ 1), wobei jedoch 

------
1) Im R. G. BI. nicht abgedruckt, da die Ratifikationen bis nach Regelung des Seekriegsrechts 

all8gesetzt wurden. Daher zihlt das R. G. BI. das XID. Abkommen der Schlussakte als Xli. Ab
kommen. 
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der Macht, der die Privatperson angehört, das Recht vorbehalten bleibt, 
dieser die Anrufung des Prisenhofs zu untersagen oder dort selbst an ihrer 
Stelle aufzutreten; 

3. von einer der feindlichen Macht angehörenden Privatperson, wenn die 
Entscheidung der nationalen Gerichte ihr Eigentum betroffen hat und 
die Voraussetzungen der Fälle des Artikel 3 Nr.2 mit Ausnahme des 
Falles unter b vorliegen. 

Art. 5. Der Rekurs kann unter den im vorstehenden Artikel aufgeführten 
Bedingungen auch von solchen Beteiligten, ob neutral oder feindlich, eingelegt 
werden, die ein rechtliches Interesse an dem Obsiegen der zum Rekurse befugten 
Privatperson haben und ihr in dem Verfahren vor der nationalen Gerichtsbarkeit 
beigetreten waren. Diese Nebenbeteiligten können jeder für sich nach Maßgabe 
seines Interesses den Rekurs einlegen. 

Das gleiche gilt für die neutralen oder feindlichen Nebenbeteiligten der 
neutralen Macht, deren Eigentum sich im Streite befindet. 

Art. 6. Ist der Internationale Prisenhof gemäß Artikel 3 zuständig, so kann 
die Gerichtsbarkeit der nationalen Gerichte in höchstens zwei Instanzen ausgeübt 
werden. Die Gesetzgebung der nehmenden Kriegsmacht hat darüber zu entscheiden, 
ob der Rekurs nach der Entscheidung in erster Instanz oder erst nach der Ent· 
scheidung in der Berufungs. oder Revisionsinstanz zulässig ist. 

Haben die nationalen Gerichte binnen zwei Jahren nach der Wegnahme 
keine endgültige Entscheidung gefällt, so kann der Prisenhof unmittelbar an· 
gerufen werden. 

Art. 7. Ist die zu entscheidende Rechtsfrage vorgesehen in einem in Geltung 
befindlichen Abkommen zwischen der nehmenden Kriegsmacht und der Macht, 
die selbst oder von der ein Angehöriger Prozeßpartei ist, so richtet sich der Prisen· 
hof nach den Bestimmungen dieses Abkommens. 

In Ermangelung solcher Bestimmungen wendet der Prisenhof die Regeln 
des internationalen Rechtes an. Wenn allgemein anerkannte Regeln nicht bestehen, 
so entscheidet das Gericht nach den allgemeinen Grundsätzen der Gerechtigkeit 
und der Billigkeit. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf die Beweis
lagt sowie auf die Rechtsbehelfe, die vorgebracht werden können. 

Wenn der Rekurs gemäß Artikel 3 Nr.2c auf Verletzung einer Rechts
vorschrift der nehmenden Kriegsmacht gestützt ist, so wendet der Prisenhof 
diese Vorschrift an. 

Der Prisenhof kann prozessuale Rechtsnachteile, die in der Gesetzgebung 
der nehmenden Kriegsmacht vorgesehen sind, unbeachtet lassen, falls er der 
Ansicht ist, daß ihre Folgen der Gerechtigkeit und der Billigkeit widersprechen. 

Art. 8. Erklärt sich der Prisenhof für die Rechtmäßigkeit der Wegnahme 
von Schiff oder Ladung, so ist mit diesen nach den Gesetzen der nehmenden Kriegs
macht zu verfahren. 

Wird die Wegnahme für nichtig erklärt, so ordnet der Prisenhof die Rück
gabe von Schiff oder Ladung an und setzt gegebenen Falles die Höhe des zu 
leistenden Schadenersatzes fest. Wenn Schiff oder Ladung verkauft oder zerstört 
worden sind, so bestimmt der Prisenhof die dem Eigentümer dafür zu gewährende 
Entschädigung. 

War die Wegnahme von der nationalen Gerichtsbarkeit für nichtig erklärt, 
80 ist der Prisenhof nur zur Entscheidung über den Schadenersatz berufen.'\i 

Art. 9. Die Vertragsmächte übernehmen die Verpflichtung, sich den Ent
scheidungen des Internationalen Prisenhofs nach Treu und Glauben zu unter
werfen und ihnen in möglichst kurzer Frist nachzukommen. 

Zweiter Titel. Verfassung des Internationalen Prisenhofs. 

At. 10. Der Internationale Prisenhof besteht aus Richtern und Hilfs
richtern, die von den Vertragsmächten ernannt werden; sie müssen sämtlich 
Rechtsgelehrte von anerkannter Sachkunde in Fragen des internationalen See
rechts sein und sich der höchsten sittlichen Achtung erfreuen. 
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Die Ernennung der Richter und Hilfsrichter hat binnen sechs Monaten 
nach der Ratifikation dieses Abkommens zu erfolgen. 

Art. 11. Die Richter und Hilfsrichter werden für einen Zeitraum von sechs 
Jahren ernannt, gerechnet von dem Tage, wo der durch das Abkommen zur fried· 
lichen Erledigung internationaler Streitfälle vom 29. Juli 1899 eingesetzte Ver. 
waltungsrat von ihrer Ernennung Nachricht erhält. Ihre Wiederernennung ist 
zulässig. 

Im Falle des Todes oder des Rücktritts eines Richters oder Hilfsrichters 
erfolgt sein Ersatz in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise. In diesem 
Falle geschieht die Ernennung für einen neuen Zeitra.um von sechs Jahren. 

At. 12. Die Richter des Internationalen Prisenhofs stehen einander gleich; 
sie erhalten ihren Rang nach dem Tage, an dem die Nachricht von ihrer Ernennung 
eingegangen ist (Artikel 11 Abs. 1), und wenn sie der Reihe nach zu einem Sitze 
berufen sind (Artikel 15 Abs. 2), nach dem Tage des Eintritts in ihre Amts· 
tätigkeit. Ist der Tag derselbe, so gebührt der Vorrang dem der Geburt nach 
älteren. 

Die Hilfsrichter sind bei der Ausübung ihres Amtes den Richtern selbst 
gleichgestellt. Doch haben sie ihren Rang hinter diesen. 

Art. 13. Die Richter genießen während der Ausübung ihres Amtes und 
a.ußerhalb ihres Heima.tlandes die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen. 

Die Richter haben, bevor sie ihren Sitz einnehmen, vor dem Verwaltungs. 
rat einen Eid zu leisten oder eine feierliche Versicherung abzugeben, daß sie ihr 
Amt unparteiisch und a.uf das gewissenha.fteste ausüben werden. 

Art. 14. Der Prisenhof wird mit der Anza.hJ. von fünfzehn Richtern besetzt; 
neun Richter genügen zur Beschlußfähigkeit. 

Ein abwesender oder verhinderter Richter wird durch den Hilfsrichter 
vertreten. 

Art. 15. Zu einem Sitze sind ständig berufen die Richter, die von den nach· 
stehend bezeichneten Vertragsmächten ernannt sind: Deutschland, Vereinigte 
Staaten von Amerika, Osterreich.Ungarn, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Japan und Rußland. 

Die Richter und Hilfsrichter, die von den übrigen Vertragsmächten ernannt 
sind, sitzen der Reihe nach gemäß der diesem Abkommen beigefügten Liste; 
ihre Verrichtungen können nacheinander von derselben Person wa.hrgenommen 
werden. Derselbe Richter kann von mehreren dieser Mächte ernannt werden. 

Art. 16. Ha.t eine kriegführende Macht nach Maßgabe der Reihenfolge 
keinen im Prisenhofe sitzenden Richter, so kann sie verlangen, da.ß der von ihr 
ernannte Richter an der Aburteilung aller aus dem Kriege herrührenden Sachen 
teilnimmt. In diesem Falle entscheidet das Los, wer von den auf Grund der Reihen· 
folge sitzenden Richtern auszuscheiden hat. Dieser Ausschluß da.rf nicht den 
von dem anderen Kriegführenden ernannten Richter betreffen. 

Art. 17. Ein Richter kann seinen Sitz nicht einnehmen, wenn er in irgend 
einer Eigenschaft bei der Entscheidung der nat.ionalen Gerichte mitgewirkt hat 
oder als Rechtsbeistand oder Anwalt einer Partei an dem Verfahren beteiligt 
gewesen ist. 

Ein Richter oder Hilfsrichter darf während der ganzen Dauer seines Amtes 
weder als Agent noch als Anwalt vor dem Internationalen Prisenhof a.uftreten 
noch dort für eine Partei in irgendwelcher Rigenschaft tätig sein. 

Art. 18. Die nehmende Kriegsmacht hat das Recht, einen höheren Marine· 
offizier zu bestellen, der als Beisitzer mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teilnimmt. Da.sselbe Recht steht der neutralen Macht zu, die selbst Prozeß· 
partei ist, sowie der Macht, deren Angehöriger Prozeßpartei ist; wenn nach dieser 
letzten Bestimmung mehrere beteiligte Mächte vorhanden sind, so haben sie 
sich, nötigen Falles durch das Los, über den zu bestellenden Offizier zu verständigEn. 

Art. 19. Der Prisenhof wählt seinen Präsidenten und seinen Vizepräsidenten 
nach der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Nach zwei Wahlgängen 
erfolgt die Wahl nach relativer Mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 
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Art. 20. Die Richter des Internationalen Prisenhofs erhalten eine Reise. 
vergütung, die nach den Vorschriften ihres Heimatlandes zu bemessen ist; sie 
beziehen ferner während der Tagung oder während der Wahrnehmung einer ihnen 
vom Prisenhof übertragenen Verrichtung einen Betrag von täglich hundert nieder. 
ländischen Gulden. 

Diese Gebührnisse gehören zu den im Artikel 47 vorgesehenen allgemeinen 
Kosten des Prisenhofs und werden durch Vermittelung des durch das Abkommen 
vom 29. Juli 1899 errichteten Internationalen Bureaus ausgezahlt. 

Die Richter dürfen als Mitglieder des Prisenhofs weder von ihrer eigenen 
Regierung noch von der einer anderen Macht irgend eine Vergütung annehmen. 

Art. 21. Der Internationale Prisenhof hat seinen Sitz im Haag und kann 
diesen, abgesehen von dem Falle höherer Gewalt, nur mit Zustimmung der krieg. 
führenden Teile nach einem anderen Orte verlegen. 

Art. 22. Der Verwaltungsrat versieht, unter ausschließlicher Mitwirkung 
der Vertreter der Vertragsmächte, in Ansehung des Internationalen Prisenhofs. 
dieselben Verrichtungen, die er in Ansehung des Ständigen Schiedshofs versieht. 

Art. 23. Das Internationale Bureau dient dem Internationalen Prisenhof 
als Gerichtsschreiberei und hat sein Geschäftslokal und seine Geschäftseinrichtung 
dem Prisenhofe zur Verfügung zu stellen. Es hat das Archiv unter seiner Obhut 
und besorgt alle Verwaltungsgeschäfte. 

Der Generalsekretär des Internationalen Bureaus versieht die Verrichtungen 
eines Gerichtsschreibers. 

Die dem Gerichtsschreiber beizugebenden Sekretäre sowie die erforderlichen 
übersetzer und Stenographen werden vom Prisenhof ernannt und vereidigt. 

Art. 24. Der Prisenhof entscheidet über die Wahl der Sprache, deren er 
sich bedienen wird, und der Sprachen, deren Gebrauch vor ihm gestattet sein soll. 

In jedem Falle kann die amtliche Sprache der nationalen Gerichte, die in 
der Sache erkannt haben, vor dem Prisenhofe gebraucht werden. 

Art. 25. Die beteiligten Mächte haben das Recht, besondere Agenten zu 
bestellen mit der Aufgabe, zwischen ihnen und dem Prisenhof als Mittelspersonen 
zu dienen. Sie sind außerdem berechtigt, mit der Wahrnehmung ihrer Rechte 
und Interessen Rechtsbeistände oder Anwälte zu betrauen. 

Art. 26. Die beteiligte Privatperson hat sich vor dem Prisenhofe durch 
einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen; dieser muß entweder ein Advokat 
sein, der vor einem Berufungsgericht oder einem obersten Gericht eines der Ver· 
tragsländer aufzutreten befugt ist, oder ein Anwalt, der bei einem solchen Ge· 
rich.e tätig ist, oder endlich ein Lehrer des Rechtes an einer Hochschule eines 
dieser Länder. 

Art. 27. Der Prisenhof kann sich zur Bewirkung aller Zustellungen, ins· 
besondere an die Parteien, Zeugen und Sachverständigen, unmittelbar an die 
Regierung der Macht wenden, in deren Gebiete die Zustellung erfolgen soll. 
Das gleiche gilt, wenn es sich um die Herbeiführung irgend einer Beweisaufnahme 
handelt. 

Die zu diesem Zwecke erlassenen Ersuchen sind nach Maßgabe derjenigen 
Mittel zu erledigen, über welche die ersuchte Macht nach ihrer inneren Gesetz· 
gebung verfügt. Sie können nur abgelehnt werden, wenn diese Macht sie für 
geeignet hält, ihre Hoheitsrechte oder ihre Sicherheit zu gefährden. Wird dem 
Ersuchen stattgegeben, so dürfen die Kosten nur die Auslagen begreifen, die 
durch die Erledigung wirklich entstanden sind. 

Dem Prisenhofe steht gleicherweise frei, die Vermittelung der Macht in 
Anspruch zu nehmen, in deren Gebiet er seinen Sitz hat. 

Die Zustellungen an die Parteien, die an dem Orte erfolgen sollen, wo der 
Prisenhof seinen Sitz hat, können durch das Internationale Bureau bewirkt 
werden. 

Dritter Titel. Verfahren vor dem In ternationalen Prisenhofe. 

Art. 28. Der Rekurs an den Internationalen Prisenhof wird mittels einer 
schriftlichen Erklärung eingelegt, die entweder bei dem nationalen Gerichte, das 
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in der Sache erkannt hat, angebracht oder an das Internationale Bureau gerichtet 
werden muß; das Bureau kann auch te1egraphisch angegangen werden. 

Die Rekursfrist wird auf 120 Tage festgesetzt, gerechnet von dem Tage, 
an dem die Entscheidung verkündet oder zugestellt worden ist (Artikel 2 Abs .2). 

Art. 29. Ist die Rekurserklärung bei dem nationalen Gericht angebracht, 
so hat dieses, ohne zu prüfen, ob die Frist gewahrt ist, binnen der folgenden sieben 
Tage die Prozeßakten an das Internationale Bureau abzusenden. 

Ist die Rekurserklärung an das Internationale Bureau gerichtet, so benach
richtigt dieses das nationale Gericht unmittelbar, und zwar, wenn es möglich ist, 
telegraphisch. Das Gericht hat alsdann die Akten nach Maßgabe des vorstehenden 
Absatzes zu übersenden. 

Ist der Rekurs von einer neutralen Privatperson eingelegt, so benachrichtigt 
das Internationale Bureau unmittelbar mittels Telegramms die Macht, der die 
Privatperson angehört, um dieser Macht zu ermöglichen, von dem ihr nach 
Artikel 4 Nr.2 zustehenden Rechte Gebrauch zu machen. 

Art. 30. In dem Falle des Artikel 6 Abs. 2 kann der Rekurs nur bei dem 
Internationalen Bureau angebracht werden. Die Einlegung muß binnen dreißig 
Tagen nach Ablauf der zweijährigen Frist erfolgen. 

Art. 31. Ist die Berufung nicht innerhalb der im Artikel 28 oder im Artikel 30 
vorgesehenen Frist eingelegt, so wird die Partei ohne Verhandlung abgewiesen. 

Doch kann der Partei, wenn sie eine Behinderung durch höhere Gewalt 
nachweist und den Rekurs binnen sechzig Tagen nach Hebung dieser Behinderung 
eingelegt hat, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erteilt werden, die Gegen
partei ist vorher gebührend zu hören. 

Art. 32. Ist der Rekurs rechtzeitig eingelegt, so stellt der Prisenhof unver
züglich der Gegenpartei eine beglaubigte Abschrift der Erklärung von Amts 
wegen zu. 

Art. 33. Wenn außer den Parteien, die sich an den Prisenhof gewandt haben, 
andere zur Einlegung des Rekurses Berechtigte vorhanden sind oder wenn in 
dem Falle des Artikel 29 Abs. 3 die benachrichtigte Macht ihre Entschließung 
nicht kundgegeben hat, so wartet der Prisenhof mit der Aufnahme der Sache 
bis zum Ablaufe der im Artikel 28 oder der im Artikel 30 vorgesehenen Frist. 

Art. 34. Das Verfahren vor dem Internationalen Prisenhofe zerfällt in zwei 
gesonderte Abschnitte: das schriftliche Vorverfahren und die mündliche Ver
handlung. 

Das schriftliche Vorverfahren besteht in der Niederle;;ung und in dem 
'Wechsel von Schriftsätzen, Gegenschriftsätzen und etwa weiter erforderlichen 
Rückäußerungen, wofür die Reihenfolge und die Fristen von dem Prisenhofe 
bestimmt werden. Die Parteien fügen alle Aktenstücke und Urkunden bei, deren 
sie sich bedienen wollen. 

Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstück ist der anderen Partei durch 
Vermittelung des Prisenhofes in beglaubigter Abschrift mitzuteilen. 

Art. 35. Nach Beendigung des schriftlichen Vorverfahrens findet eine öffent
liche Sitzung statt, deren Tag von dem Prisenhofe bestimmt wird. 

In dieser Sitzung legen die Parteien den Stand der Sache in tatsächlicher 
und rechtlicher Beziehung dar. 

Der Prisenhof kann in jeder Lage des Verfahrens auf Antrag einer Partei 
oder von Amts wegen die Vorträge unterbrechen, um eine Ergänzung der Beweis
aufnahme herbeizuführen. 

Art. 36. Der Internationale Prisenhof kann anordnen, daß die ergänzende 
Beweisaufnahme entweder nach den Bestimmungen des Artikel 27 oder, sofern 
dies ohne Anwendung von Zwang oder Strafe möglich ist, vor ihm selbst oder 
vor einem oder mehreren seiner Mitglieder stattfindet. 

Wenn zum Zwecke einer Beweisaufnahme Handlungen von Mitgliedern 
des Prisenhofs außerhalb des Landes, wo er seinen Sitz hat, vorgenommen werden 
sollen, so muß die Zustimmung der fremden Regierung eingeholt werden. 

Art. 37. Die Parteien werden zu allen Prozeßverhandlungen geladen. Sie 
erhalten beglaubigte Abschrift der Protokolle. 
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Art. 38. Die Verhandlung wird von dem Präsidenten oder Vizepräsidenten 
und im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung beider von dem im Range ältesten 
der &I1wesenden Richter geleitet. 

Der von einer Kriegspartei ernannte Richter kann nicht Vorsitzender sein. 
Art. 39. Die Verhandlung ist öffentlich; doch hat jede an dem Rechts· 

streite beteiligte Macht da. Recht, den Ausschluß der Öffentlichkeit zu verlangen. 
Uber die Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen, das von dem Vor

sitzenden und dem Gerichtsschreiber unterzeichnet wird und das allein öffentliche 
Beweiskraft hat. 

Art. 40. Ist eine Partei trotz ordnungsmäßiger Ladung nicht erschienen 
oder versäumt sie die von dem Prisenhofe festgesetzten Fristen, so wird ohne 
sie verfahren und entscheidet der Prisenhof unter Berücksichtigung des ihm 
zur Verfügung stehenden Materials. 

Art.41. Der Prisenhof stellt den Parteien von Amts wegen alle Entschei
dungen und Beschlüsse zu, die in ihrer Abwesenheit ergangen sind. 

Art. 42. Der Prisenhof hat den Inbegriff des Akteninhalts, der Beweise 
und der mündlichen Erklärungen frei zu würdigen. 

Art. 43. Die Beratung des Prisenhofs erfolgt nicht öffentlich und bleibt 
geheim. 

Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der anwesenden Richter. Wenn 
sich bei einer geraden Zahl von Richtern Stimmengleichheit ergibt, so wird die 
Stimme des nach Artikel 12 Abs. 1 im Range jüngsten Richters nicht mitgezählt. 

Art. 44. Das Urteil des Prisenhofs ist mit Gründen zu versehen. Es ent
hält die Namen der Richter, die daran teilgenommen haben, sowie gegebenen 
Falles die Namen der Beisitzer; es wird von dem Vorsitzenden und dem Gerichts
schreiber unterzeichnet. 

Art. 45. Das Urteil wird in öffentlicher Sitzung in Gegenwart oder nach 
gehöriger Ladung der Parteien verkündet; es wird den Parteien von Amts wegen 
zugestellt. 

Nach Bewirkung dieser Zustellung hat der Prisenhof dem nationalen Prisen
gerichte Prozeßakten unter Beifügung einer Ausfertigung aller ergangenen Ent· 
scheidungen sowie einer Abschrift der Verhandlungsprotokolle zu übersenden. 

Art.46. Jede Partei trägt die Kosten der eigenen Verteidigung. 
Die unterliegende Partei trägt außerdem die Kosten des Verfahrens. Sie 

hat ferner eins vom Hundert des Wertes des Streitgegenstandes als Beitrag zu den 
allgemeinen Kosten des Internationalen Prisenhofs zu zahlen. Der Betrag dieser 
Zahlungen wird in dem Urteile des Prisenhofs bestimmt. 

Ist der Rekurs \"on einer Partei eingelegt, so hat diese bei dem Internationalen 
Bureau für die Erfüllung der sie nach dem vorstehenden Absatz etwa treffenden 
heiden Verpflichtungen eine Sicherheit zu bestellen, deren Betrag von dem Prisen· 
hofe festzusetzen ist. Der Prisenhof kann die Eröffnung des Verfahrens von der 
Leistung dieser Sicherheit abhängig machen. 

Art. 47. Die allgemeinen Kosten des Internationalen Prisenhofs werden 
von den Vertragsmächten getragen, und zwar nach Verhältnis ihrer Beteiligung 
an der Tätigkeit des Prisenhofs, wie solche im Art.ikel 15 und in der ihm bei
gefügten Liste vorgesehen ist. Die Bestellung von Hilfsrichtern gibt keinen Anlaß 
:r,ur Beitragsleistung. 

Der Verwaltungsrat wendet sich an die Mächte, um die für die Tätigkeit 
des Prisenhofs erforderlichen Beträge zu erhalten. 

Art. 48. Ist der Prisenhof nicht versammelt, so werden die ihm durch 
Artikel 32, Artikel 34 Aba.2, 3, Artikel 35 Abs. 1, Artikel 46 Aba. 3 übertragenen 
Verrichtungen durch eine Delegation von drei Richtern wahrgenommen, die 
von dem Prisenhofe bestimmt werden. Die Delegation entscheidet nach Stimmen
mehrheit. 

Art. 49_ Der Prisenhof stellt selbst seine Geschäftsordnung fest, die den 
Vertragsmächten mitzuteilen ist. . 

Binnen einem Jahre von der Ratifikation dieses Abkommens an wird er 
zur Ausarbeitung der Geschäftsordnung zusammentreten. 
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Art. 50. Der Prisenhof kann Abänderungen der das Verfahren betreffenden 
Bestimmungen dieses Abkommens vorschlagen. Diese Vorschläge werden durch 
Vermittelung der Regierung der Niederlande den Vertragsmächten mitgeteilt, 
die sich über die ihnen zu gebende Folge verständigen werden. 

Vierter Titel. Schlußbestimmungen. 
Art. 51. Dieses Abkommen findet ohne w~iteres nur dllml Anwendung, 

wenn die kriegführenden Mächte sämtlich Vertragsparteien sind. 
Es versteht sich überdies, daß der Rekurs an den Internationalen Prisenhof 

nur von einer Vertragsma.cht oder dem Angehörigen einer Vertra.gsmacht eingelegt 
werden kann. 

In den Fällen' des Artikel 5 ist der Rekurs nur zulässig, wenn gleicher. 
maßen der Eigentümer wie der Nebenbeteiligte Vertragsmächte oder Angehörige 
von Vertragsmächten sind. 

Art. 52. Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden 
sollen im Haag hinterlegt werden, sobald sämtliche im Artikel 15 und in dessen 
Anlage aufgeführten Mächte hierzu in der Lage sind. 

Immerhin hat die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden am 30 .• Juni 1909 
stattzufinden, wenn alsdann die zur Ratifizierung bereiten Mächte dem Prisen· 
hofe neun Richter und neun Hilfsrichter, wie sie zu dessen wirksamer Besetzung 
geeignet sind, stellen können. Anderenfalls wird die Hinterlegung bis zur Er· 
füllung dieser Bedingung vertagt. 

'über die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden soll ein Protokoll auf· 
genommen werden; von diesem soll beglaubigte Abschrift allen im Aha. 1 be· 
zeichneten Mächten auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Art. 53. Die im Artikel 15 und in dessen Anlage bezeichneten Mächte sollen 
zur Zeichnung dieses Abkommens bis zu der im Abs. 2 des vorstehenden Artikel 
vorgesehenen Hinterlegung der Ratifikationsurkunden zugelassen werden. 

Nach dieser Hinterlegung soll ihnen der vorbehaltlose Beitritt zu dem Ab· 
kommen stets freistehen. Die Macht, welche beizutreten wünscht, hat ihre Ab· 
sicht der Regierung der Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die 
BeitrittBurkunde zu übersenden, die im Archive der genannten Regierung zu hinter· 
legen ist. Diese wird auf diplomatischem Wege beglaubigte Abschrift der Anzeige 
und der Beitrittsurkunde allen im Abs. 1 bezeichneten Mächten übersenden und 
ihnen zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 54. Dieses Abkommen tritt sechs Monate nach der im Artikel 52 Abs. I, 2 
vorgesehenen Hinterlegung der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

Ein Beitritt wird wirksam sechzig Tage, nachdem die Anzeige davon bei 
der Regierung der Niederlande eingegq.ngen ist, frühestens a.ber nach Ablauf 
der im vorstehenden Absatze vorgesehenen Frist. 

Der Internationale Prisenhof ist jedoch zur Aburteilung solcher Prisen· 
sachen zuständig, die von der nationalen Gerichtsbarkeit nach Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden oder nach Eingang der Anzeige vom Beitritt entschieden 
worden sind. Für diese Entscheidungen wird die im Artikel 28 Abs. 2 bestimmte 
Frist erst von dem Tage an gerechnet, an dem das Abkommen für die ratifizieren· 
den oder beitretenden Mächte in Kraft getreten ist. 

Art. 55. Dieses Abkommen gilt für die Dauer von zwölf Jahren, gerechnet 
von seiner Inkraftsetzung, wie sie im Artikel 54 Abs. 1 vorgesehen ist, und zwar 
auch für diejenigen Mächte, die später beigetreten sind. 

In Ermangelung einer Kündigung gilt das Abkommen als stillschweigend 
von sechs zu sechs Jahren erneuert.' 

Die Kündigung muß wenigstens ein Jahr vor dem Abla.ufe der in den beiden 
vorstehenden Absätzen vorgesehenen Zeiträume der Regierung der Niederlande 
schriftlich erklärt werden, die hiervon allen anderen Vertragspartaien Kenntnis 
geben wird. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie er· 
klärt hat. Für die übrigen Vertragsmächte bleibt das Abkommen bestehen, varaus
gesetzt, daß ihre Beteiligung an der Bestellung der Richter genügt, um die Tätig· 
keit des Gerichts mit neun Richtern und neun Hilfsrichtern zu ermöglichen. 
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Art. 56. Falls dieses Abkommen nicht für alIe Mächte Geltung hat, die im 
Artikel 15 und in der dazugehörigen Liste aufgeführt sind, stellt der Verwaltungs
rat gemäß den Bestimmungen dieses Artikels und dieser Liste das Verzeichnis 
der Riohter und Hilfsriohter auf, mit denen die Vertragsmächte an der Tätigkeit 
des Prisenhofs teilnehmen. Die Richter, die der Reihe nach zu sitzen berufen sind, 
werden alsdann für die ihnen nach der vorstehend erwähnten Liste zukommende 
Zeit auf die verschiedenen Jahre des sechsjährigen Zeitraums derart verteilt, 
daß der Prisenhof soweit wie möglich in jedem Jahre mit gleicher Anzahl besetzt 
ist. 'überschreitet die Za.bl der Hilfllriohter diejenige der Richter, so ist die Za.bl 
der letzteren duroh das Los aus den Hilfsrichtern der Mächte zu ergänzen, die 
keinen Richter ernennen. 

Das hiernach vom Verwaltungsrat aufgestellte Verzeichnis soll den Ver· 
tragsmächten mitgeteilt werden. Es soll einer Durchsicht unterzogen werden, 
wenn sich die Zahl der Vertragsmächte duroh einen Beitritt oder eine Kündigung 
ändert. 

Die durch einen Beitritt bedingte Anderung soll mit dem 1. Januar nach 
dem Tage, an dem der Beitritt wirksam wird, in Kraft treten, es sei denn, daß 
die beitretende Macht eine kriegführende Macht ist; in diesem Falle kann sie 
beanspruchen, sofort im Prisenhofe vertreten zu sein, wobei im übrigen die Be· 
stimmung des Artikel 16 gegebenen FalIes Anwendung findet. . 

Wenn die Gesamtza.bl der Richter weniger als elf beträgt, so genügen sieben 
Richter zur Beschlußfähigkeit. 

Art. 57. Zwei Jahre vor Ablauf eines jeden der im Artikel 55 Abs. 1, 2 
vorgesehenen Zeiträume kann jede Vertragsmacht eine Abänderung der Be· 
stimmungen des Artikel 15 und der ihr beigefügten Liste in Ansehung ihrer Be· 
teiligung an der Tätigkeit des Prisenhofs beantragen. Dieser Antrag ist an den 
Verwaltungsrat zu ricbten, der ihn prüfen und alIen Mächten Vorschläge über 
die ihm zu gebende Folge unterbreiten wird. Die Mächte werden ihre Entschließung 
in mögliohst kurzer Frist dem Verwaltungsrate bekanntgeben. Das Ergebnis 
soll unverzüglich und wenigstens ein Jahr und dreißig Tage vor Ablauf der er· 
wähnten zweijährigen Frist der Macht, welche den Antrag gestellt hat, mitgeteilt 
werden. 

Zutreffenden FalIes treten die von den Mächten angenommenen Abänderun
gen mit dem Beginne des neuen Zeitraums in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag &In achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter· 
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschrüten den im Artikel 15 und in 
dessen Anlage aufgeführten Mächten auf diplomatisohem Wege übergeben werden 
IIollen. 

(Unterschriften) 

Anlage zum Artikel 15. 

Länderweise Verteilung der Richter und HilIsrichter auf die einzelnen 
labre des seehaJihrlgen Zeitraums. 

Richter IDlfsrichw Richter IDlfarichter 

Erstes Jahr. Zweites Jahr. 

1 Argentinien Paraguay 1 Argentinien Panama 
2 Kolumbien Bolivien 2 Spanien Spanien 
3 Spanien Spanien 3 Griechenland Rumänien 
4 Griechenland Rumänien 4 Norwegen Schweden 
5 Norwegen Schweden 5 Niederlande Belgien 
6 Niederlande Belgien 6 Türkei Luxemburg 
7 Türkei Persien 7 Uruguay Kostarika 
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Richter. Hilfsrichter. Richter. Hilfsrichter. 

Drittes Jahr. Fünftes Jahr. 
1 Brasilien Domingo 1 Belgien Niederlande 
2 China Türkei 2 Bulgarien Montenegro 
3 Spanien Portugal 3 Chile Nikaragua 
4 Niederlande Schweiz 4 Dänemark Norwegen 
5 Rumänien Griechenland 5 Mexiko Kuba 
6 Schweden Dänemark 6 Persien China 
7 Venezuela Haiti 7 Portugal Spanien 

Viertes Jahr. Sechstes Jahr. 
1 Brasilien Guatemala 1 Belgien Niederlande 
2 China Türkei 2 Chile Salvador 
3 Spanien Portugal 3 Dänemark Norwegen 
4 Peru Honduras 4 Mexiko Ekuador 
5 Rumänien Griechenland 5 Portugal Spanien 
6 Schweden Dänemark 6 Serbien Bulgarien 
7 Schweiz Niederlande 7 Siam China 

XIII. Abkommen. betreffend die Rechte und Pflichten der Neutralen im 
Falle eines Seekriegs. Vom 18. Oktober 1907.1) 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, usw. 
in der Absicht, die Meinungsverschiedenheiten zu vermindern, die in Ansehung 

der Beziehungen zwischen den neutralen und den kriegführenden Mächten im 
Falle eines Seekriegs noch bestehen, und den Schwierigkeiten vorzubeugen, zu 
denen diese Meinungsverschiedenheiten etwa Anlaß geben könnten, 

in der Erwägung, daß wenngleich gegenwärtig Vertragsabreden, die sich auf 
aJ.le in der Praxis möglicherweise vorko=enden Fälle erstrecken, nicht. getroffen 
werden können, es nichtsdestoweniger von unbestreitbarem Nutzen ist, soweit 
wie mfglich gemeinsame Regeln für den Fall, daß unglücklicherweise ein Krieg 
ausbrechen sollte, aufzustellen, 

in der Erwägung, daß in den in diesem Abkommen nicht vorgesehenen Fällen 
die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts zu berücksicht.igen sind, 

in der Erwägung, daß es wünschenswert ist, wenn die Mächtegenaue Vorschriften 
erlassen, um die Rechtsfolgen der von ihnen eingenommenen Neutralitätestellung 
zu regeln, 

in der Erwägung, daß es eine anerkannte Pflicht der neutralen Mächte ist, die 
Ton ihnen angeno=enen Regeln auf die einzelnen Kriegführenden unparteiisch 
anzuwenden, 

in der Erwägung, daß von diesem Grundgedanken aus solche Regeln im Laufe 
des Krieges von einer neutralen Macht grundsät71ich nicht geändert werden 
sollten, es sei denn, daß die gemachten Erfahrungen eine Anderung &s notwendig 
zur Wahrung der eigenen Rechte erweisen würden, 

sind übereingekommen, die nachstehenden gemeinsamen Regeln zu beobachten, 
von denen übrigens die Bestimmungen der bestehenden aJ.lgemeinen Verträge 
nicht berührt werden sollen, und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 

(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehöriger 
Form befunden haben, über folgende Bestimmungen übereingekommen sind: 

1) Ratifiziert von Deutschland, Osterrelch-Ungarn, Dänemark, Mexiko, den Niederlanden, 
Russland, Salvlldor und Schweden. Dabei Vorbehalt des deutschen Reichs (m Art. 11, 12, 13, 20). -
Nachträglich haben ratifiziert oder sind bt'lgetreten: Die Vereinigten Staaten von Amerika (R. G. BI. 
19lO S. 3S2; mit Vorbehalt des Art. 23). Nikaragua (R. G. BI. 1910 S. 382). China (R. G. BI. 1910 S. 457; 
mit Vorbehalt des Art. 14, Abs.2, Art, 19. Abs.3 und Art. 27). Haiti (R. G. BI. 1910 S.873) Siam 
(daselbst; unter Vorbeha..t der Art. 12, 19,23), Schwel.. (R. G. BI. 1910 S. 913), Belgien (R. G.Bl. 1\110 
S.992), Norwegen (R. G. BI. 1910 S. 1092), Frankreich (R. G. BI. 1910 S. 1105), Guatemala (R. G. BI. 
1911 S. 193), Panama (R. G. BI. 1911 S. 914), Portngal (R. G. BI. 1911 S. 972), Japan (R. G. BI. 1912 
S.169), Rumänien (R. G. BI. 1912 8.267), Luxemburg (R. G BI. 1912 S.531), Brasllten (R. G. BI. 
1914 S.20). 
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Art.!. Die Kriegführenden sind verpflichtet, die Hoheitsrechte der neutralen 
Mächte zu achten und sich in deren Gebiet und Gewässern jeder Handlung zu 
enthalten, welche auf seiten der Mächte, die sie dulden, eine Verletzung ihrer 
Neutralität darstellen würde. 

Art. 2. Alle von Kriegsschiffen der Kriegführenden innerhalb der Küsten· 
gewässer einer neutralen Macht begangenen Feindseligkeiten, mit Einschluß der 
Wegnahme und der Ausübung des Durchsuchungsrechts, stellen eine Neutralitäts· 
verletzung dar und sind unbedingt untersagt. 

Art. 3. Ist ein Schiff innerhalb der Küstengewässer einer neutralen Macht 
weggenommen worden, so hat diese Macht, sofern sich die Prise noch in ihrem 
Hoheitsbereiche befindet, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel anzuwenden, 
um die Befreiung der Prise mit ihren Offizieren und ihrer Mannschaft herbeizu· 
führen und die von dem Wegnehmenden auf die Prise gelegte Besatzung bei sich 
festzuhalten. 

Befindet sich die Prise außerhalb des Hoheitsbereichs der neutralen Macht, 
so hat auf Verlangen dieser Macht die nehmende Regierung die Prise mit ihren 
Offizieren und ihrer Mannscha.ft freizugeben. 

Art. 4. Von einem Kriegführenden darf auf neutralem Gebiet oder auf 
einem Schiffe in neutralen Gewässern kein Prisengericht gebildet werden. 

Art. 5. Den Kriegführenden ist es untersagt, neutrale Häfen oder Gewässer 
zu einem Stützpunkte für Seekriegsunternehmungen gegen ihre Gegner zu machen, 
insbesondere dort funkentelegraphische Stationen oder sonst irgend eine Anlage 
einzurichten, die bestimmt ist, einen Verkehr mit den kriegführenden Land
oder Seestreitkräften zu vermitteln. 

Art. 6. Die von einer neutralen Macht an eine kriegführende Macht aus 
irgendwelchem Grunde unmittelbar oder mittelbar bewirkte Abgabe von Kriegs
schiffen, Munition oder sonstigem Kriegsmaterial ist untersagt. 

Art. 7. Eine neutrale Macht ist nicht verpflichtet, die für Rechnung des 
einen oder des anderen Kriegführenden erfolgende Ausfuhr oder Durchfuhr von 
Waffen, von Munition sowie überhaupt von allem, was einem Heere oder einer 
Flotte von Nutzen sein kann, zu verhindern. 

Art. 8. Eine neutrale Regierung i'!t verpflichtet, die ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel anzuwenden, um in ihrem Hoheitsbereiche die Ausrüstung oder 
Bewaffnung jedes Schiffes zu verhindern, bei dem sie triftige Gründe für die An
nahme hat, da.ß es zum Kreuzen oder zur Teilnahme an feindlichen Unternehmungen 
gegen eine Macht, mit der sie im Frieden lebt, bestimmt ist. Sie ist ferner ver
pflichtet, dieselbe überwachung auszuüben, um zu verhindern, daß a.us ihrem 
Hoheitsbereich irgend ein zum Kreuzen oder zur Teilnahme an feindlichen Unter
nehmungen bestimmtes Schiff a.usläuft, das innerhalb ihres Hoheitsbereichs ganz 
oder teilweise zum Kriegsgebrauche hergerichtet worden ist. 

Art. 9. Eine neutrale Macht muß die Bedingungen, Beschränkungen oder 
Verbote, die sie für die Zulassung von Kriegsschiffen oder Prisen der Krieg
führenden in ihre Häfen, Reeden oder Küstengewässer aufgestellt hat, auf beide 
Kriegführende gleichmäßig anwenden. 

Doch kann eine neutrale Macht den Zutritt zu ihren Häfen und ihren Reeden 
einem Kriegsschiffe untersagen, das sich den von ihr ergangenen Aufforderungen 
und Anweisungen nicht gefügt oder die Neutralität verletzt hat. 

Art. 10. Die Neutralität einer Macht wird durch die bloße Durchfahrt 
der Kriegsschiffe und Prisen der Kriegführenden durch ihre Küstengewässer 
nicht beeinträchtigt. 

Art. 11. Eine neutrale Macht darf zulassen, daß die Kriegsschiffe der Krieg
führenden sich ihrer bestallten Lotsen bedienen. 

Art. 12. Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nicht anderweitige 
besondere Bestimmungen enthält, ist es den Kriegsschiffen der Kriegführenden, 
abgesehen von den in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen, untersagt, sich 
innerhalb der Häfen, Reeden oder Küstengewässer einer solchen Macht länger 
als viernndzwanzig Stunden aufzuhalten. 

Art. 13. Erfährt eine Macht, die vom Beginne der Feindseligkeiten benach
richtigt ist, daß sich innerhalb ihrer Häfen, Reeden oder Küstengewässer ein 



610 Schlußakte der Zweiten InternatiODalen Friedenskonferenz (1907). 

KriegsschiH eines Kriegführenden aufhält, so hat sie das SchiH aufzufordern, 
binnen vierundzwanzig Stunden oder in der durch das Ortsgeeetz vorgeschriebenen 
Frist auszulaufen. 

Art. 14. Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen ihren Aufenthalt in 
einem neutralen Hafen über die gesetzliche Dauer hinaus nur aus Anlaß von 
Beschädigungen oder wegen des Zustandes der See verlängern. Sie müssen aus
laufen, sobald die Ursache der Verzögerung fortgefallen ist. 

Die Regeln über die Beschränkung des Aufenthalts innerhalb neutraler 
Häfen, Reeden und Gewässer gelten nicht für Kriegsschiffe, die ausschließlich 
religiösen, wissenschaftlichen oder menschenfreundlichen Aufgaben dienen. 

Art. 15. Sofern die Gesetzgebung der neutralen Macht nicht anderweitige 
besondere Bestimmungen enthält, dürfen sich höchstens drei Kriegsschiffe eines 
Kriegführenden zu gleicher Zeit innerhalb eines ihrer Häfen oder einer ihrer Reeden 
befinden. 

Art. 16. Befinden sich innerha.lb eines neutralen Hafens oder einer neutralen 
Reede gleichzeitig Kriegsschiffe beider Kriegführenden, so müssen zwischen 
dem Auslaufen von Schiffen des einen und des anderen Kriegführenden min
destens vierundzwanzig Stunden verflossen sein. 

Die Reihenfolge des Auslaufens bestimmt sich nach der Reihenfolge der 
Ankunft, es sei denn, daß sich das zuerst angekommene Schiff in einer Lage be
findet, wo die Verlängerung der gesetzlichen Aufenthaltsdauer zugelassen ist. 

Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen einen neutralen Hafen oder eine 
neutrale Reede nicht früher als vierundzwanzig Stunden nach dem Auslaufen 
eines die Flagge ihres Gegners führenden Ka.uffa.hrteischiffs verl&BBen. 

Art. 17. Innerhalb neutraler Hä.fen und Reeden dürfen die Kriegsschiffe 
von Kriegführenden ihre Schäden nur in dem für die Sicherheit ihrer Schiffahrt 
unerläßlichen Maße ausbessern, nicht aber in irgendwelcher Weise ihre militärische 
Kraft erhöhen. Die neutrale Behörde ha.t die Art der vorzunehmenden Aus
besserungen festzustellen, die so schnell wie möglich auszuführen sind. 

Art. 18. Die Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen die neutr9len Hä.fen, 
Reeden und Küstengewässer nicht benutzen, um ihre militärischen Vorräte oder 
ihre Armierung zu erneuern oder zu verstärken sowie um ihre Besatzung zu er
gänzen. 

Art. 19. Die Kriegsschiffe von Kriegführenden dürfen innerhalb neutraler 
Häfen und Reeden nur so viel Lebensmittel einnehmen, um ihren Vorrat auf 
den regelmäßigen Friedensbestand zu ergänzen. 

Ebenso dürfen diese Schiffe nur so viel Feuerungsmaterial einnehmen, 
um den niiclisten Hafen ihres Heimatlandes zu erreichen. Sie können übrigens 
das zur vollständigen Füllung ihrer eigentlichen Kohlenbunker erforderliche 
Feuerungsmaterial. einnehmen, wenn sie sich in neutralen Lä.ndern befinden, die 
diese Art der Bemessung des zu liefernden Feuerungsmaterials angenommen 
haben. 

Wenn die Schiffe nach den Gesetzen der neutralen Macht erst vierund
zwanzig Stunden nach ihrer Ankunft Kohlen erhalten, so verlängert sich für sie 
die gesetzliche Aufenthaltsdauer um vierundzwanzig Stunden. 

Art. 20. Die Kriegsschiffe von Kriegführenden, die in dem Hafen einer 
neutralen Macht .Feuerungsmaterial eingenommen haben, dürfen ihren Vorrat 
in einem Hafen derselben Macht erst na.oh drei Monaten erneuern. 

Art. 21. Eine Prise darf nur wegen Seeuntüchtigkeit, wllCJen ungünstiger 
See sowie wegen Mangels an Feuerungsmaterial oder an Vorräten in einen neutralen 
Hafen gebracht werden. 

Sie muß wieder auslaufen, sobald die Ursache, die das Einlaufen recht
fertigte, weggefallen ist. Tut sie dies nicht, so muß ihr die neutrale Macht eine 
Aufforderung zum sofortigen Auslaufen zukommen lassen; sollte sie dieser nicht 
nachkommen, so muß die neutrale :&1acht die ihr zur Verf~ stehenden A'üttel 
anwenden, um die Befreiung der Prise mit ihren Offizieren und ihrer Ma.nosohaft 
herbeizuführen sowie um die von dem Wegnehmenden auf die Prise gelegte Be
satzung bei sich festzuhalten. 
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Art. 22. Die neutrale Macht muß ebenso die Befreiung solcher Prisen herbei. 
führen, die bei ihr eingebracht worden sind, ohne daß die im Artikel 21 vorgesehenen 
Voraussetzungen vorliegen. 

Art. 23. Eine neutrale Macht kann Prisen, sei es mit, sei es ohne Begleitung, 
den Zutritt zu ihren Häfen und Reeden gestatten, wenn sie dorthin gebracht 
werden, um bis zur Entscheidung des Prisengerichts in Verwahrung gehalten 
zu werden. Sie kann die Prise in einen anderen ihrer Häfen führen lassen. 

Wenn die Prise von einem Kriegsschiffe begleitet wird, so sind die von dem 
Wegnehmenden auf die Prise gelegten Offiziere und Mannschaften befugt, sich 
auf das begleitende Schiff zu begeben. 

Fährt die Prise allein, so ist die von dem Wegnehmenden auf die Prise ge· 
legte Besatzung in Freiheit zu lassen. 

Art. 24. Wenn Kriegsschiffe von Kriegführenden einen Hafen, wo sie zu 
bleiben nicht berechtigt sind, trotz der Aufforderung der neutralen Behörde nicht 
verlassen, so hat die neutrale Macht das Recht, die ihr erforderlich scheinenden 
Maßnahmen zu treffen, um ein solches Schiff unfähig zu machen, während der 
Dauer des Krieges in See zu gehen; der Befehlshaber des Schiffes soll die Aus· 
führung dieser Maßnahmen erleichtern. 

Werden Kriegsschiffe von Kriegführenden durch eine neutrale Macht fest
gehalten, so werden die Offiziere und die Mannschaft gleichfalls festgehalten. 

Die so festgehaltenen Offiziere und Mannschaften können auf dem Schiffe 
gelassen oder auf einem anderen Schiffe oder an Land untergebracht werden; 
sie können beschränkenden Maßregeln, deren Auferlegung nötig erscheint, unter
worfen werden. Doch sind auf dem Schiffe immer die zu seiner Instandhaltung 
notwendigen Leute zu belassen. 

Die Offiziere können frei gelassen werden, wenn sie sich durch Ehrenwort 
verpflichten, das neutrale Gebiet nicht ohne Erlaubnis zu verlassen. 

Art. 25. Eine neutrale Macht ist verpffichtet, nach Maßgabe der ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel die erforderliche Aufsicht auszuüben, um innerhalb 
ihrer Häfen, Reeden und Gewässer jede Verletzung der vorstehenden Bestimmungen 
zu verhindern. 

Art. 26. Die Ausübung der in diesem Abkommen festgestellten Rechte 
durch eine neutrale Macht darf niemals von dem einen oder dem anderen Krieg
führenden, der die in Betracht kommenden Artikel angenommen hat, als un
freundliche Handlung angesehen werden. 

Art. 27. Die Vertragsmächte werden einander zu gegebener Zeit alle Ge
setze, Verordnungen und sonstigen Bestimmungen über die Behandlung der 
Kriegsschiffe von Kriegführenden in ihren Häfen und ihren Gewässern mitteilen, 
und zwar mittels einer an die Regierung der Niederlande gerichteten Benach
richtigung, die von dieser nnverzüglich allen anderen Vertragsmächten über
mittelt wird. 

Art. 28. Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich 
Vertragsparteien sind. 

Art. 29. Dieses Abkommen soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern . der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Niederländischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterle!p1ngen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der 
die Ratifikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglau bigte Abschrift des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati· 
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
Ratifikationsurkunrlen wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten sowie den anderen Mächten, die dem 
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In 
den Fällen des vorstehenden Ab8atzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 
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Art. 30. Die Mächte, die nicht unterzeichnet haben, können diesem Ab· 
kommen später beitreten. 

Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Regierung der 
Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu über
senden, die im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 31. Dieses Abkommen wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
dem Tage, au dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist, und 
für die später ratifizierenden oder beitretenden Mächte sechzig Tage, nachdem die 
Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem 
Beitritt erhalten hat. 

Art.32. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündi~en wollen, 
so soll die Kündigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklärt werden, 
die unverzüglich beglaubigte Abschrift der Erklärung a.llen anderen Mächten 
mitteilt und ihnen zugleich bekanntgibt, au welchem Tage sie die Erklärung 
erhalten hat. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erldärt 
hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung bei der Regierung der Niederlande 
eingegangen ist. 

Art. 33. Ein im Niederländischen Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten geführtes Register soll den Tag der gemäß Artikel 29 Aba. 3, 4 erfolgten 
Hinterlegung von Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die 
Anzeigen von dem Beitritt (Artikel 30 Abs. 2) oder von der Kündigung (Artikel 32 
Abs. 1) eingegangen sind. 

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen 
und beglaubigte Auszüge daraus zu verlaugen. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertBieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande 
hinterlegt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zur Zweiten 
Friedenskonferenz eingeladenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben 
werden sollen. 

(Unterschriften) 

Erklärung, betreffend das Verbot des Werlens von Geschossen und Splea,
stolfen aus Luftsehlffen.1 ) 

Die unterzeichneten Bevollmächtigten der zur Zweiten Internationalen 
Friedenskonferenz im Haag eingeladenen Mächte, von ihren Regierungen zu 
diesem Zwecke gebührend ermächtigt, 

von dem Gedanken geleitet, der in der Deklaration von St. Petersburg Tom 
29. November 8 8 A dru k f d h d - . 11 D be 1 6 us c ge un en at, un von dem Wunsche erfüllt, die . ezem r 
inzwil'chen abgelaufene Haager Erklärung vom 29. Juli 1899 zu erneuern, 

erklären: 
Die Vertrags mächte sind dahin übereingekommen, daß für einen 

bis zum Schlusse der Dritten Friedenskonferenz reichenden Zeit
raum das Werfen von Geschossen und Sprengstoffen aus Luft
schiffen oder auf anderen ä.hnlichen neuen Wegen verboten ist. 

Diese Erklärung ist fiir die Vertragsmächte nur bindend im Falle eines 
Krieges zwischen zwei oder mehreren von ihnen. 

1) Von Deutschland nicht unterzeichnet, daher Im lI.eicbageeetzblatt nicht abgedruckt. 
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Sie hert mit dem Augenblick auf verbindlich zu sein, wo in einem Kriege 
zwischen Vertragsmächten eine Nichtvertragsmacht sich einer der Kriegsparteien 
anschließt. 

Diese Erklärung soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
über die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden soll ein Protokoll auf

genommen werden; von diesem soll beglaubigte Abschrift allen Vertragsmächten 
auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Die Nichtsignatarmächte können dieser Erklärung beitreten. Sie haben 
zu diesem Zwecke ihren Beitritt den Vertragsmächten durch eine schriftliche 
Anzeige bekanntzugeben, die an die Regierung der Niederlande zu richten und 
von dieser allen anderen Vertragsmächten mitzuteilen ist. 

Falls einer der hohen vertragschließenden Teile diese Erklärung kündigen 
sollte, würde diese Kündigung erst ein Jahr nach der schriftlich an die Regierung 
der Niederlande ergehenden und von dieser allen anderen Vertragsmächten un
verzüglich mitzuteilenden Benachrichtigung wirksam werden. 

Diese Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie 
erklä.rt hat. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diese Erklärung mit ihren 
Unterschriften versehen. 

Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in 
einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinter
legt bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den Vertr8.!;smächten auf 
diplomatischem Wege übergeben werden sollen. 

(Unterschriften) 

Anlage zu dem von der Zweiten Friedenskonferenz geä.ußerten 
ersten Wunsche. 

Entwurf eines Abkommens über die Errichtung eines Schledsgerlchtshofs.1) 

Erster Titel. Verfassung des Schiedsgerichtshofs. 
Art.1. UIll die Sache der Schiedssprechung zu fördern, kommen die Ver· 

tragsmächte überein, ohne Beeinträchtigung des Ständigen Schiedshofs einen 
Schiedsgerichtshof einzurichten, zu dem der Zugang frei und leicht ist, der sich 
zusammensetzt aus Richtern, welche die verschiedenen Rechtssysteme der Welt 
vertreten, und der imstande ist, die Stetigkeit der schiedsgerichtlichen Recht
sprechung sicherzustellen. 

Art. 2. Der Schiedsgerichtshof besteht aus Richtern und Hilfsrichtern; 
sie sind zu wählen aus Personen, die sich der höchsten sittlichen Achtung erfreuen, 
und die sämtlich entweder die in ihrem Heimatlande für die Zulassung zu einem 
höchsten Richteramt erforderlichen Bedingungen erfüllen oder Rechtsgelehrte 
von anerkannter Sachkunde in Fragen des Völkerrechts sein müssen. 

Die Richter und Hilfsrichter des Gerichshofs werden soweit wie m6glich 
aus den Mitgliedern des Ständigen Schiedshofs gewählt. Die Wahl hat binnen 
sechs Monaten nach der Ratifikation dieses Abkommens zu erfolgen. 

Art. 3. Die Richter und Hilfsrichter werden fiir einen Zeitraum von zwölf 
Jahren ernannt, gerechnet von dem Tage, wo die Ernennung dem durch das Ab
kommen zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle eingesetzten Ver· 
waltungsrat angezeigt wird. Ihre Wiederernennung ist zulässig. 

Im Falle des Todes oder des Rücktritts eines Richters oder Hilfsrichters 
erfolgt sein Ersatz in der für seine Ernennung vorgesehenen Weise. In diesem 
Falle geschieht die Ernennung für einen neuen Zeitraum von zwölf Jahren. 

Art. 4. Die Richter des Schiedsgerichtshofs stehen einander gleich; sie er
halten ihren Rang nach dem 'lage der Anzeige ihrer Ernennung. Ist de:: Tag 
derselbe, 80 gebührt der Vorrang dem der Geburt nach älteren. 

Die Hilfsrichter sind bei der Ausübung ihres Amtes den Richtern selbst 
gleichgestellt. Doch haben sie ihren Rang hinter diesen. 

2) Im B.eichsgesetzblatt nicht abgedruckt. 
v. Liazt, Völkerrecht. 10. Auf!. 33 
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Art. 5. Die Richter genießen während der Ausübung ihres Amtes und außer· 
halb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und :Befreiungen. 

Die Richter und Hilfsriohter haben, bevor sie ihren Sitz einnehmen, vor 
dem Verwaltungsrat einen Eid zu leisten oder eine feierliche Versicherung 11.1;. 
zugeben, daß q:e ihr Amt unparteiisoh und auf das gewissenhafteste ausüben 
werden. 

Art. 6. Der Gerichtshof bestellt jährlich drei Riohter, die eine besondere 
Delegation bilden, und drei andere, die im Falle der Verhinderung zu ihr'<!r Ver· 
tretung bestimmt sind. Ihre Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt duroh 
Listenabstimmung. Als gewählt gelten diejenigen, welohe die grcßte Stimmen. 
zahl auf sich vereinigen. Die Delegation wählt selbst ihren Vorsitzenden; falls 
keine Mehrheit zustande kommt, wird er durch das Los bestimmt. 

Ein Mitglied der Delegation kann sein Amt nicht a.usüben, wenn die Macht. 
die es ernannt ba.t oder der es angehört, eine der Parteien ist. 

Die Mitglieder der Delegation führen die ihnen übertragenen Sachen zu 
Ende, auoh weun der Zeitraum, für den sie zu Riohtern ernannt worden sind, 
abgelaufen ist. 

Art. 7. Die Ausübung des Riohiera.mts ist einem Richter in den Sachen 
untersagt, in denen er in irgend einer Eigenschaft bei der Entscheidung eines 
nationalen Gerichts, eines Sohiedsgerichts oder einer Untersuchungskommission 
mitgewirkt hat oder als Rechtsbeistand oder Anwalt einer Partei an dem Ver· 
fahren beteiligt gewesen ist. 

Ein Richter darf während der ganzen Dauer beines Amtes weder als Agent 
nooh als Anwalt vor dem Sohiedsgerichtshof oder dem Ständigen Schiedshofe. 
vor einem besonderen Schiedsgerioht oder einer Untersuohungskommission auf· 
treten noch dort für eine Partei in irgendwelcher Eigenschaft tätig sein. 

Art. 8. Der Gerichtshof wählt seinen Präsidenten und seinen Vizepräsi. 
denten nach der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Nach zwei Wahl. 
gängen erfolgt die Wahl nach relativer Mehrheit; bei Stimmengll'ichheit ent
scheidet das Los. 

Art. 9. Die Richter des Schiedsgerichtshofs erhalten eine jährliche Ent· 
schädigung von sechstausend niederländischen Gulden. Diese Entschädigung 
ist am Sohlusse jedes Halbjahrs, gerechnet von dem Tage des ersten Zusammen· 
tritts des Gerichtshofs, zu zahlen. 

Während der Ausübung ihres Amtes beziehen sie im Laufe der Tagungen 
oder in den von diesem Abkommen vorgesehenen besonderen Fällen einen Be· 
trag von täglich hundert Gulden. Außerdem erhalten sie eine Reisevergütung. 
die nach den Vorschriften ihres Heimatlandes zu bemessen ist. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten auch für die Hillsrichter, wenn sie einen Richter ver· 
treten. 

Diese Gebührnisse gehören zu den im Artikel 31 vorg~henen allgemeinen 
Kosten des Gerichtshofs und werden durch Vermittelung des durch das Abkommen 
zur friedliohen Erledigung internationaler Streitfälle errichteten Internationalen 
Bureaus ausgezahlt. 

Art. 10. Die Richter dürfen weder von ihrer eigenen Regierung noch von 
der einer anderen Macht irgend eine Vergütung für Dienste annehmen, die zu 
ihren Pflichten als Mitglieder des Gerichtshofs gehören. 

Art. 11. Der Schiedsgeriohtshof hat seinen Sitz im Haag und kann diesen. 
abgesehen von dem Falle höherer Gewalt, nicht nach einem anderen Orte ver· 
legen. 

Die Delegation kann mit Zustimmung der Parteien einen anderen Ort für 
ihre Sitzungen wä.hlen, falls besondere Umstände es erfordern. 

Art. 12. Der Verwaltungsrat versieht in Ansehung des Schiedsgerichtshofs 
dieselben Verrichtungen, die er in Ansehung des Ständigen Schiedshofs versieht. 

Art. 13. Das Internationale Bureau dient dem Schiedsgerichtshof als Ge· 
richtsschreiberei und hat sein Geschäftslokal und seine Geschäftseinrichtung dem 
Schiedsgerichtshofe zur Verfügung zu stellen. Es hat da.s Arohiv unter seiner 
Obhut und besorgt alle Verwaltungsgeschä.fte. 



Entwurf eDles Abkommens (SchiedsgeriohtBhof). 515 

Der GeneraJsekretä.r des Internationalen Bureau versieht die Verrichtungen 
eines Gerichtsschreibers. 

Die dem Gerichtsschreiber beizugebenden Sekretäre sowie die erforderlichen 
übersetzer und Stenographen werden vom SchiedsgerichtBhof ernannt und ver· 
eidigt. 

Art.14. Der Gerichtshof tritt einmal im Jahre zu einer Tagung zusammen. 
Die Tagung beginnt sm dritten Mittwoch im Juni und dauert bis zur Erledigung 
der Tagesordnung. 

Der Gerichtshof tritt nicht zur Tagung zusammen, wenn nach dem Dafür· 
halten der Delegation ein solcher Zusammentritt nicht notwendig ist. Ist jedoch 
eine M.ac>ht als Partei an einem vor dem Schiedsgerichtshof anhängigen Rechts· 
streite beteiligt, dessen Vorverfahren beendigt ist oder seinem Ende entgegen. 
geht, so hat sie das Recht zu verlangen, daß die Tagung stattfindet. 

Nötigen Falles kann die Delegation den Gerichtshof zu einer außerordent· 
lichen Tagung einberufen. 

Art. 15. über die Arbeiten des Gerichtshofs wird in jedem Jahre von der 
Delegation ein Bericht abgefaßt. Dieser Bericht wird den Vertragsmächten durch 
Vermittelung des Internationalen Bureaus übersandt. Er ist ferner allen Richtern 
und Hilfsrichtern des Gerichtshofs mitzuteilen. 

Art. 16. Die Mitglieder des Schi~gerichtshof~, Richter wie Hilfsrichter, 
können auch zu der Tätigkeit als Richter und Hilfsrichter beim Internationalen 
Prisenhofe berufen werden. 

Zweiter Titel. Zuständigkeit und Verfahren. 
Art. 17. Der Schiedsgerichtshof ist zuständig für alle Sachen, die auf Grund 

einer nllgerueinen Schiedsabrede oder einer besonderen Vereinbarung vor ihn 
gebracht werden. 

Art. 18. Die Delegation ist zuständig: 
1. für die Entscheidung der im vorstehenden Artikel bezeichneten Schieds· 

fälle, wenn die Parteien darin einig sind, die Anwendung des abgekürzten 
Verfahrens, wie es im Titel IV Kapitel 4 des Abkommens zur friedlichen 
Erledigung internationaler Streitfälle geregelt ist, zu verlangen; 

2. für die Vornahme einer Untersuchung auf Grund und in Gemii.ßheit 
des dritten Titels des bezeichneten Abkommens, sofern die Delegation 
von den Parteien gemeinschaftlich hiermit betraut wird. Mit Zustimmung 
der Parteien dürfen in Abweichung vom Artikel 7 Abs. 1 die Mitglieder 
der Delegation, die an der Untersuchung teilgenommen haben, als Richter 
tätig sein, wenn die Streitigkeit der Schiedssprechung des Schiedsgerichts. 
hofs oder der Delegation selbst unterbreitet wird. 

Art. 19. Die Delegation ist ferner zuständig für die Feststellung des im 
Artikel 52 des Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle 
vorgesehenen Schiedsvertrags, wenn die Parteien darin einig sind, ihr diese zu 
überlassen. 

Sie ist ferner auf Antrag auch nur einer der Parteien zuständig, wenn zuvor 
eDle Verständigung auf diplomatischem Wege vergeblich versucht worden ist 
und es sich handelt 

1. um einen Streitfall, der unter ein nach dem Inkrafttreten dieses Ab· 
kommens abgeschlossenes oder erneuertes allgemeines Schiedsabkommen 
fällt, sofern letzteres für jeden einzelnen Streitfall einen Schiedsvertrag 
vorsieht und dessen Feststellung der Zuständigkeit der Delegation weder 
ausdrücklich noch ßtillschweigend entzieht. Doch ist, wenn die Gegen. 
partei erklärt, dsß nach ihrer Auffassung der Streitfall nicht zu den der 
obligatorischen Schied.~sprechung unterliegenden Fragen gehört, die An· 
rufung des Gerichtshofs nicht zulässig, es sei denn, daß das Schieds· 
abkommen dem Schiedsgerichte die Befugnis zur Entscheidung dieser 
Vorfrage überträgt; 

2. um einen Streitfall, der aus den bei einer Macht von einer anderen Macht 
für deren Angehörige eingeforderten Vertragsschulden herrülu t lInd 
für dessen Beilegung das Anerbieten schiedsrichterlicher Erledigung 
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angenommen worden ist. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, 
wenn die Annahme unter der Bedingung erfolgt ist, daß der Schieds
vertrag auf einem anderen Wege festgestellt werden soll. 

Art. 20. Jede Partei hat das Recht, einen Richter des Gerichtshofs zu be
stellen, um mit beschließender Stimme an der Prüfung der der Delegation unter
breiteten Sache teilzunehmen. 

Dieser Auftrag kann, wenn die Delegation als Untersuchungskommission 
tätig ist, auch Personen übertragen werden, die nicht aus den Richtern des Ge
richtshofs genommen sind. Die diesen Personen zu gewährenden Reisek08ten 
und Bezüge werden von den Mächten, die sie ernannt haben, festgesetzt und 
getragen. 

Art. 21. Der Zugang zu dem durch dieses Abkommen eingerichteten Schieds
gerichtshofe steht nur den Vertragsmächten offen. 

Art. 22. Der Schiedsgerichtshof befolgt die in dem Abkommen zur fried
lichen F..rledigung internationaler Streitfälle aufgestellten Regeln über das Ver
fahren, soweit nicht das vorliegende Abkommen ein anderes bestimmt. 

Art. 23. Der Gerichtshof entscheidet über die Wahl der Sprache, deren 
er sich bedienen wird, und der Sprachen, deren Gebrauch vor ihm gestattet 
sein soll. 

Art. 24. Das Internationale Bureau dient als Vermittler für alle Mitteilungen, 
die an die Richter im Laufe des im Artikel 63 Abs.2 des Abkommens zur fried
lichen Erledigung internationaler Streitfälle vorgesehenen Yorverfahrens zu 
machen sind. 

Art. 25. Der Gerichtshof kann sich zur Bewirkung aller Zustellungen, 
insbesondere an die Parteien, Zeugen und Sachverständigen, unmittelbar an die 
Regierung der Macht wenden, in deren Gebiete die Zustellung erfolgen !loll. Das 
gleiche gilt, wenn es sich um die Herbeiführung irgend einer Beweisaufnahme 
handelt. 

Die zu diesem Zwecke erlassenen Ersuchen können nur abgelehnt werden, 
wenn die ersuchte Macht sie für geeignet hä.lt, ihre Hoheitsrechte oder ihre Sicher
heit zu gefährden. Wird dem Ersuchen stattgegeben, so dürfen die Kosten nur 
die Auslagen begreifen, die durch die Erledigung wirklich entstanden sind. 

Dem Gerichtshofe steht gleichfalls frei, die Vermittelung der Macht in An 
spruch zu nehmen, in deren Gebiet er seinen Sitz hat. 

Die Zustellungen an die Parteien, die an dem Orte erfolgen sollen, wo 
der Gerichtshof seinen Sitz hat, können durch das Internationale Bureau bewirkt 
werden. 

Art. 26. Die Verhandlung wird von dem Präsidenten oder dem Vizepräsi· 
denten und im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung beider von dem im 
Range ältesten der anwesenden Richter geleitet. 

Der von einer der Parteien ernannte Richter kann nicht Vorsitzender sein. 
Art. 27. Die Beratlmg des Gerichtshofs erfolgt nicht öffentlich und bleibt 

geheim. 
Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der anwesflnden Richter. Wenn 

sich bei einer geraden Zahl von Richtern Stimmengleichheit ergibt, so wird die 
Stimme des nach Artikel 4 Abs.l im Range jüngsten Richters nicht mitgezählt. 

Art. 28. Die Urteile des Gerichtshofs sind mit Gründen zu versehen. Sie 
enthalten die Namen der Richter, die daran teilgenommen haben; sie werden 
von dem Vorsitzenden upd dem Gerichtsschreiber unterzeichnet. 

Art. 29. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten selbst und die besonderen 
Kosten des Verfahrens zu gleichem Anteile. 

Art.30. Die Bestimmungen der Artikel 21 bis 29 finden auf das Verfahren 
vor der Delegation entsprechende Anwendung. 

Wenn das Recht, der Delegation ein Mitglied beizugeben, nur von der einen 
Partei ausgeübt worden ist, so wird die Stimme des beigegebenen Mitglieds bei 
Stimmengleichheit nicht .mitgezählt. 

Art. 31. Die allgemeinen Kosten des Gerichtshofs werden von den Vertrags. 
mächten getragen. 
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Der Verwaltungsrat wendet sich an die Mächte, um die für die Tätigkeil 
des Gerichtshofs erforderlichen Beträge zu erhalten. 

Art. 32. Der Gerichtshof stellt selbst seine Geschäftsordnung auf, die de~ 
Vertragsmächten mitzuteilen ist. 

Nach der Ratifikation dieses Abkommens wird der Gerichtshof möglichsl 
bald zusammentreten, um die Geschäftsordnung auszuarbeiten, den Prä~idente~ 
und den Vizepräsidenten zu wählen sowie die Mitglieder der Delegation zu be· 
stellen. 

Art. 33. Der Gerichtshof kann Abänderungen der das Verfahren betreffen· 
den Bestimmungen diese!! Abkommens vorschlagen. Diese Vorschläge werden durcli 
Vermitte1ung der Regierung der Niederlande den Vertragsmächten mitgeteilt, 
die sich über die ihnen zu gebende Folge verständigen werden. 

Dritter Titel. Schlußbestimmungen. 
Art. 34. Dieses Abkommen soll m<5glichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden. 
nber die Hinterlegung einer jeden RatifikationsurJ.unde soll ein Protokoll 

aufgenommen werden; von diesem soll beglaubigte Abschrift allen Signatar. 
mächten auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. 

Al t. 35. Dieses Abkommen tritt sechs Monate nach der Ratifikation in Kraft. 
Es hat eine Dauer von zwölf Jahren und gilt in Ermangelung einer KÜDdigung 

als stillschweigend von zwölf zu zwölf Jahren erneuert. 
Die KÜDdigung muß wenigstens zwei .Jahre vor dem Ablauf eines jeden 

Zeitraums der Regierung der Niederlande erklärt werden, die hiervon den anderen 
Mächten Kenntnis geben wird. 

Die Kündigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt 
hat. Für die Beziehungen zwischen den übrigen Vertragsmächten bleibt d/M1 
Abkommen in Kraft. 

10. SchluBprotokoll der Londonl'r Seekrlegsrechts·Konfereuz (1909).1) 
Die Londoner Seekriegsrechts.Konferenz, die von der Regierung Seiner 

Großbrit&nnischen Majestät einberufen worden war, ist am 4-. Dezember 1908 
im Auswä.rtigen Amte zusammengetreten zu dem Zwecke, die allgemein an· 
erkannten Regeln des internationalen Rechtes im Sinne des Artikd 7 des im Haag 
am 18. Oktober 1907 unterzeichneten Abkommens über die Errichtung eines 
Internationalen Prisenhofs festzustellen. 

Folgende M.ächte haben an dieser Konferenz teilgenommen und dazu die 
nachstehend aufgeführten Delegierten ernannt (die Namen der Delegierten sind 
weggelassen): Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, österreich· 
Ungarn, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, die Niederlande, 
Rußland. 

In einer Reihe von Sitzungen während der Zeit vom 4. Dezember 1908 
bis zun.. 26. Februar 1909 hat die Konferenz die diesem Protokoll im Wortlaute 
beigegebene Erklärung über das Seekriegsrecht f8Rtgestellt. die den Bevollmäch. 
tigten zur Unterzeichnung unterbreitet werden soll. 

Außerdem ist folgender Wunsch von den Delegierten der Mächte angenommen 
worden, die das Haager Al,kommen vom 18. Oktober 1907 über die Errichtung 
eines Internationalen Prisenhofs unterzeichnet oder die Absicht, es zu unter· 
7.eichnen, ausgesprochen haben: 

Die Delegierten der Mächte, die auf der Londoner Seekriegsrechts. 
Konferenz vertreten sind und das Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907 
über die Errichtung eines Internationalen Prisenhofs unterzeichnet oder 
die Absicht, es zu unterzeichnen, ausgesprochen haben, sind in Anbetracht 
der verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten, die für gewisBe Staaten der 
Ratifikation dieses Abkommens in seiner gegenwärtigen Form entgegen. 
stehen, darin einig, ihren Regierungen darzulegen, welchen Vorteil der Ab· 

1) Abdruck Dach dem Dentschen WeiJlbuch. 
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schluß einer Vereinbarung bieten würde, auf Grund deren di_ Sta.a.ten 
befugt wären, bei der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurktmden den Vor· 
behalt zu machen, daß das Recht, den Interna.tionalen Prisenhof gegen
über den Entscheidungen ihrer nationalen Gerichte anzurufen. in der Form 
einer unmittelbaren Klage auf SchadeIi!'ersatz geltend zu machen ist; voraus· 
gesetzt wird jedoch, daß dieser Vorbehalt nicht die Wirkung hat, die durch 
das bezeichnete Abkommen den Privatpersonen oder ihren Regierungen 
gewährleisteten Rechte zu beeinträchtigen, und daß die Fass11Il!l des Vor
behalts den Gegenstand einer weiteren Ubereinkunft zwischen den Signatar. 
mächten dieses Abkommens bildet. 
Zu Urktmd dessen haben die Bevollmächtigten und für die Bevollmäch· 

tigten, die London bereits verlassen mußten, die sie vertretenden Delt"gierten 
dieses Protokoll unterzeichnet. 

Geschehen in London a.m sechsundzwanzigsten Februa.r neunzehnhundert· 
neun in einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Großbrit&nnischen Re· 
gierung hinterlegt werden soll und wovon beglaubigte Abschriften den auf der 
Seekriegsrechts·Konferenz vertretenen Mäohten auf diplomatischem Wege mit· 
geteilt werden sollen. 

{Unterschriften) 

Erklärung über das Seekrlegsreeht. 
Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, der Prä..'lident 

der Vereinigten Staaten von Amerika, Seine Majestät der Kaiser von Osterreich, 
König von Böhmen usw. und Apostolischer König von Ungarn, Seine Majestät 
der König von Spanien, der Präsident der Französischen Republik, Seine Majestät 
der König des Vereinigten Kcnigreichs von Großbritannien und Irland und der 
Briti,.,chen überseeischen Lande, Kaiser von Indien, Seine Majestät der König 
von Italien, Seine Majestät der Kaiser von Japan, Ihre Majestät die Königin der 
Niederlande, Seine Majestät der Kaiser aller Reußen, 

in Anbetracht der Einladung, womit die Britische Regierung mehreren Mächten 
vorgeschlagen hat, zu einer Konferenz ZIlI!ammenzutreten, um gemeinschaftlich 
festzustellen, welchen Inhalt die allgemein anerkannten Regeln des internationalen 
Rechtes im Sinne des Artikel 7 des Abkommens vom 18. Oktober 1907 über die 
Errichtung eines Interna.tionalen Prisenhofs ha.ben, 

in Anerkennung a.ller der Vorteile, welche die Feststellung de.r bezeiohneten 
Regeln in dem unglüokliohen Falle eines Seekriegs sowohl für den friedlichen Handel 
wie für die Kriegführenden und deren politisohe Beziehungen zu den neutralen 
Regierungen bietet, 

in Erwägung, daß die allgemeinen Grundsätze des internationalen Rechtes 
bei ihrer praktischen Anwendung häufig auf verschiedene Weise gehandhabt 
werden, 

von dem Wunsche beseelt, hinfort eine größere Einheitlichkeit in dieser Hin· 
sicht sicherzustellen, 

in der Hoffnung, daß ein Werk von so erhebliohem gemeinschaftliohen Interesse 
die allgemeine Zustimmung finden wird, 

ha.ben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt: 
(Bezeichnung der Bevollmächtigten) 

welche nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befun· 
denen Vollmachten übereingekommen sind, die nachstehende Erklärung abzu· 
geben: 

Einlei tende Bestimmung. 
Die Signatarmächte sind einig in der Feststellung, daß die in den folgenden 

Ka.piteln enthaltenen Regeln im wesentlichen den allgemein anerkannten Grund· 
sätzen des internationalen Rechtes entsprechen. 

Eratea Kapitel. Die Blockade In Krle,uelten. 

Art. 1. Die Blockade muß auf die feindliohen oder vom Feinde beaetzten 
Häfen und Küsten besohränkt werden. 
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Art. 2. Entsprechend der Pariser Deklaration von 1856 muß die Blockade, 
um rechtlioh wirksam zu sein, tatsäohlioh wirksam sein, dae heißt, durch eine 
Streitmacht aufrecht erhalten werden. welohe hinreicht, um den Zugang zur 
feindliohen Küste in Wirklichkeit zu verhindern. 

Art. 3. Die Frage, ob die Blockade tatsächlich wirksam ist, bildet eine 
Tatfrage. 

Art.4. Die Blockade gilt nicht als aufgehoben, wenn sich die blockierenden 
Streitkräfte infolge schlechten Wetters zeitweise entfernt haben. 

Art. 5. Die Blockade muß den verschiedenen Flaggen gegenüber unpar
teiisch gehandhabt werden. 

Art. 6. Der Befehlshaber der blockierenden Streitmacht kann Kriegsschiffen 
die Erlaubnis erteilen, den blockierten Hafen anzulaufen und ihn später wieder 
zu verlassen. 

Art. 7 • Ein neutrales Schiff kann im Falle der von einer Befehlsstelle der 
blockierenden Streitkräfte festgestellten Seenot in die blockierte Ortlichkeit 
einlaufen und diese später unter der Vorau88etzung wieder verlassen, daß es dort 
keinerlei Landung gelöscht oder eingenommen hat. 

Art. 8. Um rechtlich wirksam zu sein, muß die Blockade gemäß Artikel 9 
erklärt und gemäß ArtikellI, 16 bekanntgegeben werden. 

Art. 9. Die Blockadeerklärung wird entweder von der blockierenden Macht 
oder von den in ihrem Namen handelnden BefehBSteUen der Marine erlassen. 

Sie bestimmt: 
]. den Tag des Beginns der Blookade; 
2. die geographischen Grenzen der blookierten Küstenstrecke ; 
3. die Frist, die den neutralen Schiffen zum Auslaufen gewährt werden 

muß. 
Art.10. Wenn die blockierende Macht oder die in ihrem Namen handelnden 

Befehlsstellen der Marine die Angaben nicht einhalten, die sie zufolge Artikel 9 
Nr. 1. 2. in die Blockadeerklärnng aufzunehmen hatten, so ist diese Erklärung 
nichtig, und ist eine neue Erklärung notwendig, damit die Blockade Reohtswirk
samkeit erlangt. 

Art. 11. Die Blockadeerklärung wird bekanntgegeben : 
]. den neutralen Mächten durch die blockierende Macht mittels einer Mit· 

teilung, die an die Regierungen selbst oder an deren bei ihr beglaubigte 
Vertreter zu richten ist; 

2. den örtlioh zuständigen Behörden durch den Befehlshaber der blockieren· 
den Streitmacht. Diese Behörden sollen davon ihrerseits möglichst 
bald die fremden Konsuln benachrioht.igen, die ihre Amtstätigkeit in 
dem blockierten Hafen oder auf der blockierten Küstenstrecke ausüben. 

Art. 12. Die Regeln über die Erklärung und die Bekanntgabe der Blockade 
finden gleichfalls Anwendung, wenn die Blockade ausgedehnt oder nach ihrer 
Aufhebnng wieder aufgenommen werden soll. 

Art. 13. Die freiwillige Aufhebung sowie jede etwa erfolgende Einschrän· 
kung der Blockade muß auf die im Artikel 11 vorgeschriebene Art bekanntgegeben 
wetden. 

Art. 14. Die Zulii.ssigkeit der Besohlagnahme eines neutralen Schiffes wegen 
Blockadebruohs ist bedingt durch die wirkliohe oder vermutete Kenntnis der 
Blockade. 

Art. 15. Die Kenntnis der Blockade wird bis zum Beweise des Gegenteils 
vermutet, wenn dae Schiff einen neutralen Hafen nach Ablauf angemessener 
Zeit seit Bekanntgabe der Blockade an die diesen Hafen innehabende Macht 
verlaesen hat. 

Art. ]6. Wenn ein Schiff, dae sioh dem blockierten Hafen nähert, von dem 
Bestehen der Blockade keine Kenntnis erlangt hat, auch diese Kenntnis nicht 
vermutet werden kann, so muß die Bekanntgabe an das Schiff selbst durch einen 
Offizier eines der Schiffe der blockierenden Streitmacht erfolgen. Diese Bekannt· 
gabe muß in das Schiffstagebuch eingetragen werden unter Angabe des Tages 
und der Stunde sowie des derzeitigen Schiffsorts. 
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Einem neutraJ.en Schiffe, das aus dem blockierten Hafen ausläuft, muß 
freie Durchfahrt gestattet werden, wenn infolge einer Versä.umnis des Befehls
habers der blockierenden Streitmacht die Blockadeerklärung den örtlioh zu
ständigen Behörden nioht bekanntgegeben oder in der bekanntgegebenen Er
klärung einer Frist nioht bestimmt war. 

Art. 17. Die Besohlagnahme neutraler Schiffe wegen Blocka.debruohs darf 
nur innerhalb des Aktionsbereichs der Kriegssohiffe stattfinden, die beauftragt 
sind, die tatsäohliohe Wirksamkeit der Blockade sicherzustellen. 

Art. 18. Die blockierenden Streitkräfte dürfen den Zugang zu neutralen 
Hä.fen und Küsten nicht versperren. 

Art. 19. Ein die Beschlagnahme des Schiffes rechtfertigender Blockade
bruch ist nioht als vorliegend anzunehmen, wenn sich das Schiff derzeit auf der 
Fahrt nach einem nicht blockierten Hafen befindet, wie auch immer die spätere 
Bestimmung von Schiff oder Ladung sein mag. 

Art. 20. Ein Schiff, das unter Blockadebruch den blockierten Hafen ver· 
lassen oder anzulaufen versucht hat, bleibt der Beschlagnahme ausgesetzt, solange 
es durch ein Kriegsschiff der blockierenden Streitmacht verfolgt wird. Ist die 
Verfolgung aufgegeben oder die Blockade aufgehoben, so kann seine Beschlag
nahme nicht mehr bewirkt werden. 

Art. 21. Ein des Blockadebruchs schuldig befundenes Schiff wird ein
gezogen. Die Ladung wird gleichfalls eingezogen, sofern nicht nachgewiesen wird, 
daß der Befrachter zur 7.eit der Verladung der Ware die Absicht des Blockade
bruchs weder gekannt hat noch kennen konnte. 

Zweites Kapitel. Kriegskonterbande. 

Art. 22. Als Kriegskonterbande werden ohne weiteres die nachstehenden, 
unter der Bezeichnung absolute Konterbande begriffenen Gegenstände und Stoffe 
angesehen: 

1. Waffen jeder Art, mit Einschluß der Jagdwaffen, und ihre als solche 
kenntlichen Bes~dteile; 

2. Geschosse, Kartuschen und Patronen jeder Art sowie ihre als solche 
kenntlichen Bestandteile; 

3. Schießpulver und Sprengstoffe, die besonders für den Krieg bestimmt 
sind; 

4. Lafetten, Munitionswagen, Protzen, Proviantwagen, Feldschmieden und 
ihre als solche kenntlichen Bestandteile; 

5. militärische als solche kenntliche Kleidungs- und Ausriistungsstücke; 
6. militärisches als solches kenntliches Geschirr jeder Art; 
7. für den Krieg benutzbare Reit-, Zug- und Lasttiere; 
8. Lagergerät und seine als solche kenntlichen Bestandteile; 
9. Panzerplatten; 

10. Kriegsschiffe und sonstige Kriegsfahrzeuge sowie solche Bestandteile, 
die nach ihrer besonderen Beschaffenheit nur auf einem Kriegsfahrzeuge 
benutzt werden kennen; 

11. Werkzeuge und Vorrichtungen, die aUBSchließlich zur Anfertigung von 
Kriegsmaterial oder zur Anfertigung und Ausbesserung von Waffen und 
von Landkriegs- oder Seekriegsmaterial hergestellt sind. 

Art. 23. Gegenstände und Stoffe, die aUBSchließlich für den Krieg ver· 
wendet werden, können in die Liste der absoluten Kriegskonterbande mittels 
einer Erklärung, die bekannt zu geben ist, aufgenommen werden. 

Die Bekanntgabe wird an die Regierungen der anderen Mächte oder an 
deren bei der erklärenden Macht beglaubigten Vertreter gerichtet. Eine Bekannt
gabe, die nach Beginn der Feindseligkeiten stattfindet, wird nur an die neutre,len 
Mächte gerichtet. 

Art. 24. Als Kriegskonterbande werden ohne weiteres folgende für kriegerische 
wie für friedliohe Zwecke verwendbare, unter der Bezeichnung relative Konter
bande begriffene Gegenstände und Stoffe lIllgeSehen: 

1. Lebensmittel; 
2. Furage und ZUT Viehfütterung geeignete Körnerfrüchte; 
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3. für militärische Zwecke geeignete Kleidungsstücke, Kleidungsstoffe 
und Schuhwerk; 

4. Gold und Silber, geprägt und in Barren, sowie Papiergeld; 
5. für den Krieg verwendbare Fuhrwerke jeder Art und ihre Bestandteile; 
6. Schiffe, Boote und Fahrzeuge jeder Art, Schwimmdocks und Vorrich· 

tungen für Trockendocks sowie ihre Bestandteile; 
7. festes oder rollendes Eisenbahnmaterial, Telegraphen., FunkenteIe· 

graphen· und Telephonmaterial; 
8. Luftschiffe und Flugmaschinen, ihre als solche kenntlichen Bestand· 

teile sowie Zubehfrstücke, Gegenstände und Stoffe, die erkennbar zur 
Luftschiffahrt oder zu Flugzwecken dienen sollen; 

9. Feuerungsmaterial und Schmierstoffe ; 
10. Schießpulver und Sprengstoffe, die nicht besonders für den Krieg be· 

stimmt sind; 
H. Stacheldraht sowie die zu dessen Befestigung und Zerschneidung dienen· 

den Werkzeuge; 
12. Hufeisen und Hufschmiedegerät; 
13 Geschirr und Sattelzeug; 
14. Doppelgläser, Fernrohre, Chronometer und nautische Instrumente aller 

Art. 
Art. 25. Gegenstände und Stoffe, die für kriegerische wie für friedliche 

Zwecke verwendbar und nicht IIchon in den Artikeln 22, 24 aufgeführt sind, 
können mittels einer Erklärung, die in der im Artikel 23 Abs. 2 vorgesehenen 
Weise bekannt zu geben ist, in die Liste der relativen Konterbande aufgenommen 
werden. 

Art. 26. Verzichtet eine Macht ihrerseits darauf, Gegenstände und Stoffe, 
die zu einer der in den Artikeln 22, 24 aufgezählten Gruppen gehören, als Kriegs. 
konterbande zu betrachten, so hat sie ihre Absicht durch eine Erklärung kundzu· 
geben, die in der im Artikel 23 Abs. 2 vorgesehenen Weise bekannt gemacht wird. 

Art.27. Gegenstände und Stoffe, die für kriegerische Zwecke nicht verwend· 
bar sind, können nicht als Kriegskonterbande erklärt werden. 

Art. 28. Als Kriegskonterbande können die nachstehenden Gegenstände 
nicht erklärt werden: 

1. Rohbaumwolle, Rohwolle, Rohseide, rohe Jute, roher Flachs, roher 
Hanf und andere Rohstoffe der Textilindustrie sowie die daraus ge· 
sponnenen Garue; 

2. ölhaltige Nüsse und Sämereien, Kopra; 
3. Kautschuk, Harz, Gummi und Lack, Hopfen; 
4. rohe Felle, Hörner, Knochen und Elfenbein; 
5. natürlicher und künstlicher Dünger, mit Einschluß der für die Land· 

wirtschaft verwendbaren Nitrate und Phosphate; 
6. Erze; 
7. Erde, Ton, Kalk, Kreide, Steine mit Einschluß des Marmors, Ziegel. 

steine, SC'hiefer und Dachziegel; 
8. Porzellan· und Glaswaren; 
9. Papier und die zu seiner Herstellung zubereiteten Stoffe; 

10. Seife, Farbe mit Einschluß der a.usschließlich zu ihrer Herstellung be· 
stimmten Materialien und Firnis; 

11. Chlorkalk, Soda, Atzoatron, schwefelsaures Natron in Kuchen, Am· 
moniak, schwefelsaures Ammoniak und Kupfervitriol; 

1~. Maschinen für Landwirtschaft, für Bergbau, für Textilindustrie und 
für Buchdruckerei; 

13. Edelsteine, Halbedelsteine, Perlen, Perlmutter und Korallen; 
14. Turm· und Wanduhren, Standuhren und Taschenuhren außer Chrono· 

metern; 
15. Mode- und Galanteriewaren ; 
16. Federn jeder Art, Haare und Borsten; 
17. Gegenstände zur Wohnungseinrichtung und zum Wohnungsschmucke; 

Bureaumöbel und Bureaubedarf. 



622 Sohlußprotokoll der Londoner Seekriegsreohte-Konferenz (1909). 

Art. 29. Als Kriegskonterbande können ferner nioht angesehen werden: 
1. Gegenstände und Stoffe, die ausschließlioh zur Pflege der Kranken und 

Verwundeten dienen, jedoch mit der Maßgabe, daß sie im Falle gewioh
tiger militärischer Erfordernisse gegenEntsohädigung angefordert werden 
können, wenn sie die im Artikel 30 vorgesehene Bestimmnng haben; 

2. Gegenstände und Stoffe, die zum Gebrauohe des Schiffes, wo sie vor
gefunden werden, oder zum Gebrauche der Besatzung oder der Passagiere 
dieses Schiffes während der Reise bestimmt sind. 

Art. 30. Die Gegenstände der absoluten Konterbande unterliegen der Be
sohlagnahme, wenn bewiesen wird, daß ihre Bestimmung das feindliche oder 
vom Feinde besetzte Gebiet oder di<;! feindliohe Streitmacht ist. Es macht keinen 
Untersohied, ob die Zuführung dieser Gegenstände unmittelbar erfolgt, oder ob 
sie nooh eine Umladung oder eine Beförderung zu Lande erfordert. 

Art. 31. Der Beweis für die im Artikel 30 vorgesehene Bestimmnng ist 
in folgenden Fällen endgültig erbracht: 

1. wenn die Ware nach den Urkul1den in einem feindlichen Hafen aus
geladen oder der feindlichen Streitmacht geliefert werden soll; 

2. wenn das Schiff nur feindliche Häfen anlaufen soll oder wenn es einen 
feindlichen Hafen berühren oder zu der feindlichen Streitmacht stoßen 
soll, bevor es den neutralen Hafen erreicht, wohin die Ware urkundlioh 
bestimmt ist. 

Art. 32. Die Sohiffspapiere begründen vollen Beweis in Ansehung der Fahrt 
des Sohiffes, das absolute Konterbande an Bord hat, es sei denn, daß beiru An
treffen des Schiffes dieses offcnbar von der nach den Schiffspapieren einzuhalten
den Fahrt abgewichen ist und keinen hinreiohenden Grund für diese Abweiohung 
nachzuweisen vermag. 

Art. 33. Die Gegenstände der relativen Konterbande unterliegen der Be
schlagnahme, wenn bewiesen wird, daß sie für den Gebrauoh der Streitmacht 
oder der Verwaltungsstellen des feindlichen Staates bestimmt sind, es sei denn, 
daß im letzteren Falle nach Ausweis der Umstände diese Gegenstände tatsächlioh 
nioht für den derzeitigen Krieg benutzt werden können; der letzte Vorbehalt 
findet auf die im Artikel 24 Nr. 4 bezeiohneten Sendungen keine Anwendung. 

Art. 34. Die im Artikel 33 vorgesehene Bestimmung wird vermutet, wenn 
die Sendung an die feindliohen Behörden oder an einen im feindlichen Lande 
a.nsä.ssigen Händler geriohtet ist, von dem es feststeht, daß er dem Feinde Gegen
stände und Stoffe dieser Art liefert. Das Gleiohe gilt für eine Sendung, die nach 
einem befestigten Platze des Feindes oder nach einem anderen der feindliohen 
Streitmaoht als Basis dienenden Platze bestimmt ist; diese Vermutung findet 
jedoch keine Anwendung auf das Kauffahrteischiff selbst, das nach einem dieser 
Plä.tze fährt und dessen Eigensohaft als· Konterbande bewiesen werden soll. 

Treffen die vorstehenden Vermutungen nioht zu, so wird vermutet, daß 
die Bestimmung unschädlioh ist. 

Die in diesem Artikel aufgestellten Vern.utungen lassen den Beweis des 
Gegenteils zu. 

Art. 35. Die Gegenstände der relativen Konterbande unterliegen der Be
schlagnahme nur auf einem Schiffe, das sioh auf der Fahrt nach dem feindliohen 
oder vom Feinde besetzten Gebiet oder zur feindlichen Streitmacht befindet 
und das diese Gegenstände nioht in einem neutraJ.en Zwisohenhafen ansladen Boll. 

Die Schiffspapiere begründen vollen Beweis in Ansehnng der Fahrt des 
Schiffes sowie des Ortes der Ausladung der Waren, es sei denn, daß beim An
treffen des Schiffes dieses offenbar von der nach den Schiffspapieren einzuhalten
den Fahrt abgewichen ist und keinen hinreiohenden Grund für diese Abweichung 
nachzuweisen vermag. 

Art. 36. Hat das feindliohe Gebiet keine Seegrenze, so unterliegen die Gegen
stände der relativen Konterbande, abweichend vom Artikel 315, der Beschlagnahme, 
sofern bewiesen wird, daß sie die im Artikel 33 vorgesehene Bestimmung haben. 

Art. 37. Befördert ein Sohiff Gegenstände. die der Besohlagnahme als ab
solute oder relative Konterbande nnterliegen, 80 kann es auf hoher See oder in 
den Gewässern der Kriegführenden wihrend der ganzen Dauer seiner Reise 
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beschlagna.hmt werden, selbst wenn es" die Absicht hat, einen Zwischenhafen 
anzulaufen, bevor es die feindliche Bestimmung erreicht. 

Art. 38. Auf Grund einer früher ausgeführten, aber bereits vollendeten Be· 
förderung von Konterbande kann eine Beschlagnahme nicht bewirkt werden. 

Art. 39. Die Gegenstände der Konterbande unterliegen de,r Einziehung. 
Art. 40. Die Einziehung des die Konterbande befördernden Schiffes il!t 

zulässig, wenn die Konterbande nach Wert, Gewicht, Umfang oder Fracht mehr 
aJs die Hälfte der Ladung ausmacht. 

Art. 41. Wird das die Konterbande befördernde Schiff freigelassen, so 
fallen die der nehmenden Kriegsmacht durch das Verfahren vor der natIOnalen 
Prisengerichtsbarkeit sowie durch die Erhaltung von Schiff und Ladung während 
der Untersuchung erwachsenen Kosten dem Schiffe zur Last. 

Art. 42. Die dem Eigentümer der Konterbande gehörenden Waren, die sich 
an Bord desselben Schiffes befinden, unterliegen der Einziehung. 

Art. 43. Wird ein Schiff auf See angetroffen, das sich in Unkenntnis der 
Feindseligkeiten oder der auf seine Ladung anwendbaren Konterbandeerklärung 
befindet, so können die Gegenstände der Konterbande nur gegen Entschädigung 
einge1.ogen werden; das Schiff und der Rest der Ladung sind von der Einziehung 
sowie von den im Artikel 41 vorgesehenen Kosten befreit. Das Gleiche gilt, wenn 
der Kapitän von dem Beginne der Feindseligkeiten oder von der Konterbande
erklärung Kenntnis erlangt hat, die Gegenstände der Konterbande aber noch nicht 
hat ausladen können. 

Daß d&!! Schiff den Krieg!!zustand oder die Konterbandeerklärung kennt, 
wird angenommen, wenn es einen neutralen Hafen nach Ablauf angemessener 
Zeit seit Bekanntgabe des Beginns der Feindseligkeiten oder der Konterbande
erklärung an diesen Hafen innehabende Macht verlassen hat. Daß der Kriegs
zustand dem Schiffe bekannt ist, wird auch angenommen, wenn es einen feind
lichen Hafen nach Beginn der Feindseligkeiten verlassen hat. 

Art. 44. Ein wegen Konterbande angehaltenes Schiff, das mit Rücksicht 
auf das Mengenverhältnis der Konterbande ni('ht der Einziehung unterliegt, kann 
je nach den Umständen zur Fortsetzung der Fahrt ermächtigt werden, wenn 
der Kapitän bereit ist, die Konterbande dem Schiffe des Kriegführenden zu über
liefern. 

Die 'übergabe der Konterbande wird von dem nehmenden Kriegsschiff in 
dem Tagebuche des angehaltenen Schiffes vermerkt; der Kapitän dieses Schiffes 
hat dem nehmenden Kriegsschiffe beglaubigte Abschrift aller zweckdienlichen 
Papiere zu übergeben. 

Das nehmende Kriegsschiff ist befugt. die ihm so überlieferte Konterbande 
zu zersU:ren. 

Dritteil Kapitel. NentralitAtswidrige Unteratlltznng, 

Art. 45. Ein neutrales Schiff wird eingezogen und unterliegt überhaupt der 
Behandlung, die ein neutrales, der Einziehung wegen Kriegskonterbande unter
worfenes Schiff erfahren würde: 

1. falls es die Reise eigens zum Zwecke der Beförderung einzelner in die 
feindliohe Streitmacht eingereihter Personen oder zur Nachrichten. 
beförderung im Interesse des Feindes ausführt; 

2. falls es mit Wissen des Eigentümers, des Charterers oder des Kapitäns 
eine geschlossene feindliche Truppenabteilung oder eine oder mehrere 
Personen, die während der Fahrt die Operationen des Feindes unmittel
bar unterstützen, an Bord hat. 

In den unter den vorstehenden Nummern bezeichneten Fällen unterliegen 
die dem Eigentümer des Schiffes gehörenden Wa.ren gleichfalls der Einziehung. 

Die Bestimmungen die,ses Artikels finden keine Anwendung, wenn das 
Schiff zu der Zeit. wo es auf See betroffen wird, von den Feindseligkeiten keine 
Kenntnis hat oder wenn der Kapitän von dem Beginne der Feindseligkeiten 
Kenntnis erlangt hat, die beförderten Personen aber noch nicht hat ausschiffen 
können. Daß das Schiff den Kriegszustand kennt, wird angenommen, wenn 
es einen feindlichen Hafen nach Beginn der Feindseligkeiten oder einen neutralen 
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Hafen nach Ablauf angemessener Zeit seit Bekanntgabe des Beginns der Feind
seligkeiten an die diesen Hafen innehabende Macht verlaasen hat. 

Art. 46. Ein neutrales Schiff wird eingezogen und unterliegt überhaupt 
der Behandlung, die es als feindliches Kauffahrteischiff erfahren würde: 

1. falls es sich unmittelbar an den Feindseligkeiten beteiligt; 
2. falls es sich unter dem Befehl oder unter der Aufsicht eines von der feind

lichen Regierung an Bord gesetzten Agenten befindet; 
3. falls es von der feindlichen Regierung gechartert ist; 
4. falls es derzeit ausschließlich zur Beförderung feindlicher Truppen oder 

zur Nachrichtenbefc;rderung im Interesse des Feindes bestimmt ist. 
In den in diesem Artikel bezeichneten Fällen unterliegen die dem Eigen

tümer des Schiffes gehörenden Waren gleichfalls der Einziehung. 
Art.47. Jede in die feindliche Streitmacht eingereihte Person, die an Bord 

eines neutralen Kauffahrteischiffs betroffen wird, kann zum Kriegsgefangenen 
gemacht werden, auch wenn dieses Schiff der Beschlagnahme nicht unterliegt. 

Viertes Kapitel. Zer8törung neutraler Prisen. 
Art. 48. Ein beschlagnahmtes neutrales Schiff darf von der nehmenden 

Kriegsmacht nicht zerstört, sondern muß in einen Hafen gebracht werden, wo 
gehörig über die Rechtmäßigkeit der Wegnahme entschieden werden kann. 

Art. 49. Ausnahmsweise darf ein von einem Schiffe des Kriegführenden 
beschlagnahmtes neutrales Schiff, das der Einziehung unterliegen würde, zer
stört werden, wenn die Befolgung des Artikel48 das Kriegsschiff einer Gefahr 
aUBSetzen oder den Erfolg der Operationen, worin es derzeit begriffen ist, beein
trächtigen könnte. 

Art. 50. Vor der Zerstörung müssen die an Bord befindlichen Personen in 
Sicherheit gebracht, auch sämtliche Schiffspapiere und sonstigen Beweisstücke, 
die nach Ansicht der Beteiligten für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit 
der Wegnahme von Wert sind, auf das Kriegsschiff herübergenommen werden. 

Art. 51. Die nehmende Kriegsmacht, die ein neutrales Schiff zerstört hat, 
muß vor jeder Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Wegnahme den tat
sächlichen Nachweis führen, daß sie nur ausnahmsweise angesichts einer Not
wendigkeit der im Artikel 49 bezeichneten Art gehandelt hat. Führt sie diesen 
Nachweis nicht, so ist sie gegenüber den Beteiligten zum Schadensersatze ver
pflichtet, ohne daß es einer Untersuchung darüber bedarf, ob die Wegnahme 
rechtmäßig war oder nicht. 

Art. 52. Wird die Wegnahme eines neutralen Schiffes, dessen Zerstörung 
gerechtfertigt worden ist, später für nichtig erklärt, so muß die nehmende Kriegs
macht den Beteiligten an Stelle der von ihnen zu beanspruchenden Rückgabe 
Schadensersatz leisten. 

Art. 53. Sind neutrale Waren, die der Einziehung nicht unterlagen, mit 
dem Schiffe zerstört worden, so hat der Eigentümer dieser Waren Anspruch auf 
Schadensersatz. 

Art. 54. Das nehmende Kriegsschiff kann die.' übergabe einziehbarer Waren, 
die an Bord eines der Einziehung selbst nicht unterliegenden Schiffes gefunden 
werden, verlangen oder zu ihrer Zerstörung schreiten, wenn solche Umstände 
vorliegen, die nach Artikel 49 die Zerstörung eines der Einziehung unterliegenden 
Schiffes rechtfertigen würden. Es hat die überlieferten oder zerstörten Gegenstände 
in dem Tagebuche des angehaltenen Schiffes zu vermerken und sich von dem 
Kapitän beglaubigte Abschrift aller zweckdienlichen Papiere übergeben zu 
lassen. Sobald die übergabe oder die Zerstirung erfolgt ist und die Förmlich
keiten erledigt sind, muß dem Kapitän die Fortsetzung seiner Fahrt gestattet 
werden. 

Die Bestimmungen der Artikel5l, 52 über die Verantwortlichkeit der neh
menden Kriegsmacht, die ein neutrales Schiff zerstört hat, finden Anwendung. 

Fünftes Kapitel. Flaggenwech8el. 
Art.55. Der vor Beginn der Feindseligkeiten herbeigefülll'te übergang eines 

feindlichen Schiffes zur neutralen Flagge ist gültig, fa.lls nicht bewiesen wird, 
daß dieser übergang herbeigeführt worden ist, um den mit der Eigenschaft eines 
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feindlichen Schiffes verbundenen Folgen zu entgehen. Indes spricht die Ver
mutung für die Nichtigkeit, sofern sich die übertragungsurkunde nicht an Bord 
befindet und das Schiff die Nationalität des Kriegführenden weniger als sechzig 
Tage vor Beginn der Feindseligkeiten verloren hat; der Gegenbeweis ist zulässig. 

Eine unwiderlegliche Vermutung spricht für die Gültigkeit eines über. 
ga.nges, der mehr als dreißig Tage vor Beginn der Feindseligkeiten herbeigefiihrt 
worden ist, wenn er unbedingt und vollständig ist, der Gesetzgebung der be· 
teiligten Länder entspricht und zur Folge hat, daß die Verfügung über das Schiff 
und der Gewinn aus seiner Verwendung nicht in denselben Händen wie vor dem 
überga.nge bleiben. Hat jedoch das Schiff die NationlLlitä.t des Kriegführenden 
weniger als sechzig Tage vor Beginn der Feindseligkeiten verloren und befindet 
sich die übertragungsurkunde nicht an Bord, so kann die Beschlagnahme des 
Schiffes nicht zum Schadensersatz Anlaß geben. 

Art. 56. Der nach Beginn der Feindseligkeiten herbeigeführte übergang 
eines feindlichen Schiffes zur nentralen Flagge ist nichtig, falls nicht bewiesen 
wird, daß dieser überga.ng nicht herbeigeführt worden ist, um den mit der Eigen. 
schaft eines feindlichen Schiffes verbundenen Folgen zu entgehen. 

Jedoch spricht eine unwiderlegliche Vermutung für die Nichtigkeit: 
1. wenn der übergang herbeigeführt worden ist, während sich das Schiff 

auf der Reise oder in einem blockierten Hafen befand; 
2. wenn ein Rückkaufsrecht oder Rückfa.llsrecht vorbehalten ist; 
3. wenn die Bedingungen nicht erfüllt worden sind, von denen das Flaggen

recht nach der Gesetzgebung der geführten Flagge abhängt. 

!ileelutea Kapitel. Feindliche Eigenschaft. 

Art. 57. Vorbehaltlich der Bestimmungen über den Flaggenwechsel, wird 
die neutrale oder feindliche Eigen.qchaft eines Schiffes durch die Flagge bestimmt, 
zu deren Führung 6.'! berechtigt ist. 

Der FaIl, wo ein neutraJes Schiff eine ihm in Friedenszeiten nicht gestattete 
Schiffahrt betreibt, bleibt außer Betracht und wird durch diese Regel in keiner 
Weise berührt. 

Art. 58. Die neutrale oder feindliche Eigenschaft der an Bord eines feind· 
lichen Schiffes vorgefundenen Waren wird durch die neutrale oder feindliche Eigen
schaft des Eigentümers bestimmt. 

Art. 59. Ist die neutrale Eigenschaft der lI.Il Bord eines feindlichen Schiffes 
vorgefundenen Ware nicht nachgewiesen, so wird vermutet, daß die Ware feind
lich ist. 

Art. 60. Die feindliche Eigenschaft der an Bord eines feindlichen Schiffes 
verladenen Ware bleibt bis zur Ankunft am Bestimmungsorte bestehen, un
geachtet eines im Verlaufe der Beförderung nach Beginn der Feindseligkeiten 
eingetrctenen Eigentumswechsels. 

übt jedoch vor der Wegnahme im Falle des Konkurses des derzeitigen 
feindlichen Eigentümers ein früherer neutraler Eigentümer ein gesetzliches Rück
forderungsrecht in Ansehung der Ware aus, so nimmt diese die neutrale Eigenschaft 
wieder a.n. 

Siebentes Kapitel. Geleit. 
Art.61. Neutrale Schiffe unter dem Geleit ihrer I\.riegsflagge sind von der 

Durchsuchun~ befreit. Der Kommandant des Geleitschiffs hat dem Komman
da.nten des Kriegsschiffs eines Kriegführenden auf sein Ersuchen über die Eigen
schaft der Schiffe und über ihre Ladung schriftlich jede Auskunft zu geben, zu 
deren Erlangung die Durchsuchung dienen würde. 

Art. 62. Hat der Kommandant des Kriegsschiffs eines Kriegführenden 
Ursache anzunehmen, daß der Kommandant des Geleitschiffs getäuscht worden 
ist, so teilt er ihm Reine Verdachtsgründe mit. In diesem Falle steht es allein dem 
Kommandanten des Geleitschiffs zu, eine Nachprüfung vorzunehmen. Er muß 
das Ergebnis der Nachprüfung in einem Protokolle feststellen, das in Abschrift 
dem Offizier des Kriegsschiffs zu übergeben ist. Rechtfertigen die so festgestellten 
Tatsachen nach Ansicht des Kommandanten des Geleitschiffs die Beschlagnahme 
eines oder mehrerer Schiffe, so muß diesen der Schutz des Geleits entzogen werden. 
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AchteR Kapitel. Widerstand gegen die Durchsuchung. 
Art. 63. Der gewaltsame Widerstand gegen die rechtmäßige Ausübung 

des Anhaltungs-, DurchsuchllIlgB' oder Bescblagnahmerechts hat in allen Fä.llen 
die Einziehung des Schiffes zur Folge. Die Ladung unterliegt derselben Behandlung, 
welche die Ladung eines feindlichen Schiffes erfahren würde; die dem Kapitän 
oder dem Eigentümer des Schiffes gebarenden Waren werden als feindliche Waren 
angesehen. 

Neuntes Kapitel. Schadensersatz. 
Art. 64. Wird die Beschlagnahme des Schiffes oder der Waren von der 

Prisengerichtsbarkeit nicht bestätigt oder wird sie ohne gerichtlirhes Verfahren 
aufgehoben, so haben die Beteiligten Anspruch auf SchMeIll!ers&tz, es sei denn, 
daß ausreichende Gründe für die Bescblagna.hn.e des Schiffes oder der Waren vor
gelegen haben. 

BchluBbestlmmnngen. 
Art. 65. Die Bestimmungen dieser Erklärung bilden ein unteilbartl" Ganzes. 
Art. 66. Die Signatarmächte verpflichten sich, im Falle eines Krieges, in 

dem alle Kriegführenden an dieser Erklärung beteiligt sind, die gegenseitige Be
achtung der in der Erklärung enthaltenen Regeln untereinander sicherzustellen. 
Sie werden demgemäß ihren Behörden und ihren Streitkräften die nötigen Ver
haltungsmaJlr~eln geben, auch die geeigneten Maßnahmen treffen, um die An
wendung der Erklärung durch ihre Gerichte, insbesondere durch ihre Prisen
gerichte, zu verbürgen. 

Art. 67. Diese Erklärung soll möglichst bald ratifiziert werden. 
Die Ratüikationsurkunden sollen in London hinterlegt werden. 
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll 

festgestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mächte und von 
dem Ersten Staatssekretär Seiner Britischen Majestät im Auswärtigen Amte 
unterzeichnet wird. 

Die späteren Hinterlegungen von Ratüikationsurkunden erfolgen mittels 
einer schriftlichen an die Britische Regierung gerichteten Anzeige, der die Rati
fikationsurkunde beizufügen ist. 

Beglaubigte Abschrüt des Protokolls über die erste Hinterlegung von Rati
fikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen sowie der 
ihnen beigefügten Ratüikationsurkunden wird durch die Britische Regierung 
den Signatarmächten auf diplomatischem Wege unverzüglich mitgeteilt werden. 
In den Fällen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen 
zugleich bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. 

Art. 68. Diese Erklä.rung wird wirksam für die Mächte, die an der ersten 
Hinterlegung von Ratüikationsurknnden teilgenommen haben, sechzig Tage nach 
dem 'lage, an dem das Protokoll über diese Hinterlegung aufgenommen ist. und 
für die später ratifizierenden Mächte sechzig Tage, nachdem die Britische Regierung 
die Anzeige von ihrer Ratifika.tion erhalten hat. 

Art. 69. Sollte eine der Signatarmächte diese Erklärung kündigen wollen, 
80 kann sie dies nur tun für den Schluß eines Zeitraums von zwölf Jahren, der 
sechzig Tage nach der ersten Hinterlegung von Ratilikationsurkunden zu laufen 
beginnt, und später für den Schluß einander folgender Zeiträ.ume von sechs Jahren, 
deren erster mit Ablauf des zwölf jährigen Zeitraums beginnt. 

Die Kündigung muß wenigstens ein Jahr vorher schriftlich der Britischen 
Regierung erklärt werden, die hiervon allen anderen Mächten Kenntnis geben 
wird. Sie soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklärt hat. 

Art. 70. Die Mächte, die auf der Londoner Seekriegsrechts·Konferenz 
yertreten sind, legen besonderen Wert auf die aJlJI:emeine Anerkennung d~ von 
~en angenommenen Regeln und sprechen daher die Hoffnung aus, daß die dort 
DIcht vertretenen Mächte dieser Erklärung beitreten werden. Sie bitten die Britische 
Regierung, diese Mächte hierzu einladen zu wollen. 

. Die Macht, die beizutreten wünscht, hat ihre Absicht der Britischen Re-
~en;mg schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu übersenden, 
die un Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt werden wird. 



SchloBprotokoll der Londoner Seekriegsrechts-Konferenz (1909). 527 

Diese Regierung wird unverzüglich allen anderen Mächten beglaubigte 
Abschrift der Anzeige wie der Beitrittsurkunde übersenden und zugleich angeben, 
an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat. Die Beitritt wird sechzig Tage 
nach diesem Tage wirksam. 

Die Stellung der beitretenden Mächte wird in allem, was diese Erklärung 
anlangt, dieselbe sein. wie die der Signatarmächte. 

Art.71. Diese Erklärung, die das Datum des 26. Februar 1909 tragen wird, 
kann bis zum 30. Juni 1909 in London von den Bevollmächtigten der auf der 
Seekriegsrechts-Konferenz vertretenen Mächte unterzeichnet werden. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diese Erklärung unterzeichnet 
und mit ihren Siegeln versehen. 

Geschehen in London am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundert· 
neun in einer einzigen Ausfertigung, die im Archive der Britischen Regierung 
hinterlegt bleiben soll, und wovon beglaubigte Abschrüten den auf der Seekriegs
rechts-Konferenz vertretenen Mächten auf diplomatischem Wege übergeben 
werden sollen. 

(Unterschriften ) 
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Einfuhr 5?27. 
Einfuhrverbote 227, 228. 
Einga.ngszölle 228, 323. 
Eingeborene in den afrikanischen 

Schutzgebieten, ihre Erhaltung 277 
- in den Kolonien 277. 

EingrUf 67, 72, 75, 201. 
Einheitliche Reise 339, 341, 364. 
Einheitsstaat 190. 
Einkommensteuergesetz, Preuß. 137. 
Einla.ger 189. 
Einlaufen fremder Staatsschüfe in 

Flüsse 216. 
Einlaufstag 181. 
Einmischung 64, 68, 70, 198. 
Einquartierung 137. 
Einseitige GewaJtsa.nwendung 307. 
Einspruchsrecht 59, 96, lQo2, 194. 
Einstellung der Feindseligkeiten 309. 
Einteilung des Völkerrechts I, 10. 
Eintreibung von Vertragsschulden 37. 
Einverleibung von Gebiet 67. 
Einwanderung U3, 287. 
Einwilligung zur Intervention 201. 
Eisenbahn: Betriebsmittel 237 -

Frachtverkebr 163, 239, 240 - Ge· 
meinschaft 237 - Ma.terial 239, 356 
- Nichtpfändbarkeit von Betriebs· 
mitteln 239 - Spurweite 239 -
Tunnels 87,237 - Verträge 237ff. -
Zollsicherer Verschluß der Wagen 
239. 

Eisernes Tor 218, 219. 
Eibe 2US. 
EIbzoll 215. 

E1iminationsmethode 257. 
Elsaß-Lothringen 194, 196. 
Embargo 119, 299, 341, 348, 350, 351, 

352. 
Empfangsbescheinigung 177. 
Empörung 324. 
Ems 213, 215. 
Enclaven 82. 
England s. Großbritannien. 
Englisch-ostindische Kompagnie 23, 49. 
Englische Sprache 178. 
Entdeckung 101. 
Entente, entente cordiaJe 36, 179. 
Entgegennahme der Willenserklärung 

176. 
Entkommen von Kriegsgefangenen 322 

- aufgebrachter Schiffe 351. 
Entlassung aus dem Staatsverbande 

105, 106 - Kriegsgefangener 322, 
323. 

Entmiindigung 253. 
EntnationaJisierung 105. 
Entschädigung 39, 200, ~3, 292, 310, 

3U. 
Entwaffnung 63. 
Entweichung s. Entkommen. 
Entwickelungsgesetze 13. 
Entziehung des Exequatur 308. 
Envoye extraordinaire 131. 
Epirus 26. 
Erbfolge 190 u. Erbeinsetzung 253. 
Erbverbrüderungen 170. 
Erdmessung 25, 82, 162, 281. 
Erdoberfläche 82, 87 - der Raum 

darunter 87, 208, 334. 
Erfinderrecht 246ff. 
Erfüllung von Verträgen 10. 
Erklärung der Blockade 340 - der 

Konterbande 363. 
ErIÜlChen der Verträge 187, 188, 193. 
Erobernng 52, 67, 94, 100, 175, 192, 

300,329. 
Ersatzpflicht 201, 202, 203. 
ErschließUng des Landes 3, 5, 72, 101, 

U3, 114, 120, 121. 
Ersitzung 174, 175. 
Ersuchen um Intervention 70. 
Erwerb von Gebietshoheit 94ff. - der 

Staatsangehörigkeit 105-108 - von 
Staatsgebiet 94ff., 96, 101, 175, 
3U - a.bgeleiteter 94, 97 - origi
närer 94. 
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Erwerbsunfähige 121. 
Essigsä.ure, Verbrauchsabgabe 244. 
Etappenrecht 122. 
Etat tampon 62. . 
Europäische Staaten 6. 

'Europälsches Gleichgewicht 12, 17 -
Konzert 3, 4, 22, 27, 67, 144, 152. 

Ewiger Frieden 301. 
Exemptionvon der Gerichtsbarkeit 125, 

133-136, 142. 
Exequatur 140, 308. 
Explosivgeschosse 305, 318. 
Expulsion 121. 
Exlerritorlalltät: Allgemeines 80, 81, 

113, 128f. - beschränkte 80 - der 
Donaukommission 156, 157 - der 
Fremden in Asien 113 - der Ge
sandten 72, 81, 134, 183ff. - in 
Zanzibar 150 - internationaler Kom
missionen 81, 156, 159, 160 - der 
Jurisdiktionskonsuln 149 - der 
KommiBBion für die griechischen 
Finanzen 160 - der Kongokommis
sion 159 - der Konsuln 142 - frem
der Luftschiffe 81 - der Mitglieder 
des ständigen Schiedshofes 81 -
des Papstes 50, 81 - des internatio
nalen Prisenhofes 81 - sta.a.tsfremder 
Richter 81 - fremder Staaten 72, 
81 - des Staatshauptes 72, 81, 127, 
128 - deBSen Familienmitglieder und 
seiner Begleitung 127 - des fremden 
Staatshauptes 72, 117, 128 - frem
der Handels- und Staatsschiffe 81, 91 
- fremder Truppenkörper 81 - der 
diplomatischen Vertreter 72, 81, 
188ff. 

F. 
Fabrikmarke 246. 
Faoultas bella.ndi 302. 
Fa.brw&88er der Ströme 216. 
Fakultative Schiedssprechung 292. 
Familienverträge 170. 
Familie des nations 2. 
Fasaneninsel 76. 
Faucigny 64, 79, 313. 
}'elndllche Bestimmung 363 - Eigen

schaft 39 - Flagge 23, 348 - Ladung 
340 - Truppen, deren Beförderung 
im Seekriege 354. 

Feindliohes Eigentum 23, 319, 360, 368. 

Feindseligkeiten 32, 38, 40, 307-009, 
314 - der Bevölkerung 315, 316. 

Feldgeistliche 316, 326, 348. 
Feldjäger 129. 
Feldlazarette 326, 327. 
Fernsprechansta.lten 236, 331, 355. 
Festnahme von Bürgern 321. 
Festungen, Belagerung und Beschie-

ßung 320 - Schleifung 63. 
Festungskommandanten 126. 
Feuerungsmaterial 359. 
Feuerwaffen in Afrika 278,284. 
Field 14. 

I Finanzverwaltung, Kontrolle 27, 54, 
159, 160. 

Finnland 51 Anm. 6. 
Fiore 14. 
Fischerei ihr Schutz 272 - in nationa

len Gewässern 84, 85, 86 - in der 
Nordsee 88, 272. 

Fischereidelikte 273. 
Fischereigerechtsame 77 Anm. 6, 84, 88. 
Fischereikreuzer 273. 
Fischereivergehen 255, 273. 
Fischereiverträge 84, 272, 273. 
Fiskus 72, 171. 
Flagge 111, 138, 143, 210, 211, 328, 

334, 340 - als Bezeichnung der 
Sta.a.tszugehörigkeit dee Schiffes 111, 
210, 211 - der Genfer Konvention 
328, 343 - eines Luftschiffes 94 -
eines . befreundeten Staates 211 
Hissen 101 - Salutieren 203 -
Zeigen 211, 350. 

Flaggenwechsel 39, 348. 
Flottenkundgebung 298. 
Flußkommissionen 50, 156-158, 215 

bis 220. 
FluBschillahrt auf Eigengewässern 

84, 223, 224 - auf internationalen 
Gewässern 213ff. - besondere Ver
träge darüber 214, 215. 

Flußst8.a.ten 50. 
Flüsse 82, 156, 215-220. 
Foreign Enlistment Act 354. 
Formlose Genehmigung 181. 
Formosa 31, 300. 
Fortgesetzte Reise 339, 341, 364. 
Franchise de l'hötel 136 - des quar-

tiers 136, 150. 
Franctireurs 315. 
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Frankfurt a. AL 52. 
Frankfurter Frieden s. Reich, Deut

sches. 
Frankreich 17, 19, 35, 36, 37, 59 

Anm. 7, 60, 66, 77, 81, 107, 144, 166, 
229 - seine SchutzgewaJt über die 
Katholiken im Orient 107. 

Französische Sprache 161, 177, 178. 
Freibezirke 229. 
Freibordkonferenz 275. 
Freie Religionsübung 27 - Schiffahrt 

12,20,84,85,87, 156. 
Freihäfen 229. 
Freihandel 25, 31, 228. 
Freiheit der Luft 87 - des Meeres 

16, 85, 86, 211. 
Freiheitsberaubung 210. 
Freiheitsrechte 118. 
Freiliste 363. 
Freischa.ren 315. 
Freiwillige Flotte, russische 208 -

Gerichtsbarkeit 138, 142, 243, 245 -
Krankenpflege 324-328. 

Freiwilligen·Korps 315. 
Fremde s. Staa.tsfremde. 
Fremde Hoheitsrechte 75 - Kriegs. 

schiffe 122 - Luftschiffe 81, 86 -
Staatspapiere 297, Staatsschiffe 81 -
Truppenkörper 81, 122. 

Fremdenaustreibung 309. 
Fremdennieder1assungen 123. 
Fremdenpolizei 112, 120, 200. 
Fremdenrecht 15. 
}"remdes Eigentum, seine Beschädigung 

und Zerstörung 319. 
Freundschaftliche Ratsohläge 68. 
Freundschaftsverträge 5. 
Friedensblockade 300, 301. 
Friedenskonferenzen 32, 37, 87ff., 151, 

161, s. a. Ha.a.ger Konferenzen. 
Friedensvertrag 178, 309, 310. 
Friedliche Beilegung von Staatsstrei· 

tigkeiten 288-801 - Bevölkerung 
314 - Blockade 300, 301. 

Friedlicher Verkehr im KriegsfaJIe 38. 
Fristgewährung für feindliche Schiffe 

347. 
Führerdienst 330. 
Funkentelegraphie 165,180,236,271, 

292, 355 - Bureau 165 - Fürsorge 
253. 

G. 
Gabella hereditaria 118. 
Gal&tz 218. 
Garantiegesetz, italienisches 131, 132. 
Garantiemii.chte 57, 63. 
Garantieverträge 62, 63,180, 187, 189, 

190, 194, 195. 
Gasteiner Vertrag 76. 
Gebäude 320. 
Gebiet, dessen Besetzung und Ver· 

waltung 101, 104 - dessen Ein· 
verleibung 67 - dessen pachtweise 
überlassung 103. 

Gebietsabtretung 95, 96, 97, 98, 310. 
Gebietserweiterung des neutrali.<;ierten 

Staates 64. 
Gebietshoheit, Begriff und Umfang 

47, 54, 73, 74, 74ff., 77, 78-80, 
92, 100, 105 - Erwerb und Verlust 
94ff. 

Gebietsverinderungen 53, 94ff., 194. 
Gebirge 82. 
Gefahr für die Gesundheit 227 - für 

die Landesverteidigung 227. 
Gefangene s. Kriegsgefangene. 
Gefundenes 323, 326. 
Gegenseitigkeit 137, 138, 142, 143. 
Gegenstände GefaJIener 326 - Kriegs· 

gefangener 322. 
Gehorsam 329. 
Geiseln 189, 299. 321. 
Geisteskranke 261. 
Geisteskrankes Staatsoberhaupt 175. 
Geistliche Gerichte für Mohammedaner 

168. 
Gelbes Fieber 261, 266, 267. 
Gelddarlehn 191, 354. 
Geldstrafen 330, 337. 
Geleit, sicheres 125. 
Geleitbrief 332. 
Gemeinden 51. 
Gemeines Verbrechen 93, 136. 256. 
Gemeinsame Angelegenheiten 56, 72, 

141, 144 - Intervention 34, 70 -
Rechtsüberzeugen 2. 

Gemeinsames Staatshaupt 57, 58. 
Gemischte Gerichtshöfe 150, 165-169 

- Kommissionen 159, 288. 
Generalakte der Haager Friedenskon

konferenzen 12. 
Genehmigung von Staatsverträgen 

178ft .• 180, 182. 
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Generalgouverneur von Turkest&n 131. 
Generalkonsuln 130, 140. 
Generaltarif 225. 
Genfer Konvention im Landkriege 12, 

25, 32, 33, 37, 305, 824--328, 342 
bis 345 - im Seekriege 38, 344. 

Gens de livree 133 - d'uniforme 133. 
Gentilis 16. 
Genugtuung 203. 
Geodätiqches Bureau 25, 82, 162, 281. 
Gerichte 74, 150, 165-169. 
Gerichtsbarkeit in Küstengewässern 90 

- fremder Staaten 71 - in der 
Türkei 4. 

Gesamtnachfolge 195. 
Gesandte 9, 11, 125 - Abberufung 131, 

132, 134, 308 - Abbruch der Bezie
hungen 132 - Beglaubigung 1~6, 
132 - Begriff 125, 129ff., 131 -
Begründung ihrer RechtssteUung 131 
- Brief- und Depeschengeheimnis 
138 - Begangene Delikte 136, 198 -
ihre Dienerschaft 133 - diplomati
schen Charakter 133, 134 - Ein
kommensteuer 137 - Empfang sei
tens des fremden Staatshauptes 126 
- Exemption von der Gerichtsbar
barkeit des Empfangsstaates 135, 136 
- Exterritorialität 72, 81, 183ff. -
Familienmitglieder 133 - Freiwillige 
Gerichtsbarkeit 138 - Gerichtsbar
keit über die eigenen Staatsangehöri
gen 138 - Gerichtsstand 124, 135, 
136 - Gesandtschaftsmitglieder 139 
- Geschäftspersonal133 - Gewerbe
steuer 137 - Heimreise 132 -
Indirekte Steuern 137 - Kapellen
freiheit 138 - Konsularische 13efug· 
Dis 133 - NaturaIleistungen 137 -
Persönliche Leistungen 137 - Privat
rechtliche Verpflichtung 136 - Quar. 
tierleistung 137 - Rangordnung 20, 
131 - RechtssteUung 131, 13l!, 183 
bis 189 - Steuerfreiheitl26 - Straf
sachen 138 - Unverletzlichkeit 5, 
125, 130, 134, 135 - Vermögen 135 
- Verzicht auf die Exterritorialität 
134, 136 - Wohnsitz 134 - Woh
nung 136 - Zensurfreiheit 139 -
Zivilgerichtsbarkeit 136 - Zollab
gaben 137 - Zollfreiheit 138 - Zu
stellung der Pässe 134. 

Gesandtenviertel in Peking 136. 
Gesandtschaft 5, 17 - Geschäfts-

personal 123 - Zollfreiheit 128. 
Gesandtschaftshotel 80, 13ö. 
GesandtschaftskapeUe 139. 
Gesandtschaftsrecht 54, 56, 57, 130, 

131. 
Geschäftsfähigkeit 54, 197. 
Geschäftspersonal der Gesandtschaft 

133. 
Geschäftsträger 131, 140. 
Geschichte des Völkerrechts 14ff. 
Geschichtliche Denkmäler 320. 
Geschlosseile Meere 85, 205. 
Geschosse mit Gasen 320 - aus Luft-

schiffen 38 - die sich ausdehnen 
usw. 38, 320 - die unnötige Leiden 
verursachen 319. 

Gesundheit 260ff. - Verträge zu 
ihrem Schutz 155, 159, 260ff. 

Gesundheitsrat, oberster 262, 264. 
Gewalt 175, 187, 30lff. 
Gewaltsame Durchsetzung 68, 001 ff. 
Gewaltsanwendung bei Eintreibung von 

Vertragsschulden 37. 
Gewehrgeschosse, die sich ausdehnen 

38, 320. 
Gewerbe, Ausübung 246. 
Gewerbliches Eigentum, sein Schutz 

31, 116, 162, 188, 246. 
Gewichte 162, 242. 
Gewinn, entgangener 203. 
Gewissensfreiheit 26, 84, 118, 275, 322. 
Gewohnheitsrecht 8, 11, 98. 
Gibralt&r 206. 
Gift 318. 
Giftfangende Gegenstände 263. 
Gläubigerrechte, deren Verletzung 109. 
Gleichberechtigung der Staaten 2, 3, 

17,65-67,74 - und Gleich.!tellung 
der Staatsfremden 70, 199. 

Gliedstaaten 6, 55, 56, 180. 
Gothaer Konvention 121. 
Gottesdien~tIiche Gebäude 320 -

Handlungen 118. 
Gotthardbahn 238, 292. 
Gräber GefaIlener 332. 
Grenzberichtigung 311. 
Grenzen des Staatsgebietes 82. 
Grenzlinie der Küstengewässer 88, 89. 
Grenzregulierungen 125. 
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Grenzüberspringender Fabrikverkehr 
181. Anm. 3, 23l. 

Grenzverkehr 120, 228, 237, 260. 
Griechenland 21, 26, 27, 42, 51, 70, 

78,97,114,146,301,309 - Garantie 
seiner Staatsanleihen 191 - Kapitu. 
lationen in der Türkei 146 - über. 
wachung seiner Finanzen 27, 159, 191 
- Unabhängigkeit 190. 

Großbritannien 17, 34, 35,37, 40, 
66, 96, 103, 116, 120 - seine Blockie· 
runp: 20 - s. a. Reich, Deutsohes. 

Großmäohte 66, 67. 
Grotius 16, 134, 205. 
Grundbesitz 99 - in fremdem Sta.a.ts· 

gebiet 116. 
Grundrechte 65. 
Grundsatz der Spezialität 260. 
Grundsohulden 196. 
Gute Dienste 289, 290. 
Gute Prise 345. 
Gütliohe Vereinbarung 72. 

H. 
Haager Konferenz und Abkommen 

6, 7, 12, 32, 33, 87-40, 75, 81, 
151, 152, 179, 183, 184, 185, 186, 
187, 249, 800-372. 

Hä.ft>n 18, 122, 337. 
Hafengebühren 345. 
Hafenpolizei 90, 91. 
Haffe und Watten 82. 
Haftung des Staates für Verletzung 

198, 199. 
Haiti 107. 
Halbsouveräne Staaten 54, 57ff., 61, 

127, 130, 179, 197, 303, 312. 
Halbzivilisierte Staaten 5, 6, 127. 
Hamburg 229. 
Handel mit dem Kriegsgegner 354 -

der Neutralen im Kriege 360. 
Handel und Industrie 224-231. 
Handelsfirma 246. 
Handelsfreiheit 228. 
Handelsgesetzbuch, deutsohes 240 -

internationales 253. 
Handelskonsuln 140, 143ff. 
Handels. und Jurisdiktionskonsuln 140, 

143ff. 
Handelspolitik 57, 224. 

Handelsschilfe 205, 206, 207 - beim 
Ausbruch der Feindseligkeiten 38, 
360ff., 367, 368 - Durchsuchungs. 
recht 84 - fremde in Eigengewä.ssern 
84, 90, 205 - in fremden Küsten· 
gewässern 84 - im Kriege 347 -
ihre Nationalität 211 - auf offener 
See 92 - gestrandete und geschei. 
terte 141 - ihre Rechtsverhältnisse 
211 - ihre Sta.a.tszugehörigkeit 114 
- unter der Flagge eines befreun· 
deten Staates 211 - unter Kriegs. 
flagge 334 - deren Umwandlung 
in Kriegsschiffe 38, 334, 348 - deren 
Zula.ssung 121 - deren Zurück· 
behaltung 119, 354 - Zusammen
stoß auf See 90, 212, 254 

Handelssohiffe, fremde, Gerichtsbarkeit 
über sie 91, 111. 

Handelsvertrii.ge 179, 186, 188, 225, 
226. 

Ha.ndfeuerwaffen 244. 
Handgranaten 321. 
Handlungsfähigkcit 53ff. 
Handlungsreisende 181 Anm. 3. 
Hanka.u 113. 
Hannover 52, 309. 
Hausrecht 118, 329. 
Haussklaverei 286. 
Havarie 141. 
Hay.Pauncefote·Yertrag 222. 
Hay·Varilla.-Yertrag 222. 
Hebammen 260. 
Hedjaz 264. 
Heerstraßenreoht 122. 
Heilige Allianz 20, 152. 
Heimatlosigkeit 105. 
Heimreise des Gesandten 132. 
He1goland 29, 100. 
Hera.bwerfen von Geschossen und 

Sprengstoffen 312. 
Herrenloses (staatsloses) Gebiet 99. 
Herrschaftssphäre 65. 
Herrschergewalt 7, 8, 9, 47, 54, 73. 
Hertzsche Wellen 87. 
Herzegowina 25, 26, 41, 42, 102, 145 

- Aufhebung der Konsulargeriohts· 
barkeit 145. 

Hessen 52. 
Heuer 91. 
Hilfeleistung bei Seenot 254. 
Hilfsbedürftige 278. 
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Hilfsgesellschaften 323, 326, 327, 343. 
Hilfskreuzer 335. 
Hilfstruppen 354. 
Himalajastaaten 7. 
Hinterbliebene 141. 
Hinterindien 22, 24. 
Hinterland 83, 84, 101. 
Hinterlassenschaft 253. 
Hinterlegung 181. 
Hissen der Flagge 101. 
Hochseefischerei 272 - in der Nord-

see 272. 
Hochseeschiffahrt 205ff. 
Höflichkeit 11, 66, 71. 
Hoheitsgewässer 84, 89. 
Hohelt!i!rechte: Ausübung 2f., 49, 74, 

77, 89 Anm. 10, 102, 171, 179, 203, 
208 - deren übertragung 103, 180 
- ihre Unterlassung 79. 

Hoheitszeichen 76, 140, 199. 
Honduras s. Reich, Deutsches. 
Honkong 22. 
Hudson-Bai 86 Anm. 6, 206 Anm. 2. 
HUldigung 203. 
Humanitäre Interessen 275f. 
Hüningen 78, 79. 
Hypothezierte Schulden 196. 

I. 
Ideelle Interessen 275ff. 
Identitätsbeweis 326. 
Imperialismus 67. 
Imperium 47, 73, 75, 94, 100, 171. 
Incognito 127. 
Indien 22, 35, 49, 60, 66. 
Indigenat 109. 
Indirekte Selbsthilfe 297. 
Indischer Ozean 264, 278 Anm. 6, 283, 

285. 
Indult 347. 
Industrieausstellungen 93, 125. 
Inländisches Recht 74. 
Inseln 82, 94. 
Institut für Völkerrecht 14, 211. 306. 
Insula in flumine nata 94. 
Intendance sanitaire generale d'Egypte 

158, 262. 
Interdependance 2. 
Interessengemeinschaft 2, 11, 15, 284 

bis 287. 
Interessensphären 62, 83, 100. 
International law 1. 

Internationale Amter 153, 161ff. -
Courtoisie 9, 71 - Finanzkommis· 
sionen 159 - Flußkommissionen 12, 
50, 156-158, 216ff., 331 - Flüsse 
12, 20, 313 - Gerichte 12, IG2, 
166-169 - Höflichkeit 11, 66, 71, 
127 - Kanäle 220-223 - Kom
missionen 12, 81, 156, 159, 216 -
Konferenzen und Kongresse 12, 151, 
161,261,270 - Meterkonvention 242 
- Organe des völkerrechtlichen Ver
kehrs 139ff. - Prisengerichtsbarkeit 
367 ff. - Sanitätskommissionen 158, 
256, 263, 264 - Schiedssprechung 
294 - Schiedswesen 294 - Schiff
fahrtskommissionen 256 - Staaten
gemeinschaft 1 - Streitigkeiten 32, 
39 - Ströme 12, 20, 85, 213-220 -
Unionen 3, 8, 12, 32, 151ff., 231ff. -
Untersuchungskommissionen 288 -
VerWaltungsgemeinschaften 3, 7,25, 
160ff. - Wechselordnung 155, 250. 

Internationaler Eisenbahntransport 
237-240 - Gerichtshof 109, 255-
Prisenhof 38, 39, 40, 153, 154, 184, 
367 - Signalkodex 212 - Tele
graphen verein 161. 

Internationales Ackerbauinstitut 164, 
275 - Bureau für Funkentelegraphie 
165 - Exekutivorgan 165 - mariti
mes Bureau in 7.anzibar 286 - Frem· 
denrecht ~2 - Handelsgesetzbuch 
253, 254 - Privatrecht 1, 74, 154, 
155, 170, 242, 243, 249 - Sanitäts
amt 164 - Staatsrecht 160, 242 -
Strafrecht 255-260 - Streitver
fahren 288 - Verwaltungsrecht 31, 
244 - Wechselrecht 185. 

Internationalisierung 313. 
Internierung 355. 
Intervention 8, 21, 31, 54, 63, 68, 

70, 201, 299 - amicale 289 - bei 
Schiedssprechung 289. 

- s. a. bewaffnete Intervention. 
Interventionsrecht 70. 
Interzession 68. 
Invasionsarmee 81. 
Irreguläre 315. 
Irrtum bei Willenserklärung 178. 
!sland 55. 
ltalia irredenta 65. 
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lta.lien 24, 29, 36, 66, 81, 95, 114 -
8. 80. Reich, Deutsches. 

lta.lienischer Krieg 324. 
lta.lienisches Garantiegesetz 50. 

J. 
Ja.gdvergehen 255. 
Jangtsevertrag 34. 
lapan 4, 6,24,31,34,35, 67, 68, 114, 

119 - Erwerb von Grundbesitz 116. 
- 8. 80. Reich, Deutsches. 
.Jonische Inseln 24, 97, 206. 
Jugendliche Arbeiter 280. 
Jungholz 229. 
lurlsdiktionskonsuln 140, 143ff. -

ihre Rechte 149ff. - Ausweisung von 
Staatsangehörigen 149 - Beistand 
bei Streitigkeiten 149 - Ehren
wache 150 - Exterritorialität 149 -
ihre Familie 149 - Gerichtsbarkeit 
149 - ihr Geschäftspersonal 149 -
Polizeigewalt 149 - ihre Wohnung 
150. 

lurlstische Personen 111. 
lus 80ngariae 202, 356 - bel1i ac pacis 

16,54 - commercü 112 - detra.ctus 
117 - foederum et tractatuum 54 
- gentium 1 - iniquum 297 -
legationum 54 - pass&gÜ sive transi
tue innoxü 90 - protectionis 108 -
quarteriorum 136 - repraesenta
tionis omnimodo 123. 

Justice arbitrale 294. 
Justizverweigerung 299. 
Justum poteDtiae aequilibrium 17. 

K. 
Kabel 8. Telegraphenkabel. 
Kaiser-Wilhe1m-Kanal 85, 123. 
Kaiserin von Indien 66. 
Kalifornien 114. 
Kambodja 31, 60. 
Kampfzoll 297. 
v. Kamptz 68. 
Kanada 113, 226. 
Kanaken 287. 
Kanä.le 220-223. 
KanaIflchUfahrt 213ff. - Verträge 

d80rüber 220-223. 
Kannibalismus 278. 
Kant 1. 
Kap Spartel 213, 331. 

Kapellenfreiheit 133. 
Kaperbriefe 210, 335. 
Kaperei 19 - deren Abscha.ffung 19, 

23, 335. 
Kaperschiffe 210, 335, 345, 350. 
Kapitulationen 4, 81, 103, 108, 144, 

145-148, 177, 188. 
Kapitulationen im Kriege 309, 332. 
Karlstader übereinkunft 40, 55. 
Karolinen 94, 172, 289. 
Kars 103. 
Kartelle 331. 
Kaspisches Meer 85. 
Katharina 11. 18. 
Katholiken im Orient 107. 
Kauffahrteischiffe s. Handelsschiffe. 
Kavassen 111. 
Kenntnis der Blockade 341. 
Kenntnisnahme 177. 
Khiva 24. 
Kiautschou 33, 103, 104, 17~. 
von Kiderlen-Wächter 292. 
Kilia-Arm der Donau 26, 219. 
Kinder in Festungen 320 - ver-

lassene 278. 
Kinematische Reproduktion 248. 
Kings chambers 92. 
Kirchen 320. 
Klagen, dingliche 72, 128, 135 - von 

Privaten gegen fremde Staaten 155. 
Kleider 331. 
Kodifizierung des Kriegsrechts 302, 

315 - des Völkerrechts 13. 
Koexistenz der Staaten 15. 
Kohlen 362. 
Kohlenstation 77. 
Kokain 270. 
Kollektiv-Garantie 63, 70, 190 -

Intervention 34, 70 - Protektorat 
76 - Verträge 79, 107, 183. 

Kollisionsnormen 75, 242, 249. 
Kolonialgesellschaften 49, 127, 302. 
Kolonieerwerbung des garantierten 

Staates 195 - des nentralisierten 
Staates 64. 

Kolonien 48, 49, 51, 61, 82, 100, 130, 
175, 180, 183, 192, 195, 197, 3B. 

Kommandierender General 330. 
Kommissarien 125. 
Kommunal8obgabengesetz, Preuß. 137. 
Kompromissarische Klausel 228, 292-
Konferenzen 151, 161, 261, 270. 
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Konferenzinsel 76. 
Konflikte 74. 
Kongoakte 30, 54, 101, 102, 157, 176, 

195, 277, 281, 283, 312. 
Kongobecken 54, 226, 313. 
Kongokommission 157. 
Kongokonferenz 30, 49, 53. 
Kongoschiffahrt 157, 215, 219, 313. 
Kongoschiffahrtsakte 157, 219. 
Kongostaat 7, 30, 40, 41, 48, 53, 55, 

64, 96, 103, 147, 172, 174, 195 -
Anerkennung 30, 49 - Angliederung 
an Belgien 41, 63, 172, 190 - Auf
hebung der Konsulargerichtsbarkeit 
147 - Flagge 49 - Handelsfreiheit 
30, 54, 174, 195, 226 - Missionen, 
Gelehrte usw. 281 - Neutralisierung 
313 - Religionsfreiheit 276 - Tier
welt in Afrika 274 - Wa.ffeneinfuhr 
in Afrika 278. 

Kongresse 8, 12, 53, 66, 151, 177, 244, 
290. 

Königliche Ehren 71. 
Königskrone 71. 
Königsmord 258. 
Konkordate 50, 180. 
Konkurs 253. 
Konstantinopel, Friede von 25, 42 

- Vertrag von 78. 
Konsularagenten 140. 
Konsulararchiv 142. 
Konsulargerichtsbarkeit 4, 109, 142, 

165, 169, 177, 178. 
Konsularische Ehen 141, 245. 
Konsularverträge 188. 
Konsuln: ihre Aufgabe 91, 125, 140 -

ihre Ausschließung 140 - Befreiung 
von der Gerichtsbarkeit des Emp
fangstaates 142 - Befreiung von 
Steuern und Abgaben 143 - Beglau
bigung und Ausstellung von Ur
kunden 141 - Begriff 139ff. -
Begangene Delikte 142, 198 - Ehe
schließung 141, 245 - Ehren
vorrechte 143 - Eintailung 140 -
Empfang 132 - Entscheidung in 
Streitigkeiten der Mannschaft frem
der Schiffe 91 - Ernennung 140 -
Exequatur 140 - Exterritorialität 
142 - ihre Familienmiw;lieder, 168 
- Gerichtsbarkeit 141, 142, 145, 
148, 168 - Geschäftspersonal 168 

- als Geschäftsträ.ger 140 - In
teressen der Staatsangehörigen und 
Schutzgenossen 141 - Jurisdiktions
bezirke 110 - Kuratel 246 
Nachlaßregulierung 141, 245 -
Obrigkeitliche Befugnisse 141 -
Rechtsstellung 140 ff. - Rügen bei 
Verletzung des Völkerrechts 9, -
Seepolizei 141 - Staatsgeschäfte 141 
- Streitige Gerichtsbarkeit 141 -
Unantastbarkeit 142 - Unverletz
lichkeit der Amtsräume 142 - Ur
kunden.Ausstellung 245 - des Ar
chivs 142 - Vernehmung von Zeugen 
141 - Vormundschaft 246 - Vor
rechte 142, 143 - Wahrung der 
wirtschaftlichen Interessen 140 -
Wohnung 142, 168 - Zensurfreiheit 
139 - Zeugnispflicht 142 - Zoll
freiheit 138 - Zulassungsrecht 140. 

Kontaktminen 38, 336, 337, 361. 
Konterbande und Kriegskonterbande 

18, 23, 39, 353, 361, 362ff., 868. 
Kontinentalsperre 20, 339. 
Kontributionen 119, 330. 
Konventionaltarif 225. 
Konventionelle Ströme 12, 20, 15C1, 

215-220. 
Konventionelles Völkerrecht 173. 
Korea 5, 31, 34, 35, 58, 312. 
- s. a. Reich, Deutsches. 
Korfu 313, 314. 
Korrektionelle Gerichte 166, 167. 
Kraftfahrzeuge 240. 
Kranke, hilfsbedürftige 278. 
- s. a Genfer Konvention. 
Krankenhäuser 320. 
Krankenpflege s. Genfer Konvention. 
Krankheiten 261-267. 
Kreditiv 132. 
Kreise 51. 
Kreta26, 27, 42, 60, 70, 298, 300.301. 
Kreuzer 351. 
Kreuzerblockade 339. 
Krieg 132, 801-803. 
- s. a. Landkrieg, Seekrieg. 
Kriegerische Besetzung 94, 100 -

Blockade 18. 23, 39, 301, 338ff., 361 
- Eroberung 52. 

Kriegführende 302. 
Kriegführung, Recht der Kr. 49, 302. 
Kriegsanleihe 356. 
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Kriegsbedarf 354. 
Kriegsbudget 33. 
- s. a. :Beschränkungen, Militii.ra.us· 

gaben. 
Kriegsentschädigung 189, 311. 
Kriegserklärung 63, 126, 186, 187, 307, 

308. 
Kriegsflagge 365. 
Kriegsgefangene 178, 309, 316, 317, 

321-324, 342, 35i, 356, 365. 
Kriegsgesetzbuch 305. 
Kriegshäfen 122. 
Kriegshilfe des halbsouveränen Staates 

58. 
Kriegskonterbande B. Konterbande. 
Kriegsleistungen von Staatsfremden 118. 
Kriegslieferungen 353, 356. 
Kriegslist 320. 
Kriegsmacht 314ff. 
Kriegsmanier 306ff. 
Kriegsmaterial 330. 
Kriegsnotwendigkeit 306. 
Kriegsparteien 308. 
Kriegsraison s. necessite de guerre. 
Kriegsrecht 202. 302, 305, 308, 311 ff. 
Kriegsreglement 305. 
Kriegsschauplatz 87. 3Uff. 
Krle~8!!chlffe 99, 206, 334, 345, 350, 

358 - in neutralen Häfen, Gewässern, 
R.eeden 358, 359. 

Kriegsstand, aktiver und passiver 314. 
Kriegsverträge 178, 180, 331, 352. 
Kriegszustand 187, 297-309. 
Krimkrieg 17, 22, 206, 324, 347. 
Kuba 31, 59 Anm. 7, 70. 
Kulturgemeinschaft 2, 15. 
Kündigung von Verträgen 186, 187, 

193, 194 
Kundschafter 133, 317. 
Kunst, der, gewidmete Gebäude 320. 
Kunstgegenstände 227. 
Kunstkonvention 162, 247. 
Künstliche Grenzen 82. 
Kuratel 246. 
Kurhessen 52 
Kuriere 129. 
Kfunbach 76. 
Küstenfischerei 90, 349. 
Küstenfra.chtfahrt 90. 114, 115. 
KiistengewiisFer 82, 87ff., 89, 114, 

115, !a)6, 208, 212, 333 - Durch· 
fahrt 90 - Gerichtsbarkeit 90 -

- ihre Grenze 88, 89 - Hoheits
rechte darin 89 - im Kriege 90, 92 
- in diesen verankerte Schiffe 91. 

Küstenlichter 213. 
Kiistenstrich 101. 
Kutschuck Kainardsche, Frieden v. 17. 

L. 
Labuan 60. 
La.chsfischerei im Rhein 272. 
L'ldung B. Schiffsladung. 
Laibacher Kongreß 21. 
La Marsa.. Vertrag zu 60. 
Landesherren, ihre RechtsverhiUtniBB8 

170. 
Landessprache, doppelte und dreifache 

177-
Landesverteidigung 227. 
Landgebiet als Kriegsschauplatz 311 

- dessen Befriedigung 216, 313, 331. 
Landkrieg 52, 32, 305, 306, 811 - 882. 
Landstreitkräfte 33. 
Landsturm 315. 
Landtelegraphen 331. 
Landwirtschaftliches Institut 164, 275. 
Landzeremoniell 71. 
La Plata 215. 
Lasson 8. 
Lästige Fremde 121. 

I Lateinische Münzunion 242. 
Lauenburg 24, 76. 
Lausanne, Frieden 231 Anm. 1. 
Law of nations 1. 
Lazarette s. Genfer Konvention. 
Lazarettschiffe 343-345. 
Lebensmittel 337. 
Legaten 131. 
Legitimationspapiere der Handelsschiffe 

212. 
Legitimitätsprinzip 12, 21 68. 
Leichenpässe 261. 
Leichenschau 326. 
Leinpfad 216. 
Lemnos 298. 
Leprakranke 121. 
Lettres de crea.nce 132 - de marque 

298 - de provision 140 - de rappel 
132 - de recreance 132. 

Leuchttürme 213. 
Levee en masse 315. 316. 
Lhassa.-Vertrag 36. 
Liaotung 31, 34, 68. 



Sachverzeichnis. 543 

Liberia 7. 51. 
Liebesgaben 323. 
Liechtenstein 229. 309. 
Lieferanten 317. 
Liegenschaften 169. 331. 
Liste 296. 
Literarkonvention 31, 116, 117, 162. 

184. 188, 247. 
Literatur des Völkerrechts 43ff. 
Lokale Anciennität 131. 
Lokalisierung von Rechten und Pflich· 

ten auf einem Staatsgebiete 174. 
Londoner Frieden 42, 60 - Konferenz 

wegen Luxemburg 24,77,78 - See· 
rechtsdeklaration (von 1909) 12, 39, 
306. 321. 333, 348, 349, 353, 362 -
Vertrag wegen Belgien 21 - wegen 
des Bosporus und der Dardanellen 
22, 207 - wegen der Donauschiff· 
fahrt 156, 217, 218 - wegen 
Funkentelegraphie 2.'36 - wegen 
Schleswig.Holstein 22 - zum Schutze 
der Tierwelt Afrikas 274 - wegen 
des Schwarzen Meeres 23, 186. 206-
wegen der Unabhängigkeit Griechen· 
lands 21. 

Löschung der Ladung 115. 
Losreißung vom Mutterlande 52, 192. 
Lotsen 358. 
Lotsenzwang 90. 
Luftkrieg 304. 
Luftraum 86,87.92,208,311, 312,333. 
Luftschiffahrt im Kriege 86. 
Luftsl'hifle 86, 93, 111, 122 - Be· 

schießung 312 - ihre Flaggen. 
führung 94 - ihre Nationalität 93, 
III - Werfen von Geschossen und 
Sprengstoffen daraus 38, 86. 

Luftzone 86. 
Lun~vil1e, Frieden 214. 
Lützowsches Freikorps 315. 
Luxemburg 24, 43, 55, 63, 64, 110, 

229, 329 - dessen Nentralisierung 
24, 190. 

- s. a. Reich, Deutsches. 

M. 
M8.88 214. 
MRChtbereich 65, 67, 73. 
Madaga~kar 29, 60, lO~, 147, 178, 

283, 286 - Aufhebung der Konsular· 
gerichtsbarkeit 147. 

Mädchenhandel 276. 
Madrider Konvention 36, 146, 246. 
Magalhaensstraße 314 
Main 214. 
Majorisierung 8. 
Malaiescher Bundesstaat 60. 
Malmoor Vertrag 172. 
Mancini 13. 
Mandschurei 34, 312, 329. 
Mannesmann, Gebrüder 40. 
Mare clausum 85, 205. 
Marianen 94, 172. 
Marinegeschütze 33. 
Marinegewehre 33. 
Markenschutz 246. 
Marketender 317. 
Marktl'erkehr 228. 
Marokko 5, '1, ßIj, 36, 40, 42, 58, 60, 

82, 111, 146 - Protektorat 40, 77 
Anm. 4 - Seeraub 209 - Spanische 
Zone 40, 169. 

- B. a. Reich, Deutsches. 
Marschalls·Inseln 102. 
Martens, G. F. v. 19. 
Maryland 51. 
Maskat 147. 
Massaua 30. 
Massenerhebung 315, 316. 
Maße 162, 242. 
Maximaltarif 225. 
Mazedonien 159 Anm.7. 290. 
Mecklenburg-Schwerin 172. 
Mediation 68, 289, 290. 
Medii in bello 352. 
Medizinalpersonen 326. 327. 
Meer als Kriegsschauplatz 333. 
Meerengen 22, 86, 206-208. 333, 340 
- s. a. Bosporus. Dardanellen. 
Meerengenvertrag 207. 
Meeresfreiheit 16, 86. 205. 208, 211, 333. 
Meerß!\grund 208. 
Meeresküsten 82. 
Meeresteile 2OOff., 333, 336 - ihre 

Blockierung 338 - ihre Neutrali· 
sierung 206. 

Mehemed All 22. 
Meistbegünstigungsklausel 116, 119, 

122, 123, 140, 142, 146, 149, 177, 
184, 185, 225, 226, 227, 257. 

Mekkapilgerfahrten 263. 
Mekong 24. 
Melilla 82. 
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Menschenopfer 278. 
Menschliches Leben, dessen Schutz 270. 
Mer c6tiere, littorale 87 - territoriale 

87. 
Merkantilismus 17. 
Merw 30. 
Meßbriefe 212. 
Meterkonvention 162, 242. 
Meuchlerische Tctung und Verwun-

dung 316, 318. 
Meuterei 210. 
Mexiko 57, 120, 201, 305, 339. 
- s. a.. Reich, Deuf'lsches. 
Militärausgahen 33. 
- s. a. Beschränkung. 
Militärbea.mte 316. 
Militärgrenze 82. 
Militärische Abzeichen 317 - Be

fehlshaber ]26,180,198 - Besetzung 
189, 311 - Delikte 317. 

MiUtärlssten 38 - der Ausländer 38. 
Milizen 315. 
Minen im Landkrieg 321 - im See

krieg 38, 336, 337. 
Minimaltarif 225. 
Minister 317 - des Auswärtigen 124, 

133, 175, 176, 198. 
Ministerresidenten 131. 
Ministre plenipotentiaire 131. 
Missionare 281. 
Mißbrauch von Alkohol und Opium 

268, 269. 
Mißbrauch der Parlamentärflagge 319 

- des Roten Kreuzes 328. 
Mitherrschaft 75, 76. 
Mittelamerika 3, 21, 51, 110, 118, 120, 

200, 293, 299. 
Mittelberg 229. 
Mittellä.ndisches Meer 36, 283. 
Mittellose Kranke 261. 
Monaco 59 Anm.7, 229. 
Mongolei 61. 
Monroedoktrin 31, 66, 69, 222. 
Montenegro 25-, 26, 41, 42, 53, 54, 

206 - Kapitulationen 145 - Reli
gionsfreiheit 275. 

Moorsom-Verfahren 212. 
Moral 2'27. 
Moresnet 76. 
Morphium 270. 
Mosel 214. 

Moaer, J. J. 19. 
Moeser Konvention 55. 
Moynier 324. 
Mündliche Mitteilung 177. 
Munition 8. 
Münzunionen 241. 
Mürzsteger Programm 27. 
Musikalische Arrangements !M8 -

Werke 248. 
Musterrollen 91. 
Mutterland 52. 
Mytilene 298. 

Nacheile 208. 
Nachlaß 245. 

N. 

Nachrichten im feindlichen Interesse 
317. 

Nachtarbeit von Frauen 279. 
Nahrungsmittel 331, 337. 
Namenverzeichnis 326. 
Napoleon 111. 97. 
Nassau 52. 
Nationale 105-111. 
- s. a. Staatsangehörige. 
Nationale Binnenmeere und Binnenseen 

84, 223 - Flagge 211 - Flüsse 114, 
223 - Gerichte 9, 74 - Gesetze 11 
- Gewässer 84ff., 92, 122, 223 -
Handelsschiffe 205-207 - Kanäle 
84, 85, 223 - Organe des Verkehrs 
123ff. - Prisengerichte 368-371 -
Schiffe 109 - Staatsgewalt 47 -
Staatsschiffe 92, 350, 358 - Ströme 
84. 

Nationalflagge 17, 211. 

I Nationalität, gleiche 67. 
Nationalitätsprinzip 12. 
Naturalisation 105, 106. 
Naturalleistungen für die bewaffnete 

Macht 137, 330. 
Naturereignisse 52. 
Natürliche Grenzen 13 - Rechte· 

handlnngen 175. 
Natürliches Völkerrecht 19. 
Naturrecht 12. 
Naval prize bill 40. 
Navigationsakte 17, 205. 
Nebenländer (Kolonien) 48, 49, 51, 100, 

130, 175, 180, 185, 192, 195, 197. 
311. 

Necessaria ad finern belli 202. 318. 
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N6cessite de guene (Kriegsraison) 202, 
306, 354. 

Neckar 214. 
Negative und positive Naturalisierung 

31:l. 
Negersklaven 20, 22, 31, 163, 209, 276, 

282-287, 368. 
Nepal 7. 
Neue Hebriden 76, 166 - tribunal 

mixte 166. 
Neuenburg 55. 
Neufundland 77 Anm. 6. 
Neu·Guinea.Kompagnie 49. 
Neukl08ter 17~. 
Neusceland 113. 
Neutrale 38, 352ff. - Gewässer 340, 

357 - Häfen 340 - Postdampfer 
366 - Prisen 39 - Reeden 357, 358 
- Schiffe 18, 209, 357, 365 - Trans
portmi ttel 356 - Zone 82. 

Neutrales Eisenbahnmaterial 356 -
Gut 360. 

Neutralisierung: Alandsinseln 313 -
Aufgabe 62 - Belgiens 21,41,51,55, 
63,64, 76, 120, 172,192 - dauernde 
54, 62f., 190, 197, 202, 303, 313 -
der Donau 313 - von Gebietsteilen 
312, 313 - der Gotthard':>a.hn 238, 
239 - der Jonischen Inseln 313 -
des Kongo 313 - einzelner Teile 
des Kriegsschauplatzes 216, 313, 331 
- de8 Leuchtturms auf Kap Spartei 
210, 331 - Luxemburgs 24, 43, 55, 
63 - der MagaIhaensstraße 314 -
von MeeresteiIen ~06, 334 - der 
montenegrinischen Gewässer 314 -
negative und positive 313 - des 
Niger 313 - des Panamakanals 313 
- des Privateigentums 330 - der 
Sanitätsanstalten 326,327 - Rechte 
und Pflichten 33 - des Schwarzen 
Meeres 23,86,186,206 - der Schweiz 
20, 79. 85, 190 - von Staaten und 
Sta.atsteiIen 206, 313, 331 - von 
internationalen Strömen 212, 220 -
des Suezkanals 158, 220 ff., 313 -
von Wassenstraßen 313. Zurück
treten von der N. 64. 

Neutralität, bewaffnete 18, 19 -
dauernde 190, 303 - gewisser Plätze 
216, 313, 331 - im Kriege 63, 92. 
352-367 - ihre Nichterfüllung und 

v. Liszt, Völkerrecht. 10. Auf!. 

Verletzung 187, 354f - ihre Ver
wirkung 356 - wohlwollende 353. 

Neutra.litätserklärnng 11, 352, 353. 
Neutralitätswidrige Unterstützung 365, 

368. 
Nicaragua s. Reich, Deutsches. 
Nichterfüllung des Vertrages 187. 
Nichthinderung 330. 
Nichtinterventionsprinzip 68, 69. 
Nichtkombattanten 316, 336. 
Nichtpfändbarkeit von Fahrbetriebs-

mitteln 239. 
Niederlande 17, 20,21, 55,76,84, 114, 

119. 
- s. a. Reich, Deutsches. 
Niederländischer Minister der a.uswär· 

tigen Angelegenheiten 153. 
Niederlassungsverträge 112, 278. 
Niemen 215. 
Nigerschiffahrt 157, 215, 219, 313. 
Nigerschiffahrtsakte 219. 
Nizza 97. 
Nomaden 48, 100. 
Nord-Borneo 60. 
Norddeutscher Bund 24. 
Nord-Ostsee-Kanal 85, 123. 
Nordsee 40, 80, 92. 
Nordseefischerei außerhalb der Küsten

gewässer 88, 209, 272. 
Normen des Vi1kerrechts 3, 5, 8, 9, 52. 
Norwegen 37, 40, 52, 55, 82, 122, 190, 

300. 
- s. a. Reich, Deutsches. 
Notakte 11. 
Noten 370. 
Notifikation 102, 176, 177 - der 

Blockade 34J. 
Notstand 11, 187, 198, 201, 202. 
Notwehr 128, 201, 202, 306. 
Notzucht 210. 
Novibazar 26, 41. 
Nuntien 131. 
Nützliche Vögel 274. 
Nystader Friede 17. 

o. 
Oherherrlichkeit (Suzeränität) 57-61, 

75. 
Obligawrische Schiedssprechung 296. 
OLligatorium 296. 
Oder 218. 

35 
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Offene See 85, 86, 88, 92, 205, 209, I 
333, 340 - Städte 320, 337 - Tür . 
84-37,72 Anm. 9. 

Öffentliche Sicherheit 227. 
Öffentliches Recht 243, 244. 
Offiziere 3~.:, 359. 
Okkupation: als Gebietserwerb 67, 

83, 94, 101, 152 - im Kriege 100, 
329. 

Okkupationsrecht 77, 179, 329, 330. 
Olympia, Ausgrabungen 281. 
Oman 147. 
Opionio juris sive necessitatis 11. 
Opiumkrieg 22. 
Optantenkinder, dänische 99 Anm. 8. 
Option 97, 107 - collective 99. 
Optionsklausel 11, 98, 99. 
Optionsrecht 107, 311. 
Opiummißbrauch 270. 
Oranjefreistaat 61. 
Ordnung der Gesetze des Krieges 306, 

315ff. 
Organe des völkerrechtlichen Verkehrs 

123-126. 
Organisierung der Völkerrechtsgemein

schatt 8. 
Organisation des Staatenverbandes 151 

bis 155. 
Originärer Erwerb 94, 100. 
Österreich s. Reich, Deutsches. 
ÖSterreich-Ungarn 41, 42, 52, 57, 66, 

97, 102, 119, 229. 
Ostindien 17, 27, 49. 
Ostindische Kompagnie 23, 49. 
Ostrumelien 26. 
Ostsee 40, 206. 
Ostseeabkommen 77 Anm 7. 
Otages 189. 
Ozeanien 264. 

P. 
Pachtverträge 33, 103, 172. 
Palau.lnseln 94, 172. 
Panama 70, 103. 
Panamakanal 103, 221, 222, 313. 
Papierne Blockade 339. 
Pap!'lt, seine Rechtstellung 32, 50, 81, 

130. 131, 180, 289. 
Päpstliebe Internuntien, Legaten u. 

Nuntien 131. 
Parana 215. 
Pardon 319. 

Pariser ~rieden von 1763: 17. 
- - von 1814: 20, 99, 214. 
- - von 1815: 20, 79, 99, 189, 282. 
- - von 1856: 4, 22, 77, 144, 151, 

156, 181, 190, 206, 207, 216, 217, 
290, 313, 353. 

- - von 1898: 81. 
Pariser Konferenz von 1866: 217. 
- - von 1885; 220. 
- Sanitätskonvention 158, 263, 266 
Pariser Seerechtsdeklaration 12, 13, 

23, 67, 151, 210, 305, 335, 339, 346, 
360, 361 - Konvention über Kraft
fahrzeuge 24u. 

- Zusatzakte z. Urheberrechtskon-
vention 248. 

Parlamentäre 317, 331, 336. 
Parlamentärflagge 319. 
Partie belligerante 303. 
Partikulares Völkerrecht 13, 67. 
Passagiere auf Schiffen 91. 
Paßzwang 120, 297. 
Patente 246. 
Patrimonialstaat 47, 75 Anm.l. 
Paupers 121. 
Paxos 313. 
Peche nationale 114. 
Pekinger Vertrag 34, 36, 103. 
Pendschab 22. 
Plmetration pacifique 36. 
Pentarchie der Großmächte 20, 66, 68. 
Persien 5, 6, 37, 85, 147. 
- 8. a. Reich, Deutsches. 
Persischer Golf ~63, ~64, 285 -

Sanitätsstationen 263, 264. 
Persona ingrata 132. 
Personalhaft 249. 
Personalhoheit 73, 82. 
Personalitätsprinzip 150. 
Personalunion 55, 130. 
Personenverkehr, internationaler 240. 
Persönlichkeitsrechte, völkerrechtliche 

65. 
Pest, Verträge zu ihrer Bekämpfung 

31, 158, 261 ff., 265. 
Petersburger Entente 27 - Konven

tion 24, 305, 318 - Telegraphen
vertrag 234. 

Pfandbestellung 189. 
Pferde 331. 
Philippinen 72. 
Phosphor 279. 
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PhotQgraphie 248. 
Phthysiker 121. 
Pilgerschiffe 263. 
Pilsum 213. 
Piraterie (Seeraub) 209-211. 
Placet 140. 
Plebiszit 97, 98. 
Plünderung 321, 331, 338. 
Po 215. 
Poel 172. 
Polargebiet 101 Anm.9. 
Politik 12 - der offenen Tür 34-37, 

72 Anm.9. 
Politische Delikte 196ff. - Pflichten 

80, 81 - Rechte 80, 81. 118 - Ver
träge 194 - Verbrechen 257, 258. 

Politisches Wahlrecht 118. 
Polizeidienste 358. 
Polizeigewalt des Aufenthaltsstaates 

121 - der Jurisdiktionskonsuln 149. 
Polynesien 148. 
Polynesische Kontraktarbeiter 287_ 
Port Arthur 33, 103, 307. 
Port Said 221. 
Portofreiheit 323. 
Portoriko 31. 
Portsmouth, Friede z. P. 34. 
Portugal 1 H. 
- s. a. Reich, Deutsches. 
Positionslaternen auf Seeschiffen 213. 
Positive und nega.tive NeutraJisierung 

313. 
Positives Recht 8, 16 - Völkerrecht 

19. 
Postglossatoren 16. 
Postliminium 310. 
Postsehiffe 93. 
Postverein 232. 
Postverkehr 231 ff. 
Postverträge 231ff. 
Praedium dominan.~ 78. 
Prager Frieden 24. 
Präliminarfrieden 310. 
Prämien auf Zucker 230. 
Präsident des Freistaates 182. 
Prätoria, Frieden zu P. 33, 60. 
Preßfreiheit 118, 329. 
Preußen 18, 66, 163. 
Pribyloff-Inseln 273. 
Pri~zip der contiguit.e 101 - der Effek

tivität 100, 101 - der offenen Tür 
8. Politik der offenen Tür - der 

Publizität 102 - der beweglichen 
Vertragsgrenzen 194, 229. 

Prisen 18, 39, 345, 357, 358, 359 -
neutrale 39. 

Prisengericht 9, 11, 350, 357, 367ff. 
Prisengerichtsordnung 368. 
Prisenhof, internationaler 8, 12 Anm. 5, 

39, 40, 296, 369, 370, 871-372. 
Prisenordnung, Deutsche 88, 368. 
Prisenrecht 18, 333, 349, 351 ff. 
Privateigentum im Landkrieg 300, 

33(\ - im Seekrieg 19, 23, 33, 304, 
345, 360ff. 

Priva.tpersonen, Recht zur Kriegfüh. 
rung 302. 

Privatrecht, internationales 1, 74, 154, 
155, 171, 242, 244, 248. 

Privatrechtliehe Rechtsverhältnisse 
309 - Streitigkeiten zwischen Staa· 
ten 72. 

Privatunternehmen 71. 
Produktionsverträge z30. 
ProhibitivzClle 226. 
Protektorat 59, 61, 75, 100, 102. 
Protest 177. 
Protokolle 181. 
Provinzen 51. 
Prozeßfähigkeit, völkerrechtliche 182. 
Prozeßkosten 117. 
Pruth 215. 
Publizität als Erfordernis der Okku-

pation 102. 
Pufendorf 19. 
Pufferstaat 62. 
Pyrenäen - Frieden 184, 353, 362. 

Q. 
Quadrupelallianz 22. 
Quartierleistung für die bewaffnete 

Macht 137. 
Quasiintemationale Stellung des Pap. 

stes 50. 
Quasi·Konterbande 365. 
Quasipiraterie 210. 
Quellen des Völkerrechts 11 ff. 
Quintupelvertrag 22, 151, 283. 

R. 
Randsei 213. 
Rangordnung der Staaten 66. 
Rangverhältnisse der Gesandten 20,131. 

3.5* 
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Ratifikation im Kriege 332 - der 
Staatsverträge 125, 176, 180, 181, 
183, 309. 

Ratifikationsurkunden 180, 181. 
Ratten 266. 
Rattenfloh 267. 
Raub auf See 210. 
Räumung von Spitälern 332. 
Räumungstransporte 327. 
Realunion 55, 57, 130. 
Reblauskonvention 255, 271, 272. 
Recht auf Selbsterhaltung 202 - des 

Friedenschlusses 56 - der Kriegs
führung 56, 63. 

Rechtliche Beziehungen 72. 
Rechtsbeugung 199. 
Rechtsbewußtsein 11. 
Rechtserhebliche Tatsachen 11, 174ff. 
Rechtsfähigkeit, völkerrecht.liche 53, 

199. 
Rechtsgemeinschaft 2, 6. 
Rechtsgeschäfte, vc:Ikerrechtliche 54, 

175. 
Rechtshilfe 11, 249, 259, 260. 
Rechtskonflikte 70ff. 
Rechtsnachfolge 100, 101, 192, 195, 196. 
Rechtsnatur des Völkerrechts 7 ff. 
Rechtspflege ~9. 
Rechtsphilosophie 12. 
Rechtsregeln 8. 
Rechtssatzung 11, 12, 14. 
ReC'htsstellung der neutralen Mii.chte 

352ff. 
Rechtsstreitigkeiten 78. 
Rechtssubjekte und ihre Rechtsstellung 

11, 46ff., 49, 51, 53, 56, 171, 192. 
RechtBüberzeugung 11, 12, 13. 
Rechtsübung 11, 12, 13. 
Rechtsverhältnisse. völkerrechtliche 169 

bis 178, 189-191ff. 
Rechtsverschleppung 199. 
Rechtsverweigerung 199. 
Recht.swe~ 200. 
Rechtswidrige Handlungen 54, 58, 201 

- Unterlassung 65 - Verletzung 
196. 

Rechtswille 11. 
Reconnaissance s. Anerkennung. 
Recoul;1se 351. 
Reform des Völkerrechts 14. 
Regent 182. 
Regierungsform 53. 

I Registrierung der Handelsschiffe 212. 
Reich, Deutsahes 24, 56" 61. 

Freundschafts-, Handels-, Heist-
I &egf1nstigungs-. Schiffabrts-, Zollvertrlige: I mit Ägypten 179, 180, 225, 25&. 

I " Äthiopien 225. 
" Belgien 194, 225. 
" Bolivia 107, 119 Anm.8, 225. 
" Bulgarien 119 Anm.8, 225, 245. 
" China 5, 23, 118, 123, 130, 139, 

148, 149, 177, 281 
" Columbien 108, 120, 299. 
" Costa Rica 118, 299. 

Griechenland 119 Anm.8. 
Großbritannien 226. 
Guatemala 120. 
Honduras 107. 

" Italien 114, 119 Anm. 8, 225, 280. 
" Japan 4, 113, 116, 119, 185, 220, 

225. 
" dem Kongostaat 48. 
" Korea 255, 256, 270. 
" Luxemburg 229. 
" Mexiko 88, 120, 201, 305, 339. 
" Nicaragua 107, 115, 122, 185,211. 
" Österreich- Ungarn 110, 225, 255, 

280. 
" Paraguay 245. 
" Persien 5, 120, 143, 149. 
" Portugal 225. 
" Rumänien 116, 225. 
" Rußland 139, 225. 
" Salvador 118, 119, 225, 305, 339, 

366. 
den SamoainReln 148. 

" Sl'hweden 225, 280. 
" der Schweiz 225, 227. 

Serbien 225. 
" Siam 148, 178. 
" Spanien 226. 
" den Tongainseln 148. 
" der Türkei 143, 144, 225, 226. 
" Venezuela 225. 
" den VereiniJrten Staa&en 226. 
" Zanzibar 150. 

Sonstige VertrAge und Vereinbarungen: 

mit Bel~ien: Aichung der Binnen
schiffe 224. 
Alkoholische Erzeugnisse 231. 
Anerkennung von Handelsgesell-

schaften 117. 
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Branntweinhandel unter den Nord· 
seefischem 268. 

Eisen bahnfrachtverkehr 239. 
Grenzüberspringender Fabrikver

kehr 231. 
Handfeuerwaffen 244. 
Hochseefischerei in der Nordsee 88, 

272. 
Mädchenhandel 276. 
Nachtarbeit von Frauen ~80. 
Postvertrag 231. 
Rechtshilfe 250. 
Schutz verkuppelter weiblicher Per

sonen 276. 
Technische Einheit im Eisenbahn-

wesen 239. 
Unfallversioherung 281. 
Unzüohtige Veröffentlichungen 277. 
Vogelschutz 274. 

mit Bulgarien: Technische Einheit im 
Eisenbahnwesen 239. 

China: Bucht von Kiautschou 5, 
33, 103, 104, 172. 

Niederlassungen 113. 
Wissenschaftliche Interessen 281. 

" Dänemark: Abschoß und Abfahrt· 
geld 118. 

Branntweinhandel unter den Nord
seefischem 268. 

Fernspreohanstalten 236. 
Hochseefischerei in der Nordsee 88, 

277. 
Mädchenhandel 277. 
Phosphor 279. 
Rechtshilfe 249. 
Technische Einheit im Eisenbahn

wesen 239. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
" Frankreich: Aichung der Binnen· 

sohiffe 224. 
Äquatorial.Afrika 172. 
Branntweinhandel unter den Nord-

seefisohem 268. 
Eisenbahnfrachtverkehr 239. 
FernspreohanstaIten 236. 
Frankfurter Frieden 99, 183, 185, 

188, 2'.t6, 310, 311, 351. 
Handfeuerwaffen 244. 
Handlungsreisende 2't8. 
Hochseefischerei in der Nordsee 

88, 272. 

Karnerun und Togo 84 Anm. 3. 
Mädchenhandel 'L.77. 
Nachtarbeit von Frauen 280. 
Phosphor 279. 
Präliminarfrieden von Versailles 

189. 
Rechtshilfe 250. 
Technische Einheit im Eisenbahn. 

wesen 239. 
Tierwelt in Afrika 274. 
Tunis 185. 
Unzüchtige Vercffentlichungen 

277. 
Vogelschutz 274. 
Waffeneinfuhr in Afrika 278. 

mit Griechenland: Anerkennungen von 
Handelsgesellsohaften 117. 

Ausgrabungen von Olympia 281. 
Nachlaßvermögen 244. 
Technische Einheit im Eisenbahn· 

wesen 239. 
Großbritannien: Afrikanischer Be· 

sitz 84 Anm. 3. 
Anerkennung von HaQde1sgeselI. 

schaften 117. 
Auslieferung von Verbrechern 84. 
Branntweinhandel unter den Nord· 

seefischern 268. 
Fernsprechaustalten 236. 
Helgoland 100. 
Hochseefischerei in der Nordsee 

88,272. 
Jangtse-V. 34. 
Kolonien und Interessensphären 

(Stiller Ozean) 84 Anm.3. 
Mädchenhandel 277. 
Nachtarbeit von Frauen 280. 
Ostafrika 84 Anm. 3. 
Phosphor 279. 
Postvertrag 180. 
Samoainseln 76, 147, 148. 
Schiedsspruch 293. 
Schlafkrankheit 261. 
Sklavenhandel 283. 
Stiller Ozean 84 Anm. 3. 
Tierwelt in Afrika 274. 
Unterdrückung des Handels mit 

Negern 283. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
Verbrecherkolonien 78. 
Waffeneinfuhr in Afrika 278. 
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Za.nziba.r 60, 147. 
Zentra.lafrika 84 Anm.3. 

mit Italien: Anerkennung von Han. 
delsgesellschaften 117. 

Bündnisvertrag 28, 29. 
Eheschließung 245. 
Eisenba.hnfrachtverkehr 239. 
Gotthardbahn 238, 239. 
Mädchenhandel 277. 
Nachtarbeit von Fra.uen 280. 
Rechtshilfe 250, 277. 
Repatriierung 121. 
Technische Einheit im Eisenbahn. 

wesen l::39. 
Tierwelt in Afrika ~74. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
" lapan: Konsularvertrag 4, 81, 

24.5. 
" Kongostaat: Tierwelt in Afrika 

274. 
" Luxemburg: Brausteuer 244. 

Eisenba.hnfrachtverkehr 239. 
Essigsäure 244. 
Fernsprechanstalten 236. 
La.chsfischerei im Rhein 272. 
Leuchtmittelsteuer 244. 
Nachtarbeit von Frauen 280. 
Phosphor 279. . 
Postvertrag 231. 
Rechtshilfe 250. 
Repatriierung 121. 
Steuergemeinschaft 244. 
Technische Einheit im Eisenbahn. 

wesen 239. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
Vogelschutz 274. 
Unfallversicherung 280. 
Wilhelm.Luxemburg.Eisenbahnen 

238 Anm.11. 
Ziga.rettensteuer 244. 

" den Niederlanden: Aichung der 
Binnenschiffe 224. 

Alkoholische Erzeugnisse 231. 
Anerkennung von Handelsgesell. 

schaften 117. 
Auslieferung von Verbrechern usw. 

84. 
Branntweinhandel unter den Nord. 

seefischem 268. 
Eisenba.hnfrachtverkehr 239. 

Fernsprechanstalten 236. 
Grenzüberspringender Fabrikver· 

kehr 231. 
Hochseefischerei in der Nordsee 

88, 272. 
Lachsfischerei im Rhein 272. 
Mädchenhandel 276. 
Med:izinaJpersonen 261 Anm. 2. 
Nachtarbeit von Frauen 280. 
Niederlassung 112. 
Phosphor ~79. 
Postvertrag 231. 
Rechtshilfe 250. 
Schutz verkuppelter weiblicher 

Personen 276. 
Technische Einheit im Eisenbahn· 

wesen 239. 
Unfa.1lversicherung 280. 
UnterhaJ.tung des Leuchtfeuers auf 

Borkum usw. 213. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
mit Norwegen: Fernsprechanstalten 

236. 
Mädchenhandel 277. 
Rechtshilfe 250. 
Technische Einheit im Eisenbahn· 

wesen 239. 
Unzüchtige Veröffentlichuugen 

277. 
Österrelch-Ungarn: AnerkeDDUDg 

von Handelsgesellschaften 117. 
Aufhebung des Elbzolles 215. 
Bündnisvertrag 27f. 
Eisenbahnfrachtverkehr 239. 
Femsprechansta.1ten 236. 
Mädchenhandel 277. 
Nachtarbeit von Frauen 280. 
Nichtpfändbarkeit von Fahrbe. 

triebsmitteln 239. 
Postvertrag 231, 232. 
Prager Frieden 24. 
Rechtshilfe 250. 
Schleswig.Holstein, NC:rdliche Di· 

strikte 97. 
Technische Einheit im Eisenbahn· 

wesen 239. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
Vogelschutz 274. 

" Pern: Konsularvertrag 142. 
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mit Portugal: Mädchenhandel 277. 
Nachtarbeit von Frauen 280. 
Ostafrika 84 Anm. 3. 
Rechtshilfe 250. 
Tierwelt in .Afrika 274. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
Vogelschutz 274. 
Waffeneinfuhr in Afrika 278. 

" Rumänien: AnerkennungvonHan
delsgesellschaften 117. 
Rechtshilfe 250. 

" Rußland: Anerkennung von Han· 
delsgesellschaften 117. 

Bündnisvertrag 28. 
Eisenbahnfrachtverkehr 239. 
Mädchenhandel 277. 
Regulierung von Hinterlassen-

schaften 245. 
Repatrüerung 121. 
Rückversicherungsvertrag 28. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 277. 
Schweden: Abtretung von Wis-

mar, Stadt und Herrschaft 173. 
Eisenbahn-Dampffähren-Verbin-

dung 238 Anm.1I. 
Fernsprechanstalten 236. 
Mädchenhandel 277. 
Nachtarbeit von Frauen 280. 
Rechtshilfe 250. 
Technische Einheit im Eisenbahn

wesen ~39. 
Vogelschutz 274. 
der Schweiz: Eisenbahnfracht-

verkehr 239. 
Fernsprechanstalten 236. 
Gotthardbahn 238, 239. 
Lachsfischerei im Rhein 272. 
Leichenpässe 261. 
Mädchenhandel 277. 
Medizinalpersonen 261 Anm. 2. 
No.chtarbeit von Frauen 280. 
Nebenzollämter auf badischem Ge-

biet 125. 
Niederlassung 112, 278. 
Phosphor 279. 
Postvertrag ~31. 
Rechtshilfe 250. 
Rechtsverhältnisse der beiderseiti-

gen Staatsangehörigen 112. 
Technische Einheit im Eisenbahn

wesen 239. 

Unzüchtige Veröffentlichungen 
277. 

Urkunden 258. 
Vogelschutz 274. 
Zollabfertigungsstellen in Basel 

126. 
mit Serbien: Anerkennung von Han

delsgesellschaften 117. 
Technische Einheit im Eisenbahn

wesen 239. 
" Spanien: Karolinen usw. 94, 289. 

Mädchenhandel 277. 
Phosphor 279. 
Tierwelt in .Afrika 274. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
Vogelsohutz 274. 
Waffeneinfuhr in .Afrika 278. 

.. Vereinigte Staaten: Konsular-
vertrag 141. 

SchiedsSpruch 293. 
Staatsangehörigkeit 106. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 

277. 
Reichsdeputationshauptschlu!) 214. 
Reichskanzler 124. 
Reihenfolge 66. 
Reisegepäck der Kuriere 138. 
Reisetheorie s. Fortgesetzte Reise. 
Rekurs gegen die Entscheidung natio· 

naler Prisengerichte 369-372. 
Relß.che forclle 90, 122, 202, 254, 358, 

359. 
Relative Konterbande 363 - Rechte 

und Pflichten 183 - Schulden 196. 
Religionsfreiheit 26, 54, 118, 275, 322. 
Religiöse Niederlassungen 169. 
Renvoi 120. 
Repatriierungsverträge 121. 
Repressalien 122, 298, 306, 321, 330. 
Repressalienbriefe 298. 
Reprise 351. 
Requisitionen 119, 330, 337. 
Res communis omnium 205 - nullina 

101 Anm. 1, 205. 
Retorsion 53. 
Revanche 310. 
Revision 290. 
Rheinschiffahrt 20, 136, 214, 215. 
Rheinschiffahrtsakte 156, 215, 216. 
Rheinschiffahrts-Gerichte 156. 
Rheinschiffahrts.Ordnung 156. 
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Rheinsobiffahrts·Zentralkommission 
156. 

Richter, staatsfremde 80. 
Rigaisoher Meerbusen 206. 
Rio de 10. Plata. 215. 
Robbenschutz 273, 274. 
Rollendes Material der Eisenbahnen 

239, 331. 
Rom 24, 25. 
Rotes Kreuz 25, 328. 
Rotes Meer 159, 209, 264, 278 Anm. 6, 

285 - Sanitätsstationen 264. 
Rückgriffsstreitigkeiten unter Eisen-

bahnen 164. 
Rücktritt vom Vertrage 187, 198. 
Rückversicherungsvertrag 28. 
Rumänien 23, 25, 26, 42, 53, 54, 116, 

145 - Donauschiffahrt 219 - Er
werb von Grundbesitz 116 - KaPi-1 
tulationen 145 - Religionsfreiheit 
275. 

- s. a. Reich, Deutsches. I 
Russische "Freiwilligen-Flotte" 208. 
Rußland 17, 28, 34, 36, 66, 116 

Erwerb von Grundbesitz 116 -
Hinterlassenschaften 245. 

- s. a.. Reich, Deutsches. 

S. 
Sachalin 34. 
Sachverständige 292. 
Salutieren der Flagge 203. 
Salvador s. Reich, Deutsches. 
Sammelplätze für Kranke und Ver-

wundete 320. 
Samoainseln 76, 147, 148 - Auf

hebung der Konsulargerichtsbarkeit 
148 - Oberster Gerichtshof 165. 

- 8. a. Reich, Deutsches. 
Samos 60. 
Sanitätsamt, intemationa.les 164. 
Sanitätsanstalten in der Genfer Kon-

vention 326, 327ff. 
Sanitätskommlsfilonen 260-264 

ihre Strafgerichtsbarkeit 264. 
Sa.nitätspersonal 326, 327. 
Sanitätspolizei 89, 90. 
Sa.nitätsscbiffe 93. 
San Ma.rino 61. 
Sa.n Stefano, Frieden zu 25. 
Sarawak 60. 
Sardinien 97, 193. 

Savaii 76. 
Savoyen 97. 
Schadensersatz s. Entschädigung. 
Schädigung des Feindes 201. 
Scheckrecht 2M. 
ScheIde 214. 
Schiedsgericht und Schiedsrichter 9, 11, 

12, 81, 228, 289. 
Schiedsgerichtshof im Haag 32, 38, 

153. 
Schiedsgerichtsklausel 228. 
S"hiedshof im Haa.g 72, 81, 294, 295. 
Schiedsspruch 38, 72, 291, 296. 
Schieds~·erfahren 295ff. 
Schiedsvarträge 37, 153,291-294, 358. 
Schiedswesen 294.. 
Schiffahrt auf Eigengewässern 84, 85, 

86 - auf internationalen Kanälen 
156 - auf internationalen Strömen 
12, 20, 84, 85, 156 - von Staa.ts· 
fremden 85. 

Schiffahrtsabga.ben 122, 216. 
Schiffahrtsfreiheit 12, 85, 221). 
Schiffahrtsordnungen 216. 
Schiffahrtspolizei 90. 
Schiffbarkeit der Ströme 2111. 
Schiffbruch 12~. 
Schiffbrücbige im Kriege 344. 
Schiffe im Kriege 334 - mit Ausstel-

lungsgegenständen 93 -verankerte 91. 
Schiffsärzte 341. 
Schiffsgei!1tliche 340. 
Schiffskapitän 351. 
Schiffskonstruktion 270. 
Schilfsladung 348, 349 - deren Ein-

ziehung 348, 349. 
Schlffslazarett.e 340 - Personal 343. 
Schlffsmannschaft: Auslieferung 

flüchtiger 260 - beim Blockade
bruch 342 - Verhaftung entwiche· 
ner 141 - bei Wegnahme 351. 

Schiffsoffiziere 344. 
Schiffspapiere 209, :.d2, 285. 
Schiffsvermessungsurkunden 212. 
Schiffszertifika.t 212. 
Schill 302. 
Schlafkrankheit 261. 
Schlechte Beha.ndlung 326, 328, 344, 

345. 
Schlechtes Wetter bei Blockade 340. 
Schleichha.ndel 228, 255. 
Schleifung von Festungen 61. 
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Schleewig-Holstein 22, 24, 76, 97. 
Schmuggel 90. 
Schmutzliteratur 277. 
Scholle des Heimatlandes 93. 
Schriftlichkeit 177, 181, 184. 
Schriftstücke, amtliche 295. 
Schulen 169. 
Schutz der Person und des Eigentums 

120 - von Staatsangehörigen im 
Kriegsfall 110. 

Schutzbrief 49, 110, 332. 
Schutzfrist 248. 
Schutzgebiete 61, 100, 104. 
Schntzgenossen 109, 110. 149. 
Schutzgewalt 61, 107, 100ff. 
Schutzherrschaft 59, 100, 177, 198. 
Schutzrecht der Christen in der Türkei 

22, 23. 
Schutzzoll 226. 
Schwangerschaft 279. 
Schwarzes Meer 23, 86, 186, 206, 217. 
Schweden 17, 37, 40, 52, 55, 82, 172, 

173 - Abtretung von Wismar 172. 
- 8. a. Reich, Deutsches. 
Srhwelz 17, 20, 56, 6t, 78, HO, 130, 

182, 190 - Bundesgericht in Lau
sanne 169 - Gotthardbahn 238, 239 
- ihre Neutralisierung 20, 79, 85, 
190. 

- s. a. Reich, Deut<lches. 
Sohweizer Kantone, ihr Vertragsrecht 

56. 
Schwimmende Gebietsteile 93. 
Sechs-Seemeilen-Grenze 88. 
Seebeuterecht 39, 345ff. 
Seegewohnheitsrecht 16. 
Seekrieg 18, 20, 23, 38, 882-862. 
Seekriegsrecht 8, 20, 38, 39, 306, 

882-802. 
Seel~u'e, Auslieferung flüchtiger 260 

- hilfsbedürftige 278 - Verhaftung 
entwichener 141. 

Seemanöver PO. 
Seeminen 38, 336, 337, 361. 
Seenot 90, 122, 202, 254, 340, 358, 

309. 
SeepoIizei 90, 91. 
Seeraub 209-211. 
Seeräll berscbiff 209-211. 
Seerecht 12, 205-213. 
Seerechtliche Repressalien 298. 

Seerechtsdeklaration (von 1856) 12, 13, 
23, 67, 151, 210, 305, 315, 346, 360, 
361. 

Seesehiffe s. Handelsschiffe. 
Seestraßenrecht 212, 270. 
Seestreitkrä.fte 33. 
Seeunfälle in Küstengewässern 90, 91. 
Seewege 213. 
Seezeichen 90, 213. 
Seezeremoniell 71. 
Seitenlichter auf Seeschiffen 213. 
Sekundanten 291. 
Selbständigkeit des Staates 73. 
Selbsterhaltllngsrecht 190. 
SelbsthiUe 70, 201, 203, 297, 289, 299, 

302, 321, 325. 
Seldens 205. 
Senat 182. 
Serajewo 43. 
Serbien 23, 25, 26, 42, 43, 51, 53, 

54, 70, 145, 309 - Kapitulationen 
145 - Religionsfreiheit 26, 275 -
Technische Einheit im Eisenbahn
wesen 239. 

- s. a. Reich, Deutsches. 
Servitutcn 54, 78, 171. 
Settlements 113. 
Siam 5, 6, 37, 148, 149, 165 Anm. I 
- s. a. Reich, Deutsches. 
Sicheres Geleit 125. 
Sichel'helts)eiHtung 203 - für Prozeß-

kosten 249. 
Sirherung von Ansprüchen 194 -

völkerrechtlicher Rechtsverhiiltnisse 
189-191. 

Signalkodex 212. 
Signalordnung 90. 
Simonoseki, Frieden zu 31, 68, 100. 
Simplonbahn 238 Anm. 11. 
Sittliche Interessen 275-281. 
Skandinavische Staaten 40, 52, 55, 82, 

122, 190, 300. 
Skandinavischer Münzverband 242. 
Sklaven 93. 
Sklavenhandel, seine Bekämpfung 20, 

22, 31, 163,209, 276, 278, 282-287, 
368. 

Soldaten, kranke und verwundete 305. 
323-3~8. 

Solferino 324. 
Säul, Vertrag zu 34. 
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Souveränität 54,55, 57, 124, 130, 134, 
179, 180, 197 - ihr Erwerb durch 
Privatpersonen 95 - ihre Verletzung 
197. 

Soziabilität 72. 
Spaltung eines Staates 192, 193. 
Spanien 17, 19,36,66,69, 82,94,172. 
Spartei, Kap 213, 331. 
Spezia.lnotüikation (Blockade) 341. 
Spionage 132. 
Spione 317, 318, 336. 
Spirituosen 209, 268, 269. 
Spitäler 261, 320. 
Spitzbergen 101 Anm. 9, 155, 160. 
Sprache 161, 177, 178. 
Sprenggeschosse25, 38, 319 - Werfen 

solcher aus Luftschiffen 38, 86, 319. 
Spurweite der Eisenbahnen 239. 
Staat, Abschluß von Verträgen 54 -

seine Anerkennung 48, 51, 52, 53, 
192 - Angriff auf Bestand und 
Sicherheit 65 - Begriff 48 - dessen 
Beleidigung 70 - Deliktsfähigkeit 
54, 198 - Einmischung in seine An
gelegenheiten 198 - Entstehung und 
Untergang 48, 51, 52, 192 - seine 
Exterritorialität 81 - Finanzver
waltung 54 - Gebietshoheit 54 -
Gebietsveränderungen 194 - dessen 
Gesandtschaftsrecht 54, 197 - Ge
schäftsfähigkeit 52, 54 - Hand
lungsunfähigkeit 53, 54 - Kontrolle 
der Finanzverwaltung 54 - Neutrali
sierung 54 - als Privatunternehmer 
70 - dessen Rangordnung 66 -
Recht der Kriegführung und des 
Friedensschlusses 49, 302 - seine 
Rechtsfähigkeit 53 - seine Selb
ständigkeit 73 - dessen Spaltung 
52, 192, 193 - dessen Titeländerung 
60 - seine Umgestaltung 192 -
sein Untergang 192 - seine Ver· 
letzung 97, 201 - Veränderungen 
in der Regierungsform 53 - seine 
Vertretung des halbsouveTänen Staa
tes 54, 57 - Verweigerung seiner An
erkennung 53 - Widerruf seiner ~<\n
erkennung 53. 

Sta.a.tenbildung 13. 
Staatenbund 55, 56, 130, 193. 
Staatengemeinsohaft 1, 2. 
Staatengerichtshof im Haag 294. 

Staatengeschichte 13. 
StaatengrÜDdung 95. 
Staatenkongresse 7, 12, 53, 86, 151, 

177. 
Staatenpolitik 12. 
Staatenrecht 1, 2. 
Staatenstaat 7. 
Staatenstreitigkeiten 11, 288-301. 
Staatensystem des Völkerverbandes 6. 
Staatenübung 7. 
Staatenverband 151. 
Staatenverbindungen 55, 130. 
Staatenverein 7, 10. 151ff. 
Staatsangehörige 47, 67, 72, 73, 80, 

106-118 - hilfsbedürftige 278 -
in der Fremde 106, 107ff. - ihre 
Vertretung im Kiiegsfalle 110. 

Staatsangehlirlgkeit 47, 88, 96, 105, 
106,149 - juristischer Personen In 
- der See- und Binnenschiffe 211. 

Staatsdienstbarkeiten 54, 78, 195. 
Staatseinnahmen, ihre Verpfändung 

189. 
Staatseisenbahnen 331. 
Staatsfremde, ihre Reohtsstellung 67, 

72, 73, 80, 85, 86, 88ff., 110, 114ff., 
170 199, 242, 250 - Außerkraft
setzung ihrer Rechte 330 - Aus
übung gewisser Gewerbe 114 - ihre 
Ausweisung 120, 308, 309 - Befrei
ung von Abga.ben 114, 117, 206, 213 
- von zwangsweisem AmtBdieD.8t 11 9 
- Erwerb von Grundbesitz 116 -
Fischereiverbot 114 - Gleichstellung 
im Zivilrccht 114, 116, 243, 249 -
können im Kriegsfalle ausgewiesen 
werden 308, 309, 312 - können nicht 
zu Kriegsunternehmungen gezwun
gen werden 118, 330 - können von 
Küstenfra.chtfahrt, Küstenfischerei 
ausgeschlossen werden 90, 223 -
Kriegsleistungen 119 - haben keine 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflich
ten 81, 114ff. - Rechts- und Ge
schäftsfähigkeit von Vereinen etc. 
117 - als Schutzgenossen 109, BO -
kein Wahlrecht 118. 

Staatsgebiet 48, 73, 75, 82ff., 94 -
Abtretung 95, 96 - Besetzung 94, 
175, 189, 298, 311, 312, :;28, 329 -
Eroberung 329 - Erweiterung 86 
- Erwerb und Verlust Kff., 175, 
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187, 311 - Umfang 82ff. - Ver· 
pfändung 189, 200 - Verwaltung 
von fremdem St. 102. 

Staatsgewalt 47, 48, 64ff., 73-82, 
134 - ihre Beschränkung 77,78,171 
- Erwerb und Verlust 94ff., 97 -
ihre Vertreter 123-125 - Staats
gut 189, 330. 

Staatshaupt 11, 57. 66, 72, 80, 81, 123, 
126ff., 175, 180, 182, 198, 316 -
Befreiung von Steuern und Abgaben 
129 - Beleidigung 70 - Besohrä.n
kungen 126 - Exemption von der 
Gerichtsbarkeit des fremden Staates 
128 - Exterritorialität 72, 127, 128 
- gemeinsames 55, 57 - dessen 
Familienmitglieder 127, 316 - in 
fremden Diensten 127 - hat im Aus
lande keine Gerichtsbarkeit 128, 129 
- Kriegsgefangenschaft 178,310 -
- Regierungsgeschäfte im Auslande 
129 - Unantastbarkeit auf fremdem 
Staatsgebiet 128 - Unbetretbarkeit 
seiner Wohnung 127, 129 - Unter
werfung unter fremde Gerichtsbar
keit 128 - sein uneingeschrä.nkter 
Verkehr 129 - Vertreter 80 - seine 
Willenserklärung 123, 310_ 

Staatelandgebiet 48, 80. 
Staatsmonopol 227_ 
Staatspapiere, Ausschluß vom Börsen

verkehr 297. 
Staatsrecht, internationales 160, 242. 
Staatsschiffe 90, 93, 206, 243, 298, 

331, 350, 358. 
Staats.'Ichulden 196. 
Staatsservituten 54, 78, 17I. 
Staatsteile 51. 
Staatstruppen 200. 
Staatsverfassung 120, 127, 186, 187, 

193, 194. 
Staatsvermögen im Kriege 330. 
Slaatsverträge 70, 126, 182ff., 191, 

282ff. - Adhäsion, Akzession (Bei
tritt) zu den St. 184 - ihre Auf
hebung 185, 187, 188 - ihre Aus-

. dehnung 194, 195 - ihr Erlösohen 
187, 188, 193 - ihre Genehmigung 
176ff., 180, 182 - ihre Kündigung 
186, 187, 193, 194 - Nichterfüllung 
187 - ihre Verletzung 197, 198 -

ihre Veröffentliohung 281 ihre 
Wirksamkeit 181, 183-183. 

Staatsvolk 48, 73, 80, 106ff. 
StaatswMSergebiet 84. 
Stacheldraht 321. 
Staffelfahrt 115. 
Stammesgenossen 69. 
Standesamtsregister 246. 
Standrecht 308, 314, 317, 329. 
Statthalter 127. 
Statutenkollision 16, 74, 105, 170, 250. 
Stechmücke 267. 
Stegomya calopus 267. 
Steinblockade 340. 
Sterbeurkunden von Kriegsgefangenen 

322, 326. 
Steuergemeinschaften 244. 
Steuern 81, 129, 330. 
Stiller Ozean 84 Anm. 3. 
Stillschweigen als Zustimmung 53, 63, 

66, 67, 79, 96, 102, 175, 176, 177, 
178, 192. 

Stimmenverhä.ltnis 180. 
Stimmrecht, gleiches, und Stimmen· 

einhelligkeit 66. 
Stoffe, die unnötige Leiden verur· 

sachen 319. 
Strafanstaltserzeugnisse 228. 
Strafbare Handlungen 196. 
Strafdrohungen 255. 
Strafen 329. 
Strafgelder 330. 
Strafgerichtsbarkeit der Jurisdiktions

konsuln 149 - der Donaukommission 
157. 

Strafhaft 323. 
Strafklausel 230. 
Strafrecht und Strafverfahren, inter· 

nationales 255-260. 
Strandbatterien 88, 92. 
Strandung 90, 122. 
Streitige Gerichtsbarkeit 141. 
Streitigkeiten zwisohen Mannschaften 

fremder Schiffe 91 - zwischen 
Schiffspassagieren 91 - zwischen 
Staaten 288-301 - völkerrechtliche 
280 - ihre friedliche Beilegung 
288ff. 

Ströme s. internationale, konventionelle, 
nationale Ströme. 

Stromgebiet, Strommündung 101. 
Sturmangriff 300. 
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Suarez 16. 
Subditi tempora.rii 80. 
Subjugatio 309. 
Südafrikanische Republik 33, öi, 60. 
Südamerika 3, 21, 51, 113, 118, 120, 

200, 245, 293, 299. 
Suda.n 30, 59, 76, 147, 303. 
Suez 221. 
Suezkanal, seine NeutraJisierung 13, 

158, 22Off., 313. 
Suezkanalkommission 158. 
Sujets mixtes 105. 
Su1ina.Arm der Donau 156, 217, 262, 

263. 
Summa potestas 54 s. a. Herrscher· 

gewalt. 
Sundzoll 206. 
Surtaxe 230. 
Suzeränität 57-61. 
Syrien 22. 
Symbolische Besitzergreifung 101. 
Systeme copartageant (europäisches 

Gleichgewicht) 12, 17. 

T. 
Tajo 215. 
Ta.lienwan 33, 103. 
Talweg 82. 
Tangalane 285. 
Tanger 40. 
Tarifstreitigkeiten 228. 
Tarifverträge 226. 
Tatsachen, rechtserhebIiche 11, 174ff. 
Technische Einheit im Eisenbahnwesen 

239. 
Telegraphen 331. 
Telegraphenkabel, unterirdische 87 -

unterseeische 87, 233, 234, 255, 335, 
338. 

Telegraphenverein 233ff. 
Telegraphenverkehr im Kriege 288 

bis 237, 355. 
Telegraphenverträge 234ff. 
Telegraphische Kriegserklärung 307. 
Telephonbetrieb 236, 237. 
Terrae dominium finitur, ubi finitur ' 

armorum vis 88. 
Territoire fiottant 93. 
Territorialgarantie 190, 191, 3n. 
Territorialgewalt B. Gebietshoheit. 
Territorialprinzip 77, 78. 
Territorial waters juridiction act 90. 

Territoriale Luftzone 86. 
Testament des Königs der Belgier 41 

Anm. 34, 172, 176 - von Kriegs
gefangenen 322. 

Thessalien 26, 78. 
Thiers 62. 
Tibet 36, 37, 61. 
Tiefebbe 82, 88. 
Tientsin 23, 103, 113 - Vertrag 23. 
Tierärzte 260. 
Tierkrankheiten 271. 
Tierwelt 273-275 - 'in Afrika 274. 
Titeländerung 66. 
Todesstrafe 323. 
Tödliche Gase 320. 
Tollwut der Hunde 271. 
Tongainseln 60, 76, 147, 148 - Auf

hebung der Konsulargerichtsbarkeit 
147. 

- s. a. Reich, Deutsches. 
Tonking 30 - Aufhebung der Kon-

sulargerichtsbarkeit 148. 
Tonnengehalt der Seeschiffe 212. 
Torpedos 336. 
Tragweite der Strandbatterien 88, 92. 
Transport, internationaler 163, 239, 

240. 
Transvaal s. Burenfreistaa.ten, süd-

afrikanische Republik. 
Transvaalsche Goldgruben 33. 
Trennung von Tisch und Bett 252. 
Treueid 329. 
Tripelentente 34. 
Tripolis 41, 42, 88, 95, 209. 
Trockenufer 88. 
Troppauer Kongreß 21. 
Truppenkörper auf fremdem Staats-

gebiet 94, 201 - auf neutralem 
Staa.tsgebiet 329, 330 - ohne euro
päische Zivilisation 321. 

Tunis 29, 58, 60, 146, 159 Anm. 7, 209 
- Aufhebung der Konsulargerichts
barkeit 146. 

Turiner Vertrag 97. 
Türkei 4, 17, 22, 41, 108, 116, 149, 

159, 190, 300 - Aufnahme in das 
europäische Konzert 3, 4,22,67,144 
- gemischte Gerichtshöfe 166 -
- Interventionsrecht der Groß-
mächte 66 - Kollektivgarantie 67 
- Konsulargerichtsbarkeit 144, 184 
Anm. 5 - KorrektioneIIe Gerichte 
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166 - Religionsfreiheit 27, 276-
Schutzrecht über fremde Angehörige 
geistlichen Standes 27 - über. 
wachung der Finanzverwaltung 159 
- Unabhängigkeit und Integrität 22, 

25, 66, 190. 
- s. a. Reich, Deutsches. 
Turkestan 131. 
Türkisch· bulgarisches Eisenbahnüb0r· 

einkommen 58. 
Türkisch .griechischer Präliminarfrieden 

27. 
Tutuila 76. 

U. 
überfliegen der Staatsgrenzen 86. 
übernahmeverkehr 112. 
übernahmeverträge 121. 
überschreitung der Staatsgrenzen 74. 
übersetzung in eine dritte Sprache 177. 
übersetzungsrecht 248. 
"Obertragung des Gesandtschaftsrechts 

140 - der Hoheitsrechte 103, 180 -
der Schutzgewalt 107. 

übertritt auf neutrales Gebiet 355. 
"Oberwachung der Donauschiffahrt 

216ff. - der Finanzverwaltung 159, 
160 - des Grenzverkehrs 120. 

überzoll 230. 
Ugine 79. 
Ultimatum 207. 
Umfang der Völkerrechtsgemeinschaft 

3ff. 
Umgestaltung 177. 
UmstandsklauseI 202. 
Unabhängigkeit 71, 190. 
Unabhängigkeitskampf 51. 
Unbemittelte 121. 
Unbetretbarkeit der Wohnung 127, 

129, 136. 
Unbewegliche Güter 72. 73, 80, 81, 128, 

135, 196, 245, 331, 332. 
Unbillige Maßregel 297. 
Undesirable strangers 121. 
Unfreundlicher Akt 53, 67, 180, 198, 

290, 360. 
Ungarische Schiffahrt auf der Donau 

219. 
Ungerechtfertigte Beschlagnahme 351. 
Unglücksfälle in Kiistengewässern 212. 
Uniform, feindliche 317. 

Union douaniere 228 - geod&!ique 2l1, 
281 - postale universelle 232 -
telegraphique 25, 253. 

Unionen, internationale 3, 7, 151, 
161ff.. 231ff. 

Unkiindbare Verpflichtung 226. 
Unrecht und Unrechtsfolge 306. 
Untere Ems 213. 
Unterjochung 309. 
Unterlassung von Hoheitsrechten 79 

- rechtswidrige 67, 199. 
Unterrichtsanstalten 320. 
Unterseeboote 340. 
Unterseeische Kontaktminen 38, 327, 

356, 361 - Telegraphenkabel 209. 
233, 234, 235, 308. 

Untersuchungshaft 320. 
Unterzeichnung der Verträge 181. 
Unverletzlichkeit der Gesandten 6, 

134 - von Personen und Privat· 
eigentum 33, 304, 345, 360ff. 

- s. a. Exterritorialität. 
Unzivilisierte Truppen 321. 
Unzüchtige Veröffentlichungen 277. 
Upolu 76. 
Urheberrecht 242, 247, 248. 
Urkunden 249. 
Ursprungszeugnisse 228. 
Uruguay 215. 
Usurpator 126. 
Utrechter Frieden 17, 77 Anm.6, 99. 

353. 
Utschiali, Vertrag v. 30. 

Vasallenstaat 58. 
Vasallität 58. 
Vattel 19. 

V. 

Venedig, Konvention v. V. 262, 265. 
Venezuela 57, 67 Anm. 7, 203,298,301. 
Veränderungen in der Regierungsform 

des Staates 53. 
Verankerte Luftschiffe 93 - Schiffe 

in Kiistengewässern 91. 
Verantwortlichkeit für rechtswidrige 

Handlungen 54, 58. 
Verbindlichkeit des Vertrages 182 -

des Vorgängers 78. 
Verbrecher, Abweisung 121 - deren 

Auslieferung 93, 136, 256. 
Verbrecherkolonien 78. 
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Verdächtige Schiffe 209 - Zone 280, 
286. 

Veredelungsverkehr 228. 
Vereinbartes Rt:cht zur Intervention 70, 

289. 
Vereinigte Staaten 3, 18, 19, 31, 37, 

51, 53,56,59 Anm. 7, 66,67,69,70, 
103, 113, 114, 120, 130. 

- s. a. Reich, Deutsches. 
Vereins- und Versammlungsrecht 118. 
Verfassungsänderung 187. 
Verfassungsrechtliche Bestimmungen 

170, 171. 
Vergeltung 297-301. 
Vergeltungszoll 297. 
Vergiftete Waffen 318. 
Verhinderung e. Angriffs 67 - der 

Bestrafung 199. 
Verification du pavillon 209. 
Verjä.hrung 259. 
Verkauf von Schiffen 354. 
Verkehr der Staaten 3, 53ff., 100ff. 

- friedlicher im Kriegsfalle 38. 
Verkehrsanstalten ~31-245. 
Verkehrsinteressen 125, 205ff. 
Verletzung der Souveränität 71 -

von Verträgen 187 - des Völker
rechts 5, 9, 133, 196ff., 200, 306, 
307, 322. 

Verlust von Gebietshoheit 95ft. - der 
Staatsangehörigkeit 110, 111 - von 
Staatsgebiet 95ff. 

Vermessungen 90. 
Vermitte1ung 68, 289, ~90. 
Vermögen des Gesandten 126, 135 -

der Ehegatten 253. 
Vermögensrechtliehe Interessen 271ff. 
Verona, Kongreß in V. 21, 280. 
Verpfändun~ von Staatseinnahmen 189 

- von Staatsgebiet 189, 203. 
Versagung 180. 
Versailler Prä.liminarfrieden 189, 310. 
Versailles, Frieden zu 19 - Präliminar-

frieden zu 24. 
Versammlung von Staatsdelegierten 

151. 
Verschluß der Eisenbahnwagen 239. 
Verteidigungskrieg 304. 
Verträge, politische 177,194 - völker

rechtliche 8, 12, 54, 169ff. - ihre Auf
hebung 173,308 - ihre Datierung 181 
- ihre Erfüllung 10 - ihre Geneh· 

migung 176ff., 180, 182 - ihre Kün
digung 186, 187, 190, 194 - ihre 
Unterzeichnung 181 - Wieder· 
inkrafttreten 310 - Wirkung 181. 

Vertragsschluß 5 - Recht dazu 54ff., 
178. 

Vertragsschulden 37, 300. 
Vertragstreue 186. 
Vertragswidrigkeit 197. 
Vertretungsbefugnis 123-126,176, 182, 

308. 
Verwaltung von fremdem Staatagebiet 

102. 
Verwaltungsbehörden 6, 7. 160ff. -

unberechtigtes Verfahren fremder 
108. 

Verwaltungsgemeinschaften 3, 6, 12, 
161ff., 244. 

Verwaltungsrecht, internationales 31, 
244. 

Verweigerung der Anerkennung eines 
Staates 53 - der Sühne 203 - des 
commercium 72. 

Verwundete s. Genfer Konvention, 
Haager Friedenskonferenzen, Sol· 

I daten. 

I Verzicht 83 - a.uf Exterritorialität 
136 - a.uf Gebietserwerbung 96. 

Vierbund 42. 
de Vitoria 16. 
Vizekönig 127, 131. 
Vizekonsuln 140. 
Vogelfrei 210. 
Vogelschutzkonvention 274. 
Völkerrechtlich erhebliche Tatsachen 

174. 
VölkerrechtUche Agenten 54, 70, 125, 

176 - Gebietsübertragung 172 -
- Geschäftsfähigkeit 197 - Grund· 
rechte 65, 173 - Handlungsfähigkeit 
Oßff., 54, 57, 58, 62 - Persönlich· 
keitsrechte 65 - Rechtssubjekte 11, 
46ff., 49, 51, 52, 56, 57 - Rechts· 
verhältnisse 169-178, 189-191ff., 
195 - Schutzherrschaft 59,100,177, 
198 - Servituten 54, 78, 171 - Ver· 
antwortlichkeit 54, 200 - Verträge 
8, 12, 179ff., 185, 187 - Vertretungs. 
befugnis 123-126, 176, 182, 183, 
308 - Verpflichtung 189 - Ver· 
waltungsgemeinschaft 3,6,12, 161ff. 
- Wirkung 181. 187ff. 
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Völkerrechtlicher Verkehr 112-121. 
Völkerrechtlicher Verkehr der Staaten 

3, 53ff., 100ff. 
Völkerrechtliches Commercium 3 -

Delikt 9, 10, 54, 63,.71, 107, 191, 
196-203 - Indigen~t 111 - In
teresse 205ff. - Protektorat 57 -
Rechtsgeschäft 175. 

Völkerrechtsgemeinschart 2ff., 52, 
65ff. - Austritt aus dieser 10. 

Volksvertretung 182, 183. 
Volkszählungen 243. 
Vorherrschaft der Staaten 66, 67, 69. 
Vormundschaft über Erwachsene ~6 

- über Minderjährige 246, 252, 253. 
Vorzeitige Anerkennung 52. 

W. 
WaUen 18, 354 - die unnGtige Leiden 

verursachen 319 - vergiftete 318. 
Waffeneinfuhr in Afrika 270, 284. 
Waffengewalt 68, 302, 304, 314. 
Waffenruhe 332. 
Waffenschmuggel im Roten Meere 

278 Anm.6. 
Waffenstillstand 33~. 
Wagen 330, 331. 
Wahlkonsuln 140. 
Wahlrecht, politisches 118. 
Wälder 330. 
Wappenschilder 138, 143. 
Waren, Ausfuhr, Durchfuhr, Einfuhr 

von W. 227. 
Warenbezeichnungen, ihr Schutz 246. 
Warthe 215. 
Wasbingtoner Regeln 357, 359 - Ver

trag 212. 
Wassergebiet 311 - dessen Befriedung 

313 - Erdraum darunter 311. 
Wasserscheide 82. 
Watten und Haffe 82. 
Watum 213. 
Wechselrecht, internationales 243. 
Wegnahme feindlichen Eigentums 319, 

319 - von Schiffen und Waren 357. 
Wegweiser 319. 
Wehrbeitrog 1I9. 
Wehrkraft 314. 
Wehrlose Feinde 319. 
Wehrpficht 113. 
Wehrpflicht und Wehrs teuer der Staats

fremden 118. 

Wertpapiere 135, 330. 
Weiber 320. 
Weichsel 215. 
Wei-hai-wei 33, 103. 
Weiße Fahne 317. 
Weiterbildung der Verträge 185. 
Weltherrschaft 15. 
Weltpostverein 6, 13,31, 161,179,186, 

232, 233, 292. 
Weltprivatrecht 254. 
Werbestellen 355. 
Werfen von Geschossen usw. aus Luft

schiffen 38, 86. 
Wertpapiere des Gesandten 135 - des 

fremden Staates 331. 
Weser 215. 
Westfälischer Frieden 16, 1I8, 130,172, 

190, 214. 
Widerklage 72, 128, 135. 
Widerruf der Anerkennung des Staates 

53. 
Widerspruch 176, 177. 
Wiederaufnahme der Blockade 341. 
Wiederherstellung der friedlichen Be-

ziehungen 310. 
Wiederinkrafttreten von Verträgen 310. 
Wiener Frieden 24, 75, 98 - Kongreß 

12, 20, 76, 79, 151, 214, 282 Anm. 3 
- Reglement 131 - Schlußakte 20, 
130, 177. 

Willenserklärung 175-178, 179. 
Wilson-Bryan 289. 
WirkunI\' der Staatsverträge 181 ff. -

v1:lkerrechtliche 181, 187. 
Wismar, Stadt und Herrschaft 172. 
Wissenschaft, der, gewidmete Gebäude 

320. 
Wissenschaftliche Interessen, deren 

Schutz 281. 
Wohltätigkeits anstalten 169, 305, 320. 
Wohlwollende Neutralität 353. 
Wohnsitz und dessen Verlegung 96, 99. 
Wolff 19. 
Wundärzte 260. 

x. 
Xenelasie 308. 

Z. 
Zanzibar 5, 29, 60, 147, 162, 178, 286 

- Aufhebung der Konsulargerichts
barkeit 147. 

- s. a. Reich, Deutsches. 
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Zehn-Seemeilen-Grenze 88. 
Zeigen der Flagge 211, 350. 
Zeit, Ablauf 174, 175. 
Zeitungsbericht.erstatt.er 317. 
Zensurfreiheit 139. 
Zen'ralamt für den Eisenbahnfracht

verkehr 229 - zur Veröffentlichung 
der Zolltarife 229. 

Zentralgewalt 7, 56. 
Zerschneiden von Ka.beln 338. 
Zer!ltören feindlichen Eigentums 319 

- feindlicher Handelsschiffe 348 -
von Plätzen 298 - neutraler Prisen 
366, 367 - von Schiffen 359. 

Zertifikat 212. 
Zession 196. 
Zeugenvemehmung 141, 260. 
Zigarettensteuer 244. 
Zivilgerichtsbarkeit der Jurisdiktions-

konsuln 149. 
Zivilgefangene 309. 
Zivilprozeß 117, 243, 249, 253, 279. 
Zollanschluß und Zollausschluß 229. 
Zölle 330_ 
Zollfreiheit 138_ 
Zollgeeinte Gebiete 187, 229_ 
Zollgesetze 228_ 
Zollkartel 228_ 
Zollkrieg 297_ 
Zollkutt.er 93_ 

Zollpolizei 89, 90_ 
Zolltarif, deutscher 32_ 
Zolltarife, ihre Veröffentlichuug 163, 

229, 28l. 
Zolltaritgesetz 135, 225, 297. 
Zollverbände 2'~_ 
Zollverein 4, 21, 228, 229_ 
Zouch 1, 19_ 
Zuckerkommission 164_ 
Zuckervertrag 230_ 
Zuidersee 206_ 
Zündhölzer 279_ 
Zurickberufung von Staatsangehörigen 

308_ 
Zurückhaltung neutraler" Schiffe 119, 

354 - von Staatsfremden 308_ 
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